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Dorwort. 

Eine Geſchichte des antiken Kommunismus und Sozia- 

lismus ift noch nicht gefchrieben.) Die junge Wiſſenſchaft 

der Sozial⸗ und Wirtſchaftsgeſchichte Hat fi aus nahe: 

liegenden Gründen ganz überwiegend dem Mittelalter und 

der Neuzeit zugewendet, während die Altertumskunde troß 

mancher treffliher Einzelarbeiten den Fortichritten der mo— 

dernen Staat: und Sozialwiſſenſchaft noch lange nicht ge: 

nügend gefolgt it. Obwohl wir in Deutichland nach dem 

epochemachenden Vorgang von Stein und Gneift längft ge: 

lernt Haben, die ganze Rechts- und Verfaffungsgeichichte auf 

der Geſchichte der Geſellſchaft aufzubauen, Hält die Altertums— 

funde noch immer an der mechanischen Scheidung von Staats-, 

Rechtes und Brivataltertümern feit und erſchwert fich fo ſelbſt 

den Weg, auf dem fie allein zu einer umfaſſenden jozial: 

wiſſenſchaftlichen Analyfe der zahlreihen Probleme gelangen 

fönnte, in denen all diefe Gebiete unauflöglih ineinander: 

greifen.?) 

) Dad Bud von Cognetti de Martiis: Socialismo antico (Zurin 

1889) behandelt nur einzelne Zeile der Aufgabe und läßt es amdererjeits zu 

ſehr an einer eindringenden Analyje und ſyſtematiſchen Verarbeitung des 

Stoffes fehlen. 

2) Wenn man freilich, wie es jochen wieder in der Ankündigung ber 



VI Vorwort. 

Allerdings find die Schwierigkeiten derartiger Arbeiten 

außerordentlich groß! Einerſeits wird ſchon die rein philo— 

logiſch-hiſtoriſche Behandlung durch die Beſchaffenheit der 

antifen Überlieferung in hohem Grade erfchmert, andererfeits 

fieht fi) hier der Forfcher ununterbrochen genötigt, in Ge: 

biete überzugreifen, auf denen er unmöglich allen Fachmann 

fein kann. Eine alfeitige Würdigung ſozialgeſchichtlicher Er: 

Icheinungen ift nicht möglich ohne eine ſyſtematiſche Verwer— 

tung der Ergebniffe der verjchiedenartigiten Wiſſenszweige: 

der Piychologie, der Ethik und Rechtsphiloſophie, der Rechts— 

und Staatewifjenichaften, der Volkswirtſchaftslehre und Sozial: 

wiſſenſchaft, der allgemeinen Kultur: und Wirtichaftegefchichte 

u. ſ. w. Dazu kommt, daß diefe Ergebniſſe vielfach höchſt 

ſchwankend, unſicher und widerſpruchsvoll find, daß häufig 

nicht einmal über die wiſſenſchaftliche Terminologie eine ge: 

wife Cinigung erzielt ift. Gerade die Eoziahviffenfchaft 

teilt auf dogmengefchichtlihem Gebiete ein Chaos dar!!) 

britten Auflage von Pauly's Realencyklopädie gefchieht, Staat und Recht 

als „Antiquitäten” betrachtet und dengemäß behandelt, jo kann von einer 

lebendigen Auffaffung im Sinne moderner ftaats: und ſozialwiſſenſchaftlicher 
Auffaſſung nicht die Rede fein. 

') Die Verwirrung, die auf dieſem Gebiete 3. B. über den Begriff 
„Sozialismus“ bherricht, wird don einem hervorragenden Syſtematiker mit 
Recht als eine „Elägliche“ bezeichnet. S. Diekel: Beiträge zur Geſch. des 
Sozialismus und Kommunismus. Ztichr. f. Lit. u. Gefch. der Staats. I, 1. 
Dazu die Kinleitung in das ſchöne Bud) desjelben Vf. über Rodbertus. --- 
Aber auch der äußerſt fcharflinnige und anregende Verſuch Tießels, eine 
neue Terminologie zu begründen, ift nicht ohne Widerspruch geblieben, und 
ed dürfte in der That nicht möglich fein, eine fo fcharfe Grenzlinie zwiſchen 
Sozialismus und Kommunismus zu ziehen, wie es hier gejchieht. 

Diefer unfertige Zuftand auf dogmengefchichtlicheın Gebiete mag es 
entſchuldigen, wenn auch die in der vorliegenden Schrift zu Grunde gelegte 
Auffaffung des Sozialismus als des Inbegriffes der auf möglichſte Soziali: 



Vorwort. vjI 

Allein fo groß das Wagnis ift, welches der Altertums- 

forfher auf fi nimmt, wenn er unter ſolchen Verhältniſſen 

an eine der ſchwierigſten Aufgaben der Sozialgeſchichte heran 

tritt, umgehen läßt ſich Diejelbe auf die Dauer von der 

Altertumswillenihaft nicht. Soll es wahr bleiben, was 

Laſſalle im Hinblid auf eine Rede Auguft Böckhs gejagt Hat, 

dag in Deutichland gegen das Mancheftertun glüdlicherweife 

die antife Bildung ein Gegengewicht bildet, — full dieſelbe 

wirklich, wie er noch hoffte,') die „unverlierbare Grundlage 

de3 deutfchen Geiftes* bleiben und ſich gegen den einbrechenden 

Materialismus behaupten, dann muß aud eine Darftellung 

des antiken Lebens erreicht werden, die, — um mit dem 

unvergeßlichen Nitjch zu reden, — die alte Welt von den- 

ſelben Lebensfragen bis zum Grunde bewegt zeigt, welche 

noch heute zum Zeil ungelöft jeden ehrlichen Dann bejchäf- 

tigen.?) 
Mer ſolche Fragen mehr vder minder ignorieren zu 

fönnen glaubt, weil dabei, wie ein Philologe von des Ver: 

faffers Buch über die antifen Großſtädte gemeint hat, das 

philologische Intereſſe zurüdtrete, der ſetzt jelbit den Wert 

herab, welchen die Antike gerade für die Gegenwart ge: 

winnen könnte.“) Jedenfalls wird Derjenige, der es nie 

firung von Volkswirtſchaft und Gefellfchaft gerichteten Beftrebungen nicht 
völlig befriedigen Tann. 

1) Es berührt uns heutzutage mit einer gewiſſen Wehmut, wenn wir 

einer Zeit gedenfen, in der felbft ein radikaler Weltverbefferer, wie Laflalle, 

ih mit folder Wärme zu den Grundlagen unferer höheren Bildung be: 

kennen fonnte, der Bildung einer Gefchichtsepoche, die er als folche doch „im 
Ablaufen begriffen” wähnte! 

2) In ber Vorrede zu den „Gracchen“. 

3) Vgl. meine Abh. über „das klaſſiſche Altertum in feiner Bedeu: 
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Dorwort. 

Kine Gejhichte des antiken Kommunismus und Sozia- 

lismus ift noch nicht gefchrieben.) Die junge Wiſſenſchaft 

der Sozial⸗ und Wirtichaftsgeichichte Hat ſich aus nahe: 

liegenden Gründen ganz überwiegend dem Mittelalter und 

der Neuzeit zugewendet, während die Altertumskunde troß 

mancher treifliher Einzelarbeiten den Fortichritten der mo— 

dernen Staats- und Sozialwiſſenſchaft noch lange nicht ge- 

nügend gefolgt it. Obwohl wir in Deutjchland nach dem 

epochemachenden Vorgang von Stein und Gneift längft ge: 

lernt haben, die ganze Rechts: und Verfaſſungsgeſchichte auf 

der Geſchichte der Geſellſchaft aufzubauen, hält die Altertums— 

funde noch immer an der mechanischen Scheidung von Staats, 

Rechts⸗ und Privataltertiimern feit und erſchwert fich ſo ſelbſt 

den Weg, auf dem fie allein zu einer umfallenden Sozial: 

willenschaftlichen Analyſe der zahlreichen Probleme gelangen 

fönnte, in denen all diefe Gebiete unauflöslich ineinander: 

greifen.?) 

9 DaB Buch von Cognetti de Martiis: Socialismo antico (Turin 

1889) behandelt nur einzelne Zeile der Aufgabe und läßt es andererfeits zu 

ſehr an einer eindringenden Analyje und fyftematifchen Verarbeitung des 

Stoffes fehlen. 

2) Wenn man freilich, wie es jocben wieder in der Ankündigung der 



VI Vorwort. 

Allerdings ſind die Schwierigkeiten derartiger Arbeiten 

außerordentlich groß! Einerſeits wird ſchon die rein philo— 

logiſch-hiſtoriſche Behandlung durch die Beſchaffenheit der 

antiken überlieferung in hohem Grade erſchwert, andererſeits 

ſieht ſich hier der Forſcher ununterbrochen genötigt, in Ge: 

biete überzugreifen, auf denen er unmöglich allen Fachmann 

fein kann. Eine allſeitige Würdigung ſozialgeſchichtlicher Er: 

Scheinungen ift nicht möglich ohme eine fyftematishe Verwer⸗ 

tung der Grgebnijfe der verjchiedenartigften Wiſſenszweige: 

der Piychologie, der Ethik und Nechtsphilofophie, der Rechte: 

und Staatäwillenichaften, der Vollswirtichaftslehre und Sozial: 

wiſſenſchaft, der allgemeinen Kultur: und Wirtfchaftägefchichte 

u. ſ. w. Tazu kommt, daß dieſe Ergebniſſe vielfach höchſt 

ſchwankend, unſicher und widerſpruchsvoll ſind, daß häufig 

nicht einmal über die wiſſenſchaftliche Terminologie eine ge: 

wife Einigung erzielt if. Gerade die Sozialwiſſenſchaft 

britten Auflage von Pauly’3 Realenchklopädie geſchieht, Staat und Recht 
als „Antiquitäten“ betrachtet und demgemäß behanbelt, jo kann von einer 

lebendigen Auffaffung im Sinne moderner ftaat3: und ſozialwiſſenſchaftlicher 
Auffaffung nicht die Rede fein. 

ı) Lie Verwirrung, die auf diefem Gebiete 3. B. über den Begriff 

„Sozialismus“ herrſcht, wird von einem hervorragenden Syftematiter mit 

Recht als eine „Elägliche* bezeichnet. S. Dietzel: Beiträge zur Geſch. des 
Sozialismus und Kommuniamus. Ztihr. f. Lit. u. Gefch. der Staatsw. I, 1. 

Dazu bie Einleitung in das fchöne Buch desfelben Pf. über Rodbertus. --- 
Aber auch ber äußerſt fcharfjinnige umd anregende Verſuch Diehels, eine 
neue Terminologie zu begründen, ift nicht ohne Widerfpruch geblieben, und 
es dürfte in der That nicht möglich fein, eine fo ſcharfe Grenzlinie zwiſchen 
Sozialismus und Kommunismus zu ziehen, wie es hier gejchieht. 

Tiefer unfertige Zuftand auf dogmengeſchichtlichem Gebiete mag es 

entſchuldigen, wenn auch die in ber vorliegenden Schrift zu Grunde gelegte 
Auffaffung des Sozialismus al3 des Inbegriffes der auf möglichfte Soziali: 



Vorort. VII 

Allein jo groß das Wagnis iſt, welches der Altertums⸗ 

foricher auf fih nimmt, wenn er unter ſolchen Verhältniffen 

an eine der ſchwierigſten Aufgaben der Sozialgeſchichte heran- 

tritt, umgehen läßt ſich diejelbe auf die Dauer von der 

Altertumswiſſenſchaft nicht. Soll es wahr bleiben, was 

Laſſalle im Hinblick auf eine Rede Auguſt Böckhs geſagt hat, 

daß in Deutſchland gegen das Mancheſtertum glücklicherweiſe 

die antike Bildung ein Gegengewicht bildet, — ſoll dieſelbe 

wirklich, wie er noch hoffte,) die „unverlierbare Grundlage 

des deutſchen Geiſtes“ bleiben und ſich gegen den einbrechenden 

Materialismus behaupten, dann muß auch eine Darſtellung 

des antiken Lebens erreicht werden, die, — um mit dem 

unvergeßlichen Nitzſch zu reden, — Die alte Welt von den— 

ſelben Lebensfragen bis zum Grunde bewegt zeigt, welche 

noch heute zum Teil ungelöſt jeden ehrlichen Mann beſchäf— 

tigen.?) 
Mer jolhe Fragen mehr oder minder ignorieren zu 

fönnen glaubt, weil dabei, wie ein PBhilologe von des Ver— 

faffer® Buch über die antifen Großftädte gemeint hat, das 

philologifche Intereſſe zurücdtrete, der ſetzt jelbft den Wert 

herab, welchen die Antike gerade für die Gegenwart ge: 

winnen könnte.“) Sedenfall3 wird derjenige, der es nie 

fierung von Volkswirtſchaft und Geſellſchaft gerichteten Beitrebungen nicht 
völlig befriedigen kann. 

1) &3 berührt uns heutzutage mit einer gewiſſen Wehmut, wenn wir 

einer Zeit gedenken, in der felbft ein radikaler Weltverbeiferer, wie Laſſalle, 

fih mit jolcher Wärme zu den Grundlagen unjerer höheren Bildung be: 
fennen konnte, der Bildung einer Gejchichtscpoche, die er ala ſolche doch „im 

Ablaufen begriffen“ wähnte! 

2) In der Borrede zu ben „Gracchen“. 

3) Vgl. meine Abh. über „das klaſſiſche Altertum in feiner Beben: 



VIII Vorwort. 

ernſtlich verſucht hat, ſich Rechenſchaft zu geben von den 

letzten Gründen ſozialen Lebens, nimmermehr dazu gelangen, 

die antike Welt ſich und Anderen wirklich lebendig zu machen. 

Das Ideal aller humaniſtiſchen Bildung, auf einem Gebiete 

heimiſch zu fein, von dem aus man die weſentlichſten Inter⸗ 

effen der Menjchheit zu verftehen vermag, es ift für ihn 

nicht vorhanden. 

Auch handelt e3 fich hier ja um Studien, welde für 

die Erkenntnis des antifen Lebens überaus ergebnisreic) 

werden fünnen. Wie Curt Wahsmuth in feiner Leipziger 

Antrittörede mit Recht bemerkt hat, find auf dem Gebiete 

der antiken Sozial: und Wirtſchaftsgeſchichte ganz elementare 

Fragen noch gar nicht geftellt, geichweige befriedigend beant— 

worte. Wo Hätten wir 3. B. eine wirklich genügende kri— 

tische Analyfe und fozialpolitiihe Würdigung der platoniſch— 

ariftotelifchen Staats: und Gefellihaftstheorie? 

Mer hier von den richtigen Geſichtspunkten aus und 

mit der richtigen Frageſtellung ar die Quellen berantritt, 

wird jelbft da, wo kaum eine Nachleſe möglich ſchien, über- 

raſchende Refultate gewinnen, wahre Entdederfreude erleben 

fünnen. Auch der vorliegenden Arbeit Hat Diefelbe nicht 

gefehlt; und wenn Vf. irgend auf Anerkennung rechnen darf, 

jo wird man ihm wenigftens Die vieleicht nicht verfagen, 

daß die hier durchgeführte Methode und Betrachtungsweile 

wohl geeignet ift, auf wichtige Seiten des antiken Kultur: 

und Geiftesleben3 ein neues Licht zu werfen, unfer Wiſſen 

von der Antife zu erweitern und zu vertiefen. 
— 

tung für die politiſche Erziehung des modernen Staatsbürgers“ (Beilage 
3. allgem. Ztg. 1891 No. 26 u. 27.) 

Bin. 
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Erftes Kapitel. 

Der Kommnuismns älterer Geſellſchaftsſtufen. 
Wahrheit nnd Dichtung. 

Erfter Abfchnitt. 
der Kommunismus der Nrzeit. 

Über der Borzeit der Hellenen liegt ein Dunkel, welches die 
Anfänge ihres nationalen Daſeins unferen Blicken faft völlig ent- 
zieht. Schmerzlich vermiſſen mir in diefem Dunkel — um mit 
Sacob Grimm zu reden — ein Morgenrot, wie es Dank eines 
Römers unfterblider Schrift die deutjche Urgeſchichte erhellt. Nach 

Sahrhunderten zählende Entwidlungsperioden, auf welche dort das 
volle Licht der Geichichte fällt, gehören bier der vorgejchichtlichen 
Epoche an. In den ältelten Schriftzeugniffen, die uns einen tieferen 

Einblid in das Leben der Nation gewähren, in den Epen, haben 
wir jchon eine in gewiſſem Sinne fertige Welt vor ung; insbefondere 

läßt das wirtſchaftliche und joziale Leben der epiichen Welt ein — 

im Vergleich mit den älteften bezeugten Zuftänden der Germanen — 
weit fortgejchrittenes Stadium der Entwidlung erkennen. 

Wenn nun jelbft bei den Germanen troß der unſchätzbaren 

Berichte eined Cäfar und Tacitus über das Haupt: und Grund: 
problem der ältejten Agrarverfaflung, über die Frage nad) der Ent: 

ftehung und Ausbildung des Privateigentumg am Grund und 

Boden ein ſicheres Ergebnis aus den Quellen nicht zu gewinnen 
it, und vielfach Schlüffe nach der Analogie primitiver Gefellfchafts- 

auftände überhaupt die ftreng bijtoriihe Beweisführung erſetzen 

müſſen, wie viel mehr ift die äußerfte Vorficht da geboten, wo die 

geichichtliche Überlieferung eine fo ungleich jüngere ift! — 
\* 



4 Erſtes Buch. Hellas. 

immerhin wird man felbit über die erften Anfänge des 

nationalen Wirtſchaftslebens cinige Vermutungen wagen dürfen. 

Vieles von dem, was wir aus Spradvergleihung und gejchicht: 

licher Stunde über die Zuftände der indogermaniichen Völker bei 
ihrem Eintritt in die Geihichte erfahren, drängt ung nämlich zu 

der Annahme, daß die Hellenen in ihre fpäteren Wohnfige zuerft 
nomabdifierend gekommen find!) und daß fie daher — troß ihrer 

Befanntichaft mit einem primitiven Feldbau — ihre erſten Ein- 

richtungen in ber neuen Heimat jo getroffen haben werden, wie es 

den Bedürfniſſen eines Wandervolfes entſprach. Schon Thufydides 

iſt der Anficht, Daß die älteften Griechen ein Volt von Viehzüchtern 

geweſen ſeien, Die fid) nur zu einem notbürftigen Aderbau bequemt 

und ftets mit Leichtigkeit ihre Wohnfige gemechjelt hätten.) Auch 
er nimmt an, daß die Hellenen längere Seit gebrauchten, bis fie 

die bei allen Wandervölfern tief eingewurzelte Abneigung gegen das 
mübjelige Geſchäft der Bodenbeitellung, die Luft am Raub: und 

Wanderleben joweit überwunden hatten, daß fie fich zu dauernder 

Siedlung entichloffen. 
Iſt dieſe Auffaſſung richtig, dann würde fih ung in der 

That ein bedeutjamer Einblid in das Leben der Vorzeit eröffnen. 

Denn mit dem Wirtſchaftsſyſtem dürfen wir auch gewiſſe Grund: 
formen der Eigentums- und Geſellſchaftsordnung als gegeben anfehen. 
Die angedeutete nomadifierende Wirtſchaft hat beftimmte von ber 
Natur gegebene Bedingungen, die mit zwingender Gewalt das menſch⸗ 
liche Dafein beftinmen.s) 

Tu der Boden nur eine beftinnte Zahl Vieh in Sommer 
und Winter ernähren kann und allzu große Herden nicht gemein- 

. ns bef. Schrader: Sprachvergleihung und Urgefchichtet ©. 407 ff. 

) Bal. die allgemeine Charakteriſtik dieſes Wirtſchaftsſyſtems bei 
Vei ddendorff Einblicke in das Ferghana-Thal. Memoiren der Petersburger 
Pa TB81 S. 457 ff. und Meißen: Tas Nomadentum der Germanen und 
5 77 —— in Weſteuropa. Abh. des 2. deutſchen Geographentages zu 
* Bi 2 S.75f. — Die Individualwirtſchaft der Germanen u. f. w. 
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Ihaftlich zujammengehen fönnen, müfjen Weidereviere gebildet wer: : 
den, deren Grenzen nicht überjchritten werben dürfen. Demnach 
zerfallen auch die Beliger der Herden in Gruppen, und dieſe Grup: 

pirung vollzieht fich bei dem gefchloffenen Familienleben der Hirten: 

völfer naturgemäß nach Familien und Sippen. Der Gefchlecht- 
verband betrachtet das beſetzte Gebiet als jein gemeinfames Eigen- 
tum, jolange nicht etwa — mie es anfänglich öfters gefchieht — 
die verjchiedenen Weidereviere innerhalb des ganzen Stammes in 

wechjelnde Benugung genommen werden und demgemäß der Stamm 

als Träger de3 Eigentums am gejamten Stammesgebiet erjcheint. 

Jedenfalls ift auf diefer Stufe der Grund und Boden immer un: 

getheilteg Gemeingut und die Beltellung einzelner Stüde Tann 

höchſtens einen vorübergehenden Beſitz für die Dauer des Getreide: 
baus begründen. Die natürlichen Bedingungen diefes Wirtſchafts— 
iyitem3 verbieten es, daß der Einzelne einen Teil des Bodens als 
dauernde3 und ausfchließliches Eigen in Anfpruch nehme. Schon 

wegen des unvermeidlichen Wechjeld der Sommer: und Winterweide, 

welche die Gejamtheit nötigt, Die verjchiedenen Streden des Ge— 
bietes in fefter, der Jahreszeit angepaßter Ordnung zu beziehen, !) 

und wegen der ganzen Art und Weiſe der Bodenbeftellung, wie fie 

eine wilde, die gejamte anbaufähige Fläche im Wechſel von Saat 

und Meide durchziehende Feldgraswirtichaft mit fih brachte, konnte 

man dieſes Syftem nicht durch das Belieben der Individualwirt— 
ſchaft und das willfürliche Umfichgreifen des Privateigentums durd)- 

bredden laſſen. Dazu kommen die äußeren Schwierigkeiten, mit 

denen das Volf auf diefer Kulturftufe zu kämpfen hatte. Gegenüber 

ben Gefahren, die hier von der Natur für die Eoftbarfte Habe, den 

Viehftand, und von feindlicher Gewalt für Eriftenz und Freiheit 

droht, können Hirtenvölfer die Sicherheit ihres Daſeins nur in der 

Vereinigung der Einzelnen zu einer ftreng organifierten Gemeinschaft 

finden, die fich bei der Gejchloffenheit des Familienlebens und den 

1) Bol. über die in Hellas zu allen Zeiten üblich gebliebenen, durch 

die verjchiedenen Vegetationsregionen bejtimmten Wanderungen der Herden 

Neumann⸗Partſch: Phyfitalifche Geographie von Griechenland ©. 404. 
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patriarhaliichen Zuschnitt des ganzen Dafeins überhaupt in der 

Negel mit einer mehr oder minder kommuniſtiſchen Wirtichaft ver: 

bindet. Gemeinfame Verteidigung, gemeinſame Befahrung der 
Eommer: und Winterweiden, meift auch kommuniſtiſcher Erwerb 

für die Genoſſenſchaft, fommuniftiiche Leitung durch das Geſchlechts— 

oberhaupt oder den Stammeshäuptling find die charakteriftifchen 

Züge der Entwidlungsftufe, auf der wir ung mit hoher Wahr: 

ſcheinlichkeit auch die älteften Hellenen zu benfen haben. Eine 

gewiſſe communiftifhe Organifation, wenigſtens das Prinzip des 

Gefamteigentum3 am Grund und Boden würde daher auch für 
Hellas als der Ausgangspunkt der jozialen Entwidlung anzunehmen 

jein; wenn auch bei dem Anreiz, mit dem bier Boden und Klima 

zum dauernden Anbau lockte und bei den Schwierigkeiten, welche 
dem Raumbebürfnig einer nomadifierenden Wirtſchaft Die orographijche 

Berftüdlung des Landes und die geringe Ausdehnung jeiner Ebenen 
entgegenftellte, diefer primitive Zujtand raſcher überwunden wurde, 
al3 anderswo. 

Freilich müſſen wir ung bei alledem ftet3 bewußt bleiben, 

daß es fi bier eben nur um Wahrjcheinlichkeitsergebniffe handeln 

fan, daß die Vorausſetzung, auf der Die entwidelte Anficht beruht, 

eine mehr oder minder hypothetiſche iſt. Allerdings ergibt eine 

Vergleihung des Griehiihen mit den übrigen indogermanijchen 
Sprachen, daß ſich unter den urzeitlichen Ausdrücken, welche Eigen: 

tun, Habe, Reihtum u. |. m. bezeichnen, feiner befindet, welcher 

ih auf Grumd und Boden bezöge.!) Allein was für bie inde 
germanische Urzeit gilt, braucht ja nicht notwendig aud auf bie 
helleniſchen Einwanderer in die Balkfanhalbinfeln zuzutreffen und 

die Möglichkeit, daß die bisherige Sprachforſchung und Urge 
Ihichte eine allzulange Fortdauer nomadiſcher oder halbnomadiſcher 
Zuftände bei den einzelnen indogermanifchen Völkern angenommen 
bat, ift wenigſtens nicht ohne weiteres abzulehnen. ?) 

1) Schrader a. a. O. ©. 420. 
2) Vgl. die Unterfuhungen von Much: Waren die Germanen Wander: 

k 
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Doch jei dem, wie ihm wolle, mag die angebeutete Form 

der Gemeinwirtichaft einem älteren Stadium der Entwicklung an- 
gehören oder in fpätere Zeit herabreichen, darüber kann nach den 
Ergebniffen der vergleichenden Wirtſchafts- und Nechtögefchichte Fein 

Zweifel beftehen, daß das genofjenichaftliche Prinzip, welches in jener 

Gemeinwirtfchaft wirkſam war, diejelbe lange überdauert hat. Auch 
bei den Hellenen ift der Übergang zur vollen Seßhaftigfeit in ge— 

noſſenſchaftlicher Weiſe erfolgt, ift die endgültige Befiedlung 

des Bodens nicht Sache des Einzelnen geweſen, fondern der als 

Gemeinſchaften für alle Lebenszwede beftehenden Verbände der 

Familien und Sippen.!) Diejer urjprünglide Zujfammenhang 

zwifchen Gejchlechtsverband und bäuerlicher Anfiedlungsgemeinde ift 
bei den verjchiedenften indogermanifchen Völkern noch deutlich erfenn- 

bar, 2) und was insbefondere die ältefte griechische Dorfgemeinde betrifft, 

hirten (Ztſchr. f. deutjches Altertum 1892 ©. 97 ff.) und von Hirt: Die 

Urheimat der AIndogermanen. Indogermaniſche Forſchungen 1892 ©. 485. 

ı) Diele die Gemeinde bildenden Verbände können entweder einzelne 
Geichlechter (mad offenbar die Regel) oder Zweige eines großen Gejchlechtes 
oder Vereine mehrerer Gejchlechter fein. 

3) Bei den Iraniern ift vis nicht nur das Dorf, jondern zugleich 

da3 Geſchlecht. Vgl. Geiger: Oftiranische Kultur im Altertum ©. 421. Im 
vediſchen Bolt wohnt die Verwandtſchaft (jänman) zuſammen in einem 

Dorfe (gräma). Zimmer: Altindifches Leben S. 159 f. Ebenfo erfolgte bei 

den Germanen der Anbau gefchlechteriveife (cognationes hominum, qui una . 

coierunt Cäſar b. g. VI, 22). Und wenn fi) das auch noch auf einen halb: 

nomadifchen Zuftand bezieht, fo beweift doch die fpäter für dad Dorf (vicus) 

vorlommenbe Bezeichnung genealogia (3. B. L. Alam. 87) die Häufigkeit 

patronimifcher Ortsnamen u. dgl. m. den Zuſammenhang zwiſchen germani: 

ſcher Torf: und Sippengemeinfchaft. Vgl. Gierke: Rechtsgeſchichte der deutjchen 

Genofienichaft T, 60 f. Schröder D. R. G. I, 12. Brunner D.R. ©. I, 84. 

Was die Slaven betrifft, fo gelten die Angehörigen des Mir (der ruffischen 
Torfgemeinfchaft) wenigitens ala Abtömmlinge desfelben Stammvaters. Über 
das Geſchlechtsdorf der Südflaven insb. vgl. raus: Sitte und Brauch der 

Eüdflaven S. 23 ff. Bei den Römern find affines die Grenznachbarn, aber 

eben deshalb urjprünglid) regelmäßig auc Verwandte. Festus p. 11 affines 

in agris vieini sive consanguinitate conjuncti. DBgl. Leiſt: Gräco:italifche 
R. 6. 5.103. Schrader a.a. O. ©. 787 f. 
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fo hat ſchon Ariftoteles eine urſprüngliche Verwandtichaft der Ge 

meindegenofjen angenommen, indem er fih u. a. mit Necht auf die 

mehrfach vorfommende Bezeichnung derjelben als onoyakaxıss 

(Milchvettern) beruft.!) 
Sehr treffend hat ferner Ariftoteles im Hinblid auf Diele 

ursprüngliche Soentität von Gemeinde und Geſchlechtsgenoſſenſchaft 

den Sa aufgeftellt, daß die Verfaſſung der Gemeinde fich anfäng- 

[ih mit derjenigen der Geſchlechtsgenoſſenſchaft gedeckt haben müſſe, 

daß die ganze Gemeindeorganijation urſprünglich eine rein patriar- 
haliihe war. Haben fich doch aud) die Nechtsformen des helleni- 
chen Staates von Anfang an jo enge an die der Familie ange 

lehnt, daß der Sippenverband, wenn auch jpäter in der Geftalt 

eines Fünftlichen Syſtems fingierter Geſchlechtsvetterſchaft, fich bis 

tief in die geihichtliche Zeit hinein als ein mejentlicher Faktor der 

politiihen Ordnung behauptete. — Wenn noch in einer jehr päten 

Epoche, wo die auf der Gejchlechterverfaffung beruhende Organi- 

lation und Einteilung des Volkes längſt durch das territoriale 
Prinzip durchbrochen war, die Erinnerung an dag urfprünglide 

Gemeindeprinzip jo zähe fortlebte, daß die Vorausjegung der Ver: 

wandtichaft unter den Torfgenofjen al3 einer natürlichen mehrfach 

noch feitgehalten werden Fonnte, jo muß diejes Prinzip in der That 

lange Zeit die beherrichende Norm des gefamten Volkslebens und 
daher auch die Grundlage aller agrarifchen Ordnung geweſen fein. 

Wenn aber die Gejchledhtsgenofjenichaft als bäuerlicher An- 
fiedlungsverband (xuur, Inuoc) die urjprüngliche Trägerin ber 
wirtichaftlichen und jozialen Organifation des feßhaft gewordenen 

Volkes war, jo ift fie es geweſen, deren Beſchluß die Art der An: 

ı) Politik 1,2, 7. 1252b. Auch die gentiliciiche Bezeichnung attifcher 
Gemeinden (Philaidai, Paionidai, Butadai u.a.) wird fich zum Teil aus dem 

Zufammenhang von Geſchlechtsgenoſſenſchaft und Anfiedlungsgemeinde erklären. 

Ebenfo gehört hierher die uralte Volksteilung nah Phratrien (genren bei 
Homer), die urfprünglich gewiß identifch find mit den füdflavijchen bratstva 
(territorialen Bereinigungen blutsverwandter Familien). ©. Kraus a. a. O. 

©. 2. Töpfer: „Attifche Genealogie” geht auf die Frage nicht ein. 
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fiedlung und die Verteilung von Grund und Boden beftimmte. Sie 
bat nach feiten Normen den Losanteil (xArgos) der Genofjen am 
Wohnareal und Aderland, die Nugung von Weide und Wald ge 
regelt und gewiß auch die Art und Weife des Wirtjchaftsbetriebes 

ihrem Einfluß unterworfen, ſoweit es die ökonomiſche Antereffen: 

gemeinschaft der Genofjen und die dadurch bedingte Gemeinſamkeit 
des Handelns irgend erforderte. 

Erhebliche Zweifel ergeben fih nun aber freilich jofort, wenn 

wir weiter fragen, wie und in welchem Grade die Gebundenheit 

des Einzelnen durch dieſe einheitliche von dem Gefühle innigiter 
Lebensgemeinjchaft durchdrungene Genoſſenſchaft in der Eigen: 
tum3orbnung zum Ausdrud gefommen ift. Hat die Agrargemeinde 
an den gemeinwirtichaftlichen Lebensformen der älteren Wirtjchafts- 

ftufe jo ftrenge feftgehalten, daß fie die al3 Geſamteigentum occu= 

pierte Flur auch ferner noch als folche behandelte? hat fie nicht 

nur an Weide, Wald und Odland dies genoffenfchaftliche Geſamt— 
eigentum behauptet, jondern auch am Kulturboden und daher dem 

Einzelnen nur ein vorübergehendeg — periodifch neu geregeltes — 
Nutzungsrecht gewährt, aus dem fich erſt allmählich mit den fteigen- 

den Anforderungen an die Spntenfität des Anbaues und dem zu: 

nehmenden Streben nah individueller Grwerbsjelbftändigfeit das 

Sondereigentum herausgebildet hat?!) 
Wir können diefe Frage doch nicht ohne weiteres mit der 

Zuverficht bejahen, wie man e3 nach einer weitverbreiteten Anficht 
über die geichichtliche Entwiclung der Wirtfchaftsformen thun müßte.- 

So zahlreid) die Fommuniftifchen Züge fein mögen, die man in 
dem Agrarrecht der verjchiedenften Völker nachgewielen hat, jo ge: 

nügen fie doch noch nicht, um auch für Zeiten völliger Sep: 

baftigfeit die Behauptung zu rechtfertigen, daß „der Kollektivbefit 

ı) Wir fehen hier ab von dem gewiß nur al3 Ausnahme eintretenden 

Fall, daß in Folge bejonderer Terrainverhältniffe oder Stammesneigungen 

die Anfiedlung in Einzelhöfen erfolgte, two die genofjenjchaftliche Agrargemein: 

haft fid von Anfang an auf Biehweibe und Waldnußung bejchränft 

haben wird. 
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von Grund und Boden als eine urgeſchichtliche Erſcheinung von 
allgemeiner Geltung angejehen werden fünne,”!) oder — wie 

ein anderer Vertreter derjelben Richtung fi) ausbrüdt?) —, daß 

wir darin eine „notwendige Entwidlungsphaje der Gejellichaft 

und eine Art von Univerjalgefeg erbliden uüſſen, welches in der 

Bewegung der Orundeigentumsformen waltet“. Dieſes „Geſetz“ 

kann als erwiefen nur infoferne anerkannt werden, als man dabei 

die erften Anfänge mwirtichaftlicher Entwidlung überhaupt — ohne 

Nüdfiht auf die erreichte Stetigkeit des Wohnens — oder nur 
einen Teil des Grund und Bodens im Auge hat. Wenn man 

demfelben jedoch eine allgemeine Gütigfeit auch für die geiten 

voller Seßhaftigkeit zufchreibt und zugleich für dieſes fortgefchrittenere 

Stadium ohne weiteres die Fortdauer des Kolleftiveigentums auch 
am Bflugland annimmt, fo beruht das wohl auf einer zu frühen 

Berallgemeinerung, wie fie ſich ja bei der einfeitigen Anwendung 

des vergleihenden Verfahrens leicht einftellt.3) 
Wir verkennen den unſchätzbaren Wert der vergleichenden 

Methode keineswegs. Das Verfahren, welches auf ſtreng induk— 
tivem Wege die unbelannten Zuftände eines Volkes durch Rück— 
ihlüffe aus den bekannten PVerhältniffen von Ländern mit ver: 

wandter Bevölkerung zu erhellen jucht, fteht von vorneherein weit 
über der in der Altertumswiſſenſchaft ja noch immer verbreiteten 

Art der Deduftion aus vagen allgemeinen Vorftellungen, bei denen 
man die reale Anſchauung mehr oder minder vermißt, ſowie auch 
über jener äußerlichen Verwertung der geſchriebenen Quellen, deren 
legte Ergebnis auf den Eat Hinausfommt: quod non est in 

') Maine: Lectures on the early history of Institutions ©. 1. 

*) Zaveleye: Do la propriété et des ses formes primitives* 1891 
2. 

2) Wie unficher der Boden noch ift, auf dem wir un? hier bewegen, beweiſt die Theorie, die Targun in der Abh.: Urſprung und Entwicklungs— geſchichte des Gigentums (Zeitfchr. f. vergl. Rechtsw. V) aufgeſtellt hat, daß nämlich zwar unfer heutiges individuelles Eigentum aus dem Gemeineigentum 

entftanden, daß aber diefem in den allerroheften Anfängen individuelles Eigen: 
u ass ſei! 
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fontibus, non est in mundo.!) Wir find auch durchaus nicht 

der Anficht, daß etwa die Urfprünglichkeit des privaten Grund: 
eigentums bei den antiken Völkern irgendwie erweisbar 2) und daher 
jeder Verſuch, die Anficht von der ſekundären Entftehung desjelben 

aus der allgemeinen wirtichaftlihen Kulturgefchichte zu begründen, 
überflüffig fei. Allein wenn wir uns die Verfchiedenartigkfeit der 
Erſcheinungen vergegenwärtigen, die für einen ſolchen Verſuch zu 

Gebote ftehen: Die germanische Feldgemeinichaft, die Agrarver: 
faflung der indifchen Dorfgemeinde, den Gemeindekommunismus der 

Oftflaven (den rujfiihen Mir), den Familienfommunismus ber ſüd— 
ſlaviſchen Hausgemeinshaft und den Stammkommunismus der 

teltifch-irifchen Klanverfaffung — jo wird man fi) wohl faum der 

Hoffnung hingeben, aus der Fülle diefer eigenartigen fozialen Ge: 
bilde eine bei allen indogermanifchen Völkern nach ihrer Seßhaft: 

werbung gleichmäßig auftretenden Urform der Eigentumsorbnung 

erichließen zu können. Diefe Mannigfaltigfeit der Entwidlung ge: 
stattet für Völker, bei denen die Spuren der urfprünglichen Agrar: 

verfaffung jo ſehr vermifcht find, wie bei den Hellenen, doch gar zu 

verichiedene Annahmen! Die BVergleihung läßt uns bier einer: 

jeit3 im Dunkeln darüber, mit welcher Form der Tolleftiven Boden- 

nugung dieſe Völfer etwa begonnen haben mögen, mit dem Gejamt: 

1) In diefer Hinficht fteht vorliegende Arbeit in principiellem Gegen: 

fa zu der Methode, welche Büchſenſchütz in dem ſonſt fo verdienftlichen Buch 
über Befit und Erwerb im griehiichen Altertum befolgt hat. 

2) Wenn Fustel de Coulanges (La cit6 antique'!? p. 62 ff.) dieſen 
Beweis aus Religion und Eultug erbracht zu haben glaubt, fo überfieht er, daß 

die Ideen und Inſtitutionen, mit denen ex dabei operiert, meift Schon das Er: 

gebni3 eines entwidelten jeßhaften Lebens find, alſo für die Anfänge desfelben 
nicht3 beiveifen. Wenn er insbejondere den Satz aufftellt: „Il est resulte 

de ces vieilles rögles religieuses que la vie en communaut6 n’a jamais 

pu 8’ etablir chez les anciens,*“ fo fällt diefe Behauptung einfach durch den 

Hinweis auf das thatfächliche Vorkommen ber Feldgemeinfchaft bei den Grie: 

den auf Lipara (if. u.). 

3) So einfach liegt die Sache doch nicht, wie 3. B. Schrader (a. D. 

&.571) und Kraus (a.D. S. 24) annehmen, indem fie ohne weiteres die ſüd— 

ſlaviſche Hausgemeinſchaft als „indogermaniſche“ Inftitution Hinftellen. 
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Il. 1. Der Kommunismus ber Urzeit. 13 

Sollen wir uns nun das ältefte Zeitalter der nationalen 

Wirtiehaftsentwidlung der Hellenen mehr nach germanifchem oder 
ſlaviſchem Mufter vorftellen? 

Eine gewiſſe Wahricheinlichkeit hat ja wohl das Erftere für 

ih. Denn von den Hellenen gilt in ganz befonderen Maße, was 

ein tiefer vollSwirtichaftlicher Denker der Gegenwart von den Grie: 

hen, Stalifern und Germanen im allgemeinen bemerkt hat: „Sn 
ihnen lebt ein wunderbarer Trieb, defien Weſen es ift, daß ihnen 

niemal3 und auf keinem Gebiete ihres Lebens das genügt hat, was 
fie hatten. Stark find fie in der Verteidigung deſſen, was fie be: 

fiten; aber raftlos ftreben fie weiter, Unbefanntem entgegen. So 
lange fie eine Gefchichte haben, ift es, als ob die Erde fie nicht 
ruhen ließe, bis fie fie ganz befigen und genießen. Auch andere 

Völker haben große Weltzüge und Eroberungen aufzumeilen. Aber 
jenen war Eines gemein. Bei ihnen genügte e3 nicht, daß der 
ganze Vollsftamm ein Land gewann. Sie wollten von dem Ge: 
wonnenen für jeden Einzelnen einen feiten ihm gehörigen Anteil. 

Der Einzelne mit feiner Kraft und feinem Belige war das Ziel 

des Ganzen. Das hat fein Volk des Oſtens je verftanden.”1) Und 
wo hätte dieſes Streben nach individueller Erwerbsſelbſtändigkeit 
von Anfang an Fräftigere Impulſe erhalten, mannigfalteren Spiel: 

taum für feine Bethätigung gefunden, als in der unendlich reichen 

Verſchiedenartigkeit helleniicher Landesnatur! 

Allein ſo wahrſcheinlich es iſt, daß ſchon die älteſte helle— 

niſche Agrargemeinde, da, wo die Vorausſetzungen dafür gegeben 

waren, den einzelnen Genoſſen oder Familienhäuptern ein ge— 

wiſſes Maß individueller Selbſtändigkeit einräumte, ſo bleibt doch 

auch hier wieder die offene Frage, ob eben jene Bedingungen überall 

von Anfang an vorhanden waren. Es iſt ſehr wohl möglich, daß 

da, wo noch keine ältere Bevölkerung das Werk der Landeskultur 

in Angriff genommen, wo der helleniſche Anſiedler den ungebro— 

1) L. v. Stein: Die drei Fragen des Grundbeſitzes und feiner Zu: 

kunft. ©. 41. | 



14 Erftes Buch. Hellas. 

henen Kräften einer wilden Natur entgegentrat, jener Trieb des 
Volkscharakters durch das Bedürfnis des gemeinfamen Kampfes 
gegen die feindlihen Mächte der Unkultur paralyfiert wurde und 

daher auch das gemeinwirtihaftliche Prinzip ſich ftrenger geltend 

zu machen vermochte, al3 anderwärts. Hier, wo die Kraft des 

Einzelnen weit weniger bedeutete, mag anfänglich nicht nur das Ge: 
ihäft des Nodens und der Entiumpfung, der künſtlichen Entwäſſe— 

rung und Bewäſſerung, jondern vielleiht aud) de3 Säens und 

Erntens gemeinjame Cache der Agrargenofjenihaft geweſen jein, 

mag der Einzelne feinerlei feiten Bodenbefig außer der Wohnſtätte 

gehabt haben. — — 

Da es fi) demnad hier immer nur um Wahrjcheinlichkeits- 
ergebnifje und um Löſungen von relativer Gültigleit handeln kann, 

jo erjcheint e8 von vornherein überaus bedenklih, wenn Mommien 

aus der bloßen Identität von Geſchlechtsgenoſſenſchaft und Gemeinde 

mit Sicherheit ſchließen zu dürfen glaubt, daß die hellenifche, wie 

die italiihe Dorfmarf überall in ältefter Zeit „gleichſam ala 

Hausmark“ d. h. nach einem Syſtem jtrengiter Feldgemeinſchaft 

bewirtjchaftet wurde, als deren wejentlichen Züge er Gemeinjam: 

feit des Beſitzes, gemeinjame Beitellung des Aderlandes 

und Verteilung de3 gemeinjam erzeugten Ertrages unter 

die einzelnen dem Gejchlechte angehörigen Häujer annimmt.!) Be 

vor wir einen jo völligen Kommunismus im Grundbefiß und 

Arbeitzertrag und zugleid die Allgemeinheit diefer Einrichtung als 

Thatſache hinnehmen könnten, müßten uns doch noch ganz andere 

Anhaltspunkte zu Gebote ftehen, wie fie ja Mommſen jelbft wenig: 

ftens für die altrömijche Dorfgemeinde aus der römijchen Rechts⸗ 

geſchichte zu gewinnen verſucht hat. 

Nun kennt allerdings das ältere griechiſche Recht eine gewiſſe 

Gebundenheit des privaten Grundeigentums, welche der Verfügung: 
freiheit des Einzelnen, bejonders über die Erb: und Stammgüter 
zu Gunſten der Familie mehr oder minder weitgehende Schranken 
— · — 

) R. G. 1° 36, 182, 
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auferlegte; und man hat denn auch nicht gezögert, dieſe Erfcheinung 

al3 Überreft eines urſprünglichen agrariſchen Gemeindefommunis- 
mu3, eines genoflenichaftlicden Gejamteigentums des Gefchlechts- 
verbandes zu erklären. Allein e8 findet fich doch nirgends ein An- 

balt dafür, daß die Duelle diefer Gebundenheit in einem folchen 

Gejamteigentum der Sippe zu ſuchen fei. Soweit wir die ver- 

mögensredtlihen Wirkungen der Verwandtſchaft im griechifchen 

Recht feitzuftellen vermögen, jehen wir fie aus den Rechtsverhält— 

niſſen des Haujes, nicht aus der Verfaſſung des Geſchlechtsver⸗ 

bande3 hervorgehen. Um das griehiiche Erbrecht mit der nötigen 
Sicherheit aus einem Geſamtbeſitz des Gejchlechtes ableiten zu können, 

müßten fih doc wenigſtens Spuren eines ehemaligen Erbrechtes 
de3 ganzen Gefchlechtes finden, !) obgleich jelbft das für ſich allein 
die Frage noch nicht entjcheiden würde. Denn wie das Privat: 

eigentum mit einer Familien oder Geſchlechtsanwartſchaft jehr wohl 
vereinbar ift, jo braucht auch dieſe Tettere ſelbſt keineswegs not: 
wendig aus einem gentiliziihen Gemeineigentum bervorzugehen, 

fann ſogar unter Umftänden Folge einer ziemlich ſpäten Rechts: 
entwidlung fein.?) 

Ähnliches gilt auch für das Zuſtimmungs- und Näherrecht der 
Gemeindegenofjen bei Veräußerungen, von welchem man im grie: 
chiſchen Recht Spuren gefunden haben will und welches man eben- 

fal8 mit Unrecht als Beweis für die frühere Eriftenz der Feld— 

1) Man könnte eine ſolche Spur vielleicht in dem Stadtrecht von Gortyn 

finden wollen, two bekanntlich den Genofjen de Stammesverbands (ber Phyle) 
nad den Verwandten ein gewiſſes Recht auf die Hand don Erbtöchtern ein: 

geräumt wird (VIIIS 8 FF.) Allein der Einwand wird dadurch hinfällig, 

daß dieſes Heiratörecht nach der urjprünglichen Idee der Inſtitution feines: 

wegs ala ein jelbitnügiges vermögensrechtliches Recht erjcheint, fondern diefen 

Charakter erft auf einer fpäten Stufe der Rechtsentiwidlung angenommen hat. 

Dal. Zitelmann: „Suriftifche Erläuterungen” zum Stadtrecht dv. Gortyn. 

Rhein. Muſ. 1885 Ergänzgsh. S. 150 f. und Simon: Zur zweiten Hälfte 

der Inschrift dv. Gortyn. Wiener Studien 1887 ©. 8. 
2) Das gilt jelbft für die Familienanwartſchaft, wie Beſeler in der 

„Lehre von den Erbverträgen“ nachgewiejen hat. (S. 48 ff.) 
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gemeinſchaft und des Kollektivbeſitzes am Grund und Boden geltend 

gemacht hat.!) Denn wenn das Recht den Gemeindegenofjen bie 
Befugnis einräumte, die Auslieferung einer Hufe an einen ihnen 

unwillfommenen $remden zu verhindern, jo würde fich das bei dem 

ganzen Charakter des Gemeindeverbandes zur Genüge aus Geficht- 
punkten erklären, die von dem Agrarrecht gänzlich unabhängig find.:) 

Übrigens ift ung nicht einmal von dieſem Smftitut des Nachbar: 
rechts jelbft etwas Sicheres befannt. Wir wiffen nur, daß es in 

Hellas vielfach Sitte war, bei der Veräußerung von Grundftüden 
die Nachbarn als Zeugen oder Bürgen teilnehmen zu laffen, und 

daß diefelben bei diejer Gelegenheit da und dort, wie z. B. in 
Thurii, eine Kleine Münze erhielten, „urnurns Eve xal uap- 
ıveias,“ wie Theophraft hinzufügt.?) Bon einem Nachbarrecht ift 

dabei nirgends die Rede, und es iſt völlig ungerechtfertigt, wenn 

Laveleye dieſe Sitte mit einem angeblichen Einſpruchsrecht der Ge 
meindegenofjen in Verbindung bringt und die Vermutung aufftellt, 

daß die Münze als der Preis für ihre Einmilligung oder alg An- 

erfennung eines gewiſſen MiteigentumsrechtS zu betrachten fei. Die 

Beteiligung der Nachbarn hat hier offenbar von vornherein Feine 
andere Bedeutung gehabt, ala die, die wünjchensmwerte Öffentlichkeit 

des Übertragungsaftes im Intereſſe feiner Nechtsgültigfeit und zu 
Gunſten Beteiligter und Einjpruch3berechtigter zu wahren. — Wer 

wollte überhaupt in Inſtitutionen, die fich jelbft in einer Kolonial- 

i) So beſ. Viollet: Le charactere collectif des premidres proprietes 

immobilieres in der Bibliotheque de l’&cole des Chartes 1872 (XXXIII) 
S. 465 ff. und nach ihm Laveleye a.a. O. ©. 381. 

2) Val. die treffende Bemerkung, die Heusler mit Bezug auf die deutjche 
Martgenofjenfchaft gegen Sohm (Tie d. Genofjenichaft) gemacht Hat. „Wohl 

haben die Genofjen, wenn einer die Hufe an einen Ausmärker verkaufen will, 

ein Zugrecht reſp. Widerfpruchörecht (L. Sal. tit. IV 5). Aber dasſelbe ent: 
fpringt feiner Vermögensgemeinſchaft, jondern dem Band ber per: 

fönlihen Zufammengehörigfeit, wie es auch innerhalb ber Sippe 
ohne Vermögensgemeinſchaft zur Erblojung geführt hat." Göttinger 

Gel. Anz. 1889 ©. 322. 
8) Ilegi ovußolciw» bei Stob. Serm. XLIV, 22, 
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gemeinde des perifleifchen Athens finden, einen Anhaltspunkt für 

die Beurteilung der primitiven Agrarverfaffung der Urzeit fuchen! 

Sweiter Abfchnitt. 

Die Hauskommunion und die Frage der Feldgemeinſchaft 
bei Homer. 

Mit ungleich größerem Rechte könnte man in dem zulegt ge- 
nannten Sinne verwerten die Schilderungen patriarchaliichen Fantilien: 

lebens, denen wir im homerifchen Epo3 begegnen. Welcher Lejer 
ber Ilias erinnert fih nicht mit Vergnügen der Erzählung von 
dem patriarchalifchen Haushalt am Hofe des greifen Troerfürften, 

der faft die ganze Nachkommenſchaft defjelben in Einer gemein: 
ſchaftlichen Wirtſchaft vereinigt?!) 

— im Innern (des ſchönen Palaſtes) 

Waren von glänzendem Stein fünfmal zehn Zimmer erbauet, 

Eins ganz dicht an dem andern, und Priamos Söhne, des Herrſchers, 
Ruhten darinnen mit ihren vermähleten Frau'n auf dem Lager. 

Dann auch waren im Innern des Hofs an der anderen Seite 
Zwölf umdachte Gemächer von glänzendem Stein für die Töchter; 

Eines dem anderen nah und es ruheten drinnen des Königs 

Priamos Schwiegerſöhne vereint mit den würdigen Frauen.?) 

Es kann wohl kaum einem Zweifel unterliegen, daß dem 

Dichter bei dieſer Schilderung wirkliche Thatſachen alten Familien— 
rechtes und alter Familienſitte vorgeſchwebt hatten. Stimmen doch 

die wichtigſten Züge der Darſtellung mit einer Inſtitution überein, 

die wir bei den verſchiedenſten Völkern nachweiſen können, und die 

bei den Südflaven vielfah bis in die Neuzeit ein mejentliches 

Element der Agrarverfaffung gebildet hat. Der Hof des Priamus 
it unverkennbar ein Abbild der jogen. Hausgemeinſchaften d. h. 

Vereinigungen von Abkömmlingen desjelben Stammvaters, Bluts- 
— 

1) IV, 243 ff. 
2) Val. au die Schilderung des Hauſes Neſtors in der Ddyffee bef. 

DI 413. 
Böhlmann. Geſch. bed antiken Kommunismus u. Sozialismus. I. 2 
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verwandten zweiten bis dritten Grades, welche in demſelben Gehöfte 

wohnen, Grund und Boden gemeinſchaftlich beſitzen und von dem 

Ertrag gemeiniamer Arbeit gemeiniam leben.!) 

Aber der vereinzelte Lichtſirahl, der mit dieſer Erfenntnis auf 

geſellſchaftlichen Zujtände von Althellas fällt, vermag leider das 

allgemeine Tunfel nur wenig zu erhellen. Wir wiſſen nicht einmal, 

ob das homeriihe Bild der Hausgemeinichaft der Niederſchlag von 
Erinnerungen an eine fommunittiihe Familienordnung der Vor: 

zeit ijt oder ob es im Hinblid auf den Volksbrauch der eigenen 

Zeit der Sänger entftand. Die Hausgemeinihaft muß alio hier 
gar nicht einmal mit Notwendigkeit als ein primitives Jnititut 

angejehen werden. Sie kann wohl dadurch entjtanden jein, daB 
gleih bei der uriprüngfichen Aufteilung des Landes die Aderlote 

nicht unter die Einzelnen, ſondern unter die in Hausgemeinſchaſt 

zujanmenfebenden Familien verteilt wurden. Allein daneben bleibt 

doch immer die Möglichkeit eines ſekundären Uriprunges beitehen, 
d. 5. die Hausgemeinſchaft kann auch dadurch entjtanden fein, dab 

bei der Aufteilung jedem anteilberechtigten Genoſſen eine wirtichaft: 
lihe Einheit, eine Hufe als Anteil an der gemeinen Feldflur über: 
wiegen wurde, daß dieſe Einheiten aber von Anfang an al3 un 
teilbar galten, und daher bei wadhiender Bevölkerung zulegt mehrere 
Familien zufammen eine Hufe bewirtichafteten. 

So war es 5.8. in Sparta in Folge der Unveräußerlichkeit 
und Unteilbarkeit des xArgos eine nicht ungewöhnliche Ericheinung, 
daß mehrere Brüder im geneinichaftlichen Beiig des Familiengutes 
Zujammenhaujten.?) In der That finden wir die Hausgemeinichaft 
vielfad) gerade in Ländern mit älterer Rultur,3) weil bier eben in 
— 

) Bgl. 3. B. die Schilderung der jüdilaviichen Zadruga, Zudrina 
2. ſ. iv. bei Kraus: Sitte und Braud) der Züdilaren, S. 64 ff., über die 
Communaufes de familles im mittelalterlichen Frankreich, die joint family 
m Indien Laveleyge 4x7 fi, S. 365 ff., über die Hausgemeinichaften der 
FH eiten Seebohm: Die englijge Torjgemeinde u. ſ. w. S. 126 ff. (T. ü. v. 

it rijen). 

”) Polybius XII, 6. 
) 3. B. in Rom cf. Plutarch Aemilius Paullus c. 5, Crassus c. 1. 
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Folge der Verdichtung der Benölferung der Zwang zum Zufammen- 
wohnen mehrerer Familien auf einer Hufe fi) mit ganz befonderer 

Stärfe geltend machen mußte, Jolange man fich nicht zur Natural: 

teilung entſchließen konnte.!) 

Aber ſelbſt wenn es völlig ſicher wäre, daß ſchon die älteſte 

helleniſche Gemeinde nicht einen Verband von Einzelfamilien, ſon⸗ 
dern von kommuniſtiſchen Hausgemeinſchaften darſtellte, ſo würde 

damit für die Erkenntnis der Gemeindeverfaſſung, der agrariſchen 
Gemeindeordnung wenig gewonnen ſein. Es würde daraus noch 
lange nicht folgen, daß der für die Hausgemeinſchaft charakteriſtiſche 

Familienkommunismus im Beſitz und Arbeitsertrag urſprünglich 
auch das beherrſchende Prinzip der Agrargemeinde war, d. h. daß 

die geſamte Feldmark anfänglich als Gemeingut bewirtſchaftet wurde, 

deſſen gemeinſam erarbeiteter Ertrag nach Familiengruppen zur 

Verteilung kam. Im Gegenteil würde gerade die Exiſtenz der 

Hausgemeinſchaft innerhalb der Dorfgemeinſchaft eher dafür ſprechen, 

daß die Gemeinde von Anfang an der Sonderwirtſchaft kleinerer 

wirtſchaftlicher Einheiten innerhalb des allgemeinen genoſſenſchaft— 

Auch in Attika ſcheint ſie noch im 4. Jahrh. trotz der freien Teilbarkeit des 

Grundbeſitzes nicht ganz ſelten geweſen zu ſein. Vgl. Jevons: Kin and 
Custom (Journal of philology XVI 102 ff.), deſſen Vorſtellungen über bie 

Berbreitung der Hausgemeinihaft im ſpätern Hellas allerdings ftark über: 
trieben find. Er nimmt vielfach fälſchlich Hausgemeinſchaft an, wo uur 

VBermögensgemeinfchaft bezeugt ift. ©. 5. B. Temofthenes Leochar. p. 1083 

$ 10 und 8 18. Ebenfo verkehrt ift es, wenn englifche Forſcher Hausgemein: 

ihaften da ſehen, wo es ſich unzweifelhaft nur um die engere Familie handelt. 

Eo hat 3. B. Ridgeway a. a. D.: The Homeric landsystem (Journal of 
hellenie studies VI 319) daraus, daß Charondas die Familiengenoſſen ala 
suocinvo, Epimenides ala duoxanoı bezeichnet (Ariftot. Pol. I, 1, 6. 1252b) 

den Schluß gezogen, die beiden hätten das Inſtitut der Hausgemeinfchaft im 

Auge gehabt. Als ob nicht ſchon die einfache Familie aus „Speiſe-“ und 

„Hufe“ (oder Herd:?) Genofjen bejtände! 
1) Dal. die treffende Bemerkung Naſſes (Göttinger gel. Anz. 1881 ©. 

275) über die Verbreituug der Hausgemeinjchaft im Mittelalter, wo diefelbe 
3. 8. in bem länger Eultivierten und dichter bevölferten Frankreich viel 

häufiger war, als in Deutfchland mit feinem Überfluß an unbebautem und 
unbefiebeltem Land. , 

% » 
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lichen Verbandes einen gewiſſen Spielraum ließ; eine Sondermitt- 

ihaft, die ja jelbjt mit einem Gejamteigentum der Gemeinde ver: 

einbar war, wenn man nur die unter den Hausgemeinjchaften ver: 
teilte Feldflur periodisch neu verlofte. 

Nur unter Einer Vorausfegung ließen fih für die Annahme, 

daß die fommuniftiiche Agrargemeinde eine notwendige Durd: 
gangsphaſe der fozialen Entwidlung der Hellenen gebildet habe, 
genügende WahrjcheinlichfeitSmomente gewinnen, wenn nämlich die 

auch von neueren Gelehrten !) vielfach geteilte Anficht des Ariftoteles 

berechtigt wäre, daß die hellenifche Dorfgemeinde (xchun) fich überall 
erſt aus dem Hauſe entmwidelt habe, gemillermaflen al3 Kolonie 

des Haufes entitanden fei.?) 

An fih wäre eine ſolche Entftehung des Dorfes ja feines: 

wegs undenkbar. Der Gejchichtsjchreiber der Slaven 3. B. hat ung 

einen derartigen Proceß ehr anſchaulich geſchildert.) Nach ihm 

baute der alte Böhme fein Haus inmitten der ihm eigentümlich 
gehörenden Grundftüde (dediny). „Seine Nachkommen bewirt- 
Ichafteten das väterliche Erbe oft mehrere Generationen hindurch 
gemeinschaftlich und ungeteilt. Faßte das Haus ihre vermehrte 

Zahl nicht länger, jo wurden in deilen Nähe andere Häufer an— 

gebaut und fo entitanden die älteften Slavendörfer des Landes.” — 

Hätte die hellenifche Dorfgemeinde diejelbe Entjtehungsgeichichte ge: 

habt, jo würden wir allerdings mit höchſter MWahrfcheinlichkeit Jagen 

fönnen, daß man, jo lange da3 patriarchaliiche Gemeingefühl ſich 
ftarf erhielt, auch für das zum Dorf erweiterte Haus an den 

Lebensnormen der Hausgemeinſchaft feitgehalten haben wird. ns 

geficht3 der großen Beharrlichfeit der agrarifchen Zuftände in Zeiten 
reiner Naturalmwirtichaft würde man wohl kaum irre gehen, wenn 

man annähme, daß das auf urjprünglichen Familiengut entjtan- 
dene Geſchlechtsdorf noch lange nicht nur Trägerin des Grund: 

1) Z. B. von Jevons a. a. ©. 94. 

2) Pol. I, 1,7. 1252b. uadıora W’ Eoıxe xard gucıw 7 xwun anoıxla 
oixias Eivaı. 

m \ 3) Palacky: Geſchichte von Böhmen I S. 168. 
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eigentums, jondern zugleich eine geſchloſſene wirtſchaftliche Einheit 

blieb, die gemeinjame Dorfflur gemeinfam bemwirtichaftete. Sehen 

wir doch 3.3. bei den Südſlaven felbft in neuerer Zeit, mo die 

Tendenz zur völligen Auflöfung de3 Verbandes der Hausgemein- 

ihaft jehr ſtark hervortritt, die Theilung noch häufig in der Form 

jih vollziehen, daß zwar dag gemeinfame Zufammenmwohnen auf: 

hört und die einzelnen Familien in eigenen Gehöften jede für fich 

wirtichaften, daß jedoch die Grundftücde auch weiterhin gemeinjchaft- 
ih bebaut werden.!) — 

Der Verſuch, auf diefem Wege von der Thatſache der Haus: 

gemeinschaft aus zu der vermuteten fommuniftiichen Struftur der 

Dorfgemeinſchaft zu gelangen, muß nun aber leider als ein aus: 
fihtslofer bezeichnet werden. Die Annahme, von der er ausgeht, 

daß die Hellenen ihr Land in Einzelhöfen und nicht nad) dem Dorf: 

iyitem befiedelt hätten, jteht im Widerſpruch mit den Ergebnijfen 

zahlreicher Unterfuhungen über die Geſchichte der beiden Syſteme, 

die zur Genüge gezeigt haben, daß bei den indogermanischen Bölfern 

die weitaus überwiegende primitive Art der Anfiedlung das 

Dorfſyſtem gemejen ift und die Niederlaffung nah Einzelhöfen als 
primitive Sieblungsform in der Regel nur da auftrat, wo Die 

natürlichen Produktionsbedingungen die geſellſchaftliche Niederlaffung 
erichmwerten oder wo bejondere Stammesneigungen derjelben ent- 
gegenftanden.?) Daher wird man aud) vom Standpunkt moderner 

wirtihaftsgefchichtlicher Erkenntnis an der Anſchauung des Thuky— 
dides fefthalten millen, daß das Dorf von Anfang an die vor: 

herrſchende Form des Wohnens und Wirtjchaftens in Hella ge 

weien ift (xara xzwursg — ım nalaım ng Eiladas ıgonw l, 
10). In der That ift gerade für die ländlichen Gebirgsfantone 

1) Kraus a. a. O. S. 114. 
2) Vgl. meine Ausführungen gegen die der ariſtoteliſchen Anſicht 

entiprechende Mommſen'ſche Auffaſſung von der Entſtehung des italiſchen 

Geſchlechtsdorfes; Anfänge Roms S. 52 ff. Dazu die treffliche Erörterung 
Geigers über die Niederlaffungen des Aweſtavolkes: Oſtiraniſche Kultur im 

Altertum S. 407 ff., Kraus über die Südflaven a. a. ©. 23, 
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I. 2. Die Haustommunion u. d. Frage d. Feldgemeinſchaft b. Homer. 23 

oder „offene“ Feld (Common Field, Open Field) bezeichnet wird. !) 
Nach diefem Syitem waren urjprünglih nur die Wohnftätten d. h. 
Haus und Hof mit dem Gartenland dauernd eingefriedigt und der 

Privatrechtsſphäre ausſchließlich vorbehalten, nicht aber die in Ge— 
menglage über die Dorfflur zerftreuten Anteile der Hufe am Ader: 

laude, das in gewifjem Sinne immer da3 blieb, was Homer an 

unjerer Stelle nennt, eine ErriEvros d. h. Errixoıvos agovga, „ge: 

meines Feld“. Denn Ader und Wieſen unterlagen nicht nur der 
gemeinfamen, duch den Flurzwang geregelten Dorfwirtichaft, fon: 

dern auch einer gemwillen gemeinjamen Nutzung der Dorfgenoflen. 

Die Sondernugung des Einzelnen dauerte nur ſolange, als die 

Zeit der Beitellung und Bebauung währte. Nach der Ernte fielen 

die Einfriedigungen der Felder und trat das Recht Aller zum ge 

meinichaftlichen WViehauftrieb, zur Stoppel- und Brachweide in 

Kraft. — Alſo eine Agrargemeinichaft, die allerdings an ſich Das 

Brivateigentum am Aderland nicht mehr ausjchließt, dasjelbe jedoch 

noch wejentlichen Einfchränfungen zu Gunften der Gefamtheit unter: 
wirft und daher vielfach al3 Überreft einer urfprünglich noch ftrenge: 

ten Gemeinſchaft aufgefaßt worden ift. 

Man bat nun die Bemerkung gemadjt, daß der Vergleich 
zwiſchen dem von den Kriegern umijtrittenen Wall und der ftrittigen 

Feldgrenze ein beſonders treffender wäre, wenn wir unter dem 
Ausdruck auy ovgorsı Grenzraine verftehen würden, wie fie die 
einzelnen Zeiljtüde einer unter dem Flurzwang ftehenden Feldmark 
von einander zu jcheiden pflegen.) Wir könnten unfererjeit3 hin— 
jufügen, daß unter diefer Vorausſetzung der Vergleich auch dem 

Geſichtskreis des Volkes beſonders naheliegend erfcheinen würde. 

Denn bei einer folchen Feldgemeinſchaft kann es nur zu leicht, 

1) Das iſt die Anſicht von Ridgeway (a. a. O. ©. 319 ff.) ber bie 
enifuvos (d. h. nixotuoc) agovge in diefem Sinne auffaßt. Auch Paſſow 
3. v. betrachtet diefelbe als Gemeindefeld. 

2) Ridgeway ©. 323 a.a. ©. Vgl. die übereinftimmende Bemerkung 
Gimeind a. a. D. ©. 833: Ne voilä-t-il pas l’emage exacte de la pro- 

priete collective? 

f 
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wenn der alte Semeinaeitt im Schwinden begriffen tt, zu unauf— 

börlihen Grenzitreitigfeiten und dauernden Störungen des öffent: 
(then ‚srieden3 fommen, da die dur die Gemenglage der Ader: 

reiten berbeiserührte Zerſtückelung des ländlihen Berges tebr viele 
Grenzraine nötig macht und ſo dem Beitreben rückſichtsloſer und 

anmaßender Nachbarn, durch fortwährendes Abprlügen von ven 

Rainen ihre ‚yelder zu verarökern, reichliche Nahrung gemwährt.!\ 

Auch der Ausdrud „gorirror Teoi forc“ würde auf dieſe Meile 

eine beionders prägnante Bedeutung erhalten. Denn bei der ge 

nannten ;ylurteilung fommt das Prinzip der Gleihberechtiaung ſehr 

entichieden zum Ausdrud. Um jeder Hufe auch annühernd gleich⸗ 

wertige Anteile am Aulturboden zu verichaften und in Beziehung 

auf Lage der ;yelvitüde zum Wirtihartäbore, Berchaffenbeit des 
Bodens und äußere Bedingungen jeiner natürlihen ;yruchtbarfeit 

alle Anteilberechtigten gleichzuftellen, it bier die geſamte Feldflur 
in größere Abteilungen (Gewanne oder Breiten) geteilt, die ihrer: 

jeit3 wieder, um jede Hufe an verichiedenen Gewannen zu beteiligen, 

durch die genannten Raine in Aderitreifen von gleiher Größe 
zerlegt ſind. Hier drehen fih alio in der That die Flurſtreitig— 

feiten von Grenznahbarn um das gleihe Recht am Aderland der 
Gemeinihaft, errıkrrm Er aporgr, — sregi iarc. 

Allein jo ſchön jich bei dieſer Auffaſſung alles zuſammen— 
fügen würde, jo zwingend ift jie doch nicht, dat wir auf ihr irgend: 
wie weiterbauen könnten. Weift doch eine Stelle der Alias jelbit 

auf die Möglichkeit einer ganz anderen Teutung bin! XXL 403 ff., 
wo es von der mit Ares fämpfenden Athene heißt: 

„Za trat jene zurüd und den zadigen, duntelen Feldſtein 

Hob fie mit nerbigter Rechten empor, der dort im Gefild lag, 
Einft als Grenze der Fluren gejcht von den Männern ber Vorzeit.” :) 

ALS Flurgrenze (orgos aeovers) eriheint bier nicht das 
Merkmal der alten Feldgemeinſchaſt, der Rain, ſondern ſchon ge— 
ran ſo, wie in den ſpäteren Zeiten der griechiſch-römiſchen Welt 
——. 

) Bol. 3. B. Seebohm-Bunſen a. a. O. ©. 12. 
2 — ” P » ‘ L) . 

J ) zör 6’ üvdge 1001890, HEaay Fuuevet 00009 «povEnsS. 



l. 2. Die Hauskommunion u. d. Frage d. Feldgemeinſchaft b. Homer. 25 

der Grenzftein (terminus); und es ift doch wohl kaum geftattet, 

ohne einen zwingenden Grund die frühere Stelle des Gedichtes auf 
eine andere Form der Grenzbezeichnung zu deuten. Selbft wenn 

fih nachmweifen ließe, daß diefe Stelle einem älteren Beftandteil der 

Dichtung angehört, als die des 21. Buches, und wenn man damit 

einen Zeitraum gewonnen hätte, in dem fich etiwa der Übergang 
von der Flurgemeinichaft zum vollen arrondierten Eigentum voll: 

zogen haben könnte, jelbit dann würde man Bedenken tragen müffen, 
ohne fonftige Anhaltspunkte der erften Stelle eine andere Erklärung 

zu geben, al3 die, welche durch die zweite nahegelegt wird. Auch 

ericheint ja die Schilderung des Grenzitreites bei diefer Deutung 
feinesweg3 unzutreffend, zumal, wenn man die Worte oAfym eri 

xwom Eopisrrov in Betracht zieht. Man müßte fih dann die 
Szene jo denken, daß der Dichter die Teilung eines gemeinfanen 
Privatbefites im Auge hatte, bei der die von entgegengefegten Sei- 

ten des abzuteilenden Grundftüdes ausgehenden Barteien mit den 

Meßſtangen — oAym Eri xoupm — aufeinander ftoßen und ſich 

nun üher die Stelle des Grenziteines nicht einigen fönnen, wobei 
e3 fich naturgemäß eben nur um einen Fleinen Raum handeln kann. 

Wenn mir demnach darauf verzichten, aus der Form der 

Flurteilung bei Homer Schlülfe auf die alte Agrarverfaflung zu 

ziehen, jo werden wir und nach anderen agrariſchen Erjcheinungen 

umgehen müflen, um ein Beweismoment für die ;yortdauer ber 

Flurgemeinſchaft in den Zeiten des epifchen Geſanges zu gewinnen. 

Ein folches Zeugnis für die Flurgemeinjchaft hat man in der 
ihönen Schilderung finden wollen, welche der Dichter in der Be: 
ihreibung des Schildes Achill3 von dem ländlichen Leben der Zeit 

entwirft. Da beißt es SI. XVII 541 ff. von dem Bildner des 

Schildes: 

Weiter ſchuf er darauf ein Brachfeld, locker und fruchtbar, 

Breit, zum Dritten gepflügt; und darauf viel ackernde Männer, 

Welche die Joch' in dem Kreis ſtets hierhin trieben und dorthin. 

Immer, ſo oft ſie, gewendet, des Fruchtlands Grenzen erreichten, 

Nahte ein Mann, den Pokal mit dem lieblichen Wein in den Händen, 
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1. 2. Die Hausfommunion u. d. Frage b. Feldgemeinfchaft b. Homer. 27 

Zwar fehlen auch bier keineswegs die Züge des Bildes, 
welches der Erntetag auf einem mittelalterlichen Gewanne gewährt. 

Nie auf dem vom Adersmann Piers geſchilderten Felde arbeitende 

Zandleute, Bäder, Brauer, Fleifcher erfcheinen, Köche „heiße 

Paſteten“, Wirte Wein und Braten ausbieten, ift auf dem home: 

riſchen Erntefeld eine Reihe von Schnittern, Garbenbindern, ähren: 

lejenden Knaben thätig, daneben wird unter einer Eiche ein ge 

\hlachteter großer Stier für die Arbeitenden zum Mahle bereitet 
und Weiber find mit der Herftellung von Mehlipeifen bejichäftigt;!) 

auch der Weinausſchank würde vom Dichter gewiß erwähnt worden 

jein, wenn er dies Motiv nicht joeben bei der Beftellungsizene ver: 

wertet hätte. — Würden diejenigen, welche die Dorfgemeinichaft 

bei Homer gefunden zu haben glauben, einen Moment zaudern, 
in der Ernteſzene das anſchaulichſte Bild gemeinjchaftlicher Dorf: 

wirtichaft zu jehen, wenn der Dichter nicht zufällig oder vielmehr 

aus einem beftimmten poetiſchen Motiv,2) mitten unter die Arbei- 

tenden den Grundheren geftellt und damit als Schauplag dieſer 

Szene eine große Gutswirtſchaft bezeichnet hätte?3) Oder follte der 

Tichter gerade hier den Herrn noch aus einem andern al3 einem 

rein poetifchen Grunde genannt haben; etwa, wie man gemeint 

hat,*) um ausdrüdlih dem Herrenland der Erntejzene den anderen 

ländlihen Schauplat al3 Bauernland gegenüberzuftellen? 

Man legt bejonderes Gewicht darauf, daß das Ernteland der 

xovroyvor, 10 uLv nurov oivon£doio, Hucv de wyılijv apocıw nedioro 

Taucodaı. — Dazu das fehr charakteriftiiche Gleichnis XI 67: 
ol 8, wor’ auntipes Evavrıoı aAdmloraı 
Öyuov EAnivwow avdgos uaxapos zart’ dgovpav 
nvgwv 7 xgıdEwv' ra de do«yuara Tappea ninte 

ws Towes xui Aywıoi En’ aAkmkoraı Hopovres 

dyjovr xra. 
1) Il. XVII, 550 ff. 
2) Eiehe unten. 
3) — Baaıdlev5 DS Er Toicı awwnn oxinıoov Eywv Eormxeı En’ 

Oyuov yrn9oovvos xjp. 

4) Ridgeway a. a. O. ©, 336. 
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erſten Szene als ein reueros!) und der Gutsherr als Baaılevs 
bezeichnet wird. Es könne ſich alfo bier nur um den König und 

das regelmäßige Attribut des homeriſchen Königtums, die Kron: 

domäne handeln, für welche eben der Name reueros Tchlechtweg 
gebraucht wird. Nun jei es ferner die Abficht des Dichters, auf 

dem Schild die verfchiedenen Seiten des bürgerlichen Daſeins in 
einer Neihe von Einzelgemälden in der Weile zu veranſchaulichen, 
daß die einzelnen Stände und Klaffen des Volkes in gemillen 

charakteriſtiſchen Situationen dargeftellt werden: der Fürft auf 

feinem reueros, die zum Gericht verfammelten „Volksälteſten“ 

(yeoorres) v. 503 ff. und die ebenfall3 im Thing vereinigten Ge 

meinfreien (Aaoi d’eir ayopy-asoooı) v. 497 f. Da eben das, 
was dem König vor den Geronten jpezifiich auszeichne, der Belit 

des zeuerog ſei, fo habe der Dichter für feine Charakteriftif des 

Königs als pafjendften Zug eine Szene aus der königlichen Domäne 

gewählt, als Gegenſtück zugleich zu der in einer anderen Schild: 

abteilung dargeftellten Dorfwirtichaft der Gemeinen. 

Ich muß geftehen, daß der Dichter, wenn er wirklich die 

Abſicht gehabt hätte, die Stellung des Königtums gegenüber den 

Edlen und Gemeinen zu charakterifieren, mit der Hervorhebung 
eines ausſchließlich mirtjchaftlichen Momentes, der materiellen Aus: 
ftattung des Königtums, nach meinem Gefühl einen recht unglüd: 
lien Griff gethan hätte; — ganz abgejehen davon, daß das 
Teueros zwar ein notiwendiges, aber keineswegs ausjchließliches 

Attribut des Königtums war.?) Allein der Dichter hat offenbar 

die ihm zugejchriebene Abficht gar nicht gehabt. Es find Feines: 

weg3 die Jozialen Klaſſen des Volkes, welche den leitenden Gedanken 

für die Kompofition des Schildes und das eigentliche Teilung: 

prinzip für die Gliederung abgeben, fondern vielmehr eine Reihe 
von Erſcheinungen des gejellichaftlichen und wirtichaftlichen Lebens, 

1) Ev H'Erideı TEuevos 3agvAniov xrA. 

2) Vgl. IL IX, 578, XX, 184 über die Verleihung eines reuevos 
für hervorragende Verdienſte. 
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die mit der Klaſſenſcheidung an und für fi gar nichts zu thun 
baben.!) So jtellt der zweite Kreis des Schildes in zwei Abtei: 

lungen eine Stadt im Frieden und eine andere im Kriege dar; wo— 
bei die letztere Abteilung ſich wieder in drei Szenen gliedert: 1) die 

Mauer mit den Verteidigern, 2) Überfall der Herden, 3) Kampf 
der beiden Heere. Wo fände ſich aber nur die geringfte Spur 

davon, daß die jo überaus verjchiedene Rolle, welche bei Homer 

gerade im Kampfe die Fürften und Edlen gegenüber den Gemeinen 

ipielen, von dem Dichter beſonders hervorgehoben wäre, wie es 

doch dem Charakter des ritterlihen Epos vor allem entiprochen 

hätte? Und ganz da3 Gleiche gilt für die Szenen aus der frieb: 
lihen Stadt! Es werden ung hier in verjchiedenen Bildern Epi- 

joden des Hochzeitsfeftes und eine Gerichtsizene auf dem Marfte 

vorgeführt, alfo Vorkommniſſe aus dem Leben de3 Gejamtvolfes, 

an denen alle Klafjen ohne Unterfchied beteiligt fein Fünnen, wes— 
halb es auch jelbitverftändlich ift, daß 3. B. bei der Beichreibung 

der Gerichtsverfammlung eben die verjchiedenen Beteiligten: Die 
ftreitenden Parteien, die richtenden Geronten, die Herolde, der Um: 

itand der Freien der Reihe nach aufgeführt werden. Die einzelnen 

Gruppen jelbft werden nur ſoweit charakterifiert, al3 es für das 

Verftändnis und die lebendige Veranſchaulichung des Vorganges 
unbedingt nötig ift. 

Daß das Grundmotiv des Dichters nicht die Schilderung 
ſozialer Typen ift, zeigt gerade die Darftellung des ländlichen 

Leben im dritten Kreis des Schildes recht deutlich. Diefelbe glic- 
dert fich nicht nach den ſozialen Verhältniſſen der Landwirtichaft, 

iondern nad) den Gefichtspunften des Wirtfchaftsbetriebes, nad) der 

Verichiedenheit der Jahreszeiten und der verjchiedenen Art der 

Bodennutzung (Aderbeitellung, Ernte, Weinlefe, MWeidetrift). Das 

Feld der erjten Szene wird nicht als Dorfflur einer fürjtlichen 

Domäne, einem zeuerog Baoıkııov gegenübergeftellt, wie man auf 

1) Val. Brunn: Rhein. Muf. N. F. V, 240 ff. und Abh. der bayr. 

A. philof. philol. KL. XI, 3, ©. 10 ff. (1888), 

| 
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Grund einer offenbar falichen Lesart in den Tert hinein erflärt 
bat, Sondern als Brachfeld (veios) einem reueros PasvAnior, dem 
Ader, auf dem die Saat hoch aufgefproßt ift. 

Dieſes Beiwort ift übrigens zugleich ein Beweis dafür, daß 
hier zeusrog gar nicht in dem ausjchließlichen Sinne von Krongut 

gemeint jein kann, jondern ganz allgemein eine Feldflur überhaupt 

bezeichnet. Daß aber gerade bei der Bejchreibung des Erntefelds 
auch der Gutsherr genannt wird, der angeficht® der verjchiedenen 

Bedeutung des Wortes Baoıdlevs nicht notwendig der König zu 
fein braucht, das erklärt fih aus einem rein poetifchen Motiv. Vie 

Erſcheinung des glüdlichen Gutsherrn, dem die helle Freude am 

Erntejegen aus dem Antlig ftrahlt, gehört dichterifch jo notwendig 

in das Erntebild, daß es kaum begreiflich ift, wie man hier dem 

Dichter ftatt eines jo überaus naheliegenden Motives einen nüch— 

ternen ftaat3rechtlichen Geſichtspunkt unterjchieben fann. Oder hätte 

der Dichter den Her ſchon bei den Beltellungsarbeiten des Früh— 

ling? auftreten laſſen jollen, auf die Gefahr hin, ihn in der un: 

poetifchen Rolle des Aufiehers zu zeigen? Er konnte ja das Walten 

des forgjamen Herrn ungleich feinfinniger auch hier veranſchaulichen, 
ohne ihn zu nennen. Und daß er dies in der That gethan, dafür 

ſcheint mir die Perfon des Schenken zu jprechen, der jedem der 

Pflüger, wenn er am Ende der Furche angelangt ift, einen Becher 

Meines reicht und fie dadurd) zu lebhaften Wetteifer anfpornt. 

Die Art und Weije, wie der Dichter dieſe pſychologiſche Wirkung 

des Weinausſchankes hervorhebt, läßt deutlich erkennen, daß die 

jelbe der Zwed des legteren ift, aljo von jemand ausgehen muß, 
der ein Önterefje an der raſchen Ausführung der Feldarbeit hat. 

Und das kann doch eben nur der Gutsherr jein, der mit dienenden 

Arbeitskräften mirtichaftet! Der Schenk auf dem Brachfeld Handelt 

daher gewiß ebenſo im Herrendienft, wie die dienenden Herolde 

und Weiber auf dem Erntefeld. Es ift unverkennbar als Seiten: 

ſtück zu diefen gedacht, wie ſich ja ähnliche Barallelismen in ber 

Kompofition der Schildbeichreibung auch jonft finden. 
Man könnte nach alledem höchſtens noch an die Möglichkeit 
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denken, daß der Dichter etwa an eine feldgemeinſchaftlich organi- 

fierte hörige Bauernichaft gedacht hat. Allein auch das könnte 
für unſere Frage nicht beweifen. Denn in diefem Falle fünnte, 

wie im Mittelalter jo oft, der herrichaftliche Verband die Duelle 

des feldgemeinschaftlichen Verhältniffes fein, was einen zwingenden 
Schluß auf die primitive Grundeigentumsform der Vorzeit von 

vornherein ausſchließt. 

Nun enthält aber zu allem Überfluß die Schilderung des 
Brachfeldes noch ein Moment, welches in feiner Bedeutung aller: 
ding bisher nicht erkannt ift, daS aber meines Erachtens für die 
ganze Frage enticheidend fein dürfte. Das Brachfeld wird nämlich 
als loder (uaAaxn) und „vreimal gepflügt” (zoriroAos) bezeichnet. 

Es war aljo einerjeit3 tief umgebrochen, hatte eine tiefe Krume;!) 
andererjeit3 war das Umbrechen des Feldes ein mehrmaliges; das 

hier befchriebene Pflügen könnte möglicherweile ſogar als die vierte 

Furche betrachtet werden.?) Dieſe energijche Bearbeitung de3 Brad): 
feldes zeigt uns, daß die homerische Landwirtſchaft bereitS zu dem 

Syſtem der vollen oder, wie fie gewöhnlich genannt‘ wird, der 

reinen, der ſchwarzen Brache übergegangen war, ein Syftem, bei 

dem von einer Benützung de3 Brachfeldes als Viehweide menig 

mehr die Rede fein konnte. Wo bleibt da das „offene“ Feld der 

alten Feldgemeinichaft und der gemeine Weidegang der Dorf: 
genoſſen? 

In der That erſcheint Acker und Weidewirtſchaft bei Homer 

ſchon ſcharf getrennt. Die letztere beginnt für ihn da, wo die 
Ackerung aufhört, aygov Erd’ Eayarına.?) Es iſt bereits dieſelbe 

fortgeſchrittene Form der Wirtſchaft, wie wir ſie in einer viel ſpäte— 

ren Zeit, z. B. in den Idyllen Theokrits wiederfinden, deſſen Schil— 

ı) Thaer: Der Schild des Achill in ſeinen Beziehungen zur Landwirt— 

ihaft. Philologus 1870 ©. 590 ff. 

2) Bgl. auch die jehr gründliche Brache bei Hefiod: Werke und Tage 

v. 460 ff. 

3) Bol. Thaer a. a. O ©. 606. 
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derungen in weſentlichen Punkten mit den homeriſchen überein 
ftimmen.!) 

Aber felbjt wenn ſich in den Zeiten des epifchen Gejanges 

— was ja jehr wohl möglich, ja wahrjcheinlich ift?) — neben dem 

bier gefchilderten jüngeren Wirtihaftsigftem in einzelnen Landſchaf— 
ten eine alte Feldgemeinjchaft mit Flurzwang und gemeinem Weide: 

gang erhalten Hätte und für uns noch nachweisbar wäre, was 
würde damit für die weſentlich joziale Frage nach dem Charakter 

der agrariiden Eigentumsordnung viel gewonnen fein? Wir 

würden damit nur eine Form der Feldgemeinſchaft feitgeftellt haben, 

die mit dem Sondereigentum am Aderland ſehr wohl vereinbar 
ift,3) ſogar unter der Vorausſetzung, daß bei diejer Feldgemein- 
Ihaft der „„xAr,oos‘“ des Einzelnen, wie man gemeint hat, nur einen 

wechjelnden Losanteil an der Dorfmarf bedeutete. Zahlreiche Bei- 

jpiele der neueren Wirtihaftsgeichichte haben gezeigt, daß Feinerlei 

Art von Wechſelland PBrivateigentum hindert, daß troß völlig freiem 

Eigentum die Äcker von Jahr zu Jahr oder periodiſch eine andere 

vom 208 beftimmte Lage im Gewann befommen können.“) Die 
wahre und eigentlihe — auf dem Prinzip des Gejfamteigentums 
beruhende — Feldgemeinichaft bebürfte aljo immer noch eines be 
jonderen Nachweiſes. 

Nun Hat man freilid Spuren auch dieſes Syftems in den 

homeriſchen Gedichten finden wollen, Spuren einer Rechtsordnung, 

die von dem Prinzip der ftrengften Feldgemeinſchaft beherrjcht war 

1) Bgl. bei. für die Trennung don Ader: und Weidewirtſchaft 21, 
6—17, bef. v. 14 nravreooıw vouoi wie Te9NAores ler Eaaı, für das 

Brachfeld dv. 25: roınodoıs.... Ev veroicıw... xal TETERNOA0LHIV. 

2) Ebenfo wie in Altitalien! Bgl. Weber: Die römifche Agrarge: 
ihichte in ıhrer Bedeutung für da3 Staat: und Privatredht. 106 ff. 

») Mit Recht bemerkt Heusler (a. a. D. 322) gegen die abweichende 

Anfiht Sohms, daß mit der Gemeinfamteit im Bewirtſchaftungsmodus keines: 

wegs auch fehon eine materiell gemeinfchaftliche Ökonomie, eine Bebauung 
„auf gemeinfamen Gedeih und Berderb“ gegeben fei. 

4) Bol. die treffende Bemerfung von Meiken: Die Jndividualwirt: 
Ichaft der Germanen a. a. O. ©. 9. 

u % 
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und ein privates Grundeigentum noch nicht Tannte. Allein alle 

die Stellen, welde man für diefe Annahme geltend macht, haben 
mit den eben beiprochenen das gemein, daß fie eine jehr verſchie— 

dene Deutung zulaffen und ſchon deshalb nicht beweiſen Fönnen, 
was fie beweijen jollen. 

Es genügt daher, hier die wichtigften dieſer angeblichen Zeug- 
nifje zu beiprechen und im übrigen auf die eingehende Unterſuchung 

zu vermweifen, welche die ganze Frage der Feldgemeinſchaft bei Homer 

bereit3 an anderer Etelle gefunden bat.!) 

In der Ilias XV, 495 ermahnt Hektor die Seinen zu todes- 

mutigem Ausharren, indem er fie darauf hinmeift, daß fie ja Weib 

und Kind, Haus und Gut (xAnoos) ungeſchädigt hinterlaſſen mür- 
den, fall3 die Achäer abzögen. Man bat diefe Worte als ein 
Verſprechen aufgefaßt, dahingehend, daß den Hinterbliebenen der 

gefallenen Krieger der Losanteil an der gemeinen Mark in dem: 

jelben Umfang verbleiben jolle, wie ihn bisher die Väter befeffen. 
Kiroos fol hier ein von dem Borhandenfein arbeitzfähiger Fami— 
lienglieder abhängiger und daher duch den Tod des Familien: 
hauptes unter Umftänden verloren gehender Nubungsanteil am ges 

meinen Felde jein, wie dies 3. B. Ridgeway annimmt.?) Es be: 

darf kaum der Bemerkung, daß eine folche Interpretation höchſtens 

dann einige Berechtigung hätte, wenn eine wahre Feldgemeinichaft 
für die Zeiten der Ilias bereit3 anderweit nachgewiejen wäre. 

Damit erledigt fi) auch der Hinweis auf die Klage der 
Andromadhe?) über das Fummervolle Geihid ihres verwaiften 

Knaben, dem „andere die Felder wegnehmen” würden. Es iſt reine 

1) Bal. meinen Aufſatz über die Feldgemeinſchaft bei Homer. Ztſchr. 
für Sozial: und Wirtfchaftsgefhichte I S. 1 ff. Hier findet fi auch eine 
erichöpfende wirtichaftsgefchichtliche Erörterung der volkswirtichaftlichen Mo: 
mente, welche gegen die genannte Anficht fprechen. 

2) ©. 331. 
2) Il. XXII, 489: 

alei To Tourw yE növos xal xndE’ Onicow, 
Eooovı’ aAAoı Yyag ol anorgnoovoıw «poVoRS. 

Pohlmann, Geſch. des antiken Kommunismus u. Sozialismus. I. 3 
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Willkür, wenn man in dieſer Wegnahme der Felder nicht — wu: 

doch das Nächftliegende wäre — einen Akt der Bergemwaltiguna 
fieht, fondern „bie Anwendung der primitiven Sitte”,!) der gemät 

dev Grundbeſitz des Verſtorbenen, der nur Unmündige binterliet, 
an die Gemeinſchaft zurückgefallen fein ſoll. 

Tiefelbe gewaltſame Interpretationskunſt hat ih an jener 
Schönen Stelle der Odyſſee verſucht, mo der ländliche Hof des greiten 

Yaörtes gefebildert wird, den er „fern von der Stadt (voags roAr;or) 

perſönlich bewirtichaftet. Diefer Hof Fol jenfeit3 der Flurgrenzen 

der Feldmarkgenoſſenſchaft durch Okkupation im Odland der Allmende 

entſtanden und daber ein Veweisſtück dafür fein, daß damals noch 

hulich wie im deutſchen Mittelalter vor dem Ausbau des 

Vandes ganz allgemein weite Strecken unbebauten Kulturbodens 

tm GWemeinbeſiß waren, an denen jeder Markgenoſſe durch Rodung 

und Kultivierung ein individuelles Anrecht erwerben konnte: Die 

elngige Mog!glichkeit der Entſtehung von Privateigentum an Grund 

unb oben, welche EEmein neben den gleich zu erwähnenden 

SGchenkungen aus Gemeingut für Die Zeit des Epos gelten laſſen 
will) Mer dent PHoſe Das Laürtes ſei der „Rechtstitel des Er: 
werbese vingig und allein Die perſonliche Arbeit, mie er es auch in 
en tan Mengſter Feldgemeinſchaft für das Haus tft, welches 
ſieh her Cutgelne mit eigener Hand erbaut. 

Mb wotaus toll alles Dies Folgen? Einzig aus der Äuße— 
u bes Lichteis dak DUB „enpfernt" lag, und daß der greiſe 
Need ihn ſelber envordenoru Wberitebung vieler Mühſal!“ 
Nina hann aber die Mubſale deren bier der Dichter mit einer 
ber ibn ganz Seteotepen Wer dung gedentt. nicht etwa auch „des 

Ne mubvelige Ardernt: tu ms der N ınderangene Voß ganz 
BU dem Gerlte de Vie DISS Des Ne bat? Und mus die 

HERREN vVage DENN Benifroo Ssoniär durch Die ganze 
Eituation dimtanglch möunan is ssaden ame?) „Are ® Ir wen 

Se Gier S. NN 
5 Nu 

gilt Par AN „ur tprh t.zser zrerent :NL NA 
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Ebenſowenig wie das Gehöffe des Laörtes kann die „fern an 
Grenze der Flur” (ayoor En Eoyarırs) gelegene Baumpflanzung, 

auf der nach Odyſſee XVII 358 einer der Freier dem al3 Bettler 

verfleideten Odyſſeus mit höhniſchen Worten Beichäftigung anbietet, 
für die Frage der Feldgemeinjchaft beweifend fein. Man denkt 

dabei ebenfall3 an eine Neuanlage in der Allmende und fieht darin 

ein Symptom für das Beltreben, mit Hilfe von abhängigen Arbeits- 

fräften dur) Rodung und Kultivierung von Gemeingründen neben 

den nur zu periodilcher Nußnießung überlaffenen Anteilen an der 

bebauten Feldmark Grundftüde zu vollem Eigentum zu erwerben.!) 
Wir geben ohne weiteres zu, daß auf diefem Wege im frühen 

helleniſchen Mittelalter ebenfo, wie im germanifchen, zahlreiches 

Privateigentum aus Gemeingründen entitanden fein wird,2) allein 

was beweift das Recht der freien Rodung im Odland für die Eigen: 

tumsordnung der Fultivierten Feldmark? Dieſes Recht iſt in 

Deutjchland unter der Herrihaft der von Anfang an auf dem 

Prinzip des Individualeigentums beruhenden Yufenverfaflung big 

tief ins Mittelalter Hinein geübt worden. Ja es ift von diefen 

Recht in größerer Allgemeinheit und mit umfaſſenderem wirtjchaftlichen 

Erfolg eigentlich erft dann Gebrauch gemacht worden, als fich eben 
unter dem Einfluß des Privateigentums die Zahl der Grundbefiter 
vermehrt hatte, welche durch wirtjchaftliche Überlegenheit die Menge 
der Gemeinfreien überragten und den Ausbau des Landes mit 

833). Übrigens kehrt diefe Wendung im ganz ftereotyper Weife wieder. Bol. 

Od. IV, 757. 
1) Esmein ©. 844. 
2) In dem waldreichen Cypern ift dies fogar noch in verhältnismäßig 

fpäter Zeit geichehen, wie Etrabo XIV, 5, $ 5 nad) Eratofthenes berichtet: 
gnoi d’ Eoatoodevns 16 nalaıov vAouavovvıwv ıWv nediwv, WOTE xcxurſ—- 
zeo9aı dovuois xai un yEewpyeiodei, uxod uEv Enwpeieiv ng05 ToUTo 
te uerailı, devdporouovyrwy TIO0S ı7v xaVcıy ToV yulxoi xai Tov 
apyvgov, noooyeveoder NE xul Tv vavrınyiav TWv oToAwv, ijon nAELO- 

uevns adews ıns Yalacans xal era durduswv' ws d’ oux Efevixwr, 
Enıtg&ypaı Tols PBovkloufvoıs xai duvauevoıs EXXonTeıv xai 

Eyeıv (dıoxınror xai «rein ınv diaxadaodEeioar yiv. 
3* 
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größerer Energie, weil mit beiferen und zahlreicheren Arbeit3mitteln 
in Angriff nehmen Tonnten.!) 

Daß e8 auch in der Welt des Epos bereits größeren privaten 

Grundbefig gegeben haben muß, vermag jelbft die größte Vorein: 
genommenbheit Taum zu leugnen. In der Ilias 3. 8. VI, 194 

überweifen die Xyfier dem Bellerophon auserlefene Grundſtücke 

Aderlandes und Baumpflanzung — offenbar zu vollem Eigen. 

XX, 184 fragt Achill den Äneas, ob ihm etwa die Troer ein 
ſolches Stüd Landes in Ausſicht geftellt, wenn er ihn töte. IX, 
575 verjprachen die Älteften und Priefter der Ätoler dem Meleager 
für feinen Beiftand in der fetteften Flur ein ftattliches Gut, fünfzig 
Morgen, zur Hälfte Nebengefilde, zur Hälfte Aderland. 

Freilich find es gerade diefe Stellen, welchen man ein neues 

Argument für das Vorherrſchen der Fyeldgemeinfchaft entnimmt. Es 

ift Gemeingut, welches bier durch Schenfung in den Beſitz Ein: 

zelner übergeht, und das geſchenkte Grundſtück wird wenigſtens an 

den beiden erftgenannten Stellen als ZEoxor aAlw» bezeichnet, was 

eben die Ausjonderung desfelben aus dem der Feldgemeinſchaft 
unterworfenen Land bedeuten joll.?) 

Aber auch bier zeigt ſich bei näherem Zuſehen fofort das 
Illuſoriſche der ganzen Auffaſſungsweiſe. Es ift nämlich nicht die 

Agrargemeinde, ſondern ſtets die ganze Völkerſchaft, die ſtaatliche 

Gemeinſchaft, welche dieſe Eigentumsübertragungen vollzieht. Wie 
können dieſelben alſo für die Frage der Feldgemeinſchaft beweiſend 

fein? Und was das ZEoyor aAkwv betrifft, warum ſoll es etwas 

anderes bedeuten, al3 ein zeusros mregixailes, wie zu allem Über: 

fluß das geſchenkte Grundſtück an der leßtgenannten Stelle aus: 
drücklich bezeichnet wird? 

Tas it das Material, auf Grund deſſen man behauptet, daf 

e3 in der Welt des Epos unter der Herrſchaft der weitaus über: 

wiegenden Feldgemeinſchaft nur zwei Möglichkeiten zum Erwerb 

1) Dal. Inama-Sternegg: Die Ausbildung der großen Grundherr: 
ſchaften in Teutſchland 45 ff. 

2) Esmein ©. 838, 
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von Rrivateigentum an Grund und Boden gegeben habe: Rodung 
und Neubruch einerjeit3 und Übertragung auf Grund befonberer 
Nerdienfte um die Gefamtheit andererfeits. 

Nicht beſſer fteht es mit der inneren Wahrjcheinlichkeit diefer 
Anfiht: Gegen fie ſpricht Thon der ganze joziale Aufbau der homeri- 

ihen Welt, die Eriftenz eines zahlreichen ritterlichen Adels, welche 
ohne die Ausbildung des Privateigentumd an Grund und Boden 
und ohne eine lange Rüdwirfung desjelben auf die ſoziale Klaffen- 
ihichtung nicht zu erklären if. War doch diefe Wirkung eine fo 

intenfive, daß wenigftens in der Odyſſee die Bezeichnung für Reich 

und Arm (moAvxingos — &xAnoos) dem Grundbefig entnommen 
wird! Auch erjcheint Hier die individualiftiiche Ausgeftaltung des 

Eigentumsrechtes bereit? bis zur freien Teilbarfeit des Grund und 
Bodens, !) ja felbit bis zu einem Erbrecht der Frau an demjelben?) 

fortgefchritten! Alles Thatjachen, Die gewiß einen fehr langen 

Prozeß der Eigentumsentwidlung vorausjegen. — 

Nun hat allerdings Mommfen gemeint, der bellenijche Acer: 
bau müſſe jchon deshalb anfänglich nah dem Syftem der Feld: 

gemeinschaft betrieben worden fein, weil in Hellas, wie in Stalien 

niht Grund, jondern BViehbefig der Ausgangs: und Mittelpunkt 

alles Privatvermögens war.?) Und Laveleye hat im Hinbli auf 
die große Bedeutung, welche das Vieh in der homerischen Volks— 

wirtichaft als Taufchmittel gehabt habe, den Sat aufgeftellt, daß 

no in den Zeiten de3 Epo3 der Grund und Boden wenigftens 

zum größeren Teile Gejamtbefiß gemwejen fein müſſe. Denn das 

Vieh hätte nicht als Taufchmittel dienen Fönnen, wenn nicht ber 
größere Teil des Landes Gemeinweide gemejen wäre, auf weldjer 

jeder das Recht hatte, fein Vieh zu treiben.) 

0) Ob. XIV, 208. 
2) Sb. XIV, 211 ff. nyayounv de yuvarxa noAvxinowr ardowWnu 

xta. bezeichnet die tyrau des Erzählerd zwar nicht mit bireften Worten ala 

Erbin des väterlichen Grundeigentums, aber unmittelbar geht dies doc) aus 
dem ganzen Znjammenhang deutlich hervor. 

2) R. G. I®, 20. 
*) Laveleye a. a. O. ©. 369 f. 
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Allein diefe Schlußfolgerungen, die wohlberechtigt find, ſoweit 

fie nur die Anfänge des nationalen Wirtfchaftslebend im Auge 
baben,!) leiden an dem Fehler, daß die hier zu Grunde Tiegenden 

Vorftellungen von dem Übergewicht der Viehzucht in der Volks— 
wirtihaft des homeriſchen Zeitalters ohne Zweifel ftarf über: 

trieben find. Laveleye überfieht, daß bei Homer einerjeit3 das Vieh 

vielfach ſchon nicht mehr als Taufchmittel, jondern häufig nur nod) 
al3 Wertmeffer zur Preisbeftimmung fungiert und daß andererjeits 
neben dem Vieh der Gebrauch der Metalle, — des Goldes, Erzes, 
Eiſens, — als Taufchmittel vollkommen eingebürgert erfcheint. Ein 
Gebrauch, der im Eleinafiatiihen Kolonialland um fo älter und 

allgemeiner geweſen jein wird, als ja gerade in Vorderafien die 

Metalle Schon feit uralter Zeit für das Bedürfnis des Verkehrs in 

handliche Formen gebracht waren, und der lette enticheidende Fort: 

Ichritt, durch welchen das gewogene Metall zum Geld wurde, die 

Münzprägung, eine Erfindung des Tolonialen Hellas oder ſeines 

lydiſchen Hinterlandes geweſen ift.2) An den älteften Stätten des 
epiichen Geſanges hat fie, wenn nicht Schon im achten, jo doch 

ficherlih im Anfang des fiebenten Jahrhunderts Eingang gefunden, ®) 
nachdem ohne Zweifel Jahrhunderte vorbereitender Entwidlung vor: 

angegangen waren. Selbft im 9. oder 10. Jahrhundert fann aljo 

das blühende Jonien Kleinafiens und der Inſeln nicht mehr auf 

der primitiven Stufe des Verkehrs geftanden haben, wie fie Zaveleye 

vorausſetzt. 

Man darf übrigens bei geſchichtlichen Schlußfolgerungen aus 
den Lebensformen, in denen ſich die Helden des Epos bewegen, 

) Daß in der Periode der helleniſchen Volkswirtſchaft, in welcher die 

„Viehwährung“ in allgemeiner Geltung war, in ber That ein großer Teil 

de3 Grund und Bodens Gemeinweide geweſen jein muß, ift ja Har. Denn 

der Gebraud) dieſes „Geldes“ erklärt fich nur durch die leichte Koftenfreie 

Konjervierung bei „freier Weide‘. Allein wie weit mag dieje Periode in 

dem Entſtehungsgebiet des Epos zurüdliegen! 

2) Hultſch: Griech. und röm. Metrologie (2. A.) 165 f. 
3) Brandis: Münz, Maß- und Gewichtsweſen in Vorderafien 

N ſ. m. 202. 
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niemals außer Acht laſſen, wie oft der epijche Stil altertümliche 

Züge des Lebens und der Sitte Fonventionell feitgehalten hat, die 

in der Zeit der Sänger wenig oder feine Realität mehr befaßen. 
Nur weil man das Fonventionele Moment in der epilhen Dar: 

ftellung nicht immer genügend würdigt, hat man fich die wirtichaft- 
lihen Zuftände diefer Zeit häufig unentwidelter vorgeftellt, als fie in 

Wirklichkeit waren.!) Bewußt oder unbewußt fehiebt fi) das Bild 

eine primitiven, überwiegend auf Viehzucht bafierten Wirtichafts- 

leben dem Erflärer unter und trübt den Blid in einer Weife, daß 

man in dieſem Sinne jogar noch mehr in die Dichtung hineinlieft, 

al3 diefelbe für die genannte Anſchauung ohnehin jchon bietet. 

Um 3. B. zu beweiſen, daß im Epos bei der Aufzählung 
des Reichtum angefehener Leute die Herden faſt immer den wich: 

tigiten Teil desfelben bilden, wird Ilias XIV, 124 angeführt, wo 

„unter dem Befit des Tydeus die Schafherden obenanftehen” follen.?) 

Die Stelle lautet: 

Er mohnte 

Reih an Gut in dem Haus, und der weizengeſegneten Fluren 
Hat er genug und mit Bäumen bepflanzt rings Gärten in Menge, 

Diel auch Schafe beſaß er u. ſ. w. 

Man fieht: „obenan“ fteht die Foftbare bewegliche Habe im 
Haufe, dann folgt das Kulturland und zulegt das Vieh, woraus 

mir nun freilich unjererjeits feinen Schluß auf die geringere Wert: 

Ihätung des lebteren ziehen möchten, da die Reihenfolge bei ſolchen 

Aufzählungen ja jehr leicht zugleich durch rein formelle, insbe: 

jondere metriſche Gründe beftimmt fein kann. Nicht minder unzu— 

läffig ift die Berufung auf Odyffee II, 75, wo der Dichter „ſelbſt 
Schafherden und Kleinodien unmittelbar neben einander geftellt“ 

1) Man überfieht zu häufig die relative Jugend unfereg Homer gegen: 

über jeinem Stoffe; und doch darf am wenigſten der Wirtjchaftshiftorifer 

vergefien, bag — um mit Wilamowiß zu reden — das ältefte Denkmal der 
europäischen Litteratur verhältnismäßig jo gar unurjprünglich ift! (Home: 
rifhe Unterfuchungen ©. 292.) 

2) So Büchſenſchütz a. a. D. ©. 208. 
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haben fol.) Bekanntlich erklärt dort Telemach vor dem Volke, 

daß es für ihn vorteilhafter wäre, wenn dieſes und nicht die Freier 
feinen Belig an liegenden Gütern und Herden (xuuurdıa re nroo- 

Baoiv ve) aufzehren würde, weil er dann wenigftens Hoffnung auf 

Erfag haben könnte. „Mein liegende Gut und was weidet“ über: 

fegt treffend der alte Voß, den feine vorgefaßte Meinung an der 

getreuen Wiedergabe des Sinnes gehindert hat. Gänzlich unzu: 

treffend ift endlih das Argument, welches man aus Od. XIV, 
100 f. entnimmt,?) weil bier Eumäus, um eine Anſchauung von 

dem Neichtum des Odyſſeus zu geben, ausſchließlich die Herden 

aufzählt. Als ob dies vom Standpunkt des Hirten nicht das 

Nächftliegende wäre! Daß jein Herr anders dachte, zeigt die Klage 

Telemachs über den Verluſt der fruchtbaren Aderfluren durch bie 
Freier zur Genüge (dodieraf nor olxos oAwis da niova 

£oya) IV, 318. 

Mer wollte überhaupt aus folchen individuell bedingten Huße: 
rungen ohne weitere8 den Gejamtcharafter des Wirtſchaftslebens 

einer mehrere Jahrhunderte und jehr verjchiedenartige Wirtjchafts: 
gebiete umjpannenden Epoche erſchließen! Oder war etwa auf dem 

gebirgigen Feljeneiland Ithaka das Verhältnis zwiſchen Aderbau 
und Viehzucht dasfelbe, wie auf dem üppigen Fruchtboden der weiten 

Thalgelände Äoliens und Joniens? Wie wenig wird doch bie 
üblihe Auffaffungsweife einer Dichtung gerecht, welche ein jo 

feines Gefühl für die Verjchiedenheit der Naturbedingungen zeigt, 
durch die der Standort der Wirtſchaftszweige bejtimmt wird. Das 

Epos, das überhaupt eine Fülle wirtihaftsgeographiicher Charak: 

terijtit bietet, jchildert eben das Wirtjchaftsleben auf Ithaka im 

wejentlihen jo, wie e3 der vorausgefeßten Landesnatur entiprad). 

') Nah der Anfiht von Büchſenſchütz ebd. Als ob das fürftliche 

Tomanium von Ithaka eine einzige große Schafweide Sütherland’fcher Art 

gewejen wäre und die Geftalten de3 biederen Eumäos und Philoitios, des 
tückiſchen Melanthios nie exriftiert hätten! 

2) Büchſenſchütz a. a. D. 
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Nah dem Urteil eines jo hervorragenden Geographen, wie Partſch,!) 
ift der Naturcharafter der Inſel allenthalben fo treffend, mit fo 

feiner Abwägung der Vorzüge und Schattenfeiten wiedergegeben, 

daß in dieſer frifhen, echten Lofalfärbung ein mwejentlicher Reiz des 

Heldengebichtes Liegt.2) Auch über die Fultur- und wirtſchafts⸗ 
geographiſche Schilderung wird man in der Hauptjache wenigſtens 

nicht anders urteilen können. Ich erinnere nur an den höchſt an 

ihaulichen Vergleich) zwischen der relativ befchränften, auf kargbe— 

meſſene Naturgaben angewiejenen Sinjelwirtfchaft und der reichen 

Sandesfultur in der gejegneten Fruchtebene Lakedämon!s) Wenn 

aljo die Viehzucht in der Odyſſee, ſoweit Ithaka ihr Schauplag ift, 
befonder8 in den Vordergrund tritt, jo handelt es fich hier um 

eine örtlich bedingte‘) Erfcheinung, welche auf die Zuftände der 
helleniſchen Welt im allgemeinen fein Licht wirft. 

Übrigens läßt gerade das homerifche Ithaka deutlich erkennen, 
wie wenig „primitiv“ wir uns den vollswirtichaftlichen Hinter: 

grund der Odyſſee zu denken haben. Die — allerdings etwas 
emphathiſche — Schilderung des Wein- und Getreideertrages der 

Inſels) und die Charakteriftift von Telemachs Erbes) zeigt uns 

ı) Kephallenia und Ithaka. Ergänzungsheft 98 zu Petermannz Mit: 
teilungen ©. 61. 

2) Daß das Ithaka Homers keineswegs da3 fchattenhafte willfürliche 

Phantaſiegebilde eines nur mit Kleinaſiens Ufern vertrauten Dichters iſt, hat 

gegen den bekannten Radikalismus Herchers (Homer und das Ithaka der 

Wirklichkeit: Hermes J, 263 ff.) die Unterſuchung von Partſch zur Genüge 
feftgeftellt. 

3) Ob. IV, 602 ff. 

4) Die Erörterung von Partſch über die Topographie Ithakas, ins: 

befondere über die Hochfläche Marathia Hat es völlig Elargelegt, daß, wie die 

Hauptichaupläße der Tichtung überhaupt, fo auch gerade das Weiderevier des 
Eumäu3 mit großer Treue der Wirklichkeit entnommen find. 

°) Taß Od. XIII, 242 &v udv yag ol olros adeagaros eine poetische 

Übertreibung enthält, wird man Hercher ohne weiteres zugeben. Taß er 
aber aus diefer poetiſchen Lizenz übereilte Schlüſſe gezogen hat, ift nad) ben 

Mitteilungen von Partſch über die Ergiebigkeit der anbaufähigen Zeile 
Ithakas (S. 96) ebenſo unzweifelhaft. 

e) IV, 318. Einen Beftandteil des Erbes bilden die iova Epya. 
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Willkür, wenn man in dieſer Wegnahme der Felder nicht — was 

doch das Nächſtliegende wäre — einen Akt der Vergewaltigung 

ſieht, ſondern „die Anwendung der primitiven Sitte“,) der gemäß 

der Grundbefiß des VBerftorbenen, der nur Unmündige hinterließ, 

an die Gemeinſchaft zurüdgefallen fein joll. 

Diefelbe gewaltſame Interpretationskunſt hat ſich an jener 
ſchönen Stelle der Odyſſee verjucht, wo der ländliche Hof des greijen 

Laörtes gefhildert wird, den er „fern von der Stadt (voagyı zroAnos) 

verfönlich bewirtſchaftet. Diefer Hof fol jenfeitS der Flurgrenzen 

der Feld marfgenoffenfchaft durch Offupation im Odland der Allmende 
entftanden und daher ein Beweisſtück dafür fein, daß damals noch 
— ähnlich wie im deutfchen Mittelalter vor dem Ausbau des 
Landes — ganz allgemein weite Streden unbebauten Kulturbodens 
im Gemeinbefig waren, an denen jeder Markgenoſſe durch Rodung 

und Kultivierung ein individuelles Anrecht erwerben konnte: Die 
einzige Möglichkeit der Entftehung von Privateigentum an Grund 
und Boden, welche Esmein — neben den gleich zu erwähnenden 

Schenkungen aus Gemeingut — für die Zeit des Epos gelten laffen 
wil.?) Bei dem Hofe des Laörtes jei der „Rechtstitel des Er: 

werbes“ einzig und allein die perjönliche Arbeit, wie er e8 auch in 

den Zeiten ftrengfter Feldgemeinfchaft für das Haus ift, welches 

fi der Einzelne mit eigener Hand erbaut. 
Und woraus fol alles dies folgen? Einzig aus der Hufe 

rung des Dichters, daß der Hof „entfernt“ lag, und daß der greife 

Beliter „ihn felber erworben nach Überftehung vieler Mühſal!“ 
Warum Tann aber die Mühjal, deren hier der Dichter mit einer 
bei ihm ganz jtereotypen Wendung gedenkt, nicht etwa auch „des 

Kriegs mühſelige Arbeit” fein, wie der alte unbefangene Voß ganz 

aus dem Geilte des Liedes heraus überjegt hat? Und mas bie 
entfernte Tage des Hofes betrifft, ift fie nicht durch Die ganze 

Situation hinlänglich motiviert, ja geradezu gefordert?®) 

1) So Esmein ©. 829. 

2) U. a. O. S. 844, 

3) Tasfelbe gilt für dad „anongodı niovas aypovs“ (Il. XXIU 

on‘ 
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Ebenſowenig wie das Gehöffe des Lasrtes kann die „fern an 
Grenze der Flur” (ayoor Err’ Eayarırns) gelegene Baumpflanzung, 
auf der nad) Odyſſee XVII 358 einer der Freier dem als Bettler 

verkleideten Odyſſeus mit höhniſchen Worten Beichäftigung anbietet, 
für die Frage der Feldgemeinichaft beweiſend fein. Man denkt 
dabei ebenfall3 an eine Neuanlage in der Allmende und fieht darin 

ein Symptom für das Beltreben, mit Hilfe von abhängigen Arbeit: 
fräften durch Rodung und Kultivierung von Gemeingründen neben 
den nur zu periodiſcher Nutnießung überlafjenen Anteilen an der 

bebauten Feldmarf Grundftüde zu vollem Eigentum zu erwerben. ?) 
Wir geben ohne weiteres zu, daß auf diefem Wege im frühen 

bellenifchen Mittelalter ebenjo, wie im germanijchen, zahlreiches 

Privateigentum aus Gemeingründen entjtanden fein wird,?) allein 

was beweift dag Recht der freien Rodung im Odland für die Eigen: 
tumsordnung der Fultivierten Feldmarf? Dieſes Recht ift in 

Deutichland unter der Herrihaft der von Anfang an auf dem 

Prinzip des Individualeigentums beruhenden Hufenverfaflung big 

tief ins Mittelalter hinein geübt worden. Ja es ift von dieſem 

Recht in größerer Allgemeinheit und mit umfaffenderem wirtjchaftlichen 
Erfolg eigentlich erjt dann Gebrauch gemacht worden, als ſich eben 

unter dem Einfluß des Privateigentums die Zahl der Grundbefiger 

vermehrt hatte, welche durch wirtjchaftliche Überlegenheit die Menge 

der Gemeinfreien überragten und den Ausbau de3 Landes mit 

833). Übrigens kehrt diefe Wendung in ganz ftereotyper Weiſe wieder. Vgl. 
Od. IV, 757. 

1) Ezmein ©. 844. 

2) In dem waldreichen Eypern ift die fogar noch in verhältnismäßig 

ipäter Zeit gejchehen, wie Strabo XIV, 5, 8 5 nad) Eratofthened berichtet: 
gnei #° ’Egaroodevns TO naAaıov vAouavorvrwy TWv nEdiwy, WOTE XUTE- 

1:09aı dgvuois xei un yewpyeiode, uxoa EV Enwoeieiv nOOS roũro 
ta ueraila, devdporouovvrwy TIE0S Tmv xavaıv ToU yuAxoi xai Tov 

apyvgov, ngooyEVEadaı NE xai mv vavınyiay Twv groAwr, dr nAEO- 

uevns adews ıns Yahnoons xai uera dvrauswuv’ ws d' ovx Eferixwr, 
Enıro&yaı Tois Bovkouevoıs za duvauelvois Exxonteiv xai 

Ezeıv (dıoxımror za «rein ınv diaxudapgeioav vnju. 
3* 
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größerer Energie, weil mit befjeren und zahlreicheren Arbeitsmitteln 
in Angriff nehmen fonnten.!) 

Daß es auch in der Melt des Epos bereit größeren privaten 
Grundbefig gegeben haben muß, vermag ſelbſt die größte Norein: 
genommenheit faum zu leugnen. In der Ilias 3.38. VI, 194 

überweifen die Lykier dem Bellerophon auserleſene Grundftüde 

Aderlandes und Baumpflanzung — offenbar zu vollem Eigen. 
XX, 184 fragt Achill den Äneas, ob ihm etwa die Troer cin 
ſolches Stück Landes in Ausficht geftellt, wenn er ihn töte. IX, 
575 veriprachen die Älteften und Priefter der Atoler dem Meleager 
für feinen Beiftand in der fetteften Flur ein ſtattliches Gut, fünfzig 

Morgen, zur Hälfte Rebengefilde, zur Hälfte Aderland. 

Freilich find es gerade diefe Stellen, weldhen man ein neues 

Argument für das Borherrichen der Feldgemeinſchaft entnimmt. Es 

iit Gemeingut, welches bier durch Schenkung in den Befig Ein: 

zelner übergeht, und das geſchenkte Grundjtüd wird wenigſtens an 

den beiben erftgenannten Stellen al3 Z£oxor ailwr bezeichnet, was 

eben die Ausjonderung desjelben aus dem der Feldgemeinſchaft 
unterworfenen Land bedeuten joll.?) 

Aber auch Hier zeigt ſich bei näherem Zujehen fofort das 
luforiiche der ganzen Auffaſſungsweiſe. Es ift nämlich nicht die 

Agrargemeinde, jondern ftet3 die ganze Völkerſchaft, die ftaatliche 

Gemeinjchaft, welche dieje Eigentumsübertragungen vollzieht. Mie 

fönnen diejelben aljo für die Frage der Feldgemeinſchaft beweiſend 

jein? Und was das Z&oyor &AAwr betrifft, warum foll es etwas 

anderes bedeuten, al3 ein zeuerog regıxadlss, wie zu allem Über: 

fluß das gejchenkte Grundftüd an der leßtgenannten Stelle aus 
drücklich bezeichnet wird? 

Tas ijt das Material, auf Grund deilen man behauptet, daß 

es in der Welt des Epos unter der Herrichaft der weitaus über: 

twiegenben Feldgemeinſchaft nur zwei Möglichkeiten zum Erwerb 

i) Bol. Jnama:Sternegg: Die Ausbildung ber großen Grunbherr: 
ſchaften in Teutjchland 45 ff. 

2) Esmein ©. 838, 

u 



1. 2. Die Hausfommunion u. d. Trage d. Feldgemeinſchaft b. Homer. 37 

von Privateigentum an Grund und Boden gegeben habe: Rodung 
und Neubruch einerfeit? und Übertragung auf Grund befonderer 
Verdienfte um die Gejamtheit andererfeit3. 

Nicht beſſer fteht es mit der inneren Wahrjcheinlichfeit diefer 

Anfiht: Gegen fie fpricht ſchon der ganze foziale Aufbau der homeri- 

ſchen Welt, die Eriftenz eines zahlreichen ritterlichen Adels, welche 

ohne die Ausbildung des Privateigentumd3 an Grund und Boden 
und ohne eine lange Rückwirkung desjelben auf die joziale Klafjen- 

Ihichtung nicht zu erklären if. War doch diefe Wirkung eine fo 

intenfive, daß wenigſtens in der Odyſſee die Bezeichnung für Neich 
und Arm (moAvxingos — @xAngos) dem Grundbefig entnommen 
wird! Auch ericheint hier die individualiftiiche Ausgeftaltung des 
Eigentumsrechtes bereit3 bis zur freien Teilbarfeit des Grund und 

Bodens,!) ja felbit bis zu einem Erbrecht der Frau an demjelben?) 

fortgefchritten! Alles Thatfachen, Die gewiß einen jehr langen 

Prozeß der Eigentumsentwidlung vorausjegen. — 

Nun hat allerdingg Mommfen gemeint, der hellenifche Ader: 
bau müſſe ſchon deshalb anfängli nad) dem Syftem der Feld: 

gemeinschaft betrieben worden fein, weil in Hellas, wie in Stalien 

niht Grund-, jondern BViehbefit der Ausgangs und Mittelpunkt 

alle3 Privatvermögens mwar.?) Und Laveleye hat im Hinblid auf 

die große Bedeutung, welche das Vieh in der homeriſchen Volks— 

wirtichaft als Taujchmittel gehabt habe, den Satz aufgeftellt, daß 
noch in den Zeiten des Epos der Grund und Boden menigftens 
zum größeren Teile Geſamtbeſitz gemwefen fein müſſe. Denn das 

Vieh hätte nicht al3 Taujchmittel dienen können, wenn nicht der 

größere Teil des Landes Gemeinmweide gemejen wäre, auf welcher 
jeder das Recht hatte, fein Vieh zu treiben.*) 

9.96. XIV, 208. 
2) Cd. XIV, 211 ff. 7yayounv de yuraixa noAvzingwr avdowWnwr 

xıA. bezeichnet die Frau des Erzähler zwar nicht mit direkten Worten als 
Erbin des väterlichen Grundeigentum, aber unmittelbar geht dies doch aus 
dem ganzen Znjammenhang deutlich hervor. 

2) R. ©. 1°, 20. 
%) Laveleye a. a. O. ©. 369 f. 
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Allein diefe Schlußfolgerungen, die wohlberechtigt find, ſoweit 
fie nur die Anfänge des nationalen Wirtſchaftslebens im Auge 
haben, !) leiden an dem Fehler, daß die hier zu Grunde liegenden 

Vorftellungen von dem Übergewicht der Viehzucht in der Volke: 

wirtfchaft des homeriſchen Zeitalters ohne Zweifel ftarf über: 

trieben find. Laveleye überfieht, daß bei Homer einerjeit3 das Vieh 

vielfach Schon nicht mehr als Taufchmittel, ſondern häufig nur nod) 

als Wertmefjer zur Preisbeftimmung fungiert und daß andererſeits 

neben dem Vieh der Gebrauch der Metalle, — des Goldes, Erzes, 

Eiſens, — als Taufchmittel vollfommen eingebürgert erjcheint. Ein 
Gebrauch, der im Hleinafiatiichen Kolonialland um fo älter und 
allgemeiner geweſen jein wird, al3 ja gerade in Vorderafien die 

Metalle ſchon feit uralter Zeit für das Bedürfnis des Verkehrs in 

Dandliche Formen gebradyt waren, und der lehte entjcheidende Fort: 

Schritt, durch welchen das gemogene Metall zum Geld wurde, Die 

Münzprägung, eine Erfindung des Folonialen Hellas oder jeines 

lydiſchen Hinterlandes geweſen ift.?) An den älteften Stätten des 

epiihen Gejanges hat fie, wenn nicht ſchon im adjten, fo doch 

ficherlih im Anfang des fiebenten Jahrhunderts Eingang gefunden, °) 
nachdem ohne Zweifel Jahrhunderte vorbereitender Entwidlung vor: 

angegangen waren. Selbſt im 9. oder 10. Jahrhundert kann alfo 

das blühende Jonien Kleinafiend und der Anfeln nicht mehr auf 

der primitiven Stufe des Verkehrs geftanden haben, wie fie Zaveleye 
vorausſetzt. 

Man darf übrigens bei geſchichtlichen Schlußfolgerungen aus 

den Lebensformen, in denen ſich die Helden des Epos bewegen, 

1) Daß in der Periode der helleniſchen Volkswirtſchaft, in welcher bie 

„Biehwährung“ in allgemeiner Geltung war, in der That ein großer Teil 
des Grund und Bodens Gemeinweide gewejen fein muß, ift ja klar. Tenn 
der Gebrauch dieſes „Geldes“ erflärt ſich nur durch die leichte koſtenfreie 

Sonfervierung bei „freier Weide‘. Allein wie weit mag biefe Periode in 
dem Entſtehungsgebiet des Epos zurüdliegen! 

2) Hultſch: Griech. und röm. Metrologie (2. U.) 165 f. 
3) Brandis: Münz-, Maß- und Gewichtsweſen in Vorderafien 

\ u. j. w. 202, 
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niemal3 außer Acht laſſen, wie oft der epifche Stil altertümliche 

Züge des Lebens und der Sitte fonventionell feitgehalten hat, Die 
in der Zeit der Sänger wenig oder feine Realität mehr bejaßen. 
Nur weil man das Tonventionelle Moment in der epilchen Dar: 

ftellung nicht immer genügend würdigt, hat man fich die wirtichaft- 
lihen Zuftände diejer Zeit häufig unentwidelter vorgeftellt, als fie in 

Wirklichkeit waren.!) Bewußt oder unbewußt ſchiebt fich das Bild 
eines primitiven, überwiegend auf Viehzucht bafierten Wirtichafts- 

lebend dem Erflärer unter und trübt den Blid in einer Weife, daß 

man in diejem Sinne jogar noch mehr in die Dichtung hineinlieft, 
al3 diejelbe für die genannte Anſchauung ohnehin ſchon bietet. 

Um 3. 3. zu beweifen, daß im Epos bei der Aufzählung 
de3 Reichtums angejehener Leute die Herden faft immer den wid): 

tigiten Teil desjelben bilden, wird Ilias XIV, 124 angeführt, wo 

„unter dem Befit des Tydeus die Schafherden obenanftehen“ follen.?) 

Die Stelle lautet: 

Er wohnte 

Reich an Gut in dem Haus, und ber weizengefegneten Fluren 
Hat er genug und mit Bäumen bepflanzt rings Gärten in Menge, 

Viel auch Schafe beſaß er u. ſ. w. 

Man fieht: „obenan” fteht die Foftbare bewegliche Habe im 
Haufe, dann folgt das Kulturland und zulegt das Vieh, woraus 

mir nun freilich unfererjeit3 feinen Schluß auf die geringere Wert: 

Ihäßung des letteren ziehen möchten, da die Reihenfolge bei folchen 

Aufzählungen ja jehr leicht zugleich durch rein formelle, insbe— 

jondere metriſche Gründe beſtimmt fein Tann. Nicht minder unzu— 

läffig ift die Berufung auf Odyſſee II, 75, wo der Dichter „ſelbſt 

Schafherden und Kleinodien unmittelbar neben einander geftellt“ 

1) Man überfieht zu häufig die relative Jugend unſeres Homer gegen: 

über feinem Stoffe; und dod darf am wenigften der Wirtfchaftshiftorifer 

vergeilen, bag — um mit Wilamowiß zu reden — das ältefte Denkmal der 
europäifchen Litteratur verhältnismäßig jo gar unurjprünglich ift! (Home: 
riſche Unterſuchungen ©. 292.) 

2) So Büchſenſchütz a. a. D. ©. 208. 



40 Erſtes Buch. Hellas. 

haben fol.) Bekanntlich erklärt dort Telemad) vor dem Volte, 

daß es für ihn vorteilhafter wäre, wenn dieſes und nicht die Freier 

jeinen Befig an liegenden Gütern und Herden (zeuurdıe TE 7700- 

Baoiv ve) aufzehren würde, weil er dann wenigſtens Hoffnung auf 

Erſatz haben fünnte. „Mein liegendes Gut und was weidet” über: 

jet treffend der alte Voß, den feine vorgefaßte Meinung an der 

getreuen Miedergabe des Sinnes gehindert hat. Gänzlich unzu: 
treffend iſt endlich das Argument, welches man aus Od. XIV, 
100 f. entnimmt,?) weil hier Eumäus, um eine Anjchauung von 

dem Reichtum des Odyſſeus zu geben, ausjchliegli die Herden 

aufzählt. Als ob dies vom Standpunft des Hirten nicht das 

Nächftliegende wäre! Daß fein Herr anders dachte, zeigt die Klage 

Telemachs über den Verluſt der fruchtbaren Aderfluren durch die 
Freier zur Genüge (Eodierai or olxos oAwle dd niova 
£oya) IV, 318. 

Wer wollte überhaupt aus folchen individuell bedingten AÄuße— 
rungen ohne weitere® den Gejamtcharafter des Wirtſchaftslebens 

einer mehrere Jahrhunderte und jehr verſchiedenartige Wirtichafts- 

gebiete umjpannenden Epoche erſchließen! Oder war etwa auf dem 

gebirgigen Felſeneiland Ithaka das Verhältnis zwiſchen Aderbau 
und Viehzucht dasſelbe, wie auf dem üppigen Fruchtboden der weiten 

Thalgelände Äoliens und Joniens? Wie wenig wird doch die 
übliche Auffaſſungsweiſe einer Dichtung gerecht, welche ein jo 

feines Gefühl für die Verjchiedenheit der Naturbedingungen zeigt, 

durch die der Standort der Wirtfchaftszweige bejtimmt wird. Das 

Epos, das überhaupt eine Fülle wirtſchaftsgeographiſcher Charak: 

teriftit bietet, jchildert eben das Wirtichaftsleben auf Sthafa im 

wejentlichen jo, wie e3 der vorausgejegten Landesnatur entiprad). 

) Nah der Anfiht von Büchſenſchütz ebd. Als ob das fürftliche 

Tomanium von Jthala eine einzige große Schajweide Sütherland’fcher Art 

geweſen wäre und die Gejtalten des bieberen Eumäos und Philoitios, des 

tückiſchen Melanthios nie exiftiert Hätten! 

2) Büchſenſchütz a. a. O. 
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Nah dem Urteil eines jo hervorragenden Geographen, mie Vartjch,!) 
ift der Naturcharakter der Inſel allenthalben jo treffend, mit fo 

feiner Abwägung der Borzüge und Schattenjeiten wiedergegeben, 

daß in diefer frifchen, echten Lofalfärbung ein wejentlicher Reiz des 
Heldengedichtes Liegt.) Auch über die Fultur- und mirtichafts- 
geographijche Schilderung wird man in der Hauptſache mwenigiteng 

nicht anders urteilen fünnen. Ich erinnere nur an den höchſt an— 
ihaulihen Vergleich zwischen der relativ befchränften, auf kargbe— 

mefjene Naturgaben angewieſenen Inſelwirtſchaft und der reichen 

Landeskultur in der gejegneten Fruchtebene Lakedämon!s) Wenn 
aljo die Viehzucht in der Odyſſee, ſoweit Jthafa ihr Schauplatz ift, 

bejonder8 in den Vordergrund tritt, jo handelt es ſich hier um 

eine örtlich bedingte?) Erjcheinung, welche auf die Zuftände der 
helleniſchen Welt im allgemeinen fein Licht wirft. 

Übrigens läßt gerade das homeriſche Sthafa deutlich erkennen, 

wie wenig „primitiv“ wir uns den volkswirtſchaftlichen Hinter: 

grund der Odyſſee zu denken haben. Die — allerdings etwas 

emphathiſche — Schilderung des Wein- und Getreideertrages ber 

Inſels) und die Charakteriftit von Telemachs Erbes) zeigt ung 

1) Kephallenia und Ithaka. Ergänzungsheft 98 zu Petermannz Mit: 
teilungen ©. 61. 

2) Daß das Ithaka Homer keineswegs da3 fchattenhafte willfürliche 
Phantafiegebilde eines nur mit Kleinaſiens Ufern vertrauten Dichters iſt, hat 

gegen den befannten Radikalismus Hercherd (Homer und da3 Ithaka ber 

Wirklichkeit: Hermes I, 263 ff.) die Unterfuchung von Partſch zur Genüge 
feftgeftellt. 

3) Od. IV, 602 ff. 
4), Die Erörterung von Partſch über die Topographie Ithakas, in3- 

bejondere über die Hochfläche Marathia Hat es völlig Tlargelegt, daß, wie die 

Hauptichaupläße der Dichtung Überhaupt, jo auch gerade das Weiderevier des 
Eumäus mit großer Treue ber Wirklichkeit entnommen find. 

5) Daß Od. XIII, 242 Ev udv yao ol oiros aIEogyaros eine poetiſche 
Übertreibung enthält, wird man Hercher ohne weiteres zugeben. Daß er 

aber aus diefer poetifchen Lizenz übereilte Schlüffe gezogen hat, ift nad) den 

Mitteilungen von Partſch über die Ergiebigkeit der anbaufähigen Teile 

Ithakas (S. 96) ebenjo unzweifelhaft. 

°) IV, 318. Einen Bejtandteil des Erbes bilden die zriov« Epya. 
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bereits damals die Bevölkerung des Eilands auch um Ackerbau und 
Rebenkultur eifrig bemüht.i) Schon in den Zeiten des epiſchen 
Getanges haben alſo in dem Landichaftsbild Ithakas die emfig ge 

pflegten Weinterraffen und die ſorgfältig beftellten Fluren der Thal: 
gründe nicht gefehlt, welche dort heute dus Auge des Beſchauers 
erfreuen. Ja man kann ſagen, uud die Weidemirtichaft, wie fie 

die Tichtung Tchildert, enthält unverfennbure Spuren einer fortge 

geichrittenen Stufe wirtſchaftlicher Entwidlung. Wohl zeugt fie 

noh von einer ausgedehnten Bewaldung der Höhen, die ben 

Schweinen reichliche Eichelmaſt ficherte, ſchon find jedoch aud um: 

faſſende Streden dem Weidegang der Ziege verfallen. Die Inſel 
wird geradezu al3 ein Land der Ziegenweide bezeichnet,”) was ba: 

rauf Ichliegen läßt, daß einerfeit3 an den Berglehnen bereit3 die 

Entholzung begonnen, andererjeit3 in den Niederungen der garten: 
artige Anbau entichiedene Fortſchritte gemacht hatte. Denn die 
Ziege, die nicht, wie das Rind, fetter Wieſen, überhaupt weiter 

Räume bedarf,?) jondern fi mit dem wilden Strauchwerf der 

heißen Felsabhänge begnügt, iſt in den Gebirgslandichaften des 
Südens recht eigentlich das Haustier des gartenmäßigen Anbaues.*) 

Erft mit diejer Kulturart findet fie ihre eigentliche Stelle und nüt- 

liche Verwendung. Und Ähnliches gilt von dem Maultier, defjen 
Einführung — eben wegen jeiner größeren Genügjamteit — gleich— 
fall3 mit dem Umfichgreifen der Baumzucht enge verfnüpft war. 

Seine Verwendung als Arbeitstier — bei der Feldbeſtellung jo: 
wohl, wie bei der Beförderung von Laſten — ericheint jchon in 

der Welt der Ilias allgemein verbreitet und ijt in der Odyſee (IV, 

637) gerade für Ithaka bezeugt. — 

1) Eine Bemühung, bie, wie der Tichter treffend bemerkt, troß des 
beſchraͤnkten Terrains infolge der Gunft des Klimas mit reichem Erfolg ge: 

frönt war, v. 244 f. 
2) IV, 605, XIIT, 246 «lyigoros ayası. 
2) Dies wird als Urfache ber ausgedehnten Ziegenzucht Ithakas bon 

Homer ausdrüdlich angeführt. 
) Vgl. Hehn: Kulturpflanzen und Haustiere u. f. w. (4) ©. 110. 

N 
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Die Anficht, nach welcher noch in der Entſtehungszeit des 

Epo3 ganz allgemein in Hellas Viehwirtſchaft und Allmendenbefit 

das Übergewicht bejaß, fteht nun aber ferner auch im Widerſpruch 
mit der Thatſache, daß die helleniſche Staatenwelt in der Geftalt, 

wie fie die homeriſchen Gedichte vorausfegen, bei weitem nicht in 

dem Stade auf kulturloſem Boden entftanden war, wie etwa die 

altgermanifche.!) Daß das helleniihe Mutterland Schon in jehr 

alter Zeit ſtark bevölkert und dementiprechend fultiviert war, be 

zeugen zur Genüge die zahllofen Überrefte diefer Kultur, ſowie bie 

Auswanderermaflen, die das ägäiſche Meer und die Geitade Klein: 

afiend dem helleniſchen Volksftum gewonnen haben. Dies Foloniale 

Hellas vollends, die Wiege des epiſchen Geſanges, ift recht eigent- 

(ih auf uraltem Kulturboden erwachlen. Vielfach aljo fanden die 

Stämme, auf denen die Staatenbildung des hiftorifchen Hellas be- 

ruht, das Werk der Landeskfultur bereit3 mehr oder minder fort: 
geihritten. Andererjeit3 muß dies Werk von ihnen mit großer 
Energie weitergeführt worden fein. Die Zerjplitterung in eine 
Fülle Kleiner Volksgemeinden, denen die Bejchränktheit ihrer Ge: 

biete die Notwendigkeit einer möglichften Nutzbarmachung derjelben 

beionders nahe legte, war dem rajchen Ausbau im Lande ungemein 

günſtig. Die Folonifatoriihe Kaft, welche die Verteilung des 
nationalen Bodens unter fo viele Kleine Kulturzentren entfeflelte, 

zeigte fi in der That jo überaus wirffam, daß e3 der mächtig 

anwachſenden Bevölferung ſchon ſehr bald in der Heimat zu enge 

geworden ift. Welch eine gewaltige Fülle überſchüſſiger Volkskraft 

vermochte die helleniſche Welt ſeit dem achten Sahrhundert aus 

ihrem Schoß zu entjenden, um die Geftade des Mittelmeerd mit 

helleniſchen Siedlungen zu beveden! 

’) Übrigens ift felbft hier die Entwidlung eine rafchere geweſen, ala 
man gewöhnlich annimmt. Lamprecht (Deutſche Wirtfchaftsgefchichte T, 12) 

bemerkt mit Net, daß troß der großen Betonung de3 Viehftandes 

in den Volksrechten die Viehzucht damals doch nicht mehr im 

Brennpunkt bed Wirtſchaftslebens ftand, daß fie ſich Schon in wejent: 

lihen Punkten abhängig zeigt von der Kultur des Landes, vom Anbau der 

Felder und der Ausnützung von Wiefe, Weide und Feld. 
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Es iſt in dieſer Hinſicht äußerſt bezeichnend, daß in den 

Kyprien, einer Dichtung des ſiebenten Jahrhunderts, welche den 
jüngeren Beſtandteilen der Odyſſee noch gleichzeitig iſt, die in der 

Ilias erwähnte BovAr des Zeus auf ein bevölkerungspolitiſches 
Motiv zurücdgeführt wird, auf die Weile Abficht des Gottes, die 
Erde vom Trude der Übervölferung zu befreien! (oirYero xov- 
giocaı ardowv naußwrog« yalaı.) 

Sn der That ift nach allgemeiner Volksanſchauung die Landes⸗ 

fultur in Hellas eine fo uralte gewejen, daß die ſchwierigſten Kultur: 

arbeiten auf mythiiche Heroen zurüdgeführt werden konnten, daß 
in vielen Landſchaften die Idee von der Urjprünglichfeit des Ge: 

treidebaues zu Haufe war und fih aufs innigite mit den älteften 

mythiſchen Traditionen verflodt.) Schon für die Alias ift die 
Erde die vielernährende (xYwv zrovAvßorsipn, yaiz rroAvgogßog), 
und dem entjpricht die Stenfität des Anbaues, von der die Schil— 

derungen der Epen überall Zeugnis ablegen. Nicht nur daß im 

Aderbau der Erhaltung und Vermehrung der Bodenfruchtbarfeit 
durch forgfältige Tüngung und Brachpflügung Rechnung getragen 

wird,?) jondern man iſt auch in der Ausnützung des Bodens be: 

reit3 bei einer entwidelten Gartenfultur angelangt. Die edle Baum: 
zucht, an ih Ichon ein Kriterium uralter Kultur, jehen wir bereits 

in der Ilias vom Dbft und Weinbau bis zur Olfulturs) fortge- 
ſchritten. Ader und Pflanzung ericheinen jo jehr als koordinierte 

Kulturzweige, daß 3. B. unter den Stennzeichen des barbariſchen 
Urzuftandes der Cyklopen die Unbekanntſchaft mit der Baumzucht 

ebenjo betont wird, wie die mit dem Aderbau.t) Äußerſt bezeich— 

!) Preller: Temeter und Perfephone ©. 283. 

2) Ilias XXI, 174. 
3) Vgl. die von Neumann-Partſch Phyſ. Geogr. v. Griechenland ©. 

413 aufgeführten Stellen der Jlias, die in Verbindung mit den in den prä- 

hiftorischen Anfiedlungen von Santorin entderften Ölmühlen das hohe Alter 

der Ölgewwinnung und wohl aud der Veredlung des Ölbaums gegen bie be: 
fannte Anficht Hehns zur Genüge beiveijen. 

) Cd. IX, 108 OVvire gurevoroty yegaiv Yvrov, oũt' apowaıv. 
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nend für das Gefühl auch der wirtſchaftlichen Überlegenheit, melches 
den in dieſe Naturwildnis verjchlagenen Kulturmenjchen erfüllt, ift 

das Bedauern des Odyſſeus über die Nichtbeftellung des für Pflug 
und Pflanzung fo fehr geeigneten Bodend und der zuverfichtliche 
Ausſpruch, daß das Eyflopenland, wenn e3 durch den Schiffsver— 

fehr mit den Städten der Menfchen in Verbindung gebradht wer: 

den könnte, bald in eine wohlbebaute Kulturlandichaft umgewandelt 

jein würde.) Das kann nur aus den Empfindungen einer Zeit 
heraus gedacht fein, in welcher der innere Ausbau de3 Landes im 

weſentlichen vollendet war und für welche die landichaftliche Phyfio: 

gnomie bereit3 duch dag — Unland und Wald weit zurüd: 

drängende — Kulturland wohlgepflegter Fruchtgärten und Ader: 
fluren entjcheidend beftimmt wurde. ?) 

Aus alledem geht zur Genüge hervor, in welch weitem Um— 

fang Schon in der Entftehungszeit des Epos der bleibende perjön- 

lihe Belig aus dem gemeinſam benügten Lande ausgeſchieden fein 

muß. Die allgemeine Verbreitung der edlen, von Bejchaffenheit 

und Güte der perjönlichen Arbeit in hohem Grade abhängigen 

Kulturen, des Weinbaues und der Baumzudht ift ein untrügliches 
Symptom der uralten Entwidlung des Privateigentung am Grund 

und Boden, ohne welches dieje „individuellen“ Kulturen nicht ge: 
deihen können. Aber auch der Aderbau war ficherlih im großen 

und ganzen den feldgemeinihaftlichen Formen entwachlen. Die 

Anſprüche einer wachſenden Bevölkerung an die Intenſität des An 

baues, an die Produktivität der Arbeitsleiftung waren offenbar ſchon 

1) Od. IX, 125 (ovd’ avdoes... Evı) 
oU xE Opıy xal v700v Eüxtıufvnv Exduovto,. 

ooᷣ ußv yap Tı xaxn yE, YEgoı dE xEv wora navıe' 
Ev uev yap AsıuWves dAos roAloto de’ OyIas 

vdonkoi, undaxoi’ una x’dpdıroı aunedor elev. 

ev d’üpocıs kein’ uada xev BaIo Aniov aidei 
Eis wons auwer' Enei ucAn niao vun’ ordac. 

2) Vgl. zur Charakteriftit der homeriſchen Kulturlandichaft Cd. IX, 

131 ff., XVII, 297 ff. und — ganz analog — auch ſchon Ilias V, 87 ff. 

XXI, 257 ff. 

* 
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zu hohe, der Trieb nad individuellem Erwerb und felbftändiger 
Bewegung zu ſehr entwidelt, als daß — in den fortgeichritte 

neren Zandichaften wenigſtens — eine gemeinwirtichaftliche Organi: 

jation des Aderbaues dem Bedürfnis der Zeit noch zu genügen 

vermocht hätte. In der That gehört nach der Anſchauung der 

Odyſſee wenigſtens zu den erften Aften menjchlicher Anfiedlung die 

Austeilung der Fluren und zwar unverkennbar zu individuclem 
Eigentum.!) 

Wenn mir nun aber nach alledem nicht im ftande find, neben 
der Hausfommunion noch eine andere Form des agrariichen Kom: 

munismus aus dem Epo3 zu ermeilen, jo müffen wir weiter fragen, 

ob fih nicht etwa anderwärts Spuren eines foldden Kommunismus 

erhalten haben. 

Dritter Abfchnitt. 

der Kommmniftenflaat anf Lipara. 

Eine der wichtigsten Thatſachen, die man für eine verhält: 
nismäßig lange Fortdauer der Feldgemeinichaft in der hellenifchen 

Welt geltend gemacht hat,?) ift unftreitig die berühmte Gejell- 

Ihaftsverfaffung der von den SHellenen Ffolonifierten lipariſchen 

Inſeln. Wie der Sizilianer Diodor erzählt, waren um dad Jahr 
5850 v. Chr. Auswanderer aus Knidos und Rhodos nad Sizilien 

gefommen "und Hatten ſich zuleßt auf den liparifchen Inſeln an: 

gejiedelt. Um den Angriffen der Etrusfer gemahlen zu fein, bauten 

fie eine Flotte und organifierten ihr ganzes Gemeinweſen auf Friege 

them Fuß und zugleih nach ftreng fommuniftifden Grund: 

lägen. Der Grund und Boden der Inſeln blieb im Gejamteigen- 
tum, und während immer ein Teil der Bevölferung der Bekämpfung 

der feindlichen Piraten oblag, bebaute der andere das Land, deſſen 

1) Od. VI, 10. 
2) So 3. 2. Viollet a. a. DO. 467 ff., Laveleye 371 ff. 

— 
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Ertrag bei öffentlichen Mahlzeiten gemeinfam verzehrt wurde!) 
Dieſes Syſtem eines vollfommenen agrariihen Kommunismus 

wurde, wie Diodor berichtet, längere Zeit beibehalten. Dann wurde 
der Boden der Hauptinſel Lipara zur Sondernußung aufgeteilt, 

während die anderen Eilande - offenbar überwiegend ala Weide?) — 
au ferner noch gemeinfam bewirtjchaftet wurden. Zuletzt teilte 
man das ganze Inſelgebiet, jedoch nicht zu vollem Eigentunt, fon: 
dern fo, daß alle zwanzig Jahre eine Neuverlofung vorgenommen 

wurde.) 

Wir haben feinen Grund an der Richtigkeit dieſer Erzählung 
zu zweifeln, fie etwa auf Ein Niveau mit jener Schilderung de3 
Kommuniftenftaates der Fabelinfel Panchaia zu ftellen, welche Diodor 

in demjelben Buch (V, 45) der deod avaygayı; des Euchemeros 

nacherzählt hat. Der Bericht Diodors über Lipara ift gewiß -— 

wenn auch nur indireft durch Vermittlung des Timäust) — aus 
der Darftellung gefloffen, welche Antiochus von Syrafus in feinem 
großen Geſchichtswerk über Sizilien den Inſulanern von Lipara 

gewidmet hat. Sie entſpricht dem lebhaften Intereſſe dieſes Ge- 

ihichtsjchreibers für Verfaſſungs- und Kulturgejchichte und verdient 

1) Piodor V, 9: "Yoregov de av Teponvwy Anotevortav Ta xare 
Icharravy TIOAEUOVUEVOL, KATETXEVEORVTO vavııxzöv, xal diekouevor Ogüs 
avrovs, ol utv Eyeupyovv Tas vous Xoiyds NOIMGRVTES, ol JE nIQös Tous 

AyoTds AyTetuTttovyro” xal Tas oVoias XoLvds TTOIMOLUEVOL zul LWvTes Kata 
ovociria Terelesay Eni Tivas ypovovs xoıwwuixwWs BLOUVTES. 

2) Bol. Strabo VI, p. 276 über die Bodenverhältniffe diefer Kleinen 
Inſeln. 

3) "Yoregov dE iv udv Aınapav xa9’ Av xul nonmc nv, dierei- 

navro, ras de alas Eyswoyouy xown. To de TeAevralov NAORS Tas vıjcovs 

eis Eixooıw Er dieAöuevor, nah xAnpovyovcı, orav 0 Xeövos ouros 
dıei9p. 

4) Die Vergleihung Diodors V, 9 mit Pauſanias X, 11, 3 und Thuk. 
III, 88 fpricht wohl gegen die direkte Benügung, wie fie Müller Hist. graec. 

fragm. I, XLV annimmt. Vgl. Wölfflin: Antiohu3 dv. Syrafus und Goelius 
Antipater S. 21 cf. 13. Volquardſen: Unterjuchungen über die Quellen der 

griech. und fizil. Gefchichten bei Divdor S. 80. Müllenhoff, Deutjche Alter: 

tumstunde 1,2 447 ff. 
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ſchon darum allen Glauben, weil Antiochos ernftlich bemüht war, 

möglichft Zuverläffiges (Ex Twr aoxeiov Aoymv Ta nIoTorara 

xcà caysorara!)) zu überliefern, und weil er andererjeit3 die 
geſchilderte Geſellſchaftsverfaſſung wenigſtens in ihren jpäteren Ent: 

widlungsphajen jeher wohl aus eigener Anſchauung oder perjönlicher 

Erkundigung kennen konnte. Auch liegt Fein Grund zu der An: 

nahme vor, daß die Diodoriſche Erzählung den urfprünglichen Be 

richt und das echte Bild dieſer Verfaffung in mwejentlichen That: 

Sachen entitellt haben follte. Sie zeigt unverkennbar die echten Züge 

einer primitiven Agrarverfaffung und enthält fein Moment, melches 

ih nicht aus der Gefchichte der Feldgemeinjchaft vielfach belegen 
ließe.?) 

Allein wenn wir auch die Feldgemeinihaft auf Lipara als 

geihichtlihe Thatſache anerkennen, jo müſſen wir doch andererjeit3 

die Schlußfolgerungen, die man aus diefer Thatjache gezogen hat, 
vielfach al3 zu weitgehend bezeichnen. Es ift durch nicht3 gerecht- 

fertigt, wenn man die Vermutung ausgeſprochen hat, daß der 

Kommunismus der Liparer Thon in den Zuftänden ihrer urjprüng- 

lichen Heimat wurzle, vielleicht gar ein Nachllang aus der Wander: 

zeit der doriſchen Stämme jei.?) Dagegen ſpricht ſchon der Um— 

1) Bal. Dinoyſius d. Halilarnaß I, 12. 

2) Vgl. 3. B. Diodor V, 34 über die Feldgemeinſchaft bei den Vaccäern 
in Epanien (Zährlicde Verteilung von Aderland und Ertrag), Strabo VII, 
p. 315 über die der Talmatiner (Alle acht Jahre Neuverteilung des Landes). 

Mal. auch die Schilderung der fozialen Organifation der Sueven bei Cäfar 
B. G. IV, 1, die in weſentlichen Zügen ein Seitenftüd zu der der Liparer 

bietet. „Die, welche im Lande bleiben, jagt Cäjar, bauen ben Ader für fich 

und die Abweſenden und ftatt der Iekteren find fie hinwiederum das folgende 

Jahr unter den Waffen, während jene zu Haufe bleiben. Es gibt feinerlei 
Ackerland im Beſitz der Einzelnen und gefondert.“ 

3) So Viollet a. a. D. ©. 468: Peut-ötre aussi ces tribus voyageu- 
ses qui des Cycelades s’etaient transportees dans la Carie, qui, peu 

apres (!?), quittaient Cnide et s'unissaient A quelques Rhodiens pour faire 

voile vers la Sicile, peut-ötre ces tribus s’etant fixdes plus tardivement 

que les autres, avaient-elles garde plus longtemps aussi les moeurs et 

les usages qui conviennent aux nomades. 
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fand, daß Lipara eine der jüngften Kolonien Sizilien? war. Als 

ihre Gründer aus Knidos und Rhodus auszogen, hatten dieſe Ge- 
meinden bereit3 eine Gejchichte von mehreren Sahrhunderten Hinter 

ih. Die dur die Kolonifation und die Erfchließung Ägyptens 
im fiebenten Jahrhundert mächtig geförderte gewerbliche und mer: 

fantile Blüte der kleinaſiatiſchen Städte, der wirtichaftlihe Auf: 

ſchwung der auf altem ſemitiſchen Kulturboden begründeten Ge- 
meinden von Rhodus, welches nach dem aus dem fiebenten Jahr— 

hundert ftammenden homerifchen Schiffsfatalog (SI. II, 670) „von 

Zeus die unendliche Fülle des Reichtums empfangen”, die arifto- 

fratiiche Verfaſſung, mit der diefe Gemeinden in die Gejichichte 
eintreten, al das läßt auf eine viel zu weit fortgejchrittene Ent- 

widlung der Eigentumsordnung ſchließen, als daß man hier nod) 
für das ſechſte Jahrhundert die Fortdauer der Feldgemeinſchaft 

vorausſetzen könnte. 

In der That bedürfen die Zuſtände auf den Liparen keiner 

Anknüpfung an die des Mutterlandes. Sie erklären ſich vollkommen 

aus der beſonderen Situation, in der ſich die Inſulaner befanden. 

Mitten im friedloſen, von den Erbfeinden der Hellenen, von Etrug: 

fern und puniſchen Semiten, beherrſchten Meere, auf einem der 

gefährdetiten Außenpoften der helleniihen Welt, !) fortwährend von 

Katajtrophen bedroht, wie fie 3. B. im Mittelalter jelbft das weit: 

entlegene Island von afrifaniihen Piraten erlitt, hatte die Bevöl- 

ferung von Lipara ihre ganze Griftenz auf den Kampf geftellt. 

Ja e3 Spricht alles dafür, daß die Hellenen fich diefer Inſeln, die 

al3 Warten auf hoher See das meitefte Gefichtsfeld beherrichten, 

von vorneherein in der Abficht bemäcdhtigten, um von hier aus gegen 

Etrusfer und Karthager Kaperei zu treiben,?) die ja damals auf 

1) Vgl. Strabo von Lipara — nieös Tds Twv Tubonvwv Enidpouas 
noAty xo0vov «avreoyev. VI p. 275. 

2) Wie e8 3. B. jener Kapitän aus Phokäa ebenfalls in dem ſiziliſchen 
Gewäfjern that, von dem es bei Herodot heißt: Antorijç xareorıjxee 'Eilnvwr 
utv ovdevos Kapxndoviov de xai Tuconvov. VI, 17. In der That ift 
wiederholt von den reichen Zehnten die Rede, welche die Liparer aus dem 

Pöohlmann, Geſch. des antiken Kommunismus u. Sozialiämug. L 4 
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beiden Seiten als ein ehrliches Gewerbe galt und für welche die 
Liparen jo vorzüglich geeignet waren. Haben wir hier aber eine Art 
Korfarenburg !) vor ung, fo tritt die liparische Verfafjung aus dem 

Rahmen der allgemeinen Bolfsentwidlung vollflommen heraus. Sie 

ericheint al3 ein ebenjo finguläres Phänomen, wie 3. B. jener weit: 

indifche Flibuftierftaat, in welchem fi) ja auch auf Grundlage der 

Piraterie eine ftreng militärifehe Organifation mit kommuniſtiſchen 

Einrichtungen verband. 
Eben diefe analoge Erſcheinung weiſt recht deutlich darauf 

bin, daß der lipariiche Kommunismus in den bejonderen Verhält: 

niffen wurzelt, in deren wir die Hellenen bier finden. Wie leicht 

Eonnte der kriegeriſche Korpsgeift einer Bevölkerung, in der ich alle 

als Genofjen eines militärifchen Verbandes fühlten, zu folchen Syn: 

ftitutionen führen! Wo es ftet3 für die ganze eine Hälfte der 

Volksgenoſſen feine andere wirtfchaftliche Thätigfeit gab, als Beute: 

auszug und Friegeriihen Gewinn, wo man gewohnt war, Beute 
ftüdfe mit den Genoffen als Erwerbsftüde kameradſchaftlich zu 

teilen, was lag da näher, als daß man auch den gemeinfam ge 
wonnenen Boden der neuen Heimat ebenjo behandelte, wie den 

Kriegserwerb? Es entſprach durchaus der Natur der Dinge, daß 

auch der Grund und Boden al3 Eigentum der ganzen Friegerijchen 

Beuteertrag ihrer vielen Kämpfe mit den Etruzfern dem delphifchen Gottte 
weihten. Tiodor V, 9, Strabo VI, p. 275, Pauſanias XII, 3. 

) So bezeichnet Niffen treffend Lipara. Stalifche Landeskunde I, ©. 
122. Bon diefer Stellung Liparas haben fi in der Geſchichte auch nod 

direfte Spuren erhalten. Vgl. 3 DB. ben Bericht des Livius V, 28 unb 

Diodor XIV, 93. über die Aufhebung einer römiſchen Gefandtichaft an den 

dbeiphifchen Apoll durch Piraten von Lipara. Mos erat civitatis, bemerft 

Livius dazu, velut publico latrocinio partam praedam dividere. Alſo 

die von Einzelnen gemachte Beute wird nach ftreng foumuniftifchem Prinzip 

unter alle Bewohner Liparas verteilt! 
Wenn in der Tarftellung desjelben Ereigniffes bei Plutarch (Camil: 

lus c. 8) der Verſuch gemacht wird, dasjelbe in einem anderen Licht er: 

ſcheinen zu laſſen, jo ift das fpätere tendenziöfe Umdeutung, wie ſchon Reinach 

mit Recht bemerkt hat: Le collectivisme des Grecs de Lipari. Revue des 
6tudes grecques 1890 ©. 93, 
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Korporation erſchien, auf deſſen Nutung jeder an feiner Verteidigung 
beteiligte Kamerad ein wohlerworbenes Anrecht hatte. Dazu kamen 
die Vorteile, welche eine folche Geſellſchaftsordnung gerade für die 

Rerhältniffe Liparas haben mußte. Indem fie die Entwidlung 

ausfchließlichen Eigentums möglichft verhinderte, wirkte fie zugleich 
im Intereſſe der ftetigen Kriegsbereitfchaft, welche den Inſulanern 

ihre Lage auferlegte. Sie erfticte im Keime, was den kriegeriſchen 

Einn hätte ſchwächen Tönnen, die Neigung zu friedlichem Schaffen 

und Erwerben, jowie die Gewöhnung an reichlicheren und bequemeren 

Lebensgenuß und die — bei dem Inſtitut des Privateigentums un: 
vermeibliche — wirtſchaftliche und foziale Ungleichheit, die größte 

Gefahr für den Geift der kriegeriſchen Bruderjchaft.!) 
Bei diejer Auffaffung von den Entjtehungsmotiven der lipa- 

riſchen Gefellihaftsordnung wird man es aud nicht für wahrſchein— 
(ih halten, daß diefelbe eine erheblich längere Dauer gehabt haben 
jollte, al3 die Verhältniſſe, denen fie ihren Urſprung verbantfte. 

Allerdings bedient ich Diodor bei der Darftellung ihres legten Ent: 

wicklungsſtadiums (Sonderbefig mit periodiicher Neuverlofung) des 

Präſens, jo daß man den Eindrud gewinnt, al3 ob die Liparer 
noch in Diodors Zeit, unter Kaifer Auguftus, das Privateigentum 

nit volljtändig durchgeführt hätten, al3 ob fie damals noch „vor 
den Thoren Roms die von Cäſar in Germanien beobachteten perio: 
diſchen Teilungen übten”.2) Allein diefer Schluß wird durch die 
nabeliegende Erwägung binfällig, daß jenes Präſens ein Präfeng- 

hiftoriftum jein kann oder, wenn nicht, daß es von Divdor mög: 
liherweife gedanfenlos feiner Duelle nachgejchrieben wurde, was 

ı) Was Cäfar ven der Agrarverfaffung der Eriegeriichen Sueven fagt, 
l. c. IV, 22, das gilt genau fo für die Hellenen auf Lipara: Ejus rei mul- 

tas adferunt causas: ne assidua consuetudine capti studium belli gerundi 
agricultura commutent, ne... potentiores humiliores possessionibus 

expellant, ne... . quo oriatur pecuniae aviditas, qua ex re factiones 

dissensionesque nascuntur, ut animi aequitate plebem contineant, quum 

guas quisque opes cum potentissimis aequari videat. 
2) Sp Laveleye 372, Viollet a. a. D. 468. 

4* 
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bei einem fo „elenden Skribenten“) nichts Auffallendes wäre. Auch 

ſonſt fehlt es ja bei Diodor nicht an Beiſpielen dafür, daß er 

Sätze älterer Autoren unverändert herübernimmt, ohne Rüchkſicht 

darauf, daß fie auf feine Zeit gar nicht mehr pafjen.?) Für die 

Frage nach der gejchichtlichen Stellung und Bedeutung der Feld- 

gemeinfchaft von Lipara ift demnach der genannte Umftand ohne 

jede Beweisfraft. 

Das Präſens in dem Berichte Diodors über Lipara könnte 

höchſtens foviel beweilen, daß fein Gewährsmann Timäug, dem 

er es nachgefchrieben, von der Feldgemeinjchaft der Liparer wie von 

einer noch beftehenden Einrichtung gefprochen hat. Und es ift ja 
ſehr wohl möglih, daß Timäus diejelbe in ihrer legten Entwid- 

lungsphaſe noch erlebt hat. Er beendete fein Werk noch vor der 

Eroberung Liparas dur die Römer, vor der Mitte des dritten 

Jahrhunderts.s) Wer wollte jedoch annehmen, daß die von ihm 

geichilderten Zuftände noch nach diefer Zeit fortdauerten oder gar 

noch dann, als Lipara eine römifche Kolonie geworden war?!) — 
Wie gründlich ſich bis zur Zeit Diodors die Verhältniſſe auf Lipara 

geändert hatten, beweiſen die Angaben Ciceros in der dritten An- 

klagerede gegen Verres, deſſen Mißmwirtichaft auch diefe Inſulaner 
ſchwer zu empfinden hatten. Die Liparer erjcheinen bier als ein 

durhaus friedliches Völkchen, welches jo wenig von den alten 

Traditionen der Inſel bewahrt hat, daß es ſich den ungeftörten Befig 

jeiner 3 Acker von den Piraten durch regelmäßige Zahlungen erfauft!>) 

ze; Dieſe Mommſenſche Charakteriſtik Diodors (K. Chronol. ©. 125) 

bleibt gewiß noch immer zu Recht beſtehen, trotz ber neueſten Diodor gemwib: 

meten Rettungsverfuche, wenn diefelben auch in Beziehung auf den Umfang 

feiner Quellenbenügung eine gewiſſe Berechtigung haben. 

2) Vgl. die treffenden Beobachtungen Müllenhoffs (Deutfche Altertum?s 

funde II, 180) über eine derartige kritiklos aus Pofidoniug abgefchriebene 

Stelle desjelben Buches (V, 32). 
3) Tie Einnahme Liparas erfolgte 251. Vgl. Polybius I, 39. 

+) Plinius N. H. III, 9. Eine Thatſache, die Violet und Laveleye 

völlig ignorieren. 

°) Cicero in Verrem III, 37: tot annis agellos suos redimere a 

— solobant. 



I. 4. Angebliche Spuren des Kommunismus in Großgriechenland. 53 

Dierter Abjchnitt. 

Angeblihe Spuren des Kommunismus in Großgriechenland. 

Noch weit problematijcher, al3 die Rüdichlüffe, die man von 

dem immerhin gejchihtlihen Kommuniftenftaat der Liparer auf die 

allgemeine Entwidlung von Hellas gemacht hat, erjcheinen die neuer: 

dings hervorgetretenen Anfichten über gewille Spuren des Kommunis- 
mu3 im benachbarten Großgriechenland. 

Man bat fich nicht gejcheut, aus dem Wuſte der neupythago- 

teiichen und neuplatonischen Litteratur jene fabelhafte Geſchichte 

berauszugreifen, wonah auf das Wort des Pythagoras mehr als 

2000 (nad) anderen 600) Menjchen die Gütergemeinichaft ange: 
nommen und auf Grund derfelben ein eigenes Gemeinweſen geſtiftet 

hätten.) Die Phantaſie franzöfiicher Forſcher hat ſich — offenbar 

unter dem Einfluß der vorgefaßten Meinung von der Allgemeinheit 

des Inſtituts der Flurgemeinſchaft — zu der Behauptung hinreigen 
laſſen, daß diefer Angabe vermutlich eine alte mifverftandene Über: 

lieferung über die Entftehung einzelner füditalifcher Gemeinden zu 

Grunde liege, die in die jpäteren halb fagenhaften Erzählungen über 
das Leben des Pythagoras „übergegangen“ ſei.?) 

Als ob es fih bier überhaupt um „Sage“ handle und als 
ob nicht alles, was wir über die „pythagoreiiche” Gütergemeinfchaft 
erfahren, unverfennbar den Stempel jüngerer Erfindung an ſich 

trüge!3) Es follte doch kaum mehr eines Hinweiſes darauf be: 

dürfen, daß die Gejchichtserzählung für die Neupythagoräer und 
Neuplatonifer lediglich eine Form ift, deren fie ſich mit ſouveräner 

Willkür bedienen, um jeden beliebigen Inhalt hineinzulegen und 
durch die Autorität der Vorzeit zu empfehlen.) Es find die eigenen 

1) ©. die Erzählung des Nikomachus bei Porphyrius Pyth. vita in 

der Tidotichen Ausgabe des Diogenes Laert. ©. 91. 

2) Viollet a. a. D. 468, Laveleye a. a. D. 372. 

s) Vgl. Zeller, Philojophie der Griechen I*, 290 ff. 

+) Zeller: Pythagoras und die Pythagorasſage. Abhandlungen. 1. 

Sammlung 2. Aufl. ©. 33. 
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Ideale, die ſie ohne Scheu in den angeblichen Lehren und Schö— 
pfungen des Pythagoras darſtellen. Dieſe Ideale aber ſind wie 

auf ſpekulativem, jo auch auf ſozial-politiſchem Gebiete weſentlich 
bedingt durch den Platonismus, ja der Neuplatonismus hat jogar 

ein Projekt zur Verwirklichung des platonijchen Staates in Stalien 

aufzuweifen.!) Es unterliegt übrigens um jo weniger einem Zweifel, 
daß die fommuniftifchen Elemente der Pythagorasmythe (neben dem 
Mißverſtändnis des pythagoreifchen LXebensprinzips: xora ra zwrv 

yilav?)) der jpäteren Platonifierung der pythagoreiſchen Lehre 
ihren Urjprung verdanken, als die älteren und glaubwürdigeren 
Nachrichten über Pythagoras von der Gütergemeinjchaft noch nichts 

zu melden willen.) 
Dder glaubt man, daß Plato, nachdem er der pythagoreifchen 

Lehre und den Pythagoräern in Italien jelbit perfönlic jo überaus 

nahegetreten, fih in der Weile über die Undurchführbarfeit des 
Kommunismus hätte äußern können, wie er e3 in den „Geſetzen“ 

thut, wenn er ein wirklich kommuniſtiſches Erperiment des Ordens, 
ein „Phalanftere” des Pythagoras vor Augen gehabt hätte? Und 

jelbft wenn man an ein ſolches Experiment glaubt, was ift damit 

für die total verjchiedene Frage nach der Fortdauer einer primi- 

tiven Feldgemeinichaft gewonnen? Die Möglichkeit, daß die Pytha- 

goraslegende in diefer Hinſicht an eine gefchichtlihe Thatjache an— 
fnüpfte, wäre höchſtens dann anzunehmen, wenn ſich irgendwo in 
den hellenifchen Unteritalien Spuren einer alten Feldgemeinfchaft 

erhalten hätten. Allein das ift nirgends der Fall! Denn das Bei: 
jpiel Tarent3, wo man im Hinblid auf eine Stelle des Ariftoteles 

noch im vierten Jahrhundert Nachklänge einer gemeinwirtjchaftlichen 

Eigentumsordnung zu finden glaubt, bemeift nicht, was fie bemeijen 

!) Porphyrius v. Plotin. c. 12. 

2) Wie weit dies Mikverftändnis ging, zeigt die Notiz bes Photius 
8. v. xoıwd Ta rwy plAwy‘ Tiuaıos pnoww Ev ıW Hrarıny AsyInvar zarte 

tnv ueyaıny Eilada, xa9’ ovs Xoovovs Ivdayopas avensıds ToUs ravıny 

xarorxoüvyras adıavEunte xexınodet. 

3) Vgl. Zeller a. a. ©. 
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fol. Ariftoteles jagt von Tarent weiter nichts, als daß dort Die 

befigenden Bürger ihre Güter mit den Armen „gemein machten”, 

indem fie die legteren an der Nutznießung teilnehmen ließen.!) So 
allgemein dieſe Bemerkung gehalten ift, jo ift doch ſoviel klar, daß 

die hier gefchilderte Sitte in feiner Weife als Überreft alter gemein: 

wirtichaftlicher Verhältniffe aufgefaßt zu werden braudt. Es ift 
völlig willfürlih, wenn man diefelbe den Snftitutionen von Lipara 

an die Seite geſtellt hat.?) 

Die Sitte erweiſt weiter nichts, als die Wirkſamkeit eines 

ausgebildeten jozialen Sinnes, der fich bewußt ift, daß das Privat: 

eigentum nicht ausschließlich dem Individuum, ſondern auch dem 

Intereſſe der Gejellihaft zu dienen hat. Und in der umfaffenden 

Yethätigung dieſes Tozialen Gemeingefühls, welche das Privat: 

eigentum durch den Nießbraud) gewiſſermaſſen zum Gemeingut 
machte, ſtand nach Ariftoteleg die Demokratie von Tarent Teines- 

weg3 allein. Er findet ähnliches auch in anderen Staaten, die fich 
nach feiner Anficht gejunder bürgerlicher Zujtände erfreuten, mehr 
oder minder verwirklicht;?) wie er denn ausdrücklich auf das Bei- 

jpiel Sparta3 vermweift, deſſen Bürger ſich gegenjeitig an gewiſſen 

Gebrauchsgegenftänden (Pferden, Hunden, Feldfrüchten, Sklaven) in 

beftimmten Fällen ein Mitbenügungsrecht einräumten. Ariftoteles 

hält es daher auch für möglich, auf Grundlage der beftehenden 
Eigentumsordnung durch die politiiche Erziehung des Bürgers das 

genannte Prinzip überall ins Leben einzuführen. Iſt es doch für 

1) Rolitit (ed. Sufemihl) VIL, 5, 5, 1320b: xaAws H’eyeı uıueioda 

zei ınv Tagarıivoy apynv' Exeivor yap xolva NOLOVVTES TR XTnuate 

Tois anogoıs Eni nv yonjcıy Eüvovy napaoxevalove. 1o nANFos. 

2) Violet und Laveleye a. a. O. 
3) Ebd. II, 2, 5, 1263a: Earı de xai vor Töv TE0NoV Toutov Ev Eviaıs 

noAeaıv oVTWS UNOYEYpauuevov ws 0UX 0» advvarov, xal u«ltore Ev Tais 

zuAws olxovuevaıs ta utv Earı, ra dE yEvorm’ av‘ idiay yag Exaoros Tıjv 

xtijou Eywv Ti ußv yomoıua noei Tols @idors, Tols dE yo Tal ws xol- 

yoic, oloy xal &v Auxedaiuorı rois Te dorkoıs yowrraı Tois aAAnAwy as 

eineiv ddiors, Ers d’innos xei xvoiv, xav dendwow Egodiwv <Tols> Ev 

Tois aypois zarte Tmv ywgar (oder Ingav?). cf. Kenophon De rep. Lac. 6, 3. 
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ihn ichon ein einfaches Gebot der Klugheit, dab die befikende und 

herrſchende Klafje auch entiprechend große Leiftungen für die Ge 

jamtheit auf fih nehme, gleihlam al3 „hohen Preis der Herr 

ſchaft“.i) 
Was Ariſtoteles von Tarent berichtet, entſprach den jozial- 

politiſchen Idealen des Hellenentums überhaupt. Ganz ähnlich 

erzählt z. B. Iſokrates im ſeiner emphatiſchen Schilderung der 

„guten alten Zeit” Athens, in der ſich eben dieſe Ideale wider: 

Ipiegeln, die Reihen hätten damals den Armen ftet3 bereitwillig 
gegeben, fie durch Verpachtung von Ländereien gegen geringen Zins?) 

oder duch Zuwendung von einträglichen Arbeiten unterftügt; und 
jo hätten die Reichen ihren Belig gleihjam zu einem gemein: 

jamen Eigentum der Bürgerihaft gemadt!?) Man fieht, 

es handelt ſich bier um eine ganz ftereotype Wendung, der wir 

daher auch anderwärt3 wieder begegnen, 3. B. in der plutardhijchen 

Edhilderung der Liberalität Cimons,“) mo es geradezu beißt: Cimon 
babe gewiſſermaßen die Gemeinſchaft (d. h. Gütergemeinjchaft) des 
goldenen Zeitalter3 wieder ins Leben zurüdgeführt! (Toorzor vıra 
ırv Eni Koorov uv$okoyouuernr xorwrier eis Tov Bior audıg 

xcrũyer.) 

Man darf bei der Beurteilung dieſer Frage nicht überſehen, 

welch einen ſtarken Anreiz, welch mächtige innere Nötigung zu einem 

derartigen gemeinnützigen Gebrauch des Privateigentums die Zu— 

') VII, 4, 6, 1321a — iv’ &xwv 6 djuos un uereyn (T0» aoyorv tor 

xUoIwrarwy) xai Gvpyrauny Eyn Tols dpyoroıw ws ulo9ov noAvv didovss 

Ts dogs. 
2) Tarum wird e3 fih aud in Tarent vielfach gehandelt haben; und 

Schäifle nennt daher mit Recht diefe „Mitnubung von DVermögensteilen der 

Reichen durch die Armen“ in Tarent unter ben Übergangs: und Miſchformen 

zwiichen dem von ihm fogenannten herrfchaftlichen und genoſſenſchaftlichen 

Stapitalismu?, zu denen er 3. B. auch die induftrielle Partnerſchaft und bie 

Zaglöhnergenofienshaft auf Großgütern rechnet. — Kapitalismus und Sozia⸗ 
lismus S. 271. 

’) Arcopap. 32, 35, cf. 12. 

9) Leben Gimon3 c. 10. 
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ftände der helleniſchen Welt enthielten. In dem verhältnismäßig 
engen Kreife, in weldhem ſich der Bürger des bellenifchen Etadt- 

ftaates bewegte, traten auch die Privatverhältniffe, insbeſondere der 

Reichtum des Einzelnen, ungleich Elarer und offenfundiger zu Tage, 

al3 dies in der modernen Welt der Fall ift. Auch ließ fich der 

Befig von vorneherein ſchwerer verbergen, weil ihm nicht die mannig- 
faltigen Formen der Anlage zu Gebote ftanden, wie fie die Ent: 
widlung der neueren Kreditwirtfchaft gefchaffen hat. Der Reichtum 
ftand alſo ungleih mehr unter der Kontrolle der Öffentlichkeit; ein 

Verhältnis, welches naturgemäß einen ftarfen Antrieb zu einem 

liberalen Gebrauch des Eigentums enthielt. Und dieſe Tendenz 
wurde noch dadurch verftärkt, daß die Sitte!) und eine Reihe anderer 
Momente in derjelben Richtung wirkſam waren: die Beſchränktheit 
der Bürgerzahl, die ftetige gegenfeitige Berührung zwiſchen den 

Bürgern, wie fie die Konzentrierung des politifchen Xebens in dem 

ſtädtiſchen Mittelpunfte des Kleinen Gebietes zur Folge hatte, das 
dur) die Kleinheit des Staates ftet3 lebendig erhaltene Gefühl der 
Abhängigkeit der Wohlfahrt und Eriftenz des Einzelnen von dem 

Schickſal des Staates und der Gejamtheit, überhaupt der innige 

Kontakt des Einzelnen mit der Öffentlichkeit, der von felbft einen 
mächtigen Anreiz enthielt, um die Gunft und Anerkennung der Al: 
gemeinheit zu werben u. dgl. m.?) 
— 

) Vgl. 3. B. Xenophon Olxovouixos c. 11. 

?) Dies Verhältnis zwifchen Individuum und Gejamtheit im helleni: 
ſchen Staat hat u. a. hervorgehoben Felix: Der Einfluß der Sitten und Ge: 
Bräuche auf die Entwidlung des Eigentums ©. 71. DBgl. die befonders in 
den Gerichtäreden des 4. Jahr). vorkommenden Hinweiſe auf die Bethätigung 
der fozialen und politifchen Pflichten des Befites, wie fie Schmidt: Ethik der 
alten Griechen II, 388 zufammengeftellt hat. Dazu bei Xenophon Cyropäd. 
VOT, 4, 32 f. die charafteriftifche Betonung des Grundjaes, ich weder reicher 
noch ärmer zu ftellen, ald man ift, und diefe Offenkundigkeit des Beſitzſtands 
jur Grundlage des fozialen Verhaltens zu machen. 

Unrichtig ift e3 allerdings, wenn Felix a. a. O. als Urfache des libe— 
tale Eigentumsgebrauches auch den Mangel einer umfaſſenden ftaatlichen 
Armenpflege bezeichnet, welcher die Fürſorge für die Armut und Not wefent: 
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AN dem entſprach es auch, daß von der volfsmwirtichaftlichen 

Theorie der Griechen in der Frage des Vermögensgebraudhes und 

der Güterverwendung das ethiſche und foziale Moment mit befon- 

derer Entjchiedenheit betont wird, wie fie denn von vorneherein der 

Stage der Verteilung und des Gebrauches des Nationalreich— 
tums ein weit größeres Intereſſe entgegengebracht hat, als ber ber 

Gütererzeugung. In diefem lebhaften Gefühl für die aus dem 

Befig erwachſenden Pflichten bat fih das Griechentum bereits zu 

Anſchauungen erhoben, welche man fonft nur als chriſtliche zu be: 
trachten gewöhnt if. Schon Euripides hat den ſchönen — mit 
dem neuteftamentlichen Gleichnis vom anvertrauten Pfund auf das 

Innigſte fih berührenden — Gedanken ausgeſprochen, daß das Ver: 

mögen des Einzelnen nicht fein abjolutes Eigentum, fondern ein 
ihm von der Gottheit zur Verwaltung übergebened® Gut fei.!) 

So führt uns die ariftotelifche Bemerkung über Tarent wohl 
auf Erſcheinungen, die für die foziale Auffaffung des Eigentums 
bei den Griechen überaus bezeichnend find, die aber für die Ge 
ſchichte des Sozialrechtes einen Aufſchluß nicht gewähren. 

Sünfter Abfchnitt. 

Die flantlih organifierte Bürgerjpeifung Spartas und Kreta 
und der Sozialismus des Triegerifchen Geſellſchaftstypus. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangen wir, wenn wir uns 
jener vielbefprochenen und jo vielfach falſch beurteilten Inſtitution 

lich zu einer Sache der Privatthätigkleit gemacht habe. Vgl. 3. B. bie neu- 
aufgefundene A9nv. oA. c. 50 über die flaatliche Armenpflege in Athen, Die 
jedem, ber weniger ala drei Minen befaß und arbeitsuufähig war, eine täg: 
liche Penfion von zwei Obolen ausjeßte. 

I!) $owiocar v. 859 f.: 

Orro ra zonuar idıe xexınyraı Bootol, 

ta twv Yewv d’Eyovres Enıuelovusde,. 
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zuwenden, welche Tarent3 Mutterftadt und die verwandten dorifchen 

Gemeinden Kretas am längiten bewahrt haben: der öffentlichen, 
d. h. ſtaatlich organifierten Speifung der Bürger. 

Auch fie hat man als Überreft einer primitiven agrarifchen 
Gemeinſchaft in Anfprud genommen. Wenn man die Früchte des 

Landes gemeinschaftlich verzehrte, Jo habe das feinen legten Grund 

darin gehabt, daß man urſprünglich das Land nicht als Domäne 

der Einzelnen, fondern al3 gemeinfame Exrnährerin aller betrachtete. !) 

Ein klares Licht auf dieſes Entjtehungsmotiv falle durch die Be— 

merfung Diodors über die Liparer: „Sie machten ihre Güter ge: 

meinfam und fpeiften bei öffentlihen Mahlen.“ Lebtere hätten fich 

eben gejchichtlich unmittelbar an die Feldgemeinſchaft angefnüpft 

und verhielten fich zu derfelben, wie die Wirkung zur Urſache.?) 

Ja das Inſtitut geftatte uns, noch weiter zurüdzugreifen über die 

erſte Begründung jeßhafter Gemeinden hinaus auf das Wander: 

leben der patriarchalen Familien. Aus den Zeiten der Nomaden— 

wirtſchaft und einer primitiven Feldgemeinſchaft jei e3 durch Reli: 

gion und Sitte fortgepflanzt und erhalten worden. 

Man vergegenmwärtige ſich die außerordentliche Tragweite diefer 
Auffaffung! St fie richtig, find die Syffitien nur der letzte Über: 
reſt einer alten Agrarverfaffung, welche nicht nur das Land, fondern 

aud den Ertrag al3 Gemeingut behandelte, d. h. nicht einmal eine 
Verteilung der Aderfruht an die Einzelnen, ſondern nur einen 

ftreng gemeinfamen Verbrauch von feiten aller zuließ, jo ift die 

Bol. die analoge Äußerung des Bion (Stob. flor. 105, 56) ra zerjuara tois 
nkovgiors 7 Tuyn 0v dedwonxer alla dedaveızer. 

1) So Biolett a. a. O. und ihm folgend Laveleye ©. 375. Val. auch 

Trieber: Forfchungen zur fpartanifchen Verfaſſungsgeſchichte S. 26, wo bie 

Syifitien ebenfall3 auf einen „urſprünglich kommuniſtiſchen Beſitz“ zurückge— 
führt werden. 

2) Trieber — und zwar, wie es fcheint, in Übereinftimmung mit einer 

mündlichen Außerung Neumanns — hat in ber Stelle Diodors „den ſchla— 

gendſten Beweis” dafür gefehen, daß der Urjprung der Syifitien fi nur 

durch ehemalige Gemeinſamkeit alles Beſitzes erklären Lajfe. 
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hellenitche Volkswirtſchaft in der That durch eine Entwicklungsphaſe 

bindurchgegangen, welche ſich al3 die denkbar ftrengfte Form eines 
agrariihen Kommunismus darftellt.‘) Das ältefte Hellas hätte 

Sindividualeigentum weder am Grund und Boden, noch am Frucht: 
ertrag gefannt; eine Verbindung von Gemeinbefig und Gemeingenuß, 

die dann ihrerjeit3 wieder eine ftreng gemeinjchaftliche, von Organen 

der Gejamtheit geleitete oder beauffichtigte Bewirtichaftung des Bodens 

zur notwendigen Vorausſetzung gehabt hätte! 

Welch' tiefer Einblid in das jozial-wirtfchaftliche Leben der 

Vorzeit würde fih da vor unjeren Augen eröffnen! Die Kenntnis, 

die wir auf diefem Wege von der Wirtichafts: und Gejellichafts: 

ordnung der älteften Hellenen gewännen, würde an innerer Bedeut- 

jamfeit nicht hinter dem zurückſtehen, was wir 3. B. von den ent: 

jprechenden altgermanijchen Verhältniffen durch unmittelbare Zeug: 

niſſe willen; ja fie würde die aus diefen Zeugniſſen gewonnenen 

Borjtelungen an Klarheit und Beſtimmtheit weit übertreffen. 

Man wird nun allerdings die Möglichkeit einer derartigen 

ftreng gemeinwirtjchaftlichen Durchgangsphaſe der helleniichen Volks— 

entwicklung nicht von vorneherein in Abrede ftellen können. Allein 

mit bloßen Möglichkeiten ift es hier nicht gedient. Vielmehr muß der 

Nachweis erbracht werden, daß das Spjfitieninftitut feinen anderen 

Urjprung gehabt haben Tann, nur jo in feiner Entftehung verftänd:- 

ih wird. Sit nun diefer Rückſchluß auf die Feldgemeinichaft 

wirklich ein jo zwingender? 

Wie die homeriſchen Gedichte bezeugen, war es alte Gewohn— 

beit der Fürften und der Edlen des Volkes, ſich gemeinfam des 

Mahles zu freuen, und zwar finden wir bereit3 bier das öffent: 

lie Mahl, das Mahl als politiiches Inſtitut. Es werden Mahle 

erwähnt, deren öffentlicher Charakter einerjeit3 aus ihrer Bedeutung 
al3 Natsverfammlung, andererjeit3 daraus hervorgeht, daß fie — 

) Dal. die Aufzählung ber verfchiedenen Formen agrariſcher Gemein: 
ſchaft bei Ariftoteleg: Politik II, 2, 1, 1263a: xai ra yıyneda xai ol zagrıoi 
xowvoi! 
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wenigftens nach dem Zeugnis der Ilias — „von den Achäern zu= 

gerüftet”, d. 5. auf öffentliche Koften abgehalten wurden. ') 
Wer wollte diefe homeriſchen StaatSmahle aus anderen, als 

politiichen und gejellichaftlichen Motiven ableiten? 

Iſt dem aber fo, erjcheint bier das öffentlihe Mahl als 

»  integrierendes Element der ftaallihen Drdnung, ohne daß auch nur 
die geringfte Spur eines urjächlichen Zufammenhanges mit der 

Agrarverfafiung erfichtlih wäre, fo drängt ſich von ſelbſt die Frage 

auf, ob das Inſtitut nicht doch auch vielleicht in der Form, in 

der es und in den Spyifitien des doriſchen Kriegsadel3 entgegen- 

tritt, weſentlich in den ftaatlichen Verhältniffen wurzelt oder wenig: 
ften3 zur Genüge aus ihnen erklärt werden fann. 

In der That, wenn wir die Stellung der Syifitien im Dr: 
ganismus des [partanifch-Fretifchen Staates näher ins Auge fafjen, 

jo leuchtet jofort ein, das die Zurückführung derjelben auf ein rein 

wirtichaftliches Motiv jedenfall eine willfürliche if. Die Vertreter 

diejer Theorie heben an dem Syſſition allzu einfeitig den Charakter 

der Speifegenoffenjchaft hervor, eine Auffaffung, die dem eigentlichen 

Weſen und Zweck Ddesjelben nicht entfernt gerecht wird. 

Es bleibt dabei völlig unberüdfichtigt, daß die Syſſitien in 
Sparta, wie auf Kreta, zugleich einen organifchen Bejtandteil der 

Wehrverfaſſung, der militärifchen Volkserziehung und der bürger: 

lihen Zucht (ayoyr) bildeten, ein Glied in jenem Syſtem ftetiger 

Kriegsbereitihaft, welche dem Herrenſtand diefer Dorergemeinden 

durch die Lage inmitten einer an Zahl weit überlegenen Unterthanen- 

Ihaft und grundhörigen Bauernſchaft aufgenötigt wurde. Die Kriegs: 
bereitſchaft war bier bekanntlich mit einer Konfequenz durchgebildet, 

daß das Gemeinweſen al3 ein fürmlicher Lagerftaat erichien (vgl. 

ı) Il. IV, 344 önöre daita yepovamv Eponkilwuer Ayatoi. cf. ib. 
XVII, 250, wo Menelaos die Führer des Heere? zu tapferem Kampf aufruft, 

die „bei ben Atriden auf Koften des Volkes trinken" (due nivovov). 

Tazu Fanta (Der Staat in der Yliad und Odyſſee ©. 71 ff.), der allerdings 

in der Betonung des politifchen Momentes vielfach zu weit geht und dadurch 

zu willfürlichen Konftruktionen kommt. 
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Plato von den Kretern: orgaronsdov molırelav Zyere leg. II, 10 
666e),!) deilen Bevölkerung: fi als eine alle Zeit unter den 

Waffen ftehendes und zum Ausmarſch bereites Heer darftellt. 

Man muß fih eben, um die Inſtitutionen Sparta3 und 

Kretas geihichtlih zu verftehen, in meit höherem Grade, als es 

gewöhnlich geichieht, die Xebensbedingungen und Konfequenzen des 

„Triegerifchen Geſellſchaftstypus“ vergegenmärtigen, wie fie neuer: 

dings in fo vortreffliher Weile von ‚Herbert Spencer analyfiert 

worden find.?) | 
Ein jo ausjchließlich für den Krieg und den Kampf um die 

Eriftenz organifiertes Gemeinweſen, wie es der ſpartaniſch-kretiſche 

Zageritaat war, jah fih von Anfang an auf eine in ideeller und 

techniſcher Hinfiht möglichſt volllommene Berwirklihung des Ge 

meinichaftsprinzips hingewieſen. Hier mußten — zum Zwecke des 

Angriffes, wie der Abwehr — alle Bürger an ftetiges Zujammen- 
wirfen in gemeinfamer Thätigfeit gewöhnt, mußteit alle Kräfte und 
Thätigkeiten der Individuen in möglichft wirkſamer Weije fombiniert 

und auf ein Ziel konzentriert werden. Der „chroniſche Militaris- 

mus“, in welchem die Entwidlung des kriegeriſchen Gejellichafts- 

typus ihren Ausdrud fand, forderte die innigfte Verfnüpfung aller 

Teile de3 Bollsganzen, eine Berjchmelzung, welche den ganzen 
jozialen Aufbau diefer Staaten zu einem Ebenbild der feitgefügten 

Phalanx ihres Heeresorganismus machte. Das Bedürfnis, über 

die ganze Kraft jedes Einzelnen jeden Augenblick verfügen zu können, 

führte hier mit inmerer Notwendigfeit zu dem Ergebnis, daß die 

ftrenge militärifehe Ordnung, dag „Syſtem der Negimentation“ fich 
weit über das Heerwejen hinaus verbreitete und alle Seiten des 

bürgerlichen Lebens dent ftaatlichen Zwang und der ftaatlichen Auf: 

ficht unterwarf.?) Wie fich die taktiſche Birtuofität des ſpartaniſchen 

Heereskörpers nach dem Urteile des Thukydides daraus erklärt, daß 

1) Tazu Iſokrates Archid. 81 von den Spartanern: rijy nodıreiar 

duoier xareornodusda orguronedw xaAws Hoxovusvw xTA, 

2) Prinzipien der Soziologie D. A. IIT, 669 ff. 

3) Val. die oben angeführte Stelle de Iſokrates. 
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die einzelnen Glieder desjelben zu einander in zahlreichen Abftufungen 
der Unterordnung ftanden, daß er „faſt ganz aus Vorgeſetzten über 

andere Vorgeſetzte beitand und daher die Sorge um das, was ge 
ſchehen jollte, jehr vielen am Herzen lag“,i) — ebenfo ftellte Die 

bürgerliche Gejellihaft Sparta ein Syſtem von fuccejjiven Ab- 

ftufungen der Unterordnung dar, in welchem jeder ältere Mann zum 
jüngeren im Verhältnis des Höheren zum Niederen ftand. 

Diefe überall auf das einheitlihe Zufammenwirfen in ber 
Maſſe gerichtete Thätigkeit des Staates ließ wenig Spielraum für 

die freie Entfaltung des Einzelnen. Das Individuum erjcheint recht 

eigentlich dazu beftimmt, in der Mafle aufzugeben, feine individuellen 
Neigungen und Wünſche dem Ganzen zu opfern, dem fein Leben 

gehört. Schon beim Eintritt in das Leben entjcheidet die Rückſicht 
auf den Staatszwed über Sein oder Nichtjein des Individuums. 

Wenn die Entjeheidung zu Gunften desfelben ausfällt, geichieht es 

nur, um dies junge Leben fobald als möglich in die Zucht und 

Schule des Staates zu nehmen, von welcher erſt der Tod befreit.?) 

Alles individuelle Leben wird in die Richtung hineingezwungen, 

weldhe der Staatszweck fordert, fein anderer Bildungsgang, Fein 

anderer Beruf dem Bürger geftattet, al3 der des Kriegerd. Der 
Staat teilt jedem jeine Thätigkeit zu, ftellt ihn ſozuſagen Tag und 

Nacht unter die Zenfur der Öffentlichkeit. Er fehreibt ihm vor, 
wann er zur Ehe zu jchreiten hat, um dem Staate Bürger zu geben, 

und ſucht ihn andererjeit wieder dem häuslichen Leben möglichft 
zu entziehen. Er verfichert fich jeiner Perfon für alle Zeiten, in: 

dem er die Auswanderung des Bürgers mit dem Tode bedroht 
und auch ſonſt die Freizügigkeit in hohem Grade beſchränkt. Wie 
der leibeigene Helote an die Scholle gebunden ift, jo darf auch jein 
Herr — in ſeiner Eigenſchaft als Soldat — ſich nicht ohne Er: 

ı) v. 66: oyedov yap tı navy nAnv oAlyov TO orparunedov TWr 
Aaxedaruoyiwv dgyovres apyovrwv £Eloi, xal To Enıueils Tov dowuerov 
noAloig NEOONKEL. 

2) Plutarch Lykurg 15: nowWror uv yap ovx ddiovs Nyelto TWr 

nareowv tous naldas, alla xowois Tıjs noAews 6 Avxovpyos. 
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laubnis von jeinem Rohnort entfernen. Auch er iſt ein unbedingt 
abhängiges Werkzeug, aucd er in gewiſſem Sinne ein Eigentum des 
Staates.) 

Nicht minder erklärt fih aus den Lebensbedingungen des 

friegeriihen Geſellſchaftstypus die Zentralijation der Verwaltung, 
wie fie uns im Ephorat entgegentritt, und die jtaatliche Regulierung 
der gejamten Volkswirtſchaft. Wie jede Gejellichaft von ſolch Frie 

geriihem Typus durch die Unjicherheit ihrer Verkehrsbeziehungen 
zu dem Ausland genötigt ift, eine ſich ſelbſt genügende und ſich 
ſelbſt erhaltende Organijation zu ſchaffen, in ihrem eigenen Bereich) 
für die Erzeugnifje aller notwendigen Lebensbedürfniſſe zu jorgen und 

ſich dadurch vom Ausland unabhängig zu machen, jo jehen wir in 

Sparta auch dieje Tendenz in radifaliter Weife verwirklicht, das 

Prinzip der wirtichaftlichen Autonomie bis zum Verzicht auf ein 

allgemein gültiges QTaujchmittel geiteigert. Eine Abſchließung, ber 
dann auf der anderen Seite als notwendiges Korrelat innerhalb 
der Bürgerſchaft jelbit eine um jo engere ökonomiſche Gemeinſchaft 

entipradh, die — wie jchon früher erwähnt?) — den Einzelnen 
jogar dazu berechtigte, fi unter Umjtänden des Eigentums anderer 
Bürger für feinen Gebrauch zu bedienen. 

Wenn man fich diefe ganze Drganijation von Staat und Ge 

jellichaft vergegenwärtigt, welche durch eine das ganze menjchliche 

Leben umjpannende jtaatliche Leitung, ja durch eine Art von gemein: 
Ihaftlidem Haushalt die Gefamtheit der Bürger zu einem kunſtvoll 
gegliederten Ganzen, zu einem „Kosmos“ vereinigte, jo wird man 
diejelbe als eine ausgeprägt Jozialijtijche bezeichnen dürfen. Ver 
Staatsjozialismus ift das naturnotwendige Korrelat des Friegerijchen 
Geſellſchaftstypus; und diejer Eozialismus ift hier mit einer Kon- 
jequenz durchgebildet, daß ung aus ihm alle Thatjadhen der ſpar⸗ 

1) Plutarch Lykurg: ovdeis yap zu agsıudvos ws &Bovisro Liv, qu 
olov Ev orpuronedo 15 ode xui diamtav Eyovres wgıoucrnv xai die- 
Toudnv regi Ta xowa xl oAws vouilovres ovy altwv, alla 15 nateidos 
eivaı dierihovwv xru. 

2) Vgl. oben ©. 55. 

x 
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tanifch-fretifchen Gejchichte, welche die oben erwähnte Doktrin auf 
den Agrarfommunismus ber Urzeit zurücdführen zu müſſen glaubt, 
vollflommen verftändlich mwerden.!) 

Die Form, in der fich dieſe jozialiftiiche Ausgeftaltung der 

Geſellſchaft vollzog, war — wie ſchon angedeutet — einfach da— 

durch gegeben, daß man auch im Frieden möglichft die Ordnungen 
des Feldlagers feithielt. Und der jprechendfte Beweis dafür ift 

eben das Spyffitieninftitut, die gemeinfame Speijung der ganzen 

Bürgerſchaft, als deren Zweck die Tradition daher mit Recht die 
Erhöhung der Marjchbereitihaft und Schlagfertigfeit bezeichnet.®) 
Die Waffenbruderichaften, die im Felde zufammenlagerten und in 

der Schlacht zuſammenſtanden, beftehen als Tiſchgenoſſenſchaften 

auch im Frieden fort,®) wobei der militärijche Charakter der Ber- 
bindung jo ftrenge feftgehalten wird, daß als Auffichtsbehörde über 

fie die Polemarchen fungieren und die Genofjen zum gemeinjanen 

Mahle ſich bewaffnet verjammeln. 

Angelichts dieſer Thatfachen erjcheint die Ableitung des par: 

taniſch-kretiſchen Syſſitienweſens aus politiich-militärifchen Motiven 

al3 die ungezwungenfte und natürlichite Erklärungsweiſe.!) Wenig: 

ftens ſind wir, um das Inſtitut geſchichtlich zu verftehen, in Feiner 

1) Ein moderner Nationalökonom (Elfter Hdivb. d. Staatsw. s. v. Plato) 

fpricht geradezu von einem „politiichen Kommunismus” in Sparta. 
2) Plutarch Apophthegm. Lac p. 226c: önws EE Eroiuov Ta napay- 

yelloueva deywriaı. 
3) Bei Tionyfius v. Hal. II, 23 heißt e3 von der „eywyn negi ta 

gidirie“, daß fie Lykurg eingeführt habe Ev noAdum d'eis aldu xai moo- 

yoıay xaraoınoas Exaotov Toi un xarelıneiv Tov Nagastaım, m xei 

ovv£oneise zu avvedvos xal xoıvWr legwy ueıeoyer. 

+) Auch die Alten haben die Sache nicht ander? aufgefaht, bei Plato 
Leg. 1, 633a heißt es mit Beziehung auf Sparta: r« Evooiri« gauev xai 

TE yuuryasız ngös To» noleuov Efevonodaı tw vouodern und ib. I, 625e 
mit Beziehung auf Kreta: Enei xai ra Evooiue zıvduveveı Evveyayeiv 
00WP, WS TIUVTES, ONOTEV GTERTEUWITAL, TOP’ UN’ avToU ToV ngKyUuctos 
ayayxagoyraı guvkaxıjs avımy Evexa Evasıteiv Tovror Tor zoovov. Dal. 

auch Herodot I, 65: za Es noAsuov Eyovıa' Erwuorias xei teinxadas 
xal ovosit«. 

Böhlmann, Geſch. dei antilen Kommunismus u. Sozialismus, I. 5 d 
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Meile genötigt, noch irgendwelche andere Entitehungsgründe heran: 

zuziehen, jo daß für eine Anfnüpfung an wirtjchaftliche Verhält- 

niffe jeder Anhaltspunft fehlt. Neben den Tiſchgenoſſenſchaften 

fann auch einmal die Feldgemeinfchaft beftanden haben, wie das 

Beiſpiel des dorischen Lipara beweift, allein diejelben brauchen feines: 
wegs immer und überall in einem urſächlichen Zuſammenhang 
mit der Feldgemeinfchaft zu ftehen. Sit es doch angefichts der 

ganzen Stellung, welche die gemeinſame Bürgerjpeifung im Organis- 
mus des dorischen Kriegerftantes einnimmt, jelbft für Lipara Feines: 
wegs wahrſcheinlich, daß die dortigen Syſſitien ausſchließlich eine 

Wirkung der Feldgemeinſchaft waren. Sie fünnen auch bier jehr 

wohl, wie die lipariſche Feldgemeinjchaft jelbft, zugleich als Ausfluß 

der friegerifchen Organifation der Gemeinde betrachtet werden. — 
‘a wenn die Syflitien in der Geftalt, in der fie ung auf 

Lipara und Kreta, ſowie in Sparta entgegentreten, eine allgemein 

doriiche oder gar althellenijche Einrichtung überhaupt geweſen wären, 

— wie man feit Otfried Müller vielfach angenommen hat — dann 

würde man allerdings berechtigt, ja genötigt fein, zumal für die 

Zandichaften, die fih nicht in der Zmwangslage der genannten Ge 

meinden befanden, ein Entftehungsmotiv allgemeinerer Art zur Er: 
klärung heranzuziehen, wie es eben die wirtichaftliden Verhältniffe 

darbieten würden. Allein ift für jene Annahme auch nur der 

Schatten eines Beweiſes erbracht? 

Die Sitte de3 gejelligen Zuſammenſpeiſens hat allerdings zu 
allen Zeiten eine große Nolle im ftaatlihen und gejellichaftlichen 
Leben der Hellenen geipielt, fie ift in der Verfallszeit fogar in förm— 

lichen Speifeflub3 über alleg Maß hinaus gepflegt worden. Allein 

wo aud) immer jonft von „Syſſitien“ die Nede ift, nirgends läßt 

fih erkennen, daß es fih dabei um die regelmäßige und allgemeine 

Speiſung ganzer Bürgerichaften handelte, wie in Sparta oder Kreta. 

Und nur dieſe kann doch hier überhaupt in Betracht foınmen, nicht 

gewöhnliche Opfer: und Feſtſchmäuſe oder gemeinfame Mahle ein: 

zelner Storporationen, ſei e3 privaten oder Öffentlichen Charakters. 

Oder jollen wir mit denen, die um jeden Preis Spuren einer 
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tommuniftifchen Durchgangsphaſe der fozialen Entwidlung von Hellas 
finden möchten, auch diefen „Syifitien” eine Beweisfraft für unjere 

Frage einräumen? 

Die Alten jelbft haben allerdings die verjchiedenen Formen 
von Syſſitien keineswegs ftrenge auseinandergehalten. Ariftoteles 

3. B. vergleicht ohne meitere® mit dem fpartanischen Inſtitut die 

Mahle der „Hetärien“ Karthagos,?) bei denen wir doch jelbitver- 
ftändlich auch dann, wenn fie öffentliche Korporationen waren, nicht 

entfernt an eine täglihe und allgemeine Bürgerfpeifung denken 

dürfen. Auch Dionyfius von Halifarnaß fieht fich durch die Felt 

und Opfermahle der römiſchen Kurien, die doch vielmehr in den 
Opferſchmäuſen der attiſchen Phratrien ein Seitenftüd haben, an 

die ſpartaniſchen Syifitien erinnert; und wieder ein anderer, ein 

snterpolator des Ariftoteles (zu Politif IV, 9,2. 1329b) ſucht den 

Urjprung des ſpartaniſch-kretiſchen Syſſitienweſens in Süpitalien, 

ohne im geringiten anzudeuten, ob die den altitaliichen Bauern zu: 

gejchriebene Sitte gemeinfamer Mahlzeiten wirklich mit der fparta- 

niſchen Ähnlichkeit hätte. Wir belächeln dergleichen Kombinationen, 
allein ift e8 viel weniger willfürlih, wenn nun auch moderne For: 
ſcher die fämtlichen, innerlich To durchaus verfchiedenen Formen von 

öffentlichen oder gemeinjamen Mahlen als gleichwertig behandeln 

und Ddiejelben nur als fpätere Modififationen eines und desjelben 

urjprüngli zu Grunde liegenden Inſtitutes der Vorzeit gelten Laffen 

wollen, als letztes Überbleibjel einer fommuniftifchen Wirtjchaft 
patriarchaler Yamiliengruppen??) 

Bücher glaubt als ein „bejonders wichtiges" Beweismoment 
für die Herkunft der Opfermahle der attiichen Phratrien ans der 

Feldgemeinſchaft eben den „patriarchalen” Charakter diejer Verbände 

hervorheben zu müfjen.?) Allein ift die Beweiskraft dieſes Mo— 
mentes wirklih jo zwingend? Daß der „patriarchale” Zujammen- 

halt örtlich oder verwandtichaftlich verbundener Familien urſprüng— 

1) Rolitit II, 8, 2. 12726. 
2) So Biollet a. a. D. und Laveleye-Bücher: Tas Ureigentum ©. 326 ff. 

3) A. a. O. Anmerk. 3. 
5* 
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lih ftet3 auch einen förmlichen agrarifhen Kommunismus in fid) 

geſchloſſen habe, ift eine Annahme, die in diejer Allgemeinheit noch 

nicht genügend erwieſen if. Um fo ficherer ift e8 dagegen, daß 
in Hellas jede. derartige patriarchale Gemeinſchaft zugleich eine 

Kultusgemeinichaft darjtellte, mit der dann auch jene gemeinfamen 

Mahle von jelbit gegeben waren. Mit den Opferfeften, in denen 

der ſakrale Zuſammenhang der Genofjenichaft zum Ausdrud kommt, 

verbindet fich eben naturgemäß und notwendig das gemeinjame 

Dpfermahl. Bedarf es da zur Erklärung der Sitte noch des 
Kommunismus?!) | 

Übrigens wird von der genannten Theorie der weitere wid 
tige Umftand überjehen, daß gerade bei derjenigen Yorm des 
öffentlichen Mahles, welche einer primitiven Agrargemeinichaft am 

meiften entſprechen würde, bei dem fpartanifchen und allem An: 

ſcheine nah auch bei dem kretiſchen Bürgermahl von einem Zu— 

fammenhang mit patriarhalifhen Smititutionen überhaupt feine 

Nede jein kann. Die ſpartaniſche Tiſchgenoſſenſchaft bildete fich 

bekanntlich durch die freie Wahl ihrer Mitglieder, fie nahm jo 

wenig Rüdfiht auf Familien- und Geſchlechtsverband, daß nicht 
einmal Bater und Sohn Mitglieder eines Syffition zu fein brauch— 

ten. Ebenſo ſpricht alles dafür, daß auch die Fretiichen Syſſitien 

ſolche freigebildete Genofjenjchaften waren.?) 

Gerade hier tritt aljo das Inſtitut aus jedem Zuſammenhang 

mit der Agrarverfaſſung heraus. Das Prinzip der Unteilbarfeit 

[4 
i) Wenig jcheint mir aud) gedient mit Büchers Hinweis auf die ge: 

meinfamen Speiſungen verdienter Männer im Stadthaus oder Prytaneum, 

fowie auf die öffentlichen Speifungen, durch tvelche der Staat Fremden, be: 

jonders Gejandten feine Gaftfreundfchaft erwies, worin Bücher einen wichtigen 
„nomadifchen“ Zug erblidt. 

:) Schon Alfried Müller (Dorer IL, 203) hat dies zur Erklärung des 

Berichtes über die kretiſchen Eyffitien bei Athenäus IV, 143 geltend gemacht. 

— Tie Anſicht von Leift: Gräfo:italifche Rechtsgeſchichte ©. 139, daß die 

Syſſitien Spartas (aljo wohl auch Kretas) „anfangs nach ben Oben und 

Gejchlechtern eingerichtet waren, jo daß alfo urfprünglich die Verwandtſchaften 
zuſammenſpeiſten“, — entbehrt jeder Begründung. 
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und Unveräußerlichfeit der alten Stammgüter mochte jehr häufig 
mehrere Familien zu gemeinfamer Wirtfehaft vereinigen, für Die 

Zufammenfegung der Tiſchgenoſſenſchaften find diefe Hausgemein- 

haften ebenjomwenig maßgebend geweſen, wie irgend ein anderes 

agrarwirtichaftlichesg Verhältnis. Es ift daher auch von dieſem 

Gefihtspunft aus völlig willkürlich, die Syffitien ala Überreft einer 
engeren patriarchalifchen Vermögensgemeinſchaft aufzufaflen. Über: 

al, wo wir ſonſt einen Zuſammenhang zwiſchen der Sitte gemein: 

famer Mahlzeiten und der Feldgemeinfchaft zu erfennen vermögen, 

wie 3. B. bei gewifjen oftafrifaniihen Stämmen, bei den Indianern 
und Süpfeeinfulanern find es patriarchalifhe Gruppen, von denen 

fie abgehalten werden, die Geſchlechtsgenoſſenſchaften oder die auf 

legteren beruhenden Dorfgemeinichaften.!) 
Nun zeigt ja allerdings das Spffitieninftitut in der Form, 

wie es uns auf Kreta entgegentritt, ein ausgelprochen gemein: 

wirtſchaftliches Gepräge. Die ganze Bürgerichaft wird bier auf 

Kojten der Gejamtheit ernährt. Alle Einkünfte, welche der Staat 

von den Allmendegütern,?) aus den Kopfitenern der unfreien Be: 

völferung?) oder aus anderen öffentlichen Einnahmequellen bezog,*) 
insbefondere die Grundfteuern, welche außer den Unterthanen 5) die 

Bürger aus ihrem Anteil am Fruchtertrag ihrer Hörigen zu leiſten 

hatten (in Lyktos ein Zehntel der Erntes)) wurden hier — foweit 

fie nicht für den Kultus und jonftige Staatszwede zur Verwendung 

famen — für die Syjfitien in Anjprud) genommen. Während in 

Sparta das Inſtitut zwar ebenfall3 eine Anftalt der Gemeinschaft 
war, aber im übrigen d. h. in feiner Verwaltung und feiner Thä- 

tigfeit für die Gemeinschaft ſich weſentlich mit dem privatwirtichaft 

1) Vgl. die Angaben bei Laveleye-Bücher ©. 276. 

2) Ariftoteleg Politik IT, 7, 4. 1272a. 
3) Sp wenigſtens fpäter in Lyktos nad) Doſiadas bei Athen. IV, 143a. 

5) Vgl. die auf die Gemeinde ber Drerer fi) bezichende Inſchrift bei 

@auer: Del. inscript. graec.? 121 C 38 ff. 

5) Ariftoteled a. a. D. 

6) Tofiadad a. a. O. 

— 



10 Erſtes Buch. Hellas. 

lihen Prinzip von Leiſtung und Gegenleiftung begnügte und jo 
individualiftiih organifiert war, daß — bei gleicher Beitragspflicht 
für alle — jeder für feinen Bedarf ſelbſt aufzufommen hatte, ja 

im Unvermögensfalle den Anteil am Staatstiſch ſowie das Boll 

bürgergerrecht verlor,!) ift auf Kreta das privatwirtichaftliche Mo- 

ment, der Grundſatz von Leiftung und Gegenleiftung, nur fomweit 

beibehalten, als es um der Gerechtigkeit und Zwedmäßigfeit willen 

erforderlih ſchien. Hier diente das Inſtitut prinzipiell den Be: 

dürfniffen der Gefamtheit als Gefamtbeit und die Gemeinschaft trat 
daher ſelbſt mit ihren Mitteln für die mwirtjchaftlih minder Lei- 

ftungsfähigen ein, fo daß auch die Ernährung der Ärmeren voll: 

fommen gefichert war.?) Mochte die Beifteuer der letzteren hinter 
den Koften ihres Unterhaltes zurüdbleiben, fie wurden desmegen 
nicht ausgeſchloſſen, jondern der Ausfall durch die entjprechende 

Höherbelaftung der Vermögenderen und den StaatSbeitrag aus: 

geglichen. Da fich die Beilteuer des Einzelnen nicht, wie in Sparta, 

nach feinem für alle gleihen Anſpruch an den Staatstifch, fondern 

nach der Größe des Einkommens richtete, jo kamen die Früchte 

de3 ganzen vaterländiichen Grund und Bodens — mochte er Ge 
mein oder Privatbefig fein — bis zu einem gewifjen Grade wenig: 
ſtens allen zu gute. 

Ja wenn uns die Darftellung diefer merfwürdigen Gejell- 
Ihaftsverfaffung in der ariftotelifchen Politik unverfälicht überliefert 

ı) Diakäarch bei Athenäus IV, 14lc. Plutarch: Lykurg 12. Bol. 
Hultſch: Metr ? 534. Gegen die Annahme Laveleyes a. a. D., daß die fpar: 

tanifchen Spilitien zugleich auf den Ertrag großer Domänen bafiert geweſen 

feien, vgl. Fustel de Coulanges: Etude sur la proprists à Sparte. Comptes 

rendus de l’Acad. des sciences morales et politiques 1880, p. 623. 

?) Ariftoteles a. a. D.: ano narrwv yüg Tavy yıroukvwr xapna» 
TE xl Pooxnudtwv Ex TWv dnuociwv zul... Fopmv oUs YEpovaıy oi 

1EPLOLXOL, TETGXTEL UEROS TO UL EOS TOUS Heads xal Tas xoıvas acerovo- 

yias 10 de Tois ovoaırlos, War’ &x xoLvoü To&gsodaı navıas xai 
yuvalxas xıi naldes x avdoas. — CA. Ephorus bei Strabo X, 4, 16. 
480 — onws TwWr iswv uerdayorey Tois Eunogois ol nev&orepn dnuocig 
1 Wu 
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ift,!) fo wäre man auf Kreta in der Durchführung des gemein: 
wirtichaftlichen Prinzips ſoweit gegangen, auch die Ernährung der 
nicht am Männermahl beteiligten Familienmitglieder, der Frauen 
und jüngeren Kinder,?) auf Koften der Gejamtheit zu beftreiten: 
eine Annahme, die allerdings injoferne großen Bedenken unterliegt, 

al3 eine jo vollftändige Durchführung des Rechtes auf Eriftenz ohne 

Zweifel einen jehr bedeutenden Teil des Einkommens der vermögen: 
den Klaſſen in Anſpruch genommen hätte und zugleich eine An- 

bäufung großen Befiges in wenigen Händen fehr erjchwert haben 
müßte, während fih auf Kreta in Wirklichkeit eine entjchiedene 

Tendenz zu großer Ungleichheit der Vermögensverteilung bemerkt 
lid madt.?) | 

Doch fei dem, wie ihm wolle, angefiht3 der gefchilderten 
gemeinwirtichaftlichen Organifation des kretiſchen Syſſitienweſens ift 

jedenfalls joviel gewiß, daß dasſelbe fich mit einen Grundgedanken 

der ftrengen Agrargemeinfchaft wenigſtens berührt. Es erfennt, 
wie dieje, jedem Gemeindegenofjen ein angeborenes Recht auf Mit: 

benügung der äußeren Natur, auf den Mitgenuß der materiellen 

Eriftenzbedingungen zu, wenn e3 diefes Necht auch in weit beſchränk— 

terem inne und in den dur das Sondereigentum bedingten 

Formen wirtſchaftlich zur Geltung bringt, d. h. nicht ein Necht am 

Grund und Boden felbft, fondern nur un einem Zeil der jemeilig 

produzierten Genußmittel einräumt. 

1) D. h. wenn bie Worte xai yuraixas xai naidas xra. in der eben: 

genannten Stelle der Politit wirklid von Ariftoteles herrühren und nicht 
jpäterer Zufaß find. 

2) D. h. derjenigen, die vom Bater noch nicht in? «dvdoeio» mitge: 
nommen ober in die ay&Amı der Jünglinge aufgenommen werden konnten, 

welch letztere nad) Ephorus ib. p. 483 ebenfalld auf Staatsfoften erhalten 
wurden. 

3) Außer dieſer allgemeinen Erwägung fehlt una allerdings jeder 
nähere Anhaltspunkt für die Beurteilung der Yrage, da die Quellen völlig 

darüber ſchweigen. Was Onden: Die Staatslehre des Aristoteles II, 386 

für die Annahme einer Interpolation der Stelle beibringt, ijt Teider ohne 

jede Beweiskraft. 
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Ergibt fih nun aber aus diefer Thatfache irgend ein zwingen: 

des Beweismoment für die Annahme, daß wir hier eine durch die 
Entwidlung des Privateigentums am Grund und Boden hervor: 

gerufene Umgeltaltung und Abſchwächung eines urjprünglichen agra- 

riichen Gemeindefommunismus mit völlig ungetrennter Gemeinschaft 
des Landbefißes vor uns haben? Nachdem fi) uns die Sitte ber 

gemeinen Bürgerfpeifung ſelbſt aus dem kriegeriſchen Lebensprinzip 

des Lagerſtaates vollfommen erklärt hat, jollte da die Thatjache der 
gemeinwirtſchaftlichen Organiſation des Inſtituts für ſich allein 

genügen, ſo weitgehende Schlüſſe zu ziehen? 

Ich fürchte doch ſehr, daß hier die herrſchende Anſchauungs— 

weiſe an einer gewiſſen Verwirrung der Begriffe leidet, wenn ſie 
das Syſſitieninſtitut ohne weiteres als eine „rein kommuniſtiſche Ein- 

richtung auffaßt,') welche „auf das Prinzip der Gütergemeinjchaft 

zurüdgehe“,2) nur „aus einem urſprünglich kommuniſtiſchen Beſitz“ 
zu erflären fei.3) Diele Auffaffung beruht auf der populären aber 

gänzlich unklaren Worftellung über den Kommunismus, bei welcher 

der Gedanke an eine abfolute Gemeinſchaft aller Güter, ſelbſt des 

beweglichen Eigentums und befonders aller Konjumtionsgegenftände 

vorſchwebt;“) wie man denn in der That ausdrüdlih den Sat 
aufgeitellt hat, daß fich der Urfprung der Spyffitien nur durch die 

ehemalige Gemeinfamfeit alles Beliges erklären laſſe.“) Bon 

!) Tout à fait communiste. Laveleye ©. 378. 
2) Büchſenſchütz a. a. D. ©. 29. 

3) Trieber a. a. O ©. 25. Auch nad Holm, Griech. Geich. I, 230, 
herrfchte in Kreta ein mweit getriebener Kommunismus. 

4) Mie Kleinwäcdter: Die Grundlagen und Ziele des ſogen. willen: 

Ichaftliden Kommunismus ©. 137 |. mit Recht bemerkt, iſt diefer „volle“ 
Kommunismus, eine Eonjequent durchgeführte Ausſchließung des Privateigen- 

tums, eine Utopie. Der Menſch kann nicht eriftieren, wenn er nicht die aus: 

Schliehliche Tispofition wenigſtens über die notwendigen Nahrungsmittel und 

Gebrauchsgegenftände hat, d. h. wenn er nicht das Recht hat, diefelben aus: 

ihlieglich für feine Perfon zu verivenden und jedem anderen die Mitbenügung 

zu verwehren. 

5) Trieber ebd. vgl. ©. 10, wo die ſpartaniſchen Phiditien ala Über: 

— grauen Vorzeit hingeſtellt werden, in der noch Gemeinſamkeit des 
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diefem abjoluten Kommunismus haben nun aber die indogerma- 
niſchen Völker felbft auf der älteften für uns erfennbaren Stufe 

ihrer Entwidlung nicht3 gewußt. Schon die indogermanifche Urzeit 

fennt gemeinfame Wurzeln für die Bezeichnung des Stehlens und 

des Diebes, und auch für die Begriffe: Taufchen, Kaufen, Kauf: 

preis und verwandte finden fih in den indogermaniſchen Sprachen 

übereinftimmende Ausdrüde ſchon in alter Zeit entwidelt vor.!) Wenn 
demnad der Begriff des Eigentums fchon der Urzeit aufgegangen 
it, wo bleibt da die „ehemalige Gemeinjamfeit alles Befiges“? 

Überhaupt ift es irreführend, von einer „kretiſchen Güter: 
gemeinichaft” in der Allgemeinheit zu reden, wie es ſelbſt Roſcher 

gethban hat.) Wer fi die ökonomische Struktur des kretiſchen 
Syſſitienweſens im Einzelnen veranschaulicht, wird es als „Fommu: 

niſtiſch“ höchſtens inſoferne bezeichnen Fönnen, als das Inſtitut eben 

Gemeinwirtfchaft, insbeſondere Zwangsgemeinwirtſchaft war. Diejen 

gemeinwirtichaftlichen Charakter teilt e8 aber, wie mit der Inſtitu— 

tion des Staates felbft, der ja die höchſte Form der Zwangsgemein— 

wirtichaft darjtellt, jo mit jeder ftaatlichen Einrichtung, welche mit 

den Mitteln Aller (d. 5. auf der finanziellen Grundlage von Steuern 

an diefen urfprünglicden Kommunismus in der Förderung de3 Stehlens bei 

der jpartanifchen Augenderziehung, „wie denn gewiſſe Völker, die in primi: 

tiven Zuftänden nur Gemeineigentum kannten, noch heutzutage das Stehlen 

für etwas höchſt Unfchuldiges halten.” Vgl. dagegen die Anſicht Schraders 

(Ringuiftifch = hiftorifche Forfchungen zur Handelsgeſchichte und Warenkunde 

©. 61), daß der Dieb auf niedrigen Kulturftufen eine viel ftrengere Beurtei— 

lung ala auf höheren zu erfahren pflege! Man fieht, wie wenig mit ſolch 

allgemeinen Argumentationen gedient ift, denen bei der unendlichen Mannig: 

faltigleit der Erfcheinungen des Völkerlebens ftet3 pofitive Zeugnijfe auch für 

diametral entgegengejeßte Anfichten zu Gebote ftehen. 

1) Schrader a. a. O. 

2) Syitem der Volkswirtſchaft I 8 83 Anmerk. 6. Dal. auch den 

Auffag Rojcherd über Sozialismus und Kommunismus in der Zeitichr. f. 

Geſchichtswiſſenſchaft III, 451, wo von einer „jehr fonfequenten Gütergemein: 

ihaft in Kreta” die Rede iſt. 
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meine Staatäzwede arbeitt. Wo gäbe es überhaupt eine Rechts⸗ 

ordnung, die nicht in diefem Sime eine Menge „kommuniſtiſcher“ 

Clemente in fih ſchlönſe! (Beichränfungen de3 Gebraudjes und 
Mißbrauches des Eigentums, Geiamteigentum und Gemeinwirtjchaft 
in Staat und Gemeinde u. ſ. w.)!) 

Auch greift das kretiſche Syſſitieninſtitut, obgleich es gerade 
zu eine Lebensbedingung des Staates bildete, in das “Privateigen- 
tum prinzipiell durchaus nicht tiefer ein, al3 etwa da3 Sozial 

recht des modernen Staates. — Wie bei der fretiihen Bürger: 

jpeilung der Ausfall, welcher durch die ungenügenden Beiträge der 

Armeren entitand, durch Staatszuſchüſſe und die höheren Beifteuern 
ber Reicheren gedeckt wurde, genau jo ergänzt die Sozialgejeßgebung 
de modernen Staates bei den öffentlichen Leiſtungen an Kranken 
geld, Unfall-⸗, Invaliden- und Altersrente das unzureichende Ein- 
fommen ber bejiglofen Klaſſen aus Leiſtungen der Beſitzenden und 

teilweite auch aus Mitteln des Ztauted (Reichszuſchuß bei der 

Altersverfiherung). Wie auf Kreta das Einkommen der Wohl 
habenden durch den — mit dem Bejig fteigenden — Beitrag zum 

Staatstiſch den Armeren mit zu gute fam, jo übertragen auch wir 
durch geieglichen Zwang an die Arbeiter Einfommensteile, die jonft 

den Arbeitgebern, aljo den Beligenden, zugefallen wären. Und wie 
auf Kreta die Staatsgewalt auch dem Minderbemittelten die Bei: 
tragspflicht auferlegte, jo zwingen auch wir jeden an der Arbeiter: 
verjiherung Beteiligten mit einem Teile ſeines Einfommens für 

die Kojten des Inſtitutes mit aufzulommen. Hier wie dort haben 

wir demnad eine Gejeßgebung vor uns, welche in die natürliche 

2erteilung des Volkseinkommens bejtändig eingreift und derjelben 

1) Vgl. die ſchöne Ausführung von Zhering: Der Zwed im Recht 1, 
921: „Zu Haft nicht für Tich allein, überall ſteht Dir die Gejellichaft oder 

al3 Vertreter ihrer Intereiien das Geſetz zur Seite, überall ift die Geſellſchaft 

Deine Fartnerin, die an Allem, wa3 Tu haft, ihren Anteil begehrt: an Dir 

felbit, Zeiner Arbeitätrait, Teinem Leib, an Teinen Kindern, Teinem Ber: 

Te da3 Recht ift die verwirklichte Partnerichaft des Individuums 
Geſellſchaft.“ 
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mit der Zwangsgewalt des Staates eine der Volkswohlfart ent- 

iprechendere Richtung gibt. Zugleich bedeutet bier wie dort dieſe 

Modifikation der Einfommensverteilung eine Verſchiebung derfelben 
zu Gunften der wirtjhaftlih Schwachen auf Koften der Befigenden. 

Wenn daher die Fretiiche Syifitienverfaffung „rein kommuniſtiſch“ 

fein joll, jo find es auch die Smftitutionen des modernen Sozial- 

rechts, jo groß die Unterfchiede im übrigen auch fein mögen. 

Allerdings ift auf Kreta der Staatszuſchuß gegenüber der 
Leiftung der Beitragspflichtigen weit mehr ing Gewicht gefallen, als 

e3 in dem Sozialrecht eines Staates der Fall jein kann, dem nicht 

wie in dem doriſchen Heerjtaat die Hilfsmittel einer außerhalb der 

Bürgerfchaft ftehenden unterthänigen Bevölkerung zu Gebote ftehen; 

ferner erjcheint in der kretiſchen Bürgerfpeifung das gemeinwirt— 

ihaftliche Prinzip auch auf die Konjumtion in einem Umfung aus: 

gebehnt, der das bei ähnlichen DVeranftaltungen de3 modernen 

Etaates (bei der Gemeinmwirtfchaft des ftehenden Heeres) übliche 

Maß weit überjchritt, endlich war im kretiſchen Staate das Recht 

auf Eriftenz in vollfommenerer Weiſe verwirklicht, als in unferer 

modernen Armenverjorgung und Verficherungsgejeßgebung. Allein 

e3 handelt fich eben bei alledem nur um ein Mehr oder Weniger. 

Tenn die fpezifiihen Eigentümlichfeiten einer „rein kommuniſtiſchen“ 

Rechtsordnung, die prinzipielle Negation des Privateigentumg, der 

Individualwirtfchaft und des Individualhaushaltes find auch dem 
kretiſchen Staate fremd. Er kennt wohl ausgedehnten Domänen: 

bejig, aber fein gemeinfames Eigentum am gejamten Grund und 

Boden, ausgedehnte Allmendenwirtichaft, aber feine gemeinmirt- 
Ihaftlihe Organijation der gefamten Güterproduftion, und eben- 
\owenig find jeine Männermahle eine Verwirklichung des rein Tom: 

muniftiichen Ideals der gemeinwirtichaftlihen Komfumtion d. 5. 

des vollfommen gemeinjamen Haushaltes aller.!) 

1) über das Fortbeſtehen der individuellen Hauswirtſchaft neben 
den avdosia vgl. Plato Leges VI, 780 e. dulv yao...... ta ußy negl 
Tovs ardpas Evasıta xals aa xai OTEQ eln or Iavunorızws xasEo- 

Inzev. — TO de NIEQl Tas yuruixas ovdauWs opdus dvouosEernror 
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Nicht wenig Hat zur Entſtehung der unklaren Anficht von 

dem fommunijtiichen Charakter der Syifitien ohne Zweifel der Um: 

ftand beigetragen, daß ſich dicjelben in ihren ſozialen Wirkungen 

teilweile mit dem berühren, was auch al3 praftiiches Ziel des 

Kommunismus ericheint. Im fommuniftiichen Staat joll die Be 

friedigung der Lebensbedürfniſſe für alle die gleiche jein, und das 

Syſſitienweſen hat wenigjtens in einem Punkte eine ſolche Gleich 

ftellung der Bürger im Genuß zur Folge gehabt. Allein über 
diejer äußeren hrilichfeit darf man den fundamentalen Unterjchied 
nicht überjehen! Dort fteht die Gleichheit der Lebensführung in 

der That in einem organitchen Zuſammenhang mit der wirtſchaftlichen 

Rechtsordnung: fie ift der natürlihe Ausdrud des kommuniſtiſchen 

Prinzips der völlig gleihen Verteilung des Volkseinkommens und 

der durch fie bedingten Gleichheit der ökonomiſchen Lebenslage. 

Tagegen beruht die duch die Syſſitien geichaffene Gleichheit 

überhaupt nicht auf einem vollswirtichaftlichen, fondern einem poli- 

tiichen Motiv: der durch den Staatszweck geforderten ſyſtematiſchen 

Tisziplinierung der Bürger. Sie iſt demgemäß aud nicht Selbſt— 

zwed, wie die Gleichheit de3 vulgären Kommunismus, Jondern eben 

nur ein Mittel zur Sicherung der Lebensbedingungen des Staates. !) 

Es erjcheint daher von vornherein durchaus willfürlich, irgend 

eine bejtimmte Cigentumsordnung al3 die notwendige Voraus— 

jegung des Inſtitutes hinzuftellen. Die durch die Speijegenofjen: 

haften erzielte Gleichheit der Xebensführung war von der Lebens⸗ 

ueseitar xai oUx Els TO GWüs 7xras ıö ts Evoaıtias aurar Enury- 

devua xt. Dazu Ephorus bei Strabo X, 4, $ 19, p. 482. Tiefe Thatjache 

ignoriert Zalvioni: Il Comunismo nella Grecia antica ©. 19, wenn er von 

den kretiſchen Syilitien jagt: „come essi avessero realmente l’aspetto di un 

regime comunistico.* Dgl. auch die Bemerkung des Ariftoteleg zur Plato: 
niichen Politik (Polit. I, 7 Anf.): ovdeis yap ovre Tr» nepi Ta Texva 
XOLFOITTE xai Tag yuvaixag AAAOS KEXRIVOTOUNZEN, OVTE NEE TA OvV0- 

oitTIa TW»r yuvarıwv. 

!) Nato: Leg. I, 626a: xal ayedov avevpnoss ovıw oxonwW» Tov 
Kontav vouodernv, ws Eis Tov noAeuo» unayıa dnuocie za ddie nu 

Wwy GUVETGERTO. 
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lage der Bürger volllommen unabhängig.!) Gerade auf Kreta 
müflen — wenigſtens im vierten Jahrhundert — gleichzeitig mit 

der ftreng gemeinwirtichaftlihen Organiſation der Syſſitien die 

ſchroffſten wirtichaftlihen und ſozialen Gegenſätze innerhalb der 

Bürgerfchaft beftanden haben. Ephorus jpriht von Armen und 
Neichen,*) Ariftotele® von mächtigen Familien, deren Zügellofigfeit 
und Gewaltjamfeit fich über alle Schranken des Rechtes und der Ver: 
faffung hinwegſetzen fonnten.®) Er bezeichnet die damalige Ver: 
faſſung der Fretiichen Städte geradezu als ein Dynaftenregiment, 
die ſchlimmſte Form der Dligardie. Die Mafje der Bürgerjchaft 
fügte ſich willig den „Mächtigen“ (dvvaror), die ihr offenbar durd) 

ausgedehnten Befig an Land und Grundholden weit überlegen 
waren.*) 

Wenn fih die „kommuniſtiſche“ Organifation des Spifitien- 

weſens mit folchen gejellihaftlichen Zuftänden vereinigen ließ, jo ift 
e3 begreiflih, daß Ariſtoteles es für durchaus möglich hält, fie in 

allen Staaten im Einklang mit dem bejtehenden, auf dem Prinzip 

des Privateigentums beruhenden Wirtichaftsrechte durchzuführen.) 

Sa er ift jo weit entfernt, da3 Inſtitut aus der Gütergemeinſchaft 

abzuleiten, daß er es im Gegenteil in ſeiner Polemik gegen die 
kommuniſtiſchen Theorien als Argument dafür verwertet, daß auch 

auf der Grundlage und unter der Herrſchaft des Privateigentums 

der Beſitz ſeine ſozialen Funktionen in befriedigendſter Weiſe zu 

bethätigen vermöge. Er ſieht hier nichts Kommuniſtiſches, als jenes 

„Gemeinmachen des Eigentums durch den Gebrauch“, ') von dem 
bereits oben ausführlich die Nede war. 

i) Bat. Thukydides über die Spartaner (I, 6) eos tous nroAlovs ol 
Ta ueilw xexınusvor loodiaıtoı u«AloTe zaresınoev. 

:) A. a. O. 

3) Politik II, 7, 6. 1272b. 

+) Vgl. auch Polyb. VI, 45: Maga de Konraevor navra Tovrors 
vIapyeı Tavarıia' TTV TE yYag Xwoavy xara divauıy avrois Eqidow ol 

vouot, 10 dj Aeyouevor, Eis arreıpov xracde. 

5) A. a. ©. II, 2, 10. 1264a; ef. IL, 2, 5. 1263a. 
) A. a. D.$ 5 gavepov toivov örı BeAtiov eivaı uev idias as 
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Man wende gegen dieje Auffaffung nicht ein, daß es fich bei 

jenem gemeinnüßigen Eigentumsgebrauh um eine Zwangsthätig- 

feit handelte. Denn aus dem Umftand, daß bier die Stautögewalt 
von der Gejelfchaft oder vielmehr von einem Teil derjelben zu 

Gunften des anderen ſolche Opfer erzwang, daß fie — im Syjfi- 

tieninftitut — die privatwirtichaftlihen Kräfte zur Leiftung Diejer 

Opfer obligatorisch zufammenfaßte, — aus diefem Moment des 

Zwanges allein kann eine fommuniftiiche Tendenz nicht abgeleitet 

werden, da dadurd die Rechtsform des Privateigentums als Grund: 

lage des Wirtfchaftslebens in Feiner Weiſe berührt wurde und der 

ftaatlihe Zwang weiter nicht3 beabfichtigte, al3 eine vorbeugende 
Korrektur gewiſſer für die Lebensbedingungen des Staates bedenk- 
lihen Konjequenzen der bejtehenden Wirtſchaftsordnung. Jedenfalls 

genügt der ftaatsfozialiftiiche Charakter des Friegerifchen Geſellſchafts— 

typus vollfommen, um auch diejes kretiſche Syftem des Syſſitien— 

weſens gejchichtlich zu erklären. 

Sechſter Abfchnitt. 

Die ſpartaniſch-kretiſche Agrarverfafiung. 

Zu Rückſchlüſſen auf das Agrarweſen der Vorzeit bleibt ung 

nad) alledem nur noch das übrig, was wir von der Agrarverfafjung 

ſelbſt in Hiftorifcher Zeit noch zu erfennen vermögen. — Da fehen 

wir denn in Sparta, wie auf Kreta die Maffe des ländlichen Grund 

und Bodens, foweit er im Eigentum der herrfchenden Klaſſe ftand, 
in Meierhöfe zerteilt, die von chollenpflichtigen Bauern beftellt wur: 
den. Dieje Hofftellen (xAroos) bildeten gejchloffene und unteilbare 

wirtihaftlicde Einheiten. Für Kreta ift uns durch das Stadtrecht 

von Gortyn, aljo für das fünfte Jahrhundert mwenigftens foviel 

hinlänglic) bezeugt, daß der Beſitz der „Häusler“ (Foixees), deren 

. 2170815, 1 de Yomoeı noeiv xowas und $ 10.... wonee 10 nıepi as 
xınseıs Ev Aaxedaiuorı xai Konrm roĩç ovooıriors 6 vouodeıns Exolvwuoer. 

nn‘ 
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Stellung der der ſpartaniſchen Heloten entſprach, nicht wie der 

übrige Nachlaß ihrer Herren der Teilung unter die Erben unter: 
worfen werden fonnte.!) Noch deutlicher ift diefe Gejchloffenheit 

der Hufen in Sparta erfennbar. Hier war der Ertrag, den die 

Helotenwirtfchaften nach dem von Staatswegen feftgefehten Maßſtab 
den Herren lieferten, für alle derjelbe (82 Medimnen Gerfte und 
ein entjprechendes Maß von Ol, Obft und Wein)?), woraus fich 
mit Notwendigfeit ergibt, daB die xAngos nicht nur von annähernd 
gleicher, ſondern auch von unveränderlicher Größe geweſen fein 

müſſen. Nur jo erklärt es fih auch, daß die innerhalb des jpar: 

tanifchen Herrenitandes jchon- jehr früh hervortretende Tendenz zur 
Konzentrierung des Grundeigentums die alte auf der Selbftändig- 
keit zahlreicher Eleiner Betriebe beruhende Agrarverfaffung offenbar 
wenig berührt hat. Das Eigentumsreht an zahlreichen Heloten- 

hufen mochte ſich allmählich in Einer Hand vereinigen, aber es ent: 

ftanden dadurch, da das Verhältnis zwischen Herr und Bauer nicht 

einjeitig von dem einzelnen geändert werden durfte, Teine zujammen- 

hängend bewirtichafteten Gutsfomplere. Die xAnooı beftanden viel: 

mehr als jelbitändige Betriebe fort, die nicht zu einer organischen 

Rirtichaftseinheit verbunden werden konnten. — Eine bübfche 
— — 

1) Allerdings nimmt das Geſetz von der Teilung der Erbmaſſe direlt 
nur das Vieh aus, welches einem Häusler gehört, und die Stadthäuſer, denen 

ein Häusler einhauſt, der auf der Stelle hauſt (IV, 31). Allein es handelt 

ih an der betreffenden Stelle des Gejehes überhaupt nur um eine Beftim: 
mung über Vieh und Stadthäufer, von denen es heißt, daß fie an die Söhne 

als Präzipuum fallen follen (gegenüber den Töchtern), ſoweit fie nicht einem 

auf eigner Stelle felbftändigen Häusler gehören. Den Ader des Häuslers 

zu nennen, war gar feine Beranlajjung, da er hier überhaupt nicht in Frage 
tom. Dagegen führt eben bie Thatjache, dat Hofftelle und lebendes Inventar 

des Häuslers nicht zur teilbaren Erbmaffe gehörten, notiwendig zu dem Schluß, 

daß der Grund und Boden, den er bewirtfchaftete, derfelben Behandlung 

unterlag, wie ſchon Zitelmann mit Recht angenommen hat (Juriftiiche Er: 

läuterungen zum Stadtrecht dv. Grotyn. N. Rh. Muf. Bd. 40 Ergänzungs). 

&. 137 ff.). 

2) Plutarch. Lyk. 8. Inst. Lac. 41 Myron v. Priene bei Athenäug 

XIV, 657d (Müller F. H. G. IV, 461). 
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Anekdote erzählt von Lykurg, wie er einmal nad) der Durchführung 
feines Ackergeſetzes von einer Reiſe zurüdfehrend durch die friſch 
abgeernteten Felder gefommen jei und beim Anblid der in regel- 
mäßigen Reihen aufgefchichteten Getreidefchober geäußert habe, 
Zafonien ſehe aus wie dag Eigentum von lauter Brüdern, die fi 

eben in ihr Erbe geteilt hätten.) Das ift eine Legende, wie Die 

Geſchichte von der Lykurgiſchen Landaufteilung ſelbſt. Allein fie 
enthält doch unverkennbar einen echten Kern. Es jpiegelt fich in 

diefer angeblihen Außerung des Geſetzgebers ohne Zweifel der 

Eindrud wieder, der fih in der That dem Beobachter der Flur: 

teilung und der durch leßtere bedingten Formen der Ackerwirtſchaft 

in der Gemarkung Sparta3 aufdrängen mußte. 

Es liegt auf der Hand und ift auch von dem Urheber der 

genannten Erzählung ganz richtig herausgefühlt, daß dieſe Flur— 

teilung nichts Naturwüchſiges war, jondern künſtlich gemacht fein 

mußte. Es leuchtet ferner ein, daß, wenn diefelbe geraume Zeit 

nad) der Einnahme des Landes und nad) einer längeren Epoche 

der Entwidlung und Ausbildung des ‘PBrivateigentumd am Grund 

und Boden hergeftellt wurde, dies nur möglich war durch eine all: 

gemeine Gütereinziehung und ſyſtematiſche Neuaufteilung des ge 
famten Agrarbefiges: Die denkbar radifalfte fozialrevolutionäre Um: 

wälzung, die von vornherein jo jehr aller inneren Wahrjcheinlichkeit 

entbehrt, daß wir ihre Gejchichtlichkeit nur auf Grund einer aus- 

gezeichnet beglaubigten Tradition annehmen Tönnten. Wo hätten 

wir aber eine ſolche Tradition? Was die Lyfurglegende von einer 

derartigen Umgeftaltung der ſpartaniſchen Eigentumsordnung durch 

einen großen Gejeßgeber zu erzählen weiß, beruht überhaupt nicht 
auf Überlieferung, jondern verdankt feinen Urjprung ganz unver: 

fennbar den jozialpolitiichen Reftaurationsbeftrebungen und der dieſen 

Beitrebungen dienenden Tendenzlitteratur des vierten und dritten 

1) Plutarch a. a. D. Atyeraı d’avrov vorepov noTe Yoovw Tv 
zwouv diefepyöuevov EE anodnuias agri TEIENLEUEINV OEWYTa TOoUg EWwpors 

napalrnkous xai Öuukeis ueididonı xai eineiv E05 Tois napövrag, as ij 
Aexwrıx)) galveraı nice noAlwv ddeAguv Eivar vewori veveunusvor. 
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Sahrhunderts, die aus der Oppofition gegen die gejellichaftlichen 

und ftaatlihen Mißſtände des damaligen Sparta erwachſen ift. 

Wenn ſchon die Perſon des Geſetzgebers ſelbſt angeficht3 der mythi- 
ihen und bieratiichen Elemente der Lykurgſage als eine geichichtliche 

faum mehr anzuerkennen ift, jo kann noch weniger ein Zweifel da- 

rüber beftehen, daß das ihm zugejchriebene ſoziale Erlöfungswerf 
nichts ift als ein Phantafiegebilde, welches nur eine vorbildliche 
Bedeutung hat, d. h. den Zeitgenoffen im Spiegel der idealifierten. 

Vergangenheit vorhält, was fie im Intereſſe einer Wiedergeburt 
von Staat und Gejellihaft zu thun hätten.!) 

So bleibt dern nach diefem negativen Ergebnis nur Die andere 
Möglichkeit, daß nämlich die in gejchichtlicher Zeit in der Gemar: 
fung Sparta beftehende Flurteilung ſchon vollendet war, bevor der 
Grund und Boden in das Sondereigentum der einzelnen Familien 

bes Herrenftandes überging. — Damit fällt ein bedeutjames Licht 

auf die Entjtehungsgejchichte der ſpartaniſchen Agrarverfaflung. Wir 

iehen, wie da3 von den Spartiaten offupierte Land, ſoweit e3 nicht 

im freien Eigentum der unterthänig gewordenen Landesbevölferung 

(dev Periöken) oder für andere Zwecke vorbehalten blieb, von 

Staatswegen in ein Syftem von Meierwirtichaften (xAroor) zerlegt 

1) Neben den zahlreichen älteren Unterfuchungen über die Frage, deren 

Grgebniffe hier natürlich nicht wiederholt werden fönnen, vgl. jetzt bei. €. 

Meyer: Lykurgos von Sparta, Forſchungen zur alten Gejdhichte I, S. 211 ff. 

Hervorgehoben ſei hier nur die Thatfache, da Plato und Iſokrates das Bor: 

tommen eined yns avadasuos in Sparta geradezu in Abrede ftellen. Vgl. 
Plato Geſetze 736c: . ... y7s xai Yoswv anoxonns xai vouns nepgı demı'v 

zul dnıxuvdivov Epıv Eeypuyev und in Übereinftimmung damit fagt Iſo— 

krates Panath. 259: Ev de 15 Znapriatwv (sc. nodeı) ordeis av Enı- 

deizeıev — noAuteiag ueraßoAjv ovde yoewv «noxonds ovde yjs ava- 

dasuor. Dit Unrecht jpricht Meyer a. a. D. der Iehteren Stelle die Be: 

weiskraft ab, weil hier nur don der hiftorifchen Zeit, nicht von der Urzeit 
die Rede jei. Tiefe Unterjcheidung hat Iſokrates fo wenig, wie Plato gemacht. 

Dal. Geſetze 684 de. Natürlich enthält die Bemerkung de3 Iſokrates noch 

feinen unmittelbaren Beweis gegen die Gefchichtlichkeit der Lyfurgifchen Land: 

teilung an fich, jondern nur dafür, daß Iſokrates ebenfo, wie Plato, nichts 

von ihr gewußt hat. 
Pohlmann, Geil. des antilen Kommunismus u. Sozialismuß. I. 6 dl 
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wurde, wie die Größe dertelben mit Rũckücht auf das Intereñe der 

Sardesfultur und den Bedari rür den Unterhalt der Gutshörigen 
und ihrer fünftigen Herren genau reguliert mard, und wie dann 

die Höre nehit ihrem lebenden Inventar unter die Mitalicder der 
Herrengemeinde zur Aufteilung famen. 

sreilih find mir mit der ‚veitttellung dieſer Thatſache aud) 

ihen an der Grenze unteres Wiſſens angelangt. Wir vermögen 
nit zu erfennen, nad welchem Prinzip die uriprünaliche Vertei⸗ 

(ung der Sandloie ertolgte, inäbeiondere ob dielelbe von Anfang an 
eine derinitive war und torort zur Entitebung von privatem Grund: 

eigentum rührte oder ob das Sand noch eine Zeit lang im Geſamt⸗ 
eigentum der eingewanderten Torer geblieben iſt. 

Zunädit itt ja mohl ioviel Klar, daß wir eine wirklich geichicht: 

liche Überlieferung über dieje Anfänge des Wirtichaftälebens nicht he 
figen. Tie Yerhältnifie, die bier in ‚stage fommen, jind weit über 

ein halbes Jahrtauiend älter als die eriten „Zeugen“, die man 

für fie anzuführen vermag, als Plato, der in den „Geſetzen“ (II, 

684 u. V, 736) von den Gründern der Toreritaaten Argos, 
Meitenien und Lafonien zu erzählen weis, daß fie die Aufteilung 

bes offupierten Landes an ihr Kriegsvolf auf dem Fuße einer ge 

wiſſen Gleichheit (aorrs Tıs TI: oroies) vorgenommen hätten. 

Allerding3 wird Plato eine derartige Tradition Thon vorgefunden 

haben, allein dietelbe beruhte gewiß nicht auf hiſtoriſchen Erinne 

rungen, tondern auf bloßer Spekulation, die ja wahrſcheinlich das 

Richtige getroffen hat, aber für die Enticheidung der Frage nicht 

mehr ins Gewicht fällt, wie etwa moderne Neflerionen über Diele 

Tinge.!) 

Tunder bat dieje Lücke durch Heranziehung von Analogien 

ausfüllen zu können geglaubt, indem er auf die Norgänge bei zahl- 

reichen anderen Kolonijationen hinwies: auf die germanijchen An: 

ı) Taher find auch von vornherein die Schlüfie hinfällig, welche 3. 2. 

Hildebrand aus biefem „Zeugnis“ auf die urjprüngliche Agrarverfaffung der 

Sorifhen Staaten gezogen hat. (Die foziale Trage der Berteilung bed 

Grundeigentums im Elaff. Altertum: Jahrb. f. Nationalöf. u. Stat. XII, ©. 8.) 
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fienlungen im römischen Reiche, die Niederlaſſung der Normannen 

in England, deren Teilungskatafter bekanntlich noch erhalten ift, 

auf die deutſche Kolonifation im Oſten der Elbe, deren Teilungs- 

maß für die offupierten Gemarfungen (große oder Fleine Hufe) 

auf unferen Flurfarten ebenfall3 noch erkennbar ift, auf das Ver: 

fahren der Konquiftadoren, auf die Parzellen der Kolonijationen 

Friedrichs II. und die Landverfäufe der vereinigten Staaten Nord- 
amerifas.!) Dunder ift umſomehr der Anficht, daß die dorifchen 

Staatengründungen nach diefer Analogie beurteilt werden müßten, 

weil wir in der That nachweilen fünnen, daß in gejhichtlicher Zeit 

bei den Hellenen die Behandlung eroberter Gebiete eine ganz ähn— 
ide war, Anſiedlung und Landaufteilung mit einander Hand in 

Hand gingen. Schon das verhältnismäßig alte Lied von den 

Phäaken in der Döyffee weiß ja zu erzählen, wie bei der Be: 
gündung einer Niederlaffung neben Mauer: und Hausbau die Auf: 
teilung der Äcker die erfte Handlung der Anſiedler war (VI, 16).?) 

Lie Argiver verjagen einen König, weil er ein den Arkadern ab- 
genommenes Gebiet nicht aufgeteilt habe, und als fie (463) Myfenä 
jerjtört, teilen fie defjen Landgebiet auf.) Um zu bezeichnen, daß 

Irfadien feine Bevölkerung nicht gewechjelt habe, d. h. es nicht er: 
obert worden fei, jagt Strabo: „Die Arkader find dem Loſe nicht 

verfallen” (ovx Eunentwxacır eis Tor xAroor).‘) Bon derjelben 
Praxis der Aufteilung neubefiedelter Gebiete durchs Los (xare- 

xAoovxeiv) zeugen die Bemerkungen Diodors (V, 15, 81, 83, 84) 
über die Kolonifierung der Eyfladen, von Tenedos, Lesbos, Sar: 
dinien, die Kleruchien Athens u. ſ. w. Was Sparta felbft betrifft, 

jo kann man auf die befannte dem König Polydor in den Mund 
gelegte Außerung hinweiſen, der auf die Frage, warum er gegen 

1) Die Hufen der Spartiaten. Abh. 3. griech. Geſch. 
2) Vgl. den Spruch der Pythia über die Kolonifation Cyrenes (Herodot 

IV, 159): 

“Os dE xev Es Audvav noAunoatov vorepgov EAN 

Tas avadasoufvas, uſrci ol Noxd pauı ueAnoeıV, 

3) Strabo VII, 8, 19, p. 377. 
*) ib. VIII, 1, 2, p. 333, 

» ff 
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die Brüder (die Mertener) zu Felde ziche, geantwortet haben toll: 

„eri 17,9 axkrowter Ti; guoas Bedrat!) Auch ver Trafel: 

jptuch gehört hierher, den die Pythia den Spurtanern in Beziehung 
auf die beabfichtigte Eroberung Arkadiens gegeben haben toll und 
in dem es heißt:) 

Aucoo 00 Teyery 1000ix0010r 0pyT0a0Iaı 
Kuainr aedior oyoirm diaussorcaodaı. 

Zunder bat vollfommen recht, wenn er meint, daß Dieler 

Spruch, wie jenes Königswort nur aus der Vorftellung beraus er: 

funden ſein fonnte, daß die Spartaner eroberte Sand „nach der 

Schnur zu vermeſſen“ und aufzuteilen pflegten. 

Allein liegt in alledem ein wirklich zwingender Beweis dafür, 
dag ichon bei der erjten Anſiedlung des doriſchen Kriegsvolkes im 
Eurotasthal mit dem Grund und Boden in jeder Hinficht ebenio 

verfahren worden ijt, wie bei den Ipäteren Gebiet3erweiterungen 
Zpartas? Wer die ſoziale Entwidlung Sparta? nur aus einem 
urſprünglichen Agrarkommunismus begreifen zu fönnen glaubt, wird 

mit Recht einwenden fönnen, dat die angerührten Koloniſationen 

und Eroberungen ſolchen Zeiten angehören, in denen das Inſtitut 
des Trivateigentums am Grund und Boden bereit3 vollfommen 
entwidelt und daher der Übergang neugewonnenen Landes in das 
Zondereigentum jelbitverjtändlich war. Soweit ſich auch Diele Praris 

der Landaufteilung zurüdführen läßt, die Zeiten der eriten doriſchen 
Staatengründungen liegen doch nod um Jahrhunderte weiter zu: 

rüd,3) in deren Verlauf ſich die wirtichaftlihen Anſchauungen und 

Bedürfniſſe meientlich verändert haben können. Wenn Qunder 
meint, daß Anfiedlungen auf Grund von Eroberungen ohne Zand- 

teilung für die Eroberer undenkbar find, jo ijt das injoferne richtig, 

') Plutarch: Apophtegm. Lac. 235. 

2, Herobot 1, 60. 

>), Zie obigen Bemerkungen Diodors über gleich alte Koloniengrün: 
dungen fommen bier natürlich nicht in Betracht, da fie nicht ein Zeugnis 

für die Praxis der Vorzeit, jondern nur für Die ber gefchichtlichen Zeit ent: 
halten. 

8* 
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al3 e3 ſich um eine Auseinanderjegung, eine Abteilung mit ber 

alten Zandesbevölferung handelte; auch eine neue Flurteilung zur 

Regelung des landmwirtichaftlihen Betriebes auf der der letzteren 
abgenommenen Gemarkung muß, wie wir fehen, in Sparta als 

Folge der Dffupation angenommen werden. Was aber die Zu: 
teilung der Landloſe an die einzelnen Familien des Herrenftandes 
betrifft, jo bleibt die Art und Weife derfelben für uns doch noch 
eine offene Frage. Wenn dur das xaraxirpovgeiv der |päteren 
Sandaufteilungen der Grund und Boden in den bleibenden Befit 
der Einzelnen überging, jo braucht das keineswegs von Anfang an 

jo gewejen zu jein. Es ift vielmehr wohl denkbar, daß eine fo 

eng verbundene kriegeriſche Genoſſenſchaft, wie die fpartanijche 

Herrengemeinde, welche die Notwendigkeit fteter Kriegsbereitichaft 

ohnehin zu gewiſſen gemeinschaftlichen Inſtitutionen zwang, aud) 
dem gemeinjam errungenen Landbeſitz gegenüber an dem genoffen: 

ihaftlihen Prinzip möglichit lange feitgehalten hat. Wenn in diefen 

dorifchen Herrenſtaaten einerjeit® dag Hauptmotiv des Eigentuns: 

bedürfniffes, die perjönliche Arbeit und der daraus entſpringende 

Anſpruch auf ausschließlichen Genuß ihres Ertrages von vornherein 

wegfiel und andererjeit3 durch die unvermeidlichen Folgen des 
Privateigentums, durch Entfefjelung des Erwerbstriebes und wirt: 

ſchaftliche Ungleichheit die Lebensbedingungen de3 Staates bejonders 
gefährdet werden mußten, jo erjcheint es immerhin möglich, daß in 

Eparta der Prozeß der Eigentumzbildung ähnlih wie bei den 

Dorern Liparas durch eine längere Periode der genofjenichaftlichen 

Organiſation des Agrarweſens hindurchgegangen ift, d. h. daß ber 

ganze Kompler von Helotenhufen urſprünglich als Gejamteigentum 

der Gemeinde behandelt und demgemäß den Einzelnen nur ein zeit: 

weiliges Nutzungsrecht an den xAmoos eingeräumt wurde. Auch 

dafür ließen fi), wie ſchon das Beiſpiel des doriſchen Lipara be 

zeugt, leicht Analogien finden. Wenn Dunder für jeine Annahme 

auf die privatwirtichaftlichen Formen Hinweift, in denen ſich in der 

Neuzeit die Beſiedlung des amerifaniihen Weſtens vollzieht, ſo 

fönnte man mit demselben Recht für jene entgegengeſetzte Auffaſſung 

MI 
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die ältefte Kolonijation Neuenglands anführen, die befanntlich viel 
fah mit einem agrariihen Kommunismus verbunden war. Doch 

was iſt mit jolchen problematiihen Analogien gedient, jolange 

andere Anbaltspunfte fehlen? 

Nun glaubt man ja allerdings eine Reihe von folchen An: 

haltspunkten zu befigen, welche jeden Zweifel daran ausjchließen 

jollen, daß Sparta Agrarverfaffung bis tief in die hiftorijche Zeit 

hinein auf dem Prinzip des Gefanteigentums berubte, daß Hier — 
wie man meint — der Staat allezeit ein Eigentumsrecht an den 

aufgeteilten Aderlojen behauptet und die legteren gewiſſermaßen als 
„Staatslehen” betrachtet habe, die er jeden Augenblid behufs einer 
Neuverteilung wieder einziehen Fönne.!) 

Für diefe Anficht beruft man fi vor allem darauf, daß als 

Gefamtname für den in den unmittelbaren Befi der ſpartaniſchen 
Herrengemeinde übergegangenen Teil Lacedämons die Bezeichnung 
„ohditixij xaga“ gebraucht wird,?) wodurch derjelbe deutlich als 

ager publicus dharafterijiert werde. Allein ijt eine ſolche Er: 

Härung notwendig oder auch nur wahrſcheinlich? Es liegt abjolut 

fein Grund zu der Annahme vor, daß man in Sparta das Ge 

meindeland nicht ebenjo genannt haben follte, wie überall ſonſt 
nämlih zo xoıror, zo diucorov. Und warum joll TOMIixij 
xwoa etwa3 anderes bedeuten, als das „Bürgerland” d. h. das 

unter die Bürger aufgeteilte und dem für die Vollbürger geltenden 

Rechte unterworfene Land im Gegenſatz zu dem Unterthanenboben 

der Periöfenbezirfe?3) Was man im Hinblid auf die Verſchieden— 

1) Bol. 3. B. Schömann Gr. A. I?, 225: „Das Eigentum verblieb 
dem Staat, von dem bie Befiger damit nur gleichjam belchnt waren.“ 226: 

„Sie Befiger (dev Kleren) waren in der That eigentlich nur Nutznießer der 

Güter. Der Staat fonnte das Recht nicht aufgeben, die durch Sorglofig: 
feit (?) oder fonftige DVerhältnijfe eingerijfene Ungleichheit, jobald fie dem 

Staatswohl Gefahr drohe, wieder aufzuheben.“ 

2) Nolybius VI, 45 — navras ToVs noAltas Ioov Eye dei ım5 
nodıtıxns Xwpas. 

\ 2) Tieje Auffaſſung entjpricht in der That volllommen dem Sprach) 
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beit des Perjonen- und Güterreht3 von dem römijchen Stalien ge: 

ſagt hat, daß es gegenüber dem Provinzialboden als das eigent- 
ide Bürgerheim und Bürgerland gegolten babe,!) das trifft un- 

gleih mehr für die noAızrızn xuga Lacedämons zu. Sie bildete 

mit ihrer von Staatswegen geficherten Beltellung durch eine unfreie 
Arheiterichaft die Vorausfegung der ganzen bürgerlichen Erijtenz 

des Spartiatentumg; fie war gewiß auch grundjäglich der herrichen- 

den Bürgerfchaft vorbehalten, jo daß fein Unterthan ohne Eintritt 
ins Bürgerrecht in der Gemarkung, wo die „alten Zandloje” (ei 
apyaiaı olgaı,?) ai apyndev dıererayusraı moigaı)) lagen, 

Grundeigentum erwerben konnte. Andererfeit3 haben die gemohn- 
heitärechtlihen Normen, welche Erwerb und Beräußerung diefer 

Landloſe regelten, beziehungsweiſe beſchränkten, naturgemäß auf die 

Grundeigentumsverhältnifje des Periökenlandes feine Anwendung 
gefunden. 

Hat uns aber fo der Begriff der rokırıxr, xuge nicht auf 

den der Allmende, jondern auf den Begriff eines ſpezifiſch bürger: 

lihen, dem ftrengen bürgerlichen Recht unterworfenen Bodeneigen- 

tum3 im Unterfchied von einem außerhalb diejes ftrengen Nechtes 

ftehenden geführt, jo drängt ſich alsbald die weitere Frage auf, 
enthielt nicht ‚eben die agrariihe Gebundenheit diejes bürgerlichen 

Rechtes Momente genug, welche die Annahme eines wahren Eigen- 

tum3 an den Hufen des „Bürgerlandes” dennoch ausschließen? 

Nun ift es ja allerdings richtig, daB auf einen Belig, der 

gebraudy. Vgl. Staat der Lac. 11, 4, wo die zrodırızai uopaı des jparta- 
nifhen Heeres offenbar den Periöfenabteilungen gegenübergeftellt werden. 

1) Madvig: Verfaſſung u. Verwaltung des röm. Staates IL, 100. 

2) Heraclid. Pol. II, 7. 

°:) Plutarch inst. lac. 22. Die Bezeihnung erinnert an die ber 

Stammgüter der jüdflavifchen Hausgemeinfchaften: djedovina oder starina 

(da3 aus alter Zeit Stammende). Kraus a. a. O. 104. 

4, Arift. Polit. IT, 6, 10. 1270a: wveioder yap n nwAev tiv 
un«ozovoav (zwoar) Eroinoev ov xalov. Heracl. Pol. II, 7 nwAeiv de 

yiv Aaxedauoviois eioygov verouiorau' ın75 (BE) aoyaias uoipas ovde 

ESEgTLV. 
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weder veräußerlich noch teilbar war und einer ſtreng obligatoriſchen 

Erbfolge unterlag,!) der ung geläufig gewordene Begriff des Privar- 

eigentum3 nicht anwendbar ift. Sollten wir aber deswegen nit 

der traditionellen Altertumsfunde die genannte Frage bejahen? 

Gewiß nit! Denn nur derjenige kann dem ſpartaniſchen Agrer: 

bejig der hiftorifchen Zeit den Charakter de3 Eigentums abjpredhen, 
der bewußt oder unbewußt von der naturrechtlichen Doftrin aus: 

geht, daß das Weſen des Eigentums in der Unbeſchränktheit der 
Herrichaft des Eigentümers bejteht, und daß daher jede Belchrän: 

fung desjelben im Grunde einen Eingriff enthält, der der Idee des 
Inſtituts widerſpricht.) Iſt aber dieſe abftraft-individualiftiiche 

Auffaſſung des Eigentumsrechtes als einer abſoluten Verfügungs⸗ 
gewalt nicht ſo ungeſchichtlich wie möglich, eine aprioriſtiſche Fiktion, 

deren Verwirklichung von vornherein undenkbar iſt? Wenn es die 

Aufgabe des Rechtes iſt, „die Lebensbedingungen der Geſellſchaft in 

der Form des Zwanges zu ſichern“8) jo kann es auch kein Eigen: 

) Dieſes Erbfolgerecht beſchränkte urſprünglich ohne Zweifel auch das 

nach Ariſtoteles a. a. O. in Sparta ſchon früh anerkannte Recht, über die 

Landloſe durch Schenkung und Teſtament zu verfügen. Auch die, ſei es nun 

echte oder falſche, Tradition über das angebliche Geſetz des Ephors Epitadeus 

datiert die völlige Freigebung dieſes Rechtes, welches offenbar ein verhäng: 

nisvolles Werkzeug geworden iſt, bie Unveräußerlichkeit des Grundbeſizzes 

durch eine legale Fiktion zu umgehen, erſt vom Anfang des vierten Jahr: 

hundert3. (Plutarch Agis 5.) 
2) Am fchärfften hat dieje individualiftiiche Auffaffung Schömann a. O. 

©. 225 formuliert: „Auch Eigentümer ihrer Güter waren die Spartiaten nicht, 

da ihnen durchaus fein Freies Tispofitionzrecdht darüber zuftand. Tas Eigen: 

tum verblieb dem Staat.“ Zu welchen Konfequenzen diefe Auffafjung führen 

fann, zeigt recht deutlicd da3 Buch von Hall (The effects of civilisation on 

the people in European states 1859 s. 37), welche auf den älteren eng: 

liſchen Sozialismus und dadurch indireft auf die heutige fozialiftifche Be- 

wegung großen Einfluß geübt hat. Er vergleicht dad fpartanifche Agrar: 

foftem mit dem Kommunismus des Sejuitenftaates in Paraguay. -- 

Übrigens findet felbft ein Gelehrter, wie Schrader (a. DO. ©. 420), in ber 
ſpartaniſchen Agrarverfaffung eine Verwandtſchaft mit der der ſlaviſchen 

Dorigemeinde! 

3) Yhering: Ter Zweck im Recht T, 495. 
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tumgrecht geben, welches nicht durch die ftete Rücklicht auf die Ge— 

\amtheit beeinflußt und gebunden wäre; und diefe Rückſicht kann 

unter Umftänden zu jehr weitgehenden Beſchränkungen des Einzelnen 

führen, ohne daß derjelbe aufhört, Eigentümer zu fein.!) 
Auch die Eigentumsbeichränfungen des ſpartaniſchen Agrar: 

rechtes haben feinen anderen Sinn al3 eben den, die Lebensbedin— 

gungen der beftehenden Staats: und Gefellichaftsordnung zu fichern. 

In diefem ariftofratiichen Ständeftant beruhte die Machtitellung der 

berrichenden Klaſſe ja durchaus auf dem Grundbeſitz. Die Grund: 

tente war für alle Angehörigen derjelben die unentbehrliche Voraus— 

jeßung für Die Behauptung eines jtandesgemäßen, von jeder Erwerb3- 

arbeit befreiten Lebens, jowie für die Erfüllung ihrer ftaatlichen 

Pflichten. Die herrſchende Klaſſe hatte daher das lebhaftefte Inter— 

eſſe daran, den zu ihr gehörigen Familien ihren Belig an liegenden 

Gütern möglichft zu fihern, was eben nur dadurd erreichbar war, 
daß man dem Einzelnen in der freien Verfügung über das Grund: 

eigentum weitgehende Echranfen auferlegte und dasjelbe als ein 

familienweiſe geſchloſſenes zu erhalten ſuchte. Deshalb finden ſich 

in Hellas unter der Herrichaft der alten ariftofratiichen Verfaſſungen 

1) „Die Gefchichte des Eigentums”, jagt Treitſche mit Recht, „zeigt 

einen unabläffigen Wechſel. Denn das Eigentum tritt in Kraft nur durch 

die Anerkennung von feiten des Staates; und da der Staat durch diefe An 

erfennung Macht verleiht, jo legt er den Eigentümern auch Pflichten auf, 

jeßt ihrem Willen Grenzen, welche nach den Lebensbedürfniffen ber Geſamt— 

heit fich beftändig verändern. Stein Volk hat jemals da3 Eigentum als ein 

fo unumfchränttes Recht angejehen, wie e3 in den Theorien des Privatrechts 

losgetrennt dom Staatsrecht erjcheint.* (Der Socialismus und feine Gönner. 

Preuß. Ibb. 1882.) Dal. dazu die Schöne Ausführung von Gerber, Zur 

Lehre vom deutſchen Familienfideikommiß (Jahrbb. dv. Ihering I, 60): „Tas 

Grundeigentum in Deutfchland hat niemals ala ein Recht von fchrantenlojer 

Freiheit gegolten; e3 ift von jeher durch einen Zufaß fittlicher oder politi: 

her Pflichten gebunden geweſen; es hatte nicht bloß den Charakter eines 

ausfchließlichen Rechts, fondern noch mehr den eines Amtes. Es iſt das eine 

der wirkjamjten Grundideen de3 deutfchen Rechtes, die fich durch den ganzen 
Verlauf feiner Entwidlung rechtfertigen läßt und bei der Konſtruktion des 

heutigen Rechts nicht überjehen werden darf.“ 

—* 
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ganz allgemein genau diefelben agrarischen Eigentumsbeſchränkungen, 
wie in Sparta.!) Sa wir haben hier eine Erjcheinung vor ung, 

welche fi bei den meiften Völfern in gewiſſen Stadien ihrer Ent: 
widlung zu wiederholen pflegt. Wo die gejellichaftliche Ordnung 

noch überwiegend auf der Naturalmirtichaft beruht oder der Grund: 

beſitz vorzugsweiſe den Mittelpunkt des Lebens ausmacht, da ftellt 
fi überall von jelbit ein ſtarkes Bedürfnis ein, der Familie dies 

Zebensgut zu erhalten, auf das ſich allein eine jelbftändige Eriftenz 
gründen ließ, deilen Verluſt unter den Verhältniffen eines unent: 

widelten wirtfchaftlihen und ftaatlichen Lebens notwenig zur Ab: 
hängigfeit und zu einer Minderung der fozialen Schätzung ſowohl 
wie des perjönlichen und politiichen Rechtes führen mußte. Motive, 

die übrigens in Hella noch durch ein fehr zwingendes religiöjes 

Intereſſe verftärkt wurden, weil hier das Familiengut zugleich Sit 
des Familienkultus und der Erbbegräbniffe war, deren Pflege zu 
den heiligften Pflichten der Nachkommen gehörte.?) 

Diefes Zuſammenwirken ftändijcher, wirtjchaftlicher, religiöfer 

Motive muß in den älteren Zeiten der helleniſchen Welt ganz all- 

gentein eine ähnliche Stabilität der Grundbefigverhältniffe zur Folge 

gehabt haben, wie wir fie in dem Mittelalter anderer Völfer wieder: 
finden.) Auch dem Bemwußtfein des althelleniſchen Banernftandes, 

zumal da, mo er feine urfprünglide Kraft und Haltung zu be 

baupten vermochte, wird es faum weniger als dem Edelmann 

) Vol. unten. Mit Bezug auf Leukas wird die Hier urſprünglich 

ebenfalls beitehende Unveräußerlichkeit der Kleren don Ariftotele® ausdrüdlich 

als Hauptftüge ber ariftofratifchen VBerfaffung, ihre Aufhebung ala Urſache 
der Demofratifierung bezeichnet (Il, 4, 4. 1266b). 

2) Afchines I, 96 wirft bem Timarch vor, daß er fich nicht entblöbet 

habe, die Befigtümer feiner Vorfahren zu verkaufen; und in der Rebe des 

Iſäus über die Erbichaft des Apollodor (31) wird ebenfalls eine folche Ver: 

äußerung aufs fchärffte verurteilt. Vgl. Echmidt: Ethik der Griechen IL, 392. 

3) Dal. 3.8. Stobbe: Hdb. des dentſchen Privatrecht V ©. 53: „Die 
bon den Vorfahren ererbten Grundftüde galten nach altem Recht in dem Sinn 

als Familiengüter, daß fie von dem Eigentümer nicht ohne Genehmigung ber 
nächften Erben, bejonders der Eöhne, veräußert werden follten. 
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ſchimpflich (vv xaAor!) erfchienen fein, den ererbten Hof ohne drin: 

gende Urſache zu veräußern. In der That geht durch das ganze 

ältere griehiiche Recht ein Zug hindurch, in welchem fich die an: 

gedeuteten Tendenzen jehr bejtimmt ausprägen, wenn wir aud) nicht 

immer Kar zu erkennen vermögen, inmieweit wir es mit gejeglich 

firierten Verboten oder mit dem in alter Zeit ja nicht minder 

itarfen Zwang der Sitte zu thun haben. So bat fi ſelbſt in 

dem Induſtrie- und Handelsftaat Athen die Erinnerung an eine 

Zeit lebendig erhalten, wo legtwillige Verfügungen über das Ver: 
mögen noch nicht geftattet waren, weil — um mit Plutarch zu 

reden!) — Haus und Gut des Berftorbenen jeiner Familie ver: 
bleiben Jollte. Eine Auffaffung, mit der es völlig übereinjtimmt, 

wenn PBolybius dem von den zeitgenöfliihen Böotiern mit der 
Teitierfreiheit getriebenen Mißbrauch die Vererbung „cer yerog“ 

gegenüberftellt, wie fie früher auch in Böotien üblich gewejen.?) 

Was ferner die jpartanische Unveräußerlichfeit des ererbten 

Grundbefiges, der „alten Stammgüter“, betrifft, jo ift diejelbe nach 

den Zeugnis des Ariftoteles „vor Alters” in vielen bellenifchen 

Staaten geltendes Recht gewejen.?) Und nod) lange, nachdem das 

Prinzip felbft aufgegeben war, haben fi mehr oder minder weit- 
gehende Beichränfungen des Veräußerungsrechtes erhalten. So mar 

z. B. in Lokri noch im vierten Jahrhundert der Verfauf von Liegen: 

Ihaften zwar zugelafjen, aber nur im Falle offenfundiger Not.*) 

Im alten Rechte von Eli8 war dem Einzelnen die hypothekariſche 

) Solon c. 21 eudoxiunse dE xuv ıw negi duaInxur vouw’ IQ0- 
Tepov yap ovx Einv aA’ Ev TW yevaı ToU TEdvnKöros Edei Ta yonuara 
xci TOY 01Xov xataueveiv, 

2) XX,6,5 ol u8v yaop arexvor Tas orolas oU Tolis xura yEros 

ENLZ’EVOUEVOLS TEÄEUTWPTES eneleınor, OTTEQ nv &9oc NE’ KUTOIS NEOTENOV 

xta. Bei Ariftoteles wird es beſonders ala ein Bedürfnis oligarchiſcher 

Staaten bezeichnet: „res xAmgovouias un xard doow eiveı, dd xard 

yEvos“ xt). A. a. O. VII, 7,12. 1009a. 

3) Ebd. VII, 2, 5. 1319a 7» de 16 dpyatov &v noAluigs noAeoı vero- 
uodernuevovy unde nwäsıv Eleivar Tovs nIEWTOVS xAngovs, 

+) Ebd. II, 4, 4. 1266b. 
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Belaftung feines Grundbefiges nur bis zu einer gewiſſen Quote des: 
jelben geftattet, um wenigftens einen Teil vor der durch die Ber: 

Ihuldung drohenden Gefahr des Verluſtes ficher zu ftellen.!) Für 
andere Staaten find wenigſtens im allgemeinen gejeßgeberifche Map: 
regeln zur Konfervierung der beftehenden Agrarverhältniffe, zur 
„Erhaltung der alten Stammgüter” (tous raimtovs xArgovs dıa- 

omLsır)?) bezeugt, wobei man entweder an Beichränfungen der 
Teilbarkeit und Veräußerlichkeit, oder an ein ftaatlich geregeltes 

Adoptionswejen denken kann in dem Sinne, wie e8 die fogenannten 

rouor Yerıxoi in Theben einführten.®) 

Wo findet fih nun aber bei alledem eine Epur davon, daß 

man mit diefen Beſchränkungen des Liegenſchaftsverkehrs das Inſtitut 

des agrariichen Privateigentums felbft negieren wollte? Sie zeigen 

uns wohl ein zu Gunſten der Familie und im Intereſſe der beftehen: 
den Geſellſchaftsordnung gebundenes Grundeigentum, fchließen aber 

den Begriff des Eigentumes jelbji keineswegs aus. Wenn daher das 

Bodenrecht in Sparta feine anderen Beſchränkungen de3 Indivi— 
duums kennt, al3 jolche, denen wir auch fonft in dem älteren grie- 

chiſchen Agrarrecht begegnen, jo fehlt uns jeder Anhaltspunkt für 

die Annahme, daß das Hecht des Individuums oder der Familie 

am Grund und Boden in Sparta prinzipiell anders aufgefaßt 

wurde, al3 ſonſt in Althella®. 

Möglih ift es ja immerhin, daß der Sozialismus des 

friegeriichen Geſellſchaftstypus das Gemeinjchaftsprinzip in Sparta 

auch auf dem Gebiete des Bodenbeſitzrechtes noch in ungleich) 

ftrengerer Form zur Geltung brachte, als anderwärts. Die Art 

und Weile, mie das thattächlich bei der beweglichen Habe gejchah, 

macht e3 ſogar in hohem Grade wahrjcheinlid. Es ift fehr wohl 

ı) Ebd. VII, 2, 5. 1319a. 

2) Ebd. II, 4, 4. 1266b. 

°) Ebd. IT, 9, 7. 1274b. vouoderns d’ avrois Eyevero Pılolaos nepi 

!’ aAlwr Tivov xal negi ıns naudonoras, ots xaAovoty Exsivos vouors 

Jerixovug‘ xui Todr’ Eoriv idims Un’ Exeivov vevouodernueror, Onws 6 
Ws owLerar ıWv xAngwr. 
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denkbar, daß ein Staat, der ſo wie der ſpartaniſche, die Perſon 

des Bürgers gewiſſermaßen als ſein Eigentum behandelte, auch den 

Beſitz desſelben grundſätzlich nicht anders auffaßte, ſich als den 
Eigentümer alles Grund und Bodens, den Bürger nur als In— 
haber eines abgeleiteten Nutzungsrechtes betrachtete. 

Wenn auf die Frage: Weſſen iſt das Haus? — Stauffer 

dem Landvogt erwidert: Dieſes Haus iſt meines Herrn und Kaiſers 

und Eures und mein Lehen“, ſo mochte der alte Spartaner, dem 

ſich der Staat nicht einer Perſon verkörperte, der vielmehr für die 
Abſtraktion des Staates, der rodıs, volles Verſtändnis hatte, ſehr 

wohl auf die gleiche Frage antworten: „Mein Haus und Gut ift 

des Staated.” Und es mag fi der Begriff der Überlehensherr- 
lichkeit, de3 Obereigentums des Staates am Landgebiet urſprünglich 
im Agrarrecht Spartas ſcharf ausgeprägt haben. 

Allein indem wir ſolche Möglichkeiten erwägen, müſſen wir 
uns andererſeits ſtets bewußt bleiben, daß wir es dabei eben nur 

mit Möglichkeiten zu thun haben. Es iſt eine, durch die uns zu 

Gebote ſtehenden thatſächlichen Anhaltspunkte nicht gerechtfertigte, 
vorſchnelle Behauptung, daß die ſpartaniſchen Kleren ſich nach den 

rechtlichen Beſtimmungen, welche für fie gelten, als Staatslehen 
erweijen”.') 

Nun glaubt man freilich für diefe Eigenjchaft der Spartiaten: 

bufen als Staatslehen ein bejonderes Moment zu befigen in ben 

Befugniffen, welche dem jpartaniichen Königtum in gewiſſen familien: 

rechtlichen, auch für die Befigverhältniffe wichtigen Fragen zu: 
famen. Man hat nämlich aus der befannten Angabe Herodots (VI, 

57), nach welcher die Adoptionen in Sparta vor den Königen 

fattfanden,?) den Schluß gezogen, daß hier der Staat ich in ber 
Berfon des Königs als des Vertreters jeiner Anſprüche an die ein- 

zelnen Kleren mit den Kleveninhabern bei fehlender erbberechtigter 
Nachkommenſchaft über eine anderweitige Erbfolge verjtändigt habe; 

1) Wie Gilbert: Gr. Staatsaltert. I? 15 behauptet. 
3) 79 ris Isrov naida nowseodaı EIEAN, BaoılEwr Evarriov NOIEEOHRL, 



*24 Fr: Inn. Ele 

Er m er Sr armer je Net dr mehr bes Aleros 
ar Meng: Are mr rom Errdeidung Dei 

iu zummnm, Turm ver Ermde Bericibarfet toll 
a wı Zum 2 mr Örımloeir wi od mic Die recht⸗ 
Zu Dlnıniı munrm un 27 Lie Simona Set Grund 
u> Bitımi romirmeer zum Sıtızzız!Nn Eintluß 

zrdsuin:n Tut a Si Trn Sun gebabt, 
N: mer ZSrrmänimene uider⸗ 

et Lamm mem Nom — Vergum berbei: 
sam Ai banmım One Alarm zo zmmınm. melde un: — m dam wen 1: muun 

wma Zimm Brumnan Dirt az ame Niere verbalfen.?) 
als 2m Du mn run am omtam arenge. DIR Ne richter⸗ 

ER Diräetaer Dur Dr Sur 2m Gerrsrm melde nit 

"Sn zn nam Bd lid ernste mann. ziert den Nönigen 

suzıın Meie frz anmm Brunr zer, als Dem, 
Mur Dinzmumemär BE Zum NIT zarei su rubren und 
Sum Zrım sunnh nr Aimzier au andren. sa umten folder 

Eirsm ni hm omas Sur Zemm. INT Ne um) und den Bells 
Sam rind au reine, 

Arsıniter Yiser Automong vr sunicr su bumerfen, daß, 
le wen m Zum SI NV Nomen. m Erd:cerrecdꝛt in ſolcher — ——— ——— 5 ap Ann na non an un kwyeahal 

Leite einer Immmatiken 'nynpairiiken TIERE dos Staates 

bienrser gemeien zere, erzus ler ded necd nict folgen würde. 

bap der Zxast bier gleichzeitig als Eigentümer dei Grund und 

Boden: gehandelt babe. Ein Staat. Der mit feiner Zwangsgewalt 

jo, wie Der ipartuniihe, auf aller vebensgebieten Die Willens- und 

Nechtsiphäre des Individuums einichränkte, konnte tich Schr wohl 

1, Gilbert: Erudien 3 alripart. Geih. 189. 
2) Edömann a. ©. I. 225. 

2, Herobot a. C. 

*, Shömann a.C. Auch C. Müller: Torer II. 199 betrachtet es alä 
höchft wahricheiniih, das man zu Männern der Erbtöchter ftet3 joldhe nahm, 

z fi) feinen zArons hatten, alio nachgeborene Zöhne zunächn inner: 
oizos,. dann bes Geichlechtes u. ſ. w. 
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zu einem derartigen Verfahren ohne weiteres berechtigt halten, auch 
wenn der Grund und Boden Gegenftand des Privateigentums war. 

Der Begriff des Privateigentums konnte eben in einem jolchen 
Staate von vornherein und prinzipiell die Zuläffigfeit derartiger 
Beihränkungen enthalten, die übrigens, wie die „vonos Yerızor“ 

Thebens beweijen, nicht einmal fpezififch ſpartaniſch gewejen wären, 

jondern auch anderwärts dem Privateigentum auferlegt wurden. 

Eine weitere Frage ift nun aber die: Findet die genannte 

Anihauung über die Stellung des ſpartaniſchen Königtums zum 
Güterreht irgend eine Stüße in den Quellen? So, wie der einzige 

Bericht über die fragliche Thätigfeit der Könige lautet, gewiß nicht! 
Herodot jagt von den fpartanifchen Adoptionen weiter nichts, als 

daß fie in Gegenwart des Königs vollzogen werden mußten. Ob 
und inwieweit leßterer ein Beftätigungsrecht hatte, ob und in wel: 

chgr Richtung er überhaupt den Adoptionsaft beeinfluffen Eonnte, 

it uns völlig unbefannt. Noch ungünftiger liegt die Sache bei 
der Frage des Erbtöchterrechts. Herodot a. D. bezeichnet die be: 

treffende Thätigkeit des Königs als ein „Rechtiprechen” !) (dixadeır)°); 
jedenfall ift es völlig willkürlich, das Wort dıxaleır hier in der 

allgemeinen Bedeutung von entjcheiden überhaupt zu verftehen. 

Wenn e3 Sich aber bei der Verfügung über Hand und Befig von 

Erbtöchtern nm eine richterliche Entſcheidung der in Betracht kom— 

menden Rechtsfragen?) handelte, jo war damit die Berückfichtigung 

nichtjuristiicher, alfo auch fozialpolitiicher Erwägungen von vorn: 

1) Died hat mit Recht außer Valkenaer ſchon Grote betont. Hist. of 
Greece (ed. 1884) I1 415 gegen die Anficht Thirlwalls, dab der König hier 

al3 Hort der Armut gehandelt habe („that he could interpose in opposition 
to the wishes of individuals to relieve poverty“). 

2) dixaleıy BE uovvovs ToVs Baoikeas Tooade uovve' naTpovVyov TE 

aaggevov niepi, &s Tov Ixveera Eysıv, ijj unneo 6 nano avıv Eyyunan, 
xai odav dnuocıEwr TIEQL. 

3) Vgl. über dieje 3.3. da3 verwandte dorische Stadtrecht von Gortyn 

nebft den Bemerkungen von Zitelmann: Rhein. M. Bd. 40 Ergänzungsheft 

5.149 ff. und Simon: Zur zweiten Hälfte der Jufchrift von Gortyn, Wiener 

Studien 1887 ©. 4 ff. 
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herein ausgeſchloſſen. Auch wäre es ja ſehr ſchwer verſtändlich, 
warum ein Staat, der kraft ſeines Obereigentums in letzter Jnitanz 
über alle Erbgüter verfügen Tonnte, dieje jeine Macht nur in to 

beichränftem Umfange ausgeübt haben jolltee Müßte man nit 

vielmehr erwarten, daß die Zuftimmung des Königs zu der Ehe ° 
einer jeden Erbtochter gefordert wurde, wie es 3.3. im fränkiſch⸗ 

normannijchen Lehensrecht ganz folgerichtig geichehen it? Wie fonnte 

ein „Oberlehensherr“, der e3 zugleich als jeine Aufgabe betrachtete, 

dafür zu jorgen, daß „fein Landlos erledigt blieb, und daß Die 

nichtanſäſſigen Mitglieder der Kriegergemeinde möglichſt durch Ver- 
beiratung wit Erbtöchtern zu Grundbejig gelangten”,') wie Tonnte 
der ein abjolutes Entſcheidungsrecht des Vaters anerkennen, das 

gewiß häufig genug eher zu Gunften eines vermögenden, als eines 

armen Bewerber3 ausfiel? ?) Die Bejchränfung des ftaatlidhen Ein- 
miſchungsrechts auf Erbtöchter, für welche eine väterlihe Willen: 

meinung nit vorlag, mußte ja der Durchführung jenes Gedanken? 

von vorneherein eine empfindliche Grenze jegen.?) Sn der That hut 

ji) denn aud von der angeblichen jozialpolitiihen Wirkſamkeit des 

ſpartaniſchen Königtumes jo wenig in den thatjächlihen Verhält⸗ 

niſſen eine Spur erhalten, daß jchon ein paar Generationen nad 

der von Herodot gejchilderten Zeit zwei Fünftel des gejamten Grund 
und Bodens Sparta in die Hände von Frauen übergegangen war, 
— 

1) Curtius: Gr. Geſch. IS 178. 
2) Dieſe Entſcheidung des Vaters konnte — wenigſtens im 4. Jahr: 

hundert — ſogar durch letztwillige Verfügung erfolgen. Ariſtoteles a. O. 

II, 6, 11. 12704. 

2) Aud Schömann, der dies ignoriert, wundert fi} über „die Un: 

vollfommenheit der auf die Erhaltung der Gleichheit abzwedenden Maßregeln” 

3.8. darüber, daß „nicht der Anfall mehrerer Güter an Einen Befiger 3.2. 

bes Gutes eines kinderlos verftorbenen Bruder? an einen fchon jelbft mit 

einem Gut verfehenen Bruder verboten geweſen fei; ein Fall, der in Striegs: 

zeiten häufig vorfommen mußte.” (S. 226.) Auffallen kann dergleichen aber 

nur dem, der eben willfürlich ein agrarpolitifches Syftem in Sparta voraus: 

jegt, welches der Zeit, von der ber ältefte Zeuge für die genannten Maß; 
— Herodot, ſpricht, gewiß fremd war. 
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während ein großer Teil der Bürger eines genügenden jelbftändigen 
Grundbefiges entbehrte.!) 

Wir haben nach alledem feinen Anlaß, die von Herodot ge- 

Tchilderte Kompetenz der jpartanifchen Könige prinzipiell anders auf: 

zufaflen, als diejenige, welche 3. B. der erjte atheniſche Archont 

oder die römischen Pontifices auf demjelben Gebiete des Familien— 

rechtes bejaßen. Die Beteiligung der Magiftratur erklärt fich aber 

in Hellas fehr einfah aus den engen Beziehungen zwiſchen Safral- 

reht und Familienrecht, aus den von der Perjon des zu Adop- 

tierenden geforderten Dualififationen,?) aus der öffentlich-rechtlichen 

Bedeutung des Adoptionsaktes. Denn die Familie, welche der 
Adoptierte fortjett, hat eben auch eine öffentlichrehtlihe Bedeutung 

und die politiiche Gewalt hat daher hier naturgemäß ein entjchei- 

dendes Wort mitzureden, eine Thatjache, die ihren prägnanten Aus— 

drud darin findet, daß 3. B. in Rom der in den Kuriatfomitien 

unter dem Vorſitz des Pontifex maximus verjammelte populus 

Romanus, in Athen der Demos, in Gortyn die Volfsverfammlung 

an dem Alte teilnimmt. Dazu kam, was das Erbtöchterrecht be: 

trifft, der allgemeine Rechtsgrundſatz, Mangels anerkannter Leibe: 

erben oder bei Lebzeiten Adoptierter Erbſchaften nur infolge eines 

amtlichen Verfahrens antreten zu laflen, welches allen Berechtigten 

die Geltendmahung ihrer Anſprüche erlaubte („avrenidızor u, 
eteivaı Eyeıv unTe xAngov unte EnrixAngov“).) 

Warum fjollten wir die amtliche Thätigfeit der ſpartaniſchen 

1) Ariftotele® a. O. 11. 

2) Cicero de domo 13, 34 quae causa cuiquo sit adoptionis, quae 

ratio generum ac dignitatis, quae sacrorum, quaeri a pontificum collegio 

solet. Dgl. Iſocrates (XIX, 13) über das äginetifche Recht, welches Toos 
öuolovs xeievsı naides eisroeioder und Demofthenes über das attijche 

Recht, welches befahl &x rwv zur« yevos Eyyurarw Eionoreiv vlov tw Tere- 

Aevrnxori. (adv. Leochar. p. 1093.) In Beziehung auf Gortyn ſ. Zittel: 

mann a. O. ©. 162. Simon ©. 18. Auch das indiſche Recht fordert die 

Adoption des nächftftehenden Verwandten und die Benachrichtigung des Nö: 

nigs. Dal. Leift: Altarijches jus gentium ©. 33 cf. 103. 

3) Semofthene® XLVI 1135. 

Böhlmann, Geſch. des antiken Kommunismus u. Sozialismuo 1. f 
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Könige auf demjelben Gebiete nach anderen Geſichtspunkten be- 

urteilen? Wir find dazu umfoweniger berechtigt, als gerade hier 

ihr Eingreifen durch ihre ganze öffentliche Stellung ſehr wohl 

motiviert erfcheint. Als Vertreter der Gefamtheit gegenüber den 
Zandesgöttern im Befit der höchſten priefterlihen Würde waren fie 

ja zugleich die geborenen Hüter der mit dem Familienrecht zu: 

fammenhängenden religiöfen Intereſſen und daher jhon aus diejem 
Grunde zur Mitwirfung bei jenen wichtigen familienrechtlichen 

Alten berufen, ganz ebenjo wie die römiſchen Bontifices. 

Dagegen ergeben ſich fofort unlösbare Schwierigfeiten, wenn 
man den Königen die Befugnis zu einer jozialiftiichen Regulierung 

der Eigentumsverhältnifje zujchreibt, wenn man fie al8 die großen 
Segenjpender für die Enterbten der Geſellſchaft Hinftelt. So wie 

fi) bi8 auf die Zeit Herodot® die Verteilung der ftaatlihen Macht: 
verhältniffe in Sparta geftaltet hatte, wäre nicht das Königtum be= 

rufen gewejen, ein Eigentumsrecht der Gejamtheit und ihr Inter— 
ejje am vaterländifchen Boden zu vertreten, die „Gleichheit des 

Belites und der Rechte zu überwachen”,') fondern diejenige Be- 
börde, welche damals bereits die oberjte Magiftratur in Sparta 

war, nämlich da3 Ephorat. Hätte die Gemeinde in der genannten 
Weiſe Anſprüche auf die einzelnen Landloſe geltend machen wollen, 

jo hätte fie die8 damals gewiß durch eben die Organe gethan, in 

welchen ſich recht eigentlich die jouveräne Gewalt des Volkes (d. h. 
des herrjchenden Standes) und fein Wille verförpertee Bei dem 
eiferfüchtigen Mißtrauen, mit dem die Herrenklaffe feit Sahrhunder: 

ten bemüht war, zu verhüten, daß aus dem Königtum eine „Tyran— 

nis“ werde, wäre e3 geradezu unbegreiflich gewejen, wenn fie dem 

Königtum eine derartige diäfretionäre Gewalt auf einem der wich: 

tigiten Lebensgebiete gelaſſen hätte, während fie jich Doch im Gegen: 
ja zum Königtum in dem Ephorat längft ein Organ gejchaffen 

hatte, welches al3 Auffichtsbehörde über den geſamten jtaatlichen 

Kosmos”, als oberfter „Wächter“ über die Wohlfahrt und die 

FI“ [IL® 120, 
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Intereſſen des Staates alle Borausfegungen für die Ausübung einer 
ſolchen Gewalt in ſich vereinigte.) In der That ericheint denn 

auch die Entjcheidung der für die Geftaltung der Befigverhältniffe, für 

die Entwidlung fozialer Ungleichheit überaus wichtigen Frage, welche 
um die Wende des fünften und vierten Jahrhundert? an Sparta 

berantrat, der Frage nach der gejeglihen Zulaffung des Gold- und 

Silbergeldeg, ganz mwejentlich mit als Sache des Ephorat3.2) Was 
vollends das Verfügungsrecht über Gemeindeeigentum betrifft, To ift 

in den uns befannten Fällen, d. h. bei der Freilafjung von Heloten 

und der Vergebung von Gemeindeland überhaupt fein einzelnes 
Regierungsorgan kompetent gewejen, fondern die jouveräne Ge 
meinde jelbit.°) 

Angeſichts dieſer Thatfachen können wir in der modernen 
Auffaſſung des fpartanifchen Königtums als eines oberjten Regu— 

lator3 des Wirtſchaftslebens nichts weiter erbliden, al3 eine Fort: 
jegung der gleich zu bejprechenden antiken Legendenbildung über 

den fozialen Mufterftaat Sparta. Auch das hat jene Auffaflung 

mit der antiken Legende gemein, daß fie viefelber Züge, welche das 
von der fozialen Theorie gejchaffene Bild eines idealen Staates 

zeigt, in das Leben Altipartas hineinträgt. "Denn bewußt oder 

unbewußt hat bier ganz ıumverfennbar der platonische Geſetzesſtaat 

vorgefchwebt, ein Staat, der in Der That auf dem Prinzipe be: 
ruht, daß jeder feiner Bürger, der am vaterländiichen Boden einen 

Anteil erhalten, „denjelben als etwas der Geſamtheit Gehöriges zu 
betrachten habe“.) Ebenda finden wir auch zur Berwirklichung 
diefeg Gedankens eine mächtige Zentralgewalt (xexn ueyiorn zei 

1) Man vergegenwärtige fih nur, wie ſehr infolge der fortwährenden, 
die Zeitung der Regierung durch die Krone geradezu unmöglich machenden 

Feindſchaft zwiſchen den beiden Tiynaftien, durch häufige Verurteilung von 

Königen und durch vormundichaftliche Regierungen fchon im fünften Jahr: 

hundert die Autorität des Königtums geſchwächt war! 

2) Plutarch: Lyſander 17. 

3) Bol. Niefe: Zur Berfaffungsgeihichte Lacedämons. Hift. Ztiſchr. 

1889 ©. 65. 

7* dl 
4) ©. die Darftellung des Gefetesftaates. 
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rıuıorarı), welche „tür alle darauf zu ſinnen“ bat, daß der Boden— 

anteil des Einzelnen, die Scholle, „die feine Heimat ift und die er 

mehr in Ehren zu balten hat, als Kinder ihre Mutter”, nicht ver: 

tingert werde, und dab womöglich jedem Bürger ein jolcher Anteil 
zufalle. Ebenio wird unter den Maßnahmen (urgarruara) dieje 

Sozialismus ausdrüdlih die Einweiſung nachgeborener Söhne in 

jolbe Hufen ausaeiproden, deren Inbaber feine männliche Nach 

kommenſchaft haben. — Zugegeben, daß die Inſtitutionen Spartas 
bedeutſame Analogen zu denen des Geſetzesſtaates bieten, — wie fie 

denn Pluto obne Zweifel mit als Vorbild gedient haben, — um 
jo jorgjamer werden wir uns davor hüten müflen, die Unter: 

ſchiede zu verwiſchen, die doch auch hier zwiihen Ideal und Wirk: 

lichkeit beitehen.!) Kür uns kann es jedenfalls feinem Zweifel 

unterliegen, daß auch auf dem agrarpolitiichen Gebiete die Entwid: 

lung des geſchichtlichen Sparta eine vielfach andere war als die 

des Sozialjtaates der Legende. Es iſt ja allerding3 in höchftem 
Grade wahrscheinlich, dab die erjte Landaufteilung des doriſchen 

Kriegsvolfes im Sinne meitgehendfter Gleichheit erfolgt war. Es 

entſprach das nur dem gegenjeitigen fameradjchaftlichen Verhältnis, 
wie es zwiichen den Genoffen eines erobernden kriegeriſchen Ver: 

bandes von vornherein bejteht. Jeder Kamerad hatte hier ein 
wohlerivorbenes Recht auf die Nußung des gemeinfam eroberten 

Landes und diejes Nutzungsrecht war naturgemäß ein ebenjo gleich: 

artiges, wie die Stellung der Durchſchnittsfreien im Heeresverband; 
höchſtens daß, wie den Heerkönigen, jo den militäriichen Befehls: 

habern überhaupt ein der höheren Leiftung und Ehre entjprechender 
— — —— — 

) Nicht ohne Einfluß auf die angedeutete moderne Anſchanungsweiſe 

Scheint auch die fozialiftifche Theorie de3 Phaleas geweſen zu fein, der cine 

„Ausgleichung“ des Beſitzes am leichteften dadurch ermöglichen zu können 

glaubte, daß „die Reichen Mitgift gäben, aber nicht nähmen, und die Armen 
umgefehrt nähmen, aber nicht gäben.“ Ariſtot. Pol. II, 4, 2. 1266b. Wie 

könnte man fonft ohne weiteres die Angabe als gefchichtlich verbürgt Hin: 

nehmen, daß es in Sparta überhaupt feine Mitgiften gab? S. Plutarch 

N Zac. p. 149. Älian V. U. VI,6. Juſtin II, 3. 
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größerer Anteil an der Landbeute eingeräumt ward: Ein Vorzug, 
der dag Prinzip jelbft in Feiner Weile durchbrach. Ob dann aber 

gleichzeitig eine Agrarverfaflung ins Leben trat, welche auf eine 
dauernde Erhaltung diefer urjprünglichen Gleichheit berechnet war 

und ein Privateigentum an. den aufgeteilten Zandhufen nicht an- 

erfannte? Wir willen ed nicht! Soviel ift jedoch gewiß, daß, 

wenn in Sparta je eine ſolche Verfaſſung beitand, fie verhältnis- 

mäßig frühe außer Übung gekommen ift. Das ältefte Zeugnis der 
ſpartaniſchen Agrargefchichte, die dem fiebenten Jahrhundert ange- 

börende politiſche Dichtung des Tyrtäus läßt uns bereit3 einen 

Blid in BVerhältniffe thun, in denen dag Individualeigentum am 

Grund und Boden längjt beftanden haben muß, von einer prin= 

zipiellen Gütergleichheit, wie fie Ephorus und Polyhbius ſelbſt 
no für eine viel ſpätere Zeit annehmen, feine Nede mehr fein 

fonnte. 

Es handelt jih um den aus Tyrtäus geſchöpften Bericht des 

Ariftoteleg über die ſchwere innere Kriſis (oraoıs), welche der 

jpartanifhe Staat in der harten Zeit des zmeiten meljenijchen 
Krieges durchzumachen hatte. Zum erjten Male in der griechifchen 

Geſchichte tritt uns hier die Forderung einer Neuaufteilung des 
Grund und Bodens entgegen, welche damal3 aus der Mitte der 
durch den Krieg herabgekommenen Bürger (vielleicht der in Meile: 

nien mit Kleren Begüterten und nun brotlos Gemwordenen?) erhoben 

wurde. Diefe Forderung muß nach dem „von Empörumgen in 

Ariftofratien” handelnden Bericht Schon für jene Zeit als eine ebenſo 

revolutionäre gegolten haben, wie fpäter, weshalb ſie denn aud) 
von Tyrtäus unter Berufung auf das Prinzip der „Wohlgeſetzlich— 

feit”, der svrouia!) befämpft wurde. Sie mag vielleicht auf der 

1) Rolitit VIIL, 5, 12. 1307a. Ev de Tais agioroxgariaus yivorraı 

al oTa08IX, ........ örav ol u8v anopwWor Aiav ol d’ evnogWoıv. xei 

ualtore Ev Tois noAduoıs Todro yiveraı' avvedn dE xai Toito Ev „luxe- 

deiuovyı Uno Tov Meoonviaxöov nulsuov' dnkov de xai roũto Ex Tijs 

Tvgraior noımoews ı75 xalovueyns Evvouias‘ HAıßouevor yap tıves die 

röv noAeuov nflov» avadaorov noeiv ınv ywgav x, 
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anderen Seite mit dem Hinweis darauf begründet worden ſein, daß 

der Einzelne ja ſein Ackerland urſprünglich von der Geſamtheit be— 

ſitze, und daß daher die Geſamtheit allezeit berechtigt ſei, eine Neu— 

regelung der Beſitzverhältniſſe vorzunehmen. Allein wenn man 

damals die Verwirklichung dieſes Gedankens eben nur noch von 

der Gewalt erwarten durfte, ſo beweiſt das zur Genüge, daß ein 

fo weit gehender Eingriff der Staatsgewalt in die beſtehende Grund: 

bejigverteilung der Rechtsordnung und dem vorherrichenden Rechts: 

bemwußtfein jener Zeit nicht mehr entiprad). 
Wie tief muß hier das Inſtitut des privaten Grundeigen: 

tums eingewurzelt gemwejen jein, wenn der wenig jüngere Alcäus 

einem Spartaner den Ausſpruch in den Mund legen konnte, daß 

„die Habe den Mann macht” und „kein Armer edel fein“ Tönne!!) 

Eine Äußerung, die zugleich ein unverfemibares Symptom dafür 
ift, daß ſchon im fiebenten Jahrhundert die natürliche Konjequenz 

des Privateigentums, die wirtichaftliche Ungleichheit auch in Sparta 

fich mehr oder minder fühlbar gemacht hat. Wie hätte man aud) 
damal3 von einer Änderung der beftehenden Grundbefigverteilung 

eine Verforgung der offenbar zahlreihen befiglofen Elemente er: 
warten können, wenn nicht ein beträchtliher Teil der Spartaner 

ſchon meit mehr als das unentbehrlide Normalmaß an Grund 

und Boden beſeſſen hätte? 

Diefe Ungleichheit reflektiert fih auch in einer bedeutſamen 

wirtichaftlihen Thatfahe. In der Odyſſee, die ung ja bereit? die 

Zujtände des doriſchen Sparta Jchildert,2) wird Lacedämon wegen 

feiner Vorzüge für die Roſſezucht gepriefen: 

1) Alcäus fr. 41: 
Rs yao dinor' Agiorodeuov Faro’ ovx analauvor Ev Inapre Aoyov 
einnv' onuat avne' nerıyoos dB’ oudeis neler’ Eo9Aos onde Tiuos. 

zorpeare iſt hier, um die Wende des 7. u. 6. Jahrh. noch nicht Geldkapital. 

Ob übrigens Alcäns recht hat oder Pindar Iſthm. 2, 15, der den Ausſpruch 

einem Argiver zufchreibt, ift gleichgültig. Entjcheidend ift, daß man dergleichen 

überhaupt von einem Epartaner glauben fonnte. 

u \ 2) Vogl. Niefe: Die Entwidlung der homerifchen Poeſie ©. 213 f. 
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Das „weite Blachfeld“ des Eurotas, 
„wo in Maſſe der Lotos gedeiht, wo nährender Galgant 
Mo auch Weizen und Spelt und weißaufbuſchende Gerfte.“ !) 

Hier muß aljo die Roffezucht feit alter Zeit von Einzelnen 

wenigftend mit Eifer betrieben worden fein, und wenn e3 Audh eine 

ſtark übertriebene Behauptung ift, daß es feit den Perjernfriegen 
die Spartaner darin allen übrigen Hellenen zuvorgethan hätten,2) 
jo find uns doch jedenfall3 mehrere Spartaner als Sieger in den 

olympiſchen Wettrennen bereit3 für dag fünfte Jahrhundert be: 
zeugt.3) Eine Thatjache, die einen ficheren Schluß auf die Ge: 

faltung der Befitverhältniffe zuläßt, da im Altertum von jeher die 
innoreopie als ein Zeichen hervorragenden Neichtums und fort: 
geſchrittener wirtſchaftlicher Ungleichheit gegolten hat.) 

Übrigens treten uns in Sparta in dieſem Jahrhundert auch 
ſonſt die Beſitzesgegenſätze, der Unterſchied von „ol zzodAdod““ und 
„a Ta ueito xexınueron“ ſehr deutlich entgegen;5) eine Differen— 

jierung der Gejellichaft, die dann im vierten Jahrhundert mit 
tapider Schnelligkeit zu dem Gegenfag von Mammonismus und 
Pauperismus entartet ift.®) 

1) IV, 600 ff. Wenn Menelaos ebd. v. 99 von der „roffenährenden 
Argos”, "Aoyos InnoBoros, ſpricht, fo verfteht er unter diefem vieldeutigen 
Begriff fein eigenes Land Lacedämon mit, wie auch v. 174 ff. beweift. 

2) Nah Paufaniad VI, 2,1. ziueInoav nayrwr giAotuörere Eir- 
yoy no0S innww Too@as. 

8) Vgl. ebd. 
+) Über den großen Reichtum des Spartaners Lichas, der 420 in 

Olympia mit dem Wagen fiegte, vgl. Thuk. V. 20, dazu Xen. Mem. I, 2,61. 

Plutarch Cimon 10. 

2) Thuf. 1,6. IV, 108. V, 15. 
6) Ariſtoteles a. O. II, 6, 11. 12708. 
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Siebenter Abfchnitt. 

Ser Sozialſtaat der Legende und das ſozialiſtiſche Raturrecht. 

Tie Annahme eines agrariihen Kommunigmus al3 Aus 

gangspunfte3 der ganzen jozialen Entwidlung Spartas würde eine 
wertvolle Stütze gewinnen, wenn wirklich, wie man gemeint bat, 

in Sparta eine „alte” Tradition beitand, daß die Grundeigentum: 

ordnung bier prinzipiell auf Gütergleichheit angelegt geweſen Jei, 

daß von Rechtswegen jeder Spartiate einen Anlpruch auf gleichen 

Anteil an Grund und Boden der Gejamtheit, am „Bürgerland“ 
bejejfen habe. „Trs udr Aaxsdamuorior molrsias — jagt 
Polybius an einer vielbeiprochenen Stelle (VI, 45) — idıor zivar 
yaoı nowror udr Ta negi Tag Eyyalovg xıroas, wor ovderi 

uereori nlelov, alla narrag tous modirag ioor exeir dei 

ns mokırız)g Xwgas. 

Läge bier eine wirkliche und unverfälſchte hiſtoriſche Erinne— 

rung vor, jo wäre in der That die Annahme einer ftrengen agra- 

riihen Gemeinichaft für die älteren Zeiten Spartas unabweisbar. 

Um das Prinzip der Gleichheit des Grundeigentums zu vermwirk 

lichen, genügte ja nicht bloß eine einmalige gleiche Verteilung der 

Hufen, wie jie Plato bei der Gründung des Staated — wahr: 

jheinlid mit Recht — annimmt, jondern e3 hätte dieſe Teilung 

periodiich wiederholt werden müſſen, um die durch die VBeränder: 

lichkeit der Bürgerzahl, die Zufälligfeiten der Vererbung und andere 
Momente entitandenen Ungleichheiten immer wieder zu bejeitigen, 

den Anſpruch eines jeden auf gleichen Anteil zur Wahrheit zu 

maden: ein Verfahren, bei dem von einem Sondereigentum am 

Grund und Boden nicht die Rede jein kann. 

Freilich tritt auch Hier wieder die Unficherheit unferer Er: 

fenntnis, die Schwierigkeit, zu einem entjcheidenden pofitiven Er: 

gebnis zu kommen, klar zu Tage. In der Erörterung des Polybius 

über die jpartanijch-kretiiche Verfaſſung, in der fih der obige Sat 

findet, werden nur ſolche Quellen genannt, die im Verhältnis zu 
6 bier in Frage kommenden Zeiten jehr iungen Urjprunges find, 
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Plato, Zenophon, Ephorus und Kallifthenes; und was insbejondere 

die Bemerkung über die prinzipielle Gütergleichheit Spartas betrifft, 
jo wird gerade fie überaus problematisch dadurch, daß als ihr Ge- 
mwährsmann ohne Zweifel Ephorus zu betrachten ift,!) deſſen Un- 

zuverläffigfeit und Unflarheit über die ältere ſpartaniſche Gejchichte, 
beilen falicher Pragmatismus und fünftliche Zurechtmachung des 
geichichtlichen Stoffes von vornherein Mißtrauen gegen jeine An— 

gaben ermweden. 
Dazu kommt, daß es fich hier um eine Frage von durchaus 

aktuellem Intereſſe handelte, welche ſowohl die Theorie, wie bie 
praktiſche Politif der Zeit auf das lebhafteſte beichäftigte. Ein Mo: 

ment, welches von jeher Veranlaffung gegeben hat, die Gefchichte 
in den Dienft von Beitanichauungen zu ftellen. — Die Litteratur, 

mit der wir es zu thun haben, ift entitanden unter den Einwir— 

fungen einer Epoche, in der fi der ſpartaniſche Staat in einer 

tiefgehenden Bewegung und Umwandlung befand. Die um die 

Wende des fünften und vierten Jahrhunderts errungene Großmacht— 
ftellung hatte die Traditionen des altipartaniichen Staats: und 

Geſellſchaftslebens auf das ftärffte erjchüttert. Der demoralifierende 

Einfluß, den der in Sparta zujammenftrömende Reichtum auf die 

Gefinnung der Bürgerihaft ausübte, äußerte fih in überhand- 

nehmender Üppigfeit und Habjucht, und in derjelben Richtung 
wirkte die ohnehin längft fühlbare, aber durch die Verminderung 

der Bürgerzahl in der langen Kriegszeit noch gefteigerte Tendenz 

zunehmender VBermögensungleichheit.. Während da3 Sparta des 
vierten Jahrhunderts als die reichte Stadt von Hellas gepriefen 

wird,2) erjcheint andererſeits die Proletarifierung breiter Volks— 

ſchichten ſoweit fortgejchritten, daß für fie die Erfüllung der ftaat- 

1) Bol. Wachsmuth Gött. gel. Anz. (1870) S. 1811, deſſen Ausfüh: 
rung don Onden (Staatslehre des Ariftoteles II, 357) vergeblich angefochten 

worden iſt. Das entfcheidende Beweismoment für die Abhängigkeit von 

Ephorus hebt treffend E. Mayer hervor: Lykurgos von Sparta. — Fors 

jungen 3. alten Geſch. I, 2195. 
2) Plato Alkibiades I p. 1220: xal yovoo xai «pyigw ol &xei 

nAovowraroi eioı twv EAAnvwr. cf. Hippias major p. 283d. 
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lichen Leitungen zur Unmöglichleit geworden war und innerhalb 
der Bürgerihaft ſelbſt eine recht: und landloſe Maſſe der Heinen 

Zahl derer gegenüberttand, in deren Händen fi der Grund und 
Boden mehr und mehr konzentrierte.) Dazu fam der Geilt ge 

wiſſenloſer Gewaltiumfeit und fühner, vor dem Umſturz der Per: 

faſſung ſelbſt nicht zurüdiheuender Neuerungstucht, wie wir jie be 

jonder3 in Lyſanders Perion verkörpert ſehen, Ericheinungen, deren 

zerteender Einfluß um ſo getährlidher war, al3 gleichzeitig Die 

fortdauernde Gährung in der Hörigen: und Unterthanenbevölferung, 
wie in den ımteren Schichten der Bürgerihaft ſelbſt unausgeſetzt 

an der Unterwühlung des Staatsgebäudes arbeitete. Gegenüber 
diejen Verhältniiten war eine Reaktion unausbleiblid. Sie mußten 
nicht bloß bei denen, die unmittelbar unter ihnen litten, jondern 

bei allen patriotiſch Denkenden das Verlangen nach Reformen wach— 

rufen und dieſes Reformbedürfnis ſuchte denn — ſo wie die Dinge 

bier lagen — naturgemäß jeine Befriedigung in dem Hinweis auf 

die Ordnungen und Lebensnormen der guten alten Zeit, auf denen 
die innere Stärke Spartas beruht hatte?) Es iſt gewiß nicht zu- 

fällig, daß ein ſpartaniſcher König eben dieſer Zeit, Paufaniag, 

deffen Stellung ſich ſchon durch jeine Gegnerichaft gegen Lyſander 

und das oligarchiiche Ephorat Fennzeichnet, eine Schrift über Lykurg 

geichrieben hat, die nach E. Meyers Icharfinniger Vermutung nur 

eine Berherrlihung der „lykurgiſchen“ Smititutionen enthalten haben 

fann,?) und die für uns noch dadurd ein bejonderes Intereſſe er: 
hält, daß fie von Ephorus al3 Autorität für }partaniiche Dinge 

benügt worden ijt. In diefer Schrift tauchen auch zuerft jene an: 

geblih von Delphi ausgegangenen Orakel auf,*) durch welche man 

9) Ariftoteled Pol. II, 6, 10. 1270a. 
2) Es entjpricht genau diefer Zeitfiimmung, wenn es bei Ephorus: 

Diodor XIV, 7 heit: "Or od Auxedaruorıos Tois TovV „Ivxovpyov Yonoaueros 

youors &x taneıvwy divarararoı Eyevovyıo or Filnrwr xıA. Mera de rarıa 

dx Tou xar' ohiyov xaraÄvorzes Exaorov TWv voulumv ..., anedakor ııy 

nyesuoviav. cf. Plutarch Lykurg 29. 30. 

2) A. a. O. © 233 f. ff 
— nach Strabo VI, 5,5. Vgl. dazu €. Meyer ebd. 
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die grundlegenden Normen des altipartanischen Staatslebens in 
idealem Gewande radifizierte und als göttliche Offenbarung (vouoı 

ar$ogeroros) hinzuftellen verfuchte,!) um ihnen eine für alle Zu: 

funft verbindliche Autorität zu vindizieren. Konnte es ausbleiben, 

daß diefe Neftaurationstendenzen auf die Vorftellungen über das 
Weſen der urfprünglichen Staats: und Gejellihaft3ordnung Sparta 

umgeftaltenb einmwirkten, zu einer mehr oder minder weit gehenden 

Vealifierung der Vergangenheit führten? 

Bewußt oder unbemußt mußten fich die Ideale und Wünſche 

der Gegenwart mit den traditionellen Anſchauungen über die Ver: 

gangenheit verjchmelzen, in der diefe Wünſche ihre Rechtfertigung 
Iudten, wie zu allen Zeiten, in denen die Gegner des Bejtehenden 

fd hemühen, die Gewalt der geſchichtlichen Wirklichkeit durch die 
Macht der Legende zu brechen. 

Und was war andererfeit3 natürlicher, al3 daß die Legenden— 
bildung fich mit beſonderer Intenſität derjenigen Erſcheinungen des 

Volkslebens bemächtigte, welche im Vordergrunde des öffentlichen 
Intereſſes ftanden? Das mar aber eben die foziale Frage, die ſchon 
im Anfang des vierten Jahrhunderts durch die Verſchwörung des 
Kinadon in ihrer ganzen Bedeutung zu Tage trat. In der That 

können wir gerade auf dieſem Gebiete das Eindringen tendenziöfer 
Erfindungen deutlich verfolgen. Das angeblich ſchon dem Lyfurg 
erteilte Drafel,2) welches fich gegen das Geldfapital wendet (X yılo- 

toruaria Irraprav Eloı, aAdo de ovder), ift gewiß das Produkt 
einer recht ſpäten Zeit und vielleicht nicht älter als die gejchilderte 
Reaktion gegen die Ausfchreitungen des Kapitalismus und die Über: 

flutung Sparta mit Edelmetallen jeit dem Ende des 5. Jahr— 

hundert3.°) Ebenſo ift e3 eine Entitellung der geihichtlichen Wahr: 

) Val. E. Meyer ebd. ©. 236 ff. 
2) Nach Tiodor VII, 14,5 (gewiß ebenfalls nad) Ephorus). 

3) Val. übrigen? auch die höchft Lehrreiche Art und Weiſe, wie die 

Ipartanifchen Sozialrevolutionäre des 3. Jahrhundert? ihre Ideen mit Orakel⸗ 

iprüchen legitimierten. Plut. Agis 9: "Eyaoav orv xui Ta nap« tavıms 
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beit, wenn fih damals mit den Anfchauungen über die gute alte 

Zeit die Anficht verband, daß die bewegliche Habe früher bei den 
Spartanern gar feine Rolle gejpielt habe,!) oder wenn wir in der 

Litteratur über die Revolutionszeit des dritten Jahrhundert3*) leſen, 

daß die amgeblid von Lykurg geichaffene Gleichheit des Grund: 

bejiges, ja die Zahl der von ihm mit einem Gut ausgeftatteten 
Familien fi” bis auf das befannte Geſetz des Ephors Epitadeus 

unverändert erhalten habe. Borftellungen, deren vollswirtichaftliche 

Abiurdität von felbit einleuchtet, auch wenn fich die Gegenjäße von 

arm und reich in Sparta nicht joweit zurüd verfolgen ließen, wie 
es thatſächlich der Fall ift. Liegt da nicht von vorneherein der 
Verdacht nahe, daß auch die Angabe über die prinzipielle Gleichheit 
des Grundeigentums, die mit jenen nachmweislih ungefchichtlichen 

Vorftellungen in engem Zuſammenhang ſteht,?) der fozial-politiichen 

Romantik einer jpäteren Zeit ihren Urjprung verdankt und ebenjo 

Tendenzerfindung ift, wie die Orakel der Göttin Pafiphae, welche 

den Zeitgenoffen de3 Königs Agis die Wiederherftellung jener ge 

priejenen Gleichheit befahlen? *) 

Sn einer von den Gegenjäßen des Mammonismus und 

Pauperismus zerrütteten Gejelichaft ilt das Auftauchen kommuni— 

jtiiher Tendenzen eine jo ſelbſtverſtändliche Erſcheinung, daß man 

ih wundern müßte, wenn dieſes Schiboleth Jozialer Unzufriedenheit 
in dem damaligen Sparta gefehlt hätte. 

Übrigens iſt es keineswegs bloß Sparta jelbit, wo wir bie 
Entſtehung und Ausbildung der Legende zu ſuchen haben. Wir 

jchen vielmehr die Litteratur des vierten Jahrhundert? überhaupt 

(sc. Hacıgaas) u@vreia npooratreıy Tolis Frapriataıs Isovs yeve- 
ayaı navıas xa9" ov 0 Auxorgyos EE apyns Erale vouor. 

) Polyb. V1,45 (offenbar nad) Ephorus) cf da3 ebenfall3 auf Epho: 

ru2 zurücgehende Exzerpt bei Diodor VII, 14. 7. 

2) Pluturch: Agis c.5, der hier gewiß die Anſchauung feiner Quellen 

wiedergibt. 

— 3) Val. die gen. Stelle des Polybius VI, 45. 

4) Bal. oben ©. 107 Anm. 3. 
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von ber Tendenz beherricht, die kommuniſtiſchen und fozialiftifchen 
Ideale der Zeit an das „Iyfurgijche” Sparta anzufnüpfen, das 

Bild desjelben nach diefen Idealen zu geftalten. 

Es ift daher für eine allfeitige und abjchließende Beurteilung 

der Frage unerläßlich, daß wir ung die ſozial-geſchichtlichen Kon- 

fteuftionen diejer Litteratur im allgemeinen, wie in ihrer befonderen 

Anwendung auf Sparta vergegenwärtigen. Auch find ja diefe Kon- 
fteuftionen, jo unergiebig fie für die Geſchichte des praktiſchen 
Kommunismus find, um fo bedeutjamer für die Gejchichte der 

fommuniftifchen und fozialiftiichen Ideen. 
Die Schilderung idealer Volfszuftände tritt uns als eine 

überaus bezeichnende Eigentümlichkeit der hellenischen Geſchichtſchrei— 

bung ſchon frühzeitig entgegen. Man denfe nur — von Herodot 

ganz abgejehen — an die in den Gejchichtswerfen des Theopomp 
und des Hefatäug von Abdera enthaltenen Schilderungen völlig frei 
geichaffener Staat: und Geſellſchaftszuſtände, förmliche „Staat$- 

romane”,') die auf die ganze geiftige Atmoſphäre der Zeit, in der 

die Legende von dem Sozialjtaat Sparta erwuchs, ein überaus be- 

deutfames Licht werfen. 

Wie muß die Luft mit Fabeleien diefer Art erfüllt ge 

wejen jein, wenn jelbjt die Gejchichtichreibung dem Reize nicht 

widerftehen konnte, in erniten biftorischen Werfen das große Pro— 

blem der Zeit in rein dichteriichem Gewand zu behandeln!2) Sit 
e3 zu verwundern, daß eine jolche Gejchichtsfchreibung auch in der 

Darftelung des wirklichen Lebens fi” mehr oder minder frei 

gehen ließ, wo fih ihr ein Anknüpfungspunft für ihre Spekula- 

tionen darbot. Auf die Frage, ob die beftehende Geſellſchafts— 

ordnung die allein mögliche oder berechtigte ſei, vermochte man ja 
eine noch ungleich wirkſamere Antwort zu geben, wenn man an 

der Hand der Geſchichte jelbft die Durchführbarkeit nund Vernünftig— 

feit der Gleichheitsideale darlegen Fonnte. Die Thatjachen der Ge- 

1) Vgl. das Kapitel über den „Staat3roman” im zweiten Band. 
2) Über die ganz ind Märchenhafte ausſchweifenden Fabeleien Theo: 

pomp3 vgl. Rohde: Der griechiſche Roman und jeine Vorläufer ©. 205, 
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Ihichte und des Völferlebend allein konnten die Gegenprobe zu den 

allgemeinen Folgerungen der fozialen Theorie und damit den Be: 

weis liefern, daß diejelben auch eine beftimmte Geftaltung ver: 

trugen und wirklich lebensfähig jeien. Eine Probe, die un fo 

überzeugender wirken mußte, je jchärfer und klarer der Allgemein: 
beit der Theorie bier die lebendige Einzelthatjadhe gegenübertrat, 

d. h. je mehr die Gefchichte zur Dichtung wurde. Allerdings ift 
der erſte bedeutſame Schritt in dieſer Richtung nicht von ber 

Geſchichtsſchreibung ſelbſt gemacht worden, jondern von der jozia- 

len Theorie, allein fie ift derjelben doch alsbald auf dem Fuße 

gefolgt. nu 
Sn eriter Linie fommt bier in Betracht die Lehre vom 

Naturzuftand, wie wir fie zuerft bei Plato ausführlich formuliert 
finden. Diefe Lehre wurzelt in der von der Sozialtheorie der Zeit 

vielfach erhobenen Forderung einer Rückkehr zu möglichit einfachen, 
„maturgemäßen” Formen der Volkswirtſchaft, zu einem Zuſtand, 
der fich mit der Produktion des „Notwendigen” begnügt und durch 

möglichfte Annäherung an die Naturalwirtichaft dem wirtfchaftlichen 

Egoismus und Spefulationsgeift die engften Grenzen ziehen }oll.') 

Während Fühne foziale Idealbilder unendlich weit über alles ge 
ſchichtlich Gewordene in eine beflere Zukunft hinausweiſen, fchmweift 
bier andererjeit3 der Blick zurüd in die Vergangenheit, die, je mehr 

fie fih von dem „künſtlichen“ Bau der gegenwärtigen Gejellichaft 

entfernt, je primitiver, je „naturgemäßer” fie ift, umjomehr die 

Vermutung für ſich zu haben jcheint, daß bereit3 hier das deal 

Wirklichfeit gewejen. Die Zuftände der Vergangenheit werden zum 

Gegenſtande fozialphilojophiicher Konfteuftion, romantischer Ber: 

Härung und Vergeiſtigung. Man jucht das erjehnte Neue in dem 
Alten und trägt jo die Ideale des eigenen Herzens in die Ver: 

gangenheit hinein, um gegen die verdorbene und verkehrte Gegen: 

wart die ganze Autorität der Tradition heraufbeſchwören zu Fönnen. 

So wird in den Gejeßen Platos jene jelige Urzeit gejchildert, in 

1) Vgl. über diefe Anjchauung dag nächfte Kapitel. 
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welcher die gefährlihen Konjequenzen de3 Privateigentums noch 
nicht bervorgetreten jein jollen, weil bei der geringen Dichtigfeit 
der Bevölkerung alle notwendigen Bedürfniffe mit Leichtigkeit ihre 
Bedürfniffe gefunden, alle Menjchen die gleiche Möglichkeit gehabt 

hätten, fi in den Befig der unentbehrlichen Güter zu fegen. In 

diefen glüdlichen Anfängen der heutigen Menjchheit, in denen der 

Belig der einen noch nicht die Ausichließung der anderen von den - 

Gütern der Erde bedeutete, gab e8 auch, wie Plato meint, noch 
feine Rivalität, feinen wirtichaftlihen Dafeinsfampf unter den 

Menfchen. Sn ihrer einfachen Hirteneriftenz ahnten fie noch nichts 
von den fittlihen PVerheerungen der Erwerbsgier und des Kon: 
kurrenzkampfes, wie fie mit der Entwicklung ftädtiicher Kultur Hand 

in Hand gehen.!) Daher empfanden fie nur Liebe und Wohlwollen für 

einander. Sie kannten eben weder den Mangel der Armut, welcher 

die Menfchen notgedrungen in einen feindlichen Gegenjaß zu einander 

bringt, noch) auch den Reichtum.?) „Eine Gemeinschaft aber, der 

Reichtum ſowohl wie Dürftigfeit ferne ift, möchte fich wohl der 

größten Sittenreinheit erfreuen; denn bier erzeugt fich Fein Frevel 

und fein Unrecht, Feine Scheeljucht und fein Neid.”3) Es iſt ein 

Zuftand jeliger Unſchuld, der wohl hinter der Zivilifation jpäterer 
Zeiten zurüditand, aber diejelben in Beziehung auf die grund: 

legenden jozialen Tugenden, fittlihe Selbſtbeſchränkung und Ge: 

ı) Leg. 677b: xai dj Tous ToIoVToVs ve avayın nov Twv allwr 
arreipovs Eivas Teyvov xal Twv Ev tois darsaı nos aAAmlovs unyarav 

eig re nAeovelias xal gıkoveıxias, xal 0N00' AAAR XUXovpynuate 71005 

aAAnjkovs, Enivoovoiv. 
2) Leg. 679ab: Nowrov uer jyanay xei Epiloggovoüyro @lAndors 

di’ eonniav, Eneita OU NEELUAYNTOS yv avrolis 7 Teogı). vouns yo 
oUx nv onavıs xıl. — nevntes utv dj die 10 ToLouTov ogoden oVx mar» 

oud’ imo nevias dvayxabousroı diagogoı Eavrois Eyiyvovro’ nAovaoı d’ 

oux av note EyEvovro dypvooi TE xal avapyupoı övres Ö Tore Ev Exeivors 

neonv. 

s) ib. 9 JS’ dv note Evvorxie unte ndodzos Evvoxn Ute nevia, 
ayedov &v Tavın yervaıorara 1797 yiyvort’ @v' ovTEe yaüp vBois ovT' adıxia, 

Snkoi te au xai pFovor ovx Eyyiyvoriaı, 

0 
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rechtigfeitsfinn, weit übertraf,Y) und dem andererjeit3 die Schatten: 

jeiten, Krieg, innerer Zwiſt, Rechtshändel und alle die Kunitgriffe 
(unxarvaf), die der Menſch zum Schaden der Mitmenjchen erjann, 

vollfommen fremd waren. 

Es leuchtet ein, daß auch für diejenige Vorftellungsweije, aus 

welcher die jentimentale Idylle dieſes unjchuldigen Naturzuftandes 

entiprang, ganz wejentlih das Suftitut des Privateigentums als 

Duelle menjchlichen Elend erjcheinen mußte. Wenn nur die völlige 

Bedeutungslofigfeit des Privateigentums das höchſte Glüd der 

Menſchheit verbürgt, jo Hatte dieſes Glüd eben von dem Momente 
an ein Ende, wo infolge der Zunahme der Bevölkerung und der 

Bedürfniffe der gemeinjame Naturfond den Charakter der Uner: 
Ihöpflichfeit verlor und die Aneignung der Güter durch den Ein: 

zelnen immer mehr als Ausſchließung und Verkürzung Anderer 

empfunden wurde. Wenn der auf dieje Weile entjtehende Wett: 

bewerb um die wirtichaftlihen Güter zugleih das Grab der Sitt: 
lichkeit und des jozialen Friedens fein fol, jo ift eben die mejent- 

lichite Entjtehungsurfache aller Demoralifation das Privateigentum, 

welches diejen Wettbewerb entfeflelt. Es ift daher ebenfo für dieſe 

Lehre vom Naturzujtand, wie für die früheren Ausführungen über 
die beglüdenden Wirkungen des Kommunismus zutreffend, wenn 
Aristoteles die Grundanſchauung Platos dahin fennzeichnet, daß nad) 

ihr der Urfprung aller Übel eben im Privateigentum liege?) Jeden: 
falls ift die Lehre vom Naturzuftand in ihrer weiteren Ausbildung 
damals ebenfo, wie jpäter im achtzehnten Jahrhundert bei der 

1) Die Menfchen bes Naturzuftandes heiken „sopgwveorepo zal Euu- 
navyıa dixaurepor. ib. 679e. 

2) Pol. II, 2, 8. 1263b: eungoownos uv oUv 7 Toiaurn vouosesia 

zei yiAdvdownos dv eivaı doksrev‘ € yap axpoWuevos dausvos anodeyerat, 
youilwvy Eaeasdaı yqıliav Tird Iavuaorjv nüucı noös anuvrag, aAdms TE xal 

ÖTay Xarnyopn ti TWr vyiy vUnapyovıwv &v Tais NnoAteiais xaxuv as 

yıroufvmv did To un xoivijv eivar rjv oVoiav, Akyw de dixas te 
nngös dAAndovs repi ovußoiaiwr xal werdouaprvgiwv xoiceıs zei nAovoiwr 

⸗ T vos ⸗ * > ⸗ > . NN RN 

xoAnxeins, wv older yiveraı dia Tnv axoıwwrnoiav ala die nv uoy- 

nG xra. 
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prinzipiellen Negation des Privateigentums, bei der Proflamierung 

der Gütergemeinihaft als des allein wahren und naturgemäßen 
Zuftandes angelangt. 

Eine bedeutfame Stellung nimmt in diefer Frage der befannte 
Echüler des Ariftoteles ein, Dikäarch von Meflana, der in feiner 

griechiſchen Kulturgefchichte (Bros "EAAados) bei der Darftellung ber 
ſtufenweiſen Entwidlung der Bivilifation nicht nur die Lehre vom 
Naturzuftande im allgemeinen verwertete,!) jondern auch insbeſon— 

dere die Entwidlung des Privateigentums al3 einen Abfall von 
diejem glüdlichen Zuftand, von dem „Geſetze der Natur” zu er: 

weijen juchte. 

Das Leben der Menfchen im Naturzuftand ift für diefen 
Vorläufer Roufjfeaus 2) ebenjo wie für Plato, eitel Friede und Ein: 

tracht und er motiviert dies damit, daß bei der Bebürfnislofigfeit 

einer Gejellichaft, die hauptfählid von Früchten lebte und noch 
nicht einmal die Zähmung der Tiere Fannte, noch fein Beſitz vor: 

handen war, der als nennenswerter Gegenftand des Begehres und 

des Kampfes hätte in Betradht kommen können (ovd2 araosıc 

rrgög aAArkovs‘ &$Aor yap ovdir dEiökoyor Er Tp EG TTOO- 
xeiuevor VITOXEr, InEQ 00V Tıs ar dIagogav Tocalcır Ere- 

1) Daß Dildarch mit feiner Lehre vom Naturzuftand eine bereits ziem: 
lich verbreitete Theorie wiedergibt, zeigt feine ausdrückliche Bemerkung: xui 
Tavra ... 0vy nueis, aM ol ra nadaıc loropia dıekeidortes eionxaoıv. 

F. H. G. II p. 233. Graf: Ad aureae aetatis fabulam symbola (Leipziger 
Studien VIII 45) ſchließt aus diefen Worten, daß Dikäarch auf eine eigene 
Meinung in der Frage verzichte, -- meines Erachtens faum mit Recht. 

2) Es ift wohl von Intereſſe, hier darauf hinzuweifen, daß Dikäarch 
die Geſellſchaftstheorie Rouffeaus direkt beeinflußt hat. Dal. die uusdrücd: 

lihe Erwähnung Dikäarchs in dem befannten Discours sur l’origine et les 
fondements de l'inegalit6 parmi les hommes (Petits chefs- d’oeuvre de 

Rousseau 1864 ©. 111). Allerdings zitiert hier Rouffeau nicht das aus: 

führliche Dikäarchfragment des Porphyriug, fondern nur da3 kurze Fragment 

bei Hieron. adv. Jovin IX 230 (F. H.G. 234[2)), wo nur die Ernährungs: 
nicht die Eigentumsfrage berührt wird; aber es wäre doch zu verwundern, 

wenn er nicht auch jenes gekannt hätte, mit defjen Inhalt jeine eigenen Aug: 
Führungen fi jo nahe berühren. 

Pohlmann, Gef. dei antilen Kommunismus u. Sozialiämus, I 8 
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aıocıo).!) Eine Auffaffung, welche der Urzeit allerdings den 

Begriſf des Privateigentums nicht direkt abjpricht, aber doch einen 
Juſtand vorausjeßt, in welchem dasſelbe ohne alle Bedeutung ift. — 

Erſt Das Streben nad) „überflüffigen Gütern“ und der damit ver: 

bundene Übergang zu Viehzucht und Aderbau entfeflelte den Kampf 
unter den Menichen infolge des widerftreitenden Intereſſes der 

jenigen, weldde den Beſitz an diefen Gütern zu erwerben, und 

derer, welche den ſchon gewonnenen Beſitz zu behaupten juchen.?) 

Und mit Dielen Wettbewerb menjchlicher Habgier, des gegenjeitigen 
Mehrhabenwollens (sis addrdovs rAeore&ie) geht dann Hand in 
Hand Unrecht und Gewalt, Verfeindung und Fehde. 

GWanz beionders ſcharf gefaßt erjcheint endlich diefe Anſchau— 

una don dar verhängnisvollen Folgen der Entwidlung des Privat: 

eigentums in einer allerdings jpäten, an Poſidonius fih an: 

lebenden Avınmlieruma Senekas, die aber gewiß von Pofidonius 

im weſentlichen ſchon der älteren Xitteratur entnommen ift.3) „Lie 

Habſuditen heißt 8 bier, „bat die brüberlichen Bande zerriffen, 

wehdie die Menſchen aviprinalid) vereinigte, ſo lange fie unver: 

borben den Geſetze der Natur folgten. Aber diejer Abrall bat 

Werphar. Deoabstin. IV, 1.2 (F. H. G. II 233). Dieſelbe Auf: 

lung bare Srldands vVandemann Iheofrit XII 15: 
Wlan MP ryiaser ise Ityo n da Tor! noar 

\etriw tens nardges, or’ arregiäre" 0 QıAndEeis. 
Vader ν aiuisre zıruare zw Ürdpyorta ol udv El 

ni angeln gelten Frwwatıre, a9parlousroi TE Xi TaQaXtÄOUYTES 
vll Dre akegtindgee  Sdade daß uns nicht Dikäarch ſelbſt, 

den nn Draft dee Verprrrtue erbalten tt, beiten Unvollftändigfeit 

BUN dene Ginteitintdett die Diisardiite Auñgñung nur undollftommen 
rl dant Anubbeſondere gez ba Verpberä feinem Zweck gemäß die 

ARD. Vyilslnusbens Wolszsna DS Übersenas zur Fleiſchnahrung in 
al Meat eaniden der oasiissasteägs Bersor ls Dies bei Tikäarch wohl 
fan den gta war In Masters Sata Ss ort ana. O. gewiß richtig ge: 

len Voten die Nierpreenetdede In Vorptorine auch Vernays: Theo: 
winna Orte uber dr named, passim, 

Nabe Oitaaued wii: Sal Temmier: Su den biftoriichen 
dex Alteſten Yarumabeitin NND Wui. 187 S. 190, 
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ihnen feinen Gewinn gebradt. Denn fie (die Erwerbsgier) ift 
jelbft für die, welche fie am meiften bereicherte, nur eine Duelle 

der Armut geworden. Man hörte auf, alles zu befigen, als man 

ein Eigentum begehrte.“ 
Wir find um fo mehr beredtigt, dieſe Formulierung des 

Problems für unfere Frage heranzuziehen, als es fich bier um 

Vorftellungen handelt, deren Spuren fih in der ftoifchen Schule 

bis zum Stifter der Lehre, dem Zeitgenoffen Dikäarchs, zurüd- 
führen laſſen. Schon die Ethik des Cynismus, an welche fich die 
älteſte Stoa jo enge anfchloß, predigte die Rückkehr zur Selbft 

genügſamkeit der eriten Menſchen, die fie zugleich als einen Zu: 

Rand wahrer Freiheit prieg.2) Auch der in biefer Hinficht im 
Beifte des Cynismus gedachte Idealſtaat Zeno33) ift offenbar von 
der Idee des Naturzuftandes eingegeben. Dieſer Staat, in dem e3 
feine Tempel, Keine Gerichtshöfe, feine Symnafien, fein Geld geben 
jollte,) der die völlige Weibergemeinjchaft 5) und möglichfte Gleich: 
ſtellung der Gejchlechter verwirklichen und die allgemeine Nivellierung 
der Menjchen bis zu einer Lebensgemeinjchaft fteigern follte, bie 
ausdrüdlich mit dem Gemeinjchaftsleben einer Herde?) verglichen 
—— —— 

') Seneca ep. XIV, 2, 3: inter homines consortium [esse docuit 

Philosophia], quod aliquamdiu inviolatum mansit, antequam societatem 
ayaritia distraxit et paupertatis causa etiam iis, quos fecit locupletissi- 
mos, fuit. 

2) Bol. zu der Äußerung bes Diogenes über die „EAevdepla 7 Eni 
Koövov‘ Weber: De Dione Chrysostomo Cynicorum sectatore. Leipziger 
Studien X ©. 18. 

%) Über biefen f. Wellmann: Die PHilofophie des Stoikers Zenon, 
Jahrbb. F. EL. Phil. 1873 ©. 437 ff. 

*) Diog. Laert. VII 32. 2gl. die Erklärung des Diogene3 gegen 
den Gebrauch des Metallgeldes bei Athen. IV, 59c. (Knöchelgeld! |. Gom— 

perz: Eine verfchollene Schrift des Stoikers Kleanthes. Ztſchr. f. öftr. Gymn. 
1878 ©. 254.) 

5) Diog. ebd. Dal. 131 über Chryſippus, der ebenfalls dieje Gemein: 
ſchaft gefordert Hat. 

e) ebd. 33. 

’) Hier wird vollfter Ernft gemacht mit dem platonischen Bilde von 
8* 
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Beitalter — die abjolute Herrihaft des Naturrechtes in der glüd- 

lihen Urzeit des Menjchengejchlechtes lehren können, ohne damit 
zugleich dem ökonomiſchen Individualismus des nach ihrer Anficht 

aus dem PVerderbnis der Welt entjprungenen pofitiven Rechtes das 

Ideal eines wirtjchaftlihen Gemeinfchaftslebens entgegenzu- 
ſtellen? ) — 

Sn demfelben Ideengang wie diefe Lehre vom Naturzuftand 

wurzelt die Spealifierung der jogenannten Naturvölfer, die wir 

in den ethnographiichen Schilderungen der Litteratur der Griechen 

und zwar ganz bejonder3 bei Ephorus finden. 

Eine Anſchauungsweiſe, für welche die Erlöſung von den 

ſozialen Krankheitserſcheinungen einer hochentwidelten Kultur gleich: 
bedeutend war mit der Rückkehr zur „Natur“, mußte ja das Inter— 

eſe und die Einbildungskraft vor allem auf jene Völker an den 
Grenzen der Kulturwelt lenken, deren ganzes Daſein al3 getreues 
Abbild des Naturzuftandes und der geträumten befjeren Vergangen: 
beit de8 eigenen Volkes erſchien. Hier hatte man eine Wirtſchafts— 

Nufe vor ſich, mit deren Armut und Bedürfnislofigkeit ſich von 

jelbit ein hohes Maß fozialer Gleichheit zwijchen den freien Volks: 
genofien verband. Hier jah man demgemäß auch) in in den fozialen 
Gemeinſchaften, welche den Charakter diefes primitiven Völkerlebens 

beherrſchten, in Familien, Sippen, Stämmen noch ein außerordentlich 

') Vgl. oben Poſidonius-Seneka und die von Cic. Fin. III, 21. er: 
wähnte ftoifche Forderung, dat ſowohl die wgeinuare und Aaupera (fitt: 
liche Güter und Übel), ala die erronorjuare« und desyenotjuara (fonftige 
Vorteile und Nachteile) allen Menfchen gemein fein follen. 

Anders al? Pofidonius u. a dachte allerdings Chryſippus, von dem 

bir fogar — dank Cicero (De fin. II 20) -- einen Berfuch zur Recht: 

fertigung des Privateigentums befiken, ber freilich nichtsfagend genug ift, 
aber doch dem Lefer nicht vorenthalten fei: Cetera nata esse hominum causa 
et deorum. — Sed yuemadmodum theatrum cum commune sit, recte 

tamen diei potest ejus esse eum locum, quem quisque occuparit, sic in 

urbe mundove communi non adversatur jus, quominus suum quidque 

ejusque sit. ft das etwa in Gegenfah zu Zeno gejagt, deſſen Anfichten 

Ehryfipp fo vielfachen Widerfpruch entgegengefeßt hat? 
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5) Juttin II, 2 

— prorsus ut admirabile videatur. hoc illis naturam dare, quod 

Graeci longa sapientium doctrina praeceptisyue philosophorum consequi 
nequeunt, cultosque mores incultae barbariae collatione superari. tanto 

plus in illıs proficit vitiorum ignoratio quam in his cognitio virtutis. 
Hat es doch ſelbſt ein Plato nicht verichmäht, fich im Interefſe der von ihm 

Gleidjflellung von Mann und Weib auf das Beiſpiel der berittenen 
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ſchaftlicher Gerechtigkeit, welchen das Gleichheitögefühl einer niedrigen 
Kulturftufe und das Gemeinfchaftsleben im engſten fozialen Kreije 

dein Naturmenichen aufbrängt, wird ohne weiteres mit der hohen 

See ber jedem das Seine gebenden Gerechtigkeit identifiziert, zu 
welcher ſich eine viele Jahrhunderte alte moraliihe Kulturarbeit 

durchgerungen hat. Die dıxauoovvn ericheint ald Grundtrieb des 
ſtythiſchen Volkscharakters, als leitendes Motiv des ganzen Lebens 
diefer „gerechteften” aller Menfchen”,!) genau ebenfo, wie fie von 

Plato al3 das Grundprinzip des Idealſtaates oder von einem be 

fannten Schüler der Stoa, von Arat, als das Lebenselement jener 
jeligen Urzeit bingeftelt ward, in der Dike noch Leibhaftig auf 
Erden maltete.®) Und an diefem Muftervolf der jozialen Gerech- 

tigfeit muß fih dann natürlih al dag reichlich erfüllt haben, was 

der Idealismus der damaligen Sozialtheorie als notwendiges Er- 

gebnis einer wahrhaft gerechten Lebensordnung anjah. Wenn 
Plato von den kommuniſtiſchen Einrichtungen - feiner „evrowos 
noAss““ erwartet, daß diefelben allen Haß und Streit bejeitigen 

würden, der fih an den Kampf um den Beſitz zu fnüpfen pflegt,®) 

jo erjcheint einem Gefchichtsfchreiber, wie Ephorus, dieſes deal 

duch die eben als svvouia gepriejenet) Geſellſchaftsordnung ge: 
wiſſer ſtythiſcher Stämme thatjächlich verwirklicht. Ihre gemein: 
wirtichaftlichen Inſtitutionen fchließen nach feiner Anſicht alle Er: 

werbsgier aus. Eie find 09 xoruarıorei und als ſolche fra 

von allen jozialen Übeln, welche Plato als Folgezuftand des xon- 

und wehrhaften Frauen der Sauromaten am ſchwarzen Meere zu berufen! 

(Leg. 804 e.) 
1) Bol. Ephorus bei Strabo VII p. 463. F. H. Gr. I, 256 fr. 76. 
?) Phaenom. 100 f. Zu ber Anſicht von der Verdrängung Dikes vgl. 

auch Hefiod Werke u. Tage v. 223. 

32) Staat V 464d: dixa Te xai Eyxinuare noös aAAmlovs orx 
olynostaı FE avrwr, ws Enos Einelv die 10 under idiov Exrjodaı nAnv 
T6 ooua ta Ö’ ala xoıva‘ 09Ev di Inugyei ToVTois aoTaaLdarors eiva, 

000 ye did yonuaıwr 7 naidwv xul Evyyerwv xın70ı9 AvdQWnoL OTaoIe- 

lovaır; xra. 

) A. a. O. 
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) Tiefe Anſicht des Epborus bat ein Späterer geogr. Dichter unter 

ausdrücklichem Hinweis auf dieien mit den Worten twiedergegeben: 
Nouadıze I’ Erixekoruer. erae3ı) zart, 

ar ordE Eis Furryor adıziaaı or’ ar, 
oixogoga Ü', Ws EipnxE, zei GITorueva 
zalaxtı raiz Ixr9izaiat 9° Tarouoäyiaıs. 

Gphorus fr. 72 bet M. F.H. G. 1,257. 
6) Galakftophagen waren die nomadiſchen Stythen natürlich nicht in: 

foferne, teil fie jih anderer, insbeſ. Fleiſchnahrung, enthalten hätten, fondern 
weil Milch und Milchprodukte in ihrer Ernährung bie Hauptrolle fpielten. 
Eine Tharfache, die fich aus dem einiachen wirtichaftlichen Motiv erflärt, daß 
biefe Skythen, wie die heutigen Kalmüken, mit dem Schlachten ihres Viehes 
böhft ſparſam waren, daß fie diejes ihr einziges Kapital nur ungerne an: 
griffen. -- Dies hat Neumann (Die Hellenen im Stythenland S. 314) richtig 
hervorgehoben, meint aber freilich irrtiinlichertweife, daß auch Ephorus die 
Sache nicht ander? aufgejaht habe. Die ibealifierende Tendenz der Schil« 

des Ephorus ift damit völlig verkannt. 
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Noch tiefgreifender find die Folgerungen aus den populären 

Mißverftändniflen, zu denen das bei einzelnen Völfern des Nordens 

beobachtete, aber in feinem Weſen nicht erfannte Smftitut der Poly— 
andrie unter Familiengenoſſen, ſowie die eigentiimliche Stellung der 

Ftauen im ſtythiſchen Ehe und Erbredht !) Veranlaffung gab. Wenn 

nad ſkypthiſchem, wie nad) mongolifhem Recht das Weib als 
Familieneigentum galt, auf welches die Kinder, wie auf jedes andere 

Familiengut ein Erbrecht befaßen, fo wird daraus in der Vor: 

ftellung der Griechen jene mweitgetriebene Weiber: und Kindergemein- 

Ihaft, wie fie 3. B. die platonifche und noch mehr die cynifche 

Gejellichaftstheorie im Auge hatte.) Eine Vorftellung, mit der 

fih dann natürlih von vorneherein in derjelben Weiſe, wie bei 

Plato, die dee einer ungetrübten Harmonie der Gejellichaft, eines 

uugeftörten jozialen Friedens verband. Wie ſchon Herodot von 

einem Nachbarvolf der Skythen berichtet hatte, daß es völlige 

sstauengemeinjchaft hatte, „damit alle unter ji) Brüder und Ber: 

wandte jeien, die weder Neid noch Feindſchaft gegen einander 

beyen”,?) jo weiß auch Ephorus von jeinen Galaftophagen zu er: 

zählen, daß bei ihnen infolge derſelben Gemeinſchaft jeder ältere 

Mann Bater, jeder Jüngere Sohn, jeder Gleichalterige Bruder ge: 
nannt worden jei,?) genau entjprechend der Sitte im platonijchen 

Spealftaat.:) Kein Wunder, daß Ephorus bei feinem Muftervolf 

ı) Dal. über dieje Inftitutionen Neumann a. a. O. ©. 296. 

2) Ephorus fr. 76 M. — noos re aAAmdovs Ervouourtaı xoıwd NAyTa 
Eyovres ra TE Alla xei yuralxas xei TEexva xul Tıjv oAnv OvyyYEereiar' 

fr. 78: Zwoıw dE 17V TE xıjaomv uradedsıyores xowıjv dendvıwvy Tv TE 
or'voAoy oudlay. 

s) IV, 104: Ayasvgooı ... . Enixowor Tv yuvarxwv tv ullıy 
rogövrar, iva xaciyvnytoi TE dAAmAwv Ewaı xui olxjloı Eövres TIavres unte 

EIovw un Eydei yolwvrar ds aAAndorc. 

+) Bei Nikolaus Tamascenus a. a.D. Vgl. Ephorus fr. 76 M. ſ. oben 
Anmert. 2. 

5) Bgl. Rep. V, 461d. Taher bezeichnet Strabo VIL, 3, 7 (p. 300) die 

Efythen im Sinne diefer Auffaffung ala „rüs yuvalixas nAurwvıxas 

Eyovras xowvas xai texva. Diejen Zujammenhang zwifchen Plato und 

m 
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auch auf wirtſchaftlichem Gebiete ein Ideal ſozialer Gerechtigkeit ver: 

wirklicht ſieht, welches hinter den kühnſten Träumen der ſozialökono— 

miſchen Metaphyſik ſeines Jahrhunderts nicht zurückbleibt. Wir be— 
gegnen in der Schilderung des ſkythiſchen Volkslebens bei Ephorus 
der unklaren dee des reinen Kommunismus, der Vorftellung von 

einem Gejelichaftszuftand, in dem alles und jedes Privateigentun 

— am Grund und Boden fowohl, wie an Gebrauchs- und Nut: 

vermögen — fehlt und bie wirtichaftliche Lebenslage und die Be: 
dürfnisbefriedigung für alle Individuen oder Familien die abjolut 

gleiche ift. Selbft Plato, deſſen kommuniſtiſches deal hier offen: 

bar nit Vorbild war, hat an die Möglichkeit einer vollkommenen 
Verwirflihung dieles Kommunismus nicht zu glauben gewagt. 

Er beſchränkt ihn — als allgemein gültige Lebensnorm — nicht 
bloß auf eine bejondere Klaſſe der Bevölkerung feines Idealſtaates, 

fondern gibt auch bei diefer die Möglichkeit zu, daß Abweichungen 
von den rein kommuniſtiſchen Prinzip unvermeidlich werden Fönn- 

ten.!) Ephorus kennt folche Bedenken nicht. Ihm macht es feine 

Schwierigkeit, ohne weiteres ein ganzes Volk in einem folchen Zu: 
ftand zu denken. Aus der einfachen und klaren Thatfache noma- 

diiher Gemeinwirtihaft wird unter der Hand dieſer Geſchicht— 

Ihreibung ein rein phantaftiicher Kommunismus, der nichts ift, als 

das Gedankengeſpinnſt einer ungefchulten und verworrenen Spefu: 

lation über wirtfchaftlihe Dinge. — 

Von einer Gefchichtichreibung, die fich ſelbſt über Erfchei- 

nungen des gleichzeitigen Völkerlebens derartigen Selbfttäufchungen 

Ephorus Hat weiter verfolgt Rieſe (Die Idealiſierung der Naturvölfer des 

Nordens in der griedh. und röm. Litteratur. Yrankfurt. Progr. 1875) ohne 

freilich in Beziehung auf ben Grad der Sbealifierung bei Ephorug und feine 

thatjächlichen Anhaltspunkte bie im Texte herborgehobenen Momente zu berüd: 

fichtigen. Übrigens bürften auf Ephorug auch die Ideen des Cynismus ein: 

gewirkt haben, wie dies bei feinem Mitſchüler Theopomp thatſächlich der Fall 

war. Vgl. Schröder: Theofrit v. Chios. Jahrb. f. Phil. 1890. 

1) Rep. II, 416d: ‘ga dr, einov E&ya, Ei tosövde tıva roonov dei 
is Inv Te zul oixeiv, El uEAAovoı raovroı Eoeodaı’ gWTov udv ovciay 

ov undeuiav undeva idiev, ov un naca dvayxn' xra. 
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bingab, wird man nicht erwarten, daß fie fich ernſtlich bemühte, 
der wirklichen Gejchichte ing Auge zu fchauen,!) zumal wo es fih um 

Seiten handelte, deren Überlieferung ohnehin von der Legende völlig 

überwuchert wurde. Was die hiftorifche Phantafie auf einem Ge- 

biete zu leiften vermochte, das für fie gewifjermaßen ein unbefchrie 

benes Blatt war, dafür ift nun gerade die im vierten und dritten 

Jahrhundert fo mafjenhaft anjchwellende Litteratur über das „Iyfur- 

giſche“ Sparta ein überaus charakteriftifches Beilpiel. Es jei nur 

auf die befannte Thatfache hingewiefen, daß man 3. B. nad 

Plutarchs ausdrücklichem Zugeltändnis ?) über Lykurgs Leben und 
Gefeßgebung abſolut nichts Unbeftrittenes wußte, und daß Plutard) 

trogdem aus jener Litteratur die anfchaulichite und in alle Einzel: 

beiten eingehende Erzählung über den Geſetzgeber und fein Werk 
entnehmen fonnte. Das Iprechendfte Zeugnis dafür, daß die Quellen 

diefer und anderer Erzählungen über die ideale Urzeit Spartas 

mehr oder minder ein romantijches Gepräge gehabt haben müſſen, 
joweit fie nicht etwa ſelbſt Staatsromane gemejen find. Und wie 

hätte auch in einer Epoche, in der das republifanifche Hellenentum 
aus einem rein politifchen Intereſſe (in dem renophontijchen Staat3- 

toman der Gyropädie) felbft das Spealgemälde eines Königs 

ſchuf, der im Geifte der Nation lebendige bildneriſche Trieb nicht 
aufs mächtigfte angeregt werden follen durch eine Staats- und 

Geſellſchaftsordnung, welche mit den allerdringenditen Lebensfragen 

und Lebensintereffen mit all den genannten fozialpolitiichen und 

wirtſchaftsphiloſophiſchen Ideen des Zeitalter3 die innigiten Be— 

rührungspunfte darbot? 
Hier hatte man eine ſozialpolitiſche Schöpfung vor fi, in 

welcher die fozialiftiihe Grumdanfhauung der damaligen Staats— 

[ehre wejentlich ihre Forderungen längſt verwirklicht Jah, in welcher 

die Suprematie des Staates über die Gefellihaft in früherer Zeit 

) Bon der ganzen hier in Betracht kommenden Litteratur gilt, was 
Strabo (III p. 147) von Poſidonius jagt (cf. fr. 48 Müller II): odx uneyeran 
Ins urndovs Öntopeias, alla ovvevdovaud tais ünepßoiais. 

2) Lykurg 1. 

—* 
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die legte und vollfommenjte fei, Sondern daß das Privateigentum 

im Intereſſe einer harmonischen Entwidlung des Ganzen gemiffe 

Einſchränkungen oder Modifikationen erfahren müſſe. Die jparta- 
niſchen Inſtitutionen boten ferner ganz ähnliche Anfnüpfungspunfte 

für idealiftifche Fiktionen dar, wie das Leben jener Naturvölfer. 

Wenn man fi) eine Epoche vorftellte, wo die gejchilderten, im 

zeitgenöjfiichen Sparta allerdings ftarf abgeſchwächten oder in ihr 

Gegenteil verkehrten Tendenzen einer zentraliftiichen oder ſtaats— 
jozialiftifchen Politiki) in urſprünglicher Kraft und Reinheit 

wirffam waren, und wenn man fi) bei der Ausgeftaltung biefer 

Vorſtellung im einzelnen nur einigermaßen von den Ideen beein: 

Hufen ließ, die man fih von dem fozialen Mufterftaat gebildet 

batte, jo war es für ein Seitalter fozialer Utopien ein Leichtes, 

Altiparta als Träger einer Eigentums: und Geſellſchaftsordnung 

zu denfen, welche ſelbſt Hinter platonifchen und cynifch-ftoischen 

Idealen nicht allzumeit zurücblieb und das Prinzip wirtfchaftlicher 
Gleichheit und Gerechtigkeit in radifaler Weiſe verwirklichte. 

Schr bezeichnend für dieſen Prozeß der Idealiſierung find 
die Vorjtellungen über den ethiichen und jozialpolitiichen Wert der 
altipartanitchen Anftitutionen, wie fie in der griehiichen Kitteratur 

— beſonders feit dem vierten Jahrhundert — zum Ausdruck kom— 
men. Nah der Schrift vom Staate der Lacedämonier war hier 

jenes ſittlichſchöne Leben, wie es die griechiſche Staatslchre als 
höchſten Zweck des Staates aufgeftellt hat, in vollendetiter Weiſe 
verwirklicht. Dank einer einzig daſtehenden Pflege der fittlichen 

Intereſſ en iſt Sparta nach dieſer Anſchauung eine Verkörperung der 
@pern geworden, wie ſonſt fein Staat in der Welt. Seinen In— 
fitutionen wohnt eine geradezu unmwiderjtehliche Kraft inne, alle und 

jede Bürgertugend zur Entfaltung zu bringen,?) während die ge: 

1) Vgl. die fchöne Formulierung dieſes Staatsgedankens bei Thukyd. 
1,2 in ber Rebe des ſpartaniſchen Königs Archidamos: xuAdıorov yip Tode 
za dopakfsraror noAkovs Ortes Evi x0cuw zgwuevovs gaiveadaı. 

’) ec. 10. (Avxovigyoc) ev ni Incorn nvayxace dyuocia navras 
| TRag UOXEIy Tüg ageras. "Sonee ovv idıwra idiwrWwv diapegovarv «per] 
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fährlichften fozialen Verirrungen, Erwerbsgier und Bereicherung?- 
ſucht bier von vornherein undenkbar find.!) Natürlich muß ein 
jolcheg Gemeinweſen auch verjchont geblieben fein von dem Elend 

des Intereſſenkampfes und Klaffenhaffes, das die übrige Welt zer- 

rüttete, und es iſt doch Feine bloße Trivialität, fondern in ber 

tiefen Sehnſucht nach fozialem Frieden begründet, wenn bejonders 

diefer Friede, die „bürgerlide Eintracht” unter den idealen Zügen 

des ſpartaniſchen Staats- und Volkslebens hervorgehoben wird. 
Iſokrates ift e3, der für uns al3 einer der erften diefen Ton 

angeſchlagen hat. Die Art von Gleichheit und Freiheit, wie fie 

in Sparta verwirklicht worden fei, gewährte nach jeiner Anficht 

eine unbedingte Bürgfchaft für die Aufrechthaltung inneren Frie- 
dens.) Und fein Schüler Ephorus hat dann denjelben Gedanken 

wieder aufgenommen, indem er zugleidh das Moment der wirt: 

Ihaftliden Gleichheit bejonder8 hervorhob.3) In der Erörterung 

des Polybius über den Spartanifchen Staat (VI, 45), der ohne 

Zweifel die Meinung des Ephorus getreu wievergibt,t) heißt es 

ol doxoüyres tur auelovyrwov, OUTW xei 7 Znagrn Eixötwus naoWrv Wr 

noAewy apern diagepei, uovn dnuocig Enırndevovoa ınv xaloxayadiar. 

1) c. 7. Kai yap dr ti nAovrogs &xei ye anovdaore£os, Evda 
ioa udr gpEgeıv Eis ra Enıındeia, ouoiws dE diaıtacde: rakas, Enoinoe un 
ndunadeiag Evexa yonudtor ogeyeodan; xta. 

ib. Xopvoior y£ ur xai apyrgiov Epevvaraı, xai av Tl Nov gar, 

6 Eywv Tnuiortei. Ti oWv av Exei xenuarıauös onovdaßoıro Evda 
7 xıjors nAeiovg Aunas 7 N xoniste evgpoouvas napeyei. 

2) Panathen. 178. (rois Inapriaras) nepa ogioı uv avrois loo- 
youiay xaraoırmjoaı zei dnuoxpatiav ToLavıny, oiay NEO Yon Tous uEAlortas 

anavra ToVy 00v0» Ouovonoeıw. Höchſt bezeichnend für den hiſtoriſchen 

Sinn dieſer Litteratur ift die Anficht des Sokrates (ebd. 153), daß das 

Infurgifche Sparta eine Nachahmung des älteften — Athen jei! 

°) Vielleicht ift er übrigens auch hier abhängiger von Iſokrates, als 

man gewöhnlich glaubt. Vgl. z. B. die Wendung des Iſokrates a. a. O. 179: 

vavıa dE nod£kavres (sc. ol Inepriaraı, Tov Mnον negioixovs NOIjGavTEs) 
Is Yupas ns nooonxev ioov Eyeıv Exaotov, autocs utv laßeiv... 
ımv dpiowmw ... 16 de nAndeı TnAıxoütov anoreium MEDOS TS etpiarns, 

Enıvöouws &oyalouevous molıs Eyeiv TO xa9° Tjufpar. 
Das beweift nicht nur der Umftand, daß Polybius als Hauptver: 
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von dem mythifchen Geſetzgeber und fozialen Heiland Spartas, daß 

er auf Erden der einzige gewefen fei, der das, worauf eg im Staate 

hauptſächlich ankomme, richtig erwogen habe, nämlich die Wehr: 
baftigfeit und die bürgerliche Eintracht. In feinem Staate fei 
dad Beitreben mehr zu haben und mehr zu fein, als andere, die 
nleorekia oder — wie es an einer anderen Stelle heißt — 7 
neo v0 rırAslov xal toviarrov yılorıula, mit der Wurzel aus: 
gerottet, jo daß die Spartaner von innerem Zwiſt dauernd ver: 

\hont geblieben und bürgerlicher Zuftände teilhaftig geworden 
leien, deren glüdlihe Harmonie in ganz Hellas nicht ihres Gleichen 
habe.1) 

Eine ähnliche Koealifierung würde ung ohne Zweifel auch in 
den verlorenen politiichen Schriften der Stoa entgegentreten, bie 
den fpartanifchen Staat gewiß nicht bloß deshalb zum Gegenftand 
Ütterarifcher Verherrlihung gemacht hat, weil er ihrer Lehre von 
der beften Verteilung der politifhen Gewalten entſprach, fondern 
mindeftens ebenſoſehr wegen der Berührung mit den fozial-öfono- 

miſchen Idealen der Stoa.?) In dem fechjten Buche des Polybius, 
deſen politiſche Erörterungen ganz von ſtoiſchem Geiſte durchdrungen 
und teilweiſe unmittelbar aus der Litteratur der Stoa geſchöpft 

treter der im Text erwähnten Anſicht neben den geſinnungsverwandten Schrift— 
ſtellern Plato, Kalliſthenes und Xenophon den Ephorus noch einmal ganz 
beſonders nennt, ſondern auch ber Vergleich ber Polybiusſtelle mit Diodor 
VII, 14, 3. ©. €. Meyer a. a. O. 

1) ("Eyogos, Bevoguv etc.) noAv»v di rıva Aoyov Ey Emiuftow die- 
Udeyrai, (PAoxovtes Töy Avxoupyoy UoVov TWv YEYovöTWv TA Ovveyovre 
1edewonxevaı‘ dvoiv yap övıwv, di’ wv OwLera nolitevum nüv, Tg 11005 
Tovs noAemiovs dvdosias, xai Tns TIEUS Oyds autos Öuovoias' avnen- 

xore ınv nAEoveiiav, Gum Tauıy Ovvarponxevaı nacav &ugpvior die- 

Fopav xal oraoıv' n xal Aaxedaruoviovs EXTOs Ovraus TÜV xaxwv 

Tovrwvy xallıora rwoy 'EiAnvwv Ta NEOS Opüs avrovs noAt- 

TevVeodaı xal Ovumppoveiv Tavıd. 

2) ©. oben S. 115. — Das beiweift übrigens fchon die Schrift des 

Stoikers Sphärus Hepi Aaxwrıxns nodıtelas, deren Hauptzweck der var, 

dem Könige Kleomenes II. durch ein Idealgemälde Altſpartas die Hiftorifche 

Grundlage für feine Sozialreform zu jchaffen. 
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find,!) heißt e8 von dem fpartaniichen Staate unter anderem, daß 

bier die Vorzüge und Eigentümlichfeiten der beiten Verfaſſungs— 
arten jo glücklich mit einander verbunden waren, daß niemals durch 

das Überwuchern eines Teiles das für die Gefundheit des Stuntes 
unentbehrlihe Gleichgewicht aller politiichen Faktoren gejtört werden 

fonnte;2) — und weiter: „Zur Bewahrung der Eintracht unter 
den Bürgern, zur Erhaltung des Gebiet3 und Sicherung der Frei— 

heit hat Lykurg in Geſetzgebung und Vorausſicht der Zukunft jo 

meifterhaft gehandelt, daß man verfucht ift, eher an göttliche, als 

menfhlide Weisheit zu denken. Denn die Gleichheit der Güter, 

die Gemeinſamkeit desſelben einfachen Lebenswandels mußte die 

Bürger zur Selbftverleugnung erziehen und dem Staate unerjchüt: 

terlichen Frieden fihern.” 3) Hier, meint Polybius, war die Selbit- 

genüglamfeit Zebensprinzip,?) jene avrapxeıa, die wir bereit3 alg 

ftoijches Lebensidal fernen gelernt haben.>) 
Diejelben Anſchauungen gibt endlich) die analoge Darftellung 

in Plutarchs Lyfkurgbiographie wieder, in der höchſtens die Form 

Gigentum des Verfafjerd, aber gewiß fein einziger neuer Zug zu 
den überlieferten Idealbild Hinzugefügt iſt. Es wird bier den 

lykurgiſchen Inſtitutionen nachgerühmt, daß durch fie Überhebung 

und Neid, Luxus und die noch älteren und fchlimmeren 

Krankheitsericheinungen der Geſellſchaft: Armut und Reid); 

tum aus dem Staate verbannt worden ſeien.s) Die Tendenz diejer 
Inſtitutionen gehe dahin, daß alle Bürger gleicher Loſes und gleicher 

i) Bol. v. Scala: Tie Studien bes Polybius I, 201 ff. 
2) VI, 10. 
3) V],48. H u8v yap nepi Tas xınasıs daoıns zai nepi iv diettav 

agelein xal xorworns oWggovas udv Eusile Tois xar' idiav Biors nape- 
Gæsvcioel, RoTuolaoTor DE Tnv xoıvıjv nagekcodaı noAreiay. 

) ib. negi ToVs xar’ ddiav PBiovs avrapxeıs KUTOVs NaPEOXELNRGE 
zei Artorc. 

6) cf. c. 31. (Avxovgyos) npös Tovto ovverafe xai aurnguooer, 
Onws EAEVFEDLOL xai AUTapxeıs YEVöOUErOL xal GWgpovVoVvTes Eni nAgIoTor 
xoovov diereAwcnv. 

a We c. 8, 
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Stellung mit einander leben follen, daß fie nur einen Unterſchied 

anerfennen follen, den der Tugend.!) — Belonder8 das Inſtitut 
des Eifengeldes hat nach diefer Auffafjung Wunder gewirkt. Mit 

dem Gold: und Silbergeld joll eine Unfumme von Ymmoralität 
von vornherein in Wegfall gefommen fein. Diebitahl und Be 
ftehung, Betrug und Raub jeien völlig gegenſtandslos geworben, 

weil es feine Werte gab, welche die Habjucht reizen fonnten!?) In 

ebenfo naiv übertreibendem Ton wird — im Anſchluß an eine 

Äußerung Theophrafts, alſo wieder eines Schriftitellerd des vierten 
Jahrhunderts — von den Syſſitien gerühmt, daß durch fie der 
Reichtum allen Reiz verloren habe und felber zur Armut geworden 

fei, daß Sparta — wie das Sprichwort fage — das einzige Land 

jei, wo der Reihtum feine Augen babe und daliege gleich einem 

Bilde ohne Seele und Leben.) In der That ein Staatswefen, 
defien Schöpfer wohl diefelbe Freude über fein Werk empfinden 

fonnte, wie Gott, al3 er den Kosmos ſchuf!“) Und die Pythia 
batte volllommen recht, wenn fie in den — ſchon von Ephorus in 

fein Geſchichtswerk aufgenommenen — Verſen die den Spurtanern 

gewährte evvouix ald eine Gabe rühmt, wie jie feinem anderen 
irdiſchen Gemeinmejen zu teil werden würde.®) 

1) ib. (Avxovpyos) — ovreneise — LInv uer’ allndlwr ünarıas 

ouakeis xal isoxAngovs Tois Bioıs yevouevovs, TO de nQWIEIOV «ger]] 

ueriovras’ ac Allns Erepw noös Eregov ovx otans Ötepopds ovde anı- 
oornros, nAnv 0onv aloypwr ıoyos öpiLe xui xaAwv Enawvoc. 

2) ib. c. 9. DBgl. dieſelbe Behauptung im „Staat der Lac.” c. T: 
To ye unv EE adixwv zyonuarilcodaı xai Ev Tois ToLovVrors diexwAvGEr 

(Avxovoyos). | 
s) ib. c. 10. ueilov da (mv) 16 Tov nAovrov dlndov, us groi 

Beoppaoros, xcè AnAovrov anepyacaodaı ın xowornti ıwv deinvwr xei 

ın neol ım» diemav eureieic, Xonaıs yap obx nv ovde anödavaıs orde 
ödis 0Aws n Enideikis ıns noAins napaoxevns Eni TO avro deinvor TW 

neynt tod nAovoiov BadiLovroc' worte tovro dn To Hovdovuevor Ev uo»n 

Io» Uno Toy NALov noAewv 17 Zraorn OuLeodai, TupAov ovra Toy nAovrov 
xei XEIUEVOV, WONEE Yoapıjv drpvyov xei axivıtov. 

4) ib. c. 29. 

5) Diodor VL, 11. . 
Böhlmann, Geſch. des antiken Kommunismus u. Sozialismus. L. 9 
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Man Sieht, das traditionelle Bild Altſpartas zeigt weſent— 
lihe Züge des Staatsromaned; und wenn man diefe Dichtungs- 
gattung im Sinne Schillers treffend als „fentimentale Idylle“ 

bezeichnet hat, was iſt der Mufterftaat Sparta anderes, als eine 
ſolche Idylle, als „die Ausführung eines poetifchen Bildes, in 

weldem der Kampf, die Spannung, die Not der mangelhaften 

Wirklichkeit völlig abgeworfen wird und das reine deal des 

Denkers in reiner und ftolger Geftalt fih als das echte Wirkliche 
darftellt?” ı) Es ift vollfommen zutreffend, wenn Montesquieun — 

allerdings ohne fich der Tragmeite feiner Worte bewußt zu fein — 

von der Lylurgbiographie jagt, er habe angefichtS der hier geidjil- 
berten Einrichtungen bei der Lektüre ftet3 den Eindrud gehabt, als 

lefe er die „Geichichte der Sevarambier”, den befannten Sozial: 
roman von Bairafje.?) 

In richtiger Erkenntnis der Berührungspuntte zwiichen Theorie 

und Tradition, wenn auch ohne Ahnung von dem legendenhaften 

Charakter der letteren, der eben diefe Berührungspunfte erflärt, — 
macht Plutarch die Bemerfung, daß das Ziel, welches einem Plato, 
Diogenes, Zeno u. A. bei ihren Theorien vorjchwebte, durch den 
Gejeßgeber Sparta3 zur Wahrheit gemacht worden jei, indem er 

einen über alle Nahahmung erhabenen Staat ind Dajein gerufen 
und denen, welchen das Ideal des Weijen felbft für den Einzelnen 

unerreichbar erjchienen, eine ganze Stadt von Weiten vor Augen 

geftellt habe.3) 

ı) Sefinition des Staatsromans bei Rhode ©. 197. 

2) Esprit des lois 1V, 6. Cine Beobachtung, die ihn — dank feiner 

Suellengläubigfeit — nit Hinbert, Sparta, als die „volllommenfte wirkliche 
Republik“, der „erhabenften idealen Republik“, der platonijchen, ſowie dem 

kommuniſtiſchen Jeſuitenſtaat in Paraguai an die Seite zu ftellen. 

3) Ebd. c. 31. OD de or yoauuare xai Aoyovs, aA’ Epyw nolt- 
Teiav duiuntov Eis Gus NOOEVE/KAUEVOS xal Tols dyunapxTor Eival 
Tv Asyousriv nepi Tov Gopor diadesır vnodaußavovaır Enıdeitas 

0Anv Tıjv M giklocogovsar. Vgl. übrigens ſchon Plato Prota⸗ 
goras 342d. 

Ja nad) Plutarch (c. 30) macht Alt:Sparta gar nicht einmal mehr 
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Eine Stadt von Weifen! Was fönnte bezeichnender fein für 
die Sheenverbindungen, aus denen der Idealſtaat Sparta erwuchs! 

Wir ſehen an diejer Wendung, wie das ivealifierte Sparta zugleich 

al3 das politiihe Seitenftüd, als Ergänzung zu dem indipi- 
duellen Idealbild der Sittlichfeit diente, welches die griechifche 

Moralphilofophie feit den Cynikern, insbefondere die Stoa, in dem 

Begriff des „Weijen” geichaffen hat.) Wie die ftoifche Ethik in 

diefem Begriff eine yavraoia zarainrrıxn, ein mit unmittelbarer 
Überzeugungskraft wirkendes Bild, ein „Kriterium“ bejaß, dem- fie 
die Norm für das individuelle Handeln entnahm, jo ift das Ideal— 

bild des altipartanischen Staates für fie ebenfalls eine Solche 
yarraoia xarainntıen, welde das xgıznoiov rs aAndeias 
für die befte Geftaltung des ftaatlichen Gemeinjchaftslebens ent: 

hielt.) 
Wenn aber der altipartanifche Staat in diefem Maße den 

Forderungen des Vernunftrechtes entiprad), fo lag darin zugleich 

für die Anjchauung aller derer, die, wie die Stoa, in dem „Geſetze 

der Vernunft” das der Natur jelbft erblicten, eine prinzipielle Über: 

einftimmung mit den Forderungen eines idealen Naturredt3. 
Sm der That berührt ſich die Lehre vom Naturzuftand mit den 
geichilderten Anſchauungen über Altiparta jo nahe wie möglich. 

Finden wir nicht die Hauptzüge desjelben: die Bedeutungslofigfeit 

der wirtjchaftlichen Güter, die Freiheit von jeder Pleonerie und 

allen Störungen des jozialen Friedens, die Genügjamfeit, Gleich— 

den Eindrud eined Staates, fondern den eines Haufes eines einzigen weiſen 

Mannes: wv Enıxzgarovvıww (sc. vouwr) nE0TEEov ov noAsws 7 Inder 

nolsteiav aA’ avdoos aaxnroü xai Vogov Piov Eyovoa xra. 

) Für die hier verfolgten Ideenzuſammenhänge ift auch bezeichnend 

die Vorſtellung des Poſidonius über die Herrfchaft der Weifen in der feligen 

Urzeit. Vgl. Senefa: Epist. XIV. 2. 5: Illo ergo seculo, quod aureum 
perhibent, penes sapientes fuisse regnum Posidonius judicat. 

2) Übrigens hat ſchon Plato diefen Ton angefchlagen, indem er Sparta 

wenigftend in Beziehung auf die Grundlagen feiner Verfaſſung als einen 

gefchichtlich gegebenen Muſterſtaat (nagadeıyum yeyovos) anerkennt. Leg. 

692 c. 
9* 
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heit und Brüderlichfeit, furz die Harmonie des inneren und äußeren 

Leben? — in genauer wörtlicher Übereinftiimmung in dem Bilde 
diejes idealen Mufterftaates wieder? Daß bier ein Zufammenhang 

der Ideen befteht, ericheint mir unzmeifelhaft. Iſt es doch, wie 

wir jehen werden, ſchon von Plato direft ausgefprochen worden, 
daß der beite unter den beftehenden Staaten derjenige fei, der in 

feinen Inſtitutionen möglichft die Lebensformen des Naturzuftandes 

nadhahme,!) daß c3 die höchſte Aufgabe der Staatsfunft fei, eben 

jenen Idealen fih zu nähern, welche fich mit der Vorftellung eines 

glüclichen Urzuftandes der Menſchheit verbänden.:) Welcher Staat 

hätte fi rühmen können, dieſes Ziel ernftlicher verfolgt zu haben, 
al3 Sparta? 

Für den angedeuteten Einfluß der Lehre vom Naturzuftand 

ift beſonders dharakteriftifh die Art und Weile, wie die Por: 

Stellungen über Sparta unmittelbar an das Leben der Naturvölfer, 
ja jogar gewiſſer gejelliger Tiere anknüpfen. Für eine Anfchauungs- 
weile, welche in dem „Naturgemäßen” die abjolute Norm und 
Richtſchnur aller menſchlichen Ordnungen ſah, lag es ja überaus 

nahe, ſich auf jene merkwürdigen Formen des Gemeinſchaftslebens 

zu berufen, welche wir bei den „von Natur gejellfchaftlichen“ 5) 

Tieren, wie 3. B. bei den Bienen finden. Der Bienenftaat mit 

feiner ftrengen Unterordnung der Individuen unter die Zmede ber 
Gejamtheit, mit jeinen fozialen Einrichtungen von mehr oder minder 

Jozialiftiihem und fommuniftifchem Gepräge!) erſchien auf dieſem 
— — 

') Leg. IV, 73la: Tuv yao de) noAswv, wv Eungoode Tas Euvorxjacıs 
dijAdouev, Erı ngoteoa Tovrwv naunoAv Adyerai Tis apyN Te xal olxnaıs 
yeyovevaı Eni Koovov uad’ evdeiuwr, 75 uiunne Eyovoa or Ars tor 
vũv dpiste olxeitai. 

2) Ebd. 

®) Cic. de off. I, 2. 

) Daß biejelben von ben Alten genau beobachtet waren, zeigt Virgils 
Georg. IV, 158: 

Solae communes gnatos, consortia tecta 

Urbis habent magnisque agitant sub legibus aevum, 
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Standpunft — als eine gottgewollte Naturordnung!) — zugleich als 

Vorbild für den Menſchen ſelbſt. Wenn der Menſch das, was 

hier der Inſtinkt des Tieres unter dem unmittelbaren Antrieb der 

„göttlichen Natur“ ſchuf, in ſeinem vernunftgemäßen Handeln nach— 

bildete und zur Vollendung brachte, folgte er da nicht dem Gebote 
der großen Lehrmeiſterin ſelbſt? Je beſſer daher Staat und Gefell- 

haft geordnet find, um fo mehr werden fie nach diejer Anſchauung 

in ihren Einrichtungen jenen Gebilden einer unverfälfchten Natur 

gleichen,?) die den Romantiker wie ein leibhaftiger Überreft aus 
der glüdlichen Urzeit jelbft anmuteten. Eine Auffaffung, mit der 

wohl auch die Anficht zufammenhängen wird, daß die Bienen und 
der Bienenftaat ihre Entjtehung dem Zeitalter des Kronos zu ver: 
danfen hätten.) 

So dürfen wir ung nicht wundern, daß man ſelbſt die ftrenafte 

und einfeitigfte, eben an den Tierſtaat erinnernde Form, welche 
das Gemeinjchaftsprinzip im ftoischen Gejellichaftsideal annahm, 

ein herdenartiges Gemeinfchaftsleben, in Sparta verwirklicht fand. 
Nah Plutarchs Lykurgbiographie waren die Spartaner. mit ihrem 
Gemeinweſen verwachſen, wie die Bienen mit ihrem Stod (worreg 
uelıttaı TO xoıvgp ovugveis).t) Sie werden geradezu als ein 
„vernunftbegabter Bienenfhmarm von Bürgern” (Aoyızor xai 

nolırıxov oumvos) bezeichnet.) 

1) Zeus felbft ſoll den Bienen ihre Natur gegeben haben. Birgil 
(ebd. 149), der auch hier jelbftverjtändlich nur ältere Borftellungen wiedergibt. 

2) Wir finden noch einen Niederichlag diefer Anjchauungsiveije aller: 
dings in etwas anderer Faſſung in der jpäteren Litteratur 3. B. bei Didymus: 
Geop. XIV, 3: xal 7 nodıreia Toxtov TovV Lwov NE00EOLXE Tais udkore 
evyouovußvar Tuy NOAEWV. 

2) „Saturni temporibus“ wie e8 in Golumella3 (R. r. IX, 2) Zitat 

aus Nilander, einem griechijchen Autor des 2. Yahrh. v. Chr., heißt. 

4) c. 25. Dal. dazu die oben S. 116 erwähnte Forderung Zenos: 
eis de Pios 7 xal x00uos Wonep ayEins Ovvvöuov vouw Xoro avV- 
Toepouerns. 

s) Plutarch a.a.D. Im Sinne diefer Auffafjung fagt übrigens fchon 
Plato (leg. II 666) von den Spartanern: olov «sosous nwAoug Ev ayein 
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erhalten hätten.) ine Beobachtung, die der Neuplatoniter natür: 
lih nicht al3 der Erſte gemacht, fondern wohl ſchon bei jeinem 

Gewährsmann Dikäarch gefunden hat, deſſen — in Sparta begeiftert 
aufgenommene — Lobſchrift auf den fpartaniihen Staat gewiß 

von demjelben Gedanken beherrſcht war. Ja ich zweifle nicht, dab 

Dikäarch jeinerfeit3 damit nur einer Anjchauung Ausdrud gab, 

die ihm in der vorhandenen Litteratur über die ältefte griechiſche 
Geſchichte ebenjo fertig entgegentrat, wie die Lehre von der Ent: 
widlung der helleniſchen Menſchheit aus dem Naturzuftand ſelbſt. 

Übrigens waren in Eparta ja auch die realen Vorausſetzungen 
für eine Verwirklichung dieſes Gejellichaftsideales . in ganz hervor: 

ragender Weile gegeben. Diefelbe Freiheit von der Mühfal und 
Sorge der Arbeit, welche nach der Lehre vom Naturzuftand die 

ältefte Menjchheit ihrer Bedürfnislofigkeit und ihrer Befchränfung 
auf die freiwillig dargebotenen Gaben der Natur verdankte, gewährte 
den Spartiaten die Organijation der Gejellihaft, welche dem Poll: 

bürger alle Erwerbsarbeit abnahm und diejelbe auf die Schultern 

einer abhängigen außerhalb der Gemeinchaft ftehendeu Bevölferung 

abwälszte.2) Ein großer Teil der wirtſchaftlichen Schwierigfeiten, 

die fih der Nealifierung gejelihaftlicher Idealgebilde entgegen: 
zuftellen pflegen, fam bier von vorneherein in Wegfall.:) Kein 

) IV, 315. 
?) Bgl. Staat der Laced. c. 7. Evavria ye un» xai trade rois 

@adkoıs "EAA7CL xareoınaev 6 Auxoupyog Ev tn Incorn vouue. Er uiv 
yüg Inrov Teis dhkaıs NoAcaı narres xonuearilorte 000» duvayıet. 6 

uEv ydo yewoyer 6 de vonxAnpei 6 de Eunopeverau, ol de zei dnö 1er- 

»uv TeEgFovta, Ev dE 1 Inaorn 6 Avxovpyos tois uev £Aevdepois Tar 

enge {enuarıauov aneine undevos anteodaı, voa d’ EAsvdepiav reis 

noleoı Napasxevibe, tavra Erafe uova Eoya avıav vouiteıv. 

*) Schon Ariftoteles hebt in feiner Kritik bes platoniichen Kommunis⸗ 
mus mit Recht hervor, daß demfelben viel weniger Schwierigkeiten da im 
mi Beben, Ivo bie Veſitzer nicht zugleich Bebauer des Bodens ſind. Pol. 
* a: Er£owr ulv ovr IrTWv Tv yeogyovırwv allos av Ein 

. U ber sc. xotiny nolsiv T7jv Ywpav, avror d’ Eavrois die- 
„FEW» TG negi 1as xınosıs nÄtiovug dv napeEyos dvoxoliac‘ xrA. 
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Wunder, daß die hiſtoriſche Spekulation das Ideal, welches ſich 

auf dieſem günſtigen Boden in der Phantaſie aufbauen ließ, auch 

faſt bis in die letzten wirtſchaftlichen Konſequenzen ausgebildet hat. 

Eine völlig getreue Reproduktion des Naturzuſtandes konnte 

man ja allerdings ſelbſt in der Eigentumsordnung dieſes Muſter— 

volfes nicht erbliden. Während dort der Boden und jeine Früchte 
allen gemein geweſen, wie Luft und Sonnenlicht, war hier auf 

Srundlage eines feit geregelten Agrarſyſtems der Boden unter die 
Einzelnen verteilt und jelbft dem von der Gemeinſchaft ausge: 

Ihlofjienen Bebauer des Aderd durch die glebae adscriptio ein 
individuelles Anrecht auf denfelben eingeräumt. Aber foweit einem 
ungeſchulten volfswirtichaftlihen Denken und einer ungezügelten 
Phantafie innerhalb diefer Schranken eine Annäherung an den 

Kommunismus der Urzeit erreichbar Ichien, fo weit ift die im 

Zauberring der Romantif gefangene Hiftorie des ſpätern Griechen: 
tums in ihrer Idealiſierung der ſpartaniſchen Agrarverfaflung that- 

ählich gegangen. Für ihre Anfchauungsweife war ja eine freie 

Entfaltung der fittlihen Ideen im Volks- und Staat3leben nur 
verbürgt bei möglichiter Gleichheit der Lebenslage aller Bürger. Wie 

hätte fie ſich alſo eine Geſellſchaftsordnung, in der fie den höchften 

Triumph der Sittlichfeit über die materiellen Intereſſen erblicte, 

ohne die weitgehendſte Gleichheit der mwirtfchaftlichen Güter denfen 

fönnen! Und wo hätte der Doktrinarismus dieſer Zeit fich bedacht, 
die logiſchen Folgerungen, die er aus dem Wefen einer folchen 

Gejellihaftsordnung in Beziehung auf ihre notwendigen Lebens- 

äußerungen 308, ſofort in angeblich gejchichtliche Thatiachen um— 

zujegen?!) So erjcheint denn für diefe Auffafiung die Teilung 

) Wie außerordentlich Leicht fich Die Legendenbildung auf diefem Ge: 
biete vollzog, dafür bietet ein draftifches Beispiel auch die bei Juftin (III, 2) 

erhalterre Angabe, daß das lykurgiſche Sparta von der Geldbiwirtichaft zum 

reinen Raturaltaufch zurückgekehrt jei. (Lycurgus) emi singula non 
pecunia sed compensatione mercium jussit. Auri argentique usum 

velut omnium scelerum materiam sustulit. Der Ürheber diefer Anficht ging 

offenbar don dem Gedanten aus, ba ein Staat, in welchem der Erwerbs: 

4 
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des Tpurtaniichen Grund und Bodens ganz }elbitverftändlich wie 
eine „Zeilung unter Brüdern“; und wenn in der Ugett, — um 

mit Juſtin (d. 5. wahrscheinlich mit Ephorus) zu reden — eine 

Gemeinſchaft des Berges beitunden hatte, al3 ob „Alle insgeſamt 
nur Ein Erbe hätten“,i) jo fonnten die Bürger des Tpartanitchen 

Mufterttautes wenigſtens ſoviel von fich rühmen, daB es auch unter 

ihnen feine Enterbten gub, daß jeder von ihnen den gleichen Anteil 
am „Bürgerland“ als ſein angeborened Recht beanſpruchen durfte. 

Wie diete prinzipielle Gleichheit des Grundbefiges im einzelnen 

durchgeführt war, ob e3 überhaupt möglich war, diejelbe bei der 

wechielnden Bürgerzabl aufrechtzuerhalten, ohne gleichzeitig die Zahl 

und Größe der Landhufen immer wieder von neuem zu ändern, 

durüber hat man fih natürlich wenig Gedanken gemadt. Wan 
jtellte jih die Sache ſehr leicht und einfah vor. Wie im Staate 

der alten Peruaner jeder Familienvater bei der Geburt eines Kindes 
ein neues Stüd Land zugewielen erhielt,?2) ebento joll in Sparta 

jedem neugebornen Knaben, deiten Autziehung bei der Borftellung 

in der Gemeindehulle (Leiche) von den Stammesälteiten gebilligt 

war, eine Zandhufe zuerfannt worden jein.) Wodurch die Alteften 

trieb mit al feinen unfittlichen Konſequenzen radikal ausgerottet fein follte, 

ein der Anſammlung Tähiges Tauichmittel, irgend ein „Geld“ überhaupt nicht 
zugelafjen haben fann. Tieie logiſch korrekte Schlußfolgerung genügte, ba: 
raus eine gejchichtliche Thatiadhe zu formulieren und fie ala folche weiter zu 

überlieiern. — In diejelbe Kategorie gehört die Notiz bei Juſtin III, S 

(Lycurgus! virgines sine dote nubere jussit; ganz jo wie Plato in feinem 

Geſetzesſtaat! S. unten Kap. III. Auch diefe Anficht hat ſich Plutarch an: 

geeignet. Apophthegm. Lac. p. 149 Lyc. 15. 
) XLUI, 1: veluti unum cunctis patrimonium esset! cf. Plutarch: 

Lyfurg 8: 7 Aaxwrixn galveraı nüca nollor adeAgwWr Eivai venotl vere- 

unuevwv. 

2) Bol. Steffen: Tie Landbwirtichaft bei den altamerifanifchen Kultur: 
völtern. ©. 76 f. 

2, Yyfurg c. 16: TO de zevunder orx 77 xUptos 6-zjErrjGas roegenT. 
aA Ereps Außeiv Eis Tonov tıva Akaynv xalovueror &v $ xzadnusro 1ar 

iv ol ngeaBUraros xarauadovres To naıdapıov, Ei Mey Eunayes ei 
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in die Lage verjeßt wurden, jedem Anſpruch diejer Art zu genügen, 
wird uns nicht gejagt; wohl aber willen wir, daß die Angabe in 

ſchroffem Widerfpruche fteht mit allem, was font über das fpar- 

taniſche Güterrecht überliefert ift. Denn es leuchtet ein, daß, wenn 

der Staat jeden neugeborenen Bürger mit einem xAr,ooc ausftatten 

wollte, der ganze Grund und Boden jederzeit der Gejamtheit zur 

Verfügung ftehen mußte, ein dauerndes Befigrecht des Einzelnen 
insbefondere jedes Erbfolgereht von vorneherein ausgeſchloſſen 

war,!) während doch derjelbe Plutarch, der die genannte Legende 

unbebenflich wiedergibt, an anderer Stelle zugeftehen muß, daß in 

Eparta jeit uralter Zeit die Landloje regelmäßig auf dem Wege 

der Vererbung vom Vater auf den Sohn übergingen.?) Ebenſo 

hätte e3 für eine nüchterne und unbefangene Betrachtung der Ver: 

gangenheit Kar fein müfjen, daß die Legende unvereinbar ifl mit 

der thatjächlichen Entwicklung der jozialen Verhältniſſe Spartas, 

mit der bier big ins fiebente Jahrhundert zurüczuverfolgenden wirt: 

ichaftlichen Ungleichheit unter den Bürgern. 
Zu ſolch kritiſchen Erwägungen war aber freilich die Gejchicht- 

Ihreibung, auf die wir in dieſen Fragen angemwiejen find, nicht im 

Stande, am wenigiten diejenige, bei welcher ung die Legende von 

der prinzipiellen Gleichheit des ſpartaniſchen Grundbefiges mit am 

früheften entgegentritt, das Gejchichtswert des Ephorus. Die all: 

xai Öwuaälor, to&pev ExElsvov, xAN00v avro Twy Evaxıayıkluy 

TO00YVELMAYTES. 

) Daher begegnen wir im Inkareich neben der genannten Sitte gleich: 
zeitig der ftrengften Feldgemeinſchaft. Die Felder gehörten hier dem ganzen 

Torf und fielen ftet3 wieder an die Gemeinde zurüd, fie konnten weder ver: 
äußert noch vererbt werden. Alljährlich wurben fie von neuem verteilt, wo: 

bei der Einzelne bald mehr, bald weniger erhielt, je nachdem bie Kopfzahl 

ſeiner Familie ab: oder zugenommen hatte. Vgl. Steffen a. a. ©. ©. 77. 

3) Agis c. 5. Die Verſuche, die Angabe Plutarch3 jo umzudeuten, 

daß der Widerfpruch mit den Thatſachen wegfällt, z. B. die Erklärung Schö- 

manns Griech. Alt. I’ 271 (ef. Herinann Ant. Lac. p. 188 ff. 194), thun 
nicht nur dem klaren Wortlaut Gewalt an, jondern verfennen auch den Zu: 

ſammenhang der Borftellungen, aus dem fie allein verftanben werden kann. 
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wb jeder Eirzeiserband mur alä Uran im Tienite Des Volks 

intrengd.’, En Gein mecteliergen Wodlwollens verband alle 

Alzren der Berölferung.:) Der Arme kannte nod feinen Neid 
gegen ten Beſitzenden und Nüben. Im Gegenteil! Die unteren 

Klarien iaben in dem Wohlitand der böberen eine Bürgichaft für 
ihr eigenes Gedeiben und waren daber ebenſo eitrig bemüht, die 

Antereien derielben zu fördern, mie die ciacnen.?) Die Beligenden 
binwiederum waren ſoweit entternt, auf Die Armen herabzuſehen, 

daß fie in der Armut vielmehr einen öñentlichen Mißſtand ct: 

2, n 
Eu 

1) Paneg. 79: otım de nolmızes Eiyor, ÜoTE zei Tds Grückıg Erot- 

ovvro nos alhrkors or yY OnoTega Tors Er£pors aroitsarıes 1er korner 
Gofovaıy, uk" oAoTegoı gInoortaı Tr;v aohır ayadar I Taunsartes' zui 
Tdg Ermpeias aryiyov ory dato 1wr idia arugegörter, aid’ Eat 15 or 

nindorg wgelkig. 

2) Areop. 31: ov yip uovor nepi Tay xorwmr wuoroonr, adda zei 

negi cöv idiov Bioy rootornu dnotodrto nporaar aAlılar, OCT» 1EE JPi; 

Toßg 8 goovoÜVILaS xai narpidos xovwWvourtus. 

ib. 32, 
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blidten, der den Beſitzenden ſelbſt zum Vorwurf gereiche.') Sie 

waren daher allezeit bereit, zur Bekämpfung der Not die Sand zu 

bieten, ſei es, daß fie Grundſtücke gegen billige Pacht an Dürftige 

überließen oder denjelben durch Geldvorſchüſſe die Mittel zum Be- 
triebe eine8 Gewerbes gewährten. Sie hatten ja auch nicht zu 
fürdten, daß ihnen die ausgeliehenen Kapitalien verloren gehen 

würden. Denn damal3 war das ausgeliehene Geld ebenfo ficher, 

wie daheim im Echranfe. — Hier lag in Wirklichkeit die Sache 

jo, daß die Fürforge für andere fich zugleich dem eigenen Wohle 

förderlich erwied.?2) Es verband ſich mit der Sicherheit des Eigen: 

tums ein Gebrauch desjelben, der dasjelbe gewiffermaßen zum Ge: 
meingut aller Bürger machte, die einer Unterftügung bedurften,°) 

jo daß es damals niemand gab, der jo arm gemweien wäre, um 

den Staat duch Betteln beihämen zu müflen.*) In der richtigen 
Einficht, daß die Not auch die Urſache der fittlihen Mißſtände iſt, 

hoffte man durch die Befeitigung diefer „Wurzel der Übel” auch 
der letzteren Herr zu werben.?) 

Sn der That ein Zuftand, dem zur Verwirklichung des „beiten 
Staates” kaum mehr viel fehlt,s) und der felbft die Hoffnungen 

ib. ... Umolaußavorres aioyuynv avtois eivar ıyv ıwv noÄl- 
Toy anopiev Ennjuvvov Tais Evdeiaug. 

?) ib. 35: aua yap tTovVs TE nolitas WgEiouy xai Ta operep' av- 
Loy &yepya xadeoıacar. 

8) jb. xepaAaıor de Tov xaAws aAAndoıs Öuudeiv . al utv yao xıy- 
0% napaikis 7oav, olonsg xara 16 dixasov onnjoxor, al de yonjasıs xor- 
val nacı Tois deoufvos ww noAıor. 

*) ib. 83: 70 de ueyıorov' tote ulv ovdeis nv ıwv noluav Evdens 
Toy dyayxaioy, ovde ngooaırWv Tols Evruyyavovras ınv noAıw xarjoyuve, 

voy Bü nAsiovs eloiv ol onavilovres ıuv Eyovıwr. 

5) ib. 44: tous uEv yap vUnodsestepov no«trovras Eni Tas yEwpyias 
xal funopias Ergenov, eidores Tas anopias u8v did Tas apyias yıyvoußvas, 
Tas dE xaxovpyias did Tas anogius' dvaipoüvres oVv ıjv deynv ıWv 
zaxoy anallaksıy Worro xal TWv dAlwv duapınuarwv TWv uEr' &xeivnv 
Ylyvoueywy, 

*) Für Iſokrates ift hier der „beite Staat“ bereitd verwirklicht. Er 
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derjenigen rechtfertigen Fönnte, die an die Möglichkeit einer radi— 

falen fittlihden Ummandlung des Menfchengeichlechtes glauben und 

davon eine völlige Neugeftaltung der Gejellichaft erwarten. Denn 
wenn die Möglichkeit erwieſen ift, die befigenden Klafien jo weit 

zu bringen, daß fie die Armut des Nächiten als perjönlichen Makel 
betrachten, warum jollte da nicht noch eine weitere Stufe der Ent: 

widlung denkbar jein, wo man es ſchon als eine Ungerechtigkeit 
eınpfinden wird, überhaupt reich zu fein, während andere Darben, 

wo jedermann freiwillig auf feinen Überfluß verzichten und alles 
an andere abtreten wird, mas in deren Händen mehr nügen Tann, 
al3 in jeinen eigenen? 

Jedenfalls befteht eine unmittelbare Kontinuität zwiſchen dem 

Ideenkreiſe, aus dem dieſes Idealbild Altathens bei Sokrates er: 

wuchs, und den idealifierenden Anſchauungen über den fozialen 

Mufterftaat Sparta, wie fie in dem Gejchichtswerf feines Schülers 

Ephorus zum Ausdrud kamen. Die Grundlage bilden bier wie 
dort diefelben jozialpolitifchen Konftruftionen, nicht die ächte Über: 
lieferung. 

Wie jehr diefe ganze Geichichtichreibung unter dem Einfluf 

der Theorie ftand, zeigt recht deutlich die Art und Weije, wie fie 

die Lehre vom Naturzuftand in die Gejchichte einführte. Wie un: 

endlich leicht hat fie es ſich doch gemacht, den Kernpunft dieſer 

Lehre, die Vorftellung von dem idylliichen Frieden primitiver Volks— 

zuftände al3 gejchichtlich zu ermeilen! Nach dem Zeugnis Dikäarchs 

bat fi die Lehre vom Naturzujtande äußerlid in der Weiſe ent: 
widelt, daß man von den Mythen über das goldene Zeitalter dus 
„alzu Fabelhafte“ abjtreifte und mit Hilfe derjenigen Elentente der 

mythiſchen Erzählung, welche ſich vernünftiger Weile als gefchicht: 

lih möglich denken ließen, eine neue Urgejchichte der Menjchheit 

Tonftruierte.!) Wer wollte andererjeit3 bezweifeln, daß unter den 

fragt allen Ernftes: xzairos Ws dv yEvoıto ravıns nieiovos akie nodıtein, 

Ts ovrw xaÄus anarıwvy TWy noryuatov EnıueÄndeiong; 
s) A. a. O. A de xai EEnyoriuevos 6 Aızaiapyos ròy Eni Koovor 

—— eivai pyow ei dei Auußaveır uEv autov es yeyorora xal un 
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Autoren, auf welche fih Dikäarch bei diefer Gelegenheit beruft, in 

erfter Linie eben Ephorus ftand, deſſen geſchichtliche Methode ſich 

ja durch diefelbe flache Rationalifierung des Mythiſchen, durch die: 
jelbe Verquickung von Fabel und Gejchichte auszeichnet („auyxerr 
z0v Te TG ioroolas xal Tov Tov uvJov Tunov!“)!) 

Doch mozu bedarf es noch eines Hinweiſes auf die Schwächen 

diefer Gefchichtichreibung? Wer die ganze Frage vom univerſal— 

biftorifchen Standtpunkt aus betrachtet, der weiß, daß wir es bier 

mit einer jener Erſcheinungen des menſchlichen Geifteslebeng zu 

thun haben, die ſich — unabhängig von der erreichten Höhe ber 
geſchichtlichen Kritik — als das logiſche Ergebnis gewiſſer begriffs— 
bildender Seelenvorgänge von ſelbſt einzuſtellen pflegen. In allen 
bewegteren Zeiten, in denen die beſtehenden ſozialen und politiſchen 
Ordnungen berechtigten Bedürfniſſen und Wünſchen nicht mehr ent— 
ſprechen und zu zerbröckeln beginnen, begegnet uns auch dieſes 
Hinausſtreben aus dem Zerſetzungsprozeß des gegenwärtigen Lebens 
in die Welt der Ideale. In ſolchen Übergangsepochen iſt es ſelbſt 
für die ſtrenge Forſchung überaus ſchwierig, ſich durch perſönliche 
Wünſche und Hoffnungen nicht den Blick für jene ſchmale Linie 
trüben zu laſſen, welche die wirkliche Welt von der begehrten ſcheidet, 

ih das reale Bild des wirtſchaftlichen Lebens und feiner Kaufal- 
zuſammenhänge nicht durch Idealbilder durchkreuzen zu laſſen. Da- 

ber ift — von dem römischen Altertum ganz zu ſchweigen?) — 
auch die hiftorifche Spekulation de3 neunzehnten Jahrhunderts aus 
ähnlihen Motiven zu völlig analogen Anjchauungen über die Ber: 
gangenheit gelangt, wie die des vierten v. Chr. Wir begegnen in 

uaımy dmınegpnuiouevov 10 de Aiay uvdızöv aperras — Eis 10 die 
ToV Aoyov Yvaıxöv avdyeıy, 

1) Strabo IX, 3, 12. p. 423. cf. X, 4, 8. p. 476. 
2) Es bedarf ja faum eines Hinweiſes auf die römische „Baftarb- 

hiftorie" des 4. Jahrhunderts d. St., die im weſentlichen auch nur ein „quafis 
Biftorifcher Abklatfch* der agrarpolitifchen und fozialrevolutionären Bewegungen 

der grachhifch-fullanifchen Zeit if. Mommjen: Sp. Caſſius, M. Manliug, 
Ep. Mälins, die drei Demagogen der älteren republitanifchen Zeit. Röm. 
Forſch. II 153 ff. bei. ©. 198 f. 

4 
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unferem von ſozialreformatoriſchem Geift durchdrungenen Zeitalter 
auf fozialpolitiihem Gebiete geihichtlichen Konftruftionen, deren 
quellenmäßige Unterlage kaum weniger problematiih ift, als die 

Anfiht der Alten über die prinzipielle Gütergleichheit Spartas. Ich 

erinnere nur an die Rolle, welche die oſtſlaviſche Dorfgemeinjchaft 

(der ruſſiſche Mir) in der modernen Agrargeſchichte geipielt hat. 

Diefer ſlaviſche Gemeindekommunismus verwirklicht die genannte 

Gütergleichheit durch einen periodiſchen yirs aradaouos nad) der 

Kopfzahl in radikaljter Weile, während die altgermanijche Feld⸗ 
gemeinichaft — in den Zeiten der Seßhaftigkeit wenigſtens — Feine 

Spur von einen ſolchen Syftem erkennen läßt.!) Trotzdem hat 

man vielfah, wie 3. B. Laveleye, die germaniiche Dorfverfaflung 

al3 das vollfommene Abbild der oftjlaviichen, die germanifche Ge 

meinde als ein vollfommen „kommuniſtiſch organifiertes” Gemein: 

wejen ?) Hinjtellen Fönnen! Die modernen Verkfündiger des jozia: 

liftiichen Evangeliums der „Bodenverftaatlichung” („nationalisation 

of land“), der „Rüdgabe des Landes an das Volk“ reden in der: 

jelben Weiſe von der „Nüdfehr zum alten Recht des Gemein: 

befigeg am Boden“, wie die Sozialrevolutionäre der Zeiten des 

Agis und der Kleomenes von der Rückkehr zu der wirtichaftlichen 
toorıg xai xorwrie des Iykurgiihen Sparta.?) Und jelbft ein 

Lorenz v. Stein wagt die Behauptung, daß bei den drei großen 

Kulturvölfern Europas, Hellenen, Stalifern, Germanen, die Gemein: 

ſchaft alles Grundbefiges die Grundlage des gejamten Rechtslchens 
gemwejen ſei. Infolge einer ähnlichen Ideenverbindung, wie wir 
fie bei Ephorus, Polybius, Plutarch fanden, ericheint ihm die prin: 

zipielle „Gleichheit des Anteil3 an dem gemeinjamen Gut“ als die 

) Dal. oben ©. 12. 
2) So auch KHleinwächter: Zur trage ber ftändifchen Gliederung ber 

Geſellſchaft. Zeitichr. f. d. Staatswiſſenſch. 1888. ©. 318. 
3) Vgl. 3.8. die Monatsſchrift zur Förderung einer friedlichen Sozial: 

reform. „Deutſch-Land“ Bd. II, ne. 1 ©. 20. Engels: Tie Entwidlung de? 
Sozialismus von der Utopie zur Wiflenfchaft ©. 51 in dem Anhang über 

die Mark“. 

—* 
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notwendige wirtichaftliche Verkörperung der „Gleichheit und Frei— 

beit”, melde nach ihm die „Anfänge der Geſchichte Europas“ 

harakterifiert. „Das Lebenzprinzip der drei Völker ift die Freiheit 
des waffenfähigen Mannes, die zur Gleichheit des Beliges der Ein: 
zelnen und zur Gemeinschaft in Beſitz und Leiftungen aller 

wird, weil fie nur in der Gemeinjamleit ihres Beſitzes verwirk— 

licht werden konnte. Erſt die leßtere war es, welche jedem Ein: 

zelnen die Kraft und das ftolzge Bemwußtfein des Ganzen gab.” !) 

Man fieht: die Idee einer glüdlichen, leider zerftörten Geſellſchafts— 

verfaffung der Vorzeit, die Idealvorſtellung einer Art präftabilier: 

ten Harmonie der Kräfte, um es kurz zu jagen, eines „goldenen 

Zeitalters“ 2) tritt bier mit demſelben Anſpruch auf, gejchichtliche 

Thatſachen zu reproduzieren, wie die analogen jozialgefchichtlichen 

Konitruftionen der Alten.>) 

Das Ungefchichtlihe und Übertriebene in dem angedeuteten 
Idealgemälde ift in Beziehung auf das germanijche Altertum neuer: 

dings zur Genüge Hargelegt worden.) Was die hellenifche Welt 
betrifft, fo wird nach dem Gefagten eines weiteren Beweifes nur 

noch derjenige bedürfen, der mit Viollet,5) Zaveleye,s) v. Stein”) 

') Sie drei Fragen de3 Grundbefies und feine Zukunft ©. 29 u. 3775. 
?) Der Ausdrud wird direkt gebraucht um die Zuftände des altgerma: 

niihen Staates zu charakterifieren, bei Lamprecht: Rheinische Studien 103 ff. 

ı) Mie weit die Analogie zwijchen antiken und modernen Cinjeitig: 
feiten auf diefem Gebiete geht, dafür ift auch der Vorwurf bezeichnend, den 
C. Telbrüd (Die indogermanifchen Verwandtſchaftsnamen ©. 215) Lamprechts 
Studien zur Sozialgefchichte der deutſchen Urzeit macht, daß „diejenigen 
Schablonen, welche innerhalb bed Rahmens der Naturvölfer erarbeitet find 
Oder zu fein fcheinen, allzu bereitwillig auf andere Völker übertragen werben, 

als ob wir noch in den Zeiten lebten, da die großen Epopöen der ſpekula— 

tiven Philoſophie die Gemüter gefangen hielten.“ 
) Bon Meitzen in dem gen. Aufſatz „über bie Individualwirtſchaft 

der Germanen“ a. a. O. ©. 71 f. 

) A. a. O. S. 465 f. 
6) A. a. O. ©. 370. 
’) Stein: Die Entwicklung der Staatswiſſenſchaft bei den Griechen. 

Sißgb. der Wien. Akad. (phil. hiſt. Kl.) 1879 ©. 255. 
Pöhimann, Geſch. bes antiken Kommunismus u. Sozialiömus. 1. 10 ( 
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Hweites Kapitel. 

Die indiridnaliſtiſche Zerſekung der Geſelſchaft und die Henktion 
der zhileſexhiſthen Staats: uud Gefelfafsikesrie. 

Erfter Abſchnitt. 

Individualiſtiſche Tendenzen. 

Die ſozialen Mißitänbe, unter denen das Sparta des vierten 

und dritten Jahrhundert3 zu leiden Hatte, find typijch für die Ge 

ſchichte dieſer Epoche überhaupt. Fajt überall in Hellas diejelbe 
Zendenz zur Verſchärfung der wirtjchaftlichen Gegenjäge, infolge 

der zunehmenden Konzentrierung des Kapitals und des Grundbeſitzes 
ein unaufhaltſames Zujammenjchwinden des Mitteljtandes, neben F 

3) ©. das Kapitel über den Staatsroman im zweiten Band. 

2) Laveleye a. a. O. 
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dem Wahstum der Geldmadht die furchtbare Kehrfeite: der Bau: 
perismus, in allen Schichten des Volkes eine die befjeren Triebe 

mehr und mehr überwuchernde Begier nach Gewinn und Genuß, 

rückſichtsloſe Ausbeutung und ausfchweifendfte Spekulation, Ber: 

bitterung und gegenfeitige Entfremdung der verjchievenen Gejell- 
ſchaftsſchichten durch Klaffenneid und Klafienhaß. 

Dazu kam, daß diefe Elemente der fozialen Zerfegung und 

Auflöfung den freieften Spielraum für ihre Bethätigung hatten. 
So wie die Dinge in der republifaniichen Staatenwelt von Hellas 
lagen, fehlte hier eine Organifation der Staatsgewalt, welche ftarf 

genug gemwejen wäre, gegenüber den in ber Geſellſchaft vertretenen 
Sonderintereflen die “dee des Staates al3 des Vertreters des Ge: 

meininterefje8 und der ausgleichenden Gerechtigkeit in genügender 

Reife zur Geltung zu bringen, den Egoismus der Geſellſchaft den 
gemeinfamen Zmeden des Staat3lebend zu unterwerfen. In dem 
auf dem Prinzip der Volfsfouveränität beruhenden Staat, wo in 
Virflichfeit die Souveränität der Gefellfchaft oder vielmehr der je: 
weilig herrſchenden Gejellichaftsklafie die eigentliche Grundlage der 
Staatsordnung bildet, find ja die fozialen Mächte von vorneherein 
das ausfchlaggebende Moment audy im öffentlichen Leben. Vic 
Baſis der Gejellfehaftsordnung, der Beſitz und feine Verteilung find 
ſtets zugleich maßgebend für die ftaatlihe Ordnung. Die ganze 
Eitwicklung des politiichen Lebens der hellenijchen Nepublifen hing 
daber im letzten Grunde von der Entſcheidung der Frage ab, welche 
von den verjchiedenen fozialen Klaffen, — die kapitaliſtiſche Minder: 

beit, der Mittelftand, die nichts oder wenig Belitenden, — den 
vorwaltenden Einfluß auf die Staatsgewalt zu erlangen vermochte. 

Solch eine ſich ſelbſt überlafjene, durch eine Fraftvolle Reprä— 

jentation des Staatsgedankens nicht eingefchränfte Gefellihaft ift 
aber ſtets geneigt, fih in ihrem ftaatlichen Verhalten durch gefell: 
ſchaftliche Sonberintereffen beftimmen zu laffen, den Beſitz der 
Staatögewalt den eigenen Zweden dienftbar zu machen. Der Kampf 
der egoiftifchen Triebe, der in der Gefellichaft als wirtſchaftlicher 
Konkurrenzkampf geführt wird, verpflanzt ſich aus der fozialöfono- 

10* 
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man e3 ja niemand übel nehmen könne, wenn er vor allem für 

fich ſelbſt ſorge; ) und mit der offenherzigften Unbefangenheit wird 
zugeftanden, daß im umgekehrten Falle die Reichen ihre Herrichaft 
in demfelben Geifte ausnügen würden.?) Cine Auffafjung, der e3 
vollkommen entſpricht, wenn Ariftotele8 die beiden Grundformen 

des damaligen Berfaffungslebenz, Dligarhie und Demokratie als 

Regierungsſyſteme definiert, von denen das eine zum Vorteile der 
Reihen, das andere zum Vorteile der Armen geübt wird.) Denn, 
wie Ariftotele8 weiter bemerkt, der Kampf zwiſchen Arm und Reich, 

zwiſchen Beligenden und Nichtbefigenden, der das helleniſche Volks⸗ 

und Staatzleben zerrüttete und vergiftete, konnte Fein anderes Er: 
gebnis haben, al3 daß die jeweilig fiegreiche Partei viel mehr auf 

die Begründung einer Klaffenherrichaft bedacht war, al3 einer die 

gemeintamen Intereſſen aller ſchützenden, die Sonderintereffen aus: 
gleichenden ftaatlihen Drdnung (modırei zo xai Ion).t) Inſo— 

ferne ift e8 wohl berechtigt, wenn Plato die auf folder Grundlage 
erwachlenen Berfaflungen geradezu als eine Negation der Staatsidee, 
old Werkzeuge der Zerjprengung, nicht der Erhaltung der bürger: 
Gen Gemeinschaft bezeichnet. 5) 

!) II, 20: dnuoxgeriav d’Eyua‘ arrow ur ıW djuw avyyıyyWoxw' 
avroy yap EU nossiv navri avyyvaun £otiv. 

?) ], 16; et u2v yag ol yonoroi EAeyov xai EBovAsvor, Tois Öloloıg 
Ogisıy avrois nv ayada, ois dE dnuorıxois 00x ayadd. 

°ı) Pol. III, 5, 4. 1279b: 7 d’oAıyaoyie noös To (ovupeoov 6) 
Toy sunogwr, 7 IE duoxgaria npös To ovugegpor 16 TWv anöpwv' ngds 
di ro io XOLVG Avoıteloüv ol deuie aurwWv. 

*) ib. VI, 9, 11. 1296a: die To oraseıs yiyveodaı xal udyas noös 
—E To Inu xal Tols EUNODOLS ONoTEgXoLs Av ucAAor gvußn xgaTjaaı 

Toy tvavıio, ov xadıoracı xoıynv nolteiav ovd’ Tony, dAdd ıns vians 
«doy 79 Önegoynjv ıjs nolıreias Anußavovam, xal ol utv dnuo- 
xceriay, ol d’oAıyapyiav nowovoiw. 

5) Leg. 710b rarras dynov guuer nucis vor our’ eivaı noAıteias, 
or —XR rouous. 0001 un Svunaons uns TOoAcwg Erexa ToUxolron 

Frödrgay' od’ Exexa TivWv, GTUGLWTELRG, dA ov nOMTSicG Tovrovs 

Faner, zei TE rovrwv dixame & gaocıy eivaı, ucınv elpjadeı, cf. 832 c.: 
tovtuy yap dj nodısia uEv oudeuia, oraoıwreia de nacu Acyoıı' dv 

4 
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Das ift e3 offenbar, was Mommſen im Auge bat, wenn er 

von jenem griechiſchen Weſen ſpricht, dag dem Einzelnen das Ganze, 

dem Bürger die Gemeinde aufopferte und zu einer inneren Auf: 

löfung der Gemeindegewalt ſelbſt führte. Das legte Ergebnis it 

in der That ein ertremer Individualismus, der big zu einer förm: 
lihen Verneinung von Staat und Recht fortjchritt und das Inter⸗ 
effe des Individuums al3 das einzig wahre Intereſſe proflamierte. 

Für die Theorie des Egoismus, wie fie Hand in Hand mit der 

geſchilderten Geftaltung des öffentlichen Lebend Eingang fand, er: 
Ihien das Individuum nicht nur al3 fouveräne Urſache aller Orb: 

nungen und Einrichtungen des Zujammenlebens, jondern fie be: 

trachtete die Lebenszwecke des ifolierten Individuums auch als einzige 
Zwede alles menſchlichen Thuns.) 

Eine Auffaffung, die mit innerer Notwendigkeit zugleich zum 
ethischen Materialismus führen mußte! Dem da die Lebenszwecke 

des ijolierten oder ifoliert gedachten Individuums eben unbedingt 

egoiftiiche find und da fie ſich vorzugsweiſe auf das phyfilche Daſein 

beziehen, was kann aus der ausjchlieglihen Berüdfihtigung dieſer 

Zwecke anderes entftehen, als der Materialismus, der fittliche 
Nihilismus? 2) 

Der Rechts- und Staatsidee wird ein angebliches Naturrecht 

sodörare' Exovıwv yap Exovoe ovdeuia, aA’ axovrwy Exoüca deze: our 
aei rivı Pia, Foßovusvos dE doywv apyöuevor oVTE i0yYvgOYy our’ avdgeior 
ovurâé TO nupanav noAeuxov Exwv Euosı yiyveodai norsé. 

i) Das ift in fozialpolitifcher Hinficht der Sinn ber ben Satze nar- 

TWwv YonudTwv WErpov avdownos von einer jophiftiichen Moralphilofophie 

gegebenen Deutung, daß der Menfch in feiner DVereinzlung, das beliebige 
Individuum da3 Maß aller Tinge jet. 

?) Bgl. die Formulierung dieſes Standpunkte bei Plato, Gorgias 
491c: — rovr’ Earır TO xara gucıv xaAov xai dixaor, ... orı dei 10V 
0eIWs Buwooueroy Tas ußv Enıdvuias Tas Eavrov &üv ds ueyioras eiwaı 
xei um xoAudew,.... . xai dnonunkdvar wv dv dei 7 Emdvuia yiyryıa. 

cf. 492d. Es iſt der Lieblingsjah des ethiſchen Materialismus der Gegen: 

wart, daß der Menſch um fo glüclicher fei, je mehr Bedürfniffe er habe, 
a Gas daß die Mittel zu ihrer Befriedigung vorhanden find. 
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entgegengeftellt, welches dem Einzelnen in der Befriedigung jeiner 

jelbftjüchtigen Triebe feine andere Grenze ftedt, al3 dad Maß der 

eigenen Kraft. Wie im Kampfe ums Dafein, in der Tierwelt, 

immer der Stärfere es ift, der die Oberhand über den Schwachen 

gewinnt, jo ift nach diefer Dogmatik des Egoismus das Recht ſtets 

auf deflen Seite, der die Macht hat; es ift identiſch mit dem inter: 

elle des Stärkeren.!) Die Regierungen machen mit vollem Nechte 

das zum Geſetz, was ihnen nüßt; das fogenannte Gerechte ift nicht? 

anderes, als der PVorteil der Machthaber.) Nur Thoren und 

Schwächlinge werben ſich daher durch das pofitive Gejeg verhindern 

lafien, ftet3 ihren eigenen Nugen zu verfolgen. 
Die Mehrheit weiß recht wohl, daß fie ſchwach ift, und daß 

die einzige Bürgſchaft für ihr Wohlſein in der Einjchränfung der 

') Diefe Anſchauungsweiſe wird in Platos Gorgias einem praktischen 
Politiker, im „Staat“, mit etwa verjchiedener Motivierung, einem Sophiften in 
ben Mund gelegt. Gorgias 483d: 7 de ye, oimaı, Pucıs adın dnogpaivei 
av, ori dixawv Lorı Tov ausivw Tov yelpovos nA&ov Eyeıy xal 1ov 
duyvarastepov Tori advvarwıegov. dAoi de Tadra noAdeyoi Or ovrws 

Eye, xcè Ev Tois aAkoıs Lwoıs xal tuv avdownwv Ev OAaıs tais NOAECL 

zai Tols yEvsaıy, OTI 0VIW TO dixaioy xExgITEI, TOV XEEITTW TOU NTTovog 

gapyeıw zai nAEo» Eyeıv. — Die von Grote aufgetworfene Frage, inwie— 

weit die Sophiften mit Recht oder Unrecht al3 Träger dieſer Anſchauungsweiſe 

erſcheinen, kommt für uns bier nicht in Betracht. Uns genügt die Thatjache, 
daß fie von „Zaufenden“ geteilt wurde (axovm xai uvgiwv allwr! wie es 

rep. II, 3580 Heißt. cf. Gorg. 492d: oa@pws yap oU viv Akyaıs, & ol 

Moc diavoouvraı er, Akysıy dE ovx E&HEdovow). Dad „Geheimnis aller 

Melt” — wie Helvetius don dieſer Anficht gejagt hat. — Daß es ſich babei 
übrigend auch um thatjächlich vorgetragene Lehren handelt, ift nach den 

Spuren, die fi in der älteren Ritteratur, 3. B. bei Euripides (Son V, 
621 ff.) und dem von Yamblichos -benütten Sophiften (cf. Bla, Kieler 

Progr. 1889) finden, ganz unzweifelhaft. Das hat neuerdings? wieder F. 
Dümmler: Prolegomena zu Platond Staat und ber platonijchen und ariftote- 
lichen Staatslehre (Basler Progr. 1891) S. 30 gegen Gomperz (Apologie 

der Heilkunſt S. 112) mit Recht betont. — Vgl. übrigens auch Thukydides 
V, 105, VI, 82—87. 

2) rep. I, 3380: v0 dixasov ..... TO ToU xgeirrovos avupegor! cf. 
ib. 338e. 
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fein müſſen, was ihnen dieſe übrig laffen.!) Eine Forderung, mit 
der die Anſprüche der ausbeutenden Klaſſenherrſchaft ihren Höhe: 

punft erreicht haben. 

So wird der felbitfüchtige Wille des Individuums auf den 
Thron geſetzt, die Gejellichaft in ihre Atome aufgelöftl. Und was 

fih bier als Theorie gibt, dag erjcheint in feiner verhängnisvollen 

Bedeutung für die Praxis des Lebens in dem furdhtbaren Urteil, 
welches ein jo nüchterner Beobachter, wie Ariftoteles im Hinblid 
auf den Egoismus feines Zeitalter gefällt hat: Immer find e3 
nur die Schwachen, melde nach Recht und Gleichheit rufen, die 

Starfen aber fragen nichts nach diefen Dingen.“ 2) 

Wo die höheren ſozialen Gefühle dem Bewußtſein weiter 

Kreife in ſolchem Maße verloren gegangen waren, da mußte der 
Intereſſenkampf der Individuen und Geſellſchaftsklaſſen vielfach zu 

einem über alle Schranken der Eittlichfeit und des Nechtes id) 

binmwegjegenden Ringen unverjöhnlicher Kräfte entarten. In den 

wirtſchaftlich und politifch fortgejchrittenften Staaten der hellenischen 
Melt finden wir auf der einen Seite eine plutokratiſch gejinnte 

Minderheit, welche da3 Prinzip der Volksfouveränität, der Gefeb- 

gebung durch das Volk, al3 eine unnatürliche Knechtung der Stär: 

feren, der fozial und geiftig Höherftehenden, auf das drüdendfte 

empfand und ftet3 bereit war, fich derjelben mit allen Mitteln zu 

entledigen, auf der anderen Seite das „Bol“, deſſen demokratiſches 

Bemwußtjein ebenfo einfeitiger Individualismus im Intereſſe der 

1) Bol. Plato im Gorgiad 484b, wo Kallikles bie Verfe Pindars 
über den Rinderraub des Herafles zitiert (dysı dıxausv TO Bıatorarov UnEQ- 
tere zei’ TEexuaigoua Epyotow “Hoaxdeos, Eenei — anpıdıas —) und 

hinzufügt: Aeysı d’ orı ovVre noLauevos ovre dovros Tod Imgpvovov nAdaato 
tag Boüs, ds Tovtov Övros Tov dixaiov Quoe xui Bois xal taliu 
xzızuara eivar naävra tou Beitlovos Te xai xpeitrovog 1a zWv 

ceı00vwr TE xal NTTovw>, 
2) Politik VII, 1, 14. 1318b: zeoi ur rot toov zei rov dixalor, 

zev fi nuvv yadenov Evgeiv tiv aAmdEuv negi avrwar, Huws ddov ruyeiv 
7 ovuneioaı Toug dvvauevous NÄEOVERTEIV dei yao Lntovcı ro dixalov xui 

to boov ol nrrous, ol de xparoüvres oudev gpoovridovev. 
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Mafen mur, wie das eligarchiſche Trinzip in dem der Reichen. 
Wollte Ne Geldoltgarctie überuü Die Emanzipation vom jlaatlichen 

Zwang, wo derielbe ihren Gerinntrieb beengte, jo wollte der radikale 
Teil des Temes alles durch den Staut für die Maſſe. Ein Gegen: 
ſatz, der ich immer mehr verikürten mußte, je mehr infolge ber 
einſeitigen funttelittiihen Entwicklung der Geſellſchaft dasjenige 

Volkselement, welches berufen geweſen müre, den Tchlimmiten Aus: 

Ichreitungen und gemelttamen Ausbrüchen des Klaſſenegoismus ent: 
gegenzurirten, der beitgende Mittelitand, im Rüdgang begriffen 
war, und die Aluft zwiſchen wenig Überreichen und dem an Zahl 
und Begehrlichkeit ſtetig wachſenden Troletariat eine immer größere 

murde. 

Nichts könnte die vernichtenden Wirkungen diefer Verſchärfung 

und Verbitterung der Klaſſengegenſätze greller beleuchten, al3 das 

frevelbafte Yolungswort der geheimen oligarchiichen Klubs der Zeit: 

„Ich will dem Volke reindlich geünnt fein und durch meinen Nat 

nad Kräften ſchaden.“ Hier war Die Zerſtörung der geijtigsfittlichen 

Gemeinſchaft der Volksgenoſſen, die Jeriegung der gemeinjamen 
Ideen und Gefühle, welche das Volkstum zuſammenhalten, in der 

That vielfah bis zu jenem Punkte gediehen, wo man in Wahrheit 
jagen konnte, was die moderne DTemagogie der Gegenwart den 

Maren predigt, daß die hoheren Stände im Vaterland, wie in 

‚zeindesland lebten als die geborenen Gegner des Kleinen Mannes. 

Iſt es auf der anderen Seite zu vermwundern, daß die dem 

Tauperismus vertallene Maſſe, der „das Gemeinweſen gleichgültig 
war, wenn jie nur Brot hatte”,!) jtet3 die Neigung zeigte in ber 

Ausnügung der Macht, welche die politiiche Gleichberechtigung und 

das Gewicht ihrer Zahl verlieh, bis zur äußerten Grenze zu gehen? 
So wird der politiiche Parteikampf mehr oder minder zu 

einem Kampf um den Belit und daher mit der ganzen Leidenjchaft: 
lichkeit geführt, der diefem Kampfe eigen zu fein pflegt. Es ifl 
nicht bloß ein Ningen in der politiichen Arena, jondern nur zu oft 
— — — — — 

& ) Iſokrates Areop. $ 83. 
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ein Kampf mit Faun und Schwert, denen blutige Gewaltſamkeit 

den überall aufgeiveicherten Zünditort des Klaſſenhanſes zu bella 

Flammen entiachte und zu denielben furchtbaren Ausschreitungen 

führte, wie die Parteikämpfe der ipäteren römiſchen Nepublif, die 

franzöſiſche Schredenäherrichaft und die Kommune. 
Man denfe nur an die Greuelizenen in dem Streite zwiſchen 

den Oligarchen und Temofraten Kerfyras (427), und an die klafſiſche 

Schilderung, weldye Thufydites im Hinblid auf dieſe und undere 

Auswüũchſe des Parteihaders von der Zerrüttung der nationalen 

Eittlichleit durch den Geiſt der Selbitjucht unterworfen bat.!) Man 

denfe an den jogenannten Sfytalismo3 in Argos, wo im Jahre 
370 der wütende Pöbel über die Befigenden herfiel und 1500 

Menſchen mit Knütteln erichlagen wurden. „Das Volk von Argos,“ 

ſagt Ziofrates, „macht fi ein Vergnügen daraus, die reichen Bür- 

ger umzubringen, und freut ji), indem e3 das thut, ſo jehr, wie 

andere nicht einmal, wenn fie ihre ;yeinde töten.“?) Won den 

Yuftänden im Pelogones überhaupt heißt es an einer anderen Stelle: 

„Ran fürchtet die Feinde weniger als die eigenen Mitbürger. Tie 
Reihen möchten ihren Beſitz lieber ing Meer werfen, als den 
Armen geben, den Armen dagegen iſt nichts erjehnter, als die Be 
taubung der Reichen. Die Opfer hören auf, an den Altären 

ſchlachten fih die Menihen. Manche Stadt hat jegt mehr Emi— 
granten, al3 früher der ganze Peloponnes.““) Zo jcheiden die 

ſozialen Gegenjäge die Gejellihaft in zwei feindliche Teile, von 
denen der eine dem andern jtet3 den Rückhalt jtreitig macht, den 
er am Staat für jeine wirtichaftliche und geſellſchaftliche Exiſtenz, 
für feinen Beſitz und jeine Freiheit hätte haben jollen.‘) Die 

') II, 82. 

») Philipp. 8 20. 
3) Archidam. 8 28. 

) Ser Staat zerfällt gewijfermaßen in zwei ſich feindlich gegenüber: 

Rehende Staaten, jagt Plato Rep. 423a: dvo uEv yap, xav öriouy f, node- 

Kia aldrdaıs, 7 uev nevijtwr, 7 de nAovoiwr (sc. noAteia). rovrar d' 
i xarlog navu noAlai als &dv ur os wid np00pEon, navıds dv dudp- 

4 
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Elemetnte Der Anker mir ſoriel ſchwächer geworden als die der 

Teuerung, das omaär feier die einender befümpfenden Klaſſen fid) 
zulest nnerlih ner eben, als gun Fremden und Feinden. 

Swrrtter Abſchnitt. 

Ter Rampi der idenlitiicen Sorialphilsjophie gegen den 
extremen Iudividnaliiund. Afgemeine ſozialethiſche Poſtulate. 

Es leuchtet ein, daß ein Volk von fo eminenter geiſtiger 
Energie, wie es die Hellenen maren, die geſchilderte Geſtaltung der 

Dinge nicht in ttumorfer Reñgnation über ſich ergeben laſſen konnte. 

Das Jahrhundert, welches ale Kräfte der Zerſetzung und Auf— 

loſung zur vollen Suwicklung brachte, iſt zugleich recht eigentlich 
dus philoſophiſche Jahrhundert Der helleniſchen Geſchichte, eine 

Epoche gewaltiger Geiſtesarbeit, welche der furchtbaren Widerſprüche 

tm inneren und äußeren Neben Der Nation Herr zu werden, den 

Weg zu ihrer Löſung zu zeigen ſuchte. 

Tie Richtung, im welcher ſich Diele ſozial-philoſophiſche Ge 
danfenarbeit bewegte, war Durch Die aeichilderten Verhältnifje des 

Lebens klar vorgezgichnet. Hatte Die Zeit das Prinzip des Indi— 
vidualismus auf die Spige getrieben, das Intereſſe al3 die Trieb: 
feder alles menſchlichen Handelns proflamiert, jo mußte die Er: 

fenntnis, daß die Überſpannung dieſes Prinzips nur zur Auflöjung 

vos, Eav dE ws noAieis, didors 1« 1er eregur roĩc ErEgcis, yonuatı 

Te xal duydueıs 7 zei arrocs, Svuuagors ulr dei okois xorjceı, nodsuiors 

I’ oAiyors. 

Man denft dabei unwillfürlih an die Worte, welche Tisraeli, der 
fpätere Premier, im Jahre 1848 über das damalige Verhältnis zwifchen Arm 
und Reich Schreibt: „Sie find gleichſam' zwei Völfer, zwiſchen denen keinerlei 
Verkehr und fein verwandtes Gefühl bejtcht, die einander jo wenig fennen 
in ihren Gewohnheiten, Gedanken und Gefühlen, alö ob fie die Söhne ver: 

r Zonen ober die Bewohner verjchiedener Planeten wären. 
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der Geſellſchaft führte, bei allen tiefer Blickenden einen ftarfen 

Rückſchlag in zentraliftiihdem Einne herbeiführen. 

Gegenüber einer Anſchauungsweiſe, welche da3 Individuum 
mit Vorliebe in feiner Vereinzelung ins Auge faßte, fett jegt in 

der helleniſchen Litteratur eine mächtige Strömung ein, die von 

dem Gedanken getragen ift, daß alles individuelle Leben und Stre 
ben ftet3 zugleich unter dem Geſichtspunkt feiner Zufammengehörig- 

feit mit dem Ganzen betrachtet werden müſſe. An die Stelle einer 

Moral, welde mit Bemwußtjein der Dogmatik des Egoismus hul- 
digte, deren lebte Ergebnid nur der Kampf aller gegen alle fein 

fonnte, follte wieder eine reinere Sittlichfeit treten, welche die Ziele 

des menſchlichen Wollens über das Individuum binausverlegte, die 

getrennten und verfeindeten Elemente der Gejellihaft aufs neue zu 
einer lebendigen Gemeinschaft zufammenzujchließen vermöchte. Lie 

ertrem:individualiftiiche Weltanſchauung follte innerlich überwunden 

werden dur das, was man mit Comte und Garlyle als „al: 
truiſtiſche“ Moral bezeichnen könnte. 

Das iſt das große Problem, welches fih durch die joziale 

Nhilofophie jeit den Zeiten des großen helleniſchen Bruderfrieges 

wie ein roter Faden bindurchzieht. Sie will an Stelle des über: 
mädtig gewordenen Egoismus wieder mehr die jozialen Motive zur 

Seltung bringen, die Menjchen zum fozialen Handeln erziehen, zu 

einer Thätigfeit, welche fih nicht ausjchließlih auf das eigene Da- 

jein richtet, fondern ftet3 zugleich Thätigkeit im Dienste des Ganzen 

jein will. So fol aus dem Kampfe, der Staat und Gejellichaft 

ju zerjprengen drohte, der Weg gezeigt werden zum Jozialen Frie— 

den, zu einer fortichreitenden Vereinheitlihung der Glieder des 
Staates. 

Mit Recht wird dabei von Anfang an — ganz ähnlich wie 
von den bahnbrechenden Führern der analogen modernen Bewegung, 
von Fichte, Carlyle u. a. — darauf hingewiejen, daß, wenn Die 

Fähigkeit der Einzelnen zu Opfern für die Allgemeinheit gejteigert 

und verallgemeinert werden joll, vor allem das Wechſelverhältnis 

zwilchen den Smdividuen und Klaſſen ein andere werden müſſe. 
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zer Zuftand, in dem die verichiedenen Klaſſen aufgehört haben, 
jich gegenfeitig zu verftehen, Arm und Reich neben einander leben, 
wie zwei feindliche Völfer, die ganz verichievden fühlen und ver: 
ichieden denten, diejer Zujtand, der eben nur zum Kampfe führen 

fann, weil er eine friedlihe Verftändigung unmöglich madt, muß 

überwunden und der Staat auf eine neue fittliche Grundlage ge 
jtellt werdeu. Es ijt darauf hinzuwirken, daß die Klaffengegenjäte 

gemildert werden, und daß die Gejamtheit der Bürger ſich wieder 
mehr al3 eine fittliche Gemeinſchaft, als eine homogene Maſſe fühlen 

kann, weldhe das alle gleihmäßig umſchlingende Band gemeinjamer 
Empfindungen und Borftellungen und gemeinjamer Ideale innerlich 

zufammenhält, ein Band, das ſich ftärfer zu erweiſen vermag, als 

der Egoismus der Einzelnen, wie ganzer Klaſſen. 

An diefem Sinne wird ſchon von Sofrates mit bejonderem 

Nahdrud auf den Bürgereid hingewiejen, der jeden Hellenen vor 
allem auf die Pflege bürgerlicher Eintracht verpflichtet. Die 

„suörora“, die Übereinftimmung einheitlich empfindender Menjchen, 
welche allein die trennenden Unterjchiede zwiſchen Individuen und 

Klaſſen zu überbrüden vermag, wird hier als das höchſte politiſche 

Gut proflamiert.!) ,ITegi öuoroiac“ wird da3 mit Vorliebe ge 

wählte Schlagwort für die Bezeichnung jener offenbar zahlreichen 
publizijtiichen Schriften, welche für die radifale Reform des Staates 

und der Gejellihaft eintraten und das Idealbild einer neuen beile 

ren Ordnung der Dinge entwarfen.?) 

In demjelben Sinne erklärt Plato als höchſtes Ziel aller 

Politif Friede und mechjeljeitiges Wohlmollen (eiervn zzecs alir- 
kovs aua xai gılogooovrı;).) Die Gemeinihaftsgefühle (zo 

1) Xen. Mem. IV, 4, 16. 

2) Tie unter diejem Zitel befannte Schrift Antiphons fteht gewiß 

nicht allein. Vgl. auch da3 Fragment aus Temokrit (Stob. Flor. XLIII, 
40): Anö öuovoins rü ueyaka Epoya xai ıjar most tous noAguons 
duvarov xarspyasccdu, KAAws d’ on. 

N 3) Leg. X, 628c. 
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pilov xal To xowvov Ev 7 nroleı),!) die den Staat zuſammen⸗ 
halten und feine innere Einheit verbürgen (0 av £vrdn re xl 
rom ulav sc. tiv rroAıv),®) fie müfjen vor allem gepflegt werden, 
auf daß der Staat ein „in fich befreundeter” ſei (modıs yiAn 
&avın).>) 

Daher darf der Staatszweck auch nicht bloß das Wohlergehen 
eines Volksteiles, jondern nur das der Gejamtheit fein.) Nach 

den Intereſſen und Bedürfniffen der gefamten im Staate lebenden 

Gemeinschaft ift das Recht zu geftalten, während das Recht des 
Smdividuums exit in zweiter Linie ſteht. Ein Biel, das nur er: 

reiht werden Tann, wenn ftaatlihe Zucht und ftaatliche Erziehung 
der Willensſphäre der Einzelnen ſolche Schranken gezogen, diejelben 

jo ſehr in das Leben der Gemeinjchaft eingeordnet haben, daß fie 

den Staate als willige Mitarbeiter an der Befeftigung der die 
ſtaatliche Gemeinſchaft zujammenhaltenden Bande dienen (Erri zr;v 

tuvdsouov ins nroAews!).°) 

Die auf dieſes Ziel gerichtete Thätigkeit der Politif, der 
„königlichen Kunft” (Baaıdıxng vexrns) wird von dem genannten 
Geſichtspunkt aus mit einem ſchönen poetifchen Bild als die eines 
„Löniglichen Sneinanderwebens der Gemüter” (Baoıdıxng Evvv- 
yaroews Egyov) bezeichnet, welches durch „göttliche und menſch— 
liche” Bande, durch Eintracht und Liebe eine fittliche Lebensgemein— 

ſchaft herſtellt,e) das „allerköftlichfte Geflechte“ (narrwv ueyako- 
neenEOTaTov Uypaouarwv xal agıorov), welches alle Glieder des 
Staates mit einander verbindet. ”) 

— 

i) ib. III, 697d. 
?) Rep. V, 462d. 

3) Leg. X, 693e, cf. 701d. Ähnlich heißt e8 743d. 
*) Bol. die oben S. 149 angeführte Stelle. Leg. VII, 715b. 
5) Rep. VII, 519e. 
e) Eine Gemeinschaft, wo 

„Alles fih zum Ganzen iwebt, 

Eins in dem Andern wirkt und lebt!“ 
) ib. I, 3110. 
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Der Selbſtſucht (7 ogodea Eavrov gılia),!) die nichts kennt, 
al3 die Bedürfnifie des umertättlicden Jh (der axolacie), wird 

entgegengebalten, dab jie im lekten Grunde alle Verfehrsgemein- 

ſchaft zwiihen den Menichen (die xorrwsi«) und damit alle Bande 
der Sympatbie (yılıa) aufhebt, daß fie eine allgemeine Ordnung *) 

und ein Recht eigentlih gar nicht mehr zuläßt und damit alleg 
negiert, was „Himmel und Erde, Götter und Menjchen zujammen: 

hält.“ ®) 
Schon der Begriff der alles umichließenden und umzwingen: 

den Weltordnung des Kosmos, deſſen Weſen eben „Ordnung“, 

Gebundenheit, Harmonie jei, laſſe den Aniprud des Individuums 
auf ſouveräne Ungebundenheit, eine durch rückſichtsloſe Geltend- 

mahung des Eigenintereſſes zu einem Wirrſal anarchiſcher Kräfte 

(axoouia xai axoiaoie) gewordene Geſellſchaft al3 naturwidrig 
eriheinen.t) Die rüdjichtslofe Verfolgung der Pleonerie ift un: 

vereinbar mit dem, was Pluto die verhältnigmäßige Gleichheit 
nennt,5) vermöge deren ſich jeder an jeiner Stelle der Weltorbnung 

1) Leg. V, 731c Flato nennt (Gorgias 50Te) bie Praxis des Egois: 
mus ein „sr» Anoror 3ior, 

2) Plato berührt fih hier unmittelbar mit ber biftorifch-ethifchen 

Richtung der modernen Nationalöfonomie, die, wie 3. 3. Schmoller, der 

älteren individualijtiichen Schule gegenüber mit Recht betont hat, daß in 

einer nur auf eigennüßigem Handeln der Menſchen beruhenden Gejellichait 
„Raub und Totichlag (.Ancror 3ios!‘) ber beite Berteilungsmodus* jeien, da 

die individuellen Jnterefien in ihrer Steigerung zur Aufhebung jeder Crb- 
nung und Geiegmäßigfeit führen müßten. 

3) Borg. 507 : orrEe Jap ar ailm ardpune npoogiäns ar Ein 6 
TOIOTTOS OrTE IE" xommveiy jap adivaros" or de un Erı xowowie, 
gulia orx av Ein. 

+) ib. 508a: yacı d’ ol vogoi, w Kallixicıs, xai orparor xai zir 
xci HEoVS xai drIpwaors 179 xolrwriay GvvEzeir xei gıliay xal x00- 

HlTstTa xai Gwgposurny zai dixatöoırnra, xai 10 6dor Toro dia Tavıa 

x00u0r xaÄorcır, w Ercige, orx axoouiar orde axolaoier. 

5) ib. ar de wor doxeis on p0GENEIF TÜR your TOvTots, xai Taıra 
Gogos wr, ah AEITIEr GE OT m dOHTHS 7 YVEWUETgLEN xai Er Jeols 
za Er avdgwnors ueza diraraı. ov de nAsoveliary olsı deivy aoxeır' 
YEwuErpias Jap auekkis. 



1I. 2. Der Kampf d. ibealift. Sozialphilof. geg. d. extr. Individualismus zc. 161 

dienend einzugliedern hat, von welcher Staat und Geſellſchaft felbft 

ein Teil ift. 

Hatte ein ertremer Individualismus den Staat in ein Ge 

wirt von atomiftifch neben einander ftehenden Individuen aufgelöft, 

fo erjcheint Hier das Getrennte wieder zu einer lebendigen Gemein: 

ſchaft verbunden, deren Glieder ſich ftet3 der Pflicht bewußt find, 

daß jeder fih in feiner Wirkungsiphäre beſchränke (Ta Eavrov 

zoearsen)!) und zugleih immer jo handle, daß feine Thätigfeit 
auch der Gefamtheit mit zu gute fomme.?) Über die egoiftifchen 
follen joziale Beweggründe die Herrjchaft gewinnen, vor allem die 

fittlide Hingebung an die höchſte Gemeinfchaft, an den Staat. Der 
zentrifugalen Strömung und den negativen Freiheitsidealen, melde 

das Individuum zum Mittelpunfte der Welt gemacht hatten, tritt 

fo eine ausgejprochene zentraliftiiche Strömung, dem ertremen Syn: 

bividualismus der Sozialismus entgegen. 

Eine Gedantenentwidlung, ganz ähnlich derjenigen, welche in 

der analogen Bewegung des legten Jahrhunderts gegen die Welt- 
anſchauung der Aufklärungsepoche, des individualiftiichen Naturrecht3 

und der individualiftiichen Nationalölonomie zu Tage getreten ift. 
Es entjpriht durchaus dem angedeuteten griechiſchen Vorftellungs: 

freife, wenn Göthe in den Wanderjahren die Idee ausführt, daß 

jeder nur Verwalter ſeines Beliges jei, den er zu Gunjten des 

Ganzen zu verwalten habe, wenn ferner an jeden Einzelnen bie 

Forderung geftellt wird: „Mache ein Organ aus dir und erwarte, 

was für eine Stelle dir die Menfchheit im allgemeinen Leben zu: 
geftehen wird.“ 

!) Rep. IV, 433d. 

?) ib. VII, 53190: ’EneAdyov, nv d’ dyw, nalır, @ giie, OTL vouo- 

Erg ov Tovro ueieı, Onws Ev Tu yEvos Ev noAsı diayepovıws &U neuer, 
ar Ev 0Am Tp noAeı Tovto unyuvaraı Eyyevcode, Evvapuorııwv tous 

noAltas nedoL TE xal avayın now» meradıdovar dAkrjkoıs tjs 
wgeltias, iv dv Exaoroı TO xoıvöry dvvaroli wory wyelkiv, xui 

«vuTos Eunowv roiovrovs avdgas Ev ıy noAe, oVy iva agyın roeneadat 
ern Exaoros Bovisıaı, ar Iva xareyojraı avrös avrois Eni Tor 

Eurdsouo» ınjs noAcws. 
Pohlmann, Geich. des antiken Kommunismus u. Sozialidmuß, I. 11 
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erihöptensen nterenes geichihartlier Gelamtbeiten aufgegangen 

int und die Daher auch den Staat als ein einheitliches Ganzes, mit 

ı, zuduneo Eva crI3gwnovy Leg. VIII, 5292. Bgl. Rep. 434d. 

2, Vgl. die treffenden Bemerlungen von Dinger: Unterfuchungen über 
hode der Sozialwiijenichaiten und der pol. Äkonomie. ©. 140 ff. 
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einem von der Summe feiner Teile verfchiedenen Dafein anzu: 

erfennen vermochte. Gegen die materialiftiiche Herabwürdigung des 

Staates zu einem bloßen Werkzeug atomiftischer Einzelintereifen er: 
hebt fich bier daS Bewußtſein von dem felbjtändigen Weſen des 
Staates als eine von der Summe der konkreten jemweilig lebenden 
Individuen unterjchiedenen Zweckſubjekts, das Bewußtſein von feinem 

alles individuelle Leben und Streben überragenden, die Generationen 
überdauernden Lebensgehalt, von der durch ihn verwirklichten Ein— 

beit in der Bielbeit.!) | 
Mie ganz anders erjcheint bei diefer Auffaffung die Stellung 

des Individuums in feinem Verhältnis zum Staat! Wird der 
einzelne Menſch in feinen flaatlihen Beziehungen als Teil eines 
Ganzen, als Glied eines einheitlichen Geſamtlebens gedacht, jo kann 

er auch nicht mehr ausſchließlich fich jelbft Zwed jein und den 

Staat zum Werkzeug dieſes feines ſelbſtherrlichen Willens ernichri- 

gen. Sit der Staat nicht mehr bloß eine Summe ungleich ge 
itellter, teil8 berrjchender, teils beherrſchter Einzelperfonen, jo kann 

er auch nicht mehr das ein, wozu ihn die Lehre des ertremen In— 

dividualismus gemacht hatte: die Organifation der Herrichaft der 

einen über die andern zum Behufe befjerer Befriedigung der Inter— 
effen der Stärkeren durch Ausbeutung der Schwädheren. Über die 
Anſprüche des Egoismus der Individuen und Klaffen erhebt ſich 
die Idee des Staates als einer Macht, welche ihre eigenen fittlich- 

vernünftigen Zwede verfolgt, welche als die der Gejamtheit aller 

immanente Einheit die Gerechtigkeit gegen alle zu verwirklichen hat. 

Und die Einzelnen hinwiederum, als Elemente dieſer Einheit, haben 

1) Dal. bie fchöne Ausführung von Gierke: Die Grundbegriffe des 

Staatsrechts und die neueften Staatsrechtstheorien, Tüb. Ztiſchr. f. d. gel. 
Staatsw. 1874 ©. 375, wo auch die platoniſche Staatsauffaſſung in dieſem 

Punkte eine unbefangene Beurteilung findet. Dagegen kann Ban Srieden: 

Über die fogen. organifdhe Staatstheorie ©. 13 ff. von feinem Standpuntte 

aus zu einer objektiven Würdigung bes platonifchen Standpunftes nicht ge 

langen, foviel Richtiges auch feine Kritik der Schwächen und Einfeitigfeiten 

der organischen Staatötheorie enthält. 
11* 
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den Inhalt ihres Daſeins nicht mehr ausſchließlich in ſich ſelbſt zu 

ſuchen, ſondern zugleich in der Beſtimmung für das höhere Ge— 
ſamtleben, für das über allen Einzelweſen ſtehende „Gemeinweſen“. 

Darin liegt das Wahre und ewig Gültige in der „organi: 
ſchen“ Auffaffung des Staates,!) wenn auch die Idee des Organis— 

mus an und für fih den politifchen Einheitsbegriff nur unvoll: 
fonımen und in einfeitig übertriebener Weife zum Ausdrud bringt.?) 
Diefe Idee ift es jedenfalls, die, wie Garlyle richtig bemerkt, den 

Weg zur Überwindung eines nicht minder einfeitigen Individualis— 

mus gezeigt hat und eine ſozialethiſche Auffaffung ermöglicht, wie 

fie ſonſt nur religiöje Zeitalter bejigen. Wie der Menſch als 

Einzelweſen durch das Intereſſe, jo ift er als Glied eines Ganzen 

durch das geleitet, was bei Garlyle bald al3 Glaube an „über: 
individuche Werte”, bald als Liebe, Selbftüberwindung und „Loyali: 

tät”, bei Götheals „Ehrfurcht“, Entjagung, Selbſtbeſchränkung erjcheint, 
bei Plato als „ſittliche Scheu” (widws),?) als Sympathie (yılia), 

Selbſtbeherrſchung (swgooovrr) und Gerechtigkeit bezeichnet wird,!) 

) Dies ignoriert Dilthey: Einleitung in die Geiſteswiſſenſchaften 
286 

" 2) Tiltyey hat vollkommen recht, wenn er den Begriff des Drganis: 

mu3 eine methaphyſiſche Begriffsdichtung nennt und auf die verhängniävolle 

Rolle hinmweift, welche dieſe Auffaffung in der Geſchichte der politifchen 

MWiffenichaften unleugbar gefpielt hat. Allein es ift dem gegenüber ebenjo 
entjchieden zu betonen, daß damal3 gegenüber der individualiftiichen er: 

fegung de3 Staatäbegriffes die organische Staatstheorie einen Fortſchritt be: 

deutete. Auch gibt ja Dilthey zu, daß „alles Leben des Staates fo außer: 

ordentlich komplex ift, daß felbft die moderne wahrhaft analytifche Willen: 

ſchaft noch am Anfange feiner wiſſenſchaftlichen Behandlung fteht.“ 

3) Protagoras 323c, wo aldws xai dixn ald noAewv xoauoı Te zai 

desuoi gilias ouveywyoi bezeichnt werben. 
+) Swgooovsn und dixaroovrn jollen nach Plato (Gorgiag 5070) die 

maßgebende Richtſchnur alles menschlichen Handels in Gejellihaft und Staat 

fein. ovros Zuorye doxei 6 oxonos eivar, noös öv BAknovra dei lnv, 
xzal navıa Eis TOVTO TE aUTOV avryrTeivoyra xal ra ıns noltws, 

Onws dızamavvn napeoraı zai OWwggoFVUrNn TW Maxapiw ueMlovrı Eaeodai, 

oúüro nodTzev, ovx Enıdvuias dayıa axoAdorovus Eivaı xal Tavtag En- 
mW nAngoiy ayıjvorov xaxov, Ancrov Siov Lwrre, 



11.2. Der Kampf b. ibealift. Sozialphilof. geg. d. extr. Individualismus ac. 165 

die jedem das ihm Zukommende, das „Geziemende” gewährt, ja 

jogar lieber Unrecht leidet, ald Unrecht thut.!) 
Wenn man den Mann, deflen kühner Idealismus der un 

geheuren individualiftiihen Strömung der modernen Welt ein Halt 

gebot und den Sieg einer neuen Geſellſchaftsauffaſſung weſentlich 
mit vorbereitete, wenn man Thomas Garlyle al3 den „Jeſaias des 

Sahrhundert3” bezeichnet bat, jo könnte man nicht treffender als 
mit denfelben Worten die Stellung charafterifieren, welche Plato, 

deffen ganze Sozialphilofophie ein einziger gewaltiger Mahnruf an 
da3 „Gewiſſen der Gejellichaft” ift, in dem Kampfe gegen Die 

Schwäche und den Egoismus ſeines Zeitalters, gegen die materia- 

liſtiſche und atomiftiiche Auffaſſung gejellichaftlicher und politischer 
Ericheinungen einnahm. 

Doch ift es nicht bloß der das öffentliche Gewiffen wach— 

rufende Brophet und Idealiſt, ſondern aud die nüchternere Staats— 

lehre des Ariftoteles, welche wir von derjelben antizindividualiftifchen 

Bewegung ergriffen jehen. 
„Man darf nicht glauben,” ſagt Ariftotele3 ganz in plato- 

niſchem Sinne, „daß der Bürger nur fich jelbft angehört, vielmehr 

gehören alle dem Staate.” Denn — fügt er hinzu — jeder ift 
ein Teil des Staated.?) — Ein Saß, in dem uns ebenfall3 wie- 

der die Auffaffung des Staates al3 eines Organismus entgegen- 
tritt. Um das Verhältnis zwiſchen Individuum und Staat zu er: 

läutern, wird geradezu der Vergleich mit den Gliedern des menjch- 

lechen Körpers, mit Hand und Fuß herangezogen, die, wenn der 
ganze Menih zu eriftieren aufgehört hat, ebenfalls nicht mehr da 

find, e3 jet denn dem Namen nad.?) Der Teil eines Ganzen ver: 

mag eben ohne dasjelbe jeine Beltimmung nicht zu erreichen, ift 
„ſich nicht felbit genug,” gelangt aljo zu voller und wahrer Eriftenz 

1) Gorg. 469. 
2) Pol. V, 1, 2. 1337a: au dE ovdeE yon rouiseıv, auroy «aüurov 

Tıva eivaı ro» nolırav, aAA« aavras ıjs nolews' MögLo» yap 

Exuotos ın5 nOoAEWG, 

3) ], 1, 11b. 12534. 

. 4 
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erft durch das Ganze,!) weshalb Ariftoteleg vom Staate jagt, er 

ſei als ein Ganzes (begrifflich) früher, als feine der Autarfie un- 

fähigen Zeile, die Individuen.) Nur aus der Idee des Ganzen 
heraus kann das einzelne Glied begriffen werden. 

Als Organismus ift der Staat3 ferner nichts künſtlich Ge 

machtes, ein bloßes Werk der Willlür und der Neflerion, jondern 

erwachjen aus den in der Natur jelbft liegenden Triebleimen,?) die 

folde wenn auch minder vollfommene Formen der Lebenzgemein- 
Ihaft ja ſchon im Tierleben, 3. B. im „Bienenftaat“ entftehen 

laſſen.) Dieſes in der Natur angelegte Gemeinjchaftzftreben er: 
reicht in der ftaatlihen Gemeinſchaft das Endziel der Autarfie d. h. 

des völligen Selbſtgenügens, welches das Weſen alles Glüdes aus: 
macht. 

Denn ein wahrhaft glückliches Daſein iſt nicht das der Iſo— 

lierung, in welchem der Menſch möglichſt nur ſich ſelber lebt, ſon— 

dern ein ſolches, in welchem er als ein geſelliges Weſen zugleich 
für Familie, Freunde und Mitbürger da ift.5) — 

1) „Seine Zugehörigkeit zur Allgemeinheit läßt ſich nicht fortdenken. 

ohne das Weſen de3 Menjchen zu negieren.” Gierke a. a. O. 301. 

2) Ebd. 
3) Der Menſch ein von Natur ftaatliches Weien! ardownos gracı 

noAırıxov Coov. Ter Staat ein Naturproduft! race nodıs pvoe Eativ. ib. 
4) Inwieweit diefe Analogie berechtigt ift, kann bier nicht erörtert 

werden. Zurüdgewiejen wird fie von dem -- in Beziehung auf die allge: 

meine Auffaffung weſentlich mit Ariftoteles übereinftimmenden — Natur: 

forfcher unter den heutigen Philojophen, von Wundt, nad welchem bie 

dauernden gejelligen Vereinigungen der Tiere ausnahmslos auf dem Ge: 

fchlechtsverhältni3 beruhen und daher nur als eriveiterte Familien, nicht als 

Staaten gelten können. Ethik 175. Dal. den Aufſatz über Tierpfychologie 

in den Eifays 156. Anderer Anficht ift Hädel: Über die Arbeitsteilung in 

Natur und Menſchenleben 27 und Gierke a. a. ©. 

°) Eth. Nie. Suſemihl) I, 5. 1097b, 8: 0 ... reisıov ayasdor 
aurapxes eivaı doxei. TO dE aurapxes Akyouer oix auro uorw Io Lartı Biov 

MOVGnV ah xl Foreior Xi TEXFOIS xal yuraıxi xal 0Aws Tois gikvrs 

zal nolitaus, Eneidn yvosı nodıtıxov Cwov 6 avdownos. cf. 1196b: zod- 

y yap 6 dydgwnos zai avöny nepuxos. Eth. Eud. VI, 1142a: xo- 
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Gemäß dieſer fozialen Grundauffaffung wird von Ariftoteles 

ein bejonderer Nachdruck gelegt auf die Entwidlung der jozial- 
ethiſchen Empfindungen, denen er drei volle Bücher der Ethif ge 

widmet hat, jener gejellihaftlichen Gemeingefühle, weldhe er in dem 

Begriffe der yılla zufammenfaßt, ſowie der grundlegenden fozialen 

Tugenden: der Billigfeit und Gerechtigkeit. — 

Gegenüber dem fpezifiichen Laſter des Egoismus: der Pleo- 
nerie, der Plusmacherei des Stärkeren,!) der im Wettbewerb um 

die heißumftrittenen äußeren Güter rückſichtslos fein Intereſſe auf 

Koften des Schwachen geltend macht,?) erjcheint bier vor allem die 

swrıxov Lwor. — In gleichem, nur über die nationale Schranke hinaus⸗ 

gehendem Sinne tritt Comte und der Poſitivismus der individualiftifchen 

Doktrin mit der Aufſtellung de3 altruiftifchen Grundfaßes entgegen: „Xebe 
für den Nächſten d. h. für die Familie, da3 DBaterland, die Menjchheit;” 

wozu Schulte-Gävernik (zum fozialen Frieden II, 14) mit Recht bemerkt, daß 

Dies bie drei Kreiſe find, durch welche der Menjch in feiner Entwidlung hin- 

durchgegangen ift, und von denen immer der vorhergehende, weil er noch 
mehr egoiftifche Triebe in Bewegung ſetzt, als Erziehung für den Nachjol: 
genden zu betrachten: ift. 

1) Diefe Belämpfung ber „Pleonerie” ift überhaupt charakteriftiich für 

die ganze hier in Betracht kommende Richtung der Sozialphilojophie. Vgl. 
3.8. jenen unbelannten Antor des 5. Jahrhunderts, den Jamblichus benüßt 
hat (vieleicht Antiphon? Blaß fr. e. Kiel 1889. Univerj.Progr.): "Erı roiwvur 

oUx Eni nAcovefiay ogpuav dei, ovde To xparos 10 Eni ıy nAcovelig 

iyeiodeı dgerjy eivaı, 16 de TWv vouwv Unaxovew deilier‘ novnporden 
yap avın n diivot Eorı, xai EE avıjs navra Tdvarıia Tois ayadois 
yiyveraı, zaxia Te xal Bla. Ei yap Epvaav ußv ol aydgwnoı adv- 

vyaroı xa9 Eva Lv, ovvnAdo» de noös aAAnkovs ry avayxı 

Eeixovres, naca den Lwnj ayrous niontas zei TE Teyviuate <tay ngös 

avımv, oUv alAmloıs de Eivar avrois xai avouie diastdosa ovy olovıs 
(ueilw yap avrois Inuiav orrw yiyveodaı Exeivns ın5 xara Eva diaiıns) 

dia Tavtas Toivvy Tas arıiyrag Toy TE vouor xai To dixauov Eußaoıkeveiy 
Tois dvIgwWnors xai ovdaun eraorjvar dv aira, pVcsı yap loyvod 

Erdediodar Teure, 

2) Die Pleonerie ift die adıria 7) regt tuunv 7) gonuare 1) Gwrı;giav 

7 ei tiv Eyorucev Evi Ovouarı negilaßeiv tavra navre, xai di ndovnv 
nv ano rov x£pdovs. (N. Eth. V.4. 1130a, 1.) Sie bejtcht in dem nAcor 
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Gerechtigkeit als diejenige ſittliche Geſinnung, welche das eigene 
Intereſſe mit dem der anderen möglichſt auszugleichen ſucht. D. h. 

der Menſch ſoll überall im Verkehr, wo es ſich um die Zuteilung 

materieller Vorteile oder Nachteile handelt, das Prinzip der ver: 

hältnismäßigen Gleichheit walten laſſen, indem er weder von jenen 

fich jelbit zu viel und dem Nächſten (re rAnoior) zu wenig, nod) 

von dieſen fich jelbft zu wenig und dem anderen zu viel zueignet, 

ſondern ji) ehrlich um das richtige Mittelmaß bemüht.!) Gerech— 

tigkeit in diefem Sinne iſt alfo die Verwirflihung des suum 

cuique (1, agsın di iv ra avrar Exacror Zxovar. rheth. ], 
9). Im Gegenfag zu jener Anſchauung, die nur Eine Norm 

diftributiver Gerechtigkeit, das Necht der Kraft kennt, wird dieſe 

Gerechtigkeit aud) dem Schwachen geredt. Sie gibt daher aud 

dem Nächſten mehr als das, was nötigenfalls durch das Gefet er: 

zwungen werden kann; denn fie it nicht bloß Gefeglichkeit, ſondern 

auch Billigkeit (rd Etieixes), welde nit auf dem Buchftaben 

des formalen Nechtes befteht, jondern auch da, wo das Geſetz zu 

Gunſten des eigenen Intereſſes ſpricht, dieſes Intereſſe freimillig 

hinter dem innerlich berechtigteren Anſpruch des Nächſten zurück— 

treten läßt.?) Die Gerechtigkeit iſt, weil fie auch das Wohl des 

aut vEusıv ıwv AniAos ayadwv, EAatrrov JE twv anius xaxwr ebd. 1U. 

1134a, 34. 
!) ebd. 8.1134a, 1: 7 ur dıxauoarvn Eoti xag’ nv 6 dixauos Akyeraı 

NERKTIXÖS XaTa nEOLIEEEIV Tod dixaiov, zei diaveuntixös xal avtw 

noös dAdov xal Eripw rigös Eregov, ovy ovTws, WOoTE Tou udv algerou 
nAkoy avro Eiarrov JE ro nAmoior, ron BAaleoov d’ avanalıy, ala Tor 

Taov Tov xar’ avakoyiar, ouolws dE xai Ad noos aMor. Mit Recht 

bezieht Schmoller (Grundfragen des Rechtes und der Staatswirtichaft ©. 61) 

dag, was Ariſtoteles „austeilende Gerechtigkeit“ nennt, auch auf den privat: 

wirtfchaftlichen Verkehr, nicht bloß auf die Verteilung öffentlicher Rechte und 

Raften, wie Trendelenburg (Die ariftotelifche Begriffebeftimmung und Ein: 
teilung der Gerechtigkeit. Hift. Beiträge zur Nhilof. TIL 405), Zeller (Phil. 

d. Gr. 11 [2]? 641), Neumann (Die Steuer nach der Steuerfähigkeit. Jahrb. 

f. NRationalöfon. u. Stat. n. F. I 545) u.a. Vgl. übrigens auch Ahrends: 

Naturrecht I,° 42. 

3) ebd. V, 14. 1137b, 1. 

— 
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andern, nicht bloß das eigene will, zugleih ein „Gut der Mit- 
menſchen“ (@AAorgıor ayayor, OTı roög Eregov Eoriv aldın 
yap za ovugeoorra nroarre.!) Altruismus!); und infofern ift 

fie auch die „vollendete Tugend”, weil der, welcher fie befist, die 

Tugend nicht bloß als Individuum für fich ſelbſt und in feinem 

inneren Leben, jondern auch im Verhältnis zu anderen zu bethä- 
tigen vermag.?) Denn viele genügen den Anforderungen der «gern 

war in Haus und Familie; wo es fih aber um die Beziehungen 

zu außerhalb Etehenden handelt, bleiben fie mehr oder minder weit 

binter derjelben zurüd.3) Es zeigt fi) das befonders deutlich in 

Lebenäftellungen, in denen fih die Thätigkeit des Einzelnen recht 
eigentlih auf die Anderen und auf die Gemeinfchaft richtet, wes— 

balb Bias fehr treffend bemerkt hat, daß erft das Amt den Mann 

erweijt.*) 

Daher ift die Gerechtigkeit zugleich ein „politiiches Gut“ 

(rolırıxov ayayor),5) weil fie ein der Gemeinschaft dienendes 
it (70 xomn ovugeoor.)). Sie ift die „Trefflichfeit in Gemein: 

leben” (xzorwwrıxr agerr)?). In der Gerechtigkeit, jagt Arijtoteles 

mit einem Dichterwort, ijt jede Tugend begriffen; fie ift in ge: 

wiſſem Sinne die agern jhlehthin. Nicht der Abendftern, noch 

der Morgenftern ift jo wunderbar wie fie.®) 

i) ebd. V, 3. 1130a, 2, 
2) ebd. V, 3. 1129b, 25: aürn u2v ovv 7 dixaioovvn «gern ulv dauı 

releiu, aA’ ovy anAos «Ad mpös Eregov . xei dia Tovto noilaxıs xpa- 
tiorn IWv dperWv eivar doxei 7 dıxatoovvn xrA. 

s) ebd. 1130a 5: dpıoros d’ ovy 6 noös aurov (Yowuevos) rn agerj, 
a2’ 6 nopös Erepov' ToiTo yag Eoyov yakenov. 

1) ebd. 1: xai dia ToVro eu doxei Eyeıv 10 Tov Biavros, ötı „aoyü 
rov avdoa deikeı“" noös Erepov yap xai Ev xoıywvia ijon ß deywr. 

5) Pol. III, 6, 7. 1282b. 
°) Eth. IIT, 11. 1160a, 14. 
) Pol. III, 7,7.1283a: xowwrixjv ydg dperv eivel gauer tı;v 

dixmootrne, n nacas dvayxalor dxoAovdeiv Tas dAdes. 

?) Eth. V, 3. 1129b, 38: &» 8 dixamoovyn ovAAnadıv do’ agery 

&orıv. cf. 11308 9: aürn u8v oVv 7 dixamauyn ov u£pos dperns aAA’ on 
agern Eotıy. 

I 
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was er bedarf, ebenfalls einen wirtſchaftlichen Vorteil davonträgt. 

Der Menſch ſoll eben überhaupt nicht den höchſtmöglichen Lohn 

für ſeine Arbeit, den höchſtmöglichen Preis für ſeine Ware, die 
höchſte Rente für ſein Kapital erſtreben, ſondern nur ein ſolches 

Maß von Lohn und Preis, welches ſich prinzipiell innerhalb der 

ESchranken der Billigkeit und Gerechtigkeit hält. Nirgends auf dem 

Gebiete der Produktion, wie der Konſumtion fol ung der Menſch, 

deſſen Konſens oder Mitwirfung wir bedürfen, nur al3 Mittel 

und Werkzeug gelten, auf welches wir andere al3 wirtichaftliche 

Rücfichten zu nehmen nicht nötig haben, fondern ftet3 zugleich als 
Gegenftand fittlicher Pflichten. 

Es fol das Eelbitintereffe in dem Sinne „moralifiert“ !) 
werden, Daß der Handelnde ſich in feinen wirtfchaftlichen Akten von 

vomeherein nie einfeitig nur um die Wahrung ſeines Intereſſes, 

jondern ftet3 auch um dasjenige der anderen kümmert, daß er 

dem Mitkontrahenten die Sorge für deifen Wohl nicht aus: 
ſchließlich überläßt, fondern felbft von dem ehrlichen Streben nad) 
gerechter Ausgleichung der beiderjeitigen Anjprüche befeelt und ge— 
leitet iſt. | 

Man mag über die Nealifierbarfeit diefer Forderung denken, 
wie man will, man mag den Drud, den die wirtichaftlichen Ver: 

bältniffe auf den Einzelnen ausüben, und der ja leider in unzäh: 
ligen Fällen jeden Gedanken an nichtwirtichaftliche Rückſichten ver: 

drängt,2) noch fo hoch anjchlagen, — darüber kann doch kaum ein 

1) Um einen treffenden Ausdrud von A. Wagner (Grundlegung 1,? 

162) zu gebrauchen. 
2) „In jedem Augenblid der wirtjchaftsgefchichtlichen Entwidlung — 

ſagt Diekel a. a. ©. mit Recht — werden infolge des Drängeng der Bevölte: 
tung auf die Subfiftenzmittel, der Verjchiedenheit der Ernten, des Wechſels 
der Konjunktur und ber Technik u. f. w. zunächft gewiſſe Stlaffen oder Sreife 

der Geſellſchaft in ihrem Beſitzſtand getroffen, fühlen den Druck des beſchränkten 
Stoffquantums und reagieren darauf durch eine möglichft ftrifte Befolgung 

des „wirtichaftlichen“ Prinzips in ihren wirtjchaftlichen Operationen. Damit 
alterieren fie wieder den Beſitzſtand anderer Klaſſen und die Folge ift eine 

fete Bewegung in der Richtung dieſes Prinzipes.“ Freilich fpricht gerade 
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Zweifel beitehen, daß die wünſchenswerte Geftaltung des Verkehr} 

in einer möglichiten Annäherung an das bier aufgeftellte Ideal ge 

ſucht werden muß. Aller Fortſchritt der fittlichen Kultur hängt 

von der Frage ab, bis zu welchem Grade neben dem auf das 

Wirtſchaftliche gerichteten Trieb der Selbitbehauptung und Selbftent 

faltung die dee der ausgleichenden Gerechtigkeit als fittlicher Lebens 
maßftab zur Geltung zu gelangen vermag. Wie wäre ferner auf 

dem Wege zur Milderung und Verſöhnung wirtſchaftlicher und 

ſozialer Gegenfäge weiter zu kommen, al3 „nad der Norm de 

ftrahlenden suum cuique” (Robbertus)? 
Dover follen wir es für alle Zukunft als „einfaches Gebot 

berechtigter mit der Xiebe zum Nächſten vereinbaren Selbftliehe” 
anerkennen, wenn 3. B. der wirtichaftliche Unternehmer „bei dem 

Angebote der Ware Arbeit” unter gleich tüchtigen Arbeitern regel: 

mäßig nur diejenigen anwirbt, welche den geringiten Zohn fordern, :) 

ohne fich ernftlich die Frage vorzulegen, ob dieſe niedrigfte Forde— 
rung nicht etwa eine durch die Not erzmungene ift, und ob er felbit 
nicht zu einer beſſeren Entlohnung wirtihaftlih vollkommen in ver 

Lage wäre? 

Sollen wir e8 für alle Zukunft ala „berechtigt“ anerkennen, 

wenn die wirtjchaftlichen Intereſſengruppen den Egoismus ftetig 

fteigern und zu immer unverholenerem Ausdrud bringen? Sollen 
wir dieſen Egoismus refigniert hinnehmen als etwas, „wogegen 

nicht? zu jagen iſt,“ und im übrigen der Staat3gewalt die Sorge 

dafür überlaffen, wie den ſchädlichen Folgen feiner antifozialen 
Thätigfeit zu begegnen jei??) 

dies für Die Notwendigfeit, die in entgegengejehter Richtung wirkenden Ten: 

denzen möglichft zu verjtärfen. 

') Eine Anficht, die z. B. Dietzel vertritt, obwohl er felbft zugibt, dafı 

„der Chrift, der Patriot, der human und billig Gefinnte auch als wirtfchaft: 
liches Ich nicht unchriftlich, unpatriotifch, Yartherzig handeln Tann“ (a. a. O. 

414) und daß die Annahme von dem ausſchließlichen Walten des wirtjchaft: 

lichen Prinzipes im Verkehr nur eine Hypotheſe zum Zwecke ber Gewinnung 
abftratter Geſetze fein könne. 

— 2) Ein Standpunkt, wie er z. B. von dem deutſchen Reichskanzler in 
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Aristoteles ift anderer Anfiht. Nach ihm Hat fich der Staat, 

wie der Einzelne auch hier al3 Organ der ausgleichenden Gered)- 
figeit zu bethätigen, und das allgemeine Rechtsbewußtſein foll ſo— 

weit entwidelt werden, daß es jede Geltendmachung von Privat: 

intereffen, welche geeignet ift, das Ganze zu jchädigen, jede Aus: 
deutung wirtfchaftliher Machtverhältniffe zur Erzielung unbillig 
großen Gewinnes als unfittlih brandmarft. 

„Handle jo, daß die Marime deines Willens jederzeit als 

Prinzip einer allgemeinen Gefeßgebung gelten könnte.” Diefe Kan: 
tiſche Formel will nicht? anderes, als das hier entwidelte ariftote- 
liche Moralprinzip, für welches ja ebenfalls die Rückſicht auf den 
Rebenmenschen und auf die Gefamtheit das fittlich Entjcheidende 

it. Es ift Die Idee der Gegenjeitigkeit (de8 Mutualismus),') durch 
welche auch in den Hundlungen des wirtichaftlichen Verkehrslebens 

ein gewiſſes Gleichgewicht zwiſchen den Forderungen berechtigter 
Selbftliebe und denen des Gemeinfinmes zur Verwirklichung ge: 
langen fol. 

Und dieſe ſelbe Idee der Gegenfeitigfeit führt denn noch weiter 

bis in jene Sphäre menschlichen Handelns hinein, in welcher die 

„altruiftiiche” Empfindungsweife geradezu das Übergewicht erhält, 
in das Bereich der Liberalität und Barmherzigkeit, d. h. alles deſſen, 
wa3 man neuerdingd als das „Laritative” Syitem dem „privat: 

wirtihaftlichen” an die Seite gejtellt hat. Hier erſcheint der ari- 

ftoteliichen Betrachtung über die Gerechtigkeit dag, was ein wahr: 
baft gerechter Sinn fordert, durch jene ſchöne Volksſitte vorgezeich- 

net, an den Mittelpunften des bürgerlichen Verkehrs ein Heiligtum 

ber großen Rede über die Handelsverträge vom 10. Dezember 1891 ver: 
treten wurde. 

) „Sn der fozialen Ordnung,“ fagt der — allerdings ertrem indivi: 

dualiftiiche —- Proudhon, „ift die Gegenfeitigfeit (reciprocite, zo «ertinoreir!) 

die Formel der Gerechtigkeit. Sie ift die Bedingung der Xiebe jelbft. 

Die Gegenjeitigfeit ijt in ber Formel ausgedrüdt: Thue anderen, was du 

willft, dag man dir thue. Das Übel, das uns verichlingt, kommt daher, daß 

das Geſetz der Gegenjeitigfeit verkannt und verlegt iſt.“ Vgl. Diehl: Proud: 

bon TI, 41. 

/ 
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der Huldgöttinnen (Charitinnen) zu errichten!) Ariſtoteles fieht 

darin eine ftete Mahnung zur Erfüllung der fittlichen Pflicht, dem 
Nächſten Dienft mit Gegendienft zu erwidern, ja noch mehr! — 
ihm mit neuen Liebegerweifungen zuvorzufommen, wie eg eben im 

Weſen der Charis liegt.?) 
Nach alledem gelangt Ariftoteles zu dem Ergebnis, daß die 

Gerechtigkeit in vieler Beziehung etwas von dem an fich habe, 

wa3 die Griehen yıliz nannten,?) von jenem Gemeingefühl, 
welhes Menſch mit Menſch verbindet, und welches vorhan- 
den fein muß, wenn e3 zur Übung der Gerechtigkeit im reinften 
und höchſten Sinne fommen fol. 

Die yılia iſt ja nicht bloß mit dem perſönlichen Verhältnis 
zwifchen einzelnen, mit der Freundſchaft identiſch. Sie iſt zugleid 

der dem Menjchen überhaupt innemohnende Trieb nach dem Leben 

in der Gemeinſchaft.) Und fo zeigt fih der Gegenjaß gegen 

den ſozialen Atomismus, wie er diefe Auffafjung von der Geredhtig: 

feit auszeichnet, auch in der Erörterung über die „Freundſchaft“, 
indem neben der yılla im engeren Sinne die verichiedeniten Formen 

des Gemeinlebens, Korporationen, Genoſſenſchaften, kurz Verbände 

aller Art,5) ſowie die verschiedenartigiten Formen des Gemeingefühls 

ing Auge gefaßt werden, die über dag individuelle Xeben mehr oder 
minder hinausführen. 

. 1) Wie es 3. B. auf ben Marktplätzen von Sparta, Olympia, Orcho— 

mene3 der Fall war. 

2) Eth. V,8.1133a, 2: dio xai Xapitwv lsoov Eunoday nowovrtai, 

iva avtanodocıs j' Tovro ya idıov yapıros dvdunnperjoc te 

yüp dei TW yapıoausrw xai nalıv avrov apfaı zapılousvor. Vgl. bie 

Tefinition der Charis Rhet. II, 7. 2. 

8) Ebd. VIII, 1. 11558, 29: xai ra» dixaiov TO ualısra gılızor 
eival doxei. 

4) Pol. III, 5, 14. 1281la: 7 yao tTou ovönv nooalonaıs pelie, 

5) Auch diefe jozialpolitiichen Gebilde werden als „giAias Epyor“ be: 
zeichnet, freilich injoferne mit Unrecht, ala ſolche Genoſſenſchaftsbildung ganz 
überwiegend das Ergebnis don individuellen Intereſſen oder auch von 
ozialen Inſtinkten ift, die nicht notwendig mit altruiftiicher Empfindungs⸗ 

zu identifizieren find. 
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Demgemäß erjcheint auch hier wieder — als eine Form der 

gılia — die „Einheitlichleit der Gefinnung” (öuovore),!) die 
„politifche Freundichaft”. Sie hält den Staat zujammen und bildet 

eine fefte Schugwehr gegen innere Kämpfe, weil, — wo fie vor: 

handen ift — die Einzelnen fi) ald Glieder einer geiftigsfittlichen 

Gemeinschaft fühlen, welche gemeinfame Ideale hat, die ihr höher 
ftehen, als da3 individuelle Intereſſe: nämlich die Gerechtigkeit und 
die Wohlfahrt der Gejamtheit.*) 

Aber ſelbſt über diejen weiten durch die ftaatliche Gemein: 

haft gegebenen Rahmen führt die Begriffsbeftimmung der gıdlc 
bei Ariftotele3 hinaus. Er verweilt auf jenen Drang zum Gemein: 

leben, welcher ſchon den gemeinjam lebenden Tieren und in noch) 

viel höherem Sinn dem Menjchen eigentümlich ift;?) jenes Gemein: 
gefühl, als deſſen edle Frucht die „Menjchenfreundlichfeit“, 

die yılavIgwrıia erjcheint, die immer aufs neue erfennen läßt, 

) Ich entnehme diefen jehr glüdlichen Ausdrud den Ausführungen 

Ehmollers, bie fih mit dem ariftotelifchen Standpunkt fo nahe berühren. 

Die „ouovora“ ift in der That nicht? anderes ala Schmollers „Einheitlichkeit 

der Gefinnung”, die Gemeinſchaft der Ideen und Gefühle, die Schmoller jv 
ſchön als den „goldenen Ring” bezeichnet hat, welcher „das Volkstum 

jujammenhält“ Grundfragen 122. Vgl. Jahrb. f. Gejetgeb. u. Volksw. 

1890. ©.98 ff. (Das Wefen ber Arbeitsteilung und der fozialen Hlafjenbildung). 

2) Eth. IX, 6. 1167b, 3: Eorıv d’ 7 Tolairm ouovorm &v Tols Enı- 
eixeoım" ovroL Yyap xal Eavrois öuovoovcıy zai alAmloıs Eni tur avıwv 
Ovres Ws Eintiv' TWy TOlovTWwy Yyap uereiı Ta Povinuate xal 0U uEeTappei 
WOorEE Etoinos, Bovkovyrai TE Ta dixaıa xai TE avup£povra' tovewv de 
zei xomn Epievrai. 

Vgl. VIIL, 1, 1155a, 22: Eoıxev de xai Tas nodsıs ovweyew 7 

gılia, zal ol vouoderaı ucddov nregi avınv onovdabLeıy 7 tıjv dixaioouvnr' 
7 yco duovom Suorov Tı ıj gilie Loıxev Eivar, tavıns dE ualıcıa Epi- 

evraı xıA. cf. Pol. IL, 1, 16. 1262b: gıliav te yag oloueda ueyıarov 

eivaı TO» ayasav tais noAssır (ourws Yap dv Axor oraoıclorev) zei 

16 uia» Eivaı ıojv noAtv Enawvei uddıod’ 6 Zwxpaärns 6 xıi doxei 
zaxeivog Elval pnot Ts gıllas Eoyov xra. 

3) &th. VIII, 1, 1155a 16: gQvoeı Te Evunapyeıv Eorxe sc. gidie... 
Tois OuocdvEsı NQOS Ana zai udkıora Tois avdpwnoıs, 0IEv ToUs Yılar- 
Jownovs Enawvovuery, 
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wie „nahe verwandt und lieb der Menſch dem Menschen if” 
(ws oixsiov anas ardownos ardowng xzal Yihov).!) 

Ale wahrhaft menjchlihen Empfindungen verleugnet daher 
der Egoift, der alles nur um jeinetwillen („ervrov gagır rarre“) 

und nichts thut, wobei nicht fein Intereſſe im Spiele ift (order 
ap Eavrori rearre), der in dem allgemeinen Konfurrenzlampf 
um die äußeren Güter des Lebens, um Reichtum, Ehre und Ge 

nuß einzig diefem, jeinem jelbjtjüchtigen Intereſſe folgt.?) 
Solcher Eigenliebe fteht jene Gefinnung gegenüber, welche — 

je nad) der Nähe des perjönlichen Verhältniffes, nach Würdigkeit 

oder Dürftigfeit — jedem das Seine gewährt und jo all’ den fitt 
lichen Verbindlichfeiten gerecht zu werden fucht, welche Die jo ver: 

Ihiedenartigen Beziehungen zu Verwandten, Freunden, Mitbürgern 

und anderen Menſchen dem Einzelnen auferlegen.>) 

') Ebd. Schwer begreiflih ift e8, wie Hildenbrand (Geſch. u. Syſt. 

ber Rechts: und Staatzphil. T, 339) angefichts dieſer Stelle, die allerdings 

gewöhnlich überjehen wird, die Behauptung aufftellen kann: Ariftoteles kenne 

„ebenjowenig wie da3 ganze Heidentum den Begriff der Liebe als dauernder 

Beichaffenheit des Subjekts, welche fi gegen andere Menſchen äußern fol 
und von der die Freundſchaft nur eine Steigerung und Anwendung ift.“ 

Man jollte doch mit ſolch einfeitigen Anjchauungen über das „Heidentum“, 

nach welchen dasſelbe alles Mögliche nicht gekannt haben fol, endlich einmal 
brechen! Allerdings erklärt e3 Ariftoteles für unmöglich, viele zu „Lieben“; 

allein der Zufammenhang beweift, daß er hier nur eine bejtimmte Art der 

Liebe im Auge hat, einen hohen Grad perjönlicher Zuneigung (giAo» agöder 

eivcı, Unepßolr gilias), nicht dad, was wir unter allgemeiner Menfchenliebe 
verftehen. (Eth. IX, 10, 1171a, 10.) Die Liebe, heißt es ebd. 4. 1166b, 32, 

die mehr ift, ala bloßes Wohlwollen, jchließt eine Spannung des Gemütes 

(dietasır) nnd ein lebhaftes Verlangen (ögedır) in ſich, wie es naturgemäß 

nur durch Einzelne erregt werden kann. 

®) ebd. 8. 1168b, 15: guAadrovs xadovcı Toüs davrois anovduorras 
to nAeiov Ey yoruacı xra. Dal. 1168a. 

3) Ebd. 1. 11658, 29: nrgös Eraipovs d’ au xai adeApors nrapepneiar 
zei ÄnIavTWv xOwvoINTa . xai Gvyyeveoı DE xui gvietaıs xai Noiitaıg zei 

Tois Anınols Änacıv dei NEIGaTeov To olxelov anoreuey, za Guyxpiveir 
TE Exaoroıs Undoyovra xar’ olxeisınta xal «germv 7 gojow . or ur 

erv öuoyerws bdwr 7) xoiaıs, twv de diapepöorrwv Eoywdsorega . or un» 
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Es ift die Aufgabe der Erziehung, dieſe jozialen Gefühle im 
Volke möglichft zu entwideln und ihre richtige Anwendung zu fichern. 

Die Erziehung zu einem ſolchen fittlichen Gemeinfchaftsleben aber 
it weſentlich Sache des Staates, weil ja im Staate alle Gemein- 

Ihaftlichfeit des Lebens zur Vollendung und abfchließenden Geftal- 
tung gelangt.!) Der Staat und feine Inſtitutionen find es vor 

allem, die den Einzelnen zur fozialen Pflicterfüllung, insbefondere 
zu einem gemeinnüßigen Gebraud) des Privateigentums zu erziehen 

und auf jene Ausgleihung der Begierden hinzuwirken haben, 
welche für Ariftotele3 die erſte Bedingung fozialen Friedens ift.?) 

Ja der Staat hat die Erfüllung auch ſolch höherer ſozialer Pflich- 

ten nötigenfall® zu erzwingen.>) 

Auch mit dieſer Auffaffung fett fich Ariftoteles in ausdrück— 

lihen Widerjpruch zu den einfeitig individualiftiichen Doktrinen der 

Vorgänger. Er nennt fogar zwei Vertreter derjelben, den ohne 
Zweifel der Sophiſtik naheftehenden Architekten und Staatstheoretifer 

Hippodamos von Milet nnd den Sophijten Lykophron. 

Die auf dem Boden der Demokratie ftehende Staatstheorie 

des Hippodamos ift für uns die erfte, welche aus dem abftraft: 

individualiftiihen Freiheitsprinzip den Schluß gezogen hat, daß der 

Staat und feine Gefeßgebung fich prinzipiell auf den einen Zweck 

de3 Rechtsſchutzes, der Sicherung von Perſon und Eigentum zu 

dei ye 10010 anoorareov, «AR Ws av Erdeyeraı, ovrws diopiszeov, Gin 

interejiantes und glaubtwürdige® Zeugnis für die humane Auffajfung bes 

Ariftoteles ift die Erzählung bei Stobäus 37. 32, wonad) Ariftoteles, als 
ihm wegen einer einem Unmwürdigen ertwiefenen Wohlthat ein Vorwurf gemacht 

wurde, ertwiderte: „ch Habe fie nicht dem Menschen, fondern der Menfchlich: 
feit (TO avdewnivw) erwieſen.“ 

1) Vol. II, 2, 10a. 1263b: dei nAndos 09 sc. nv noAıw dıa Tv 

nasdeiavy xoıynjv xai uiav noleiv. 

2) Ebd. II, 4, 5. 1266b: udAdov yap dei Tas Enıgvulas öualileır 

7 tus ovoias, tovro d’ ovx korı un nadevoußvors IxevWs uno TWr youwr. 

*) Ariſtoteles verweiſt in diefer Beziehung auf Kreta und Sparta. 

@th. I, 13. 1102a, 10 u. X 9. 1180a, 14. Vgl. die analoge Auffaffung Xeno— 

phons über die erzieheriiche Aufgabe des Staates. Staat der Lak. X, 4- -7. 

Kyropädie 1, 2, 2—3. Erziehung der Bürger zur Gerechtigkeit! ib. I, 2, 6. 
Böhlmann, Geſch bes antiken Kommunismus u. Sozialiämug. L 12 
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beihränfen habe.) Noch deutlicher tritt un? die atomiſtiſch indivi⸗ 
dualittiihe Staatsauffaſſung bei Lykophron entgegen, von dem 
Arittoteles die bezeichnende Außerung mitteilt, daß das Beiek nicht! 
iei, als ein „Bürge der gegenieitigen Rechtsanſprüche“ (eyyrırız 
alı)os tar dıxaior).?) Es iſt das ſo recht im Zinne emer 
Anſchauung gedadt, für welche da3 Individuum der Angelpunft 

des ganzen Rechtes und lediglich für jich jelbit da it. Das Reit 

beiteht nur auf Grund eines Vertrages,’) in dem die Einzelnen ſich 

gegenieitig periönliche Sicherheit verbürgen, und dem man ſich nur 
fügt, um ſich neben den Anderen behaupten zu können. Der Staat 

hat nur das gemwultiame Übergreifen von einer Freiheitsſphäre in 

die andere zu verhüten und ſich im übrigen gegenüber den Be 
jtrebungen der Einzelnen möglichjt paſſiv zu verhalten. Zwiſchen 

ihm und den einzelnen Individuen beiteht ebenjowenig ein innere 

Verhältnis, wie zwiſchen diejen ſelbſt. 

i) Pol. II, 4,5. 1267b: wero d’ eidn.... Tor voumr eivas roia 
uovov .ıepi wr zio al dixu zivortat, Toia Tai eivaı Tor apıduor, 

vBorv, 3hd3rv, Icvaror. Sehr bezeichnend iſt e3 übrigens, dat ſchon dieſer 

erite Dertreter des „abitraften Rechtsjtaates" nicht umhin kann, dem Staate 

tchliehlich doch auch wieder Thätigfeiten im Einne des Kultur: und Wohl: 

fahrtszweckes zuzuschreiben, welche mit dem allgemeinen Prinzip feinesweg: 

völlig übereinttimmen. cf. Arijt. ebd. 126Na. 
=, Ebd. III, 5, 11. 12814. 

-, Ta Ariitoteles a. a. C. in unmittelbarem Zuſammenhang mit der 

Zheorie des Lykophron auch die Bertragstheorie erwähnt, jo fann es faum 

zweitelhaft sein, daß Diejelbe der Anticht Lykophrons entiprad. Es ergibt 

fi) da? übrigens ſchon aus dem Pegriff der Berbürgung, die eben zwei 

Kontrahenten vorausteßt. — Die Yehre von der Entitehung dei Staates durch 
Vertrag iſt ja überhaupt der Sophiſtik eigen. cf. Plato Rep. II. 35Se: 
nregrxirer zdo ij guocı To utv adızeiv ayadurv, To JE adızeiodar xaxor. 

akorı dE xaxın Trepdchkeır 10 adıxeicodau 7% azradn 10 adızeir, wor 

ereider arlykors adızWar TE xaı «dixwrru xai CUFOTEOWw zElmyral. 

tois un drruu£rors To ulv Exgeizer, 10 dE alocıv doxsiv Avateliir 

gurIEodar aikr;hors urnt' adızeiv urt adıxeiodar . za Evreider di 

a«pfaodaı vouors Suvänzag autor, xal ovouagar Tl 

Und Tod vöuov Enitayua vouluovr TE xai dixatov xal Eivar dr rasınr 

— za orgiar dixmosunns. 

---- —— — — 
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Im Hinblid auf diefe Dogmatit des Egoismus entwidelt 
Ariftoteled im dritten Buche der Politik die für alle Zeiten maß- 
gebenden Grundgedanken einer Staat3- und Geſellſchaftsanſchauung, 

für welche der Staat die weit über das Bedürfnis der Sicherheit 

hinausgehende Aufgabe der pofitiven Förderung von Kultur, Wohl 

fahrt und Sittlichkeit feiner Bürger bat. 
Der Staat, — jo lauten diefe Säße, die man nicht oft ge 

nug wiederholen kann,i) — hat zwar feinen Urfprung in den not: 

wendigften Bebürfniffen der Menjchen, aber in feiner Entwidlung 

fol er der Bervolllommnung ihreg — äußeren und inneren — 

Dajeind dienen.?) Der Staat ift aud) fein bloßer Schußverein 

gegen Recht3verlegung und äußere Gewalt oder eine Anftalt für 
den Verkehr?) oder eine Erwerbsgenoſſenſchaft.) Denn aud) jelb: 

1) Wenigſtens folange nicht oft genug, ala jelbft Männer, wie Suſe— 

mihl (Anmert. 250 zur Politik) und Onden (Staatälchre d. Arift. I, 214) 

der Rechtzftaatstheorie von Hippodamos und Lyfophron eine „Ichöpferijche” 

Bedeutung zufchreiben oder fie — wie wenigſtens Onden — als eine geiftige 

Grrungenfchaft feiern, mit der Hippodamos feine Zeit weit überholt habe 

und fich neben ben römischen Juriften als Borläufer de8 modernen Staates 

darftelle, ber „im Geſetze nur die Schugwehr gegen Störungen der öffent: 
lien Ordnung fieht.” 

Übrigens behauptet Sufemihl (Einl. 3. Pol. 27) mit Unrecht, daß 

Ariftoteles nicht einmal den Verſuch mache, diejes Prinzip der „Beſchränkung 

der Geſetzgebung“ zu widerlegen. Als ob nicht gerade die obige Erörterung 

diefe Wibderlegung enthielte! Aber auch zugegeben, daß dem Philofophen 

wirklich, wie Sufemihl ihm vorwirft, „jede Meinung über die Aufgabe des 

Staates? ohne weiteres damit ala widerlegt erſchien, wenn fie auf eine folche 

Anſchauung von dem Geſetz Hinausläuft,” — würden wir ihm heutzutage 
daraus einen Vorwurf machen? Erjcheint nicht in ber That gerade auf dem 

heutigen Standpuntt ftaat3wijjenschaftlicher Erkenntnis eine Widerlegung der 
ertremien Rechtäftaatätheorie vollkommen überflüffig? 

2) Bol. I, 1,8. 1252b: 7 nodıs yıwouevn uev roũ [nv Evexev, ovoa 

de tor ev cnjv. cf. III, 5, 10. 1280. 

2) Ebd. III, 5, 10: . .. unte ovuuayias Evexev, onws Uno underos 

üdıxwvraı, unte did Tas addlayüs xai ımv yomcıw ımv noös aAlndovs xrA. 

9 In ber befannten Polemik gegen den Anfpruch der Plutofraten auf 

politifche Privilegierung des Beſitzes (a. a. D.) heißt e8: ed uEv yag tar 

12* 



180 Erftes Bud). Hellas. 

jtändige Staaten jchließen unter ſich Schutzbündniſſe und Handel: 
verträge ab, kümmern fih aber nidt3 um die Sittlichfeit und 

Bildung des Volkes, mit dem das Vertragdverhältnis befteht; 
während doch gerade Dies ideale Moment, die Förderung der Sitt⸗ 

lichkeit und Geredtigfeit, von- der dee einer wahren ftaatsbürger: 

lihen Gemeinſchaft unzertrennlich iſt. 

Daher macht auch die Einheit des Ortes an ſich noch keiuen 

Staat. Wenn man zwei in ſich verſchiedenartige Gemeinweſen — 
Ariſtoteles nennt beiſpielsweiſe Megara und Korinth — ſo zu 

ſammenrücken könnte, daß ſie eine ununterbrochene Häuſerreihe 
bildeten, ſo würde dadurch noch kein einheitlicher Staat entſtehen. 

Oder wenn eine Anzahl von Individuen zwar geſondert lebte, 
aber Doch nahe genug, um mit einander verkehren zu können, und 

wenn fie überdies noch einen Friedensverein unter fich ſchlöſſen zur 

Vermeidung von Rechtöverlegungen, jowie eine Berbindung zur 

gemeinjamen Verteidigung, jo wäre auch das noch fein Staat. Ja 

jelbit gejeßt den Fall, fie entichlöffen ſich zu einem fürmlichen 

Zynoifismo3 und zögen zujammen, jeder Einzelne aber würde fort: 

fahren, jein eigenes Haus wie einen Staat für ſich zu betrachten 

und ſich jelbjt nur als Mitglied eines Schußvereing, der zu nicht? 

verpflichtet, al3 zum Beijtand gegen äußere Gewalt, jo würde eine 
wahrhaft ſtaatliche Gemeinſchaft ebenſowenig beitehen, wie zuvor, 

da ji ja in Beziehung auf Art und Zwed des gegenjeitigen Ver: 

fehres nicht3 geändert hätte.!) 

Es ift alfo Elar, daß der Staat mehr ijt, ala eine bloße Ge 

meinſchaft des Wohnortes oder ein Nerein zur Verhütung des Un: 

xInudTtwv yupiv ExoivWvynoay xul OvrnAdor, TOGOUTOYy HETEYOVEL TS 0 

Aews 0007 10 xei ın5 xrisews. — Man wird babei lebhaft an die Polemik 

Gneiſts gegen das moderne Mancheftertum erinnert, da3 den Etaat wie eine 

Aktiengejellichaft betrachtet oder wie eine mit Geldbeiträgen erfaufte Majchine, 
die den Privatperjonen möglichſt viele Genüſſe fihern fol. 

1) Ebd. 13. 1281a: ei yap xai avveAdorev oVTw xoLmWvourTes Exadtos 

uevra yoWro ry idie olxig wonep noAsı xal Ogicıv avrois ws ENi- 
puxias ovans Bongovrtes Eni Toy; adızouvres uovor, ovd’ ouros av eivas 

ee nölls Tois axgLBis Iewpovaıv, eineg Ouolws OutÄolev Guveidortes. 
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sechte8 und zur Förderung des Verkehres.) AU das ift zwar die 
notwendige Vorausfegung für das Beſtehen des Staates, das Wejen 

desfelben aber ift die Gemeinjchaft zur möglichft volllommenen und 
befriedigenden Verwirklichung aller menjchlichen Lebenszwecke.) Das 
Biel diefer Gemeinſchaft ift nicht das bloße Zufammenleben, fon= 

dern ein Gemeinjchaftsleben, welches zugleich das Schöne und Gute 
srftrebt.5) 

- Smfoferne ift der Staat zugleich eine Anftalt zur Verwirk— 

lichung menſchlicher Glüdfeligfeit; nicht in dem materialiftifchen 

Sinne des Wortes — „denn es widerſpricht einer hochherzigen und 
wahrhaft liberalen Gefinnung, alleg nur auf den äußeren Nußen 

zu beziehen” +) --; dieſe Glüdjeligfeit beiteht vielmehr vor allem 
in der Vervolllommmung deſſen, was der edeljte Teil des menſch— 

lihen Weſens iſt, in der Entwidlung der geiftigen und fittlichen 

Anlagen des Menichen.?) hr gegenüber find die äußeren Güter 
(T« Exros, ta EeEwregixa) von ſekundärer Bedeutung. Sie find 

bi3 zu einem Grade unentbehrlich, aber während der geiftige und 
fittliche Fortjchritt feiner Natur nach ein unbegrenzter ift und fein 
\oll, verbürgt das feine Schranfen fennende Streben nach Vermeh— 

tung der materiellen Güter weder dag Glück der Gejamtheit, noch 

des Einzelnen. Im Gegenteil! Der materielle Reichtum Tann, 

1) ib. gQavsoo» Toivvv Orı oux Eorıv 7 nolls xoıwwvia Tonov xui 
Tov un adıxeiv Gpas avrovs xai ı75 ueradooews yapıv. 

2) ib. 1281a: noAıs di 7 yevwv xai xwuwv xoıwwvia Lwns teielas 

zal aurapxous <yapıy> .roüro d’ Eariv, ws Yauev, 10 In» eudanuorws 
xal xuAws. 

3) ib. zwv xaluv dpa nousewv [yagır] Yereov eiver ııv nodrıxmnv 
zowwviar, aAA ov ToU ouLnrv. 

*) ib. 1338a. 

6) Pol. IV 1,5. 1323b: or u8v ovv &xaorw 17 eudauoriag &m- 
BeeAdeı TOOoOUToV, Ha0r NEO APEINS Xu FOOrNaEwS XMi TOO NIERTTEIV zarte 
Taurus, ETW Gvvwuoloynufvyoy nuiv, udprvgrı TO JEW Yomue£vors, og 

evdaiuwv uev Eorı xuai uaxagios, di’ oudev de rWv EEwregixor add di’ 
aurdv autos zal Ti nolds Ts Eivaı any grow, Enel xal T1v euruyiar rijc 

sudaruovias did radı’ dvayxalov Erkpav eivat, 
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wenn er ein gewilles Maß überjchreitet, auch zum Unheil aus: 

ſchlagen und die fittlichen Lebenszwecke jelbft gefährden.) 
Nun aber find es ja, wie Ariftoteles in der Erörterung der 

Ethif über den Egoismus hervorhebt, gerade die äußeren Güter: 

Reihtum, Ehre und Einnengenuß, welche die meiften Menſchen ala 
die höchften in heißem Bemühen erftreben und welche daher Gegen: 

ftand des beitändigen Kampfes der Leidenfchaften und Begierden 

ſind.) Insbeſondere ift es das Eigentümliche des auf das Geld 

gerichteten Ermwerbstriebes, daß er dasjelbe ins Grenzenloje zu ver: 

mehren trachtet.3) Den. meiften Menjchen ift e8 eben nur um das 
äußere Tafein, nicht um die Vereblung des Lebens zu thun.t) Da 
aber die Grenze des Lebens unbekannt ift, fo ift auch die Lebens: 

fürforge eine unbegrenzte und damit auch das Beitreben, ein mög- 

lichjt reiches Maß von Mitteln zum Leben fih zu verichaffen. Die 
jenigen aber, die auch nah Verichönerung des Lebens trachten, 
haben dabei meift die äußeren Genüffe im Auge, und da die Vor: 

ausjegung, ſich ſolche zu Schaffen, eben der Beſitz ift, fo richtet fich 

auch bei ihnen das ganze Dichten und Tradten auf den Per: 

nögenserwerb. Auch Tennt dann naturgemäß diefer Erwerbstrieb 
ebenjowenig eine Grenze, wie der Genuß, der fein Ziel ift.5) In— 

dem fo das Leben der großen Mehrheit von einfeitigen Trieben 

beherrſcht wird, entiteht ein Antagonismus zwiſchen den Lebens: 

zweden de3 Einzelnen und den Zmeden des Staates als des Trä— 
ger3 der höheren Güter der Menjchheit, deren Verwirklichung eine 

harmoniſche Ausgleihung der menſchlichen Triebe, das richtige 

I) ib. 4. 18 uev yao Exros Eye neoas, WOnEQ ooyawor tı (nüv 

ydo T6 yonoımov dorıy, wu iv UneoBoAnv 7 BAdnteiw dvayzalor ij under 

ogeAos eivaı GUTWv Toic Eyovaıv). 

2) Eth. IX, 8, 1168b, 19. Pol. IV, 1,3. 1323a. 
3) Ebd. I, 3, 18. 1257b: navres yap eis aneıgov avfovaı ol yon- 

narızousroL TO voutoue,. 

+) Ebd. 19. 1258a. 

3) ib. Ariſtoteles wiederholt hier nur die Auffaffung Platos über den 

Zufammenhang zwifchen der Unerjättlichkeit der Gewinnjudht und der Maß: 
Lofigfeit der Bedürfniffe. Leg. XI, 918d. 
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fittliche Maß bedeutet. Wenn es daher recht eigentlich Aufgabe 
des Staates iſt, den Egoismus der Einzelnen dem Wohle des 
Ganzen zu unterwerfen, ſo wird das Objekt, an welchem ſich dieſer 

Egoismus bethätigt, und aus welchem er immer neuen Anreiz und 
neue Nahrung erhält, da3 Gebiet der materiellen Sntereffen, für 

den Etaat, dem es mit feinen fittlichen Zielen Ernſt ift, ein Gegen: 
ftand bejonderer Aufmerkſamkeit fein müffen. 

Er Hat um diejer feiner Ziele willen mit Entjchiedenheit 
Stellung zu nehmen gegen den ertremen Individualismus auf wirt: 

ſchaftlichem Gebiet. Gegenüber einer Lehre, welche unter Berufung 
auf den Kampf um das Dafein in der Natur und das natürliche 

Necht des Starken über den Schwachen, dem Eingreifen des Staates 

in den wirtjchaftlichen Konkurrenzkampf prinzipiell ablehnend gegen: 

überftand, welche das „freie Gehenlaffen”, da3 „zarr« Earsov“t) 

al3 das Naturgemäße proflamierte, ftellt Ariftoteles — cbenfo wie 

Plato — dem Etaate die Aufgabe einer fittlichen Reinigung des 
Mirtichaftslebens, einer pofitiven Bekämpfung der einjeitigen Aus: 

artung oder Übertreibung des wirtſchaftlichen Selbftinterefjes. Auch 
auf wirtichaftlichem Gebiete ſoll nicht einfeitig da3 Individuum 

zum Zwecke des Gemeinjchaftslebend gemacht, jondern erft nad) den 

Bedingungen dieſes Gemeinjchaftslebens die Sphäre individuellen 

Wollens und Handelns beftimmt werden. Der Naturgewalt der 
materiellen Intereſſen, welche die Geſellſchaft beherrichen und überall 

de3 Beljeren im Menjchen Herr zu werden trachten, wird die hohe 

Idee des Staates al3 einer fittlichen Lebensgemeinſchaft gegenüber: 
geftellt, welche den Beruf und — bei richtiger Organijation — auch 

die Kraft hat, dem höheren Rechte der ethiſchen Ziele über die ein- 

') Ariftotele® a. a. O. II, 4, 12b. Die Stelle hätte wohl verdient 

in der Gefchichte des „Laissez-faire* genannt zu erden, das und hier zum 

erftenmale entgegentritt. Allerdings bezeichnet Ariftoteles a. a. DO. das Prinzip 

des nevra Eareov mit mit ausdrücklichen Worten als Beftandteil der indi— 

vidualiftiihen Zheorien; aber e3 war das ebenfowenig notwendig, wie bei 

der Vertragstheorie, da jenes Prinzip in der von ihm befämpften Idee des 

bloßen Rechtäftaates implicite enthalten war. 



184 Erfte Bud. Hellas. 

feitig wirtfchaftlihen Zwecke, und ſei es auch durch Zuhilfenahme 
ſtaatlicher Zwangsgewalt, zum Siege zu verhelfen. 

Es follte dem Egoismus nicht bloß durch die Erziehung der 
Einzelnen zur Sittlichfeit entgegengemirkt, Joudern ihm unmittelbar 
der Boden jelbft ftreitig gemacht werden, auf dem er fih am rüd- 

fichtslofeften Hatte zur Geltung bringen Fönnen, der Boden des 
wirtfchaftlichen Verkehrslebens. 

Dritter Abfchnitt. 

Die platonifche Kritik der geſchichtlichen Staats und Gefel: 
ſchaftsordnung. 

Wenn die Erhebung des Staates über die einſeitige Herr— 

ſchaft des Güterlebens als ein fundamentables Problem der Politik 
aufgeſtellt wurde, ſo ergab ſich für die philoſophiſche Staatslehre 

von ſelbſt die weitere Aufgabe, durch eine einſchneidende Kritik der 

beſtehenden Wirtſchafts- und Geſellſchaftsordnung ihrerſeits den 

Kampf aufzunehmen und das öffentliche Bewußtſein ſo eindringlich 

wie möglich auf die Gefahren hinzuweiſen, mit welchen das Über— 

gewicht des wirtſchaftlichen Egoismus das ganze Volks- und Staats: 

leben bedrohte. Gegenüber dem Quietismus, der den beftehenden 

Zuftand der Dinge hinnimmt, wie er ift, weil er nach feiner An: 

ficht gar nicht anders jein fan, mußte, um mit Fichte zu reden, 
die Frage erhoben werden: auf welche Weile ift denn der gegen: 
wärtige Zuftand der Dinge entjtanden, aus welchen Gründen bat 

die Welt fich gerade fo gebildet, wie wir fie vor ung finden? Denn 
indem jo das hiſtoriſch Gegebene fi) als das Erzeugnis ganz be 

ftimmter „oft gar vermwunderlicher und willfürlicher” Verhältniſſe 

herausftellte, gewann der Denker, der „nicht nur das wirklich Vor- 

handene durch den Gedanken nachzubilden, jondern auch dag Mög: 

lihe durch denjelben frei in fih zu erſchaffen gewöhnt ift,“ eine 

Rechtfertigung für den verjucdhten Nachweis, daß „noch ganz andere 

indungen und Verhältniffe der Dinge als die gegebenen mög: 
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fih und jedenfall3 natürlicher und vernunftgemäßer feien.” ') Aus: 
drüdlih hat Plato für die politiihen Wiſſenſchaften die Notwendig: 

keit betont, fih nicht bloß auf „leere“ Theorien zu bejchränfen, 

fondern auch auf die Geihichte und die Erjcheinungen des that: 
ſächlichen Lebens einzugehen.?) Insbeſondere ſcheint ihm eine Unter: 
fuhung über da3 Seal der „Gerechtigkeit“, wie er fie mit ber 

Konftruftion des „beiten Staates” verbindet, ohne eine Analyfe 

bes gegenteiligen Prinzipeg und feiner thatjächlichen Lebensäuße— 

rungen unvollftändig.?) 

In wahrhaft großartiger Weife führt uns auf diefem Wege 
Plato zu der Erkenntnis des innerften Wejend der jozialen Miß- 

fände feine Volkes. Das achte Buch der modırei« mit feiner 

einfchneidenden Kritif eines ganz in der Geſellſchaft aufgegangenen 
und von der Geſellſchaft beherrichten Staatslebens ift eine einzige 
gewaltige Anklageſchrift gegen die plutofratifche jowohl, wie gegen 
die ochlokratiſche Souveränität der materiellen Intereſſen. 

Plato geht aus von dem Punkte der Entwidlung®), wo ftatt 

1) Fichte: Der gefchloffene Handelsſtaat S. W. III 449, wo ähnlich, 

wie im platonifchen Staat, ein ganzes Buch der „Kritik der Zeitgefchichte* 

gewidmet wird, wie denn überhaupt diefer erfte Verſuch der modernen deut: 

ſchen Philofophie auf dem Gebiete des Sozialismus ſehr bedeutfame Analogien 

mit dem platonifchen Sozialismus aufzuweifen hat. 

2) Leg. III 684a: negirvyovres yap Epyoıs yeroukvors, Ws Eoixev, 

ni röv avrov Aoyov EAnAvdauev, WOTE OV nEgI xEvor Tı [ntTnoouev 

row aurov Aoyov, aAAa nEepi yeyovos re xal Eyov aAndELev. 

3) Rep. VIII 545a. VBgl. 473b. 544a: Wr de AoınWv nodtewr 
£gn709e, Ws uynuoveiw, tertega Eid eivaı, wv xai negı Aöyoy dkıov 

ein Eyew xai ideiv avrar rd duagrjuara xul rois &xeivas ar 

suolovs xrA. 

+) Wenn ich von „Entwidlung“ rede, fo ift dies nicht fo zu verftehen, 
als 056 der von Plato gejchilderte Auflöſungsprozeß ſich mit dem thatſäch— 

lihen Berlauf der politifhen Entwidlung in den einzelnen Hellenenftaaten 
bi3 in3 Einzelne und chronologifch genau dee. Plato konnte angeficht3 der 

unendlichen Dlannigfaltigkeit der helleniſchen Staatenentwidlung nur ein 

ideales Durchichnittsbild geben, welches in großen allgemeinen Zügen zeigt, 

wie die Kräfte der jozialen Zerjegung mit innerer Notwendigfeit zu einer 
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nummos!) Das aber, was einer fteten Achtung fich erfreut, wird 

geübt, das gering Geachtete vernachläjligt.!) 

Die Folge diefer Herrichaft des Geldes und der Spekulation 

it dann natürlich die, daß auch der Staat in Abhängigkeit von 

den Geldmagnaten gerät; und der Ausdrud diefer Abhängigkeit ift 
die politifche Herrichaft des Kapitals, die Plutofratie?) oder die Herr: 

Ihaft der Werigen. Der Reichtum allein wird gepriefen und be: 

wundert, er wird der Weg zu den höchſten Ehren des Staates, 

während der Nichtbefigende ſchon um diefer feiner Armut willen 

mißachtet wird. Eine Summe Geldes (nirdos xoruarwor) bildet 
den Maßitab, der über das Necht des Einzelnen im Staat ent: 

iheidet.3) Der Staat zerfällt gewißermaßen in zwei Staaten, den 

der Neichen und der Armen, die denjelben Raum bewohnend fich 
feindjelig gegenüberftehen und wenigſtens insgeheim jich fortwährend 

befehden.*) Auch äußerlich wird der Staat durch diefe Entwidlung 

der Dinge geſchwächt. Eeine Wehrhaftigfeit leidet. Denn die 

Befitenden, die an ihrem Gute hängen, ſcheuen die finanziellen 

Opfer, welche die Zandesverteidigung erheiicht, und fie haben andrer— 

I) jb. VIII, 55la: Tıuwuerov dr) nAovrov Ev noAeı xai twv nAovalwv 
arıuorege «gern Te za ol ayadoi. ImAov . Aoxeiraı di) TO dei TıuWuevor, 
aueAeitaı dE To arıualöusvor. Wie treffend diefe Beobachtung ift, zeigt 

die analoge Kritik des modernen Kapitalismus bei Schäffle (Bau und Leben 

des Sozialen Körpers III 439), der die von Plato herborgehobene Erjcheinung 

mit Recht daraus erklärt, daß, two das Ringen um materielle Vorteile haupt: 

ſächlich entwickelt iſt, der Ausdruck des Wertes der rivalilierenden Perjonen 

vorzugsweiſe ein materieller ſein wird. Der materielle Ausdruck des 
ſozialen Wertes rivalifierender Parteien und die Selbſtbefriedigung der im 

Konkurrenzkampf fiegreichen Individuen erfolge eben darum in großem Auf: 

wand und rafchen Wechjel der Formen luxuriöſer Ericheinung. 

2) Der Ausdrud wird allerdings an diefer Stelle nicht gebraudit; ex 
findet fi) aber bereit? bei Platos Lehrer, Sokrates, auf die Geldherrichaft 
angewandt. Vgl. Xenophon Mem. IV, 6, 12. 

s) ib. 551b. 
) 55ld: ... dvo dvayxn eivaı Tv Toiwınv oA, Tv uev 

nevijtov, ınv de nAovoiwv oixodyras Ev TW avro, «ei Enußovievorras 

@Adrjdors. 



188 Erited Bud. Hellas. 

jeits, wenn fie die Maffen unter die Waffen rufen, ftetS zu fürchten, 

daß ihnen diefelben gefährlicher werden fünnten, als der auswärtige 
Feind.i) 

Das größte aller Übel aber iſt nach Plato die dem Geiſte 
der Geldherrſchaft entſprechende, oder wenigſtens von ihr zugelaſſene 

abſolute Freiheit der Veräußerung und des Erwerbes der Güter. 
Es entſteht dadurch jene ungeſunde Anhäufung des Kapitals, welche 

Einzelne überreich macht, während Andere in einen Zuſtand hoff— 
nungsloſer Armut herabſinken. Die Kehrſeite des Mammonismus 
iſt der Pauperismus und das Proletariat oder — um uns enger 

an die Ausdrucksweiſe Platos anzuſchließen — die Klaſſe der 
„völlig Beſitzloſen“, die im Staate leben ohne einen Teil des— 

ſelben auszumachen, weder wirtſchaftlich, als Geſchäftsleute und 

Handwerker, noch militäriſch, für den Roß- und Hoplitendienſt, ins 

Gewicht fallen, die eben nichts ſind als die „Armen“, die „Dürf— 
tigen”.?) 

Offenbar im Hinblid auf die fortwährende Vernichtung der 

feinen Vermögen dur) die wenigen großen, die Verfnechtung des 
Volkes durch Pacht und Schulden, mie fie die fozialöfonomische 

Entwidlung der Zeit charafterifiert, ftellt Plato e3 als eine allge: 

meine Erfahrung hin, daß die Plutofratie die große Maſſe der: 

jenigen, welche fich nicht zur herrichenden Klaffe emporzufchwingen 

vermögen, am Ende in eine proletarifche Eriftenz berabdrüdt.®) 
Er iſt ſich alſo völlig Har darüber, daß der zügellofe Kapitalismus 

ı) 5ole. 

2) 552a: 0p« di, ToVTwv nivıwv TWv xuxuv El Tods UeyLoTor 
avın ngwın napadeyera. To notov; To E£eivaı navıa 1a arror 
anodoosaı, zul dAlw xınoaadaı Ta Tovrov, xal anodouevor 

olxeiv Ev ın noAdı under Orta TWwv TS NOAEWE HEOWY, UNTE Yonuarıctvr 
unte dnworpyov unte Innea unte ondiımv, «lid nevnTe xai Gnopov 

xexknutvov. Mpwın Eyn. Ovxovv diaxwiverai Ye Ev Tais oAlyagyovuelvanx 
16 Totodtor 09 ig dr ol uev üneonkovro joav, ol de navıa- 

Tag MEFNTES. 

3) 552d: Ti oVv; Ev Tais Odıyapyovusvaıs noAesı Ntwyous ovy 
— ; UAlyov y’, ton, navıas tous &xtös TÜV doyovımy. 
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die Tendenz in ſich ſchließt, den Abſtand der kleinen Leute von 

der Ariſtokratie des Beſitzes ſtetig zu vergrößern, daß alſo durch 

ihn die großen Einkommen und Vermögen bedeutend raſcher wachſen 

als der Geſamtwohlſtand, und gleichzeitig diejenige Klaſſe der Be— 

völkerung, die ohne Beſitz von der Hand in den Mund lebt, ſowohl 

abſolut, wie relativ eine immer größere wird. 

Dazu kommt die durch den Mammonisuus großgezogene 
Klaſſe der Müßiggänger und Verſchwender, die Plato ſehr treffend 

als Drohnen bezeichnet. Dieſes Drohnentum iſt ein Krebsſchaden 
der Gejelihaft (voonur mroAews)') und ſchlimmer, als das im 

Bienenjtaat. Denn die geflügelten Drohnen hat die Gottheit wenig: 
ftens ftachellos geichaffen, jene menjchlichen aber teilweile mit argen 

Stadheln verfehen. Aus ihnen rekrutiert fich befonders das in ber 

plutofratifhen Geſellſchaft jo zahlreihe Kontingent der Diebe, 

Beuteljchneider, QTempelräuber und Anftifter aller fonftigen Unbill, 
deren die Staatögewalt nur mit Mühe Herr wird. Allerdings 
gibt es im Menſchenſtaat auch Drohnen, melde nicht in diefer 

Weiſe ftachelbewehrt d. 5. minder beberzt find, als ihre ent: 

Ichloffeneren Genofjen, die im Kampf gegen Sittlichfeit und Recht 
voranftehen. Dafür aber jchmeben fie auch ftet3 in Gefahr, im 

Alter zu Bettlern zu werden und fo doch wieder die Zahl der ge: 

fährlichen Klaffen zu vermehren.?) 

Neben diefem BDrohnentum, das überall, wo e3 auftaucht, 

ähnliche Störungen im jozialen Organismus erzeugt, wie Schleim 

und Galle im phyfiichen Körper,?) tritt ung als typiſche Charafter- 

erfcheinung der plutofratiihen Gejellihaft das Spefulantentum 

entgegen: die Leute, von denen Plato jagt, daß fie Begehrlichfeit 

und Geldgier auf den Herrſcherſitz in ihrer Seele erheben und mit 

1) Die durch den Kapitalismus großgezogenen Faulenzer nennt ganz 
im Sinne biefeg platonifchen Bildes Schäffle (Kapitalismus und Sozialismus 

S. 33) „nicht bloß Tagediebe, jondern auch Räuber an der Gejellfchaft, der 
fie Lebenskraft entnehmen, ohne Leben aus eigener Kraft zu erſetzen“. 

2) 554c. 
3) 564b. 
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Stirnbinden, goldenen Ketten und Ehrenſäbeln angethan zum Groß⸗ 
konig in ihrem Innern erkieſen.!) 

Um ſich aus niederer Lage emporzuarbeiten, gehen ſie mit 
ihrem ganzen Dichten und Trachten auf im Erwerbe. Während aber 

ihre Habe durch beharrliche Spariamkeit und unermüdliche Thätig— 

keit ſich mehrt, verarmen ſie an Geiſt und Gemüt, indem ſie Beides 
zum Sklaven der Erwerbsgier machen und den Verſtand über nichts 
Anderes forſchen und ſinnen laſſen, als wodurch geringeres Ver— 

mögen ſich mehrt, das Herz aber nichts Anderes bewundern und 
in Ehren halten laſſen, als den Reichtum und die Reichen.?) 

Schmutzige Seelen, die ihren Ehrgeiz auf weiter gar nichts richten, 
als auf Gelderwerb und was demſelben etwa förderlich iſt, die 

aus allem und jedem Nutzen zu ziehen willen für den Einen Zweck 

der Kapitalanhäufung. Alles Bildungsintereiie geht ihnen ab; 

denn wie fönnten fie jonft „einen Blinden zum Neigenführer” er: 

fiejen? 

Auh in dieſen Menſchen beginnen fi” drohnenartige Be 

gierden (xryrawdas erıyvuian) zu regen, jobald ſich ihnen die 

Möglichkeit zur Ausbeutung von Schwachen 3. B. hilfloſen Waiſen, 
oder ſonſt — 3. B. bei der Nerwendung fremder Gelder — 
eine Gelegenheit bietet, ungeitraft Unrecht zu thun.*) Und dabei 
können dieje Leute im gejchäftlihen Verkehr al3 ehrenwerte Männer 

dajtchen! Denn fie find Flug genug, zur rechten Zeit ihre Begierden 

zurüdzudrängen, weil jie wohl zu berecinen willen, wo ihnen die 

5) Ter Gott de3 Reichtums, Plutos, wurde bekanntlich ala blind ge: 
dacht. Reigenführer wird er injofern genannt, als bei feinen Verehrern die 

Geldgier alles andere überwiegt, gewiſſermaßen den Reigen ihrer Wünſche 

führt, wie der Chorführer im Drama. — 

Zu dem Urteil jelbit vgl. die treffende Bemerkung von Schmoller, dat 
gegenwärtig die Unbilbung und Unfultur nicht bloß beim Proletariat, jon- 

dern gerade bei den an Befig am jchnellften wachſenden Geſellſchaftskreiſen 
zunehme Grundfragen ©. 108. 

a 554c ff. 
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Unehrlichkeit teurer zu ftehen kommen würde, al3 der Verzicht auf 

wiberrechtlihen Gewinn. Sie erjcheinen wohlanftändiger, al3 viele 

Andere, obgleich fie von der echten Tugend einer mit fich felbit 

einigen, harmoniſch geſtimmten Seele himmelweit entfernt find. !) 

Übrigens arbeitet das Prinzip der Kapitalherrfchaft felbft 
diefem Spefulantentum in die Hand. Der Unerfättlichkeit der Fapita- 

liſtiſchen Gefellichaft, die von dem mas fie als das höchfte Gut 

betrachtet, niemal3 genug haben Tann,?) entipricht jo recht jene 

ſchrankenloſe wirtjchaftliche Freiheit, welche Jedem geftattet, beliebig 
über feinen Beſitz zu verfügen und ihn zu veräußern, damit ja 

das Kapital Gelegenheit befommt, duch Darlehensgejchäfte und 
ichließlih durch den Anfauf verjchuldeter Güter ſich zu bereichern.?) 

Diefe Freiheit bringt vor allem denjenigen den Ruin, welche der 

Tendenz des kapitaliſtiſchen Zeitalter3 zum unwirtichaftlichen Kon: 

ſum, zum Lurus, exliegend den Gelomännern in die Hände fallen.*) 

Die Verarmten nun, fährt Plato im Sinne de3 oben er: 

wähnten Bildes fort, fauern im Staate mit Stacheln und jonftigen 

Waffen ausgerüftet, die einen mit Schulden überbürdet, die andern 
ehrlos geworden, wieder andere von beidem betroffen, alle aber 

1) 554 0. 

2) 555b: aninorie Tou nooxeıuevov ayasov, Tod ws nÄovaiWTaTor 
deiv yiyveodaı. 

») 5550. ürs, oluaı, dpyovres &v aurj ol üeyorres die 10 noAdd 
xexınodaı, 0Ux EIEAovCLV EiQyELv vouw To» vEwv 0001 dv KxoAcaToL 
yiyyavras, un Ekeivaı avrois avalioxeıv TE xal dnoAkvveı Ta TWP TOLoV- 

twy xai eiodaveißovres Erı nAovowtego xai Evriuotegor yiyvwvraı, 

* Wie nahe fich diefe platonifche Kritik des Kapitalismus mit ana- 
logen Erſcheinungen der modernen Litteratur berührt, zeigt u. a. bad drama: 

tiihde Sittengemälde von Henri Becque, „Die Raben“. Das Leitende Motiv 
der Handlung ift hier wie dort L’Argent, der Goldrauſch. Es wird ganz 

in platonifchem Sinne an dem Leben der modernen Gejellichaft gezeigt, wie 

bie diefem Rauſche DVerfallenen niemal3 befriedigt und immer von neuem 

bürftend ohne Rüdfiht und Erbarmen über die wirtichaftlihd Schwachen 
binwegfchreiten, fich twie freſſende Aasgeier über fie ftürzen, Leib und Seele, 
Ehr und Gut bderjelben ala willkommene Beute betrachten, ja jelbft Recht und 

Geſetz nach ihrem Willen zu beugen wiſſen. f 
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vol Haß und über Anjchlägen brütend gegen die, welche fie um 
dad Ihrige gebradt, wie überhaupt gegen alle Welt, begierig 
lauernd auf einen allgemeinen Umfturz.”') Die Geldmänner aber, 

die geducdt umherſchleichen wie das leibhaftige böje Gewiflen, und 

diefe ihre Opfer gar nicht zu bemerken jcheinen „chleudern, ver: 

wundend unter den Übrigen auf den, der fich ihnen preisgibt, den 
Pfeil des Geldes nnd erzeugen, indem fie in ben Zinſen eine 

reihe Nachkommenſchaft ſolchen Vaters (d. 5. des Geldes) an fid 
bringen, der Drohnen und Bettler die Menge im Staate.“ 

Dabei ift ihnen die Stimmung, die fie durch all das in ber 

Geſellſchaft hervorrufen, fo wenig eine Mahnung, daß fie ruhig 
zujehen, wie insbeſondere die jüngere Generation fich der Schwelgerei 

ergibt, allen Anftrengungen des Körpers und Geiftes abgeneigt, 
weihlid und jchlaff wird,?) während fie felbft gleichgiltig gegen 
alles Andere, als den Gelderwerb, um wahre Tugend fih eben 
jo wenig. bemühen, wie der verachtete Proletarier.?) 

) 53550: ol de In zenueriorai Eyadnpantes, orde doxouvzes Tovtors 
vpav, twv Aoınav Tov del UNEIXovTa Eviäytes dEYUELOV TITEWOXOVTES, xai 

Tov naroos Exyorovs Töxovs noAAanAcolovs xouılouevoi, NoAuv Tov xngijva 

xai nrwgov &unorovor ıy noAeı. — Es erinnert lebhaft an diefe Ausführung 

Platos über den Zufammenhang zwijchen Kapitalnugung und fozialer Frage, 

wenn 3.3. Proudhon jagt, daß diefe Kapitalnutzung in Geftalt von Rente, 

Zinfen, Profit, Agio u. f. w. notwendig den Paraſitismus, den Bettel, 
da3 Bagabundentum, den Ziebftahl, Mord u. |. mw. zur Folge haben müfle. 

2) Tiefe Unterſcheidung der im Reichtum aufgewachjenen Generation 
von berjenigen, welche denjelben in zäher Arbeit errungen, ift jehr bezeichnenb. 
Sie Ichrt ung, wie unrichtig es ift, wenn gewöhnlich, 3.3. von Lange (Geſch. 

de3 Materialismus II? 456) behauptet wird, daß in den Eapitaliftifchen Perioden 

de3 Altertums nicht, wie heutzutage, die Kapitalbildung, fondern der unmittel: 
bare Genuß da3 mahgebende Intereſſe gebildet habe. 

3) 556b. Man fieht, es finden ſich in der platonifchen Schilderung 

alle wejentlichen Züge de3 Bildes, welches die moderne Plutofratie gewährt, 

von ber 3.3. Lange (Die Arbeiterfrage S. 59) fagt: „Sie geht mit verhält: 

nismäßig jeltenen Ausnahmen von dem Prinzip des bloßen Erwerbs nicht 

ab. Sie begnügt fich leicht mit einem äußeren Anſtrich von Bildung, ver: 
achtet dag Einfache und Edle, verſäumt es in ihrer Nachkommenſchaft vor 

allen Dingen männliden Mut und Erhabenheit über ben Wechfel äußerer 
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So zieht man jelbft jene gefährlihe Schmarogerpflanze auf 

dem Boden der Geldherrichaft groß, den berufsmäßigen Müßig— 

gang, der mit Hilfe des ererbten Nenteneinfommens ſich felbit von 

Beruf und Arbeit dispenfiert. Plato hat das Leben dieſer reichen 
Mükiggänger, das zum Spiel der ephemerften Stimmungen und 
Launen wird, in jeiner ganzen inneren Haltlofigfeit mit Icharfem 

Griffel gezeichnet. Der Verfall aller geiftigen und moralijchen 
Energie, wie ihn der arbeitsloje Nentengenuß mit pjychologiicher 
Notwendigkeit herbeiführt, könnte kaum anſchaulicher gejchildert 
werden, als in dem Bild, welches Plato von dem „demofratijchen”, 

d. h. perſönliche Ungebundenheit über alles Liebenden Sohne des 

„oligarchiſchen“ geldmachenden Vaters entworfen bat: 

„Sp lebt der Mann von Tag zu Tage, jedesmal der Be: 
gierde, die ihn gerade anmandelt, nachgebend; jetzt zecht er und 

läßt Flötenfpielerinnen fommen, dann wieder trinft er Brunnen 

und braucht eine Entfettungskur; jegt treibt er allerlei Zeibesübungen, 

ein andermal liegt er ganz träge und kümmert fi) um gar nichts, 
dann wieder thut er, al3 gäbe er fich mit Studien ab. Sehr ge: 

wöhnlich ift, daß er Politik treibt, die Tribüne befteigt und jagt 
und betreibt, was ihm gerade beifällt; oder jein Blick fällt auf 
Leute, die beim Kriegsweſen find oder auch beim Bankwejen, als: 

bald wirft er fih mit Eifer hierauf. Und fo ift in feinem Leben 

feine Ordnung, feine Notwendigkeit; er jedody nennt ein jolches 
Leben ſüß und frei und lebt es bis an fein Ende.” ') 

Freilich arbeitet er mit diejem „freien und glücdlichen” Leben, 

das feine Pflichten kennt, gleichzeitig an der Bejchleunigung des 

Gerichtes, welches die herrjchende Geſellſchaftsklaſſe durch dag ge 
ihilderte Thun und Denken ihrer erwerbenden, wie ihrer genießenden 
Elemente über ſich ſelbſt heraufbeſchwört. 

Plato hebt dabei vor Allem die pſychologiſche Rückwirkung 
auf die unteren Volksklaſſen hervor. 

Geſchicke zu erzeugen; und fo bleibt ihre vermeintlich jo unüberwindliche Geld: 
macht ein Koloß auf thönernen Füßen. 

ı) 56lec. 
Böhlmann, Geld. bes antilen Kommunismus u. Sozialismus. 1. 13 
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„Wenn bei folder Gemütsverfaffung Herrſchende und Be 

herrjchte mit einander in nähere Berührung kommen, bei Reifen, 

Wallfahrten, Heereszügen u. dgl., insbejondere, wenn in den Ge: 

fahren des Krieges der Eine den Andern beobachtet, wird da der 

Reiche Veranlaffung haben, auf den Armen verädhtlich herabzujehen? 

Wird nicht vielmehr das Gegenteil eintreten, wenn etwa ein jchlanfer, 

von der Sonne verbrannter Mann aus dem Volke in der Schlacht 

feine Stelle neben einem Reichen erhält, der an jchattige Behaglich— 
feit gewöhnt ift oder an übermäßiger Wohlbeleibtheit leidet, und 
er deilen Keuchen und Not mit anfieht? Wird dem Armen da 

nicht der Gedanke kommen, dergleihen Menſchen jeien nur durch 

ihre Schlechtigkeit rei? Und wenn nun das Volt unter ſich iſt, 
wird da nicht einer dem andern zuflüftern: Unfere Herren find 

im Grunde gar nicht3 wert?!) 

Diejer zum Bemwußtjein der Maſſe gefommene Widerſpruch 
zwijchen der Unmürdigfeit der Negierenden und ihrem Anfpruch auf 

Beherrſchung von Staat und Gejellihaft gräbt der politiichen 
Kapitalherrichaft das Grab. Durch die umerjättlihe Begier nad) 

dem, was fie als höchſtes Gut eritrebt und wodurch fie jelbft ent: 

ftand, durch die Vernadhläjligung alle8 anderen um des Geld: 
erwerbes willen richtet fie jich jelbit zu Grunde.) 

Wie es aber bei einem gejchwächten Körper nur einer ge 
ringen Veranlaffung bedarf, damit er erfranfe, ja wie er bisweilen 

auch ohne Anjtoß von außen das innere Gleichgewicht verliert, fo 
kann auch über den frankhaften Organismus der plutofratijchen 

Geſellſchaft aus geringfügigem Anlaß die Kataftrophe hereinbrechen. 
Ter längft entzündete Unheilsbrand (70 xaxov Exxavoueror),?) 

1) 5564d — dp’ oleı arrov ovy Nyelodaı zaxie Ti ogperkog nkorreir 

Tovs ToIovrovs, xl dAlov dA napeyyeikeıy orav idia Evyyiyvortaı, öre 

Aydges üuerepoı eloiv ovde», 
»- [41 N * * q 7 ⸗ 

2) 562b: 6 nooVsero uyador xai di’ ov ) oAtyapyia xadioraro — 
> > e ‚ 7 ⸗ *242 c ’ ⸗ > ⸗ * Tovro d’ nv vuneonkovros’ ij yap; Nai. TI nAovrov roivur aninotia xai 

. - » ⸗⸗ * 9 * 3 * 2 

N Toy adlwr aueisia dia zonuarısuoy avıny anwAA. 

N‘ >) 556e. 
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den die Herrjchenden nicht zu Stillen verftanden, dem fie im Gegen: 

teil immer neue Nahrung zugeführt, er lodert in hellen Flammen 

empor. 

Die Geldoligardhie erntet jet, was fie gefäet. Denn aud) 

die Volfsherrichaft, die an ihre Stelle tritt, bleibt ein Tummelplatz 

der drohnenhaften Begierden, welche der Kapitalismus großgezogen. 

Nur erhalten jet die wirtſchaftlich Schwachen, die wenig oder nichts 

Befigenden die Macht, ihrerjeit3 diefen Begierden gegenüber dem 
Kapital die Zügel ſchießen zu laſſen.) Die Drohnen d. 5. die 
ruinierten Verſchwender und Nichtöthuer ftelen fi zwiſchen die 

Befigenden und die — in der Demofratie zahlreichitte — Klaffe 
derer, die von der Arbeit ihrer Hände leben. Sie wiſſen die Maffe 

des arbeitenden Volkes an fich zu felleln, indem fie deſſen Gelüfte 
nah dem „Honig“ nähren, der nunmehr auf Koften der Beſitzen— 

den zu erbeuten if. Der Reichtum wird zum BDrobhnenfutter 
(xngnvor Boravı).?) Jetzt genügt der bloße Befit des Reich. 

tums, um als Volksfeind verdächtigt zu mwerden.?) Die frühere 

Ausbeutung durch das Kapital vergilt jetzt die Maſſe und ihre 
Führer mit einer rüdjichtSlojen Bekämpfung des NReichtums, mit 
Berbannungen, Hinrichtungen und Konfisfationen, mit Anträgen 

auf Schuldenkaſſierung und Aufteilung des Grundbefiges. Die 

bisherigen Träger des Ausbeutungsprinzipes fallen nun ihm jelbft 

sum Opfer. 

) 5658 ff. 

2) ib. | 

2) 566c. Vgl. übrigen? ſchon bie Verſe des Euripides in den „Schuß: 
flehenden" 238—-45: 

„Drei Bürgerflaffen gibt es: was die Reichen anbetrifft, 

Sie nüßen niemand, traten nur für fi) nach mehr. 
Die Armen, die des Lebendunterhalt3 ermangeln, 
Sind ungeftüm und richten fchnöderem Neide zugewandt 
Auf die Begüterten der Scheelfudht Pfeile, 

Getaucht in Zungengift verlodender Berleiter. 
Der Mittelftand nur ift der wahre Bürgerftand, 

Für Zucht und Ordnung wachend, die dad Volk gebot.” 
* 13 4 
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Formen eines vormenſchlichen Zeitalters zurüdzufehren.!) Sa es 

findet fich bier bereit3 Begriff und Wort des bellum omnium contra 

omnes des Hobbe3 („ro roleufovs sivraı narras nacır“),2) in 

welchem die jozialiftiiche Kritif der Gegenwart das dharafteriftifche 

Kennzeichen der modernen Gejellichaft erblidt.S) 

Mit denjelben düfteren Farben wird die Entartung des Volke: 
harakter3 durch den Egoismus eines ſchrankenloſen Ermwerbstriebes 

an einer ſpäteren Stelle geſchildert: Die Liebe zum Reichtum, heißt 

es dort, raubt den Bürgern alle Zeit, für etwas Höheres Sorge 

zu tragen, als für das eigene Vermögen. Ihre ganze Ecele hängt 

baran, fo daß fie fih kaum noch um etwas anderes befümmern 

kann, al3 um den täglichen Gewinn.) Die Unterweifung und die 

Einrichtungen, die diefem Zwecke förderlich find, nimmt jeder bereit- 

willig an, anderes aber dünft ihm lächerlich (zwv d2 aAdwr 

xaraysAd!).5) 

Daher kommt e8, daß jedermann in unerfättliher Begier 
nah Gold und Silber jedes Gewerbe, jedes Mittel, ſei e8 ein 

ehrenhaftes oder nicht, ſich gefallen läßt, wem es nur zum Reich— 

tum führt, daß man vor feiner Handlung zurüdjchredt, mag fie 

nun gottgefällig oder gottlos und noch Jo ſchimpflich fein, wenn fie 

1) Leg. III, 701c. 

2) jb. I, 626e. 

3) Nach Marx hat die moberne bürgerliche Geſellſchaft den „alljeitigen 

ſtampf von Mann wider Mann“ erzeugt; fie „hat als oberftes Geſetz den 
Krieg aller nur mehr durch ihre Individualität von einander abgejchloffenen 

Individuen gegen einander oder mit einem Worte die Anarchie”. Vgl. Adler: 

Die Grundlagen der Maxxiſchen Kritik der beftehenden Volkswirtſchaft ©. 254. 

Ebenso ift e8 nur die wirtfchaftliche Motivierung des platonifchen Satzes von 
dem unvermeiblichen Siege de3 Stärkften im fozialen Dafeinfampf, wenn 

Proudhon in feinem Syſtem ber ökonomiſchen Widerfprüche ala notwendiges 

Endergebnis der Konkurrenz, als Ausdrud der fiegreichen Freiheit und der 

Kampfgier das Monopol bezeichnet. 

) Leg. VIII, 831c. 

5) ib. Die Berwilderung des Philiftertums! 
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zur Verwirklichung gelangen follen, all das hätte feinen fchärferen 

Ausdrud finden können, al3 in dem Nachtgemälde, welches bier 
Plato von der gejellichaftlichen und politifchen Entwidlung feines 
Bolfes entworfen bat. 

Allerdings treten in dieſem jozialpolitiichen Zeitbild eben nur 
die Mißftände der kapitaliſtiſchen Geldwirtſchaft und diefe in grellfter 

Beleuchtung hervor; auch fehlt es nicht an tendenziöfen Übertrei— 
bungen, wie 3. B. bei der Motivierung de Prinzips der wirt: 

ihaftlichen Freiheit. Aber man wird folche Einfeitigfeit nur zu 
begreiflich finden, wenn man fi) angeficht3 der thatjächlichen fitt- 
lihen und öfonomifchen Übelftände der Zeit in die Empfindungen 
bineinverjeßt, welche den philofophifchen Denker auf der reinen Höhe 
ſozial⸗ethiſcher Weltanichauung gegenüber dem materialiftifchen Egois: 
mus und ftaat3feindlichen Individualismus der Zeit erfüllen mußte. 

Die helleniihe Staatslehre hat wahrlicd des Großen genug 

für alle Zeiten geleiftet, indem fie diefem ertremen Individualis— 

mus eine wahrhaft foziale Auffaſſung entgegenftellte, welche Die 

Freiheits- und Eigentumzfragen aus den Bedingungen des Gemein- 
ſchaftslebens heraus zu entjcheiden juchte und damit ein Ziel auf: 

itellte, zu dem wir felbft am Ende des neunzehnten Jahrhunderts 
una nur mühfelig durchzuringen vermögen. Das vierte Jahrhundert 
v. Chr. hat und den Kampf vorgefämpft, in welchem wir jelbft 

mitten inne ftehen.!) Es hat einen guten Teil der Geilteswaffen 

geſchmiedet, deren wir uns heute noch wie damals in diefem Kampfe 

bedienen. 

Wenn die helleniihe Sozialphilofophie in dem großen Prin— 

1) Es ift unrichtig, wenn Naffe (Entwicklung und Krifis des wirt: 
ſchaftlichen Individualismus in England. Preuß. Jahrb. XXX ©. 429) ge: 
meint hat, daß der Individualismus und Sozialismus d. h. dag Streben 

nach möglichfter Freiheit der Einzelnen in ihrer Willensfphäre einerjeit3 und 

nad) Unterordnung derjelben unter die Zwecke ber Gejamtheit und Leitung 

ihres Handel? nach gemeinjamem Plane andererjeitz fi) faum jemals jo Icharf 

entgegengetreten find, tie in unferer Zeit. Naffe hat dabei nicht an das 

vierte Jahrhundert v. Chr. gedacht. 
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zipienftreit zwifchen Individualismus und Sozialismus das vedhte 
Mittelmaß zwiihen den Ertremen nicht zu finden vermochte und 

in der Verfolgung ihres jozialiftiichen Ideenganges teilweiſe jelbit 
wieder zu ertremen und utopijchen Forderungen gelommen ift, jo 

hat gewiß das Jahrhundert, in welchem Sozialismus und Kom- 

munismus eine „Lonftante Erſcheinung“ geworden find,!) ohne daß 

eine Ausgleihung gefunden wäre, keine Beranlafjung, auf das 
Zeitalter Platos und Ariftoteles geringfchäßig herabzujehen, deren 
fozialpolitiiche Spekulationen troß der ungleich geringeren eraften 

Kenntnis ſozialökonomiſcher Zuftände und Entwidlungsgefege um 

nicht3 utopifcher find, al3 die des modernen Sozialismus von Omen 

und St. Simon bis herunter zu Hertzka und Bellamy. 

Nah dem die Entwidlung des menjchlichen Geiſteslebens be: 
berrichenden Geſetz von Aftion und Reaktion Tonnte es gar nicht 

ausbleiben, daß der unvermeibliche heftige Rüdichlag gegen die 

Ginfeitigkeiten einer hochgefteigerten materiellen Kultur, gegen Die 
jozialen Disharmonien einer Fapitaliftiihden Wirtſchaftsepoche zu 

prinzipiellen Angriffen auf die Grundlagen diejer kapitaliſtiſchen 

Volkswirtſchaft führte. 

Man Jah, wie gerade mit der fortfchreitenden Ausbildung 

und zunehmenden Macht des Privatfapitals die Auflöjung der alten 

Sitte und Sittlichkeit, fteigender Egoismus, größere Genußſucht, 

immer ſchamloſere Arten de3 Gelderwerbes und wucheriſche Aus: 

beutung der Schwachen Hand in Hand gingen. Man ſah durch 
die übermäßige Anhäufung des Beliges in den Händen Einzelner 
bei gleichzeitiger Nerfümmerung Anderer Klaffengegenjäge entitehen, 

deren korrumpierende Einflüffe die höchſten Intereſſen von Etaat 

und Gejellichaft gefährdeten. Dan empfand es in den Kreiſen 

aller tiefer Denkenden auf das Schmerzlichfte, daß gerade der durch 

die Entwidlung der fapitaliftiichen Geldwirtſchaft herbeigeführte 

materielle Fortiehritt für die idealen, ethiſchen Intereſſen vielfach 

1) Ausdruck Helds: Sozialismus, Sozialdemokratie und Sozialpolitik 
4. 
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Rückſchritt und Verfall bedeutete. Was lag da näher al3 der Ge: 

danfe, daß eben in diefem materiellen Fortſchritt und in der Ent: 

widlung des Reichtums an und für fi jchon die Urſache aller 

ſozialen Krankheitserjcheinungen zu ſuchen ſei? Unter dem über: 
mächtigen Eindrud, den die Erfenntnis des unleugbaren Zujammen- 
hanges zwiſchen dieſen Erjcheinungen einerjeit3 und dem Kapi- 

talismus und PBauperismus andererjeit3 auf die Gemüter hervor: 

brachte, traten andere, für die Beurteilung der Dinge nicht minder 

bedeutſame Momente unwilllürlich in den Hintergrund. Man über: 

jah, daß die Wurzeln des Guten und Böfen unendlich viel tiefer 

liegen, al3 in irgend einer Verfaffung der Volkswirtſchaft, daß die 

Quellen des phyſiſchen und moralifchen Elends unerfchöpflich find. 

Und fo madte man denn für die Schattenfeiten des fozialen Lebens 

der Zeit allzu einfeitig jenes wirtjchaftlihe Moment verantwortlich, 
welches jo viele moraliih und materiell in Feſſeln fchlug d. h. 
eben das Kapital. 

Indem man aber jo von einer einjeitig öfonomifchen Be: 
urteilung der fozialen Zuftände ausging und daher nicht minder 
einfeitige Hoffnungen für Menfchenglüd und Menſchenwohl an die 

heilende Kraft einer Umgeſtaltung der Wirtſchaftsordnung Fnüpfte, 

mußte die Theorie mit innerer Notwendigkeit bis zu einem mehr 

oder minder radifalen Bruch mit dem ganzen beftehenden Wirt: 

ſchaftsſyſtem, bis zur Aufftellung eines völlig neuen PBrinzipes für 

die Ordnung des wirtichaftlichen Güterlebens fortfchreiten. War 

die legte Urſache aller fozialen Übelftände der Gegenja von Arm 

und Reich, jo Tonnte in der That eine ibealiftifche Geſellſchafts— 

philofophie nicht vor der Forderung zurückſchrecken, daß die be: 
ftehenden Formen des Kapitalerwerbes und die Grundlagen der 
Rapitalbildung, aus denen fich diefer Gegenſatz täglich neu erzeugte, 
zu befeitigen und durch andere zu erjeßen feien. 

Daraus ergab fi ein prinzipieller Widerfpruch gegen Die 
herrſchende Auffaffung des Inſtitutes des Privateigentums und das 

ganze Eigentums: und Berfehrsreht. Ein Widerſpruch, der im 

einzelnen ja vielfach das Nichtige traf, aber doch — bei der Ein- 
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ſeitigkeit dos Ausgangöpunktes — in der Verfolgung einer an ſich 
berechtigten Tendenz viel zu weit führte. 

War durch die ganze bisherige Entwicklung — wenigſtens in 
den Induſtrie und Handelsſtaaten — die Kapitalbildung und der 

Napitalerwerb möglichſt beaünitigt, das Privateigentum an beweg— 
lichen amd unbewealiben Gütern auf das Ichärfite ausgebildet und 
- imnnerhbalb gewiſſer Durch die Natur der Stadtftaatwirtichaft 
bedingter Grenzen — zu einem Rechte freieiten Gebrauches ber 
Güter entwickelt worden, war überhaupt durch die im Wejen ber 

Geldwirtſchaft Liegende Beweglichkeit aller Verkehrs- und Lebens: 
verhaltniſſe Der menschlichen Selbſtſucht reichite Gelegenheit ge 
ſchaffen werden, ſich zur &eltung zu bringen, ſo führte jeßt der 
Rückſchlag gegen Die auflöfenden Wirkungen dieſer Vorherrſchaft 
individualiſtiſcher Tendenzen zu einer Überſpannung des Sozial 
prinziped, zu dem Verlangen nad einer Feſſelung des Privateigen- 

tums und Des Einzelwillens, welche nicht nur der Bethätigung eine! 

unſittlichen Egoismus, ſondern aud Dem legitimen Kapitalerwerb, 

ja Schon dem Erwerbätrieb und damit der Napitalbildung über: 
baupt Die weitgebenditen Schranken auferlegt bätte. Und wenn jid) 

insbetondere als Das Reſultat Des entfeſſelten Intereſſenkampfes eine 

übermäßige Ungleicbbeit der Dermögensverteilung ergeben hatte, io 
trat man jegt den auf dem Boden Dieter Ungleichheit entitandenen 

Tisbarmonien nicht nur mit der Forderung einer gerechteren, der 

barmontichen Ausgeſtaltung des Volks- und Staatslebens günjtigeren 
Vermögensverteilung entgegen, ſondern man aing in der Überipan: 

nung dieſer an ſich ja tiefberechtigten Forderung jo weit, eine 

möglichjte Nivellieruma der wirtichaftliden Unterſchiede überhaupt 

zu verlangen. 

So, meinte man, würde das Privateigentum jeiner anti: 

ſozialen Wirkungen entlediot und der Wideritreit der individuellen 

Intereſſen gegen Die der Allgemeinheit in Die engiten Grenzen ar: 

bannt werden. 

Mic bätte man aber hoffen dürfen, das genannte Ziel voll: 

FW als dadurch, dab man die legten Konſe— 
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quenzen jenes ganzen Ideenganges 309 und bis zur Negation des 

Privateigentums ſelbſt fortfchritt? 

Solange ein Privateigentum an den wirtichaftlichen Gütern 

befteht, jolange wird ja immer demjenigen Teile der Geſellſchaft, 

dem ein ſolches Eigentum zufällt, ein anderer gegenüberftehen, ber 

fih von demjelben mehr oder minder ausgeichloffen fieht. Es wird 

für den Erwerbstrieb und den Egoismus immer ein Objekt der 

Bethätigung übrig bleiben, welches den fittlichen Intereſſen Abbrud) 
thun kann. Wer daher jchon den bloßen Nichtbefig ebenſo als 

ein ſoziales Krankheitsſymptom anfah,!) wie die einfeitige Konzen— 

trierung des Befites, wer die Entartung des Erwerbstriebes und 
des Selbftinterefjes Thon im Keime verhindern wollte, der mußte 

dem Urgrund aller Beliglofigkeit, dem Befite felbft den Krieg er- 

Hären; fein Ideal mußte ein Zuftand der Dinge fein, in welchem 

es ein perjönliches Eigentum überhaupt nicht mehr gibt. 

Als der erſte Theoretifer, welcher ſich prinzipiell gegen die 
wirtichaftliche Ungleichheit ausſprach, ericheint für und Phaleas 

von Chalcedon. Er gehörte nad) Ariftoteles zu denjenigen, welche 

in diejer Ungleichheit die eigentliche Urſache aller bürgerlichen Zwie— 

tracht jahen?) und von ihrer Beleitigung ?) zugleid) eine durch— 

greifende Berbefjerung der Bolksfittlichkeit erwarteten,*) wenigſtens 

eine Bejeitigung der Eigentumsfrevel, die in der bejtehenden Ge 

ſellſchaft durch „Froft und Hunger” hervorgerufen merden.>) 

') Bol. die Wendung bei Plutarch Lykurg 8. ©. oben ©. 128. 
2) Bol. II, 4, 1.1266a: doxer yap rioı TO nepi tus orsias eival 

u£yıorov teraydaı xalwus‘ TTEEL Yao TovVtwv noltiosei pacı Tas 

oraasıs navras. dio Dakeas 6 Xakxndovios TovT’ Elonveyxe nQOWTog. pnai 

yap deiv Toas eivaı tag xınaeıs tav noAtav. Dieſe Ausgleichung Laffe fich, 
meint Phaleas, am leichteften dadurch erreichen, daß die Reichen Mitgift gäben, 
aber nicht nähmen, und die Armen umgefehrt nähmen, aber nicht gäben (1266 b). 

3) Nach Ariftoteles hätte er dabei allerdbingd nur die Ausgleichung 
des Grundbeſitzes im Auge gehabt (12b. 1267). 

4) Ebd. 7: ou uovor 9’ ol avdpwna dia Ta avayxala adızovaıy, 
ur dxos eivaı vouileı (Badkas) ınv looınıa is ovoias, were un Awno- 

dureiv dia 10 bıyouv n neıvnv xTA. 

s) Ebd. 
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An Phaleas reiht fich unmittelbar Plato an. Sein jozial- 
ökonomiſcher Standpunkt charafterifiert ſich vor allem durch die 

Energie, mit der er der vulgären Auffaffung entgegentritt, als 
beftände eine der wichtigften Aufgaben der Politik in der Fürjorge 
für die möglichfte Steigerung des Reichtums.) Die wahre Staat‘ 

funft erſtrebt nach feiner Anfiht dag Glüd und, da wirkliches 

Glück nit ohne Tugend erreihbar ift, die Sittlichkeit ver 

Bürger.?) Steigerung des Reichtums bedeutet alfo an ſich noch 
feine Steigerung des Glüdes, wenn die, welche ihn befißen, bie 
erſte Bedingung dazu, die Gittlichfeit, nicht leiften und erfüllen. 
Sit aber gerade von dem Reichen die Erfüllung dieſer Bedingung 

zu erwarten? Plato glaubt diefe Frage überall da verneinen zu 
müffen, wo der in Einer Hand vereinigte Befig ein gewilleg Maß 

überjchreitet. Nach feiner Meinung kann der Beliger außer: 

ordentlichen Reichtums kaum ein wahrhaft fittliher Menſch fein.?) 
Denn mer einerjeit3 alle unfittlichen und unehrenhaften Wege der 

Bereicherung ftrenge meidet und andererſeits der dem Beſitz ob- 
liegenden Verpflichtung zu Opfern für „edle und gute” Zwecke 
(xaAa aralsuera)‘) vol und ganz gerecht wird, bei dem wird 
es kaum zur Aufhäufung übermäßiger Schäge kommen.s) Tiber: 
haupt befteht zwiſchen Reichtum und Eittlichfeit von Natur ein 

1) Leg. V, 742d: Eorı dj Tou vouv Eyovros noAtıxod PBovinaıs, 
gaußv, ovy nyrıeg av ol noAkoi galer, deiv BovAsodaı Töv ayador vouo- 
Ieınv Ws usyiormy te eivau ıjv noAıv, vVoqovV u vouoderoi, xal 6 tı 

udiıora nAovaiav, xexrnuevnv d' ad yovoia zai apyvpıa xai 

xurd yıy xai xzara Ialarrav apyovoa» orı nAtioTwy. 

2) 742e. 

5) Ebd. 7420: nAouaiovs d’ av opodon xal ayasous aduraror 

(yiyveosaı) cf. 743a: aya9ov de övr« diagepirtws xai nÄoV0Lor eivyaı 

diagepovtws «duvaror. 

4) 743 a. 

5) 743b: 0 d2 avalioxwv TE Eis Tu xaAa xal Xu uEvos Ex Tor 
dixaiov uoror ort av diagepwr zAovrrw dadiws day note yEroıto ord' 

podon evns . Ware ö Aöyos nuiv 0090s, ws ovx elaiv ol naundorsıo. 

"si de un ayadoi, ovde Evdaiuoves. 
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ſolcher Antagonismus, als lägen beide in den Schalen einer Wage 
und zögen ſtets nach entgegengeſetzten Richtungen.) 

Der Reichtum wirkt nachteilig durch die Begünſtigung von 

Schwelgerei, Müßiggang und Neuerungsſucht, er vernichtet den 
Geiſt der ſittlichen Selbftbefchränfung ;2) feine unvermeidliche Kehr— 

ſeite dagegen, die Dürftigkeit, erzeugt Umſturzbegierden, Gemeinheit 

der Geſinnung (areisvdsgia)3), und treibt die Seelen der Menſchen 
durch das Elend zur Schamlojigfeit?) oder zu jElavifcher Unter: 

würfigkeit.5) Selbſt die wirtſchaftlichen Intereſſen des Volkes 

leiden unter beiden Ertremen. Denn der reich gewordene Gewerbs— 

mann will nicht mehr arbeiten und der in Armut verfommende 
fann e3 nicht in entjprechender Weije, weil ihm die unentbehrlichen 

Borausjebungen für den genügenden Betrieb ſeines Handwerkes 

fehlen.*) Das Schlimmfte aber ift der Klafjenhaß und der Bürger: 
frieg, welcher das lebte Ergebnis des Gegenfages von Arm und 
Reich zu ſein pflegt.”) 

Die Geſellſchaft fallt fchließlih in zwei feindliche Hälften 

auseinander, oder, um mit Plato zu reden, der Staat in zwei 

Staaten, den der Armen und der Reichen, die fich gegenjeitig 
nicht mehr verjtehen und mit unverjöhnlichem Haſſe verfolgen.®) 

Es erwächſt, wie wir Jagen würden, in dem Proletariat eine eigene 
jogiale Gruppe, die dem Intereſſe de8 Ganzen ihr bejonderes 

Klaffenintereffe und ihre bejonderen Klafjenforderungen gegenüber: 

1) Rep. VII, 550e: 7 ovy oürw nAovrov apern diesınzev, worree 
&v nAcatıyyı Lvyoi xeıukvov Exarkgov, uei Tovravıiov Öenovie; xai 

ua’, Egpn. 

2) Ebd. III, 422a. Leg. 555c. 
2) Ebd. 
4) Leg. XI, 919b. 
5) Ebd. V, 729a: ra udv vnepoyxa yap Exaoıwv Tovrww (sc. rij 

toy zonuarov xai xzınudıwv Xınaeas) EXIous zul oTaasıs anepyaserar 

Taig nöiscı xai Idie, ta de EMeinovra« dovicias ws TO NoAV. 

e) Rep. 421d. 

) Leg. V, 744d. 
®) Rep. 422e, 

f 
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Aber auch die aus der Demokratie entſtehende ochlokratiſche 
Herrſchaft der materiellen Intereſſen, welche das vom Kapitalismus 

auf wirtſchaftlichem Gebiet verwirklichte Prinzip der Freiheit auf 
ale möglichen anderen Lebensgebiete überträgt, muß an der Über: 
treibung bdiejes ihres Prinzipes zu Grunde gehen. Sie erliegt zu: 

legt dem, in welchem ſich der Egoismus und die Selbftherrlichkeit 
des Individuums am Reinften verkörpert, der in der rüchlichtslofen 

Geltendmachung des Eigenintereſſes fih als der Stärkſte erwieſen 

und „ein Rieſe rieſenhaft ſich redend“ !) aufrecht ſtehen bleibt auf 

dem Stuhle des Stuatdwagens, nachdem er viele andere zu Boden 

geftredt.?) So erwächſt aus Kapitalismus und Pauperismus und 

aus dem freien Spiele rein individualiftifcher Kräfte zulegt Die Ge 
waltherrichaft, die Tyrannis.?) 

Plato vergleiht an einem andern Ort dieſes über alle objek⸗ 
tiven fittlihen Mächte ſich hinwegſetzende Ringen brutaler Natur: 

injtinfte mit dem Anftuem der Titanen gegen die Himmlijchen. 

Der Soziale Dafeinsfampf Icheint ihm mit diefem Erwachen titanen: 

after Gelüfte in der Menjchenbruft zu den rohen gemwaltjamen 

) ulyas ueyalwori; ein dem Homer (3. B. Ilias XVI 776) ent: 

lehnter Ausdruck. 

2) 566d. 
3) Die größte Freiheit ſchlägt in die ärgſte Knechtſchaft um. H yap 

dyav &Asvdepia Eoıxev 0Ux Eis aAdo Tu 7 Eis üyav dovieiay ueradaddeır 

xei din zei nodcı. 5648. Eine intereffante Parallele zu dieſer Erflä- 

rung der Tyrannis bildet die Ausführung de von Jamblichos benüßten 
Sophiften (Antiphon? Blaß fr. f. 20): Tiyverar de xai 7 tupawis.... 

ovx EEE aAdov TIros 7 avouias' olovras dE TIves IWv drydpwWnwur 000 un 
a«o9Ius ovußalkorrei, Tupavvov LE dAdov TIvös xadioraodaı, zei Tovus 

avFpwnovs aTepioxesdet Ts EAevdepias 0Ux auvrods altiovgs Ortas, 

«rid BLaoHEvras UNO Tod xaraotadevros TUpKvvov, 00% 009Wüs Tavıa Aoyı- 
Lousvor . 00TIS yap nyeltar Baoıdda 7 rupavvovy EE aAov tıvos yiyveodaı 

7 EE dvouias TE xal nAcovetias, uapos Earıy . Eneid«ev yap ünavızs 

Eni xaxiey TE«IWVT«L, TOTE TOVTO Yiyvera. 0ov yap olovy TE avdgwnous 
dvsv vouwy xal dixns Inv' Orav ovv tavıa ra dio &x tod nAndoug &xAinn, 
ö TE vouos xai n dien, Tore nd eis Eva anoyweeiv nv Enıtgoneia» Tov- 
Twv xai pulaxıyv. 

N 
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Formen eines vormenſchlichen Zeitalters zurückzukehren.)) Ya es 

findet ſich hier bereits Begriff und Wort des bellum omnium contra 

omnes des Hobbes („ro mroAsuiovs eivaı narrag nüacı“),*) in 
welchem die jozialiftiiche Kritit der Gegenwart das charafteriftifche 
Kennzeichen der modernen Geſellſchaft erblidt.3) 

Mit denjelben düfteren Farben wird die Entartung des Volks— 
harafter3 durch den Egoismus eines fchranfenlofen Erwerbstriebes 

an einer |päteren Stelle geſchildert: Die Liebe zum Reichtum, heißt 

es dort, raubt den Bürgern alle Zeit, für etwas Höheres Sorge 

zu tragen, al3 für da3 eigene Vermögen. Ihre ganze Seele hängt 
daran, jo daß fie fih faum noch um etwas anderes befümmern 

kann, al3 um den täglichen Gewinn.t) Die Unterweifung und Die 

Einrichtungen, die diefem Zwecke förderlich find, nimmt jeder bereit- 

willig an, anderes aber dünkt ihm lächerlich (zwv dd allwr 

xarayeic!).5) 

Daher kommt es, daß jedermann in unerjättlicher Begier 

nah Gold und Silber jedes Gewerbe, jedes Mittel, jei e8 ein 

ehrenhaftes oder nicht, fich gefallen läßt, wenn es nur zum Reich: 

tum führt, daß man vor feiner Handlung zurüdjchredt, mag fie 
nun gottgefällig oder gottlos und noch jo Ichimpflich fein, wenn fie 

1) Leg. III, 701c. 

2) ib. I, 626e. 

3) Nach Mare hat die moderne bürgerliche Gefellichaft den „allfeitigen 

Kampf von Mann wider Mann“ erzeugt; fie „hat ala oberftes Geſetz ben 

Krieg aller nur mehr durch ihre Individualität von einander abgejchlofjenen 

Individuen gegen einander oder mit einem Worte die Anarchie”. Vgl. Adler: 
Die Grundlagen der Marrifchen Kritik der beftehenden Volkswirtſchaft ©. 254. 

Ebenso ift e8 nur bie twirtfchaftliche Motivierung des platonifchen Satzes von 
dem unvermeidlichen Siege de3 Stärkften im fozialen Daſeinkampf, mern 

Proudhon in feinem Syſtem der ökonomiſchen Widerjprüche ala notwendiges 

Endergebnis der Konkurrenz, als Ausdruck der fiegreichen Freiheit und ber 

Kampfgier da3 Monopol bezeichnet. 

4) Leg. VIII, 831c. 

5) ib. Die Berwilderung des Philiftertums! 
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nur die Möglichkeit gewährt, dem fchranfenlojen Baud: und 

Phallusdienft zu fröhnen.!) 
Diefes Streben nach finnlichem Lebendgenuß und nad) ben 

Mitteln zu jeiner Befriedigung ift eine der Haupttriebfräfte der 

fozialen Zerfegung. Denn indem man unbefannt mit dauernden 

und reinen Nuftgefühlen nad) Art des Viehes auf der Weide 

ftet3 nach unten blickend und zur Erde und zur Krippe hingebüdt 

mit Freſſen und Befriedigung der Liebesbrunft ſich gütlich thut, 

Ihlägt man fih um den Vorzug in diefen Dingen gegenfeitig tot, 

mit eifernen Hörnern und Hufen aufeinanderftoßend, in der Gier 

der Unerfättlichkeit, weil dieſe Genüffe nicht dag Wirkliche (die 

Seele) mit wirklichen Genüffen erfüllen. Dieſe Traumbilder wahren 

Zuftgefühles erzeugen ein rafendes Verlangen in den Unverftändigen 

und werden jo zum Gegenftand blutigen Kampfes, wie das Trug: 

bild der Helena in Ilion.?) 

Dierter Abfchnitt. 

Angriffe der idealiftifhen Sozialphilofophie auf die Grund: 
lagen der beflehenden wirtichaftlichen Nechtsordunng. 

Der Widerfpruch zwiſchen dem von der philoſophiſchen Staats— 
[chre aufgeftellten deal der fittlichen und geiftigen Entfaltung der 
Perfönlichfeit und der durch den Befi und jeine Verteilung be 
dingten, zu den Ichwerften Verſuchungen führenden Ungleichheit der 

Lebenslagen, die Unvereinbarfeit des die Geſellſchaft beherrichenden 

Egoismus der materiellen Intereſſen mit den fittlichen Ideen, Die 

nad) den Forderungen derjelben Staatslehre in Staat und Recht 

!) ib. 831d: dia nv roũ ypvoov re xal dpyipov aninoriav nacav 
uev TEyvnV xai unyarıjv xalliw te xal aoymuoveoıepav &IEAeıy Unoueveiv 
narra andoa, El ueAAeı nAovoros Eaeadeı, xai oder NEÄTTEIV Ootov TE 
xai «rogtov zei ndrıws wioypiv, undev dvoyepaivorte, Edv uovov Exp 
duvauıy xasareo Inpiw Tod geysiv navrodand xal nıeiv WoRUrwWg xei 
agpgodioiwv nücev naytus napaoyeiv nAnsuorNv. 
N 32) Rep. 586a ff. 
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zur Verwirklichung gelangen ſollen, all das hätte feinen fchärferen 

Ausdrud finden fünnen, als in dem Nachtgemälde, welches bier 
Plato von der gejellihaftlichen und politiſchen Entwidlung feines 
Volkes entworfen bat. 

Allerdings treten in diefem fozialpolitifchen Zeitbild eben nur 

die Mißſtände der kapitaliſtiſchen Geldwirtſchaft und diefe in grellfter 

Beleuchtung hervor; auch fehlt es nicht an tendenziöfen Tibertrei- 
bungen, wie 3. B. bei der Motivierung des Prinzips der wirt: 
Ihaftlichen Freiheit. Aber man wird folche Einfeitigfeit nur zu 
begreiflich finden, wenn man fich angeficht® der thatjächlichen fitt- 
lihen und öfonomifchen Übelftände der Zeit in die Empfindungen 
bineinverjegt, welche den philoſophiſchen Denker auf der reinen Höhe 

ſozial⸗ethiſcher Weltanschauung gegenüber dem materialiftifchen Egois— 
mus und ftaatzfeindlichen Individualismus der Zeit erfüllen mußte. 

Die helleniiche Staatslehre hat wahrlich des Großen genug 

für alle Zeiten geleiftet, indem fie dieſem ertremen Individualis— 

mu3 eine wahrhaft joziale Auffafjung entgegenftellte, welche die 
Freiheit3- und Eigentumsfragen aus den Bedingungen des Gemein: 
ſchaftslebens heraus zu entjcheiden juchte und damit ein Ziel auf- 
ftellte, zu dem wir ſelbſt am Ende des neunzehnten Sahrhunderts 

ung nur mühfelig dDurchzuringen vermögen. Das vierte Sahrhundert 
v. Chr. hat ung den Kampf vorgefämpft, in welchem wir felbft 

mitten inne ftehen.!) Es bat einen guten Teil der Geifteswaffen 
geſchmiedet, deren wir uns heute noch wie damals in diefem Kampfe 
bedienen. 

Wenn die helleniiche Sozialphilojophie in dem großen Prin- 

1i) Es ift unrihtig, wenn Naffe (Entwidlung und Krifis des wirt: 
ſchaftlichen Individualismus in England. Preuß. Jahrb. XXX ©. 429) ge: 
meint bat, dab der Individualismus und Sozialismus d. h. dag Streben 

nach möglichfter Freiheit der Einzelnen in ihrer Willensſphäre einerfeit3 und 

nach Unterordnung berjelben unter die Zwecke der Gefamtheit und Leitung 

ihres Handels nach gemeinfamem Plane andererjeits fi) faum jemals jo jcharf 

entgegengetreten find, wie in unſerer Zeit, Naffe hat dabei nicht an das 

vierte Jahrhundert v. Chr. gedacht. 
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zipienftreit zwilchen Sndividualismus und Sozialismus das rechte 
Mittelmaß zwiichen den Ertremen nicht zu finden vermochte und 

in der Verfolgung ihres jozialijtiichen Ideenganges teilweiſe jelbit 
wieder zu ertremen und utopijchen Forderungen gefommen ift, jo 
bat gewiß da3 Jahrhundert, in welchem Sozialismus und Kom: 

munismus3 eine „Eonftante Erſcheinung“ geworden find,!) ohne daß 
eine Ausgleihung gefunden wäre, feine Veranlaffung, auf das 

Beitalter Platos und Ariſtoteles geringſchätzig berabzujehen, deren 

ſozialpolitiſche Spekulationen troß der ungleich geringeren eraften 

Kenntnis ſozialökonomiſcher Zuftände und Entwidlungsgejege um 

nicht3 utopischer find, al3 die des modernen Sozialismus von Owen 

und St. Simon bis herunter zu Hertzka und Bellamy. 

Nah dem die Entwidlung des menſchlichen Geifteslebens be 
herrſchenden Geſetz von Aktion und Reaktion konnte es gar nidt 

ausbleiben, daß der unvermeidliche heftige Rüdichlag gegen die 
Einfeitigfeiten einer hochgejteigerten materiellen Kultur, gegen die 
jozialen Disharmonien einer kapitaliſtiſchen Wirtjchaftsepoche zu 

prinzipiellen Angriffen auf die Grundlagen diejer Tapitalijtiichen 

Volkswirtſchaft führte. 

Man jah, wie gerade mit der fortichreitenden Ausbildung 

und zunehmenden Macht des Privatfapital3 die Auflöjung der alten 

Sitte und Sittlichkeit, fteigender Egoismus, größere Genußfudt, 

immer jchantlojere Arten des Gelderwerbes und mucheriiche Aus: 

beutung der Schwachen Hand in Hand gingen. Man ſah durch 

die übermäßige Anhäufung des Befiges in den Händen Einzelner 

bei gleichzeitiger Verfünmerung Anderer Klaſſengegenſätze entitehen, 
deren Forrumpierende Einflüſſe die höchjten Intereſſen von Staat 

und Gejellichaft gefährdeten. Wlan empfand es in den reifen 

aller tiefer Tenkenden auf das Schmerzlichite, daß gerade der durch 

die Entwicklung der kapitaliſtiſchen Geldwirtſchaft herbeigeführte 

ntateriele Fortſchritt für die idealen, ethiſchen Intereſſen vielfach) 

ı) Ausdruck Helds: Sozialismus, Sozialdemokratie und Sozialpolitif 
Eeite 4. 
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Rückſchritt und Verfall bedeutete. Was lag da näher al3 der Ge: 
banfe, daß eben in diefem materiellen Fortichritt und in der Ent: 

widlung des Reichtums an und für fi ſchon die Urſache aller 

jozialen Krankheitserfcheinungen zu fuchen ſei? Unter dem über: 
mächtigen Eindrud, den die Erkenntnis des unleugbaren Zujammen- 

hanges zwiſchen dieſen Ericheinungen einerjeit3 und dem Kapi: 

talismus und Pauperismus andererjeit3 auf die Gemüter hervor: 

brachte, traten andere, für die Beurteilung der Dinge nicht minder 

bedeutſame Momente unwillfürlich in den Hintergrund. Man über: 

ſah, daß die Wurzeln des Guten und Böfen unendlich viel tiefer 
liegen, al3 in irgend einer Verfaſſung der Volkswirtſchaft, daß die 

Quellen des phyſiſchen und moralifchen Elends unerſchöpflich find. 
Und jo machte man denn für die Schattenfeiten des fozialen Leben 

der Zeit allzu einfeitig jenes wirtfchaftlihe Moment verantwortlich, 

welches jo viele moralifh und materiell in Feſſeln ſchlug d. h. 
eben das Kapital. 

Indem man aber jo von einer einjeitig ökonomiſchen Be: 
urteilung der ſozialen Zuftände ausging und daher nicht minder 

einjeitige Hoffnungen für Menfchenglüd und Menfchenwohl an die 

heilende Kraft einer Umgeftaltung der Wirtjehaftsordnung knüpfte, 

mußte die Theorie mit innerer Notwendigkeit bis zu einem mehr 

oder minder radilalen Bruh mit dem ganzen bejtehenden Wirt 
ſchaftsſyſtem, bis zur Aufitellung eines völlig neuen Prinzipes für 

die Ordnung des wirtjchaftlichen Güterlebens fortjchreiten. War 

die legte Urſache aller jozialen Übelftände der Gegenjag von Arm 

und Reich, jo konnte in der That eine idealiftiiche Gejellichafts- 

philofophie nicht vor der Forderung zurüdichreden, daß die be- 

ftehenden Formen des Kapitalerwerbes® und die Grundlagen der 

Rapitalbildung, aus denen ſich diefer Gegenfat täglich neu erzeugte, 

zu bejeitigen und durch andere zu erjeßen feien. 

Daraus ergab fih ein prinzipieller Widerfpruch gegen Die 

berrichende Auffaffung des Inſtitutes des Privateigentumd und das 

ganze Eigentums- und Verkehrsrecht. Ein Widerſpruch, der im 

einzelnen ja vielfach das Richtige traf, aber doch — bei der Ein: 

f 
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zipienftreit zwijchen Sndividualismus und Sozialismus das rechte 
Mittelmaß zwiſchen den Ertremen nicht zu finden vermochte und 

in der Verfolgung ihres Jozialiftiichen Ideenganges teilweije felbit 
wieder zu ertremen und utopiichen Forderungen gefommen ift, jo 

bat gewiß das Sahrhundert, in welchem Sozialismus und Kom: 
munismus eine „konſtante Erſcheinung“ geworden find,!) ohne daß 

eine Ausgleihung gefunden wäre, feine Veranlaſſung, auf das 

Zeitalter Platos und Ariſtoteles geringſchätzig herabzujehen, deren 
fozialpolitiihe Spekulationen troß der ungleich geringeren exakten 

Kenntnis ſozialökonomiſcher Zuftände und Entwidlungsgefege um 

nicht3 utopischer find, al3 die des modernen Sozialismus von Owen 
und St. Simon bis herunter zu Hertfa und Bellamy. 

Nach dem die Entwidlung des menfchlichen Geifteslebens be- 

herrſchenden Gejet von Aktion und Reaktion konnte e8 gar nicht 

ausbleiben, daß der unvermeibliche heftige Rückſchlag gegen die 
Einjeitigkeiten einer bochgefteigerten materiellen Kultur, gegen die 
jozialen Disharmonien einer kapitaliſtiſchen Wirtſchaftsepoche zu 

prinzipiellen Angriffen auf die Grundlagen diejer Tapitaliftifchen 

Volkswirtſchaft führte. 

Man ah, wie gerade mit der fortjchreitenden Ausbildung 

und zunehmenden Macht des Privatfapitals die Auflöfung der alten 

Sitte und Sittlichkeit, fteigender Egoismus, größere Genußfudt, 
immer ſchamloſere Arten des Gelderwerbes und wucheriſche Aus: 

beutung der Schwachen Hand in Hand gingen. Man jah durd) 

die übermäßige Anhäufung des Befiges in den Händen Einzelner 

bei gleichzeitiger Verfünmerung Anderer Klaffengegenfäge entftehen, 

deren Forrumpierende Einflüffe die höchften Intereſſen von Staat 

und Gejellichaft gefährdeten. Man empfand es in den Freien 

aller tiefer Denkenden auf das Schmerzlichfte, daß gerade der durch 
die Entwidlung der Fapitaliftiichen Geldwirtſchaft berbeigeführte 
materielle Zortjchritt für die idealen, ethiſchen Intereſſen vielfach 

) Ausdrud Held3: Sozialismus, Sozialdemokratie und Sozialpolitik 
Seite 4. 
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Rückſchritt und Verfall bedeutete. Was lag da näher al3 der Ge: 
danke, daß eben in diefem materiellen Fortſchritt und in der Ent: 
widlung des Reichtums an und für fi ſchon die Urſache aller 

fozialen Krankheitserfcheinungen zu fuchen jei? Unter dem über: 
mächtigen Eindrud, den die Erkenntnis des unleugbaren Zuſammen— 

banges zwiſchen diefen Erfcheinungen einerjeit3 und dem Kapi— 
talismus und Pauperismus andererjeit3 auf die Gemüter hervor: 

brachte, traten andere, für die Beurteilung der Dinge nicht minder 
bebeutjame Momente unmillfürlich in den Hintergrund. Man über: 

jah, daß die Wurzeln des Guten und Böjen unendlich viel tiefer 

liegen, al3 in irgend einer Verfaffung der Volkswirtſchaft, daß die 

Quellen des phyſiſchen und moraliſchen Elends unerschöpflich find. 
Und fo machte man denn für die Schattenfeiten des ſozialen Lebens 

der Zeit allzu einfeitig jenes wirtjchaftliche Moment verantwortlich, 
welches To viele moraliih und materiell in Feſſeln jchlug d. h. 
eben das Kapital. 

Indem man aber fo von einer einjeitig öfonomifchen Be: 
urteilung der jozialen Zuftände ausging und daher nicht minder 
einfeitige Hoffnungen für Menfchenglüd und Menſchenwohl an die 

heilende Kraft einer Umgeftaltung der Wirtſchaftsordnung knüpfte, 

mußte die Theorie mit innerer Notwendigkeit bis zu einem mehr 
oder minder radifalen Bruch mit dem ganzen beftehenden Wirt- 

ſchaftsſyſtem, bis zur Aufitellung eines völlig neuen Prinzipes für 

die Ordnung des wirtichaftlichen Güterlebens fortichreiten. War 

die legte Urjache aller jozialen Übelftände der Gegenjag von Arm 

und Reich, fo konnte in der That eine idealiftifche Geſellſchafts— 

philofophie nicht vor der Forderung zurüdjchreden, daß die be— 

ftehenden Formen des Sapitalerwerbes und die Grundlagen der 

Rapitalbildung, aus denen ſich diefer Gegenfat täglich neu erzeugte, 

zu bejeitigen und durch andere zu erjegen feien. 

Daraus ergab fi ein prinzipieller Widerſpruch gegen Die 
berrichende Auffaffung des Inſtitutes des Privateigentums und das 

ganze Eigentums: und Verkehrsrecht. Ein Widerſpruch, der im 

einzelnen ja vielfach das Wichtige traf, aber doch — bei der Ein- 
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jeitigfeit des Ausgangspunftes — in der Verfolgung einer an fi 
berechtigten Tendenz viel zu weit führte. 

War dur die ganze bisherige Entwidlung — wenigitenz in 
den Induſtrie- und Handeläitaaten — die Kapitalbildung und der 

Kapitalerwerb möglichit begünitigt. da3 Privateigentum an beweg- 
lihen und unbewegliden Gütern auf das Ichärfite ausgebildet und 

— innerhalb gewiner duch die Natur der Stadtitaatwirtichaft 
bedingter Grenzen — zu einem Rechte freieiten Gebrauches ber 

Güter entwidelt worden, war überhaupt durch die im Weſen der 

Geldwirtihaft liegende Beweglichkeit aller Verkehrs- und Lebens: 

verhältniffe der menſchlichen Selbſtſucht reichite Gelegenheit ge 
ihaffen worden, fih zur Geltung zu bringen, jo führte jeßt der 
Rückſchlag gegen die auflöjenden Wirkungen dieſer Vorherrſchaft 

individualiſtiſcher Tendenzen zu einer Überſpannung des Sozial⸗ 
prinzipes, zu dem Verlangen nad) einer Feſſelung des Privateigen- 

tum3 und des Einzelmwillens, welche nicht nur der Bethätigung eines 

unfittlichen Egoismus, jondern auch dem legitimen Kapitalerwerb, 

ja ſchon dem Erwerbstrieb und damit der Kapitalbildung über: 
haupt die mweitgehenditen Schranken auferlegt hätte. Und wenn ſich 
insbeſondere al3 das Reſultat des entfelfelten Intereſſenkampfes eine 

übermäßige Ungleichheit der Vermögensverteilung ergeben hatte, }o 

trat man jet den auf dem Boden diejer Ungleichheit entjtandenen 

Disharmonien nicht nur mit der Forderung einer gerehteren, ber 

harmoniſchen Ausgeftaltung des Volks: und Staatslebens günftigeren 

Vermögensverteilung entgegen, fondern man ging in der Überjpan- 
nung dieſer an fih ja tiefberechtigten Forderung ſo weit, eine 

möglichfte Nivellierung der wirtfchaftlichen Unterſchiede überhaupt 
zu verlangen. 

So, meinte man, würde das Privateigentum feiner anti: 
Sozialen Wirkungen entledigt und der Widerſtreit der individuellen 

Intereſſen gegen die der Allgemeinheit in die engiten Grenzen ge- 

bannt werden. 
Nie hätte man aber hoffen dürfen, das genannte Ziel voll: 

kommener zu erreichen als dadurch, daß man die legten Konſe— 
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quenzen jenes ganzen Ideenganges 309 -und bis zur Negation des 

Privateigentums ſelbſt fortichritt? 

Solange ein Privateigentum an den wirtichaftlichen Gütern 

befteht, folange wird ja immer demjenigen Teile der Gejellichaft, 

dem ein folches Eigentum zufällt, ein anderer gegenüberftehen, der 
fi) von demfelben mehr oder minder ausgefchloffen fieht. E3 wird 
für den Ermwerbätrieb und den Egoismus immer ein Objeft der 

Bethätigung übrig bleiben, welches den fittlichen Intereſſen Abbruch 
tbun kann. Wer daher fchon den bloßen Nichtbefiß ebenfo als 

ein ſoziales Krankheitsſymptom anjah,!) wie die einfeitige Konzen: 
trierung des Beliges, wer die Entartung des Erwerbstriebes und 

des Selbitinterefjeg jchon im Keime verhindern wollte, der mußte 

dem Urgrund aller Befiglofigfeit, dem Beſitze jelbit den Krieg er: 

Hären; fein deal mußte ein Zuftand der Dinge fein, in welchem 

es ein perfönliche3 Eigentum überhaupt nicht mehr gibt. 

Als der erite Theoretifer, welcher fich prinzipiell gegen die 

wirtfchaftliche Ungleichheit ausſprach, ericheint für ung Phaleas 

von Chalcevon. Cr gehörte nad) Ariftoteles zu denjenigen, welche 

in diejer Ungleichheit die eigentliche Urſache aller bürgerlichen Zwie— 

tracht ſahen?) und von ihrer Beleitigung?) zugleid) eine durch— 

greifende Berbeflerung der Volksfittlichfeit erwarteten,t) wenigſtens 
eine Befeitigung der Eigentungfrevel, die in der bejtehenden Ge: 
ſellſchaft durch „Froſt und Hunger” hervorgerufen werben.) 

i ) Bgl. die Wendung bei Plutarch Lykurg 8. S. oben S. 128. 

2) Pol. II, 4, 1.1266a: doxei yap tıor TO nepi Tas oVoias eivaı 
ueyıoroy TErdydaı xaAws' NEEL yüo TouTwv noltiodei pacı Tas 
eraosıs navras. dio Bauhaus 6 Xaixndovios toât' Elanyveyxe noWros. pol 

yip deiv isas eivan Tas xrjosis av molar. Dieſe Ausgleichung Laffe ſich, 
meint Phaleas, am leichteften dadurch erreichen, daß die Reichen Mitgift gäben, 

aber nicht nähmen, und die Armen umgekehrt nähmen, aber nicht gäben (1266 b). 

») Nach Aristoteles Hätte er dabei allerdings nur die Ausgleichung 

des Grundbeſitzes im Auge gehabt (12b. 1267 a). 

+) Ebd. 7: ou uuvor 9 ol dvdpwaa did TE arayxala «dızovour, 
wv dxos Eivar vouiseı (Baikas) nv looınta is oVcias, wore un Awro- 

dureiv dia 10 bıyouw n neirnv xra. 

s) Ebd. 
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Term wer ante Is uriniisen und unchrenbatten Wege der 

Beribening Krengs met und ardererieits der dem Beſitz ob- 
liegenden Verpfinmg 2 Une für „edle und gute“ Zwecke 
(zaia mazrmnare‘:) SON und ganz geredt wird, bei dem wird 
es faum zur Aufbauinna übermäßiger Schätze fommen.5) Über: 
haupt beſteht zmiihen Reidtum und Sinlichkeit von Natur ein 

1) Leg. V. 742d: Eorı dr Tor rorr Eyortos nodırızov Bovinaıs. 
gauty, ouy rnıa2o ar ol _ToAkoi geier. der Bordeadaı Tor ayador vouo- 

Scrir Ws UEFIOTEE TE Era ımE aÄr. 5 voWr Eu »ouodErol, xai 0 Ti 

pdlıoru ıkordiar, XSXTME A ar zorci«a xaı coyvpıa xui 

xurd zrnv xai xara Icharter @oyorsar urı TAEICTWP. 

2) 742e. 

2) Ebd. w42e: AAorsiorg Bd’ ar agoden zei ayadors adıivaror 
(yiyveodaı) cf. 743a: dza9ov IE örı« diagepurtwns zei Aoraıou eivuı 
diug.epovtws aduvaror, 

) 743. 

») 743b: 0 JE arakioxwr 18 Eis ta zahl xai xTa usvos &x ı0r 

dixciuv uoroy ott' dv diagepwv nAorıw dadiws ar store YyEroıro ord' 
dom nevns . ware 6 Aöyos nuiv og9ös, ws orx Elaiv ol naunkoraıoı 
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folder Antagonismus, al3 lägen beide in den Schalen einer Wage 
und zögen ſtets nach entgegengejegten Richtungen. !) 

Der Reichtum wirkt nachteilig durch die Begünftigung von 

Schwelgerei, Müßiggang und Neuerungsfucht, er vernichtet den 
Geift der fittlichen Selbitbeichränfung ;:) feine unvermeidliche Kehr: 

feite dagegen, die Dürftigfeit, erzeugt Umfturzbegierden, Gemeinheit 

der Gefinnung (areAsvseoie)?), und treibt die Seelen der Menjchen 
durch das Elend zur Schamlofigfeit*) oder zu fElavifcher Unter: 

würfigfeit.5) Selbit die wirtſchaftlichen Antereflen des Volkes 
leiden unter beiden Ertremen. Denn der reich gewordene Gewerbs— 
mann will nicht mehr arbeiten und der in Armut verfommende 

fann es nicht in entjprechender Weife, weil ihm die unentbehrlichen 

Vorausjegungen für den genügenden Betrieb feineg Handwerfes 
fehlen.*) Das Schlimmfte aber ift der Klaſſenhaß und der Bürger: 
frieg, welcher das letzte Ergebnis des Gegenjabes von Arm und 

Reich zu fein pflegt.”) 

Die Gejellichaft fällt jchließlih in zwei feindliche Hälften 

auseinander, oder, um mit Plato zu reden, der Staat in zwei 

Staaten, den der Armen und der Reihen, die fich gegenjeitig 
nicht mehr verftehen und mit unverjöhnlichem Hafje verfolgen.®) 

Es erwächſt, wie wir jagen würden, in dem Proletariat eine eigene 

jogiale Gruppe, die dem Intereſſe des Ganzen ihr bejonderes 

Klafjeninterefje und ihre bejonderen Klaffenforderungen gegenüber: 

ı) Rep. VII, 550e: 7 ovy oüro nAovrov apern diesınzev, worteg 
Ev nAcorıyyı Lvyoü xeıucrov Exarkpov, «el Tovvavriov ÖENoVIE; xei 
uad’, En. 

2) Ebd. III, 422a. Leg. 555c. 
2) Ebd. 
4) Leg. XI, 919b. 
5) Ebd. V, 729a: ra udv vnegoyxa yap Exaotwr Tovrwv (sc. Ts 

Id» YonudTwv xei XTnucdtwv XI70EWS) EXIpns zai oruaeıs aneoyaberau 

teis nóoneot xai idiq, ta dE EAleinorıa dovisias ws To NoAv. 

6) Rep. 421d. 
?) Leg. V, 744d. 
®) Rep. 422e. 

—* 
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überein. So wenig Arijtoteles die Anficht teilt, als jei in dem 

wirtfchaftlichen Güterleben und in dem Eigentumsrecht die alleinige 
Urſache des fittlichen und materiellen Elends der Gejelihaft zu 

ſuchen, fo ift doch auch er hinter den genannten wirtichaftspoliti- 

ſchen Forderungen der älteren Theorie nicht zurücigeblieben. Auch 
er will der Vermehrung der Gütererzeugung prinzipiell eine Grenze 

gejegt willen. Er unterfcheidet den „wahren“ Reichtum, der nur 

die für die ftaatlihe und häusliche Gemeinſchaft „notwendigen und 

nüglihen” Güter umfaßt, von dem vulgären Begriff des Reid) 
tum, dem „fein Ziel, erkennbar den Menjchen, geſteckt ift.“ ') 

Jene Berfchönerung und PVervolllommnung des Lebens, in der er 

das Weſen des Glückes erblickt, bedarf nur eines befcheidenen Maßes 

äußerer Güter und ſinnlicher Genüffe, und eine Überfchreitung 
diefeg Maßes kann nach jeiner Anfiht das wahre Glück des 
Menſchen nur gefährden. Ariftoteles verwirft daher von vorne: 

herein jene fapitaliftiiche Spekulation, jene Chrematiftif, welche die 
Schuld trägt, daß es für Reichtum und Erwerb nicht Maß und 
Ziel zu geben jcheint.?) Und er bleibt bei diefer prinzipiellen 
Negation nicht ftehen! 

Da eine freiwillige Selbſtbeſchränkung der Einzelnen — zumal 
auf dem Gebiete der Geldjpefulation — nicht zu erwarten ift, fo 

verlangt er, daß die Gejeßgebung im Sinne wirtjchaftlicher Aus: 

gleihung dem Erwerbstrieb die entiprechenden Schranken jege. Der 

Staat darf dag „unverhältnismäßige Emporfommen” Ginzelner) 
nicht dulden; er muß durch feine Gefeßgebung präventiv dahin 
wirken, daß e3 überhaupt zur Anfammlung übermäßigen Reichtums 
in einzelnen Händen (zu einer vrregoyn nrAovrov) nicht fomme,*) 

) Pol. J, 3, 9. 1256b: 7 yap ns Tomvıns xınoews avrapxeıc 

noös ayasıjv Lamjv ovx arıeıpos Eotıv, WoneQ ZoAwv Yrei noımoas nAovrov 
d’ ovdey reoua nepaoufvor aydpaoı zeiten. 

2) Ebd. 1257a: ... zenuariorixmv, di’ ijj ovder doxei nepas eivaı 

nAovTov xal XInGews. 

3) avönoıs napa ro avaloyor VIII, 2, 3, 7. 1302b. 

+) VII, 7,7b. 1308b: xei ualıora udv neipaodaı Tois vouors oUrw 

6v9uileıv, wore undeva Eyyiyvaeodaı noAv unsgfyovra durausı 

’ a 
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ebenjo dahin, daß auch das entgegengefeßte Extrem, unverhältni# 

mäßige Armut, verhütet werde. Es darf feinen Befig geben, det 
jo groß ift, daß er Üppigfeit erzeugt, oder fo klein, daß er zum 
Tarben führt!) Dem „die Armut erzeugt Aufruhr und Ver— 
brechen.”2) Sa vom Standpunkt des beiten Staates hat Ariftotele 

wenigftens in Beziehung auf das Eigentum an Grund und Boden 

geradezu das Prinzip völliger Befigesgleichheit als eine Forderung 

der Gerechtigkeit aufgeftellt.$) 
Am Ichärfiten hat endlich den prinzipiellen Gegenſatz gegen 

den Kapitalismus die Ethik der cyniſchen Schule formuliert. „In 

einem reihen Staat, wie in einem reichen Haus,” jagt Diogenes, 
„tann die Tugend nicht wohnen.”+) Die Liebe zum Belig ift für 
ihn „die Mutterftadt aller Übel.”5) Bon Natur, jagt ein jpäterer 
Anhänger diefer Ethik, find die Menjchen zur Tugend gefchaffen, 

die meifte. Unfittlichfeit ftanımt aus dem Neichtum; zahlloje Übel 
wären nicht, wenn der Reichtum nicht wäre.®) 

Ebenjo it es nur die Wiederholung von Ideen aus der 

unte giAww ujte yonudıwy, Ei de un, anodnuntıxzas nosio9ar Tas 
nepaotaoes avrov. Vgl. 1303a über die politiihe Gefahr der Konzen⸗ 

trierung des Reichtums. 

1) II, 4, 5. 12666: — (ovoiev) 7 Aiay noAAnv ware rougar, N 
May oAyıv worte Lnv yAloyows. 

2) 7 de nevia oracıy Eunorci xaı xaxovpyiar (II, 3, 7. 1265b). 
s) IV, 9, 8.1330a ſ. fpäter. 

9 Stob. flor. 93, 35. Jıoy&uns Edeye, unte Ev noAeı nAovoig unte 
&v oixia «geriv olxeiv duraodaı, 

5) gılapyvgia unrgonois navrwr tov xaxwv. Diogen. Laert. VI, 50. 

In Beziehung auf die Armut nimmt allerdings die Ethik des Cynismus eine 

andere Stellung ein, infoferne als fie eine auragxeıe, eine Emanzipation des 

Individuums von allen über das primitivfte Maß hinausgehenden Bedürf— 

niffen predigt, welche die Armut von vorneherein als ungefährlich, ja ala 

Vorzug erjcheinen läßt. Diogenes nennt fie befanntlic, geradezu eine Tugend. 
Stob. flor. 95, 19: neria avrodidaxros aperı. 

6) Teles bei Stob. 93: xa9" aurois ur Aavdownor TIEOS «upernv 
yeyövaoı, ovros de (sc. 6 nAodros) &p’ aurov reine: — CE avron de al 

nisioraı TB Ovu novnpiaı' xai uvpia Tüv xaxuv or dv mw, el und 
nAoöros 7». 
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Gedankenwelt dieſer Epoche, wenn in Plutarchs Biographien des 

Lykurg!) und des Königs Kleomenes ?) Reichtum und Armut 

ſchlechthin — nicht bloß ein Übermaß — als Grundübel und 
ſchlimmſte Krankheitsformen der bürgerlichen Geſellſchaft bezeichnet 

werden, deren Heilung al3 das höchſte Problem für den wahrhaft 
großen Staatsmann erjcheint. 

Was nun die in folhen Anſchauungen murzelnde Kritik der 

Smititutionen betrifft, aus denen fih Mammonismus und Bauperismus 

das fittliche und materielle Elend immer wieder von neuem erzeugt, 
jo richten fih die Angriffe des Sozialismus hauptſächlich auf drei 

Einrichtungen der beftehenden Geſellſchaft: das Inſtitut des Privat- 
eigentums, den Gebrauch de3 Geldes und den Handel. 

Plato erhoffte noch in der Zeit, al3 er den „Staat“ fchrieb, 

von einer Rechtsordnung, welche mit dem Privateigentum gebrochen, 
eine vollflommene BVerwirklihung des Sozialen Friedend. Er be 

zeichnet es als ein „Nugeinanderreißen der bürgerlichen Gemein: 

haft” (dıeonav znv nmoAır), wenn der Eine das, der Andere 

jene3 fein Eigen nennt, wenn jeder ih in dem ausschließlichen 

Bejig einer Behaufung befindet, in welcher er Alles zufammenraffen 

kann, was er irgend vor den Anderen zu erwerben vermag: Ein 

Erwerb, der das Individuum ijoliert, weil fein Ergebnis, der 

Alleinbefiß, nur ſolche Empfindungen, fei es der Luſt oder des 

Leides, erregt, die von dem Einzelnen allein empfunden werden. 

Gegenüber diefer Iſolierung durch das Privateigentum ift Platos 
deal ein Zuftand, in welchem alle diejenigen, für welche derfelbe 
durchführbar ift, infolge völliger Gemeinſchaft der Güter „möglichft 

1) c. 8: Upoıv xal PIovov xal xaxovpyiar xal Touprv xui Ta Tov- 

za Erı noEoBvreon xai ueilw voonuara noiıteiag, nAovrov xai 
1eviar, Ekslaurw» ouvensise (Avxovpyos) ... Liv ur’ aAnlwr ünavras 
öuakeis xal looxÄnpous Tois Bloıs yEvouevovs xra. 

2) c. 10: ei uev oUv duvarov mv ävev opayıjs analldkaı Tas Eneio- 

axtovs ın75 Aaxsdaiuovos xnpus, tovpas xai noAıreieing xul yoEa xul 

davsıauovs zal Ta npEOSPUTEEAR TovTwv xaxd, NEviav xai nAoUrov, 
sururdoraror av nyeiodaı navıwv BaoılEuv davıov wong iatpov arw- 
dirws iaonuevovy Inv naroide. 

Böhlmann, Geſch. des antiken Kommunismus u. Sozialismus. I. 14 

f 
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nit dieſer letteren injoferne überein, als auch fie aus ihrer An- 

chauung über das wahrhaft Naturgemäße unmittelbar praftifche 
tonfequenzen für die Geltaltung der gegenwärtigen Gejellichaft 
ieht. Freilich in durchaus entgegengejegtem Sinn! Während der 

zndividualismus den freien Konkurrenzlampf als eine Forderung 
es Naturrechtes proflamierte, will der naturrechtliche Sozialismus 

Blatos im Gegenteil die möglichfte Beſeitigung der Nivalität, des 

Bettitreiteg um die wirtfchaftlihen Güter, in welchem er nur eine 

Yuelle fittlichen Elends und fozialen Unfrievens zu erbliden ver: 
nochte. 

Offenbar von diefem Gefichtspunft aus meint Plato, indem 

t an die volfstümliche Auffaffung des unſchuldsvollen Naturzuftandes 

ils eines goldenen Zeitalter unter der Herrichaft des Kronos an- 

nüpft, daß für die bürgerliche Gejellihaft der einzige Weg aus 

Inheil und Elend darin beitehe, daß fie „auf alle möglicdye Art 

jie Lebensweiſe, wie jie nach der Sage unter Kronos beftanden, !) 

iachahme, und dem, was fich Unfterbliches in uns befindet (d. 9. 

ver Vernunft) gehorfam das häusliche und öffentliche Leben zu 
veftalten ſucht, als Geſetz vorzeichnend, was die Vernunft feit- 

est.” 2) 

Daß die Verwirklichung dieſes Vernunftsrechtes, welches jo 
ugleich als das wahrhaft naturgemäße Necht ericheint, einen radikalen 

Bruch mit dem Beitehenden bedeuten würde, wird von Blato ſelbſt 

ın der genannten Stelle unzmweideutig ausgeſprochen. Im Rahmen 

jyer Staats: und Geſellſchaftsordnung der Wirklichkeit, über welche 

1) Dieſelbe wird jchon im „Staatsmann“ (271e) al ein Zuftand des 

Wſoluten Friedens charakterifiert, der „edonvn, aldas, evvouie, ugpsoria 
fians.“ cf. ib. aoraoiaore xai evdaluora rd TWr dvdoWnwr eneipyad- 
sero yErn. Wenn aljo Plato Leben und Sitte de3 fagenhaften faturnifchen 
Beitalterd ala Mufter Hinftellt, jo ift das im Ergebnis dasfelbe, als wenn 

x unmittelbar an feine Theorie vom Naturzuftand angefnüpft hätte. 
2) Leg. 7130: adAd uwueiodaı deiv juds oleraı naon unyarı tov 

Inl vor Koovov Aseyouevov Biorv, xai 0009 Ev nulv adavaalas Evsatı, 
rovrw neitouevors Inuoole xai ddie Tas T' olxsjosıs xai ıas noAcıs dior- 
xeiy, tiv toi vou diavounv EnovoudlLovras vouor. 

.f 
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die ganze bisherige geſchichtliche Entwicklung nirgends aufgegeben. 

Eine ſoziale Theorie, welche den Wettſtreit um den Erwerb des 

Eigentums, die Konkurrenz, in ſolchem Grade unterdrücken will, 

ſetzt ſich mit den hiſtoriſchen Grundlagen der Geſellſchaft kaum 
weniger in Widerſpruch als der Kommunismus. 

Es war ja an ſich vollkommen gerechtfertigt, wenn Plato die 

entſittlichenden Wirkungen der reinen und ausſchließlichen Konkur⸗ 

renz um den Geldvorteil, den Materialismus des Zeitgeiſtes und 

die Verdrängung der edleren Triebe durch die Pleonexie mit flam— 
menden Worten geißelte. Man wird ihm auch zugeben müſſen, 
daß er bei ſeiner Polemik weſentlich die eine Seite der Konkurrenz: 

den Kampf, den wirtſchaftlichen Intereſſenſtreit, im Auge hat, und 

daß eine Entwicklung der Geſellſchaft, welche das Gebiet dieſes 
Kampfes möglichſt einſchränkt,) in der That ein wünſchenswertes 

Ziel iſt. Die Beſtrebungen der edelſten Geiſter der Gegenwart 

drängen ja ebenfalls auf dieſes Ziel hin. Ich erinnere an die Idee 

des Schiedsgerichtes, welches den Antagonismus der wirtſchaftlichen 

Parteien wenn auch nicht aufhebt, ſo doch auf freundſchaftliche 

Weiſe ausſöhnen will, an die weitergehende Idee der Kooperation, 

welche eine Intereſſengleichheit und Intereſſengemeinſchaft zwiſchen 

den am Produktionsprozeß Beteiligten — Unternehmern und Arbei— 

tern — herſtellen und ſo durch Beſeitigung des Zwietrachtsſtoffes 

ein lebendes Gefühl der Solidarität erzeugen will: Ideen, die, ſo 

neu ſie ſind, doch ſchon da und dort dem Prinzip der Konkurrenz 

d. h. des wirtſchaftlichen Intereſſenkampfes Terrain abgewonnen 

haben und in der Zukunft ohne Zweifel noch mehr abgewinnen 
werden. 

So ſehr nun aber in gewiſſer Beziehung der helleniſche Sozia— 

lismus mit ſeinem Kampf gegen die Entartung der Konkurrenz 
recht hat, ſo iſt doch andererſeits nicht minder gewiß, daß das von 

ihm aufgeſtellte Ideal eines abſvlut konkurrenzloſen Zuſtandes eine 

1) Was der Amerikaner John Black in feiner philosophy of wealth 
(1886) als „non competitive economics“, al3 „displacement of competi- 

tion* bezeichnet. 4 
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reine Utopie und die reaftionäre Verherrlichung primitiverer Geſell⸗ 

ſchaftszuſtände, völlig abgejtorbener volfswirtichaftlicher Lebensformen 
eine Verirrung ift. 

Schon die geſchichtliche Grundanfhauung, die hier zum Aus 

drud kommt, thut der Natur der Dinge Gewalt an. Nicht der 
Friede bildet den Ausgangspunkt der Entwidlung, fondern es find 
vielmehr tierähnliche Daſeinskämpfe geweſen, welche die Anfänge 

der Menſchengeſchichte beherricht haben müſſen. Wenn auch das 

„Raum für alle hat die Erde” damals in extenfiver Richtung volle 

Mahrheit bejaß, jo galt dasjelbe doch nicht wirtichaftlih in dem 

Grade, wie die Lehre vom Naturzuftand vorausjegt. Sie überfieht, 

daß der primitive Menſch noch viel zu wenig die Ausnügung des 

von der Natur Gebotenen verjtand, daß er daher unvermeidlich 

duch den Erhaltung: und Entfaltungstrieb auch zum Kampf um 

die Sicherung md Erweiterung der Eriftenzbedingungen getrieben 

wurde. Sie überfieht ferner, daß diejer Kampf die unentbehrliche 

Borausjegung alles KulturfortichritteS geweſen ift und innerhalb 

gewiſſer Schranfen im Intereſſe der höchſtmöglichen Kraftentwidlung 
der Produktion immer unentbehrlich bleiben wird. 

Denn in einer Geſellſchaftsordnung, in welcher die aus der 

natürlichen Verſchiedenheit der Individuen enjpringenden Intereſſen— 

gegenfäge überhaupt keinen Raum mehr für ihre Bethätigung fän- 

den, würde mit dem wirtichaftlichen Intereſſenkampf aller Wett: 

jtreit d. 5. alles Wettftreben überhaupt und damit auch die 

Vervollkommnung der Gejellichaft, wie der Individuen aufhören. 

Der Mettjtreit it die höchſte Form der vervolllommnenden Auslele 

im Daſeinskampf der Smdividuen.!) Das Prinzip der Kooperation 

und der Solidarität wird daher neben dem des Wettjtrreites immer 

nur eine relative Geltung beanjpruchen können und im übrigen 

wird, was den leteren ſelbſt angeht, der Fortſchritt darin zu ſuchen 

jein, dab der Mettjtreit möglichjt humane und edle Formen an: 

nimmt, daß der mit Gewalt und Lit durchgeführte Streit, der 

9) Bgl. Stein: Darwinismus und Sozialwiſſenſchaft. Geſammelte 

— % 
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tieriſche Vernichtungskampf zwiſchen den Individuen möglichſt be— 

ſeitigt wird. Wer daher, wie der naturrechtliche Sozialismus der 

Griechen, da3 Heil der Geſellſchaft in Zuftänden fieht, welche eine 

radifale Unterdrüdung des wirtjchaftlihen Wettbewerbes bedeuten 

würden, der befämpft zugleich den wirtichaftlihen Fortjchritt und 
damit die höhere Zivilifation überhaupt. 

In der cyniſch-ſtoiſchen Auffaffungsweife tritt das ja befannt- 

lich ganz deutlich zu Tage. Aber auch jchon bei Plato jehen wir, 
daß er ſich diejer Konjequenz des genannten Standpunftes keines⸗ 

wegs gänzlih hat entziehen Fönnen. 

Allerdings denkt Plato nicht entfernt daran, im Sinne cyniſch⸗ 
ſtoiſcher Ideale der ganzen Kultur feiner Zeit den Scheibebrief zu 

geben. Die Art und Weile, wie er einmal das Leben einer nach 
feiner Anfiht wahrhaft gefunden Geſellſchaft (rnodıs aAndıvn 

vyınc) Tehildert, ihre heitere Genügfamfeit und finnvolle Selbft- 
beihränfung des Dafeins,!) — ift Doch mwejentlich verfchieden von 

der quietiftiichen und fulturfeindlichen Anſchauungsweiſe derjenigen, 

welche die Gejellihaft am Liebiten auf den Stanbpunft von armen 

Wilden zurückgeſchraubt hätten.?2) Auch zeigt feine befannte Forde- 
rung, durch eine weitgehende Arbeitsteilung, die Zeiftungen der tech- 

niſchen Produktion möglichjt zu fteigern, daß ihm die Bervolllomm- 

nung der materiellen Zebensbedingungen keineswegs gleichgültig war, 

1) Rep. II, 369b ff. 
2) Dies verfennt Zeller vollftändig, wenn er meint, ‘Plato habe bei 

der Schilderung der „modus vyıns“ das cyniſche Staatsideal (de3 Antifthenes) 

im Auge gehabt; eine Anficht, bei der dann der weitere — fehr verbreitete — 

Irrtum unvermeidlich ift, daß jene Schilderung nur ironisch gemeint fei. 
Phil. d. Gr. II(d)' 325 A. 5 u. 893. — Wie Dümmler (Prolegomena 62) 
angeficht3 der entwidelten Arbeit: und Ständegliederung, der zur Weinkultur, 

zur Geldwirtichaft, ja zum auswärtigen Handel fortgefchrittenen Volkswirt— 

ſchaft der „zods Tyıns“ don „tierifchen Zuftänden” reden kann, bei denen 

jelbft von moraliſchen Vorftellungen, von „dixn und adıxia noch gar nicht 

die Rebe fein“ könne, ift mir unbegreiflih. Steht nicht der in den „Belegen“ 

al3 idealer Hort ber Gerechtigkeit gepriefene Naturzuftand noch auf einem 

weit niedrigeren Kulturniveau? — 
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daß er dieſelbe als die Grundlage alles höheren geiſtigen Auf: 

ſchwunges fehr wohl zu ſchätzen mußte. 

Allein es war Doch andererjeit3 die unvermeidliche Konſequenz 

ber oben genannten Einjeitigfeit in den ſozialæthiſchen Grundan- 

ſchauungen Platos, daß die Frage des wirtichaftlichen Fortichrittes 
zuleßt doch) auch bei ihm nicht zu ihrem Rechte fommt. Mo Ein 

Sefichtspunkt alles andere fo ſehr überragt, wie es bei dem hoch— 

geſpannten ethiichen Idealismus dieſes Syſtems der Fall ift, da 

müſſen notwendig andere Intereſſen verhältnismäßig leiden, muß 

alles übrige Denken ſich gleihjam unter die Herrichaft dieſes Einen 

Grundzuges beugen, von ihm das charafteriftiiche Gepräge erhalten. ') 

Bezeichnend dafür ijt die Art und Weiſe, wie in der Schil— 

derung des Verfalles der urjprünglich gefunden Geſellſchaft unter 

den Symptomen der Entartung neben den Außerungen des Lurus 

und der Ausſchweifung auch Errungentchaften der Kultur aufgezählt 

werben, Die keineswegs an und für fi, Jondern nur durch Miß— 

braud) oder Übertreibung zu einer Gefahr für das ſittliche und 

pbyfiiche Wohl werden können, und die er jelbft im idealen Ver— 

nunftſtaat nicht alle auszuichlichen vermag. Plato kann ſich nicht 

genug thun, der Sefellichaft dasjenige, was ihm als Urfache ihres 

„Fieberzuſtandes“ erfcheint, bis ing Einzelfte hinein vor Augen zu 

ftellen: Den Luxus, der für die prunfoolle Ausftattung der häus: 

lichen Einrichtung und der Kleidung „die Malerei und die Bunt: 

färberei in Bewegung ſetzt“ und nur in der Verwertung des foft: 

barjten Materials, wie Gold und Elfenbein, fein Genügen findet, 

bie fonftigen immer manmigfalter werdenden Befriedigungsmittel der 

Upnigteit, Salben und Näucherwerf, Leckereien und Luftdirnen, — 

y Es gilt in dieſem Sinne für Plato und die verwandte Kitteratur 

basjelbe, was Endemann über die ökonomiſchen Grundfäße der kanoniſtiſchen 

Lehre (Jahrb. f. Nationalöf. u. Stat. I) und Schmolfer (Ztſchr. f. d. Staatsw. 

1860. 470 ff.) über die nationalökonomiſchen Anfichten der beutfchen Refor- 

mationsperiode bemerft bat, die überhaupt mit ihrem einfeitigen, religiös: 

fittlichen Ausgangspunkt die bedeutfamften Analogien zu der platonifchen 
— darbieten, vielfach ja ſogar direkt an Plato anknüpfen. 
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den „Schwarm überflüffiger Menjchen”, wie Jäger aller Art (fol), 

nachbildende Künftler (wurrei), d. h. Bildhauer, Maler, Mufiler ; 
die Dichter mit ihren Handlangern, den Rapſoden, Schaufpielern, 

Chortänzern, Entrepreneuren; die Bijouteriee und Pußmwarenfabri- 

fanten, Kinderauffeher, Ammen, Wärterinnen, Kammermädchen und 

Putzmacherinnen, Barbiere, Köche, Ledereienhändler u. |. w.i) Diele 

verfchiedenartigen Elemente — der Künitler ebenfo wie die Luft: 
dirne, der Dichter wie der Lieferant gaftronomifcher Genüffe — fie 

alle werden bier zu einer einzigen homogenen Maſſe zuſammen— 

gefaßt, die nur dazu geichaffen fcheint, den Leidenſchaften, dem 
Laſter und der Thorheit zu dienen, dem Materialismus zum Siege 

zu verhelfen, obgleich ſonſt Plato keineswegs verfennt, was 3. B. 

die Schönen Künfte für die idealen Intereſſen zu leiften vermögen. 

Aber ftärfer al3 ſolche Erwägungen ift der düftere Eindrud, 

welden der Mißbrauch der Kulturerrungenfchaften, die wirtichaft: 

lichen, fittlichen und politifchen Gefahren einer einjeitigen Luxus— 

produktion, ſowie die Überſchätzung der äußeren Güter auf das 
Gemüt des Denker ausübte. Ich erinnere nur an die bereits in 

einem früheren Dialog ausgejprochene Verurteilung des perifleijchen 

Athens und der ganzen Politif der Demokratie, welche die Stadt 

reihlic mit Häfen, Mauern, Werften, Tributen und anderem ſolchen 

„zand” (Toovrwor gAvapımv) ausgeitattet hube, ftatt mit dem 

Geiſte der Befonnenheit und Gerechtigkeit. ?) 
Sp wenig bedeuten von diefem Standpunft aus die „joge: 

nannten Güter“,s) daß Plato feinen Augenblid Bedenken trägt, 

!) Rep. 373a ff. 

?) Gorgias 517. 

3) 1« Acyoussa ayade NAOVTOL TE Kai NEOR N TOLKUTN NaPROXEUN. 

Rep. 495 a. Übrigens ſei hier auch, um Plato völlig gerecht zu werden, auf 

die Klage des Demoſthenes hingewieſen, daß infolge der einſeitigen Hin— 

gabe des Volksgeiſtes an die materiellen Intereſſen ſelbſt die damals glänzenden 

äußeren Machtmittel des Staates nahezu wertlos geworden ſeien. Phil. III, 

120, 40: enei roınoeıs ye ν nAyFos zu yonudtwvy xai 

Ins dAAns xaTaoxeuns agphovia, xal TEAA ols dy dis loyveıy Tas nodcıs 

xpivoi, vov «ruoı xui nAeiw xui Wwellw Eari ıwv Türe oA . aAda zavı' 

u 
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die Luther in ähnlicher Unterſchätzung der nichtlandwirtichaftlichen 

Erwerbsthätigkeiten in die Worte gekleidet hat, daß es „viel gött: 
licher wäre, Aderwerf mehren, diefe feine und ehrliche Nahrung, 
und Kaufmannſchaft mindern.” !) 

Auch diefe feindliche Stellung gegenüber dem Handel ift die 
unvermeidliche logiiche Konſequenz der ganzen gefchilderten Gedanken⸗ 

richtung und findet fi) daher zu allen Zeiten wieder, wo wir ähn- 

lichen jozialpolitifchen Seen begegnen. Die Wirkfamfeit des Eigen: 

nutzes und der Selbftjuht würde in der That durch möglichite 

Annäherung an naturalwirtihaftliche Zuftände bedeutend an Terrain 

verlieren. Wo man fait ausfchließlih für fih und feine Familie 

arbeitet und in der Regel nicht mehr produziert, al3 man für feine 

Wirtſchaft braucht, wo der Einzelne überwiegend auf feine eigene 
Kraft und Leiſtung angemiefen ift und felten in die Zuge kommt, 

die Arbeitsprodufte Anderer duch Tauſch in Anſpruch zu nehmen, 

wo demnach der Verkehr noch unentwidelt ift, da ift der Spiel 

raum für die Bethätigung des wirtjchaftlichen Egoismus natur: 

gemäß ein mehr oder minder befchräntter. 

Menn dagegen der Handel und die Mafje der zum Taufch 

geeigneten und bejtimmten Güter zunimmt, wenn „dem Bauern 
ber Händler gegenübertritt, dem Fremden der rende, jeder bedacht 
jo billig zu kaufen und fo teuer zu verfaufen al3 möglich, ohne 

Rückſicht auf Nutzen oder Schaden des Andern“, dann entwidelt 

fih jenes „veritedte Ringen in friedlicher Form“,?) welches recht 

eigentlih unter dem Bann des Egoismus ſteht. Während Die 

Thätigkeit des für fich jelbit arbeitenden Landwirtes, Viehzüchters 

u. ſ. w. dem Einzelnen Vorteile ſchafft, ohne daß fie einem Anderen 

) S. W. XXI, 329. Bgl. Zwingli, der ebenfall® von der Bevor: 
zugung des „dem Frieden und der Tugend fürderlichen” Ackerbaues hofft, 

daß „damit die unnützen Handwerk, die zur Hoffart erdacht find, abnehmen“ 
würden (S. W. Zürich 1823--41 II 416). 

2) Vgl. die Ausführung von Dargun: Egoismus und Altruismus i. 

d. Nationalölonomie 35 ff. und dazu Sar: Grundlegung der theor. Staats⸗ 

wirtſchaft 24. 

€ 
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Schaden zu bringen oder mit denſen Intereſſen zu kollidieren braudıt, 

entiteht mit dem Handelsgeſchäit eine wirtichattlihe Thätigkeit, 

melde tih nets mit dem mirtichaftlihen Streben Anderer freuit, 
sum \nterene Anderer in einen Gegenſatz tritt, weil, je vorteil 

harter das Geſchäft des Einen, deito weniger vorteilhaft das Ge 
ichürt des Anderen it. Jeder müntdht bier, — wenigſtens ſoweit 

die Durchichnitsmoral in Betracht fommt —, joviel al3 möglich 

tür sich telbir zu gewinnen, unbefümmert darum, wieweit das Inter: 

ehe Des Anderen Dabei Befriedigung findet oder nicht. Für bie 

Turh'ihninsmoral gilt im Geichäft feine ;sreundichaft, iſt „geichäft: 
mäßig“ und „egeittiih“ ein und dasſelbe. Jedenfalls gibt die 

Prinzip der Pleonerie dem Verkehr, joweit er frei den eigenen 

Iriebfräften rolgen fann oder vielmehr unter dem Drucke einer 
übermäßigen „treten Konkurrenz“ ſteht, in ungleid höherem Grade 

jeinen Charafter, alä jenes Bemühen um die „verhältnismäßige 

Gleichheit“, um das richtige Mittelmaß in der Zuteilung der ma— 

terielen Vorteile oder Nachteile, wie es eben die platoniich-ariftote- 

liche Ethik im Anterene wirtichaftlicher Gerechtigkeit geordert hat. 

Auch zeigen ja die Erfahrungen aller höheren Kulturepochen un- 

zweideutig genug, daß die durch Die nierfantile und induftrielle 
Entwidlung acteigerte Intenſität des Lebens infolge der Verallge— 
meinerung und Nerihärfung des Kampfes um die Erijtenz und 
um die Erhöbung der Eriftenz aud die egoitiichen Triebfräfte zu 

fteigern, Den Egoismus intenfiver und rüdjichtslofer zu machen 

pflegt. 1) 
Zoll daher ohne Nüdtiht auf andere Kulturintereſſen alles 

IN der Gereditigfeitsidee Mideritrebende möglichſt ausgemerzt, der 

) Man vergleiche nur z. B. das Wirtichaftäleben einer älteren Epocke. 
wie es in abgelegenen Yandidaften, alten Städten, Heinen Orten noch in die 

Gegenwart hineinragt, mit dem modernen Leben! Ter Grwerbätrieb ericheint 

bier, wie Cohn Syſtem der Nationalökonomie I 389) treffend bemerkt bat, 

„Lüffiger. behaglicher und namentlich redhrichaffener geartet, der Seichäftamann 

in Handwerk und Handel viel weniger im Wirtichaftlichen aufgehend, ein 
fleiner Meiiter, Gaftwirt, Kaufmann alä Menſch oft viel mehr, denn im 

— Leben große Induſtrielle und Spekulanten“. 
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Spielraum des Egoismus im Wirtſchaftsleben möglichjt eingeengt 

werden, jo bleibt nicht3 übrig al3 die wirtjchaftliche Reaktion oder 

die Beleitigung des privatwirtichaftlichen Handelsbetriebes oder min: 

deſtens der Freiheit des Tauſchgeſchäftes. 

Trogdem bat ſich Plato auf die Dauer menigftens Die 

weiteftgehende dieſer Schlußfolgerungen eines ſozialethiſchen Radi— 

kalismus nicht angeeignet. Der Gedanke jpäterer Sozialiften an 

einen Zuftand, in welchem durch ftaatliche Organifation der Volfs- 

wirtihaft oder durch unmittelbaren Verkehr zwiſchen Produzent und 

Konfument die volfswirtichaftlihe Funktion des Handels gänzlich 

überflüffig werden fol, ift von Plato wenigftens nirgends pojfitiv 

ausgefprochen worden. Wenn auch in dem von Fommuniftijchen 

Ideen erfüllten Entwurf des Spealftautes feine Gedanken fich ent: 

ſchieden in diefer Richtung Demegen,!) fo findet ſich doch felbft hier 
eine Ausführung, welche die Inſtitution des Handels in ihren ge: 
Ichichtlichen Entftehungsmotiven mit großer Unbefangenheit würdigt.?) 

Jedenfalls Tann in dem fpäteren Werke, in den „Gejeßen“, in 

weldhem er von vorneherein am Privateigentum und an der privat: 
wirtichaftlichen Produktionsweiſe feithält, von jener radikalen For: 
derung nicht die Rede Jein. 

Die Vorichläge, die er hier für die Regelung des Erwerbs: 

lebend macht, fegen überall eine Gliederung der Produktion nad) 

jelbftändig nebeneinander ftehenden Einzelmirtjchaften voraus. Wie 

wäre aber eine jolche Arbeit3gliederung nach jelbftändigen Zweigen, 
von denen fich jeder die Befriedigung eines bejonderen Bedürfniffes 

zur Aufgabe ftellt, einigermaßen aufrecht zu erhalten, wenn nicht 
jede Einzelwirtſchaſt hinreichend Gelegenheit hat, den Überſchuß 
ihrer Erzeugniffe über den eigenen Bedarf gegen die zur Befriedi- 

gung ihrer Bedürfniſſe notwendigen Erzeugniſſe anderer Arbeit: 
zweige auszutaufchen? Diejer wechjeljeitige Austauſch andererjeitg, 

wie würde er bei einiger Ausdehnung des Marktes und einiger: 

ı) Bol. ſpäter. 
2) Rep. 371c. 
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maßen entmwidelter Arbeitsteilung erihwert tein, wenn Produzenten 

und Koniumenten aut einander allein angewieſen blieben! 

Plato, der hei teiner hohen Wertihägung der Arbeitsteilung!) 
gerade Tie Spesialitierung der verihiedenen Produktionszweige mög- 
lichſt itrenge durchgeführt wien wollte, fonnte fih unmöglich der 
Einſicht verihlichen, da& es bei der ;yortdauer des bloßen Tauid; 
handels eben durch Diete ron ihm geforderte Spezialiñierung für 
den einzelnen Produzenten immer ichwieriger werden müßte, tet! 

Diejenigen Koniumenten zu finden, die Bedarf nad) ſeiner Rare 

haben und zugleih als Produzenten in der “age find, eine wert: 

entſprechende Ware teines eigenen Bedaries in Tauſch zu geben. 
Taraus ergab ih für Plato von telbit die Anerfennung der Un: 
entbehrlichfeit eines vermittelnden Organes, welches dem Produzenten 
ſeine Erzeugniſſe auf Norrat abnimmt und jo in der Sage iſt, 

einen ‚jeden als Koniumenten die Gegenitände ſeines Bedarfes in 

Tanſch zu geben.) Er erklärt von dietem Getichtäpunfte aus den 

Handel geradesu al3 eine Moblthat für die Geiellidatt, weil „er 

den unverhältnismäpigen und ungleihrörmigen Berig beliebiger Waren 

zu einem verhältnismäßigen und gleichformigen umgeitaltet,“°) 

weil er „allen Bedürfniſſen abhiltt und cine Gleihmäßigfeit des 

Beſitzes herbeiführt.“!) 

Wie hätte ferner Plato das Prinzip der Arbeitsteilung, aut 

) Kep. II 369c. Leg. VII, %46d. 
:) Rep. I, 3ile: "4v our xoulioas 0 JEWDOyos Els 77 Ayopar tı 

vv nel 7, Tis dAk0S Tv dr;,uioro; Wr un Eis Tor aUTor XE0vor ijæn Tois 

deoncvors te ag" arrov ahkaiaade, apyras ıns artov di;uroreyias 

zudnueroc &v dzood; Ordauws, 7 d' 0x, aid’ Eisiv ol TonTo dpwrtes Ear- 
tous Ei 77 diexoriar TETTOVOL TarınE. 

”) Leg. XI, 91Sh. xanrseia yüp zara now naca JEeyorer ov 
Paesns Üvrexa To ye xara givaw, nr de Tovvarrior' NOS yagp ovx 
EVEUYETNS TEC, ug dr ovgdiar YOoyUdTWv WrTIrWroUy aAouuergor 
oraav xal evrwuuakov ouaiAnjv TE xai OTuUErgov aneeyalerar 

Toro zutr yon garaı xai Tv Tov vouiouartog antozalsodar drvauır, 

xai Toy Eunogovy Eri ToVTwm Teraydaı dei Akyeın. 

*) ib. 9180: .. . adow Enixovgiar Teis zoeiaıs Eievnopeiv xai 
nundotnta Tals oroiaıs (BC. divearaı). 
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das er binfichtlich der Produktion jo großen Wert legte, aus dem 

Handel verbannen können? Wenn er im Intereſſe der Güte der 

Arbeit von dem Produzenten forderte, fih auf die Erzeugung einer 

beftimmten Warengattung zu bejchränfen, wie hätte er dem Händler 

verwehren jollen, die Vorzüge der Arbeitsteilung — im Intereſſe 

der Allgemeinheit — aud feinem Gewerbe nugbar zu machen. 

Das heißt er mußte aud jene Form des Handel als eine be- 

rechtigte anerkennen, bei der fich der einzelne Händler mehr und 

mehr darauf bejchränft, den Austauſch von Waren beftimmter 

Art zu vermitteln, um dieje ftet3 da auffuchen zu können, wo fie 

am reichlichſten erzeugt werden und dahin zu fchaffen, wo der ftärffte 
Bedarf nach ihnen ift. 

Damit ift eine Geftaltung des Verkehrs gebilligt, bei der der 

einzelne Händler immer weniger in der Lage iſt, jedem Produzenten 

den Gegenjtand feines befonderen Bedarfes in Tauſch zu geben 

oder von jedem beliebigen Konſumenten gerade den Überſchuß 

von deſſen Erzeugnifjen in Taufch zu nehmen, wo fih aljo für 

ihn die Notwendigkeit herausftellt, ftet3 eine Ware bereit zu halten, 

die er womöglich jedem PBroduzenten für deflen Ware anbieten 

und deshalb auch von jedem Konfumenten annehmen kann. Kurz 

es ift damit die Notwendigkeit eines allgemeinen Taujchmittels 

anerfannt, des Geldes, deſſen Unentbehrlichfeit für die wechjel: 

jeitige Ausgleihung der Bedürfniſſe von Plato ausdrüdlich zuge: 
geben wird. !) 

Sp Har fih nun aber Plato über die Funktionen war, 

welche der Handel al3 Organ einer auf dem Brivateigentum be: 

ruhenden Volkswirtſchaft auszuüben berufen ift, fo entjchiedenen 

Widerſpruch erhob er andrerfeit3 gegen diejenigen Zwecke, welche 
der Handel neben jeiner eigentlihen Aufgabe, der Vermittlung 

zwilhen Produktion und Konſumtion, von dem privatwirtichaft: 

lihen Standpunkt des Einzelnen aus zu befriedigen ſucht. 

Wie jpäter die Kanoniften, die NReformatoren, Fourier und 

andere Sogialiften wirft er die Frage auf: Iſt es zuläflig, daß der 

2) Bl. die S. 222 U. 3 angeführte Stelle 9186. 
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Kaufmann in Wirklichkeit keineswegs bloß als Organ zur Er: 
teihung dieſes allgemeinen Zweckes thätig fein will, ſondern ein: 

jeitig ſich ſelbſt als Zweck ſetzt und „in jchimpflicher Weife ven 

dem dringenden Bedürfnis geleiteten Beiltand (e7r Ti; amrogsiac 
EEIXOVETOW)!) zum Werkzeug des Privateigentums herabmwürbigt? 

Dürfen die Handeltreibenden aus dem Handel ein Gejchäft machen, 

bei dem es ihnen in erjter Linie um ihre eigene Bereicherung, 
nicht um die Befriedigung der Bebürfniffe zu thun ift? 

Indem Plato dieje Tendenz des Handels prinzipiell ver: 

wirft und jede Hanbelsthätigfeit unterdrüdt wiſſen will, bei der es 

auf „Bereicherung“ abgefehen ift und nur gelauft wird um 

teurer zu verfaufen,?) ftelt er die Forderung auf, daß bei allem 

Kauf und Verfauf der Preis einfah nad dem beitimmt werben 

joll, was er — allerdings ohne nähere Begriffsbeftimmung — den 

„wahren Wert“ nennt.) Diefen wahren Wert, die objektive 

Gerechtigkeit des Preiſes, zu realifieren ift Sache der Staatsgewalt, 

welche jih zu dem Zwed mit Sachverjtändigen aus dem Handels: 
und Gewerbeſtand ind Benehmen zu fegen bat, denen die Beltim- 

mung des wahren Wertes nad) Platos Anficht Teine Schwierigfeit 

machen kann.!) 

') Ebd. 919b. 
2) Ebd. 847 0: xarıydeciav dE Evexa yonuartısuwy uNte or» Tov- 

Tov unte AAov underös Ev» 1 wor oAy xai nuAcı Nulv yiyvsode. 

3) Ebd. 921b: zei avampovuevo d’ Epyoy Euvußovievrns vowos, Anep 
zu nwAodrt Euveßovievs, un nAEovos Tıua» diansıpymusvor, a 
Ws unkororara ns afkias, tavurov dj NEOETATTEL Xi Ta avarpovueıW' 
yıyywoxei Yap 0 yE dymiovpyos ıyv afiar. Plato hat hier offenbar das: 

jelbe im Auge, was ber moderne Sozialismus, 3.B. Proudhon, ala „gerechten 

Preis“ bezeichnet, der ſich nah Proudhon jederzeit durch genaue ftatiftifche 
Preisberechnungen u. |. w. ficher erfennen laſſe. Vgl. Diehl: Proudhon II 123. 

4) Ebd. 920c. Bei direktem Verkauf von feiten der gewerblichen Pro: 

duzenten denkt Plato offenbar an den fogen. Arbeits: und Produftionswert; 

denn nur in Beziehung auf diefen kann er von dem Handwerksmann jagen, 
daß er den wahren Preis jeher wohl kenne. ©. oben 921b. — Vgl. auch 

nlichen Gedankengang der fanoniftiichen Lehre über den „richtigen“ 

demann a. a. D. 358 ff.) und dazu Luthers Schrift über die Kauf: 
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Seines ſpekulativen Charakters völlig entkleidet ſoll ſo der 

Handel zu einer Art Amt werden, das feine Aufgabe nur darin 

zu jehen bat, gewiſſe volkswirtichaftlihe Funktionen dem Bebürf- 

niſſe der Gejamtheit entiprechend durchzuführen und welches fich 

mit dem begnügt, was ihm die Allgemeinheit für die Ausübung 
diefer Funktionen wie eine Art Gehalt zuerfennt. 

Auf diefe Weife fol dem Handel jener „mäßige” Ertrag!) 

gefichert bleiben, welcher notwendig ift, um die wirtjchaftliche. 

Eriftenz der handeltreibenden Klaſſe zu erhalten, welcher aber bie 

Anfammlung größeren Kapitul3 von vorneherein unmöglich mad. 

Um dieſes leßtere Ziel noch ficherer zu erreichen, verlangt 
ferner Plato die Ausichliegung der edlen Metalle und damit des 

Gold: uud Silbergelded aus dem gejamten inländifchen Verkehre. 
Er Spricht ih für die Einführung einer Landesmünze aus, Die 
ähnlich wie das fpartanische Eifengeld im Auslande wertlos ift. 

Es mird damit zugleih der auswärtige Handel an ber 

Murzel getroffen, den Plato wegen jeiner Gefahren für die Ein: 

fachheit und Strenge der Sitten auf ein möglichft niedriges Niveau 

berabdrüden möchte, indem er die Einfuhr aller koftbaren, nur dem 

Luxus dienenden Waren verpönt und nur den Import von Gegen: 

ftänden des notwendigen Bedarfes zulaffen will.2) Ein Verbot, 

das übrigend auch den Handel an fich trifft, da ja die prinzipielle 

Beſchränkung der Produktion und Konjumtion auf das Notwendige 
einc ganze Reihe von Handelszweigen und Gewerben von vorneherein 
überflüffig mad. 

Natürlich fol ſich auch die volfswirtfchaftliche Funktion der 

Landesmünze nad) Platos Anfiht nur auf das Notwendige be 

handlung (X, 1090), ſowie andere Schriften der NReformatoren, die ala „öfo: 

nomifch“ d. h. ala produktiv nur den Handel gelten Laffen, der Überfluß und 

Mangel außgleicht, dagegen allen Handel veriverfen, der nur kauft, um teurer 

zu verfaufen. Eine Auffaffung, die zum Teil direft an Plato antnüpft. 
(corp. ref. XVI 427. cf. XI 394.) 

!) xspdos uergrow ib. 
2) Ebd. 847c. 

Pöhlmann, Geſch. des antilen Kommunismus u. Sozialismus. I. 15 ( 
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Lehe dadurc beieu:gen, daß re vrinziviell Die Berechtigung der: 

jenigen Gcicdtdite negiett. durch welche Das Geld ſelbſt Mittel des 
Erwerbes wird. Tas beißt: es ſollen alle Kreditgeſchäfte unmög— 
lich gemacht werden durch die Unterdrückung derjenigen Inſtitution, 
welche die Seele Des Kredites iſt, nämlich der Zinsbarkeit des Dar— 

'ı voutaua arusjodkor ans eida;rs Erexa. Rep. II 371b. Tas Geld 
feine Ware mehr, fondern nur noch ein Znmbol, ein bloßes Zeichen! 

2) Ach in dieſer ſchon oben S. 115) bei den Eynikern konftatierten 
Abneigung gegen das Geld berührt Fich der antike mit dem modernen Sozialis: 
mus. „Zas Geld“, jagt Proudhon, „ıft der Deſpot der Zirkulation, ber 
Zyrann des Handels, das Haupt der faufmännijchen iyeudalität, das Eymbol 
bes Eigentums. Tas Geld müfjen wir vernichten!“ (Vgl. Diehl a. a. O 

— 
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lehens,!) jomwie durd) das Verbot, auf Kredit zu laufen oder zu 
verfaufen.?) | 

Das Kaufgeſchäft Toll möglichſt den Charakter des Taufch- 

geichäfts bewahren, der Kauf dem Taufch möglichjt nahe gerüdt 
werden, um jede freiere Geftaltung des Kaufes, wie fie eben der 

Kredit geftattet, von vorneherein unmöglich zu machen. Der Kauf 

fol nach diefer — auf möglichſte Annäherung an die Natural: 

wirtſchaft hinftrebenden — Anſchauungsweiſe nichts fein, als ein 

Tauſch mit fofortiger Realifation, der fih von demjenigen der 

Naturalwirtfhaft nur dadurch unterfcheidet, daß auf Seite des 

einen Kontrahenten eine Geldfumme den Inhalt der Taufchleiftung 
bildet.°) 

Auf diefe Weile fol das Geld, wie der Handel, aufhören, 

Habjugt und Mammonismus einerjeit, Armut und Ausbeutung 

bes Armen andererſeits zu fördern. 
Man wird der allgemeinen Tendenz, welche in dieſen Er: 

örterungen zum Ausdrude Tommt, eine gewiſſe Sympathie ja nicht 

verfagen können. Gerade die Gegenwart empfindet es als eine ber 

verhängnisvolliten und gefährlichjten Konfequenzen hochentiwidelter 
Geld: und Krebitwirtichaft, daß es durch fie einer Kleinen Minorität 

ı) Mer Geld auf Zing ausleiht, dem foll der Schuldner nicht einmal 
mehr das Kapital zurüdzuzahlen brauchen. Leg. V, 7420: unde daveidev 
Eni 10xw, ws EEov un anodıdovaı To naganav to daveisauerıw ujtE Toxor 

unte xegakavor. Ähnlich Schon im „Staat“, wo es für wünschenswert erklärt 

wird, daß die Hingabe von Selddarlehen nur auf „eigene Gefahr“ erfolgen 
follte. 556b: &av yag Eni tw aurou xıvdvyw Ta noAda dis TWv Exovoiw» 
Evußolaiwv nooorarın Evußaddeıy, yonuariloıvro uev dv nırov avaudas 

&v ın nos, &larım d’ &v auız Yioro tWv Tolovtwr xaxwr, olwv wur di) 

EITTOUEV. 

2) Leg. XT, 915d: Doa de dia TIvos wuns 7 xcè noaoews aAdcrre- 
tai rıs Eregos all, dıdovin Ev Yuo« Tn TETayuevy Exaorors xar' yopav 

xai deyauevov Ev TO napayonua tıumv ovrws aAdarreodaı, @AAodı de 

undauov, und’ Eni avaßoAy nodoıw und wınv noteiodaı undevos. 

°) Sehr bezeichnend für diefe Tendenz, den Kauf möglichjt dem Tauſch 

zu nähern, ift die Art und Weife, wie Plato an der eben genannten Stelle 
von einem „Eintaufchen durch Kauf oder Verkauf“ fpricht. 

15* 
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densz Terz, 205 I Arten So über Sürerumtag und Gelb: 

sartir nr nme ın Suerdmääter, mern eber in noch radi⸗ 
kaletet mung Sei einen mi a züdternen Denter und ſcharfen 

Beshachrer 1silitamamider Erdetningen, wie Irirtoteles wieder: 
tehren. Wie gemana A te cittkapualiniſche Bewegung geweſen 

ſein, welch tiefer und nachbaltiger Eindruck muß der Gedanke einer 

einichne: denden Ummanster der beitchenden Wirtihaftäordnung in 

den (demütern binterlaren baben, wenn telbit ein ſo gearteter Den⸗ 

ker, der in der grundlegenden Frage der Eigentumsordnung ſich nie 
in der Weiſe mie Plato vom Boden der Wirklichkeit entfernte, — 
wenn Ariſtoteles in seiner Aritif der Konſequenzen einer privat: 
wirtichaftlihen Rechtsordnung, in seinen Anjchauungen über den 
Güterumſatz, die freie Konfurrenz, die Geldwirtihaft und die Kapital: 
rente ji) nicht nur an den Gedankengang N atos enge anjchlof, 
jondern über denjelben noch hinausging! 

Ariſtoteles erfennt, wie Plato, den Fortſchritt von der Natural: 
zur Seldwirtichaft an, und jeine Erörterung über die Entjtehung 
und Natur des Geldes darf als eine klaſſiſche bezeichnet werben.) 

') ugl. Pol. I, 3, 13. 12578 f. 
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Doch fügt er ebenjo, wie Plato, die prinzipielle Einſchränkung hin— 
zu, daß das Geld nur zur Vermittlung des Güterumfages, nicht 
al3 Werkzeug der „Bereicherung“ dienen folltee Der Gewinn aus 
Zinsdarlehen und fonftigen Geldgefchäften erfcheint ihm als durch: 
aus widernatürlich (uakıora naga yvoıv), weil auf diefe Weife 
das Geld ſelbſt Mittel des Erwerbes und nicht dazu gebraucht 
wird, wozu es erfunden ift. „Denn nur zur Grleichterung des 
Zaufches kam es auf, nicht um durch den Zins fich felber zu ver: 
mehren.” ') 

Ebenſo, mie alles dieſes, ift es ganz platonifch gebacht, wenn 
Ariftoteles ein Symptom der Entartung darin fieht, daß durch 

Geld und Handel eine wirtichaftliche Thätigkeit hervorgerufen wird, 
die weſentlich darauf gerichtet ift, „wie und mit welchen Mitteln 

man beim Umſatz möglichſt viel gewinnen könne.““) Er ftimmt 

mit Plato darin völlig überein, daß aller Erwerb fid) auf die Be: 

ihaffung des Unterhaltsbedarfes beichränfen und an den vernünf- 
tigen Bedürfniffen des Menfchen von vorneherein fein Maß und 

feine Grenze haben mülle;?) daß daher die ganze thatfächliche Ent: 

widlung des Handels, ingbejondere des Geldhandels eine verwerf- 

liche jei, weil derjelbe in der Verfolgung jeines Zieles eine folche 
Schranke nicht anerkennt, jondern auf „unbegrenzten Gelderwerb” 
bedacht ijt.*) 

Da der „wahrhafte” Reichtum nach der Anficht des Arifto: 
tele8 nur in dem für das Leben Notwendigen und Nüblichen be: 

fteht und das für ein vernunftgemäßes Dafein genügende Maß 

1) Ebd. I, 3, 23. 1258b. 

2) Ebd. I, 3, 15. 1257b: nosev zai mus ueraßaikouevor nnÄsiotor 
nomoes xEodog. 

3) 8f. 1256b. 

) 17. 1257: xal ravıns Ts yonuanarızns ovx Eotı Tod reious 
nevas, TEAoS DE 6 ToLoUros NAOVTOS zei yonucıwv xınors. cf. 18: -- 7 

uEy gaiveraı dvayxaiov eivaı Iavıöc 1ÄovToV regas, Ent dE TWr yıvo- 

uevwvy OpWuev Gvußaivor Tovvarıiov' IÄavres yag Eis anelgov avfovow 
ol ronparılousvor TO vououu. ( 
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aryayxaic yoruarıstzr,;) dneiıgos Aka Eyoroa Oöpor. 

:) 17: aneıgos dr; 6 akorıos 6 do Tarıns 155 Yonuatiarıxı's 

®, 19. 

4) Ter ariftoteliihe Sozialitaat begnügt fich mit dieſem Austauich für 
— Bedarf; er „gibt ſich nicht zum Markt für andere her“, weil es 
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Der Handel erfcheint auch hier in feiner geſchichtlich gewor⸗ 

benen Geſtalt weſentlich al3 ein Barafit der Volkswirtſchaft, deſſen 

Thätigkeit zur Produktion nichts Hinzufügt, Jondern immer nur für 
den einen gewinnt, was fie den anderen nimmt.!) 

Bei diefer - Auffaffung Tann es nicht zweifelhaft fein, daß 

Ariftoteleg auch vom Standpunkt feines Gejellichaftsidealed aus 

die möglichſte Unſchädlichmachung der „naturmwidrigen” Tendenzen 

des Handels fordern mußte, wenn fih auch leider die Art und 

Meije, wie er fih die Verwirklichung diefer Forderung dachte, 
unjerer Kenntnis entzieht. Ja es it jogar die Möglichkeit nicht 
ausgeihloffen, daß er in feiner Darftellung der wirtjchaftlichen 

Organifation des beften Staates, die bekanntlich in der uns über: 

lieferten Geftalt nicht über die erſten Grundlinien hinauskommt, 

zu einem abjchließenden Ergebnis in dieſer ſchwierigen Frage über- 
baupt nicht gelangte. 

Immerhin fteht wenigſtens in negativer Beziehung foviel feft, 
daß er die Anficht Platos, al3 fünne der gewerbsmäßige Handel 

bi8 zu einem gemifjen Grade mit der Ethif in Einklang gebracht 
werden, jeinerjeit3 nicht geteilt, aljo thatſächlich eine noch ab- 

lehnendere Haltung gegen den Handel eingenommen hat, al3 es 
Plato wenigſtens in jeiner legten jozialpolitiihen Schrift gethan 

batte. Und es ift diefer Pelfimismus von den oben genannten 

Prämifjen aus ja jehr begreiflich! 

dabei nur auf Bereicherung abgejchen wäre. An „ſolcher Gewinnſucht“ foll 
er fein Teil haben. IV, 5, 5. 1327a: aurn yag E&unogixnv, aAA’ ov Tois 
@ARoıs dei eivaı ııjv noAw' ol de napeyorres Opds avrors naoıy ayopav 

10000dov yapıy Tavr« noctrovom' nv de un dei noAv TOoLavıng usreyev 
nacovefias, oud’ Eunogiov dei xexınasaı ToLouror. 

) Nur jo ift e8 meines Erachtens zu verftehen, wenn die auf den 

bloßen Handelsgewinn berechnete Erwerbskunſt getabelt wird, weil fie „ov 
xard qua, ad’ ca’ addıylar Eariv“ (23. 1258b). Denn der Handel kann 

doch nicht deshalb getadelt werden, weil er in „gegenfeitiger Übereinkunft“ 

(itatt in der Natur) gegründet ift, wie Suſemihl auch überjeßen will. Tenn 

auch der Gebrauch des Geldes iſt „durch Übereinkunft eingeführt“ ($ 14) 

und wird trotzdem von Ariftoteles vollkommen gebilligt. 
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Wenn aber der gewerbsmäßige Handelsbetrieb grundjäglich 
mit der wahren Sittlichfeit unvereinbar ift, wenn er feiner wahren 

Tendenz nah auf die Vernichtung jener wirtfchaftlichen Gleichheit 

binarbeiten muß, welche Ariftoteles als gefellichaftliches Ideal auf- 

ftellt, fo mußte fih auf feinem Standpunft bei einiger Konfequenz 

die weitere Frage aufdrängen: Iſt die Eriftenz eines bejonderen 
Handelsgemerbes unter allen Umftänden notwendig, oder ift nicht 

etwa ein Gejellihaftszuftand denkbar, welcher die Vermittlung bes 

Kaufmanns überflüjfig macht? 

Welche Antwort er freilih auf dieſe Frage hatte, darüber 

laflen ji” nach dem oben Gejagten höchſtens Vermutungen auf: 
ftellen. Einige Außerungen der Politik erwecken wohl den Anfchein, 

al3 ob ſich Ariſtoteles von der Entbehrlichfeit des Handelsgewerbes 

dod) nicht habe überzeugen können. Es find das die Stellen, wo 

er eine Aufzählung der für die Geftaltung des Verfaffungslebens 

in Betracht fommenden Bolfsklaffen gibt und in der That neben 

dem Buuern: und Handwerkerſtand al3 dritten organiſchen Beſtand— 

teil des Volkes die handeltreibende Klafje nennt.!) Aber es kann 

das in feiner Weiſe als entjcheidend angejehen werden.?) Denn 

Aristoteles hat es in dem Teil der Politik, welchem diefe Stellen 
angehören, nur nit der Pathologie und Therapie der beftehenden 

Staats- und Gejellihaftsordnung zu thun, deren wirtfchaftliche 

Grundlagen er bier als gegeben hinnimmt. Ein Beweis wäre alſo 

nur dann erbracht, wenn auch die ideale Gejellihaftsordnung des 

„beiten” Staates einen bejonderen Handelsftand kennen würde. 

Nun Stellt fi) aber bei näherem Zuſehen die bedeutjame, 

bisher merfwürdigermweife völlig überfehene Thatfache heraus, daß 
Ariftoteles bei der wiederholten Aufzählung der volkswirtſchaftlichen 

Vorausſetzungen und der wirtichaftlichen Berufe, ohne welche aud) 

fein befter Staat nicht beſtehen kann, das Handeldgewerbe mit 

) VI, 4, 1. 1291b. Bgl. VII, 4, 3. 1321a. 

2) Wie da3 3. B. Rau thut (Anfichten der Volkswirtſchaft 15) und 

Kautz: Geſchichtliche Entwicklung der Nationalökonomik 139. 
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dabei andererjeit3 überjehen, daß, wenn auch das Geld nicht jelbit 

und unmittelbar produktiv tft, e8 doch für feinen Befiter mittelbar 

dadurch produktiv zu werden vermag, daß e3 ihm die Aneignung 

von Gütern ermöglicht, die zum Erwerb und zur Produktion neuer 

Güter dienen können. Es wird daher auch verfannt, daß, wenn 

durch Überlaffung von Geld an einen anderen diefem die Möglich: 
feit verjchafft wird, fih in den Belig von Erwerbsvermögen und 

Produftionsmitteln d. h. eines Kapitals zu jeßen, der Darleihende 
einen mwohlbegründeten Anſpruch auf die Beteiligung an dem Er: 

trage dieſes Kapitales erhält. Dies leugnen heißt aber nicht? 
anderes als das Darlehensgefchäft ſelbſt bejeitigen, die Entwid- 

lung alle Kredites und damit die mirtfchaftliche Leiftungsfähigfeit 
aller derjenigen unterbinden, welche darauf angewiefen find, fich das 
für die Bethätigung ihrer Arbeitskraft und ihres Unternehmungs: 

geiftes nötige Kapital auf dem Wege des Kredites zu verjchaffen. 

Was würde aber der Handel, dejlen Seele Geld und Kredit ift, in 

einem vollswirtjchaftlichen Syften bedeuten, welches die Produktivität 

der Arbeit, die Kapitalbildung und vermehrung in dieſer Weife 

lähmen würde! — 
Man ift vielfach geneigt, die Weite des Abjtandes zu unter: 

ſchätzen, welcher die gejchilderte platonifchariftotelifche Wirtſchafts— 

theorie von der thatfächlichen Geltaltung des Lebens trennte. Man 

fieht in ihr — insbeſondere in der Befämpfung des Brivathandels 

— ein Symptom de3 relativen Zurückbleibens der antiken Volks— 
wirtichaft, der fittlichen Geringſchätzung und des Mißtrauens, mit 

welchem der Handel bei geringer entwidelter Kultur, wo man feiner 
verhältnismäßig weniger bedarf, ftet3 betrachtet zu werden pflegt. 

Ebenſo jollen die Angriffe auf die Zinsbarfeit des Darlehens 

wejentlich der Refler einer geringen Ausbildung der Kapitalwirt- 
ihaft und der hiermit unvermeidlich verbundenen Abneigung gegen 

da3 Zinsnehmen fein.!) 

ı) Selbft Sufemihl (Anmerk. zu Ariftoteles’ Politit II 30) befennt 
fi} zu der Anficht, daß die „Rechtmäßigkeit und vernunftgemäße Notwendig: 

keit des Zinjes den Alten nıcht klar geivorben fein könne“, weil bag Tr 
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auf diejenigen Thätigkeiten hingewieſen, die einer größeren Aus— 

dehnung fähig waren, als die Agrikultur d. h. eben Gewerbefleiß 
und Handel. 

Am früheſten und intenſivſten tritt dieſe Tendenz da hervor, 

wo einerſeits der Boden an Landbauprodukten weniger ergiebig 
war, dagegen wichtige Rohſtoffe für die Induſtrie z. B. Thon: und 
Erzlager u. |. mw. darbot, oder wo eine günftige Verkehrsſtellung, 
befonder3 die Lage am Meere, die Entwidlung der Schiffahrt be: 
günftigte, wie es an zahllofen Orten der hellenifchen Welt der Fall 

war. Hier war — bei der ausgeprägten Begabung der Bevölfe- 

rung — der Keim zu einer Handelsgröße gegeben, wie fie auf 
Grund ähnlicher Verhältniffe ven Phöniziern, ſpäter den Venetianern, 

Genuejern und Holländern zu teil geworden ift. Einen mächtigen 
Anreiz in derjelben Richtung enthielt die außerordentliche Zunahme 
der Bevölkerung, die in der Folonifatoriihen Ausbreitung des 

Hellenentums einen jo großartigen Ausdrud gefunden hat. 
In der That beginnt die merfantile Entwicklung der helleni— 

ſchen Küftenftaaten diesſeits und jenſeits des ägäiſchen Meeres be: 

reits in einer Zeit, welche weit jenfeit3 der beglaubigten Gejchichte 

liegt. Schon im achten Jahrhundert ift ein umfaſſendes Syſtem 

von Kandelswegen und Handelsverbindungen gefchaffen, an deren 

Erweiterung und Vervollkommnung mit unabläjligem Eifer ge 
arbeitet ward. Dieſes zähe und zielbemwußte Streben jhuf eine 

Welthandelkonjunktur, welche e3 ermöglichte, die Waren der ent: 

legenften PBroduftionsgebiete: die Zuruserzeugniffe der alten Kultur: 

länder des Oſtens, wie die für die Entwidlung der heimifchen 
Induſtrie und für die Ernährung einer zahlreichen gewerblichen Be: 

völferung fo wichtigen Naturprodufte der nordifchen Länder in Maſſe 

und mit der nötigen Negelmäßigfeit zu beziehen, eine Welthandels: 

fonjunktur, welche den Erzeugniffen der heimiſchen Produktion ein 

Ahfapgebiet eröffnete, das von dem innerften Winfel des ſchwarzen 

Meeres bis zum atlantiſchen Ozean reichte. 

Welche Bedeutung fo gerade die merfantilen Intereſſen ges 

warmen, baß zeigt neben dem frühzeitigen Übergang von der Natural: 
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jenigen Get@atte negiert. durch welde Das Geld ielbit Mittel des 

Erwerbes wird — he Et: es ſollen alle Areditgeibärte unmög— 

lich gemacht werden durch Die Unterdrüdung derjenigen Inttitution, 

welche die Sud bes Kredite iſt, nämlich der Zinsbarkeit des Dar— 

'ı soutsun gUusokor 175 eAkazys Erexa. Rep. U 3716. Tas Geld 

feine Ware mehr, jondern nur noch ein Enmbol. ein bloßes Zeichen! 

2; Auch in Dieser ichon oben S. 1151 bei den Cynikern Eonftatierten 

Abneigung gegen das Geld berührt fich der antike mit dem modernen Soyialiä: 
mus. „Tas Geld“, jagt Froudhon, „ıit der Teipot ber Zirkulation, ber 
Zyrann bes Handels, das Haupt der fauimänniichen iyeudalität, das Eymbol 
bes Eigentums. Tas Geld müſſen wir vernichten!“ (Dgl. Diehl a.a. O 

N 
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lebens, !) jomwie durch das Verbot, auf Kredit zu kaufen ober zu 
verfaufen.?) | 

Das Kaufgeihäft Toll möglichſt den Charakter des Taufch: 
gefchäfts bewahren, der Kauf dem Tauſch möglichft nahe gerückt 

werden, um jede freiere Geftaltung des Kaufes, wie fie eben der 
Kredit geftattet, von vorneherein unmöglid zu machen. Der Kauf 

fol nad diefer — auf möglichſte Annäherung an die Natural: 

wirtfchaft hinftrebenden — Anſchauungsweiſe nichts fein, als ein 

Tauſch mit fofortiger Nealifation, der fi von demjenigen der 

Naturalwirtſchaft nur dadurch unterfcheidet, daß auf Seite des 

einen Kontrahenten eine Geldjumme den Inhalt der Taujchleiftung 

bildet.) 
Auf diefe Weile fol das Geld, wie der Handel, aufhören, 

Habjuht und Mammonismus einerjeit3, Armut und Ausbeutung 
de3 Armen andererjeit3 zu fördern. 

Man wird der allgemeinen Tendenz, welche in diejen Er: 

Örterungen zum Ausdrude kommt, eine gemwifje Sympathie ja nicht 
verfagen fönnen. Gerade die Gegenwart empfindet es als eine ber 
verhängnigvolliten und gefährlichiten Konfequenzen hochentiwidelter 

) Mer Gelb auf Zins außsleiht, dem foll der Schuldner nicht einmal 
mehr das Kapital zurüdzuzahlen brauchen. Leg. V, 742c: unde daveibev 
ni 1oxw, ws EEov un anodıdovaı TO napanay To davsısausvw unTE Toxov 

unte xegakaıor. Ähnlich Schon im „Staat“, wo es für wünſchenswert erklärt 

wird, daß die Hingabe von Gelddarlehen nur auf „eigene Gefahr” erfolgen 
follte. 556b: Eav yap Eni rw avrou xıyduvw Ta noAAd dis TWv &xovoior 

Euußolaiov noooraıry Evußdikeıv, yonuariloıvro uEv dv yrrov dvaudes 
&v rn nodeı, &Anrım d’ Ev Kurz lotto TWv Tolovrwr xaxwr, olwr vor di 

EITTOUEV. 

2) Leg. XI, 915d: "Do JE did TIvos wuns 7 xcè nganoews aAAuTTeE- 
rei rıs Erepos allw, didovra Ev yuo« 17 Terayukyn Exaorors xar’ dyopav 

xai derausvov Ev Two napayonue tıumv ovrwg aAAadrreodaı, aAoIı de 

undauoi, und’ Eni dvaßoln nodow unde wvnv noiodaı undevos. 

8) Sehr bezeichnend für diefe Tendenz, den Kauf möglichft dem Taufch 

zu nähern, ift die Art und Weile, wie Plato an der eben genannten Stelle 
von einem „Eintaufchen durch Kauf oder Verkauf” fpricht. f 

15* 



226 Erſtes Buch. Hellas, 

Ihränfen; d. h. fie fol nichts Anderes mehr fein, als ein Hülfs⸗ 

mittel des Güterumfages und Preismaßitab.!) 

Ssnfoferne das Geld — infolge jeiner unbeſchränkten Auf: 
bewahrungs- und Anjammlungsfähigfeit und feiner alljeitigen von 
Zeit und Ort unabhängigen Verwendbarkeit — den Ermerbätrieb 

und die Ermwerbsfähigfeit des Einzelnen und damit den wirtichaft: 

lihen Konkurrenzkampf fteigert, die Möglichkeit zur Anſammlung 

von Reichtum vervielfältigt, mußte e8 ja ein Gegenftand des Miß— 
trauens und der Abneigung für eine Theorie fein, welche in ber 

Konkurrenz und in dem Gegenjag von Arm und Reich an fid 
ſchon Symptone fozialer Erkrankung erblidte.?) 

Diefe dem beweglichen Kapital durch das Geld zugeführte 
Macht ſoweit zu ſchwächen, als es ohne Befeitigung des Geldes 

ſelbſt möglich war, fcheute der abftrafte Dogmatismus der Theorie 
vor den äußerften Konjequenzen nicht zurüd. Wie fie die An- 

jammlung größerer Werte mit Hülfe des Geldes einfach) dadurch 

unmöglich gemacht willen wollte, daß das edle Metall im Münz 
weſen durd) Stoffe von ungleich geringerem Tauſch- und Gebrauchs: 

wert erſetzt wird, fo will fie die — in ihrem Ergebnis auch wieder 

jener Kongentrierung von Werten förderlide — Eigenfchaft des 

Geldes, jeinem Beliger als Erwerbsvermögen zu dienen, in radikaler 

Weiſe dadurch bejeitigen, daß fie prinzipiell die Berechtigung der: 
jenigen Gefchäfte negiert, durch welche das Geld ſelbſt Mittel des 

Erwerbes wird. Das heißt: es follen alle Kreditgejchäfte unmög— 
lid) gemacht werden durch die Unterdrüdung derjenigen Inſtitution, 

welche die Seele des Kredites ift, nämlich der Zinsbarkeit des Dar— 

!) vousue ovußolov ns addayıs Evexa. Rep. Il 371b. Das Geld 

feine Ware mehr, fondern nur no ein Symbol, ein bloßes Zeichen! 

2) Auch in dieſer fchon oben (S. 115) bei ben Cynikern Tonftatierten 

Abneigung gegen dag Geld berührt fich der antike mit dem modernen Sozialis: 
mus. „Das Geld“, fagt Proudhon, „it der Deſpot der Zirkulation, der 

Zyrann de3 Hanbel3, dad Haupt der faufmännifchen Feudalität, das Symbol 

des Eigentum? Das Geld müfjen wir vernichten!" (Bgl. Diehl a. a. O. 
IT, 53.) 
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lebens, !) ſowie durch das Verbot, auf Kredit zu kaufen ober zu 
verfaufen.?) | 

Das Kaufgeichäft ſoll möglichſt den Charakter des Taufch: 

geihäfts bewahren, der Kauf dem Tauſch möglichſt nahe gerückt 
werden, um jede freiere Geftaltung des Kaufe, wie fie eben der 

Kredit geftattet, von vorneherein unmöglich zu machen. Der Kauf 
fol nah dieſer — auf möglichjte Annäherung an die Natural: 

wirtfchaft hinftrebenden — Anſchauungsweiſe nichts fein, als ein 

Taufch mit fofortiger Nealifation, der fih von demjenigen der 

Naturalwirtfchaft nur dadurch unterfcheidet, daß auf Seite des 

einen Kontrahenten eine Geldſumme den Inhalt der Taufchleiftung 
bildet.?) 

Auf diefe Weiſe ſoll das Geld, wie der Handel, aufhören, 

Habfuht und Mammonismus einerfeitd, Armut und Ausbeutung 
des Armen andererjeitS zu fördern. 

Man wird der allgemeinen Tendenz, welche in dieſen Er: 

Örterungen zum Ausdrude fommt, eine gewille Sympathie ja nicht 
verfagen können. Gerade die Gegenwart empfindet es al3 eine ber 
verhängnisvolliten und gefährlichſten Konfequenzen hochentiwidelter 

Geld: und Kreditwirtichaft, daß es durch fie einer Kleinen Minorität 

) Wer Geld auf Zins ausleiht, dem foll der Schuldner nicht einmal 

mehr bad Kapital zurüdzuzahlen brauchen. Leg. V, 742c: unde daveiLeıv 

ni 10xw, vs E£ov un anodıdovaı To naupanev ıW daveıoaufvw uNjTE Toxov 

unte xegaiaıor, Ähnlich Schon im „Staat“, wo es für wünſchenswert erklärt 

wird, daß bie Hingabe von Gelddarlehen nur auf „eigene Gefahr” erfolgen 

follte. 556b: &av ya Eni rw avrov xıvduyw Ta noAAd Tıs TWv Exovaiwr 

Evußolaiwv noooraıın Euupßalleıy, yonuarilovro uv dv nrrov dvardüs 

&v 15 noAsı, &Aurım d’ Ev avın Ylorro tWy roorıwv xaxw», oluv vur di 
EITTOUEV. 

2) Leg. XI, 915d: "Doa« de dia Tivos wunjs 7 xcè nonoews aAAuTTe- 

tai vis Eregos aA, didovra Ev YWp« Ty Terayulrn Exdarors zart’ ayopav 

xai deyouevor &v To napaypnua tıunv ovrws aAdarrecsdaı, dAdodı de 
undauov, und’ Eni dvaßoin ngdaw unde wrnv nowiodeı undevos. 

s) Sehr bezeichnend für diefe Tendenz, den Kauf möglichſt dem Taufch 

zu nähern, ift die Art und Weife, wie Plato an der eben genannten Stelle 
von einem „Eintaufchen durch Kauf oder Verlauf“ Tpricht. 

15* 
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Doch fügt er ebenſo, wie Plato, die prinzipielle Einſchränkung hin— 

zu, daß das Geld nur zur Vermittlung des Güterumſatzes, nicht 

als Werkzeug der „Bereicherung“ dienen ſollte. Der Gewinn aus 

Zinsdarlehen und ſonſtigen Geldgeſchäften erſcheint ihm als durch— 

aus widernatürlich (uakıor« naga yvaıv), weil auf dieſe Weiſe 
da3 Geld ſelbſt Mittel des Erwerbes und nicht dazu gebraucht 
wird, wozu ed erfunden ift. „Denn nur zur Erleichterung des 

Zaufches fam es auf, nicht um durch den Zins fich felber zu ver: 
mehren.” ') 

Ebenfo, wie alles dieſes, ift e8 ganz platonisch gedacht, wenn 
Ariftoteles ein Symptom der Entartung darin fieht, daß durch 

Geld und Handel eine wirtichaftliche Thätigkeit hervorgerufen wird, 
die weſentlich darauf gerichtet ift, „mie und mit welchen Mitteln 

man beim Umſatz möglichſt viel gewinnen könne.““) Er ftimmt 

mit Plato darin völlig überein, daß aller Erwerb ſich auf die Be: 

ſchaffung des Unterhaltsbedarfes bejchränfen und an den vernünf- 

tigen Bebürfniffen des Menſchen von vorneherein fein Maß und 

feine Grenze haben müfje;3) daß daher die ganze thatjächliche Ent- 
widlung de3 Handels, insbejondere des Geldhandels eine verwerf- 

liche fei, weil derjelbe in der Verfolgung ſeines Zieles eine folche 

Schranke nicht anerkennt, ſondern auf „unbegrenzten Gelderwerb” 

bedacht ift.*) 

Da der „wahrhafte” Reichtum nach der Anficht des Arifto- 

teles nur in dem für das Leben Notwendigen und Nüglichen be- 

fteht und das für ein vernunftgemäße? Dafein genügende Maß 

1) Ebd. I, 3, 23. 1258b. 
2) Ebd. I, 3, 15. 1257b: oder xai nws ueraßaddlouevor nAEIGToV 

nomaeı xEgdos. 

2) 8f. 1256b. 

9) 17. 1257: xel Tavıns 175 Yoruarıorızıjs ovx tort toõũ rekoug 
neoas, teAos BE 6 ToLovros nAovros zei yonuarwr xınaıs. cf. 18: -- 7m 

u2y geiveıaı dvayxalov eivaı navrog nAovrov iepas, Eni de TWv yıvo- 

ueywy öpauev avußaivov Towvarılov' navres yap Eis aneigov avfovoıy 

od yonuanılöuevor TO vouiouu. 
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Der Handel erjcheint auch bier in feiner gejchichtlich gewor- 

yenen Geſtalt weſentlich als ein Parafit der Vollswirtichaft, deſſen 

Thätigfeit zur Produktion nichts Hinzufügt, jondern immer nur für 
yen einen gewinnt, was fie den anderen nimmt.!) 

Bei dieſer - Auffaffung kann es nicht zweifelhaft fein, daß 
Ariftotele8 auch vom Standpunkt feines Geſellſchaftsideales aus 

ie möglichite Unſchädlichmachung der „naturwidrigen” Tendenzen 

»es Handeld fordern mußte, wenn ſich auch leider die Art und 

Weile, wie er fih die Verwirklichung diefer Forderung dachte, 
injerer Kenntnis entzieht. Ja es ift jogar die Möglichkeit nicht 
wögeichloffen, daß er in feiner Darftellung der wirtjchaftlichen 

Irganifation des beiten Staates, die bekanntlich in der uns über: 

teferten Geftalt nicht über die erften Grundlinien hinauskommt, 

u einem abjchließenden Ergebnis in dieſer fchwierigen Frage über: 
yaupt nicht gelangte. 

Immerhin fteht wenigſtens in negativer Beziehung ſoviel feſt, 

aß er die Anficht Platos, ala könne der gewerbsmäßige Handel 

18 zu einem gewiſſen Grade mit der Ethik in Einklang gebracht 

verden, jeinerjeit3 nicht geteilt, alfo thatjächlih eine noch ab: 

ehnendere Haltıng gegen den Handel eingenommen bat, als es 

Plato wenigſtens in jeiner letzten ſozial-politiſchen Schrift gethan 

ſatte. Und e3 iſt dieſer Peſſimismus von den oben genannten 

Prämifjen aus ja jehr begreiflich! 

abei nur auf Bereicherung abgefehen wäre. An „folder Gewinnſucht“ fol 
r fein Zeil haben. IV, 5, 5. 1327a: aut yap Eunogixıv, dA’ ovV Tois 

Moic dei eivaı ıiv noAıv‘ ol BE napeyovies apds autos ndoıw dyopav 

10000dov yapıy rauTa noarrovow' 79 dE un dei noAıw Taavıns uereyew 

rAgovekias, oud’ dunogiov dei xexıjodar Toloi'Ttor. 

1) Nur fo ift es meines Erachtens zu verftchen, wenn die auf ben 

loßen Handeldgewinn berechnete Erwerbskunſt getabelt wird, weil fie „ov 
ara gvomv, aA an’ aAdılwv Eoriv“ (23. 12586). Denn der Handel kann 
och nicht deshalb getadelt werden, weil er in „gegenfeitiger Übereinkunft“ 

ftatt in der Natur) gegründet ift, wie Sufemihl auch überjegen will. Denn 
uch der Gebrauch des Geldes ift „durch Übereinkunft eingeführt“ (8 14) 

ind wird troßdein von Ariftoteles vollkommen gebilligt. 
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Wenn aber der gemerb3mäßige Handelsbetrieb grundjäglich 
it der wahren Sittlichfeit unvereinbar ift, wenn er feiner wahren 
endenz nah auf die Vernichtung jener wirtſchaftlichen Gleichheit 
narbeiten muß, welche Ariftoteles als gefellfchaftliches deal auf: 

lt, jo mußte fih auf feinem Standpunft bei einiger Konſequenz 

e weitere Frage aufdrängen: ft die Eriftenz eines beſonderen 

andelsgewerbes unter allen Umftänden notwendig, oder ift nicht 

wa ein Gefellihaftszuftand denkbar, welcher die Vermittlung des 
aufmanns überflüjfig macht? 

Welche Antwort er freilich auf dieſe Frage hatte, darüber 

iſſen ſich nach dem oben Geſagten höchſtens Vermutungen auf— 

ellen. Einige Äußerungen der Politik erwecken wohl den Anſchein, 

ls ob ſich Ariſtoteles von der Entbehrlichkeit des Handelsgewerbes 
och nicht habe überzeugen können. Es ſind das die Stellen, wo 

: eine Aufzählung der für die Geſtaltung des Verfaſſungslebens 
ı Betracht kommenden Bolfsklaffen gibt und in der That neben 

sm Bauern: und Handwerkerſtand als dritten organiſchen Beftand- 

il des Volkes die handeltreibende Klaſſe nennt.!) Aber es Tann 
13 in feiner Weiſe al3 enticheidend angefehen mwerden.?) Denn 

riftotele8 bat es in dem Teil der PBolitif, welchem diefe Stellen 

ngehören, nur mit der Pathologie und Therapie der beftehenden 

taats- und Geſellſchaftsordnung zu thun, deren wirtichaftliche 

Irundlagen er hier als gegeben hinnimmt. Ein Beweis wäre aljo 

ur dann erbracht, wenn aud) die ideale Geſellſchaftsordnung des 

beften” Staates einen bejonderen Handelsftand fernen würde. 

Nun Stellt fi aber bei näherem Zuſehen die bebeutjame, 

isher merkwürdigerweiſe völlig überjehene Thatfache heraus, daß 
riftotele3 bei der wiederholten Aufzählung der volfswirtjchaftlichen 

‚orausfegungen und der wirtſchaftlichen Berufe, ohne welche auch) 

in befter Staat nicht beitehen kann, das Handelägewerbe mit 

) VI, 4, 1. 1291b. Bgl. VII, 4, 3. 1321a. 

2) Wie das 3. B. Rau thut (Anfichten der Volkswirtichaft 15) und 
autz: Geſchichtliche Entwicklung der Nationalökonomik 139. 

en 
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Wenn aber der gewerbsmäßige Handelsbetrieb grundfäglich 

mit der wahren Sittlichfeit unvereinbar ift, wenn er feiner wahren 

Tendenz nah auf die Vernichtung jener wirtfchaftlichen Gleichheit 

binarbeiten muß, welche Aristoteles als gejellichaftliches Ideal auf: 

ftellt, jo mußte fich auf feinem Standpunft bei einiger Konjequenz 

die weitere Frage aufdrängen: Iſt die Eriftenz eines bejonderen 

Handelsgewerbes unter allen Umftänden notwendig, oder ift nicht 
etwa ein Geſellſchaftszuſtand denkbar, welcher die Vermittlung bes 

Kaufmanns überflüjfig macht? 

Welche Antwort er freilih auf diefe Frage hatte, darüber 

laflen jihd nah dem oben Gefagten höchſtens Vermutungen auf: 
ftellen. Einige Äußerungen der Politif erweden wohl den Anschein, 

als ob fich Ariftotele8 von der Entbehrlichfeit des Handelsgewerbes 
doc nicht habe überzeugen können. Es find das die Stellen, wo 

er eine Aufzählung der für die Geftaltung des PVerfaffungslebeng 

in Betracht kommenden Volksklaſſen gibt und in der That neben 
dem Bauern: und Handwerkerjtand als dritten organiſchen Beltand- 

teil des Volkes die handeltreibende Klaſſe nennt.!) Aber es kann 
das in Feiner Weile als enticheidend angefehen merden.:) Denn 

Aristoteles hat es in dem Teil der PBolitif, welchem dieſe Stellen 

angehören, nur mit der Pathologie und Therapie der beftehenden 
Staat! und Geſellſchaftsordnung zu thun, deren wirtfchaftliche 

Grundlagen er hier al8 gegeben hinnimmt. Ein Beweis wäre alfo 

nur dann erbradt, wenn auch die ideale Geſellſchaftsordnung des 

„beiten“ Staates einen befonderen Handelaftand kennen würde. 

Nun Stellt fih aber bei näherem Zuſehen die bebeutjame, 

bisher merfmwürdigermeife völlig überfehene Thatjache heraus, daß 

Arifioteles bei der wiederholten Aufzählung der volfswirtichaftlichen 

Vorausjegungen und der wirtſchaftlichen Berufe, ohne welche aud) 

fein befter Etaat nicht beſtehen kann, das Handelsgewerbe mit 

ı) VI, 4, 1. 1291b. Bgl. VII, 4, 3. 1321a. 

2) Wie da3 3. B. Rau thut (Anfichten der Volkswirtſchaft 15) und 
Kautz: Geſchichtliche Entwiclung der Nationalötonomit 139. 
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Mer als Ideal einen Verkehr vor Augen bat, der nur um 

des „wahren Bebürfniffes” und des Gebrauchswertes der Güter 

willen ftattfindet, dem kann ja im Grunde nur dasjenige Kauf 

geſchäft als fittlih unbedenklich ericheinen, bei dem der Erwerber 

die Abficht hat, die erworbene Sache jelbft zu gebrauchen, der er: 
fäufer, anderen den Gebrauch zu verichaffen. Der gemerbsmäßige 

Handel aber kann feiner Natur nad nicht nur diefes wollen. 
Denn er fauft und verkauft die Dinge, weil fie neben dem Ge: 

brauchswert einen in Geld ausdrüdbaren Taufchwert enthalten. 
Bei ihm ift jeder Kauf notwendig zugleich Spekulationskauf, bezw. 
Verfauf d. h. um des Taufchwertes oder, was dasfelbe ift, um 
des Geldwertes willen. Der privatwirtſchaftliche Zweck, der mit 

den volfswirtichaftlichen Leiftungen des Handels immer Hand in 

Hand geht, ift der durch die Realifierung dieſes Taufchwertes zu 

erzielende Geldgewinn, der Mehrmert, welder — um mit Marr 
zu reden — dur) die Verwandlung von Geld in Ware und die 

Rücverwandlung von Ware in Geld entiteht; weshalb Ariftoteles 
in diefem Sinne d. h. von dem pridatwirtichaftlihden Stand: 

punkt des Handelsgemerbes aus nicht Unrecht hat, wenn er das 

Geld das Element und das Ziel des Handelsumfages nennt. ') 
Mie fönnte man demnach von den Handel, ohne ihn feiner 

eigenen Triebfraft zu berauben und ihn damit felbft zu vernichten, 
mit Plato verlangen, daß er diefen feinen fpefulativen Charafter 

völlig aufgäbe d. h. fi) bei Kauf und Verkauf aller Gedanken an 

einen Gewinn entjchlage, der al3 Bereicherung gefaßt werden 
könnte? 

In der That wird von Ariſtoteles die Frage unzweideutig 

verneint, indem er den Satz aufſtellt, daß die auf die merkantile 

Spekulation gerichtete Erwerbskunſt ihrer ganzen Natur nach eine 
ſolche Grenze niemals innerlich anerkennen werde, ſo wenig „wie 

die Heilkunſt ein Maß und eine Grenze habe, bis wohin ſie die 

Erzeugung der Geſundheit ausdehnen darf.“ 2) 

1) 1, 3, 17. 19576. 
2) ib. 17. 
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Wenn aber der gemerbsmäßige Handelsbetrieb grundjäglich 
it der wahren Sittlichfeit unvereinbar ift, wenn er feiner wahren 

endenz nad) auf die Vernichtung jener wirtfchaftlichen Gleichheit 
narbeiten muß, welche Ariftoteles als gefellfchaftliches Ideal auf- 

ft, fo mußte fih auf feinem Standpunkt bei einiger Konfequenz 

e weitere Frage aufdrängen: Iſt die Eriftenz eines bejonderen 

andelsgemwerbes unter allen Umständen notwendig, oder ift nicht 

wa ein Gejelichaftszuftand denkbar, welcher die Vermittlung bes 
aufmanns überflüffig macht? 

Melde Antwort er freilih auf diefe Frage hatte, barüber 
fien fih nad dem oben Gefagten höchſtens Vermutungen auf: 
len. Einige Außerungen der Politik erweden wohl den Anfchein, 
3 ob fih Aristoteles von der Entbehrlichfeit des Handelsgewerbes 
ch nicht habe überzeugen können. Es find das die Stellen, wo 

eine Aufzählung der für die Geftaltung des Verfaſſungslebens 

: Betracht fommenden Volksklaſſen gibt und in der That neben 
m Bauern- und Handwerkerjtand als dritten organiſchen Beftand- 

il des Volkes die handeltreibende Klaffe nennt.!) Aber es fann 
is in feiner Weiſe al3 enticheidend angejehen mwerden.?) Denn 

tiftotele3 bat e3 in dem Teil der Bolitif, welchem dieje Stellen 

gehören, nur mit der Pathologie und Therapie der beftehenden 

taat3- und Gefellfchaftsordnung zu thun, deren wirtfchaftliche 

rundlagen er hier als gegeben hinnimmt. Ein Beweis märe alſo 
ur dann erbracht, wenn auch die ideale Geſellſchaftsordnung bes 

Jeften” Staates einen befonderen Handelsftand kennen würde. 

Nun Stellt Sich aber bei näherem AZufehen die bedeutjame, 

her merkwürdigerweiſe völlig überjehene Thatfache heraus, daß 
riftoteles bei der wiederholten Aufzählung der volfswirtjchaftlichen 

orausfeßungen und der wirtichaftlidhen Berufe, ohne welche aud) 

in befter Staat nicht beftehen Fanı, das Handelsgewerbe mit 

') VI, 4, 1. 1291b. Bgl. VII, 4, 3. 1321a. 
2) Wie da3 3. B. Rau thut (Anfichten der Volkswirtſchaft 15) und 

iutz: Geſchichtliche Entwicklung der Nationalökonomik 139. 
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völligem Stillſchweigen übergeht.!) Zugegeben, daß Die eine ober 

die andere dieſer Aufzählungen eine erſchöpfende Überficht vielleicht 

nicht beabfichtigt, fo erſcheint Doch diefes vollftändige Schweigen be 

redt genug. Kann es Zufall fein, daß dag Handelsgewerbe zwar 

bei der Charafteriftif der beftehenden Volfswirtichaft ausdrücklich 

genannt wird, dagegen bei der Schilderung der wirtſchaftlichen 

Grundlagen des Idealſtaates — und dag an drei verfchiedenen 
Stellen gänzlich ignoriert wird?) Wenn bier aber die Abſicht un- 

verfennbar ift, jo bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder hat der 

ariſtoteliſchen Sozialtheorie in der That der Gedanke vorgejchweht, 
die Güterwelt dur die Verftaatlihung des Handels von allen 
MittelSperjonen zu befreien, oder ihre Tendenz ging wenigftens da- 

hin, den gewerbsmäßigen Handel in eine für den Gejamtcharafter 

der Volkswirtſchaft möglichſt beveutungsloje Stelle herabzubrüden. 
Tod) jei dem wie ihm wolle! foviel geht aus allem hervor, 

daß die Verwirflihung der ariftoteliichen ſowohl, wie auch der 

platoniſchen Theorie thatjächlih eine mehr oder minder radikale 
Zerftörung des Handels bedeutet hätte. Schon die Auffaffung von 

der Stellung de3 Geldes in der Volkswirtſchaft muß zu Konſe⸗ 

quenzen führen, die geeignet find, den Lebensnerv des Handeld zu 

lähmen. 

Zwar Hat ANriftoteleg — wie man im Gegenjaß zu der 
üblichen Auffaffung anerfennen muß — durchaus recht, wenn er 

jagt, daß die wefentliche und einzige Funktion des Geldes in der 
Vermittlung und Erleichterung des Taufches beſteht und daß eine 

Zumme von Geldjtüden an fich Feine Zinjen erzeugen, ſich aljo 

auch nicht jelbjt Durch den Zins vermehren fünne. Allein es wird 

i) IV, 8, 1. 1328b: dei &oa yewpyar 7’ eivaı nANdos, of napa- 

GxEraSoraı TI)v TPogTV, zei TEXViras, xai TO AyYIıuoV xai TO EUN0ROr 

xui legeis xai xpırds av dixaiov zei avugeportws. cf. 7, 4 und 

9, 1. 1329a. 

:) Tie Erwähnung eine? Marktes beweitt nichts. Selbft in dem 

tommuniftiichen Utopien de3 Thomas Morus gibt es Märkte, obwohl hier 

“ einen privatwirtſchaftlich organifierten Handel nicht die Rede fein kann. 
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dabei andererſeits überſehen, daß, wenn auch das Geld nicht ſelbſt 

und unmittelbar produktiv iſt, es doch für ſeinen Beſitzer mittelbar 

dadurch produktiv zu werden vermag, daß es ihm die Aneignung 
von Gütern ermöglicht, die zum Erwerb und zur Produktion neuer 

Güter dienen können. Es wird daher auch verkannt, daß, wenn 

durch Überlaffung von Geld an einen anderen biefem die Möglich): 

feit verichafft wird, fih in den Befig von Ermerbsvermögen und 

Produftionsmitteln d. h. eines Kapitals zu feßen, der Darleihende 

einen wohlbegründeten Anſpruch auf die Beteiligung an dem Er: 
trage dieſes Kapitales erhält. Died leugnen beißt aber nichts 
andere als das Darlehensgeſchäft ſelbſt bejeitigen, die Entwid: 

lung alleg Kredite und damit die wirtjchaftliche Leiftungsfähigkeit 
aller derjenigen unterbinden, welche darauf angewiefen find, ſich das 

für die Bethätigung ihrer Arbeitskraft und ihres Unternehmungs- 
geifteg nötige Kapital auf dem Wege des Kredite zu verjchaffen. 
Was würde aber der Handel, deſſen Seele Geld und Krebit ift, in 

einem vollswirtichaftlichen Syftem bedeuten, welches die Produktivität 

der Arbeit, die Kapitalbildung und vermehrung in diefer Weile 
lähmen würde! — 

Man ift vielfach geneigt, die Weite des Abftundes zu unter: 

ihäten, welcher die geſchilderte platonifch-ariftoteliiche Wirtjchaftg: 

theorie von der thatjächlichen Geftaltung des Lebens trennte Man 

fieht in ihr — insbefondere in der Befämpfung des Privathandels 
— ein Symptom de3 relativen Zurücbleibens der antifen Volks— 
wirtfchaft, der fittlichen Geringſchätzung und des Miftrauens, mit 

welchem der Handel bei geringer entwidelter Kultur, wo man feiner 
verhältnismäßig weniger bedarf, ſtets betrachtet zu werden pflegt. 

Ebenfo jollen die Angriffe auf die Zinsbarkeit des Darlehens 
weſentlich der Nefler einer geringen Ausbildung der Kapitalwirt- 
haft und der hiermit unvermeidlich verbundenen Abneigung gegen 
das Zinsnehmen fein.!) 

1) Selbft Suſemihl (Anmerf. zu Ariftoteles’ Politit II 30) befennt 
fi zu ber Anficht, daß die „Rechtmäßigkeit und vernunftgemäße Notwendig» 
feit des Zinfes den Alten nıcht klar geworden fein könne”, weil das „Kapital 

* 
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f diejenigen. Thätigfeiten hingewieſen, die einer größeren Aus: 

hung fähig waren, als die Agrifultur d. h. eben Gewerbefleiß 
d Handel. 

Am früheften und intenfivften tritt diefe Tendenz da hervor, 

) einerjeit3 der Boden an Landbauprobuften weniger ergiebig 
ir, dagegen wichtige Rohſtoffe für die Anduftrie 3. B. Thon: und 

zlager u. |. mw. darbot, oder wo eine günftige Verfehrsftellung, 
ſonders die Lage am Meere, die Entwidlung der Schiffahrt be: 
nftigte, wie es an zahllofen Orten der helleniichen Welt der Fall 
ir. Hier war — bei der ausgeprägten Begabung der Bevölke— 

ng — der Keim zu einer Handelsgröße gegeben, wie fie auf 

rund ähnlicher Verhältniffe den Phöniziern, fpäter den Venetianern, 

:nuejern und Holländern zu teil geworden ift. Einen mächtigen 
weiz in derjelben Richtung enthielt die außerordentliche Zunahme 

t Bevölkerung, die in der Folonifatoriichen Ausbreitung des 

lenentums einen jo großartigen Ausdrud gefunden hat. 

Sn der That beginnt die merfantile Entwicklung der helleni- 
en Küftenftaaten diesſeits und jenjeit3 des ägäiſchen Meeres be— 

ts in einer Zeit, welche weit jenfeit3 der beglaubigten Gejchichte 
gt. Schon im achten Jahrhundert ift ein umfaffendes Syftem 

n Handelswegen und Handelsverbindungen gefchaffen, an deren 

weiterung und Vervollkommnung mit unabläjjigem Eifer ge 

beitet ward. Dieſes zähe und zielbemußte Streben ſchuf eine 

elthandelfonjunftur, welche es ermöglichte, die Waren der ent: 

jenften Produftionsgebiete: die Quruserzeugnifje der alten Kultur: 

ıder des Dftens, wie die für die Entwidlung der heimiſchen 

iduſtrie und für die Ernährung einer zahlreichen gemerblichen Be: 

(ferung jo wichtigen Naturprodufte der nordifchen Länder in Maſſe 

d mit der nötigen Negelmäßigkeit zu beziehen, eine Welthandels- 
ijunktur, welche den Erzeugniljen der heimifchen Produktion ein 

Yaßgebiet eröffnete, das von den innerjten Winkel des Schwarzen 

eere3 bi zum atlantiichen Ozean reichte. 

Welche Bedeutung fo gerade die merfantilen Intereſſen ges 

innen, daß zeigt neben dem frühzeitigen Übergang von der Natural: 
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ur friiher die rmıersite Nmuliät, wie ñe ichon in alter 
wi in forauıden Burılöftieven und in trieplichen Deranitaltungen, 
A den — m Ne Aumrabrerdire Der Hamen erinnemden — 

waherzim in Amrum: sı Tase KL Ta? zeigt das Empor: 

Heser des Dur und &mertetine: zur politiichen Macht, die 
Ernäerı der Karttel⸗ und Seitberricaft (zor,uara yoruat 

are! TUE Geld, ja des Fed macht Den Wann! Ein Rott, 

Mi gar un das umerfanfde to make mony erinnert, Wie 

bat endlic Des Atben des rten Jabrbunderts die Macdhtmittel 
— Reiches im bendelepoliſchen Intereñe auszubeuten gewußt! 
Welch rudeldier Handelsgein errüllte dieſe Stadt, von deren Be 

mobnern Thbukvdides geragt bit, daß ñe immer raftlos thätig, immer 

außer Yardes feier, um ihren Beñtz zu mebren, denen die Arbeit 

nicht Mintel iondern Zweck iei und die daber auch nur wenig zum 
ruhigen Genteßen des Erurkeiteten gelangten, weil fie immer nur 
wieder auf einen neuen Ermerb jünnen!’\ 

Dieſe Atben it Die Geburtättätte der platonitcharittoteliichen 

Tirtibartstbeerie! Ein Welibandeldemporium, wo ſich auf der 

Grundlage einer entridelten Geldwirtichaft ein wahrhaft inter: 
nationales Verfehräleben enttaltete, ein Stapelplag, wo die Erzeug: 
nine fait Des ganzen befannten vänderkreiſes utammenitrömten, ein 

Geldmarkt, auf dem die Konzentration des Kapitals ſolche Fort: 

ichritte gemacht batte, daß von bier aus weithin im Umkreis ber 

öftlihen Mittelmerrwelt bit zu den ferniten überteeiichen Plätzen 

regelmäßig beträchtliche Handelskapitalien vorgeichoiten wurden. 

Wie kann man hier an die Verhältniſſe denken, welche das 

frühe „Mittelalter“ der Nölfer charakteriſiert, wo der Produktiv⸗ 

kredit wenig entwickelt iſt, wo alle Darlehen nur konſumtiv und 
meiſt Notdarlehen find, wo der Gläubiger gewöhnlich reich, ber 

Schuldner arm iſt und daber der Zins als gehäſſige Ausbeutung 
des Armen, die Unentgeltlichfeit der Kreditgewähr in den Verhält⸗ 

niſſen jelbjt begründet ericheint? 

I, 70. 
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Welche Fülle von Kapital nahm in der gemwerbreichen belle 
nifhen Welt die in vielen Zweigen zum fapitaliftiihen Großbetrieb 

und zu fabrifmäßiger Maffenproduftion entwidelte Induſtrie in 

Anſpruch, die wie 3. B. die Gemebeinduftrien den Bebürfniffen 

eines hochgefteigerten Luxus ebenjo, wie dem Maflenfonfum des 

gemeinen Mannes dienten und — dank der fortgeichrittenren Organi- 
fation des Handels — ihre Erzeugnifje über drei Weltteile ver: 

jandten! Hat es etwa bier in den Zentren des Handels und der 
Produktion, mo der Einzelne in der Ausdehnung feine Gewerbe- 
betriebes rechtlich einen jehr freien Spielraum hatte, an bebeutenden 
gewerblichen Unternehmungen gefehlt, welche fremden Kapitales be 
durften? 

Oder bot etwa die Landwirtſchaft weniger Gelegenheit ſich 
mit Kapital zu befruchten? in einer Zeit der intenfioften Garten: 

kultur und des fpefulativen Anbaues von Handelsgewächſen, mie 

Wein, DL, u. |. w., die ebenfalls einen Weltmarkt befaßen? Und 

war nicht der Boden jelbit, nachdem die feine Veräußerung, Teilung 

u. f. m. hemmenden Feſſeln, die Gebundenheit und Gejchloffenheit 

der Landgüter feit Jahrhunderten befeitigt waren, längjt ein er: 

giebiges Feld für das fpefulative Kapital geworden? Schuf hier 
nicht der mit der Mobilifierung des Grund und Bodens ftetig 

fteigende Verkehr in Grundftüden, durch den der Boden felbjt zur 

Handelsware wurde, die durch die freie Teilbarfeit dem Erben auf: 

erlegte Notwendigkeit, Miterben abzufinden u. dgl. m. zahllofe Ver: 

anlaflungen zu Anlehen, um Ländereien anzufaufen oder als Erbe 

übernehmen zu könuen? Welche Kapitalien mußte endlich der Auf: 
ſchwung des Handels und des Geldgejchäftes flüjfig machen, welches 
die Seele dieſes hochentwidelten Wirtſchaftslebens bildete! 

Wer ſich prinzipiell auf den Boden dieſes Wirtſchaftslebens 

ftellte, und den Bedürfniffen desjelben gerecht werden wollte, ber 

tonnte den }pefulativen Handelsgewinn und den Leihzins an ſich 

unmöglich als ungerecht und als Übervorteilung verwerfen. Und 

in der That, wenn man die in den eigenen Erfahrungen und 
dem eigenen Willen des wirtjchaftlich thätigen Volkes wurzelnden 

f 
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im genarmagin WET asian DIE jede weitere Frage nach 

ba Beriiyiigan: zus SETS Nm Zins dem Karitaliften zufallenden 

Hehrmwertez voccommen gegenitandsloös wird. Cine Auffaſſung, 

welche ih aur das Engtte mit weitserbreiteten modernen Kapital: 
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Wenn vun Vöhn-Bawerk a. a. ©. I 134 als der Urheber det 
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Kann e3 einen einjchneidenderen Gegenſatz geben, als zwiſchen 

der platonifch=ariftoteliihen Lehre, welche kaum eine mittelbare 

Produktivität des Geldes anerkennt, und diefe in Volkswirtſchaft 

und Recht zum Siege gelangte Anſchauung, welche das Geldfapital 

ohne Weitered als eine originäre Güterquelle, als eine jelbftändige 

Produktivfraft hinftellte, deren Wirken volllommen gleichartig. mit 
der Arbeit des Menſchen erſchien? 

Diejer grelle Kontraft zwifchen dem Standpunkt der fozialen 

Theorie und den Anſchauungen ber Praris zeigt recht deutlich, wie 
ganz anders, al3 bisher, wir die geichichtliche Stellung jener Wirt: 

Ihaftsphilofophie zu beurteilen haben. Dieſelbe ift nicht der den 

thatſächlichen Zuftänden und Bedürfniffen mehr oder minder 
entiprechende Ausdrud einer relativ niedrigen Stufe der Volkswirt: 

ihaft, jondern vielmehr das Erzeugnis einer Reaktion gegen die 

Auswüch'ſe einer hochentwidelten vollswirtichaftliden Kultur, einer 

der ganzen thatfächlichen Geftaltung des Wirtſchaftslebens prinzipiell 

feindlichen Weltanjchauung. 

Nicht weil das mobile Kapital als Produftiongmittel noch 

weniy zu bedeuten gehabt hätte, jondern im Gegenteil, weil durch 

die Entwidlung der Fapitaliftiichen Geldwirtichaft das Geld eine 

dominierende Machtjtellung gewonnen, weil der Materialismug 

diefer Geldherrichaft zu einer übermäßigen Wertfchägung der äußeren 

Güter und vor allem des Geldes, als des Inbegriffes aller Güter, 

zu einer raſtlos gierigen Jagd nad) Gewinn und Genuß geführt 

hatte, konnte ſich der edeljten Beifter der Gedanke bemächtigen, daß 

das Geld durch eine weitgehende Beſchränkung jeiner wirtichaftlichen 

Funktionen möglichjt ſeines Wertes und feiner Macht entfleidet 

werden müſſe, um dem Egoismus und Materialismus feinen Haupt: 

nährboden zu entziehen. Nicht weil der Erwerb aus Handel und 

Theorie, welche die Griftenz de3 dem Sapitaliften zufallenden Mehrmwertes 
einfach ınit der Produftivfraft des Kapitals felbft begründet, der von Böhm 

jogen. naiven Produftionstheorie, 3. B. Say genannt wird, jo dürfte jetzt 
nah dem oben Bemerkten der eigentliche Urfprung diefer Theorie bei den 
griechifchen Gejchäftsleuten und Bankiers zu fuchen fein. 

Pohlmann, Geich. des antifen Kommunismus u. Sozialißmus 1. 16 
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Allein wie wenig zutreffend erjcheinen doch diefe Vorftellungen 

angeſichts der thatfächlichen Entwicklung der damaligen Volkswirt: 
Ihaft! So richtig der Su Suſemihls ift, daß das ariftotelijch 

platonijche Staatsideal die Borausfegungen eines griehijchen Stadt: 

ftaates in ſich hinübernimmt, jo ift e8 doc) eine völlige Verkennung 

der ganzen wirtjchaftlichen Situation des Stadtftaates, wenn unter 

diefen Vorausſetzungen auch die „Verachtung des Betriebes von 

Handel, Induſtrie und Gewerbe” genannt wird. 

Wenn man fich die wirkliche Lage der Dinge Klar veranfchau: 

licht, jo wird man erfennen, daß gerade in den Verhältnifien des 

helleniſchen Kleinſtaates der mächtigfte Anreiz zu Fommerzieller und 

induftrieller Thätigfeit lag. Bei ihrer Kleinheit waren diefe Staaten 

frühzeitig darauf angewiefen, wichtige Gegenftände des Bedürfniſſes, 
welche die unvermeidlich einfeitige Produktion eines jo engen Ge 

bietes nicht zu liefern vermochte, von auswärts zu beziehen. Als 
Gegenwert hatten fie zunächſt die Erträgniffe ihrer Landwirtichaft 
zu bieten, Wein, Ol, Wolle u. j. w., die ſchon ſehr frühe als 
Gegenftand der Maffenausfuhr und eines weit ausgedehnten Ver: 
kehres erfcheinen. Nun maren aber der Steigerung der lanbmirt: 

I\haftlichen Produktion naturgemäß mehr oder minder enge Grenzen 
geftedt, und daher die hellenifche Stadtſtaatwirtſchaft recht eigentlich 

ſel bſt damals noch nicht feine volle Ausbildung erlangt“ habe. Vgl. Böhm: 
Bawerk: Kapital und Kapitalzins I, 17, wo die ariftotelifche Anſchauung aus 

einer „dem Darlehenszins Außerft mißgünftigen, in der geringen Entwidlung 
de3 Kreditweſens mehr oder minder begründeten allgemeinen Beitftrömung“ 
erklärt wird. 

Auf einer ähnlichen Einfeitigkeit beruht e8, wenn Simmel in feiner 

geiftvollen Schrift über joziale Tifferenzierung (S. 125) die Anficht ausſpricht, 
der „Mangel an Arbeitsteilung“ habe im hellenischen Wirtjchaftäleben eine 

folche Reibung zwischen ben Handeltreibenden erzeugt, daß die Kräfte von 

dem eigentlichen wirtichaftliden Ziel der „Befiegung de3 Objekts“ ganz ein: 
jeitig auf die „perfönliche Befiegung der Mitberverber“ abgelenkt worden feien, 
und es jeien daher die griechiichen Sozialpolitifer zu dem Urteil bered): 

tigt gewejen, daß der eigentliche faufmännifche Beruf dem Staatsweſen ver: 

derblich und nur der Landbau ein geziemender und gerechter Erwerb fei, daß 

nur dieſer jeinen Nuben nicht von Menſchen und deren Beraubung nähme! 
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auf diejenigen Thätigkeiten hingewieſen, die einer größeren Aus— 

dehnung fähig waren, als die Agrifultur d. h. eben Gemerbefleiß 
und Handel. 

Am früheften und intenfivften tritt diefe Tendenz da hervor, 

wo einerfeit$ der Boden an Landbauprobuften weniger ergiebig 

war, Dagegen wichtige Rohftoffe für die Induſtrie z. B. Thon: und 
Erzlager u. ſ. w. darbot, oder wo eine günftige Verfehrzftellung, 

bejonderd die Lage am Meere, die Entwidlung der Schiffahrt be: 
günftigte, wie es an zahllojen Orten der hellenifchen Welt der Fall 

war. Hier war — bei der ausgeprägten Begabung der Bevölke— 

rung — der Keim zu einer Handelsgröße gegeben, wie fie auf 

Grund ähnlicher Verhältniffe den Phöniziern, ſpäter den Venetianern, 

Genuejern und Holländern zu teil geworden ift. Einen mächtigen 

Anreiz in derjelben Richtung enthielt die außerordentliche Zunahme 
der Bevölkerung, die in der Folonifatorifchen Ausbreitung des 

Hellenentums einen jo großartigen Ausdrud gefunden hat. 

In der That beginnt die merfantile Entwidlung der helleni- 

hen Küftenftaaten diesſeits und jenjeit3 des ägäiſchen Meeres be: 

reit3 in einer Zeit, welche meit jenjeit3 der beglaubigten Gejchichte 

liegt. Schon im achten Jahrhundert ift ein umfaflendes Syftem 

von Handelswegen und Handelsverbindungen gefchaffen, an deren 

Erweiterung und Vervollkommnung mit unabläffigem Eifer ge 

arbeitet ward. Dieſes zähe und zielbewußte Streben ſchuf eine 

Welthandelfonjunftur, welche e3 ermöglichte, die Waren der ent: 

legenften Produftionsgebiete: die Luxuserzeugniſſe der alten Kultur: 
länder des Dftens, wie die für die Entwidlung der heimifchen 
Induſtrie und für die Ernährung einer zahlreichen gewerblichen Be: 
völferung jo wichtigen Naturprodukte der nordiſchen Länder in Maſſe 

und mit der nötigen Negelmäßigfeit zu beziehen, eine Welthandels- 

fonjunftur, welche den Erzeugnifjen der heimijchen ‘Produktion ein 

Abſatzgebiet eröffnete, das von dem innerften Winkel des ſchwarzen 

Meeres bis zum atlantifchen Ozean reichte. 

Welche Bedeutung fo gerade die merfantilen Intereſſen ge- 

wannen, daß zeigt neben dem frühzeitigen Übergang von der Natural: 
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zur Geldwirtichaft die fommerzielle Rivalität, wie fie Schon in alter 
Zeit in förmlichen Handelsfriegen und in friedlichen Veranftaltungen, 

z. B. den — an die SKauffahrerhöfe der Hanjen erinnernden — 

Faktoreien in Naufratis zu Tage tritt. Das zeigt das Empor: 
fteigen de3 Handels: und Gemwerbeftandes zur politifchen Macht, die 

Entwidlung der Kapital und Geldherrſchaft (xoruara xgenuar 
orro! Tas Geld, ja das Geld macht den Mann! Ein Wort, 

das ganz an das amerikanische to make mony erinnert). Wie 
bat endlich das Athen des fünften Jahrhunderts die Machtmittel 
jeines Reiches im handelspolitiſchen Intereſſe auszubeuten gewußt! 

Welch rubelofer Handelsgeift erfüllte diefe Stadt, von deren Be 
wohnern Thufydides gejagt hat, daß fie immer raftlos thätig, immer 

außer Landes feien, um ihren Beſitz zu mehren, denen die Arbeit 

nicht Mittel jondern Zwed ſei und die daher auch nur wenig zum 
ruhigen Genießen de3 Erarbeiteten gelungten, weil fie immer nur 
wieder auf einen neuen Erwerb fännen!'!) 

Dieſes Athen ift die Geburtsftätte der platonifch-ariftotelijchen 

Wirtiehaftstheorie! Ein Welthandeldemporium, wo fi auf der 

Grundlage einer entwidelten Geldwirtſchaft ein wahrhaft inter: 
nationales Berfehrsleben entfaltete, ein Stapelplag, wo die Erzeug: 

niſſe faft des ganzen bekannten Länderkreiſes zufammenftrömten, ein 

Geldmarkt, auf dem die Konzentration des Kapital ſolche Fort: 

Iohritte gemacht hatte, daß von hier aus weithin im Umkreis der 

öftlichen Mittelmeerwelt bis zu den fernften überfeeifchen Pläßen 
regelmäßig beträchtliche Handelsfapitalien vorgefchoffen wurden. 

Wie kann man bier an die Verhältniffe denken, welche das 

frühe „Mittelalter der Völker charafterifiert, wo der Produftiv- 

fredit wenig entmwidelt ift, wo alle Darlehen nur fonfumtiv und 
meift Notdarlehen find, wo der Gläubiger gewöhnlich reich, ber 

Schuldner arm ift und daher der Zins ala gehäſſige Ausbeutung 
des Armen, die Unentgeltlichfeit der Kreditgewähr in den Verhält- 
niſſen ſelbſt begründet erjcheint? 

) T 70. 
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Melde Fülle von Kapital nahm in der gewerbreichen belle: 
niſchen Welt die in vielen Zweigen zum kapitaliſtiſchen Großbetrieb 

und zu fabrifmäßiger Maffenprobuftion entwidelte Induſtrie in 

Anſpruch, die wie 3. B. die Gemwebeinduftrien den Bedürfniffen 

eines bochgefteigerten Lurus ebenfo, wie dem Maffenfonfum des 
gemeinen Mannes dienten und — danf der fortgejchrittenen Organi- 

jation des Handel — ihre Erzeugniffe über drei MWeltteile ver: 

ſandten! Hat es etwa hier in den Zentren de3 Handels und der 
Produktion, wo der Einzelne in der Ausdehnung feines Gewerbe- 
betriebe3 rechtlich einen ſehr freien Spielraum hatte, an bedeutenden 

gewerblichen Unternehmungen gefehlt, welche fremden Kapitales be- 
durften? 

Dder bot etwa die Landwirtichaft weniger Gelegenheit fi) 
mit Kapital zu befruchten? in einer Zeit der intenfinften Garten: 
kultur und des fpefulativen Anbaues von Handelsgewächſen, wie 

Wein, ÖL, u. f. w., die ebenfalls einen Weltmarkt befaßen? Und 
war nicht der Boden felbit, nachdem die feine Veräußerung, Teilung 
u. f. mw. hemmenden Fefleln, die Gebundenheit und Geſchloſſenheit 

der Landgüter feit Sahrhunderten bejeitigt waren, längſt ein er: 

giebiges Feld für das fpefulative Kapital geworden? Schuf hier 

nicht der mit der Mobilifierung des Grund und Bodens ftetig 

fteigende Verkehr in Grundftücden, durch den der Boden jelbjt zur 

Handelsware wurde, die durch die freie Teilbarfeit dem Erben auf- 

erlegte Notwendigkeit, Miterben abzufinden u. dgl. m. zahlloje Ver: 
anlaffungen zu Anlehen, um Ländereien anzufaufen oder al3 Erbe 

übernehmen zu könuen? Welche Kapitalien mußte endlich der Auf: 

ſchwung des Handels und des Geldgejchäftes flüjfig machen, welches 

die Seele dieſes hochentwidelten Wirtſchaftslebens bildete! 

Mer fih prinzipiell auf den Boden dieſes Wirtjchaftslebeng 

ftellte, und den Bedürfniffen desjelben gerecht werden wollte, der 

fonnte den jpefulativen Handelsgewinn und den Leihzins an fic) 

unmöglich al3 ungerecht und als Übervorteilung verwerfen. Und 
in der That, wenn man die in den eigenen Erfahrungen und 

dem eigenen Willen des wirtſchaftlich thätigen Volkes wurzelnden 
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Anſchauungen der Praris und den Geift des ganzes Verfehrsrechtes 
ins Auge faßt, in welchen die zur Herrſchaft gelangten Anfichten 

von den Gegenftänden und Mitteln des Verfehres, vom materiellen 

Güterleben überhaupt ihren Ausdrud fanden, fo erfcheint die Frage 
zu Platos Zeiten längft in modernem Sinne entichieden. 

Wir finden in den Induſtrie- und Handelsftaaten, wie Athen, 

ein Kredit: und Bankweſen, das — bei aller Antipathie gegen die 

mwucheriiche Ausbeutung desfelben — das größte gejchäftliche Ver: 
trauen genoß, und infolgedeffen der Zinsverkehr in jo allgemeiner 

und regelmäßiger Übung ftand, daß er auch von der Gejep- 
gebung längſt rückhaltlos anerfannt war. Und diefe gejegliche 
Zinsfreiheit eriheint um jo bedeutſamer, wenn man die Höhe des 
üblihen Zinsfußes, überhaupt der Gewinne aus produktiv ange 

legten Fonds in Betracht zieht, welche die Ausbeutung des Schwachen 

duch das Kapital in hohem Grade begünftigte und nur zu ge 
eignet war, Mißſtimmung gegen alle merfantile Epefulation zu 
erzeugen. 

Mie die für die Praxis des Verfehres und für die Geſetz— 

gebung maßgebende Anſchauungsweiſe das Zinsproblem auffaßte, 
dafür ift überaus bezeichnend der Uınftand, daß die griechiiche 

Geſchäftsſprache den Kapitalzins zuxos nennt, das „Geborene”, den: 

jelben aljo aus einer direkten wertzeugenden Kraft des Geldfapitals 

ableitet, neben der der Faktor Arbeit al3 verſchwindend Klein völlig 
außer Acht gelaffen wird. Der Geldzins hat für dieje Vorftellungs: 

weile jeinen Entjtehungsgrund einfah darin, daß das Leihfapital 
ihn gemwißermaßen felbft erzeugt, jo daß jede weitere Frage nad) 

der Berechtigung des durch den Zins dem Kapitalijten zufallenden 

Mehrwertes vollflommen gegenjtandslos wird. Eine Auffaffung, 
welche fi) auf dag Engſte mit weitverbreiteten modernen Kapital 

zinstheorien berührt, die dem Kapital in ganz ähnlicher Weife eine 

„aktive Rolle“ zufchreiben, den Mehrwert ohne weitere Zwiſchen⸗ 
motivierung aus der produftiven Kraft des Kapital3 hervorgehen 
lajjen.!) 

) Wenn von Böhm-Bawerk a. a. DO. I 134 ala der Urheber ber 
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Kann e3 einen einjchneidenderen Gegenfaß geben, als zwifchen 
der platonifch-ariftoteliihen Lehre, welche faum eine mittelbare 

Produktivität des Geldes anerkennt, und diefe in Volfzwirtfchaft 

und Recht zum Siege gelangte Anjchauung, welche das Gelpfapital 

ohne Weiteres al3 eine originäre Güterquelle, als eine felbftändige 

Produktivfraft hinftellte, deren Wirken vollkommen gleichartig mit 
der Arbeit des Menjchen erichien? 

Diejer grelle Kontrast zwiſchen dem Standpunkt der fozialen 

Theorie und den Anſchauungen der Praris zeigt recht deutlich, wie 

ganz anders, al3 bisher, wir die gejchichtliche Stellung jener Wirt: 

Ihaftsphilofophie zu beurteilen haben. Diefelbe ift nicht der den 

thatſächlichen Zuftänden und Bebürfniffen mehr oder minder 

entiprechenne Ausdrud einer relativ niedrigen Stufe der Volkswirt: 

haft, jondern vielmehr das Erzeugnis einer Neaktion gegen die 

Auswüchte einer hochentwidelten volfswirtichaftlichen Kultur, einer 

der ganzen thatjächlichen Geftaltung des Wirtſchaftslebens prinzipiell 

feindlihen Weltanſchauung. 

Nicht meil das mobile Kapital als Produktiongmittel noch 

wenig zu bedeuten gehabt hätte, ſondern im Gegenteil, weil durch 
die Entwicklung der Fapitaliftiichen Geldwirtſchaft das Geld eine 

dominierende Machtitelung gewonnen, weil der Materialismus 

diefer Geldherrjchaft zu einer übermäßigen Wertſchätzung der äußeren 

Güter und vor allem des Geldes, als des Inbegriffes aller Güter, 

zu einer raftlo3 gierigen Jagd nad) Gewinn und Genuß geführt 

batte, konnte ſich der edeliten Geifter der Gedanke bemädhtigen, daß 
da3 Geld durch eine weitgehende Beſchränkung feiner wirtfchaftlichen 

Funktionen möglichit ſeines Wertes und jeiner Macht entfleidet 

werden müſſe, um dem Egoismus und Materialismus feinen Haupt: 

nährboden zu entziehen. Nicht weil der Erwerb aus Handel und 

Theorie, welche die Griftenz de3 dem Kapitaliſten zufallenden Mehrivertes 

einfach mit der Produktivfraft des Kapitals jelbft begründet, der von Böhm 

jogen. naiven Produftionstheorie, 3. B. Say genannt wird, fo dürfte jeßt 

nad dem oben Bemerkten der eigentliche Urſprung dieſer Theorie bei ben 
griechifchen Gefchäftsfenten und Bankier zu fuchen fein. 

Böhlmann, Geſch. des antifen Kommunismus u. Sozialismus I. 16 
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Induſtrie neben dem Landbau wenig zu bedeuten gehabt hätte, 
fondern im Gegenteil, weil gerade diefer Erwerb durch feine inten: 

five und ertenfive Steigerung zu einem einfeitigen Übergewicht der 

Geldmacht und der merfantilen Intereſſen geführt Hatte, die als 
ein verhängnispoller materieller und fittliher Drud empfunden 

wurde, darum wurde jest in naturgemäßem NRüdjchlag ebenfo ein: 

jeitig dem mobilen Kapital der Grund und Boden als das einzig 
fruchtbringende Kapital, als das wertvollſte aller Güter entgegen: 
ftellt, darum follte fein Ertrag, der wahrhaft naturgemäße Erwerb, 

fein Befig der wahre Reichtum fein. Weil die felbft den Grund 
und Boden zur Handelsware machende Geldwirtichaft alle die Unter: 

Ihiede zu vertilgen drohte, auf denen die Gefundheit des Volks— 
und Staatslebens beruht, jo wurde jetzt dieſer Unterfchied zwischen 

Boden- und Geldfapital, zwiſchen Bodenertrag und Handelsgewinn 
um jo entichiedener betont und der Widerjpruch gegen die zunehmende 
Auffaugung des Grundbefites durch das Geldfapital bis zu der 
Forderung gefteigert, daß man allen nicht aus Grund und Boden 
fließenden Erwerb neben dem Grundbefig wirtſchaftlich, ſozial und 

politifch zur Bebdeutungslofigfeit herabdrüden und jo die Macht 
des Geldes volllommen brechen müfle. 

Der Radifalismus diefer Forderungen begreift ſich nur, wenn 
man diejelben als Ausfluß einer allumfafjenden fozial-öfonomijchen 

Geſamtanſchaunng auffaßt, welche ftet3 das deal eines von dem 

Beitehenden mehr oder minder weit entfernten, wahrhaft guten und 
gerechten AZuftandes der Gejelihaft im Auge hatte, welche, wenn 

nicht den Menjchen überhaupt, jo doch wenigftend die Mitglieder 

des bürgerlichen Gemeinweſens grundfäßlich in eine andere Stellung 

zur Außenwelt und zum materiellen Güterleben zu bringen wünjchte, 
al3 e3 in der Wirklichfeit der Fall war. 

Es iſt mit einen Worte der „Jozialiftiiche” !) Charakter dieſer 
Eozialphilojophie, welcher in den genannten Forderungen einen 

1) Eogialiftifh in dem Tpezielleren Sinne des modernen extremen 

Sozialismus, wie er bejonders in Frankreich und Teutichland zur Ausbildung 
gelangt iſt. 

ee EEE FE 
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Ausdruck findet. Daher tritt auch bereit3 bier diejenige Theorie, 
welde an der Wiege des modernen Sozialismus ftand und fich 

Hand in Hand mit demjelben entwidelt bat, die heute in Angriff 
und Abwehr bei dem Streit um die Drganifation der Volkswirt: 
ſchaft vor allem in Frage kommt: die Kapitalzinstheorie fo bedeut: 
jam in den Vordergrund. 

Zwar richtet ich bei Plato — wenigſtens feitdem er auf den 

Kommunismus verzichten gelernt hatte — ſowie bei Ariftotele3 der 
Angriff nicht wie bei dem modernen Sozialismus gegen die Kapital: 
tente in jeder Geftalt, ingbejondere nicht gegen das unbemegliche 

Kapital und die Grundrente. Wenn das Bürgertum bes plato- 
niſchen Gejeßesftaates und des ariftoteliichen beten Staates von 

wirtjchaftliher Arbeit und mwirtjchaftlihen Sorgen frei nur der 

ſittlichen und geiftlihen Entfaltung der Perfönlichfeit und dem 
Dienite des Staates leben, und wenn die Griftenz dieſes Bürger: 

tum3 auf den Grundbefiß bafiert werden follte, fo war die An- 

erfennung der Grundrente ja unvermeidlich. Andererſeits ift dieſem 

antifen Sozialismus in Beziehung auf den Darlehenzzing die Unter: 
Iheidung fremd, die der moderne Sozialismus madt, indem ber: 
jelbe die Leihzinfen nur den Arbeitern gegenüber, „auf deren Roften 

fie in leßter LXinie bezahlt werden”, für unrechtmäßig erklärt, nicht 
auch den Unternehmern gegenüber, die fie zahlen. Denn dort 

handelte e3 fich nit um die Idee einer Emanzipation der Arbeit 

vom Kapital, um die Herftellung der „Identität von Arbeiter und 

Kapitalift” durch die Unentgeltlichfeit des Kredites im Sinne 

Proudhons; im Gegenteil das gejellfchaftlihe Ideal, welches dort 

vorſchwebte, jebte gerade die Abhängigkeit der wirtfchaftlichen Arbeit 

voraus. 

Allein jo bedeutfam dieſer Unterjchied ift, eine gemifie 

Analogie beider Erfcheinungen ift doch unverkennbar. Wie die 

moderne jozialiftifche Kritif des Kapitalzinjes der jogenannten Pro: 

buftivitätstheorie die Ausbeutungstheorie entgegenftellt, nach welcher 

ein Teil der Gejellfehaft, die Kapitaliften, jich drohnenartig einen 

Teil vom Werte des Produftes aneignet, daS der andere Teil der 
16* 
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Geſellſchaft, die Arbeiter allein hervorgebracht haben, ſo ſetzt auch 

der antike Sozialismus wenigſtens in Beziehung auf das Geld— 

kapital und auf den Darlehenszins in ganz ähnlicher Weiſe dem 
Begriff der Produktivität des Kapitals den der Ausbeutung ent— 

gegen. Ja der Leihzins iſt ihm unter allen Umſtänden nicht bloß 

gegenüber der Arbeit eine natur- und rechtswidrige Ausbeutung des 
Mitmenſchen. 

Auch die allgemeine Tendenz der Angriffe gegen den Leih— 
zins und das Geldweſen, gegen Zwiſchenhandel und freie Konkur— 
renz, der Widerwille gegen die geldoligarchiſche Entwicklung der 

Geſellſchaft, gegen die Konzentrierung des Beſitzes überhaupt be: 

gegnet ſich mit den antikapitaliſtiſchen Grundanſchauungen des 
modernen Sozialismus.i) Dieſe Tendenz iſt eine ſo mächtige, daß 

Plato und Ariſtoteles mit ihren Forderungen der Konzentrierung 

des Kapitals auf allen Gebieten des Wirtſchaftslebens entgegentreten 

und daher auch die Grundeigentumsverhältniſſe einer mehr oder 
minder radikalen Umgeſtaltung im Sinne wirtſchaftlicher Ausglei— 

chung unterworfen wiſſen wollen. 

Von der Art und Weiſe, wie Ariſtoteles den Umſchlag des 
„Hausvermögens“ in ſpekulatives Kapital, des Gütererwerbs in 

die Spekulation auf den Geldprofit (Zins) analiſiert, hat Schäffle 

ausdrücklich anerkannt, daß ſie „im Kern die ganze moderne 

Kritik des Kapitals“ d. h. die negative Arbeit der ſozialiſtiſchen 
Theorien enthalte,“) insbeſondere ſei die Marrihe Werttheorie 

') Unmittelbar mit den geſchilderten Angriffen auf den zonuarıauos 
und Handel berührt fich 3.3. Fourier, wenn er den Vorwurf gegen feine 
Zeit erhebt, daß in der jegigen Phaſe der Zivilifation der Handelsgeiſt die 

Politik dominiere und vegiere; daß die Kaufleute in der fozialen Ordnung 

nichts ſeien al3 eine Truppe vereinigter Piraten, welche in jeder Beziehung 

den Sozialen Körper knechten. -- Ahnlich ſpricht auch Marx von der „mo: 
dernen Schacherwelt“. Vgl. Adler: Die Grundlagen der Marrifchen Kritik 

der beftehenden Volkswirtſchaft 215, 246. —- Überhaupt ift ja die Abneigung 

gegen die „Zwijchenperjonen“ (intermediaires) ein durchgehender Zug im 

Sozialismus. 

2) Bau und Leben des jozialen Körpers I, 256. 
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im legten Grunde eine Entlehnung aus der MWucherfritif des Ari- 
jtotele3.!) 

Es ift daher durchaus zutreffend, wenn der Sozialift Rod: 

bertus die ariftotelifche Kritik der „Chrematiftif” jener Zeit mit der 

wodernen Reaktion gegen die von Rodbertus fogen. „Kapitaliftif“ 

der Gegenwart vergleicht,?) zu welcher der Sozialismus den erften 

Anstoß gegeben. In der That Lieft es ſich wie eine einfache Um: 

Ihreibung der Anklagen de3 Stagiriten gegen die fieberhafte Geld: 

ipefulation feiner Zeit, wenn Rodbertus das prophetifche Wort 

ausſpricht: „Nachdem erft auf mirtjchaftlihen Gebiet alles als 
Kapital behandelt worden, was und bloß weil es für Geld feil ift, 

jo wird aud bald alles, was überhaupt für Geld feil ift, als 

Kapital dienen, aud) das, was immerdar weit über das wirtjchaft: 

liche Gebiet hinausfallen jollte. Macht heute nicht das Gründungs: 

) Die Befämpfung der Sozialdemokratie ohne Ausnahmegefeg. Tüb. 
Ztſchr. f. d. g. Stw. 1890 ©. 213. 

2) Allerding3 einigermaßen in Widerfpruch mit feiner Gefamtanficht 

von der antiken Volkswirtſchaft, der nach Rodbertus der „heutige Gegenfat 
von Grundbefi und Kapitalbefig, von Grund: und KHapitalrente gefehlt haben 

joll, weil e3 vom Grundbeſitz abgejonderte Fabrikationsgewerbe nur ganz 

ausnahmsweiſe gegeben habe und daher der unbewegliche und betvegliche Befik 
noch in dem einheitlichen „Oikenvermögen“ vereinigt geweſen, demjelben alfo 

auch ungeteilt die gefamte Rente zugefallen fei. Unterfuchungen auf dem 

Gebiete der Nationalöfonormie des klaſſ. Altertums, Jahrb. f. Nationalödf. 

IV, 344 ff. Verfuch, die Höhe de3 antiken Zinsfußes zu erklären, ebd. N. F. 

VII, 520 ff. 
Würde der Grumdbefit felbft in den fortgefchrittenften Induſtrie- und 

Handelöftaaten der helleniſchen Welt diefe abfolut dominierende Stellung ein: 

genommen haben, hätten „faft alle produftiven Kapitalanlagen mehr oder 

weniger die Natur don fyirierungen im Boden“ gehabt, jo müßte man aller: 
ding3 die Stellung der ariftotelifchen Zinglehre zur Wirklichkeit ähnlich be: 

urteilen, wie die de3 kanoniſtiſchen MWucherverbotes im früheren Mittelalter. 

Allein die genannte Anficht, die ja allerdings einen richtigen Kern hat, ift 

doch ſtark übertrieben und Rodbertus felbit äußert fih an der u. gen. Stelle 

über Ariftoteles dahin, daß „das Geld in deffen Zeit diefen einheit: 

lichen Beſitz zerjegt und aufgelöft und durch die Chrematiftif 

verdrängt habe! 

m 
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fieber auch ſchon Ehre und Amt zu Kapital? So ift heute die 
Kapitaliftif zugleih die Paſſion der Zeit und unſere Zeitkrankheit 
geworden, die auch in die bitterfte Paſſionsgeſchichte auslaufen 

wird.’ !) — 

„Wenn fie,” jagt Ariftotele8 von feinen Beitgenofjen, „ihren 
Zweck nicht durch die gejchäftliche Spekulation ſelbſt erreichen fönnen, 

jo jagen fie ihm auf anderen Wegen nach und wenden alle Künfte 

und Talente ihrer natürlihen Beitimmung entgegen zu dieſem 
Zwede an. Denn die Tapferkeit ift nicht dazu da, um Gelb zu 

erzeugen, ſondern Heldenmut, und die Kriegs: und Heilfunft bat 

gleichfall3 nicht jene Beftimmung, jondern die eritere will den Sieg, 

leßtere die Gefundheit verſchaffen. Was aber machen fie aus alle: 

dem? ine Geldipefulation, als wäre das Geld das Ziel und 

der Zwed von allem.?) — 
Wir haben damit einen Punkt berührt, der von neuem zeigt, 

daß auch der antife SozialiSmus troß aller VBerirrungen und Ein: 

feitigfeiten einen tiefberechtigten Kern, unleugbare Wahrheiten von 
ewiger Gültigkeit enthält. 

Es ift das unfterbliche Verdienft der hellenifchen Sozialtheorie, 

für alle Zufunft den Nachweis erbracht zu haben, daß das Glüd 

der Völker nicht bloß von der Erzeugung einer möglichft großen 

Maſſe von Gütern, fondern in gleichem, wenn nicht höherem Grabe 

von der Art und Meije der Berteilung derjelben abhängt. Wenn 
man fich den eimjeitigen Produktions- ja Vroduzentenjtandpunft ver: 

gegenmwärtigt, der für die neuere Nationalöfonomie bis tief in unjer 

Jahrhundert hinein maßgebend war, jo wird man eine gewille Be: 
ſchämung empfinden angelicht3 der hohen geiftigen und fittlichen 

Energie, mit welcher hellenifche Denker die Frage nach den volks— 
wirtihaftlichen und ſozial-ethiſchen Wirkungen der verjchiedenen 

') Zur Erklärung und Abhilfe der heutigen Krebitnot des Grund: 

befies 112 273 ff. vgl. die Vorrede Vl ff. Dazu R. Meyer! Berliner Revue 

1872 289 f. 
2) 1,3, 19 5. 1258a: 08 de nacas noodoı yonuariorızas, Ws TovTo 

ıclos Ov, npüs dE 10 TElog ünavıa deov anavyıuv, 

u \ 
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Formen der Einkommens- und Vermögensverteilung, die Frage nach 
der wünjchengwerten Verteilung überhaupt, nach dem Ziel, welches 

in diefer Hinficht erftrebt werden fol, in den Vordergrund gerüdt 
und zu löſen verfucht haben. 

Hier findet fih zum erftenmale jene ſcharfe prinzipielle 

Erörterung des Verteilungsproblems, der fich gerade die Gegen: 
wart immer weniger wird entziehen fünnen. Hier wird zum erften- 
male mit aller Entichiedenheit für die Wiſſenſchaft das Recht in 

Anspruch genommen, ein ideales — wenn auch durch Zeit und 

Volk bedingtes — Ziel für die Entwidlung der Vermögens- und 
Einfommensverteilung aufzuftellen. Und wenn ein moderner Sozial 
theoretifer von dieſem Standpunkt aus als deal vollswirtichaft- 

liher Verteilung der Güter diejenige bezeichnet, welche die an Ver: 

vollfommnung der Gejelihaft fruchtbarſte ift, bei welcher die 

Gemeinschaft zum höchſten Maße der Gefittung und hiedurch zum 

höchſten Maße aller wahrhaft menjchlihen Befriedigungen zu ge 
langen vermag, — worin unterjcheidet ſich dieje Formulierung des 

PVoftulates prinzipiell von der Art und Weiſe, wie die bellenijche 

Soziallehre den Begriff des ev Liv als Maßftab für die Beurtei- 
lung der ftaatlihen Thätigfeit auf dem Gebiete der Güterverteilung 

hinſtellt? 

Nicht anders iſt es mit dem Kampf gegen die einſeitig indivi— 

dualiſtiſche, den Zuſammenhang mit dem Ganzen und die Pflichten 
gegenüber dem Ganzen ignorierende Auffaſſung des Eigentums— 
begriffes, welche dem Einzelnen das abſolut zuſpricht und zu 

ſichern verlangt, was er gerade befitzt. Einer der hervorragendſten 

Rechtslehrer unſerer Zeit, ein Mann, der durch die ſtreng indivi— 

dualiſtiſche Schule des römiſchen Rechts hindurchgegangen iſt, ſieht 
„eine Zeit kommen, wo das Eigentum eine andere Geſtalt an ſich 

tragen wird, als heute, wo die Geſellſchaft das angebliche Recht 

des Eigentümers, von den Gütern dieſer Welt beliebig viel zu— 

ſammenzuſcharren, ebenſowenig anerkennen wird, als das Recht des 

altrömiſchen Familienvaters über Tod und Leben feiner Kinder, 

al3 das Fehderecht und den Straßentaub des Ritters, als das 
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Strandrecht des Mittelalters.” ') Demgemäß verlangt Ihering vom 
Stante, daß derjelbe „auf das Privateigentum einen Druck augübe, 
welcher dem Äbermaß feiner Anhäufung auf einzelnen Punkten vor: 

beugt und die Möglichkeit Schafft, den Drud auf andere Teile des 

ſozialen Körpers zu verringern, eine den Intereſſen der Gejellichaft 
mehr entiprechende d. h. gerechtere Verteilung der Güter berbei- 
zuführen, als fie unter dem Einfluß eines Eigentums herbeigeführt 

worden ift und möglich” war, welches, wenn man es beim rechten 

Namen nennt, Unerjättlichfeit des Egoismus ift.”?2) Und in dem: 

ſelben Gedanken begegnet jih mit dem deutſchen Romaniften der 

befunnte amerikanische Rublizift Michaelis, deſſen Schrift gegen 

Vellamys Zufunftsitaat gerade von der mancheſterlichen Preſſe dies: 
feits und jenjeitS des Ozeans mit Jubel aufgenommen wurde, ob: 

wohl auch fie zu Forderungen fommt, welche der doftrinäre Libe— 

ralismus ohne weiteres als „ſozialiſtiſch“ vermirft. 

Welch ein Zeichen der Zeit! Selbſt diefer warme Pertei: 

diger des freien Wettbewerbes ſieht fich genötigt, „gegen Die 

Monopolwirtichaft, welche die Anhäufung viefenhafter Neichtümer 

ermöglicht,“ die Staatögewalt in die Schranfen zu rufen. Er be: 

zeichnet — ganz im Sinne der ariftoteliihen Gerechtigkeitsidee — 
die Bildung von trusts d. h. jede Bereinigung zum Zwecke un— 

verhältnismäßiger Steigerung der Warenpreife al3 einen Raubver— 

jud), gegen den das Volk durch die Gelege geſchützt werde müſſe.?) 

Er verlangt ferner einfchneidende Maßregeln der jtaatlichen und 

internationalen Gejeßgebung zur Bekämpfung der übermäßigen An: 

häufung des mobilen Kapitals, wie de3 Grundbefiges in einzelnen 
Händen.?) 

!) Ihering: Der Zweck im Recht I, 519. 
:) Ebd. 521. 

3) Fin Blick in die Zukunft ©. 83. (Reclaın.) 
9) 93 ff. Michaelis berührt fich hier direft mit der hiftorifch-ethifchen 

Richtung der deutichen Nativnalöfonomie, deren Führer Schmoller ebenfalls 

volle progreifive Einkommens- und Erbichaftsftenern die Anhäu: 

roßer Reihtümer beſchränkt wijjen will. (Grundfragen 95.) 
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So kehrt die moderne Welt von den verjchiedenften Aus: 
gangspunften ber zu dem Grundgedanken der hellenifchen Sozial: 

philofophie zurüd, daß die Feine Grenzen Tennende Pleonerie der 

Individuen ihre prinzipiellen Schranken in den Forderungen des 
gemeinjamen Wohles aller finden müſſe. Mit unmiderftehlicher 
Gewalt beginnt fi von neuem die Erkenntnis Bahn zu brechen, 
daß der Staat ald das Drgan der Gefamtheit berufen ift, einer 
der nationalen Wohlfahrt und Sittlichfeit ſchädlichen Geltaltung der 

Einkommens- und Befigverhältniffe mit feiner Zwangsgewalt und 
duch Reformen des Rechtes, insbejondere des Privatrechtes ent: 
gegenzuarbeiten. 

Auch in Beziehung auf die ethifche Auffaffung des Güter: 

(lebens treten in der jozialpolitifchen Litteratur der Gegenwart 
— hervorgerufen durd) analoge gejellfchaftlihe Mipftände — An 

Ihauungen hervor, die ſich mit antiken Lebensidealen, nahe be: 
rühren. 

Wenn es gilt, der Haft und Gier des Erwerbslebens der 

Gegenwart, dem alles in feinen Strudel hineinziehenden Kampf um 

die Befriedigung endlos gefteigerter Bedürfniſſe eine höhere menjchen: 

würdigere Lebensanficht und Lebenspraris entgegenzuftellen, werden 

wir da nicht von ſelbſt auf einen der grundlegenden Gedanken der 

jozialen Ethif der Hellenen hingewieſen, daß es ein gewiſſes Maß 

gibt, welches in allen Dingen das Heilfamfte ift, und daß der 

wahre Lebensgenuß nicht von der Maffe der befriedigten Bedürf— 

niffe und der Schwierigkeit der Befriedigung abhängt, Sondern von 

jener reineren und edleren Geftaltung der Genüfle, zu welcher dem 

modernen Menſchen durch das beftändige Haften und Wühlen der 

ihranfenlojen Erwerbjucht Neigung und Fähigkeit mehr und mehr 
verloren gehen? 

Und wenn mir weiter fragen, wie wohl ein Umſchwung von 

dem etbiihen Materialismus der Zeit zu einem gefunden Idealis— 

mus möglid) wäre, hat die moderne Ethif darauf eine andere Ant: 

wort, als die Sozialphilojnphie der Hellenen? Sie fieht genau wie 

dieſe die Möglichkeit einer veränderten Geiftesrichtung nur in einer 

FU 



250 Erſtes Bud. Hellas. 

großartigen Belebung des Gemeinfinne® und in dem Zurüdtreten 

der überwuchernden Pleonerie.!) 
Sprechen doch am wenigiten die Erfahrungen der Gegenwart 

für die ausjchließliche Geltung jene® Dogmas der neueren Boll 
wirtichaftslehre, nach welchem das Wohlergehen des Menjchen am 
beiten dadurch gefördert werden joll, daß man ihre Bebürfnifie 

fteigert, weil jo mehr produziert werde und die Menge der vor: 

bandenen Werte zunehme. Nielmehr zeugt die ganze Phyfiognomie 
unjerer modernen Gejellihaft nur zu deutlich für die Richtigkeit der 
antifen Lehre, daß das Glüd in der verftändigen Beſchränkung ber 

Bedürfniffe zu fuchen fei, daß es fi) immer weiter zurüdzieht, ie 
mehr der Kreis deſſen, was zum Leben begehrendwert erjcheint, ſich 
erweitert. 

Nichts Fönnte die genannte Anfchauung der helleniſchen Sozial: 

philojophie glänzender beftätigen, al3 die Schilderung eines modernen 

Denfers, welchem ebenjo, wie für jene, alle jozialen Fragen zugleid) 

fittliche Fragen find, und der es verfteht, unferer Zeit durch „ihr 
oft jo kummervolles Auge bis auf den Grund des Herzens“ 
zu jehen. 

„inmitten des ungeheuerfien Aufſchwunges von Reichtum 

und Macht — heißt es bier — ficht man weder, daß die Halt 
und Gier des Ermerbes in den befigenden Klaffen fich auch nur im 

mindeften mäßige, noch die Befriedigung der unteren Volksklaſſen, 

troß großer, leicht ziffermäßig nachmeisbarer Forſchritte in ihrer 
allgemeinen Lebenslage fih in Eenntlihem Maße gefteigert habe. 
Es iſt eine traurige aber allbefannte Wahrheit, daß unjere Zeit, 
ausgerüftet mit den ungeheuerften Mitteln des Genuffes, das wirt: 

liche Genießen faum verfteht, weil fie alleg von außen erwartet, 

weil die Vorbereitungen zum Genuß fo umftändlid geworden find, 

daß fie immer ſchon drei Viertel des Genuffes jelbft verjchlingen, 
und daß infolge deffen das Eine Bedürfnis, möglichft viel zu be 
jigen, jo überwiegend geworden iſt, daß auf diefem Wege eine be: 

ſtändige Steigerung der Gütererzeugung und der Mittel zun Ge 

') Vgl. 3.2. Lange: Gefchichte des Materialiamus 11,’ 460. 
u‘ 
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nuſſe denfbar wird, ohne daß das Glück irgend eines Menſchen 
dadurch wejentlich erhöht würde.” 

Iſt dieſe Schilderung nicht ein frappantes Seitenftüd zu dem 

Bilde, welches Plato im „Staate” von dem Fieberzuftand der Gejfell- 
Ihaft (der noAıs yAsyuarrovoa) entwirft, wie er nach feiner An- 
ficht fi aus dem Überhandnehmen künftlicher Bebürfniffe und aus 
der unerjättlihen Bethätigung des Erwerbstriebes notwendig er: 

zeugen muß und nach den Erfahrungen feiner, wie unferer Zeit 

thatjächlich erzeugt? 
Es ift wahr, der ethiſche Idealismus Platos und Ariftoteles’ 

wird der Frage des wirtichaftlichen Fortichrittes nicht gerecht, aber 
diefe Einfeitigfeit ift nur die Kehrjeite eine großen Vorzuges: der 

Klaren Erfenntnis, daß auch diefe Frage eben nur im engften Zu: 
ſammenhang mit den ethifchen Fragen zu beurteilen ift. 

Mußte nicht ferner diefe analoge Beurteilung des Güterlebeng 
überhaupt zu einer gewiffen analogen Beurteilung der Güterpro- 

duktion insbejondere führen? In der That beginnt auch die moderne 

Wiſſenſchaft fi) darin wieder der antifen Sozialphilofophie zu 
nähern, daß fie bei der Frage nach der Höhe und Beichaffenheit 

der Produktion nicht mehr bloß von wirtſchaftlich-techniſchen Ge: 

fichtspunften ausgeht, jondern auch das ethiſche Intereſſe wieder zu 

feinem Rechte kommen läßt. Auch fie ftellt wieder ein ideales Ziel 

der Produktion auf, indem fie eine ſolche Beichaffenheit derjelben 

verlangt, welche für die Befriedigung der gerechtfertigten materiellen, 

geiftigen und fittlichen Bedürfniſſe des Volkes ausreiht d. h. fie 

weder unterjchreitet, noch überjchreitet.?) Wir erkennen es heutzu- 
tage als eine ſchwere Schädigung der wirtjchaftlichen und idealen 

1) Theobald Ziegler: Die foziale Frage eine fittliche Frage S. 30. 

Pol. Wolf: Cozialismus und fapitaliftifche Gefellichaftsordnung S. 389: 

„Wir find in das nervöſe Zeitalter getreten. Der kleine Reft von Beſchau— 

Iichkeit, den frühere Jahrhunderte ung überlieferten, ift preisgegeben. Fieber: 

haft jagen wir nad) einem unfindbaren Glüd -- unfindbar, denn Glüd ift 

bloß möglich in der Beſchränkung, und dieje ift ung unleidlich.“ 
2) Adolf Wagner über „ſyſtematiſche Nationalölonomie“ in den Jahrb. 

f. Nat. u. Stat. 1886 ©. 238. f 
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Intereiten des ganzen Noffes, wenn die ungleiche Verteilung des 

Volkseinkommens bauptiählid zur reichliheren und üppigeren Be 

friedigung der materiellen Bedürfnine der beiler Situierten führt. 
Wir verwerten einen Lurus, der die höheren Klaſſen ſelbſt phyſiſch 

und tittlich Ichädiat, den Neid der niederen immer mehr aufitachelt 

und zu einer ungünitigen Nichtung der ganzen Güterproduftion 

(Lurusaüter für die Neichen, itatt Maſſengüter für alle) führt und 

der, abgeſehen vom Kunitlurus, Fein Kulturintereſſe des Volkes 
fördert. Much wir beginnen einzuieben, daß, wenn es ſoweit ge 

fommen iſt, die Geſetzgebung eine gewiſſe Ausgleihung in der Ver: 
teilung Des Nolfseinfommens in? Auge faſſen mülle.!) 

Man fteht: e& int prinzipiell derielbe Geſichtspunkt, nach wel: 
chem bereits Nato die Rroduftion beurteilt hat, wenn er auch über 

die Mittel zur Erreihung jenes idealen Zieles, über das, mas 
als gerechttertigtes Bedürfnis anzuerkennen ſei, teilmeife anderer 

Meinung war. 

Nun könnte es allerdings jcheinen, als ob Plato in einer 

nicht minder wichtigen stage, nämlid) in der Beurteilung des wirt: 

ihaftenden Menſchen von unſerer heutigen Auffaffung um ſo 

weiter entfernt jei. 

Für Plato erſchien das thatjähliche wirtichaftliche Arbeit: 
leben weniattens in Handel und Gewerbe ausjchließlih von ego: 

iſtiſchen Triebfedern beherrſcht. Die Selbftiucht jol das große 

Triebrad der Volkswirtſchaft jein, das rückſichtslos verfolgte Eigen: 

interehle, die nimmer valtende Gier nad) Gewinn und Genuß, das 

ganze Sinnen und Tenfen des wirtichaftenden Menſchen gefangen 

halten. 

Allein jo einfeitig diefe Auffaffung ift, fie iſt es doch hei 
weitem nicht in dem Grade, wie die Icheinbar gleichartige, aber 

innerlich grundverichiedene Beurteilung des Wirtichaftslebens, welde 

jich bei den modernen Doktrinären des Individualismus ſeit Bayle 

und Mandeville und im ertrenien VMlancheftertum findet. Dieſelbe 

— Y So 3.3. Wagner: Grundlegung 1,” 152. 
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Beobachtung, welche den antiken Denker mit Trauer und Abneigung 
erfüllt, wird hier mit Befriedigung zur Grundlage der ganzen 
Wirtſchafts- und Soziallehre gemacht. Es wird nicht nur als eine 
naturgemäße, ſondern als eine für Staat und Geſellſchaft geradezu 

wohlthätige, für den Fortſchritt unentbehrliche Thatſache hingeſtellt, 

daß auf dem wirtſchaftlichen Gebiet der Egoismus und zwar der 

Egoismus allein das maßgebende Motiv, der eigentliche ſeeliſche 
Motor iſt. Das ganze menſchliche Daſein wird grundſätzlich in 

zwei ſtreng geſonderte Lebensſphären zerriſſen, eine für das Handeln 

nad) Intereſſen, eine andere für die Übung der Tugend. 

Dieſe Auffalfung, für welche von Nechtswegen Sittlichfeit und 

„Brüberlichkeit erft da beginnt, wo das Wirtichaften und der Staat 

aufhört,“ !) Fonnte unmöglich diejenige von Männern fein, welchen 

Ihon Die Konjequenzen der politiichen Souveränität der gemerbe- 

treibenden Klaſſen die Flare Grfenntnis der Gefahren aufdrängen 

mußten, mit welchen der wirtjchaftliche Egoismus das ganze Volks— 
und Staatöleben bedrohte. 

In der That jehen wir, wie troß der peſſimiſtiſchen Beurtei- 

lung des wirtjchaftlichen Arbeitslebens, zu welcher der hochgeipannte 

Tugendbegriff des ethilchen Idealismus und das Ichmerzlih em- 

pfundene Mißverhältnis zwiichen der damaligen politiihen Macht: 

ftellung des Gewerbeftandes und feiner moralischen, wie intellef: 

tuellen Befähigung ja notwendig führen mußte, bei Plato dennoch 

die Erkenntnis durchbricht, daß aud das ökonomiſche Leben ich 

bis zu einem gewiſſen Grade mit fittlihen Empfindungen erfüllen 

könne und müſſe. Dem rein ökonomiſchen Arbeitsbegriff, der in 

der Wirklichkeit al3 ausschließlich herrichend angenommen wird, 

wird als fittliches Soll, als Ideal das Prinzip der Arbeit im 

ſozial-ethiſchen Sinne gegenübergeftellt. Es wird gezeigt, wie auch 

die wirtjchaftliche Arbeit wahrhaft geadelt werden könnte, wenn fie 
nicht bloß als Mittel zur Befriedigung des wirtichaftlichen Egois- 

mus ausgebeutet, jondern im Geiſte vernünftigsfittlicher Selbft- 

1) Außerung von Schulze-Delitich: Kapitel zu einem Arbeiterfatechis: 

mus ©. 91. 
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beſchränkung und in dem Bewußtſein geübt würde, daß fie zugleich 

eine in den notwendigen Bedürfniſſen der Menichen begründete 
joziale Tienftleiitung it (rT 150 anopias Enıxovorosi TrapEO- 
xE0v0x05).!) 

Plato ift der Anficht, daß ſelbſt die durch den Mißbrauch 

verächtlich gewordenen Berufsarten, wie 3. B. Krambandel u. del. 

von wahrhaft fittlihen Menſchen in tadellojer Weiſe betrieben fi 
der vollftien Sympathie und Wertſchätzung erfreuen wür: 

den, daß man fie wie eine Mutter und Pflegeamme in Ehren 
balten würde.?2) Denn warum jollte man nicht jeden, der mit 

redlicher Arbeit zur Befriedigung der allgemeinen Bebürfniffe bei: 

trägt, al3 einen „Wohlthäter” anerfennen, der fortwährend dem 
Volke und dem Lande Dienfte leiltet? 

Es ijt die dee eines ſozialen Dienftpoftens, eines voll 
wirtichaftlihen Beamtentums, wie fie neuerdings wieder von Rod: 

bertus, Ihering u. a. aufgeftellt worden ijt, welche uns bereits hier 
vollflommen klar ausgejprochen entgegentritt. Zwar ift für Plato 
diefe Auffallung der mirtichaftlichen Arbeit eben nur ein deal, 

auf deſſen Realifierung er wenigſtens in dem legten Stadium feines 

wirtiehaftstheoretifchen Denkens verzichtet, weil eine jolche Idealität 

der Gelinnung nur von außergewöhnlich guter Charakteranlage und 
jorgfältiger Erziehung zu erwarten fei und der großen Maſſe ewig 
fremd bleiben werde.) Allein er hält doch jelbft hier noch eine 
— 

') Leg. 919b. Es ift alfo unrichtig, wenn Hildenbrand (Rechts: und 

Staatsphil. I 159) meint, Plato hube „nirgends den Gedanken erfaßt, daß 
auch in der niedrigften Beichäftigung und in der Herrichaft über den toten 
ſachlichen Stoff des Vermögens der Adel des menschlichen Geiftes fich offen 
baren fönne.* 

2) 918e: ... el xara Aoyov adıdpsogor yiyvyoto, Ey untooc av 
xcè TEOFOU oynjuatı TiuWTo td ToIwüre navıe, 

3) I18b: ws yap oux evegy£rns nas, ös dv ovoiay yonudror 
WYTLYWvoUV KOTUUETGOV ovan» xai arwuakor Öualnv TE xai GUUMETDOV 
eneoyabntaı; cf. 910e: ovro di) navres yupav xai djuov Jepansvorrss 
diurtekortov. 

8 ) 918d. 
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„wenn nicht vollitändige jo doch wenigſtens teilweife Heilung” für 
möglih !) und fieht in der Fürſorge für die fittliche Gefundung des 
wirtichaftlichen Verkehrs und Arbeitslebens, für die Moralität der 
wirtichaftlih arbeitenden Volksklaſſen eine der wichtigften Aufgaben 
der ftaatlihen Gemeinjhaft,?) der fie fih troß der Größe und 

Schwierigkeit derjelben 3) nicht entziehen kann und darf. 
So treten und auch hier Ideen entgegen, deren unverlierbarer 

Wert nicht zu verfennen ift, wenn fie auch andererjeit3 mit An- 
Ihauungen verquidt find, Die ihre Bedeutung wieder einichränfen. 

Man fragt ja mit Recht: Wie konnte die Verfittlichung des Arbeits: 

lebeng, die Schäßung der Arbeit Fortſchritte machen, ſolange die 

auh von Plato wenigjtend nicht prinzipiell mißbilligte unfreie 

Arbeit fort und fort ihre entjittlichenden Wirkungen zu äußern und 
dem Geijte des wirtichaftlichen Egoismus ftet3 neue Nahrung zus 

zuführen vermochte? Sehen wir aber von fol) unvermeidlichen in 

Zeitanfchauungen mwurzelnden Einfeitigfeiten ab, jo müfjen wir aud) 

für dieſes Gebiet zugeben, daß e3 wahre Aufgaben der menjchlichen 

Gejelihaft find, die bier erfannt werben. 

Wie nahe fich antikes und modernes Denken gerade auf 

diejem Gebiete berühren, zeigt recht deutlich die dee des jozialen 

Menſchen, wie fie die ariftoteliiche Ethik formuliert hat, die arifto- 

teliiche Forderung eines ftetigen Zujammenwirfend des Gemein- 

ſinnes mit dem Selbftintereffe zur Verwirklichung der verteilenden 
und ausgleihenden Gerechtigkeit. 

Schon die Art und Weiſe, wie Adam Smith in den Mittel: 

punkt jeiner Theorie der moralijchen Gefühle dag Sympathieprinzip 

1) g18c: Idwuer, iv’ el un xei rò 6Aov, aA’ ovv ucon yes EE- 
LROWUEIA vouw. 

2) Es ift die Aufgabe, rois ueraoyovan rovrww ray Enıındevuaıwy 

evpeiv unyayıv, onws ij9n un avednv wvausyuvrias Te xal dveicvdegov 

Yours ueroya ovußnostu yiyveodaı Öcdiwus. 919c. cf. 920a: onws 

ds dELsTos 7 xai xaxds Ws Hxıare 6 ToLoVTog muiv 1 Euvorxos Ev ıj 

noAsı xra. 
3) 919c: no«yu’ E09’, ws Eoıxev, ov Yavkov, ovde auıxgas de- 

OuEVvor EQEINS. 
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ftellt, wie er hier und in der politifchen Okonomie die Selbftfucht 
(selfishness) durch die Wirkſamkeit der ſozialen Triebe eingevdämmt 
willen will und prinzipiell nur ein ſolches Maß von Selbftinterefje 

anerkennt, welches ſich innerhalb der Schranten der Geredhtigfeit 

hält, die Forderung endlich einer harmoniſchen Ausgleihung der 

Gefühle und Leidenjchaften durch die Überwindung unferer ſelbſt 
füchtigen und die Ausbildung unferer wohlmwollenden Gefühle, ') al 
das läßt in den fozialethiichen Grundfragen eine gemwifle Ideen⸗ 
verwandtfchaft mit der geſchilderten ariſtoteliſchen Sozialphilojophie 

erfennen, jo weit auch im übrigen und zwar gerade in der poli- 

tiichen Okonomie die Standpunkte auseinandergehen. 
Ungleich inniger freilich ift die Berwandtichaft mit der modernen 

ethijchen Richtung der Nationalöfonomie. Es iſt ganz ariftotelifch ge: 

dacht, wenn v. Thünen und Knies die Rüdfichtnahme der wirtjchaftlich 
thätigen Einzelperjonen (nicht bloß auf ihren eigenen Vorteil, fon 

dern auch) auf das wirtichaftliche Intereſſe „anderer Leute“ fordern, 

und wenn dann Knie den Sat aufftellt: „Daß irgend ein höheres 

Map mirtichaftliher Güter auf den Wegen der Selbftfucht, des 
gegen den Nächten und das Gemeinwejen rückſichtsloſen Eigen: 

nutzes von den Einzelnen gewonnen wird, fteht im Widerjpruch mit 

dem materiellen und fittlihen Wohle aller Einzelnen, mit dem Ge 

meinmwohl, ja mit dem jittlichen Wohle des Ermwerbenden ſelbſt.“?) 

Wenn ferner A. Wagner meint: „Die Beweggründe individiellen 

wirtſchaftlichen Vorteiles find wenigſtens möglichft zu verbinden mit 

und zu erjegen durch altruiftiiche Beweggründe, und das, was in 

diefer Hinjicht der Einzelne und eine Verkehrsgeſellſchaft erreicht, 

bildet den Mapftab ihres jittlichen Wertes und ihrer wahren Kultur: 

höhe;“s) — jo entjpricht das genau dem von der ariftotelifchen 

Ethik aufgeftellten Ideal. Dasſelbe gilt für den Führer der hiſto— 

) Bol. Hasbach: Die allgemeine philof. Grundlagen der von Francois 
Quesnay und Adam Smith begründeten politifchen Ökonomie ©. 114 f. und 

desſelben Unterſuchungen über Adam Smith ©. 54 ff. 

2) Politiſche Ökonomie vom geſch. Standpunft (2) 238 f. 
3) Yahrb. f. Nationalöf. u. Stat. 1886. &. 230. 
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iſchen Schule, für Echmoller, für welchen es ebenfall3 die „ent: 

heidende Frage” ift, wie und in welchem Maße „ver Trieb, alles 

uf die eigene Perfon und ihre Förderung zu beziehen, fich mit 
ttlichen und rechtlichen Vorftellungen durchfegt und getränft hat.“ ı) 

Auch ift diefe vielfahe Berührung antifen und modernen 

denkens keineswegs eine zufällige. Allerdings erklärt fich dieſelbe 
or allem daraus, daß es bis zu einem gewille Grade analoge 

Ibelftände des Volkslebens waren, welche hier, wie dort eine höhere 
ozial-ethiſche Auffaffung des Güterlebenz, eine tiefere Anſchauung 

on Weſen und Beruf des Staates, eine gefteigerte Empfänglichkeit 

ür foziale Gerechtigkeit hervorriefen. Allein gleichzeitig befteht doch 
in unmittelbarer bewußter Zufammenhang. 

So wahr das Wort auch ift, daß der foziale Kammer die 

bolkswirtſchaftslehre der Ethik wieder in die Arme geführt hat, fo 
arf Doch andererjeit3 nicht vergejen werden, daß es eine auf 

mmaniftifcher Grundlage erwachlene Wiſſenſchaft war, welche fich 

um Träger dieſes gewaltigen Umſchwunges de3 modernen Geiltes: 

eben3 gemacht hat; und e3 wird in der That in einem der grund: 

egenden Werke der hiſtoriſchen Schule der Nationalöfonomie aus— 

rücklich anerkannt, daß wir hier zugleich das Ergebnis einer Be: 
ruchtung der modernen Wiſſenſchaft durch altklaſſiſche Anſchauungen 

or uns haben.?) 

Schon bei einem der erſten großen Vorkämpfer gegen die 

inſeitig-individualiſtiſche Auffaſſung ökonomiſcher Phänomene, bei 

siamondi, tritt dieſer Zuſammenhang klar hervor. Er knüpft feine 

3olemif gegen die sience de l’accroissement des richesses un: 

tittelbar an die fozialpolitiichen Erörterungen an, welche Ariftoteles 

n der Politik der Chrematiftif gewidmet hat.) Und ganz in dem: 
[ben Sinne hat unter den Deutfchen Schon im Jahre 1849 Rofcher 

!) Grundfragen ©. 57. 
2) Knie a.a. D. 438. 

3) Etudes s. 1. &con. pol. 1,3. Bgl. Elfter: Simonde de Sigmondi. 
in Beitrag zur Geſchichte der Volkswirtichaft. Jahrb. f. Nationalökonomie 

nd Stat. N. 3. XIV 321 ff. 
Böhlmann, Teich. des antiten Kommunismus u. Sozialismus. I. 17 
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in feiner jchönen Abhandlung über das Verhältnis der National: 
öfonomie zum klaſſiſchen Altertum der herrichenden Zeitdoftrin die 

politifche Ökonomie der Griechen gegenübergeftellt, weil diefelbe nie: 
mals den großen Fehler begangen babe, über dem Reichtum der 
Menfchen zu vergeffen.!) 

Ihm folgt Nodbertus mit der Forderung, daß wir unjere 
Politik wieder etwas mehr mit antifem Geifte erfüllen ſollten,?) 
und Lorenz von Stein, der aus dem Studium der antifen Staats: 

wiflenfhaft die Überzeugung gefchöpft hat, daß wir, indem wir 
durchforſchen, was die Alten gemwejen und gethan, „ung gleichlam 

jelbft zum zweitenmal erleben.”3) Im Hinblick auf den noch immer 

nicht überwundenen einſeitigen Individualismus der modernen Staat?: 

auffaffung erklärt e8 Adolf Wagner von jedem politifchen Stand- 

punkte aus für unvermeidlich, wieder an antike Anfchauungen an: 

zufnüpfen. Für die Nationalöfonomie, weldhe dies viel zu ſehr aus 

den Augen verloren habe, find nad) Wagners Anficht die grund: 

legenden Sätze des Ariftotele8 über den Charakter des Staates 
ſämtlich auch Fundamentalprinzipien für die Vollswirtichaftslehre.*) 

Endlid hat — wie im Anfang des Jahrhunderts Sismondis 

Theorie vom Reichtum auf Ariftoteles hinweiſt — in der Gegen: 
wart Schmoller feine Lehre von der Verteilung des Einfommens 

nach dem Verdienſt durch den Hinweis darauf unterftüßt, daß er 

damit nur eine Theorie wiederhole, die bereit? Ariftoteles in feiner 

Ethik aufgeftellt.5) Schon bewegt fih ja auch unjere moderne 

Geſetzgebung genau in derjelben Richtung. Iſt es nicht eine An 
näherung an das ariftoteliihe Ideal der verteilenden und au 

gleihenden Gerechtigkeit im Verkehr, wenn Dank dieſer Geſetzgebung 

1) Anfichten der Volkswirtſchaft aus dem geidhichtlichen Standpunkt 

10) 7. 

2) Zur Erklärung u. Abhilfe der heutigen Kreditnot des Grundbefiket 

IL() 370. 
3) Die drei ragen des Grundbefites und feine Zukunft. ©. 14. 

+) Grundlegung der politifchen Öfonomie I? 859. 

65, A. a. O. ©. 61. 
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der Kreis von Individuen, auf welche der wirtſchaftende Menſch 

Rückſicht zu nehmen hat, in beſtändigem Wachſen begriffen iſt? 
Doch ſehen wir von den einzelnen Problemen ab und halten 

uns an die Auffaſſungsweiſe des helleniſchen Sozialismus im All— 

gemeinen. 

Müſſen wir nicht auch da troß aller Verirrungen eines ab: 

ftraften und ideologischen Dogmatismus anerkennen, daß in der 
ganzen Art und Weile, wie hier die Dinge angejchaut werden, ein 

Fortſchritt von größter Bedeutung lag, der Ergebniffe von bleiben- 
dem Werte zeitigte und jo ebenfalls bis auf die Gegenwart herunter 
nachzuwirken vermochte? 

Die Kritif, welche der hellenifche Sozialismus an der Wirk: 
lichkeit übte, ift nicht bloß eine Kritik der ökonomiſchen Verhältnifje, 

jondern eben fo ſehr auch der moralifchen, geiftigen, politichen 

Zuftände des Volkes. Da diefem Sozialismus von Anfang an 

die dee einer Umbildung des gefamten Lebens des Volkes vor: 
ſchwebte, jo gab e3 ja von vorneherein kaum ein Gebiet, welches 
er nicht in das Bereich feiner reformatorijchen Gedanken gezogen 

hätte. Das wirtjchaftlihe Güterleben und die auf der Verteilung 
der Güter beruhende Ordnung der Gefelihaft wird von dieſem 

umfafjenden Standpunkt aus Gegenftand einer Betrachtungsmeile, 

welcher fich die Sozialwiſſenſchaft niemals hätte entfremden follen, 

und welche ja gerade die Gegenwart wieder zur ihrigen ge: 
madt bat. 

Die helleniſche Staatslehre hat für alle Zukunft gezeigt, daß 
für die Nealifierung der Ideen, welche in Staat und Recht zur 

Verwirklihung zu gelangen juchen, nicht bloß das Syftem ber poli— 

tiſchen Imftitutionen, die Ordnung und Verteilung der Staatlichen 

Gewalten von Bedeutung ift, Jondern noch mehr die Welt der 

Güter und Intereſſen, jener gewaltigen bei der Geftaltung aller 
menjchlichen Dinge mitwirfenden Faktoren, die durch ihre Macht 

über den Einzelnen auch auf die Gejellihaft mit elementarer Kraft 

zu wirken vermögen. Zum erjtenmale tritt uns bier in der Ge: 

ihichte der politiichen Wiſſenſchaften ein tieferes Verſtändnis für 
17* 

vr 
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die Natur der geſellſchaftlichen Gegenfäbe und für die Gefahren 

entgegen, mit welchen das wirtichaftliche Güterleben und die Ber: 

teilung des Befites das Edelfte im Menſchen, die höchiten Kultur: 

intereſſen der Geſamtheit bedroht. 
Wie hoch ſteht die hellenifche Staatslehre mit dieſer Erfennt- 

nis über jenem Doltrinarismus, der Staat und Boll nur als eine 

Summe von Individuen zu denken vermag und über dem aus: 
ſchließlichen Gegenfag von Individuum und Staat jene wichtige 
zwifchen dem Leben des Einzelnen und dem des Etaates in ber 
Mitte liegende Sphäre überfieht, die wir Gelellichaft nennen. Durch 
ihre Analyje der jozialen Erjcheinungen bat die hellenifche Staats- 
lehre jene tiefere Auffaffung des Staates und der ftaatlichen Zwecke 

begründet, welche ihr Augenmerf vor Allem darauf richtet, in 
welchem Verhältnis die jozialen Zuftände des Volkes zu feinem 

politijchen Leben ftehen, wie fich die verjchiebenen Elemente der 

Gefellichaft, die jozialen Klaffen zu einander und zum Staate ver: 
halten oder verhalten follen, wie überhaupt Staat und Geſellſchaft 

al3 zwei felbftändige in ewigem Antagonismus ſich gegenüberftehende 

und doch wieder fich ſtets gegenfeitig zu durchdringen ftrebende 
Lebenskreiſe auf einander wirken. 

Diefe ſoziale Auffaffung der Dinge, welche die Negierungs: 
ſyſteme vor Allem auf ihre joziale Brauchbarfeit hin beurteilt, hat 
einen Ariftoteles befähigt, den Wechſel der Verfaſſungsformen und 

die Geftaltung der politifchen Parteifänpfe in ihrem Zuſammen— 

bang mit der wirtjchaftlichen Gliederung des Volkes, die Abhängig: 
feit der ſtaatlichen Entwidlung von der Gejellihuftsordnung und 
von der materiellen Grundlage derjelben, der Verteilung des Be 

figes in einer Weiſe Tlarzulegen, daß einer der herporragendften 

Vertreter der modernen Staatswifjenichaft von ihm gejagt hat, feine 

Politif würde in diefer Hinficht für die Staatswiſſenſchaft der Zukunft 

das fein, was Kopernifus’ Organon für die Ajtronomie gemejen.!) 

1) L. vd. Stein: Verwaltungslehre I? 32. Dgl. Stein? Auffag über 

die Entwidlung der Staatswiſſenſchaft bei den Griechen. Sitz. Ber. ber Wien. 
At. (phil. Hift.) Bd. 93, 
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Andererfeit3 ift jedoch die ariftotelifche Staatslehre in 

der Betonung der ökonomiſchen Faktoren keineswegs fomweit ge 
gangen, wie der fogenannte wiſſenſchaftliche Sozialismus der 
Gegenwart. 

So bedeutjam das volfsmwirtichaftlihde Moment, insbefondere 
das des Klafjenfampfes in feiner Analyje verfaffungsgejchichtlicher 

Entwidlungen in den Vordergrund tritt, Ariftoteles ift doch meit 

entfernt von jener malerialiftiihen, die Geſchichte einzig und allein 

vom Standpunkte des Klafjenfampfes aus betrachtenden Anſchauungs⸗— 
weile, welche das ökonomiſche Moment geradezu als das immer 

und überall beftimmende, für die Geftaltung der Geſellſchaft einzig 
und allein ausjchlaggebende Hinftelt und das gejamte politifche, 

rechtliche, geiftige und religidfe Dafein des Volkes nur als einen 
Überbau gelten läßt, deſſen Geftaltung durch dag öfonomifche Fun- 
dament und die wirtichaftlihe Struktur der Geſellſchaft unbedingt 
vorgezeichnet fei. 

Diefer Glaube an die Allmacht der rein wirtihaftlichen 

Faktoren mußte ja von vorneherein einer Auffaffungsweije fremd 

bleiben, welche die Gleichberechtigung der wirtfchaftlihen Zwecke 
mit den ethiſchen Zielen prinzipiell leugnete und das höchfte End- 

siel aller Bolitit darin jah, den Staat, feine Gefeßgebung und 

Verwaltung von den gemeinen Intereſſen des Güterlebens möglichit 
zu emanzipieren. 

Allerdings bat auch der helleniſche Sozialismus mit pjycho- 

logifcher Notwendigkeit durch eine Entwidlungsphaje hindurchgehen 
müffen, die ſich durch eine ftarfe Überfhägung der Abhängigfeit 

des fittlihen Lebens von wirtfchaftlihen Faktoren charafterifiert. 

Sin den überſchwänglichen Hoffnungen, welche Plato auf eine fitt- 

lihe Wiedergeburt durd) den Kommunismus feßte, und in der Art 

und Weiſe, wie er das Privateigentum für den Berfall der Sitt- 

[ihfeit verantwortlich machte, trat ung dieſe DVerirrung draftifch 

genug entgegen. Allein wie raſch ijt gerade hier die Korrektur 
erfolgt! Schon der ariftoteliiche Sozialismus hat fih von diejen 

Suufionen über die allheilende Kraft de Kommunismus ir 
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emanzipiert und ihnen gegenüber die fittliche Unvollkommenheit der 

Menjchennatur mit einer Schärfe und Klarheit betont,!) von der 
der moderne Sozialismus in feiner ökonomiſtiſchen Einjeitigfeit noch 

weit entfernt it. 

Um fo mehr teilt freilich die antike Sozialphilojophie eine 
andere Schwäche moderner Weltverbeſſerer. Ihr Idealismus bleibt 

in der Schäßung deſſen, was die menjchlihe Vernunft und ber 

Staat vermögen, um das Güterleben in ihrem Sinne zu regeln, 
in nicht3 Hinter den modernen Optimiften zurüd, die angeficht3 der 

großartigen Fortfchritte auf allen. Xebensgebieten die Gemüter mit 
überjpannten Hoffnungen auf die Möglichkeit und Leichtigkeit noch 

unendlich viel gemwaltigerer Umgeftaltungen erfüllt haben. Wie im 

Zeitalter Bellamys jo begegnen wir auch in der hellenifchen Eozial- 
theorie de3 vierten Zahrhundert3 v. Chr. den denfbar höchſten Vor: 
ftellungen von der Macht menſchlicher Vernunft und menschlicher 

Snftitutionen. Mit derjelben gefteigerten Empfindlichkeit für Die 
ſchmerzlichen Gebrechen der beftehenden Geſellſchaft verbindet fich 

auch bier dasſelbe ungemefjene Vertrauen auf die Fähigkeit des 

Menſchen, alle jene Gebrechen zu heilen, dasfelbe ungeduldige Ber: 

langen nad) einem jchnellen und radikalen Heilverfahren. 

Wurde doch gerade Hier diefe Richtung der Geifter von 
allen Ceiten ber gefördert und genährt durch die thatfächliche 
Entwicklung des Staatlichen Xebens! Welch ein unaufhörlicher 

Wechſel der Berfaffungsformen in diefem Mikrokosmos der Klein: 

ſtaatlichen KHellenenwelt, die — um ein Wort Ciceros von den 

griehijchen Snfelftaaten zu gebrauhen — „jamt ihren Inſtitu— 

tionen und Sitten gewiſſermaſſen auf den Fluten zu ſchwimmen“ 

1) Pol. Il, 2, 8. 1263b: . .. ww (xaxwv) order yivaraı dia ımv 
axoıvwynioiey alla did ı7v uoysImplav, Enei xal ToÜs xoıwa xexınuevous 

wrouvras oA dinpepousvovs ucAdov VEWUEr 7 To”s Ywpis Tüs 

es. Mit aller Entjchiedenheit wird hier auch betont, daß es 
erfättliche Begierde, nicht die Not ift, welche bie meiften Verbrechen 

daß es baher ein Irrtum ift, von ber Aufhebung der Not einen 

Umſchwung zu erwarten. 
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Ihien!!) In foldem ewigen Wandel der Dinge mochte in der 
That das Staatsweſen wie ein beliebig zu geitaltender Thon in 
der Hand des „Gejeggeber3” und feine Umgeftaltungsfähigfeit eine 

unbegrenzte erjcheinen, mochte die Vernunft fi förmlich dazu ge 
drängt fühlen, mit Bemwußtfein eine neue Grundlegung von Staat 
und Geſellſchaft als ihre eigene freie Schöpfung zu vollziehen. 

Angefihts der Fülle von Entwidlungsformen, welche die un- 
erichöpflichen Triebfräfte des politifhen und ſozialen Lebens ber 

Hellenen erzeugt hatten, ohne doch auf die Dauer eine gefunde Ge- 
ftaltung desjelben herbeizuführen, verzweifelte die Sozialphilofophie 
daran, daß die Leiden der Gejellihaft durch gewöhnliche Mittel 

geheilt werden könnten, während fie andererjeit3 eben aus jener 

unerjchöpflichen Geftaltungsktaft des geichichtlichen Lebens die Hoff: 

nung entnahm, die in fortwährender Umbildung begriffene Stuats- 
und Gejelichaftsordnung vollends aus den Angeln heben und nad) 

einem freigefchaffenen Gedanfenbild neuaufbauen zu können. In— 

mitten des allgemeinen Zerfalles der überfommenen wirtjchaft- 
lichen, fozialen, politiihen Ordnungen, eines Zerfalles, aus dem 

ih doch nirgends eine hoffnungsreichere Neugeftaltung erheben 

wollte, empfand die Theorie den unmiderftehlihen Drang, die 

Kluft zwischen Vergangenheit und Zukunft durch einen ſolchen Ge— 

danfenbau zu überbrüden, durch das Idealgemälde einer anderen 

und beſſeren Ordnung der Dinge, der die Zukunft gehören follte, 

an der ſich die Gemüter wieder aufzurichten und zu ftärfen ver- 
mochten. 

Die Theorie verjprah den Weg zu einem neuen Dafein zu 

zeigen, in welchem alle abftoßenden Züge des gegenwärtigen Lebens 

in ihr ſtrahlendes Gegenbild verwandelt erjcheinen, in welchem alles 
was die Welt von heute bedrückt, verjchwinden joll, alles was die 

Edelften erjehnt, zur Wahrheit und Wirklichkeit geworden ift. Denn 
diefe, die führenden Geifter der Nation felbft find es, denen wir 

1) Rep. 2. 9: Fluctibus cinctae natant paene ipsae simul cum 
civitatum institutis et moribus. 

’ 
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auf jolhem Wege begegnen. Bei ihnen war mit der Anlage zur 
Abſtraktion, Deduktion und Konftrultion die Richtung auf den 

fozialiftiichen Utopismus von jelbft gegeben, und fie famen dem 
eigenen Bebürfnis ebenjo, wie dem der Zeit entgegen, indem fie 

mit der jchärfiten, rüdjichtslojeiten Kritif des Beſtehenden umfaſſende 

Drganijationspläne zum Aufbau einer neuen, beiferen Staat3- und 

Geſellſchaftsordnung verbanden. 
So entftand das Zufunftsbild des wahrhaft guten, des „beiten“ 

Staates. 

Drittes Kapitel. 

Organifationspläne zum Anfban einer nenen Staats: und 
Gelehichaftsorannng. 

Erfter Abſchnitt. 

Das Staatsidenl des Phaleas von Chalcedon. 

„Der erite Privatmann, der e8 unternahm, etwas tiber den 

beiten Staat zu fagen,”!) ift der bekannte Architekt Hippodamos 

von Milet, der Erbauer der Hafenftadt des Pirasıs. Doch kann 

dieſer erſte Verſuch, der Wirklichkeit ein Ideal gegenüberzuitellen, 

für die Geihichte des Sozialismus faum in Betracht kommen. 

Menigitend enthält das, was ung Arijtoteles über die Ideen des 
Mannes mitteilt, nirgends einen prinzipiellen Widerſpruch gegen 

die Grundlagen der bejtehenden Gejellihaftsordnung. Im Gegen: 

teil, die individualiftiiche Grundtendenz der bisherigen fozialen und 

politiichen Entwidlung wird bier, wie wir bereit3 früher gefehen 

haben, nur noch fonjequenter durchgeführt, indem die Gejeßgebung 

auf die negative Aufgabe des Rechtsſchutzes beichränft und damit 

in jozialöfonomifcher Hinficht zur Unfruchtbarkeit verurteilt wird.“ 

i) Ariſtoteles Politik IL, 5, 1. 1267 b. 

:) ©. oben ©. 177. 
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Die Geichichte der ſozialiſtiſchen Staatsideale des Hellenen— 
tums kann daher erſt mit der Politie des Phaleas von Chalcedon 
beginnen, die vielleicht noch vor Platos „Staat“ verfaßt!) und 
daher hier an erjter Stelle zu nennen ift. Allerdings ift ung das 

Werk verloren und das Wenige, was unfer einziger Zeuge — Ati: 

ſtoteles — über den Anhalt jagt, läßt gerade eine wejentliche 
Frage unberührt, die Frage nach der dogmengejchichtlichen Stellung 

des Syſtems, nad) der Bedeutung, welche demfelben in dem Ent: 
widlungsgang der fozialen Ideen überhaupt zufommt. Während 

Aristoteles bei der Beurteilung des platonifchen Sdealftaates die 

dogmatiſche Prüfung auf die grundlegenden ethiſchen und politifchen 
Prinzipien hin, aus denen heraus die Theorie al3 ein Ganzes gedacht 

iſt, wenigſtens nicht völlig unterläßt, begnügt er fich hier mit einer 

Kritif der einzelnen Forderungen, welche Phaleas an die Praris 
stellt. Er regiftriert und Fritifiert einige der „Spezififa”, welche 

nach der Anficht des letzteren geeignet fein follen, die fozialen 

Krankheitserſcheinungen zu heilen. Wie aber der ſozialphiloſophiſche 

Aufbau des beiprochenen Staatsideals — als ein theoretijches 

Ganzes, als ein Syftem von Prinzipien betrachtet — ausjah, 

1) Die Äußerung des Ariftoteles, auf welche fich diefe Annahme ſtützt, 

iſt allerdings nicht ficher beglaubigt. Ariſtoteles weift hier darauf hin, welche 

MWichtigkeit Schon von den früheren Theoretifern auf eine günftige Verteilung 

des Beſitzes gelegt tvorden fei, und fährt dann fort: dio Badeas 6 Xadxr- 

dovios Tour’ Eionveyxe nowros xra. Nun findet ſich aber auch die Lesart 
newrov, die zwar der minder guten Überlieferung angehört, aber doch jehr 

wohl die richtige fein fünnte, ja dem Sinne nach zu dem Vorhergehenden 

noch beffer pafjen würde. Damit wird ung für die nähere Beitimmung der 

Zeit des Phaleas jeder feſte Anhaltspunkt entzogen. Die inneren Gründe, 

die Sujemihl (in der Anmerf. zu der Stelle) für die Priorität de3 Phaleas 

gegenüber Plato anführt, die „augenjcheinliche Dürftigkeit“ feines Entwurfes 

und deſſen „Mangel an aller feineren Durchbildung“ können nicht? beweiſen. 

Auch Fragt es fich doch jehr, ob wir berechtigt find, auf Grund des einzigen 

ung erhaltenen höchſt dürftigen Berichtes über den Sdealftaat des Phaleas 

ein jo ungünjtiges Urteil zu fällen. Wie würden wir über Platos Politie 

oder „Geſetze“ urteilen, wenn wir fie einzig und allein aus dem einfeitigen 

und unvollftändigen Berichte des Ariftoteles kennen würden? 
gg 
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darũber gebt die cernndtde Tortelema zit Stillichweigen binmweo. 
Zu al fa En za der ermemibeifihen Individualität 
te: Worms, road ach ra tem Irammenbung mit den Ver 
belmiren jene Jar er Umzehmı') 

EZ) Haben ve mur Wufidlime an: dem, wa: Phaleas in 

Beriebung aut eimelne ftonttete Fragen Der ĩozialen Reform ge: 
äutert bet. 

Zen deutlichnen xingerzig tür seinen allgemeinen Stand: 
punft dünne mobl der Torrhlag entbalten, die aetamte Induſtrie 

su verrtzztlihen und alle Angebörigen der gewerblichen Klaſſen zu 
dienenden Organen einer ttaatlihen Kollektivwirtichaft zu machen. 

Denn diete radifale Umgeitaltung der ganzen wirtichaftlichen Exiſtenz 
der aemerblihen Berölferung bedeutet ihm zugleich eine politiſche 

Zegradierung. Sie bört auf ein Teil des Staatibürgertum3 zu 

jein!) und iinft in ein Verhältnis der Unterthänigfeit, wenn nicht 

gar der Unfreiheit herab.?) Ein untrügliher Beweis dafür, daß 
die ‚zorderung Eolleftiowirtihartlicher Produktion Hier nicht Ausfluß 
eines tozialen Temofratismus it, der die ertreme Durchführung 

des individualiitiihen Gleihheitäprinzipes im Auge bat, jondern 

einer antisindividualiitiihen Auffaſſungsweiſe, für welche dieje Aug: 

dehnung der Staatswirtichaft nur ein Mittel ift, durch Die denkbar 

radifalite Unterordnung der gejamten gewerblichen Bevölkerung 

’, Zroßdem ift freilich” Ariftoteles der Anficht, alles, was an ben 

Zheorien seiner Vorgänger irgend bemerfenäwert fei, zur Genüge erörtert zu 
haben! II, 9, 1. 1273b. — Dit Recht bemerkt 8. v. Stein zu dieſer Be: 

hauptung, daß die Alten überhaupt feinen Einn für da3 hatten, was wir 

die Sejchichte der Yitteratur und Wiſſenſchaft nennen. „Die ſtaatswiſſenſchaft⸗ 

lihe Theorie der Griechen vor Arijtoteles und Plato.“ Tüb. Ztſchr. f. d. 

gef. Staatsw. IX 149. 

*) Ariftoteles Pol. II, 4, 13. 1267b: gaiveraı d’ &x ns vouodesias 
xuraaxeveiwv Tv noAlv ulxgav, Ei y’ ol Teyviraı narıes dnuocıos Eaovral 
zii un) minomudc Ti negeforraw ı7S noAewg. 

2) Ter von den Gewerbetreibenden gebrauchte Ausdrud „Idnuocso“ 
(öffentliche Tiener) läßt es zweifelhaft, ob ſich Phaleas biefelben als fremde 

und Beiſaſſen oder ala Sklaven gebadht hat. 
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unter die Zwangsgewalt des Staates ihre, wenn auch gleichzeitig 

antifapitaliftiichen, jo doch in eriter Linie antidemokratiſchen Ziele 

zu verwirklichen. !) 

Dieje antivemokratifche Grundtendenz des Politikers Phaleas 
ift ferner ein Beweis dafür, daß, wenn er den Grund und Boden 

unter die Vollbürger feines Staates auf dem Fuße vollfommener 

Gleichheit verteilt willen mill,2) dieſe Gleichheit ebenfalls nicht 
ausfhlieglih aus individualiftiiher Wurzel ſtammt. D. 5. 

Phaleas kann auch bier nicht einfeitig feinen Ausgangspunkt von 

dem Intereſſe des Individuums genommen haben und von deilen 

Anſpruch, auf Grund der Gleichwertigfeit Aller möglichft gleichen 

Anteil an den wirtichaftlichen Gütern und dem durch fie erreich- 

baren Lebensgenuß zu erhalten. Den Ausgangspunft oder wenig: 

ftens das weſentlich mitentjcheidende Moment bildet das foziale 

Intereſſe, das Intereſſe des Ganzen, wie wir das nod) jeßt Daraus 

erkennen, daß bei Ariftoteles al3 der Zweck, um deffenwillen Phaleas 
die Gütergleichheit einführen wollte, die Sicherung des fozialen 

Friedenss) und die Hebung der Bolfsfittlichfeit bezeichnet wird.*) 
Dasselbe gilt endlich für die Forderung gleicher Erziehung 

Aller durd den Staat.) Auch fie ift hier eine Konfequenz des 

Prinzips der Gemeinichaft, der xorwria, nicht der Freiheitsidee 

des Individualismus. 

Eine Ideenverwandtſchaft mit der Staat: und Gefelljchafts- 

theorie Platos ift jo ganz unverkennbar, wenn wir auch nicht die 

AnfichtE) teilen können, daß das cine der platonifchen Staatsideale, 

1) Dies wird beftätigt durch die Thatjache, daß in Chalcedon in ber 

That feit dem Anfange des vierten Jahrhunderts die Demokratie zum Siege 

gelangt war (Theopomp bei Athenäus II 526d). Gegen dieje Volksherrſchaft 

bedeutet der Idealſtaat de3 Phaleas eine ähnliche Reaktion, wie der de3 Plato 

gegen die Demokratie von Athen. 

?) Ariftotele3 Rot. II, 4, 1. 1266b. 

s\ Ebd. II, 4, 1. 1266. 

*) Ebd. II, 4, 7. 12678. Vgl. oben ©. 203. 
5) Ebd. IT, 4, 6. 1266b. 

°) Bon Suſemihl a. a. O. Anmerk. 255. 
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der Geſetzesſtaat, „fich fait durchweg als eine verfeinerte Ausbildung 

diefes Staat3ideal3 des Phaleas bezeichnen lafle.” Zu einer folchen 
Annahme reichen die wenigen Notizen, die wir zur Charakteriftif 

des letteren anführen Tonnten, feinesweg3 bin. 

Was Ariftoteles ſonſt über Phaleas bemerkt, fügt zu dem 

Gefagten nicht3 weſentlich Neues hinzu. Die Forderung, daß bie 

Reichen Mitgift geben, aber nicht nehmen, die Armen umgekehrt 
nehmen, aber nicht geben jollen, bezieht ſich überhaupt nicht auf den 

beften Staat, jondern ſoll nur einen Fingerzeig dafür gewähren, wie 

man zunächſt innerhalb der beitehenden Geſellſchaftsordnung am 

leichteflen eine Ausgleihung der Beſitzesgegenſätze herbeiführen 

könne.“ Wenn ferner Ariſtoteles an dem Staate des Phaleas 
auszuſetzen hat, daß derjelbe fein wirtjchaftliches Gleichheitsprinzip 

nicht auch auf das mobile Kapital ausdehne,?) daß er die zur 

Aufrechterhaltung der wirtſchaftlichen Gleichheit unbedingt notwen- 

digen bevölferungspolitiicden Maßregeln, wie 3. B. eine ftaatliche 
Regelung der Kinderzeugung u. |. w. unterlaffe,’) daß es endlich 
zweifelhaft bleibe, ob er mit feiner öffentlichen Erziehung das er: 
reihen wolle und könne, wa3 noch wichtiger ſei, als die Aus: 

gleihung des Beſitzes, nemlich die Ausgleihung der Begierden,*) — 
jo müſſen wir unſererſeits es dahingeftellt jein lafjen, inmieweit 

dieſe Kritif wirklich zutreffend ift oder nicht. 

Aristoteles zeigt fih in der Darftellung der Theorien feiner 

Vorgänger fo ſehr von dem Beltreben beherrjcht, die Mangel 

baftigfeit derjelben zu erweifen,5) er hat ſich dadurch, — mie feine 

Kritik der platoniſchen Staatsideale bemeilt —, vielfach zu jo un: 

begründeten und ungerechten Ausftellungen verführen laſſen, daß 

wir auf jeine Ausfage allein hin ein ficheres Urteil nicht fällen 

fönnen. Wenn Plato jo manches ausdrücklich erörtert hat, was 

i) Ariſtoteles Pol. IT, 4, 2. 12666. 

:) II, 4, 126. 1267. 
s) ]I, 4, 3. 1266b. 
‘) II, 4, 6. 1266b. 

—& >) Bgl. II, 1, 1. 12614. 



III. 2. 1. Der platonifche Bernunftftaat und feine Organe. 969 

er nach der Behauptung des Ariftoteleg gar nicht erwähnt haben 
jol, wenn er in Anderem von ihm völlig mißverftanden worden 

it, jo ift doch bier die Möglichkeit, ja die MWahrjcheinlichkeit nicht 
abzumeijen, daß das beurteilte Werf in Wirklichkeit vielfach anders 

ausſah, als in den Augen feines Kritifers. 

Zweiter 2lbfchnitt. 

Der Bernunftftant Platos. 

1. 

Der Staat und feine Organe. 

Die grundlegenden Gedanken des platoniichen Idealſtaates find 

unmittelbar aus der thatjächlihen Entwicklung des geichichtlichen 
Staates geihöpft. War in der helleniichen Staatenwelt überall die 

Staatögewalt zum Zankapfel der einzelnen Gefellichaftsflaffen und 

den — dem Leben der Gejelichaft entjpringenden — Sonderinter: 

eſſen mehr oder minder dienftbar geworden, war die jelbitändige 

Staat3idee jozufagen in der Gejellihaft untergegangen, jo will der 

platonijche Sdealftaat dem Staatsgedanken wieder ein Dafein Schaffen, 

in welchem der Staat unabhängig und felbititändig über der Ge 

jellichaft Steht und daher auch von ihren Intereſſen nicht beherrfcht 
wird. Aus dem rüdjichtslofen Mettjtreit, in welchen die einzelnen 

Teile der Gejellichaft, ſei es Individuen oder Klaſſen, fich gegen: 

jeitig ihren Sonderzweden und Sonderinterejlen dienftbar zu machen 

fuchen, erhebt fih das Bild eines Gemeinweſens, welches die be= 

rechtigten Intereſſen Aller befriedigen will, welches den Beruf und 

die Macht hat, den Egoismus der einzelnen Teile den Zwecken des 

Ganzen, das Sonderinterejje den der Gejamtheit zu unterwerfen. 

„Wir gründen — jagt der Sofrates des Dialoges — unjeren 

Staat nicht in der Abfiht, daß Eine Klaſſe vor allen glüdlich ſei, 

jondern möglichft der ganze Staat.”!) Der Staat ift hier in der 

That für Alle da. Denn die Staatsgemwalt fteht hier nicht den 

4” 
) IV 420be cf. VII 519e. 
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ftärferen Sjnterefien zu Gebote, die zu ihrer Geltendmadhung den 
größten Einfluß und die größte Macht aufwenden können, fie dient 

vielmehr in jelbitlojer Hingebung gerade zum Echuge der Schwa: 

hen.!) indem jo der in der Wirklichkeit durch den Egoismus 

der Gejellichaft verdunfelte Staatsgedanfe voll und ganz zur Ber: 

wirflihung gelangt, erhebt der platoniſche Idealſtaat zugleich den 

Anſpruch, der Rechtsſtaat za’ EEoyrv, die höchſte Verkörperung der 

Gerechtigkeit zu jein.?) 
Um die angedeutete Aufgabe zu erfüllen, d. b. über ber Ge 

jellichaft ftehend ihr Herr und Meijter zu bleiben, bedarf der Staat 

Organe, welche die Macht und den Willen haben, unabhängig von 
einjeitigen Sinterefjen die wahre dee des Staates zu vertreten und 

zur Geltung zu bringen. Es muß im Staat ein Machtelement geben, 
bis zu welchem da3 gejellichaftliche Intereſſe nicht mehr heranreidht. 

Der beftehende jei es oligardhjiiche oder demokratiſche Staat 
entbehrte folche Organe durchaus. Die Herrichaft der Gejellichaft 

über den Staat findet hier ihren Ausdrud eben vor allem darin, 

daß die gejellihaftlichen Intereſſen fich des öffentlichen Dienftes zu 

bemächtigen und denjelben in jeinen Funktionen von ſich abhängig 
zu machen wußten; eine Abhängigkeit, die eine äußerliche und inner: 

liche zugleich) war. Indem das Beamtentum durd) Los oder Wahl 
unmittelbar aus den um die Macht ringenden wirtſchaftlichen Klaſſen 

der Geſellſchaft felbit hervorging, brachte es die piychologijche Ab: 
bängigfeit von Klaſſenintereſſen und Klaſſenanſchauungen in das 
Amt mit hinein, von denen es ſich auch bei ehrlihem Willen des 

Einzelnen, der Allgemeinheit zu dienen, niemal3 auf die Dauer zu 

emanzipieren vermocht bat. Wie wäre auch bei der Kürze der 

1) Dal. die einleitende Polemik gegen das angebliche Recht des Stär: 
“teren auf die egoiftiiche Ausbeutung der politifchen Gewalt J, 338 ff. Dazu 
346c und 347d über die Verpflichtung jeder Regierungsgewalt gegenüber 

den Regierten und ben Schwachen. 

2) 420b: ov unv noos tovro BAenovres ınv noAv olxibouer, Omas 
Ev ti nuiv EIvos Eoraı diagepovrws Eidamuor, aA’ onws 6 Tı uakloıe 

0A n nodıs’ Gnijſnuer yagp Ev ın Toiavın ualıor' av Evpeiv dixaoauvıp. 

Rx 430d: ov dn Evsxa navıa Intovuey dıxaroavvn. 
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Amtsfrift und dem MWechjel der zur Herrichaft gelangenden Parteien 

eine Verwaltung möglich geweſen, die ſich dauernd auf den ftaat- 

lihen Boden geftellt und nur als Organ der Allgemeinheit gefühlt 
hätte? Wie hätten insbefondere bei dem ftarfen Übergewicht, wel: 
ches die materiellen Intereſſen in dem Induſtrie- und Handelsſtaat 

des vierten Jahrhunderts gewannen, Elemente, die durch ihre ganze 

bürgerliche Stellung mehr oder minder in das Getriebe des Er— 
werbslebens verflochten waren, die Unabhängigkeit des Staates 
gegenüber der Naturgewalt dieſer Intereſſen behaupten können! 

Damit war für Plato der Weg klar vorgezeichnet, auf wel- 

hem die Emanzipation de3 Staates von der Herrichaft der Geſell⸗ 

ſchaft gejucht werden mußte. Sollte der reine Amtscharakter des 

öffentlichen Dienftes wieder zur Geltung fonımen und das Amt in 

den Stand gejeßt werden, jene fittlihe Aufgabe des Staates zu 

verwirklichen, wie fie ihm feiner Idee nach zukommt, jo war der 

erite Schritt aller Reform die Erhebung des Amtes zu voller 

Selbftändigfeit. 

Zu diefem Zwecke verlangt Plato die abjolute Loslöſung der 

mit der Vollſtreckung des ftaatlichen Willens betrauten Individuen 

von dem Erwerbs: und Wirtjchaftsleben, d. h. die Schaffung eines 

ftabilen Beamtenkörpers, deilen Eriftenz durch Sold und Gehalt 

fichergeftellt ift, und der ausschlieglih und allein dem Dienſte des 

Staates lebt. | 
Ja Wlato geht noch weiter. Sollte der Einfluß der wirt: 

Ihaftenden Geſellſchaft und der ſozial-ökonomiſchen Sonderintereflen 

für das ftaatliche Leben vollfommen unſchädlich gemacht werden, jo 

mußte nad) feiner Anficht nicht nur die Ausübung des ftaatlichen 

Willens, Verwaltung und Regierung diefem ihrem Einfluß entzogen 

werden, ſondern fie durfte auch feinen Anteil mehr haben an der 

Bildung des ftaatlihen Willens, an der Geſetzgebung. Die ganze 

Fülle der ftaatlichen Gewalt mußte fi in jenen nur dem Zwecke 

des Staates lebenden Organen der Gemeinſchaft Fonzentrieren. Sie 

find die alleinigen Träger aller ftaatlichen Funktionen. ine Macht— 

ftellung, die freilich mr dadurch gefichert erjcheint, daß fie zugleid) 
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den bewaffneten Arm de3 Staates barftellen. Die ganze übrige 
Bevölkerung ift eben nicht? als rein wirtſchaftende Gefellichaft; fie 
ift vom Wehrdienft ausgeſchloſſen und derjelbe einer ftehenden Elite 

truppe anvertraut, die ein unbedingt zuverläſſiges Werkzeug der 

Regierungsgewalt ift und die vollfommene Unabhängigfeit des 
Staatswilleng verbürgt. 

Und noch eine andere Idee ift es, welche durch diefe Organi- 

lation des öffentlichen Dienjtes zur Verwirklichung fommt: Das 
Prinzip der Arbeitsteilung d. h. der dauernden individuellen, 

das ganze Leben ergreifenden und beherrſchenden Anpaffung an eine 

Ipezialifierte Lebensaufgabe, welche den Einzelnen in den Dienſt ber 

Anderen ſtellt.) Diejes Geſetz der Arbeitsteilung, in welchem Plato 
die unbedingt miaßgebende Norm für die äußere Ordnung des 

menſchlichen Daſeins erblidt, ift ihm ein Naturgejegß, weil die 
Menſchen nicht einander gleich, jondern mit indivibuell:ver: 

Ihiedenen Anlagen geboren werden.?2) Es ift ihm ferner durch das 
Intereſſe der Geſamtheit gefordert, weil die Konzentrierung auf 

Eine Thätigfeit die Leiftungen jedes Einzelnen fteigert.3) Jeder 

hat fich mit feiner ganzen ungeteilten Kraft und Zeit in den Dienft 
feine Berufes zu Stellen, darf ihn nicht als Nebengeihäft (er 
rrapspyov uegei) betreiben, jondern muß von allen jonftigen Ber: 

pflihtungen frei fein (oxoArr rar aAdor aywr).*) 

1) Nach der jchönen Definition von Schmoller (Tag Wefen der Arbeits: 

teilung u. d. fozialen Slaffenbildung a. a. O.), eine Tefinition, die im weſent⸗ 

lichen derjenigen Platos entjpridt: Eri Exdorw worvrws Ev unedidouer, 
noös 0 negvVxeı Exaoros xai Eg' o Eueile Toy alla oyoAnv ayar din 

Biov avro Epyaloueros, 0V NapIeis ToUs xaıpovs, xaAus anegyaLsodaı. 
II, 374b. 

:) 370b: — nuwv gveras Exaoros ov Nnayv Ouolos Exacıo ahda 
diagepwr Trv guoıv, «dos En’ aAdov Epyov oakıv. cf. V, 456d: Mos 

oBr Eyeıs dofns Tod Toorde negi; Tivos dj; Ton Unolausaveıy napd 

oeavım Tov uEv ausivw üvdga, rov dE yeigw' 7 nartas Öuolovs Nyel; 

ovdauus. 

3) 370b: Ti dai; nöregov xaAlıov nocrroı dv Tis els av nodlas 
teyvas Eoyalousros, 7 oTay uiar eis; Oray, 7 d’ 05, eig nia», 

X ) ib. 
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Wenn dies ſchon für die gewöhnliche Handarbeit gilt, wie 

viel mehr für die höheren Berufe, insbefondere für den Dienft des 

Staates! Die Thätigkeit des Negenten und Gefetgebers, des Be- 
amten und Militärs ſetzt nicht nur eine befondere Veranlagung, 

fondern auch ein Wiffen voraus, welches nur durch eine ſyſtema— 

tifche Erziehung für diefen bejonderen Beruf erworben werden fann. 
Cie nimmt ferner die Kraft des ganzen Mannes in Anfprud), mehr 

al3 irgend ein anderer Beruf.?) 

Wie alfo überhaupt in dem Vernunftitaat ſich feine „Doppel- 
und vielgeftaltige” Berjönlichkeit findet, jondern „jeder nur Eines 

treibt, der Schufter nur Schufter und nicht zugleich) Steuermann, 

der Landwirt nur Landwirt und nicht zugleich auch Richter, der 

Soldat nur Soldat und nicht zugleih Geſchäftsmann iſt,“?) jo ift 

auch alle politiiche Thätigkeit Gegenjtand eines eigenen Berufes, fie 

kann nicht zugleich Nebengejchäft der von der wirtichaftlichen Arbeit 
in Anſpruch genommenen Klafjen fein. 

Eine jolche aktive Beteiligung aller Klaffen an Gejeßgebung 

und Verwaltung würde ebenfo den Forderungen der Natur, wie 

der Gerechtigkeit mwiderjprechen, welche „jedem das Seine” zumeift 

und eben damit jein Necht widerfahren läßt.:) 

Auch dieſe jchroffe Formulierung des Prinzips der Arbeits: 

teilung (der oxauorrgayia)‘) ijt wejentlih durch die Erfahrungen 

des gefchichtlichen Staatslebens bedingt. Sie bedeutet eine ſcharfe 

Reaktion gegen den Antpruc der herrſchenden Majoritäten, der 

fompetentefte Richter über alles, legte Inſtanz und oberftes Tribunal 
in jeder Frage zu jein, eine Reaktion gegen die Anjprüche der 

) 3740: Orxodv, iv d’ Eyw, 60w ueyıorov 10 tw» GvAdxwr Epyor, 

Tooovrw oyoAns Te twv dAlwv nAsioıns av ein xal av teyvns Te xal 

Emiueitias ueyioıns deouevor, 
2) III, 397e: — ovx Eorı dinkods ayıjo rap’ nuiv ovde noAdanAods, 

Ensıdn Exaoros Ev noatreı xTA. 
8) 4334: 70 ra Eavrov noatıeıw xal un noAunpayuoveiv dixaioovyn 

&otiv. cf. 434b, c. 

) 427d. 
Böhlmann, Gefch. des antifen Kommunismus u Sozialismus. 1. 18 f 



er „ 3— — 22 
— — 

ont mem mn SIT BEE. SIT 12 TAα. Mi - ws - nn - u me- . 

er 00 rem JE (ur ZU furzzrms er 

eo de mu er: So. rm 8 zz ermmloahe. 

wa nmunm. 70; 0 MITmo) 22 Znmmzer Zurmminde 
= D "1 [> ; 

eu ce m zur mim ler Dreier 
1 s+- — =. —. 0 [77 - [5 — u. — nn 

- nu an “ um ——i = ge m . — 3— u. — ⸗ in ı pi] 

.n m Um .. —⸗ — — — — 22 ap Er — m. Aananu - un 

"gm tur 2,2 07: ., 8 Or sr Iron To 

mo Mun  zıoLBN U DD LOIERLUNI 7? varzuco no 

Koran, ei, ma TI UND „ms SImmics ır Sleniee: 

ı4 = u. » - -; 

. D . z D a on m 

won - Ser m ml ua man or ipen 
- 2 u 

ae NT BELI.NIDeT Tom] m mm me e De 

CHI LM MAL Zi To2TT RT eur Ver Dez 

jet ENmiIMENITT-N RIND Zuusmjeiis mer: PLBFEE SE 7 ae = ler um "na Samen un ml. 

io lee ann ALTE Seamd, it usa dr Zahrdereriget 

we wustoyralle DLEISEILD SIEIUn Tut, ae Saum Bis 

we Dh ale INS ui ad Tinme 2 ui Ae Zi: 

matt, UnIIIELD „Zuimemes urre, us be 

wet Beet nern und Inmezus zukmmanler Su o Sum, Ne 

Beymetin zen Bessma au Rum am zyerunleon Arzucingen 

en hr Beiwepen warm mem m su Nude toll 

nn ona nee wm Ber Sadeztezm an zen 7 miele 

Wins wena Bier, San Hr "Bart IUDieı BEI irer eigen 

hut Warzıne Laien, „zur Data Setimmen Begriff in üch 
harttener” v.der, 

0 (ana bemeckt worsen,!) DaB, wenn dies richtig iſt, 

er An inhrungen ülatos Leien ſich wie eine Antwort auf die Ber: 
herchchiung her Nubalzaeg burc, Kleon bei Thu. III, 37: of de gardorepoı 

—X Non. Tg SLVLLWEEgOUS ws Eat To aAelov aueıyoy olxovcı 

ie mahrıe. 

hllofophie bee Griechen IT%, 1, 903. 

eb mi 

on Noble: Tie Staatolehre Platos in ihrer geſchichtlichen Ent: 



11. 2. 1. Der platonifche Bernunftftaat und feine Organe. 975 

über Plato als Bolitifer von vorneherein das Urteil gejprochen 

wäre. Eine Staatälehre, für welche der Aufbau der menfchlichen 

Gejelihaft nur dazu da wäre, um das logiſche Verhältnis der 
Teile eines Begriffe zu verfinnlichen oder eine Nachbildung der 
Gliederung des Kosmos und der Einzelfeele zu geben, eine folche 
Staatstheorie wäre für ung eine Abjurbität. Sie würde in der 
Geſchichte der Staats wiſſenſchaft mwenigftend Feinen Anſpruch auf 

eine ernftlihe Würdigung erheben können. 

Plato Ipriht an den beiden (einzigen) Stellen, auf welche 
ih die genannte Anficht berufen Tann, von dem Gerechtigfeits- 

prinzip des Staates. Wovon geht aber die Erörterung aus? Etwa 
von der piychologiihen Analyje der Seele oder der Ordnung des 

Kosmos? Nichts weniger als das! 

Schon an der erjten Etelle ilt der Ausgangspunkt ein rein 

biftorifcher, nämlich der Gedanke, daß man, um zu erfennen, wie 

Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit im Staate entjteht, fich über die 
Entjtehungsgeichichte des Staates ſelbſt Far werden müfje.!) Und 

e3 wird dann der gejellichaftliche Differenzierungsprozeß, die Ent: 

ftehung einer gejellichaftlichen und ftaatlichen Ordnung aus dem 

Ergänzungsbedürfnis des Individuums und der Entwidlung der 

Arbeitsteilung abgeleitet. Eine Auffaffung, welche in genialer Weife 

die Ergebniffe der modernen Sozialwiſſenſchaft vorwegnimmt.?) 

Ebenſo ift e8 das Prinzip der Arbeitsteilung und andere rein ſozial— 

politiihe Momente, welche an der zweiten Stelle?) für die Frage 

wicklung XV. Übrigens feht ſich Zeller ſelbſt mit feiner Auffaffung in Wider 
ipruch, indem er ausdrüdlich zugibt, daß „die Scheidung der Stände und bie 
unbedingte Unterordnung der niederen unter die höheren ſchon durch Platos 

politiſche Anfichten gefordert“ war. 
1) I 369a: ’4p’ owv, nv d’ Eya, ei yıyvouernv nolıw Ieaoaiucde 

:0yw, xai ınv dixasosvynv avıns idouuer dv yıyvoußrmy xai ınv adıxlav; 

Tax’ av, 7 d’ oc. 

2) Vgl. diefe Ausführungen Platos (369b) 3. B. mit denen Gteind 

(Geichichte der fozialen Bewegung in Frankreich I, XIX) oder Schmoller? 

(Weſen der Arbeitsteilung a. a. O. ©. 48 ff.). 
») IV, 4333 ff. 

18* 
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nah dem Wefen der Staatlichen Gerechtigkeit entfcheidend find. Die 

Parallelifierung mit der Menfchenfeele erfcheint dagegen als etwas 
Sekundäres, gewilfermaßen al3 Probe auf die Richtigkeit der hiftorifch- 

politiichen Nejultate Hinzugefügtes. Sie will nur zeigen, daß das 

fir die ftaatlihe Ordnung jchon vorher und auf jelbftändigem 
Wege gefundene!) Gerechtigfeitsideal jeine Nichtigfeit eben dadurch 
erweife, daß es auch mit demjenigen Eittlichfeitöprinzip überein: 

ftimmt, welches als die Bedingung einer gefunden feeliichen Kon: 
ftitution, al3 individuelles Sittlichkeitsideal zu gelten habe?) Die 

Staatslehre wird hier alfo nicht auf die Pſychologie begründet, 

fondern fucht in derjelben nur die Beltätigung ihrer Ergebniffe. 

Es ift ja allerdings klar, daß auch jo diefe Parallelifierung 

eine Verirrung und nur zu geeignet ift, die politiiche Auffuflung 

der Dinge jelbft zu trüben. Allein wir würden ihr eine über: 
triebene Bedeutung beilegen, wenn wir die felbftändige Conception 

diefer politiihen Auffallung leugnen und annehmen wollten, daß 

Plato Momente, die er jelbft ausdrüdlih voranftelt, erſt nach— 

träglih zur Nechtfertigung hinzugefügt habe. 

Davon kann um jo weniger die Rede jein, als die aus dem 

Prinzip der Arbeitsteilung abgeleitete Forderung eines für feinen 

Beruf, für feine vexın beſonders vorgebildeten Beamtentums be: 

kanntlich bereit3 von Sokrates aufgeftellt war?) und Plato nur 

die lebten Konjequenzen Ddiejer Fyorderung gezogen hat. Dieſelbe 
ift eben recht eigentlich der Nefler deſſen, was ſich unmittelbar vor 

den Augen de3 Denkers abjpielte. So ftarf das doftrinäre Element 

bei Plato überwiegt, die genannte Auffaffung iſt doch weſentlich 

das Erzeugnis der thatjächlichen gejchichtlichen Bewegung, der fie 

fih auf Grund eimer Fritiichen Analyfe der Lebensbedingungen von 

Staat und Geſellſchaft unmittelbar entgegenftelt. Platos Staat 

ift eben, — um das ſchöne Wort eines modernen Nechtslehrers zu 

1) Das wird ausdrüdlich betont 3698. 
2) IV, 434d. 

°) Xenophon Mem. IN, 7, 5. cf. III, 1, 4. 
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gebrauchen, !) — nicht ein müßiges Phantafiegebilde, ſondern ein 
der Wirklichfeit zugemwandtes, nach allen Seiten von den Fäden der 

Geſchichte durchwobenes Werk. 
Doch kehren wir zu unſerem Ausgangspunkt zurück! 

Um die genannte Trennung zwiſchen den Organen des öffent— 

lichen Dienſtes, den „Hütern“ des Staates, wie Plato ſie nennt, 

und dem wirtſchaftenden Bürgertum (dem ysros xonuarıarıxov) 
jo vollftändig al3 möglich zu machen, ftellt er die Forderung auf, 
daß die Erfteren jogar aus dem MWohnverband mit der übrigen 

Bevölkerung gelöft werden müßten. Eine Forderung, deren Ver: 
wirflihung allerdings dadurch wejentlich erleichtert wird, daß Plato 

bei feinem Berfaffungsentwurf prinzipiell die Verhältniſſe des 

helleniſchen Stadtftaates zu Grunde legt. Das gefamte Perſonal 

de3 Civil und Militärdienſtes mit Frauen und Kindern denkt er 
ih) in einem feften Lager — ähnlich wie die Spartiaten in der 

Lagerftadt Sparta — auf demjenigen Punkte des Kleinen Gebietes 
fonzentriert, welcher jomohl zur Abwehr ausmwärtiger Feinde, wie 

zur Beherrihung der Landesbevölferung am geeignetiten fei.?) 

Freilich ergibt fich hier alsbald ein Bedenken, dem fi) auch 
Plato keineswegs verſchließt, nämlich die Frage, ob denn dieſe 
radikale Unterwerfung der wirtſchaftenden Geſellſchaft unter die 

Organe der Staatsgewalt nicht auch über den beſten Staat gerade 

das heraufbeſchwören würde, was er prinzipiell vermeiden wollte, 

die Gefahr einer ausbeuteriſchen Klaſſenherrſchaft. 

Werden dieſe Hüter des Staates, denen die Bürgerſchaft 

völlig wehrlos gegenüberfteht, ſich allezeit nur als die Vertreter 

des Staatsgedankens, als xrdeuores ıng nmodews?) fühlen und 

der Verfuhung, welche in der Macht liegt, nidt am Ende doch 
erliegen? Werden nicht aud) fie als die Stärferen das Intereſſe 
der Bürgerfchaft, das ihrem fouveränen Willen anvertraut ift, 

1) Hildenbrand: Geſch. u. Syſtem der Rechts- und Staatsphilofophie 
Tr, 171. 

2) 415. 
3) 412c. gg 
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felbftfüchtigen Regungen nachſetzen und zulegt „Statt Hunden Wölfen“, 

ftatt „wohlwollenden Verbündeten der Bürger fchlimmen Feinden“ 

gleichen?” 1) 
Da die Abwehr diefer Gefahr die Grundbedingung für den 

ganzen Beſtand des beiten Staates ift, fo ift Plato bereit, der: 

jelben mit allen Mitteln (ravri zoorm) zu begegnen. Er ver: 

folgt den Ideengang, auf welchem fi die Konftruftion dieſes 

Staates aufbaut, mit rückſichtsloſer Kühnheit bis zu den legten und 

äußerften Konfequenzen. Er fieht nämlich) wohl ein, daß die bloße 
äußerlihe Trennung der ftaatlihen Organe von den Erwerbs— 
klaſſen noch nicht eine vollfommene innerliche Befreiung von der 

Gewalt der materiellen Intereſſen ſelbſt bedeutet, Jolange die Lebens: 

ordnung diefer Organe diejelbe ift, wie die der beftehenden Gefell- 
haft, d. h. wenn auch bier das Inſtitut des Privateigentums, 

des Erbrechtes und der Erwerbsfreiheit, ſowie die damit verbun- 

denen Unterfchiede des Beſitzes beftehen und ihre Wirkungen auf 

den Einzelnen auszuüben vermögen. Unter ſolchen Berhältniffen 
it nad Platos Anfiht an eine vollfommene Emanzipation der 

Regierenden von den Intereſſen des wirtſchaftlichen Güterlebenz, 

an eine Unterordnung de3 Individuums und feiner egoiftiichen 

Triebe unter den Staat3zwed nicht zu denken. Solange die Beamten, 

fagt Plato, im Befig von Geld, Häufern und Adern find, ift ftets 

Gefahr vorhanden, daß fie fi) mehr als Haus: und Landwirte, 

denn al3 Verwalter des Gemeinweſens fühlen.*) 

So verlangt er denn von den Organen feines Staates nichts 

Geringeres al3 den Verziht auf das Privateigentum. Nicht 

der Einzelne fol von der Erwerbsgejellichaft bejoldet werden, 
fondern da3 gefamte Beamten: und Soldatentum als folches; und 
zwar ſoll der jährliche Betrag, den die Erwerbsklaſſen zu dieſem 

Zweck in ihren Steuern aufbringen, nicht größer fein, al3 der 

1) 416b: ovxou» guiaxteor narti Toonw, un toroutor nulv ol &ri- 
xovpo: notijguot noos ToUs noAitas, Eneidn avımvy xgeirrovs eiciv' arri 

vuudywy EvUEVOV dEONoTKIs Aypiois KPouowdwWat; 
?) 417a. 
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Unterhalt der Bejoldeten unbedingt erheifcht, fo daß „denfelben 

zwar nicht? mangelt, aber auch nichts übrig bleibt.“) Der Sold 
wird in Naturalien geleiftet. Denn mit Geld, mit Gold und 
Silber, das in der Hand der Maſſe joviel Verruchtheit erzeugt,?), 

jollen die Hüter des Staates nichts zu jchaffen haben. Sie jollen 

es nicht unter ihrem Dache dulden, noch fi) Schmudes oder Ge 
rätes aus edlem Metall bedienen.) Sie bedürfen auch des Geldes 

nicht, da fie feinen Brivathaushalt führen, jondern alle ihre Be- 

dürfniffe in gemeinfamen Speijehäufern und Magazinen befriedigt 

finden. Sie entbehren — mit Ausnahme des Notwendigiten — 
allen eigenen Beſitzes. Nicht einmal Wohnungen haben fie, zu 
denen Anderen der Zutritt verſchloſſen märe.t) 

Aber mit der Beleitigung des Individualeigentums an den 
Sachgütern find noch nicht alle Quellen der Selbitjucht verftopft. 

63 bleibt für fie immer noch ein weites Feld der Bethätigung, 
jolange jene individuellen Rechtsverhältniffe und Sonderbeziehungen 
zwijchen Perjon und Perjon beftehen, welche das Inſtitut der Che 

erzeugt. Es bleibt die Möglichkeit einer Zerfegung und Spaltung 
der Hüterflaffe durch widerftreitende Familienintereſſen und da— 

mit einer Gefährdung des unentbehrlichen einheitlichen Zujammen- 

ı) 416d. „Nur an Konfummitteln — modern gefproden — follen 

fie Eigentum haben, nicht mehr an Produftionsmitteln‘. Diebel: Bei: 

träge zur Gefch. de3 Sozialismus und des Kommunismus. Ztichr. f. Lit. u. 
Geich. der Staatsw. I, 391. 

2) 4160: yovalov d2 xai upyigiov eineiv avrois, ri Helov apa 
Jewv ael &v Tj wuyn Eyovaı xai order nooodeorraı tov aydpwnelov, ovde 
001 Tv Exeivov xıjoıw ın toũ Ivntov Yovoov xınoe Evuuiyvuvras uial- 

ver, dıorı oda xai avocın nepi TO Twv noAluv voutsua yeyove, To rap’ 
Exeivors DE axnpator, 

3) 4174: aAA« uövors avrois TWv Ev ın noAsı uerayeıpileodaı xai 
anteodaı xpvoov xal kpyı'pov ov HEuis, oud’ Und ToV aurov Öpogor lvaı 
ovrdE nepieiwaodeı vvdE niveiw EE Kpyugov 7 Xovoor . xai otrw udv ow- 
Coırrto ı' av xl OWSoLEV ınv 0A. 

+) 416d: ngWrov uev (dei aurous Sy) ovoiay xexınuevov undeuier 
undeva idiav, av un nüca arayan‘ Eneita olxn0ıw xal Tauıelov undevi 

eivar undev Tulovror, Eis 0 ov nnüg 0 PBovAouevos Elaeicıv, g 



259) Ges Zuh Gels 

rim: N Tier u Sczärlims, Der Einheit des Staat} 
rilenẽ ir 

Temit ir für Tem — mit Die um Staate dienende 
Kane in Barca fiszmt — NE Urteil auch über die Familie 
geidrohen. Ste Ster a3 Trnuteixeomr und die Individual: 
mtr Sund un Sementeng und Die Gemeimmirtidhaft eriekt 
wird, to Die Familie durch Die Frauen- und Sindergemeinichait. 
zie stenen, melde nah der Bereinigung des Familienhaushaltes 
einen beianderen iozialäfenemiihen Beruf nicht mehr zu erfüllen 

baben, tollen in ibrer ganzen Errichtung und Lebensweiſe dem 
männliben Geſchlechte gleidgenellt werden, :) ñe tollen im Prinzip 
„allen Männern acmein tein und feine mit feinem in beionderer 
Semeinidait unammenlchen.“:, Ein Yuitand, der übrigen? eine 
ſtrenge Regelung des Geichlechtärerfebr& durch Den Staat feine: 
wegs ausſchließt? und mit „feier Liebe“ nichts zu thun hat.!) 

Ebento tollen auch die Kinder Gemeingut ſein, und weder der Vater 
den Zohn, noch Der Sohn den Nater fennen.’) 

Tlato bom, dat Die Anaehöriaen einer 10 organifierten 
Körperichaft alle Empiindungen der Sympathie und des Wohl: 

wollen?, die unter der Herrichaft von Ehe und Eigentum gemiljer: 

maßen individuell gebunden ericheinen, auf die Gemeinichaft und 
alle ihre Mitglieder übertragen würden. Mit dem Alleinbefig wür: 

den auch die allein empfundenen ;steuden und Schmerzen aufhören.®) 

Wo jeder in dem anderen möglicherweite einen Bruder oder eine 

Schweſter, einen Nater oder eine Mutter, einen Sohn oder cine 
Tochter vor ſich hat,‘) mo alle dasſelbe Mein nennen,®) da würde 

) Selbſt der höchtte Beruf, der des Regenten, ift ihnen zugänglich! 540c. 

2) 451 f. 
3) Bgl. weiter unten. 
4) Nur diejenigen, welche über das zeugungsfähige Alter hinaus find, 

genießen diejelbe innerhalb gewiſſer Echranten. 461b. 
) 457c. 

°) 464d. 
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eine völlige Gemeinjchaft der Empfindungen in Freude und Schmerz, 
eine ungejtörte Harmonie der Intereſſen alle miteinander wie zu 
einer einzigen großen Familie verbinden.!) Sie würden mie die 

Glieder des gefunden phyfiichen Organismus zufammenleben und 

zuſammenwirken im Dienſte des Ganzen, al® „echte Hüter” des 
Staate3.?) 

Plato glaubt diefe Wirkung von den vorgefchlagenen Inſtitu— 
tionen um jo eher erwarten zu dürfen, als er gleichzeitig die ganze 
Hüterflaffe von zartefter Kindheit an durch ein rein ftaatliches Er- 

ziehungsſyſtem einer ſyſtematiſchen Disziplinierung und Durchbil⸗ 
dung unterworfen willen will, um fie auf das höchſtmögliche Niveau 

der Sittlichkeit und Intelligenz zu erheben. 

Die für den Dienft des Staates Beltimmten werden aud) 

ausſchließlich durch den Staat erzogen. Er bemächtigt ſich ihrer 

jofort nach der Geburt, indem er die Neugeborenen in öffentliche 

Pflegeanftalten bringen läßt und zugleich Sorge dafür trägt, daß 
Kinder und Eltern ſich gegenjeitig völlig unbekannt bleiben.) 

Die Erziehung ſelbſt ift auf eine harmonische Durchbildung 
von Leib und Seele gerichtet, auf die möglichjt gleichmäßige Ent: 

widlung aller leiblichen, feeliichen und geiftigen Kräfte.) Um der: 
einft im Dienfte der Gemeinfchaft harmonisch zuſammenwirken zu 
können, müfjen die Einzelnen vor allem mit fich felbit im Einklang 

fein.) Mas Gymnaftif, Mufit, Boefie, bildende Kunft in diefem 

Einne leiften fann und fol, wird eingehend erörtert. Ya es wird 
die ganze Entwidlung der ſchönen Litteratur und Kunft Jelbft, da- 
mit fie dieſen erzieheriichen Beruf auch thatſächlich erfülle, unter 
die Zenſur des Staates geitellt. Alles was Verweichlichung, Un: 

1) 462b. cf.465b: Nayrayn dn &x Twv vouwv Eionvnv noös aAn- 
kovs ol aydges dEovor; noAinv Ye. 

2) 4640: anepyalerau (sc. ta eipnueva) avrovs aAndıvVoVs pV- 
Aaxas xui note un diaonay ıny no. 

3) 460b ff. 
) 410b ff. Dal. 591b. Ziel if: 7 &v To oauarı aguorla und 7 

Ey ın wuyn Evupwria. 
6) evaguooroı 412a. gr 



2*2 Ehe Puch. Gelan. 

antihfer. Srmahriurzuler. tät een voll nüd- 
nöätslıe ns Ir rent Teer: 

Ter Term m ad a em Jerer Zunft mm Urgun des 
zucer 2) Iıraır meder miter wer — „ur mt dichten“.ı 

Ger: zii ee melde Im Her Kıme um) HSandwerke 

Zain wein, mE ıı Zumım. Seiner un tcmtigen Werfen 

als intulihe, Bene. Dürlse u) Miplore vermieden werde. 

er dee — su ertten vermuis, dem toll es nicht geitattet ſein, 

Eier tere Kurt zuszmüßen, damit mir die Hüter des Staates 

unter Radkinmeer ver Schlehrisfeit, wie bei ichledhter Koñ auf: 

gexza&itn und davon Zar für Zug cı ſich auinehmend unvermerft 

ein crstes Urbel in ihrer Seele ermahten lañen. Rur da3 Schöne 

um) Wohlanßandige 10T Duch Kımit und Gewerbe zur Taritellung 

fommen, damit „Sie Jünglinge, wie un gesundem Orte wohnend, 
aus allem Kugen ziehen, von welcher Zeite immer etwas von den 

ihönen Werken her in ihr Auge oder Chr füllt, einem Luftzug 
ähnlich, der aus heilfamen Gegenden Geiundbeit bringt, und ſchon 

von Kindheit auf unvermerkt fie zur Berreundung und Überein- 
ftimmung mit dem Schönen treibt.” >) 

Ein Hauptgewicht legt Plato auf die Erziehung zu einer hoch— 

gejteigerten Religiojität, da er ohne die Mitwirkung jehr ftarfer 

teligiöter Triebfedern die von ihm geforderte Hingebung des Indi— 

viduums an den Tienjt der Gemeinjchaft für unmöglich hält. Von 

der Anſicht ausgehend, daß jittlihe Poſtulate jih am wirkfamften 
realiſieren, wenn ſie zugleich als Forderungen religiöſer Überzeugung 

) Taher der Ausſchluß der dramatiſchen Kunſt, die auch das Schlechte 
nachahmt und eine Erregung der Affekte beabſichtigt, der Ausſchluß Homers 

und anderer Tichtungen, welche „unwürdige Vorſtellungen über die Götter“ 
verbreiten. Wal. übrigens, was die dramatiſche Poeſie betrifft, die merkwür— 
digen ganz analogen AÄußerungen Göthes in den Wanderjahren (im 7. Kap. 
des 2, Ruches) in der Schilderung der „pädagogiſchen Provinz“. 

) 01h: ae’ orv Tois nomreis uiv uovov Enıwrarnreov xai 

arayauaıkor Tıjv Tob ayadod Eixova 1Iovs Lunoreiv Tols NomuRaty 

neo" nuiv nolsiy. 

®) 4010. 
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auftreten,. führt er in das Erziehungsſyſtem gewiſſe autoritative 

Slaubensvorftellungen ein, welche — in Form von Mythen — der 
heranwachſenden Generation eingeprägt werden follen, um diefelbe 

mit wahrhaft fozialem Geiſte zu erfüllen, die egoiftifchen, antifozialen 

Motive in ihrem Thun und Denken nicht auffommen zu Taffen: 

Da „vie künftigen Wächter des Staates es für ſchimpflich erachten 

follen, wenn man au3 geringer Urſach ſich untereinander befeindet,“ 

ſo follen fie nicht3 zu hören befommen von den angeblichen Kämpfen 

der Götter und Heroen; man fol vielmehr durch geeignete Sagen 
womöglich den Glauben in ihnen erweden, daß jelbft auf Erden 

unter den Bürgern Eines Gemeinmejen wenigſtens alle Feindfchaft 

Eünde fei, ja daß in Wirklichkeit eine ſolche Sünde im Staate 

(d. h. im beiten Staat) niemal3 vorgefommen fei.!) Durch einen 

eigentümlichen Schöpfungsmythus ſoll ferner allen Stlaffen der Be 

völferung, den Regierenden, wie den Regierten die Überzeugung 

beigebradht werden, daß alle Angehörigen de3 Staates al3 Kinder 
ein und bderjelben Mutter Erde, als Eproffen de3 Landes, das 

ihnen zu gemeinfamer Pflege anvertraut ward, untereinander Brü- 
der jeien.?) 

Plato fieht wohl ein, daß derartige Vorftellungen vom rein 

individualiftiidem Standpunft aus ſchlechterdings unverftändlid) 

find. Aber er hofft eben von der Kraft des Glaubens, daß fie 

die Mächte der Selbftfucht überwinden werde. Die Religion hat 

für ihn diejelbe fozialzaufbauende Bedeutung, wie z. B. für Carlyle, 

weil fie den Mittelpunkt, um den fi) dag Dafein des Einzelnen 

bewegt, aus dem Individuum hinausverlegt und durch den Glauben 
an außerindividuelle d. h. außerhalb des Individuums liegende 

Merte die Fähigkeit entwickelt, Opfer für die Gemeinschaft zu bringen, 

fi in das Leben derfelben einzuorbnen. 

1) 3780: aM Ei nws ueAlouev meioew, Ws ordeis nönore moAltns 

Erepog ETEEW annyYEro ovd’ Eatı TOVTo Halov, ToLür« Acxtea ualAov 7005 

Te nadia Euvdis xal yEpovaı xai ypaval xal nogsogvr£ooıs yıyvouevors, 

xal roᷣs noımtas &yyüs ToVTwv avayxaoreov Aoyonoleiv. 

2) Al5a: dor? udv yao dj navres ol &v rij noAcı adeApoi 

Ws pijſouer noosç avrous MuSoAoyorvtess. 9 
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Diefe Glaubenslehre deckt ſich volllommen mit den Grund: 

gedanfen der idealiltiichen Philofophie, welche ſich als die Blüte 

de3 gefamten Unterrichtes im platoniſchen Staate darftellt, und deren 

innerlihe Aneignung die Bedingung für das Emporfteigen zur 

höchften Amtsgewalt bildet. Die durch die Jugenderziehung bereits 

entwidelten „richtigen PVorftellungen” jollen bei den befähigiten 
Elementen der Hüterklaſſe durch eine fyftematifche wiſſenſchaftliche 

und philoſophiſche Schulung, welche bis zum Mannesalter (bis 
zum 35. Lebensjahre reicht), auf die Höhe begrifflicher Erfenntnis 
erhoben werden.) 

In diefer Erkenntnis, deren höchftes und letztes Ziel das wahr: 
haft Seiende und Ewige, die Idee des Guten ift, einer Erkenntnis, 

welche nicht in der Einzelericheinung aufgeht, ſondern ftet3 auch auf 
das Ganze, auf „alles Göttliche und Menjchliche” zugleich gerichtet 

ift,2) befigen die zur Herrichaft Berufenen ein Gut von jo befeli- 

gendem Wert (xtijuc 17dv xal uaxapıor), daß ihm gegenüber alle 
anderen Intereſſen in den Hintergrund treten. 

Men „echtes Weisheitsftreben” auf folche Höhe des Denkens 

geführt Hat, dent kann das äußere Dafein jo wenig „als etwas 

Großes“ erjcheinen, daß ſelbſt der Tod alle Schreden für ihn ver: 
liert.*) In weſenloſem Scheine liegt das Leben des bloßen Sinnen- 

genufjes unter ihm, überhaupt alles, was die große Maſſe zur ruhe— 

loſen Jagd nad) dem Golde ftadhelt.5) Denn „wo die Triebfräfte 

der Seele mit aller Macht, einen abgeleiteten Strome glei, auf 

Einen Punkt hindrängen, da wirken fie nach allen anderen Seiten 
hin um jo ſchwächer.“s) Darum find diejenigen, für welche die 

nävyıa utv xaxa avkysodaı, navra de ayadd, ins avw Ödov dei EE- 
ouEda xai dixasosuynv UETR POovnj0Ews navzi Toonw Enındevoousr, iv« 

xal nulv avroig pikor auerv xceè Tois Heolc xra. 

ı) 5358 ff. 
2) 490b. 486. 
8) 496c. 

*) 4868. 

5) 485d, o. 

°e) Ebd. 
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Erkenntnis das Höchſte ift, zur Leitung aller anderen berufen, weil 
fie allein ein einziges und feſtes Ziel im Leben haben, welches 
ihrem gefamten Fühlen und Handeln eine abjolut einheitliche Rich— 
tung gibt.) 

Sie find umjomehr zur Herrſchaft befähigt, je weniger gerade 

für fie der Beſitz der Macht Gegenſtand einjeitig egoiftiicher Gelüfte 

fein fann. Sie haben ja den unausiprechlichen Reiz eines „belle: 
ren” Lebens feinen gelernt, in welchem fie fich ſchon auf Erden 

nah den Inſeln der Seligen verjegt glauben.?) Was könnte fie 
beftimmen, von den reinen Höhen der Forſchung und Erkenntnis) 
binabzufteigen in das Dunkel eines „Ichlechteren” Lebens?) Wenn 
fie 8 — im beiten Staat — trogdem thun, jo thun fie es nur 

notgedrungen 5) und gehorfam dem Gejeß, fowie in der Erfüllung 

der Danktespflicht, welche fie dem Staate als ihrem Erzieher Schul: 
den, dem Staate, der fie „zu ihrem und des Staates Frommen 

wie in Bienenftöden zu Weijeln und Königen beranbilden ließ.“ 6) 

Indem jo die Ausübung der oberiten Regierungsgemwalt in 

die Hände von Männern gelegt wird, für welche diejelbe grund: 
ſätzlich ein Amt und eine Pflicht ift, eriheint auch die Verwirk— 

lihung des Staatszweckes durch die Träger der Staatsgewalt ge: 

ſichert.) Die dee des Staates hat einen Ausdrud gefunden, in 

welchem fie über alle Intereſſen erhaben dafteht. 
Hier gibt es daher auch keinen Kampf mehr um die poli- 

tiihe Macht, wie er das Leben des wirklichen Staates vergiftet, 
in weldjem blinder Wahn „um einen Schatten kämpft und über 

die Herrſchaft fich entzweit, al3 ob dieje ein hohes Gut wäre.” ®) 

- * * ’ 7 

1) 519c: ... oxonov &v ıo Biw ... Eyovam Eva, ov Oroyalouevous 

dei anavıa noatrev, @ Ay noctrwoiw ldie TE xai dnuocie xra. 

2) 519e. 
3) Wo fie &v ro xasdap verweilen. 520d. vgl. 500b. 
+) 519d vgl. 500c u. 520b, c. 

6) Ws En’ avayxatov 520e. 
6) 520b. 

’) 52la u. 521b. 
J e) 520c. 
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yier herrſchen in Frieden die Repräfentanten des wahrhaften Reich— 

ım3, nicht de3 Goldes, jondern desjenigen Reichtum, der für das 

jlüd unentbehrlich ift, der Sittlichfeit und Vernunft,!) während dort 
Bettler und nach eigenem Nuten Hungernde fih auf den Staat 
jerfen, in der Meinung, von ihm das Gute erbeuten zu müſſen“, 
nd jo den inneren Kampf entzündend fi und ihre Mitbürger 
ı Grunde richten.?) 

Statt der „Träumenden“ herrſchen hier die „MWachenden” ,®) 

att der „zur Gemeinschaft Untauglichen”“, Antifozialen (dvo- 
oworntos)t) die wahrhaft fozial Gefinnten (od Yılomokıdes), 
att der fittlich und geiftig Unreifen die durch „Unterricht und 

(ter zur Vollendung Gelangten” (TeAsiwdeis naudeig Te xal 
Aıxig)5). An Stelle der Blinden, deren Geifte überhaupt fein 
eutliche8 Urbild der Dinge (Erapyds nrapadsıyua) innewohnt, 
nd bier die Wiſſenden getreten, welche den Staat nad) feinem 

öttlichen Mufterbild (Hslov ragadsıyuer)e) zu formen verftehen, 
iejenigen welche allein im Stande find, an alles Gegebene den 

Naßſtab der Idee anzulegen und die Wirklichfeit iveengemäß zu 

eitalten. Denn fie haben das Höchfte, die fittliche dee geſchaut 
ınv ToV ayador idsav, ueyıorov uasnue),?) welche den bleiben- 

en Mittelpunft alles fozialen und politiihen Denkens und Handelns 

ilden joll. | 

AU dies hat Plato im Auge, wenn er es auszuſprechen 
wagt”, daß im beften Staat die treueften der Hüter zu „Weis: 

1) 52la: &» uörn yao avın äpfovam ol tw övrı nAovoıor, 00 Xov- 
lov, daR’ ou dei ıöv evdeiuove nAovreiv, Luis ayasyıjs TE xai. Euggovos. 

2) Ebd.: ei de nrwyoi xai neivWvres ayaduv idiwv Eni a dnuooı« 
zo, Evrei9ev olouovor rayadov deiv apnaleıy, ovx Eorı' negIuaynTov 

do 10 dpyeiv yıyvöusvor, oixelog wv xai Evdov 0 roouâtoç nNoAsuos av- 

oUs Te anoAAvoı xal Tıjv @aAknvy od. 

3) 520c. 

*) 486b. 
6) 4878. 

6) 500e. 

?) 5058. 
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heitSfreunden” (gYıeAocogos) gebildet werden müßten,!) und daß 
die Staaten der Wirklichkeit erft dann von ihren Übeln erlöft 
werden würden, wenn die „Philoſophen“ in ihnen zur Herrſchaft 

kämen.?) Allerdingg werden es immer nur Wenige fein, welche 
fi auf eine ſolche Höhe der Intelligenz und idealer Gefinnnng 
zu erheben vermögen, wie fie bier von den oberiten Lenfern des 

Staates verlangt wird,?) allein die Zahl der zur Regierung Ge 
langenden ift für Plato gleichgültig.‘ Mag die Negierungsform 
eine monarchiſche!) oder eine ariftofratiihe (im beiten Sinne des 
Wortes) fein, wenn es nur gelingt, durch eine forgfältige Ausleſe 
wirklich die beiten Männer an die Spite zu bringen. 

Zu diefem Zweck bat ſich die heranwachſende Generation ber 

Hüterklaffe einer Reihe von Prüfungen zu unterwerfen, die neben 

geiftiger Begabung und willenfchaftlichem Fortſchritt ganz beſonders 
die Charakterentwidlung des Individuums ins Auge fallen. Alle 

Diejenigen, welche nicht in den niederen Stellungen des Verwaltungs: 

und Militärdienftes zurückbleiben wollen, müſſen fih durch ftrenge 

willenfchaftlihe Studien zu einer Höhe der Bildung, zu einer har- 
monifchen Geſamtanſchauung der Dinge erhoben haben, die fie 

befähigt, ftet3 auch den allgemeinen Zujammenhang alles Einzel- 

1) 503b: vu» de Toüro u8v TeroAuncdw eineiv, Oti ToUs dxgıßeota- 
Tovs piiaxas giAooogovs dei xadıoraraı. 

2) 4870: oV npoTegov xaxwv navcorraı al nöAsıs noiv av Ev av- 
tais ol gıAocogor apfwoıv. 

8) HoAır. 293a: Enouevov dE oruaı Tovrw tijj mv 0EIjv dpyıjv 

repl Eva tiv xai dvo zai narranuoıy oAlyovs deiv Cnteiv. „Unter taujend 

Männern brauchen noch nicht fünfzig Staatsmänner zu fein“ 292e ff. vgl 
297e f. Gorgias 521d f. 537 f. 

4) Überragt ein Einzelner alle Anderen, fo foll er König jein. 
445d: Eyyevoufrov ußv yap avdoos Eros Ev Tois apyovaı dıiap£portos 

Baoıkeia dv xAndein, nAeiöovwv de apıioroxperia. 

Vgl. das Lob der (wahren) Monardie 5760: xai dijkov navri, on 

Tupavvovusvns (noAews) udv ovx Eotıv a9Aıwrege, Baaıkevoutvns de ovx 
evdaruoveorega. 506hb: evxouv nulv 7 noAteia navreiug XEXoGuNaETEL, 
&av 6 rorovros arıny Emioxong Yuick 0 tour» Enıoryuwv; Allerdings 

wird die Philoſophenherrſchaft überhaupt als ein Baraıdeveww bezeichnet. 473d. 
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wiſſens ar zu erfallen. Sie müfjen andererjeit3 durch die ent: 

ſchiedenſten Proben von Charafterfeftigfeit und Opferfähigleit dem 
Staate eine Bürgſchaft dafür gegeben haben, daß fie ihr ganzes 

Leben hindurch das Wohl des Ganzen zur leitenden Norm ihres 
Handelns machen werden.!) „Weit forgfältiger als Gold im Feuer 

geprüft” müſſen fie gezeigt haben, daß nichts auf der Welt, nicht 

Gewalt, noch Trug, noch Begierde fie jemals in ihrer Hingebung 
an den Staat wankend machen Fönne.?) 

Die aljo Erprobten treten mit fünfunddreißig Jahren in bie 

höheren Ämter der Verwaltung und des Heerwefens ein, um fi 
jene umfafjende praftijche Erfahrung und Tüchtigkeit anzueignen, 
welche auch nad Plato für den Staatsmann unentbehrlich ift.3) 
Diejenigen aber, welche ſich hier in jeder Hinfiht den Forderungen 

ber Praris gewachſen gezeigt, jollen an der Schwelle des Alters 

— im fünfzigften Lebensjahre — dem „legten Ziele zugeführt” und 
veranlagt werden, ihr geiftigeg Auge emporzurichten zu dem, was 

Allem Licht verleiht. Sie jollen die Muße erhalten, fich in die 
Welt der Begriffe zu verjenfen, voll und ganz das zu erfennen, 

was in allem Wechſel des Einzelnen das ewig Bleibende, Allge— 

meine, das von dem Zufall der Erſcheinung ubgelöfte wahre Weſen 

der Dinge ift. Zugleich ſoll ihnen die Macht zu Teil werden, nad) 

diefem höchſten Maßſtab, den jhnen die begriffliche Erfenntnis, die 

Einfiht in das „an ſich Gute” an die Hand gibt, alles ftaatliche 
und individuelle Leben zu geftulten.*) 

ı) 412d: ExAexreov dp’ &x tWv dAlmv Yvldxwv Torovrovs üvdoas, 
ol dv oxonovoıw nuiv udliora Yalvwrıaı napa naävra ıov Blov, 6 ußr 
ay ın noAcı nynowvraı Evugepev, nadon ngosvuie noseiv, O6 d’ av un, 

underi rgonp noafa av &3eleıv. 

2) 412e. Bol. 41dd. 

3) Die „Philojophen“, die Plato zur Herrſchaft berufen willen will, 

find alfo gefhulte Praktiker, keineswegs bloß Männer der Theorie. Sie 

ftehen an Erfahrung (Eunerpie) hinter Keinem zurüd. 484d. Dies darf 
man nicht außer acht Laffen, wenn man die platoniſche Philofophenherrfchaft 
mit der der „Gelehrten“ bei Fichte oder St. Simon vergleicht. 

’) 540a. 

Böhlmann, Gef. des antiten Kommunismus u, Sozialiämus. L 19 
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lichen Aufgaben befähigten Talente fich nicht in der nötigen Anzahl 
reproduzieren, dagegen ein unverhältnismäßig großer Anteil der 

Vermehrung auf die minder begabten Elemente trifft? Ein Er: 
gebnis ganz unvermeidlich bei einer Menfchenklaffe, welche durch 
den Kommunismus der Sorge um das tägliche Brot volllommen 
überhoben ift, in welcher daher auch die auf die Verminderung ber 
geringerwertigen Individuen hinwirkende Xendenz des Daſeins⸗ 
kampfes von vorneherein fehlt. 

Plato ſtand hier einfach vor der Alternative: entweder der 
von den äußeren Zufälligkeiten der Fortpflanzung drohenden Ver— 

ſchlechterung der „für dag Gemeinweſen beftimmten” Klaſſe ihren 
freien Lauf zu laffen und damit auf die Dauerhaftigkeit feiner 
ftaatlihen Schöpfung von vorneherein zu verzichten oder aber — 

die Fortpflanzung ihres zufälligen und rein individuellen Charafters 
zu entfleiden. So abjtogend für unfer Empfinden die Konjequenzen 

find, zu denen man auf legterem Wege notwendig gelangen muß: 

die ftaatliche Regelung der Fortpflanzung durch die bewußte und 
fünftlihe Auslefe oder Zuchtwahl, — bei Plato konnte feine Rede 
davon fein, daß er auf eine Forderung verzichtet hätte, welche ſich 

aus feinem ganzen Syſtem mit logifcher Folgerichtigfeit ergab. 
Nach feiner Anficht ift ſchön und gut, was dem Staatszwecke 

nügt, unfittlih und häßlich nur dus, was denfelben ſchädigt.) 

Denn der Staatszweck ift ja das Glüd und, weil das Glüd, auch 
die Sittlichfeit Aller. Wie könnte alfo das, was diefem Zwecke 
dient, der Sittlichfeit widerftreiten? Allerdings fordert e8 auch ein 
großes, nad) unjerem Gefühl zu großes Opfer an Freiheit und 
Selbftbeitimmung. Allein gibt es für den Beamten und Soldaten 

des Vernunftitaates, das unbedingt ergebene Organ für die Durch— 

1) 70 udv woeiuor xadov, ro de PBiußegöv aloyoo» 457b. Wir 

haben hier, nebenbei bemerkt, bereit3 eine Formulierung des Syſtems des 
gefellfhaftliden Utilitarismus vor und, wie es in einem ganz ana: 
logen Sat von Leibnik zum Ausdrud kommt (omne honestum publice i. e. 

generi humano et mundo utile, omne turpe damnosum), und wie es neuer: 

dings Ihering eingehend zu begründen unternommen hat. (Ter Zweck im 

Recht II 158 ff. 
m 19* 
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führung des Staatszweckes, irgend ein Opfer, welches gegenüber 
diefem Zwed ein zu großes wäre? 

Übrigens widerſprach ja dem Empfinden des antiken Menfchen 

ein Zwang gerade auf diefem Gebiete nicht in dem Grade wie 

unferem modernen. Der Hellene mar gewöhnt, ſelbſt die Ehe — 

al3 dag Inſtitut, welches dem Staate Bürger zu geben hat — 

unter einem rein politiihen Gefichtspunft zu betrachten; ) und es 

ift nur die Äußerfter Konfequenz dieſer Auffallung, wenn der beite 

Staat, der, um der beite zu jein, ſich auch feine Organe felbit 

Ichaffen zu müſſen glaubt, den Anjpruch erhebt, durch eine plan- 

mäßige Regelung des Fortpflanzungsgeſchäftes ſich die ftetige Wieder: 
erzeugung der für jeinen Dienjt geeignetften Individuen dauernd 
zu fichern. 

So legt denn der Vernunftſtaat jeinen Dienern d. h. Beamten 

und Soldaten die Verpflichtung auf, ſich bei der Erzeugung ber 

„für das Gemeinwejen bejtimmten Kinder” an die Altersgrenzen 
zu halten, welche nad jeiner Anficht die ficherjte Bürgjchaft für 

einen tüchtigen Nachwuchs gemähren.?) Er verlangt von ihnen 

den Verziht auf die Ehe d. h. auf freimillige und dauernde Ber: 
bindungen, und die Unterwerfung unter die künſtlichen Veranſtal— 

tungen, durch welche die Staatsgewalt für jeden einzelnen Fall 
die Einzelnen zufammenführt, obgleich dabei rückſichtslos nach den 

züchteriichen Grundjägen der individuellen Ausleje?) die tüchtigften 
Individuen vor den minder Tauglichen bevorzugt werden.!) Prinzip 

1) Val. 3. B. die fpartanifchen Chegebräuche, die um die Erhaltung 
ber familie zu fichern, im Unvermögensfalle des Dlannes den monogamiſchen 

Gharalter der Ehe unbedenklich preisgeben. Xen. Rep. Lac. T, 7 ff. 
2) Die Zeugung darf weder in zu jugendlidem noch in zu hohem Alter 

erfolgen. 459a ff. 
3) Plato beruft ſich ausdrüdlich auf die Analogie der fünftlichen Tier: 

züchtung 459a. 
*) Allerdings follen die Mittel, durch welche die Regierung dies er: 

reicht, dad Geheimnis derjelben bleiben. Die Zuteilung der Frauen foll durch 
— erfolgen, welche den Anſchein der Unparteilichkeit 
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ilt, daß „die Beſten fich am häufigiten mit den Beften verbinden 

und umgekehrt die Schlechteften nur mit den Schlechteften.” Die 
Tüchtigſten follen eine möglichft zahlreihe Nachkommenſchaft er: 
zeugen, weshalb 3.8. allen denen, melde im Kriegs- oder Friedens⸗ 
bienft ſich hervorgethan — zugleich als Belohnung — eine „häufi- 

gere Begünftigung des Beilager3” zu Teil wird. Sa die Grund: 
fäße der Zuchtwahl werden fo ftrenge durchgeführt, daß die Kinder 
der minder tüchtigen Individuen von vorneherein als außerhalb 
der Klaſſe ihrer Eltern ftehend behandelt werden. Sie jollen ebenfo 
wie etwaige gebrechliche Kinder ihrer tüchtigeren Standesgenofjen 
„bei Seite gefchafft werden“.i) Ferner follen alle Früchte einer 
von der Obrigfeit nicht angeordneten Verbindung abgetrieben, oder, 

wo das nicht möglich, jo behandelt werben, als „ſei für ihre 
Auferziehung fein Platz vorhanden;”*) d. h. — mie Plato felbft 

fpäter zur Erklärung hinzugefügt hat, — alle dieſe von der Er: 
ziehung für den Staat3dienft ausgeſchloſſenen Kinder ſollen auf dem 

Mege heimlicher Verteilung in der übrigen Bürgerfchaft unter: 
gebracht mwerden.?) 

Indem jo Generationen hindurch immer wieder diejenigen 

Individuen zur Nachzucht gewählt werden, welche die durch ſyſte⸗ 

matiſche Erziehung und Disziplinierung entwidelten Charaftereigen- 

Ichaften in bervorragendem Maße bewähren, den anderen dagegen, 
welche fih den höchſten Stuatszweden weniger anzupafjen vermögen, 

die Vererbung innerhalb des Standes verjagt bleibt, werben bie 

dem Staatszweck angepaßten Eigenfchaften der Elite des Soldaten: 
und Beamtenftandes nicht nur erhalten, fondern durch Häufung 

1) 460c vgl. 459e. 

?) 461c. Es foll chen die naheliegende Gefahr einer zügellofen ge: 

ſchlechtlichen Vermiſchung möglichit verhütet werden, indem jeder nicht legali: 
fierte gefchlechtliche Umgang ala „Sünde* gegen den Staat verboten wirb. 

Kinder, welche unter Übertretung des Eerualkoder gezeugt find, heißen „eine 
Frucht der Finſternis und ſchwerer Unkeuſchheit“ (461a). 

>) Timaeus 19a. Darnach beſtimmt fich auch der Sinn von Rep. 459e- 

Bon einem förmlichen „Ausjegen” der Kinder nach ſpartaniſchem Vorbild, 
wie es 3. B. noch Zeller annimmt, iſt nicht die Rede. 
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ſo ſehr geſteigert, daß Plato an demſelben eine „Herde von mög— 
lichſter Vollkommenheit“ zu erhalten hofft. 

Aber auch noch in anderer Beziehung kommt dieſes Syſtem 
dem Beſtande der Klaſſe zu Gute. Indem es die Fruchtbarkeit 

derſelben der Willkür des Einzelnen entzieht und ſie ſtets mit den 

gegebenen Verhältniſſen auszugleichen ſucht, begegnet es zugleich 

der Gefahr eines allzu ſtarken Angebotes von Kräften, für welche 
der Staat feine Verwendung hätte?) Und dieſe Gefahr iſt ja 
bier eine bejonder8 große, wo der Kommunigmus nicht nur Jedem 

für fih volle Verforgung gewährt, fondern ihm aud die Fürforge 
für den Unterhalt feiner Nachkommenſchaft gänzlich abnimmt. Eine 
ſolche jolidarifch verbundene Geſellſchaft Fünnte überhaupt nicht be 

ftehen, wenn fie der Vermehrung ihrer Mitglieder feine Schranfe 

fegen und es als ein Ur: und Grundrecht der Bürger anerkennen 
wollte, die Gemeinſchaft mit einer beliebig großen Zahl von Spröß— 
lingen zu belajten. 

So ind denn auch hier die Vorfchläge Platos, jo verwerf: 
ih fie für unfer Gefühl erfcheinen, aus den vorausgefegten Zu: 

ftänden mit ftrengjter SFolgerichtigfeit entwidelt; für Diejenigen, 

welche die Vorausfegungen annehmen, find fie logiſch unabweis: 

bar. Eine andere Frage ift freilich die, ob all das, was Plato 
ih von ihrer Durchführung verſpricht, auch wirklich eintreten 
würde! 

2. 

Das Bürgerfum. 

Zu der Ausführlichkeit der Darftellung, welche Plato dem 
Soldaten und Beamtentum widmet, fteht in eigentümlichem Gegen: 
ja die Kürze, mit welcher er über die Lebensordnung der Erwerbs: 
gejellichaft hinweggeht. 

1) noluvıov 6 rı axporarov. 459e. 
2) 460a: To de nAndos tuv yauwv Eni Tois dpyovor noimoouer, 

iv’ ws uckora diaowLwar Tov avıov agıduov Twr avdoo», noös noA&uors 

TE xul vöooVs xc TAvVIR Ta TOAUTR ANOGXONOUVTES, Kal uNTE Meyain 
* iv 7 nolıs xara TO dvyarov ujte Ouıxpd yiyvnran, 
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Man hat darin feit Ariftoteles eine Lücke des ganzen poli- 
tiihen Syſtems ſehen wollen!) und die bereitS bei Ariftoteleg 
ziemlich deutlich ausgefprochene Vermutung daran geknüpft, als ſei 
Plato vor den Schwierigkeiten zurüdgefchredt, welche dieſe Frage 
einer ſyſtematiſchen Behandlung entgegenftellt.?) 

Nun iſt es ja allerdings richtig, daß Plato nähere An 

weilungen für die Ordnung des Wirtjchaftslebens im Idealſtaate 

nicht gibt, während er in feinem der Wirklichkeit mehr angenäherten 

Drganifationsentwurf des „Geſetzesſtaates“ einen ausführliden Plan 

für die ftaatlihe Regulierung der geſamten Volkswirtſchaft dieſes 
zweitbeiten Staates ausgearbeitet hat. Auch ift eg, wie wir fehen 
werden, nicht zu leugnen, daß Plato ſelbſt nicht zu einem ab: 
ihließenden Urteil darüber gelangt ift, wie und in welchem Um— 
fange in der Praris das zu verwirklichen fei, was ihm als das 
deal einer Wirtichaftsordnung des beten Staates vorjchwebte. 

Trotz alledem ift e3 jedoch nicht berechtigt, daraus eine „Lücke 
de3 Syſtems“ zu Fonftruieren. Plato ſelbſt hat nämlich dieſen 

Vorwurf jehr wohl vorausgejehen und fich daher jo Elar und be 
ftimmt wie möglich darüber ausgefprochen, warum er in dem 
Entwurf des idealen Vernunftſtaates auf detaillierte Vorſchläge nad) 

der genannten Seite hin verzichtete. 

Er Hat ein lebhaftes Gefühl dafür, daß gegenüber der un- 
endlichen Mannigfaltigkeit, Verfchlungenheit und Wandelbarkeit der 

gejellichaftlichen Zuftände, gegenüber dem nicht minder verjchieden- 

artigen und mwandelbarem Menfchengemüt alle pofitive Sagung nur 

einen relativen Wert beanspruchen kann. Nach feiner Überzeugung 

it es immer mißlich, das Leben durch jtarre Regeln meijtern zu 

wollen, welche überall und immer Geltung beanfpruden. Denn 

fein Gejeßgeber fei im ftande, genau im Voraus zu beftimmen, was 

„für alle das Beſte und Gerechtefte” ift, und „indem er allen in$- 

ı) Noch Zeller ift diefer Anficht II, 1, 907. 

=) Ariftotele® Bol. II, 2, 11". 1264. 
3, Hodır. 294b: ... vouos oux dv notre duvaıto TO TE dpLotov xai 

16 dixaiorarov dxprBWs ua naoı negidkapwv ıö BeAtioroy Enıtatreiw' al 
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Allerdings ſiud e nicht die überfommenen religiöjen Formen, 
von denen er fich eine genügende Förderung dieſes Progefies der 
Eozialifierung verjpricht; denn fie haben die Herrſchaft des Egois- 
mus über das Handeln der Menfchen nicht zu verhindern vermodt. 

Die Abficht Platos, die Hüter feines Staates nicht nur zur Gottes: 
furcht, jondern „zu möglichfter Gottähnlichkeit”1) zu erziehen, ſetzt 

zu ihrer Verwirklichung eine Verinnerlihung und Vergeiftigung ber 
Religion voraus, welche vor allem der Sinnenwelt eine ganz andere 
Stellung anmweift, als die herkömmliche Vollsreligion. Die Welt: 

anſchauung, für welche die Sinnenwelt und damit das der Sinnen- 

welt angehörige Individuum einen abjoluten und höchſten Maßftab 
abgibt, ſoll überwunden werden durch einen Idealismus, welcher 

der Sinnenwelt als der unvollkommenen Erfcheinung eines höheren 
unfihtbaren Seins nur eine befchränfte, untergeordnete Bedeutung 

zuertennt und die legten Ziele menfchlichen Streben weit über das 
Individuum und das flüchtige Exrdenleben Hinausverlegt. 

Die „göttlihen Ausfichten” (Yeiaı YEwpiae),?) welche die 
Schöpferfraft einer genialen dichteriihen Phantafie in dem unver: 

gleichlihen Bilde von der Höhle im fiebenten Buche und in den 
großartigen Spekulationen am Schluſſe des Werkes dem „Iterb: 

lichen, dem Tod geweihten Geſchlecht“ eröffnet,?) der Hinweis auf 

ein göttliche Strafgericht, welches dem Gerechten im Jenſeits mit 
paradiefifcher Seligkeit, dem Ungerechten mit zehnfadhen Qualen 
lohnt,t) die Lehre von der wahren überirdiichen Heimat ber für 

unfterblich erklärten Seele, dies alles wird die Gläubigen auf dem 
Pfade der Tugend und Gerechtigkeit verharren laſſen, der „für fie 

im Leben und nach dem Tode der befte ift,“5) auf dem Wege der 

„mach oben“ führt, in den Himmel.®) 

1) 383c. 

2) 517d. 
3) Iynıov yEvos Iavarnpopor, vgl. 617e yuyai Epruspor. 

4) 614c. 6löc. 

5) 618e. 
6) Asia nopsian xai ovgavia 619e, vgl. 621 den Schlußfah der oAı- 

Bing: aa’ dv Euoi neiduusde, vouilovıss dIavaroy wuyıjvy xal duvarıjv 
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Diefe Glaubenslehre deckt ſich volllommen mit den Grund: 
gedanken der idealiftiichen PBhilofophie, welche ſich als die Blüte 

des geſamten Unterrichtes im platoniſchen Staate darftellt, und deren 

innerlihe Aneignung die Bedingung für das Emporfteigen zur 

höchſten Amtsgewalt bildet. Die durch die Jugenderziehung bereits 
entwidelten „richtigen Borftellungen” follen bei den befähigften 
Elementen der Hüterklaffe durch eine ſyſtematiſche wiſſenſchaftliche 

und philoſophiſche Echulung, welche bis zum Mannesalter (bis 
zum 35. Lebensjahre reicht), auf die Höhe begrifflicher Erkenntnis 
erhoben werden.!) 

In diejer Erkenntnis, deren höchſtes und letztes Ziel das wahr: 
haft Seiende und Ewige, die dee des Guten ift, einer Erfenntnig, 

welche nicht in der Einzelericheinung aufgeht, ſondern ftet3 auch auf 
das Ganze, auf „alles Göttliche und Menjchliche” zugleich gerichtet 

it,2) befigen die zur Herrſchaft Berufenen ein Gut von fo befeli- 

gendem Wert (xtijuc 7dv xai uaxapıor), daß ihm gegenüber alle 
anderen Intereſſen in den Hintergrund treten. 

Men „echtes Weisheitsjtreben” auf ſolche Höhe des Denkens 
geführt bat, dem Tann das äußere Dafein jo wenig „als etwas 
Großes” ericheinen, daß ſelbſt der Tod alle Schreden für ihn ver: 
liert.*) In wejenlojem Scheine liegt das Leben des bloßen Sinnen: 

genuſſes unter ihm, überhaupt alles, was die große Mafje zur ruhe: 

Iojen Jagd nad) dem Golde jtadhelt.5) Denn „wo die Triebfräfte 
der Seele mit aller Macht, einem abgeleiteten Strome gleid), auf 
Einen Punkt Hindrängen, da wirken fie nach allen anderen Seiten 

bin um fo ſchwächer.“s) Darum find diejenigen, für welche die 

navıa ulv xaxa avkysodaı, navıa dE ayada, ıns dvw Odov «ei EE- 
oucdIa xai dixaoavivnv UET« PEOvNOEWwS navel Toonw Enındevoouer, iva 

xai juiv avrois pidor wuer xl Tois HEois xra. 

) 5358 ff. 

2) 490b. 486. 
5) 496c. 

‘) 486. 
s) 485d, 0. 
°) Ebd. 

4 
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Erkenntnis das Höchſte ift, zur Leitung aller anderen berufen, weil 
fie allein ein einzige8 und feſtes Ziel im Leben Haben, welches 

ihrem gejamten Fühlen und Handeln eine abjolut einheitliche Rich— 

tung gibt.!) 
Sie find umjomehr zur Herrichaft befähigt, je weniger gerade 

für fie der Beſitz der Macht Gegenftand einfeitig egoiftiicher Gelüfte 

jein Tann. Sie haben ja den unausiprechlichen Reiz eines „belle: 

ren” Lebens Tennen gelernt, in welchem fie fih ſchon auf Erden 

nah den Inſeln der Seligen verjegt glauben.) Was Fönnte fie 

beftimmen, von den reinen Höhen der Forſchung und Erkenntnis) 
binabzufteigen in das Dunkel eines „jchlechteren” Lebens?) Wenn 

fie es — im beiten Staat — trogdem thun, fo thun fie es nur 

notgedrungen 5) und gehorfam dem Gejeß, jowie in der Erfüllung 
der Dantespflicht, welche fie dem Staate als ihrem Erzieher ſchul⸗ 

den, dem Staate, der fie „zu ihrem und des Staates Frommen 

wie in Bienenftöden zu Weijeln und Königen beranbilden ließ.“ *) 

Indem jo die Ausübung der oberften Regierungsgemalt in 

die Hände von Männern gelegt wird, für welche diejelbe grund: 
täglih ein Amt und eine Pflicht ift, ericheint auch die Verwirk— 

lihung des Staatszweckes durch die Träger der Staat3gewalt ge: 
fihert.?) Die dee des Staated hat einen Ausdrud gefunden, in 

welchem fie über alle Intereſſen erhaben daſteht. 

Hier gibt e8 daher auch feinen Kampf mehr um die poli: 

tiihe Macht, wie er das Leben des wirklichen Staates vergiftet, 
in welchen blinder Wahn „um einen Schatten fämpft und über 

die Herrichaft fich entzweit, al3 ob dieje ein hohes Gut wäre.“ ®) 

- x . . » 7 

) 519e: ... oxono» &v u Bin ... Eyovoıy Eva, 0v Groxalouevous 

dei ünayrae noatter, @ av noattwaoıw idie TE zei dnuocie xra. 

°) 519c. 

s) Wo fie Ev ro xadapw verweilen. 520d. vgl. 500b. 
+) 519d vgl. 500c u. 520b, c. 

6) ws En’ avayxatov 5206. 

6) 520b. 

‘) 521a u. 521b. 

8) 520c. 
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Hier herrſchen in Frieden die Repräfentanten bes wahrhaften Reich: 
tums, nicht des Goldes, jondern desjenigen Reichtums, der für das 

Glück unentbehrlich ift, der Sittlichfeit und Vernunft, ?) während dort 
„Bettler und nach eigenem Nuten Hungernde fih auf den Staat 

werfen, in der Meinung, von ihm das Gute erbeuten zu müſſen“, 
und jo den inneren Kampf entzündend fih und ihre Mitbürger 

zu Grunde richten.?) 

Statt der „Träumenden” herrichen hier die „Wachenden“,) 

ftatt der „zur Gemeinihaft Untauglichen“, Antifozialen (dve- 
xomw@rrzco)*) die wahrhaft fozial Gefinnten (ol gYıAomokıdes), 

ftatt der fittlih und geiftig Unreifen die durch „Unterricht und 
Alter zur Vollendung Gelangten” (TeisiwFeig naıdeig Te xai 
rAxig)?). An Stelle der Blinden, deren Geifte überhaupt fein 
deutliche8 Urbild der Dinge (Evapyds nrapadsıyua) innewohnt, 

find hier die Wiflenden getreten, welche den Staat nad) feinem 

göttlichen Mufterbild (IElor rrapadsıyua)‘) zu formen verftehen, 

diejenigen welche allein im Stande find, an alles Gegebene den 

Maßſtab der Idee anzulegen und die Wirklichkeit ideengemäß zu 

geftalten. Denn fie haben das Höchſte, die fittliche dee geſchaut 
(T7v Tov ayador idsav, usyıorov uadynue),?) welche den bleiben- 
den Mittelpunkt alles fozialen und politiichen Denkens und Handelns 

bilden ſoll. | 

AN dies hat Plato im Auge, wenn er es auszuſprechen 

„wagt“, daß im beiten Staat die treueften der Hüter zu „Weis- 

1) 52la: &v uorn yap avın üpkovomw ol ro övrı nAovanor, oV Xov- 
olov, dAA’ or dei ov evdaiuova nAovreiv, Long ayasjs TE xai. Euggorvos. 

2) Ehd.: ei de nrwyoi xei neivuvres ayadov ldiwv Eni Ta dnuocıe 
inow, Evreider olöuovor tayadov deiv apnaleıy, ovx Eatı' negiuayntov 
yüp 16 dpyeıv yıyvöuevor, oixelos wy xui Evdov 6 ToLouTos NoAEUOS av- 

toVs re anöldvoı xai ınv ahdnv nodı. 

2) 520c. 

) 486b. 
6) 4878. 

e) 500e. 

?) 5058. 
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heitöfreunden” (YıAocoyos) gebildet werden müßten,!) und daß 
die Staaten der Wirklichkeit erft dann von ihren Übeln erlöft 
werden würden, wenn die „Philojophen” in ihnen zur Herrichaft 
Tamen.?) Allerding® werden e8 immer nur Wenige fein, welche 
ih auf eine ſolche Höhe der Intelligenz und idealer Gefinnnng 
zu erheben vermögen, wie fie bier von den oberften Lenfern des 
Staates verlangt wird,?) allein die Zahl der zur Regierung Ge 
langenden ift für Plato gleichgültig. Mag die Regierungsform 
eine monarchiſche!) oder eine ariftofratiiche (im beften Sinne des 

Wortes) fein, wenn es nur gelingt, durch eine forgfältige Ausleje 

wirklich die beiten Männer an die Spige zu bringen. 

Zu diefem Zwed bat fi die heranwachſende Generation ber 
Hüterklaffe einer Reihe von Prüfungen zu unterwerfen, die neben 

geiftiger Begabung und wifjenfchaftlichem Fortſchritt ganz beſonders 

die Charafterentwidlung des Individuums ins Auge faffen. Alle 
diejenigen, welche nicht in den niederen Stellungen des Verwaltungs: 

und Militärdienftes zurücdbleiben wollen, müfjen fih durch ftrenge 
willenfchaftliche Studien zu einer Höhe der Bildung, zu einer bar: 

monifchen Geſamtanſchauung der Dinge erhoben Haben, vie fie 

befähigt, ftet3 auch den allgemeinen Zuſammenhang alles Einzel- 

1) 503b: viiv de Toüro uev TEroAuncdw Elneiv, OTı ToUs dxpıßeotd- 
Tovs guiaxas YiAooogovs dei xadıoTavaı. 

2) 487: ov nIo0TEE0» xaxw» natoovraı al noAsıs oliv av Ev av- 
tais ol gılocopoır apkwaır. 

°) Hodır. 293a: Enouevov JE olumı Tourw tiv udv dednv doyiv 

NEO Eva Tiva xai dvo xai navranaoıy oAlyovs deiv Inteiv. „Unter taujend 
Männern brauden noch nicht fünfzig Staatsmänner zu fein“ 292e ff. vgl 
297e f. Gorgiad 521d f. 537 f. 

4) Überragt ein Einzelner alle Anderen, fo foll er König fein. 
445d! Eyyevousrov uev yap ardoos Evös Ev Tois apyovos dingegortos 
Bacıkein av xAndein, nAsıorww de apIoToxpatie. 

Dal. das Lob der (wahren) Monardie 576c: zei dyjkor narti, or 
Tupawvoruevns (noAews) uer ovx Eorıv adlımrega, Baoıksevoulyns de oux 
evdaruoveoregn. 506b: evxoiv nuiv 7 noAteia nayreios XEXOGUNOETAL, 
&ay rotoũroę aurnv Enioxonn ıpVÄck 6 tovrwmv Enıorzunv; Allerdings 

wird die Philoſophenherrſchaft überhaupt als ein Baordsveıw bezeichnet. 473d. 
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wiſſens Har zu erfaflen. Sie müſſen andererjeit3 durch die ent- 

jhiedenften Proben von Charakterfeftigkeit und Opferfähigleit dem 

Staate eine Bürgichaft dafür gegeben haben, daß fie ihr ganzes 

Leben hindurch das Wohl des Ganzen zur leitenden Norm ihres 
Handelns machen werden.!) „Weit forgfältiger al3 Gold im Feuer 

geprüft” müflen fie gezeigt haben, daß nichts auf der Welt, nicht 

Gewalt, noch Trug, noch Begierde fie jemals in ihrer Hingebung 
an den Staat wanfend machen Tünne.?) 

Die aljo Erprobten treten mit fünfunddreißig Jahren in die 

höheren Ämter der Verwaltung und des Heerweiend ein, um fich 
jene umfaſſende praftifche Erfahrung und Tüchtigfeit anzueignen, 

welche auch nah Plato für den Staatsmann unentbehrlich it.) 
Diejenigen aber, welche fich hier in jeder Hinficht den Forderungen 

der Praxis gewachſen gezeigt, jollen an der Schwelle des Alters 

— im fünfzigften Zebensjahre — dem „Letten Ziele zugeführt“ und 

veranlaßt werden, ihr geiltigeg Auge emporzurichten zu dem, mas 

Allem Licht verleiht. Sie follen die Muße erhalten, fih in die 

Melt der Begriffe zu verfenken, voll und ganz das zu erfennen, 

was in allem Wechſel des Einzelnen das ewig Bleibende, Allge: 

meine, das von dem Zufall der Erſcheinung abgelöfte wahre Wejen 

der Dinge ift. Zugleich ſoll ihnen die Macht zu Teil werden, nad) 
biefem höchften Maßftab, den jhnen die begriffliche Erkenntnis, die 

Einfiht in das „an fih Gute” an die Hand gibt, alles Staatliche 

und individuelle Leben zu geftalten.*) 

1) 412d: Exdexreov dp’ &x Wr dlmr Yvidxwr toiovrovs dvdgas, 

ol dv 0xonoVcıw Tjuiv udliore Gaivarıcı nagd nayra rov Blov, 6 ur 
av ın noAcı nynowvra Evugepeiw, nadon ngosVvuige noreiv, ö d’ av un, 

underi roonw noafaı av &IEeır. 
2) 412e. Dal. 4130. 
3) Die „Philoſophen“, die Plato zur Herrfchaft berufen wiffen will, 

find alfo gefhulte Praktiker, keineswegs bloß Männer der Theorie. Gie 

ftehen an Erfahrung (Eureieie) hinter Keinem zurüd. 484d. Dies darf 
man nicht außer acht laſſen, wenn man die platonifche Philojophenherrichaft 
mit der der „Gelehrten“ bei Fichte oder St. Simon vergleidt. 

) 5408. 

Böhlmann, eich. bes antilen Kommunismus u. Sozialiämus. L 19 
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?, 414b. Sie find au deren Schüler. Vgl. den Schlußſatz ber 
(rörterung über die Träger der Regierungsgetwalt. der für die ganze Stellung 
berielben bezeichnend it 54106: „Nechdem fie immer wieder Andere zu ſolchen 
Dlännern herangebildet und an ihrer Statt als Hüter des Staates zurüd: 
gelafien, mögen fie nach den Jnieln der Seligen von dannen ziehen, um dort 
ihre Heimat zu finden, der Staat aber ihnen, wenn der Pythia Spruch dem 
beiftimmt, als Halbgöttern, wo nicht als Götterlieblingen und Gottähnlichen 

und Opfer weihen.“ 
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lihen Aufgaben befähigten Talente ſich nicht in der nötigen Anzahl 
reproduzieren, Dagegen ein unverhältnismäßig großer Anteil der 
Vermehrung auf die minder begabten Elemente trifft? Ein Er: 
gebnis ganz unvermeidlich bei einer Menfchenflaffe, welche durch 

den Kommunismus der Sorge um das tägliche Brot volllommen 

überhoben ift, in welcher daher auch die auf die Verminderung der 

geringerwertigen Individuen hinwirkende Tendenz des Dajeins- 
fampfe3 von vorneherein fehlt. 

Plato ſtand bier einfach vor der Alternative: entweder der 

von den äußeren YZufälligfeiten der Fortpflanzung drohenden Ber: 
ſchlechterung der „für dag Gemeinweſen beitimmten” Klaſſe ihren 

freien Lauf zu laffen und damit auf die Dauerhaftigfeit feiner 

ftaatlihen Schöpfung von vorneherein zu verzichten oder aber — 

die Fortpflanzung ihres zufälligen und rein individuellen Charakters 

zu entfleiven. So abjtoßend für unfer Empfinden die Konfequenzen 

find, zu denen man auf lekterem Wege notwendig gelangen muß: 

die Staatliche Regelung der Fortpflanzung durch die bemwußte und 
fünftlihe Auglefe oder Zuchtwahl, — bei Plato Fonnte feine Rede 
davon fein, daß er auf eine Forderung verzichtet hätte, welche ſich 

aus feinem ganzen Syftem mit logifcher Folgerichtigfeit ergab. 
Nach feiner Anficht ift Schön und gut, was dem Staat3zwede 

nüßt, unfittlih und häßlich nur das, was denſelben ſchädigt.) 

Denn der Staat3zwed ift ja das Glüd und, weil das Glüd, aud) 

die Sittlichfeit Aller. Wie könnte aljo das, was diefem Zwecke 
dient, der Sittlichfeit widerftreiten? Allerdings fordert es auch ein 

großes, nach unjerem Gefühl zu großes Opfer an ‘Freiheit und 

Selbftbeitimmung. Allein gibt es für den Beamten und Soldaten 
des VBernunftftaates, das unbedingt ergebene Organ für die Durch 

1) 70 udv woeiuov xalov, 10 de PAnßepov alsyoov 457b. Wir 

haben hier, nebenbei bemerkt, bereit3 eine Formulierung des Syſtems des 

geſellſchaftlichen Utilitarismus vor uns, wie es in einem ganz ana= 

logen Sat von Leibnik zum Ausdrud fommt (omne honestum publice i. e. 

generi humano et mundo utile, omne turpe damnosum), und wie es neuer 

dings Ihering eingehend zu begründen unternommen hat. (Ter Zweck im 

Recht II 158 ff.) ch ff 19+ 
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führung des Staatszwedes, irgend ein Opfer, welches gegenüber 
diefem Zweck ein zu großes wäre? 

Übrigens widerſprach ja dem Empfinden des antiken Menfchen 
ein Zwang gerade auf diefen Gebiete nicht in dem Grade wie 
unferem modernen. Der Hellene war gewöhnt, felbft die Ehe — 

als da3 Inſtitut, welches dem Staate Bürger zu geben bat — 

unter einem rein politiichen Gefichtspunft zu betrachten;) und es 

ift nur die äußerfter Konfequenz diefer Auffaflung, wenn der befte 

Staat, der, um der beite zu fein, fi auch feine Organe jelbft 

Ichaffen zu müſſen glaubt, den Anſpruch erhebt, durch eine plan- 

mäßige Regelung des Fortpflanzungsgefchäftes fich die ftetige Wieder: 
erzeugung der für feinen Dienſt geeignetiten Individuen dauernd 
zu fichern. 

So legt denn der Vernunftftaat jeinen Dienern d. h. Beamten 
und Eoldaten die Verpflihtung auf, fi bei der Erzeugung der 

„für das Gemeinwejen beftimmten Kinder” an die Altersgrenzen 

zu halten, welche nach jeiner Anficht die ficherfte Bürgſchaft für 

einen tüchtigen Nachwuchs gewähren?) Er verlangt von ihnen 

den Verzicht auf die Ehe d. h. auf freiwillige und dauernde Ver: 

bindungen, und die Unterwerfung unter die Fünftlichen Veranftal: 

tungen, dur welche die Staatsgewalt für jeden einzelnen Fall 

die Einzelnen zufanmenführt, obgleich dabei rückſichtslos nach den 
züchteriſchen Grundjäßen der individuellen Ausleje?) die tüchtigften 

Individuen vor den minder Tauglichen bevorzugt werden.!) Prinzip 

1) Dal. 3. B. die fpartanischen Ehegebräude, die um die Erhaltung 
der Familie zu fichern, im Unvermögensfalle des Mannes den monogamijchen 

Charakter der Ehe unbedenklich preisgeben. Xen. Rep. Lac. I, 7 ff. 

2) Tie Zeugung darf weder in zu jugendblichem noch in zu hohem Alter 
erfolgen. 459a ff. 

3) Plato beruft ſich ausdrüdlich auf die Analogie der fünftlichen Tier: 
züchtung 459a. 

*) Allerdingd follen die Mittel, durch welche bie Regierung dies er: 
reicht, da8 Geheimnis derſelben bleiben. Die Zuteilung der Frauen ſoll durd) 

eine „jchlaue Verloſung“ erfolgen, welche den Anfchein der Unparteilichkeit 

erweckt. 
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ift, daß „die Beſten fih am häufigften mit den Beften verbinden 
und umgefehrt die Schlechteften nur mit den Schlechteften.” Die 

Tüchtigften follen eine möglichft zahlreihe Nachkommenſchaft er: 
zeugen, weshalb 3.8. allen denen, welche im Kriegs- oder Friedens⸗ 
dient ſich hervorgethan — zugleich ald Belohnung — eine „häufi- 
gere Begünftigung des Beilager3” zu Teil wird. Ya die Grund- 
füge der Zuchtwahl werben fo ftrenge durchgeführt, daß die Kinder 

der minder tüchtigen Smdividuen von vorneherein als außerhalb 

der Klaffe ihrer Eltern ftehend behandelt werden. Sie follen ebenfo 
wie etwaige gebrechliche Kinder ihrer tüchtigeren Standesgenoffen 
„bei Seite geſchafft werden“.i) Ferner follen alle Früchte einer 

von der Obrigkeit nicht angeordneten Verbindung abgetrieben, oder, 
wo das nicht möglich, To behandelt werden, als „fei für ihre 

Auferziehung fein Plag vorhanden;“s) d. h. — wie Plato felbft 

jpäter zur Erklärung hinzugefügt hat, — alle diefe von der Er: 

ziehung für den Staat3dienft ausgeſchloſſenen Kinder follen auf dem 
Wege heimlicher Verteilung in der übrigen Bürgerfchaft unter: 
gebracht werden.?) 

Indem jo Generationen hindurch immer wieder Diejenigen 

Individuen zur Nachzucht gemählt werden, welche die Durch ſyſte— 

matijche Erziehung und Disziplinierung entwidelten Charaftereigen- 
Ihaften in hervorragendem Maße bewähren, den anderen dagegen, 
welche ich den höchſten Staatszwecken weniger anzupafjen vermögen, 

die Vererbung innerhalb des Standes verjagt bleibt, werben die 

dem Staatdzwed angepaßten Eigenjchaften der Elite des Soldaten: 

und Beamtenſtandes nicht nur erhalten, fondern durch Häufung 

1) 460c vgl. 459e. 
2) 461c. Es ſoll eben bie naheliegende Gefahr einer zügellojen ge- 

ſchlechtlichen Vermiſchung möglichft verhütet werben, indem jeder nicht legali- 
fierte gefchlechtliche Umgang al3 „Sünde“ gegen den Staat verboten wird. 

Kinder, welche unter Übertretung de3 Sexualkodex gezeugt find, heißen „eine 
Frucht der Finſternis und fchtverer Unkeuſchheit“ (461a). 

3) Timaeus 19a. Darnach beitimmt fi) aud) der Sinn don Rep. 459 e- 

Yon einem fürmlichen „Ausfeken“ der Kinder nach ſpartaniſchem Vorbild, 

wie e3 3. DB. noch Zeller annimmt, ift nicht die Rede, 
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0 sehr geiteigert, dab Plato an demielben eime „Derde von mör- 

lichſter Tollfommenheit” zu erhalten bot. 
Aber auch noch in anderer Beziehung kommt dieſes Siten 

dem Bertande der Klufte zu Gute. Indem es Die Fruchtbarkeit 
derielben der Billkũr des Eimelnen entzieht und fe itet3 mit den 
gegebenen Terhälmiten auszugleihen rucht, begegnet es zugleich 
der Gejahr eines allzu ſtarken Angebotes von Kräften, für welche 

der Ztaat feine Berwendung hätte?) Und dieſe Gefahr it ja 
bier eine beionder3 große, wo der Rommumi3mus nicht nur eben 

für ih volle Beriorgung gewährt, jondern ihm aud) die Fürſorge 

für den Unterhalt feiner Nachkommenſchaft gänzlih abnimmt. Eine 
ſolche jolidariich verbundene Geſelliſchaft fünnte überhaupt nicht be 

ftehen, wenn fte der Vermehrung ihrer Mitglieder feine Schranke 

jegen und es al3 ein Ur: und Grundrecht der Bürger unerfennen 

wollte, die Gemeinſchaft mit einer beliebig großen Zahl von Sprög- 
lingen zu belaften. 

So find denn auch hier die Vorſchläge Platos, jo verwerj⸗ 

(ih fie für unter Gefühl ericheinen, aus den vorauägelegten Ju: 
Händen mit jtrengfter Folgerichtigkeit entwidelt; für Diejenigen, 
welche die Vorausſetzungen annehmen, find fie logiich unabweis⸗ 

bar. Eine andere ‚stage ift freilih die, ob all das, was Plato 
ih von ihrer Durchführung verjpridt, auch wirklich eintreten 

würde! 

2. 

Bes Kürgerlum. 

Zu der Ausführlichkeit der Taritellung, welde Plato dem 
Eoldatene und Beamtentum widmet, jteht in eigentümlichem Gegen- 

jag die Kürze, mit welcher er über die Lebensordnung der Erwerb 

geſellſchaft hinweggeht. 
I) noiuriov 6 rı axporaror. 459e. 
2) 460a: 10 de nINdos ar yaumr Ei Tois apyoras Toinaouer, 

iv’ ws uclıora diaswswoı Toy arıör apı$duoy ıov ardger, npös nod£uors 

TE xal vooors Xai Ndvıa Ta TOAUIa ÜLIOGZOTONYTES, xal unte ueyadr 

— 7 nolıs xara 16 duvaroy unjte onıxpd yiyyııa, 
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Man hat darin feit Ariftoteles eine Lücke des ganzen poli= 
tiihen Syſtems ſehen wollen!) und die bereit3 bei NAriftoteles 
ziemlich deutlich ausgefprochene Vermutung daran gefnüpft, als ſei 
Plato vor den Schwierigkeiten zurüdgeichredt, welche diefe Frage 
einer ſyſtematiſchen Behandlung entgegenftellt.?) 

Nun ift es ja allerdings richtig, daß Plato nähere An- 
weilungen für die Ordnung des Wirtfchaftslebend im Idealſtaate 

nicht gibt, während er in jeinem der Wirklichkeit mehr angenäherten 

Drganifationsentwurf des „Geſetzesſtaates“ einen ausführlichen Plan 

für die ftaatliche Regulierung der gefamten Volkswirtſchaft dieſes 

zweitbeiten Staates ausgearbeitet hat. Auch ift es, wie wir fehen 

werden, nicht zu leugnen, daß Plato felbft nicht zu einem ab- 
Ichließenden Urteil darüber gelangt ift, wie und in weldem Um: 
fange in der Praris das zu verwirklichen fei, was ihm als das 
Ideal einer Wirtichaftsordnung des beiten Staates vorjchwebte. 

Trotz alledem ift es jedoch nicht berechtigt, daraus eine „Rüde 
de3 Syſtems“ zu fonftruieren. Plato jelbjt hat nämlich diefen 

Vorwurf ſehr wohl vorausgejehen und ſich daher fo Har und be 

ftimmt wie möglich darüber ausgejproden, warum er in dem 
Entwurf des idealen Vernunftitaates auf betaillierte Vorſchläge nach 

der genannten Seite hin verzichtete. 

Er hat ein lebhaftes Gefühl dafür, daß gegenüber der un— 
endlichen Mannigfaltigfeit, Verſchlungenheit und Wandelbarfeit der 

geſellſchaftlichen Zuſtände, gegenüber dem nicht minder verjchieden- 

artigen und wandelbarem Menfchengemüt alle pofitive Sagung nur 

einen relativen Wert beanfpruchen kann. Nach feiner Überzeugung 

ift es immer mißlich, das Leben duch ftarre Regeln meiftern zu 

wollen, welche überall und immer Geltung beanjprudden. Denn 

fein Gejeßgeber jei im ftande, genau im Voraus zu bejtimmen, mas 

„für alle das Beſte und Gerechtefte” ift, und „indem er allen in$- 

) Noch Zeller ift diefer Anficht II*, 1, 907. 

>) Ariftoteleg Pot. IT, 2, 11”. 1264. 
3, Hodır 294b: ... vouos oVx dv note duvaıto TO TE AgLoTovy xai 

10 dixworerov uxpilws ua nacı negikaßev ı6 BEALLoTov Enıtarteiv' ai 
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gefamt Vorjchriften gibt, genau jedem Einzelnen das ihm An- 
gemefjene zuzuteilen”. ALS ein Einfaches, welches feinem Weſen 

nach niemal3 mit dem Komplizierten ſich deden wird,®) fünne bad 

geſchriebene Gejeg — zumal auf dem Gebiete des fo verwidelten 

wirtſchaftlichen Verkehrsrechtes — nur mit „groben Durchſchnitten“ 

rechnen, 3) niemals wirklich genügend auf das Individuelle eingehen. 
Die Verwirklichung der materiellen Gerechtigkeit, wie fie in denkbar 
idealfter Weife der Vernunftitaat beziwedt, wird daher dem pofitiven 

Recht immer nur innerhalb enger Grenzen möglich fein. Es gibt 
fein formales Recht, welches nicht um den Preis teilweifer mate 
rieller Ungerechtigfeit erfauft wäre. 

Bon diefem Geſichtspunkte aus erjcheint Die Unterwerfung ber 

Regierenden unter das gejchriebene Gejeg nur als ein Notbehelf, 
welcher unentbehrlih ift, um das Intereſſe der Negierten gegen 
deren Unverjtand oder Egoismus zu ſchützen.) Wie aber, wenn 

die Regierung aus Männern befteht, bei welchen es eines folchen 
Schutzes nicht bedarf, „wahrhaften Staatsmännern“, welche ver 

„tönigliden Wiſſenſchaft“ (Errorrun Bacıdıxı) vol und gang 

Meifter find? Sollen ihnen die Felleln (eurodisuere) geichrie 
bener Satzungen angelegt werden, welche der praftiihen Verwirk— 

lihung ihrer höheren Einficht überall hindernd und ftörend in den 

Meg treten, einer Einficht, die fich bei freier Bethätigung notwendig 
befier bewähren muß, al3 alles Gejeß? >) 

yap AYOuolöTytes Tay TE avdounwy xal Tüv nonkewmv xal Tod undenore 

under, Ws Eos EINEIV, inouxiar ayeır Wr uvdpwnivuv ovder £acıy 

ankovv Ev ovderi nepi andyıwv xai Eni Nüyıa TOv 100v0v anogaiveadaı 

réxvnv oſJ ijvtiour. 
i) 2958. 

2) 294c: ovxoodv adıvaroy eu Eyeıw noös ta undenore dnia 10 dıa 
navyrös zyıyyouerov andovv; xivduweve, 

®) aeyitepov ..... os Ei To noAn xai Erri noddous 294e. 

Ebd. 3008 ff. 
5) Bol. dad berühmte Bild vom Steuermann ebd. 297 a: woree 0 

xuBeprntns TO TS vEeuss xai vavıny dei Evupepor napagviarıwy, or 

yoauuara tıdeig aaa Tv TEIINV vouor NIapEXOUEVoS, GWLEL Toug Gur- 

a 
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Es ift nur die einfache und unabweisbare logifche Konjequenz 

diefer bereit3 in dem Dialog über den „Staatsmann“ d. h. das 
wahre Königtum entwidelten Auffaffung, wenn Plato darauf ver: 

zichtet, den Regenten feines Idealſtaates über die Art und Weife, 
wie fie zu regieren hätten, „viele und meitläufige” (moldex xei 

usyceace) Vorſchriften zu machen.) Er ift ja überzeugt, daß die 
von ihm vorgejhhlagene Erziehung und Organijation des Beanten- 
tums dem Staate eine Regierung verbürgt, welche das denkbar 
höchſte Muß praftifcher Erfahrung und theoretifher Erkenntnis in 

fid verkörpert, ein höheres jedenfalls, als e3 der bloße Theoretifer 

für fih in Anfpruh nehmen konnte. Er würde aljo mit feinen 

eigenen Anſchauungen über das Verhältnis der echten Staatskunſt 

zum gejchriebenen Gejeg in Widerjpruch geraten fein, wenn er es 

„gewagt“ hätte, einer jo vollfommenen Regierung, welche „in den 

meijten Fällen” die notwendigen gejeglichen Vorſchriften leicht felbit 

finden wmerde,?) - für alle Zukunft die Hand zu binden. Nicht die 

tote, gegenüber der raftlojen Bewegung des Lebens ftarr fich gleich 

bleibende Satzung fol die Grundlage der im PVernunftitaat zu 
veriirklichenden idealen Gerechtigkeit jein, fondern die Lebendige, 

aus dem ewig friichen und unerjchöpflichen Born praftifcher Er: 

VEUTRS, OUTW XUl XUTE TOV_ GUTOV TEOTOY TOVTOY NIAEL TWV OVTWS KpyElv 
duvausswv 0097 yiyvo’ av nolıteia, ımy tijc TEXuNS ÖWunv TWy vouwr 

nageyoutrwy XEEITTW; xal navıa TIOLO00L Tols Eupgocıv Gpyovaıy ovx 
Eotıv aucprnua, ueyoı neE av Ev ulya QvÄatiwoi, TO HEIR voV xai 

teyvns dixeuorarov ei diav&uortes Tois &v ı7 noAeı, owLey TE auTous 
oloi TE WoL xai dueivovs &x yeıpovmv unoreieiv xard to dvvarov; 

!) Rep. 423d. 
2) 425d: ri de, W nos Ieuv, Eypmv, tade ra ayopeia Evußolaiwr 

Te negı xar’ ayogav Exaoroı A noös alAnkovs Evusaikovam, ei de Bovkeı, 
xc? yeıgorsyvixWv negi Erußoiaiwv xai Aoıdopiwv xai alxias xzai dıxar 

Antews zul dixaoTWv xaraotaoews, xai EI Iov TEAWV TIves n nonfes 7 
Faeıs avayxaioi Eisiv 7 xar’ dyopas ij Aukvas, 7 xai TO NaGANaV dyoga- 

youxd dere n dotvrouıxd 7) &Alıuerixa 7 006 dAAR Totaüte, Tov- 
tw» TolAunsouEv Tı voundereiv; AA oux dkiov, Egn, avdgcar xudoig 

xazyadois Enıtarteiv' TE NOoAd yap avımv, 00@ dei vouodernoaadet, 
badiws av Evonoovaıy, 
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iabrung und Terdseider Erkenntnis ſchöpfende Weisheit je 

lettenden Zrasttmanmet. a, — 

ddr Sorten its prinzipiell ausgeſchloſſen, 

der Entirtei DS Iden: AAtes tb, „wie man vielleicht erwa 

mag aꝛti Dimaysoributer uber ragen ber Wirtſchaftspo 

u. dal. m. crash! 

Man eht vue szun>edontant Plato mißverjtehen wü 

want uan uut Jchber auntahte. daß Platos Idealſtaat Die Erwe 
Veen. nur v 8 an X . . N ren un un) 39 ne“.) 

ic 

Ges fh 3sfang DE nur möglich, wenn man 
usa der werrtidegetten falten in dieſem Staate völlig 

I RER —8 KIEL der abicher eng daß hier nur 

Staatsbürger zu betrachten je 
ED DH daber das Interene Dos nan an der materiellen 

Minzum SENSE Fans Ver einzig und allein auf dieſe Kl 

Voruaıtın Sir 0 Nıy TIER F — Ir 
° . “ m tut nache x u 

beicrante. Die Maiſe des Voltesn erſcheint auf dem bier vor: 

geſeßten Staudrpunt: uur als die unentbehrliche materielle Unter 
tur Die Tor so... nn AALEN, ® Sim um x dere den Staatszweck jelbjt zujfamı 

fyienden vebetsziele einer beberen Ge'ellichaftsklaſſe. Sie iſt nic 

als Die misera plebs vontr! buens, die feinen Anſpruch da— 

bat, Die eigenen vebenozwede in gleticher Weiſe, wie Die jener Be 

zugten, als Obiekt ĩitaatlicher Fürſorge anerkannt zu jehen. „X 

Beſchaifenheit 97 fur Das Genteinweien gleichgültig.“ꝰ) 

DU Leto wirklich 10 a dacht, ſo ware ſein ganzes politij 

Swiem eine NAbiditit Tieres Sptent, welches ausdrüdlic 

klärt, 8* es keine Klaſſe Der Burger auf Koſten der andı 

glücklich machen will, es soll alles, was nicht Beamter oder So 

iſt, als ein ganz unweſentliches Mitglied der Geſellſchaft, als re 

Mittel zum Zweck behandelt haben, es Soll Das ganze arbeite 

Paul} 

Yes doseter er tes. (4234) Man Nicht. Plato bat den erwäh 

Vorwurf von Ariftoreles, Zeller u. a. Febr wohl vorausgeichen. 

) A. a. O. S. Hu7. 
2) Das iſt die Vorausſetzung. auf der die „berühmteſte, weithin | 

beherrſcheude“ Darſtellung Seller beruht. 
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Bürgertum — vom gemeinen Handlanger bis hinauf zum Künftler 

— als eine Maſſe bingeftellt haben, deren geiftiges und fittliches 
Niveau ein fo niebriges fei, daß von ihrem Wohle weiter nicht die 

Rede zu fein brauche, daß man über ihr Schidjal einfach zur 
Tagesordnung übergehen fünne! 

Was würde ferner der kulturpolitiſche Wert eines Staates 

bedeuten, deſſen Leiſtungsfähigkeit in einſeitigſter Weiſe einem kleinen 

Bruchteil des Volkes zu Gute käme, während er für die ungeheure 
Mehrheit,!) vielleicht für 1920, weder in materieller, noch in fitt- 
licher, noch in geiftiger Hinficht irgend einen Fortichritt gegenüber den 

beitehenden Zuftänden bedeutet hätte! Warum hätte endlich Pluto 
ohne irgend eine innere oder äußere Nötigung das für den Beltand 
feines Idealſtaates überaus gefährliche Erperiment machen Jollen, 

die Feine rein ſozialiſtiſch und zentraliftiich organifierte Korporation 

feiner Hüter in den Mittelpunkt einer Geſellſchaft zu ftellen, deren 

ganzes Leben durch das diametral entgegengejegte Prinzip des 
laisser faire (de3 ravra Earsor) beherricht worden wäre? Und 

vorausgefegt, man traut ihm eine jolche politifche Ungeheuerlichkeit 

zu, wie läßt ſich mit den oben entwidelten jozialöfonomijchen Grund: 

anfhauungen Platos die Anficht vereinbaren, er habe die indivi- 

dualiftifche Wirtſchafts- und Geſellſchaftsordnung der Wirklichkeit 

einfach in feinen Vernunftftaat herübergenommen und die Bermwirk: 
lihung der fein ganzes Denken und Fühlen beherrjchenden ſozia— 
liſtiſchen Ideen grundfäglih auf einen ganz unverhältnigmäßig 

feinen Teil der Volkes befchränft? 
Plato hat bekanntlich in dem jpäteren Werke?) zu zeigen ge: 

ſucht, wie der Staat auch bei dem Verzicht auf die ideale Mufter- 

regierung des DVernunftftaates zu relativ befriedigenden Zuſtänden 

1) Plato beftimmt einmal beifpielaweife die Zahl der Hüter auf Tau: 

jend, denen ein Bauern:, Handwerker: und Handelsſtand von mindeftens 
20000 Köpfen gegenüberftehen mußte. 

2) Ich zweifle nicht an dem platonifchen Urfprung der „Geſetze“ und 

fehe in denfelben eine überaus wertvolle Guelle für die Erkenntnis des fozial: 

politifchen Gedankenſyſtems Platos; ein Hilfsmittel, deſſen Bedeutung noch 
lange nicht genügend gewürdigt ift. 
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gelangen könne. Er hat ſich hier genötigt gejehen, die Aufgabe, 
deren Löſung er in der Politie getroft der „Löniglichen Kunſt“ der 
fünftigen Lenfer feines beften Staates anheimjtellen konnte, jeiner- 

feit3 in Angriff zu nehmen und der geringeren Einficht einer weniger 
vollfommenen Regierung duch Aufitellung von pofitiven Normen 

für die Einzelheiten der Vermaltung zu Hilfe zu fommen. Diele 
Normen, deren Beobadtung ihm für die Wohlfahrt von Bolt und 

Staat unerläßlich erfcheint, bezmeden eine mehr oder minder ſozia— 
liftifche Negulierung der gefamten Bolfswirtfchaft und erftreden 

fi) daher auch auf das Leben aller Klafjen des Volles. Mit 
großer Gründlichkeit vertieft er fich hier in die „niedere Welt des 

Murktes”, von der er fih in dem früheren Werke mit „vornchmer 

Geringſchätzung“ abgefehrt haben ſoll.!) 
Es ift unbegreiflich, zeigt aber wieder einmal recht draftiich, 

wie fehr die Macht vorgefaßter Meinungen den Blid für das 

Nächjitliegende trüben kann, daß allem Anjcheine nach noch nieman- 

dem der unlösbare Widerſpruch aufgefallen ift, der ſich bei der 

herrſchenden Auffalfung aus diefer Thatfache ergibt. Hier in den 

„Belegen“ ein Staat, der zwar in Beziehung auf die Güte der 

Negierung hinter den höchften Anforderungen zurüdbleibt, aber den 
Negierten doch noch des Guten genug leiftet und ihnen nicht Ge: 
ringeres verheißt, als Erlöfung von den ſchlimmſten Krankheit: 
formen der beftehenden Gejellichaft, von Mammonismus und Paupe 

rismus und ihren Folgezuftänden,?) ein Staat, der mit der größten 

Energie auf die Verfittlihung des ganzen Verkehrs- und Arbeits— 
lebens Hinarbeitet;?) — und dort in der zrodırei= ein Staat, 

welcher der wahrhaft vernunft: und naturgemäße zu jein beanfprucht 

und die denkbar befte Regierung haben will, in welchem aber für 
die ungeheure Mehrheit der bürgerlichen Gejelichaft dieſe vortreff: 

i) So Dietzel (Rodbertug II, 228), ber in diefer Hinfiht Plato auf 
Fine Linie flellt mit Schelling und Hegel, im Gegenfaß zu Fichte und feinem 

„Geſchloſſenen Handelſtaat“. 

2) Bgl. z. B. die antikapitaliſtiſche Handels-und Gewerbepolitik des 

Geſetzesſtaates im nächſten Abſchnitt! 

Bi 3) Bgl. Leg. XI, 919 und oben ©. 224 ff. ſowie Abjchnitt 3. 
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liche Regierung eine gänzlich unfruchtbare ift und fie in der Haupt: 
und Grundfrage der Zeit vollfommen im Stiche läßt, — ein Staat, 

ber in der abfoluten Unabhängigkeit der Regierungsgewalt von allen 
jozialen und wirtjchaftlihen Sonderintereffen und Worurteilen die 
denkbar befte Bürgichaft für eine gedeihliche Löſung gerade diefer 
Frage befitt, der aber unbegreiflicherweile von ſolch einzigartigem 

Borzug feinen Gebrauch mad! !) 
Und da3 fol der Staat gewejen fein, der ausdrücklich den 

Anspruch erhebt, daß durch ihn das Wohl aller Bürger gefördert 

werden jol, der Staat, in welchem Plato auch dann nod dag 

böchfte politifche deal erblidte, al$ er e8 unternahm, jenen zweit: 
beiten Staat zu Fonftruieren? 

Diefer Entwurf des zweitbeiten Staates it, wie fchon be: 
merkt, ganz und gar von jozialteformatorischem Geifte erfüllt. Er 

erkennt ausdrüdlid als ein „verſtändiges Gemeinweſen“ (mrodıs 

vov» Exovoe) nur ein ſolches an, welches die „Heilung“ der jozialen 

Krankheitserjcheinungen (Ti;g Focor Tavrı,s agayı:v) ernftlich und 

auf breitefter Bafis in Angriff nimmt;?) und er fpricht anderer: 

jeit3 die Erwartung aus, daß ein folches verftändiges Genteinwefen 
bei der Durchführung diefer und aller ſonſtigen ftaatlichen Auf: 

gaben ich jo enge al3 nur immer möglich an das Vorbild de3 

idealen Vernunftſtaates anſchließen werde.) 

9 Bei ſolcher Auffaſſung iſt es allerdings begreiflich, daß man neuer: 

dings fogar eine Ähnlichkeit zwifchen Plato und dem doftrinären Liberalismus 

unjere® Jahrhundert? entdedt hat! „Unſere politifche Litteratur — ſagt 

Krohn: Der platonifche Staat ©. 29 — hatte eine Zeit, wo fie mit der Ab: 
handlung der Verfaffungsfragen alles gethan zu haben meinte. Die ſchwie— 
rigeren Fragen, die für die Wohlfahrt und den Beitand des Staates außer: 

halb de3 formellen Organismus der Gewalten in Betracht fommen, fanden 

feine Würdigung. Einer ähnlichen Einfeitigfeit unterlag Plate. Mit der 
Bildung zu den Staatsämtern hielt er die Sache für erledigt, raAd« 
Enerau“. 

?) Leg. XI 919c f. 
:) ib. 739e: dio dj nagadsıyud ye nokıreias ovx aAAy Xen 

0xoneiv, aA Eyoukvors Tavrns tıjv 0 Ti udktora Toiavınv Inteiv xare 

duyauır, 
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Wie wäre eine jolde Auffaffung möglich gewefen, wie hätte 
Plato auch damals noch den VBernunftsftaat als das ideale Mufter: 

bild für jeden fozialen Zulunftsftaat aufftellen können, wenn ber: 
felbe jein fozialpolitifches Intereſſe ausschließlich auf feine Beamten 

und Soldaten Tonzentriert und die ganze übrige Gejellihaft dem 
„größten Übel” (dem ueyıorovr roanue) überlaffen, alſo felbft 
nicht den Anforderungen entſprochen hätte, welche Plato an ein 
verftändiges Gemeinweſen ftellt? 

Sn den „Geſetzen“ heißt es, felbft in einem Staate mit nur 

mittelmäßiger Verfafjung und Verwaltung müſſe für alle Freien 

und Sklaven joweit Sorge getragen werden, daß niemand in den 

äußerften Grad der Armut verfinten könne und dadurch zum Betteln 
genötigt werde.!) Im beiten Staate dagegen ſoll jogar die große 
Mehrzahl der Bürger völlig fich felbit überlaſſen bleiben! 

Das einzige pofitive Zeugnis, welches für die angebliche 

„Sleichgültigfeit” des Vernunftftaates gegenüber dem geſamten er- 
werbenden und wirtjchaftlich thätigen Bürgertum geltend gemacht wird, 
it die befannte Bemerkung der Politie, daß für den Beſtand des 
Staates die Beichaffenheit der an Negierung und Geſetzgebung Be 

teiligten wichtiger fei, al3 die der Negierten. „Auf die übrigen — 

d. h. wer nicht Beamter und Soldat ift, — kommt es weniger 
an. Denn wenn auch die Schuhmacher fchlecht geworden und vor: 

geben das Gegenteil, d. h. gute Schufter zu fein, ohne es wirklich 

zu jein, fo liegt darin noch feine Gefahr für den Staat. Wenn 

aber die Hüter der Gejeße und des Staates das nicht find, was 
fie heißen, jondern e3 nur ſcheinen, dann fieht man, daß fie den 
ganzen Staat von Grund aus verderben, wie es ja auch allein in 
ihrer Hand liegt, den Staat zu einem gut verwalteten und glüd- 
lihen zu machen.“ 2) 

1) Leg. 936b. 
?) 42la: «Ma twv ulv dMlmy EAAarwmv Aoyos' vevpopdagpor ya 

gavioı yervousvo xa dugdupertes xai NEOONOLNGAUEVOL eivaı, un Ortes, 

noAcı ovder dewor' gilaxes dE vouwmv TE xai noAews un Ovrec, aid 

doxouvres, ögds dj or naoav apdızv nolıv anoidvacı xal au Ton U 

x xal evduuuoveiv uovor TV xaıgovy Eyovaı. 
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Daß diefe Bemerkung für die herrſchende Auffaffung nichts 

beweift, liegt auf der Hand. Nur vorgefaßte Meinung kann in 

berjelben einen faljhen Ariftofratismus finden. Es ift nicht 
ariftofratifches Vorurteil, jondern einfach wahr, daß der Staat in 

erfter Linie an der Fähigkeit feiner Organe intereffiert ift und erft 

in zweiter an der Tüchtigkeit der einzelnen Privaten. !) 
Übrigens iſt diefe letztere Plato keineswegs gleichgültig.2) 

Die Regierung jeines Idealſtaates hat jorgfältig darüber zu machen, 
daß nicht bloß die Negierenden, jondern auch alle anderen Klaffen 

ihr Tagewerk in möglichjt tüchtiger Weife betreiben.) Daher 
finden fih auch gerade in dem Entwurf des Idealſtaates die be 

kannten Erörterungen, wie durch die Vervolllommnung der Arbeitz- 

teilung und die Befämpfung des Mammonismus und Pauperismus 

die Tüchtigkeit des wirtichaftenden Volkes gehoben werden Fönne. 
Diefe Thatfahe kann nur derjenige überjehen, der mit Zeller der 

Anficht ift, daß bei einem „Verächter aller Ermwerbsthätigfeit” wie 
Plato „von volkswirtſchaftlichen Gefichtspunften überhaupt Feine 
Nede fein“ Fönne! 

Nun ſoll aber die Stelle nicht bloß beweiſen, daß Plato die 

1) Thomas Morus, der gewiß kein Verächter wirtſchaftlicher Arbeit 

iſt, hat den Satz Platos noch ſchroffer formuliert: Reipublicae, heißt es in 

der Utopia (II. 217), . .. salus et pernicies a moribus magistratuum pendet. 
Val. auch die Bemerkung Paulſens (Ethik II 750) über die Bedingungen des 
Intereſſes der Gefamtheit an dem Erfolg der Wwirtfchaftlichen Arbeit des 
Einzelnen. | 

2) Zeller überfieht, daß es nicht heißt rw» aAlm» ovdeis Aöyos, 

fondern E&Aarrwv Aoyos. Das hat freilich jchon Hegel ignoriert (Geſch. ber 
Til. I, 286), deſſen Auffaffung der Politie überhaupt die Anjchauungen ber 
Folgezeit in hohem Grade beeinflußt hat. 

3) 421c. Plato iſt aljo ebenfo, wie fein Kritiker Ariftotelez IL, 2, 

14. 1264b, überzeugt, daß in der That die Bejchaffenheit der Iekteren für 

den Beitand des Ydealftaates eine wichtige Sache ift. — Das hat auch bereits 
Nohle: Die Staatzlehre Platos in ihrer geſchichtlichen Entwidlung (©. 145) 

bi3 zu einem gewiſſen Grade wenigſtens erkannt; eine Schrift, die überhaupt 

— trotz mancher Einſeitigkeiten und Übertreibungen — mehrfach richtigere 

Wege eingeſchlagen hat, als die herkömmliche Auffaſſungsweiſe. 
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praftiihe Tuchtickeit Ver arteiterrden Rlanen gering geichäkt, ion 
dern rc mebr, daß tkm auch für ıhre Mortalität das nötige Imer 
emo rehitz.ı Ach der Antzät Zeller: bütte Tluto, wenn ihm un 

der Erziebung Der cewerblihen Kloten etwas gelegen war, bie 
andeuten, e7 Härte icgen mitten: Ch ver Schufter ein Schufter oder 

richt, derührt den Stcat nicht groß, uber ob er ein rechtichaffener 
Mann it, berät tor“ 

Darcuf iſt eintch su erwidern, daß nach dem garzen Jr 
ſammenheng dieer zul eine ĩolche Bemerfung gar nit am 

Tlage wur, daß dagegen Tlata unmittelbar darauf, wo er von den 
genannten wirtſicha — Maßregeln zur Hebung des dritten 

richt, in der That sein Intereñe an der Sittlichkeit dei 

Deutlich mie nur möglih zu erfennen gibt! Cr will die 
Buͤrger des Dritter Standes vor Not, wie vor Überfluß bewahrt 
winen, weil He dadurch nicht blos su Ichlechten Arbeitern, ton: 
dern auch zu ſchlechten Menſchen mürden,?) weil ſonſt Aus 

ſchweifung, Müsisgang, gemeine Geiinnung (areist$egie) unter 
ihnen überband nehmen könnte?) 

Ebenſo feicht erledigt th Die Behauptung, daß Plato, wenn 

ibm an der Zittlichkeit des Dritten Standes etwas lag, auch hätte 

angeben müſſen, wie derſelbe Dazu erzogen merde. 

Wir sahen, daB Plato der Regierung des beiten Staates 

jolhe Detailvorichriiten in Beziehung auf den dritten Stand über: 

haupt nicht macht.) Andererieiti enthält der Urganitationsentmurf 

des zweitbeiten Staates in der That ſolche Angaben über die Art 

und Weite, wie auch die Moralität der wirtichaftenden Klaſſen zu 

heben ſei — und zwar nit bloß im öffentlichen Intereſſe, ſon⸗ 
—— 

——u—— (a — J * Pe ml — 4 (3 > e [4 

) Lebterer Ansicht ift übrigen: auch Noble. 
2, 42lc: zeiow ulv Ta TWy TeysWv Epya, zeigors de avroi. 

») 442a. 

) Ebeniowenig wie über andere wichtige Lebenstragen des Staate? 

3.2. die Organiſation der Justiz, Verwaltung u. ſ. w. Warum zieht Zeller 

daraus nicht den Schluß: „Wenn Plato an einer guten Juftiz, Verwaltung 

u. |. w. ettvas lag, jo hätte er auch angeben müſſen, wie diefelbe zu organt: 

fieren ſei.“ 
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dern zu deren eigenem Beſten.i) Plato fügt dort, die Hüter der 

Geſetze hätten ftet3 zu bedenken, daß fie nicht bloß Leute zu regieren 

haben, deren Charafterbildung die Wohlthat einer guten Abkunft 
und guten Erziehung zu teil geworden, und die daher vor geſetzwidri— 

gem und ſchlechtem Thun leichter zu bewahren feien, als diejenigen, 
denen dieſes verjagt ift und die noch dazu durch ihren Beruf ftarken 

fittlihen Berfuchungen ausgejegt find. Dieſe müßten bejonders 

Sorgfältig überwadht werden. Es müßten Mittel und Wege ge: 
funden werden, daß felbft der Charakter des niedrigften Krämers 

„nicht To leicht ein ſchmutziger und ſchamloſer werde”, daß wir 

auh „an einem folchen einen möglichit mwaderen oder doch einen 

möglichft wenig Tadel verdienenden Mitbewohner unferes Staates 

baben.”?) Ja Plato geht noch weiter und gibt jelbft ausführliche 
Anweilungen über die Hebung derjenigen Menfchenkflaffe, deren 

moraliſche Verkümmerung für die Anſchauung des Hellenen wohl 
al3 eine Hoffnungsloje erjcheinen konnte, nämlich der Unfreien. 

Gegenüber der Anfiht, daß an der Eflavenfeele nichts Gefundes fei 

(ss vyıds ovder Wwuyng dovAns), und daß man dem Sklaven in 

allem und jedem mißtrauen müfle, hebt Plato die Thatſache ber: 

vor, daß viele Sklaven in jeder Art von Tüchtigfeit ihre Herren 

überträfen (xgeirrovsg rrgös agernv nacar). Er erklärt e8 als 

eine Angelegenheit von großer Wichtigkeit für das öffentliche, wie 
für das private Intereſſe, diefe Tüchtigkeit im Sklaven zu ent: 

wideln, und er verlangt zu dem Zwecke eine jorgfältige moralifche 

1) Leg. 9200: xui oyedöv ovrws av — b. h. nad Verwirklichung 
der platoniſchen Vorſchläge — xenmieia rd uev wperol Exdotovs, GULXEO- 
tara BE av BAantoı roüs Ev Tais nodesı XOWwuErovs. 

2) 920a: önws ws agLOTos 7 xul XUXüs WE NXLOTR Ö TOLOVTOg muiv 

n Suvouxos &v ıjj noAcı, tous vouopviaxas zen vojoaı pulaxas eivaı un j uovor 

exeivav, 0US pviarreıy bddıov un napavouovs xai xauxovs yiyveodaı, Ocaı 

YEvEosı x@il reogeis ev nenaidevvrai, Tod de un Toovrovs Enirndevuare 

te Enırndevovras, & Bonnv Eyeı Tiva loyvpav NEOS To nYOTgENELV 

xaxous yiyvsodar, pvlaxır£ov udAdov. Vgl. 919c:... Tois ueraoyovaı 

tovrwv twv Enımdevudtwv sUgEIV unyarıv, Onws 797 un avednv avaı- 

oyuvriug TE xal aveievdegov yuyns HETor« avußrjoera yiyveodaı badiws. 

BöHlmann, Seid. des antiken Kommunismus u. Sozialismus. 1. 20 
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Einwirkung auf deſſen feeliiches Leben. Der Staat wie der Einzelne 

muß wünfchen, daß die Sklaven ihren Herren möglichft wohl: 

wollend gegenüberftehen.') In der Behandlung der Sklaven zeigt 

e3 fi, wer im ftande ift, „eine fruchtbare Tugendſaat aus— 

zujtreuen”“ (oreiosır eis apsrng Exgvom)?) Es handelt fi 
um eine fittliche Pflicht, deren Erfüllung — weil von dem Starfen 

gegenüber dem Schwachen geübt — da3 echtefte Kriterium einer 
wahrhaft gottesfürdhtigen und gerechten Geſinnung jei.°) 

In jolcher Gefinnung nimmt fi) der platonische Geſetzesſtaat 

jelbft der Sflaven an, die nicht einmal Hellenen, ſondern verachtete 

Barbaren find, da Blato in feinen Staat alles, was hellenifchen 

Stammes ift, von vorneherein vom Sflavenlos verjchont willen 

will.) Und bei ſolchen Anſchauungen ſollte es Plato für „glei 

giltig” erflärt haben, ob in jeinem Vernunftitaat der Gewerbe 

treibende, der hier noch dazu dem Staate ald Bürger angehört, 
ein rechtſchaffener Menfch ift oder nicht, während in den „Geſetzen“ 

al3 die einzige Steuer, welche der Staat von den Gemerbetreiben: 

ben fordert, deren Nechtlichfeit bezeichnet wird.5) Derjelbe Mann, 
der jogar den nichtgriechiſchen Sklaven zum „Wohlmollen” gegen 

feinen Herrn erzogen willen will, follte e3 nicht „der Mühe wert“ 
gefunden haben,®) im VBernunftftaat auf die Gefinnung der großen 
Mehrheit der Bürger einzumirken, er jollte ſich „mit dem pajfiven 

Gehorſam des dritten Etandes begnügt haben, der im Notfall er: 
zmungen werden Ffann??) 

1) yon dovkovs Ws Evueveorarovs E&xryodar xei dpiorong. 

7764 vgl. 77Te, wo an geſchichtlichen Beifpielen bes Gegenteils bewieſen 

wird, wie gefährlich die Nichterfüllung dieſer Forderung werden kann. 
2) 7770. 
°), 777d. 
4) Tiefe Forderung der Aufhebung der Unfreiheit für alle Hellenen 

wird bereit3 im Staate (469b) aufgeftellt. 

5) Der Gejeßesftaat verlangt don ihnen weroixiov unde auıxgov nAnv 
Tod owgeov&iv xrA. Leg. 850b. 

6) Zeller ©. 890. 

XRX Ebd. S. 908. 
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Menn dem wirklich jo wäre, jo müßte Plato feine Stellung 
zur wirtichaftlichen Arbeit und zum wirtichaftenden Bürgertum in 

der Zeit von der Abfaffung des „Staates“ bis zu der der „Ge: 
ſetze“ völlig geändert haben. Er wäre dann aber auch für uns 

ein piychologijches Rätjel! In der von dem kühnſten Optimismus 
erfüllten Epoche feines Lebens, in welcher er von der idealen Ent- 

wicklungsfähigkeit der menschlichen Natur jo hoch wie möglich dachte, 

hätte er dem wirtfchaftenden Bürgertum in all feinen Gliedern die 

Möglichkeit des fittlichen Fortichrittes grundſätzlich abgeſprochen; 
ſpäter dagegen, als bei ihm mit der gefteigerten Empfindlichkeit für 
die Schwächen der menjchlichen Natur auch die Neigung zur berben 

Beurteilung der Menſchen überhaupt zugenommen, als traurige 
perfönlihe Erfahrungen feinen Glauben an die Menfchheit er: 

Ihüttert und ihn zum Berzicht auf die Ausführung feiner liebften 

Ideale beſtimmt hatten, hätte er gerade über die der fittlichen Ver: 
fuhung und Entartung am meiften ausgejegte Maſſe des Volfes 

ungleich günftiger geurteilt! 

Nun find es allerdings gerade Äußerungen der „Politik“, 

auf welche ſich diejenigen ftügen, die da meinen, Plato habe es 
fi) gar nicht anders denfen können, als daß derjenige, welcher fich 

der wirtichaftlichen Arbeit widmet, „Eeinerlei perjönliche Tüchtigfeit 

erlange.”“!) Allein haben die Worte Platos wirklich diefen Sinn? 

Er Elagt einmal über die unberufenen Glemente, welche fid) 
— befonders aus gewerblichen Kreiſen — zu den Studien drängten, 

um deren jchöner Außenfeite willen „von der Technif zur Philo— 

Jophie” überfprängen, obgleich jie entweder von Haus aus unge 

nügend veranlagt feien oder durch die unvermeidlihen Nachteile 

einer handwerfsmäßigen Beſchäftigung eine Störung und Hemmung 

in ihrer leiblichen und geiftigen Entwidlung erlitten hätten. Worin 
dieſes Zurüdbleiben der körperlichen und geiftigen Entwidlung be 

fteht, wird nicht gejagt. Es wird nur mit bildlihem Ausprud 

von einer „Niederbeugung”, einer „Knickung“ der Pſyche ge— 

') Zeller ebd. 890. 

20 * 
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Iprochen. Diejelbe erjcheint wie ein Baum, dem die Krone ge 

broden und damit die Fähigkeit zum Emporwachſen genommen.') 
Aber dem ganzen Zufammenhange nad) kann der Sinn ber 

Etelle nur folgender jein: Wer durch mechanifche Arbeit fein Brot 
erwerben muß, vermag fi nicht jene Harmonie der phyſiſchen und 

geiftigen Kräfte zu erhalten, welche die Hauptbedingung erfolg 
reicher Gedanfenarbeit if. Auch liegt es in der Natur der meda: 

nifchen Arbeit und der Sorge für den täglichen Erwerb, daß fie 

jene geiftige Energie und jenen idealen Aufihwung der Seele nicht 
aufkommen läßt, welche die höchften Berufe, insbeſondere der des 
Denkers vorausfeßen. 

Es ift das diefelbe Anſchauung, wie wir fie 3.8. bei Fichte 
wiederfinden, wenn er „über das Weſen des Gelehrten“ jagt, daß 

die große Maſſe der Menſchen ausfchließlich in der Welt ber finn: 
lihen Erjcheinung lebe und in dem, was diejelbe für Realität 
nimmt, niemal3 fich zur Erkenntnis deſſen aufzuſchwingen vermöge, 

was aller Ericheinung zu Grunde liegt. Die moderne Sozialwiſſen⸗ 
Ihaft betrachtet jogar das als eine offene Frage, ob „der mecha— 

niſche Handarbeiter je die Nerven: und Dententwidlung erreichen 

wird, wie unſere heutigen Kaufleute und Mitteljtände.”?) Wie 
fann man es da als Ausflug ariftofratiichen Hochmutes gegenüber 

den handarbeitenden Klaſſen bezeichnen, wenn Plato denjelben nicht 

die Nerven: und Denfentwidlung zutraut, welche die höchſten Be 

rufe bedingen? Bon Klafjenvorurteilen Tann hier jo wenig bie 

Nede fein, wie bei dem Handwerkerfohn Fichte, der, obwohl ein 

lebhafter Vorfämpfer bürgerlicher Freiheit und Gleichheit, aus den: 

jelben Prämiſſen, wie Plato, den Schluß zieht, daß politifche 

!) Rep. 495d: &x zw» reyvwv Exındwoıw Eis mv gilocopier, oi 
dv XOMWoraTol DVTES Tuyyivwai NEEL TO AUTWv TEXVIOV .. Ouws yap di 
11005 yE Tas alas TEIVaS xaineg ovIw nERTTOVONS FiAocogies 10 afimur 

ueyakongeneotepow Asineraı‘ ov de) Egıdusvor noAloi aredeis uEv Tas 

gissıs, Uno dE tor terrWr TE xal dijIoVvpYIWv, wonee Ta Owuara Aslo- 
Pnvrai, ovrw xal Tag Yyuyas ovyxexiaauevor TE xal anorsdguuueror did 
Tas Bavavoias Tuyyavyovoıw .n7 00x drayxn; xal uada, &gm. 

?) Schmoller in dem Aufjaß über die Arbeitsteilung a. a. O. ©. 102. 
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Freiheit höchſtens nur für Einen notwendig fei, daß die Über: 
tragung der Regierungsgewalt an diefen Einen oder einen „Aug: 
ſchuß“ den Vorteil gewähre, daß „die Bürger alsdann ruhig fort: 
fahren Fönnen, dasjenige zu treiben, was fie verftehen!“) 

Wir befigen eine intereffante Parallele zu der Äußerung des 
Philojophen an der Erörterung über den Beruf des Schriftgelehrten 
in dem jüdiſchen Spruchbuch Jeſus Sirach. Hier heißt es wört- 

lih: „Die Weisheit des Schriftgelehrten [gedeihet] in glüclicher 
Muße und wer in feinen Gejchäften erleichtert ift, wird meife.?) 

Wie kann weile werden, wer den Pflug führet und fich des Stachel- 
fteden rühmet, Ochjen treibet und in ihrer Arbeit lebt und webt, 

und deſſen Geſpräch nur von jungen Stieren ift? Seinen Sinn 

richtet er darauf, Furchen zu ziehen, und feine Sorgfalt aufs Futter 

für die Rinder. Alfo jeglicher Werkmeiſter und Baumeifter, welcher 

Tag wie Nacht (mit Arbeit) zubringet; die Stecher der Siegelringe: 
Eines Solchen beharrliches Streben ift manichfaltiges Gebild an- 
zubringen; feinen Sinn richtet er darauf, die Abbildung ähnlich 

zu machen, und ijt früh und ſpät daran, das Werk zu vollenden. 

Alfo der Schmied, welcher am Amboß figet und auf das Werk 

des Eiſens Acht hat. Der Dampf des Feuers zehret jeinen Körper 

ab, und mit der Hite der Elfe hat er zu kämpfen. Der Schlag 

des Hanımers betäubet fein Ohr und auf das Mufter des Gerätes 

jtehen feine Augen. Seinen Sinn richtet er auf die Vollendung 

feiner Werfe, und ift früh und fpät daran, fie mit Zierlichkeit zu 

vollenden. Alſo der Töpfer, welcher bei feinem Werfe figet und 

nit feinen Füßen die Scheibe umdrehet; der in beftändiger Sorge 
wegen feines Werkes, und dem zugezählet ift jeine Arbeit. Mit 
feiner Hand bildet er den Thon und vor den Füllen biegt er die 
fefte Maſſe. Seinen Sinn richtet er darauf, die Glafur zu voll- 

1) Gef. Werke VII 160. Man Ieje auch bie büftere Schilderung be3 

Arbeitslebens und Verkehrs im zweiten Buche des „gejchloffenen Handels: 

ftaates” — und man wird Plato richtiger beurteilen! 
2) 38 24: oogia yonuuareus Ev evxarpig oyoAns, xal 6 EAucoov- 

uevos nociſ avTod GOgLoINoeTa. 
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enden and 19 Mi und 'nar Daran den Dien zu fegen. Die'e 
uns Deren It oayt tbre Hände. und jeglicher bemweitet bei ſeinet 

Nrbe: See Npen, Urne Sc !ann Kine Stadt erbauet werden 

1m owmemas> Kaum Marn mabmen noch verfehren. Mber in der 

Gemande tagen Seo mar error, fen nit auf Dem Richterftuhle, 
orten das &rüpi.domer nad Tonnen fie Necht und Geredtig: 

a Ian DInen und m Sprüden werden fie nicht et: 
nden, user tr erhalten De Schoöͤpfung der Melt und ihr 

Rerlangen gebven auẽ Ne Arveit der Kunſt.“) — Anders, mer 

Feen A dara: richlet und Net über Das Geſetz Des Höchſten!“ 
vet ſich dieſe ganze Erörterung nicht wie ein Kommentar 

zu Dem Uneile Nas üder Die wirtichaftliche Arbeit? Und dod 
hut wohl Niemand Daran \ edacht, 99 weitgehende Schlußfolgerungen 
ans den Sprüchen des em Sirach au ziehen, wie aus jenem 

Zuge VRlatos. Im Ge zanenm Ein gewiß nicht „volksfeindlich“ 

geiinntier moderner Sta atslehrer. Rlumichli, bat ſich zur Wider: 

legung eines jalichen Gleidbeirsprinzivs u. a. auch dieſer nad 

ſeiner Anficht „erngeſunden“ Sprüche bedient, ) obgleich dieſelben 
das Prinzip der Arbeitsteilung su Unguniten der Erwerbsklaſſen nicht 

minder eimeitig überipannen, als Blato. 

Kun it es allerdinas ridtia, Daß von Nato das Banauſen—⸗ 

tum mit einer gewiſſen Schroftheit in teine Schranken zurückgewieſen 
wird. Aber es it Damit doch noch nicht aelaat, daß bei einer 
bandwerfsmätigen oder gewerblichen Tbätigfeit überhaupt von 

feinerlei perfönficher Tüchtigkeit mehr die Nede fein könne, daß 

jeder Gewerbsmann notwendig Das fein müſſe, was wir einen „an 

Leib und Scele verfünmerten“ Mentchen nennen. 

Wenn Plato in der Handarbeit eine Urſache zu vielfacher 

Schwächung der phyſiſchen, ſeeliſchen und geiftigen Kräfte ficht, 

rolgt daraus, daß er dieſe Verkümmerung für eine fo weitgehende 

1) 33: zai &v ExxAyoie ovy enegnkoörrear . &ri diggov dixaaıou ov 
xadovrrar xai diad;xıv xpiuatos ov diavondToorrat, ovde un) Exgarwaır 

(4 * 2* > > e 4 dixamovrıjv xai xpiua” zei Ev napapodcis our Ergedjoorra xra. 
gm ?) Allgemeines Staatsrecht (6) 662. 
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und rettungsloje hielt, um das ganze produzierende Bürgertum 

einfach feinem Schidjale zu überlaffen? So ungünftig auch die 

Borftellungen geweſen jein mögen, melde fih Plato bei jeiner 

Einfiht in das Getriebe der Volkswirtſchaft und der technifchen 
Produktion!) und in die Wirkungen einer wmeitgediehenen indu— 

ftriellen Arbeitsteilung ja notwendig aufdrängen mußten, peſſimi— 
ftifcher find feine Hußerungen jedenfalls nicht, als Diejenigen, welche 
der Begründer der modernen Nationalöfonomie über die nach feiner 

Anfiht in fortgefchrittenen Induſtrie- und Handelsftaaten unver: 

meidliche Verfümmerung der handarbeitenden Klaſſen gethan hat. 
Es ift von Anterefje, diefe Ausführung Adam Smiths fi zu 

vergegenwärtigen. Sie vereinigt an Einer Stelle alle die Klagen, in 

welchen der doftrinäre Xiberalismus, wenn fie bei antifen Autoren 
auftreten, nur Vorurteile eines falfchen Ariftofratismus zu ſehen pflegt. 

„Dei der immer weiter getriebenen Teilung der Arbeit, jagt 
Adam Smith, kommt es endlich dahin, daß der größte Teil derer, 

die von ihrer Hände Arbeit leben, d. h. der größte Teil des Volfes 
auf einige wenige Verrichtungen eingefchränft ift. Nun wird aber 

der Berftand der meiften Menjchen bloß durch ihre gewöhnliche 
Beihäftigung gebildet. Der Menſch, welcher fein ganzes Leben 

damit zubringt, einige einfache Operationen unaufhörlich zu wieder: 

holen, Operationen, deren Erfolg auch immer derjelbe oder doch 

ſehr gleichförmig ift, kommt nie in den Fall, fein Nachdenken an- 

zuftrengen oder feine Erfindungskraft zu üben. Er verliert alſo 
gewöhnlich die Fähigkeit nachzudenken und wird mit der Zeit fo 
unwiſſend und bejchränft, al3 nur irgend ein menjchliches Geſchöpf 

werden kann. Die Schlaffucht, in welche fein Geift verfinft, macht 

') Man denke nur an die mannigfaltigen treffenden Bergleiche und 
Beifpiele au3 den verfchiedenften Produktionsgebieten, 3. 3. die Ausführungen 

im „Staatsmann“ über die Technik der Gewebeinduftrie, an die Erdrterungen 
über die Entftehung de3 Geldes und des Handels, über die Vorzüge der 

Arbeitsteilung u. dgl. m. -- Wie Dilthey: Einleitung i. d. Geiſtesw. ©. 286 

angeficht3 diefer Ausführungen behaupten kann, Plato habe in „falfcher Bor: 

nehmheit“, infolge feiner „falichen vornehmen Richtung Arbeit, Gewerbe und 

Handel feiner Unterfuhung unterzogen“, ift mir unbegreiflich. 
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din Mur un Im, mE oz 3 unse, mübrelige und gerabt: 
til2 veben eins Zıtum mt wurd ur) Abichen amiebt. Sie 
Igräft ’azar ver !irwrliienr Ara und erlaubt ihm nicht, die 

Stärke und Berezlikten Seiner Gliedet anbaltend und angeitrengt 

in irgend einer anderen Berkänizung, als in der Arbeit öeines 
gewohnlichen Berries zu gebraucken. Die Ceibidlichkeit in teincm 

Gewerbe Teint alſo zur Roten al tziner geittigen, tozialen und 

friegeriihen Tugenden erworken zu Sein. In dieſem Zuitand muß 
aber der arbeitende Arme, alio der größte Teil des Volkes bei 
einer Nation, die in Gewerbe und Handel große ;sortichritte macht, 

notwendig geraten, wenn nicht der Staat tich feiner Erziehung und 

Ausbildung annimmt.” Ohne dies würde nad Smith „der große 
Haufe völliger Nerwilderung anheimtallen.” !) 

Man ſieht, ſelbſt die denkbar ungünitigite Noritellung über 
die Wirkungen der Lebenslage der Matten braucht an und für ſich 

noch feinen Berziht auf die ‚yorderung zu enthalten, daß Dielen 
Wirkungen von Zeiten der Geſamtheit entgegengearbeitet werden 

müſſe. Wenn man die analogen Außerungen Rlatos anders be 
urteilt, als die des liberalen Volfswirtes, jo liegt dies eben nur 

an den übertriebenen Vorjtellungen, die man fich von jeinem „jtarren 

Ariftofratismus” macht. Aus feinen Äußerungen ſelbſt läßt ſich 

ein jolcher Verzicht nicht herausleſen. 

Nody weniger ift ein folcher Verzicht ausgeſprochen in der 

—— Won V, 3. 1. 2. 
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einzigen Stelle der Republik, welche neben der eben beiprochenen über: 

haupt noch in Betracht fommt. Dieje zweite Stelle ift gewiſſermaßen 
die Ergänzung der erfteren. Wie dieſe hauptſächlich auf Grund der 

geiftigen nferiorität der großen Maffe einen Proteft gegen das Ein- 

dringen des Banauſentums in die Gebiete rein geiftigen Thuns 

enthält, jo tritt jene den politifchen Anfprüchen desfelben mit einem 

Hinweis auf die fehlende moraliſche Qualifikation entgegen. 

Die große Maſſe wird für unreif zu politiicher Selbit- 

bejtimmung erklärt. Sie muß fih von Rechtswegen durch die- 
jenigen leiten lafjen, welche „das Göttliche als Herrichendes in fich 
tragen”, und dieſe Forderung wird mit dem Hinweis auf die Maſſe 
derjenigen begründet, durch welche Handwerk und Handarbeit ver: 
ächtlich würden, weil fie nicht verftünden, dem edleren Teile ihres 

Selbſt auf die Dauer die Herrichaft über Leidenſchaft und Begierde 
zu verjchaffen, jondern dazu erit des äußeren Zwanges des Geſetzes 

bedürfen. ') 

Auch diefe Äußerung enthält nicht die abfolute Verurteilung, 

die man aus ihr berauszulefen pflegt. Sie gibt nur ein Urteil 
über die thatſächliche Durchichnittsgefinnung der Mafle. Sie jagt 

feineswegs, daß die Handarbeit an und für fi) oder gar jede 
wirtjchaftliche Arbeit überhaupt den Menſchen unfähig mache, ein 
gewiſſes Maß von Sittlichkeit zu erwerben. Plato jelbft erfennt 

ja ausdrüdlich eine Art des Erwerbes an, den Landbau, — in 

welcher wenigſtens die leitende wirtjchaftliche Arbeit „den Er: 
werbenden nicht nötigt, das zu vernadläffigen, um 
dejjenwillen man Erwerb ſucht, nämlich Seele und Leib.“ ?) 

Aber ſelbſt die imduftrielle Klaffe des Idealſtaates kann er fi) 

nicht Törperlih und moraliſch jo verfümmert vorgeftelt haben, wie 

man gewöhnlich annimmt. Er unterfcheidet unter den Bürgern 

de3 Idealſtaates diejenigen, welche „an Leib und Seele gut ge 

artet find”, (euyveis va owuura xal Tag boxas) von denjenigen, 

1) 590c. 
?) Leg. 743d: ... 0n00@ un zonuarılöusvov avayxacsı auekeiv 

wv Evsxa negvxe Id yonjuata, 
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welche „der Seele nach ſchlecht geartet und unheilbar find“ (rorv 
de zara ıır Yoryır xaxogveis xai arıarors). Rad) der herrſchen 
den Auffaſſung könnten die wirtichaftenden Klaſſen nidyt zu den 
eriteren gehören, jondern nur zu den letzteren. Tab davon aber 
feine Rede jein kann, beweiſt das Schidjal, welches dieſer „Schledit- 
gearteten” im Idealſtaate harrt: Sie müſſen fterben!“ ) 

Mir dürfen eben nicht vergeiten, daß Plato zweierlei Arten 
von Zittlichfeit kennt: Jene ideale auf der vernunftgemäßen Er⸗ 
fenntnis der Wahrheit, auf dem „Wiſſen“ beruhende Sittlichfeit, 
die philoiophiihe Tugend, und jene „volksſtũmliche“, bürgerliche 
Tugend (dr,uorixı xai zodtıx agerı)®), welche durch Ange: 
wöhnung und Übung entiteht (2F ZIors re zai uedstıg yeyorviar 
arev yılocoyias re xai vor). 

Tiere „bürgerliche“ Tugend, die ſich insbeiondere ala „Be 
jonnenheit” und Rechtichattenbeit (rogoucrrr, ve zai dızasocurı)°) 
äußert, Ipricht Tlato dem dritten Stande des Idealſtaates To wenig 

ab, daB er fie vielmehr für den Beſtand des Staates geradezu un: 
entbehrlich nennt.*) 

Auch Zeller kann das nicht leugnen,5) und ftellt uns damit 

vor das unlösbare piychologiihe Rätiel, wie dieielben Menſchen, 
von denen es fi Tlato „gar nicht anders denfen fann, ala daß in 
ihrem Innern die niedrigen Kräfte über die edleren die Herrichaft 
gewinnen“, daB tie „feinerlei periönlide Tüchtigkeit“ erlangen 

können, gleichzeitig zur Übung dieter Tugenden befähigt jein jollen! 
Wer das Göttfiche nit „als ein Herriddendes in ſich trägt“, 

der braucht eben nod) lange nicht immer ein willenloieg Opfer nied- 
riger Triebe zu fein. Mas ihm teblt, iſt nur jene höhere Erfennt: 

nis, welche der „Wiſſende“ von dem wahren Weſen, von ben 

Gründen und der Notwendigkeit des Zittlihen hat. Er kann nur 

!) Rep. 410a. 

*, Phãdon “2a. 
+) Rep. 500d. 
+) Val. unten. 

— . C. 281. 
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das erreichen, was Plato eine „richtige Vorftellung” nennt, die 
dota adrdns, welche fi von jener Erfenntnig, der eriornun, da⸗ 

durch unterfcheidet, daß fie ald ein bloßes Meinen immer die Mög: 

lichkeit des Rückfalls in falſche Vorftellungen zuläßt,!) wie fie eben 

das Willen als feit gegründete Erkenntnis der Wahrheit von vorne: 
herein ausfchließt. Das Willen kann durch feine Überredung wan— 

fend gemacht werden, die bloße richtige Vorftellung dagegen kann 
es, weil fie felbft durch Überredung, durch Einwirkung auf das 

wanbelbare Gemüt erzeugt ift, nicht durch die Erhebung des In— 

telleft3 zu einem Wiſſen, da3 feiner Natur nach unantaftbar ift.®) 

Die für die große Mehrheit erreichbare Sittlichfeit erjcheint 
von diefem Standpunft aus als ein unficherer und wandelbarer 

Beſitz. Sie genügt, um den Einzelnen zu einem „leidlich guten” 

Menſchen (are uerguos)?) zu machen, aber nicht, um eine über alle 
Anfechtungen erhabene Herrichaft des Göttlihen in feiner Seele zu 
erzeugen, welche „die Richtung auf das, was droben ift“, uner: 

ſchütterlich feſthält.) Sie gibt — zumal großen Verfuchungen gegen: 

über — nicht die Bürgjchaft der Unantaftbarkeit, wie fie Plato von 
demjenigen fordert, der Anſpruch auf die politifche Herrſchaft macht. 

Wer mollte leugnen, daß diefe Auffaffung mit ihrer einfei: 

tigen Ableitung der Sittlichfeit aus der Erfenntnis der „nichtphilo- 

ſophiſchen“ Tugend keineswegs gerecht wird! Sie unterjchägt Die 
unteflektierte Sittlichfeit des geiftig Tieferſtehenden und verkennt 

daher, daß die höchſte Tugend in jeder Schichte der Geſellſchaft 
möglich und individuell auch thatfächlih vorhanden ift. Allein 
dieje Unterſchätzung des für den Niedrigften erreichbaren Maßes in: 

dividueller Sittlichfeit berechtigt uns nicht, in dem Urteil über die 

thatſächliche Duchfchnittsgefinnung der großen Mehrheit den Aus— 

drud hochmütiger Mißachtung zu ſehen. Es iſt ein Urteil, das 
gerade damals angeſichts der Klafenherrihaft des Demos nur zu 

1) Meno 97 ff. Rep. 500c. 
2) Timäus öle. 
2) Phädon 826. 
) Rep. 621c. 
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1) In dem Auftrag über die Gerechtigkeit in der Volkewirtichaft a. a. C. 
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jcynittsmenichen immer noch günftiger, als einer der größten ımodernen 

Menichenlenner Shateipeare im Damlet): „To be honest, as this world 
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2) Ebd. 2390. 
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ifchen dem bejcheidenen Arbeiter und dem „hochmütigen wegen 
r Wichtigkeit feines Berufes hochangejehenen” Priefter.!) 

Sollte es nun aber PBlato deswegen, weil ihm die Ange 

rigen aller anderen Berufe dem zur Leitung des Ganzen befähigten 
ilofophifchen Staatsmann gegenüber eine niedrigere Stufe des 

iſſens und der Einficht repräfentieren, für gleichgültig erklärt 

ben, ob diejelben überhaupt ein höheres oder geringeres? Maß 
n Tüchtigfeit befäßen? Dan fieht, zu welchen Konfequenzen die 

erſchende Anſchauungsweiſe führt! 

Übrigens findet unſere Auffaſſung auch in dieſer Frage ihre 
lle Beſtätigung durch die „Geſetze“. Auch im zweitbeſten Staate 

exden politiſche Rechte nur ſolchen eingeräumt, welche Gewinn aus 

indel und Gewerbe „verſchmähen“ und ihre „wahrhaft freie” Ge: 
mung nicht in „ſchimpflichem Handwerkerſinn“ untergehen laſſen.?) 

ad troß dieſer Auffalfung wird gleichzeitig die möglichite Verfitt- 

bung des Arbeitslebens big herunter zum verachteten Trödler, ja 

m Sklaven gefordert! Warum follte alfo eine folche Forderung mit 

m Standpunft des Idealſtaates unvereinbar fein, in welchem der 

andwerker noch dazu eine ungleich geachtetere Stellung einnimmt? 

Die herrihende Auffaſſungsweiſe läßt fich eben viel zu jehr 

ch den Eindrud beftimmen, welchen die jchroffe Form mander 
atonifcher Äußerungen macht, und fie zieht daher Konfequenzen 

ı3 ihnen, die dem Urheber felbft ferne lagen. Sie überjieht, daß 
e oft leidenjchaftlih bewegten und wohl aud) gelegentlich ſich 

ideriprechenden Äußerungen einer genialen PBerfönlichkeit, eines von 

ickſichtsloſem Eifer bejeelten Apoſtels anders beurteilt werden 

üfen, als die fühl abgemwogenen Sätze eines reinen Verftandes- 
enjchen, welcher den Dingen ohne innere Anteilnahme gegenüber: 

ht. Sie überfieht volljtändig, daß jene Echroffheit des Ausdrudes 
j einem Manne, der mit der größten Unbefangendheit über den 

jert und die Ehrenhaftigfeit jeder Arbeit zu urteilen vermochte, ?) 

:) 74le. 

3) Vgl. oben ©. 254. 
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nicht bloß in Vorurteilen wurzeln kann, daß fie vielmehr gan 
wejentlich der pſychologiſche Reflex von Zuftänden ift, die dem für 

die höchtten Aufgaben des Staates begeijterten Sinn des enter 
unerträglich erjchienen, und deren Urheber eben der ftädtifche Demos 

war. Dieje Empfindung eines unerträglihen Drudes mußte fid 
mit elementarer Gewalt in bittere und harte Worte umſetzen, wenn 
-- wie in unjeren Dialogen — unter gleichgefinnten Männern das 
Geſpräch auf die Leute fam, die draußen auf der Agora „um bie 

Nednerbühne jagen und jedes mißliebige Mort tobend niederjchrieen,” 
in deren Händen jelbft die idealſte Funktion des Staates, das Werl 
der Gerechtigkeit, zur Karrifatur werden fonnte. Erfennen wir jo 

die piychologifche Wirkung des Gegenſatzes, jo wird uns ſelbſt das 

Härtejte begreiflich, vollends, wenn eg — wie in jenen Äußerungen — 
dem Manne in den Mund gelegt wird, der jelbit der intellektuellen 
und moraliihen Schwäche der Maſſe zum Opfer gefallen war. 

Hat der Terrorismus der Mehrheit, des „viellöpfigen Deſpoten“ 

(Ariftoteles) nicht zu allen Zeiten genau in derfelben Weife auf eblere, 

ſittlich und äfthetiich feiner organifierte Naturen gewirkt? Erinnern 
wir und 3. B. des Nefleres, welchen die Thaten der franzöfifchen 
Demokratie in den Werfen unjerer Geiftesheroen hinterlaffen haben! 

Die Art, wie Goethe in taufend Sprüchen von der Menge 

Spricht, gibt den platoniſchen Außerungen faum etwas nad. Un: 
mittelbar an das Wort des platonijchen Sokrates von dem hin 

dämmernden Traumleben der meilten Menjchen, Die ſich nie über 

die bloße Vorftellung zur begrifflichen Erkenntnis zu erheben ver: 

mögen, Elingt der Spruch Goethe an: Weh denen, die dem ewig 

Blinden des Lichtes Himmelsfafel leihen.” Mit platoniſcher Schroff: 
heit erklärt Goethe in den Wanderjahren: „Nichts ift widermärtiger 

al3 die Majorität. Denn fie bejteht aus wenigen fräftigen Bor: 

gängern, aus Schelmen, die fid) accommodieren, aus Schwachen, die 

ſich affimilieren, und der Maffe, die nadhtrolt, ohne nur im mindeften 

zu willen, was fie will.” — Eine Auffaflung, die übrigens Goethe 
nicht gehindert hat, gerade in dem Entwurf des Gejellichaftsideales, 
welches die Wanderjahre enthalten, die Frage nach der Stellung 
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der wirtjchaftlichen Arbeit in wahrhaft Humanem, von Klafjenvor: 

urteilen volllommen freiem Geifte zu beantworten. 

Und der „demokratiſche“ Schiller, jagt er uns nidht?: 

„Mehrheit iſt Unfinn, 
Berftand ift flet3 bei Wenigen nur geweſen. 

Kümmert fi um bad Ganze, wer nicht? hat?“ 

Aber auch bei den Herolden und Führern der Demokratie jelbft 

finden fi) ähnliche Klagen: „Schwer ift es — jagt Roufjeau in den 

Bekenntniſſen — adelig zu denfen, wenn alles Denken der Erhaltung 
des Lebens gelten muß.” Und noch weit jchärfer der größte Wortführer 

der Revolution, Mirabeau: „Verachtet das Volk und helft ihm”. — 

Die Arbeit für das Wohl des Volkes wird ala Pflicht anerkannt und 
trogdem: „Verachtet!“ Eine Deviſe, die übrigens die Staatsmänner 

des platonijchen Idealſtaates nicht zu der ihrigen gemacht hätten. 

Man denke fi einmal bei uns die Monarchie durch das 

rein parlamentarijche Prinzip thatfächlich bejeitigt und die Parla- 

ment3mehrheit in den Händen der Maſſe, Behördenwahl und Recht: 

ſprechung duch das Volf nah atheniſchem Mujter! Wer wollte 

bezweifeln, daß die unvermeidlihe Reaktion der gebildeten Minder: 

heit zu derjelben jchroffen Beurteilung der Maſſe, ihrer intellektuellen 

und fittlicden Unteife führen würde, wie in den Zeiten der atbe: 

niihen Demokratie! Die Zlufionen des doftrinären Liberalismus, 

der jegt noch auf die in folchen politischen Verhältniffen ergrauten 

antifen Denker herabzufehen gewohnt ift, würden wie Seifenblajen 

verſchwinden und einem Peſſimismus Pla machen, der hinter dem 

der antifen Staatslehre faum weſentlich zurüdbleiben dürfte. Es 
ift vollfommen richtig, wenn ein befannter Führer der Sozialdemo: 

Fratie gemeint hat, daß in dem Momente, mo diejelbe die Mehr: 

heit in ben Parlamenten erringen würde, die Minderheit das all- 

gemeine gleihe Stimmrecht einfach aufheben, alfo die große Maſſe 

ebenfo zu politifcher Ohnmacht verurteilen würde, wie dies. Plato 

thut; — wobei übrigens nicht zu vergefjen it, daß Plato aud) von 

der Minderheit noch eine ganz andere Legitimation zur Herrichaft 

fordert, als dieje bis jeßt aufzumweilen vermag. 
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Schon jebt ift unter dem gewaltigen Eindrud des kühnen 

Emporjtrebend der Maſſen die „realiftiiche” Richtung der modernen 

Staatslehre, welche den Anſpruch erhebt, mit dem thatjächlichen Leben 
und jeine Forderungen in engjter Fühlung zu ftehen, genau bei ben 
jelben Anſchauungen angelangt, welche dem modernen Liberalismus 

an der Staatslehre der Griechen fo ganz unverftändlich waren. 

Cie erklärt, wie dieje, das Prinzip der Majorität für ein „durch 
aus unrichtiges und falſches“. Es „unterliegt ihr — um die 
Worte eines der modernften Vertreter dieſes Realismus zu ge 
brauchen — abfolut feinem Zweifel, daß die Mafje immer gedanten- 

[08 und roh ijt, Vernunft und Adel der Gefinnung nur einer ver: 

ſchwindend Fleinen Minorität der Menjchen eigen ift”. Eine That: 
jache, die nur dadurch gemildert werden könne, daß die große Maile 

durch die Minorität von jedem Einfluß auf den Gang der öffentlichen 
Angelegenheiten ferngehalten und ausgeſchloſſen bleibt.) Das hätte 
auch Plato nicht jchroffer ausdrüden Fönnen! 

Milder, aber doch in ähnlichem Sinne urteilt der Altmeijter 

der hiftorijchen Richtung der politiichen Ofonomie. „Steigt man — 
ſagt Roſcher — mit der Anteilgemährung an der Souveränität 

immer tiefer herunter, jo ift wohl zu bevenfen, daß eine den Körper 

unmäßig anftrengende Hantierung, ewige Nahrungsiorgen, enger 

Geſichtskreis von Jugend auf, jJorglofe Erziehung feine gute Schule 
für den Staatsmann bilden.”?) — Gerade in den unterjten Klaſſen 
iit, wie Schmoller mit Recht bemerft,?) die Gefahr am größten, 

daß ſich das Individuum ganz und ausjchliegli den Klaſſengeiſt 

ergibt, je mehr die Faktoren der allgemeinen Bildung, des Staat‘ 
und Nationalgefühls zurücdtreten. Selbſt ein jo liberaler Politiker, 
wie Hirth, nähert jich der platonifchen Charafterijtif der Demokratie, 

wenn er in jeinen „freifinnigen Anjichten des Staates und der Volks 

wirtichaft” jagt: „Zu der enorm großen Rolle, welche heute bei uns 

da3 Individuum als Wähler und indireft al3 Gejeßgeber, als 

') Gumplowicz: Rechtäftaat und Sozialismus ©. 260. 
2) Umriſſe zur Naturlehre ber Demokratie ©. 28. 

m \ 3) Dad Weſen der Arbeitsteilung a. a. O. ©. 95. 
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Steuerzahler und Vaterlandsverteidiger jpielt, zu dem ftolzen Selbft- 

bemwußtjein, dag ihm die Gleichheit vor dem Gelege gibt, zu alle: 
dem Steht die wirflihe Nehtsfultur in gar feinem Ver— 

hältnis. Die große Maſſe tappt im Finftern Wohl ihr 

und dem Staate, wenn fie zum wenigſten guten Inſtinkten folgt. 

Das ift alles, was wir hoffen dürfen.”') — „Was in erregten 

Augenbliden, — jagt Cohn, — nur als ein Recht erſchien, defjen 

man fich nur zu bemächtigen habe, um es auszuüben, erwies fich 

in der Erfahrung al3 eine Schwierige Pflicht, welcher der 

moderne Menſch und jeine individualiftiihe Lebensrich— 

tung nit gewachſen war.”?) — Eben das, was Plato von 
der antifen Demokratie behauptet! 

Und jolche Anſchauungen find keineswegs vereinzelt! Sie treten 

ung genau jo, wie im Altertum, gerade da entgegen, mo fich die 
Entwidlung des ftaatlihen Lebens am „freiheitlichften” geftaltet, 
dem antifen Republifanigmus am meiften genähert hat. Es ift 

wahr, jagt ein Staatsmann des republifaniichen Züri, daß e3 
Einzelne gibt, welche fi) über die bloße vernünftige Selbftliebe er: 

heben, welche von der höheren göttlichen Liebe getrieben ſich dem 

Organismus des Staates unteroronen, bingeben, bereit jogar, fich 

für denjelben aufzuopfern. Dies iſt eben die Tugend. Aber es ijt 

Selbſttäuſchung, dieſelbe als das allgemeine, die Einzelnen leitende 

und bewegende Prinzip, für den Gejamtwillen zu halten, da es 

vielmehr nur eine jeltene Ausnahme tft, obgleich viele fich den An: 

ichein derjelben zu geben fuchen. — Rari in vasto gurgite nantes!“ 

— „Übrigeng — wird ‚zur milderen Beurteilung der menjchlichen 

Natur nad) dem Durchſchnittswert‘ hinzugefügt — kann jener tugend— 

hafte Patriotismus von vielen, ja den meiften nad) ihrer Bildungs: 

stufe und unter dem Drude täglicher Anftrengungen und Sorgen 

für den dürftigen Lebensunterhalt gar nicht gefordert werden.” >) 
Seit diefer Außerung ift ein Menfchenalter verfloffen, in 

) ©. 66. 
2) A. a. O. ©. 393. 

3) A. Eſcher: Praktiſche Politik I, 41. 
Pöhlmann, Geſch. des antifen Kommunismus u. Sozialismus. I. 21 
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begreiflich erfcheint, und dem fich ganz analoge Äußerungen durchaus 
volfsfreundlicher Beobachter an die Seite ftellen laflen. „Bei den 

Maſſen“, jagt z. B. Schmoller, „bleibt der Egoismus innerlid, 

wenn auch gebändigt durch die fittlichen Ergebniſſe des ſozialen 

Lebens, die Urſache der meiften Handlungen”“.!) Andererſeits 
ſollte man nie vergeſſen, daß Plato der einer ungeftörten Muße fid 

erfrenenden Geldarijtofratie genau diejelbe fittlihe Unzulänglichkeit 

für die politiſche Herrſchaft zufchreibt, wie der Handarbeit, überhaupt 

Anforderungen an die Charakter: und Geiftesbildung der Regieren: 
den ftellt, welchen unter taufend Menſchen im günftigjten Falle einige 

Wenige, in der Negel höchſtens einer oder zwei zu genügen vermögen.) 
Wir haben es eben hier mit einer Auffafjung zu thun, bei 

der die Frage nach dem Berufe und der jozialen Stellung des Ein 

zelnen injoferne an Bedeutung verliert,3) als gegenüber der „könig— 

lihen Kunſt“, die mit ihrer Einſicht das Ganze umfaßt und das 

Ganze beherrſcht, jede andere Thätigkeit, welhe im Dienfte für 
einzelne Bedürfniffe der Gejellihaft aufgeht, in gleicher Weiſe als 

eine dienftbare erjcheint (zeyın, Eriornun diaxovos). Ver Land: 

wirt wie der Gewerbsmann, der LXohnarbeiter, wie der Bankier 

und Kaufmann, der Ningmeifter mie der Arzt, der Schreiber 

wie der Priefter und Seher,*) fie alle ericheinen ihm eben wegen 

der Schranken ihrer Thätigfeit und ihres Wiſſens von den Anforde 
rungen „ſtaatsmänniſchen Thuns“ (OMTixq roaFews) gleich weit 

entfernt. 5) In dieſer Beziehung beſteht für Plato kein Unterſchied 

1) In dem Aufſatz über die Gerechtigkeit in der Volkswirtſchaft a. a. H. 

2) Dabei urteilt Plato über die Niedrigkeit der Gefinnung ber Turd; 

ſchnittsmenſchen immer noc günftiger, ala einer der größten modernen 

Menſchenkenner (Shakeſpeare im Hamlet): „To be honest, as this world 

goes, is to be one man pick’d out of ten thousands. 

») Bgl. Hodır. 297: Ws ovx dv notre nAmdos oUd’ WyTLrWrovr 

1» Toter» Audov Eriotiunv olov T' dv yEroıto uera vod doıxety nodv, 

aA regi ouıxgor ı zai oAlyor xai To Ev Eorı Inınreov tiv ulav Exeirny 

nodreiav ı7v op9nv xrA. (sc. &o6n9n). 

) Dal. die Aufzählung ebd. 2670, 290a. 

—m% Ebd. 289. 
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zwiſchen dem bejcheidenen Arbeiter und dem „hocdhmütigen wegen 

der Wichtigkeit feines Berufes hochangejehenen” Briefter.!) 
Sollte es nun aber Plato deswegen, weil ihm die Ange: 

börigen aller anderen Berufe dem zur Zeitung des Ganzen befähigten 
philoſophiſchen Staatsmann gegenüber eine niedrigere Stufe des 
Wiſſens und der Einficht repräfentieren, für gleichgültig erflärt 

haben, ob diejelben überhaupt ein höheres oder geringeres Maß 
von Tüchtigfeit befäßen? Man fieht, zu welchen Konfequenzen die 
herrſchende Anſchauungsweiſe führt! 

Übrigens findet unſere Auffaſſung auch in dieſer Frage ihre 
volle Beſtätigung durch die „Geſetze“. Auch im zweitbeſten Staate 

werden politiſche Rechte nur ſolchen eingeräumt, welche Gewinn aus 

Handel und Gewerbe „verſchmähen“ und ihre „wahrhaft freie” Ge: 
finnung nit in „Ichimpflichem Handwerferfinn” untergehen laſſen.?) 

Und troß diefer Auffaſſung wird gleichzeitig die möglichite Verſitt— 
lihung des Arbeitsleben bis herunter zum verachteten Trödler, ja 

zum Sklaven gefordert! Warum follte aljo eine ſolche Forderung mit 

dem Standpunkt des Idealſtaates unvereinbar fein, in welchem der 

Handwerker noch dazu eine ungleich geachtetere Stellung einnimmt? 

Die herrihende Auffaſſungsweiſe läßt fich eben viel zu jehr 

dur den Eindrud beftimmen, welchen die jchroffe Form mancher 
platonifcher Außerungen macht, und fie zieht daher Konjequenzen 

aus ihnen, die dem Urheber ſelbſt ferne lagen. Sie überfieht, daß 

die oft eidenjchaftlid bewegten und wohl audy gelegentlich fich 

widerfprechenden Hußerungen einer genialen Berfönlichkeit, eines von 

rüdlichtslojem Eifer befeelten Apoſtels anders beurteilt werden 

müſſen, al3 die Fühl abgewogenen Sätze eines reinen Verftandes- 

menjchen, welcher den Dingen ohne innere Anteilnahme gegenüber: 

fteht. Sie überfieht vollftändig, daß jene Schroffheit des Ausdrudes 
bei einem Manne, der mit der größten Unbefangenheit über den 

Wert und die Ehrenhaftigfeit jeder Arbeit zu urteilen verntochte,?) 

1) 290d. 
2) 74le. 

3) Vgl. oben ©. 254. 
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nit bloß in Vorurteilen wurzeln kann, daß fie vielmehr gan 
wejentlich der pſychologiſche Nefler von Zuftänden ift, die dem für 

die höchſten Aufgaben des Staates begeifterten Einn des Denkers 
unerträglich erichienen, und deren Urheber eben der ftäbtifche Demo 
war. Dieſe Empfindung eines unerträglihen Drudes mußte fd . 
mit elementarer Gewalt in bittere und harte Worte umfegen, wen 
-- wie in unjeren Dialogen — unter gleichgefinnten Männern das 
Geſpräch auf die Leute Fam, die draußen auf der Agora „um bie 

Nednerbühne jaßen und jedes mipliebige Mort tobend niederfchrieen,” 
in deren Händen jelbft die idealfte Funktion des Staates, das Werl 
der Gerechtigkeit, zur Karrikatur werden konnte. Erkennen wir io 
die piychologische Wirkung des Gegenſatzes, fo wird ung felbjt das 
Härtefte begreiflich, vollends, wenn es — wie in jenen Äußerungen — 
dem Manne in den Mund gelegt wird, der felbit der intellektuellen 

und moraliihen Schwäche der Maffe zum Opfer gefallen war. 

Hat der Terrorismus der Mehrheit, des „viellöpfigen Dejpoten“ 

(Arijtoteles) nicht zu allen Zeiten genau in derjelben Weiſe auf eblere, 
fittlich und äfthetiich feiner organifierte Naturen gewirkt? rinnen 

wir uns 3. B. des Nefleres, welchen die Thaten der franzöfijchen 

Demokratie in den Werfen unferer Geijtesheroen hinterlaſſen haben! 

Die Art, wie Goethe in taufend Eprücden von der Menge 

fpricht, gibt den platonifchen Äußerungen kaum etwas nad. Un: 
mittelbar an das Wort des platonijchen Sokrates von dem hin: 
dänmternden Traumleben der meijten Menjchen, die fich nie über 

die bloße Borftellung zur begrifflichen Erkenntnis zu erheben ver: 

mögen, klingt der Spruch Goethes an: Weh denen, die dem ewig 

Blinden des Lichtes Himmelsfakel Leihen.” Mit platonifcher Schroff: 

heit erklärt Goethe in den Wanderjahren: „Nichts ift midermärtiger 

al3 die Majorität. Denn fie befteht aus wenigen fräftigen Bor: 

gängern, aus Schelmen, die fi) accommodieren, aus Schwachen, bie 
ſich afjimilieren, und der Maffe, die nachtrollt, ohne nur im mindelten 

zu willen, was fie will.” — Eine Auffaffung, die übrigens Goethe 

nicht gehindert hat, gerade in dem Entwurf des Geſellſchaftsideales, 

welches die Wanderjahre enthalten, die Frage nah der Stellung 
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der wirtichaftlichen Arbeit in wahrhaft humanem, von Klaffenvor- 

urteilen vollflommen freiem Geifte zu beantworten. 

Und der „demokratiſche“ Echiller, jagt er ung nicht?: 
„Mehrheit ift Unfinn, 

Berftand ift ſtets bei Wenigen nur geweſen. 

Kümmert fi um das Ganze, wer nicht? hat?” 

Aber auch bei den Herolden und Führern der Demofratie ſelbſt 

finden ſich ähnliche Klagen: „Schwer ift es — fagt Rouſſeau in den 

Belenntniffen — adelig zu denten, wenn alle8 Denken der Erhaltung 
des Lebens gelten muß.” Und noch weit jchärfer der größte Wortführer 

der Revolution, Mirabeau: „Verachtet das Volf und helft ihm“. — 

Die Arbeit für das Wohl des Volfes wird als Pflicht anerfannt und 
trogdem: „Verachtet!“ ine Devije, die übrigens die StaatSmänner 

des platonijchen Idealſtaates nicht zu der ihrigen gemacht hätten. 

Man denke fih einmal bei ung die Monarchie durch das 
rein parlamentariſche Prinzip thatlächlich befeitigt und die Parla— 

ment3mehrheit in den Händen der Malie, Behördenwahl und Recht: 

ſprechung durch das Volt nah atheniſchem Mufter! Wer wollte 

bezweifeln, daß die unvermeidliche Reaktion der gebildeten Minder: 
heit zu derjelben jchroffen Beurteilung der Mafje, ihrer intellektuellen 

und fittlihen Unreife führen würde, wie in den Zeiten der athe: 

niſchen Demokratie? Die Slufionen des doftrinären Liberalismus, 

der jeßt noch auf die in folchen politiihen Verhältniſſen ergrauten 

antifen Denker herabzufehen gewohnt ift, würden wie Seifenblafen 
verſchwinden und einem Peſſimismus Bla machen, der hinter dem 

der antifen Staatslehre faum mefentlich zurücdbleiben dürfte. Es 

ift vollkommen richtig, wenn ein befannter Führer der Sozialdemo: 

fratie gemeint hat, daß in dem Momente, wo diejelbe die Mehr: 

beit in den PBarlamenten erringen würde, die Minderheit das all: 

gemeine gleiche Stimmrecht einfach aufheben, aljo die große Maffe 

ebenjo zu politiicher Ohnmacht verurteilen würde, wie dies Plato 

thut; — wobei übrigens nicht zu vergefjen iſt, daß Plato aud) von 

der Minderheit noch eine ganz andere Legitimation zur Herrichaft 

fordert, als dieje bis jeßt aufzumeifen vermag. 
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Schon jekt iſt unter dem gewaltigen Eindrud des kühnen 

Emporſtrebens der Mailen die „realiftiiche” Richtung der modernen 

Staatslehre, welche den Anjpruch erhebt, mit dem thatjächlichen Leben 

und feine Jorderungen in engiter Fühlung zu ftehen, genau bei den 
jelben Anſchauungen angelangt, welche dem modernen Liberalismus 

an der Staatslehre der Griehen jo ganz unverftändlich waren. 

Sie erflärt, wie diefe, das Prinzip der Majorität für ein „durch 

aus unrichtiges und falſches“. Es „unterliegt ihr — um die 

orte eine3 der moderniten Vertreter dieſes Realismus zu ge 
brauchen — abſolut feinem Zweifel, duß die Mafje immer gedanten: 

[03 und roh it, Vernunft und Adel der Gefinnung nur einer ver: 

ſchwindend Fleinen Minorität der Menichen eigen iſt“. Eine That: 

jache, die nur dadurch gemildert werden fünne, daß die große Maſſe 

durch die Minorität von jedem Einfluß auf den Gang der öffentlichen 

Angelegenheiten ferngehalten und ausgejchloifen bleibt.) Das hätte 
auch Plato nicht jchroffer ausdrüden können! 

Milder, aber doh in ähnlichem Sinne urteilt der Altmeijter 

der hiſtoriſchen Richtung der politischen Ofonomie. „Steigt man — 

jagt Rocher — mit der Anteilgewährung an der Souveränität 

immer tiefer herunter, jo iſt wohl zu bedenfen, daß eine den Körper 

unmäßig anjtrengende Hantierung, ewige Nahrungsforgen, enger 

GefichtsfreiS von Jugend auf, ſorgloſe Erziehung feine gute Schule 

für den Staatsmann bilden.) — Gerade in den unterjten Klaſſen 

it, wie Shmoller mit Recht Demerft,3) die Gefahr am größten, 

daß ſich das Individuum ganz und ausjchlieglich dem Klaſſengeiſt 

ergibt, je mehr die Faktoren der allgemeinen Bildung, des Staats⸗ 

und Nationalgefühls zurüdtreten. Selbſt ein jo liberaler Rofitiker, 

wie Hirth, nähert jich der platoniſchen Charafterijtif der Temofratie, 

wenn er in feinen „freiſinnigen Anjichten des Staates und der Volk! 

wirtſchaft“ jagt: „Zu der enorm großen Nolle, welche heute bei und 

das Individuum als Wähler und indireft als Gejeßgeber, als 

') Gumplowicz: Rechtsſtaat und Sozialismus S. 260. 
2) Umriſſe zur Naturlehre der Temofratie ©. 28. 
») Tas Wefen der Arbeitsteilung a. a. O. ©. 95. 
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Steuerzahler und Vaterlandsverteidiger Tpielt, zu dem ftolzen Selbft- 

bewußtjein, das ihm die Gleichheit vor dem Geſetze gibt, zu alle: 

dem ſteht die wirkliche Rechtskultur in gar feinem Vers 

hältnis. Die große Maſſe tappt im Finftern. Wohl ihr 

und dem Staate, wenn fie zum wenigften guten Inſtinkten folgt. 

Das ijt alles, was wir hoffen dürfen.) — „Was in erregten 

Augenbliden, — jagt Cohn, — nur al3 ein Recht erjchien, deſſen 
man ſich nur zu bemächtigen habe, um es auszuüben, erwies fich 

in der Grfahrung als eine Schwierige Pflicht, welcher der 

moderne Menſch und jeine individualiftiihde Lebensrich— 

tung nit gewachſen war.”2) — Eben das, was Plato von 
der antifen Deniofratie behauptet! 

Und ſolche Anſchauungen find Feineswegs vereinzelt! Sie treten 

ung genau jo, wie im Altertum, gerade da entgegen, wo fi) die 
Entwidlung des jtaatlichen Lebens am „freiheitlichiten” geftaltet, 

dem antifen Republifunismus am meilten genähert hat. Es ift 

wahr, jagt ein Staatsmann des republifaniihen Züri, daß es 

Einzelne gibt, welche fih über die bloße vernünftige Selbftliebe er: 
heben, welche von der höheren göttlichen Xiebe getrieben ſich dem 

Drganismus des Staates unterorbnen, bingeben, bereit jogar, ſich 

für denjelben aufzuopfern. Dies ift eben die Tugend. Aber es ift 

Selbittäufchung, diefelbe als das allgemeine, die Einzelnen leitende 

und bewegende Prinzip, für den Geſamtwillen zu halten, da es 
vielmehr nur eine feltene Ausnahme ijt, obgleich viele fih den An: 

jchein derjelben zu geben fuchen. — Rari in vasto gurgite nantes!” 

— „Übrigend — wird ‚zur milderen Beurteilung der menjchlichen 

Natur nach dem Durchſchnittswert‘ hinzugefügt — kann jener tugend- 

hafte Patriotismus von vielen, ja den meisten nad) ihrer Bildungs: 
ftufe und unter dem Drude täglicher Anftrengungen und Sorgen 
für den dürftigen Lebensunterhalt gar nicht gefordert werben.“ >) 

Seit dieſer Äußerung ift ein Menjchenalter verfloffen, in 

1) ©. 66. 
2) A. a. O. ©. 393. 
3) A. Eicher: Praktiſche Politik I, 41. 

Böhlmann, Geſch. des antiken Kommunismus u. Sozialismus. I. 21 
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welchem der Demokratismus im Sinne des antifen Prinzips ber 
unmittelbaren Geſetzgebung durch das Volk meitere Fortſchritte ye 

macht, gleichzeitig aber audy die Jolgen der immer höher anjchwel: 

lenden demokratiſchen Strömung jelbft in „Liberalen“ Kreiſen eine 

Isandlung herbeigeführt haben, die in immer ſchärferen und jchrofferen 

Äußerungen zu Tage tritt. So eröffnete die neue Züricher Zeitung 
im Jahre 1891 einen Feldzug gegen die direfte Volksgeſetzgebung. 

gegen das Neferendum, mit folgender Erklärung, welche direft au: 

der platonifchen Staatslehre entlehnt fein könnte: „Vom Geſetzgeber 

wird verlangt: Zum für Billigfeit und Gerechtigkeit, ein weiter 

Blick und umfallende Kenntniſſe. All' dieſe Dinge find bei 

der großen Maſſe des Volkes nicht vorhanden. Wie 

kann man alſo letztere zum oberſten Geſetzgeber machen? Das 

Referendum ſollte zur politiſchen Schulung des Volkes dienen. 

Statt deſſen iſt es Urſache, daß die ſchlimmſten menſchlichen Eigen— 

ſchaften, welche die Unzufriedenheit mit den ökonomiſchen Verhält— 

niſſen erzeugt, nämlich Neid, Selbſtſucht und Engherzigkeit in poli— 

tiſchen Dingen wachgerufen und ausſchlaggebend werden.“ 

Die gegneriſche demokratiſche Preſſe ſieht in dieſer Kritik 

natürlich nur engherzigen volkofeindlichen Ariſtokratismus, genau 

ſo, wie man den über alles Getriebe der Partei erhabenen antiken 
Denker zum ariſtokratiſchen Parteimann geſtempelt und unter die 

Leute geworfen bat, die „im der Hetärie dem Demos den Tod ge 

ſchworen.“) 
Iſt Plato Ariſtokrat in dieſem Sinne, dann iſt es auch 

Carlyle, der von Athen und Rom geſagt hat, daß ſie „ihr Werk 
nicht durch laute Abſtimmungen und Debatten der Maſſen, ſondern 

durch die weiſe Einſicht und Herrſchaft der Wenigen vollbracht 

haben;“?) — dann iſt auch ein anderer hervorragender britiſcher 

Denker, Henry Maine, engherziger Ariſtokrat, weil er geſagt hat: 

1) Mol. die don dieſer einſeitigen Anſchauungsweiſe beherrſchten Aus 
führungen Onckens (Ariſtoteles J, 115), der ſich damit Plato gegenüber auf 

denſelben Standpunkt ſtellt, wie die Antläger des Sokrates gegen dieſen. 

⁊) Chartism e 5. 
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les was England berühmt und alles was England reich gemacht 

it das Werf von Minoritäten und oft von fehr Eleinen. Es 

int mir unumftößlich ficher, daß, wenn feit vierhundert Jahren 

ausgedehntes Wahlrecht und eine zahlreiche Wählerſchaft Hier 

Lande beitanden hätte, wir weder eine religiöfe Reform, noch 

n Wechſel der Dynaftie gehabt, noch Glaubensfreiheit, nicht 
nal einen richtigen Kalender erlangt hätten. Die Drehmaschine, 

mechaniſche Webftuhl, die Spinnmaſchine und möglicherweife 

Dampfmaſchine wären verboten worden. Und wir fünnen ganz 

emein jagen, daß die immer näher kommende Herrichaft der 

len von der übelften Vorbedeutung für alle Gejeßgebung ift, 
fih auf wiſſenſchaftlicher Kenntnis gründet, die geiftige An: 

ngung erheifcht, fie zu verftehen, und Überwindung, ſich ihr zu 

srwerfen.”) 
Hat aber andererſeits das „beiigende und gebildete” Bürger: 

; von den freien Berfaffungsformen de3 modernen Staates den 

rauch gemacht, daß das Miptrauen, welches Plato aud) der 

urgoiſie entgegenbringt, lediglih als Ausfluß antiker Vorurteile 

en könnte? SKeineswegs! Die Erfahrungen des freiheitlichen 

atslebens der Neuzeit haben unmiderleglid) gezeigt, daß, wie 
moller treffend bemerkt hat,?) „die Mehrzahl der Menfchen, aud) 

Geſchworenen, der Stadtverordnieten, der Abgeordneten, daß alle 

welche nicht eine jehr hohe geiltige und moraliihe Bildung 
en, die Abftraftionskraft und Fähigkeit nicht befiten, ihr Denken 

1) Bolkatümliche Regierung ©. 63. Dal. auch die Kritik der ameri- 
hen Demokratie in bem befannten Aufſatz Herbert Spencer? „Von der 

iheit zur Gebundenheit”: „Wie wenig ſahen die Männer, welche Die ameri- 

ſche Unabhängigfeitzerflärung erließen, voraus, daß nach einigen Menschen: 

en die Gejehgebung in die Gewalt ber „Drahtzieher“ gleiten, daß ihre 
altung ganz don der Amterjagb abhängen würde, daß die Wähler, ftatt 

ftändig zu urteilen, durch ihre „Boſſes“ zu Tauſenden ala Stimm: 

an bie Wahlurne getrieben werden und daß alle anftändigen Menfchen 

vom politischen Leben zurüdzichen, um den Beichimpfungen und Ber: 

ndbungen der gewwerbamäßigen Politiker zu entgehen.” 

2) Grundfragen ©. 133, 
21* 
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und Fühlen als Geichäftsinhaber von dem als Vertreter öffentlicher 
Intereſſen ganz su trennen.” — 

Es wird dadurch nur dus beitätigt, was einer der größten 
Meifter piychologiſcher Beobadhtung, Schopenhauer, in einer „Welt 

als Wille und Vorſtellung“ gelagt. hat: „Der Vorteil übt eine ge 

beine Macht über unter Urteil aus. Mas ihn gemäß ift, erſcheim 

uns alsbald billig, gerecht, vernünftig; was ihm zuwider ijt, ſtellt 

jih uns im vollen Ernſt als ungeredht und abfcheulich oder zwed- 
mwidrig und abſurd dar. Daher jo viele Vorurteile des Standes, 
des Gewerbes, der Nation, der Sekte, der Religion.“ 

Wenn aber ſchon die Schwierigkeit des unintereſſierten und 

ſtimmungsloſen Denkens für die Meiten eine kaum überwindliche 
it, wie viele befigen jene ;yäbigfeit zur beitändigen Selbjtkritif 
gegenüber den in den Schranken der Zubjeftivität wurzelnden 

Urteilstrübungen, jene Kraft der Abſtraktion, ohne welche die höchſte, 

allen Standpunkten und Intereſſen gerecht werdende Ubjelktivität 

nicht möglich iſt? — Die Antwort, welche die geichichtliche und 

pſychologiſche Erfabrung auf dieſe Frage gibt, lautet in der Formu— 

lierung eines modernen Kritikers des Sozialismus: „Die Fähigkeit 
abioluter Objektivierung iſt die Gabe der auserlejenften Geiſter allein. 

Tie größten Pbilofopben, Die größten StaatSmänner find Meiiter 

der Objeftivierung geweien. Tas Volk it jtet3 Stümper darin.” ') 

— Und was folgt Daraus für die Sozialtheorie, wenn e3 gilt, die 

Grundſätze feitzujtellen, nach denen eine Gerechtigkeit höherer Ord 

nung zu verfahren bat? Sie „muß cs ablehnen, ſich an die Be: 

teiligten zu wenden“. Sie bat aus der Haren Erkenntnis der 
Motive, von den die verichiedenen Geſellſchaftsklaſſen bewußt over 

unbewußt jich leiten laſſen, die Einfiht gewonnen, „wie verfehlt 

es wäre, die Direktive für das ſozialpolitiſche Handeln von ihnen 
entnehmen zu wollen“.?) Sie fordert für die Feſtſtellung der 

„Formel der Gerechtigkeit” eine Inſtanz, welche vollkommen ſelb⸗ 

ftäudig und frei über dem Getriebe der Gejellichaft ſteht. 

) Wolf: ofen der Sozialpolitit I, 393. 

2) Wolf ebd. ©. 592. 
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Vergegenmwärtigen mir und al’ diefe Thatfachen, deren mir 
n3 erit in der Schule des modernen politifchen Lebens wieder voll 

nd ganz bewußt geworden find, die aber danf analogen Erfah: 

ungen bereit3 dem antifen Denker Ear vor Augen ftanden, fo 

rüffen wir jagen: Wenn Plato auch hier, wie fonft, ohne Rücficht 

uf andere, für den geſchichtlich gewordenen Staat in Betracht kom⸗ 

wenden Momente, die legten, rein logiſchen Konjequenzen ziehen 
yollte, Jo Tonnte er ſich al3 den idealen Repräfentanten ſeines Ge- 

schtigfeitsprinzipeg® nur den philofophifchen Staatsmann denfen, 

snnte unmöglich” der Ermwerbsgejelihaft einen Einfluß auf das 

aatliche Leben einräumen, der mit dem Eindringen ihrer „Urteils- 

übungen” gleichbedeutend geweſen wäre, die reine Durchführung 
3 Gerechtigkeitsprinzips von vorneherein in Frage geftellt hätte! 

- Ob diefe Löſung eine praktiſch mögliche, das ift eine andere 

tage. Uns fommt e3 bier nur darauf an, feitzuftellen, daß die 

usſchließung der Erwerbsftände von der Politik durch die ftreng 

ogiſche Konlequenz des ganzen Syſtems unbedingt gefordert mar. 

Dies verfennen alle diejenigen, die da meinen, daß in den 

olitifihen Dialogen Platos durh den Mund des Sokrates nur 

tiftofratiiche Vorurteile des Verfaffers zum Ausdrud fommen. Daß 

em nicht fo ift, beweiſt Schon die bedeutfame Thatlache, daß auch 

er geichichtlihe Sofrates, der Bildhauersfohn, der Mann der 

'rbeit, al3 politifcher Denker aus ähnlichen Motiven tiber die poli- 

ihe Herrſchaft der Erwerbäflafien nicht minder fchroff geurteilt 

ıt, als Plato. Bon ihm, der doch jeder Arbeit ihre Ehre gab, !) 

ammt das herbe Urteil über den fouveränen Demos, den „un: 
iffenden und ohnmächtigen Haufen von Walfern, Schuſtern, 

immerleuten, Schmieden, Bauern, Händlern und Krämern, Die 

ie iiber Politik nachgedacht haben“.“) Und trogdem! Wäre nicht 

ade Sokrates der Xebte geweſen, der darauf verzichtet hätte, 

ber diefen unwiſſenden Haufen eine „fruchtbare Tugendfaat aus: 

) Xenophon Mem. III, 9, 15. vgl. I, 2. 5. 

2) Ebd. III, 7, 5. 
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zuftrenen”, ihn aufzuklären über fich Telbft und feine Stellung in 

der Gejamtheit? Hat nicht gerade Sokrates die Diskuſſion übel 

die fittlichen Aufgaben des Menſchen hinausgetragen auf den Maik, 
in die Paläſtra und die Buden der Handwerker?!) Und ii & 
nicht das Glüf des gejamten Xolfes, in deſſen Dienſt er ale 

Staatsgewalt jtellt?*) 
Auch der platoniihe Sokrates denkt troß feiner ıumgled 

größeren Zurüdhaltung gegen die Maſſe in der Hauptſache nidt 

anders.) Tenn darin liegt ja gerade das Weſen der von ihm 
verfündeten „wahren Ztaatsfunjt”, daß durch fie der Staat zu 
einer Anjtalt wird, melde möglichſt alle zum Guten zu erzichen 

jucht.?) Wenn es auch immer jolche geben wird, deren „Ungelehrig 
feit und niedrige Geſinnung“ (anadyia xai TaTsırorrz) allır Er: 

ziehung tpottet, To kann doch bei diefer Auffatfung der Staat un 

möglid) von vorneherein ganze Klaſſen oder gar die große Mehr: 

heit jeiner Bürger von ſolcher Erziehung ausſchließen. Ein Staat, 
der, wie der platoniiche, nicht das Glüd irgend eines einzelnen 

Etandes, jondern des ganzen Volkes will, muß auch die unent: 

behrliche Vorausſetzung alles Wohlbefindens, ein gewiſſes Mar 

von Sittlichfeit möglichſt zu verallgemeinern ſuchen. Alle anderen 

') Vgl. was Plato ſelbſt in der Apologie (29d) Sokrates von fd 

jagen läht: ov un nuarcouaı yılovoywr xai vuiv napaxekevoueros Te zul 

Erdeixvuueros 01W dv dei Evruvyyavw Vuov, Afywr olaneo EiwdR, 
or» GOGGIES ardoav ,.. Yonudıwv ulv orx aioyireı Ertuelouuero...: 
yoorioews dE zwi admYeias zei Tijs wurnis Onwg ws Beiriarn Zora, or& 

Erttuekti votre goortißeis; 

:) Xen. Mem. III. 2. 2: xai 3ucıkeis ayados, oux El uoror Tot 

Eavio® Bor zuro)g npoeotixo, ad ei xei, wy Bucıkedot, rovroıs evdat- 

uorias aitius ein. $4: zul ottws Erlioxonwr, Tis Ein ayastou nyEuoros 

dpern, te ulv ühhe reginpet, xarllsıne de TO erdaluoras noteiv av 

av nyñt œi. 

3) Vgl. die bezeichnende Frage des Sokrates im Gorgias 5l5a: Peer. 
Kaklıxdns ;dn tive Bertim TENOINzE TWr noAttWr: Eotiv 06 TIS EOTEgor 

1ovıipös wr üdıxos TE xui axoAaotos za agowr did Kaddızlea xadös TE 

xiyados yEyover n EEvos n aorös, 7, doukAog m EAsudegos; 
u \ 4) Hoäır. 308 f. 
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Wohlthaten, die den Bürgern erwieſen werden können, find ja nad 
Platos Anficht für diefelben vollfommen wertlos, wenn e3 nicht 
gelingt, fie zugleich auch fittlich zu beifern.!) Und PBlato kann diefe 
Aufgabe feinem Staate umjoweniger abgejprochen haben, da er der 

Überzeugung lebt, daß für niemand Beruf oder Stand ein abfo- 
Tutes Hindernis bildet, je nach feiner Individualität ein größeres 

oder geringere? Maß von Sittlichkeit zu erreichen.?) 
Nichts könnte auf diefe Anſchauung Platos ein Flareres Licht 

werfen, al3 die Anklage, welche er gegen die politifchen Führer der 

athenifchen Demokratie, gegen Berifles, feine Vorgänger und Nach— 
folger erhebt. Er Tann fie nicht al3 „gute Staat3männer” (0vx 

ayadoi ta nodıxe),’) ja nit einmal als gute Staatsbürger 

anerfennen, „weil fie e3 verabjäumt hätten, ihre Mitbürger aus 

Schlechteren zu Beſſeren zu machen“ (Beirlovs arri xeıporwrv),t) 

was doch „das alleinige Streben eines guten Bürgers fein muß“.>) 

Sollte aber für denjelben Mann, der die StaatSmänner des 

geichichtlihen Staates in folder Weile für den Stand der all: 

gemeinen Bolfsfittlichfeit verantwortlich macht, der die Politiker 

und Nedner der Demokratie vor allem als jchlechte Volkserzieher 

verwirft und den Staat als eine Erziehungsanftalt für alle profla- 

1) Ebd. 5l3e: dp’ ovv ovrws Enıyeipnreov nulv &oriv ıy nis xai 

tois nolitaus Fepaneveiv, Ws BeAtiortovs aurouüs rors nolites 

1oLoüvyras; avev yagp dn toürov.... ovdey Opedos aAANYv Evep- 
yeoiav ordeniav npoogpegsıy, Edv un zaln xayadı) 7 diavosa j Wr 

ueilovrwv 7 yonuara nola Auupivew 7 apynv vor 7 allınv duvanır 

jvrwvovy, 
2) ©. bie ſchöne Stelle über die Wahl der Lebensloſe Rep. 617e: 

nowWros dE 0 Auyav nowros algeic9w Piov, 4 cuvéotœt EE avayaıns. dgern 

JE ddeonorov, iv Tıuwv xal arıualwy nAEov xai EAarroy 
aerıns Exaoros Eksı alria Ekouevov: Heös avairıos. Bol. Leg. 

904 d, e. 
3) Gorgias 517. 

+) Ebd. 515d. 
5) uovov Eoyov «yasov noAitov 517b. Vgl. 515b: 7 dAdov Tov 

coa EruumAnosı mjuiv EAdWv Eni Ta 115 NoAEwWs nedyuara m Onwg € Tu 

BeAtioro noAlıcı wuer; 
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miert, follte für den bei dem Entmurf ſeines Staat3ideal3 Diele 

‚stage, ſoweit es ih um die große Mebrzahl der Bürger handelt, 

gar nicht mehr norbanden geweſen tein?!) Cine ganz undenfbare 

Annahme, welche zugleih die meitere Konſequenz in ſich ſchlöſſe, 

daß der Vernunitſtaat für die Sache der Volkserziehung noch weniger 

geleiitet haben würde, als der beitchende. 

Adam Smith weit in der erwähnten Erörterung über die 
ſchädlichen Folgen der Arbeitsteilung rübmend auf die Geſetzgebung 
der helleniihen Staaten bin, melde durch ihre Fürſorge für die 

muſiſche und gymnaſtiſche Ausbildung aller Staatsangehörigen den 

Einieitigfeiten einer gewerblichen und merfantilen Entwidlung ent: 
gegengemirft hätten. Kann man Plato im Ernſte die Abſicht zu: 
trauen, in teinem alle bealüdenden Staat die ungeheure Mehrheit 

dieter Wohlthat zu berauben und Damit eine der wertvolliten 

Schranken phyiticher und fittlicher Entartung ſelbſt niederzureißen? 

Übrigens befigen wir von Plato ſelbſt eine Außerung, in der 

er ji mit der genannten Ihätigfeit des beitehenden Staates voll: 
fommen einveritanden erflät. Im Krito werden die Gejeße dei 

Staates redend eingeführt; fie weiten den eingeferferten Sokrates 

auf die Fürſorge bin, mit der ſie jich Teiner von Kindheit auf an: 

genommen, und der er die „Erziehung und Bildung“, die muftiche, 

wie die gymnaſtiſche, zu verdanken babe, die ihm fein Vater eben 

den Geiegen gemäß habe angedeiben laſſen. Sokrates d. b. 
Plato jelbit erkennt ausdrücklich dieſe ſtaatliche Fürſorge, Die aud 
der Kinder des armen Handwerkes nicht vergißt, als etwas „Schönes“ 
an.?) Zwar handelt es ſich dabei nicht um ein vom Staate ſelbſt 

", Und das, obgleich er noch im „Staatsmann“ denſelben Standpunkt 
etunimmt! Es Heißt hier (297 b) von den Eugoores dpyorrec, baf fie awscır 
oloi TE WaL zul dueivous &x yeloorav anorekeiv IToUs &v rn noAeı) xara 

To durator. 

2) 50d: 7 oõ xaAwc ngoserarror ruwv ol Eal Tovrorc (sc. 
Toogn xai nradeia) Terayufroı vouol, TapgayyeEikovres TO narei ro 

GO GE Er uoroıxn xai yuvurasıızn nardevsıv. Auch bieje für bie 

Beurteilung der jozialpolitiichen Stellung Platos überaus wichtige Thatſache, 
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geleitetes Erziehungsmwefen, jondern im weſentlichen nır um mittel- 

bare Mapregeln, welche dem Staate eine gewiſſe Bürgfchaft dafür 

geben jollen, daß die heranwachſenden Bürger nicht ohne Erziehung 

und Unterricht bleiben. Allein für die prinzipielle Frage, auf 

welche Klaſſen fih nah Platos Anſicht die Unterrichtspolitif des 

Staates zu erftreden hat, iſt da3 ohne Belang. 

Aber auch im Entwurf des Idealſtaates fehlt es keineswegs 

an Anhaltspunften dafür, daß Plato nach wie vor die Thätigfeit 

des Staates im Intereſſe der Erziehung und des Unterriht3 dem 

gejamten Bürgertum zu Gute fommen lafjen will. 
Das harmonifche Verhältnis, welches der Idealſtaat zwiſchen 

allen Klaſſen der Geſellſchaſt herzuftellen ſucht, ſoll nicht bloß das 

Werk des Zwanges, jondern in erfter Linie eine Frucht der freien 

Überzeugung, der „Überredung“ fein.) Diefem Zwed dienen unter 
anderem die Glaubensvorftellungen, welche Plato den Angehörigen 

der Erwerbsitände, den „übrigen Staatsbürgern”, ebenſo eingeprägt 
willen will, wie den Beamten und Kriegern: der ſchon erwähnte 

Schöpfungsmythus, der durch die Lehre von der Vermandtichaft 

aller Bürger das ganze Volk mit dem Geitte der Bruderliebe 
erfüllen Joll,2) ferner die ebenfall3 mythiſch eingefleidete Xehre, daß 

die Scheidung der drei Stände des Vernunftſtaates ein Werk der 

Gottheit felber fei,3) endlich der Götterſpruch, nach welchem jede 

Veränderung in dem gegenfeitigen Verhältnis diejer Stände, jedes 

Hinaugftreben eines Standes über die ihn durch die Verfaſſung des 

Staates zugewieſene Nechtsiphäre den Staat felbft mit dem Unter: 

gang bedrohen würde.*) 

daß Plato jelbft fih für die muſiſche und gymnaſtiſche Ausbildung aller 

Staatdangehörigen ausgeſprochen hat, ift bisher völlig überjehen worden, 

felbit von Strümpell, der in feiner Geſchichte der praftiichen Philofophie der 

Griechen (©. 387) in der Sache felbit bis zu einem gewifjen Grade da3 Ric): 

tige gefehen hat. 
!) Rep. 519e. 

2) 4140 ff. 

3) 415a. 

) 415c. 



330 Erſtes Bud. Hellas. 

Auch Für Die Megierten ſoll die Staatsordnung nicht blof 
etwas Hußerliches fein, jondern ihrem Innenleben vermittelt werben. 
Zie müſſen diejelbe, um ihr innerlich zuftimmen zu fönnen, ala das 
Werk der höchſten Ordnerin aller Tinge, der Gottheit, auffaffen 
lernen, deſſen Berechtigung von vornherein außer Frage fteht. Das 
Individuum joll in den Stand gejegt werden, alle Zweifel an ber 
Gerechtigkeit der ftaatlichen Ordnung und alle Gedanken der Auf: 
lehnung zu überwinden, dadurch, daß ihm diejelbe zu einer gött 
lichen wird, daß es die Beſonderheit jeiner eigenen Stellung und 
Berufsarbeit al3 den Ausdruck eines göttlichen Willens, feine Unter: 
werfung unter das Ganze al3 eine religiöje Pflicht erfaffen Iernt. 

Tie Unterweifung in diefen Glaubensvorftelungen bildet bei 
der Hüterflaffe einen Beltandteil des muſiſchen Unterrichtes in dem 
hergebrachten Sinne des Wortes, des Unterrichtes in Mocfie und 
Mufit und in den yormuare d. h. Leſen und Schreiben. Folgt 

daraus nicht mit Notwendigkeit, daß Plato, wenn er diefe Unter: 

weiſung auc auf die Jugend des dritten Standes ausdehnen wollte, 

diefelbe zugleich an dem Elementarunterricht und der auf der ge 

reinigten Volksreligion ruhenden ſittlichen Erziehung beteiligen 

mußte? MB lato fagt jelbft in der Erörterung über bdiefe fittliche 

Erziehung, daß das Sepräge (euros), welches man dem Fühlen 

und Denken der Menschen zu geben wünscht, fih am Leichteften in 

bem lenkbaren Gemüt der jugend erzeugen läßt.!) Wie hätte er 

das Gepräge, welches er dem ethiich-politifchen Empfinden des dritten 

Standes geben will, auf anderen Wege ſuchen follen, al3 dem der 

Augenderziehung! Plato will ja auch die Jugend der bürgerlichen 

Klaffen vor ummürdigen Vorftellungen über die Götter behütet 

iſſen. Alle Mythen, welche jolche Borjtellungen enthalten, wie 3. 2. 

He Gefchichte von Giganten und Götterfämpfen u. dgl. dürfen im 

ereich feines Staates überhaupt „nicht erzählt” werden, dürfen 

„vor den Ohren Feines Knaben“ erwähnt werden, jelbjt wenn fie 

1) 377b: orxouv 0109’, HL «ey; nartös Loyov ueyıoror, aAAwg TE 

I dnalg Örwonv; uadtora „ap di tote nAdtrere xai Evdustat 

üv rs Bovklera Evayuıjraodar Exdorw. 
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nur im fombolifchen Sinne gemeint find.!) „Denn der Knabe 
vermag nicht zu unterjcheiden, was Sinnbild ift, mas nicht, auch 

pflegen die Borftellungen, die der Menſch in diefem Alter in fich 

aufnimmt, nnaustilgbar und unveränderlich feitzuhaften.“2) Der 
Idealſtaat wird daher unter feinen Umständen (ovd’ onrworıovr) 

zugeben, daß „die Knaben die erſten beften Sagen, die von den 

ersten Beſten erdichtet find, anhören und in ihre Seele Vorſtel⸗ 

lungen aufnehmen, die größtenteil3 denen entgegengejeßt find, von 
denen wir glauben, daß fie diefelben im fpäteren Leben feithalten 

müſſen.“) 

Wenn aber die heranwachſende Jugend des dritten Standes 

ſich desſelben ſtaatlichen Schutzes gegen das Eindringen ſtaats— 
und ſittengefährlicher Vorſtellungen erfreut, wie die der Hüterklaſſe, 

ſoll ihr nicht auch das poſitive Ergebnis der platoniſchen Pädagogik 
zu Gute kommen, nach welcher es eben wegen der Nachhaltigkeit 
der Jugendeindrücke „für das Allerwichtigſte anzuſehen iſt, daß die 

Kinder in dem, was ſie zuerſt hören, Dichtungen hören, deren Er— 

zählung zur Tugend anzureizen vermag?“«) Liegt es nicht im 

Intereſſe des Idealſtaates ſelbſt, die ſittlichen, religöſen und ſozialen 

Vorſtellungen, welche auch die Angehörigen des dritten Standes 

„feſthalten“ müſſen, und die Dichtungen, durch welche ſich dieſelben 

erzeugen ſollen, zum Gegenſtand einer ſyſtematiſchen Jugenderziehung 

zu machen, welche nach Platos eigener Anſicht dem Staate mehr 

als irgend etwas anderes die Nachhaltigkeit ſolcher moraliſcher Vor: 

ftelungen und Geſinnungen verbürgen kann? 

Und fordert nicht Schon die Verfafiung des Vernunftſtaates 

ein gewilles Maß öffentlicher Erziehung für alle Volksklaſſen? Die 
Ständegliederung ſoll hier ja durchaus nicht zu einem ftarren Kaften- 

weſen führen, welches den Niedriggeborenen unter allen Umftänden 
— — — — — — 

1) 378b: . .. oð Aexıdan .. . &v 15 ijuercoçg nöleı (sc. oörot ol 

Aoyoı) ovudE Acxıeov ven axovort, 378d: ou napadexıeov eis ııv nodır. 

2) Ebd. 
») 377b. 
ı) 378e. 
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fih nicht bloß gezwungen, jondern in freiwilliger Selbſtbeſchränkung 

und aus innerer Überzeugung in die Unterordnung unter die zur 

Herrſchaft Berufenen füge!) Es ift der Geift der fittlihen Selbft- 

zucht (owyeoovrr), der fich hier von oben her über alle Stände 
verbreitet,?2) und mit dem fich andererfeit3 auch bei dem dritten 

Stande die Fähigkeit verbindet, den Anforderungen zu entfprechen, 

welche das Gerechtigkeits prinzip des Vernunftftaates an den Ein- ° 

zelnen ſtellt. 

Diejes Gerechtigfeitsprinzip wird verwirklicht dur) das „an: 
gemefjene” Thun (oixeiorngeyia) aller Bollsgenofien.®) Jeder hat 
die Stellung im allgemeinen Arbeitsleben, welche ihm die Geſamt— 

heit nach dem Maße feiner Kräfte und Gaben angewiefen, voll und 

ganz auszufüllen, auf fie hat er feine ganze Thätigkeit zu Eonzen: 
trieren und nicht in Wirkungsſphären überzugreifen, welche außer: 

halb feiner bejonderen Lebensaufgabe oder Betähigung liegen. Keiner 

bat nur fi felbit und jeinem Intereſſe zu leben, fondern als 
Teil eines Ganzen auch im Sinne des Ganzen thätig zu fein, fo 

daß das, was der Eiuzelne der Gejamtheit zu nügen vermag, der: 

1) 431d: xai unv eineo av Ev al nodeı 7 avın döfa Evsorı 
Toig TE Äpyovaı xai apyouevois negi tod ovorıvas dei doyesıy, 
xei Ev Tavım ar Ein Tovro &Evov. ij ov doxei; zai uaie, Epn, opoder. 

2) Die awggoorrn iſt die Tugend, welche die Regierten mit den Re: 
gierenden gemein haben, wie Plato ausdrüdlich jagt. 43le: Ev nrorepors 

ovv_ grijosıs ıWv noAıtWv TO Owppoveiv Eveivaı, örav ovıws Eywaiv; &y 

Tois Gpyovaıy 7 Ev Tois apyouevos; Ev auport£goıs nov, Egn. Wie 

fann man (3. B. Ziegler: Geſch. d. Ethik I, 89) angeſichts diejer Stelle be: 

haupten, daß der dritte Stand „überhaupt feine Tugend habe’? Die awgoo- 

ovyı, it allerdings nicht die befondere Tugend besfelben; aber das jchließt, 

wie Hirzel mit Recht bemerkt, Teineswegs aus, daß fie im Sinne der plato= 

nischen Piychologie „eine Tugend des dritten Seelenteils“ d. h. eben des mit 

dem dritten Seelenteile von Plato in Parallele gejetten dritten Standes ift. — 

„Über den Unterjchied der dixarosuvn und ber owgyeposvv:; in der plat. Re: 

publif”: Hermes VIII, 383. 
3) 434c: yonuarıarıxov, Enıxovgixon, pvAaxıxod YyErvovs OlxELONEKYIE, 

Exaotov TovIwy TO Eavrov np«trovrog Ev noAtı, Touvavriov ExElvov (BC. Ins 

noAvngayuoovvns xrA.) dıxauoavvn 7’ dv Ein xal ı)jv noAv dixaiav nageyot. 



s;=  Sslas. 

men Abe: Ihun des Einzelne: 

„I ST dadurch ein Mintel mi: 

Sm des iozialen Friedens, der 

> zussihneraten. j 

zen Irnstslebens, Die wie jü 

> zen Gewalt und mechaniich 

2.0 ar Begrerden der Wil: 

2.2 „Überzeugung“ de 

zen will, ſie kann nur 

. . .c som Gemeinſinn til, 

22 ZIEES Plege nimmt, 

meer des Mannes für 
“ . . .. &£e 

NS rer rir den Staat 

I . rer — dereinſt ſelbſt 

Sonn Su Is desſelben 

22 Darauf legt, 

on v2 2m Numlte, wie 

> Iz.r: ENe Mar 

Sin F rnitliche 

or ind emvrẽeng 
” 0. 5: side 

. "2 mm Nu 

So N LUIMNI TSSENT 

> u. IE mein 

” ” „um San 

arm Na 
n nem sigin 

x X N . > 8 

> 3 
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drud gebracht willen will, im mejentlihen die Frucht der fittlichen 

Beichaffenheit derſelben ift (To zig wuxijs 79 Erreran)!) und 
zwar einer guten fittlichen Bejchaffenheit (swgyooros re xai ayador 
9000),2) die Frucht einer Gefinnung, welche den „Charafter 
gut und Schön geftaltet hat.“s) Wie kann er es bei diefer 
Anſchauung einzig und allein dem Zufall überlaffen haben, ob fich 

Poeſie, Kunft und Kunfthandwerf überhaupt auf die Stufe fittlichen 

und äfthetiichen Empfindens erheben und auf ihr behaupten würde, 

welche die Erfüllung feiner Anforderungen vorausſetzt! Wie Tann 

er von ihnen ohne Weiteres erwartet haben, daß fie immer befähigt 
jein würden, „dem Wejen des Schönen und Wohlanftändigen nach— 
zujpüren” (ixvevsır nv Tod xadov TE xal Evoxr 1ovos Yvoıv),*) 

wenn die — allerdings unentbehrlide — Anlage dazu bei den 

Einzelnen nicht entwidelt und geſchult wird? 

Blato jelbit jagt an der nämlichen Stelle, wo er dieje ideale 

Forderung an die künſtleriſche und gemerbliche Produktion des 
Spealjtaates Stellt: „Won der größten Wichtigkeit für die Erziehung 

ift die muſiſche Bildung. Sie erzeugt eine wohlanftändige Ge: 

ſinnung (geosı TV evoxruoovr;r). Nur wenn er richtig erzogen 

wird, wird der Menfch zu einem ſolchen Wohlanftändigen, wenn 

nicht, zum Gegenteil.) Je bejjer die Erziehung, um fo ſchärfer 

wird der Blick für das „mangelhaft Gebliebene und unſchön Aus- 

- geführte oder von Natur unſchön Gebildete”,6) um jo empfindlicher 

1) 400d. 
2) 40la. 

3) 400d: evAoyia apa xai Evapuocria zal svoynuooUyN xal evgvduie 
eundeie dxoAovdei, ovy iv dvamay ovoav Unoxogılöuevor xaAovuev Ws Ev- 

79e1av, dAdd ıjv os aANIwWs ev re xal xaAws Lo N90s xzareoxeve- 

ouelvnv diavoiav. 

) 40lc. 

5) 401d: xei noei (sc. 7 wovon TE0gN) evoynuore, &av tıs og9Wws 
teagn, el dE un torvarriov. — Endziel ift die Liebe des Schönen der de 

nov TeAevray TE uovoıxa Eis Ta Tod xaAov Eowrixa. 403c. 
6) ww napeisınoufvwy xai un xuAus dnulovoyndertwv 7 u xadus 

givrov 40le. 
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zuftreuen”, ihn aufzuklären über fich ſelbſt und feine Stellung in 

der Gefamtheit? Hat nicht gerade Sofrates die Disfuffion über 
die fittlihen Aufgaben des Menjchen hinausgetragen auf den Markt, 

in die Baläftra und die Buben der Handwerker?!) Und ift es 

nit das Glüf des geſamten Bolfes, in deſſen Dienjt er alle 

Staatögemwalt jtellt? ?) 
Auch der platoniihe Sofrates denkt troß feiner ungleich 

größeren Zurüdhaltung gegen die Mafje in der Hauptjache nicht 
anders.) Denn durin liegt ja gerade das Mejen der von ihm 
verfündeten „wahren Staatskunft”, daß durch fie der Staat zu 

einer Anftalt wird, welche möglichft alle zum Guten zu erziehen 

ſucht.) Wenn es auch immer folche geben wird, deren „Ungelehrig- 
feit und niedrige Gefinnung” (auadia xai Taneırorvs) aller Er: 
ziehung fpottet, jo kann doch bei diefer Auffaſſung der Staat un: 

möglich von vorneherein ganze Klaffen oder gar die große Mehr: 

beit feiner Bürger von folder Erziehung ausſchließen. Ein Etaat, 

der, wie der platonijche, nicht das Glück irgend eines einzelnen 

Standes, jondern de ganzen Volkes will, muß auch die unent- 

behrliche Borausfegung alles Wohlbefindens, ein gewiſſes Map 
von n Sittlichkeit möglichft zu verallgemeinern Juchen. Alle anderen 

) Bel. wa? Plato felbft in der Apologie (29d) Sokrates von fid 
fagen läßt: ou un navroouaı Yılovogar xal vuiv napaxeievouevös TE zei 
Evdeixvuusvos OTw av del Evyruyyayw Vuwv, Aywv olaneo Eiwda, 

örı W Äpıore dvdowv ... Xonudtwv u8v ovx aioyı'veı Enıuelovuevog..., 
goovnosws de zul aAmseias xai ns yuyis Onws ws Beiriorn Era, 0vx 
ErtLueÄel OUTE Foovrißeis; 

?) Xen. Mem. III. 2. 2: xai Baoıdleis aya9os, ovx El Movov Toü 

Eavıod Biov xaAws nEoEETIjxX0L, ad’ Ei xai, wv Bacıkevor, Tovroıs evdar- 

kovias aitıos ein. $4: xai ourwg Enioxonwr, Tis Ein ayatou jyEuovos 

dem), td uev alla nrepiggei, xarekeıne dE TO Evdaiuores noLeiv ur 
ay nyjraı. 

3) Wal. die bezeichnende Frage des Sokrates im Gorgias 5154: Beer 
Kadlıxıns ı;dn Tivd Beitiw nenoimxe Wr noAtWr; Eativ öç riç IE0TEROr 

noripos wr «dıxos TE xal dxoAaatos zal agpwv dia Kadkızkea xakos TE 
xuiyados yEyorev 7 EEvos 7 qotos, 7) dovkog 7 EAevdepos; 

1) Ilodır, 308 f. 
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Wohlthaten, die den Bürgern erwieſen werden können, find ja nach 

Platos Anficht für diefelben vollfommen wertlos, wenn es nicht 
gelingt, fie zugleich auch fittlih zu beſſern.)) Und Plato fann diefe 

Aufgabe feinem Staate umfoweniger abgefprochen haben, da er der 

Überzeugung lebt, daß für niemand Beruf oder Stand ein abjo- 
lutes Hindernis bildet, je nach feiner individualität ein größeres 

oder geringere? Maß von Sittlichkeit zu erreichen.?) 
Nichts Fönnte auf diefe Anſchauung Platos ein Flareres Licht 

werfen, al3 die Anklage, welche er gegen die politischen Führer der 

atheniichen Demokratie, gegen Perikles, feine Vorgänger und Nach: 
folger erhebt. Er kann fie nicht al3 „gute Staatsmänner” (ovx 
ayayoi ta nodrıxa),?) ja nit einmal als gute Staatsbürger 
anerkennen, „weil fie es verabjäumt hätten, ihre Mitbürger aus 

Schlechteren zu Befjeren zu machen“ (Beiriovs arri yeıpovwv),t) 

was doch „das alleinige Streben eines guten Bürgers fein muß“.>) 

Eollte aber für denjelben Mann, der die StaatSmänner des 

geihichtlichen Staates in folcher Weile für den Stand der all— 
gemeinen Bolksfittlichfeit verantwortlid” macht, der die Bolitifer 

und Nedner der Demokratie vor allem als ſchlechte Volkserzieher 
vermwirft und den Staat al3 eine Erziehungsanftalt für alle profla- 

') Ebd. 5l3e: de’ ovv ourws Enıyeipnreov nuiv Eoriv 15 noölsı xai 
tois noAitaıs Hepanevsıy, Ws BeAtiorovs aurous ToTs nolitas 

1oLodvras; dvev yag dn trovrov... ovudev Opelos aAANY EVEPQ- 
yeciav ordeuiav nooogEgeiv, av un xaAn xayadı) 7 diavoma j tWr 
ueilovrwy 7) yonuara noAila Auußüvev 7 doynv wor 7 aAlıy duvauır 

qvutivuoũv. 

2) ©. die ſchöne Stelle über die Wahl der Lebensloſe Rep. 617e: 
ıputos de 6 Anya'y noWrus algeio9w Piov, G auveotas LE avayans.. dern 
de «dEeonorov, nv TIuw» xal arıudlwvy nAEoy xai Eiattov 
arrys Exuoros Ekeı alria Edouevov: Hei avairıos. Vgl. Leg. 

904d, e. 
3) Gorgias 5174. 

4) Ebd. 31530. 
5) uovov Eoyov dyasou noAirov 517b. Vgl. 5l5b: 7 dAdov Tov 

don Lmiundnoe nulv &AIwv Eni Ta ıns NoAswWs nedyuara 7 Onws C ıı 
peAtiotor noAttas wuev; 
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zuftrenen”, ihn aufzuklären über fich ſelbſt und feine Stellung in 

der Gejamtheit? Hat nicht gerade Sofrates die Diskuffion über 
die fittlichen Aufgaben des Menjchen hinausgetragen auf den Marlt, 
in die Baläftra und die Buden der Handwerker?!) Und ift es 
nit das Glüf des gejamten Volkes, in deflen Dienft er alle 
Staat3gewalt ftellt? ?) 

Auch der platoniihe Sokrates denkt troß feiner ungleich 
größeren Zurüdhaltung gegen die Maſſe in der Hauptjache nicht 
anders.3) Denn darin liegt ja gerade das Weſen der von ihm 

verfündeten „wahren Staatsfunft”, daß durch fie der Staat zu 

einer Anftalt wird, welche möglichſt alle zum Guten zu erziehen 

jucht.*) Wenn e3 auch immer folche geben wird, deren „Ungelehrig: 
feit und niedrige Gefinnung” (auadie xai terreırorrs) aller Er: 
ziehung fpottet, fo kann doch bei diefer Auffallung der Staat un: 

möglich von vorneherein ganze Klaffen oder gar die große Mehr: 

heit jeiner Bürger von ſolcher Erziehung ausjchließen. Ein Staat, 

der, wie der platonifche, nicht das Glück irgend eines einzelnen 

Standes, jondern des ganzen Volfes will, muß aud die unent— 

behrliche Vorausfegung alles Wohlbefindens, ein gewiſſes Map 

von Sittlichfeit möglichft zu verallgemeinern ſuchen. Alle anderen 

) Bol. was Plato felbft in der Apologie (29d) Sofrate von fi 
fagen läßt: ov un navoouaı gilocogav xal vulv napaxeievousros TE xei 

Evdeixvvuevos OTW av del Evyruyyavw Vuwv, Aywr olansp eiwda, 

örı w dpiore avdgwWv.... onudıwv uev oVx alayı'vaı Enıuelovuerog..., 
goorjosus dE xai aAmdeins xal rs weyis Onws ws BeAriorn Eora, oue 
Enıuekel oVte goorrißes; 

?) Xen. Mem. III. 2. 2: xai Suolleıs ayados, oUx Ei uovor roü 

Eaviov Blov zahAs nYOESTIx0L, aA Ei xai, ww Baoıkevor, Tovroıs evdaı- 
uovias altıos ein. $4: xai oürws Enioxonw», Tis Ei ayaFou Nyeuoros 

apern, Ta ur aha negigoei, xareleıne de 10 evdaiuovas noieiv Wr 
Ay nyyıaı. . 

3) Vgl. die bezeichnende Trage des Sofrate® im Gorgiad 515a: Dege 
Kallıxıns jdn tırd Beitiw enoinxe Twv noAttwr; E0Tiv OS TIS IEOTEROr 
Novnp05 wr üdıxos TE zei axoAnoTtos xzai agowv dia Kadlızlea xadös re 
xayasos yeyower mn EEvos ij aoros, 7) dovklog 7 EAeudegos; 

4) Hoäıt. 308 f. 
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Mohlthaten, die den Bürgern erwieſen werden fünnen, find ja nad) 
Platos Anficht für diefelben volllommen wertlos, wenn es nicht 
gelingt, fie zugleich auch fittlich zu beifern.!) Und Blato kann diefe 
Aufgabe feinem Staate umjoweniger abgefprochen haben, da er der 
Überzeugung lebt, daß für niemand Beruf oder Stand ein abfo- 
lutes Hindernis bildet, je nad) feiner Individualität ein größeres 

oder geringeres Maß von Sittlichfeit zu erreichen.?) 

Nichts könnte auf diefe Anſchauung Platos ein Flureres Licht 
werfen, als die Anklage, welche er gegen die politifchen Führer der 

atheniichen Demofratie, gegen Perikles, feine Vorgänger und Nach— 
folger erhebt. Er Tann fie nicht als „gute Staatsmänner“ (ovx 

ayayoi Ta modırıxa),) ja nicht einmal al3 gute Staatsbürger 
anerfennen, „weil fie es verabfäumt hätten, ihre Mitbürger aus 

Schlechteren zu Beſſeren zu machen“ (BeAriovs arri yeıporwv),*) 

was doch „das alleinige Streben eines guten Bürgers fein muß“.5) 

Sollte aber für denjelben Mann, der die StaatSmänner des 

gefehichtlihen Staates in folder Weife für den Stand der all: 

gemeinen Bolfsfittlichfeit verantwortlic) macht, der die Bolitifer 

und Redner der Demofratie vor allem als ſchlechte Volfserzieher 

verwirft und den Staat al3 eine Erziehungsanftalt für alle profla- 

') Ebd. 5l3e: de’ ovv ovrws Enıyeigmteov juiv doriv ıj nölsı zei 
tois nolitaıs Hepuneveiv, Ws BeArtiorovg aurouüs Tors noiites 
nolLodvtes; dvev yao dn Tovrov... ovdev Opekos aAAN» EVEp- 
yeoiav ovdsuiav npoogyegeıy, &üv un zaAn xayadı) 7 dıavoma y Tor 
uehlovtov 7 yonuara noAla Auußdveıw 7 doyiv tivor 7 aklıy duvanıy 

nvrıvovv, 

2) ©. die ſchöne Stelle über die Wahl der Lebensloſe Rep. 617e: 
noustog dE d Anyu'v newWros algeis9w Biov, w auv£ora LE avayans . «gern 

dt adeosnorov, nv Tıuwv xul arıualwy nÄAEov xai EiAarrov 
arts Exaorog Efsı alria Eoukvov: Heos avairıos. Bol. Leg. 

904 d, e. 
3) Gorgias 5174. 

) Ebd. 315d. 
5) uovov Eoyov «yasov noAirov 517b. Vgl. 5156: 7 dAdov rov 

dpa Emuninas nulv &dwWv Eni 1a ns noAswg nodyuara 7 Onws € Ti 
Beitioror nokta wuer; 
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miert, follte für den bei dem Entwurf feines Staatsideals dieſe 

Frage, ſoweit es fi um die große Mehrzahl der Bürger handelt, 

gar nicht mehr vorhanden gewejen fein?!) Eine ganz undenkbare 

Annahme, welche zugleich die weitere Konfequenz in fich ſchlöſſe, 

daß der Vernunftftaat für die Sache der Volkserziehung noch weniger 

geleiftet Haben würde, als der beftehende. 

Adam Smith weift in der erwähnten Erörterung über die 
ſchädlichen Folgen der Arbeitsteilung rühmend auf die Gefeßgebung 

der belleniichen Staaten hin, welche durch ihre Fürſorge für Die 

mufifhe und gymnaftiiche Ausbildung aller Staatsangehörigen den 
Einfeitigfeiten einer gewerblichen und merfantilen Entwidlung ent: 
gegengewirkt hätten. Kann man Plato im Ernfte die Abficht zu- 
trauen, in jeinem alle beglüdenden Staat die ungeheure Mehrheit 
diefer Wohlthat zu berauben und damit eine der wertvolliten 

Schranken phylifcher und fittlicher Entartung ſelbſt niederzureißen? 

Übrigens befigen wir von Plato felbft eine Äußerung, in der 

er fich mit der genannten Thätigfeit des beftehenden Staates voll: 

kommen einverjtanden erklärt. Im Krito werden die Geſetze des 

Staates redend eingeführt; fie weilen den eingeferferten Sofrates 

auf die Fürforge bin, mit der fie fich feiner von Kindheit auf an: 
genommen, und der er die „Erziehung und Bildung”, die mufiche, 

wie die gymnaſtiſche, zu verdanken babe, die ihm fein Bater eben 

den Gejegen gemäß habe angedeihen laſſen. Sokrates d. h. 

Plato jelbit erkennt ausdrüdlich dieje ftaatlihe Fürſorge, die auch 

der Kinder des armen Handwerkes nicht vergißt, al3 etwas „Schönes“ 

an.?) Zwar handelt e3 fih dabei nicht um ein vom Staate felbft 

) Und ba3, obgleich er noch im „Staatsmann“ denfelben Standpunkt 
einnimmt! Es heißt hier (297b) von den Eugppoves doyovres, daß fie awLeır 

oloi Te woL xail ıtueivous Ex Yeıporw» anoteieiv (TOVS Ev Tn noAsı) zarte 

10 duvarov. 

2) 50d: 7 oV xaAWc npocetarrov nuwv ol Eni TovVros (sc. 
TooyN zei naudeig) Terayuevor vouol, NaApayyYyEkAAovTes TO naToi To 

GG GE Ev uovoıxn xai yvuvacılxzn naıdevsıv. Auch biefe für bie 

Benrteilung der jozialpolitifchen Stellung Platos überaus wichtige Thatjache, 

nn 
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geleitetes Erziehungsweſen, fondern im mejentlihen nur um mittel- 
bare Mafregeln, welche dem Staate eine gewiſſe Bürgſchaft dafür 

geben jollen, daß die heranwachſenden Bürger nicht ohne Erziehung 

und Unterricht bleiben. Allein für die prinzipielle Frage, auf 

welche Klaffen fi nad) Platos Anficht die Unterrichtspolitif des 
Staates zu erjtreden hat, ift das ohne Belang. 

Aber auch im Entwurf des Idealſtaates fehlt es keineswegs 

an Anhaltspunkten dafür, daß Plato nad) wie vor die Thätigfeit 

de3 Staates im Intereſſe der Erziehung und des Unterricht3 dem 

gefamten Bürgertum zu Gute fommen lafjen will. 

Das harmoniſche Verhältnis, welches der Idealſtaat zwischen 

allen Klaſſen der Geſellſchaſt berzuftellen fucht, ſoll nicht bloß das 

Werk des Zwanges, fondern in erjter Linie eine Frucht der freien 

Überzeugung, der „Überredung” fein.!) Diefem Zweck dienen unter 
anderem die Glaubensvorftellungen, welche Plato den Angehörigen 

der Erwerbaftände, den „übrigen Staatsbürgern”, ebenfo eingeprägt 
willen will, wie den Beamten und Kriegern: der ſchon erwähnte 

Schöpfungsmythus, der durch die Lehre von der Verwandtſchaft 

aller Bürger da3 ganze Volk mit dem Geilte der Bruderliebe 

erfüllen jfol,2) ferner die ebenfall3 mythiſch eingefleidete Lehre, daß 

die Scheidung der drei Stände des Vernunftſtaates ein Werk der 

Gottheit ſelber jei,3) endlich der Götterſpruch, nach welchem jede 

Veränderung in dem gegenfeitigen Verhältnis diejer Stände, jedes 

Hinausjtreben eines Standes über die ihn durch die Verfaffung des 

Staates zugewiefene Rechtsſphäre den Staat ſelbſt mit dem Unter: 

gang bedrohen mwürde.*) 

dat Plato felbft fi für die mufifche und gymnaſtiſche Ausbildung aller 

Staatdangehörigen ausgefprochen hat, ift bisher völlig überfehen morben, 

felbft von Strümpell, der in feiner Geſchichte der praftifchen Philofophie der 

Griechen (©. 387) in der Sache ſelbſt bi? zu einem gewifjen Grabe ba3 Rich: 

tige gejehen hat. 

!) Rep. 519e. 

2) 414e ff. 
s) 4154. 
+) 415. 
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Auh für die Regierten fol die Staat3ordnung nicht bloß 
etwas Hußerliches fein, fondern ihrem Innenleben vermittelt werben. 

Sie müſſen diefelbe, um ihr innerlich zuftimmen zu können, als dag 

Merk der höchſten Ordnerin aller Dinge, der Gottheit, auffaffen 

lernen, deſſen Berechtigung von vornherein außer Frage fteht. Das 
Individuum fol in den Stand gefett werden, alle Zweifel an der 

Gerechtigkeit der ftaatlihen Drdnung und alle Gedanken der Auf: 

lehnung zu überwinden, dadurch, daß ihm diejelbe zu einer gött- 

lichen wird, daß es die Bejonderheit feiner eigenen Stellung und 
Berufsarbeit al3 den Ausdrud eines göttlichen Willens, feine Unter: 

werfung unter das Ganze al3 eine religiöje Pflicht erfaſſen Iernt. 

Die Untermweifung in diefen Glaubensvorftellungen bildet bei 
der Hüterklaſſe einen Beftandteil des muſiſchen Unterrichtes in dem 

hergebrachten Sinne des Wortes, de3 Unterrichtes in Poefie und 

Mufit und in den yozuuare d. h. Lejen und Schreiben. Folgt 

daraus nicht mit Notwendigkeit, daß Plato, wenn er dieſe Unter: 

weilung auch auf die Jugend des dritten Standes ausdehnen wollte, 

diejelbe zugleih an dem Clementarunterricht und der auf der ge 
reinigten Volksreligion ruhenden fittlihen Erziehung beteiligen 

mußte? Plato jagt jelbft in der Erörterung über dieſe fittliche 
Erziehung, daß das Gepräge (rvrros), welches man dem Fühlen 
und Denken der Menfchen zu geben wünſcht, ſich am Leichteſten in 

dem Ienfbaren Gemüt der Jugend erzeugen läßt.) Wie hätte er 

das Gepräge, welches er dem ethiich-politiichen Empfinden des dritten 

Standes geben will, auf anderem Wege juchen jollen, als dem der 

Jugenderziehung! Plato will ja auch die Jugend der bürgerlichen 

Klaffen vor unmürdigen Borftellungen über die Götter behütet 
willen. Alle Mythen, welche ſolche Vorſtellungen enthalten, wie 3. 3. 

die Geſchichte von Giganten und Götterfämpfen u. dgl. dürfen im 

Bereich feines Staates überhaupt „nicht erzählt” werden, dürfen 

„vor den Ohren keines Knaben“ erwähnt werden, ſelbſt wenn ſie 

i) 377b: ovuxoũy 0109’, örı «oyn nerıos 8er ov uEyıoroy, alias TE 

xai vw xai dntaAo OrTwodv; udiAora« yadp dr) Tore nAatreras xai Evdveras 

TUnos, 09 dv TIs Bovksraı &vanunvaodaı Exiorw. 
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nur im ſymboliſchen Sinne gemeint find.!) „Denn der Knabe 

vermag nicht zu unterjcheiden, was Sinnbild ift, mas nicht, auch 

pflegen die Borjtelungen, die der Menſch in dieſem Alter in fich 

aufnimmt, nnaustilgbar und unveränderlich feftzubaften.”2) Der 
Idealſtaat wird daher unter feinen Umftänden (0vd’ önweriovr) 

- zugeben, daß „die Knaben die eriten beften Sagen, die von den 
ersten Beſten erdichtet find, anhören und in ihre Seele Vorſtel— 

lungen aufnehmen, die größtenteil3 denen entgegengejegt find, von 

denen wir glauben, daß fie diefelben im fpäteren Leben feithalten 

müfjen.” 3) 

Wenn aber die heranwachſende Jugend des dritten Standes 

fih desjelben ftaatlihen Schuges genen das Eindringen ftaat- 

und fittengefährlicher Vorftellungen erfreut, wie die der Hüterklaſſe, 

joll ihr nicht auch dag pofitive Ergebnis der platoniſchen Pädagogif 

zu Gute kommen, nad welcher es eben wegen dei Nachhaltigkeit 
der Augendeindrüde „für das Allerwichtigfte anzufehen ift, daß die 

Kinder in dem, was fie zuerjt hören, Dichtungen hören, deren Er: 
zählung zur Tugend anzureizen vermag?” *) Liegt es nicht im 

Intereſſe des Idealſtaates felbft, die fittlichen, veligöjen und ſozialen 

Borjtellungen, welche aud) die Angehörigen des dritten Standes 

„teithalten” müſſen, und die Dichtungen, durch welche fich diefelben 

erzeugen jollen, zum Gegenſtand einer ſyſtematiſchen Jugenderziehung 

zu machen, welche nach Platos eigener Anfiht dem Staate mehr 

al3 irgend etwas anderes die Nachhaltigkeit Jolcher moralifcher Vor: 
ftellungen und Gefinnungen verbürgen fanıı? 

Und fordert nit Schon die Verfaſſung des Vernunftftaates 

ein gewiſſes Maß öffentlicher Erziehung für alle Volksklaſſen? Die 

Ständegliederung ſoll hier ja durchaus nicht zu einem ftarren Kaſten— 

wejen führen, welches den Niedriggeborenen unter allen Umftänden 

1) 878b: ... od Aexıeas.... Ev zi quſréog noieı (sc. ovros ol 
Aöyoı) ovde Asxreov ven axovoru. IT8d: ov nagadexıeov eis ımv noAır. 

2) Ebd. 
») 377b. 
1) 378. 
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an feinen Stand feſſelt, fie joll nicht der Ausdrud von ftändischen 

Privilegien und Monopolen fein, jondern einzig und allein ein 

Werkzeug für die Verwirklichung des Staatszweckes, der jede 

Klaſſenpolitik ausichließt. Um des Staatszweckes willen werden 

bier die Söhne der oberen Klaſſe bis hinauf zu den Regenten, 
wenn fie fich für den militärischen oder politifchen Beruf der Väter 

ungeeignet erweifen, rldficht3los „zu den Handwerkern und Bauern 

hinabgeftoßen”, während der begabte Handwerker: und Bauernjohn 

ungehindert zu den höheren Bernfen, ja zur oberiten Negierungs- 

newalt emporfteigen kann.) Dem Genie und Verdienſt winkt hier 
im wahrften Sinne des Wortes die Krone.) Wie vermag aber 
der Staat die für feine Zwecke hervorragend begabten Elemente 

des dritten Standes zu erkennen, wenn er demjelben nicht ein ge: 

wiffes Maß von Erziehung und Unterricht zu teil werben läßt? 

Oder follen die Kinder, wie in dem Utopien des ungarifchen Fauit 
nach Maßgabe ihrer Schädelbildung den einzelnen Berufen zuge 

wielen werden? Wenn ferner Plato in feinem Staat jedem Ein: 

zelnen durch die Gefamtheit den Beruf zuweiſen will, der feiner 

individuellen Naturanlage entſpricht,“) wie Tann diefe Naturanlage 

fich offenbaren, wenn der Staat nicht durd) ein öffentliches Unter: 

richtsſyſtem allen feinen Angehörigen die Gelegenheit dazu bietet? 

Plato ſelbſt verlangt die allerforgfältigfte ftaatliche Überwachung der 
geſamten heranwachſenden Jugend, damit fi der Staat über die 
Anlagen des Einzelnen ein Urteil bilden könne.) Wie ift Diele 

Üdermaduna anders möglich als mittels der Schule? 

In demſelben Ergebnis gelangen mir, wenn mir uns Die 

Stellung vergegenwärtigen, welche der dritte Stand jelbit im Jdealitaat 

einnimmt. Wir Sehen, daß doch auch dieſem Stand ein tittliches 

Stel geſtedt wird, welches keinoswegs ein niedriges iſt. Im Jdcal- 

ſtaat wird von dem wirticbaftenden Bürgertum ermartet, daß es 

Ale, 

Ur, die Rezeichnung der Regenten dat Idtalſtaateẽ alt „Könige“ Aa 
A423dvvi. ipeter. 

X 4 1 N Ü 
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fich nicht bloß gezwungen, fondern in freiwilliger Selbftbejchränfung 

und aus innerer Überzeugung in die Unterordnung unter die zur 

Herrihaft Berufenen füge!) Es ift der Geift der fittlichen Selbit: 

zucht (owgeoovrr;), der fid) hier von oben her über alle Stände 
verbreitet,?) und mit dem ſich andererjeit3 auch bei dem dritten 

Stunde die Fähigkeit verbindet, den Anforderungen zu entiprechen, 

welde das Gerechtigkeits prinzip des Vernunftitaates an den Ein ° 
zelnen ftellt. 

Diejes Gerechtigfeitäprinzip wird verwirklicht duch das „an: 

gemefjene” Thun (vixeiongeyie) aller Bolfögenofjen.®) Jeder Hat 

die Stellung im allgemeinen Arbeitsleben, welche ihm die Gejamt: 

beit nach dem Maße Jeiner Kräfte und Gaben angemwiejen, voll und 

ganz auszufüllen, auf fie hat er feine ganze Thätigfeit zu konzen— 

trieren und nicht in Wirfungsiphären überzugreifen, welche außer: 
balb feiner bejonderen Lebensaufgabe oder Befähigung liegen. Keiner 

hat nur fih jelbjt und ſeinem Intereſſe zu leben, jondern als 

Teil eines Gunzen auch im Sinne des Ganzen thätig zu fein, jo 

daß das, was der Eiuzelne der Gejumtheit zu nüßen vermag, der: 

1) 4314: xei umv eineo au &v dAin noAsı 7 avın dof« Eveaıı 
Tois TE Apyovoı xaui doxyouevoıs nepL Tod ovorıyas dei aoyeır, 

xcè Ev Tavın ar ein Tovıo &vovr..n) ov doxei; xai uni, Ep, opoden. 

?) Die owgpootyn iſt die Tugend, welche die Regierten mit den Re: 
gierenden gemein haben, wie Plato ausdrüdlich jagt. Ale: 6 nroreposs 
ovv_ gYijasıs ıuv NoAırWv TO GWgppoveiv Eveivaı, öray ovrws Eywoiw; &v 

Tois dpyovoıw 7 Ev Tois upyouevois; Ev auportegpoıs nov, Epn. Wie 

fann man (3. B. Ziegler: Geſch. d. Ethik I, 89) angeſichts diejer Stelle be- 
haupten, daß der dritte Stand „überhaupt feine Tugend habe’? Die awgoo- 

ovyn iſt allerdings nicht die befondere Tugend desfelben; aber das ſchließt, 

wie Hirzel mit Recht bemerkt, keineswegs aus, daß fie im Sinne der plato- 

niſchen Pſychologie „eine Tugend des dritten Seelenteil3* d. h. eben des mit 

dem dritten Seelenteile von Plato in Parallele gejegten dritten Standes ift. — 

„Über den Unterjchied der dixauoouyn und der owgpgosurn in der plat. Re: 

publit“: Hermes VIII, 383. 
3) 434: Yonuerıorıxov, Errixovgixon, puvAaxıxov yEvovs OLXELOIEAYIR, 

ExcioTov TOVIWv LO Euvrov nE«TIOVTog Ey IOAEL, Touvurılov Exeivov (Sc. Tijs 
noAvngayuoovyıjs xıÄ.) dixaoovvn] 1’ dv Ein xal ımv noAv dixaiay nageyor. 
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ielben auch virich u Gute mar, Ale Thon des Eimelnen 

erhält io ein isidlee Genie 1 min miurd em Wind nicht 
ber Trennung und lerrertung, Iomben des Iszialen Friedens, der 

barmsniigen Übereintummung der Volligensten 
zieie Sorialiñerung des getiamien Arbeuslebens, die wie ja 

Plato ielbn zugibt, nicht Elch Dich Zußere Gewalt und mechaniſche 
Kiederbaltung der egsimiihen Triebe und Begierden der Rider 
ftrebenden, iondern mindeñens ebeniciehr durd) „Überzeugung“ ber 
veritändigeren und betieren Elemente erreicht tein will, fie fann nur 
das Ergebnis einer iyitematiihen Erziehung zum Gemeinjinn jein, 
welche ihon das Gemüt des Kindes in ihre Zucht und Pilege nimmt, 
welde das Bewußtiein der höheren Beſtimmung des Mannes für 

das Ganze ſchon in der Zeele des Knaben wedt. 

ie könnte überhaupt die Erziehung derjenigen für den Staat 
gleichgültig fein, welhe — zum Teil wenigſtens — dereinſt ſelbſt 

befähigt jein jollen, in ihrem Schaffen die höchſten Ziele desjelben 
zu unterftügen! Wir jehen, welches Gewicht Plato darauf legt, 

daß in den Schöpfungen der redenden und bildenden Künite, wie 
in den Erzeugnifien des Handwerkes nur das Schöne, Edle, Maß: 

volle zum Ausdrud komme, alles Gemeine, Häßliche, Unfittliche 

ferne bleibe, damit ſchon die ganze äußere Umgebung das empfäng- 

liche Gemüt der heranwachſenden Jugend mit harmonifchen Eindrüden 

erfülle, fie tiberall nur auf das Gute, Schöne, Ideale hinweije. Vie 

„Demiurgen“ müſſen fi, wie Göthe in dem Idealſtaat der Wander: 

jahre von den Künftlern fordert, zulett dergeftalt über das Gemeine 
erheben, daß Die ganze Volfagemeinde in und an ihren Werfen 

fi) veredelt fühle! Sollte Plato wirklich geglaubt haben, dieſes 
hohe Ziel durch rein negative Mittel, durch polizeiliche Repreſſiv— 

maßregeln erreichen zu können? 

Daß dies nicht der Fall ift, geht zur Genüge aus feiner 
ansprüdlichen Erklärung hervor, daß das, was er in den Werfen 

der Dichter, der Künftler und der „übrigen Demiurgen” zum Aus: 

N 
) 5196. 
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drud gebracht wiſſen will, im weſentlichen die Frucht der fittlichen 

Beichaffenheit derfelben ift (Tu eis wuyns n98 Ensran)!) und 
zwar einer guten fittlichen Beſchaffenheit (ouyoovos re zai ayayor 
n%$ovs),?) die Frucht einer Gefinnung, welde den „Charafter 
gut und Schön geftaltet hat.“s) Wie kann er es bei diefer 
Anſchauung einzig und allein dem Zufall überlaffen haben, ob fic) 
Poelie, Kunft und Kunſthandwerk überhaupt auf die Stufe fittlichen 

und äfthetiichen Empfindens erheben und auf ihr behaupten würde, 

welche die Erfüllung feiner Anforderungen vorausfegt! Wie kann 

er von ihnen ohne Weiteres erwartet haben, daß fie immer befähigt 

fein würden, „dem Weſen des Schönen und Wohlanftändigen nad)- 
zufpüren” (ixrevsır vnv Too xalov ve xal evayxruovos Yvoıv),*) 

wenn die — allerding3 unentbehrlihde — Anlage dazu bei den 
Einzelnen nicht entwidelt und geſchult wird? 

Plato jelbft jagt an der nämlichen Stelle, wo er dieſe ideale 

Forderung an die künſtleriſche und gewerbliche Produktion des 
Idealſtaates stellt: „Yon der größten Wichtigkeit für die Erziehung 

ift die mufifhe Bildung. Sie erzeugt eine wohlanftändige Ge: 
ſinnung (geosı nv evaxnuoovvrr). Nur wenn er richtig erzogen 
wird, wird der Menſch zu einem ſolchen MWohlanftändigen, wenn 

nicht, zum Gegenteil.5) Je beſſer die Erziehung, um jo jchärfer 

wird der Blid für das „mangelhaft Gebliebene und unjchön Aus- 
geführte oder von Natur unſchön Gebildete”,e) um jo empfindlicher 

1) 400d. 
2) A0la. 
3) 400d: evioyia don xai evapuooria xal Evoynuoouvn xal evovduie 

Eundeig dxoAovdei, ovy Tv dvorav oVgav Unoxogılöuevor xaÄoduer ds Ev- 
79e1av, dd mv ws dAMIwWs Eu re xal xaAws TO dos xarsoxeve- 

ou£ynv dıavora». 

*) 401c. 
5) 401 d: xai norei (sc. 7 movoızn TgogN) Evaynjuore, av Tis 009ws 

reagn, el de un torvavriov. — Endziel ift die Liebe des Schönen dei de 
nov TEAEVTEV TE uovoıxd Eis Ta Tov xaAov Eowrıxe, 403c. 

6) tw» napeAsınousvwr xai un zaAws dnuioveyndertwv n un xalus 

guvrov 40le. 
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wird der Einzelne für das Häßliche werden und voll Freude am 

Schönen und dasjelbe in jeine Seele aufnehmend darin feine Nahrung 
finden, das Häßliche und Gemeine dagegen ſchon als Jüngling 

verabſcheuen, bevor er noch den Grund davon zu erkennen im 

Stande iſt. 

Allerdings wird dieſe Beobachtung in der Erörterung über 
die Erziehung des Hüterſtandes ausgeſprochen. Aber ſie ſelbſt iſt 

doch ganz allgemein gehalten und beruft ſich auf allgemeine, für 

alle Menſchen in gleicher Weiſe gültige Erfahrungen. Wir ſind 

daher wohl berechtigt, die Konſequenz dieſer ganzen Auffaſſung zu 

ziehen und zu ſagen: Sie führt zu dem logiſch unabweisbaren 
Schluß, daß, wenn in den Schöpfungen der Künſtler und Kunſt⸗ 

bandmwerfer nur der Geift des Schönen und Wohlanftändigen zum 

Ausdrud kommen fol, diefelben auch in diefem Geifte erzogen und 

gebildet werden müſſen. Aus mangelnder Erziehung würde ja, 

um mit Plato felbft zu reden, nur das „Gegenteil“ entfpringen 

fönnen: „Mufenentfremdung und Unempfindlichfeit für das Schöne“ 
(auovoia xai areıgoxaiie).!) 

Man fieht, in welch’ unlöslihe Widerſprüche die herrſchende 

Anſicht Plato verwideln würde. Sollen wir bei dem „größten 

Lehrmeijter der Welt“ ohne jeden zwingenden Grund auf feinem 
eigenften Gebiet ſolche Widerjprüche vorausjchen? 

Übrigens befigen wir eine, allerdings jpätere Außerung Platos, 
aus welcher wenigſtens joviel hervorgeht, dab er auch der Erziehung 

der „arbeitenden“ und wirtichaftenden Klaſſen ein lebhaftes Intereſſe 

entgegengebradht hat. Er ſpricht Hier die Anfiht aus, daß, wer 

als Mann e3 zu etwas Tüchtigem bringen will, von Kindheit auf 

in Spiel und Ernſt in allem fich üben müſſe, wa3 feinen fünf: 

tigen Beruf angeht.?2) „Wer ein tüchtiger Landwirt oder Bau: 

) Ebd. 
2) Leg. 643b, c: Acyw di; xai pnui Töv oriovv adyadoy avdea 

⸗ ” > >» 5 ⸗ > ⁊ - m N} 

Eeiloyra E0E0daı TovVTo avro &x naidwy evdüs ueleıav deiv nailorıa Te 

onovdasovta Ev ToIs TOV nOLYURToS EXEGTOIS IEOONXOVCI . olov ıov 

@ dyusov Eoeodar yEwpyür 7 rıva oixodouor, Tov ut» oixodo- 
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meifter werden will, deilen Spiel muß — bei dem Einen — in 

der Aufführung Findlicher Bauwerke, — bei dem Anderen — in 

landwirtjchaftlichen Beichäftigungen beftehen, und die Erziehung muß 

bei Beiden für kleines Sandwerfsgeräte, Nachbildungen des wirk: 
lichen, forgen. Überhaupt muß die Erziehung darauf hinwirfen, 

daß Schon die Jugend gewiffe Kenntniffe und Fertigkeiten, deren 

fie in ihrem fpäteren Berufe bedarf, ſich möglichſt ſpielend erwerbe, 

daß ſchon durch die findlichen Übungen den Neigungen und Trieben 

der Knaben die Richtung gegeben werde, in welcher fie bei ihrer 
fünftigen Berufsthätigfeit zu beharren haben.) Welche Bedeutung 
von diefem Geſichtspunkt aus die Volfserziehung für einen Staat 

erhalten muß, der Allen die Möglichkeit zu größter Berufstüchtig- 
feit verjchaffen will, das liegt doc) wohl auf der Hand! 

Daß Blato in der That keineswegs den ganzen dritten Stand 
al3 eine einzige „ſtumpfe und unbildfame Menge” betrachtet und 

behandelt wiſſen wollte, wie man ihm in völliger Verkennung feiner 
ganzen Anſchauungsweiſe unterjchiebt,2) dafür fpridt fogar, — fo 

parador es Elingen mag, — die politifche Stellung, welche er dem 

dritten Stande in jeinem Idealſtaate zumeift. Allerdings fehlt den 

uovyra tı ıuv naudeiwv olxodounudtwv naiLeıv 107, Tov d’ au yewpyouvıa 

xal öpyava Exaripw auıxgd, TWry aANILımWv ulunuaTe, nagaoxevaleın Tov 

TpEPoVt«a avıwv Exdrepov’ xul IN xui 10V UasMUdTev 000 dvayxala 
ngousuadnxevaı ngouavdaveır, 0lov TEXTOVA UETEEIV ij Oradudodaı xra. 

Plato nimmt bier Gedanken vorweg, welche der mobernften Volkserziehung 

angehören, die dee des Kindergartens und der Erweiterung besfelben zu einem 
förmlichen Arbeitsunterricht. 

1) Ebd.: ... xai neipacder (prui deiv) die tur naudımv Exeice 
Toeneıv Tas ndovas xul Enıdvulas twv naidwv, ol ayıxouevovs. aurous 
dei TERoS Eyeıy . xepadiarov dr) naudeias Acyousv ınv 0p9jv Toopmv, 7 

roũ ruiLovros nv yuyiv Eis Egwra 6 Ti udlıora akeı Tovtov, ö denosı 

yevousvov ävdo’ aurdvy teAsıov eivaı Ts Ton nedyuatos dperis. 

:) So Euden: Die Lebensanſchauungen der großen Denker ©. 56. 

Hätte Plato wirklich jo gedacht, jo würde e3 allerdings von borneherein 

abfurd ericheinen, daß er nicht nur gehofft hat, mit feinen Vorfchlägen „irgend 

etwas zu ftande zu bringen” — wie Euden meint —, fondern fogar einen 

Zuftand allgemeinen Wohlbefindens verwirklichen zu können! 

Pöhlmann. Gefc. des antilen Kommunismus u. Sozialiämus. 1. 22 a 
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Erwerbsklaſſen da3 Recht der Mitwirkung an der Bildung des 
Staatswillens, aljo das, was nach demofratiiher Anſchauung von 

dem Begriff des Staatsbürgertumd unzertrennlich ift. Allein daraus 

folgt keinesweggs, daß fie deswegen im Staate Plato8 weniger 
Bürger find, als die Klafle der Hüter, die man gegen die auf: 

drüdliche Erklärung Platos allein zu Bürgern des Bernunftftaates 

geitempelt bat. Sit etwa das StaatSbürgerreht in dem eben: 

genannten Sinne das auszeichnende Vorrecht dieſer letzteren Klafje? 

Gewiß nicht! Die Angehörigen derjelben ftehen als Beamte und 
Soldaten in einem reinen Subordinationgverhältnis zu der allmäd; 
tigen Regierung. Der Eine oder die Wenigen, welde „am Steuer 

des Staates“ ftehen, find im Befige der vollen und ungeteilten 

Souveränität. Ihrer abjoluten Machtvollkommenheit gegenüber ift 

die rechtliche Stellung aller anderen Klafjen prinzipiell die gleiche: 
die der unbedingten Unterordnung.) 

Zwar genießt die Hüterklaſſe injoferne einen Vorzug, als die 

Laufbahn des Soldaten und Beamten die Vorbedingung für die 
bereinjtige Erlangung der oberjten Gewalt bildet, und die Kinder 

der Klafje von vorneherein wieder für den Beruf der Väter erzogen 
werben. Allein ganz abgejehen davon, daß nur ein verjchwindend 

Heiner Bruchteil das genannte Ziel wirklich zu erreichen und damit 
aus den Reihen der Gehorchenden herauszutreten vermag, eine 

Klaſſenherrſchaft ſoll damit ja in feiner Weile geichaffen werden. 

Der eritere Borzug beruht auf dem Grundjaß der Arbeitsteilung 

und der daraus abgeleitete Alleinberechtigung der praftiichen und 
theoretiihen Fachbildung, der zweite auf der Fünftlichen phyſio— 

logifchen Ausleje, der die „für die Gemeinjchaft beftimmten Kinder“ 

ihr Dafein verdanken, und in welcher der Staat die unentbehrliche 
Garantie für die Erzeugung eines feinen Zweden entſprechenden 

) Gegenüber den @oyovres bilden die argariwra: zei 7 aA nodıs 

eine unterthänige Maſſe. 414d. Die nichtphiloſophiſchen Hüter werden 

ebenjo als „Beherrjchte" «oyoweros bezeichnet, wie das wirtſchaftende Bolt 

3. B. 4590. Es ift daher irreführend, wenn man mit Zeller Regenten und 
Krieger ohne Unterjchied ala „Altivbürger“ bezeichnet. 



III. 2. 2. Da3 Bürgertum im Bernunftftaate Plato2. 339 

Nachwuchſes fieht, ohne dabei jedoch gleichbefähigte Elemente aus 

anderen Klaſſen auszujchließen. Hier gibt es nicht, wie im ftändijchen 

Staat ein Recht der Kaftenangehörigkeit als folder und daher 
auch Feine Vergewaltigung durch erzwungene Ebenbürtigfeit der Un: 
ebenbürtigen. Überhaupt erkennt der Staat dem Snterefle der 
Hüterklaſſe keinen höheren Anſpruch auf Berüdfichtigung zu, als 

den der „übrigen Bürger“. „Wir geftalten uns,” jagt Plato, 

„ven glücklichen Staat nicht, indem wir einen Teil von der Gejamt: 
beit ausjcheiden und eine Minderheit in ihm als glüdlih an— 
nehmen, jondern den gejamten (Staat).)) Der Gejeßgeber küm— 

mert fi) nicht darum, daß jih im Staate Ein Stand vor Anderen 

wohl befinde, ſondern er fucht zu bewirken, daß es Allen im 

Staate wohl ergehe.?) 

Daher ftehen fic) hier auch die Angehörigen der verfchiedenen 

Volksklaſſen nah den Intentionen Platos feineswegs als Herren 

und Unterthanen gegenüber, vielmehr Fönnen fih alle Staats: 

angehörigen, der Beamte, wie der Gewerbsmann, der Soldat, wie 

der Bauer al3 Mitbürger?) ja al3 Brüder fühlen!) Diefes 

1) 420c und 421b 2) 519e. Über die Bebeutung diefer Stellen vgl. 
die Ausführung im nächften Paragraph. 

3) Im platonifchen Staat fpricht Jeder den Andern als „Bürger“ 
an, wie in der Demokratie. 463a: MoAitac udv di nüvres ovroL aldndovs 

11000800001; ws d’ 09; Daher bezeichnet auch Plato überall gegenüber den 

Hütern die Angehörigen der Erwerbsklaſſen ala bie „übrigen Bürger (3. B. 

417b) oder als „Bürger“ fchlechthin (3. B. 4164). — Ariſtoteles hat alfo 

hier Plato ganz richtig verftanden, wenn er jagt, daß die Hüter eigentlich 

eine militärische Bejagung darftellen und ala Bürger fchlechthin die Bauern, 
Dandiverfer u. ſ. w. zu betrachten feien. II, 2, 12. 12648. Vgl. Plato 415d. 
419: wonege Enixovpor uioswroi Ev ı] noAeı @aivorraı xa9njadaı ovder 
a@dlo 7 PoovpoVvtes. 

S. auch Ariſtoteles ebd. 11’: xairoı aysdov To ys nAnsos 
ns noAews To TWv AAlwv noir» yiveraı nAndos. — Daß man nad 

griechifcher Anjhauung durch Ausſchließung don der apy7 keineswegs not: 
wendig zum Nichtbürger wird, darüber vgl. Szanto: Das griechifche Bürger: 

recht ©. 6 ff. 

4) ©. oben ©. 283. 

22 - — 
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Solidaritätsgefühl iſt ein ſo inniges, die Wechſelbeziehungen zwiſchen 

den einzelnen Ständen ſind ſo ſehr von dem Geiſte gegenſeitigen 
Wohlwollens und Vertrauens erfüllt, daß man im Idealſtaat die 

Träger der Staatsgewalt nicht einmal mit dem Ramen bezeichnet, 
den man jelbit in der reinen Demokratie ohne Bedenken gebraudit, 

nämlich als Regierende (zoxorres) jondern als Erhalter umd 

Helfer (awırees zai Enizorgon); und ebenjowenig fühlen bie 

Männer der Regierung fih al3 die „Herren“ (deamoraı) des 

Bolkes, fondern fie ehren in demielben ihre Zohngeber und Er: 
nährer (miododorag re zai rooyeac). Negenten, Beamte, Sol: 

daten erjcheinen al3 „gefällige Berbündete“ der übrigen Bür: 
ger.') Eie jehen in ihnen nit „Schüßlinge und Untergebene“ 
(rregioixovs Te xal oixeras), jondern freie Männer, Freunde 

und Ernährer (eAevSFegovs gikovs TE xai ToogEas).?) Den 

Mann der Handarbeit verbindet mit dem Geiftesarbeiter, der den 

höchſten Zielen der Gemeinjchaft dient, von vorneherein ein ge 

wifjes ideelles Band, der von Plato ausgejprochene Gedanke, daß 

auch jener in gewiſſem Sinne ein Werfmeifter ift, der ſich in feinem 

Tagewerf möglichſt tüchtig zu erweijen hat, ebenjo, wie die „anderen 
Werfmeifter”.3) 

So erfreuen fih bier die Erwerbsſtände einer Wertſchätzung, 

von der Mlato ſpäter in den Geſetzen gejagt hat, daß fie dem 

Gewerbe nur dann allgemein und unbeftritten zu Teil werden 

1) Eruuayoı Wr dAlwr noirwv 417b. Dgl. Alba: Zuuuayos 
emieixeis. 

2) 547c. In diefer Hinficht berührt fich ber platonifche Staat un: 

mittelbar mit dem deal, welches Schäffle im „Bau und Leben des fozialen 
Körpers" 4. 279 aufgeftellt hat, mit dem Ideale „eines berufsanftaltlich 
durchgebildeten Gejellfchaftstörpers, in welchem von Herrichaft überhaupt nicht 
mehr bie Rede ift, ſondern nur von politifcher Berufsarbeit“. 

3) 421c: Touüs d’ Enıxovpoug ToVrovs xai Tovis gulaxag Exeivo avay- 

xu0reov nOIEIV xul NEIGTEOV, ONWS 0 TI aELoToL dnuLoveyol ou dav- 

to Epoyov Eoovrai, zei Tovs aAdovs anarras Worvrws. cf. 421d: tous 
dAdovs au dnuiovpyovs axoneı el trade dıiegyseigsı xra. Eine Auffaffung 

u noch in den „Geſetzen“ (921d) feftgehalten wird. 
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würde, wenn e3 in den Händen von wahrhaft fittlichen Menfchen 
wäre. Im Bernunftitaat genießt in der That die wirtfchaftliche 
Arbeit die Achtung, weldhe ihr — wie wir fahen — nad den 

„Sejegen” unter jener Vorausſetzung gebührt: Cie wird „geliebt 
und in Ehren gehalten wie eine Mutter und Pflegerin (Toopos).!) 

Allerding3 wird bier diefe Anerkennung der Ehre der Arbeit 
nicht von einer fo idealen Bedingung abhängig gemacht, wie dort, 
allein darüber fann doch Fein Zweifel beftehen, daß Plato als 
unentbehrlihe Grundlage ſolcher Berufsehre wenigftend ein im 
Vergleich mit der damaligen Wirklichkeit ziemlich hohes Durch— 

ſchnittsniveau der allgemeinen Volksfittlichfeit notwendig voraus: 
jegen mußte. Wie wäre fonft jene Gemeinjamfeit der Gefühle 

und Anfhauungen möglich, die doch — bis zu einem gewiſſen 
Grade wenigſtens — vorhanden fein muß, wenn auch der Höchft- 

gebildete und Höchititehende in dem Manne der Handarbeit den 

„Freund und Bruder” jehen joll, wenn „Alle — derjelben Herr: 

ihaft d. h. der Vernunft unterthan — nad) Vermögen einander 

ähnlich und befreundet” jein jollen??) 

Man made fih nur recht deutlich, wie hochyelpannt das 

deal ift, welches die foziale Organifation des VBernunftftaates ver: 

wirffichen will. Hier ift ja in vollem Maße das verwirklicht, was 

!) Vgl. oben ©. 254. Man fieht, wie jehr man Plato mißverfteht, 

wenn man mit Zeller (Der platonifche Etaat u. |. w. S. 65) die „Trennung 

der Stände” bei Plato ableitet „aus der Verachtung des Griechen gegen die 
Handarbeit, welche den Meiften da® Gewerbe, den Spartanern jelbft den 

Landbau ala eine Erniedrigung für ben freien Bürger erfcheinen Tieß”. 

Gerade im platonifchen Vernunftftaat gibt auch die wirtfchaftliche Arbeit dem 
freien Bürger feine Ehre. 

2) 5900: ... iva eis divauıy nävres Öuoscı wuev xal piAoı TW 

AUTO XUBEOVWUEVOL, 

Alle die im Text entwidelten Gefichtspunkte ignoriert Nohle, wenn er 

meint, dab die geiftige oder fittliche Ausbildung des dritten Standes nir— 

gends durch das Intereſſe des Ganzen gefordert werbe, daß die Gewerbe: 

treibenden ihre Beſtimmung volltommen erfüllen, wenn fie die nötige tech: 

niſche Fertigkeit haben (S. 145). 
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von Plato in einem früheren Werke als das höchſte Ziel wahrer 

Etaatsfunft Hingeitellt worden war, jenes „Sjneinanderweben ber 
Gemüter,” ') welches diejelben durch ein „göttliches Band“2) in 
Einklang bringt und das Zujammenleben der verichiedenen Klaſſen 
zu einem Abbild der Harmonie der Töne madjt.?) Diejes ideale 

Wechjelverhältnis der Stände aber fest hinmwiederum voraus, daß 
wenigſtens Die verftändigen Elemente auch der Regierten „eine 

richtige Vorftellung von dem haben, was ſchön, gerecht und gut 

ift,“4) oder daß, wie e8 im Staate Heißt, alle Klaſſen darin 

„tbereinftimmen, „was im Staate, wie in der Seele jedes Ein- 

zelnen von Nechtäwegen das Herrichende fein müfle,5) weil eine 

foldye Anfchauungsweife allein „wenigſtens in Beziehung auf den 

Staat zu einer befonnenen und verjtändigen Haltung führen Faıın.” 6) 

Mit der Harmonie, welche das Ganze erfüllt, muß fih aud 

das Seelenleben der einzelnen Bürger möglichft in Einklang fegen. 
Soll der Staat ein „in fich befreundeter” fein, ſollen nad) Mög: 

lichkeit alle Bürger einander ähnlich und befreundet fein, jo 

kann nicht Die ungeheure Mehrheit derjelben ſich in einer Seelen- 

verfaffung befinden, welche Plato als eine anarchifche bezeichnet, 
in welcher aus der „Verwirrung und verfchrten Richtung” (zaaayı, 

xcei zcheerı,) der verfchiedenen Scelenfräfte fi) immer wieder von 

neuem „Anrecht und Zügellofigfeit, Gemeinheit und Unmifjenbeit, 

kurz jede Schlechtigkeit erzeugt.””) Der Staat will nicht bloß 

ans mönlichft volllommenen technischen Einheiten zufammengejegt 

i) Hodır. RIIBh. 

?) Iria Srrapuocaueın desun. Ebd. 309b. 

2) Ral. Rep. 4324 die Bezeichnung des im Vernunftftaat alle Klafien 
bLeberrfebenden Geiſtes der aoggoarrn als dia aaowr napeyouevn Fvvd- 
dortar. Dazu A43le! deuorie uri 7 ooggooVın Wuolwraı. 

%) Hoden, Ude, 
N Rep. 43a! ware opforar' ar galuer tacı,r 177 Öuorotar 

goyposrrrn ira. zeiporos TE xai ausiroro xara Fra Irugosriar, 

erorzgor der apyer zai Er ode xal Er Eri Exaoto. 
%) Nadır, 3uꝝ d. 

Aue, 
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fein, wie das Getriebe eines toten Mechanismus, und muß baber 

notwendig die fittliche Forderung aufitellen, daß jeder Bürger fich 

bemübe, durch eine verjtändige Regelung des geſamten Trieblebens 
zu einer gewillen Herrſchaft über fich zu gelangen. 

Schon die Forderung, daß jedem Bürger die feiner Natur: 

anlage entiprechende Beichäftigung zuzumeifen fei, wird mit ber 

Notwendigkeit motiviert, daß Jeder „zu Einem, nicht zu einer Viel- 

heit und damit auch die Geſamtheit der Einzelnen zu einer Einheit, nicht 

zu einer Vielheit ſich geftalte.!) Soll diefe für den Einzelnen erreich— 

bare Einheitlichfeit weiter nicht? als die Konzentrierung auf ein tech: 

nifches Arbeitsgebiet bedeuten und nicht auch zugleich eine gewiſſe 

Bereinheitlihung des moralifhen Menſchen? Die Antwort Tann 

nicht zweifelhaft fein. Plato ſelbſt bezeichnet eben dies letztere Ziel 
al3 die Richtſchnur für jedes Thun und Handeln, mag es ih nun 

auf den wirtjchaftlichen Erwerb (meoi genuarwv xıyoıv) und den 

wirtichaftlihen Verkehr (mei ra idıa Evußolaıe) oder auf das 

ftaat3bürgerliche Verhalten beziehen.?) Und wenn auch Plato vor: 

ausfieht, daß ſelbſt im Idealſtaat unter den Erwerbsflaffen die 

Zahl derer überwiegen wird, welche diefer Forderung nur unvoll- 
fommen und unter der Einwirkung des auf fie durch Die Ver: 

ftändigeren geübten Zwanges gerecht zu werden vermögen,?) fo 

ericheint doch die gejchilderte Gemütsverfaffung bis zu einem ge 

wiſſen Grade auch für den dritten Stand erreichbar. Ohne fie 

würde ja aud) von vorneherein von einem Glück dieſes Standes 
nicht die Nede fein Fönnen. 

Die Tugenden nun, in melden fich diefe Gemütäverfaflung 
äußert, find die „Rechtlichkeit“ (dıxauoorvn) oder, wie Hegel über: 

jegt, Nechtichaffenheit, und jenes fittliche Verhalten, welches Plato 

1) 423d: xai rooüoSTç @AAovs Moditas, 005 6 Tis nepUxe, TIEOS 

tovro Eva npos Ev Exuarov Eoyovr del xoulleıv, Onws av Ev TO aUrov 

ertndeiwv Exaoros un noAkoi aAka els yiyvnraı xci oviw den 

Erunaoe n noAs wie yunraı add un noiei. 
:) 443e. 

®) 43lec. 
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als owgooovrn bezeihnet.!) Die vwpyoocvrrn, ift fittlihe Selbft: 
beherrſchung, weil fie des Unvernünftigen in ung, der blinden Triebe, 

der Selbitfucht und der Zuft Herr wird,?) maßvolle Selbftbefchei- 
dung, weil fie in dem richtigen Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit 
fi willig in die Unterordnung unter diejenigen fügt, welche durch 

ihre höhere Einfiht zur Leitung des ganzen berechtigt find,>) fie ift 

der Geift ftrengfter und treuefter Pflichterfüllung in dem indivi- 

duellen Berufe, kurz „Thun des Guten” (noakıs av ayadar),t) 

„Geſundheit der Seele”.5) Sie „macht diejenigen, welche fie be 
figen, zu guten Menſchen“ (eyaYovg morei, ois &v nragn).e) 

Daß ein ſolches Maß von fittlicher Tüchtigfeit nur das Er: 

gebnig der Erziehung fein kann, leuchtet von felbft ein und wird 

von Plato in dem Dialog, in welchem er da3 Weſen der vwgoo- 

ovrr näher zu bejtimmen verſucht hat, ausdrüdlich anerfannt.‘) 

Er verlangt eine Yegarreia« yoyns, wie eine Diätetif des Körpers; 
und dieſelbe Forderung kehrt wieder in einer fpäteren Schrift — 
im Gorgiag, — mo er von den „Borjchriften und Anoronungen 

für die Seele” ſpricht, den rafeıg Te xai xoounosıs vns Wuxnc),®) 
weldhe nötig find, „damit ſich in den Seelen der Bürger Recht: 

Ichaffenheit und Bejonnenheit erzeuge.” Welches find aber die An: 

1) Dal. über die awgpoovsn als Vorausſetzung alles Glüdes Char: 
mides 175e: ueya rı ayasov eivaı xal eineo ve Eyeıc avrd Haxdpıor ME) ) e } X u [4 

eivaı oe. — 1768: — 6oWneg GWppoveategos Ei, TOGOVCW Eival xal EV- 
daıuoreoteoov. 

?) Rep. 430e: xöauos nov rıs .. .. ) OWggoourn Eati xai ndovwr 
uvov xal En IruwWv Eyxpareıa xrA. 

3) 442d. 
) Charmides 163e. 

5) Ebd. 157a. 

°) Ebd. 161a vgl. 1600: orxou» zai ayasoi avdpes ol GWgeovss; vai. 

”) Ebd. 157a: wo Sofrated — angeblid) mit den Worten bes Zn: 
molxis — erllärt: Yegameicoder purijy Erwdais tor Tas I’ Enwdas 
Taıras rors Aöyovs Eivaı tous xaAoüs‘ Ex BR TWv ToLovTwr Aoyo» &r 
Tais wurals GWpg00UVn» yiyveaadaı. 

*) 5044 
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ordnungen für die Seele, melde Plato, wie man fieht, allen 

Bürgern ohne Unterfchied zu gute kommen laſſen will? Der Ent: 
wurf des beften Staates gibt darauf die Antwort:!) Es ift die 

„einfache“ mufifche und gymnaſtiſche Erziehung, durch die allein jene 

Ausgleihung der Triebe, jene richtige moralifche Borftellungsweife 

zu erzielen ift, welche den Einzelnen befähigt, im Sinne des Ge: 

rechtigfeitsprinzipe3 des beiten Staates freiwillig „das Seine zu 

thun“.) Ohne fie würde der Staat Gefahr laufen, daß die ge: 

famte Lebengweife aller durch das Übergewicht der niederen Seelen- 

triebe verkehrt würde (Evunavra rov Blov navrav avargeıyn).?) 
Dur eine mangelhafte Erziehung (r009ñ xaxr;), wie durch ſchlech⸗ 
ten Umgang muß das Beſſere der. Übermacht des Schlechteren 
(nAr JE Tovs xeigoros) erliegen.*) Wer daher in der Recht: 

ſchaffenheit auch das Glück fieht, der wird anerkennen, daß man 

buch That und Wort auf all das hinwirken müſſe (Tavra Asysır 
xai Tavra raten), wodurch der innere Menih (0 Erros 
ar $owrros, die guten Triebe im Menjchen, „ver wahre Menſch“) 

die größere Gewalt erhält, daß man die „vielgeltaltige” Menfchen- 

feele „jo behandelt wie der Landmann, der das Nutzbare pflegt 

und veredelt,5) das wilde Unfraut aber nicht aufkommen läßt“, 
daß man allen Triebfräften der Seele jorgfältige Aufmerkſamkeit 

ſchenkt, fie zu gegenfeitiger Übereinftimmung erzieht. — Es ift der: 

jelbe Standpunkt, der in dem Worte Kant’3 zum Ausdrud kommt, 

daß der Menſch nur Menſch wird durch Erziehung. — Wenn der 

Menich, heißt in den „Geſetzen“, nicht hinreichend oder nicht gut 

erzogen wird, fo kann er jehr leicht, obwohl er zu den zahmen Ge: 
Ihöpfen zählt, daS wildeſte von allen werden, welche die Erde 

1) Rep. 441e vgl. 410a: ol de dn ven... dijAov Orı EvAaproorrai 
co. dixaotızns Eis yociav lEvaı, rn anAn Exeivn uovoıxn XowWueror, nv dy 

Epgauev OGWPpo0UVNV Evrixtei, 

2) 4423. Ximäus 73a. 

3) 442b. 
*) 431a. 

5) 589b: z« udv ijusoe rpdpwy xai tıdacevwv xra. 
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erzeugt.) Daher die eminente Wichtigkeit des Erziehungsweſens 
für den Staat!?) 

Mit beionderer Schärfe wird dieſer Gedanfe wiederholt in 

dem unmittelbar an den Ideengang der Politie fi anichließenden 
Zimäus. Plato kann es ſich auch Hier gar nicht anders denken, 

als daß der, welcher ohne Erziehung und Unterridt aufwächſt, der 

nicht „von Jugend auf die al3 Heilmittel gegen das Schlechte er: 

forderlihe Kenntnis erworben bat, ſchlecht) werden” muß. Die 

„Überrevung“ d. h. Doch wohl in erfter Linie die Erziehung er: 
zeugt jene richtigen Vorjtellungen, welche die Grundlage der Volks: 

moral find.) Daher „muß jedermann, foweit es in jeiner Macht 

fteht, nach der Erziehung, der Lebensweiſe, den Kenntniſſen jtreben, 

durh melde er der Schlechtigfeit zu entrirmen und ihr Gegenteil 
zu erreichen vermag.) Unter den Erziehern aber, die an dieſem 
Werfe mitarbeiten, fteht voran der Staat. Er trägt durch feine 

Ginrihtungen und durch das, „was in ihm öffentlich und privatim 
gelehrt wird“, weſentlich die Mitſchuld, wenn es mit der Sittlid;: 

feit des Volkes fchlecht beftellt ift.®) 

Die Mängel der Volksſchulbildung werden daher von Plato 
in feiner Kritif des Beftehenden ſcharf hervorgehoben. Er ftellt in 

den „Gefegen” als Vorbild Ägypten auf, wo die große Maſſe 

1) Leg. 766: dvdpwnos de, Ws Yauev, nusgov, Ouws unv naıdeias 
uEv 009175 Tuyov xui gUasws Evruyous HEiörarovy NuUEsgWrarov TE Lwor 

yiyreodaı gıkeı, un Ixavus dE 7 un xaAus ToapEvy dypınraroy 
0n00« gveı y7. 

2) Ebd.: wv Evexa ou deirepov ovde nigepyov dei Tıjv naider 
Toognv Tov vouodernv Eav yiyveadaı. 

3) xaxos Timäus 86c. 
) ebd. Hle. Dgl. die Sefinition in ben „Gejehen" 795d: ra de 

uadnuura nov dire, ws y’ elneiv, zonoacdaı Evußairor av, Ta ußv 00« 

nEOE TO Own yuuvaorixis, ta d’ EVipuyias yapıy uovomxns. 

>) 87h. 

6) 870: ... orur .., , nolıteias xaxal xel Aoyor xara nodeıs die 
xal dnuoci« AeyIwoıv, Erı dd uadrjuara undaun rovrwr larızd Ex venr 
uuydarnyrar, raum xaxoi navres ol xaxoi die dio dxovswıara 

yıyvoucde, 
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der Kinder (naunoiAvs neidwv oyAos) einen Elementarunterricht 

genieße, mit dem fich das helleniſche Unterrichtsweſen nicht meſſen 

fönne. Er „Ihämt fich für fih und alle Hellenen”, daß in Hellas 

der Elementarunterricht in gewiſſen Dingen (in der Beurteilung der 

einfachſten Raumverhältniffe) die Jugend in einer „lächerlichen und 

ſchamloſen“ Unwifjenheit !) laffe, wie fie nit Menſchen, fondern 

einer Herde von Schweinen zufomme.?) Es wird gemiflermaßen 

ein Menjchenrecht anerfannt auf das nad) dem Stande der Gefittung 

unentbehrlihe Maß der Bildung. Gleichzeitig geht der Geſetzesſtaat 

joweit, daß er die Kinder der höchiten Würdenträger mit denen des 

ärmsten Arbeiter, ja des Sklaven — bi3 zu einem gemwiljen Alter 

wenigftend — gemeinjam erziehen läßt!?) Und wenn dann auch eine 

Scheidung zwiſchen Freien und Unfreien eintritt, jo wird doch für 

die erjteren das Prinzip der allgemeinen Schulpflicht ftrenge 

durchgeführt. ?) 

St es bei folder Anſchauung denkbar, daß Plato fein 

Kcal in einem Staate gejehen haben follte, der fich einzig und 

allein um die Erzeugung guter Soldaten und Beamten kümmert 

und fi) gegen die Frage der Volfserziehung völlig gleichgültig ver: 

hält, einem Staate, der die ungeheure Mehrheit der Bürger der 

Gefahr der Entfittung und Verrohung preisgibt? Wenn die Kräfte, 

die das Gejamtleben beftimmen, nur durd) Erziehung und Unter: 

1) yeloia TE xai alsyoa ayvora. Leg. 819d. 
2) Ebd.: @ ide Kiewia, navrinaoi yes umv xal autos adxovoas 

öyE more To negl radıa yuwv nadsog &daruaoe, xal EdofE wor roũto ovx 

dvdogwunıvov alla Uinvor Tivov eivan ucAAov Iperuudtwv, joyuvdnv 

te ovy Uno Eunvrov uovor, dd xai ineg anavıwv ıwv Eilnvor. 
3) Die hier eingerichteten ftaatlichen Kindergärten find allen Volks: 

klaſſen gemein. 794b. 
+) 819a: roodde Toivuy Exaorwy on Yira uavsaveır deiv 

tous Ekevd£povs, 000 xu ndunoAvs Er Alyınıo naidwv öykos aua 

yocuuavı uavdarveı. Allerdings find unter EAevdegor zunächft die Bürger 

gemeint, allein aus der Gejamtauffaffung Platos geht doch unverkennbar her: 

vor, daß er ein Mindeftmaß don Senntniffen für alle Freien für not: 
wendig hält. 

il 



348 Erftes Buch. Hellas. 

riht in jedem Einzelnen gewedt und entwidelt werden fönnen, muß 

da nicht gerade in einem Staate, der die möglichſt vollkommene 

und der Gejamtheit Förderliche Entfaltung aller individuellen Kräfte 
anjtrebt, die Unterrichtsfrage ein wichtiger Gegenjtand des öffent: 
lihen Intereſſes jein? Wie kann vollends ein Staat, in welchem 
auh der Höchitftehende in jedem Volksgenoſſen einen Freund und 

Bruder ehren joll, die Maſſe in einem Zuftand lafien, den Plato 
mit dem einer Schweineherde vergleicht? 

Ja wir fünnen noch weiter gehen und jagen: Mit der Frage 

der Volfserziehung ijt die Aufgabe des Idealſtaates gegenüber feinen 
Bürgern noch lange nicht erihöpft. Der Staat, der das Glüd 
womöglich aller wollte, der eben deswegen und um feines eigenen 

Beitandes willen an dem fittlichen ;sortichritt, an der Berufstüchtig: 
feit, wie an dem äußeren Gedeihen der wirtichaftenden Klaffen auf 

das Lebhaftejte intereifiert war, der konnte unmöglich das gejamte 

arbeitende Volk in allen übrigen Beziehungen fich ſelbſt überlaffen. 
Für Plato iſt, wie wir jahen, die stage der Nolksfittlichkeit zu- 
gleich eine wirtichaftliche und joziale Frage. Er fieht diejelbe überall 

durch die ungeſunden Auswüchſe der beftehenden Wirtſchaftsordnung, 
durch Mammonismus und Pauperismus, auf das fchwerfte ge: 

fährdet, und zwar gerade diejenigen Cigenjchaften am meijten, bie 

der Idealſtaat bei jeinen Bürgern in erjter Linie vorausjegt. Für 

die ſittliche Selbitbeihränfung, die onggoovrr, aus der fich hier 

das Harmonische Verhältnis zwiſchen allen Volksklaſſen erzeugt, 

fennt Plato feinen ſchlimmeren Feind als den Gegenjaß von Reid 

und Arm, die Duelle aller Überhebung, Schamlofigfeit und Um: 
fturzbegierde.:) Tem Geijte der Einfachheit, der Mäßigfeit und 

Arbeittamfeit, in dem Plato eine Grundbedingung gefunder gefel: 
Ihaftliher Zujtände ſieht, widerſtreitet insbeſondere der Reichtum, 

der Erzeuger von Üppigfeit, Lurus und Müßiggang;?) er ermög: 

liht das faule Nentierleben, welches der Arbeit hochmütig den 

) ©. oben ©. 204 f. 
2) Rep. 4216. 
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Rüden kehrt und damit dem vaterländifchen Gewerbe leiftungsfähige 

Kräfte entzieht,?) wie denn überhaupt die bejtehende Verteilung des 

Befiges nach Plato nicht bloß moralifche, fondern auch volkswirt⸗ 

lihe Nachteile im Gefolge bat, deren Befeitigung er in dem Ent: 

wurf des Idealſtaates ausdrüdlih ind Auge faßt. So wird ge 

rade hier auf den ſchweren Übelſtand hingewieſen, den die Kehr: 
feite des Neichtums, die Beliglofigfeit hervorruft, daß fich fo viele 

aus Mangel an Betriebsfapital nicht die nötigen Produftionsmittel 

verfhaffen und daher nicht das leiften können, wozu fie befähigt 
wären.?) Wlato beflagt e3 lebhaft, daß auf dieſe Weile „durch 

beides, duch Neichtum und Armut, die Produktion, ſowohl, wie die 

fittlihe und techniſche Tüchtigfeit der Produzierenden verjchledhtert 

wird,?) ein Ergebnis, dag mit den Forderungen des Vernunftftaates 

abjolut unvereinbar ift. 

Wir ſahen bereit3 bei der Organifation des Zivil- und 
Militärdienftes, mit welcher Konfequenz diefer Staat den Gedanken 

verfolgt, jede individuelle Kraft an die Stelle zu bringen, die fie 

ihrer Eigenart nach am beften auszufüllen vermag. Diejes Prinzip 

— jeder an feinem Plate für und durch das Ganze — wird von 

Plato ausdrüdli auch auf die wirtfchaftenden Klaffen übertragen. 

„Auch von den andern Bürgern, jagt er, foll jedem Einzelnen 

durch die Regierung die Belchäftigung zugemwiefen werden, zu der 

ihn feine natürlichen Anlagen befähigen, „damit jeder das Eine, 
ihm Zufommende betreibe”.*) Der Staat wird dadurch nicht nur 

1) 421d: nAovinoas yuroeds doxei 00 Erı IeAnaeın Emıusdsioder 
ins teyyns; ovdauws Egn. Agyos de xai aueAns yernjoetaı udAAov avros 
AVTOV; TOAU YE . OVXOUV xuXiwy XUTpEUS yiyveraı; xal Toto, &gn, rroAv, 

?) Ebd.: xcè unv xai opyara ye un Eywr napeyeodaı Uno nievias 
n tı @Alo Twv Eis Tmv téExvnv, Tod TE Eoya Novnpotega Eoydasraı xal Tons 

vieis, 7) @Adovs, ovs av dıdaoxn, Xeigovs dnuioveyous didakerai. 

3) 42le. Bgl. oben S. 204 f. und 304. 

4) Plato erwähnt 423c die früher don ihm ausgeſprochene Anficht, 
ws dEoı, &av TE TWv Quvluaxwr TIS gavkos Exyovos yErntaı, Eis Tovc aAdovg 
avıov anoneuneodat, kar T’ &x rwv ülAwv onovdalos, Eis Tovs grlaxas; 

woran die weitere Bemerkung geknüpft wird: rovro d’ EBowdkero Inkovv Orı 



3:4 Ge Inh else 

m Iran wi on of ou Ir etiaien Serra 

ehr murnemre wind gmede Ice & erreicht 

mr sufief zıS, ut ie dan ar Tote er umher vol 
um: zn: Semmiamz Tuer Tem u Rats Zemt um 
Im ur unleiz Lem Tee ım Ne om Einbett Dei 

Zeus nıbr au geilen, RE mr A Hrnei Seit 
eich, mus ar ad, zus I an Brite am) Birueruhl rehlı. 

bug ere miccähe interne Irma ud IAndrügıng aller 

sine an eriegen uhen. Shen Ne sen mühe Ezunzimnin 

dre weiten Beiklehtes in werntiih Turd Meter Gedanken ver: 

orisrı. Es in nah Tlats Arrhı ma dem actlichen Imereñe 
unsereinker, daß die ganze Eine Hälfte der Staatsangebörigen. die 

reibliche, unter den berrchenden Verbaltntñen nicht das leitet, mu! 

ne bei einer vellräntizen Ausbildung ihrer Anlagen leiten könnte?) 

zenn dadurch bleibt, wie es in den „Betegen“ beikt, beinabe die 

Hälite der im Ztast vorbandenen Geiamttraft ungenügt, to daß 

bei gleichartiger Ausbildung beider Geichlehter das dopdelte von 

dem erreicht werden fönnte, was jegt erreicht wird.) Er bat daber, 

wie wir iahen, wenigiten® den ‚rauen der für den üöfrentlichen 
Tienit beitimmten Klare die denkbar meitgebenditen Bildungziele 
geitedt, um eben damit zugleich die Zeittungsrähigfeit der ganzen 

Klaste zu erhöhen. Noch bezeichnender für dieſe Tendenz it die 
Klage, welde Plato in jeinem ſpäteren Tozial-politiihen Werk aus 

Ipriht, daß mir „in Beziehung auf untere Hände dur den Un: 

verjtand der Mütter und Wärterinnen gewiſſermaßen gelähmt wor: 

ben ſind“, weil wir die linfe Hand nicht in gleicher Weite au: 
bilden, wie die rechte. Auch dieien Mangel will Plato bejeitigt 

zul Tois ahkors noditas, AQOS 6 TIS NeFTXE, EOS TouTo Era noös Er 
ixaarov Igyov del xouiteıv, xra. 

1), 423b: ueyor ou dv EIEAn (m noAıs) avfouevn eivas uia, ueyol 
Tovrov avkeıy, 1Ega de un. 

2) 4566. 

®) Leg. 805c: ayedov vο oAiyov naca nuicsıa nos avıı dı- 
N ovrw Eori xra. 
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willen. Die Jugenderziehung ſoll forgfältig darüber machen, daß 

beide Geſchlechter im Gebrauch ihrer Glieder jo geſchickt wie mög: 
[ih würden und nicht durch falſche Gewöhnung die von Natur ver: 

liehenen Fähigkeiten verfümmern laffen.!) Es ift, als ob man 

einen modernen Techniker vor fich hätte, der es nicht mitanjehen 

fan, daß irgend eine Kraft ungebraucht verloren geht.) Eben 

darum legt ja auch Plato ein fo großes Gewicht auf die ftrengite 
Durhführung des Prinzips der Arbeitsteilung in dem gejamten 

Gebiete der Produktion, weil fie die intenfivfte Ausnügung und 

Steigerung der individuellen Arbeitzfräfte geftattet. 

Wenn aber in dem Vernunftitaat feine Kraft unbenüßt bleiben 

oder verfommen fol, jo muß er notwendig dahin ftreben, eine ge- 

wiſſe Untergrenze aufrecht zu erhalten, unter welche überhaupt Feine 

Klaſſe der Bevölkerung herabfinfen darf. Er kann feine Zwerg: 
wirtichaften, Feine verfommenen Handmwerfer dulden, er kann den 

Bürger nicht zum arbeitzlofen und arbeitsicheuen Proletarier wer: 

den laſſen, der für das Wirken am Wohle des Ganzen d. h. für 

den Staat überhaupt verloren ift und damit nach Platos Anficht 
aufhört, ein „Zeil des Staates” zu fein.) 

Der Vernunftftaat duldet Feine Drohnen,*) Feine fozialen 
Schmarogereriftenzen. Daber ift hier auch fein Raum für das andere 

Ertrem, für das faule Rentierleben der Reichen. Ebenſo entſchie— 

den, wie gegen hofmmungsloje Verarmung muß er gegen eine An- 
Jammlung des Reichtums anfämpfen, welche für ganze Klaffen allen 

Anreiz zur Arbeit befeitigen würde. Jeder, der eine Arbeit zu 

verrichten vermag, die dem Wohle der Gejamtheit förderlich ift, 

der foll auch arbeiten. Es ift nach) Plato von dem Begriff eines 

wohlgeordneten Staates unzertrennlid, daß allen ohne Unterjchied 

irgend eine Thätigfeit auferlegt ift, der fie fich nicht entziehen fönnen.>) 

!) Leg. 794e. 

2) Ein treffender Vergleich Nohles! (S. 136.) 

») ©. oben ©. 188. 
4) 564c |. oben ©. 189. 
6) 433a: moAdaxıs EAEyouev ori Eva Exacrov Ev deoı Enırndeveiw 
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Der angeblihe Verächter der Arbeit begegnet ſich bier un 
mittelbar mit dem Bemußtfein des arbeitenden Volles, wie es bei 

dem bäuerlihen Poeten von Askra zum Ausdrud kommt. Er 
knüpft ſelbſt unmittelbar an Hefiod an, von dem wir das jchöne Wort 

befißen, daß „Eeinerlei Arbeit ſchändet, ſondern allein die Arbeitz- 

ſcheu.“ Das Bild von den parafitiihen Drohnen ift von Plato 

aus Heliod entnommen. Wie dem Dichter, jo ift ihm der vor: 

nehme und ber gemeine Tagedieb (Tevpav xei aueing &pyög re) 
gleih verhaßt. Noch in feinem legten Wert fommt er auf den 
Fluch Heſiods gegen den „arbeitfcheuenden” Mann zurüd: ı) 

Der ift ben Göttern verhaßt und den Sterblichen, welcher ohn’ Arbeit 
Fortlebt, gleich an Werte den unbewwaffneten Drohnen, 
Die der emfigen Bienen Gewirk aufzehren in Zrägbeit, 

Nur Miteffer. (MW. u. 7. 302—6.) — 

Zu diefem Kampf gegen Mammonismus und Pauperisnus 

ift aber der Vernunftftaat noch aus anderen Gründen gezwungen. 
Seine ganze Eriftenz beruht auf der Entjagungsfraft und Opfer: 

fähigfeit jeine8 Beamtentums und feiner Armee. Darf er hoffen, 

den mühlam groß gezogenen Geift der Bedürfnislofigfeit und An- 
Ipruchslofigkeit aufrecht zu erhalten, wenn der Beamte und Soldat 

zujehen muß, wie diejenigen, um derenmillen er dient, und denen 
fein Verzicht auf Belig und Genuß mejentlih zu gute kommt, 

ſchrankenlos Belig auf Beſitz, Genuß auf Genuß häufen und teil: 

weile wenigſtens ein Leben führen, das jozujagen ein ewiges Feſt?) 

fein würde? 

tor nel ınv nöd, Eis 6 avıov 7 Yvoıs Enırndeioraın nepvxvia Ein. 

Dal. die charakteriftiihe Stelle über die Heilkunſt (406c), wo es für verkehrt 

erklärt wird, dem an unbheilbarer Krankheit Leidenden dag Leben künſtlich 

durch eine Behandlungsweife zu verlängern, welche denſelben an jeber Aus: 
übung eine Berufes hindern würbe. .. .. orı ıaoı Tois evvouovufvoss Epyor 
Tı Exaorw Ev 7 noisı noootetaxrai, 6 avayxalov Epyabcoduı, xai ouder! 

oyoAn dia Biov xuduveıv Öarpevousvw. 

) Leg. X 90la. 

2) Vgl. Rep. 429e. — Wenn in der ganz allgemein gehaltenen Er: 

drterung über die Motive der Arbeitsteilung und der fozialen Hlaffenbildung 

die Unvermeidlichfeit de3 Krieges und damit eines eigenen Wehrftandes aus 
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Und die Negierten jelbit? Werden fie fi auf die Dauer 

in einem Zuftande abjoluter Unterordnung erhalten laſſen, wenn in 
ihren Reihen im Gefolge des Reichtums das Selbitgefühl ftetig 
wächſt, wenn fi unter den Handwerkern und Gemerbetreibenden 

Leute erheben, die „übermütig gemorden durch den Reichtum” oder 

den Beſitz jonftiger äußerer Machtmittel den Gedanken faſſen Eönnen, 
ſich den Zutritt zu den höheren Klaſſen zu erzwingen?!) Wie wäre 

iiberhaupt auh nur im Entfernteften an den von Wlato mit der 

Harmonie der Töne verglichenen Einklang der Gemüter im Ideal— 
Staat zu denken gewejen, wenn derjelbe die Mafje der Bevölkerung 

einfah in den überfommenen Zuftänden belaffen haben würde, in 

denen Plato nur die Brutjtätte der jchlimmiten Leidenjchaften er— 

blikte! Er würde damit ja, wie ſchon Ariftoteles bemerkt bat, 

alles was er an der beftehenden Gejellihaftsordnung verwerflich 
findet, in feinen Idealſtaat hineingetragen haben.?) 

Wie wir ſahen, hört nach Platos Anſicht durch den Gegen: 

fa von Arm und Reich der Staat auf, ein einheitlicher Staat zu 

fein, er zerfällt gewiffermaßen in zwei einander feindliche Staaten. 

Konnte es bei diefer Auffaffung gleichgültig erjcheinen, ob im beiten 
Staat durch die ungeheure Mehrheit des Volkes ein jo gewaltiger 

Riß hindurchging? Mlerdings mar ja die Einheit des Staates 

bier, wo die Staatsidee eine jelbftändige Eriftenz über der Erwerbs: 

gejelihaft gefunden Hatte, durch die fozialen Gegenjäge nicht jo 

dem Daſeinskampf erklärt wird, den ber Staat zu führen hat, fobald eine 

einfeitige Luruzproduftion und das Anwachſen unprobuftiver Klaſſen die 

Volksernährung gefährdet und eine Gebiet3erweiterung auf Koften der Nach: 

barn fordert, — wenn aljo hier der Schuß einer rgvgwoa noAıs al3 Ent: 
ftehungsurfache eines befonderen Wehrftandes erjcheint (374a), fo darf daraus 

doch gewiß nicht mit C. F. Hermann (Die hiftorifchen Elemente des platoni- 
ichen Staat3ideal® Gef. Abh. 140) auf die Verhältnifie des Idealſtaates ge: 

ichlofjen werden! Hier kann doch von dem Schuß einer roupwo« noAıs auch 

nicht entfernt die Rede jein! 
1) 434b. 

2) Ariftoteles Pol. IT, 2, 13. 1264a: EyxAnuara de xai dixaı xai 

00@ Ada Tais noAsdıvy Undpyeiv groi xaxd, navy Inagkeı xal Tovrors. 
Böhlmann, Geich. des antifen Kommunismus u. Sozialiemud. L 23 
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nom, ta vrorttgianen, Die Bedentung dieſer Stelle ift Zeller (3. 609) völlig 
Myungen. Kein Wunder, daß Kleinwächter ohne weiteres behauptet, auch 
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Wie fie diefe Forderung zu verwirklichen babe, dafür hat 
Plato allerdings eine genauere Anmeifung nicht gegeben. Es fehlt 
zwar nicht an einzelnen Andeutungen über Reformen des Wirt 

Ichaftsrechtes, durch welche fih nad) Platos Anfiht dem Kapitalis- 

mu3 und Pauperismus entgegenwirken laſſe. So verlangt er z. B. 
in der Kritif der Plutofratie ftarfe Einjchränfungen des Vertrags⸗ 
rechtes; er will nicht, daß jedermann in der Verfügung über fein 

Eigentum oder in der Erwerbung fremden Gutes völlig unbefchräntt 
jei, weil dadurch „die Einen überreidh, die Andern dagegen ganz 

arm werden“.i) Er will den Geldwucder an der Wurzel treffen, 

indem er den Grundfag aufftellt, daß die Klagbarfeit der Gelb: 
Darlehen aufgehoben werden müfje”.?) Er will endlih im Speal- 

ftaat Fein Gold: und GSilbergeld dulden.?) Allein dieſe verein: 
zelten und auf die Negation des Beftehenden ſich bejchränfenden 
Äußerungen gewähren in Feiner Weife einen Anhaltspunkt dafür, 

wie er fi die pofitive Neugeftaltung der Wirtichaftsordnung im 

Idealſtaat vorgeftelt hat. Auch beziehen fie ſich ja nicht einmal 
auf die oben ausgejprochene Forderung der Beleitigung von Neid): 

tum und Armut an fih, Jondern faflen nur die Entartung des 

erfteren zu übermächtiger Kapitalherrihaft, der letzteren zum 

Tauperismus und zur Not ins Auge. Doch läßt fi immerhin 

mit einiger Sicherheit mwenigftend die Frage beantworten: Was 
wohl dem Verfaſſer der Politie als die wünſchenswerteſte Lö— 

jung des Eigentumsproblem3 vorgeichwebt haben mag. 

Zunächſt fragt es fih: Was lag in der unabmeisbaren Kon: 
— — — 

die ſpäteren Kommuniſten hätten doch wenigſtens eine Vorſtellung davon, daß 
die Verteilung der Güter unter der heutigen Wirtſchaftsordnung zu wünſchen 

übrig laſſe, und fie wollten mit ihrem Kommunismus doch wenigftend Übel: 
ftände bejeitigen, Not und Elend verbannen, während Plato diejer Ge: 

dankte vollfommen fremd geivefen fei!! 

1) 552a. Dal. 506a. 

2) 556b. 

») 422d. VBgl. 422a bie Bezeichnung des Idealſtaates als einer rodıs 

xonueara un xexınucvn und 422e als einer roAıs un nAovroroe. 

> — 
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jequenz der Aufgaben, welche Plato der wahren Staatsfunft und 

damit dem Idealſtaate ftellt? 

Wir fönnen da3, wa3 der Staat nad) Plato „fein ſoll“, nicht 

beſſer veranſchaulichen, al3 durch die Charalterijtif, welche das in 

wejentlichen Punkten ganz platoniſch gedachte Staatsideal von Rod: 

bertus bei jeinem neuejten Biographen gefunden bat: Der Staat 
jol danach die zentrale Organiſation des jozialen Körpers fein. 

Tas Weſen jeder Organijation aber bejteht in der Kongruenz und 
Harmonie der Teile, deren jeder eine beftimmte auf das Gejamt- 

leben bezogene und mit der Thätigfeit aller übrigen Teile in Wechjel- 
wirkung ftehende Funktion zu erfüllen bat. Je zentralifierter und 

arbeitsteiliger, defto vollfommener ijt der Staat. Von jeinem „über: 
fihtlihen Standpunft” aus kann und muß der Staat da3 Thun 

der individuellen Vielheiten in Cinverjtändnis und Einflang jeßen, 

al3 der formende Bildner der jozialen Materie, al3 Die geiell- 

ſchaftliche Vorſehung. Ihm gebührt auf allen Gebieten des fozialen 

Lebens die „nitiative und dominierende Macht” auf dem Bebiete 

der intellektuellen und fittlichen, wie auf dem der wirtjchaftlichen 

Kultur.!) 

Im weſentlichen genau dasjelbe meint Plato, wenn er ein 

mal von der „Löniglichen Kunſt“ jagt: „Sie ijt die Urſache alles 

richtigert Handelns im Staate (eiri« tor 0g9ws roarrer Er ıy 
role), ſie ſitzt am Steuer des Staates und alles lenkend und 

überall herrichend (rarra zuBsgrwo« xal narrwr agxovoa«) macht 

fie alles nugbringend” (narra goroıma noei).:) Denn ihr allein 

fteht die vernunftgemäße Entſcheidung darüber zu, wie alles Thun 
und Handeln jeinem höchften Zweck, der allgemeinen Wohlfahrt am 

Beten dienftbar gemacht werden kann. Ihre Aufgabe ift es daher, 

alle einzelnen Thätigfeiten auf diefes Ziel hinzuleiten, fie fo zu 

regeln, wie e3 der gemeinfame Zwed aller erfordert. Sie ijt ber 

oberjte Regulator des gejamten Arbeitslebens.) 

!) Tiegel: K. Rodbertus II, 47. 
2?) Futhydemus 291b. 

3) Ebd. (edofe zur) ravrn 7 TEeyEn ij TE orgaınyırn xai al aldaı 
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Wie hätte der Idealſtaat diefe Prinzipien verwirklichen können, 

wenn er das Inſtitut des Privateigentums in dem Umfang, wie 

e3 beitand, feitgehalten hätte. Um jede wirtjchaftliche Kraft an der 

richtigen Stelle verwerten zu können, mußte er ja unbedingt allezeit 
in der Lage fein, derfelben die nötigen Arbeitsmittel zuzumeifen. 

Und damit war wiederum Zweierlei gefordert: Staatliches Geſamt— 

eigentum an den Produktionsmitteln und gemeinfame Wirtſchaft 
bei der Güterproduftion. 

Ob Plato jelbft fich diefer Konjequenzen Far bewußt war, 

wird von ihm nicht ausdrüdlich gejagt. Wohl aber willen wir, daß 
er Ideen ausgeſprochen hat, welche noch über diefe beiden Forderungen 

hinausgehen und auch in Beziehung auf das Privateigentum am 

Genußvermögen, wie auf die Privatwirtichaft im Haushalt, einen 

mehr oder minder radifalen Bruch mit dem Beftehenden bedeuten. 
Plato wirft nämlich Die Frage auf, worin das höchſte von 

dem Gejeßgeber vor allem Anderen zu erjtrebende Glüd des Staates 
beftehe, worin das größte Übel.) Die Antwort lautet: Es gibt 
für den Staat fein größeres Gut, al3 was ihn innerlich zufammen- 

hält und einigt, fein größeres Übel, als was ihn trennt und fpaltet.?) 
Nichts aber wirft jo einigend, mie die Gleichheit der Intereſſen 
oder — platoniſch geſprochen — die „Gemeinſchaft von Freude 

und Schmerz“ 3) nichts fo trennend, wie ihre Geteiltheit.t) Es ift 

napadıdıvaı doyeıv av Epywv, wr aural dnuiovgyoi slow, ws uöry 

eruotauevn xonodat. 
1) 462a: Ti notre 10 ueyıorov Eyouerv eineiv Eis MOAEWS XaTaaxeunv, 

ov del aroyuLöusvov Tov vouoderny tıdeyaı Tods vöuovs, xal Ti uEyıorov 
xcexovu, 

2) 462b: Eyouer our rı ueilov xaxov nöAsı 7 &xeivo, 6 dv auıv 

diaong xei nom nollds avıi uids; 7 ueiLov ayador tov Ö av Euvdj Te 

xei no Miav; 00x Eyouer. 
3) Ebd.: ovxouv 7) uev ndornjs te xui Aunns xoıwwwia Euvvdei, oray 

orı urdıora narres ol toAlteı TWV avior yıyvousvwar TS xai anoAlvusvwv 

nuganıysiws zyeigwar xal AvawWvra; navıunacı uev ovv &gpn. 

4) Ebd.: 7 de ye ıwr raovurwr (diwaıs diadvei, Orav ol uEv NIEQL- 

ehyeis, ol dE nepigupeis yiyrovra Eni Tols avrols nasInuacı Tijs noAews 

TE xul Iuv Ev ın noOÄAE, 

PU m 
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zu wünſchen, daß möglichſt alle Bürger (02 nadıora narres 

oi rroAlreı) bei denjelben Vorkommniſſen des Lebens eine gleich— 
artige Empfindung, fei eg der Freude oder der Trauer haben können, 
daß nicht diefelben Begegnifje die Einen hoch erfreuen, die Andern 

mit tiefem Kummer erfüllen.) Wie bei dem einzelnen Individuum 

der ganze Körper den Schmerz oder das Wohlgefühl einzelner Teile 

mitempfindet, fo fol auch im Staate, der um fo vollflommener ift, 

je mehr er in Beziehung auf innere Einheitlichkeit ein Abbild des 
menſchlichen Organismus wird, die Gejamtheit aller fich mitfreuen 

oder mitbetrüben können, wenn dem Einzelnen etwas Gutes oder 
Übles widerfährt.?) Was ift es aber, mas in der beftehenden Ge 
jellfchaft gerade das Gegenteil: die Geteiltheit der Intereſſen und 

der Empfindungen und damit die Trennung der Gemüter verewigt? 

Nah Plato einzig und allein der Umſtand, daß nicht von 

allen Gütern des Lebens ebenfo gut das Wort gilt, „das 
ift mein” und „das ift nicht mein,” daß durd) das Privateigen- 

tum der Gewinn und die Freude des Einen zum Berluft und 

Schmerz des Anderen werden kann.?) 
Menn wir und die ganze Tragweite dieſer Sätze vergegen: 

wärtigen, fo leuchtet ein, daß Plato im Prinzip wenigſtens bei 

denn Kommunismus des Beamten: und Heereskörpers unmöglich 
ftehen bleiben Eonmte, daß er vielmehr eine möglichite Verallge 

gemeinerung des Kommunismus gewünfcht Haben ınuß. Das 

Seal ftaatlicher Einheit, welches hier aufgeftelt wird, war ja nur 

dann voll und ganz zu verwirklichen, wenn nicht bloß der Beamte 

) Vgl. auch Leg. 739d, two genau in berjelben Allgemeinheit bie 
Forderung wiederholt wird: Ereiwveiv 7’ av xai weyeır xza9 Ev örı 
ualıcra Evunuvyras Eni Tois aurois yaigovres xai Avnovuevovg, 

) Rop. 462d: vos dj oiuaı, ndoyovros tWv noAravy Önoöv m 
dyagov N xaxov rotcörn nos uddord Te Pros Eavıis eivar To 

ndoyov, zei 1) Furnodnoeta ünaoe ij EviAunnoetai. avayın, &pn, tijv yE 
erFrouor, 

3) 462c: dp’ oV» Ex rotde 10 rowvde yiyvera, örev un “ur gIEy- 
ywürtaı Ev 17 noAeı TE Tode (muute, To TE Euoy xXui TO 00x Euöv; xai 
nepi Tob «wAdorpiov xard tavse; 

— 
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und Soldat, fondern womöglich das ganze Volf lebte und wirt: 
ichaftete, wie eine große Familie. 

Die legten Wünfche Platos in Beziehung auf die wirtfchaf: 
tende Gejellihaft gingen alfo auch über jenen halben Kommunis- 

mus hinaus, welcher für eine ftaatliche Organifation der Arbeit 
genügt hätte. ALS letztes und höchſtes deal erſcheint auch hier 

der volle und ganze Kommunismus d. h. das gemeinfame Eigen: 

tum nicht bloß an den Produftionsmitteln, jondern auch an dem 
Genußvermögen, die gemeinjame Wirtichaft ſowohl bei der Güter: 

produftion, als auch im Haushalt. 

Diefe Schlußfolgerung ift unabweisbar, felbft wenn fi in 
einem früheren Teile der Bolitie Äußerungen zu Gunften der reinen 
Individualwirtſchaft der Erwerbftände fänden. Es würde das weiter 
nicht3 beweifen, al3 daß eben im Verlaufe der Arbeit felbft Plato 

durch die Konjequenzen feines Gedankenſyſtems auf der Bahn des 

Kommunismus weiter gedrängt wurde, als e8 feinen urfprünglichen 

Smtentionen entſprach. Allein meines Erachtens gibt es ſolche Äuße— 

rungen nit. Die Stellen, melde man als Beweis dafür anzu- 

führen pflegt, daß Plato „bei der Mafje des Volkes die übliche 

Lebensweiſe“ vorausfegt, beweifen dies abjolut nicht. 

An der einen Stelle begründet Plato den Kommunismus 
feiner Beamten und Soldaten damit, daß fie, wenn man ihnen 

Privateigentum an Grundbefig, Häufern oder mobilem Kapital ge: 

ftattete, aus „Hütern” zu Haus: und Landwirten werden und als 

feindliche Herren, ftatt al3 „Berbündete” ihrer Mitbürger auftreten 

und ihr ganzes Leben hindurch Haß hegend und erregend Urheber 

und Gegenftand feindfeliger Nachitellungen jein würden. !) 

Man erklärt diefe Worte fo, als wollte Blato jagen: Der 

Beamte und Soldat des Idealſtaates würde durch das Brivateigen- 

') 417 a: onore d’ «vrol ynv TE idlav xui olxias xal voulouere 

xı,;coyrar. olxovouu uEv xal yewpyoi arıi guilaxwy koovyraı, Jeonoreaı 

F' Eydpol avri Evumdywy Tuv dihwv nolıtWv yerjoovraı, uloovvres de 

Ir, zai uiooruevor xai ErttBovievovres xal EnıBovievousvo diakovon nayre 
tov Pior. 

Pen 
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tum in dieſelbe privatrechtlihe und wirtſchaftliche Lage verſetzt 
werden, wie fie der Bauer u. |. w. in demfelben Etaate einnimmt. 

Allein diefe Beziehung auf den dritten Stand des Idealſtaates ift 
doch, wie ſchon einzelne Erflärer richtig erfannt haben, i), in bie 

Stelle erft künftlich hineingelegt. Der Sinn der Äußerung ift offen- 
bar ein ganz allgemeiner, nämlich der: die Hüter würden ihrem 

Berufe entfremdet, wenn fie zugleich bäuerliche und andere Privat- 
wirte wären, d. 5. fie würden ein höheres Intereſſe an der Ber: 

mehrung ihres Vermögens und der Bemwirtichaftung ihres Grund: 

befiges haben, al3 an ihrer Amtspflicht. 

Ebenfo allgemein ift die andere hier in Betracht kommende 
Stelle gehalten, wo einer der Unterredner des Dialoges gegen bie 
fommmmiftiiche Lebensordnung der Hüter den Einwand erhebt, daß 

diejelbe doc) wenig Raum für das Glück laffe, welches der Ideal⸗ 

ftaat feinen Angehörigen verheißt. Dieſe Leute hätten den ganzen 

Staat in ihrer Hand und troßdem von dem Staate nicht den ge 

tingiten äußeren Vorteil, „da fie ja nicht, wie Andere (oior @AAcı), 

Ländereien erwerben, ſchöne große Käufer bauen und entiprechend 

ausftatten können, fein Gold und Silber, furz nicht von alldem 

bejigen dürfen, was man bei denjenigen jucht, welche für glüdlic 
gelten ſollen“ (maria v0@ roniserar Tois ueiAdovor uaxapiors 
even) ?). 

Es ift Far, daß hier nicht, wie man gewöhnlid annimmt, 
die Lage der höheren Klafjen des Idealſtaates derjenigen der übrigen 

Bürger desjelben gegenüber gejtellt wird, — es heißt ja aud in 

den meijten Handichriften einfach „Adlon“ nicht „ol @AAoı“, — 

jondern ganz allgemein dem Leben anderer Menfchen überhaupt, 
wie e3 der vulgären Auffaſſung vom Glück entſpricht. 

Zelbjt diejenige Stelle, an welcher die Beamten und der 
Wehrſtand in wirtichaftliher Hinficht wirklich) zu den übrigen Bür: 

') 3.2. Praetorius: De legibus Platonieis a Philippo Opuntio 
retractatis p. 3. Allerdings find die Hier vorgebrachten Argumente nur teil: 
weiſe ftichhaltig. 

2) 419. 
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gern in Gegenlat gebracht werden, fteht mit unjerer Auffafjung 

nicht in Widerfprud. Man könnte ja aus der Äußerung Platos, 
daß unter allen Bürgern allein den Angehörigen jener Stände 

die Berührung von Gold und Silber verboten fei,!) den Schluß 
ziehen, daß in dem Wirtfchaftsleben der übrigen Klaſſen den edlen 
Metallen Feine wejentlih andere Rolle zugedacht war, als in der 

beſtehenden Wirtſchaftsordnung; und man würde darin ohne Zweifel 

ein Hauptbeweismoment für die herrſchende Anficht fehen, wenn 

nicht Plato ſelbſt kurz darauf ausdrüdlich erklärt hätte, daß der 
Gebraud) des Goldes und Silber3 der Bevölferung des Ideal— 
ſtaates überhaupt durch das geltende Recht verfagt fei,?2) — fo 
daß aulſo an jener erjten Stelle nur jenes Minimum von Gold: und 

Eilbergeld gemeint fein kann, auf deſſen Belig die Volkswirtſchaft 

eines Stadtſtaates wegen de3 auf die Dauer faum zu entbehrenden 
Importes notwendiger Bedürfnilfe aus dem Ausland niemals voll: 

fommen verzichten kann, welches aber im Inlandverkehr ftrenge 
verpönt ilt.3) 

Während nun aber aus diejen Stellen über die Eigentums— 

ordnung der wirtichaftenden Gejellichaft des Idealſtaates nichts zu 

entnehmen ift, fehlt es andererfeit3 keineswegs an Außerungen 

Platos, weldde uns zur Genüge erfennen lafen, daß er fich der 

volfswirtichaftlichen Konfequenzen jeiner allgemeinen jozialpolitifchen 

Auffaſſung ſehr wohl bewußt war, daß wir mit unferer Auffaffuny 

die Lehren Platos nicht willfürlich weiter ausgedehnt haben, als fie 

von ihm felbft gemeint waren. 

Er erflärt nämlich ausdrüdlih, daß die vollendetite Drgani: 
jation von Staat und Gefellihaft da beitehen würde, wo die 

„Meiſten“ von denjelben Dingen jagen könnten: Das ift mein 

1) 4172. 
2) 422d: nueis ur ovVdEr yovoim ou! apyrgin yowucda, ovd 

nuiv 9Euıs. 

3) Wenn man bie Sache jo auffaßt, Fällt auch der Widerſpruch weg. 

den man hier gewöhnlich (3. B. Krohn ©. 35) Plato unterſchiebt. ’_ 
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und das ift nicht mein.) Und in voller Übereinftimmung damit 
bezeichnet er es in jeinem ipäteren Merle al ein Grundprinzip 
der beiten Verfaſſung, dat dur ſie möglidhit im ganzen Staate 

der alte Zprud in Erfüllung gebe, der da lautet: Unter Befreun: 

beten ijt in Wirklichkeit alles gemein.?) 2er Staat Tann fi nad 

Plato im Intereſſe jeiner inneren Einheit?) und damit zugleich der 

Sittlichfeit jeiner Bürger Tein höheres Ideal vor Augen halten, ala 
einen Zujtand, wo alles, was Eigentum beißt, überall im 

menſchlichen Leben durchaus bejeitigt iſt.) Daß freilich 
dieſes höchſte feiner ſozialökonomiſchen Ideale jemals vollfommen 
zu verwirklichen ſei, das hat Plato offenbar ſelbſt auf dem Höhe: 

punkt jeines Optimismus nicht zu hoffen gewagt. Er begnügt fich, 
wie wir jahen, in dem Entwurf des Idealſtaates ausdrüdlich damit, 

daß die Bürger nad) Möglichkeit oder, wie es an der anderen 
Stelle heißt, die Meijten an dem Segen der Güter und Sntereffen: 
gemeinſchaft beteiligt würden.>) 

Auch ift Plato über die allgemeine Formulierung des Prob: 
lems nicht hinausgegangen. Über alle Detailfragen, die ſich dabei 
ergeben, wie fich denn diefe Forderung in Verwaltungsgeſetze, Die 

Verwaltungsgejege in Vermwaltungsmaßregeln, die legteren in die 
gewünschte Neugeftaltung der jozialen Verhältniſſe umjegen ließen — 

darüber und damit auch über das Maß des Erreihbaren über: 

haupt hat er ſich eine klare und beftimmte Vorftellung nicht ge 
bildet. Er gibt nur im Allgemeinen die Richtung an, in welcher 

fi) die Reform der Wirtſchaftsordnung zu bewegen hat. Er will 

1) 4620: Ev pri di noAeı nAeloroı Eni To auto xara Tavıa 
tovıo Acyovuot To &uovy xai TO 00x Euor, avın agıora droıxeitau; noAU Ye. 

”) Leg. 739b: newrn uw Toivo» nodıg TE Eorı xai nolırsia xai 
»unot «ptaroı, 0NOV 10 nikaı Aeyouerov @v YIYYnTaı xatd ndcay ınr 
zodır 0 Tı uektora' Akyeraı ÖL, Ws Örtws Lori xowa Te Filay, 

I) 739d: xurad durauıy olrıves vouoı ular 6 Tu udlıora 
1okır «negyagorrer, rovtwy ÜnegdoAj EOS agErTVv ovdeis note öpor 
«Ador Heuerog vpF0TEp0r ovde Beiriw Inoereı. 

) 7390. 

) S. oben Anmerk. 1 und ©. 358. 
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die Wirtfchaftspolitit des beiten Stuates von dem Gedanken geleitet 
wiſſen, daß die VBollswirtichaft jo ſehr als nur immer möglich 

Staats wirtſchaft werde. Allein die Entfcheidung über da3 Map 
der Verwirklichung dieſes Gedankens überläßt er jener Einficht, die 
ſich als das Ergebnis der vollendetiten theoretijchen und praftifchen 

Schulung in der Berjon der philoſophiſchen Herrjcher verfürpern wird. 

Ariftotele8 hat daher den Standpunkt Platos nicht ganz 

richtig erfaßt, wenn er in feiner Polemik gegen den Idealſtaat 
meint, Plato lalle es völlig unentichieden, ob die Lebensordnung 

des dritten Standes auf der Grundlage ded Kommunismus oder 

des Privateigentums beruhen folle.!) Die Frage, welche Plato 

offen läßt, lautet nicht: Privat: oder Gejamteigentum, Privat: 

oder Gemeinmwirtihaft? Sondern jo: In welddem Umfang wird 

man das Privateigentum und die Privatwirtfchaft neben dem in 

erfter Linie und jo allgemein als möglich zu verwirklichenden 

Prinzip des Gejamteigentum3 und der Gemeinwirtichaft notge- 

drungener Weife noch zulaflen müſſen?“) 

Immerhin ift Ariftoteles in dieſer Frage der Auffaflung 

feines Lehrers ungleic) näher gekommen, al3 die modernen Be: 

urteiler, welche ihm ein völliges Mißverftändnis Platos vorwerfen, 

weil er au nur die Möglichkeit zugibt, daß Plato in der That 
an eine mehr oder minder weitgehende fommuniftifche Organijation 

1) TIoA. II, 2, 12. 1264a: ov unv aA ovde 6 Toönos Ts OAns 
noAıteias Tis Eoraı ToIs xovwwvonoıy, OUT’ EIonxev 6 Zwagperns ovde dadıor 
EITEIV . xairoı OyEdov To Ye nANFos ıns noAsws TO Wr aAlwmv todırWr 

yivesaı nAN9os, nepl wy ovdev dissgiotai, NöTEEOV Xal Tols YEWPyYoIs xoträs 
eivar dei täs xıiosıs 7 x09° Exaorov ddiov, Erı dE yuraizag xal naidas 

(diovs 7 xouoðs. 

2) Ein Unterjchied zwischen der wirtſchaftlichen Organifation des Hüter: 

ſtandes und ber des Nährftandes wird aljo immer beftehen bleiben und Plato 

kann daher (464a) jehr wohl fpeziell von dem Kommunismus der erjteren 

Klaſſe reden, ohne damit eine teilweije Verwirklichung tommuniftischer Ten: 

denzen innerhalb ber leßteren ausfchließen zu wollen. Zamit erledigt fi) der 

Einwand von Beger: Thomas Morus und Plato. Ztſchr. f. d. gef. Staats: 

wiſſenſch. 1879 ©. 419 ff. 

* 
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des dritten Standes gedacht habe. Arijtoteleg ſoll mit der Er: 

wägung dieſer Möglichkeit eine Unfähigfet an den Tag gelent 

haben, jih in den Gedankenkreis de3 Befämpften zu verjeßen, wie 

ſie jtärfer nicht wohl gedacht werden fünne.!) Syn der That, wenn 

Pluto das gewollt und gejagt hat, was ihm die moderne Auf: 

fallung der Politie unterjchiebt, wenn er jeinen idealen Vernunft: 

ftaat auf der Grundlage einer rein individualijtiihen Volkswirt⸗ 

ihaft aufgebaut willen wollte, dann iſt die arijtoteliiche Kritik 

eine jo jtümperhafte und oberflächliche, jo allen Verſtändniſſes bare, 

daß ihr Urheber von vorneherein unfähig ericheint, in der Frage 
mitzureden. 

Nun ift es ja richtig, daß diefe Kritif infolge ihres einjeitig 

polemijchen Charakter? mehrfah auch zu höchſt einjeitigen und 

ihiefen Ergebnijfen gefommen ijt und die — allerdings nur ge: 
legentlihen — Hußerungen Platos im „Staat“ und in den „Ge 
jegen” unbeachtet gelaſſen hat, welche einen ingerzeig für die 

richtige Beurteilung enthalten. Allein diefe Mängel, die er ja zum 

Zeil auch mit der neueren Kritif gemein hat, berechtigen ung doch 

noch lange nicht bei Platos größten Schüler eine jo Findliche Ber: 

tändnislofigfeit vorauszujegen, wie e3 die moderne Anſchauungs— 

weite notgedrungen thun muß. Liegt hier nicht vielmehr der Ge 

danfe nahe, daß die moderne Auffaſſung des platonifchen Staates, 

die zu ſolchen Konjequenzen in Beziehung auf Arijtoteles führt, 
von falſchen Borausjegungen ausgeht?“ 2) 

) Eo Suſemihl Anmerf. 170 zur Politik. 

2) Wenn übrigens Eufemihl eine ftärfere Unfähigkeit, fich in den 

Gedankengang Platos zu verfegen, faum für möglich hält, jo vergißt er, daß 
er eine noch weit größere Unfähigkeit bei bem genialften neueren Beurteiler 
der Rolitie, bei Hegel, annehmen müßte, der das, was Ariftoteles immerhin 

nur als mögliche Anficht Plato3 bezeichnet, geradezu als Thatſache voraus 
jet. Hegel ſagt don dem dritten Stand: „Er treibt Handwerke, Handel, 
Aderbau, er Ichafft dag Nötige für das Allgemeine herbei, ohne Eigentum 
durch feine Urbeit zu gewinnen; jondern dad Ganze ift eine familie, 
worin jeder jein angewiejenes Gejchäft treibt, aber da3 Produkt der Arbeit 
gemeinjam ift, und er von feinem, wie von allen Produkten das erhält, was 
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Jedenfalls kann es nur zur Betätigung der hier entwidelten 

Anficht dienen, daß bei ihr allein uns auch Ariſtoteles und feine 

Kritit der PVolitie verftändlicher wird. 

Wenn wir ung nad) alledem noch einmal die Momente ver: 

gegenwärtigen, auf welche fih unſere Auffaffung des platonijchen 

Staates und feiner Stellung zum dritten Stande ftüßt, jo werden 

wir über die ganze Stellung Platos zum Grundproblem der fozialen 
Ethif richtiger und gerechter urteilen, als es der herrjchenden An: 
ficht möglich war. 

Die Wege, auf denen man die Löſung des genannten Prob: 
lem3 ſucht, führen — heute, wie in Platos Zeit — nad zwei 

diametral entgegengejegten Richtungen auseinander. Auf der einen 

Seite finden wir die Vertreter einer ariftofratifch:erflufiven, auf 

der anderen die einer demofratiich=egalitären Gejellichaftsmoral. 

Die Erfteren gehen davon aus, daß immer nur eine Eleine Minder- 
beit zu höherer geiftiger Kultur erzogen werden könne und in ihrer 

Kultur den Fortjchritt repräfentiere. Sie Stellen den Kultur: 

zwed und das höhere Recht der von Natur glüdlicher Begabten 
auf die Geltendmadhung ihrer Überlegenheit allen anderen Rück— 
fihten voran und legen demgemäß das enticheidende Gewicht auf 

die möglichite Differenzierung und möglichſt ariſtokratiſche Gliede— 

rung der Gefellihaft, welche der Bethätigung dieſer Überlegenheit 
den günftigjten Boden darbietet.!) 

er braucht“ Geſch. der Phil. IT 291. Dieſe Auffaffung ift allerdings un: 

richtig, imjoferne als fie die kommuniſtiſche Organifation der Volkswirtſchaft 

vollftommen durchgeführt denkt, während Plato nur eine annähernde 

Verwirklichung zu hoffen wagt. Auch die Motivierung, welche Hegel gibt, 
ift ungenügend, ja irreführend, allein ba8, was Plato ala hHöchftes Ideal 

vorſchwebte, hat Hegel richtig gezeichnet, und infoferne zeugt feine Auffaffung 

von einer innigeren und tieferen Verſenkung in den Gedankengang Platos, 

als die der jpäteren Kritik. 

!) In diefem Sinne meint Renan: „Das Wejentliche befteht weniger 

darin, aufgellärte Maſſen zu fchaffen, ala vielmehr darin, große Meifter 

hervorzubringen und ein Publikum, dag fähig ift, fie zu verfichen. Wenn 
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Dem gegenüber betonen die Anhänger de8 anderen Stand- 
punkte den berechtigten Anſpruch der großen Mehrheit, ihrerſeits 

an den Errungenichaflen der Kultur und an den Gütern mit be 
teiligt zu werden, welche geeignet find, das für den Einzelnen erreich⸗ 

bare Maß menjchlihen Glüces zu erhöhen. Über dem Kultur: 
zwed jtebt ihnen der Glüdszwed oder — um mit Bentham zu 

reden — das größtmögliche Glück der größten Anzahl.!) 

Beide Anſchauungen enthalten einen berechtigten Kern, beiden 
haftet aber auch eine gewiſſe Einfeitigfeit an. Während bier eine 
ftarfe Tendenz zu kulturwidriger Nivellierung bervortritt, wird 
dort nur zu leicht die fittliche Forderung vergeflen, daß der Menſch 

im Menfchen niemals bloß ein Mittel fehen fol. Der „Herren: 

moral”, wie der ertremfte Vertreter der arijtofratiihen Richtung, 

Nietzſche, diejelbe genannt hat, erjcheint unmwillfürlich die bevorzugte 

Stellung der Hervorragenden als Selbftzwed, fie nimmt e3 geradezu 
mit Befriedigung hin, daß „die Menfchheit als Mafje dent Gedeihen 
einer einzelnen ftärferen Spezies Menſch,“ das Wohl der Meiften 

dem „Wohle der Wenigiten” geopfert wird. Die Mafle, das 

nügliche und arbeitſame Herdentier, ericheint nur dazu da, um die 

Folie zu bilden für die Entfaltung der feinften Blüten der Kultur, 

wie bei einem Baum nur der Wipfel dazu da ift, Blüten und 

Früchte zu treiben, während der Stanım die Laft zu tragen hat. 

Der Geſellſchaftszweck iſt einzig und allein der, den ganzen 

Menſchen das Feld zu bereiten. „Man lege einen ſolchen Menſchen 
— jagt Nießihe — in die eine Wagſchale und die breite wogende 
Maſſe, die Herde, in die andere, fo wird dieſe legtere abftürzen 

hierzu die Unmifjenheit eine notwendige Bedingung ift, nun um fo fchlimmer! 
Tie Natur hält ſich bei ſolchen Bedenken nicht auf, fie opfert ganze Gat: 

tungen, damit andere die notwendigen Lebensbedingungen finden.” — Rhile 

fophifche Zialoge ©. A. ©. 77. 

i) Vgl. die Formulierung dieſes Gegenſatzes bei Ariftoteled Pol. TIL, 
7, 13. 1283b: anogovoı ydg Tives, noTegov TW vouodern vouoseryseor, 

BovAouerw TIHEOd«L Tovs OEFoTaTovs vouovs, NO0S TO Ta» Beirtıöver 

er ; noös ro rw»r nAeıovm». 
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bis an die Grenze der Möglichkeit. Denn, was fie faßt, find nichts 

als Nullen.” Daher Untergang oder Knechtung aller Minder- 

begabten! 
Wem fällt bei diefer Auffaffung nicht fofort das Bild ein, 

welches man von dem Gejellichaftsideal Platos zu zeichnen liebt? 

Sn der That ift wiederholt auf den Sdeenzufammenhang hinge— 

wiejen worden, der zwiſchen Plato und diefer Sozialphilofophie 

de3 modernen Nriftofratismus beftehen jol. Und fie felbit Hat 

ih mit Vorliebe auf ihn berufen. Ein fo ausgezeichneter Kenner 
des Altertums, wie Niegjche, preift ihn, den „königlichen und pracht— 

vollen Einfiedler des Geiftes,” ob feiner „Geringſchätzung des Mit- 

leideg,“ ob ſeines „Pathos der Vornehmbheit und Diftanz.” a 

jelbjt die Onckenſche Anſicht von dem angeblid oligardiichen 
Grundzug des platonifchen Denken? wird von ihm wiederholt. 

„Unter jeder Dligarhie — fagt er — liegt das tyrannijche Gelüft 
verſteckt. Jede Dligarchie zittert beitändig von der Spannung ber, 

welche jeder Einzelne in ihr nötig hat, Herr über dieſes Gelüft zu 

bleiben. Eo war es 3. B. griehifh. Plato bezeugt es an hundert 
Stellen. PBlato, der feinesgleihen kannte — und jidh felbft!“ 

Daß diefe Anfiht auf den Standpunkt Platos ein faljches 

Licht wirft, kann nach den Ergebniffen unſerer eingehenden Analyfe 

des platoniſchen Staates nicht zweifelhaft fein. Allerdings iſt Plato 

lebhaft von der Notwendigkeit überzeugt, daß — um ein befanntes 

Wort von Treitſchke zu gebrauchen — die Millionen adern, Schmieden 

und hobeln müſſen, damit einige Taufend forfchen und regieren 

fönnen. Und er hat auf Grund diefer Überzeugung eine jehr 
ftarfe Differenzierung der Gejelihaft gefordert — eine zu ftarke, 

wie wir ohne Weiteres zugeben —, allein die Art und Weile, wie 

er fih die Stellung der hervorragenderen Elemente de3 jozialen 
Drganismus denkt, ift doch unendlich von jener Gedankenwelt der 

„oberen Zehntauſend“ entfernt, von der Herbert Spencer (the Man 

versus State) gemeint Hut, daß fie heute noch im Wejentlichen 

durch die Gejellichaftsanfchauungen des klaſſiſchen Altertums be— 
ſtimmt werde. 
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Um als Repräfentant dieſer Geſellſchaftsanſchauungen zu gelten, 

müßte Plato vor Allem die fortfchreitende Differenzierung der Ge 
ſellſchaft auf Grund einer möglichft weitgehenden Verſchiedenheit 
der materiellen Lebenslage gefordert haben. Denn das ift & 
eben, wa3 von dem geſchilderten Ariftofratismus mehr oder minder 

offen als begehrenswertes Ziel der jozialöfonomifchen Entwidlung 
hingeftellt wird: die mit der Konzentrierung des Reichtums gegebene 

Möglichkeit einer raffinierten ariftofratiihen Geiftesfultur, einer 

üppigen Entfaltung aller Blüten des höheren Lebensgenuſſes, freiefte 

Bahn für jene Pirtuojen des Genuſſes, die zugleich Virtuoſen des 

Geiftes feien, und die, wie z. B. ein W. v. Humboldt, Gent 

und Heine, ihre Kräfte eben nur in der Luft eines verfeinerten finn- 

lichen Dafeins zu entwideln vermödten.!) Ein Kulturideal, deſſen 

volle Verwirflihung das „Opfer einer Unzahl von Menſchen“ 

vorausjeßt, welche, wie Nietzſche meint, um jener „lüdlichen“ 

willen zu unnolljtändigen Menjchen, Sklaven und Werkzeugen herab: 
gedrüdt und vermindert werden müſſen. 

Wie ganz anders Plato! Er verlangt für die Ariftofratie 
feines Spealftaates überhaupt Feine äußere Stellung, welche mit 

der ntateriellen Ausbeutung des wirtjchaftenden Volkes oder gar 

mit dem Maſſenelend erfauft werden müßte. Die Anficht Treitjchkes, 

daß den Talenten als Kulturbildnern und Vermittlern eine materiell 

ausgezeichnete Bofition gebühre, würde er in diefer Faſſung ohne 

Zweifel als eine oligacchiiche verworfen haben. Er deutet jelber 
an, daß auf einem Standpunkt, bei dem das materielle Moment 

eine jo enticheidende Nolle jpielt, das Los der Hüterflaffe im Ideal— 

ftaat „nicht eben als ein fehr glückliches“ erſcheinen könne.,) Er 
verlangt ja für fie nichts, al3 was für die Erhaltung ihrer phyf 
ſchen und geiftigen Zeiftungsfähigfeit notwendig ift: Befreiung von 

') Bekanntlich hat Treitjchfe in dem Aufſatz über den Sozialisme 
und feine Gönner (Preuß. Jahrb. 1874) dieje Beifpiele gewählt, um die Rot: 
wendigkeit ſtarker wirtjchaftlicher Kontrafte zu erweifen. 

2) 419. 
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gemeinem Mangel und von förperlicher Arbeit.) Es ift das be- 

ſcheidene Lebensideal, zu welchem ſich einmal Schiller in den Worten 

befannt bat: „Um glüdlich zu fein, muß ich in einem gewiſſen 

jorgenfreien Wohljtand leben, und diefer muß nicht von den Pro- 
dukten meines Geiftes abhängig jein.” Das wirtjchaftende Volf 
des Idealſtaates nimmt jeinen Negenten, Beamten, Soldaten die 

Sorge für das täglihe Brot ab, indem es ihnen einen Lohn 
zuteil werden läßt, bei dem fie „nicht notleiden, der ihnen aber 

auch nichts übrig läßt.”) Es ift das Minimum von Opfern, 
welche die Gejelihaft nun einmal bringen muß, wenn fie ſich eine 

ihren eigenen Beſtand fichernde Elite der Intelligenz und Wehr— 

baftigfeit erhalten will. Ein Opfer jedenfalls, für welches Die 

Geſamtheit nach den Intentionen Platos in den Leiftungen dieſer 

Elite vollfommenen Erjaß findet, und welches fie daher im leßten 

Grunde nicht diejer, jondern in ihrem eigenen Intereſſe bringt. 
Denn nit darum wird bier ja ein Teil der Geſellſchaſt 

über alle anderen erhoben, weil ihm feine höhere Veranlagung als 
ſolche ein Recht darauf gibt, ſondern darum, weil ihn dieſe Ver: 

anlagung zu den höchſten Leiftungen für den Dienft des Ganzen 
befähigt. Keineswegs bloß um feiner ſelbſt willen gelangt der 
Einzelne in den Kreis dieſer Auserlejenen, jondern zugleih um 

aller Anderen willen. So wenig daher die Ariftofraten Platos 
von dem befeelt find,, was der Vorkämpfer de modernen Xrijtofra- 

tiamus als „Willen zur Macht” bezeichnet hat, und jo wenig ihre 

Eriftenz die rücjichtsloje Opferung und den „totalen Verbrauch” 
der Anderen verlangt, jo wenig fühlen ji die legteren als die 

Vergewaltigten und Gedrüdten, als die Leidenden und Unfreien. 

Sie opfern fih für jene nicht in höherem Grade, als jene für fie. 

1) Al6d: ra d’ Enırndeia, oowr deovra avdoes a9AnTal noAkuov 
GWggoves TE xal avdoeior, Tafauevoug neoc toy aAlwv noklıuv dEYEoI«ı 

uıoFovy Ins YvAaxıjs TOOoÜToV, 0009 UNTE NEQLEIVKL auTois Eis Tov 

&vıavrovy unte Erdeiv. 

2) Vgl. die charakteriftifche Bezeichnung der „Wächter“ al3 „zäher und 

magerer Hunde”. 
Böhlmann, Gef. des antifen Kommunismus u. Sozialismus. I. 24 
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Nicht „Herren: und Sklavenmoral“ ſtehen ſich hier in unverföhn: 

licher yeindichaft gegenüber, vielmehr ift e8 die dee von den 
Pflichten der jozialen Wechſelwirkung, welche Regierende und Negierte 
in harmonijcher Eintracht verbindet. 

Wir haben mit Einem Wort in dem platonifchen Staat einen 

Verſuch vor ung, das Kulturziel und dag „Wohl der Wenigjten“ 
in Einklang zu bringen mit dem Glüdsziel und dem „Wohl der 
Meiften”. 

Der platoniſche Staat huldigt dem Ariſtokratismus durch die 
Schaffung feiner Hüterklaffe, andererjeit3 aber gibt er diefer Arifto- 

fratie ein allgemein ftaatliches Gepräge, indem diefelbe alle für den 

Dienft des Staates ungeeigneten Elemente abjtößt und fi) Bin: 

wiederum durch Heranziehung der Talente aus dem Wolfe beftändig 
erneuert. So Scharf ferner der durch die Verfchiedenheit der Auf- 

gaben bedingte Unterfchied von Individuen und Klaſſen in fozial: 
ariftofratiihem Sinne ausgebildet ericheint, jo bedeutfam tritt in der 

überaus bejcheidenen ökonomiſchen Ausstattung der höheren Klaſſe 

die Jozial-demofratifche Tendenz hervor, die Ungleichheit nicht über 

das Maß deflen emporwachſen zu laflen, was die Harmonie de 

Geſamtlebens erfordert. Der platoniſche Staat will feine Ungleid: 

beit, welche eine große Anzahl von Händen nötigt, — ftatt für not: 

wendige Bebürfniffe Aller — für die unverhältnismäßige Erhebung 

Einzelner über die fozialöfonomijche Lage ihrer Mitmenſchen thätig 

zu jein. Er iſt weiterhin demokratiſch, indem er gleichzeitig das 

Benthamjche Prinzip der Fürſorge für Alle oder möglichſt Viele auf 
feine Fahne jchreibt und als Richtſchnur für das gegenfeitige Ver: 

halten aller Bürger die Moral des gemeinfamen Mitleidens und 

der gemeinjamen Mitfreude proflamiert, welche die Sozialphilofophie 

des Ariſtokratismus, die Herrenmoral des Stolzes, der Eigenmadt 

und Härte!) als ſozialiſtiſche Bruderſchaftsſchwärmerei jedenfalls 
weit von ſich weijen würde. 

Hut doch Plato aus dem Glücksprinzip ſogar noch radifalere 

!) Tie 416c ausdrüdlich zurückgewieſen wird. 
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ssolgerungen gezogen, als jelbit der ebengenannte moderne Vertreter 
dieſes Prinzipes, Bentham. Auch dieſer ift der Anſicht, daß die 

Summe der Glüdjeligfeit um jo größer ſei, je mehr ſich das Ber- 

hältnis des Beligtums der Bürger der Gleichheit nähere. Allein 

der hohe Wert, den er auf den Beſitz der materiellen Güter als 
Grundlage perfönlicher Wohlfahrt legt, hindert ihn, diefen Gedanken 
bis zu feiner legten Konfequenz, bis zur Forderung des Kommunis- 

mu3 zu verfolgen. An Stelle gleichheitlicher Verteilung des Be: 

fies tritt bei ihm eine  gleichheitliche Verteilung der Rechte und 
der Macht, von der er ein binlänglich befriedigendes Ergebnis für 
die Wohlfahrt der Gejamtheit erhofft, weil die Wohlfahrt, nach 

welcher die jouveräne Gejamtheit der Bürger ftreben würde, flet3 

diejenige von allen fein werde. Plato, der diefe Hoffnung nicht 

teilt und die gleiche Verteilung der Nechte nicht bedarf, um das— 
jelbe Ziel zu erreichen, welches hier dem politiihen Demofratismus 

geftellt wird, Ichreitet um jo Fühner auf der Bahn der ökonomiſchen 

Gleichheit vorwärts. Da für ihn das höchfte individuelle Glüd nur 

ein geringes Maß von materiellen Gütern vorausjeßt, erjcheint ihm 

die Ausgleichung des Intereſſes der Minderheit an der möglichften 

Antenfität des für fie erreichbaren Glüdes und des Intereſſes der 

Mehrheit an der möglichft ertenfiven Ausbreitung des Glüdes als 
ein gerade auf dem Boden der Bolfswirtichaft lösbares Problen 

und damit die foziale Harmonie zwiſchen Mehrheit und Minderheit 

zur Genüge verbürgt. 

3. 

Die Koinzidenz von Sozialismus und Indivulualismus im platonifchen 
Staatsidenl. 

Wir find ſeit Hegel gewohnt, den platonifchen Staat als das 

Nrototyp eines Sozialismus anzujehen, aus dem alle und jede 

individualiftiide Tendenz in denkbar radikalfter Weife ausgemerzt 

ift, in dem alles individuelle Leben und Streben durch die Allge: 

meinheit verjchlungen wird. 
Der Geijt der platonifchen Republik befteht nach Hegel weſent— 

24 * 
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lich darin, daß alle Seiten, worin ſich die Einzelheit (Individualität) 

als ſolche firiert, im Allgemeinen aufgelöft werden, alle nur als 

allgemeine Menſchen gelten.!) Diejer Beitimmung gemäß, das 

Prinzip der Subjektivität auszuschließen, ift jeder Teil nur als 

Moment im Ganzen.?) Während im modernen Staat jedes Indivi— 

duum für feine Intereſſen ſich ergehen kann (sic!), ift dies aus der 

platoniichen Idee ausgefchloffen.®) Plato betrachtet nur, wie bie 

Organijation des Staates die befte fei, nicht wie die fubjektive 

mdividualität.*) „Daß die Individuen nicht aus Achtung und 

Ehrfurcht für die Smftitutionen des Staates, de Vaterlandes han: 

deln, jondern aus eigener Überzeugung, nad) einer moralijchen 

Überlegung einen Entſchluß aus fich fallen, fi darnach beftimmen, 

— dieſes Prinzip der jubjeltiven Freiheit ift ein fpäteres, ift ein 

Prinzip der modernen Zeit. In die griehiiche Welt ift es zwar 

auch gekommen, aber nur als das Prinzip des Verderbens für bie 

griechifchen Staaten und das griedifche Leben. Pluto wollte & 
verbannen und unmöglid) machen in feiner Republik! 5) 

„Der platonifche Staat,” jagt Stahl, „opfert den Menschen, 
jein Glück, feine Freiheit, ſelbſt feine fittliche Vollendung. Denn 

diefer Staat befteht nur um feiner felbjt willen, um der Herrlid; 

feit jeiner Erſcheinung willen, und der Bürger ift nur dazu be 

jtimmt, als ein dienendes Glied fih in die Schönheit feines Baues 

zu fügen. So bat er den darftellenden Charalter. Er ift ein 
Kunftwerk, das minder für feine eigenen Teile da zu fein jcheint, 

al3 für den Beſchauer.“) 

An Einwänden gegen diefe Auffaffung hat e3 zwar nicht gan; 
gefehlt,") aber fie waren nicht überzeugend genug begründet, um bie 

1) Geſchichte der Philofophie II, 289. 
2) 283, 
s) 278. 
4, 289, 

5) 278, 
6) Geſchichte der Rechtsphilofophie (2) 16. 

’) Bol. 3. B. Suſemihl: Platoniſche Philofophie II 283 und Rohle 
a. a. O. IX. 
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Herrichaft derjelben zu erjchüttern. Die verbreitetfte moderne Dar: 
ftellung, die von Zeller, fteht in der Hauptſache noch ganz auf dem 

Standpunkte Hegeld. Zeller fieht das Charafteriftiiche der plato- 
niſchen Staatsidee in der Unterbrüdung. aller, auch der berech- 

tigften perſönlichen Intereſſen, in der Rechtlofigfeit des Einzelnen 

gegenüber dem Staat, in dem Prinzip, daß die Bürger um des 
Staates willen da feien, nicht der Staat um der Bürger willen.!) 

Im platoniſchen Staat muß nad) Zeller der Einzelne allen per: 

ſönlichen Wünſchen entjagen und fich zum reinen Werkzeug der 
allgemeinen Gelege, zur Darftellung eines allgemeinen Begriffes 
läutern. Denn diefer Staat denkt nicht daran, die Rechte der 

Einzelnen mit denen der Gejamtheit verfühnend zu verntitteln, weil 

jene in feinen Augen diefer gegenüber gar Fein Recht haben,*) weil 

der Menſch überhaupt auf alle perfönlichen Zwecke verzichten ſoll, 

um nur für das Ganze zu leben.). Im Gegenfaß zu den Staats- 

romanent) der neueren Zeit haben bier dem einen erzieherifchen 

Zwed des Staates alle anderen fi) unterzuorbnen, ihm werben 

alle Einzelintereffen rückſichtslos geopfert, er verlangt eine un: 

bedingte Selbitentäußerung aller Bürger. Blato will das PBrivat- 

intereffe aufheben, feine modernen Nachfolger wollen es befrie— 

digen, jener ftrebt nach Vollfommenheit de3 Ganzen, dieſe nad) 
Beglüdung des Einzelnen. Jener behandelt den Staat als Zweck, 
die Perſonen ala Mittel, diefe die Perfonen als Zweck, den Staat 

und die Geſellſchaft als Mittel.5) 

Auch die moderne Staatswiſſenſchaft hat fi von diejer An- 

ſchauungsweiſe noch nicht loszumachen vermodht. Die neuelte Dar: 

ftelung der Staats- und Korporationglehre des Altertums, welche 

i) Der platonifche Staat in feiner Bedeutung für die Folgezeit. (Bor: 

träge u. Abh. ©. 65.) Geſch. d. Phil. II? 921. 
2) Der plat. Staat a. a. O. 67. 

?) Ebd. 78. 
) Zeller ſchließt fich hier der unzutreffenden Anficht an, welche die 

platonische Politie zu den Staatsromanen zählt. 

:) Ebd. 79. 
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wir Sierfe verdanken, ’) ſchließt ſich rüdhaltlos dem eben genannten 

Cate an, daß für Plato das Individuum nicht Selbſtzweck, Ton: 

dern nur Mittel für den Zweck des Ganzen jet. Gierfe gibt zwar 
zu, daß von Plato „das Einzelleben al3 ein in ſich Beſonderes er: 
fannt” ijt, allein es ſoll in dem Gemeinleben, welches fih als 

naturnotwendige höhere Dajeinsform im Staate verkörpert, voll: 

kommen beſchloſſen jein, in ihm jein alleinige3 Maß und 

Ziel haben, an feinem Punkte jeine Schranfen überragen.?) Die 

platoniiche Ztaatslehre erftrebt nad) Gierfe die vollfommene Ab: 

forption des Individuums durch die Gemeinschaft, fie weiß nicht? 

von einem Nechte der Berjönlichkeit;?) der Staat ift Hier Fein 

Mittel für die Zwecke der Individuuen, jondern fich ſelbſt Zwed.‘) 

Suchen wir uns unjererfeit3 den Ideengang Platos zu ver: 

gegenwärtigen, jo ijt nad) den früheren Ausführungen über bie 

allgemeine Tendenz der platonijchen Staatslehre Jo viel ohne weiteres 

zuzugeben, daß das Sozialprinzip von bderjelben mit großer Ent: 

Ihiedenheit als das leitende Prinzip vorangeitellt wird (To xotror 
syorneror!)5) Sie nimmt ihren Ausgangspunft nicht von dem 

Individuum, macht nicht die Intereſſen und Wünſche des Einzelnen 

zur Norm für Staat und Gejellichaft, jondern die Bedürfniffe der 

Geſamtheit. Ter Bernunftftaat will eine Ordnung des Gejamt: 

lebens des Volkes jein, weldde das größtmögliche Glüd der Gefamt: 

heit verwirklicht und dieſem Ziele das Streben des Individuums 

nad) dem eigenen größten Glück grundjäglich unterordnet. Nicht 

darauf iſt nach Plato die wahre Staatskunſt gerichtet, daß einzelne 

Klaſſen oder Individuen das höchſte Maß menſchlichen Glückes er: 

reichen auf Koſten der übrigen, ſondern daß das Glück und Ge— 
deihen der Geſamtheit der Bürger ein möglichſt vollkommenes ſei. 

Das Glückſtreben des Einzelnen findet hier ſeine prinzipielle Schranke 

') Im dritten Bande des deutſchen Genoſſenſchaftsrechtes. 
2) A. a. O. S. 8. 

2) Ebd. ©. 12. 
) Ebd. ©. 13. 

— *) leg. IX 87nb. 
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in dem Grundjaß, daß es nirgends die Erhaltung und Entfaltung 

Anderer oder gar Aller fchädigen darf. Das Glüd des Ganzen ift 
der Maßſtab, nach welchem erſt das der einzelnen Teile zu be- 
meſſen ilt. 

Daraus folgt, daß die Organe der Gemeinschaft mit dem 
äußeren Zmange ausgeftattet fein müllen, um den wiberftrebenden 

Egoismus zu brechen und fein Sonderintereffe zur Geltung fommen 

zu laſſen, welches nach ihrer Anficht mit dem Intereſſe der Gemein: 

Ihaft in Widerſpruch fteht. Die Gemeinſchaft, der Staat aljo ent: 

Icheidet. Und diefe Entfcheidung ift die oberfte Richtſchnur für das 

Handeln des Einzelnen, nicht das individuelle Urteil. Denn diejes 
Urteil der Einzelnen ift nicht immer ein unbefangenes, weil die 
Meiften einfeitig an das eigene Glück denfen. Es gibt Feine ge: 
nügende Bürgjchaft dafür, daß das fich ſelbſt überlaffene Indivi— 

duum das Glüd der Gefamtheit al3 Richtſchnur für feine Hand: 

lungen unentwegt fejthalten wird.) Daher kann der Staat nicht 
zugeben, daß „jeder die Richtung einjchlage, die ihm behagt“.?) 

Eine joldde Freiheit würde nur die Willkür de3 Individuums auf 

den Thron jegen, würde gleichbedeutend fein mit Anarchie und 

Desorganijation. 

Damit erhält auch alles Glüdftreben von vorneherein eine 
beftimmte Richtung. Das Glüd, welches der Einzelne im Sozial- 
ftaat findet, kann nur ein folches fein, welches mit dem Intereſſe 

des Ganzen harmoniert. Es iſt nicht ein möglichit intenfives 

materielle Genießen, wie es der vorzugsweile auf das finnliche 

Daſein gerichtete Egoismus eritrebt. Denn dadurch würde, wie 

Nato bemerkt, aus dem Beamten alles andere eher, al3 ein guter 

Beamter, aus dem Landwirt oder Töpfer alles andere eher, als 

ein guter Landwirt oder Töpfer werden.) Überhaupt würde fi) 
unter der Herrichaft eines einfeitig materialiftiichen Eudämonismus 

das Verhältnis des Einzelnen zur Geſamtheit der Anderen in einer 

') Leg. V 731d ff. 
2)... our va agın toeneodeı, Onn Exaotos BovAeraı Rep. 5208. 

) 420e. 
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Weiſe geſtalten, wie es mit den Lebensbedingungen der ſtaatlichen 

Gemeinſchaft unverträglich wäre!) Dieſe Lebensbedingungen des 
Ganzen verbieten es, daß die einzelnen Bürger oder ganze Geſell⸗ 
ſchaftsklaſſen das Leben gewiſſermaßen als eine Feſtfeier (rar- 

yvors) anſehen und demgemäß ihre Lebensführung einrichten. Der 
Staat kann nicht ein Tummelplag für panegyriiche Ungebundenheit 

fein, denn er ift eine Ordnung, welche nicht nur Rechte gibt, ſon⸗ 

dern vor allem Pflichten und damit Opfer auferlegt.) Der Staat 
ſelbſt ift ja nur das Glied eines höheren Organismus, deſſen einzelne 

Teile bis zum denkbar Kleinften Atom herunter nad) der Anord— 
nımg feines göttlichen Lenkers in dem, was fie wirken, wie in dem, 

was fie erleiden, der Erhaltung und Vervollkommnung des Ganzen 
dienen.) Wie der Staat, fo ift auch der Einzelne dem Univerfum 

gegenüber „nur ein Xeikchen, welches, obwohl nur ein winziges 
Atom, doch ftet3 auf das Ganze gerichtet mitwirtt”.‘) Die 
Welt ift nicht um dieſes Atomes willen entftanden, ſondern die 

Teile entjtehen, weil e3 die Lebensbedingungen des großen Ganzen 
jo erfordern.?) 

Sp wird im Gegenfaß zu den Prinzipien des Egoismus, die 

von dem nur an fi denkenden Individuum ausgehen, bei Plato 

der Menfc von vorneherein zugleich als Glied der Gattung s) auf: 

1) 42la. 

2) 421c. 

®) Leg. 903a: neidwuer Tov veaviav Toig Aoyois, Ws TW Ton nartos 

Enıuskovuevyw NOS TV OWInplay xai aperıv Tov 0Aov navı' &ari ovr- 

TEera>uEevVO, Wv Xu TO UEROS Eis divauıy Exaotovr TO NEO0NXoV naayE 

xai I08E. 

‘) 903b: ww Ev xai To oo», w oyeılıe, uöpıov &ls ro navy Euvreirei 
BAENoV dei, xaineo Navouıxgov OV. 

5) oè dE Aednde — wird cbd. dem Ziweifler erwidert — zregi Tovto 

auıö, wc yErsaıs Evexa Exeivon yiyveras Nüoe, önuc N N 10 roſõ navi 

Ko Uiepyovoa erdaiuwr ovoin, ovy Erexa 000 yıyroudın, ou de Evexa 

ExXElror. 

°) Te ganzen ardgwWrurov zEvos Rep. 473d. — Yewr ya unj zın- 
ware gauer eiraı nayra, Once Ir nrdalve, vnso xceè Toy orpavor 

dor, leg. WU2b. 
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gefaßt, in welcher Eigenſchaft demfelben die Mitarbeit an der Ver: 

vollkommnung der menfjchlichen Gejamtheiten zu einer naturgemäßen 

und primären LZebensaufgabe wird. Da ferner der Erfolg diejer 

Mitarbeit wefentlich bedingt ift durch die Organijation der ſtaat— 

lihen Gemeinschaft, welche alle einzelnen Kräfte zur Erfüllung der 
menſchlichen Kulturaufgaben zufammenfaßt, jo werden die Pflichten 

gegen die Gattung von felbft zu Pflichten gegen diejenige Gemein: 

haft, mweldhe das Hauptorgan zur Erreihung der Gattungszwecke 

darſtellt. 

Soll nun aber die opferwillige Hingebung Aller an den die 
Geſamtheit ordnenden Staat, welche alles Recht zugleich als eine 
Pflicht auffaßt, zu leiſten und zu dienen, — ſoll dieſe Hingebung 

gleichbedeutend ſein mit einer ſolch unbedingten Selbſtentäuße— 

rung und einem ſo völligen Aufgehen des Einzelnen in der 
höheren Einheit des Staates, daß daneben alles individuelle Zweck— 

ftreben verfchwindet, der Menſch fich überhaupt nicht mehr ala 

Selbitzwed, jondern nur noch als Mittel und Werkzeug für den 

Zwed des Ganzen fühlen fann?- 

Plato weiß von einer folhen Auffaffung nichts. Seine Ab: 
ſicht wenigſtens ift e8 nicht, die Menfchen zu fleiich und blutlojen 

Cchemen der von ihm vertretenen Ideen zu machen. Selbſt für 

die gewaltige Theodicee, welche in dem oben angedeuteten Sinn 

den einzelnen Lebeweſen ihre Stellung im Weltall anweift, ift das 
Individuum Tein jo völlig bebeutungslofer Punkt neben zahllojen 
anderen, daß e3 aufhören müßte, als Jh zu fühlen. Denn gerade 
diefe Theodicee beruft fi) gegenüber dem Widerftreben „ftarrfin: 

niger” Zweifler ausdrüdlich darauf, daß die Annahme ihrer Lehre 

durchaus nicht einen Verzicht auf alle perjönlichen Zwecke fordere. 

Sie apelliert mit dürren Worten an das wohlverftandene Eigen: 
interejle des Individuums, welchem das, was dem MWeltganzen 

frommt, ſoweit es die allgemeinen Geſetze des Werdens geftatten, 

notwendig mit zu gute kommen müſſe.!) Sie behauptet eine prä— 

') Zwar heißt es (903b): nesç Yyap iaroos xaı nüs Evreyvos dnur- 
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ttabilierte Sarmonie amwiihen dem richtig verfſtandenen 

Ginzelintereiie und dem des Ganzen, deiien göttlicher Er- 
halter und Lenker jedem die ihm „gebührende“!) individuelle Lebens⸗ 

förderung zu teil werden läßt, alio doch aud ein gewiſſes „Recht 

der eriönlichfett“ anerkennt. 

Kenn nun aber nach Platos Anſicht ſchon im unendlichen 

AU, das doch ausſchließlich ſich ſelbſt Zwed und nidt um des 

Menſchen willen da ift, der Menſch mehr bedeutet al3 ein bloßes 

Moment im Ganzen, wenn ielbit hier da3 Bedürfni? nad) einer 

„veriöhnenden Zermittlung” zwiihen dem Ganzen und den An: 
jprüchen des Menichenherzens auf die Anerfennung jeiner indivi- 

buellen Lebenszwede in einer Meile betont wird, weldde ganz an 

die individualittiichen Glückſeligkeitstheorien des achtzehnten Jahr: 
hunderts und ihre Lehre von der angeblichen Jdentität des allge 

mein Rützlichen mit dem individuell Nüglichen erinnert,?) — mie 

kann da Plato die Berechtigung ſolcher Anjprüche gegenüber jenem 
Zeilen des Kosmos geleugnet haben, das ſich Staat nennt und 
das in diametralem Gegeniaß zu jenem recht eigentlih ein Organ 

jein joll für die Erreihung menſchlicher Lebenszwede, für Die 

ovpyus nuvros ulv Erexa navra Epyazerar rpös To xown Evvreiyon Be- 

rıotov, ufgos uev Erexa vAov xul ovy 0Aoy uepovs Evexa aneoyaberan. 

Aber, wird fofort Hinzugefügt: od ayavaxreis uyvowv, onn To negi ok 
«gıarov To nurri Fvupaiveiı xai Vol xard dvvauıry nv Ts 

xulvnis VGVCOEGSC. 

'!) 10 neoonxov! 903a. 

2) Val. den befannten Saß von Leibnitz: Deus accedens effecit ut 
quidquid publice i. e. generi humano et mundo utile est, idem fiat etiam 
utile singulis atque ita omne honestum sit utile et omne turpe damnosum. 

Ebenſo ſtimmt die platonifche Theorie von der Koinzidenz der Glückſeligkeit 

des Alls und der des Individuums bis zu einem gewiljen Grade überein mit 

der theory of moral sentiments bon Adam Smith, wo die Überzeugung 

ausgeiprochen twird, daß Gott „in jeinem Mohlwollen und feiner Weisheit 

von Ewigkeit ber dies ungehenre Getriebe des Weltalld jo anorbnete und 
Teitete, daß; es jederzeit bie größtinögliche Menge von Glück herborbringt“, 
weshalb er auch „in das Syftem feiner Regierung fein partielles übel auf: 

nehmen köune, welches nicht für das allgemeine Befte notivendig wäre“. 
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Verwirklichung eines möglichjt hohen Maßes menjchlichen Glüdes? 
Menn Zeller mit Emphafe ausruft: „Wir werden ung nie über- 

zeugen, daB es zur Vollkommenheit des Staatsganzen dienen fol 
oder daß es erlaubt ſei, die weientlichen Rechte und Intereſſen ber 

Einzelnen feinen Zweden zu opfern”; — fo ift das gegenſtandslos. 

Denn auch Plato will feine Vervolllommnung des Staatäganzen 

auf Koften weſentlicher Rechte und Intereſſen des Einzelnen. 

Sein optimiftiicher und ideologiſcher Dogmatismus gibt nicht einmal 
die Möglichkeit zu, daß der Menſch als Atom im Natur: und Welt: 

ganzen den Sweden desjelben rücfichtslos geopfert werden könne; 
er kann Sic) Feine Vollkommenheit des AUS denfen, welches mit dem 

Jutereſſe des Menſchen an eigenem Glück und eigener Vervollkomm⸗ 
nung im Widerſpruch ſtünde. Wie hätte Plato bei dieſer Anſchau— 

ungsweiſe eine abſolute Abſorption des Individuums durch den 

Staat fordern können? 

Dagegen ſpricht ſchon die allgemeine ſpektulative und reli— 
giöſe Auffaſſung Platos. Sie ſteckt gerade der einzelnen Perſön— 

lichkeit rein individuelle Ziele, die weit über das ſtaatliche Leben 

hinausragen. Indem ſie dem ſtrebenden Geiſt ein Reich der Wahr: 

heit eröffnet, in welchem zu verweilen ſein höchſtes Glück bildet, 

gibt ſie gerade den Edelſten des Volkes die Richtung auf ein Ideal, 

welches ihr Fühlen und Denken über die „Schattenwelt der Er: 

Iheinungen“, alſo auch über den Staat weit hinausführt. 

Die Erkenntnis, welche ſich bier dem Einzelnen erjchließt, 
wird ausdrüdli für wichtiger erklärt, al3 alle irdiſchen Inter— 

eſſen !), und ein der Erkenntnis geweihtes Leben für befjer, als das 

Leben im Staate und für den Staat.?) Nur der Not und der 

fittlichen Pflicht gehorchend fteigen die zur Leitung des Staates 
Berufenen von den ſeligen Höhen wiſſenſchaftlicher Betrachtung 

herab zu den Gejchäften des Lebend. Auch thun fie das Teines- 
weg3 bloß um des Staates willen, ſondern ebenſoſehr um ihrer 

1) 5190. 

2) 5190. 
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jelbnt willen, weil ein gut regierter Staat die unerläßlide Voraus⸗ 

jegung für das Gedeihen der Rittenichaft, für die erfolgreiche Pflege der 
idealen Intereſſen überhaupt bildet.) Tiere Intereſſen ſelbſt aber weijen 

nad Plato immer und immer wieder gebieteriich auf ein höheres, 

ungterblihes Tatein, welches eine Ausgleihung irdiſcher Mißver— 

hältniſſe in Ausſicht jtellt, wie fie jelbit der vollendetjte Staat nicht 

zu erreichen vermag. Daher endigt auch der Entwurf des Ideal⸗ 

jtaates ſehr bezeichnend nicht etwa, wie der Sozialjtaat Fichtes, mit 

einer Werherrlihung der durch ihn verwirklichten Zujtände, ſondern 

mit einem Ausblid auf den Pfad, der nach dem führt, „was droben 

it”, und auf dem ſich diejenigen, welche ihn unentwegt verfolgen, 

Ihon hienieden weniger al3 Bürger de3 irdiihen Staates, denn al 
die fünftigen Himmelsbürger fühlen. Denn fie leben der Über: 

zeugung, day nichts Irdiſches das oberjte Anrecht auf fie Bat, 

jondern jene Macht, der „wir Sterblidden alle zu eigen gehören“ 

d. i. Gott. 
Wie kann Gierfe mit diejer Anſchauungsweiſe die Anficht ver: 

einigen, daß bei Plato das Einzelleben vollfommen im ftaat- 

lihen Gemeinleben beichloffen jei, in ihm jein alleiniges Ziel 

babe, an feinem Bunfte jeine Schranken überrage? 2) 

Aber nicht bloß die Kosmologie und Religionsphilojophie, 
jondern aud) die Pſychologie und Ethif Platos jteht mit der Anficht 

jeiner modernen Beurteiler in Widerſpruch. Allerdings hat Plato im 

Staat eine theoretiihe Auseinanderjegung über das Verhältnis ber 

egoijtiihen und altruiftiichen Triebe der Menſchenſeele nicht gegeben. 

Dagegen finden ſich in den „Geſetzen“ einige Andeutungen, die auf 

den Standpunkt Platos ein bedeutjames Licht werfen. Cr beklagt 

e3 hier als das größte aller Übel, daß die Naturanlage der meijten 

) 402e. ©. fpäter. 

» Richtiger als Gierke urteilt in diefer Beziehung Ahrens Naturredht 

I". 42, der den „transcendenten, das irdifche Leben überragenden Zug im 

platonifchen Erziehnngsſtaat“ herborhebt gegenüber Ariftoteles, nach deflen 

Anſchauung das menjchliche Xeben feine Befriedigung und feinen Abjchluß 
in einen jich jelbft genügenden autarkiſchen Staate finde. 



III. 2. 3. Die Koinzidenz v. Sozialism. u. Individualigm.i.plat.Staatzibenl. 381 

Menſchen eine tief ſelbſtſüchtige ſei. Die Meiſten dächten und han— 

delten nach dem Prinzip, daß von Natur- und Rechtswegen jeder 

Menſch von Liebe zu ſich ſelbſt erfüllt ſei.) Eine Bemerkung, die 

zunächſt den Anſchein erweckt, als würde die Berechtigung der Selbft- 

liebe abjolut verneint, Selbftliebe ohne weiteres mit Selbftfucht 
identifiziert. 

Daß das aber nicht die Meinung Blatos fein kann, bemeift 

der Einwand, den er unmittelbar darauf gegen das erwähnte Durch: 

jchnittsurteil erhebt, daß nämlich „die übertriebene Selbftliebe”, 
7 ogodoa Eavrov yılla, die Duelle aller Laſter ſei. Sie, alſo die 

Selbftfucht ift e3, deren Überwindung von jedem gefordert wird, 
rò oyodon yılsiv Eavror,?) nicht die Verleugnung aller Selbft- 
liebe überhaupt, ein naturmwidriger Verzicht auf jegliche Berhätigung 
des Selbitintereffeg. Nur dem jelbitfüchtigen Individuum, nicht der 

Selbftliebe an ſich tritt Plato feindlich entgegen. 

Das zeigt fih recht klar in der Stellung des platonifchen 

Menſchen zum Sittengeſetz. Hätte die herrichende Auffaſſung Recht, 

fo hätten demfelben die fittlihen Normen einzig und allein in der 

Form des kategoriſchen Imperatives der Pflicht zum Bewußtſein 

fommen müflen, dem fich der Einzelne blindlings zu unterwerfen 

hat. Plato müßte für den Einzelnen feine andere Reflerion übrig: 

laflen, al3 die Eine, wie muß ich handeln, damit das Beftehen und 

das Wohl der Gejamtheit gefördert wird? Der Gedanke an 
das liebe Jh und an die Vorteile, welche die Förderung des Ge: 

meinwohles für dasſelbe abwirft, hätte als treibendes Motiv des 

Handelns völlig in Wegfall kommen müffen. 

Das ift nun aber durchaus nicht der Fall! Gerade der Ent: 

1) 731d: navımv de ueyıcrov zaxuy aydowWnous Tois noAkois Eupvror 
&v Tais wuyais &oriv, ov näg &avıo avyyrvaunv Eywv dnogvynv oddE uiav 
unyavataı' toüro d’ Eotıv 6 Adyovaıs, ws Pikos autwW nüs dvdgwnog 

guosı ı' &ori xal og9Ws £yeı 16 deiv eivaı toovrov . ro de alndeig ye 
ncivtuv duaprnuarwv dd nv ogodo« Eavrou gıllay aitiov Exaoıw 

yiyveraı ExaoTore. 
2) 732a: diö navyra avdownov yon yevyeıv ro ogodon gileiv alrov, 
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wurf des Idealſtaates begnügt ſich nicht damit, die ſittlichen Nor: 
men al3 Naturbedingungen der menjchliden Gemeinjchaft zu er 

weilen; er jucht vielmehr ihre Anerkennung von feiten des Ein- 
zelnen zugleich dadurch zu fichern, daß er Smpulje zu Hilfe ruft, 

welche aus den Tiefen der menſchlichen Natur felbft ftammen. 

Der platoniihe Menſch Handelt fittlih nicht bloß um der 

Gemeinschaft willen, jondern auch um jeinetwillen. Er fühlt jid 
jogar zu der Frage berechtigt: Iſt das Gerechte auch jubjektiv 

nüglich,!) ift es vorteilhafter als die Ungerechtigfeit??) Und er 

handelt fittlih, indem er zugleich. überzeugt ift, daß die Tugend 
al3 „die Gejundheit der Seele“ ebenjojehr Grundbedingung des 
individuellen Wohlſeins ift, wie die Gejundheit des Körpers.s) Er 

denft dabei allerdings zunächſt nicht an die äußeren Erfolge der 

Tugend, wie Lohn, Ehre u. j. w., jondern an ihren idealen Wert, 

weil er eben „die Gerechtigkeit an und für fih ſchon als das für 

die Seele Beite erfunden.) Allein bleibt hier nicht immer ein 
ſelbſtiſches, wenn auch nicht im Schlechteiten Sinne jelbftiiches Motiv 

al3 Triebfeder de3 individuellen Handelns bejtehen? Die getreue 

Befolgung des Eittengejege3 erjcheint als ein Mittel zur Steige 

rung des perjönlihen Glückes. Das Glüd, welches fih an das 

fittlide Handeln knüpft, die individuelle Vollkommenheit, wird dem 

Einzelnen unzmweideutig al3 Ziel vor Augen gejtellt, in welchem er 

den Lohn der Tugend zu juchen hat.5) Er wählt das Geredhte, 

1) Rep. 339b: .. . Evugegov yet eivar xai &ya‘ duokoya Tü 
dixauov, 

. ?) 345a: E&yW yidp dny co Acyw To y' Euov, Orı ov neidoua ovd 

orueı adıziav dixarosuvns xepdadeurepov eivar. Vgl. 4458. 

9) Ein für das indididualiftiiche Moment in Platos Ethik bejonder: 

begeichnender Bergleih! 445b. 

1) 612a. Bgl. 367 c. 
*) Wenn e3 612d heißt, daß die Gerechtigkeit diejenigen nicht täuſcht, 

welche fie erlangen, jo wird die Luft, welche fich nach Plato an dag fittliche 

Handeln knüpft, offenbar ala eine vom Judividuum erwartete Folge hin: 

geftellt, fie wird Zweck und Motiv des fittlichen Handelns zugleich. 
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weil diefe Wahl für ihn im Leben und im Sterben die befte ift,') 

weil er jo „die höchſte Glückſeligkeit erreicht” .2) 

Man fönnte hier fogar die Frage aufwerfen, ob in dieſer 

Anſchauung nicht das fubjektiv-individualiftiihe Moment in einer 

Weiſe zur Geltung fommt, wie e8 der wahren Bedeutung des Sitt- 
lichen nicht entfpriht. Doch begnügen wir uns mit der Feſtſtellung 

der Thatjache, daß der foziale Eudämonismus Platos dag jubjektiv 

eudämoniftiihe und ſubjektiv utilitariihe Element keineswegs aus: 

jchließt.”3) Geht doch Plato in feiner Rüdfihtnahme auf den nim— 
merjatten Glüdjeligfeitätrieb des Individuums jo weit, daß er 

„neben den Gütern, welche die Gerechtigkeit ſelbſt gewährt” *) zu: 

(legt doch nicht umhin kann, noch des „großen und herrlichen 

Lohnes“ zu gedenken, den fie der Menfchenjeele bei Göttern und 

Menſchen erwirbt im Leben, wie nach) dem Tode! >) 

Der Gerechte im Sinne Platos begnügt fich nicht mit dem 
ſpinoziſtiſchen: beatitudo non praemium virtutis, sed ipsa virtus. 

Er erhebt vielmehr jehr entſchiedene Anſprüche auf die bejondere 

Gunft des Himmels. Er fühlt fih zu dem Glauben berechtigt, 

daß „wenn er in Armut, Krankheit oder ſonſtiges Unglüd verfällt, 

dies ihm im Leben oder nad) dem Tode zu irgend einem Heile 

gereihen müſſe“.“) Wird ihm doch — in der Negel wenigjtens 

— jelbft bei den Menjchen der äußere Lohn feines Thung nicht 

vorenthalten bleiben! 

Wie der tüchtige Läufer das Ziel erreicht, den Siegespreis 

1) 618e: orı Lwrri TE xai TeAevrmoavri avın xgariorn alpecıs. 
2) 619b: oüro yap evdaruovkoraros yiyvera avdownos. Bol. die: 

ſelbe Auffaffung bei Thukydides (I, 42): 70 re yap Zuugeoor, Ev w av tıs 

EAcyıoıa duaprarn, uakıora Enerai. 

8) Val. auch die intereffante Statiftif über das Auftreten utilitarifcher 

Ausdrücke in den Schriften Platos, bei. in der Republit bei Kosl: Der echte 

und ber xenophontiſche Sokrates ©. 435. 
+) 6144: . .. aIA« TE xai utsdol xai dpa yiyreraı (tw dixaiw) 

1005 Exsivors Tois ayadois, ols avın napeiyero 7 dıxaoovvn xrA. 

5) 612b. 

6) 613a und übereinftimmend damit Leg. 732d. 

| 
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empfängt und befränzt wird, jo wird e8 auch dem Gerechten er: 

gehen; er wird gegenüber dem Ungerechten die Siegespreije bei den 
Menſchen, Anfehen, Ehre u. f. w. davontragen. Und vollends 

nach diefem Xeben, da harren feiner Preije, Belohnungen und 

Gaben, die jeden irdiſchen Maßſtab überfteigen, !) namenlofe Wonnen,?) 
während der Ungerechte jede Schuld mit zehnfachen Qualen büßen 

wird! — Kurz, die Tugend wird ebenfo als Quelle äußeren, wie 

inneren Glückes erjtrebt.?) Darum werden wir — beißt es im 
Schlußwort der Politiet) — die Gerechtigkeit mit Überlegung auf 
alle Weije üben, Damit wir fo mit ung felbft, wie mit den Göttern 

uns befreunden, und jo lange wir hier verweilen und nachdem wir 

die Preiſe derfelben davontrugen, ringsumher wie befränzte Sieger 
unjeren Lohn einfammeln,5) kurz damit eg und jomohl bier, wie 

dort mohlergebe. 

Es ift derjelbe Standpunkt, den der fterbende Sokrates im 

Phaedon vertritt. Die Herrlichkeit der Seligen (uaxapwr zvdarı- 
porieı) it das Motiv, „um defjentwillen (Erexa!) man alles 

thun muß, daß man im Leben der Tugend und der Vernunft 

teilhaftig werde. Dem ſchön ift der Preis und die Hoffnung 
groß“.e) 

Kann e3 etwas geben, was individualiftiicher gedacht wäre, 

als diefe Lohn- und Straftheorie, diefe alle Gedanfen der Reſig— 
nation möglichft von jich weiſende Moral der Hoffnung und Furcht, 

ı) 614a. 
2) eunaderet za Heaı aunyavoı 10 xaAkos 6lba. 

°) Vgl. Apol. 30b: oux Ex yonudrw» epern yiyveraı, aa’ EE ageris 
zonuara xai Ta alAn dyada Tols avdgWnoLs änavrea zei dir xai dnuosic. 

+) 621c. 

’) Anjpielung auf die Tim. Gloss. p. 215 erwähnte Sitte: Mepsaysıpo- 
uevor vixzgogor . ol vırjaarres Ev dyuocio aywrı xai duga nrapd Tor 
giAwv xal olxeiwv Acußavorres xaı negiiorres. Ein in der That für 

Platos Auffaſſung ſehr bezeichnender Vergleich! 
6) 115d: add TovVrmv dn Evexa . .. nuu notsiv de 

dgerns xai goovijoews Ev ro Pin ueraoyeiv' xuAöv yap to agAo» xai fi 
EAnis ueyarn. 

XX 
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die jo ganz und gar in dem Eehnen und Wünſchen des egoi: 
ftiichen Menfchenherzend wurzelt, bei der alles fittliche Handeln Ge- 

fahr läuft zu einer Politik der verftändigen Eigenliebe zu werden? 

Durch diefen Wechjel auf die Sterne, durch den Hinweis auf den 

Ausgleich im Jenſeits, auf die Fürforge der Gottheit für den durch 

die Sittlichfeit zur Gottähnlichkeit ſich erhebenden Menjchen wird 

der Menſch als „Liebling der Götter” !) zulett doch wieder zum 
Mittelpunkt der Welt gemadt. Es triumphiert das fchranfenlofe 

Glückſeligkeitsſtreben des Individuums, das es nicht fallen will, daß 

der Menich zugleich ein Stück Natur ift und als jolches in feinem 

Dafein natürlichen Geſetzen unterliegt, die nur allzu oft feinen 
edelften Bedürfniſſen, feinen idealſten Forderungen eine unüberfteig- 

bare Schranke feßen. 

Wer fo individualiftiich zu empfinden vermochte, der Fonnte 

‚in der That gegen das, was am Individualismus unzweifelhaft be— 

rechtigt ift, aljo auch gegen das Streben nad) dem eigenen Wohl: 

fein an und für fich nicht3 einzumenden haben. Demgemäß handelt 

auch der platoniſche Menſch, „damit es ihm wohl ergehe” (iva ev 
rocrro). Wohlſein aber heißt nicht anderes, al3 ein Zuftand 

befriedigter Zuftgefühle oder der Befreiung von Unluftempfindungen ;?) 
und die Theorie der Zuftgefühle gewinnt daher auch für Plato eine 

jolde Bedeutung für Ethif und Politik, daß felbft der Entwurf 

des Idealſtaates auf die Frage nach dein jubjektiven Wert der Luſt— 

gefühle eingeht, welche die Befriedigung der verjchiedenen Triebe, 

wie 3. B. des Willenstriebes, der Ehrbegierde, des Erwerbstriebes 

!) YeopuAns Philebos 39e. 
2) Dal. über die Jdentität des „guten“ und angenehmen Lebens Protag. 

351b: ed ndews Bioös tov Biov Teisvurjacıev, orx EV av 001 doxoi ovrws 
Beßroxevar; 354b: ravur«e de ayada Eau di’ dAdo u 7 on eis ndoras 

dnotelevig xai Avnwv analdayas xal anorgonas; n Exete Tı aAdo 

TSAOS Aeyeıv, Eis 6 anoßkeıwurtres aura ayada xakeıre, AN jdoraus te 

xc?è? Aunas; 357a: Eneıdn de ndovns zai Aunns Evogdn ın algeEoeı 

Epiüvn nulv 7 Owrneia rov Biov ovoa xra. Ein Standpunkt, der, 

wie die ©. 386 f. angeführten Stellen der Rolitie und der „Gejehe” beweisen, 

auch jpäter feftgehalten wird. . 
Böhlmann, Seid. des antiken Kommunismus u. Sozialismus. L. 25 
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gewährt.) Die mannigfachen durch diefe Triebe bedingten Lebens: 
rihtungen werden daraufhin geprüft, welche von ihnen die ange 
nehmfte und von Unluftgefühlen freiefte ſei (zig Tovrwov Piwr 

dıoros, To ndıor xai aAvrroregor.?) 
„Etwas feiner Natur nach jo recht Menſchliches — beißt es 

in den „Geſetzen“) — find die Gefühle der Luft und des Leides 

und die Begierden. Das Sinnen und Trachten aller Sterblichen 
ift mit Naturnotwendigfeit durch fie bedingt und beherrſcht.“ Da: 
ber haben auch die Menjchen, wenn fie an die Aufrichtung von 
Geſetzen denken, dabei faft ihre ganze Aufmerkſamkeit auf 
die Freuden und Schmerzen zu richten, wie fie fi im Leben 

der Gefamtheit und im Gemüte des einzelnen Individuums 
erzeugen.) Denn auf der Art und Weife, wie man aus Dielen 

beiden ewig fließenden Quellen ſchöpft, beruft das Glüd de 

Staates, wie des einzelnen Bürgers.’) 

Es ergibt fih aus alledem die Berechtigung eines indivi— 

duellen Lebensideales, d. h. des Strebens nach dem denkbar ſchönſten 

Leben, deſſen Vorzug — neben der Ehre, die e8 bringt — darin 
beiteht, daß es „mag wir alle erjtreben”, während feiner ganzen 

Dauer mehr der Freude, al3 des Leides gewährt.) Da wir mit 

Recht wünfchen, daß ung Luft zu teil werde”) oder daß in unjerem 

i) Rep. 580d ff. 
2) 581c. Bgl. 588a, wo eine förmliche Bilanz gezogen wird zwiſchen 

den Luftgefühlen des „Gerechten“ und Ungerechten. 
°) 732e: Eorı dj guoeı drdgwneiov udlore ndovai xai Adna zai 

Enidvulaı, EE ww avayan 10 Iynrov ndv Iwor areyvWs olov ££ngrnegei 

TE xl EXxpeuduevor eiveı onovdais Toic ueyioraıs. 

+) 636d: vouwv de negı dinaxonovusvav avdounwv OAlyov nad 

&otıv n oxeııs nepi TE Tas ndoras xui tags Avnas Ey re nöd 
xai Ev idioıs n9eoıV. 

5) Ebd.: dvo Yyüp avımı nmyai usdeivra gYiosı deiv, Wr 6 uer 
wpvrouevos OFEV TE dei xai ONOTE xai 0n000v Erdanuovei, xal nos 

ouoiws xci (dıWwıns xal wor ünav xra. 

°) 733a: xgarei xai ToVIWw, 6 navres Imtovuev, Tao Xalpsıy näsiw. 

Eurıw dE Auneiodeı apa Tov Biov anavta, 

:) 733b: 7jdorrjv BovAousde juiv eivan, 
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Leben wenigſtens die Zujtgefühle überwiegen,!) jo muß fich in dem 
glücklichſten Leben, deſſen der Menſch fähig ift, mit den unentbehr- 

lichen fittlichen Gütern auch das verbinden, was ung „lieb und an- 
genehm ift“.2) Gerade ein fittliches Leben bewährt fi) von diefem 
Standpunkte aus als das Befjere und Begehrenswertere, weil es 

„in Beziehung auf Leib und Seele angenehmer ift, als ein der 

Schlechtigfeit ergebenes, weil die Tugend bewirkt, daß der gute 
Menſch ein glüdlicheres Leben führt, als der Schlechte.” Und 
ähnliches gilt von der Erkenntnis, von der in einem früheren, eine 

ausführliche Theorie der Quftgefühle enthaltenden Dialog gerühmt 
wird, daß durch die mit ihr verbundenen Genüſſe (ai zwv uadr,- 
uarwv dovai) eine volllommenere Befreiung der Luft von der Un: 
luft zu erreichen ift, als durch irgend welche andere Geuüfle.) Ein 
der Erkenntnis geweihtes Leben wird in der Politie zugleich als 

das angenehmfte (Bios Ndıcros) bezeichnet, weil die mit ihm ver: 

bundenen Luftgefühle nach Inhalt und Dauer alle andere Luft über: 

träfen.) Ohne die Süßigfeit diefer Luftempfindungen würde felbft 
das Leben des Denker nicht lebenswert fein.5) 

Sit es nach alledem zuviel gejagt, wenn wir den Satz auf: 

) 7330: &v © ußv Bio... UnepBalleı ra wv jdovav, BovAdusde, 
ev © dE 1a Evavıia, or Bovidusde. 

2) 733d: tives dj xai nocoı elai Bior, ww ep dei nooeAöuevov To 

BovAntov TE xai Exovorov, aBovAnTov TE xai axovcıovr idovra, Eis vouor 
Eavro rafauevov, TO Piko» au xal NdÜ xal ügıorovy TE xai xal- 
kısrov Elouevov Ijv, wc olov 7’ &oriv üvdownov uaxapLWrara,; — 

Ebenfo Rep. 580c.. Zer Sittlichfte zugleich der Glücklichſte! — Plato be: 
rührt fi) auch bier unmittelbar mit der Moralphilofophie des achtzehnten 
Jahrhunderts. Leslie Stephen hätte ebenfogut von Plato wie von Hutchefon 

fagen können, daß nach ihm infolge einer präftabilierten Harmonie ber 
Zeiger de3 moraliichen Sinnes ftet3 auf Handlungen gerichtet 

ei, die das größte Glüd erzeugen. Vgl. Hasbach: Adam Smith I 103. 
3) Philebus 52b. 

4) Rep. 582a ff. 583a. 585e. 586e. 

5) Phileb. 2le: ei zus dekaıı’ dv al Lv juav Yopornow ur xai 
yovy xai ErOTjUuny ... XEXInUEvos, Ndovns dE uEererwv UNTE uEya unTe 
Guıxgov und’ av Aurıns, «Ada 16 napanev anadıs nayıw» IWv TolouTWv; 

> 
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gewährt.!) Die mannigfachen durch diefe Triebe bedingten Lebens- 
richtungen werden daraufhin geprüft, welche von ihnen die ange 

nehmfte und von Unluftgefühlen freiefte fei (wis rovrov PBiwor 

dıoros, TO ndıor xai aAvrroregor.?) 

„Etwas jeiner Natur nach jo recht Menſchliches — heißt & 
in den „Gejegen” 3) — find die Gefühle der Luſt und des Leides 

und die Begierden. Das Sinnen und Trachten aller Sterblichen 

ift mit Naturnotwendigfeit durch fie bedingt und beherrſcht.“ Da: 
ber haben auch die Menjchen, wenn fie an die Aufrichtung von 

Gejegen denken, dabei faft ihre ganze Aufmerffamleit auf 

die Freuden und Schmerzen zu richten, wie fie fich im Leben 
der Gejamtheit und im Gemüte des einzelnen Sndivibuums 

erzeugen.) Denn auf der Art und Weife, wie man aus biejen 

beiden ewig fließenden Quellen jchöpft, beruht das Glüd de 
Staates, wie des einzelnen Bürger3.’) 

Es ergibt fi aus alleden die Berechtigung eines indivi— 

duellen Lebensideales, d. h. des Strebens nad) dem denkbar fchönften 

Leben, deſſen Vorzug — neben der Ehre, die es bringt — darin 
beiteht, daß e8 „was wir alle erſtreben“, während feiner ganzen 

Dauer mehr der Freude, als des Leides gewährt.) Da wir mit 

Recht wünſchen, daß uns Luft zu teil werde?) oder daß in unferem 

!) Rep. 580d ff. 

2) 581c. Bgl. 588a, wo eine fürmliche Bilanz gezogen wird zwiſchen 

den Luftgefühlen des „Gerechten“ und Ungeredten. 
5) 7320: Eorı dj piceı dvdgwWneiov udlora jdorai zei Aunaı zei 

Enidvuiat, EI ww avayan 10 Ivnrov nav Lwov arervos olov Einprijesei 

Te xai Exxpeucdusvov eivar onovdais Tois ueyioras. 

+) 636d: vouw» de rege diaoxonovusvav avdgunwr 6Aiyov naoa 
&otıy 7 ox&wıs nepl TE tüs ndovas xai tags Aurnacg Eu re noisı 
xceè Ev idloıs ndeoıv. 

5) Ebd.: dvo yap aurat nnyai uedeivra gice dev, or 6 uer 

apvrouevos 09Ev TE dei xul ONOTE xal 0n00ov EVdaLuovei, xai nols 

öuoiws zei ldımrns xal [wor unav xra. 

6) 733a: xgarel xai ToVrW, 6 navyres Intovusv, TO Xaigeıy nice. 

Elarro de Avasiodaı napd 10v Biov ünavra. 

’) 733b: ndornv SovrAousde juiv eivan, 
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Leben wenigſtens die Luftgefühle überwiegen,!) jo muß fi in dem 
glücklichſten Leben, deſſen der Menſch fähig ift, mit den unentbehr- 

lichen fittlihen Gütern auch das verbinden, was ung „lieb und an- 

genehm iſt“.) Gerade ein fittliches Leben bewährt fi) von dieſem 
Standpunkte aus ald das Beflere und Begehrenswertere, weil es 
„in Beziehung auf Leib und Seele angenehmer ift, als ein der 

Schlechtigfeit ergebenes, weil die Tugend bewirkt, daß der gute 

Menſch ein glüdliheres Leben führt, al3 der Schlechte.” Und 
ähnliches gilt von der Erkenntnis, von der in einem früheren, eine 

ausführliche Theorie der Zuftgefühle enthaltenden Dialog gerühmt 

wird, daß durch die mit ihr verbundenen Genüffe (ai zwv uayı- 
uarwv 1dorei) eine volllommenere Befreiung der Luft von der Un— 

luft zu erreichen ift, al3 durch irgend welche andere Geuüffe.) Ein 

der Erkenntnis geweihtes Leben wird in der Politie zugleih als 

das angenehmite (Bios ndıoros) bezeichnet, weil die mit ihm ver: 
bundenen Zuftgefühle nach Inhalt und Dauer alle andere Luſt über: 

träfen.?) Ohne die Süßigfeit diefer Kuftempfindungen würde ſelbſt 

das Leben des Denkers nicht lebensmwert fein.°) 
St es nad) alledem zuviel gejagt, wenn wir den Satz auf: 

) 7330: &v w udv Bio... unepßalleı ra twv jdovuv, BovAöusde, 
&v & de 1a &vartia, ol BovAousda. 

2) 733d: rives dj xai nocoı eiol Bio, ww eg dei nooeAöuevov ro 

BovAntov TE xal Exovasov, «BovAntov TE xai axovoıov idovra, Eis vouorv 

Eavrw rakauevov, TO Piko» üua xal ndv xal apıarov Te xal xal- 
Aıarov EAouerov Ljv, ws olov T’ &oriv dvdownov uaxapıWrara; — 

Ebenfo Rep. 580c. Ser Sittlichfte zugleich der Glüdlichfte! — Plato be: 
rührt fih auch hier unmittelbar mit der Moralphilojophie des achtzehnten 
Jahrhunderts. Leslie Stephen hätte ebenjogut von Plato wie von Hutchejon 

fagen können, dab nad) ihm infolge einer präftabilierten Harmonie der 
Zeiger des moraliſchen Sinne? ftet? auf Handlungen gerichtet 

fei, die da3 größte Glüd erzeugen. Vgl. Hasbach: Adam Smith I 103. 

3) Philebus 52b. 
4) Rep. 582a ff. 583a. 585e. 586e. 

6) Phileb. 2le: ei rıs dekaır’ dv ar Liv juav Ypornow Mer xai 

yovv xal Enioınunv ... xExınuevos, ndorns dE uereywv unte uEya unjıe 
ouıxgov und’ au Aunns, «Aka 16 napanav anaIıjs nayımr IWv Toloutaw; 

25* 
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ftellen, daß für die hier ausgejprochene Anſchauungsweiſe der Wert 

bes Lebens fich mejentlich mit nach dem Reinertrag an Zuftgefühlen 

beftimmt, welches e8 bringt?!) Es ift daher eine völlige Ber: 
kennung des Standpunftes PBlatos, wenn derjelbe von Zeller als 

Bertreter eines rein Jozialen Eudämonismus (des ausfchließlichen 

Strebens nach der Bolllommenheit des Ganzen) in einen fontra: 

diftoriihen Gegenſatz gejeßt wird zu jeinen modernen Nachfolgern, 

wie Thoma Morus und Fichte, ald den Vertretern eines rein 

individualiftiichen Sozialismus (des Strebens nach) der Beglüdung 
de3 Einzelnen). | 

Die Menſchen des platoniichen Idealſtaates find von dem: 

felben energiſchen Glücksbedürfnis erfüllt, wie die Utopier des 
Morus und die Bürger des gefchloffenen Handelsftaates. Sie denken 
gar nicht daran, gegenüber der Gejamtheit „allen perfünlichen 

Wünſchen zu entjagen” oder gar fih „zur Daritellung eines all 

gemeinen Begriffes zu läutern“. Ihr Enpfinden und Handeln 

ericheint keineswegs ausſchließlich altruiltiic” motiviert. Sie wiſſen 

zwar, daß das menjchliche Einzelleben nicht ſchlechthin Selbſtzweck 

fein darf, allein fie Halten ebenſo entſchieden daran feſt, daß es 

auch nicht ſchlechthin Mittel für die Förderung der Gattung oder 
eines menschlichen Gattungsverbandes d. h. des Staates fein Fönne. 

Daher beantwortet der platoniihe Menſch 3. B. die Frage nad) 

der Entſtehungsurſache des Staates mindeſtens ebenjojehr vom Stand: 

punkt des Individuums aus, wie dem der Gattung. Er gibt nidt 

einmal zu, was doc) ſelbſt Individualiſten, wie Grotius und Rode 

annehmen, daß e3 ein uninterejjierter Trieb, das Gattungsgefühl, 

der Sozialtrieb geweſen fei, welcher die Menjchen zur ftaatlichen 

Gemeinſchaft zujammtengeführt Habe. Der Staat entiteht ihm viel: 
mehr recht eigentlich aus dem Selbjterhaltungsbedürfnis des Indivi— 

duums, „da keiner von uns für fi) ſelbſt eriftieren kann, ſondern 

jeder vieler Anderer bedarf“.“) — „Indem der Eine den Anderen 

) Bgl. die eigentümliche Abſchätzung der Luft: und Schmerzquanta 

im Leben des Gerechten und Ungerechten; eine fürmliche Luftbilanz Rep. 588a. 

2) Ebd. 369b: Tiyvera toivor, nv d’ Eyw, nohdiç, ws eyguaı, dncaudı 
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für verfchiedene Zmede zu Hilfe nimmt, verfammelten wir — vieler 

Dinge bedürftig — viele Genofjen und Helfer an Einem Wohnort 
und legten diefem Zujammenmohnen den Namen Staat bei.”!) — 

Es ift alfo das Intereſſe, „um deflenwillen, — wie es ausdrück— 

fih Heißt, — wir einen Staat gründeten”.?) Die Individuen 

treten zu einer Gemeinfhaft zufammen, um einen Verkehr zu 

organifieren, der e3 ihnen ermöglicht, einander die Früchte ihrer 

Arbeit mitzuteilen;?) eine Mitteilung, bei der jeder — jei es als 
Gebender oder als Empfangender eben am beiten fein Intereſſe zu 

befriedigen glaubt.) Die Individuen fügen fih in einen ftaat- 
lihen Berband, weil fie willen, daß „es jo für fie jelbft 
beſſer ift“. 

Man Sieht, Platos Bolitie zwingt durchaus nicht zu einem 

Verzicht auf die Frage: Was leiftet der Staat für die Beglüdung 
des Einzelnen? Ebenſowenig denken die Bürger des Gejches- 
ftaate3 an einen ſolchen Verzicht. Mit der Frage, wie der Staat 

am zwedmäßigiten einzurichten fei, verbinden fie unmittelbar die 

andere, wie der Einzelne als folder am beiten zu leben ver: 

möge.5) Und wenn felbft Fichte, „der ftrenge Moralphilofoph”, 

den Bürgern feines Sozialftaates verfündet, daß jeder „Jo angenehm 

leben foll, al8 er vermag”,*) jo glauben aud die Bürger Platos 

Tvyyaveı juwv Exaoros 00x avrapans, ara no» Evdens' 7 tiv’ olsı 
doxiv @Mmv nölıv olxileıw; ovdeuier, 7 & ös. 

1) 369c: orıw dj apa napalaußdvov aAlos aAlov En’ aAdov, Tov 

d’ En’ dAlov yoeig, noAlov deouevor, nroAdorg eis uiav olxmoıw ayeipanres 
xoıwwvorg TE xcè Bondovs, tavry ıj Evvoixig &IEuEIa noAıv Ovoue. 

2) 371b: wv dj Evexa xal xowmviay noımoduevoi noAıv Wxioauer. 

Pol. 372a: zoeie tivi zn noös aAdndoıs., 
3) 371b. Ä 
4) 3690: Meradiducı In @dos Aw, Ei ri ueradidwoı, 7 uste- 

Auusdveı olöuevos auTo dusıvov eivaı. 

5) Leg. 702a: reira yap navıa eionra Tov xarıdeiv Evexa, Ws 

101" dv noAis apiora olxoin, ai. ii wg adv Tıs BEATIoTa Tov ar- 

too Blow dıayayoı. 

°) Geſchloſſener Handeljtaat S. W. III 412. 
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‘ı Vergleiche die S. 325 5. angeführten Stellen. Protag 3%1b un? 
Kep. rd. 
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— ) Ihering: Zweck im Recht I 537. 
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Glückes die äußeren Güter mehr zur Geltung fommen, al3 in der 
theoretiihen Wertung derjelben bei Plato, jo find die Utopier 

doch weit entfernt, die Glücjeligfeit im Sinne des Hedonismus der 

Sinnenluft gleichzufegen. Vielmehr wird von ihnen ebenjo ent- 
Ichieden wie von Plato der jehr verjchiedenartige Wert der einzelnen 

Zuftformen und der weitaus überwiegende fittliche Wert der geiftigen 

Genüſſe anerfannt. Auch fie „milchen den Honig der Luft mit 
dem Haren nüchternen Waflerquell der Einſicht“.i) 

Nichts könnte auf die ganze Tendenz des platoniſchen Staats- 
ideal3 ein bebeutfameres Licht werfen, als die Thatjache, daß der 

Vater des modernen Sozialismus und die Bürger feines Ideal⸗ 
ſtaates, — meit entfernt, fich in einem prinzipiellen Gegenfaß zu 
Plato zu fühlen, wie man fäljchlic) angenommen hat, — fich mit 
Begeifterung gerade zu den platonifchen Lebensidealen befennen. 
Wäre das nicht ein pfychologijches Nätjel, wenn diefe Ideale an 
ſich ſchon und prinzipiell eine ſyſtematiſche Ertötung alles indivi- 

duellen Lebens und Strebens bedeutet hätten? 

In der That enthält denn auch die platonijche Staatstheorie 

individualiftiihe Züge genug, welche man nur darum überjehen hat, 
weil man unter dem Einfluß des ertremen Individualismus der 

Aufklärung und des Naturredhtes die Grundanſchauungen Platos 

ı) Mit Plato unterfcheiden fie die wahre Luſt von der Scheinluft und 
ben „thörichten” Tyreuden des großen Haufend. So wenig wie Plato dulden 
fie in ihrem Staat bie „inanium voluptatum artifices® und die otiosa turba 

der Müßiggänger. Die höchfte Luft ift auch ihnen bie, welche mit ber „Be: 

trachtung der Wahrheit” verbunden ift. Alle andere Luft findet ihre Grenze 

in der Nüchternheit, Mäßigfeit, Arbeitfamfeit, in der ftetigen Rüdfichtnahme 

auf das Wohl der Anderen und bes Ganzen. Und fo hoch auch die Utopier 

die Luft ftellen al3 Bedingung irdiſchen Glückes, jo gilt ihnen doch, wie 
Nato, nichts im Leben ala größeres Glück, denn ein feliger Tod. Der 

fchmerzlichfte Tod, der zu Gott führt, erſcheint ihnen beffer, als das glück— 

lichjte Leben, weshalb fie denn auch doll Begeijterung die Gejchichte vom 

Opfertod der Märtyrer und die Predigt vom Heiland annehmen! Tas höchite 

Stück de3 Lebens jehen fie mit Plato in der Erhebung über den Tienft ber 
Xeiblichkeit zur Freiheit des Geiftes. 

vo 
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von vorneherein in Bauſch und Bogen verwarf und zu einem un: 

befangenen Durchdenken des Einzelnen nit fähig war. Die 

Menſchen der Renailfance, welche die Antife nicht durch dieſe Brille 

des Doktrinarismus anjahen, hatten auch dafür ein jcharfes Auge. 

zo fonnte es 3. B. einem Thomas Morus unmöglich einfallen, 

fih deswegen wie 3. B. Zeller!) im Gegenjag zur „bellenijchen 

Staatsidee” zu fühlen, weil die Griechen „jich ein menjchenwürbiges 

Daſein überhaupt nur im Staate zu denken willen”, oder weil die 

jelben eine „Verlegung berechtigter Intereſſen der Einzelnen überall 

da nicht anerkennen, wo da3 Staatsintereſſe dieſes fordert (sic!), 

überhaupt den Staat nicht für verpflichtet bielten, feinen Ange 

hörigen ein größered Maß von Rechten zu gewähren, al3 e3 jeine 

eigenen Zwecke mit ſich bringen“.2) In allen diefen Punkten bat 
eben Morus die Anſchauung der Antife durchaus geteilt, ebento 

wie die moderne Staatslehre, ſoweit ſie fich von den Illuſionen des 

doftrinären Liberalismus emanzipiert hat. Wer dagegen noch jo 

ſehr im Banne des naturrechtlichen Individualismus fteht, daß er, 

wie Zeller, dem Staate das Necht zur Beichränfung der Inter— 

ejfen und Rechte des Individuums in dem eben angedeufeten Um: 

fang prinzipiell abſpricht, wer mit Zeller von der „naturwüchfigen“ 

Entwidlung der Einzelnen und der Geſellſchaft ein ſo befriedigen: 

des Ergebnis erwartet, daß er ſich ohne weiteres auf den „aus der 

freien Bewegung der Einzelnen fich erzeugenden Gemeingeijt“ ver: 

lajlen zu können glaubt und daher „eine jelbjtändige Repräjentation 

der Staatsidee” für unnötig erflärt,?) wer fih ſogar ein menſchen— 

würdiges Tafein außerhalb des Staates denfen Tanı,t) bei dem iſt 

e3 nicht anders zu erwarten, al3 daß er bei Plato eben nur ben 

denkbar ertremjten Sozialismus zu jehen vermag, der das Indivi— 

duum in jeder Beziehung prinzipiell den Staatögedanfen ge: 

opfert habe. 

!) Ser platonifche Staat a. a. O. S. 80. 

Zeller ebd. 

Wie Zeller: Geſch. der Phil. II (1) ©. 920. 

Wie Zeller: Plat. Staat S. 8U. — - i» 

— — — — 
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Hätte diefe Auffaffung recht, dann würde es überhaupt feinen 

Staat geben, der nicht auf einer Vergewaltigung des Individuums 
berubte. Denn wo ift ein Staat, der ein „berechtigtes” Intereſſe der 

Einzelnen gegen das Staat3interefle, ein „Recht“ des Einzelnen 
gegen den Staat in Wirklichkeit anerkannt? Der Vorwurf, den 
Zeller vom Standpunkte einer falſchen naturrechtlihen Metaphyſik 

3. DB. gegen Fichte erhebt, daß fein ganzes fozialiftiiches Gebäude 
einer „naturrechtlichen Grundlage” entbehre,') ift gar Fein Vorwurf. 

Tenn der Staat fann ein „Recht“ nur im Staat und durch 
den Staat anerfennen, fein „Geſetz“, das mit und geboren; er 
kann nicht zugeben, daß ihm die einzelnen Individuen ala jou- 

veräne Inhaber von urfprünglichen „Rechten“ gegenüberftehen, die 

der Staat bereit3 vorgefunden und die er als abjolute Grenze 

feines Nechtes anerkennen mühe, zu deffen Schuß er von den Ein: 

zelnen ins Leben gerufen fei. Der Staat würde fi) felbft negieren, 

wenn er nicht grundſätzlich feine Befugniffe ebenfo, wie die Pflicht 

des Einzelnen zum Gehorfam al3 rechtlich unbegrenzt jegen würde, 

mag der Spielraum, den er der individuellen Selbftbeftimmung 

geftattet, ein noch jo ausgedehnter jein.?) Es Tann alfo auch beim 

platoniſchen Staat nicht die Rede davon fein, daß er Deswegen, 

weil er fein Recht als das höhere fett, das Andividuum grund: 
ſätzlich geopfert habe. 

Übrigens ift ja Plato felbft fo fehr ein Kind feiner Zeit und 

i) Fichte ala Politiler. Vorträge und Abh. S. 166. 

2) Vgl. die fchöne Ausführung von Paulfen: Ethik S.799. Wie fehr 

Zeller in diefen Dingen unter dem Einfluß ungefhichtlicher Zeitanjchauungen 
fteht, betveift feine Bemerkung gegen Fichte a.a. O. 165: „Es ift unrichtig, 

daß das Eigentumsrecht erſt im Staate entftehe, fondern der Staat findet ed 

ebenfo, wie die Unverleglichkeit ber Perfon und der Verträge ald ein natür: 
Tiche3 Recht des Einzelnen dor, das er nicht zn fchaffen, fondern nur zu 

ordiien und zu jchüßen hat (!!). Übrigens irrt Zeller, wenn er glaubt, daß 

anf ber naturrechtlichen Grundlage der „natürlichen Freiheit“ notivendig auch 

ein freiheitliche3 wirtjchaftspolitifches Gebäude errichtet werden müſſe. Dal. 
z. B. was Hasbach: Unterfuchungen über Adam Smith ©. 195 von Hutchefon, 

dein englifchen Bearbeiter des pufendorfifchen Naturrechtes, anführt. 
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ihres jozialpolitiichen Nationalismus, fteht felbft jo durchaus auf 
dem Boden einer naturrechtlichen Metaphyfil, daß er, wenn aud) fein 
Neht gegen den Staat, jo doch naturrechtlich begründete An- 
Iprüche de3 Individuums an den Staat entihieden anerfennt, wie 

bereits aus dem bisher Gelagten hervorgeht und jpäter bei ber 

Analyte jeines Gerechtigfeits:, Freiheits- und Gleichheitäprinzipes 
noch deutlicher werden wird. 

Nun ijt freilih auch das Maß freier Bethätigung, welches 
der Vernunftitaat dem Einzelnen tbatjächli einräumt, überaus eng 
begrenzt. Er zwingt mit unmiderftehlicher Gewalt die Individuen 
in die fejtbeftimmten Bahnen, melde dur die Staatsidee vor: 

gezeichnet find. Die Auffallung des Staates al3 eines einheitlichen 

Organismus iſt bis zu der utopiichen Forderung überjpannt, daß 

ein abjoluter Zozialwille die einzelnen Individuen zu einer jozialen 

Lebensgemeinfchaft verichmelze, in der das Streben und Handeln 
jelbjtändig enpfindender und denkender Wejen genau ebenjo harme: 

niſch ineinandergreifen ſoll, wie die Funktionen der jeelenlojen Teile 

eine3 organischen Naturganzen. Und dieſes Ziel wird durch eine 

zentralifierte Staatsleitung zu erreichen verjucht, welche alle Fragen 

des politifchen, jozialen und wirtichaftlichen Lebens von oben und 

von Einer Stelle aus löjen, alles individuelle Sein und Thun in 

die Sphäre ftaatlihen Einfluffes und ftaatlider Ordnung hinein 

sieben joll. 

Allein ſelbſt diefe extrem-ſozialiſtiſche Organiſationsform, bie 
fic) zu ihrer Verwirklichung und Vervollkommnung des Individuums 

als unbedingt abhängigen Werkzeuges bedient, ift — mas ihren 

Endzwed betrifft — keineswegs jo konſequent antisindividualiftiid 
gedacht, wie man gewöhnlich annimmt. Wenn Schmoller einmal 

von ‚sichte gejagt bat, „er jet zu jehr vom germanifchen Geift ent: 
Iproffen, um das Individuum ganz untergehen zu laffen in dem 

Getriebe der Maßregelung“,) To kann man in ähnlichem Sinne 

i) J. G. Fichte. (Zur Litteraturgefchichte der Staats- und Sozial 
wiſſenſchaften S. 62.) 
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auch von Plato jagen: Er ift viel zu ſehr Hellene, er fteht felbft 

zu ſehr auf dem Boden der die ganze helleniſche Ethik und Sozial: 

philojophie beherrſchenden eudämoniftiichen Grundanfhauung,!) als 

daß er fi eine vollendete Organifation des fozialen Ganzen zu 
denfen vermöchte ohne die gleichzeitige Befriedigung des individuellen 

Glücftrebens und der berechtigten Lebenszwede der Einzelnen, der 

allein wirklich) lebenden, bebürfenden, fühlenden menſchlichen Indi— 

viduen. Es ift einer der Grundgedanken jeines ganzen Syſtems, daß 
im Vernunftftaat ſelbſt der äußerfte Zwang nur ein Zwang zum 

Slüde fein wird, — aud für den Einzelnen! 
Nun hat man allerdings im Sinne der herrichenden Auf: 

faffung gemeint: Der Sokrates der Politeia erfläre ja felber aus: 
drüdlich, daß es in der That gar „nicht feine Abſicht fei, Einzelne 

glüdlih zu machen, ſondern das Ganze.”2) Allein fommt in diejer 

Formulierung der Sinn der betreffenden Stelle wirklich voll und 
ganz zum Ausdrud? 

Es handelt fih Hier um die Widerlegung des Einwandes, 
daß die Philofophen und Krieger des Vernunftftaates nicht eben 

ſehr glüdlih (marv rı evdaruores) zu nennen jeien, da fie zwar 
den ganzen Staat in ihrer Gewalt, aber infolge ihres Verzichtes 

auf materiellen Belit und Genuß feinen Vorteil von der Herr: 

Ihaft bälten.?) Wäre die herfömmliche Beurteilung des platonifchen 

Staates die richtige, jo müßte Sofrates auf dieſen Einwand ein- 

fad) erwidern: „Da der Staat nur Selbitzmed, das Individuum 

einzig und allein dienendes Mittel für die Zwecke des fozialen 

) Vgl. Heinze: Der Eudämonigmug in der griechiichen Philofophie. 

Abh. der ſächſ. Gef. d. Wiſſenſch. XIX 645 ff. Wie Euden angeficht? der 

hier und im Text berborgehobenen Thatfachen behaupten kann, es fei der 

antiten Lebensanſchauung überhaupt eigentümlich, daß dad Individuum 
nirgends ala Selbſtzweck erjcheint, ift mir unbegreiflih. — Lebensanſchau— 

ungen großer Denker 123. Die Suggeftion, welche die überlieferte Lehre von 
einer angeblichen „antifen Staatsidee“ ausübt, macht blind gegen die offen: 

tundigften Thatſachen ber Gejchichte. 
2) So Dietzel Rodbertus II, 22. 
3) 419 f. 
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Körpers ijt, jo bat e3 überhaupt feinen Anſpruch auf Befriedigung 

ſeines eigenen Glüdäjtrebens im Staat und dur den Staat.“ 
Nie lautet nun aber die Antwort in Wirklichkeit? 

Zunächſt wird entichieden beftritten, daß von einem bejon- 
deren Glüd der genannten Klaffe nicht die Rede jein könne. Es 
wäre im Gegenteil unter joldhen LXebensbedingungen nicht zu ver: 
wundern, wenn fie jogar des allerhöchſten Glüdes teilhaftig würde! 

Es wird alio die Aufwerfung des individuellen Glüdsproblems 

keineswegs als unzuläſſig abgelehnt, jondern als berechtigt an- 
erfannt. Was zurüdgewielen wird, ift nur eine einjeitige Löſung 
dieſes Rroblem3 zu Guniten einer bejtimmten Zahl von Individuen. 

Inſoferne wird die Frage als falſch geitellt bezeichnet, als fie ſich 

auf das Glück einer beionderen Klaſſe bezieht. Denn „nicht in 

der Abjicht,“ führt Zofrates fort, „gründen wir unjeren Staat, 

daß ein einzelner Stand (Er rı ZIroc) vor Allen (dıiageporras!) 
beglüdt jei, jondern daß es möglichſt die ganze Gemeinde fei (0 rı 

uahıora oAr r rodıc)!), d. 5. die ganze Bürgerjchaft.?) Es 

dürfen nicht einige Menige als Träger des im Staate zu ver 

wirflichenden Glüdes ausgeſchieden werden.‘ 

Man jteht, es handelt fih an diejer Stelle gar nicht um 
den Gegenjaß zwiſchen dem abjtraften SKolleftivindividuum Staat 

und jeinen Organen, jondern um den Gegenſatz konkreter Biel: 

beiten, d. 5. der Gejamtheit der zu einem Staate vereinigten Indi— 

viduen, dem Volksganzen einerjeit3 und einer bejonderen Gruppe 

derjelben andererſeits.) Daher wird die Frage noch bejtimmter 

') 420b. 
2) Für die Berechtigung dieſer Überjegung ſpricht auch Leg. 742de 

und 743c, wo direkt das Glüd der Bürger als Biel der Geſetzgebung be: 

zeichnet wird. — Dal. übrigen auch Rep. 500e und Leg. 945d. 
*) 420c: viv ulr orv Ws oloueda ınv evdaiuora (sc. noAıy) ndar- 

TOuEr ovxe «roAadortes oAlyous Ev autn ToloVTorS TIrag TIIEHTES, AA! Ar. 

+) Tarüber darf auch der hier gebrauchte Vergleich des Gejeßgeberi 

mit dem Maler, der eine Statue zu bemalen hat (420), nicht hinwegtäuſchen. 

Nato kann bier dieſen Vergleich gebrauchen, weil für ihn, wie wir fehen 

werden, ein Gegenſatz zwiſchen dem Intereſſe des Staates als felbftändigen 
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dahin formuliert: Sol die Hüterklaſſe jo geftellt fein, daß in ihr 
das höchſte Glück erwachſe oder folen wir mit Nüdficht auf den 

ganzen Staat erforichen, ob es in diefem fi finde?!) Der Staat 

ſoll nicht ein einfeitig ausgebeutetes Machtmittel in der Hand der 

berrichenden Klaſſe jein, jondern er ſoll eine möglichit allgemeine 

Glücjeligkeit, dag Glück möglichſt der gejamten Bürgerjchaft ver: 
wirkliden. Denn — ſo heißt e8 weiter — jo wird er am meijten 

den Forderungen der Gerechtigkeit entſprechen.“) 
Der Gerechtigkeit! Iſt etwa jene andere Frage, ob der Staat 

die Glücjeligfeit der Einzelnen als jeine Aufgabe zu betrachten 
habe, oder ob die Individuen nichts find, als „Material“, welches 

die Wolitif zu verarbeiten hat im Dienſte der Vervollfommnung 

des höchiten Organismus, des Staates, ijt Dieje Frage eine Frage 
der Gerechtigkeit? 

Wie fih Plato das Glück des „ganzen Staates” denkt, zeigt 
der weitere Verlauf der Darftellung, aus der unzmweideutig hervor: 

geht, daß die Vorausjegung dieſes Glüdes das der Einzelnen ift. 

Damit der „ganze Staat“ glüclid) ſei, müſſen möglichſt alle Bürger 

e3 jein, nicht in der Weile, daB Jedermann einem jchranfenlojen 

Genußſtreben folgen faın, — Das würde die bürgerliche Gemein- 

ihaft jelbit unmöglich machen,3) — ſondern daß jeden Einzelnen 

das zu Teil wird, was ihm gebührt (ra rreoonzorre).t) Und 

an einer |päteren Stelle, an der Plato wieder auf diefe Erörterung 

zurückkommt, heißt eg: Damit nicht ein Übermaß des Glüdes auf 
Eine Klaffe fih häufe, ſondern duß das Glüd im ganzen Staate 

Zweckſubjekts (intsrdt general) und dem (tWohlverftandenen) Intereſſe der 

Gefamtheit feiner Bürger (dem interdt de tous) nicht eriftierxt. 
1) 421b: oxenteov oV», öTEgor rigös Tovro BAenovres Tous Puinxas 

xadıorWuer, Onws 6 Ti nAciorn avrois evdaruoria Eyyevnostai, 7 roõro 

uev Eis ınv oA OAnv BAenovıas Heureor, El Exeivg Eyyizverar xra. 

2) 420b: wndnuev zug Ev ın Tormurn uakıora av Evpeiv 

dixaroovvnv zei av &v 15 xüxıora oixovuevg adıziav, xarıdovres de 

xoivar av, 6 naar Intovuer. 

2) 420e f. 

1) 419d. 
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fih finde, müffen die Bürger jo erzogen werden, daß fie einander 

gegenfeitig an dem Nutzen teilnehmen lafjen, den ein jeder der 

Geſamtheit bringen kann.) Man ftieht, was der Gemeinschaft für: 
derlich ijt, erfcheint bei dieſer Auffaffung gleichzeitig auch als ein 

Förberungsmittel individuellen Wohles. 
Wie groß allerdings der Anteil der einzelnen Klaſſen an der 

allgemeinen Glüdheligfeit fein wird, läßt Plato dahingeftellt. Cr 

erflärt jeine Aufgabe für gelöft, wenn es ihm gelungen ift, für den 
Staat die Organijationsform zu finden, welche diefe allgemeine 

Glücjeligkeit zu erzeugen vermag.?) Allein es wird dadurch an ber 

ganzen Auffaffung nicht das Geringfte geändert. Denn dieſer Ver- 
zicht liegt ja in der Natur der Sache felbft, d. h. in den unvermeib- 

lihen Schranken, welche allem geſchriebenen Recht gejeßt find. Ber 
„Geſetzgeber“ ift eben von vorneherein nicht in der Lage für die 
Verwirklihung der distributiven Gerechtigkeit im Einzelnen g« 

naue Normen aufzuftellen, weil jede einmal firierte rechtliche Orb: 
nung zu jeher auf den Durchſchnitt berechnet, zu wenig elaſtiſch 
it, um das suum cuique in idealer Weiſe verwirklichen zu 

fönnen.>) 

Der Gefeßgeber, der feine Satzungen „für Alle insgefamt“ 
gibt, ift einfach nicht im Stande, genau jedem Einzelnen das ihm 
Gebührende zuzuerteilen” (axgı dos Eri Exaoto To rgoCHxor anodı- 
doraı).) Alſo nicht, weil er dem individuellen Glücksſtreben 

jeden Anfpruh auf Berüdjichtigung abjpricht, fondern im Gegen: 

teil, um eine gerechte Befriedigung desjelben zu ermöglichen, läßt 

) 5lYe: Eneladov, ..... Orı »ouw ou Toüto weis, ons & u 
yEvos &y nölsı diapsgovrws eu noakeı, aM Ev öAn Tn nöd Torro 
unyavata Eyyeveodaı, Zvvapuottwv TovVs noAitas NEIFOL TE xal avayzy. 

now» weradıdovaı aAAmAoıs Ins wpEiktias, Tv av Exacıor ıö xowvör 

dvvaroi wow sigpeieiv xıÄ. 

2) 421c: xai ovrw Euundons ıns noAews avfavoufrns xal xals 
oixıLoufvns Eat£ov, onwg Exaartoıs Tols EIvEeoıv n Fucıs anodidwası 

Too ueralaupßaveıy evdaıuoviac. 
3) ©. oben ©. 295 f. 
') IIoA, 295a. 
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der BVerfaffungsentwurf des Idealſtaates die Frage jeinerfeit3 un- 

gelöft. Denn fie ſoll deshalb nicht etwa überhaupt ungelöft bleiben! 

Gerade dazu hat ja der Vernunftitaat feine idealen Staatsmänner, 

die frei von den Felleln des Irrtums und ftarrer Sabung jeder: 

zeit allen Bürgern „das nach Vernunft und Kunft Gerechtefte zu 

gewähren” !) und jene Koincidenz des öffentlichen und individuellen 

Glückes herbeizuführen vermögen, welche eben den Vernunftſtaat 
zum beften Staate mad). 

Und beruht nicht eben darauf auch die ganze Hoffnung Platos, 
den Einzelnen auf dem Wege vernunftgemäßer Überzeugung zu 

freiwilliger Unterwerfung unter die Prinzipien des Vernunft: 

Staates bejtimmen zu fünnen? Man vergegenwärtige fih nur das 
Argument, welches ihm als das überzeugungsfräftigite erjcheint. 
Es ift ein entſchieden individualiftifcheg! 

Plato geht nämlich dabei von dem Sate aus, daß alle indi— 

viduelle Fürjorge am meiften Demjenigen gewidmet wird, mas man 

liebt. Vor Allem aber — meint er — lieben wir das, womit 

uns die engſte Intereſſengemeinſchaft verbindet, oder — um mit 

Plato zu reden — für welches wir eben dasſelbe erſprießlich 

halten, wie für ung felbft, und wovon wir glauben, daß es 

bei feinem Wohlergehen zumeift auch uns wohl ergehe und im 

gegenteiligen Falle ſchlecht.) Das gilt aber nach Plato recht 
eigentli vom Staat. Es ift aljo nicht einfeitig die ftarre, nur 

Opfer heijchende Pflicht, welche den Einzelnen an das Gemeinmejen 

fettet, jondern zugleic) die Sympathie, die aus der Zuverſicht er: 

wächſt, daß er, indem er ſich in den Dienft des Ganzen ftellt, am 

beiten zugleich für die eigene Wohlfahrt forgt. Der Bürger des 
platoniihen Staates ift überzeugt, daß es für das Beſondere 

) Dal. die Stelle oben ©. 296 Anmerf. 5. 
2) 412d: xndoro dE y’ av Tis uakıora« TovVToV, 0 Tuyyavoı Qi- 

Adv. — dvayın . — xal unv Tovro y’ av uakore gıloi, @ Evupe£geiv 

nyoito ra avra xai Eavıo, zul örav uadlıora Exeivov uw &V 

nodtrovros oloıro Zvußeiveiv xal Eavro EU ngatıeıv, un de 
Tovvavıiov.. — ovrws, En. 
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ebenſo erjprießlich fei, wie für das Ganze, wenn es vor Allem 
mit dem letteren gut bejtellt iſt.!) 

Selbjt bei den opferfreudigften und idealjtgefinnten Element 

de3 Bernunftftaates, bei den philoſophiſchen Regenten hält es Plato 

für notwendig, an die menſchliche Selbftliebe zn appellieren. Es 

ift allerdings ein Opfer, welches der philoſophiſche Denker bringt, 

wenn er von den feligen Höhen der Erkenntnis herabfteigen muß, 
um das, was er dort erblidt, auf die Sitten der Menfchen im 

öffentlichen und privaten Leben zu übertragen, ftatt bloß der eigenen 

Vervolllommnung zu leben.) Allein er bringt dieſes Opfer doch 

nit bloß aus Pflichtgefühl, jondern auch deswegen, weil er mit 

jeinem perfönliden Glüd in hohem Grade dabei intereffiert iſt.) 

Auch auf diefem Wege findet er ja Freuden, die zur Vervoll⸗ 

fommmung ſeines Daſeins dienen. Denn eine ifolierte Eriften;, 
wie fie der Philojoph notgedrungen im Staate der Wirklichkeit 

führt, Tann für ihn niemals die Quelle höchſter Vollkommenheit 
und höchſten Glückes werden.) Dazu bedarf es der Ergänzung 
durch eine glücdliche Drganijation der bürgerlichen Gemeinjchait, 
welche ihn ſelbſt perfönlich fördert, ihn „größer“ macht, indem fie 

ihm eine erfolgreidhere Arbeit an der eigenen Vervollfonmnung, 

wie derjenigen der Allgemeinheit ermöglicht.5). Unter den beftehenben 

1) Leg. 8T75a: Evugespei To xoiwW TE xei din Toiy Kugoiv, nv 10 

xowor tidmrer xaAwg uaAdor 7 ro idıov. Bol. bie Außerung Platos über 

den Nuten, ben der Vernunftftaat dem Volke bringt, in bem er entjteht, 
Rep. 54la: xai oüro rayıora TE xai ÖKora noAıy TE xai nodsreiar, ijj 
EAEYouEv, xaTaotüacay auınv TE Evdarmovjoeıv xai 1 EIvoc, dv o ar 

eyyerntai, nAEIoTa ovnjosır. 

2) Rep. 500d. 
®) 5928. i 

4) 497 a: ovdE ye, einov, Ta ueyıora (sc. av dianpakausvos anal 

Adtroto), un TUYWv nodıreias TEOOMXKOVONS’ Ev Yag NEOONKOVOn autos 

Te ucAAor arincerar xa uerd rav idiwr Ta xova OWot. 

5) Im beftehenden Staat fehlen die Vorausſetzungen für die richtige 

Erziehung zur Philojophie und für den Philofophen jelbjt die Möglichkeit, 

fie Anderen im wünjchenswerten Umfang zu geben, wodurch ex felbft perjön- 
lich verliert. 



II. 2.3. Die Roinzidenz v. Sozialiam. u. Inbivibualiam.i.plat.Staatsibeal. 401 

Staaten gibt es nach Platos Anfiht auch nicht Einen, der für die 

Entwidlung eines echt philofophifchen Kopfes der rechte Boden 

wäre. Das hat zur Folge, daß die Philojophie jelbft unter den 

bejtehenden Verhältniſſen am jchwerften leidet. Sie artet aus, und 

wird ihrem urfprünglichen Wejen entfremdet. Es geht ihr, wie 

einem ausländiſchen Gewächs, dad — in ein anderes Erdreich ver: 

pflanzt — endlich den üblen Einflüffen der neuen Heimat erliegt.!) 

Nur unter den Verhältniffen des Vernunftjtaates findet die Philo- 

jophie den geeigneten Boden für ihr Gebeihen. 

Der Vernunftſtaat aber hat eine politifche Organifation, die 

undenkbar ift, wenn nicht die „Philojophen” als die einzigen wahr: 
haft Befähigten die Regierung übernehmen. Und fie werden das 
um fo lieber thun, weil fie damit zugleich Schweres Unheil von 

ſich jelbft abwenden. Denn würden fie die Pegierung minder 

Würdigen überlaffen, jo würden fie ein Xeid über ſich herauf: 

beihmwören, das ihnen nur als eine ſchwere Züchtigung erjcheinen 

fönnte, nämlich den unerträglihen Zwang, Schlechteren gehorchen 
zu müſſen, ihren Haß und ihrer Verfolgung ausgejegt zu jein.?) 

Die Vermeidung diefes Zwanges, überhaupt all der Übel, von denen 
fie im beftehenden Staat bedroht find,?) wird geradezu als der 

Lohn bezeichnet, der für fie, wie überhaupt für alle zum Dienfte 

de3 Staates Berufenen das nit Recht begehrte) Äquivalent ihrer 

Dienfte bildet. Ya Plato geht jogar ſoweit, anzuerkennen, daß 
ohne jold individuellen Antrieb die Befegung der Ämter im beiten 
Staat ihre Schwierigkeiten haben würde: weil ſonſt Jeder es vor: 

1) 497c. 

2) 347c. 

3) Vgl. die Schilderung 487b--497a. 

+) 3470. Plato folgt übrigen® auch Hier nur dem Beifpiel des 

Sokrates, der mit bderfelben utilitarifchen Begründung zur Beteiligung am 

politifchen Leben auffordert. Xen. Mem. III, 7. 9: zei un auedeı ww ts 

nöAsws, EI Ti dvvarov Eorı dia 02 PeAtiov Eyeıy . ToVIwv yap xalas 
Eyovımv ov uövor ol aAkoı noditan, add xai ol vol yikoı xal arrös ol 
ovx Elayıora wpeinoN. 

Pohlmann, Geſch. des antilen Kommunismus u. Sozialismus. 1. 26 _ 
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ziehen würde, von Anderen Nuten zu ziehen, als fich jelber durch 
deren ‚sörderung Unruhe zu bereiten!) 

Wie läßt ſich mit dieſer ganzen Anjchauungsweife die An- 

jiht vereinigen, Plato habe e3 auf eine prinzipielle Regierung aller 

periönlihen Intereſſen abgejehen, er wiſſe nicht von einem Rechte 
der Teriönlichfeit? Erkennt er nicht gerade ein jolches „Recht der 

Terjönlichfeit” ausdrüdlih an, indem er fich jelbft den Einwand 

madıt, ob jein Staat den Negierenden nicht etwa ein Unrecht zu: 

fügt, dadurch daß er ſie nötigt, jtatt des beileren Lebens, zu bem 

fie befähigt find, ein jchlechteres zu führen?:) 
Die Gejege des Staates werden redend eingeführt, wie fie 

den Einzelnen zu überzeugen juchen, daß eben das, was fie von 

ihm fordern, jein gutes Recht nicht beeinträchtigt.) Sie ftellen 
ihm vor, daß im bejtehenden Staate allerdingd von Natur: umd 

Rechtswegen die Philojophen ih nicht am politiichen Leben zu 

beteiligen brauchen. „Denn bier erwachſen fie von ſelbſt ohne Pflege 

von jeiten der jeweiligen Negierung; und dag Selbitwüchlige, da? 

niemandem jeine Ernährung verdankt, ift auch berechtigt (dies 

Exsı), ih der Zahlung von Atzungskoſten zu entſchlagen. — Kir 

aber (d. 5. die Gejeße des Staates) ließen Euch zu Euerem eige— 

nen und des Staates Bejten,t) zu Weijeln und Königen wie im 

Bienenſtock heranwachſen, befjer und vollfommener ausgebildet, als 

jene (ſelbſtwüchſigen Philoſophen), und befjer befähigt, Eudy an Beiden 

(d. h. an Philoſophie und Politik) zu beteiligen.“ — So wandelt 

ſich der gejeglihe Zwang in eine freiwillig übernommene Leiftuna, 
„weil eben nur „Gerechtes Gerechten“ (dixae dixators)5) ande: 

') 347d: wore nas av 6 yıyywoxwv 16 wgeitiodaı umAlov Eloıto 
un’ dAdov 7 «Akov Weir nodyuara Eye, 

2) 519d: Ener &gn, ddıxznaouev avrovs, xai NoImoouer yeipor 
Liv, Jdurarov avrois ou aueıvor; 

3) 52a: oxdyar Toivor, einov, W TAcixwr, ot oVd° « dexnoouer 

To"s tag’ Yu yıkocog ous yırrousvovg aAAd Hixaıa EOS auTong Lponner; 

n1p00«v«yxXuSortes tor Amy Eniueieiodei TE x Gudarreıy, 
4) vulv te arroig ty Te din nodeı. 520b. 
) 520. 
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fohlen wird, und dieſe unmöglich einen Anſpruch an ihre Perfon 
zurückweiſen können, den fie ſelbſt als einen gerechtfertigten aner: 

fannt baben.!) 

Aber auch der Beamte und Soldat ift keineswegs ein aller 
Cubjeftivität beraubtes blindes Werkzeug der Staatsgewalt. Auch 
fein Gehorjam wird wefentlich mit durch die Überzeugung verbürgt, 

daß das, mas von ihm verlangt wird, nicht bloß für den Staat, 

jondern auch für ihn ſelbſt am erjprießlichiten ift,2) daß ihm „ein 

Leben zu teil wird, weit ſchöner und beſſer, als da3 der 

Sieger von DIympia.?) Ein Leben, da3 frei iſt von Nahrungs: 
jorgen und der entwürdigenden Abhängigkeit vom Reichtum,*) das 
er daher jedem anderen Leben vorziehen muß, wenn er nicht eine 
unverftändige und jugendlich unbejonnene Anſicht von den Bebin- 

gungen der eigenen Glücjeligkeit hat.) So bringt aud der Be 
ante und Soldat aus freier Entjchließung jedes Opfer, weil er 

dafür nur größeres Glüd eintaufcht. Für ihn ift in der That, 
um mit Hefiod zu reden, die Hälfte mehr als das Ganze.‘) Ge: 

rade durch den Verzicht gelangt er zur höchſten Glückſeligkeit.“) 

1) 5200. 
2) 458b. 

3) 466a. Er könnte ebenjo don fich jagen, wie Sofrates (Mom. IV. 
8.6): oux 0109’, ori ue£yoı ußv Toüde Toü yoovov E&yW ovderi avdownwr 

Ugeiunv av ovre BEArıov 009’ ndıov Euov Peßıwxevaı; 
) 465c. 

5) 466b: «vontus TE xal ueıpaxıwdns dok« evdaruovias negt. (63 

ift unbegreiflih, wie Zeller (Geſch. d. Phil. a. a. O. 921) unter völliger 

Ignorierung der hier angeführten Thatfachen von den Regenten und Kriegern 

bes Idealſtaates jagen kann, die dee des Staates könne fich derjelben nur 

dadurch bemächtigen, daß diejelben alles deifen, worin da3 individuelle Inter— 

ejfe Befriedigung findet, entfleidet werden. Cine Karikatur freilich nach der 

andern Seite ift es, wenn Stleinwächter (Staatdromane ©. 40) zu Platos 

Echilderung de3 Lebens der „Wächter“ die Bemerkung macht, diefelbe „beſage 

mit bürren Worten: „Damit es den Soldaten nicht einfalle, über den fried: 

lichen Bürger herzufallen und ihm feine Kartoffeln und fein Bier vom Munde 

wegzufchnappen, muß man ihnen täglich Braten und Wein vorfeßen“. (!!) 
6) 466b. 
- I} T “ > ⸗ 
5) 420b: ... xcè ovro oüruç Evdaruovfcraroi eioww. 

26* 



6.5 Eier: Sui Helme. 

3 "ir wa Zum ME Zoom mir Dos om md 
meta ]_d Fr ra Wem a 0 Zie mmen Ne& Te in cimm 
Ze ber, ın melden tu Orer len Ziastäomaebfrigen „ne 

ITegı Fruuazası:ı Dab es Mi 

‚Tig etem urn smar acm betiseerz ver Wecierien miı 

wen n.H Baer uns Lil any Veh nes Eimelnen, ieine Su und 

ser Iempakrden Teilnahme ler tier tein dar. en Zimvm om 

Zune, vor 9 ns Dim zur Sertiellima ber allgemeinen un: 

Lurt chrer eiseren Glüdieiiafeit, eine aute Regierung, nicht tel 

su giiesem vemmizen, und Ye nnd daber, inmeit fie nicht Ver— 

kierzcez unt keidenigatr an der Erlemnis ihrer wahren Inter: 

nen Kngen, tzeimilig damit einverttanden, daß ihnen Diele Negie: 
rung buich Andere »u teil wird. Eben deämegen, weil die richtige 

Ernicht in iht eigenes Snterene den Bürgern dieſes Staates ſagt. 
bat, cz tur „eben das Beite in, fi der in der Negierung wer: 

Inıpeiten Herrichart Der Lernunft unterzuordnien,S) entiteht hier jene 

allgemeine Überseugung von der inneren Berechtigung der be 
ſtehenden Staats- und Geſellſchaftsordnung, jene Ipontane Hingebung 

an bas Ganze, welche dem jtaatlihen und ſozialen Xeben jein har: 

moniiche: Gepräge gibt.) 
Man tieht, der platoniiche Idealſtaat will jeine Bürger nicht 

antomatenbaft Durch einen fremden Willen, d. 5. ausjchlichlich durch 

bie 3wangegewalt des Ztaates bejtinmten, fie zu bloßen Trieb: 

rähern im Mechanismus des Ganzen maden. Ber Wille des 

Bürger» joll vielmehr ebenjo gut, wie durch die Gejamtheit, In— 
hult md Nichtung aus feinem eigenen Innern empfangen, das ob: 

jeltive amd Jubjeltive Moment zur Geftaltung des fozialen Leben! 

burmonisch zuſammenwirken. 

1) 500e, 

7) BIZTO: orte to orte «ei, dwög doXwP ov NEQUXE TO ur Erugstgor 
axialen, eAke to to doyoufrw. 

») HU, 

Wie kann man nach alledem dieſe Gingebung mit Etahl (a. a. £. 

eine don dem Einzeluen „ohne Rückbeziehung anf fich ſelbſt“ geübte nennen’ 

un \ 
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Dieje Tendenz zeigt fih ja von Anfang an darin, daß neben 

ee der Gemeinſchaft, die dem Ganzen das Seine zumeift 
ı die Forderungen des Ganzen über die Anjprühe der Teile 
t, ein anderer weſentlich entgegengejeßter Gedanke fih wie ein 

er Faden durch den ganzen Entwurf des Idealſtaates hindurch: 

t: die Idee der Gerechtigkeit, welche jedem Einzelnen das 
ne geben will. 

Ein Kenner des menjchlichen Herzens, wie Plato, jah fehr 

ein, daß feine große joziale oder wirtichaftliche Reform einzig 

ı allein durch den Hinweis auf ihre Zweckmäßigkeit und gefell: 

ftliche Nüglichkeit den trägen Widerftand zu überwinden vermag, 

fih ihr naturgemäß überall entgegenftellt. Er wußte, daß folche 
derungen, um zu zünden und die Geifter in Bewegung zu jeßen, 

Empfindungen anknüpfen müſſen, aus denen das Individuum 

ft feine Lebensideale, die Vorftelungen über das „Seinfollende“ 

Ihöpfen pflegt. Daher ſucht fih der Idealſtaat vor dem in- 

duellen Bewußtjein der Einzelnen durch den Hinweis darauf zu 

timieren, daß er mit feinen Forderungen möglichſt dem ent- 

hen will, was fie jelbft im innerften Herzen al3 das Sein: 

de, d. h. als das Gerechte fordern müſſen. 

Indem er jo die Idee der Gerechtigkeit al3 ein Funda- 

talprinzip jeiner eigenen Ordnung anerkennt, nimmt der Ideal— 
t ein unverkennbar individualiftifches, wenn auch durchaus be= 

tigt-individualiſtiſches Element in fih auf. Die Trage, ob 
immte Einrichtungen und Handlungen gerecht oder ungerecht find, 

et ja geradezu den Angelpunkt alles mdividualismus. Vom 

vidualiftiichen Standpunkt aus verlangen wir Gerechtigkeit, Pro: 

ionalität der Pflichten und Rechte, während die Gejamtheit und 
Intereſſe in erfter Linie Opfer fordert und nicht jelten genötigt 
die Folgerungen, die fih aus jenem Grundprinzip des Indivi— 

lismus ergeben, zu befänmpfen oder abzujchwächen.!) 

1) Bgl. die Schönen Ausführungen von Schmoller: Die Gerechtigkeit 

er Bolkswirtjchaft. Jahrb. f. Gejeggek. 1881 ©. 25. Tamit fteht nicht 

Liderſpruch, daß der Eiuzelne, um gerecht zu fein, gleichzeitig im ftande 

— 
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Individualiſtiſch, wie dieſe Idee der Gerechtigkeit, it auch N 

der Freiheit, welche ſich mit ihr in der Anichauungsmeire Ru 

auf das innigite verbindet. Indem Plato tich bemübt, ſeine pel 

tiihen ;‚sorderungen vor den Forum der individuellen Nenn 

als cine Nontequenz der Gerechtigkeit zu ermeiien, und ein entice: 

dendes Gewicht darauf legt, daß dirjelben von ullen Nerttändier 

als Hecht erfannt und gewollt werdeu, zeigt er, dab der ſtaatlice 

Zwang nit tein letztes Wort iſt, daß es ihm vielmehr um eine 

möglidit freiwillige Unterordnung des Einzelnen unter das Gum 

zu thun iſt. Der rechtlich beitehende Zwang ſoll für alle eintichti: 

vollen Elemente des Idealſtaates thatſächlich entbehrlid werden, in 

dem die äußere geieglide Norm zu einem freiwillig berolgt 
Slaubensiag wird, der im Gemütsleben des Volkes, im inneriten 

Zentrum des mentchlichen Seelenlebens ſelbſt Wurzel geſchlagen 

hat. Der platonitche Staat will über Freie Geiſter herrichen, nıdt 

iiber knechtiſche. 
Daher heißt es von der wahren Staatskunſt im „Staats— 

mann“, daß fie, im Gegentag zum Deſpotismus eine Herridet 

über Freiwillige ſei (Etuneieıe Exoraros zei Exroralar)'ı; 1 

joll eine Herridaft jein, die mit Luft geübt und der mit Luſit ge 

horcht wird (ixorıwr Exorae aoyxeı), während in den gegen 
wärtigen Staaten das Bejtehen jeder Negierung jtet$ mit einem 

gewiſſen Zwang (avr «sr rırı Pic) verbunden jei und nur die Re 

gierenden telbit zu befriedigen vermöge, bei dem Beherrichten da: 

gegen nur Empfindungen des Widerwillens erwede.:) Die Aut 

gabe aller Geſetzgebung gebt daher dahin, daß der Staat ein wahr: 

hatt freier werde, d. b. von aller Zügelloſigkeit ebenjo weit ent: 

fernt jei, wie von jeder Überipannung jtaatlihen Zwanges, die and 
nach Platos Anſicht nur ſchädlich wirken fan.) 

fein muß, altruiſtiſch zu empfinden und zu handeln, daß vom Standpuntt 
des Individuums Gerechtigkeit zugleich Altruiemus fein Tann. ©. oben 

©. 168, 
) Io). 276. 

°) Leg. Se. 

\ 3) Ebd. Ole. 
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Plato lehnt ausdrüdlich den Vorwurf ab, daß der Zwang, 
den die Berwirklihung ſeiner Staatsidee dem Individuum auf: 
erlegt, weniger berechtigt ſei, al3 derjenige, welchen die beitehenden 

Staat3ordnungen, fei e8 Plutofratie oder Demokratie, ausüben. Sft 
etwa der Zwang, — fragt er, — den ein unmifjender Reicher oder 

Armer übt, mehr oder weniger gerecht oder ungerecht, als wenn 

er von dem jachverftändigen Staatsmann fommt?') St nicht viel- 

mehr dies das Entjcheidende, daß die ftaatlihe Praris das Rich: 
tige trifft, daß die Wohlfahrt der Negierten den Händen einer 
weiſen und guten Regierung anvertraut ift ??) 

Indem eben die Regierung da3 Bedürfnis der großen Mehr: 

heit, die nicht jelbft herrſchen kann, wahrhaft befriedigt, wird ihre 
Herrſchaft nicht al8 ein Zwang empfunden. Die einficht3vollen 

Bürger des Bernunftitaates würden fid) auch bei freier Wahl Feine 

andere Regierung geben, als eben dieſe, fo daß Hier das thatjäd- 
liche Endrejultat fein anderes ift, al3 wenn die Regierung aus dem 

Willen Aller hervorgegangen wäre, vorausgejegt, daß der Wille der 

Berftändigen für die Mehrheit beftimmend ift. Der Staat wird 

zu einem freien Staat, weil hier die Staatögewalt und die Staut3- 

ordnung geftüßt und getragen wird durch den einheitlichen Gejamt: 
willen des Volkes, weil fie der freiwilligen Zuftimmung (Evugo- 

via) aller Klafjen, des Starken wie des Schwachen, der geiitig 

Höchftftehenden mie der Niedrigften ficher fein darf.?) Den Ge 
horſam, den der Einzelne der Staatsgewalt leiftet, leijtet er in dem 

Bewußtſein, daß ihm nichts auferlegt wird, was nicht auch durch 

den Willen aller Verftändigen gefordert, ja dur) die Vernunft und 

die Natur der Dinge jelbft vorgezeichnet ift.*) 

Da der Einzelne nur da3 will, was jeiner Individualität 

N) Noa. 296d. 

2) Ebd. 296e. 

®) Rep. 432a. 

4) Vgl. 474c, wo es von ben Megierenden, beziv. Regierten heißt, orı 

rois Ev NEOCMXEL Pvocı ünıeodai TE gılocogias nyeuovsveiw ı’ Ev 

noAtı, Tois d’ dAdors une ünıeoduı axoAovdeiv TE TO NYyovusvw. 
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angemeſſen iſt (10 rzovorxor), jo kommt er im Idealſtaat nicht in 
Konflikt mit der wahren Freiheit, jondern nur mit der inneren Un- 

freiheit, der Verblendung dur Selbſtſucht und Leidenſchaft, melde 

den Mentchen über die Poſtulate jeiner eigenen fittlic-Jozialen Natur 

täuſcht. Tenn aller Zwang wirft ja bier genau nur in derjelben 
Hichtung, wie dieſe wahrhaft freie Selbitbeftimmung.!) Jeder Ein- 
zelne wird durch den ftaatlihen Machtwillen an der Erreichung der 

jeinem eigenſten Weſen und Beruf entiprechenden Ziele in feiner Weile 

gehemmt, jondern vielmehr ſyſtematiſch gefördert. Indem bier Jedem 
nad) jeinen phyfiihen und geiftigen Anlagen der Beruf zugänglid 
gemacht wird, der feiner Individualität am beiten entipricht, in dem 

er daher auch jeine Befriedigung findet, wird recht eigentlich jede 

Individualität auf den ihr ausjchließlich zuſagenden Weg geleitet 

und dadurch wahrhaft frei gemadjt. — „Denn, — um ein jchöne 

Wort von Yagarde zu gebrauchen, — frei ift nicht, wer thun kann, 

was er will, jondern wer werden kann, was er fol. Frei ill, 
wer feinem anerſchaffenen Lebensprinzip zu folgen im ftande it. 

Frei ift, wer die von Gott in ihn gelegte Idee erkennt und zu 

voller Wirkſamkeit entwickelt.“ 

Enthält die im Idealſtaat verwirklichte Unterwerfung Aller 
unter die Herrſchaft der Vernunft ſchon negativ eine Befreiung in— 

ſoferne, als ſie den Menſchen von der Herrſchaft der Leidenſchaft, 

ber zweck- und zielloſen ſich ſelbſt unklaren Willkür befreit, jo ver: 

wirklicht ſich hier andererſeits eben jene poſitive höhere Freiheit, 

indem Jeder einen inhaltsvollen und in ſeinem Werte anerkannten 

Kreis der Thätigkeit erlangt, in welchem er ſein individuelles Weſen 

entfalten kann, ſo weit es der Anſpruch der Anderen auf gleiche 

Entfaltung ihrer Perſönlichkeit geſtattet. Da endlich die Bürger 

zugleich gelernt haben, dieſen individuellen Beruf als einen ſozialen 

aufzufaſſen, jo bedarf es für alle verſtändigen, der vernünftigeu Über: 

redung (77446) zugänglichen Elemente nicht des äußeren Zwanges. 

') Plato hätte daher auch von feinem Staat mit Rouffeau jagen 
können, dal; der Zwang, den er dem Ungehorſamen auferlegt, „nichts andere 

bedentet, als ihm nötigen, Frei zu fein“, (Contr. soc. I, 7.) 
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Sie ftellen fih freiwillig in den Dienft diefeg Berufes. Das, was 

ihre Beftimmung ift, wird, wie ſchon Hegel treffend bemerkt hat,!) 

wirflih zum eigenen Sein und Wollen der Individuen. 

indem aber jo Jedem die Möglichkeit erſchloſſen wird, nad) 

feiner bejonderen Anlage und Neigung zum Werke des Ganzen bei- 
zutragen und damit zugleich den Pla innerhalb der Gemeinjchaft 

zu erringen, welcher jeiner Bedeutung und feinem Werte für das 

Ganze entipricht, wird mit der wahren Freiheit zugleich auch die 

wahre Gleichheit verwirklicht. Auch die Idee der Gleichheit hängt, 

wie die der Freiheit, aufs Engfte mit der Gerechtigfeitsidee zufammen. 

Der Ipezifiiche Begriff der Gerechtigkeit, der hier vor allem in Be: 
tracht fommt, ift der der verteilenden Gerechtigkeit. Derfelbe 

verlangt Proportionalität zwiſchen den Leiftungen und den pofitiven 

oder negativen Gütern, die zu verteilen find. Sie will dag Gleiche 

gleich, das Ungleiche ungleich behandelt willen, jo daß fein einzelnes 

Glied der Gemeinſchaft zu viel, da3 andere zu wenig erhält. Dieſer 

Forderung unſeres individuellen Bewußtſeins wird Plato dadurch 

gerecht, daß er die Gleichheit der Demokratie, welche „Gleichen und 
Ungleichen in demſelben Maße Gleichheit zu Teil werden läßt,“ als 
eine Vergewaltigung des Individuums verwirft?) und ein Gleich— 

heitsprinzip proflamiert, „welches dem Überlegenen mehr, dem Schwä— 
cheren weniger, d. h. jedem das ſeiner Natur Angemefjene zuteilt“ 

und zu gleichen Funktionen nur Gleiche, zu ungleichen aber nur Un: 

gleiche beruft.) Jene abfolute Gleichheit würde dem Prinzip der 
Gerechtigkeit widersprechen, welche eben nur eine relative Gleichheit 

fennt, — relativ der ungleichen Individualität. — So wird aud 

hier die Individualität nach den Intentionen Platos wenigftenz 

wieder in ihr Recht eingefett. 

99a. O. 286, 
2) 55860. 

s) 757: TW uEv ydo ueilorı nAeiw, tw d’ EAatrovı auıxgorepa 

v&usı (7 (ooıns) uergıa didoüs« nEOS Tıjv avrWv proır Exarigw, xei 

dj xai Tuuds ueilosı udv nos agsınv dei ueibovs, Tois de Tovvarriov 
Eyovoıy «gerns TE xal nawdeias To ngEnov Exarepoıs anoveuei xard Aoyov. 

Eorı yüp dj nov xai 10 noMtıxov nuiv dei Tour’ avıo 10 dixaor. 
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Zelbit Hegel, der darin weitſichtiger ift, als jeine Nachfolger, 

hat — allerdings in unvereinbarem Widerſpruch mit jeiner Ge 
iamtaufranung des platoniſchen Staates — das individualiftiice 
Element anerfennen müien, welches das Freiheits-, Gleichheitz- und 

Gerechtigkeitsprinzip Platos in denen Staatsideal hineingebracht hat. 
Dadurch, daß im platoniſchen Staat „Jeder das, zu dem er 

geboren iſt, aufs beſte treiben lernt und treibt“, kommt er — wie 

Hegel ausdrücklich zugibt — „als beſtimmte Individualität 

allein zu ſeinem Recht. Denn er kommt in den ausgebildeten 
Beſitz und Gebrauch ſeiner Natur, ſeiner eigentlichen Habe.“') 

Anden Plato durch ſein Gerechtigkeitsprinzip jeder beſonderen Be 
ſtimmung ihr Recht widerfahren läßt, befriedigt er die Forderung, 
welche Hegel zugleich als eine ſolche der „Freiheit“ erklärt, daß „die 

Partikularität des Individuums ausgebildet, zum Rechte, zum Da— 

ſein komme“, daß „jeder an ſeiner Stelle ſei, jeder ſeine Be— 
ſtimmung erfülle und ſo jedem ſein Recht widerfahre“. Hier 

wird in der That das verwirklicht, was ein moderner Sozial— 

politifer als eine Hauptforderung ſozialer Gerechtigkeit, als „ſoziales 

Grundrecht” bezeichnet bat: Tas Recht auf jich ſelbſt, d. 5. das 

Recht der Nerfönlichkeit auf den Vollgenuß ihrer ſpezifiſchen braud: 

baren Begabung.?) 
er wollte verkennen, daß in dieſen Punkten die platoniſche 

Staatslehre ih mit der Nechtstheorie des modernen Individualis— 

mus berührt? Wie die [eßtere beffeidet aud) die platoniſche Sozial: 

philoiopbie das Individuum mit unveränßerlihen und unzerſtör— 

baren Nechten, mit Naturrehten und ebenſo mit Naturpflichten. 

Ter platoniiche Staat erfennt — wenn auch mit Beihränkung auf 

die Nationalität — ein Recht auf Freiheit an, ein Recht auf Gleid- 

heit, ein Recht des Individuums auf volle Entfaltung jeiner jpezi- 

fichen Begabung, auf einen jeiner Individualität zukommenden 
«ebensinhalt; er verhilft jedem Einzelnen zu ſeinem natürlichen 

Recht und zwingt ihn andererjeit3 zur Anerkennung jeiner natür: 

YA.a. O. 284. 
N :) Wolf a. a. D. S. 608 (über die „iyormel der Gerechtigkeit”). 
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lichen Pflichten. Die Stellung, welche das Individuum im Staate 
einnimmt, ſei e3 berrjchend oder dienend, ift eine naturrechtlich 

begründete (mooorxeı yvoaı!). Auch bei Plato „ſchweben diefe 
Naturrehte und Naturpflichten als objektives yuvacı beitehendes 

Soll über Individuum und Gefellichaft, ift die Verwirklichung diefer 

‚natürlichen‘ Ordnung die dem Staate gejeßte Aufgabe, fein ideales 
Ziel“.i) Auch die Rechtsordnung des BVernunftftaates legitimiert 
fih vor dem individuellen Bewußtſein dadurch, daß fie von der 

Vernunft als übereinftimmend mit der vernünftigen Natur erfannt 
wird, als rouog xara gyıoıv,?) daß fie der natürlichen Gerech— 

tigfeit entipricht, der Gerechtigkeit, deren Verwirklichung geradezu 
als der Endzweck des Vernunftftantes bezeichnet wird (ov Erexa 
serra Lrrovuer!).“®) 

Die Realifierung dieſes Gerechtigkeitsprinzipes enthält von 
jelbft auch die der grundlegenden Ideale des Naturrechts, der 
„wahren“ Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die Auflöfung der 
Intereſſengegenſätze in einer vollendeten Intereſſenharmonie, die 

Rückkehr zu der paradiefiichen Welt der Eintracht, welche die Ge 

ſchichtsphiloſophie Platos ja genau ebenfo an den Beginn der ge: 

Ihichtlihen Entwicklung ftelt und genau ebenjo als ideales Ziel 

derjelben feithält, wie Grotius und Locke. Allerdings fieht Plato 

das Mittel zur Verwirklichung diefer Ideale nicht in der politifchen 

Emanzipation de3 Individuums, fondern in einer abjoluten Staats: 

gewalt; er ift weit davon entfernt, das Individuum und jeine 

Autonomie einjeitig al3 Zweck des Staates hinzuftellen; allein diefe 

grundſätzliche Verſchiedenheit darf uns doc über die thatlächlich 

vorhandenen individualiftiichen Elemente feiner Staats: und Sozial: 

theorie nicht Hinwegtäufchen. 
Man fieht, eine unbefangene Erwägung aller in Betracht 

fommenden Momente führt zu Ergebniffen, welche mit den herr: 

) So darakterifiert Tießel im Howb. der Staats. S. 531 die in: 
dividualiftifche Rechtstheorie Grotes und Lockes. 

2) Vgl. 3. B. 4ö6c. 
3) ©. oben ©. 270 Anmerf. 2. 

4 
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ihenden Anichauungen über den platoniihen Staat vielfah in 

Kidertpruch jtehen. Sie zeigt, dag der Sozialismus Platos Feines: 

wegs in einem fontradiftoriihen Gegeniag zum Sjndividualprinzip 

an ſich ſteht, dasielbe vielmehr innerhalb gewiſſer Schranfen als 

berechtigt anerkennt. Zwar geht Plato von den Pilichten gegen bie 
(Seiamtheit aus, aber er tucht auf der anderen Seite auch dem 

Individuum und den ;yorderungen des individuellen Bewußtſeins 

gereht zu werden. Er wendet ji nicht bloß an das ſittliche 
Gefühl, ſondern zugleih an den Intellekt, indem er den pringi- 

piellen Wert jeines Idealſtaates darin erblidt, daß bier Jeder, in- 
dem er für das Ganze jorgt, am beften zugleich für fich felber 
jorgt. Es ift mit Einem Wort die Koinzidenz der beiden 

Prinzipien, — des Jozialiftiichen und des individualiftiichen, — 
welches ſich al3 das letzte Ergebnis der platoniſchen Staatstheorie 
berausftellt. Won der Übereinftimmung der Bürger über das, „was 

das Herrichende jein ſoll im Staat und in der Seele des Einzelnen“ 

erwartet Plato, daß hier alle Verftändigen das, was ihre Pflicht 

gegenüber der Gejamtheit ift, freiwillig thun werden, daß fie wollen 

werden, was fie jollen.!) Cine Koinzidenz von Freiheit und 

Zwang, bei der jeder feinen Vorteil findet, weil er ihn eben — 

individuell und ſittlich genommen — richtig verfteht.2) Die Grund: 

lage des ganzen Staatsgebäudes iſt die durch die ſyſtematiſche Er: 

zichung und Belehrung der Negierenden und der Regierten erzielte 
moraliiche und intellektuelle Bildung, welche nötig ift, um jene 

Koinzidenz herbeizuführen. 

Damit beftimmt fi) auch die Stelle, welche der platonijce 

„pealftaat in der Geſchichte der jozialpolitiichen Idealbilder ein: 

nimmt. 

i) Für den Bürger des Idealſtaates gilt dasſelbe, was Pofidonius 

von dem Menſchen der ſeligen Urzeit ſagt (bei Seneka Ep. XIV, 2, 4: tantum 

en, Junntum vult, potest, qui se nisi quod debet. non putat posse). 

') „Tergite Menſch, der gute Staat, die gute Welt beruhen alle auf 

derfelben Harmonie.“ Hermann: Die hiftorifchen Elemente des platonijchen 

Staatoidealo. Gel. Abh. ©. 139. 
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Er fteht prinzipiell auf feinem anderen Standpunkt, als die 

ältefte und erhabenfte aller Utopien, die Schilderung eines goldenen 
Beitalters, wie wir fie bei Jeſaias leſen.) Wenn die Herrichaft 

des Mammond gebrochen, wenn der Herr die Tarfisichiffe der reichen 

Kauffahrer vernichtet haben wird, gleichwie er die hohen Cedern 

des Libanon herabftürzt, dann wird er ein Reich des Glückes und 

des Friedens in Dafein rufen, das zu feiner Verwirklichung feiner 

anderen Borausjegung bedarf, als daß „von Zion ausgeht Be: 

lehbrung und das Wort Jehovas von Serufalem”. „Nichts Böjes 

und nichts Verderbliches thun fie auf meinem ganzen heiligen Berge, 
denn voll ift das Land von Erkenntnis Jehovas, wie die Wafler 

da3 Meer bedecken.“ 

Sit e3 nicht genau diefelbe utopiiche Vorausfegung, auf der 

lich Ddiejes deal des Sehers, wie der von der Erkenntnis beherrjchte 

Vernunftftaat Platos aufbaut? Die VBorausfegung nämlich, daß 

vie Menjchheit, wenn fie die wahren Wege, die fie wandeln fol, 

tfannt hat, notwendig auch zu einem glüdjeligen Dafein ge: 
ingen muß? 

Nur injoferne geht Plato über Jeſaias hinaus, als er zuerft 

ie ausführliche theoretiihe Erörterung der Frage gegeben hat, 

win denn die Vorbedingung der Vorbedingung jenes Ideals be- 

ie, d. h. unter welchen Umftänden die fittlihe und intellektuelle 
dung den Grad erreichen wird, daß Jeder will, was er fol. 

vererjeit3 ift Plato bei feiner Unterfuhung zu dem Ergebnis 

mmen, daß die genannte Koinzidenz von Freiheit und Zwang 

Birklichkeit nie eine allgenteine fein könne, d. h. daß es 

einen mehr oder minder großen Bruchteil von Menjchen geben 

, bei dem feine Belehrung den äußeren Zwang überflüffig 

n fann. 

1) Tas hat zuerft richtig erfannt Jaſtrow: Ein deutſches Utopien 

Yerd Jahrb. 1891 ©. 527), obwohl er eine nähere Begründung nicht 

hat. Ich kann feiner Auffaffung des prinzipiellen Berhältnifies 

Jeſaias, Plato und den jpäteren Utopiften im weſentlichen nur zu: 
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Doch e3 bedeutet das eben nur eine Modifikation, eine Ein 
ihränfung der Lehre, feine theoretiiche Fortbildung, von ber ja 
überhaupt bei einer derartigen in fich geichloffenen, von Anfang 
an vollfommen fertig auftretenden Doftrin feine Rede fein kann. 

Daher ift auch in feinem der Spealbilder, in welchem das gleiche 
Prinzip zum Ausdrud kommt, in diejer Beziehung ein theoretild 

bedeutjamer Fortiehritt iiber Plato hinaus zu erkennen. Selbit die 
genialfte moderne Utopie, Hertzkas Freiland, jo wejentlich fie von 

Plato durch ihr ausſchließlich individualiftiiches Grundprinzip ab 
weicht, lenkt wieder ganz in deſſen Bahnen ein, indem fie den Sozial: 
ftaat auf der Vorausſetzung aufbaut, daß feine Bürger ihren Por: 

teil richtig verftehen. _ 

4. 

Die Dermirklicdiung des Vernunftfinates. 

Wenn wir den platoniichen Idealſtaat in die Neihe der 

Utopien ftellen, jo jol damit nicht gelagt jein, als ob Plato felbit 

der Meinung gemwejen wäre, ein deal menſchlicher Zuftände zu 

Ihildern, an deſſen Verwirflihung nicht zu denken fei. Er be 

zeichnet zwar dieſe Schilderung al3 ein dichteriſches Phantaſiegebilde!) 

und betont mit aller Entjchiedenheit, daß jchon die bloße Auf: 

ftellung eines ſolchen „Mufterbildes”,2) die rein theoretiiche Be 

lehrung über das Scinjollende an und für fi von Hohen Werte 

jei, weil fie eben dem Handeln der Menfchen Ziel und Richtſchnur 

gibt. Auch räumt er ausdrücklich ein, daß zwiſchen Theorie und 

Nraris immter eine gewille Entfernung bleiben werde, daß bei der 

Umjegung der theoretiihen Erkenntnis in die Wirklichkeit eine 
abſolut genaue Übereinftimmung zwiſchen dem praktiſchen Ergebnis 

und der dee nicht zu erzielen jei,?) weshalb man ſich auf jeden Fall 

I) nolıteie nv uv$oAoyovuev Aoyw. SUle. 

:) regadeıyua ayadı;s nolews. 4720. 

3) 473a: Ho’ olor TE Te noayIgre ws Akyeraı, ij vor Eye 

nodäıy Aklews nrrov dAmdeias Epanıeode, xüv el un Tu doxei, alla or 

noregov Öuodoyeis ovrws 7) 00; OuoAoyo, EgN. 
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mit dem Nachweis begnügen müſſe, daß die Wirklichkeit dem Ideale 

wenigſtens nahe zu kommen vermöge.!) Allein je eifriger ſich Plato 

im weiteren Verlaufe der Darjtelung bemüht, eben diefen Nachweis 
zu erbringen und die Mittel und Wege zur Verwirklichung feines 

Ideals darzulegen, um jo mehr Nachdruck wird von ihm gerade 

auf die Ausführbarkeit desjelben gelegt. Und beim Abichluß des 
ganzen Entwurfes ſpricht er die zuverfichtliche Überzeugung aus, 

man werde ihm rückhaltlos zugeben, daß er feineswegs nur Fromme 

Wünſche geäußert habe, und daß die Ausführung feiner Vorſchläge, 

wenn auch nicht leicht, To doch möglich, und zwar in feiner anderen, 

al3 der von ihm angegebenen Weile möglich jei.2) 

Das Kriterium aber für die Realifierbarfeit feiner Staats: 

idee findet er darin, daß die Forderungen derjelben zugleich Forde: 
rungen der Natur feien, während das Beftehende mehr oder min: 

der naturmwidrig fei.3) Er folgert daraus, daß Reformen auf dem 

Boden des Beftehenden nicht3 als dürftige Notbehelfe find, melche 
auf die Dauer doch nie zu wirklichen Verbeſſerungen, fondern im 

Gegenteil nur zu einer Verſchlimmerung der geſellſchaftlichen Miß— 

ftände führen können. Er vergleicht die Thätigfeit der Staats: 
männer, welche immerfort Gejege gäben und an dem Beltehenden 

1) Ebbd.: Torro udv di un avayxabe us, ola rw Aoyw dinAdouer, 
Toratra nevranaoı xai TW Eoyw deiv yıyyousva anogaivew' al, Liv 
oloi TE yErWuedR EvgElv, Ws av E&yyvrara ıWv elonukvwv nödıs olxmoeıer, 

gavar nuas Ekevonxevai, ws dvvar« tavıa yiyveodaı, & OU EniTatteig. 

2) 540d: Euvyywoeits nepi Ins NoAews TE xai noAlteiag un navıa- 

zraoıw nuüs Evyas eipnxevan, alla yalena uev, duvara dE nn xra.; 
Dal. dazu Göthe: Marimen und Reflexionen (6): Man denke fi das 

Große der Alten, vorzüglich der fofratifchen Schule, daß fie Duelle und Richt: 

ſchnur alles Leben? und Thuns vor Augen ftellt, nicht zu leerer Spekulation, 

fondern zu Leben und That auffordert. 

3) 4560: ovx dpa dduvar« ye orde Evyais öuoın Evouoseroüuer, 

Eneineg xard pvcıy Erideuer Tov vouov' alla rd viv nap« Tadr« 

yiyvöueva Tape gYvow ualkov, ws Eoıxs, yiyveraı. Ein Satz, ber ſich 

allerdings zunächft auf die Forderung ber Frauenemanzipation bezieht, aber 

ebenfogut von dem Syftem überhaupt gilt. 
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nachzubeſſern fuchten, mit dem Herumſchneiden an der Hydra, ber 

für jeden abgejchlagenen Kopf zehn neue nachwachſen.) Dem Staate 

gehe e3 bei all dieler nur auf Symptome gerichteten Reformarbeit 

wie dem Kranken, der durch fortwährendes Medizinieren gejund zu 
werden hofft und dabei doch die Lebensweiſe fortjegt, die ihn krank 

gemacht hat.?) 

Freilich folgt aus diefem Widerftreben der kranken Gefellichaft 
gegen einen radikalen, das Übel an der Wurzel fafjenden Eingriff, 
daß fie fi den Bojtulaten der Natur und Bernunft niemals 

freiwillig unterwerfen wird. Soll daher der befte Staat feine bloße 
Utopie bleiben, jo müfjen diejenigen, welche das „Urbild“ desfelben 
in der Seele tragen, die Möglichkeit erhalten, mit unumfchränfter 
Machtvollkommenheit über die Geſchicke de3 Staates zu entjcheiden.‘) 

Ein „glüdliher Zufall” muß e3 fügen, daß die im beftehenden 
Staat zur Unthätigfeit verurteilten Denker (TÜ yıAocoyor yaros)') 

an das Staatöruder gelangen und in die Notwendigkeit verjeht 

werden, fi des Staate3 anzunehmen, oder daß aus der Reihe der 

Fürſten ein philoſophiſcher Geift erjteht, der non „göttlicher Be 
geijterung ergriffen” die Machtmittel der abjoluten Monardie in 

den Dienjt des großen Werkes ftellt.°) Der Staatsmann, der zum 

Netter und Befreier von der Unnatur des Beitehenden werben Joll, 
muß den Staat in jeiner Hand haben, wie der Muler jeine Tafel, 
auf daß er die Umrifle des Neubaues ganz nach dem göttlichen 
Urbild entwerfen und dies Abbild dann im einzelnen „hier aus 

löſchend, dort hinzuzeichnend“ — frei ausgeftalten Tönne.®) 
Nur im Befige ſolch abjoluter Autorität kann er auch der 

Hinderniffe Herr werden, welche die Gemüter der Menfchen ver: 

nunftgemäßer Belehrung unzugänglid macht, und fo das Volke 

1) 426e. 

:) 426. 

3) Wiſſen und Macht müfjen zujammenfallen. 473ec. 
4) 497 h. 

5) 499 . Bol. 473d. 
6) 500e. 5ULc. 
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leben mit einem neuen fittlihen Geift erfüllen, ohne welchen dic 

befte ftaatlihe Drganijation feinen Beſtand hätte.) 
Auf dies piychologiihe Moment legt Plato begreiflichermeife 

das höchſte Gewicht. Die Verfaflungen, meint er, wachſen nicht 
wie Eiheln auf den Bäumen, noch entipringen fie wie Quellen 

aus den Felſen, jondern die Sinnesart der Bürger ift ed, worin 

fie wurzeln und wodurd fie ihr ganzes Gepräge erhalten.?) 

Der große Neinigungsprozeß, welchen die Gejellichaft durch: 
machen muß,3) wenn der Aufbau des Idealſtaates möglich werden 

joll, befteht daher vor allem darin, daß der reformatoriiche Staats- 

mann das Werk der Erziehung in die Hand nimmt. Diele Er: 
ziehung ſoll gemeinichaftlide Mafjenerziehung fein, weil nur fie 

jenes ideelle Mafjengefühl und jene durh Eine Anſchauungs- und 

Gefühlsweife, Eine Meinung und Gefinnung, Eine Abfiht und Ein 

Ziel ideell verbundene Maſſe ſchaffen kann, deren der Sozialſtaat 

zu jeinem Beitände bedarf. Plato hofft, daß eine Jugend, die von 

Anfang an den digziplinierenden Einfluß der Gemeinſchaft an ſich 

yeripürt, diefen Einfluß auch in ihrem fpäteren Leben nicht ver: 

eugnen und felbft in den individuellften Außerungen die Rückſicht 

uf das Ganze nicht außer Acht laſſen wird. 

1) Ebd.: xai ro udv üv, ormaı, Ekaieiporev, 10 da nalıy Eyyoagporer, 
so tı uddora ardowneie 797 Els 000» Erdeyeraı JeoypıAn nomosar. 

2) 544d: 0109’ ov», nv d' &yw, ot xal dvdpwnwr eidn Tosavıa 

iyxn) ToOnWwv Eivaı, boanee xai nolıteiwv; 7 olsı &x dovos noßev 7 &x 

pas Tas nodıreiag yiyveoder, ad ovyi &x mv Ir av Ev Tais 
co, & dv woneg Öewarıa talla Lgyeixvonrar; Ovdauwus Eywy', Egn, 
der 7) Evrevder. Wer bentt hier nicht an das fchöne Wort W. v. Hum: 
t3, daß „lich Staatsverfaſſungen nicht auf Menfchen wie Schößlinge auf 

ne pfropfen laffen“. — „Wo Zeit und Natur nicht vorgearbeitet haben, 
‘3, al3 bindet man Blüten wie Fäden an. Die erſte Mittagfonne ver: 

ie.“ 

3) 50la: AnBovres, nv d’ &yw, wonee nisaxa nolıv Te xai 
ewIEWNWr, NOWToV ulv xzaIapuv noımocıev av‘ 0 ov navy badıor' 
'v 0169, orı ToVrw dv EUIÜS Toy dAlwv dıeveyxorev, TO ujte ddiw- 

Te noAews EdeAjanı av ipacdaı uNdE yoapeıv vouovs, noiw ij 
Beiv xadapav 1) auiroi nomoeı. Kal, og9wWs y', Em. 

Imann, Geſch. des antilen Kommunismus u. Sozialidmus. L 27 



= urn Sms: zz melden an der Schmale 
umlıms Nukrlunmemms zuerismidbe munde Denfer bervortraten, al 

um mem Dar, zeSe om Terral alles Bürgergeiſtes ımd 
alır Emm zeizen ur) Ton Treuem Die Gemeinichaftäbande 

mean fen Einze, Na os ern mabren Bürgertum erziehen. 
Se een diciet neuen Ersiisumg, iagt Fichte in den Reben 
n Ne drutiche Air, werden, obwobl abgeiondert von der ſchon 

erradienen Gemeinicaft, dennoch unter einander ſelbſt in Gemein: 
ihart leben und To ein abgeſondertes und rür ſich ſelbſt bejtehendes 

Gemeinmweren bilden, Das seine genau beitimmte, in der Natur der 

Tinge begründete und von der Vernunit durchaus geforderte Der: 
faſſung habe. Tas allererite Bild einer geſelligen Drdnung, zu 
beiten Entwerfung der Seit des Zöglings angeregt wird, jei dieſes 
ber Gemeine, in der er selber lebt, alio dab er innerlich gezwungen 
ei, diete Ordnung Punkt tür Punkt gerade jo fich zu bilden, wie 

fie mwirflih vorgezeihnet it, und daß er dieſelbe in allen ihren 

Zeilen als durchaus notwendig aus ihren Gründen verfteht.“') 

Verwirklicht denft jih Plato das Prinzip der Maffenerziehung 
in der Weite, daß Die ganze jugendliche und noch bildjame Gene 

ration unter zehn Jahren von der unter den alten Zuftänden auf: 

gewachjenen getrennt und, ungeftört durch die Shädlichen Einflüfle 

der legteren, nad) den oben entwidelten Grundfägen erzogen wird, 

Cine Iſolierung, die dadurch erreicht werden ſoll, daß alle über 

zehn ‘Jahre alten Bewohner der Stadt diefelbe zu räumen und fid 

drangen im Yandgebiet anzufiedeln haben!?) In der Etadt bleibt 

nur die Regierung mit ihren Cchußbefohlenen, au3 denen fie fih 
das für Die Zwecke des neuen Staates nötige Beamten: und Sol: 

Datenmaterial beranzieht. So — meint Plato — würde ſich ber: 

jelbe am ſchnellſten und leichteſten verwirkliden laſſen und bie 
Glückſeligleit, die er gewährt, offenbar werden. 

Daß dieſer Dioikismos eine gewaltige Umwälzung der Be— 

I!) Werke VII 293. 

:)odtla. 
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fißverhältniffe, eine unendlich tiefgehende Störung der ganzen Volks— 

wirtſchaft bebeutet hätte, Hat für den rüdjichtslofen Neformeifer 

Platos nichts Bedenkliches.!) 

Eine radikale volkswirtſchaftliche Revolution iſt ja ohnehin 

die unvermeidliche und von vorneherein gewollte Konſequenz ſeines 

ganzen Syſtems. Er bedarf ihrer nicht bloß zur Erreichung des 

bereits genannten Zweckes, ſondern auch zur Verwirklichung ſeines 

wirtſchaftspolitiſchen Ideales. In der „Stadt“ ſoll zugleich das 

Zentrum und die Herzkammer der verhaßten kapitaliſtiſchen Geld— 

wirtſchaft unſchädlich gemacht und jo die Umkehr des Handels: und 

Induſtrieſtaates zum Aderbauftaat erzwungen werden. 

Dabei ift Plato jo ganz und gar von dem Glauben an die 

unmiderftehlihe Macht feiner reformatorischen Ideen erfüllt, daß 
er troß der Verlegung zahllojer Intereſſen, welche eine ſolche Um: 

wälzung zur Folge haben müßte, nicht auf die Hoffnung verzichtet, 
aud) die erwachſene Generation für die neue Ordnung der Dinge 
zu gewinnen. Er meint: Wenn die Bürger nur einmal die Seg— 

nungen de3 neuen Staates aus Erfahrung kennen und wahre 

Staat3männer am Werfe jehen würden, dürfte es gewiß nicht un— 
möglich jein, fie allmählich zu freiwilligem Gehorſam zu bejtimmen.?) 

1) Sie Sadje erfcheint allerding3 injoferne weniger ungeheuerlich, ala 
eine ſolche Auflöfung ftädtifcher Gemeinden in der griechiichen Gefchichte keines— 
wegs etwas Unerhörted war. Man erinnere fi nur an den Dioikosmos 

Mantineas (385), mit welchem fich nach dem allerdings tendenziöfen Berichte 

Xenophons wenigſtens der konſervative Zeil der Bevölkerung vollkommen 

auageföhnt haben foll. Hell. V. 2. 7: x«i TO uev nowror mjxſovro, or 
Tas uev inapyovaas olxias Eder xadaıgeiv, üAAus dE oixodoueiv‘ Enei de 

ol Eyovıss Tas ovaiag Eyyurcgov ulv WXoVv TWy Ywplwr, OYyTWwy aUTois 

nepl TÜS xWuns, apioroxperia d' Eygwvro, dnyiAlayuevor d’ yoav TWr 

Bapkwy dnuayuyav, jdovro Tois nenpayuevos. Wenn dad auch Schön: 

färberei ift, fo wirft c3 doch ein bedeutfames Licht auf die Art und Weiſe, 

wie man auf antidemofratifcher Seite über ſolche Ummwälzungen dachte. 

2) 502b: doyortos y«p nov, ıjr d" Ey, TIIEVToS Tois vouors xei 

re Enırndevuere, & dieiydvdauev, ov dıjnov adurarov EIEAEıV Tolsiv Tors 
noAltas . Ord’ onworiouv. 

ar x 
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Zenn mai bindert, daß „das, was uns gut eridjeint, aud) anderen 
to errdeine?”:h 

Wenn ch die aroße Mañe Des Bürgertum: gegenwärtig den 

Forderungen des Tenkers verichließe, jo ſei dies nur Die Folge 
mangelnder Ertabrung und abrichtlicher Irreführung.?) Würde 

das Volk Durch Freundliche Belehrung über die wahren Intentionen 

der Philoſophie auf den ridtigen Weg geleitet, jo würde es cin 
teben, daß Dietelbe nur ſein Bette: will, und ihr nicht länger wider: 
treben.?, Zenn warum tollte man feindielig gegen den Gütigen, 
gehäſſig gegen den Wohlmollenden geiinnt fein, wenn man jelbit 
jtei von Mißgunſt it und ein gutes Herz hat?) 

Zap tih aber das Volk in teiner großen Mehrheit jo qut 

geartet ermeiten merde, wird von Plato gegenüber einer ſteptiſchen 

Beurteilung der Marie ohne Weiteres behauptet,5) obwohl er jelbit 
furz vorher die Austchreitungen des — allerding3 von den Dema— 

gogen mißleiteten -- Temos in den düſterſten Farben geichildert 

hatte.) Tas Volk, deiten leidenichaftliches Gebahren auf der Agora 
ihn an die Unbändigfeit und Wildheit eines ſtörriſchen Tieres er: 
innert,?) das Volk, welches das gut heit, was ihm angenchm, 
ſchlecht, was ihm zumider ijt,5) welches dem, der fi um feinen 

Beifall bemüht, einen wahrhaft unerträglichen Zwang auferlegt,°) 
diejes jelbe Volf wird jih, wenn es nicht mehr ala einheitliche 

) Ebd.: erid dr, areo zuiv doxei, dofm xzai aAloıg Iavuncrör Tı 
zei edivaroy; Oix oma Eyroye, ij & 65. 

:) 499e. Vgl. 498d: ro uerror u neideodaı Tois Aeyoueroig Tor 
nohkons Yadun ovdev: 03 yig nunote Eidov yerouevor TO vür AEJ’OuEvor. 

2) »00e. 

1) 500a: 7 xcei, Eiv orrw Iewrret, eAdoiay TE Frjacıs artors dosar 

Ayweodar xei ade «wnoxgivreisda;.n oleı Tivd yalenalveıy TW un) yakcao 

 yYoreiv To u) JIoreaw «yIovoy TE xai ngGoV Ovra; 

5) 499d. 
©) 492) ff. 
‘) 4934. 

») 49306. 

», 493d. 
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Mafle zu ſonveränen Machtenticheidungen zufammentreten kann, 

willig und neidlos der Zeitung der geiftig Höherftehenden überlaffen 

und zur lammfrommen Herde werben! 

. So wird ein Staat entitehen, der zwar das 208 alles Irdiſchen, 
die Vergänglichkeit, auch von fich nicht abzuwenden vermag, der 

aber doc) nad) der Meinung feines Urheberd die denfbar befte 
Bürgſchaft für lange ungeftörte Dauer gewährt. !) 

Eigentlih ift 8 nur Ein Moment, von dem Plato eine 
Schwächung und Serrüttung feines Staates befürchtet, der Natur: 
lauf, der in einer LZebensfrage des Ganzen, nämlich in Beziehung 
auf die ftetige Wiedererzeugung der für den Staatsdienſt geeigneten 
Kräfte und Talente alle menſchliche Berechnung illuſoriſch zu machen 

vermag.?) Ebenjowenig, wie Mißwachs, kann menschliche Voraus: 

ficht verhüten, daß einmal ein Geſchlecht geboren wird, dem Die 

Natur die für die böchiten Berufe notwendigen Anlagen verjagt 
hat, das aber troßdem den Zutritt zu denjelben erlangt. Dann 

aber werde die unvermeidliche Folge fein, daß die Einheit der Ge- 
ſinnung unter den Trägern und Organen der Staatsgewalt ver: 
loren geht und Zwieſpalt einreißt, womit die Auflöfung des Ver: 

nunftitaates entſchieden ift.?) Man fieht, was diefen Staat bedroht, 

ift einzig und allein ein Naturprozeß, dem gegenüber Menjchen: 
wille und Menjchenklugheit ohnmächtig ift. Soweit es fi um rein 
geſchichtliche Verhältniffe, um Schwierigkeiten und Gefahren han: 
delt, welche dieſer Wille und dieſe Einfiht zu beberrichen ver: 

mag, glaubt der Vernunftſtaat des Erfolges unbedingt ficher 
zu jein. 

5. 

Zur gefhichtlihen Beurteilung der Polileia. 

Die Anfiht über Wert und Bedentung des platonischen 

Werkes hängt vor allem von der Entjcheidung der Vorfrage ab, 

ı) 546. 

2) Ebd. 

3) Ebd. 
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Denn was hindert, daß „das, was ung gut erjcheint, auch anderen 

jo ericheine?“ !) 

Wenn ſich Die große Mafle des Bürgertums gegenwärtig den 
Forderungen des Denkers verjchließe, jo fei dies nur die Folge 

mangelnder Erfahrung und abjichtliher rreführung.:) Würde 

das Volk durch Freundliche Belehrung über die wahren SSntentionen 

der Philoſophie auf den richtigen Weg geleitet, jo würde es ei 

jehen, daß diejelbe nur jein Beftes will, und ihr nicht länger wider: 

ftreben.®) Denn warum jollte man feindjelig gegen den Gütigen, 
gehäſſig gegen den Mohlmwollenden gefinnt jein, wenn man jelbit 
jret von Mißgunft it und ein gutes Herz hat?“) 

Daß fih aber das Volf in feiner großen Mehrheit jo gut 
geartet erweiſen werde, wird von Plato gegenüber einer ffeptijchen 
Beurteilung der Maſſe ohne Weiteres behauptet, 5) obmohl er jelbit 

kurz vorher die Ausjchreitungen de3 — allerding3 von den Dema— 
gogen mißleiteten --- Demos in den düſterſten Farben geichildert 
hatte.*) Das Volf, deſſen leidenſchaftliches Gebahren auf der Agora 

ihn an die Unbändigfeit und Wildheit eines ftörriihen Tieres cr: 

innert,?) das Volk, welches das gut heißt, was ihm angenchm, 
Ichlecht, was ihm zuwider ift,3) welche® dem, der ſich um feinen 

Beifall bemüht, einen wahrhaft unerträgliden Zwang auferlegt,‘) 
dieſes ſelbe Volk wird ſich, wenn es nicht mehr als einheitliche 

) Ebd.: @dda di, aeg juiv doxei, dofas xai aAdoıs Iavuasror ti 
zei adtraror; Ovx out Erwye, 7 d" os. 

:) 499. Bgl. 498d: To uerro kn neidEeodaı Tois Acyouerors Tor: 

nohhodg Iaduu order 00 yo NWNOTE eidor YEvOuEFoV TO vor AEJouEroN. 

3) »00e. 

) 500a: 7 xei, &ur ortw Iewrrea, eeAloiay TE Fıjacıs aurous do:ar 

Ajweodear zei aha «eroxgireioden;.n olcı Tird Yalenaiveıy ro u) xaden 

, y9oreiv To u) GIor&pw KgYIovor TE xui nOGov Ovre; 

») 499d. 

*) 492h ff. 

7) 493. 

") 493 e. 

», 493d. 
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Maſſe zu ſouveränen Machtenticheidungen zufammentreten kann, 

willig und neidlos der Leitung der geiftig Höherftehenden überlaffen 
und zur lammfrommen Herde werden! 

. So wird ein Staat entftehen, der zwar das Los alles Irdiſchen, 
die Bergänglichkeit, auch von ſich nicht abzuwenden vermag, der 

aber doch nah der Meinung feines Urhebers die denfbar beite 
Bürgichaft für lange ungejtörte Dauer gewährt. !) 

Eigentlich ift 8 nur Ein Moment, von dem Plato eine 

Schwächung und Serrüttung feines Staates befürchtet, der Natur: 

lauf, der in einer Lebensfrage des Ganzen, nämlich in Beziehung 
auf die ftetige Wiedererzeugung der für den Stautsdienft geeigneten 

Kräfte und Talente alle menschliche Berechnung illuſoriſch zu machen 

vermag.?) Ebenjowenig, wie Mißwachs, kann menſchliche Voraus: 

fiht verhüten, daß einmal ein Geſchlecht geboren wird, dem bie 

Natur die für die höchſten Berufe notwendigen Anlagen verjagt 

hat, das aber trogdem den Zutritt zu denjelben erlangt. Dann 
aber werde die unvermeidliche Folge fein, daß die Einheit der Ge: 
ſinnung unter den Trägern und Organen der Staatsgewalt ver: 

loren geht und Zwielpalt einreißt, womit die Auflöjung des Ber: 

nunftitaates entjchieden ift.) Man fieht, was dieſen Staat bedroht, 

ift einzig und allein ein Naturprozeß, dem gegenüber Menſchen— 
wille und Menjchenklugheit ohnmädtig ift. Soweit es fih um rem 
geichichtliche Verhältniffe, um Schwierigkeiten und Gefahren han- 

delt, welche diefer Wille und dieſe Einficht zu beherrichen ver: 
mag, glaubt der Vernunftftaat des Erfolges unbedingt ficher 
zu jein. 

[nd 

5. 

Zur gefcdidtlihen Beurteilung der Polikein. 

Die Anfiht über Wert und Bedentung des platoniichen 

Werkes hängt vor allem von der Enticheidung der Borfrage ab, 
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ob die Zeichnung eines Idealſtaates, wie fie hier verjucht wird, 
überhaupt al3 eine in der Wiſſenſchaft berechtigte Litteraturform 

anzuerkennen it oder nicht. Wer die Frage verneint, wer bie 

„Utopie” al3 eine Verirrung, al3 das müßige Spiel einer au 

Ihmweifenden Phantaſie grundfäglich verwirft, für den ift auch da3 
Urteil über Plato geſprochen. Er wird mit dem neueſten Hiftorifer 

der „Staatsromane“ in den platonifchen Theorien nichts anderes 

erbliden können als Zuftichlöffer, welche luſtig ins Ätherblau hinein: 
gebaut find und welche ihren Urheber auf eine Linie etwa mit 
Jules Verne ftellen.)) - 

Daß dieſes Urteil nicht das legte Wort einer wahrhaft ge 

ſchichtlichen Auffaffung der Dinge fein Tanı,?) wird dem Unbe 

fangenen kaum zweifelhaft ericheinen in einer Seit, in der gerade 

die Aufftellung folcher ideeller Gebilde eine noch vor Furzem völlig 

ungeahnte Bedeutung gemonnen bat, und ſelbſt von anerfannten 

Vertretern der Wiſſenſchaft — man denke nur an Hertzka — nit 

verihmäht wird, um als Nüftzeug in dem großen Stampf der 

1) So Stleinwächter: Lie Staatsromane ©. 27. 

2) Bei Kleinwächter hat c3 thatſächlich zu einer reinen Karikatur 

geführt. Bon dem genannten Etandpuntt aus iſt eben ein liebevolles Ver— 
jenfen ins Einzelne, ohne Welches ein richtiges Bild nicht möglich ift, von 

vorneherein überflüſſig. 

Irreführend iſt e3 übrigens aud), wenn hier die Politeia ohne weitere: 

unter die „Staatsromane“ gezählt wird, die uns in einen fpäteren Kapitel 

bejchäftigen werden. Wie ſchon Mohl (Geſch. u. Kit. dev Staatsw. I, 17?) 

mit Necht bemerkt hat, gibt hier Plato durchaus nicht ein rein dichterifche: 

Bild, die Schilderung eines bejtimmten erjonnenen Staates in Form einer 

Erzählung, ſondern eine theoretifche Erörterung über die Inſtitutionen, welche 

er zum Aufbau eines idealen Staates überhaupt für nötig erachtet. Damit. 

daß dieſe Inſtitntionen in gewiſſem Sinne „erdichtet“ oder, um mit Klein: 

wächter zu reden, „Produkte der ſpekulativen Philofophie und des deduktiven 

Denkens“ find, ift doch noch Lange nicht der Begriff des Romanz gegeben: 

Die Politeia ift fein Roman, jondern ein Aktionsprogramm. Ich ſehe dabrı 

nicht ein, warum es „unwiſſenſchaftlich“ fein foll, die Utopien in Romanform 
don denen in Abhandlungsform zu trennen. (Wie Oldenberg in Schmolleri 
Sahrb. 1593 ©. 255 gemeint bat.) 
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Geifter zu dienen, der um die Grundlagen der bürgerlichen Gejell: 
ichaft entbrannt ift. 

Angefichts der frappanten Analogie, die auch hier das 19. Jahr: 

hundert mit dem vierten v. Chr. darbietet, drängt fi ja ganz 

von felbft die Erfenntnis auf, daß wir es in dem Utopismus mit 

einer geſchichtlichen Erſcheinung zu thun haben, die mit der Gejamt: 
entwidlung der Völker aufs Engfte zujammenhängt und daher 

unter analogen geihichtlichen Vorausſetzungen mit piychologischer 

Notwendigkeit ſich immer wieder von neuem einftellt, auch wo man 

fie längit als „überwunden“ anſah. 

Wie John Stuart Mil mit Necht bemerkt bat, ift der 

Utopismus das naturgemäße Ergebnis aller Epochen, in denen, 

wie eben in der Gegenwart und im Zeitalter Platos eine allgemeine 
neue Brüfung der Grundprinzipien des Staate® und der Gefell- 

Ihaft als unvermeidlich erkannt ift.!) Se tiefer und jchmerzlicher 

bei folder Prüfung die Unvereinbarfeit des Beftehenden mit be: 

rechtigten Intereſſen und Wünſchen der Menjchheit empfunden wird, 

je bartnädiger andererfeit3 der gedanfenloje Alltagsmenſch an bie 

GEwigfeit der Zuftände glaubt, in denen er die Befriedigung feiner 
Heinen perjönlichen Intereſſen findet, un jo zwingender macht ſich 

andererjeitd das Bedürfnis geltend, den Kontraft zwijchen der Wirk— 

lichkeit und den Forderungen der Vernunft und Gerechtigkeit eben 

dadurch mit möglichiter Klarheit vor Augen zu Stellen, daß der: 

jelben das Idealbild einer beſſeren Staats- und Geſellſchaftsordnung 

entgegengejeßt wird, ein deal menſchlicher Zuftände, wie fie fein 

jollten und unter Umftänden vielleicht auch fein Fönnten. Durd) 

die Gegenüberftellung von Ideal und Wirklichkeit ſchafft ſich der 

menſchliche Geift ein mächtiges Hilfsmittel, um das Beftehende 

ſchärfer begreifen und beurteilen zu lernen, feine Lücken und Fehler 
jih und Anderen möglichſt Har zum Bewußtſein zu bringen. 

Gegenüber der quietijtiichen Beſchränktheit, welche die jeweilig 

bejtehende Ordnung der Dinge als die allein richtige oder allein 

1) Grundſätze der pol. Ökonomie I, 237 (2. A.). 
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mögliche anfieht, it daher das Auftauchen ſolcher Epefulationen 
über die Möglichkeit anderer und befferer Zuftände ftet3 ein Symptom 

des Fortichrittes und fie werden darum auch nie ganz verfchwinden, 

folange der menſchliche Geift felbft im Fortſchreiten begriffen if. 

In ihnen ftellt fi gegenüber der gedanfenlojen Vergötterung des 
Beftehenden die Erkenntnis dar, daß dasjelbe Doch wejentlich mit 

das Werk wandelbarer menjchlicher Anordnung ift, und fo erjcheinen 

fie, joweit fie Begründetes enthalten, als die Vorkämpfer für das 

höhere Recht der Zukunft gegenüber dem, was ohne innere Be 
rechtigung durch das Schwergewicht äußerer Momente noch fort: 

beftcht. In den Idealen, die ſich fo ein Volk durch feine Denker 

ſchafft, vefleftiert fich jene höhere Stufe des politiiden Bewußtſeins, 
auf der mit der Erkenntnis des Gegenwärtigen fi) das Tebendige 

Gefühl für die Zukunft verbindet. 
Darauf beruht der Wert und die Bedeutung diejer idealen 

Konftruftionen, daß fie — joweit fie nicht hohle Vhantaficen, fondern 

das Ergebnis ernjter Gedanfenarbeit und der Erkenntnis wahrer 

Bedürfniffe find, — der Arbeit der Zukunft die Probleme ftellen, 
der geihichtlichen Entwidlung und der organiſchen Neformarbeit 
Ziel und Nichtung weiten. 

Daher hat jelbit ein jo nüchtern denfender und durchaus 

konſervativ gefinnter Mann, wie Nobert von Mohl fich entjchieden 

gegen diejenigen ausgeſprochen, weldhe aus den dem Utopismus 

anhaftenden Irrtümern jchließen zu dürfen glauben, daß derſelbe 

überhaupt für Leben und Theorie feine Bedeutung haben könne. 

Er erkennt vollflommen an, daß „dieſe Irrtümer durchaus nicht in 

wejentliher Beziehung zu der Aufgabe jtehen, und daß ein 

Schriftitelleer von Geift und Talent, der das Problem von der 

rechten Seite fallen würde, die Willenjchaft zu zwingen vermöchte, 

jein Werk ihren Schäßen beizuzählen”.!) 

) A. a. O. 214. Lange, der übrigens die Anfiht Mohls volltommen 

teilt, hat freilich in Beziehung auf die Ießtgenannten Worte bemerkt, daß 

die Utopie zwar Gegenftand toifjenjchaftlicher Betrachtung fein und auf die 

Wiſſenſchaft wie auf das praktiſche Xeben befruchtend und anregend zurüd: 
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Eine andere Frage ift nun aber freilich die, ob es zur Auf: 
gabe diefer Litteraturform gehört, Projekte zu entwerfen, welche auf 
unmittelbare praftiihe Verwirklichung berechnet find. Bei aller 

Achtung für die moraliſche und wiſſenſchaftliche Energie, mit welcher 

der gelehrte Verfafler der bedeutendſten modernen Utopie die praf: 

tiſche Verwirflihung jeiner Pläne in die Hand genonmen hat, 

muß doch diefe Frage entjchieden verneint werden. Es hat fi 

bisher wenigſtens noch immer unmöglich erwiefen, irgend eine neue 

Form des Staates und der Geſellſchaft zu erfinden, von der man 

wie von einer auf dem Papier konſtruierten Majchine die Wirfungs- 
weife im voraus beftimmen könnte. 

Ein Kritiker von Freiland, der zugleich Hiftoriker ift, Hat 
jehr treffend bemerkt, daß fich der Idealſtaat zur praftiichen Volks— 

wirtfchaftslehre verhalte, wie etwa die phyfifaliihen Beobach— 

tungen im luftleeren Raum zur Mecdhanik.') Sämtliche Fallgeſetze, 

die für den Iuftleeren Raum aufgeftellt find, find richtig, aber 

fie gelten für eine Vorausſetzung, die im wirklichen Leben niemals 

zutrifft. „Der Mechaniker kann dieſe Geſetze nicht entbehren; er 

muß fie kennen und muß fie benügen. Aber er muß jedesmal 

den Widerjtand des Mediums als ftörenden Faktor mit einjegen. 

Der Phyſiker, der verlangen würde, daß die Geſetze, Die er 

durch Experimente und Berehnung im luftleeren Raun gefunden 

Hat, von den Mechanifern entweder widerlegt oder angewendet 

werden jollen, würde ſich dem Schickſal ausgejegt ſehen, daß weder 

das Eine noch das Andere gejchieht, daß feine Ergebniffe gelobt, 

aber zu einem ganz anderen Zwecke verwertet werden, als er ge: 

wünſcht hat. Und in derjelben Zage befindet fich der Volkswirt, 

der jeine Beobachtungen in einer Gemeinihaft macht, welche von 

Thorheit und Leidenfchaft Jo frei ift, wie der Raum unter der 

Luftpumpe von Luft frei it. Soweit jeine Ergebniffe richtig find, 

können fie praftiich erft angewendet werden, wenn man alle Störungen 

wirken Tann, daß fie aber ihrer eigenen Natur nad) niemals ein Werk der 

Wiſſenſchaft, Tondern nur ein Merk der Dichtung jein könne, 

1) Jaſtrow a.a. O. ©. 211. 
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und Heibungen des wirklichen Lebens mit ihren wahren Koeffizienten 

einzulegen vermag.“ 

Erit unter dieter Yoraustegung und mit diefer Einichränfung 
it Der Gedanke an die Realitierung eines Staatäideals disfutierbar. 

Und es iſt ja in der That im Verlaufe der Geſchichte wiederholt 
vertucht worden, in kleinen Kreiten, in denen durd) die Ausſchließung 

aller fremden und ftörenden Einwirkungen die Reibungswiderftände 
möglichit reduziert waren, Ideen zu verwirklichen, zu denen man 

alz den äußerten Koniequenzen eines folgerichtigen Denkens über 
den Zujammenhang der menichlihen Handlungen gefommen war. 

So it viclleiht der Gedanke, Staat und Gelellihaft ala Kunſt 

werf zu geitalten, als einheitlichen Mechanismus zu fonftruieren, 

von Niemandem To folgerichtig durchgeführt worden, al3 von dem 

fühnen Tominifaner, der — in Platos Fußſtapfen wandelnd — 

ein Staatsideal rein nach den Grundjägen der natürlichen Vernunft 

entwarf. Und doch iſt Campanellas Sonnenſtaat innerhalb eines 
halben Jahrhunderts in feinen wejentlihen Zügen in den Urwäldern 

Züdanerifas verwirklicht mworden!!) Freilich zeigt gerade dieſes 

Beiipiel, wie weit doch immer der Abjtand zwiichen Ideal und 

Wirklichkeit, zwiihen dem Anſpruch, etwas Vollkommenes, ein 

Höchſtes an fich zu Ichaffen und dem thatſächlich Erreichten blei: 
ben wird. 

Prüfen wir die Politeia des Plato von diejen Gefichtspunkten 

aus, ſo kommt zunächſt die Frage nach ihren theoretiichen Ergeb: 

niſſen in Betracht. Welches ift ihr Gehalt an bleibenden Errungen: 

haften politiicher und jozialöfonomijcher Erkenntnis? Hat fie 

Ideen gezeitigt, welche in der That der Zukunft als Leitftern dienen 

konnten und, ſoweit fie nicht verwirklicht find, auch Heute noch dienen 

können? 

i) Val. die intereſſante Parallele zwiſchen dem Sonnenftaat und dem 

amerikaniſchen Jeſuitenſtaat bei Gothein: Der chriſtlich-ſoziale Staat ber 
Jeſniten in Paraguay ©. 3 ff., wobei es allerdings zweifelhaft bleibt, inwie 

weit eine bewußte Nachbildung vorliegt oder micht. 
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Im allgemeinen ift die Frage bereit3 bejaht durch die poli- 

tiiche Ökonomie der Gegenwart. Wenigftens hat einer ihrer hervor: 
ragendften Vertreter es von jedem politiihen Standpunkt aus für 

unvermeidlich erklärt, wieder an gewiſſe antife Grundanſchauungen 

anzufnüpfen, wie fie — neben der Ariftotelifchen Politik — in 
Tlatos Staat niedergelegt find. !) 

Gemeint find bier vor allem jene Sätze, welche im Gegen: 
aß zur atomiſtiſch-individualiſtiſchen Staatsauffaſſung und ihrer 

Boranftellung des Individuums iu erjter Linie die Notwendigkeit 

der Unterordnung des Einzelnen unter den Staat und feiner Ein- 

ordnung in den Staat betonen. Bon ihnen bat Adolf Wagner 

anerkannt, daß fie — richtig verftanden — nicht nur berechtigt 
find für altgriechiſche Verhältniffe, fondern unbedingt wahr, nicht 

Sätze von hiftorischer Relativität, Jondern von logiſcher Abjolutheit.?) 

Aus der Boranftellung des Gemeinichaftsprinzips ergibt fich zu— 

nächft daS von der Gegenwart in jeiner Berechtigung immer tiefer 

empfundene Berlangen nad) einer ftarfen und zugleich über der Gefell- 

ichaft ftehenden Negierungsgemwalt, welche die Kraft und den Willen 

hat, das Intereſſe der Individuen unter die Sintereffen und Zwecke 

der Gemeinschaft zu beugen, das Verlangen nach einer wahren d. h. 

nicht bloß als Mandat einer Mehrheit oder Minderheit der Geſell— 
ichaft aufgefaßten und ausgeübten Amt3gewalt, wie fie nur durch 

ein Jelbftändiges, von der Gejellihaft und deren ſozialökonomiſchen 

Sonderinterejfen unabhängiges Beamtentum verwirklicht werden kann. 

Erjeheint diefe Forderung nicht geradezu wie ein prophetijcher 

Hinweis auf eine wahrhaft ftaatlihe Monarchie, wie fie vor allem 

der deutihe Staat verwirklicht Hat? Wie ein moderner Cozial- 

politifer mit Necht bemerkt, beruht die Gejundheit des modernen 

Staates und der modernen Gelellichaft im Gegenjag zum antifen 
und teilweife aud) zum mittelalterlichen Staate darauf, daß neben 

die Beligenden, die jo leicht der Abhängigkeit von ihren Sonder: 

1) U. Wagner: Grundlegung I? 859. 
2) A. a. O. 
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intereffen erliegen, eine breite einflußreihe Geſellſchaftsſchicht trat, 

die eine durchichnittlich idealere Geſinnung, nicht dieſe pſychologiſche 

Abhängigkeit von egoiſtiſchen Klaffenintereffen hat: unſere heutigen 
Staats: und Kommunalbeamten, Geiftliche, Lehrer, Offiziere u. ſ. w., 

in der Mehrzahl Leute, denen ohne oder doch ohne großen Belit 
die höchfte Bildung zugänglich ift, die auf eine mäßige, aber ihren 

Verdienſten wenigftens ungefähr ent}prechende Einnahme angemieten, 

ihre joziale Stellung von Generation zu Generation nicht durch ihr 

Vermögen, jondern nur durch die Erziehung ihrer Kinder behaupten, 

die nicht To direkt in das Getriebe des Erwerbslebens verflochten, 
bei ihrem Einfluß auf das Staatsleben leichter von höheren Motiven 

al3 der bloßen Erwerbsluft ausgehen.) Eben dies, die Schaffung 
einer ſo geftellten und ſo gefinnten Geſellſchaftsſchicht, wie fie der 

moderne Staat befigt und der damalige entbehrte, ift von Plato 
mit genialem Scharfblid als eine Haupt: und Grundfrage aller 

Politik erfannt worden. Cine Erkenntnis, die ihrerjeit3 von jeiner 

tiefen Einficht in die Mipftände zeugt, zu welchen Die Souveränität 

der Gefellichaft zulegt notwendig führen muß, mag nun Der ein: 

feitig individnaliftiihe Wille einer bejigenden Minderheit oder der 

großen Mehrheit den Staatswillen beſtimmen. 

Wahrhaft vorbildlich für die Gegenwart ift die Schilderung 
der ummwiderftchlichen Gewalt, mit der bier die egoijtiichen Synter: 

eſſen überall in die Poren des Staatskörpers einzudringen fuchen. 

Die Hoffnungen auf die jegensreihen Wirkungen einer immer 
weiter fortjchreitenden Demokratifierung der Staaten, wie fie der 

einjeitig politiſche Doktrinarismus des legten Jahrhunderts grof- 

gezogen, und denen unjer Bürgertum jo ſchwer zu entjagen vermag, 

fie werden bereits von Plato auf Grund einer wahrhaft fozial: 
politiichen Auffaſſung der Tinge als Illuſionen erwiejen. Grote, 
deſſen griechiſche Geſchichte durchaus von diefen Slufionen erfüllt 

it, bemerkt in feiner Kritif des befannten StaatSmannes Dion, 

daß Dderjelbe nur deshalb den Wert de3 reinen Volfsftaates in 

) Schmoller: Grundfragen ©. 115. 
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stage geftellt habe, weil feine Anfchauungen nicht durch die Er: 
fahrungen des praktiſchen Lebens und der beften praftifchen Staats— 

männer, jondern durch die Lehren der Akademie und Platos be: 

ftimmt worden feien.!) Kann es einen größeren Triumph für die 

Auffallung Platos geben, al3 das Urteil, zu welchem derjelbe 

Grote gerade durch die politiihe Erfahrung feiner jpäteren Jahre 
in Beziehung auf die Bedeutung der engliihen Wahlen gefommen 

it? „Nimm einen Bruchteil der Geſellſchaft,“ Tautet ein Wort 

von ihm aus diefer jpäteren Zeit, „mache einen Durchſchnitt davon 

von oben big unten und prüfe dann die Zufammenfeßung der auf: 

einander folgenden Schichten. Sie find von Anfang bis zu Ende 

einander ſehr ähnlich. Die Anfchauungen gründen ſich ſämtlich 

auf die gleichen fozialen Inſtinkte, niemals auf eine Flare und 

erleuchtete Erkenntnis der Intereſſen des Ganzen. Jede beſondere 

Klaffe verfolgt ihre eigenen, und das Rejultat ift ein allgemeiner 

Kampf um die Vorteile, welche aus der Herrfchaft einer Bartei 
erwachſen.“?) 

Das hätte Plato genau ebenſo ſagen können, wie er es ja 

dem Sinne nach thatſächlich geſagt hat. 

Mit der Sicherheit eines Naturgeſetzes ſehen wir in der 
klaſſiſchen Schilderung der Politeia vor unſerem geiſtigen Auge jenen 

verhängnisvollen Prozeß ſich vollziehen, wie durch die abſolute Selbſt— 

regierung der Geſellſchaft der Staat unvermeidlich Mittel und 

Werkzeug für die Bereicherung der zu politiſchem Einfluß gelangten 

Volkselemente wird und ſo zu einer Klaſſenherrſchaft der Beſitzenden 

entartet, wie dann in naturgemäßem Rüdichlag bei fortſchreitender 

Radikaliſierung der öffentlichen Inſtitutionen die große Maſſe dic 

Möglichkeit zu gleichem Mißbrauch erhält, bis am Ende die „freiefte” 

Verfaflung in ihr diametrales Gegenteil, in den cäſariſchen Despo- 

tismus umjchlägt. 

Das mwertvollfte und fir die Gegenwart wichtigſte Ergebnis 

ı) History of Greece X, 477. 
) The personal life of G. Grote p. 313. 
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dieſer gejchichtlichen Erörterung ift die wiſſenſchaftliche Überwindung 

des abitraften Freiheitsprinzipes eines ertremen Demofratismus, der 

in feinem Streben nad) einer möglichft abjoluten perjönlichen Freiheit 
alle Freiheit einjeitig als individuelles Recht anfieht und die mit 

dieſem Nechte notwendig verbundenen jozialen und politiſchen Pflichten 

mehr oder minder ignoriert. Unwiderleglich ift der Nachweis, daß 
da, wo die atomiftisch:individnaliftiiche Freiheit: und Gleichheitsidee 

der „reinen” Demokratie voll und ganz verwirklicht und der Maflen: 

mehrheitswille das entſcheidende Moment für Regierung, Gelet- 
gebung und Verwaltung geworden ift, der Staat einer zur Erfüllung 

dieſer Bflichten ebenfo wenig fähigen, wie gewillten Maffenherrichatt 
anheimfällt, und daß dieſe Mehrheit die politiihe Macht für die 

Zonderintereffen derjenigen, welche die Mehrheit bilden, ftet3 ebenſo 

rückſichtolos ausbenten wird, wie fie die plutofratiiche Minderheit 

nur jemals für fi) auszubeuten verſtand. Die unerbittliche Logik 

diefer Schlußfolgerungen läßt nirgends mehr Raum für den opti: 

miſtiſchen Troſt derjenigen, die da mwähnen, dag durch nichts be: 

ſchränkte allgemeine Stimmrecht trage die Heilung ſolcher Übelftände 
in ſich ſelbſt. 

Dem Glauben an die abſolute Vortrefflichkeit der gegen- 
gewichtsloſen Herrſchaft des allgemeinen Stimmrechts, welcher ohne 

weiteres den durch dieſes Stimmrecht allein erzielbaren augenblid: 

lichen Mehrheitswillen mit dem „Volkswillen“ identifiziert und, — 

als ob niemals auf ein perikleiſches Zeitalter eine Kleonepoche ge: 
folgt wäre, — die Beſchlüſſe der jeweiligen Maſſenmehrheit für den 

beiten „allgemeinen“ Willen, die Ermwählten derjelben für die ge: 

eignetiten Träger ftaatliher Funktionen hält, — Diejem naiven 

Slanben des politiichen Nadifalismus wird von Blato die Klare 

Erkenntnis der geſchichtlichen Thatſache entgegengejeßt, daß das 
abjolute Majoritätsprinzip ftet8 auf die Vergewaltigung cine? 

mehr oder minder großen Teiles der bürgerlichen Geſellſchaft hinaus: 
läuft und jo gerade das, was c3 verjpricht, die „gleiche Freiheit 

Aller” am wenigften zu erreichen vermag. Der Kampf, den die 

deutſche Staatswiſſenſchaft der Gegenwart mit ihrer grumdfäglichen 
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Forderung einer machtvollen Darftellung des Staatsgedankens gegen 

die bei jo vielen modernen Völkern mehr oder weniger durchgeführte 

Seftaltung des Staatswejens nah den Grundfägen der Volks— 
fouveränität führt, diefer Kampf ift im Grunde bereit3 durch die 

platoniſche Staatslehre entichieden. 

Es ift ja begreiflih, daß der doftrinäre Xiberalismus bes 

neunzehnten Jahrhunderts für Erörterungen, wie die im achten 
Buche der Boliteia, Fein Verjtändnis Hatte, Jolange die befigende 

Bourgevifie mit ihrem Intereſſe an individueller Freiheit und Die 
befiglofe Mafje mit ihrer Forderung politifcher Gleichheit noch einig 

Hand in Hand gingen. Sekt, wo die Scheidung eingetreten, 

welhe Plato längft als eine notwendige Entwidlungsphafe der 

Demokratie erkannt bat, ift und die Richtigkeit feiner Darftellung 

des Entwicklungsprozeſſes der rein individualiftiichen Freiheits- und 

Gleichheitsidee mit erjchredender Deutlichfeit aufgegangen. Wir 
willen jeßt, wie er, daß die Freiheitsliebe der wirtfchaftlich Stärkeren, 
der Beligenden und Gebildeten, und der Gleichheitsburft der niederen 

Maſſe niemals auf die Dauer miteinander Hand in Hand gehen 

Fönnen, weil die Freiheit ftet3 die Tendenz in fich trägt, zur Herr: 
Ihaft der Starken über die Schwachen, die Gleichheit aber die, 

zur Freiheitsbeſchränkung und Vergewaltigung der Stärferen zu 
entarten. 

Wahrhaft vorbildlich für die Gegenwart ift die Ausführung 

Platos, daß das Freiheitsprinzip der wirtfchaftlich ſtarken und be- 

figenden Klafjen, welches den Staat von allem weg haben will, was 

ihren Gewinntrieb einengt, ftet3 ihr unvermeidliches Korrelat findet 

in der gleich extrem individualiftiichen Freiheits- und Gleichheitsidee 

der Maſſe, daß dieſelbe aus ihrem politifchen Individualismus 

allezeit ebenfo rein wirtjchaftliche Konjequenzen ziehen wird, wie das 

befigende Bürgertum, und daß jo diefes ſelbſt in der politifchen 

Demokratie den Feind feiner Freiheit und jeines Eigentums heran- 

zieht, den die Gegenwart als Sozialdemokratismus bezeichnet. 

Mit diefem aus einer unvergleichlichen geſchichtlichen Erfahrung 

geihöpften Nachweis ift für alle Zeiten das Wahnideal des ſchranken— 
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loten Individualismus auf dem Gebiete des Perfajfungsredhtes 

zerttört, Der das Volk nur als Zumme von Einzelnen, den Staat“ 

willen nur als Maftenmehrheitsmillen aufzufaſſen vermag und an 

Ztelle des gegliederten Volkes eine Individuenmaſſe ſetzt. Siegreich 
bricht Jih Hier die Erfenntni® Bahn, daß der Staat nicht der 

Ktopfzahlmehrheit, jondern dem ganzen Volke in feiner lebendigen 

Gliederung gehört, und daß daher dieſe Gliederung auch im 
Organismus der Verfaſſung zum Ausdrud fommen muß, wenn 

nicht die Erittenzbedingungen des Ganzen geihädigt werden jollen. 

Denn dieje, die Lebensbedingungen des Ganzen, nicht ein 
atomiſtiſcher Freiheits- und Gleichheitsbegriff, werben als das maß: 
gebende Moment für die Verteilung der Öffentlichen Nechte umd 

lichten erfannt. Mit fiherem Blid für die wahren Bebürfifie 
des ſtaatlichen Lebens wird an die Stelle des abjoluten Gleichheitt: 

prinzipes der Demokratie der Begriff der „wahren“ Gleichheit aejekt, 
d. h. der Verhältnismäßigfeit zwiſchen politiichen Machtanteil und 

perjönlicher Keiftung. Es wird endlich nicht minder treffend jener 

Gleichheitsforderung der Demokratie das von Plato als eine Leben: 

frage für den ftaatlihen Organismus erkannte Poſtulat der Einheit 

des Staates entgegengeftellt, in der richtigen Erkenntnis, daß ein 
Prinzip, Durch welches die Vielheit als ſolche (od roAAor!) zur 

Herrin des Staatlichen Willens wird, die unentbehrliche Einheit dieſes 
Willens unmöglich” macht und jo den ftaatlihen Organismus jelbit 
nit dem Zerfalle bedroht. 

Hatte der Volksſtaat das Necht des Einzelnen und zwar jede 
Einzelnen anerkannt, zu regieren und Geſetze zu geben, zu verwalten 

und zu richten oder Nichter, Verwaltungs: und Negierungsorgan 
gleichberechtigt zu wählen, jo jchöpfte dagegen Plato ang der 
lebendigen Einficht in die Konfequenzen dieſes Syſtems die Erkenntnis, 
daß die ftantliche Thätigkeit in Negierung, Verwaltung und Gejet: 
gebung eines bejonderen ausgebildeten Organismus bedarf, der 
nicht heute durch den momentanen Willensakt eines Wählerhaufens 
in das Dafein gerufen ift, um binnen kurzem in dieſem Moloch 
wieder zu verſchwinden. Dem einjeitig politiſchen Dolktrinarismus, 
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der in einem ſolchen Zuftand feine Befriedigung findet, wird Die 

gejunde realpolitiiche Erwägung entgegengefeßt, daß es für die Ent: 
ſcheidung der Frage, ob eine Verfaſſung als Beeinträchtigung wahrer 

Freiheit und Gleichheit empfunden wird, vor allem darauf ankommt, 

ob das Volk feine Angelegenheiten in den Händen einer gerechten 
und weijen Regierung wiſſe oder nit. Plato ſpricht damit nur 
einen Gedanfen aus, der gerade von der öffentlichen Meinung der 

Gegenwart mehr und mehr geteilt wird, daß nämlich die Verwaltung 
des Staates für das Wohl und Wehe der großen Mehrzahl der 

Bevölkerung noch mehr bebeutet, als die Verfaffung.!) 

Die hohen Anforderungen, welche Plato von diefem Stand- 

punkte aus an die Thätigfeit des Staates und damit an die 
Zeiftungen feiner Organe ftellt, Schließen aber noch weitere Boftulate 

in ſich, welche vecht eigentlich auf den modernen Staat hinweiſen. 

Nato ift nämlich zu der Erkenntnis gelangt, daß die technijc) 

möglichſt volllommene Berwirflihung der Staatszwede — des 

Kultur: und Wohlfahrtszmedes ebenſo wie des Machtzweckes — 
gleih dem Produftionsprozeß der Volfswirtihaft nur durch die 
qualifizierte (berufsmäßige) Arbeit erreichbar ift, daß aljo von 

vornerherein ein Xeil der Bevölferung nah dem Prinzipe der 

Arbeitsteilung fih ausſchließlich dem Staatsdienfte zu widmen und 
fich für denjelben eigens auszubilden hat, um den hohen Anforde: 

rungen ar die Qualität der Staatsleiftungen wirklich entjprechen zu 
fönnen. In diejer Beziehung iſt der platonische Staat ein moderuer 

Staat, in dem er wie diefer mit feit angeftellten, berufgmäßig ge: 

bildeten und bejoldeten Beamten arbeitet. „Was Plato, — jagt 

ein moderner Sozialpolitifer, — ſo tieffinnig durch die Jorgfältige 

Erziehung der „Wächter” in feinem Staate erreichen wollte, ift heute 

ein größeres praftiiches Bedürfnis, al3 jemals. In diefem Punkte 
find ſeine Anſchauungen wieder von ewigem Werte. Daher muß 

wohl aud) hier wieder mehr an Ideen angefnüpt werden, wie fie 

') Bgl. mit diefer Schon im „Staatsmann“ 296d ausgefprochenen An: 

icht die Bemerkung von Gneift: Das englifche Bertvaltungsrecht der Gegen: 
wart IT’ (IX). 

Böhlmann, Geſch. des antilen Kommunismus u. Sozialismus. I. 28 



un 73 Gr: Set Fin 

m m Sins Zus Ihr ra AnsenNigfent einer richtigen Stau 
Bin; mimur ‚na ut ud A 72 —— 

—— —— de Zssialmtnine, Derielbe Gegenſatz zu 
m zumimit-innrranmmim Iuraflang Des ‚steibeitäbegriffe:, 
3 mitm rn rar Ho azyeßeudeten muttergiltigen Grund 

unztprie erzzdien, in Dann natürlich” auch mob: 

ur tım Gebtcte des Erinarredte: und der Nermaltungs: 

nik NaeEM er Ne Beringungen einer ertolgreidhen ertenfio 
mt gerien Thärigfeit des Staates klargelegt, zeigt er und imtentin a 

mit Dertelfen I ” zerizenden Nraft, daß der Staat auch bei diekr 
Thatiateit berufen und im Stande itt, den getährlichen Konſequenzen 

cines einteitigen Freiheitsbegriñ̃es entgegenzutreten. Wit dem 
‚sortichritt, den der platoniſche Staat auf dem Gebiete der Staut* 

»hilstophie und Des ofrentlichen Rechtes bedeutet, verknüpft ſich ſo 

zugleich) ein bedeuriamer Fortichritt aui dem Gebiete der privaten 

Achtäerdnung. Wie Die ‚stage der ttaatäbürgerlichen ;yreiheit vor 

allem aus den Bedingungen des Gemeinſchaftslebens heraus be: 
urteilt wird, to aud) die der wirtichaftlichen ;steiheit. Auch darin in 
Übereinitimmung mit der immer ſiegreicher fih geltend machenden 

tozialen Richtung der modernen Staatswiſſenſchaft. Diejelbe geht 

ja längit nicht mehr von dem natürlichen Freiheitsrecht des als 
abſolut gedachten Individuums und jeinen Anforderungen ar die 

Geſtaltung des Eigentums: und wirtſchaftlichen Verkehrsrechtes auf, 
um dDarnad) erst die Rechte der Gemeinſchaft gegenüber den Einzelnen 

und jeinem Eigentum zu befiimmen; fie fragt vielmehr umgekehtt: 
Welches ſind die Bedingungen des gejellichaftlichen Zuſammenlebens, 
insbeſondere des wirtſchaftlichen Gemeinjchaftslebens? Wie muß 
daher die Freiheitsſphäre des Individuums, dag Vermögensrecht, 
das Eigentums- und Vertragsrecht mit Rückſicht auf dieſe vor allem 

zu erfüllenden Bedingungen des ſozialen und ökonomiſchen Zuſammen⸗ 
lebens geregelt werden?2) 

') Adolf Wagıer a. a. O. 915. 99. 
"IA Wagner: Algen. Voltswirtſchaftslehre 1? 351 
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Dieſelbe Auffaſſung liegt der Rechtsordnung des platonijchen 

Staates zu Grunde. Er geftaltet — um mit Ihering zu reden!) — 

alles Recht nad) Maßgabe der gejelichaftlichen Zwedmäßigfeit. Es 
ift der Gedanke des ſozialen Charakters der Privatrechte, welcher 

bier fiegreih zum Durchbruch kommt. Der platoniihe Staat er: 

fennt fein Recht an, welches nicht durch die ftetige Rückſicht auf 

die Gemeinschaft beeinflußt und gebunden iſt. Es zeugt bei einem 

Manne, der der Geburt? und Belitesariftofratie angehörte, von 

großartiger Unbefangenheit des Urteild, daß er dieſe feine Auf: 

fallung auch gegenüber den großen Grundinftituten des Privat: 

rechtes, wie 3. B. dem Eigentumsrecht, mit rückſichtsloſer Energie 
zur Geltung bringt. Die moderne Sozialwiſſenſchaft muß dies 
ganz und voll anerkennen, fo wenig fie auch mit der Art jeiner 

Reaktion gegen das beftehende Eigentumsrecht und mit den ertremen 

Folgerungen einverftanden fein Tanıı, Die er aus dem Sozialprinzip 

zu Ungunften des Privateigentums und der Vertragsfreiheit ge: 

zogen hat. 

Dasſelbe gilt für einen Teil der allgemeinen Grundanſchauungen, 
welche Plato vom Standpunft de3 Gemeinjchaftsprinzipes und des 

damit enge zujammenhängenden ftaatlihen Wohlfahrtsprinzipes über 

die grundjäßliche Berechtigung und die Notwendigkeit einer um: 
fallenden Stautsthätigfeit in der Vollgwirtihaft und des Zwanges 

in volfswirtjchaftlichen Verhältniffen im Entwurfe des Idealſtaates 

zum Ausdrud bringt. Er nimmt auch hier Gedanfen der Zukunft 

vorweg, indem er aus den Übeljtänden, welche ein Ülbermaß von 
Freiheit auf dem Gebiete des Güterlebeng zur Folge Habe, den 
jozialpolitiihen Beruf des Staates und die Notwendigkeit erweift, 
an Stelle einer einjeitigsindividualiftifchen, für die wirtichaftlid) 

Starken und Mächtigen allzu freie Bahn ſchaffenden Geftaltung des 
wirtſchaftlichen Verkehrsrechtes eine in ftärferem Maße gemein, be: 

ſonders zwangsgemeinwirtſchaftlich organifierte Volkswirtſchaft an: 

zuſtreben. Auch darin ſich enge berührend mit einer Zeit, die, wie 

) Der Zweck im Recht ©. 517. 

28* 
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die Gegenwart, unter dem Zeichen einer fortjchreitenden Ausdehnung 
der gemeinwirtihartlihen aur Koften der privatwirticdyaftlichen Unte: 
nchmung steht, einer Zeit, in welcher ſelbſt ſolche, welche nid: 
meniger als lauter Staatsgewerbe wünſchen, auf eine Zeit hoffen, 

in der ohne Schaden für die Selbitthätigfeit der Individuen Staat 

und Gemeinde manches übernehmen konnen, wa3 fie bisher nodı 

nicht oder nur teilmeile und nit ohne gewiſſe Gefahren über: 

nehmen fonnten.!) 

Dabei bleibt Jih Plato vollflommen fonjequent, wenn er aus 

demſelben Zozialpriitzip, das ihn zur Verwerfung eines einjeitigen 

Temokratismus auf dem Gebiete der Verfaſſungspolitik geführt, 
die Notwendigkeit einer jtärferen Temofratijierung der Volks— 
wirtſchaft folgert. 

Tiefe Forderung verlangt vom Stuate mit Recht ein Doppeltes: 
einmal die Befämpfung des ertremen Individualismus und der 

jozialen und politiichen Überhebung des Eapitalijtiichen Großbürger: 

tums, die Aufridhtung von Schugmehren gegen die Plutokratie, 

andererfeit5 Maßregeln pofitiver Zozialpolitif im Intereſſe der 

möglichſten Sicherftellung der Mafje gegen Nahrungsnot und Er: 

werbslojigfeit. Was die Gegenwart al3 ein berechtigtes Werlangen 

der letzteren anerkennt, ein bejcheidenes, mindejtend dag Notwendige 

jicher gewährendes wirtichaftliches Ausfommen, c3 wird bereits hier 

als ein Hauptziel jtaatliher Wohlfahrtspolitif Hingeftellt. 

Für Plato ift es ebenjo gewiß, wie für Adam Smith, „dab 
fein Staat blühend und glücklich ſein kann, wenn der weitaus 

größte Teil feiner Bürger arm und elend ift.” Er erfennt, dal 
eine Volfswirtichaft, weldde den Ertrag der nationalen Produktion 

jo verteilt, daß eine unverhältnismäßig große Zahl der Bürger 

kaum ihr Leben friten Tann, nicht mehr den Zielen des ganzen 

Volkes dient, jondern nur noch denen eines Teiles. Denn er hat 
ein außerordentlich Lebhaftes Gefühl für die ſittliche Herabwürdigung 
und die „Knechtung“ der Perfönlichkeit, welche eine ſolche zur reinen 

) ©. Echmoller: Grundfragen ©. 100. 
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Klaſſenherrſchaft entartete Volkswirtſchaft für die Maſſe der Beſitz— 

loſen zur Folge hat, und er verlangt daher auch für den niedrigſten 

Volksgenoſſen die Möglichkeit einer gewiſſen Entfaltung der Per— 
ſönlichkeit in ſittlicher und wirtſchaftlicher Hinſicht. Er verwirft 

grundſätzlich Zuſtände, welche den Einzelnen ökonomiſch oder rechtlich 

in eine Lage verſetzen, in der ſeine Perſönlichkeit gänzlich aufhört, 

ſich ſelbſt Zweck zu ſein. Ein Standpunkt, von dem aus er einer: 

ſeits die perſönliche Freiheit fordert für alles, was Hellenenantlitz 

trägt, und andererfeit3 mit voller Entjchiedenheit die Verpflichtung 

aller ftaatlichen Verwaltung anerkennt, eine Verwaltung der fozialen 

Reform zu fein. 

Die platoniſche Staatstheorie fordert eine ununterbrochene 

Arbeit für die Erhöhung des Niveaus, auf dem die unteren Mit: 

glieder der bürgerlichen Geſellſchaft verharren müſſen, fie proflamiert 

die große Idee der Hebung der unteren Klaffen, den Kampf gegen 

die „Armut“ d. 5. gegen die Vernichtung und Werfrüppelung ganzer 

Geſellſchaftsſchichten, zu welcher die fteigende Differenzierung der 

Geſellſchaft durch die übermäßige Ungleichheit der Vermögensver— 

teilung notwendig führen muß. 

Damit tritt die platoniihe Etaat3lehre in die Reihe der 

Theorien vom jozialen Fortfchritt und einer humanen Umbildung 

der volfswirtichaftlichen Organiſationsformen, und allegeit wird Plato 

in der Geſchichte der jozialen Theorie unter den Erften genannt 

werden müſſen, welche jenen Kampf aufgenommen haben, in dem 

wir jelbjt mitten inne ftehen: den Kampf gegen den Duietismus 

und Peſſimismus, der nicht zugeben will, daß es in der fozialen 

Gliederung einen wejentlichen Fortichritt geben kann, der eine ftetig 
und dauernd zunehmende Ungleichheit der Einfommensverteilung 

und damit fteigende Klaffengegenjäße als etwas normales, ja not: 
wendiges und wünſchenswertes betrachtet. 

Aber die Berührung mit den ſozialreformatoriſchen Beſtrebungen 

der Gegenwart gebt noch weiter. Blato will nicht nur verhindert 

willen, daß die unteren Schichten der Gejellichaft unter ein gewiſſes 

Niveau herabſinken, ſondern es jol aud) allen aufftrebenden, nad) 
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Bethätigung ringenden Talenten derjelben die Möglichfeit gejchaifen 
werden, auf der jozialen Stufenleiter jo hoch emporzufteigen, als 

die perjönliche Begabung geftattet. Es ſoll womöglich einem Jeden 

der Beruf zugänglid gemacht werden, für deu feine körper 

lichen und geiftigen Anlagen am beften paſſen. Ein Ziel, das nidt 

blos als eine joziale Gerechtigfeits:, jondern au) eine Zwedmäßigfeit 

forderung erften Nanges gerade von der Gegenwart immer ent: 

Schiedener anerkannt wird, jo wenig dieſelbe auch verfennt, daß es 

ih Hier immer nur um eine gewille Amäherung an ein niemal 
vollkommen zu verwirklichendes deal handeln Fann. 

Der platonifche Staat weift der Volßßerzichung der Zukunft 

Ziel und Wege, indem er den begabtejten Kindern des Volkes die 

Möglichkeit erichließt, auf dem Wege der Bildung in den Belik 
der höheren stulturgüter, ſowie der Macht zu gelangen. Den Genies 

und Talenten aller Klaſſen joll die Gelegenheit zur Ausbildung für 

alle ihrer Eigenart entſprechenden Berufszweige, ſelbſt für die höchſten 

gewährt werden. Hier wird in der That ein auch vom Stand: 
punkt der Gejamtheit aus berechtigtes Gleihheitverlangen des 

Volkes erfüllt. Es ſollen jeine begabteften, geſchickteſten, ftreb: 

ſamſten Köpfe emporfommen können, nicht bloß dem Rechte nad, 
fondern auch den erforderlichen Mitteln nah. Die Talente aus 

dem Wolfe jollen, jtatt m Haß und Neid gefährliche Wühler und 

Umſtürzler zu werden, die höheren Klaſſen verftärfen. Wer be: 

fähigt ift, zu herrſchen, wer die gejchicteften Hände Hut, Toll nidt 

durch willfürliche Schranken aehindert werden, auch wirklich zur 

Herrſchaft zu gelangen, ſein Geſchick aud wirklich zu bethätigen. 

Nicht bloß in jeinem eigenen, jondern vor allem im Intereſſe des 

Ganzen joll jeden Einzelnen die Möglichkeit zur Geltendmachung 
jeiner individuellen Fähigkeiten gewährt werden. 

Der angedeutete geſunddemokratiſche Zug, der in dem fozialöfone: 
miſchen Syſtem Platos zum Ausdruck kommt, zeigt fi) auch in der 

Bekämpfung jener volf&wirtichaftlic jo überaus nachteiligen Richtung 

der Produktion, welche auf Koften der Bedürfnisbefriedigung ber 

Maſſen einfeitig dem Luxuskonſum der Wohlhabenden zu gute kommt. 
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Tlato erkennt, daß die Tendenz der Fapitaliftifchen Gejell: 

haft, durch die Bedürfniffe des Lurus der Erzeugung notwendiger 

Erijtenzmittel des Volkes eine unverhältuismäßige Menge von 

Arbeitskräften, Kapital und Boden zu entziehen und damit den 
Nahrungsipielraum des Volkes überhaupt zu gefährden, durd) die _ 

Staatsgewalt ihre grundſätzliche Schranke finden muß. 

Er erkennt, daß diefe Tendenz durch nichts mehr gefördert 
wird, al3 duch eine allzugroße Ungleichheit des Befiges; und jo 

iſt e8 für ihn das unabweisbare Ergebnis einer fozialen Auf: 

faſſung der Dinge, daß feinem Teile des Volkes ein unbedingtes 

Net auf ein Übermaß von Einfommen und Befig zugeftanden 
werden könne, durch welches einem anderen Teile jelbit die Be: 

friedigung der notwendigen Eriftenzbedürfniffe mittelbar oder un: 
mittelbar unmöglich gemacht würde. Es wird die Berechtigung 

einer abjoluten Schranfe der Ungleichheit des Einfommens, ſowie 

die Berechtigung der zur Aufrechterhaltung diefer Schranfe not: 

wendigen Eingriffe der Staat3gewalt in das Brivateigentum für 

alle Zukunft feftgeftellt. 

Die Geſchichte von Hellas jelbit, wie die der ganzen Folgezeit, 

hat unwiderleglich dargethan, daß das, was Plato als Kampf gegen 
Neichtum und Armut bezeichnet, einen unleugbar richtigen Kern 

enthält, innerhalb gewiller Grenzen geradezu durch das Lebensinter: 

eſſe der Völker gefordert iſt. Eine große Ungleichheit der Ber: 

mögensverteilung hat ja bisher noch zu allen Zeiten den Verfall 

ihrer Gefittung eingeleitet. Sie waren um jo lunglebiger, je jpäter 

und langjamer die Vermögensungleichheit eintrat.) Und daher 

drängt fi) gerade unſerer modernen Sozialwiſſenſchaft mehr und 

mehr diefelbe Einfiht auf, welche Plato durch die analogen Er: 

fahrungen feiner Zeit nahegelegt waren, daß ein Volk, welches be: 

i) Das hat neuerdings befonder treffend hervorgehoben Schmoller. 

Grundfragen S. 111. Schmoller befürchtet geradezu den Untergang unferer 

Kultur, wenn un3 nicht eine gewiffe Ausgleichung der Beſitzesgegenſätze ge: 

lingt, wenn wir in dem „elementaren Strudel einer wachjenden Vermögens— 
ungleichheit forttreiben“. 
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[oien Individualismus auf dem Gebiete des Verfaſſungsrechtes 
serttört, Der das Volk nur als Zumme von Einzelnen, den Staat: 

willen nur als Maſſenmehrheitswillen aufzufaifen vermag und an 

Stelle des aegliederten Tolfes eine Individuenmaſſe ſetzt. Siegreid 
bricht sich bier die Erkenntnis Bahn, dab der Staat nicht der 
Koprzablmehrheit, Tondern dem aanzen Volke in ſeiner lebendiacı 
Sliederung gehört, und daß daher dieſe Gliederung aud im 
Organismus der Verfaſſung zum Ausdruck fommen muß, wenn 
nicht die Erittenzbedingungen des Ganzen geſchädigt werden ſollen. 

Tenn Diele, die Lebensbedingungen des Ganzen, nicht ein 

atomiſtiſcher Freiheits- und Gleichheitäbegriff, werden al3 das mat: 
gebende Moment für die Verteilung der öffentlichen Rechte und 
lichten erfannt. Mit fiherem Blick für die wahren Bedürfniſſe 
des Staatlichen Lebens wird an die Stelle des abjolnten Gleichheit: 

prinzipes der Demokratie der Begriff der „wahren“ Gleichheit getett, 
d. h. der Verhältnismäßigfeit zwiſchen politiihem Machtanteil un 

perjönlicher Leiſtung. Es wird endlich nicht minder treffend jener 

(Sleichheitsforderung der Teniofratie das von Plato als eine Lebens 

frage für den jtaatlihen Organismus erkannte Poſtulat der Einheit 

des Staates entgegengeltellt, in der richtigen Erkenntnis, Daß ein 
Prinzip, dur) welches die Nielheit als Jolcdhe (ot zroAior!) zur 

Herrin des Staatlichen Willens wird, die unentbehrliche Einheit Diele: 
Willens unmöglich macht und jo den jtaatlihen Organismus jelbit 
mit dem Zerfalle bedroht. 

Hatte der Volksſtaat das Recht des Einzelnen und zwar jede 
Einzelnen anerkannt, zu vegieren und Geſetze zu geben, zu verwalten 

und zu richten oder Nichter, Verwaltungs: und Regierungsorgan 

gleichberechtigt zu wählen, jo jchöpfte dagegen Plato aus der 
lebendigen Einficht in die Konſequenzen diejes Syſtems die Erkennmise, 
daß die ftaatlihe Thätigfeit in Negierung, Verwaltung und Geiz 
gebung eines befonderen ausgebildeten Organismus bedarf, ir 
nicht heute Durch den momentanen Willensakt eines Mähferhaufen: 
in das Tajein gerufen ift, um binnen kurzem in dieſem Molod 
wieder zu verſchwinden. Dem einjeitig politiihen Doktrinarismus, 
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der in einem joldhen Zuftand jeine Befriedigung findet, wird Die 

gejunde realpolitiiche Erwägung entgegengefeßt, daß es für die Ent: 
ſcheidung der Frage, ob eine Verfaſſung als Beeinträchtigung wahrer 

Freiheit und Gleichheit empfunden wird, vor allem darauf ankommt, 

ob das Volk feine Angelegenheiten in den Händen einer gerechten 
und weiſen Regierung wiffe oder nit. Plato jpriht damit nur 

einen Gedanfen aus, der gerade von der öffentlichen Meinung der 
Gegenwart mehr und mehr geteilt wird, daß nämlich die Verwaltung 
des Staates für das Wohl und Wehe der großen Mehrzahl der 
Bevölkerung noch mehr bedeutet, al3 die Verfaflung.!) 

Die hohen Anforderungen, welche Plato von diefem Stand: 

punfte aus an die Thätigfeit des Staates und damit an die 

Zeiftungen feiner Organe ftellt, ſchließen aber noch weitere Poſtulate 

in fi), welche recht eigentlih auf den modernen Staat hinweifen. 

Nato ift nämlih zu der Erkenntnis gelangt, daß die technifch 

möglichſt volllommene VBerwirflihung der Staatszwede — des 
Kultur: und Wohlfahrtszwedes ebenſo wie des Machtzwedes — 

gleih dem Produftionsprozeß der Volkswirtſchaft nur durch die 

qualifizierte (berufsmäßige) Arbeit erreichbar ift, daß alfo von 

vornerherein ein Teil der Bevölkerung nad) dem Prinzipe der 

Arbeitsteilung ſich ausjchließlicd dem Staatsdienfte zu widmen und 
fich für denjelben eigens auszubilden hat, um den hohen Anforde: 

rungen an die Qualität der Staatleiftungen wirklich entſprechen zu 
fönnen. Syn diefer Beziehung ift der platonische Staat ein moderner 

Staat, in dem er wie diejer mit feſt angeftellten, berufsmäßig ge: 

bildeten und bejoldeten Beanten arbeitet. „Was Plate, — jagt 

ein moderner Sozialpolitifer, — Jo tieffinnig durch die jorgfältige 

Erziehung der „Wächter“ in feinem Staate erreichen wollte, ift heute 

ein größeres praftiiches Bedürfnis, als jemals. In dieſem Punkte 

find ſeine Anschauungen wieder von ewigen Werte. Daher muß 
wohl aud bier wieder mehr an Ideen angefnüpt werden, wie fie 

1) Vgl. mit diefer fchon im „Staatsmann“ 296d ausgefprochenen An: 

ficht die Bemerkung von Gneift: Das englifche Verwaltungsrecht der Gegen: 
wart IT’ (IX). 

Pöhlmann, Geſch. des antiten Kommunismus u. Sozialismus. I. 23 
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und —— sereizerten Thãttateit Dei Staates klargelegt, zeigt er 

mir derielben uberzengende den Kraft, daß er Staat auch bei die 

—F zizteit betuien und im Statde it, den geiährlichen Konĩequenzen 

eines einieitigen Freibeitsb — entgegenzutreten. Mit dem 
Fortichtit. der der platentiiche Staat auf dem Gebiete Der Stat: 

phildoſophie und Des cfentiben Rechtes bedeutet, verknüpft ſich te 

zugleich ein bedentiamer Forüchrin aui Dem Gebiete der privaten 

Aechtsordnung. Wie Die tage der ſtaatsbürgerlichen Freiheit vor 

allem aus den Bedingungen des Gemeinſchaftslebens beraus be— 
urteilt wird, Ja auch Die der wirtichaftlichen Freiheit. Auch darin in 

Übereinitimmung mit der immer Ntegreicher ſich geltend machenden 
iozialen Richtung der modernen Staatswiſſenſchaft. Dieſelbe gebt 

ja längtt nicht mehr von dent natürlichen Freiheitsrecht des al 
abſolut gedachten Individuums und ſeinen Anforderungen an die 

Geſtaltung des Eigentums: und wirtichartliden Nerfehrärechtes aus, 
um darnach erit Die Nedhte der Gemeinschaft gegenüber dem Einzelnei 

und feinem Eigentum zu beitimmen; ſie fragt vielmehr umgekehn: 

Welches ind die Bedingungen des geſellſchaftlichen Zuſammenlebens, 
insbeiondere des mirtichartlihen Gemeinſchaftslebens? Wie muß 
daher die ‚zreiheitsiphäre des Individuums, das Nermögensredt, 
das Eigentums: und Vertragsrecht mit Nüdjiht auf dieſe vor allen 

zu erfüllenden Bedingungen des ſozialen und öfonomijchen Zujammen: 

lebens geregelt werbden??) 

) Adolf Wagner a. a. ©. 915. 922. 
’) A. Wagner: Allgem. Boltstwirtichaftälehre 1? 351 
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Diejelbe Auffaffung liegt der Rechtsordnung des platonifchen 

Staates zu Grunde. Er geftaltet — um mit Ihering zu reden!) — 

alles Recht nad) Maßgabe der gejelliehaftlihen Zweckmäßigkeit. Es 

ift der Gedanke des ſozialen Charakters der Privatrechte, welcher 

bier fiegreich zum Durchbruch kommt. Der platonifhe Staat er: 

fennt fein Recht an, welches nicht durch die ftetige Rückſicht auf 

die Gemeinschaft beeinflußt und gebunden ift. Es zeugt bei einem 

Manne, der der Geburt3- und Beligesariftofratie angehörte, von 

großartiger Unbefangenheit des Urteils, daß er dieſe feine Auf: 

fafjung auch gegenüber den großen Grundinftituten des Privat: 

rechtes, wie 3. B. dem Eigentumsrecht, mit vüdlichtslofer Energie 

zur Geltung bringt. Die moderne Sozialwiſſenſchaft muß Dies 

ganz und voll anerfennen, fo wenig fie auch mit der Art feiner 

Reaktion gegen das beftchende Eigentumsrecht und mit den extremen 

Folgerungen einverftanden fein kann, Die er aus dem Sozialprinzip 

zu Ungunſten des PBrivateigentums und der Vertragsfreiheit ge- 

zogen bat. 

Dasselbe gilt für einen Teil der allgemeinen Grundanſchauungen, 

welche Plato vom Standpunft des Gemeinjchaftsprinzipes und des 

damit enge zujammenhängenden ftaatlihen Wohlfahrt3prinzipes über 

die grumdfäßliche Beredhtigung und die Notwendigkeit einer um: 

fallenden Staatsthätigfeit in der Volkswirtſchaft und des Zwanges 

in volfswirtichaftlihen Verhältniffen im Entwurfe des Idealſtaates 

zum Ausdrud dringt. Er nimmt auch hier Gedanken der Zukunft 
vorweg, indem er aus den Übelftänden, welche ein Übermaß von 
Freiheit auf dem Gebiete des Güterlebens zur Folge babe, den 
Jozialpolitiichen Beruf des Staates und die Notwendigkeit erweift, 

an Etelle einer einfeitigzindividnaliftifchen, für die wirtichaftlid) 

Starken und Mächtigen allzu freie Bahn ſchaffenden Geftaltung des 

wirtjchaftlichen Verkehrsrechtes eine in ftärferem Maße gemeins, De: 

ſonders zwangsgemeinwirtſchaftlich organifierte Volkswirtſchaft an— 

zuſtreben. Auch darin ſich enge berührend mit einer Zeit, die, wie 

) Der Zweck im Recht ©. 517. 

a 4 
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die Gegenwart, unter dem Zeichen einer fortjchreitenden Ausdehnung 
der gemeinmwirtichaftlichen auf Koften der privatwirtichaftlichen Unter: 

nehmung fteht, einer Zeit, in welcher ſelbſt folche, welche nicht 
weniger als lauter Staatsgewerbe wünſchen, auf eine Zeit hoffen, 
in der ohne Schaden für die Celbittgätigfeit der Individuen Staat 

und Gemeinde manches übernehmen fönnen, was fie bisher nod) 
nicht oder nur teilweile und nicht ohne gewiſſe Gefahren über: 

nehmen fonnten.!) 

Dabei bleibt ſich Plato vollfommen fonjequent, wenn er aus 
denjelben Sozialprinzip, das ihn zur Verwerfung eines einfeitigen 

Demofratismus auf dem Gebiete der PVerfafjungspolitif geführt, 
die Notwendigkeit einer ftärferen Demofratifierung der Volks— 

wirtſchaft folgert. 

Dieje Forderung verlangt vom Staate mit Recht ein Doppeltes: 
einmal die Befämpfung de3 ertremen Individualismus und der 

fozialen und politifchen Überhebung des kapitaliſtiſchen Großbürger: 
tums, die Aufrihtung von Schutzwehren gegen die PBlutofratie, 

andererfeit3 Maßregeln pofitiver Sozialpolitit im Intereſſe der 

möglichſten Sicheritellung der Maffe gegen Nahrungsnot und Er: 
werbslofigfeit. Was die Gegenwart al3 ein berecitigtes Verlangen 

der letzteren anerkennt, ein bejcheidenes, mindeitend das Notwendige 

fiher gewährendes wirtſchaftliches Auskommen, es wird bereits hier 

al3 ein Hauptziel jtaatliher Wohlfahrtspolitif hingeſtellt. 

Für Plato ift es ebenjo gewiß, wie für Adam Smith, „dab 
fein Staat blühend und glüdlih ein fann, wenn der weitaus 
größte Teil feiner Bürger arm und elend ift.” Er erfennt, dal; 
eine Volkswirtſchaft, welche den Ertrag der nationalen Produktion 

jo verteilt, daß eine unverhältnismäßig große Zahl der Bürger 

kaum ihr Leben friſten kann, nicht mehr den Zielen des ganzen 

Volkes dient, jondern nur noch denen eines Teiled. Denn er hut 
ein außerordentlich lebhaftes Gefühl für die fittliche Herabwürdigung 

und die „Knechtung“ der Perſönlichkeit, welche eine ſolche zur reinen 

') ©. Echmoller: Grundfragen ©. 100. 
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Klaſſenherrſchaft entartete Vollswirtichaft für die Mafje der Beſitz— 

lojen zur Folge bat, und er verlangt daher auch für den niedrigiten 

Volksgenoſſen die Möglichkeit einer gewiſſen Entfaltung der Per: 
ſönlichkeit im fittliher und wirtſchaftlicher Hinſicht. Er vermwirft 

grundjäglich Zuftände, welche den Einzelnen ökonomisch oder rechtlich) 

in eine Lage verfegen, in der jeine Perjönlichkeit gänzlich aufhört, 

fih felbft Zwed zu fein. Ein Standpunkt, von dem aus er einer: 

jeitS die perjönliche Freiheit fordert für alles, was Hellenenantlig 

trägt, und andererfeit3 mit voller Entjchiedenheit die Verpflichtung 

aller Staatlichen Verwaltung anerkennt, eine Verwaltung der fozialen 
Reform zu fein. 

Die platonifche Staatstheorie fordert eine ununterbrochene 

Arbeit für die Erhöhung des Niveaus, auf dem die unteren Mit: 

glieder der bürgerlichen Gejellichaft verharren müfjen, fie proflamiert 

die große Idee der Hebung der unteren Klaffen, den Kampf gegen 

die „Armut” d. h. gegen die Vernichtung und Verfrüppelung ganzer 

Geſellſchaftsſchichten, zu welcher die fteigende Differenzierung der 

Gejelihaft durch die übermäßige Ungleichheit der Vermögensver— 
teilung notwendig führen muß. 

Damit tritt die platoniſche Stuatslehre in die Weihe der 

Theorien vom jozialen Fortfchritt umd einer humanen Umbildung 

der vollswirtichaftlichen DOrganifationsformen, und allezeit wird Plato 

in der Gejchichte der jozialen Theorie unter den Erjten genannt 
werden müfjen, welche jenen Kampf aufgenommen haben, in dent 

wir ſelbſt mitten inne ftehen: den Kampf gegen den Duietismus 

und Peſſimismus, der nicht zugeben will, daß es in der jozialen 

Gliederung einen wejentlichen Fortſchritt geben kann, der eine ftetig 

und dauernd zunehmende Ungleichheit der Einfommensverteilung 

und damit fteigende Klaſſengegenſätze als etwas normales, ja not: 

wendiges und wünjchenswertes betrachtet. 

Aber die Berührung mit den Jozialreformatorijchen Beltrebungen 
der Gegenwart gebt noch weiter. Plato will nicht nur verhindert 

willen, daß die unteren Schichten der Gejellihaft unter ein gewiſſes 

Niveau herabfinfen, jondern es fol auch allen aufjtrebenden, nach 
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Bethätigung vingenden Talenten derjelben die Möglichkeit gejchaifen 
werden, auf der Jozialen Stufenleiter jo hoch emporzufteigen, als 

die perjönliche Begabung geftattet. Es ſoll womöglich einem Seven 

der Beruf zugänglid gemacht werden, für den feine Förper: 

lichen und geiltigen Anlagen am beiten paſſen. Ein Ziel, dag nidt 
blos als eine joziale Gerechtigkeits-, jondern auch eine Zweckmäßigkeits 

forderung ersten Nanges gerade von der Gegenwart immer cut: 

Ichiedener anerfannt wird, jo wenig diejelbe auch verfennt, daß & 

fi hier immer nur um eine gewiſſe Annäherung an ein niemals 
vollkommen zu verwirflichendes deal handeln Fann. 

Der platonifche Staat weift der Volkserziehung der Zukunft 

Ziel und Wege, indem er den begabteften Kindern des Volkes bie 

Möglichkeit erichlieht, auf dem Wege der Bildung in den Belit 

der höheren Kulturgüter, jowie der Macht zu gelangen. Den Genie: 

und Talenten aller Klaſſen joll die Gelegenheit zur Ausbildung für 

alle ihrer Eigenart entjprechenden Berufszweige, ſelbſt für Die höchſten 

gewährt werden. Hier wird in der That ein auch von Stand: 

punkt der Gejantbeit aus berechtigtes Gleichheitäverlangen des 

Volkes erfüllt. Es jollen jeine begabtejten, geſchickteſten, ſireb— 

jamjten Köpfe emporkommen können, nicht bloß dem Rechte nad, 

ſondern auch den erforderliden Mitteln nah. Die Talente aus 

dem Wolfe jollen, ftatt in Haß und Neid geführlihe Wühler und 
Umſtürzler zu werden, die höheren Klaſſen verftärfen. Mer be: 

fähigt ift, zu herrſchen, wer die geſchickteſten Hände hat, joll nidt 

durch willkürliche Schranken gehindert werden, auch wirklich zur 

Herrſchaft zu gelangen, ſein Geihid auch wirklich zu bethätigen. 

Nicht bloß in feinem eigenen, jondern vor allem im Intereſſe des 

Ganzen Toll jedem Ginzelnen die Möglichfeit zur Geltendmadung 
jeiner individuellen Fähigkeiten gewährt werden. 

Der angedeutete geſunddemokratiſche Zug, der in dem jozialöfone: 
miſchen Syſtem Platos zum Ausdrud kommt, zeigt ſich auch in ver 

Bekämpfung jener volkswirtſchaftlich jo überaus nachteiligen Richtung 
der Produltion, welche auf Koften der Bedürfnisbefriedigung der 
Maren einfeitig dem Luxuskonſum der Wohlhabenden zu gute kommt. 

EEE. 
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Nlato erkennt, daß die Tendenz der Fapitaliftiichen Geſell— 

haft, durch die Bedürfniffe des Luxus der Erzeugung notwendiger 

Grijtenzmittel des Volkes eine unverhältnismäßige Menge von 
Arbeitskräften, Kapital und Boden zu entziehen und damit den 

Nahrungsfpielraum des Volkes überhaupt zu gefährden, durch die . 

Staatögewalt ihre grundſätzliche Schranke finden muß. 

Er erfennt, daß diefe Tendenz durch nicht? mehr gefördert 
wird, al3 durch eine allzugroße Ungleichheit des Belites; und fo 

iſt e8 für ihn das unabweisbare Ergebnis einer fozialen Auf: 

faſſung der Dinge, daß feinem Teile des Volles ein unbedingtes 

Recht auf ein Übermaß von Einfommen und Befig zugeftanden 

werden Fönne, durch welches einem anderen Teile felbft die Be- 

friedigung der notwendigen Eriftenzbedürfnifje mittelbar oder un- 

mittelbar unmöglich gemacht würde. Es wird die Berechtigung 
einer abjoluten Schranke der Ungleichheit des Einkommens, ſowie 

Die Berechtigung der zur Aufrechterhaltung dieſer Schranfe not: 
wendigen Eingriffe der Staatsgewalt in das Privateigentum für 

alle Zukunft feitgejtellt. 

Die Geſchichte von Hella ſelbſt, wie die der ganzen Folgezeit, 

hut unwiderleglich dargethan, daß das, was Plato ald Kampf gegen 

Neihtum und Armut bezeichnet, einen unleugbar richtigen Kern 

enthält, innerhalb gewifjer Grenzen geradezu durch das LXebensinter: 

eſſe der Völker gefordert ift. Eine große Ungleichheit der Ber: 

mögensverteilung hat ja bisher noch zu allen Zeiten den Verfall 

ihrer Gefittung eingeleitet. Sie waren um fo langlebiger, je fpäter 

und langjaner die VBermögensungleichheit eintrat.) Und daher 

drängt ſich gerade unſerer modernen Sozialwiſſenſchaft mehr und 

mehr diejelbe Einfiht auf, welche Plato durch die analogen Er: 

fahrungen feiner Zeit nahegelegt waren, daß ein Volk, welches be: 

i) Tas hat neuerdings beſonders treffend hervorgehoben Schmoller. 

Grundfragen ©. 111. Schmoller befürchtet geradezu den Untergang unjerer 

Kultur, wenn und nicht eine gewiſſe Ausgleihung der Belikesgegenjäße ge: 

lingt, wenn wir in dem „elementaren Strudel einer wachlenden DBermögens: 
ungleichheit forttreiben“. 
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reits das für die Entwidlung höherer Kultur unentbehrlihe Maß 

von Wohlſtand erreicht bat, um fo gejunder bleiben wird, je ge 

tinger die zunehmende Ungleichheit fteigt, je mehr es gelingt, eine 

gleihmäßigere Verteilung des Volkseinkommens herbeizuführen. 

Das Wort von dem Kampf gegen Armut und Reichtum, zu 

dem der platoniſche Staat aufruft, wird in gewillen Sinne, wenn 

auch nicht ganz jo, wie es jein Urheber gemeint, die Parole wer: 

den für die Staatsfunft der heraufziehenden Jahrhunderte.) Schon 

jegt ilt die ernfte Miffenichaft mit Erfolg bemüht, die Einwände 

zu bejeitigen, mit denen. der Doktrinarismus einer älteren Epoche 

den Gedanken, die Einfommensverteilung in gefündere Bahnen zu 
lenken, für immer abgethan zu haben glaubte. Sie nimmt einfad) 
dus leitende Motiv der platonijchen Sozialpolitif wieder auf, in 

dem fie „die Joziale Reform im Sinne einer gleihmäßigeren Ver: 

teilung de3 Volkseinkommens“ nicht nur al3 eine Forderung der 
Humanität und Gerechtigkeit, Jondern auch als die Bedingung der 

wirtihaftlichen Wohlfahrt und jeder ftaatserhaltenden Politik zu er: 

weijen ſucht.?) 

Wenn fie auch dieſe gleihmäßigere Verteilung des Rein: 

ertrages der nationalen Produktion nicht mit den Mitteln herbei: 

geführt willen will, die Plato im Auge hat, und wenn fie aud) 
andererjeits im Gegenfaß zu dieſem einen mehr oder minder weiten 

Abjtand zwiſchen größtem und Heinften Beſitz, eine ausgebildete 

wirtichaftlidde Klaſſenorduung im Sutereffe der wirtjchaftlichen 

Leiſtungsfähigkeit des Volkes und ſeiner Kultur für unbedingt not— 

wendig hält, in der Überzeugung begegnet ſie ſich doch unmittelbar 
mit ihm, daß der ſich ſelbſt überlaſſene Verkehr die Tendenz zu 

einer Ungleichheit der Einkommens- und Vermögen: sverteilung in 

ſich ſchließt, welche ebenſo die wirtſchaftlichen, wie die ſittlichen 

)) gl. die ſchöne Ausführung über die volkswirtſchaftliche und fitt: 

liche Aufgabe de3 „Kampfes gegen die Armut“ bei Segler: Die joziale Frage 
eine ſittliche Frage S. 146. 

) S. Herkner: Die ſoziale Reform als Gebot des wirtſchaftlichen 
Fortichritts. Tazu Sombart: Archiv für foziale Reform 1892 ©, 600. 
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Intereſſen der Völfer gefährdet, daß daher „die Einfommensvertei- 

lung aus einer bloß durch blinde Naturfaktoren bedingten Erxjchei- 

nung zu einer von Sitte und Recht beherrjchten” werden müffe.!) 

Es iſt recht eigentlich im Sinne Platos, wenn die moderne Sozial: 

wiſſenſchaft die Forderung aufſtellt, es fei immer mehr dahin zu 
wirken, daß „auch der größte Belig nicht aufhört, von der Arbeit 

zu entbinden, daß auch die geringste Arbeit zu einigem Beſitze führe, 
daß die Überlegenheit des Befites als ſolchen über die Arbeit ver: 

mindert, der Ausbeutung der Nichtbefigenden, der Überlegenheit der 

Befigenden über die Nihtbefigenden überhaupt, immer mehr Terrain 

entzogen werde”. Was Plato ald Sohn eines von jozialrevolutio- 

nären Strömungen erfüllten Zeitalter3 Har vor Augen jah: daß alle 
Die, welde nur Renten verzehren ohne Gegenleiftungen, an dem 
Kommen de3 Gerichte arbeiten, wie könnte es noch länger von der 
Gegenwart ignoriert werden?>) 

Selbft diejenige Konfequenz, die Plato aus einer folchen Auf: 

faſſung der Dinge zieht, die Anerkennung des ftaatlichen Rechtes, 

durch unmittelbare Eingriffe in die Ordnung des Privateigentums, 
in die Vermögens- und Einfonmensverteilung einer übermäßigen 

Ungleichheit Schranken zu fegen, hat, wie wir ſahen, von feiten der 

modernen Rechts: und Sozialwiſſenſchaft Nachfolge gefunden. 

Sind es doch die Thatjachen der Geſchichte ſelbſt, analoge 

geihichtliche Erfahrungen, weldhe hier wie dort der Theorie un: 

zweidentig genug die Wege gewiejen haben. Die Soloniiche Wirt: 

Ihafts: und Sozialreforn, das Werk des größten Sozialteformers 

der antiken Welt dort, die modernen Ngrarreformen und Die 
Stein:Hardenbergijche Geleßgebung bier find — um das Wort eines 

) Schmoller a. a. O. S. 96f. Auch biefer ift, wie Plato, der An- 

ficht, daß „Eoloffale Reichtümer unter keinen Umftänden gejellfchaftliches Be: 

dürfnis find und daß daher eine Forrigierende Cozialpolitif, die von den 

Reichen und Reichften nimmt, um den Armen zu geben, weit entfernt davon 
ift, £ulturtvidrig zu fein. 

2) Schmoller a. a. ©. 

3) Vgl. die Beinerfung von Paulfen: Ethik IT 417. 
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niodernen Benrteilers derjelben zu gebrauchen — „Beilpiele der 

großartigiten Art, wie eine hochherzige Politif in die Eigentums 

ordnung eingreifen kann und jol, wie die Sühne für Jahrhunderte 
langes Unrecht die Verlegung taujendfacher Einzelintereffen, ja jo 

gar Mafregeln unvermeidlich machen kann, Die man geradezu als 

eine Neuverteilung des Eigentung bezeichnen darf, die aber darum 

noch Feine Fozialiftiichen Maßregeln im jchlimmen Sinne des Wortes 

waren.) Inſoferne hat die Gejchichte des athenischen, wie die 

des modernen deutſchen Staates jeit den Agrarreformen des [eßten 
Jahrhunderts einer wahrhaft fozialen Auffaffung der Dinge in 
gleich hohem Grade vorgearbeitet, al3 fie unwiderleglich dargethan 

bat, daß das zu allen Zeiten gegen eine fraftvolle Durchführung 

de3 Sozialprinzipes erhobene Gejchrei über Eigentumsverlegung und 

Beraubung, über Verwirrung und Erſchütterung der Rechtsbegriffe 
verjtummen wird und muß, wenn nicht PWöbelleidenjchaft, fondern 

eine ihrer Pflicht voll und ganz bewußte Staatsgewalt ſolche Maf- 
regen durchführt, wenn nicht „Die Willfür da nahm, um dort zu 

verſchenken, ſondern ſyſtematiſch nad) feften Grundjägen die neuen 

Eigentumslinien gezogen wurden”.2) 

In demfelben Zuſammenhange ergibt fih aber für Plato 

noch ein weiteres Recht der ftaatlichen Gemeinschaft gegenüber dem 

Individuum. Er erkennt, daß aud) der erfolgreichite Kampf gegen 

die übermäßige Konzentrierung des Reichtums und die einjeitige 

Entwiclung der auf Werkzeuge der Üppigkeit gerichteten Qurusarbeit 
für ſich allein nicht ausreichen wird, die Lage der großen Mehrheit 
des Volkes auf die Dauer günſtig zu geitalten. ALS Bewohner 

eines dichtbebauten und dichtbevölferten Kleinftaates ift er fich jehr 

deutlich der Thatjache bewußt, daß es nicht bloß die ungleiche Ver: 

teilung des Volkseinkommens und Volksvermögens iſt, durch welde 

die auf den Einzelnen fallende Quote von Unterhaltsmitteln über: 

) Schmoller a.a. O. ©. 96. 

-) Schmoller ebd. Gibt doch felbft Treitſchke zu, daß die Adergeicht 
der Zukunft tiefer in die Eigentumsordnung einfchneiden werden, als die 
Fabrikgeſetze. Ter Sozialismus und feine Gönner. Aa. O. ©. 137. 
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mäßig verfürzt werden kann, fondern auch die an natürliche und 

unüberfteigliche Grenzen gebundene Größe des Volkseinkommens. 

Plato Hatte ja ſtets den höchſt intenfiven wirtjchaftlichen Daſeins— 

fampf vor Augen, den der bhelleniihe Stadtjtaat zu beftehen Hatte, 

um den Ertrag feiner Volkswirtſchaft im Gleichgewicht mit feiner 

Rolfszahl zu erhalten. Er war daher von vorneherein frei von 

dem Optimismus des Bewohners großer Staaten, die noch um: 

fallende Flächen unangebauten oder ſchwach bevölferten Bodens be: 

igen. Das Bevölferungsproblem, melches der öfonomifche Sozia- 

lismus, wie der ökonomiſche Liberalismus der Neuzeit in leicht: 

herziger Dberflächlichfeit mehr oder minder ignorieren zu dürfen 

glaubte, es ftand ihm in feiner ganzen furchtbaren Bedeutung Elar 
vor Augen. Wenn der moderne Sozialismus diejes Problem ein: 
fach duch die Erwägung bejeitigen zu fünnen meint, daß die Ge: 
fahr einer Übervölferung nur als das Produft der beftehenden 
individualiftiichen Rechts- und Wirtichaftsordnung eintreten könne, 

unter der Herrichaft einer Jozialiftiichen Organifation von Produktion 

und Verteilung überhaupt nicht zu fürchten fei, jo hat ſich der 

helleniiche Sozialismus von diejer Illuſion frei gehalten. 

Bon Plato wenigftens wird es al3 ein Hauptfymptom gejunder 

ſozialer Berhältniffe hervorgehoben, wenn ein Volk in verftändiger 

Fürſorge gegen die Gefahr des Mafjenelendes oder des Krieges!) 

„nicht über die Unterhaltsmittel hinaus Kinder erzeugt”.2) Selbft: 

verjtändlich erſcheint es dann von diefem Standpunkte aus als ein 

unveräußerliches Recht der ſtaatlichen Gemeinjchaft gegenüber dem 
Individuum, mittelbar oder unmittelbar durch die Gefeßgebung auf 

') Diefe Beſorgnis dor der Entjtehung don Kriegen infolge von Über- 

völferung ift bezeichnend für die Bedeutung bed Bevölkerungsproblems im 

helfenischen Kleinftant. Wenn der Grund und Boden nicht mehr ausreicht, 

die zunehmende Bevölferung zu ernähren, bleibt ihm oft nicht? anderes übrig, 

als ber Weg der gewaltſamen Annexion don Weide: und Aderlaud auf Koften 

ber Nachbarn. ©. Plato Rep. 373d. 
2) Die Bewohner einer nodıs vyızs werben (3720) bezeichnet ala ovy 

vneo ınv ovCiey noLoVuevor Tods neidag eviaßovusror rieviay 7 noAeuor, 
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eine Einichränfung des Vollswahstums hinzuwirken, wenn dasselbe 

das Gleichgewicht zwiſchen Produktion und Konfumtion dauernd in 

Stage ſtellt. So verwerflih nach unferen fittliden Begriffen bie 

bevölferungspolitiichen Vorfchläge Platos im Einzelnen find, fo jehr 

er gerade hier im Banne von Zeitanſchauungeun fteht, an fich iſt 
doch die Aufnahme des Bevölferungsprobleng in das Syitem der 

Politik, der Hinweis auf die Gefahren der Übervölferung, welde 
dem modernen Europa erft jeit einem Jahrhundert dur Malthus 

zum Bewußtjein gefommen find, die Anwendung des Gemeinjchafts 

prinzipe3 auch auf diefe Frage ein Fortſchritt von prinzipieller 

Bedeutung. 
Indem nun aber fo das Sozialprinzip Platos die Ordnung 

von Staat und Recht, von Geſellſchaft und Volkswirtſchaft nad 

den Bedürfniſſen des Volkes als einer Totalität geftaltet wiſſen 

will, beabfichtigt er mit diefem feinen SozialiSmus keineswegs 

eine abſolute Negation alles Jndividualismus. Er ift ſich klar be 

wußt, — umd auch darin berührt er fi mit der neueren deutjchen 

Riffenichaft, — daß den leßteren ebenfo feine bejondere Berech— 

tigung zufommt, wie dem erfteren, daß es ſich alſo nicht um eine 

gegenfeitige Ausſchließung, ſondern nur um eine Kombination der 

beiden großen Zebensprinzipien der Gefellihaft handeln kanu. Die 

Stellung, welche die platoniihe Sozialtheorie dem Selbſtintereſſe 

einräumt, ſein Freiheits-, Gleichheit: und Gerechtigkeitsprinzip 

wurzelt in der richtigen Erkenntnis, daß es ih nicht um Indivi— 
dualismus oder Sozialismus handelt, fondern un Individualismus 

und Sozialismus, daß die theoretiihe und praftiiche Streitfrage 

nicht ein Entweder — oder iſt, Jondern cin Sowohl — als aud).') 

Allezeit wird dem platoniſchen Staat der Nuhm bleiben, die erjte 

theoretiiche Vermittlung zwiſchen den mächtigen fozialen Geftaltungs: 

) Val. A. Wagner: Über ſyſtematiſche Nationalötonomie. Jahrb. f. 

Nativnalöf. u. Stat. 18°6 ©. 201. Dazu Ear: Theoretiſche Staatswirtichait 

S. 31: „Welche Bahnen immer die foziale Fortentwicklung des Menijchen: 

gejchlechtes einschlagen mag, ftet3 werden die Stategorien des Individualismus 

und Kollektivismus als lebendige PRotenzen beftehen bleiben.“ 



III. 2. 5. Zur gefchichtlichen Beurteilung der Politeia Platod. 445 

tendenzen verfucht zu haben, welche alles menſchliche Leben in ewig 
wechjelnden Formen beherrichen. — 

Dergegenwärtigen wir uns noch einmal al’ das, was mir 

vom heutigen Standpunkt ſtaats- und ſozialwiſſenſchaftlicher Er— 

fenntnis aus in Platos Ergebniffen al3 Errungenschaften von bleiben: 
dem Werte anerkennen müfjen, jo wird es nicht zuviel gejagt er: 

Icheinen, wenn wir -- anfnüpfend an die Worte, die Nanfe einer 

Friegeriichen Ruhmesthat der atheniſchen Bürgerfchaft gewidmet hat, 
— dus geniale Geifteswerf ihres größten Sohnes ein Werk nennen, 

das „vol von Zukunft” iſt. Was Schmoller an dem Sozialftaat 

Fichtes gerühmt Hat,') es gilt auch, — ſoweit man eben nur die 
hervorgehobenen Momente ins Auge faßt, — von Plato: „Was 

er erkennt, find die wahren Aufgaben der menjchlichen Geſellſchaft.“ 

Dieſer Ruhmestitel bleibt, jo ſchwer auch in die andere Wag— 

ichale das fällt, worin er geirrt hat. Denn daß bier mit der 

Fülle der Erkenntnis die größten und folgenjchwerften Irrtümer 

Hand in Hand gehen, das tritt ja nicht minder Flar zu Tage! 

Die Einjeitigfeit jenes ideologischen Dogmatismus, der ung 

bereit3 in der Darſtellung der platoniihen Wirtjchaftstheorie ent: 

gegengetreten ift, hat eben auch die Ausgeitaltung des platonijchen 
Staat3: und Geſellſchaftsideals in verhängnisvoller Weije beeinflußt. 

So entihieden auf der einen Seite die platonische Theorie der 

„Wirklichkeit zugewandt” ift, und jo bedeutjam die Ergebniffe find, 
welche fie der ſcharfen Beobachtung der realen Erſcheinungen, der 

Induktion aus den empirischen Thatjachen des Staats und Geſell— 

ſchaftslebens verdankt, jo hat doch andererjeit3 das ſchon durch die 

Natur des ganzen Problems bedingte Übergewicht der apriorijchen 

Deduftion und Konftruftion vielfad dazu beigetragen, die Theorie 

auf falihe Bahnen zu leiten. 

Schon das Ziel jelbit, das bier aufgeftellt wird, zeigt uns 

die Theorie noch ganz im Kindesalter einer falſchen Fonftruierenden 

Metaphyſik. 

') Zur Litteraturgeſch. der Staats- und Sozialwifſenſchaften ©. 72. 
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Plato bezeichnet, wie wir jahen, als Endzwed feines Staats: 

ideal3 die Verwirklichung der dee der Gerechtigkeit. Wonach be 

ſtimmt fi) aber der Inhalt deffen, was das Gerechte jein jol? 

Einfach darnach, daß der platoniſche Staat den Anſpruch erhebt, 

der „naturgemäße” Staat zu fein (xara pro ar JEelga rokıs).!) 

Das Net, das er Ichaffen will, ift daher ebenfalls „der Natur 

gemäß”. Es ift Necht, nicht weil es irgendwo auf Erden gilt, — 

dag erjcheint völlig gleichgültig,2) — fondern weil e3 der unver: 
fälſchten menjchlichen Natur als folcher, überhaupt der ewigen Natur: 

ordnung und damit der über der Natur waltenden Vernunft ent: 
Ipriht.3) Im Himmel mag wohl der „im Reiche der Ideen liegende 

Staat” (modıs Ev Aöyois xeıuer,)‘) als ein heiliges Mufterbild zu 

finden fein für denjenigen, der ihn jchauen will.) Daher ift aud 

das Recht, das der Idealſtaat verwirklicht, nicht bloß „Recht“ für 

eine beſtimmte Zeit und unter bejtimmten konkreten Verhältmiſſen, 
jondern e8 ift — zumal den Wandel des jeweiligen pofitiven 

Rechtes gegenüber — dag überall Gleiche, Ewige, Unveränderliche. 

Es hat als das abſolut Vernünftige und Vollkommene feine Ent: 
wicklung, da das, was für die Vernunft heute gilt, ebenjo für alle 

Zeiten und unter allen Umftänden Geltung beanjprudt.*) Wo es 
gelingt, diejes Recht als das Urjprüngliche, im Laufe der Geichichte 

nur Verfälichte und VBerdorbene in jeiner Neinheit wieder herzu— 

jtellen, die dur) Egoismus und Unverſtand bevorgerufenen Miß— 

bildungen und Entjtellungen wieder zu bejeitigen, da ift das Neid 
der Vernunft und des Glückes auf Erden begründet! 

Diefe ganze Auffaffung ift, wie ſchon angedeutet, dag Pro 

) IV, 428e. 
:) 592b: diagyepeı dE ovder, cite nov Eorır Eire Earar' ı€ yup 

Terms uoris dv nouferer, dAns dE ovdeuias (0 ye vor» Eywr). 

») S. oben ©. 415 Anmerkung 3. 

1) 592 a. 

) 592b: Ev ovpavo iows napadeıyun avaxeıra poraouéro 
vocv xceè vpWrTi Eavror xarorxißeiv, 

’) Allerdings ijt die Verwirklichung nur Hellenen möglich). 
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duft einer falſchen Metaphyfit. Der Begriff eines Rechtes an und 
für fih ift ein Phantom und zwar ein höchft verhängnisvolles, da 

er die Sozialtheorie vor ein Problem ftellt, welches ebenfo unlösbar 

ift, wie etwa die Quadratur des Zirkels. 

Nichts könnte die Unfruchtbarkeit der bier formulierten Auf: 

gabe draftiicher bemweijen als die Thatſache, daß der Inhalt der 

„naturrechtlichen” Forderungen zu verjchiedenen Zeiten ein höchſt 

verjehiedener geweſen ift. Wie ganz anders fieht das Nuturrecht 

Platos aus im PVergleih mit dem Naturrecht der damaligen Auf: 

flärungsphilojophie oder dem Naturrecht der modernen Metaphyfit 

des Nechtes! Der befte Beweis dafür, daß das Naturrecht eben 

in Wirklichkeit nicht aus einer Menfchennatur in abstracto ent: 

widelt ift, jondeın aus den Anſchauungen und Bedürfniffen von 

Individuen oder Gruppen derjelben, daß es das Ergebnis ganz 

beftimmter hiſtoriſcher Vorausfegungen, eines ganz beſtimmten Stand: 

punftes der ethiſchen Kultur ift.!) 

Dad rrewrov Wevdos der naturrechtlichen Metaphyſik ift 
die völlige Verkennnng der Thatjache, daß eben auch ihren For: 

derungen nur eine relative Berechtigung zukommen kann. Daher 

der naive Optimismus in Beziehung auf die Ausführbarfeit der: 
jelben! Was ein entwideltes ſittliches Bewußtſein als „Recht“ 

fordert, erjcheint auf diefem Standpunkt ohne weiteres auch als 

möglid. Die Frage, ob e3 von den realen Kräften des Lebens 

überhaupt geleitet werden kann, ift von vorneherein bejaht. Eine 

Illuſion erzeugt eben die andere! Die für jede Gefebgebungs: 

politif grundlegende Frage, ob überhaupt in einer bejtinmten Zeit 
die Bedingungen für die Verwirklichung der betreffenden Forde— 

rungen gegeben find, braucht bei dieſer Auffaffung nicht ernftlid) 
erwogen zu werden. Um ein Necht, dag vom Anfang aller Ge: 

Ihichte an „Recht“ ift und in der Natur der Dinge ſelbſt wurzelt, 

i) Val. die ſchöne Abhandlung von Jodl über das Mefen des Natur: 

recht? und jeine Bedeutung in der Gegenwart. Juriſtiſche Vierteljahresſchrift 
1893 B. 25. 
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sur Arırdmran: gu Iron, ordem die Kran eines Fr 
wire. . zen Ne ritige Racht bertge. Tu die 
amzeniium: tzztalerkitäer Ideen cr Asa oder Inititute iv: 

zirızen Kıdız Yurders Sherry it rom Stunde Der allgemeinen 
Kultur uns can Serzzier er tberäen Kulm, melde die bir: 

aetlige GerirSart jemeilig srreist bar, Das wird mehr oder mind! 

tet?: aunt. Taber cug der Grunditetum Blatos, daß es nd ii 

ser Aurtelong eine: Staateideals um ein Vrojekt handle, welde: 
sie unmittelbere vraktiſche Lerxirklichung verträgt. 

In eigertümlihen Gegeniatz su dieſem Aniprud aut d: 

umittelbate Reualinerbarkeit des Staatsideals steht die Art um 

Keire, mie — allerdings der Ratur des Problems entipredhend — 
ci Ztom vor Allem inttematiih zu bewältigen verſucht wird. 

wie alles Cewicht auf die logiihe Korrektheit der deduktiv gewon 
nenen Züge, auf die sormulierung von Ariomen gelegt wird, auf 

denen ſich alles Weitere mit logischer Rotwendigfeit ergeben toll, 
während doch die Reibungswiderſtände des wirklichen Lebens un: 

vermeidlid) außer Antag bleiben müren. 

In den Bertreben nah Syitematitierung wird nur zu häuñg 

verfaunt, dap feine menſchliche |nititution ihre äußerſten Konſe— 

quenzen verträgt, daß ſich Für die praftiiche Ausführung eines all 

gemeinen Prinzipes infolge des Entgegenmwirfens anderer gleichbe: 

rechtigter Ideen und Bedürfniſſe immer mehr oder minder weit: 

gehende Begrenzungen ergeben werden. Was der Biograph eins 

modernen Nachfolger Platos als einen „durchaus modernen“ Fehler 

rügt,) das Auftürmen mächtiger Konjtruftionen, ohne daß ſorg— 

rältig genug unterfudt wäre, ob das Fundament fie zu tragen 

vermag, — cben das gilt für den platoniichen Staat in beſonderem 

Maße. 

Dieſe Beobachtung drängt ſich uns gleich bei dem grund 
legenden Prinzip der Verfaſſung des Idealſtaates auf. So be 
techtigt die Forderung einer jelbjtändigen Nepräfentation des Staats: 

') Tiegel: Rodbertus II, 181. 

u 
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gedanken durch die möglichite Konzentrierung der Macht in den 
Händen der Befähigten ihrem Kerne nad ift, jo einfeitig ift die 

Löſung, melde dies jchwierige Problem bei Plato gefunden hat. 
Er will nicht bloß eine ftarfe, jondern eine geradezu allmächtige 

Negierung, weil er durch ſein Erziehungsiyften dem Staate Ne: 

genten geben zu können glaubt, welche dur die Tiefe und Uni: 

verjalität ihres Willens und ihrer Erfahrung, durch die Idealität 

ihrer Gefinnung eine jo eminente Bürgjchaft für die dem Gefamt- 

wohl förderlichjte Verwirklihung der ftaatlihen Aufgaben gewähren 
würden, daß jede Eonftitutionelle Beichränfung ihres Willens nur 

eine Lähmung der Energie und KLeiltungsfähigfeit des Staates 

ſelbſt wäre. 

Zwar haben wir e3 bier mit einem Gedanken. zu thun, der 

jeit Plato immer und immer wieder und nicht am wenigften in 

der Neuzeit die Geifter angezogen hat. Bon Fichte und Saint 

Simon bis auf Niegihes Philofophen: „die cäſariſchen Züchtiger 

und Gewaltmenſchen der Kultur, die da jagen: jo foll es fein, 

die das Wohin? und Wozu? des Menjchen bejtimmen und mit 
ſchöpferiſcher Hand nach der Zukunft greifen, deren Erkennen Schaffen, 

deren Schaffen Gefeßgebung!” !) Unter dem Eindrud der Erfahrungen 

der modernen franzöfifchen Demokratie fommt ein Renan zu der 

Ueberzeugung, daß die Entwidlung der menschlichen Wohlfahrt, 

der Fortichritt in der Nealifierung von Wahrheit und Gerechtigkeit 
ſich nicht durch „Alle“, nicht durch die Demokratie vollenden könne, 

jondern nur durch das, was er ganz platonifch „Regierung der 

Wiſſenſchaft“ nennt, eine Ariftofratie, welche „der Menjchheit als 

Kopf dienen und in welche Die Menge den Sammelplag für ihre 

Bernunft verlegen würde.” Dieſe Auslefe der Geiſter würde im 

Belige der bedeutjangsten Geheimnijfe des Dajeins die Welt durch 
die mädtigen, in ihrer Gewalt ftehenden Wirkungsmittel beherrjchen.?) 
— — 

ı) Jenſeits von Gut und Böſe S. 141 vgl. 151. 

2) Als materielle Borausfegung biefer Macht wird allerdings ange: 

nommen, daß e3 in Zukunft möglicherweife Kriegsmaſchinen geben werde, 

welche ohne die leitende Hand von Gelehrten Werkzeuge ohne jede Wirkſam— 
Böhlmann, Gerd. des antiten Kommunismus u. Eozialisnue. I. 29 
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Tie Jdee einer geijtigen, auf die Meberlegenheit der Syntelligenz 
gegründeten Macht könne zur Wirklichkeit werden, ohne daß dieſe 
unumjchränkte Herrichaft eines Teiles der Menjchheit über einen 

anderen etwas Gehäjliges an jich haben würde. Senn die Ariſto 

fratie, von der er träume, würde nicht von perjönlichem ober 

Klafjenegoismus geleitet werden, ſondern die Verförperung der Xer: 
nunft jein. — Schade nur, daß Renan jelbft dieſe Idee eines 

Zeitalters, in welchem „die Kraft die Herrihaft der Vernunft be 
gründen wird”, al3 einen Traum bezeichnen muß! Und das wird 

fie in der That bleiben, jo viele auch nad ihm noch diefen Traum 
Platos nachträumen werden. 

Schon die Borausjegung, von der Plato ausgeht, der Glaube 
an die Möglichkeit und den Beſtand einer Gejellichaftsflaffe, melde 

in ununterbrochener Kontinuität aus jich jelbit die denkbar hödjiten 

und idealften Leiſtungen auf rein geiftigem, wie auf politifch-mili- 

täriſchem Gebiete zu erzeugen vermag, faın vor einer nüchternen 
Anſchauung der Tinge nicht beftehen. Die Mittel, durch melde 

Nato den Beltand einer ſolchen Klaſſe fichern zu können glaubt, 

find mehr oder minder illuſoriſch. So hoch man die Macht einer 

tationellen Erziehung, den Einfluß wiſſenſchaftlicher Durchbildung 

anſchlagen mag, — Hoffnungen, wie fie Pluto auf jein Erziehungs: 
ſyſtem aufbaut, werden ſich nie erfüllen. Darüber wird ſich am 

wenigjten die Gegenwart einer Täufchung hingeben, ſeitdem fie auf 
die Erfahrungen einer Zeit zurüdbliden kann, in der das allge 
meinte Intereſſe jich auf die „Förderung de3 pädagogischen Prob: 
lems fonzentrierte, in der man von einer „natur und vernunft: 

gemäß” erzogenen Jugend das Heil der Melt erwarten zu dürfen 

glaubte; — ein Glaube, der fich längſt als trügerijch erwieſen hat. 

Wenn and die Jozialiftiichen Erziehungsoptimiften der Neuzeit noch 
jo feit überzeugt jein mögen, daß das Genie fi züchten laſſe, 

daß jeder Menſch auf eine die bloße Hand: oder Körperfähigfeit 

feit, in Diefer Hand aber furchtbare Hilfsmittel zur Vernichtung aller Wider: 
ftrebenden werden würden. — Philoſophiſche Tialoge. D. A. ©. 78 ff. 
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erheblich überſteigende Ausbildungsſtufe hinauferzogen werden könne, 
die ideale Geiſtesariſtokratie des platoniſchen Staates iſt nicht 

minder ein Phantom, wie die Maſſe von Michelangelos und Lio— 

nardos, welche Bebel für ſeinen Sozialſtaat in Ausſicht ſtellt. 

Insbeſondere hat Plato — in dieſem Punkte iſt auch er 

ganz ein Kind der Aufklärung — die ethiſche Bedeutung des 

Wiſſens weit überſchätzt. Das richtige Wiſſen verbürgt durchaus 

nicht in dem Grade die richtige Geſinnung und das richtige Han— 

deln; Intelligenz und Sittlichkeit ſind durchaus nicht in der Weiſe 

Korrelate, wie das die platoniſche Moralphiloſophie annimmt. Die: 

ſelbe verkennt die Doppelheit der Menſchennatur, in der Wille und 

Intellekt die Gegenpole bilden und ſo immer wieder jene traurige 

Zwieſpältigkeit entſteht, daß das Individuum ein Leben, das es 

als das beſte erkannt, deſſen Wert es ſtark und aufrichtig empfindet, 

dennoch thatſächlich nicht lebt, daß die deutlichſte Einſicht in die 

Verkehrtheit des Willens dennoch an ſeiner Natur nichts zu ändern 

vermag. 

Auf gleich irrtümlicher Schätzung beruhen ferner die An— 

ſichten Platos über die pſychologiſchen Wirkungen der Inſtitutionen, 

in denen er eine weitere Bürgſchaft für die ſittliche Integrität 

der höheren Klaſſen ſucht. Wie utopiſch iſt die Hoffnung, welche 

er an den Kommunismns knüpft, die Erwartung, daß mit der 

Aufhebung des Privateigentums und der Familie alle Quellen der 
Selbſtſucht und Begierden verfiegen würden! Man hat diejer 

Mufion, melche übrigens bei allen jpäteren Utopiften mehr oder 

minder wiederfehrt, längft die Erfahrung entgegengehalten,!) daß 
die menſchliche Leidenschaft fi unter allen Umftänden mit Gier 

ihre Objekte jucht, daß unter Männern, die feine Nahrungsforge 
mehr fennen, mit um jo ungezügelterer Zeivenjchaft der Kampf um 
das Weib entbrennen würde, daß in einem ſolchen Geſchlecht Ehr— 

. 

) Bgl. die treffenden Bemerkungen Jaſtrows gegen Hertzkas „Frei— 

land“ a.a O. Eine Illuſion ift natürlic” auch die Annahme, daß ſich bei 

diefem Kommunismus, der den Einzelnen um ein gutes Stüd idealer Lebens: 
befriedigung brädhte, die Hüterklaffe im höchften Grade glüdlich fühlen würde. 

29* 
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geiz und Ruhmſucht die Stelle frei finden würden, welche die Ge 
winnſucht verlaffen hat, daß mit Einem Wort im Menjchen ein 

Duantum von Leidenjhaft enthalten ift, mit welchem überall ge 

rechnet werden muß, wo es fi um einen auch nur etwas größeren 
Kreis von Individuen handelt. 

Gegen ſolche Gefahren gewährt auch die rein fozialiftiiche 

Drganifation der Yugenderziehung, die zwangsweife Erziehung in 

Staatsanftalten feine Gewähr. Im Gegenteil! Die Art und 

Meile, wie im platonifchen Staat der fünftige Krieger und Beamte 
ſchon von zartefter Kindheit an von der ganzen übrigen Bevölkerung 

ftändijch abgejchloffen wird, ift nicht® weniger als geeignet, jenes 
volfsfreundlihe und volkstümliche Beamtentum zu erziehen, auf 
welches Plato jo großen Wert legt. Viel eher würde bier ber 

Geift der Überhebung großgezogen werden, der mit piychologijcher 
Notwendigkeit die Entartung zur Klaſſenherrſchaft herbeiführen 

müßte. Auf der anderen Seite würde Die Überjpannung des 

ſtaatlichen Zwanges in dieſem Syſtem und die übermäßige Kon— 

zentrierung der Macht in der Hand der Regierenden bei der Hüter: 

flafje die Devotion nad) oben, den Geift des Strebertums und 

der Siriegerei ebenjo ſyſtematiſch begünftigen, wie die Überhebung 

nah unten. Der Mut, der fejt zur eigenen Überzeugung ſteht, 

die ſittliche Kraft, welche auch vor der Ungnade des Mächtigen 
nicht feige zurückweicht, ſie würden ertötet durch die Charakterlojig: 
feit, die immer erft nach oben fieht, die vor allem Neden und 

Handeln immer erſt fragt, ob es auch „genehm“ ift und „gerne 

geſehen“ wird. Gerade das, was den führenden Elementen des 

Volkes nicht minder notthut, als der Geift der Zucht und Ordnung: 

Charafterfeitigkeit, Zelbjtändigfeit, Kraft der Initiative würde hier 

unvermeidlich) verkümmert werden. Welche Gefahr aber in einem 

Syſtem liegt, das die Entwidelung der fo nahe miteinander ver: 
wandten deſpotiſchen und knechtiſchen Anlagen der menſchlichen Natur 
in ſolcher Weiſe begünftigt, das bedarf feines weiteren Beweiſes. 

Übrigens ift das ganze Syftem aud) keineswegs jo „naturgemäß“, 
wie Plato annimmt. Die Grundlage desjelben: die allgemeine 
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Eriegung der Familienerziehung durch die Staatsammenfchaft ift 

eine Abjurdität. Selbſt im Bienenftaat find die Ammen, welche 
zugleich die einzigen Arbeiterinnen find und die Kinder einer ein- 

zigen königlichen Generalmutter erziehen, wenigſtens gejchlechtslofe 
Smdividuen.!) 

Sn der That muß jogar Plato felbft die Unzulänglichkeit 
der zur Organijation der Hüterklaſſe vorgejchlagenen Maßregeln 

unwillkürlich einräumen, indem er, um diejelbe möglichlt frei von 

innerem Zwift zu erhalten, — insbejondere bei der obrigfeitlichen 
Regelung des gejchlechtlichen Verkehrs — als „Arzneimittel“ ein 

Syſtem des Truged und der Lüge für notwendig hält, welches 
zu der vorausgejegten Gelinnung dieſer Klaſſe in eigentümlichem 

Widerſpruch ſteht.) Welche Gewähr bietet eine Regierung, 

welche ſolcher Mittel bedarf, um ihrer eigenen Organe ficher 
zu fein? 

Damit ift im Grunde auch das Problematifche der eben nur 
durch Zug und Trug realifierbaren phyfiologifchen Erperimente zu: 

gejtanden, in denen Plato ein Hauptmittel für die Erzeugung und 

Erhaltung einer zum öffentlichen Dienft prädeftinierten Klaſſe ge: 

funden zu haben glaubt. 

Zwar ift gerade dieſer Gedanke von der Neuzeit wieder auf: 

genommen worden. Ich erinnere nur an die Aeußerung Schopen: 

hauers: „Will man utopiſche Pläne, jo jage ih: Die einzige Lö— 

jung des Problems märe die Deſpotie der Weiſen und Edlen, 

einer echten Ariftofratie, eines echten Adels, erzielt auf dem 

Wege der Generation, durch Vermählung der edelmütigften 

) Darauf hat mit Recht Schäffle Hingewiefen. Ausfichtslofigfeit der 

Sozialdemokratie? ©. 40. | 
2) 459e: ovyvW TW@ weude xui ın dnarn xıwduvevs nuiv 

denosıy yomodaı tous dpyovras En’ wpelei« TWv aoyousvar. Eine „jchlaue 
Berlofung” ſoll e3 ermöglichen, daß der Einzelne, der mit dem ihm zuge: 

fallenen Weibe nicht zufrieden ift, dem Zufall und nicht der Regierung die 

Schuld gibt. 4602. Über die Zuläffigkeit der Täuſchung als Regierungs- 
prinzip vgl. auch 389b. 
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Intereſſen der Völfer gefährdet, daß daher „die Einfommensvertei- 
lung aus einer bloß durch blinde Naturfaktoren bedingten Erſchei— 

nung zu einer von Sitte und Recht beherrichten” werden müffe.!) 

Es ift recht eigentlich im Sinne Platos, wenn die moderne Sozial: 

wiſſenſchaft die Forderung aufftellt, es fei immer mehr dahin zu 
wirken, daß „auch der größte Belig nicht aufhört, von der Arbeit 

zu entbinden, daß auch die geringfte Arbeit zu einigem Belige führe, 
daß die Überlegenheit des Befiges als foldhen über die Arbeit ver: 

mindert, der Ausbeutung der Nichtbefitenden, der Überlegenheit der 

Beligenden über die Nichtbefigenden überhaupt, inner mehr Terrain 
entzogen werde”. Was Plato als Sohn eines von jozialrevolutio: 

nären Strömungen erfüllten Zeitalter3 Far vor Augen ſah: daß alle 
Die, welche nur Renten verzehren ohne Gegenleiftungen, an dem 

Kommen des Gerichtes arbeiten, wie fünnte es noch länger von der 
Gegenmart ignoriert werden??) 

Selbft diejenige Konjequenz, die Plato aus einer joldhen Auf: 

faffung der Dinge zieht, die Anerkennung des ftaatlichen Rechtes, 

durch unmittelbare Eingriffe in die Ordnung des Privateigentums, 

in die Vermögend: und Einfommensverteilung einer übermäßigen 
Ungleichheit Schranken zu feßen, hat, wie wir jahen, von jeiten der 

modernen Rechts- und Sozialwiſſenſchaft Nachfolge gefunden. 

Sind es doch die Thatjachen der Gejchichte ſelbſt, analoge 
geihichtlihe Erfahrungen, melde hier wie dort der Theorie un— 

zweidentig genug Die Wege gewieſen haben. Die toloniiche Witt: 

ſchafts- und Sozialreforn, dus Werf des größten Sozialreformers 

der antiken Welt dort, die modernen Agrarreformen und Die 
Stein:Hardenbergifche Gejeßgebung hier find — um das Wort eines 

) Schmoller a. a. O. S. 96 f. Auch diefer ift, wie Plato, der An: 

ficht, daß „Eoloffale Reichtümer unter feinen Umſtänden gefellichaftliches Be: 
dürfnis find und dab daher eine forrigierende Cozialpolitif, die don den 

Reichen und Reichjten nimmt, um den Armen zu geben, weit entfernt davon 

iſt, kulturwidrig zu fein. 
2) Schmoller a. a. O. 

3) Bol. die Bemerkung von Pauljen: Ethik IT 417. 
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modernen Beurteilers derjelben zu gebrauchen — „Beilpiele ber 

großartigiten Art, wie eine hochherzige Politit in die Eigentum& 

ordnung eingreifen kann und joll, wie die Sühne für Jahrhunderte 

langes Unrecht die Verlegung taujendfacher Einzelintereffen, ja je 

gar Mafregeln unvernteidlic machen kann, die man geradezu al 

eine Neuverteilung des Eigentums bezeichnen darf, die aber darım 

noch feine jozialiftiichen Maßregeln im ſchlimmen Sinne des Wortes 

waren.‘!) Inſoferne bat die Geihichte des athenijchen, wie die 

des modernen deutſchen Staates feit den Agrarreformen des legten 

Jahrhunderts einer wahrhaft jozialen Auffaſſung der Dinge in 

gleid) hohen Grade vorgearbeitet, al3 fie unwiderleglich dargethan 
hat, daß dus zu allen Zeiten gegen eine kraftvolle Durchführung 
de3 Sozialprinzipes erhobene Gejchrei über Eigentumsverlegung und 

Beraubung, über Verwirrung und Erjchütterung der Rechtzbegriffe 
verjtummten wird und muß, wenn nicht Pöbelleidenjchaft, jondern 

eine ihrer Prliht voll und ganz bewußte Staatsgemwalt ſolche Maß— 

regeln durchführt, wenn nicht „die Willkür da nahm, um dort zu 

verichenfen, ſondern ſyſtematiſch nach feſten Grundjägen die neuen 

Eigentumslinien gezogen wurden“.2) 
In demjelben Zujammenbange ergibt fi aber für Plato 

nocd ein weiteres Necht der jtaatlichen Gemeinſchaft gegenüber dem 

Individuum. Er erkennt, dab auch der erfolgreidhjte Kampf gegen 

die übermäßige Konzentrierung des Reichtums und die einjeitige 

Entwicklung der auf Werkeuge der Üppigfeit gerichteten Luxusarbeit 

für ſich allein nicht ausreichen wird, die Lage der großen Mehrheit 

des Volkes anf die Tauer günftig zu geitalten. Als Bewohner 

eines dichtbebauten und dichtbevölferten Kleinjtaates ift er ſich ſehr 

deutlich der Thatſache bewußt, daß es nicht bloß die ungleiche Ver: 

teilung des Volfseinfonmens und Volksvermögens ift, Durch melde 

die auf den Einzelnen fallende Quote von Unterhaltsmitteln über: 

) Schmoller a.a. ©. ©. 96. 

-) Schmoller ebd. Gibt doc jelbjt Treitjchle zu, daß die Adergeicke 
der Zukunft tiefer in die Eigentumsordnung einfchneiden werden, als bit 

Fabrikgeſetze. Ter Sozialismus und feine Gönner. A. a. O. ©. 137. 

Rn 
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mäßig verkürzt werden kann, fondern auch die an natürliche und 

unüberfteigliche Grenzen gebundene Größe des Volkseinkommens. 

Pluto Hatte ja ftetS den höchſt intenfiven mwirtichaftlihen Daſeins— 

fampf vor Augen, den der helleniiche Stadtitaat zu bejtehen hatte, 

um den Ertrag feiner Volkswirtſchaft im Gleichgewicht mit feiner 
Volkszahl zu erhalten. Er war daher von vorneherein frei von 

dem Optimismus des Bemwohners großer Staaten, die noch um: 

faffende Flächen unangebauten oder ſchwach bevölferten Bodens be: 

figen. Das Bevölferungsproblem, welches der ökonomiſche Sozia— 

lismus, wie der ökonomische Liberalismus der Neuzeit in Leicht: 
herziger Oberflächlichfeit mehr oder minder ignorieren zu Dürfen 

glaubte, es ftand ihm in feiner ganzen furchtbaren Bedeutung Klar 
vor Augen. Wenn der moderne Sozialismus diejes Problem ein: 

fach durch die Erwägung bejeitigen zu können meint, daß die Ge: 

fahr einer Übervölferung nur als das Produkt der beftehenden 

individnaliftiihen Nechts: und Wirtſchaftsordnung eintreten könne, 

unter der Herrichaft einer Jozialiltiihen Organijation von Produktion 

und Verteilung überhaupt nicht zu fürchten jei, jo bat ſich der 

helleniſche Sozialismus von diejer Slufion frei gehalten. 

Von Plato wenigftens wird es al3 ein Hauptſymptom geſunder 

jozialer Berhältniffe hervorgehoben, wenn ein Volk in verjtändiger 

Fürſorge gegen die Gefahr des Maſſenelendes oder des Krieges !) 

„nicht über die Unterhaltsmittel hinaus Kinder erzeugt”.2) Selbft: 

verftändlich ericheint e3 dann von diefem Standpunkte aus als ein 

unveränßerlicheg Recht der ftaatlihen Gemeinſchaft gegenüber dem 

Individuum, mittelbar oder unmittelbar duch die Geſetzgebung auf 

i) Dieſe Beforgnis dor der Entftehung von Kriegen infolge von Über: 

völferung ift bezeichnend für die Bedeutung des Bevölferungsproblems im 

helfenischen Kleinftaat. Wenn der Grund und Boden nicht mehr ausreicht, 

die zunehmende Bevölkerung zu ernähren, bleibt ihın oft nicht? anderes übrig, 
al3 der Weg der gewaltſamen Annerion von Weide: und Aderlaud auf Koſten 

ber Nachbarn. ©. Plato Rep. 373d. 
2) Die Bewohner einer rödıs Üyızs werden (372c) bezeichnet ala ovy 

vneo ınv ouoic⸗ notovusvor tois naldas EvAapovusvor neviay ij noAsuor, 
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Indem run aber io das Sozialprinziv Platos die Ordnung 
ron Staat und Hecht, ron Ge'ellichaft und Volkswirtichaft nad 

den Bedurtnitien des Wolfes ala einer Totalität geftalter winen 

will, beabüchtigt er mit dieſem einen Sozialismus keineswegs 
cine abiolute Negatien alles Individualismus. Er it ji klar be 
wußt, — und auch darin berührt er ih mit Der neucren deutichen 

Wiñnenichait, — das Dem [erteren ebenſo teine beiondere Bered: 

tigung zufonmt, wie dem ertieren, daß es ſich alſo nicht um eine 

geaenteitige Austhlieguna, Tondern nur um eine Kombination der 

beiden großen Xebenzprinzivien der Getellihart Handeln kann. Tie 

Ztelluna, melde die platoniihe Zozialtheorie dem Selbſtintereſſe 

einräumt, Nein Freiheits-, Gleichheit: und Gerechtigkeitsprinzip 
wurzelt in der richtigen Erkenntnis, dab es ſich nicht um Indivi— 

dualismus oder Zorialismus handelt, Tondern um Jndividualismus 

und Sozialismus, dat Die theoretiihe und praftiihe Streitfrage 

nicht ein Entweder — oder ift, tondern ein Zowohl — als aud).') 

Allezeit wird dem platoniihen Staat der Ruhm bleiben, die erfte 
theoretiihe Yermittlung zwiihen den mächtigen jozialen Gejtaltungs 

— — 

', Bal. A. Wagner: Über iyitematiiche Nationalölonomie. Jahrb. !. 
Kativnalöt. u. Stat. 1886 ©. 201. Tazu Car: Theoretiſche Staatswirtſchait 

Z. 31: „Welche Bahnen immer die joziale Fortentwicklung de3 Menjchen: 
geichlechtes einschlagen mag, ftet3 werben die Kategorien des Individualismus 
und Kollektivismus als lebendige Potenzen beftehen bleiben.“ 

— 
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tendenzen verfucht zu haben, welche alles menfchliche Leben in ewig 
wechlelnden Formen beherrichen. — 

Vergegenwärtigen wir ung noch einmal al’ dag, was mir 

vom heutigen Standpunkt ſtaats- und ſozialwiſſenſchaftlicher Er: 

fenntnis aus in Platos Ergebniffen als Errungenschaften von bleiben: 

dem Werte anerkennen müſſen, fo wird e8 nicht zuviel gejagt er: 

icheinen, wenn wir -- anfnüpfend an die Worte, die Nanfe einer 

friegeriichen Nuhmesthat der athenischen Bürgerichaft gewidmet hat, 
— das geniale Geifteswerf ihres größten Sohnes ein Werk nennen, 

das „voll von Zukunft” iſt. Mas Schmoller an dem Sozialſtaat 

Fichtes gerühmt hat,') es gilt auch, — ſoweit man eben nur die 

bervorgehobenen Momente ins Auge faßt, — von Plato: „Was 

er erkennt, find die wahren Aufgaben der menjchlichen Geſellſchaft.“ 

Dieſer Ruhmestitel bleibt, jo jchwer auch in die andere Wag— 

ihale das fällt, worin er geirrt hat. Denn daß bier mit der 

File der Erkenntnis die größten und folgenjchwerften Irrtümer 

Hand in Hand gehen, das tritt ja nicht minder klar zu Tage! 

Die Einjeitigfeit jenes ideologifchen Dogmatismus, der uns 

bereit3 in der Darftellung der platoniihen Wirtichaftstheorie ent: 

gegengetreten iſt, hat eben auch die Ausgeftaltung des platonijchen 

Staats: und Geſellſchaftsideals in verhängnisvoller Weije beeinflußt. 

So entſchieden auf der einen Seite die platonifche Theorie der 

„Wirklichkeit zugewandt” ift, und jo bedeutjam die Ergebnifje find, 

welche jie der ſcharfen Beobachtung der realen Erſcheinungen, der 

Induktion aus den empirischen Thatjachen des Staat! und Geſell— 

ſchaftslebens verdankt, jo hat doch andererjeit3 das Schon durch die 

Natur de3 ganzen Problems bedingte Übergewicht der apriorijchen 

Deduktion und Konftruktion vielfad) dazu beigetragen, die Theorie 
auf faliche Bahnen zu leiten. 

Schon das Ziel jelbft, das Hier aufgeftellt wird, zeigt uns 
die Theorie noch ganz im Kindesalter einer falfchen Eonftruierenden 

Metaphyſik. 

') Zur Litteraturgeſch. der Staats- und Sozialwiſſenſchaften ©. 72. 
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Nato bezeichnet, wie wir jahen, als End zweck jeines Staat: 

ideals die Verwirklichung der Jdee der Gerechtigkeit. Wonach be 

jtimmt ji aber der Inhalt deſſen, was das Gerechte jein joll? 

Einfah darnad, daß der platoniihe Staat den Anſpruch erhebt, 

der „naturgemäße” Staut zu jein (zara ygioır aiuıayeica rokıs).') 

Tas Recht, das er ſchaffen will, ijt daher ebenfall3 „der Natur 

gemäß”. Es iſt Recht, nicht weil e3 irgendwo auf Erden gilt, — 
das erſcheint völlig gleichgültig,?) — Tondern weil e3 der unver: 

fälſchten menſchlichen Natur als jolcher, überhaupt der ewigen Natur: 

ordnung und damit der über der Natur waltenden Vernunft ent: 

jpricht.?) Im Himmel mag wohl der „im Reiche der Ideen liegende 
Staat” (modız Er Aoyors xeıuerı,)‘) als ein heiliges Mujterbild zu 

finden jein für demjenigen, der ihn jchauen will.) Daher ijt aud 

das Recht, dus der Idealſtaat verwirklicht, nicht bloß „Recht“ für 

eine beitimmte Zeit und unter bejtimmten konkreten Verhältmiſſen, 
jondern e3 iſt — zumal dem Wandel des jeweiligen pofitiven 

echtes gegenüber — das überall Gleiche, Ewige, Unveränderliche. 
Es hat als das abjolut Vernünftige und Volllommene feine Ent: 

widlung, da dus, was für die Vernunft heute gilt, ebenſo für alle 

Zeiten und unter allen Umftänden Geltung beanjprudt.*) Wo es 
gelingt, dieſes Recht al3 dus Urjprüngliche, im Laufe der Gejchichte 

nur Berfälichte und Verdorbene in feiner Neinheit wieder herzu: 

ftellen, die dur) Egoismus und Unverftand hevorgerufenen Miß 

bildungen und Entjtellungen wieder zu Dejeitigen, da ift das Reid 

dev Vernunft und des Glückes auf Erden begründet! 

Diefe ganze Auffaffung ift, wie ſchon angedeutet, das Pro: 

') IV, 428e. 
2) 592b: diagepeı dE ovder, eire nov Eotıw Eire Zoran‘ 1 yup 

Taurys uorns «vw nodkerer, «Ans DE ovdeuias (0 JE von Eywr). 

») S. oben ©. 415 Anmerkung 3. 

4) 592 a. 

6) 592b: Er ovpasW iows napadeıyun avaxeıra to Sordouere 

opdy xai vpWvre Eavröv xuroxißeıv. 
°) Allerdings ift die Verwirklichung nur Hellenen möglich. 
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duft einer falſchen Metaphyſik. Der Begriff eines Rechtes an und 

für fih ift ein Phantom und zwar ein höchſt verhängnisvolles, da 

er die Sozialtheorie vor ein Problem ftellt, welches ebenſo unlösbar 

ift, wie etwa die Duadratur des Firkels. 

Nichts könnte die Unfruchtbarkeit der hier formulierten Auf: 

gabe draftiicher beweiſen al3 die Thatſache, daß der Anhalt der 

„naturrechtlichen” Forderungen zu verichiedenen Zeiten ein höchſt 

verfchiedener gewelen iſt. Wie ganz anders fieht das Naturrecht 

Platos aus im Vergleih mit dem Naturrecht der damaligen Auf: 

Härungsphilojfopbie oder dent Naturrecht der modernen Metaphyjfif 

des Rechtes! Der beite Beweis dafür, daß das Naturrecht eben 

in Wirklichleit nicht aus einer Menjchennatur in abstracto ent: 

widelt ift, jondeın aus den Anſchauungen und Bebürfniffen von 

Individuen oder Gruppen derjelben, daß es das Ergebnis ganz 

bejtimmter hiſtoriſcher VBorausfegungen, eines ganz bejtinmten Stand: 

punktes der ethiſchen Kultur ift.!) 

Das rrewrov wWevdos der naturrechtlichen Metaphyſik ift 

die völlige Berfennung der Thatjache, daß eben auch ihren %or- 

derungen nur eine relative Berechtigung zukommen kann. Daher 

der naive Optimismus in Beziehung auf die Ausführbarfeit der: 

jelben! Was ein entwideltes ſittliches Bewußtſein als „Recht“ 

fordert, erfcheint auf diefem Standpunkt ohne weitere® auch als 

möglid. Die Frage, ob e3 von den realen Kräften des Lebens 
überhaupt geleiftet werden Fann, ift von vorneherein bejaht. Eine 

Illuſion erzeugt eben die andere! Die für jede Geſetzgebungs— 

politif grundlegende Frage, ob überhaupt in einer beftinnmten Zeit 
die Bedingungen für die Verwirklichung der betreffenden Forde— 
rungen gegeben find, braucht bei diefer Auffaſſung nicht ernitlic) 

erwogen zu werden. Um ein Necht, daS vom Anfang aller Ge: 

ihidhte an „Recht“ iſt und in der Natur der Dinge felbft wurzelt, 
— 

) Bol. die Schöne Abhandlung von Jodl über das Weſen des Natur: 

recht? und feine Bedeutung in der Gegenwart. Juriftifche VBierteljahresfchrift 
1893 3. 25. 
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zur Anerkennung zu bringen, erſcheint auch die Kraft eines Ein: 

zelnen hinreichend, wenn er nur die nötige Macht befitt. Daß bie 

Ummandlung ſozial⸗-ethiſcher Ideen in Normen oder Synftitute des 

pofitiven Rechts durchaus abhängig ift rom Stande der allgemeinen 
Kultur und ganz bejonders der ethifchen Kultur, welche die bür: 

gerliche Geſellſchaft jeweilig erreicht hat, da8 wird mehr oder minder 

verkannt. Daher auch der Grundirrtum Platos, daß cs fich bei 

der Aufſtellung eines Staatsideald um ein Projekt hundle, welches 

die unmittelbare praftiiche Verwirklichung verträgt. 

In eigentümlichen Gegenjaß zu diefem Anſpruch auf die 
unmittelbare Nealifierbarfeit des Staatsideals fteht die Art umd 

Weife, wie — allerdings der Natur des Problems entſprechend — 

der Stoff vor Allem ſyſtematiſch zu bewältigen verjucht wird, 

wie alles Gewicht auf die logiſche Korrektheit der deduktiv gewon— 

nenen Säße, auf die Formulierung von Nriomen gelegt wird, aus 

denen ſich alles Weitere mit logiſcher Notwendigfeit ergeben ſoll, 

während dod) die Neibungsmwiderftände des wirklichen Lebens un: 

vermeidlih außer Anjag bleiben müſſen. 

In dem Beltreben nah Syjtematifierung wird nur zu Häufia 

verfannt, daß Feine menschliche Juftitution ihre Außerjten Konje: 

quenzen verträgt, daß fi für die praftiiche Ausführung eines al- 

gemeinen Prinzipes infolge des Entgegenwirkens anderer gleichbe: 

rechtigter Ideen und Bedürfniſſe immer mehr oder minder weit: 

gehende Begrenzungen ergeben werden. Was der Biograph eine! 

modernen Nachfolgers Platos als einen „durchaus modernen“ Fehler 

rügt,) das Auftürmen mächtiger Stonjtruftionen, ohne daß ſorg— 
fältig genug unterfucht wäre, ob das Fundament fie zu tragen 

vermag, — eben das gilt für den platoniſchen Staat in bejonderem 

Maße. 

Dieſe Beobachtung drängt fid) uns gleich bei dem grund 

legenden Prinzip der Verfaſſung des Idealſtaates auf. So be 

rechtigt die Forderung einer jelbjtändigen NRepräfentation des Staat: 

) Tießel: Rodbertus II, 181. 
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gedankens durch die möglichite Konzentrierung der Macht in den 

Händen der Befähigten ihrem Kerne nad) ift, jo einfeitig ift die 

Löſung, welche dies ſchwierige Problem bei Plato gefunden hat. 
Er will nicht bloß eine ftarfe, fondern eine geradezu allmächtige 

Regierung, weil er durch fein Erziehungsiyitem dem Staate Re: 

genten geben zu können glaubt, welche durch die Tiefe und Uni: 

verjalität ihre Willens und ihrer Erfahrung, durch die Idealität 
ihrer Gefinnung eine jo eminente Bürgjchaft für die dem Geſamt— 

wohl förderlichſte Verwirklihung der ftaatlihen Aufgaben gewähren 

würden, daß jede konftitutionelle Beichränfung ihres Willens nur 

eine Lähmung der Energie und Leiſtungsfähigkeit des Staates 
jelbft wäre. 

Zwar haben wir e3 bier mit einem Gedanken. zu thun, der 

jeit Plato immer und immer wieder und nicht am menigjten in 
der Neuzeit die Geifter angezogen hat. Bon Fichte und Eaint 

Simon bis auf Nietzſches Philofophen: „die cäſariſchen Züchtiger 

und Gewaltmenjchen der Kultur, die da jagen: jo joll es fein, 

die das Wohin? und Wozu? des Menjchen beftimmen und mit 

ſchöpferiſcher Hand nad) der Zukunft greifen, deren Erkennen Schaffen, 

deren Schaffen Gefeßgebung!” !) Unter dem Eindrud der Erfahrungen 
der modernen franzöfifchen Demokratie fommt ein Renan zu der 

Ueberzeugung, daß die Entwicklung der menſchlichen Wohlfahrt, 

der Fortichritt in der Nealifierung von Wahrheit und Gerechtigkeit 

jih nicht durch „Alle“, nicht durch die Demokratie vollenden könne, 

jondern nur durch das, was er ganz platonijch „Regierung der 

Wiſſenſchaft“ nennt, eine Ariftofratie, welche „der Menjchheit als 

Kopf dienen und in welche die Menge den Cammelplag für ihre 

Vernunft verlegen würde.” Dieſe Auslefe der Geifter würde im 

Befite der bedeutjamften Geheimniffe des Daſeins die Welt durch 

die mächtigen, in ihrer Gewalt ftehenden Wirkungsmittel beherrſchen.?) 

!) Jenſeits don Gut und Böſe ©. 141 vgl. 151. 

2) Als materielle Vorausſetzung diefer Macht wird allerdings ange— 

nommen, dab e3 in Zukunft möglicherweife Kriegsmaſchinen geben werde, 

welche ohne die Leitende Hand von Gelehrten Werkzeuge ohne jede ir | 
Böhlmann, Bed. des antifen Kommunismus u. Sogialismus. I. 2) 
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umge Dom don um Ruf:ner werden, ohne ba dieſe we en m — nm V mu sen 
- » 

wmumtszink: Dermsur em Iele mr Menichbeit über cine aa rn „ 

nımm en Genie an nd Keen rde. Tenn bie Ariite 
En: vın mr or num, XDe nit von meriönlidem oder 

n.:Hrmonsmus: zeleza erden, "zum Die Terfärperung der Ver⸗ 

runs len — Zoom nor, das Renan telbir dieſe Idee eine 

Sealer:, in zseusen „Sic Kraft Die Herrichait der Vernunft be 

orunsen wird“, al einer Treum bewidnen muß! Und das wir 

": ın der That Bleiben, 15 riele auch nad ihm noch Dielen Traum 

PAMCs nacträumen werden. 

Schon die Korausiegung, von der Plato ausgeht, der Glaub: 

an bie Moglichfeit und Den Bertand einer Geiellihaftsflatje, welche 

in ununterbrochener Kontinuität aus ſich Telbit die denkbar höchſien 

und idealiten Leiſtungen auf rein geiltigem, wie auf politich:milt 

täriihem Gebiete zu erzeugen vermag, fann vor einer nüchternen 
Anihauung der Tinge nicht beiteben. Die Mittel, durch welche 

Plato den Beitand einer ſolchen Klaſſe ſichern zu können glaubt, 
md mehr oder minder illuſoriſch. So hoch man die Macht einer 

rationellen Erziehung, den Einfluß wiſſenſchaftlicher Durchbildung 

anſchlagen mag, — Hofrmungen, wie fie Rlato auf jein Erziehung 

ſyſtem aufbaut, werden ſich nie erfüllen. Darüber wird jid) am 

menigiten Die Gegenwart einer Täuſchung hingeben, ſeitdem fie auf 
die Erfahrungen einer Zeit zurüdbliden kann, in der das allge 

meinfte Intereſſe jih auf Die Förderung des pädagogischen Nrob: 
lems fonzentrierte, in der man von einer „Natur: und vernunft: 
gemäß” erzogenen Jugend das Heil der Welt erwarten zu dürfen 
glaubte, - - ein Glaube, der ſich längit als trügerijch erwieſen bat. 
Wenn auch die Joztaliftiihen Erzichungsoptiniften der Neuzeit noch 
jo jeit überzeugt jein mögen, daß das Genie fi züchten laſſe, 
daß jeder Menſch auf eine die bloße Hand: oder Körperfähigfeit 

teit, in diefer Hand aber furchtbare Hilfsmittel zur Vernichtung aller Wider: 
firebenden werden würden. Philoſophiſche Tialoge. D. A. ©. 78 ff. 

He 
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erheblich überfteigende Ausbildungsitufe hinauferzogen werden könne, 

die ideale Geiftesariftofratie des platonifchen Etaates ift nicht 

minder ein Phantom, wie die Maſſe von Michelangelog und Lio— 

nardos, welche Bebel für feinen Sozialftaat in Ausſicht ftellt. 
Insbeſondere hat Plato — in diefem Punkte ift auch er 

ganz ein Kind der Aufklärung — die ethiſche Bedeutung des 

Wiſſens weit überſchätzt. Das richtige Wiſſen verbürgt durchaus 
nicht in dem Grade die richtige Geſinnung und das richtige Han 

deln; Intelligenz und Sittlichkeit ſind durchaus nicht in der Weiſe 

Korrelate, wie das die platoniishe Moralphilofophie annimmt. Die: 

jelbe verfennt die Doppelheit der Menfchennatur, in der Wille und 

Intellekt die Gegenpole bilden und jo immer wieder jene traurige 

Zwiejpältigfeit entfteht, daß das Individuum ein Leben, das es 

als das beite erfannt, deſſen Wert es ftarf und aufrichtig empfindet, 

dennoch thatfächlih nicht lebt, daß die deutlichſte Einfiht in die 

Nerfehrtheit des Willens dennoch an jeiner Natur nichts zu ändern 
vermag. 

Auf gleich irrtümlicher Schätzung beruhen ferner die An 
fihten Platos über die pfychologischen Wirkungen der Snftitutionen, 

in denen er eine weitere Bürgjchaft für die fittlihe Integrität 

der höheren Klaſſen ſucht. Wie utopiſch ift die Hoffnung, welche 

er an den Kommunismns Tnüpft, die Erwartung, daß mit der 

Aufhebung des Privateigentums und der Familie alle Quellen der 
Selbftjudt und Begierden verfiegen würden! Man hat dieſer 

Illuſion, welche übrigens bei allen jpäteren Utopiften mehr oder 

minder wiederfehrt, längſt die Erfahrung entgegengehalten,) daß 

die menſchliche Leidenschaft fi) unter allen Umständen mit Gier 

ihre Objekte ſucht, daß unter Männern, die Feine Nahrnngsſorge 

mehr fennen, mit um jo ungezügelterer Zeidenschaft der Kampf um 

das Weib entbrennen würde, daß in einem folchen Geſchlecht Ehr— 

) Dal. die treffenden Bemerkungen Jaſtrows gegen Hertzkas „Frei— 

land” a.a O. Eine Jllufion ift natürlich auch die Annahme, daß fich bei 

diefem Kommunismus, der den Einzelnen um ein gutes Stüd idealer Lebens— 
befriedigung brächte, die Hüterklaffe im höchften Grade glücklich fühlen würde. 

29* 
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geiz und Ruhmſucht die Stelle frei finden würden, welche die Ge 
winnjucht verlaffen hat, daß mit Einem Wort im Menfchen ein 
Duantum von Leidenihaft enthalten ift, mit welchem überall ge 

rechnet werden muß, wo es ſich um einen auch nur etwas größeren 
Kreis von Individuen handelt. 

Gegen ſolche Gefahren gewährt auch die rein fozialiftiiche 
Organijation der Yugenderziehung, die zwangsweiſe Erziehung in 

Staatsanftalten feine Gewähr. Im Gegenteil! Die Art umd 

Meile, wie im platoniſchen Stuat der Fünftige Krieger und Beamte 

ſchon von zartefter Kindheit an von der ganzen übrigen Bevölkerung 

ſtändiſch abgeſchloſſen wird, ift nicht weniger als geeignet, jenes 

volfsfreundlide und volfstümliche Beamtentum zu erziehen, auf 
welches Plato jo großen Wert legt. Viel eher würde bier ber 

Geift der Überhebung großgezogen werden, der mit pfychologifcher 

Notwendigkeit die Entartung zur Klaſſenherrſchaft herbeiführen 

müßte. Auf der anderen Seite würde die Überjpannung des 
Staatlichen Zmwanges in dieſem Syſtem und die übermäßige Kon: 
zentrierung der Macht in der Hand der Regierenden bei der Hüter: 

flaffe die Devotion nach oben, den Geift des Strebertums und 
der Kriegerei ebenjo ſyſtematiſch begünftigen, wie die Überhebung 

nad) unten. Der Mut, der feit zur eigenen Überzeugung ſteht, 

die ſittliche Kraft, welche auch vor der Ungnade des Mächtigen 

nicht feige zurückweicht, ſie würden ertötet durch die Charakterloſig— 
keit, die immer erſt nach oben ſieht, die vor allem Reden und 

Handeln immer erſt fragt, ob es auch „genehm“ iſt und „gerne 
gejehen“ wird. Gerade das, was den führenden Elementen des 
Volkes nicht minder notthut, al3 der Geift der Zucht und Ordnung: 
Charafterfejtigkeit, Zelbjtändigfeit, Kraft der Initiative würde hier 
unvermeidlich verfümmert werden. Welche Gefahr aber in einem 

Syſtem liegt, das die Entwidelung der fo nahe miteinander ver: 
wandten dejpotichen und knechtiſchen Anlagen der menfchlichen Natur 

in ſolcher Weiſe begünftigt, das bedarf Feines weiteren Beweiſes. 

Übrigens ift das ganze Syftem aud) keineswegs fo „naturgemäß“, 
wie Plato annimmt. Die Grundlage desjelben: die allgemeine 
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Eriegung der Familienerziehung dur die Staatsammenfchaft ift 
eine Abjurdität. Selbſt im Bienenftaat find die Ammen, welche 
zugleich die einzigen Arbeiterinnen find und die Kinder einer ein: 

zigen föniglichen Generalmutter erziehen, wenigſtens gejchlecht3lofe 
Individuen.) 

In der That muß ſogar Plato ſelbſt die Unzulänglichkeit 

der zur Organiſation der Hüterklaſſe vorgeſchlagenen Maßregeln 

unwillkürlich einräumen, indem er, um dieſelbe möglichſt frei von 

innerem Zwiſt zu erhalten, — insbeſondere bei der obrigkeitlichen 

Regelung des geſchlechtlichen Verkehrs — als „Arzneimittel“ ein 
Syſtem des Truges und der Lüge für notwendig hält, welches 

zu der vorausgeſetzten Geſinnung dieſer Klaſſe in eigentümlichem 

Widerſpruch ſteht.) Welche Gewähr bietet eine Regierung, 
welche ſolcher Mittel bedarf, um ihrer eigenen Organe ſicher 
zu ſein? 

Damit iſt im Grunde auch das Problematiſche der eben nur 
durch Lug und Trug realiſierbaren phyſiologiſchen Experimente zu— 

geſtanden, in denen Plato ein Hauptmittel für die Erzeugung und 

Erhaltung einer zum öffentlichen Dienſt prädeſtinierten Klaſſe ge— 
funden zu haben glaubt. 

Zwar iſt gerade dieſer Gedanke von der Neuzeit wieder auf— 

genommen worden. Ich erinnere nur an die Aeußerung Schopen: 

hauers: „Will man utopiſche Pläne, jo jage ih: Die einzige Lö— 

jung de Problems wäre die Deſpotie der Weiſen und Edlen, 

einer echten Nriftofratie, eines echten Adels, erzielt auf dem 

Wege der Generation, dur Vermählung der edelmütigften 

1) Tarauf hat mit Recht Schäffle hingewieſen. Ausfichtslofigkeit ber 

Sozialdemokratie? ©. 40. 
2?) 45Ye: OvYvW Two wevde xui ın danaın xiwduveie nulv 

denosır Zonodaı tous aeyovras En’ woelti« Twv apyousvov, Cine „chlaue 

Verloſung“ foll e3 ermöglichen, daß ber Einzelne, der mit dem ihm zuge: 

fallenen Weibe nicht zufrieden ift, dem Zufall und nicht der Regierung die 

Schuld gibt. 4608. Über bie Zuläffigkeit der Täufchung als Regierungs: 

prinzip vgl. auch 389b. 
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Männer mit den Flügften und geiſtreichſten Weibern. Dieſer Bor: 

ichlag ift mein Utopien und meine Republif des Platon.“ !) 

Ein Gedanke, der Übrigens der Gegenwart durch Die me 
dernen naturwillenichaftlichen, zumal die darwiniſtiſchen Ideen be 

ſonders nahegelegt war. Wenn e3 richtig ift, daß ſich im Laufe 

der Zeiten aus den niebrigften Organismen die böherjtehenden 
Lebeweſen und zuleßt der Menſch entwidelt hat, warum jollte fi 
da nicht am Ende aus dem Menſchen ein noch höheres Weſen 

entwideln können, deſſen geiftige und moraliſche Kräfte Anforde 

rungen zu genügen vermögen, denen fih die menſchliche Natur 

bisher nicht gewachſen zeigte? — Nenan hat auch diefe Idee auf 

genonmen. Er meint: „Eine ausgedehnte Anwendung der Ent- 

deckungen auf dem Gebiete der Phyliologie und des Prinzips der 
natürlichen Zuchtwahl könnte möglicherweile zur Echöpfiing einer 

höherftehenden Nafje führen, deren Recht zu regieren nicht nur 

in ihrem Wiffen, ſondern jelbft in dem Vorzug ihres Blutes, 

ihres Gehirns und ihrer Nerven begründet wäre.” 2) 

Wer denkt hier nicht ummwillfürlih an die Idee vom „llber: 
menſchen“, wie fie die Zozialtheorie Nietzſches — allerdings in 

wejentlid” anderem Sinne als Plato — entwidelt hat, an die 

Lehre von der Veredlung der menſchlichen Natur, die er als „Er: 

böyung des Typus Menſch“ bezeichnet und die er ſich ebenfalls 
als das Werf einer ariftofratiihen Gejellihaftsverfaffung denkt? 

Auch Hier wird die Hoffnung ausgeſprochen, daB ſich auf jolder 

Grundlage eine ausgeſuchte Art Weſen zu einer höheren Aufgabe, 

überhaupt zu einem höheren Sein emporzuheben vermöge, als die 

bisherige Menſchheit, „vergleihbar jenen ſonnenſüchtigen letter: 

pflanzen auf Java, weldde mit ihren Armen einen Eichbaum jo 

lange und jo oft umklammern, bis fie endlich hoch über ihm, aber 

auf ihn geftügt, in freiem Lichte ihre Krone entfalten und ihr 

Süd zur Shan tragen können.“ 

1) Parerga und Paralipoinena II, 273. 

2) A. a. O. ©. 86. 
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Allein was können ſolche Spekulationen über den „Menjchen 

der Zukunft” für die Soziallehre bedeuten? Man mag fi mit 
dem Philojophen des Ariftofratismus an der Vorftellung beraufchen, 

was alles noch unter befonders günftigen Verhältniffen aus dem 

Menſchen zu züchten wäre, wie der Menjch noch unausgefchöpft für 

die größten Möglichkeiten ift, foviel ift gewiß, daß eine Sozialtheorie, 

deren Vermwirklidung eine derartige Erhöhung des Typus Menſch 

bedingt, auf unabjehbare Zeit eine utopijche bleibt. Damit ift auch) 

die Frage der Ausführbarfeit des platonijchen Staates entſchieden! 
Denn Plato jelbft hat, wie wir fehen werden, in einer jpäteren Phaſe 

feines Jozialpolitiichen Denkens zugeben müflen, daß jein Regierungs: 

ideal nicht realifierbar ift ohne dag, was man eben ben „Über: 

menschen” nennen könnte Er ift zulegt ſelbſt zu der Erkenntnis 

gelangt, daß die vorgejchlagene foziale Organijationsform — ins— 

bejondere der ideale Kommunismus — Menjchen vorausjeßen würde, 

die auf einem unendlich viel höheren Niveau der Sittlichfeit und 

mtelligenz ſiehen müßten, al3 e3 für die gegenwärtige Menjchheit 

erreichbar fei: eg müßten jozujagen Götter und Götterjöhne jein.!) 

Die Gewalt felbft, welche den Regenten des Vernunftitaates 

eingeräumt wird, ftellt die menſchliche Natur auf eine Probe, der 

fie, wie Plato ebenfalls ſpäter zugibt, auf die Dauer nicht gewachlen 

wäre. Eine jo ſchrankenloſe Macht erträgt eben der Menſch nicht. 

Sie wird in feiner Hand zulegt immer zum Werkzeug der Selbft: 

jucht werden.?) Daher ift c3 eine Lebensbedingung des wirklichen 

Staates, daß jede Gewalt in ihm mit Schugvorrichtungen gegen 

ihren Mißbrauch umgeben werde, daß — um mit %. Stuart Mill 

zu reden — in feiner Verfaſſung ein Zentrum des Widerftandes gegen 

die vorherrschende Gewalt enthalten jei. Und wie ein Gegengewicht 

ihrer Macht, To erfordert die Menjchlichkeit und Gebrechlichkeit ſelbſt 

der beſten Regierung eine bejtändige Ergänzung, wie fie eben nur 

die ſelbſtthätige Beteiligung der Bürger an der Bildung des Staats- 

!) Leg. 740a ſ. |päter. 

2) Leg. 875b ſ. jpäter. 
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willens zu gewähren vermag, vorausgeſetzt, daß der Stand der al: 

gemeinen Kultur eine jolhe Mitwirkung geftattet. 

‚sa gerade im Intereſſe der Sozialreform liegt eine möglict 

allgenteine Seranziehung des Volles. Denn die Gejchichte all 

Ariftofratien, duch der beiten, läßt nur zu deutlich erkennen, dei 
— ſo, wie die menſchliche Natur nun einmal ift, — ohne den X: 

trieb der Maſſe des Volkes eine alljeitig Durchgreifende, dem Klaſſen 
egoismus und Klaſſenvorurteil rückſichtslos entgegentretende Reform: 

politik, ein poſitives Wirken für das „Volk“, wie es ja gerade der 

Sozialſtaat Platos will, auf die Dauer kaum denkbar iſt. 

Wenn alſo Plato glaubt, daß eine allmächtige Staatsgewalt 
in einen „wahrhaft freien“ Staate denkbar ſei und daß eine ſolche 
Regierung jo jehr den idealiten Anforderungen zu genügen vermöge, 

das ihre Herrichaft verjtändiger Weite von Niemand al3 drüdender 
Zwang empfunden werden könne, jondern al3 die bejte Vertretung 

der Intereſſen Aller die freie Zustimmung aller Klaſſen finden würde, 
jo ift dieler Gedanfe eine reine Utopie. So richtig Plato das Endziel 

aller Politif erfaßt hat, wenn er das Ideal einer Regierung in der 

freiwilligen Unterordnung der Negierten, in der harmoniſchen Aus: 

gleihung zwiſchen der Idee der Freiheit und der Notwendigkeit 

ſtaatlichen Zwanges erblidt, — in den Mitteln zur Erreihung 
dieſes Zieles hat er vollfommen fehlgegriffen. 

Tiefe Mittel — vor allen die Züchtung einer Ariftofratie 

von Halbgöttern, zu der ein politiſch durchaus unmiündiges Volk 

nur mit Schener Ehrfurcht und Bewunderung emporzubliden ver: 

möchte, — Stehen übrigens auch in einem unverföhnlichen Gegenjaß zu 

dem Ergebnis, welches die Geſchichte der Kulturmenjchheit wenig: 

ftens bisher gezeitigt hat. Wie durch den bisherigen Verlauf der 

Kulturgeihichte eine früher ungeahnte Berallgemeinerung der Güter 

der Ziviliſation herbeigeführt, der Kreiß® der an den Errungen— 

haften der Kultur teilnehmenden Volkselemente ftetig erweitert 

worden ijt, jo haben die Maffen auch mehr Rechte und größeren 

Einfluß auf das jtaatliche Xeben erlangt. Und daß troß der gleid; 

zeitigen ımleugbaren Vertiefung der Kluft zwiſchen der Lebens 
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haltung des Proletarier3 und der höheren Stände die genannte 

Tendenz auch in Zukunft mächtig fortwirfen wird, das kann für 

den nicht zweifelhaft jein, der fich die Entwidlung der Menjchheit 
von der Völkerknechtung orientaliicher Dejpotien bis zur Epoche 

der Roalitionsfreiheit und des allgemeinen Stimmrecht3 vergegen- 
wärtigt. Auch wenn man das Wirkliche in der Gefchichte Feines: 

wegs zugleich als das VBernünftige anerkennt und bereitwillig zu: 

gibt, daß fi) abfolute Urteile über das ſoziale Seinfollen aus 

der Empirie nicht gewinnen lafen, wird man doch kaum geneigt 

fein anzunehmen, daß diefe ganze Entwidlung nur ein einziger 

großer Irrtum der Geichichte fei.') 

Daher Tann der Grundjag: „Nichts durch das Volk, wenn 

auch alles für das Volk“ immer nur zeitweilige Anwendung finden; 

nur Übergangszuftände können es rechtfertigen, den Staat zu einem 

bloßen VBerwaltungsorganismus zu machen, wie dies Plato beab- 
fichtigt. Se mehr der Fortſchritt und die Verallgemeinerung der 

Kultur die perfönliche Entwidlung des Einzelnen fördert und da— 

niit das ganze geiftige und moralifche Niveau breiterer Volksſchichten 

fteigert, um ſo intenfiver und allgemeiner macht ſich auch das Be: 

dürfnis geltend, nicht bloß Gegenftand obrigkeitlicher Fürſorge und 

Bevormundung zu fein, jondern durch einen freien Aft der Selbit- 

beitimmung an der Enticheidung über die eigenen Gejchide mit: 
beteiligt zu werden. Erſt das Recht jolcher Mitenticheidung, welches 

wenigfteng einen Antrieb enthält, den Einzelnen über den engen 

und beengenden Kreis feines individuellen Dafeins zu erheben, er: 

möglicht die volle Entfaltung perjönlicher Kraft und perjünlicher 

Würde, welche gerade von Standpunkt des Staates aus einer mög: 

lichft großen Anzahl feiner Bürger zu wünſchen ift. 

i) Bal. die jchöne teilweiſe allerdings zu optimiftifche Ausführung bon 

Zange über den „Kampf um die bevorzugte Stellung” in dem Buche über 
die Arbeiterfrage (2) ©. 55 ff. Er bezweifelt mit Recht, daß das Geſetz der 

„natürlichen Züchtung“ (der natural selection) je dahin wirken tverde, den 

bevorzugten Klaſſen ein fo ftetig twachjendes Übergewicht zu geben, daß ba: 

durch eine völlige Spaltung in eine höhere und niedere Raſſe als Rejultat 

der Tifferenzierung bervortreten müßte. 



ee 

147 Frhr: Fri. else. 

Kurz mr zizzeriiche Ziast — um mu Stahl zu reden!i 
-- iu inneiz Srmmemit, die er cmiıcht, nur dadurch herjtellen 

Ion, nat. er ——— r NReich der Freiben beñeht. wenn „Die 

ztinher Tore Raues mic bloß wie Die Ratur Da ift, ſondern 

rn Nellnsen, für te Begeitierten in jedem Augenblicke gleichſam 
aut: Keue ectharten wird“,"ı — To ericeint ieine Verwirklichung 
ton Dem acnannten Setichtäpunfte au& von vorneherein unmöglid). 

Kenn Die: Plato rerfennt, io liegt das an den falidden Schlur: 
tolarrungen, die er aus der Auftatiung Des Staates als cines Tr: 
nanizmus aesogen hat. So iruchtbar ſich die Parallele in Einer 
Hiniicht erwieien hat, der Glaube, dab ih in einer einigermagen 
entwidelten Getellichart ein ähnliches Jneinandergreiten und Ju: 
iammenmwadien ber Individuen zu einem abjolut einheitlichen, von 

Einem Zentrum aus regulierten Ganzen erreichen laſſe, wie im natür: 

lichen Organismus, beruht nichts deitoweniger auf einer Illuſion. Er 

verkennt die fundamentalen Unterichiede in den Entwidlungsprin: 

zipien ber getellichaftlihen Gebilde einerſeits und der phyſiſchen 

Irganismen andererieits. 

Indem Plato die Vollendung des Staates darin erblidt, daß 
in ihm alles Leben und alle Bewegung ebenfo von einem Zentral: 

organ ausgeht, wie im Organismus, ſetzt er ih in Widerſpruch 

zu der Ihattache, daß das, was im Naturleben den Höhepunkt 

der Entwidlung darjtellt, auf ſozialem Gebiete gerade der roheiten 

und primitivften Ztufe eigen ift. Die geformte organiſche Zub: 

jtanz iſt in ihrer niederften Erſcheinungsform, wie allerdings Plato 

noch nicht ahnen konnte, ein Klumpen Rrotoplasma, das in jeimen 

Teilen in feiner Weiſe differenziert ift und deſſen Leben ausſchließ— 
lich in dieſen Teilen, nicht in einem einheitlichen Lebenszentrum 

beruht. Je höher entwicelt und leiftungsfähiger dagegen der phn: 
fiiche Organismus ift, je mehr er ſich aus differenzierten, Durch die 

Verrichtung verichiedener Funktionen ſich gegenfeitig ergänzenden Dr: 

4.0.0. ©. 16. 

ı) Stahl cbb. 
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ganen zujammenfegt, umſomehr entwidelt fich ein Teil, der allein der 

Sitz der Empfindung, das Zentrum des Lebens des Ganzen ift. 

— Durchaus verſchieden geitaltet ſich der Nerlauf bei den fozialen 

Gebilden. Ye mehr fich hier bei der fortichreitenden Arbeitsteilung 

die einzelnen Zeile differenzieren, umfomehr ftrebt hier auch die 

bejondere Smdividualität derjelben zur jelbftändigen Geltung zu 

fommen, deſto mehr tritt die Tendenz hervor, den Einfluß, dem das 

Ganze durch Autorität und Herfommen auf das Einzelleben aus: 
übt, abzuſchwächen. Während dort das Endergebnis eine immer 

ftärfere Konzentration alles Lebens in Einem Organ ift, ift es bier 

eine mehr oder minder weitgehende Verjelbftändigung der einzelnen 
Teile.) Und ganz folgerichtig ftellt ich daher auf der Höhe der 

Entwidlung die Forderung ein, daß es eine Sphäre des Indivi— 

duums geben müſſe, die nur ihm eignet, einen Kreis geiftiger und 

fittliher Bethätigung, vor welchem der Etaat mit feinen Zmange 

Halt macht, die er anerkennt und ſchützt, aber nicht mehr inhalt: 

lich bejtimmt. Eine Forderung, die feine „naturrechtliche”, fondern 

recht eigentlich ein Erzeugnis der Kultur und des Kulturftaates ift. 

Nun ſetzt jih ja allerdings die platoniſche Anſchauungsweiſe 

mit ihrer Predigt von der Nüdkehr zur Natur und zum Natur: 

recht in einen gewiſſen Gegenſatz zu den SFortichritten der Kultur, 

deren Nejultat dieſes Verhältnis zwiſchen Staat und Individuum 

it. Im „Naturzuftand” zeigen die jozialen Gebilde in der That 

die Urganijation, welche Plato erftrebt. Der fommuniftiihe So: 

ztalverband der Urzeit hat ein einheitliches Zentrum, von dem alles 

Leben ausgeht, Das mit unumjchränfter Autorität das Ganze be: 

herrſcht. Allein wie kann dann noch von einer Geftaltung des 

„beiten“ Staates nad) der Analogie des phyfiihen Organismus 

die Nede fein, wenn eben das, was auf dem Gebiete der organifchen 

Natur fich als ein Fortſchritt ermeift, auf ſozialem Gebiete nur als 

ein gewaltiger Rückſchritt denkbar ift? 
_  — — —— 

1) Bol. die ſchöne Darlegung dieſes Prozeſſes bei Brentano: Die Volks⸗ 

wirtſchaft und ihre konkreten Grundbedingungen. Zeitſchr. für Sozial: u. 

Wirtſchaftsgeſch. 1, 98. 
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Auch ergäbe fih ja bei ſolcher Rückkehr zu der primitiven 

Organiiationsform der ſozialen Gebilde jofort ein neuer Rider: 

ſpruch! Tiejelben haben nämlih auf diefer Stufe mit den unterften 

Entwidlungsphajen phyliicher Organismen da3 gemein, daß fie in 

ihren Teilen in feiner Weije differenziert find, daß — abgejehen 
von der Arbeitsteilung zwiihen Mann und Weib — alle ihre 

(Hlieder genan diegelben Funktionen verrichten. Sie bejondere mitt: 

ihaftliche, rechtliche, moruliihe Individualität der einzelnen Teile 

des ſozialen Ganzen eriftiert auf einer jo niedrigen Stufe des wirt: 

ihaftlihen und gejellichaftlichen Lebens noch nidht.!) Allein gerade 
in diefen Punkt, in dem fich die Entwicklungsgeſchichte der fozialen 
Organismen wirklich mit der der phyfiichen nahe berührt, verjagt 
bei dem platonifchen Staat die Analogie durchaus. Diefer Staat 

jeßt ja gerade die möglidhite Vervolllommnung der Arbeitsteilung 
und die ſtärkſte Differenzierung feiner Glieder voraus. Die recht 

liche, geiftige und moraliiche Individualität von Einzelnen, wie 

von ganzen Klaſſen erjcheint in hohem Grade entwidelt. Es ſoll 

ich bier alfo mit der niederjten Organijationsform der jozialen 

Gebilde, dev denkbar ftärkiten Sonzentration, dasjenige vereinigen, 

was beim phyliichen, wie beim jozialen Organismus am Ende der 

Entwicklung Steht: die möglichlte Differenzierung der Zeile. Daß 
dieſe Verknüpfung von Anfang und Ende einen verhängnisvollen 

Widerjpruch enthalten würde, daß im fozialen Organismus die 

Differenzierung gerade eine mächtige Tendenz in entgegengejekter 

Richtung in Sich Tchließt, Die Individuen mit einem unwiderſteh 

lichen Drang nach jelbjtändiger Bewegung und jelbjtändiger Be 

thätigung erfüllt, das bleibt bei Plato vollkommen unbeadhtet. 

Nun bat ja allerdings auf einzelnen Gebieten gerade der 

Fortſchritt der Nulturentwidlung zu der genannten Kombination 

von äuferfter Differenzierung und jtrengfter Konzentration geführt. 

Inſolge der Errungenjchaften der induftriellen Erfindſamkeit hat ſich 
auf volkswirtſchaftlichem Gebiete eine Technik dev Menjchenzujammen: 

Not Brentano a. a. O. S. 99. 
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faffung herausgebildet, welche große Mafjen von Individuen zu 
bloßen Triebrädern im Gefüge eines ftreng einheitlichen, von Einem 

Zentrum aus regulierten Organismus gemadjt hat. Allein einer: 

ſeits gravitiert Doch der techniſche Fortichritt glüclicherweife nicht 

ausſchließlich nach diefer Nichtung Hin, da die Kultur auch wieder 

neue Mittel für die individuelle Thätigfeit jchafft und vielfach ge: 

trade das Individuum zu großen, früher der Gejamtheit vorbehal: 
tenen Leiſtungen befähigt, andererjeit3 ift es nur zu befannt, welche 

Disharmonien in das moderne Kulturleben gerade durch jene den 
individualiftiichen Grundtendenzen desjelben ſo ſchroff wiederjprechende 

Konzentration bineingetragen worden find: Diſſonanzen, die recht 

deutlich heweijen, daß eine Berallgemeinerung des zentraliftiichen 

Organifationsprinzipg eben in den innerften ſeeliſchen Triebfräften, 

in den Bebürfniffen und Anfchauungen des Kulturmenjchen eine 

unüberwindlihde Schranfe finden würde, daß fie jedenfall3 nichts 

weniger als die joziale Harmonie und den ſozialen Frieden zu 

ſchaffen vermöchte. 

Was uns die thatſächliche Entwicklung der Kultur und des 

Völkerlebens lehrt, enthält nun aber noch einen weiteren Wider— 
ſpruch gegen die Normen, nach denen ſich die Rechtsordnung des 

Vernunftſtaates geſtalten ſoll. Wir ſahen, daß es neben der Idee 

einer machtvollen Vertretung des Staatsgedankens und des Sozial— 
prinzips ganz beſonders die Idee der Arbeitsteilung iſt, aus welcher 

Plato die Notwendigkeit einer unbedingten Trennung aller poli— 

tiſchen und aller wirtſchaftlichen Thätigkeit gefolgert hat. Auch 
dieſe Folgerung beruht auf der Überſpannung eines an ſich ja 
durchaus berechtigten Grundgedankens. 

So ſehr bei fortſchreitender Kultur mit der zunehmenden 

Kompliziertheit der Verhältniſſe im ſtaatlichen Leben diejenigen Auf: 

gaben das Übergewicht erhalten, bei denen die techniſche Kenntnis 

der Sache entſcheidet und nicht die Volksüberzeugung, ſo ſehr man 

alſo gerade mit Plato von den politiſchen Einrichtungen eine Bürg— 

ſchaft dafür verlangen muß, daß in allen ſolchen Fragen in Regie— 

rung und Verwaltung nur Sachverſtändige die legte Entſcheidung 
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fällen, nicht minder bedeutſam tritt doch gerade auf der Höhe der 

Kultur das Bedürfnis und das Streben hervor, den für die Volk: 
wohlfahrt gefährlichen Konjequenzen einer übermäßigen Arbeit: 
teilung entgegenzutreten. Und dieſes Streben bridht ſich Bahn 
jelbjt auf die Gefahr Hin, daß Fortichritte der Arbeitsteilung wieder 

rückgängig gemacht werden müfjen. 

Während z. B. Plato um des Prinzipes der Arbeitsteilung 

willen die rein berufsmäßige Organifation der Wehrverfaflung vor: 

ihlägt, hat dagegen die Neuzeit den entichiedenften Rückſchritt in 

der Arbeitsteilung gemacht, indem fie zu dem Prinzip der allge: 
meinen Wehrpflicht zurüdtehrte, in der Erkenntnis ſowohl ihrer 
militäriichen Bedeutung, wie ihres Wertes für die Erhaltung der 

phyſiſchen und moraliichen Gefundheit des Volles. — Plato ver: 

langt im Intereſſe der Arbeitsteilung die ausschließliche politiiche 

Herrſchaft der Sachkenntnis, die Neuzeit jebt neben die Minijter 

und ihre Näte d. h. neben die Techniker und Fachleute cin Ab: 

geordnetenhaus, d. 5. zum großen Teile Laien. Plato will, daß 

der Schufter nichts als Schufter, der Landwirt nur Landwirt umd 
nicht auch Richter ſei u. |. w., die Neuzeit jegt auf allen Gebieten 

durch die Ausdehnung der lokalen Selbftverwaltung und der Ge 
\hworenenjuftiz, durch unbezahlte Ehrenämter, durch Einführung von 
Vertretungen neben den Beamten in &emeinde und Staat die 

Laien neben die Techniker. Und fie begeht alle diefe Sünden gegen 
die Arbeitsteilung, weil die Teilnahme anı öffentlichen Leben ein 

Gegengewicht gegen die fittliche und geiftige Verfümmerung von Sn: 

dividnen und Klaſſen bildet, weil fie im Intereſſe einer alljeitigeren 

Erziehung der Nation und eines größeren Sleichgewichtes der Kräfte 

unentbehrlich iſt.!) 

Das hat bereits der größte Geſchichtſchreiber der Antike klar 
ausgeſprochen, indem er es ſeinen Perikles als einen Ruhmestitel 

des damaligen Athens verkünden läßt, daß hier ein und dieſelben 

') Vgl. die ſchöne Ausführung Schmollers: Grundfragen ©. 12. 
Tazı „Über das Weſen der Arbeitsteilung a. a. O. ©. 60. 
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Männer die Verwaltung öffentlicher Ämter mit privatwirtichaftlicher 

Thätigfeit vereinigten und aud das arbeitende Volk ein hinläng— 

liches Verſtändnis für öffentliche Dinge befige.!) Allerdings wird 
bier das Beftehende von dem Redner der Demokratie idealifiert und 

in ftarfer Überfchägung der Regierungsfähigkeit und der politifchen 
Bildung der Mafjenmehrheit die Autonomie der Gejellihaft ebenjo 
einjeitig verherrlicht, wie die philojophiichen Gegner der Demokratie 

das entgegengejegte Prinzip überjpannt haben, allein die Weber: 

treibung thut der allgemeinen “dee, die der perikleifchen Auffaſſung 

zu grunde liegt, feinen Abbruch. Dem in der menjchlichen Natur 

jelbft liegenden Bildungstriebe, wie den Xebensbedingungen des 

Kulturftaates widerſpricht es in gleicher Weile, wenn das Denen 

und Fühlen des Einzelnen durd) die einfeitige Thätigfeit in feinem 

befonderen Lebensberuf vollkommen abjorbiert und jo mehr oder 

minder unempfänglic) wird für alles, was jenfeit3 der eigenen 

Lebens: und Intereſſenſphäre liegt. Die Bildungsgegenjäge, Die 
dadurch entftchen, enthalten womöglich eine noch jchlimmere foziale 

Gefahr, als die Gegenfäge des Belites. Sie duch möglichſte 
Hebung der Sntelligenz und politiichen Bildung der unteren Klaffen zu 

mildern, ift eine Hauptaufgabe aller jozialen Reform. — 

Zu der rückſichtsloſen Konjequenz, mit der Plato bei der Dr: 

ganijation der Staatägewalt den Grundjaß der Arbeitsteilung zur 
Geltung bringt, fteht in eigentümlihem Widerfpruh das indivi- 

duelle Lebensideal, welches er für diejenigen aufftellt, denen er 

die Staatsgewalt anvertraut willen will. Dieſes deal des voll: 

fommen harmoniſch ausgebildeten, Törperlich und geiftig vollendeten 

Menſchen, das der philofophiihe Staatsmann Platos in feiner 

Perſon verwirklicht, beruht auf einer Verkennung der Schranken, 
in welche eben die Notwendigkeit der Arbeitsteilung das ſchwache 

und Eurzlebige Menjchenmwefen gebannt hält. indem Plato in denn 

Ideal feines Staatsmannes die intenfivfte Kraft ſpekulativen Denkens 

1) Thukydides IT, 40: Evı Te Tois avrois orxeimv aua xai noAtıxzWr 

Entucisın xai Erkpois ngös Epya Tergauuevos ta nodrıxe um Evdews 

yywvät. 
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mit der Fülle des Fachwiñens und praftiider Errahrung vereinigt 

bentt, Baur er aui Eine Terion, was duch toezialiferte Ausbil 
Kung der Kräfte in tehr verichiedenurtigen Lebensberuren al3 du: 

Hochite erreiht werden kann. In der Ferton des philoſĩophiſchen 

Ztaatsmannes toll das Unmögliche möglid, werden, in ihr jih 
eine Zummierung von Kräften verkörpern, die nur in unteren Ge: 

danken vollziehbar it. Tazu die piychologiſche Unmwuhricheinlichkeit, 

daß ſich in denſelben Teriönlichleiten öfters gerade Die entgegen: 
neiegteiter Haben vereinigen werden: Tas Tulent zur augenblid: 

lien und doch zugleich volltändigen Würdigung der Gegenmurt, 

zum ununterbrochenen „Pulsfühlen der Zeit”, da3 den Staatsmann 

macht, und das jo weſentlich verſchiedene Talent der rein abitraften 

Spelulation!') 

Kun iſt freilih die Inkonſequenz, der wir bier bei dem 

eiftigen Lerteidiger der Arbeitsteilung begegnen, pſfychologiſch voll 

tommen begreiflih! Plato mußte dieſe Inkonſequenz begehen, wenn 

er nit von vorneherein auf die Verwirflihung jeines Staatsideuls 

verzichten wollte. Coll die Intelligenz und Leiſtungsfähigkeit einer 
Regierung all das aufmwiegen, was Willen und Urteilsfraft aller 

Übrigen etwa zur Köfung ihrer Aufgaben beitragen fünnte, dann 

muß man in der That von dem Einen oder den Wenigen, welde 

dieſe Negierung darftellen, nichts geringeres verlangen, al3 daß fie 

das Unmögliche möglid) machen. 

Man fieht, wie auf den abitraften Höhen der begriffsmäßigen 

Ntonftruftion, die alles auf möglichſt einfache Prinzipien zurückführen 

will, ſelbſt bei einem ſonſt durch ſcharfe und feinfinnige Beobachtung 

des Menfchenlebens und feiner Schwächen ausgezeichneten Denker 

das Sefühl für die Unvollfommenheit alles Irdiſchen völlig verloren 

geben kann. Die der Wirklichkeit gegenüber jo oft befundete Schärfe 

bes Urteils verfagt der Möglichkeit gegenüber gänzlich und macht 

gl. die von Nofcher (Grundlagen der Nationalötonomie $ 25) 
bervorgebobene Ihatfache, dal gerade die genialften Staatgmänner — wie 

tt von ſich Auferte weit mehr inftinttmäßig ihren Weg zu fühlen, als 

ihn mit einer Klarheit, die ihn für andere bejchreiben könnte, zu jehen pflegen. 
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der reinen Phantaftif Pla. Wenn aber das Regenteniveal Platos 
ein Phantom ift, wenn es nie ein Regierungsſyſtem geben wird, 
deſſen leitenden Mittelpunkt eine „alles umfaſſende“ Vernunft bildet, !) 

dann ift auch das gejamte harmonische Lebensbild des Idealſtaates 
eine Utopie Wenn niemals eine Regierung im Stande fein wird, 

den ganzen unendlicd) Fomplizierten Organismus der Gejellichaft von 
Einer Stelle aus jo zu leiten, daß innerhalb desjelben jedes einzelne 
Glied völlig zu jeinem Nechte fommt, daß mit dem Intereſſe der 

Geſammtheit zugleich jedes berechtigte Intereſſe und Bedürfnis der 

Einzelnen befriedigt wird, dann iſt aud das ideale Verhältnis 
zwijchen Regierenden und Negierten, wie es Plato durd) die wahre 

Staatskunſt verwirklicht denkt, eine Illuſion. Die zahlreichen Sn: 

dividuen, welche ſich durch die rechtlich” allmächtige, aber gegenüber 

der Größe der ihr geftellten Aufgabe ewig unzulängliche und irrtums— 

fähige Regierung verhindert jehen würden, ihre Jndividualität jo 
zur Geltung zu bringen, fich jo zu entwideln und auszuleben, wie 

fie e8 nach ihren perjönlichen Anlagen und Kräften beanjpruchen 
fönnten, alle die, welche bei der Unmöglichkeit der freien Berufs: 

wahl duch jolhe Berfennung gewaltjam in eine falſche Berufs: 

und Lebensrichtung hineingezwungen würden, fie wären ebenfoviele 

beredte Zeugen gegen den Anjpruch des platonischen Staates, ein 

Reich vollfommener Gerechtigkeit, wahrer Freiheit und Gleichheit zu 

jein. Sn dem Momente, wo man mit der Verwirklichung dieſes 

Staates Ernft machen wollte, würden aud) die Kräfte wirkſam 

werden, welche feine beiten Intentionen in ihr Gegenteil verkehren 

würden, fein Gerecdhtigkeitsideal in drückend empfundene Ungerechtig— 

feit, jein Freiheit: und Gleichheitsprinzip in Zwang und Per: 

gemwaltigung. Statt eines lebendigen Organismus, der er nad) der 

Abficht feines Urhebers fein follte, Hätten wir das jeelenlofe Näder: 

werf einer Majchine vor und. Das politiiche Gebilde, welches als 

) Der vous, der Eni nav vor xai Biene, wie e& Leg. 875d von 

ber Einficht de3 wahren Staatsmanns heißt. Vgl. Mori. 301d: EIekeıv zei 
durarov eivaı uſtꝰ agerijs xui Ertoryuns agyorra Te dixua zei 001« 

dıaveueıv 0pIWs nüoı. 
Böhlmann. Geſch. des antiten Kommunismus u. Sozialismus. I. 30 
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bloßes Murterbild im Lichte idealer Verflärung ſtrablt, würde — in 
den Ztaub des Jrdiichen berabgezogen — in der That zu jenem 
Zerrbilde werden, welches die moderne Kritif aus Dem platoniiden 
Staat gemadt hat, indem Ne ihn nicht darnach beurteilte, wie er im 

Geiſte eines Schöpiers lebte, Tondern nad) der Mikgertalt, melde 
ihm das wirkliche Leben geben würde. 

Übrigens int nicht bloß die Regierung, die ulles ſiebt um 
alles fann, das Erzeugnis eines ideologiſchen Togmatismus, tondern 

auch das "erhalten, melches Plato ihr gegenüber von dem Ne 
gierten erwartet. Welche Verkennung der Menichennatur, zu glauben, 

daß, wenn mur der wahre Herrider in der Welt erichiene, alle 

Herzen ihm zufliegen würden,!), dag in diefem Falle die indivi— 

duellen Jdeen des Einzelnen über das Gerechte binreichen würden, 
die Gemüter zu dieſen Idealvorſtellungen zu befehren und uralte 

Inſtitutionen duch Gebilde der abitraften Vernunft zu eriegen, 
troß der dabei unvermeidlichen Verlegung zahlloter berechtigter In— 

tereſſen und tiefgemurzelter Anichauungen und Lebensgewohnheiten, 

an denen nun einmal die ungeheure Mehrheit mit Leidenschaft zu 

hängen prlegt! Als ob die alten Menſchen von Heute unter ver: 

änderten Lebensbedingungen notwendig auch neue Menichen merden 

müßten! Es ijt dertelbe vulgäre Fehler, der bei den meijten Ute: 

piſten wiederfehrt, daß jie den Menſchen nad) dem beurteilen, mas 

fie jelbit in gleicher Lage empfinden und thun würden. 

Allerdings hofft Plato einen Wandel in den Motiven menjc: 

lichen Handelns gleichzeitig von der überzeugenden Macht der Belehrung. 

welde von den pbilotophiihen Begründern des neuen Gemeint: 

wejens ausgehen ſoll. Allein auch diefe Hoffnung ift eine rein 

ntopiiche. Sie beruht auf der Theorie von dem wohlverjtandenen 

Intereſſe des Individuums, ſowie auf der platoniſchen Überſchätzung 
von Erziehung und Belehrung, die zu den Atavismen aus der Auf— 

klärungsepoche, aus der Sophiſtenzeit gehört, ein Erbe, an dem das 

platoniſche Denken reicher iſt, als man ſich gewöhnlich vergegenwärtigt. 
— — — —— — 

— 1) oA. 301d. 
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Zwar hat fih gerade die Lehre vom wohlverjtandenen Syn: 

terefje 6i3 auf den heutigen Tag behauptet, von den ja auch der 
Aufklärung entjprungenen Katehismen der franzöfiihen Revolution 
duch die Schule Benthams hindurch bis zu dem Syftem des ge: 

ſellſchaftlichen Utilitarismus, welches in Iherings „Zweck im Recht” 

zur Darftellung fommt. Wie für Plato beruht auch für Ihering 
die politiiche Bildung des Individuums weſentlich auf dem „richtigen 

Verftändnis der eigenen Intereſſen“, ſowie auf der Erkenntnis, daß 

„das eigene Wohlergehen bedingt ift durch das des Ganzen, und daß 

man, indem man leßteres fördert, zugleich fein eigenes Intereſſe 

fördert“, daß „die gemeinfamen Intereſſen zugleich die des Einzelnen 

find.“ ') — Mein man wird troß dieſer bedeutſamen Nachfolge nicht 

lagen fünnen, daß e3 gelungen ift, die Einwände gegen die theoretische 

Nichtigkeit und praftiiche Anwendbarkeit der Lehre zum Schweigen 
zu bringen. Wer das Verhältnis zwilchen Individuum und Staat 

auf eine jo einfache Formel zurüdführen zu fönnen glaubt, wird 

vor allen die Schwierigkeit, den Einzelnen für den Staat zu ge: 

winnen und zum jozialen Handeln zu erziehen, ſehr leicht unter: 

ſchätzen. Dies zeigt fi) ſchon bei Plato. Er gibt ſich der Täuſchung 

bin, daß die einfache und klare Formel, in der er ſelbſt die Löſung 

der Disharmonie zwijchen individuelem und ftaatlihen Wollen ge: 

funden zu haben glaubt, auch für alle Anderen oder wenigſtens die 

Mehrzahl faßbar und für ihr Handeln beftimmend jein werde. 

Al3 ob es fo leicht wäre, fein eigenes Beſtes oder gar das der 

Gejamtheit zu erkennen! Als ob fich überhaupt ein Etandpunft 
objeftiver Beurteilung finden ließe für das, was der Wohlfahrt des 

Einzelnen, dem „mwohlverftandenen” Intereſſe entipricht! 

Wenn es aber feinen ſolchen abjoluten Maßftab gibt, wie 

ift da zu erwarten, daß ſich der Einzelne bei der Entſcheidung 

einer idealphilofophiichen Ethif beruhigen werde, die fein wahres 

Intereſſe beiler zu verjtehen behauptet, als er jelbft? Wie läßt fich 
— —— — — — 

1) ©. dieſen Satz von der Koinzidenz des Öffentlichen und privaten 

Sijntereffeg, der unmittelbar aus Plato entnommen fein könnte a. a. O. I, 549, 

dazu 593. 
30* 
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3. B. der Satz von der Koinzidenz des Glüdes und der Sittlichfeit, 
welcher die Hauptgrundlage der platonischen Sozialphilofophie bildet, 
für das individuelle Bewußtjein beweilen? Ber berechnende Egoik 

mus de3 Klugen und Starken wird immer Mittel kennen oder zu 

Eennen glauben, welche ihm eine unfittlihe Ausbeutung Anderer ge 

ftatten, ohne daß jein individuelles Glücksgefühl darunter leide 
oder gar dem Gefühl des Elends Plag macht. Schon Viele haben 

in ſolchem Glüc ein hohes Alter erreicht, ohne daß es ihnen irgend: 

wie zum Bewußtfein gefommen wäre, daß der Gejamtertrag ihre: 

Lebens an Glück durch ein wahrhaft fittliches und joziales Verhalten 

wefentlid) gefteigert worden wäre. Wer will ihnen beweiſen, daf 
fie ihr ntereffe nicht wohl verftänden? Wer will dem Egoiſten, 
der die beglüdende Rückwirkung der Mitfreude und der Opfer: 

willigkeit, der liebevollen Hingebung an die Mitmenfchen und an 

die großen Intereſſen der Gelamtheit gar nicht kennt, dasjenige 

Maß von Wohlbefinden mit Erfolg abftreiten, welches er thatſächlich 

zu befigen behauptet? Was will ihm gegenüber eine Aufforderung 

zu angeblih Beſſerem, wenn er erklärt, er jei nun einmal fo be 

jcheiden, daß er ji mit dem „geringeren“ Glücksgrad begnüge?”) 

Was der Einzelne als Glück fühlt, ift eben viel zu verjchiedenartig, 
als daß es durch ein abjolutes Prinzip regulierbar wäre. Wie naiv 

ijt vollends der Slaube, die Menjchen jelbft davon überzeugen zu 

fünnen, daß für fie jogar der Verzicht auf dag Leben das Beſte 

jei, wenn es durch unbeilbare Krankheit oder Gebrechlichkeit „mutz 

los“ geworden, daß der Staat nur zu ihrem eigenen Glück ſie 

dabinfterben läßt und die Ärzte verbannt, die ihnen etwa dies nuf 
loje Leben zu frilten wagen! 

Nicht minder problematiſch ift die Hoffnung. daß die Idee 
der Intereſſenſolidarität zwiſchen Individuum und Geſellſchaft je 

mals ſo allgemein und ſo intenſiv das Handeln der Einzelnen be— 

ſtimmen werde, wie es im Vernunftſtaat der Fall ſein ſoll. So 

') Nach der einleuchtenden Bemerkung Schuppes gegen Ihering in 
Schmollers Jahrb. 1882 1122: „Ethische Standpunkte. Dazu Schuppes 
„Ethit“ passim. 
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richtig es ift, daß das perfönlihe Wohlergehen in hohem Grade 

von der Gejamtwohlfahrt abhängt, daß das Wohlbefinden jedes 

Einzelnen auf manderlei Weile mit dem Wohlbefinden Aller ver: 
knüpft ift, die präftabilierte Harmonie zwiſchen individuellem und 

allgemeinem Intereſſe, zwischen dem Wohl des Einzelnen und dem 

der Gefellichaft, wie fie die platoniſche Sozialtheorie vorausſetzt, 

iſt eine Abjtraktion, welche vor dem wirklichen Leben nicht beitehen 

ann, obgleich auch dieſe Theorie jeitdem vielfach wiederholt worden 

it.) Es ift eine Illuſion, wenn noch neuerdings Herbert Spencer 

gemeint hat, die allgemeine Tendenz der geſchichtlichen Entwicklung 

ftrebe bejtändig einem Zuſtande entgegen, in welchem „beide Sin: 

tereifen, die der einzelnen Bürger und die der Gejamtheit in Eins 

verſchmelzen und die den einen und den andern entiprechenden 

Gefühle zu vollfommener Übereinftimmung gelangen.“ ») 

Menn Plato für die Opfer, welche der Einzelne der Gemein: 

haft bringt, demjelben gleichzeitig eine individuelle Lebensförderung 

durch den Staat in Ausfiht jtellt, melche die in der Hingabe an 

die Gemeinſchaft Tiegende individuelle Lebensopferung mehr oder 

minder aufiviegt, jo ignoriert er, daß dieſe Ausgleihung doch nur 

für das abftrafte Individnum gilt, während das konkrete ſehr 

wohl einen jolchen Erfaß nicht finden und ganz und gar zum Opfer 

fallen Fan. Bon einer Spdentität des Intereſſes der Gejamtheit 

und der Einzelnen kann eben nur injoferne die Rede fein, als man 

unter legteren den Durchſchnitt verjteht, nicht dieſes oder jenes be: 

ftimmte Individuum. Zwiſchen diefem Einzelnen und der Gejamt: 

heit kann ſehr wohl ein ſcharfer Intereſſengegenſatz entſtehen, eine 

Thatſache, die ja Plato ſelbſt unwillkürlich anerkennt, indem er ſich 

die bekannten Wendungen aneignet, daß das Intereſſe des Einzelnen 

) Ich ſehe hier eine gewiſſe Ideenverwandtſchaft ſelbſt mil Ricardo, 

Adam Smith und Malthus, deren Anſichten über die präſtabilierte Harmonie 

zwiſchen dem Wohl des Einzelnen und der Geſellſchaft, über die Wirkſamkeit 

des „wohlverſtandenen“ Selbſtintereſſes kaum weniger optimiſtiſch ſind, als 

die entſprechenden platoniſchen. 
2) Thatſachen der Ethik. D. A. S. 263. 
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ih dem Ganxn unterordnen müfe, Dat Die mabre Ztautsfımt 

nicht einseitig den Nuten des Einzelnen, ſondern das allgemeine Wobl 

im Aune babe, dat; leyteres Dem ertieren vorangeben müne, und ma: 

beraleihen Äußerungen mehr find, aus denen far hervorgebt, daß 
Die Nechnung bezüglid der Intereſenharmonie chen doch nicht obne 

Bruch aufgeht. 
Übrigens iſt auch Platos eigenes Nertrauen auf die übe: 

zcugende Mraft der ganzen Cchre 10 wenig ein unbevingtes, daß cr 

zur Ztüte derielben und „um bie Bürger gencigter zu machen, für 
den Ztaat und für einander Zorge zu tragen“,’) noch ein andere 

und zwar tchr bedenfliches Hilfsmittel heranziehen zu müſſen glaubt, 

nämlich „zweckmäßige Täuſchungen“, wie fie ihm die Religion und 

der Mythus an die Hand gab.:) 
Zwar iſt e& an und für ſich ja durchaus fontequent, wenn 

Plato, um von der Wahrheit feines Staatsideals zu überzeugen, 
zuleßt an den Glauben appelliert. Die oberiten Prinzipien der 

Sozialphiloſophie find wie die aller Rhilojophie Ariome, die als 

ſolche feinen eraften wiitenichaftlichen Beweis, jondern nur ein ſub— 

jektives Fürwahrhalten zulaſſen. Jede Anficht über den Zweck des 

<taates, über die Zwede jeiner Glieder und ihr Verhältnis zum 

Staatsganzen ift mehr oder minder Glaubensſache, worüber ſich am 

menigiten Die moderne Staatswiſſenſchaft täuſchen kann.s) Und 

wenn auch Plato perjünlid überzeugt war, feinen Staatsbegriff voll 

fommen hinreichend begründet zu haben, jo hat er doch injoferne 

inſtinktiv das Nichtige gefühlt, als er die Notwendigkeit anerkannte, 

denjelben nicht bloß der Maſſe, jondern womöglich auch dem Höchſt⸗ 

ſtehenden eben zugleich als einen Glaubensbegriff nahe zu bringen. 

'y Aland: wide xei Toito .... EU dv yo apos 10 udAkor arıors 

Is nuktns re xuir dAkjkar xndeodc. 

’) AlAb: Tis de oWv yuiv, nv Ö' &yu, unyarn yeroro Wr 
prrdar tor ev deorti yıyvoußror, wr di) vüv EAkyouer, yerruior 
u ir Werdoukrorg eisen uchtore ur xai auroüg Tors deyorzas, ei de 
jo, tr eAlnv oA: 

) Tas hat neuerdings befonders treffend hervorgehoben Dietzel: Rod: 
bertue II, 214. 

N‘ 
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Allein jo folgerichtig das war, nichts könnte doch die innere 
Schwäche der Grundlagen, auf denen fi das harmonijche Lebens: 

bild des Idealſtaates aufbaut, klarer darthun, als gerade diefe Be: 

rufung auf die religiöfe Sanftion, die ihr Urheber felbft als eine 

„Züge“ anerkennen muß und die er mur duch echt ſophiſtiſche 
Argumentation zu rechtfertigen vermag.!) Es ift als ob Nlato felber 

eınpfunden habe, wie wenig das Gefühl der „Brüderlichfeit“, von 

dem die Volfsgenoffen feines Staates für einander erfüllt fein follen, 

den thatſächlichen Volksinſtinkten, der niederen ebenjo, wie der 

höheren Schichten, entjpricht, wenn er es für notwendig hielt, dies 

Gefühl duch ein Märchen hervorzurufen. 

Die Erfahrungen der Neuzeit haben wahrlich zur Genüge 

gezeigt, daß von den drei Grundforderungen des doftrinären Demo— 
kratismus, der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Feine weniger in 

dem inftinftiven Bedürfnis des Volkes wurzelt, al3 die Idee der 

„Brüderlichfeit”. In dem aus der Kargheit der Natur ewig neu 

fi gebärenden und zugleich für die Vervollkommnung des Menſchen— 

geſchlechtes unentbehrlichen Wettbewerb um den Lebensbedarf, in 

dem furchtbaren Kampf um das Dafein, der unaufhörlich Die 

Schwachen durch Elend, Hunger, Siehtum dahinrafft, unter Jolchen 

naturgegebenen Xebensbedingungen, welche den Kampf geradezu 
verewigen und immer von neuem Eieger und Beliegte Ichaffen, ift 

die dee der allgemeinen Verbrüderung ein Phantom. 

Allerdings glaubt Plato, dieſen Kanıpf duch die Verwirk— 
lihung feiner radikalen NReformpläne auf dem Gebiete des Eigen: 

tums3=- und Eherechtes, durch „Bejeitigung von Armut und Neid): 

tum”, wenn nicht ganz aus der Welt zu fchaffen, jo doch feiner 

gefährlichiten Wirkungen zu entkleiden. Allein jo jehr wir die 

Energie des fittlihen Idealismus bewundern mögen, mit der diefe 
Eozialphilojophie bemüht it, in den Kampf der Gelelichaft den 

Frieden, in ihre felbftfüchtige Zerfahrenheit den Gemeinfinn und die 

Harmonie hineinzutragen, nicht minder augenfällig iſt es, daß Platos 

1) ©. die ganz den Geift der Sophiftit atmende Ausführung über Die 

Zuläjfigteit ber Täuſchung und tendenzidfen Legendendichtung 382c f. 
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praftiihe Vorſchläge zur Erreichung dieſes Zieles ebenſo utopild 

und überſpannt find, wie das Ziel jelbit, daß die Aufhebung von 

Eigentum, Ehe u. ſ. w. niemals jene Wandlung in dem fittlichen 

Empfinden und Handeln der Menfchen herbeiführen mürben, die 

Plato von ihnen erhofft hat. 
Auch ift es cine Illuſion zu glauben, daß auf dieſem oder 

irgend einem anderen Wege die Gefühle, welche in dem Familien— 

zuſammenhange wurzeln, fi) jemals auf die große politiihde Ge 
meinjchaft übertragen laffen würden, und dieſe dadurch auf ein 

Marimum von Zuſammenſchluß und Kraft gebracht werben fönne. 

Die weiteften Bande find nicht immer die feiteften!!) Die jtetige 

Beziehung zu einer großen weiten Gemeinſchaft kann zwar dazu 

beitragen, den Einzelnen über einen engherzigen Egoismus empor: 

zubeben. Allein abgefehen von jenen Höchften Gebieten, auf denen 

die Energie der Arbeit in idealen Antrieben wurzelt, wird in der 

Hegel das ſoziale Bewußtjein um ſo ſchwächer, die Gleichgültigkeit 

um jo größer, je umfaffender der joziale Kreis it, für den und in 

den ſich der Einzelne zu bethätigen hat. Die menſchliche Natur 

und die menſchlichen Verhältniſſe find eben in vieler Hinficht ſo 

angelegt, daß das Individuum, wenn jeine Beziehungen eine gewiſſe 

Größe des Umfanges üÜberjchreiten, um jo mehr auf ich jelbit 

zurückgewieſen wird.“) Schon Nriftoteles hat gegen den platonijchen 

Idealſtaat den Einwand erhoben, daß er fich ſelbſt Schwäche, indem 

er das ftarfe „nterejfe für das Eigene und Einzelne durch das un— 

gleich ſchwächere für die Gemeinschaft erſetze. Je mehr etwas Vielen 

gemeinjant jei, deſto weniger Sorgen made ſich darıım der Einzelne. 

Fin platoniicher Bürger, der gleichſam taufend Söhne hätte, würde 

fich nicht etwa um alle gleich viel, ſondern um alle gleich wenin 
kümmern.') Beſſer ein wirkflidder Better jemands zu fein, als auf 

') „Human ſein heißt nicht: Alle Lieben, fondern: ben Nächjten Lieben 

wie ſich ſelbſt.“ Ziegler: Soziale Frage S. 109. 

>) Vgl. die Beobachtungen von Simmel: Über foziale Tifferenzierung 

S. 61 ff. 

*) Pol. II, 1, 10. 1261b: zxıore zug Eenıusieias tuyyareı 16 ade 
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platonifche Weile fein Sohn! Die Freundichaft und Liebe würde 

durch eine derartige Gemeinschaft nur verwäſſert werden, wie ein 

wenig Süßigkeit unter viel Waſſer gegoffen wirkungslos wird. ') 

Sp große Fortichritte daher auch die ſoziale Schulung der 

Völker in der Zukunft noch machen mag, — und wer wollte an 

der Möglichkeit ſolchen Fortſchrittes verzweifeln! — jene vollfom: 

mene und allgemeine Gefühlsgemeinihaft von Luft und Leid, die 

Zujfammenjchnmelzung alles individuellen zu Einem fozialen Leben 

it eine pſychologiſche Unmöglichkeit, — wenn auch diefer Traum 

immer wieder von neuem geträumt werden wird.?) 

Aus alledem geht zur Genüge hervor, daß die von den Ideal— 

ftaat verheißene Koinzidenz des Individual- und des Sozialprinzipes, 

von Individualismus und Sozialismus eine leere Abftraftion ift 

und niemals zur Wirklichfeit werden wird. 

Solange der erbarmungsloje Mechanismus der Naturordnung 

unzählige3 organiſches Leben ſchafft, das nur dazu da fcheint, um 

von anderen verbraucht und wieder vernichtet zu werden, ſolange 

wird auch der Mehanisinus der Gejellichaft, der bis zu einem ge: 

wiſſen Grade ja ebenfalls Naturordnung ift, unzählige Menfchen: 
leben verbrauchen, die der hurte Zwang der Notwendigkeit nie zur 

vollen Entfaltung deſſen kommen läßt, was an Steimen zu einer 

höheren Entwidlung in ihnen liegt. Solange die Erijtenz einer 

zahlreichen dienenden und mehr oder minder hart arbeitenden Malle 

eine Naturnotwendigfeit ift, — und Plato erkennt diejelbe ja ſchon 

durch die Zulaffung der Sklaverei an, — folange wird auch einem 

beträchtlichen Bruchteil des Volkes, viclleiht der Mehrheit, Die 

otov xowöv' TWv Yap idiwv udktora Yoovtilovaw, tWv de xowwW» nrrov, 

7 000» Excorw Enıßahleı xrÄ. 

') II, 1, 17. 1262b. 
2) Man vgl. z. B., was ein platonifchen Anfchauungen fonft fo ferne 

ftehender Schriffteller wie Herbert Spencer in Bezug auf die Vertiefung und 

Frweiterung de3 Mitgefühls, auf die „Uinprägung und Umgeftaltung de3 

Menschen und der Gejellfchaft zu gegenfeitigem Zufammenftimmen*“ in der 

Zufunft für möglich halt. A. a. O. ©. 263 ff. 
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Arsrntisir zeizes der Merien 213 ſelchen zugleich als Selbit- 
met amerkmun, mu Nee Lorer ual: tatio und guantitatin ver: 

mem un ua Ta Grmmflumeeribustett Der Maren im Ganzen, 

me Ze Mäieudkte zum Enortoammen dei Einzelnen bedeutend 

wem Siımam, zer des dei doch gewine in Der Natur der 
au gonle (Frauen, weite menichlide Kraft nicht zu beiei: 

tz termag. Es 77 ein zzspiicher Gedunfe, eine Organiſation 

dez menſichlichen Arbeuslebens runden su wollen, welde im Stande 

were, jesim Einzelnen Die Entridlung teiner Anlagen und Die 

des Ztzates und der Geiellihaft zu ver: 
bürzen. "weiße Here Anlagen —— Selbſt die ſorgfältige 

Überrachung der Jugend im platonitchen Staate würde nicht ver: 

hindern koͤnnen, Dar zahlreiche Talente in der Werfitatt und hinter 

dem Trluae unerkannt oder infolge mangelnder Verwendbarkeit un: 
entwidelt bleiben würden. 

BPlato lost die Auigabe nicht, ſondern umgeht fie, indem er 

eine Theorie von der Vererblichkeit der Anlagen und Talente auf— 

ſtellt, die — wenn ſie richtig wäre — das ganze Problem aller: 
dings weſentlich vereiniachen würde. Er nimmt an, daß bei allen 

Beruisſtänden die Anlagen der Kinder größtenteils denen der Väter 
entſprechen: daß, wie der Sohn des Beamten und Soldaten, ſo 

auch der des Bauern, des Handwerkers und Handarbeiters in den 

meiſten Fällen ſchon durch die anererbte Anlage wieder zum Berufe 
des Vaters förmlich prädeſtiniert, alſo ſchon durch eine von Ge— 

burt an einſeitige Begabung zum Verzicht auf jede andere Stel— 

ung gezwungen ſei, als die, in welche er hineingeboren.?) Nicht 

') Das Wird man der „realiftiichen“ Staatslchre zugeben müſſen. 

S. Gumplowitz: Nechtsftaat und Sozialismus ©. 500. 

2) 415h. 
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die Gejellichaft ift es, die den Einzelnen zum unvollftändigen Men- 

hen berabdrüdt, jondern er wird jchon als folder geboren. 

Man braucht nur diefe naturgegebene Thatjahe dadurch dem 

allgemeinen Bolfsbewußtjein nahe zu bringen, daß man fie in die 

Form des Mythus Eleidet, des Märchend von der Verjchiedenartig- 

feit der Menjchenjeelen, von denen der einen Gold, der anderen 

Silber, der anderen Erz und Eijen beigemiſcht iſt,) — und Die 

öffentliche Meinung ift für den Glauben gewonnen, daß die Stel- 

lung des Einzelnen in der Gejelichaft eine naturrechtlich begründete, 

ja daß fie das Werk des perjonifizierten VBaterlandes jelbit ift, das 

feine Kinder bei der Bildung aus jeiner Erde fo verjchieden be: 

dacht hat. Auf Jolche Weile ift es allerdings leicht, ein Bild der 

Gejelichaft zu Eonftruieren, in welchem fich alleg in Harmonie und 

Gleichgewicht Defindet! Und doch! iſt etwa der Irrtum des mo: 

dernen Liberalismus geringer, wenn er dasjelbe ideale Ergebnis von 
dent Syſtem der freien Konkurrenz erhoffte, von dem ja aud) nicht3 

Geringeres zu erwarten ſein ſollte, al3 daß jeder Einzelne diejenige 

hohe oder niedere Staffel auf der Sozialen Leiter finden werde, 

welche ihm gerechterweife — al3 verdient oder verſchuldet durch 

jeine Individualität — gebühre? 
So führt jeder Verſuch, die Idee eines abjolut guten Staates 

in konkreter Anſchauung auszuführen, immer wieder zu demjelben 
Rejultate. Sie erweilt fie — um mit Kant zu reden -- als eine 

transjcendentale dee, d. h. als ein Begriff, zu dem eine kongru— 
ierende Wirklichkeit in der ſinnlichen Welt nicht gegeben werden 

kann. Was wäre aud) ein Staat, der alle feine Aufgaben gelöft 

hat! Er würde ſich ſelbſt aufheben, weil e3 in ihm für menjch: 

liches Streben feinen Inhalt und fein Problem mehr gäbe. Alles 

menſchliche Streben ſetzt die Möglichkeit eines weiteren Fortichrittes 

) 415a. Cine Theorie, die allerdings nicht willfürlicher ift, al3 ge: 

wiſſe Hypothejen de3 modernen Sozialismus 3. B. don Fourier über das 

harmonische Wechfelverhältnis zwiſchen der Summe der Berufsarten, welche 

die Gefellichaft bedarf, und der Summe der einzelnen Beranlagungen, welche 

die Natur in die Gejamtheit der Menjchen legte. 



ſo machtiger, daß er bis auf d 

banner wieder gefangen genommen bat 

Jahrhundert hat es erlebt, daß Männe 

nen ſozialökonomiſchen Forſchung ftande 

gefallen find. 

„Ich blickte vorwärts — fagt € 

fünftiges Zeitalter, deffen Anſchauungen 
gegründet auf Vernunft und die wahren 
fein würden, daß fie niemals wieder glei 

wärtigen religiöfen, ethiſchen und politife 

und durch andere erſetzt werben könnten 

ſich Laveleye in dem prophetiichen Ausbli 
über da3 Ureigentum: „Es gibt eine £ 
Dinge, welche die befte iſt . .. Gott ker 
Menſch muß fie entdecken und einführen.‘ 

Daß ſolche Rückfälle in platoniſche 

möglich find, ſteht in eigentümlichem Kon 
welche das platoniſche Denken jelbft au! 

hat. Eine Sinnesänderung, die Plato befi 
auch nicht grundfäglich, fo doch tbatiärhfi 
des aha · 
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Dritter Abfchnitt. 

Der „zweitbefte” Staat Blatos. 

1. 

Gefdhihtlihe und pfydiologifhe Voransſehungen. 

Wie wir jahen, war nah Platos Anſicht eine radifale Ne: 

form von Etaat und Gefellihaft nur auf dem Wege des Abjolı- 

tismus zu erwarten. Trotz der vernichtenden Kritif, welche er 

in der Bolitie an der Tyrannis geübt, ijt er gleich den meilten 

Doktrinären — man denfe nur an Rouffeau und St. Simon, an 

Laffalle und Nodbertus! — in gewiſſem Sinne Anhänger des 

Cäſarismus, — vorausgejcht, daß fich derjelbe zum Träger jeiner 

Ideale mad.) „Gebt mir einen Staat, — heißt es noch in 

ſeinem legten Werfe — der von einem abjoluten Fürften beherrjcht 

wird. Der Fürft aber ſei in jugendlichem Alter, mit gutem Ge: 

dächtnis und leichter Faſſungsgabe ausgerüftet, unerichroden und 

edelgefinnt; dazu füge es ein glüdlicher Zufall, daß er unter jeinen 

Zeitgenofjen einen Mann als Berater findet, der zum Gejeßgeber 

berufen if. Dann Tann man jagen: Gott hat jo ziemlich alles 

gethan, was er thun muß, wenn er einem Staat eine außer: 

gewöhnlic glückliche Zukunft bereiten will.) Jedenfalls ift kaum 
ein jchnellerer und befferer Weg denfbar, auf dem der Staat in 

den Befiß einer Berfaffung gelangen Fönnte, welche ihm dauerndes 

Glück verbürgt.“ 3) 
Es ift gewiß fein zufälliges Zuſammentreffen, daß in der: 

jelben Zeit, wo in der fozialpolitiichen Theorie die Monarchie jo 

bedeutjan in den Vordergrund tritt, eben die Monarchie für die 

helleniſche Welt eine ftetig fteigende Bedeutung erhielt. Während 

') Vgl. Rep. 499. Tazu oben ©. 416. 

?) Leg. 710d. 
3) 710b: Tevrnyv Tour Njulv 0 TUoaVVoS tijj protvu êxſto NIE0S 

EXEIVRIS TRIS Pvacoıy, Ei UEAAEL noAls ws dvrarov Eatı TEyIoTa xai «gror« 

oynjaeır noluteier, ijy Audovca evduruoveorara diakeı . Iaırtwv ydp Tavıns 
xcei ausivwy nokıreias. diedesıs ovT' Eotiv 00T’ dv NOTE FErOITO, 
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ih im Rorden die Erhebung des makedoniſchen Königtums vor— 

bereitete und in Hellas ſelbſt die Tyranni3 mieder ihr Haupt zu 

erheben begann, war der größte Teil de3 helleniſchen Weiten: 
durch die gewaltige Hand des eriten Tionys zu Einem Reiche 

verichmolzen worden, deſſen Bejtand jelbit durch den Übergang 

der Negierung auf einen jungen unerprobten Nachfolger nicht mehr 

in ‚stage geitellt werden konnte. Welch eine Ausjicht, wenn dieie 

ttarfe Monarchie der Sehnſucht der edelſten Geiſter nad) einer 

madıtvollen Darſtellung des Staatsgedankens verjtändnisvoll ent: 

gegenfam, wenn fie ihre Aufgabe im Zinne jenes Tozialen König 

tums ertaflen lernte, wie es eben die Staatslehre des vierten Jahr: 

hunderts al3 eines ihrer politiichen Ideale proflamiert bat!!) Eine 

Ausficht, auf deren Verwirflihung man übrigens um jo mehr 

hoffen durfte, als mit der Thronbefteigung des jüngeren Tiony: 

eine Konſtellation eintrat, welche in überraidhender Weiſe alle die 

Vorausſetzungen zu enthalten jchien, von denen Plato jelbit ein 

mehr oder minder weitgehende Verwirflihung ſeiner Ideen erwartete. 

Auf dem Throne des mächtigſten Hellenenftaates ein jugend: 

licher Fürſt, deſſen lebhafter und empfänglicher Geift bet richtiger 

Leitung einer höheren Auffaſſung feiner Stellung feineswegs un: 
zugänglich Jchien, — ihm zur Zeite einer der hervorragenditen 

Ztaatsmänner der Zeit, Dion, der ganz von dem Geiſte der Alu 

demie erfüllt und ein Bewunderer ihres Meifters, für Plato als 

ber geborene Gefeßgeber erſcheinen mußte, und beide, — der Fürſt, 
wie jein Minister — einig in dem Wunſch, den gefeierten Denker 

jelbft im ihre unmittelbare Nähe zu ziehen, einig auch, wie & 

wenigſtens den Anfchein hatte, in dem Wunſch, daß in jeiner Unter: 

weiſung der fürftliche Jüngling ji zum wahren Staatsınann bilde: 

Iſt es zu verwundern, daß Plato, als der Nuf nach Zyrakus 

an ihn berantrat, fich demſelben nicht verfagt Hat? Er konnte in 

'!) Bgl. die Bemerkungen Platos im Modır. 302 und 296 }. über bir 

Monarchie, ſowie des Arifloteles über das „wahre Hönigtum” als eine Schuk: 

ehr gegen die Klaſſenherrſchaft III, », 2. 1279a. -- VII, 8, 6. 1311a. -- 
VIII, 9, 19. 13154. 
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diefer Einladung von feinem Standpunkte aus nur einen jener 

„glücklichen Zufälle” erfennen, von denen er jelbit im „Staate” 
anerkennt, daß fie dem Philojophen die Notwendigkeit auferlegen, 

fih in den Dienſt des Staates zu ftellen, er mag wollen oder nidht.!) 

Wie weit allerdings die Hoffnungen gingen, mit denen er 

nad Syrakus fam, das läßt fih bei dem apogryphen Charafter 

unferer Überlieferung nicht mehr quellenmäßig feftftelen. Zwar 
wird allen Ernftes berichtet, er habe vom Fürften Land und Leute 
erbeten, um mit ihnen den Verfuh zu einer Verwirklichung de3 

Idealſtaates jelbft zu machen, und Dionys babe ihm auch die Er: 

füllung dieſer Bitte in Aussicht geitellt.?) Allein wenn dabei auch 
von der richtigen Vorausfegung ausgegangen wird, daß in dem 

damaligen Sizilien, wo jo manche Hellenengemeinde verödet und 

in Trümmern lag, die Möglichkeit zu Neugründungen reichlid) 

vorhanden war, jo ift doch die Nachricht ſelbſt allzu ſchlecht be: 

glaubigt. Nur jo viel wird man fiher annnehmen dürfen: Plato 

muß mit großen Erwartungen, mit weitausfehenden Nlänen ge: 
fonmen jein. Denn wie hätte er fi) ſonſt entjchloffen, das be: 

glüdende Dajein im Haine der Akademie, die behagliche Etille der 

Schule im Kreiſe bewundernder Schüler aus allen Teilen der 

Hellenenwelt mit dem fchlüpfrigen Boden und geräufchvollen Treiben 

eines Tyrannenhofes zu vertaufchen? 

Gin jo großes perjönliches Opfer wird nur dann verjtänd: 

fih, wenn er in der That überzeugt war, daß der junge Fürſt 

ſeinen Idealen ein hohes Maß von Empfänglichfeit entgegen: 

bringen werde. Was aber eine ſolche Überzeugung gerade bei 

einem Plato zu bedeuten hatte, da3 wird uns klar, wenn wir uns 

1) Rep 599b. In diefer Beziehung hat der Vf. des fiebenten pfeudo: 

platonifchen Briefes die Eituation richtig beurteilt, wenn er Dion die Pe: 
rufung Platos mit den Worten motivieren läßt: rivas yap xargors ueigovs 
negiuevonuey Toy v negayeyovorww HElg tivi Töyn; 327e. 

») Diog. Laert. III, 21: Aevrepov noos vewrepov xe Jıovuctov 

wiıav yijv zul arIpwWnovs rous xura Tı)v noAteiay avrov Ljoouevovs' 0 de 

xuineg Vnooyoutvos oux EnoiNoev. 
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ih dem Ganzen unterordnen müfle, daß die wahre Staatskunit 
nicht einfertig den Nupen des Einzelnen, jondern das allgemeine Wohl 

im Auge habe, daß letzteres den erfteren vorangehen müſſe, und was 

dergleichen Außerungen mehr find, aus denen klar hervorgeht, daß 

die Rechnung bezüglich der Intereſſenharmonie eben doch nicht ohne 

Bruch aufgeht. 

Übrigens ift auch Platos eigenes Vertrauen auf die über: 
zeugende Kraft der ganzen Lehre jo wenig ein unbedingtes, daß cr 
zur Stüße derjelben und „um die Bürger geneigter zu machen, für 

den Staat und für einander Sorge zu tragen”,') noch ein anderes 

und zwar jehr bedenkfliches Hilfsmittel heranziehen zu müfjen glaubt, 

nämlich „zwecnäßige Täuſchungen“, wie fie ihm die Religion und 

der Mythus an die Hand gab.?) 
Zwar it es an und für fih ja durchaus konſequent, wenn 

Blato, um von der Wahrheit feines Staatsideals zu überzeugen, 

zuleßt an den Glauben appelliert. Die oberften Prinzipien ber 

Sozialphiloſophie find wie die aller Philoſophie Arionte, die al3 

jolche keinen eraften wiſſenſchaftlichen Beweis, jondern nur ein ſub— 

jeftives Fürwahrhalten zulaffen. Jede Anficht über den Zweck des 

Staates, über die Zwecke jeiner Glieder und ihr Verhältnis zum 

Staatsganzen ift mehr oder minder Glaubensſache, worüber fich am 

wenigjten Die moderne Staatswiſſenſchaft täufchen Fann.s) Um 

wenn auch Plato perjönlich überzeugt war, jeinen Staatsbegriff vol: 

kommen binveichend begründet zu haben, jo hat er doch inſoferne 

inſtinktiv das Nichtige gefühlt, als er die Notwendigkeit anerkannte, 

denſelben nicht bloß der Maſſe, Jondern womöglich auch dem Hödjit- 

ftebenden eben zugleich) als einen Glaubensbegriff nahe zu bringen. 

) lad: eAdd zei Torto .... Eu dr &yor n00S 10 uaidor aror 
Tn5 Nolews te zu dAlnlwr xndeodeı, 

2) 4146: Tis @w oww nu, nv d Era, unyarı) yEroto tor 

verdar wur Ev dEeortı yıyrouevwar, ww dr vũv EAEJouEr, yarıaior 

ve Er Werdouerors reisen uddıore ur zei ceoᷣtouo Tor doyorıas, ei d 

un, vv adv aodır: 

) Tas hat neuerdings bejonders treffend hervorgehoben Dietzel: Rob: 
bertus II, 214. 
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Allein jo folgerichtig das war, nichts könnte doch die innere 

Schwäche der Grundlagen, auf denen fi das harmonische Lebens: 

bild des Idealſtaates aufbaut, Flarer darthun, al3 gerade dieſe Ve: 

rufung auf die religiöfe Sanktion, die ihr Urheber felbft als eine 

„Züge“ anerkennen muß und die er nur durch edit ſophiſtiſche 

Argumentation zu rechtfertigen vermag.!) Es ift ala ob Plato jelber 
empfunden habe, wie wenig das Gefühl der „Brüderlichkeit“, von 

dem die Volksgenoſſen feines Staates für einander erfüllt fein jollen, 

den thatſächlichen Volksinſtinkten, der niederen ebenfo, wie der 

höheren Schichten, entjpricht, wenn er es für notwendig hielt, Dies 

Gefühl durch ein Märchen hervorzurufen. 

Die Erfahrungen der Neuzeit haben wahrlich zur Genüge 
gezeigt, daß von den drei Grundforderungen des doftrinären Demo: 
fratismus, der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Feine weniger in 

dent inftinftiven Bedürfnis des Volkes wurzelt, als die dee der 

„Brüderlichkeit”. In dem aus der Kargheit der Natur ewig neu 
ſich gebärenden und zugleich für die Vervollfommnung des Menfchen: 

geichlechtes umentbehrlihen Wettbewerb um den LXebensbedarf, in 

dem furchtbaren Kampf um das Daſein, Der unaufhörlich die 

Schwachen durch Elend, Hunger, Siechtum dahinrafft, unter jolchen 

naturgegebenen Lebensbedingungen, weldhe den Kampf geradezu 
verewigen und immer von neuem Sieger und Befiegte ſchaffen, ift 

die „dee der allgemeinen Verbrüderung ein Phantom. 

Allerdings glaubt Plato, diefen Kampf durh die Verwirf: 

lihung feiner radikalen Reformpläne auf dent Gebiete des Eigen: 

tums= und Eherechtes, durch „Beleitigung von Armut und Reid): 

tum”, wenn nicht ganz aus der Welt zu jchaffen, jo doch feiner 

gefährlichiten Wirkungen zu entkleiden. Allein fo fehr wir Die 

Energie des fittlichen Sdealismus bewundern mögen, mit der diefe 

Eozialphilojophie bemüht ift, in den Kampf der Gefellichaft den 

Frieden, in ihre felbftjüchtige Zerfahrenheit den Gemeinfinn und die 

Harmonie hineinzutragen, nicht minder augenfällig iſt es, daß Platos 

1) S. die ganz den Geift der Sophiftit atmende Ausführung über bie 

Zuläffigfeit der Täufchung und tendenziöfen Legendendichtung 382c f. 
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praftiiche Vorſchläge zur Erreihung dieſes Zieles ebenſo utopiſch 

und überſpannt ſind, wie das Ziel ſelbſt, daß die Aufhebung von 

Eigentum, Ehe u. ſ. w. niemals jene Wandlung in dem ſittlichen 

Empfinden und Handeln der Menſchen herbeiführen würden, die 
Plato von ihnen erhofft hat. 

Auch iſt es eine Illuſion zu glauben, daß auf dieſem oder 

irgend einem anderen Wege die Gefühle, welche in dem Familien— 

zuſammenhange wurzeln, ſich jemals auf die große politiſche Ge— 

meinſchaft übertragen laſſen würden, und dieſe dadurch auf ein 

Maximum von Zuſammenſchluß und Kraft gebracht werden könne. 

Die weiteſten Bande find nicht immer die feſteſten!) Die ſtetige 

Beziehung zu einer großen weiten Gemeinihaft kann zwar dazu 

beitragen, den Einzelnen über einen engherzigen Egoismus empor: 

zuheben. Allein abgejehen von jenen höchſten Gebieten, auf denen 

die Energie der Arbeit in idealen Antrieben wurzelt, wird in der 

Hegel das Yoziale Bewußtfein um ſo ſchwächer, die Sleichgültigkeit 

um ſo größer, je umfaffender der joziale Kreis ift, für den und in 

dem fi) der Einzehte zu bethätigen hat. Die menſchliche Natur 

und die menjchlichen Verhältniffe find eben in vieler Hinficht je 

angelegt, daß das Individunm, wenn feine Beziehungen eine gewiſſe 

Größe des Umfanges überfchreiten, um jo mehr auf fich jelbit 
zurückgewieſen wird.) Schon Nriftoteles hat gegen den platonijcheu 

Idealſtaat den Einwand erhoben, daß er fich ſelbſt ſchwäche, indem 

er das jtarfe Intereſſe für das Eigene und Einzelne durch das u: 

gleich ſchwächere für die Gemeinſchaft erjege. Je mehr etwas Vielen 

gemeinſam ſei, deſto weniger Sorgen mache fid) darum der Einzelne. 

Ein platonijcher Bürger, der gleihjam tauſend Söhne hätte, würde 

jich nicht etwa um alle gleich viel, ſondern um alle gleich wenig 

Eümmern.?) Beſſer ein wirklicher Vetter jemands zu fein, als auf 

1), Human ſein heißt nicht: Alle lieben, ſondern: den Nächſten lieben 
wie ſich ſelbſt.“ Ziegler: Soziale Frage S. 103. 

») Vgl. die Beobachtungen von Simmel: Über ſoziale Differenzierung 

©. 61 ff. 

3) Pol. II, 1, 10. 1261b: yxıore zip Enıueieiag tuyyareı 10 näki- 

— 
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platoniſche Weile fein Sohn! Die Freundſchaft und Xiebe würde 

durch eine derartige Gemeinſchaft nur verwällert werden, wie ein 

wenig Süßigkeit unter viel Waſſer gegoffen wirkungslos wird. ') 

So große Fortichritte daher auch die foziale Schulung der 

Völker in der Zukunft noch machen mag, — und wer wollte an 

der Möglichkeit ſolchen Fortichrittes verzweifeln! — jene vollfom: 

mene und allgemeine Gefühlsgemeinjchaft von Luft und Leid, Die 
Zufammenjchmelzung alles individuellen zu Einem fozialen Leben 

it eine piychologiiche Unmöglichkeit, — wenn auch diefer Traum 

immer wieder von neuem geträumt werben twird.?) 

Aus alledem geht zur Genüge hervor, daß die von dem Ideal— 

ftaat verheißene Koinzidenz des Individual- und des Sozialprinzipes, 

von Individualismus und Sozialismus eine leere Abftraktion ift 
und niemal3 zur Wirklichkeit werden wird. 

Solange der erbarınungslofe Mehanismus der Naturordnung 

unzähliges organisches Leben jchafft, das nur dazu da ſcheint, um 

von anderen verbraucht und wieder vernichtet zu werden, ſolange 

wird auch der Mechanismus der Gejellichaft, der bis zu einem ge: 

wiljen Grade ja ebenfalls Naturordnung ift, unzählige Menjchen: 

[cben verbrauchen, die der harte Zwang der Notwendigkeit nie zur 

vollen Entfaltung deſſen kommen läßt, was an Steimen zu eier 

höheren Entwidlung in ihnen liegt. Solange die Erijtenz einer 

zahlreichen dienenden und mehr oder minder hart arbeitenden Maffe 
eine Naturnotwendigkeit ift, — und Plato erkennt dieſelbe ja ſchon 

durch die Zulaffung der Sklaverei an, — folange wird auch einen 

beträchtlihen Bruchteil des Volkes, vielleicht der Mehrheit, vie 

orov xowöv" Wr yap Idiwv udlıora Yoovrilovsww, tor de xoivWv —Rjtrov, 

7 000» Exuotw Enıßadkeı xTA, 

"II, 1, 17. 1262b. 

2) Man vgl. z. B., was ein platonischen Anfchauungen fonft jo ferne 

jtehender Schriffteller wie Herbert Spencer ın Bezug auf die Vertiefung und 

Frweiterung des Mitgefühls, auf die „Umprägung und Umgeſtaltung des 

Menfchen und der Gejellfchaft zu gegenfeitigem Zufammenftimmen“ in der 

Zufunft für möglich hält. A. a. O. S. 263 ff. 
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Möglichkeit einer höheren Ausbildung feiner menschlichen Fähigkeiten 

und Anlagen fehlen. Er wird fih in der Hauptſache damit be 

guügen müſſen, der Minderheit bei der Ausbildung ihrer Anlagen 

behilflich zu ſein.) Die Vervollkommung der gejellichaftlichen 

Organijation, die Verallgemeinerung und Vertiefung des jozialen 
Pflichtgefühls, welches jeden Menschen als ſolchen zugleich als Eelbit: 

zwed anerkennt, wird Diele Opfer qualitativ und quantitativ ver: 

ringern und auch die Entwidlungsfähigkeit der Maſſen im Ganzen, 
wie die Möglichkeit zum Emporkommen de3 Einzelnen bedeutend 
fteigern können, aber all das hat doch gewiſſe in der Natur der 

Dinge liegende Grenzen, welche menſchliche Kraft nicht zu bejei- 
tigen vermag. Es ift ein utopijcher Gedanke, eine Organijation 

des menſchlichen Arbeitslebeng finden zu mollen, welche im Stande 

wäre, jedem Einzelnen die Entwidlung jeiner Anlagen und die 

Stellung im Organismus des Staates und der Gefellichaft zu ver: 

bürgen, melde diefen Anlagen entſpricht. Selbſt die jorgfältige 
Überwachung der Jugend im platonifchen Staate würde nicht ver: 
hindern können, daß zahlreiche Talente in der Werkſtatt und hinter 
dem Pfluge unerkannt oder infolge mangelnder Verwendbarkeit un: 

entwidelt bleiben würden. 
Plato löſt die Aufgabe nicht, Jondern umgeht fie, indem er 

eine Theorie von der PVererblichkeit der Anlagen und Talente auf: 

flelt, die — wenn fie richtig wäre — das ganze Problem aller: 
dings wejentlih vereinfachen würde. Er nimmt an, daß bei allen 

Berufsſtänden die Anlagen der Kinder größtenteils denen der Väter 

entjprechen: daß, wie der Sohn des Beamten und Soldaten, jo 
auch der des Bauern, de3 Handwerker und Handarbeiters in den 

meitten Fällen ſchon durd die anererbte Anlage wieder zum Berufe 

des Waters fürmlich prädeftiniert, aljo ſchon duch eine von Ge 

burt an einjeitige Begabung zum Verzicht auf jede andere Stel: 

ung gezwungen jei, als die, in welche er hineingeboren.?) Nicht 

5 ) Das wird man der „realiltiichen” Staatslehre zugeben müflen. 

S. Gumplowig: Nechtsftaat und Sozialismus ©. 500. 

2) 415b. 
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die Gejellichaft ift es, die den Einzelnen zum unvollftändigen Men: 

chen berabdrüdt, jondern er wird ſchon als folder geboren. 

Man braucht nur diefe naturgegebene Thatſache dadurch dem 
allgemeinen Volksbewußtſein nahe zu bringen, daß man fie in die 

Form des Mythus Tleidet, des Märchens von der Verjchiedenartig- 

feit der Menfchenjeelen, von denen der einen Gold, der anderen 

Silber, der anderen Erz und Eiſen beigemifcht ift,!) — und Die 

öffentliche Meinung ift für den Glauben gewonnen, daß die Stel- 

lung des Einzelnen in der Gejelichaft eine naturrechtlich begründete, 

ja daß fie das Werk des perjonifizierten Vaterlandes jelbit ift, das 

feine Kinder bei der Bildung aus feiner Erde jo verjchieden be: 

dacht hat. Auf ſolche Weile ift es allerdings leicht, ein Bild der 

Geſellſchaft zu Fonftruieren, in welchem fih alleg in Harmonie und 

Gleichgewicht befindet! Und doch! ift etwa der Srrtum des mo— 

dernen Liberalismus geringer, wenn er dasjelbe ideale Ergebnis von 
dem Syſtem der freien Konkurrenz erhoffte, von dem ja auch nichts 

Geringeres zu erwarten jein follte, als daß jeder Einzelne diejenige 

hohe oder niedere Staffel auf der fozialen Leiter finden werde, 

welche ihm gerechterweife — als verdient oder verjchuldet durch 

jeine Individualität — gebühre? 
So führt jeder Verſuch, die Idee eines abjolut guten Staates 

in konkreter Anſchauung auszuführen, immer wieder zu demſelben 

Nejultate. Sie erweilt ih — um mit Kant zu veden -- als eine 

transscendentale dee, d. h. als ein Begriff, zu dem eine kongru— 

ierende Wirklichkeit in der finnlichen Welt nicht gegeben werden 
kann. Was wäre aud) ein Staat, der alle feine Aufgaben gelöft 

hat! Er würde ſich jelbft aufheben, weil es in ihm für menfch 

liches Streben feinen Inhalt und Fein Problem mehr gäbe. Alles 
menjchliche Streben ſetzt die Möglichkeit eines weiteren Fortſchrittes 

) 4Alda. Cine Theorie, die allerdings nicht willfürlicher ift, als ge: 

wiſſe Hypotheſen bes modernen Sozialismus 3. B. don Fourier über das 

harmonische Wechjelverhältnis zwiſchen ber Summe ber Berufsarten, welche 

die Gefellichaft bedarf, und der Summe der einzelnen Beranlagungen, welche 

bie Natur in die Gejamtheit der Menjchen Iegte. 
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und der ‚yortichritt Die ewige Wandelbarkeit und Umbildungsfäbig⸗ 
feit aller menthliden Tinge voraus. Tier vollkommene Ztaut, der 

nur al3 ein itationäre& Non plus ultra gedacht werden kann, 

negiert dies alles und damit teine eigene Ausführbarkeit. 
Fir haben übrigens feinen Grund, auf die idealiftiiche Sozial: 

philosophie Tlatos herabzuſehen, weil fe dieſe einfſachen Wahrheiten 

verfannt hat. Der Zauber des Gedankens, der hier vorliegt, if 
ein t0 mächtiger, daß er bis auf den heutigen Tag die Geifter 
inner wieder gefangen genommen hat. Selbit unter hiſtoriſches 
Jahrhundert hat es erlebt, dab Männer, die mitten in der modkr: 

ner ſozialökonomiſchen Forſchung ſtanden, in Plato3 Irrtum zurüd: 

gefallen find. 

„Ich blidte vorwärts — tagt Stuart Mil — in ein zu 

fünftiges Zeitalter, deſſen Anschauungen und Einrichtungen jo feit: 
gegründet auf Vernunft und die wahren Anforderungen des Lebens 

fein würden, daß fie niemals wieder gleich allen früheren und gegen: 

wärtigen religiöten, ethischen und politiihen Meinungen umgeſtoßen 

und durch andere eriegt werden könnten.“)) Und ähnlich äußert 

ſich Laveleye in dem prophetiichen Ausblick am Ende ſeines Buche 

über das Ureigentum: „ES gibt eine Ordnung der menichlichen 

Tinge, welche die beite iſt . . . Gott Fennt fie und will fie. Ver 

Mensch muß jie entveden und einführen.” 

Tas ſolche Rückfälle in platoniihe Anſchauungen noch immer 

möglich jind, jteht in eigentümlichem Stontrajt zu den Wandlungen, 

welde das platoniihe Denken jelbjt auf diefem Gebiete erfahren 

hat. Eine Sinnesänderung, die Plato befanntlic dazu führte, wenn 

auch nicht grundjäglich, jo doch thatjächlich auf die Verwirklichung 

des abſolut guten Staates zu verzichten, jich mit dem Ideal einer 
bloß relativ beiten d. h. mit den derzeitigen Dafeinsbedingungen 
dev Menichheit vereinbaren Staats: und Geſellſchaftsordnung zu 
begnügen. 

X ) Autobiographie S. 166. 
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Dritter Abfchnitt. 

Der „zweitbefte” Staat Platos. 

1. 
Geſchichllicie und pficologifhe Voransfegungen. 

Mie wir jahen, war nad) Platos Anficht eine radifale Ne: 

form von Staat und Gejellihaft nur auf dem Wege des Abjolu- 

tismus zu erwarten. Trotz der vernichtenden Kritik, welche er 

in der Bolitie an der Tyrannis geübt, ijt er gleich den meiften 

Dofktrinären — man denfe nur au Rouſſeau und St. Simon, an 

Laffalle und Nodbertus! — in gemwillen Sinne Anhänger des 

Cäſarismus, — vorausgejeßt, daß fich derjelbe zum Träger jeiner 

Ideale madt.‘) „Gebt mir einen Staat, — heißt es noch in 

jeinem letten Werke — der von einem abjoluten Fürften beherrjcht 

wird. Der Fürſt aber ſei in jugendlihem Alter, mit gutem Ge: 
dächtnis und leichter Faſſungsgabe ausgerüftet, unerfchroden und 

edelgefinnt; dazu füge es ein glüdliher Zufall, daß er unter feinen 

Zeitgenofjen einen Mann al3 Berater findet, der zum Gejeßgeber 

berufen if. Dann kann man fagen: Gott hat jo ziemlich alles 

gethan, was er thun muß, wenn er einem Staat eine außer: 

gewöhnlich glüdlihe Zukunft bereiten will.?2) Jedenfalls ift kaum 

ein jchnellerer und befjerer Weg denkbar, auf dem der Staat in 

den Beſitz einer Verfaſſung gelangen Fönnte, welche ihm dauerndes 

Glück verbürgt.”°) 

Es ift gewiß Fein zufälliges Zujammentreffen, daß in der: 

jelben Zeit, wo in der fozialpolitiihen Theorie die Monarchie jo 

bedeutfam in den Vordergrund tritt, eben die Monarchie für die 

helleniſche Welt eine ftetig fteigende Bedeutung erhielt. Während 

') Bgl. Rep. 499. Dazu oben ©. 416. 
⁊) Leg. 710d. 

3) 710b: Tavınm» Toivvv Nulv 0 TUpavvos Tıjv Graıv EYEtw NIQOS 

EXEIVRIS TRIS PVocoıwv, Ei uEAAEL noAls Ws duvarov Eoti Taylora zai agtar« 
oynosıy nokteier, ijj Audovoa erdauuovkotare diekei. Iaırwy yag Tavıns 

xai «ueirwy nokıreius. duedEots onT' Eorıy ont’ «v NOTE YErOoLTo, 
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ih im Norden die Erhebung des makedoniſchen Königtums ver: 

bereitete und in Hellas jelbit die Tyrannis wieder ihr Haupt zu 

erheben begann, war der größte Teil des helleniichen Weſtend 

durch die gewaltige Hand des erſten Dionys zu Einem Neice 
verichmolzen worden, deilen Beitand jelbjt durch den Übergang 

der Negierung auf einen jungen unerprobten Nachfolger nicht mehr 

in Frage geftellt werden Fonnte. Welch eine Ausficht, wenn bieie 

jtarfe Monarchie der Sehnſucht der edeliten Geiſter nach einer 

machtvollen Darſtellung des Staatsgedankens verjtändnisvoll ent: 

gegenfam, wenn fie ihre Aufgabe im Zinne jenes jozialen König: 

tums erfaſſen lernte, wie es cben die Staatslehre des vierten Jahr— 

hunderts als eines ihrer politiſchen Ideale proflamiert hat!!) Eine 

Ansfiht, auf deren Verwirklichung man übrigens um jo mehr 

hoffen durfte, als mit der Ihronbeiteigung des jüngeren Tiony 
eine Konjtellation eintrat, welche in überraichender Weije alle die 

Norausjegungen zu enthalten ſchien, von denen Plato jelbjt eine 

mehr oder minder weitgehende Verwirklichung jeiner Ideen erwartete. 

Auf dem Throne des mächtigjten Hellenenftaates ein jugend: 

licher Fürſt, dejlen lebbafter und empfänglicher Geijt bei richtiger 

Zeitung einer höheren Auffaſſung jeiner Stellung keineswegs u: 

zugänglich ſchien, — ihm zur Zeite einer der hervorragendften 

Staatsmänner der Zeit, Dion, der ganz von dem Geijte der Aka— 

dentie erfüllt und ein Bewunderer ihres Meifterd, für Plato als 

der geborene Gejeggeber ericheinen mußte, und beide, — der Fürſt, 
wie jein Minifter — einig in dem Wunſch, den gefeierten Denker 

jelbjt in ihre unmittelbare Nähe zu ziehen, einig aud), wie & 
wenigſtens den Anſchein batte, in dem Wunſch, daß in jeiner Unter: 

weilung der fürjtliche Jüngling ſich zum wahren Staatsinamm bilde! 

Iſt es zu verwundern, daß Plato, als der Ruf nach Zyrafus 

an ihn berantrat, fich demjelben nicht verjagt hat? Er Fonnte in 

I) Vgl. die Bemerkungen Platos im Hodır. 302 und 296 f. über bie 

Monarchie, ſowie des Arifioteles über das „wahre Königtum” als eine Schu: 

wehr gegen die Klaſſenherrſchaft III, >, 2. 1279a. -- VIII, 8, 6. 1311a. -- 

VIII, 9, 19. 15153. 
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diefer Einladung von feinem Etandpunfte aus nur einen jener 

„glücklichen Zufälle” erkennen, von denen er felbft im „Staate“ 
anerkennt, daß fie dem Bhilofophen die Notwendigkeit auferlegen, 

fi) in den Dienft des Staates zu ftelen, er mag wollen oder nidht.!) 

Mie weit allerdings die Hoffnungen gingen, mit denen er 

nad Syrakus fam, das läßt fi bei dem apogryphen Charakter 

unferer Überlieferung nicht mehr quelenmäßig feftftelen. Zwar 

wird allen Ernftes berichtet, er habe von Fürſten Land und Leute 

erbeten, um mit ihnen den Verſuch zu einer Verwirklichung des 

Idealſtaates elbft zu machen, und Dionys habe ihm auch die Er- 

füllung dieſer Bitte in Ausſicht geftellt.) Allein wenn dabei aud) 

von der richtigen Vorausfegung ausgegangen wird, daß in dem 

damaligen Eizilien, wo fo manche Hellenengemeinde verödet und 

in Trümmern lag, die Möglichkeit zu Neugründungen reihlid) 

vorhanden war, jo ift dod die Nachricht ſelbſt allzu fchlecht be: 

glanbigt. Nur jo viel wird man ficher annnehmen dürfen: Plato 
muß mit großen Erwartungen, mit weitausfehenden Plänen ge: 
fommen jein. Denn wie hätte ev fi fonft entichloffen, das be: 

glüdende Daſein im Haine der Akademie, die behagliche Stille der 

Schule im Kreiſe bewundernder Schüler aus allen Teilen der 

Hellenenwelt mit den ſchlüpfrigen Boden und geräufchpollen Treiben 

eines Tyrannenhofes zu vertaufchen? 

Ein jo großes perjönliches Opfer wird nur dann verjtänd: 

(ih, wenn er in der That überzeugt war, daß der junge Yürft 

feinen Spdealen ein Hohes Maß von Empfänglichkeit entgegen: 

bringen werde. Was aber eine ſolche Überzeugung gerade bei 
einem Plato zu bedeuten Hatte, das wird ung Klar, wenn wir uns 

1) Rep 599b. In diefer Beziehung hat der Vf. des ficbenten pjeudo: 

platonifchen Briefe3 die Situation richtig beurteilt, wenn er Dion die Be: 
rujung Platos mit den Worten motivieren läßt: rivas yaup xaıpors ueigovs 

NEQIUEFOUUEV TWy wur nagayeyovorwv Feia Tıvi ruyns;s 327e. 

») Tiog. Raert. II, 21: Jevregov ngös vewrepgor 1xe „Itovvctov 
irwry Ziv zul dvIpwnons tois xura vıjv noAreiar aurov Syaouevovs‘ 0 di 

xeineg vnooyoutros oux Enoinoev. 



4:0 Grit: Auch. Helles. 

ben unvermünlihen Uptimizmus vergegenwärtigen, mit dem er 

bis zulegt den Glauben an einen wahrhaft Wunder wirkenden 

Einiluß machtvoller Perrönlichkeiten feſtgehalten bat. 

Roch in den „Geſetzen“ äußert er die Anfıdht, dab das, 

wovon das Schickſal aller großen tozialen und politiiden Um: 

geitaltungen abhängt, die tittlidde Erneuerung des Tolfes, für eincı 

unumichräntten Monarden durchaus feiner beionderen Anitren: 
gungen, ja nicht einmal jehr langer Zeit bedürte.!) Wenn er mut 

ſelbſt zuerit den Weg betritt, auf den er die Bürger hinleiten 

will, und durch feinen cigenen Norgang in allem Thun und 

Handeln das Muſter aufftellt, indem er zugleich darauf bedacht it, 
daß denen, die dem Beiipicl folgen, “ob und Ehre, allen Wider: 

itrebenden aber für jede verpönte Handlung Tadel und Schande 

zu teil wird!2) Wem tolche Überredungsmittel und ſolche Madt 
zu Gebote jtünden, dem würden die anderen Bürger in Bälde 

nachfolgen.“) Glücklich der Staat unter ſolch' vorbildlicher Herrider- 

leitung; jie wird für ihn die Urheberin taujendfältigen, ja alle: 

denfbaren Guten,!) fie eröffnet den Pfad zur „beiten Verfaſſung 
und den beiten Gejegen.” >) 

Tiefe Anſchaungsweiſe läßt ein helles Licht auf das Ziel 

füllen, welches Plato vorſchwebte, als er den Boden Siziliens be 

trat. Auf dem Thron von Syrafus jollte ſich ohne Zweifel die 

erjehnte Ineinsbildung der politiihen Macht mit der Philoſophie 

volßichen, der an dem Ichöpferiichen Geiſt des Denkers bherange: 

bildete philoſophiſche Herrſcher alsdann die Erhebung der Gelel: 

') 711hb: ordev der norwv oude rıvos naunoAdov Ygovov Ta Tro«ıro 

utraßaktıv Bovindertı noAewus 197° nogeveodeı dE avıov dei noWto 

Ten, Onpneg «ev Edehjan, Ev TE POS ageins Enıtjdevuare ngorpeneodt 

Tons nokitas Edv TE Ei Tavrartior, AUTOY NQWIOV NÄFTE Unoypagortu 
To nerreıv, TE uer Ereitvorvre xei TUuWvTe, Te d' av eos yoyor 

«yorra, xıi TOP 1) nEıIoueror arıudzorta xa$ EXKETaS TWr no«teer. 

2) Ebd. 
) 711e. 
9711d4. 
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ichaft zu einer höheren Sittlichfeit, die Ausbreitung der von der 

Doktrin verfündeten ſozial-ethiſchen Grundwahrbeiten, die Samm— 

(ung des durch ſchroffe innere Gegenfäge gejpaltenen Volkes unter 

dem Zeichen der ethijchen Neform in feine Hand nehmen und jo 

die Möglichkeit gewinnen für den Ausbau einer neuen, beijeren 

Drdnung des Staates und der Gefjellichaft.') 

Se erhabener die Aufgabe war, die hier der Monarchie zu: 
gedacht wurde, um fo ſchmerzlicher mußte die Enttäuſchnng fein, 

wenn der Träger der Gewalt, mit weldjer dem reformatorischen 

Eifer jo Großes erreihbar ſchien, al diefe Hoffnungen zu nichte 

machte. 

Wie gründlich die Enttäuſchung gerade bei Dionys war, iſt 

bekannt. Es iſt — bei aller zur Schau getragenen äußeren Ver— 

ehrung für Plato — kaum ein ſchärferer Kontraſt denkbar, als 

der, welcher zwiſchen den Idealen der Akademie und dem Thun 

und Denken des Tyrannen zu Tage trat, ſowie derſelbe die Zeit 
für gekommen hielt, ſich in ſeiner wahren Geſtalt zu zeigen. Mit 

erſchreckender Deutlichkeit fiel hie am Tyrannenhofe gerade dus 

ins Auge, was Plato bei dem Aufbau ſeines Staatsideals nur 

ungenügend gewürdigt hatte: die furchtbare Verſuchung, welche bei 

der Schwäche der menſchlichen Natur in dem Beſitz einer unbe— 
ſchränkten Gewalt liegt. — Hatte damals der Gedanke, daß nur 
mit Hilfe einer ſolchen Gewalt das erſehnte Ideal zu verwirklichen 

ſei, jede andere Erwägung ſiegreich zurückgedrängt, ſo mußte ſich 

jetzt unter dem Eindrucke unmittelbarſter perſönlicher Erfahrung die 
nüchterne Erwägung der Thatſache aufdrängen, daß dieſelbe Ge— 

walt, welche das Ideal ſchaffen kann, zugleich ihrer ganzen Stellung 

nach förmlich darauf angelegt erſcheint, in ihrem Träger die Eigen— 

ſchaften zu ertöten, deren er für ſeine ideale Aufgabe am meiſten 

bedürfte. 

1) Auch der Verf. des genannten Briefes (328be und 336b) hat — 
fei es auf Grund guter Überlieferung oder der angeführten Außerungen 
Platos — ſolche Hoffnungen bei diefem angenommen. 

Böhlmann, Geſch. des antifen Kommunismus n. Sozialiemuß 1. 31 



VLot allem ftebt ber gretie Plat 

Inten Gewalt das gefährdet, was ihm 

Tugenden de3 Bürgers ericheint, näm 

Stellung zu finden zu dem Intereſſe 
den Einzelnen an fi) jhon jchwer ge 
zeugen, daß die Staatsfunft nicht einfi 

duums, jondern das Wohl der Geſam 
und daß bie Berwirflihung dieſes Pr 
Intereſſe am beften entipricht, jo würl 
ſchränkte und unverantwortliche Herrſch 
dieſer Überzeugung Zeit feines Lebens 
allem anderen ftet3 das allgemeine Beſt 
Sonderinterefje unter allen Umftänden ı 
der Menjchennatur wird ihn vielmehr ı 
Antrieben der Selbftiuht und der Be 
Forderungen der Gerechtigkeit; immer ı 

über feine Seele breiten, und fo zulel 
felbft umd den ganzen Staat fich hänfe 
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der auf dem Wege der „Kunſt“ d. 5. der philofophilchen Ethik 

und Staat3lehre zur Haren Erkenntnis des naturgemäßen Verhäl- 
nifjes zwiſchen Individuum und Staat durchgedrungen, auf bie 

Dauer kaum ein diejer Erkenntnis entjprechendes Verhalten zu er: 

hoffen jei, wenn ihm eine Macht zu teil werde, die feine Schranfe 

fennt. Die Ideale, mit denen fich jein Geift erfüllt hat, (xakoi 

Ev yuyn Aöyos Erovres) würden ihn nicht hindern, ihnen in allen 
Stüden zumiderzuhandeln!!) Das Gegenteil würde eine fittliche 

Größe vorausfegen, die äußerst felten, ja vielleicht nirgends zu 
finden jei.2) Jedenfalls wäre es als eine bejondere göttliche Fü- 
gung zu betrachten, wenn einmal ein Menſch von joldher Seelen: 
ftärfe geboren mürde.®) 

So ift es nicht minder als die Unmiffenheit, die Willens: 

ſchwäche der menfchlichen Natur,*) welche die Theorie bei ihrem 
Kalkül in Rechnung zu ftelen hat; und Plato zögert nicht, auch 
bier die volle Konfequenz feines Gedanfenganges zu ziehen. Iſt der 

befte Staat nur unter der Vorausfegung zu verwirklichen, daß Die 

größte Macht fi mit (der größten) Meisheit und Befonnenheit 

in ein und derjelben Berfon vereinigt,5) jo ericheint jegt für Plato 

angefiht3 der thatfächlihen Lage der Dinge der Gedanke an das 

Eintreten diefer Möglichkeit nahezu ausfichtslog. Er gibt zu, daß 

fein Geſetzgeber es wagen darf, der Negierung eines Staates eine 

) 875b: day con xai TO yvuvai TIs, OT TaÜTR orTw nEgUxE, Acpn 
Ixavws Ev Teyun, era dE ToVTo avunevdvvös TE xal QvToxpatwp «p£n 

TOAEWS, OVx av NOTE duiveato Euueivaı tovrw tw doyuerı zu dıaßtwrau 
To uUEV xowor nyolusvor rofgwy Ey ım noAsı, 10 dE Wdiov Enuuevov ıw 

xoww, «Al Eni nAeoveliav xai Ödionpeyiav 7 Ivy Yvoıs arrow 0gunjoeı 

dei, gYevyovan uev aAoyws ınv Avnnv, diwxovan de ınv jdorıjv, toũ de 

dixaoregov TE xai aueivovog EningnoIev Kupw Tovrw TTENETTAETL, xai 
oxo roß unepyaLouevn Er auın navıwy xaxuv Eunimosı nos To TeAog 

auınv TE xai tijj nodıy oAmv. Vgl. 689c. 
2) 875d: ou yap Earıv ordauon oudauws, AR’ 7 xare Boagv. 

2) 875e. 
) 734b. 
s) 712a. 
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jo disfretionäre Gewalt anzuvertrauen, wie er fie für die Herrichaft 

der „Intelligenz im Idealſtaat gefordert hatte!) 

Aber auch da, wo die furdtbare Verſuchung des Allmachts⸗ 

gerühles nicht in ‚stage fommt, urteilt er jet ungleich nüchterner, 
rejignierter. Zeine Hoffnungen in Beziehung auf das, was der 

Mentchennatur überhaupt zugemutet werden darf, ericheinen außer: 

ordentlih Herabgeitimmt. Wie tief muß der greile Denker pie 

dämoniſche Macht der Selbitjucht empfunden haben, „des größten 
den Seelen der meilten Menjchen eingeborenen llebels,“ wenn er 
ſchon das al3 einen für den menſchlichen Geift ſchwer faßlichen 
Gedanken bezeichnet, daß der Staat nicht einjeitig zur Förderung 
individueller Intereifen, Tondern für das Wohl der Gejamtheit da 

jet. Und wie jchwierig vollends erſcheint ihm jeßt der Verſuch, den 

Einzelnen für den ungleid weniger einleuchtenden Gedanken zu 
gewinnen, daß eine präjtabilierte Harmonie zwiſchen dem wohlver: 
ftandenen Einzelintereffe und dem der Geſamtheit bejtehe, daß der 

Einzelne daher am beiten für fich ſelbſt jorge, wenn er zugleih 
für da3 allgemeine Wohl forgt! — 2) Eine Überzeugung, von 
der doc notwendig die große Mehrzahl der Bürger Iebendig er: 

griffen jein muß, wenn nicht die Intereſſengemeinſchaft und Inter— 

ejlenharmonie im inne des Idealſtaates von vorneherein ein 
Phantom fein jo. 

Aber jelbft da, mo es gelingt, den Einzelnen in vernunft: 

gemäßer Weije aufzuklären über das, was zu feinem eigenen Beften 

und dem de3 Staates dient, Drängen fih dem greifen Plato bie 

ſchwerſten Bedenken und Zweifel auf. Wird der zur richtigen 

1) 693b: oV dei ueyadas apyas oVd’ an auixroug vouodereir. 
2) 8750: ... guoıs avdoWnwv ovderos Ixayn) Youcraı WoTE yyaraı 

TE TE anugeporte ardoWnors Eis Nodteiav zei Yyoroa To Beäirıoror atı 

diracdai Te xai EIEAELT nouTTeir , Yyvovaı uEv yao NEWTor xadeno», ol 

nodrır xul aAsEl Teyen oU To Idiov aAdd TO zoo» avayaın uelkır, — 

10 er yo xowor Zurdei 10 dE idıov diaand Tas nolsıs, -— zei or fi 

gEor 10 zo TE x (lim Toiv augoiv, ıjv 10 x0wor ihres zal- 

wddor , 1o idior. 
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Einfiht Gelangte auch ſtets die Kraft und den Willen haben, feine 
richtige Erkenntnis im Leben zu bethätigen? Auch diefer Frage 

fteht der Plato der Gelege ungleich ffeptifcher gegenüber, al3 der 
der Bolitie.?) 

Kein Wunder, daß fein Glaube an die Möglichkeit einer jo 
vollfommenen Ausgleihung des Individual- und Sozialprinzipes, 

wie fie der Idealſtaat verwirklichen follte, auf das tieffte erfchüttert 

it. Der Staat, in dem der Glaube an die Harmonie aller wahren 
Intereſſen die denkbar innigfte, felbft auf Ehe und Eigentum ver: 
zichtende Lebensgemeinfchaft erzeugt, ein ſolcher Staat ift jet für 

ihn in der That zur Utopie geworden, an deren Verwirklichung 

wenigftens in der damaligen Welt nicht zu denfen war. Nur 

Götter und „Götterſöhne“, meint er in den „Gejegen”, würden 
die Güter, Frauen: und Kindergemeinihaft des beiten Staates 

vertragen können.?) 

Durh den Verzicht auf den Kommunismus werden nun 

aber auch die Hoffnungen hinfällig, welche Plato auf die ethiſchen 

und Jozialpolitiihen Wirkungen Fommuniftiicher Snftitutionen fette. 

Wurde der individuelle Beiig und die Individualwirtſchaft von 

Plato für die damalige Menjchheit als unvermeidliche Grundlage 

der gejelfchaftlihen Ordnung anerkannt, fo war aud die Unmög- 

Fichfeit zugeltanden, eine ganze Gejelichaftsflaffe von dem Getriebe 

der wirtichaftlichen Intereſſen vollfommen loszulöſen und der Staats: 

idee eine jo ideale und über den gejellichaftlichen Intereſſenkampf 

jo völlig erhabene Vertretung zu Ichaffen, wie fie die Hüterklaffe 

de3 beiten Staates darftellte. Ein Verzicht, der dann Plato natur: 

gemäß zu weiteren tiefgreifenden Konjequenzen in Beziehung auf 

die ganze Gejtaltung des ftaatlichen Lebens führen mußte. 

Erſchien e8 — jo wie die Dinge einmal lagen — als un 

abweisbare Notwendigkeit, die Verwaltung und Gefeßgebung des 

Staates in die Hände von Individuen zu legen, die durch ihr 

) Bgl. die zuletzt angeführte Stelle. 
2) 739d. Über den Sinn bes Ausdrucks „Götter und Götterfühne“ 

ſ. unten. 



So Frage drängt: 9 das dtonomiſche Selbſtinter im 
Selemente ein dung der ethiſchen Biele der ſtaatli 

kann nur eine ackerbauende fein. N meidlich anerkannt war, daß alle 

halb der ſtaatlichen Gemeinſchaft ſtellte. U IDdealſtaat hatte auch die 5 als Bürger Anzuerfennen mau. r- 
in. 
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können geglaubt, welche im Intereſſe eines harmoniſchen Zuſammen— 

lebens, eines wahrhaft befriedigenden Wechſelverhältniſſes der Stände 

erforderlich ſchien. Er Hatte keinen Beruf von der ſtaatlichen 

Gemeinſchaft auszuſchließen gebraucht. Anders lag die Sache, 
wenn die erzieheriſche Kraft jenes idealen Vernunftsregimentes und 

entwickelter gemeinwirtſchaftlicher Inſtitutionen in Wegfall kam. 

War ohne ſie bei den der ſittlichen Verſuchung am meiſten aus— 

geſetzten Elementen des Volkes auf jenen Grad von Einſicht und 

Selbſtzucht zu rechnen, ohne welchen die auch jetzt noch als unent— 

behrlich geforderte harmoniſche Uebereinſtimmung der Bürger über 
die höchſten Ziele ſtaatlichen Lebens von vorneherein unmöglich war? 

Plato verneint in den „Geſetzen“ dieſe Frage unbedingt und 

zieht dann eben daraus mit der ganzen rüdfichtslofen Folgerichtigeit, 

die ihm eigen war, den Schluß, daß die genannten Elemente aus 

der politifchen Gemeinschaft mit den übrigen ausjcheiden müßten. 

Die Verwirklihung des ſchönen Traumes von einem alle Teile des 

Volkes beglüdenden Gemeinweſen ift in nebelhafte Ferne gerüdt. 

In der rauhen Wirklichkeit der beftehenden Welt erjcheint ihm der 

Glückszweck des Staates nur noch für diejenigen Elemente des 

Volkes realifierbar, welche dazu ganz bejondere VBorausfegungen 

mitbringen. Der Gewerbsmann und Lohnarbeiter, den im deal: 

Staat aud) die Höchftitehenden wie einen Bruder lieben und als 

ihren Ernährer in Ehren halten follen, vermag nach der Anficht 

der „Geſetze“ diefen Vorausſetzungen nicht zu entiprechen und muß 

fi) in eine abjolute Unterordnung unter die Zwede jener bevor: 

zugten Volkskreiſe fügen. Eine unüberjchreitbare Scheidelinie, wie 

fie der Spealftaat — abgejehen von dem Inſtitut der Sklaverei — 

nicht gekannt hatte, trennt Hier auch den Freien vom Freien. Was 

in der Bolitie jcharf verurteilt und al3 ein Symptom des Ber: 

falles des Idealſtaates bezeichnet worden war, — die Herab— 

brüdung der wirtichaftenden Klaffen in ein Beiſaſſen- und Unter: 

thanenverhältnis!) — wird hier wenigitens für einen Teil derjelben 

geradezu gefordert. 

1) Rep. 547b, wo e3 von den „Hütern“ heißt: Bralouevor d2 xei 
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So jehen wir aus dem ftolzen Bau eines idealen Staates 

einen Stein nah dem andern herausgebrodhen, bis das ganze Ge 
bäude von der Hand des Meifters jelbft zertrümmert am Boden liegt. 

Man begreift, wenn dem reis, der fich zu ſolchem Zerftö 

rungswerk verurteilt jah, quälende Gedanken an die Nichtigkeit und 
Bergeblichfeit irdiſchen Thuns aufiteigen, wenn er ſich fragt, ob die 

menſchlichen Dinge überhaupt eine großen und ernſten Strebens 
wert jein,’) und von den Menſchen als von „Eintagsgeſchöpfen“ 

und von „Drahtpuppen“ ſpricht, von denen man nicht wifje, ob 

fie von den Göttern bloß zu deren Spielzeug oder wirklich zu einem 

ernfteren Zwed geichaffen worden jeien.?) 
Tod) war Plato nicht der Mann, um die mächtigen refor: 

matoriichen Impulſe ſeines Geiftes durch ſolche Stimmungen lähmen 

zu laffen. An derjelben Stelle, wo er erklärt, daß die menjchlichen 

Dinge eines eifrigen Strebens unwert jeien, und daß dasjelbe jeden: 

fall3 nicht? Beglücdendes für uns habe, erkennt er an, daß ein 

ſolches Streben gleichwohl eine Notwendigkeit fei, der wir ung nicht 

entziehen dürfen.3; Auch geht Plato in der Nefignation keineswegs 

joweit, daß er nun jein Staatsideal als ein für die praftiiche Ge 

ftaltung der Dinge abjolut bedeutungslojes Spiel der Phantaſie 
einfach zu den Toten geworfen hätte. Im Gegenteil! Lie Glut 

feines reformatoriichen Eifer iſt jo wenig erlojchen, daß er jid 

auch jept noch nicht genug thun kann in der begeifterten Schilde 

rung der Herrlichkeit und Glücjeligfeit eines Gemeinwejens, in dem 

der Einzelne nicht3 mehr befigt, was ihm allein zu eigen ift, wo jogar 

das, was ihm die Natur zum unmittelbarjten Befigtum verliehen, 

evrıreiıvortwv aAlmdoıs, Eis UECOV wuoAoynoavy nv ußv xal oixias xata- 

veruauefvors (dtWoaodaı, Tovs dE oliv Fularroufvovs un’ avray wc EiEV- 

FEgous gyikovs TE xal Toogp£as dovAwoduevor 1OTE nEpLoixurns 

TE xcè olxerag EXYovrss «vroi noAfuov TE xai gulaxıs wwıwr E- 

uereiadce, Und dazu vergl. die Beſtimmung der „Geſetze“ 920a: ueroızor 
Eivci XoEWv 7) EEvov, Os av uElAn xanmievoev. 

1) Leg. 803h. 
2) 923a, 644d. 

— 803b: avayxaiov ye unv onovdubew. 
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durch die Einheit von Wollen und Handeln zum Gemeingut wird, 

wo alle Augen, Ohren und Hände nur in Gemeinschaft jehen, hören, 

handeln, wo alle Herzen durch ein und dasjelbe zu Freud und Leid 

gejtimmt, zu Lob und Tadel bewegt worben!!) 

Auch glaubt Plato, wie wir jahen, ſelbſt jegt noch an die 

Möglichkeit einer wahrhaft Wunder wirkenden Reformthätigfeit in 
dieſer Nichtung, wenn fich nur der gewaltige reformatoriiche Genius 

dazu finden würde. Und fo jehr jeine Hoffnung auf dus Kommen 

eines ſolchen Erlöjers gefunfen ift, etwas abjolut Undenkbares 

iſt e8 ihm doch auch jegt noch nicht. Durch eine außerordentliche 

„göttliche Fügung” könne es immerhin geichehen, daß einmal eine 

wahrhaft philojophiiche Herrichernatur in dieſer Welt erjcheine.*) 

Wenn er daher auch an einer früheren Stelle einmal den 

idealen Kommunismus des VBernunftftaates und diejen Staat ſelbſt 

eine Einrichtung „Für Götter und Götterföhne” nennt, jo Tanı er 

denfelben damit doch nicht als ein Ideal hingeftellt haben, das 

menihlidem Streben und menſchlicher Kraft für immer entrüdt 

ift. Denn wie könnte er ſonſt an jene Möglichkeit überhaupt od) 

gedacht Haben? „Götter und Götterföhne” Tann hier mur eine 

jprihwörtliche Wendung fein zum Ausdrud eines Ideales perjön- 

licher Vollkommenheit, auf deſſen Verwirklichung Plato zwar bei 

der gegenwärtigen Beichaffenheit des Menſchengeſchlechtes verzichtete, 

das er aber damit doch nicht Ichlehthin für unerreichbar er: 
klären wollte.) Sagt er doch ſelbſt von jenem idealen Kommunis- 

mus nur jo viel, daß derjelbe für das „jegige” Menſchengeſchlecht 

und das „jegt” erreichte Niveau jittlicher und geiftiger Kultur zu 

) 739 f. 

2) 875cd. 

2) In diefer Hinficht ftimme ich mit Steinhart (Platon? Werfe VII 

[1] 210) überein, jo wenig ic) deifen Anficht teile, daß die genannte Bezeich: 

nung de Vernunftſtaats feine ftärkeren Zweifel an deſſen Ausführbarfeit 

befunde, als gewifje Stellen der Politeia ſelbſt (3. B. 592ab). Tamit ift 

der Abitand zwiſchen dem optimiftifchen Grundzug der Politeia und der Re: 

fignation der „Geſetze“ völlig verfannt. 
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hohe Anforderungen jtellt,!) womit doch unzweidentig genug die 

Möglichkeit einer Erhöhung des Typus Menſch und einer Steige: 
rung jeiner Fähigkeit zur Befriedigung folder Anforderungen immer 

noch offen gelaffen wird.2) Und es findet fih in der That in dem: 

jelben Zuſammenhang eine Wendung, welche die Verwirklichung 
jenes Kommunismus in der Zukunft ausdrücklich als eine mögliche 

und denkbare Eventualität behandelt.>) 

Doch ſei dem wie ihm wolle, Thatiache ift jedenfalls, das 
Tlato grundjäglich menigitens an dem Staatsideal der Politie bis 

zulegt feitgehalten bat. Er hat zwar erkannt, daß e8 auf unab- 

jehbare Zeit hinaus auf Flugſand bauen hieße, wenn man unter 
den bisher gegebenen Berhältniffen des menjchlichen Daſeins an die 
Aufführung jenes Fühnen Baues denken wollte. Trotzdem ift ihm 

das Idealbild des Vernunftſtaates allezeit der Leitſtern geblieben, 

der allein den rechten Weg durd) das Labyrint der großen Rro: 
blente des Staates und der Gejellichaft zeigen Tann. Der deal: 
ftaat bleibt nad) wie vor die regulierende Norm, das muftergültige 

Vorbild für alle Bolitif. Dieſes Borbild hat jeder praftiiche Staats: 

mann felt im Auge zu behalten und joweit, als es die Unvoll: 

kommenheit der menſchlichen Dinge irgend zuläßt, die Wirklichkeit 

nah ihm zu gejtalten.*) 

In diefem Sinne hat Plato noch am Ende feines Lebens 

ı) 740a: Eneidn To Toortov uelLov 7 xara ımv vür yErysoıy za 
Tooynv xcè naidevaw eionra. 

?) Suſemihl (Genet. Entw. d. plat. Philoſ. TI 622) glaubt allerdings, 
dieſe Auffaſſung fei unmöglich angeficht3 der Bemerkung Platos (8&53c), daß 
der Entwurf des Geſetzesſtaates auch auf das Kriminalrecht eingehen müflt. 
weil derfelbe nicht für „Heroen, für Götterfühne, fondern für Menfchen‘ 

Gejeße gebe. --- Allein eine Antithefe zum Bernunftftaat ift doch hier gewiß 
nicht beabjichtigt! Denn auch der Vernunftftaat ift keineswegs jo göttergleich, 
daß er der Strafjuftiz völlig entbehren Könnte. 

») 739c, wo e3 don dem Kommunismus de3 Fdealftaates heit: zovt' 
orv Eire nov vür Zorıy ei’ Eorai nore xra. 

+) 739e: dio dn nepadeıyua ye nodıreiag ovx AA on axoneir, 
daR Eyoufvovs tavıms ımv 5 Tı udhora toren» Intsiv ara duramır. 
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in den „Sejegen” das Bild eines „zweitbeiten” Staates entworfen, 

der zwar den Forderungen des realen Lebens mehr angepaßt ift, 

aber doch andererjeit3 dieſe Forderungen mit den Grundgedanfen 
der Politie möglichit auszugleichen jucht. 

| 2. 

Die fozialökonomifhen ®rundlagen des Befebesflantes. 

Den Standpunkt des greifen Plato, der an den Idealen jeiner 

Mannesjahre zwar grundjäglich feſthält, jedoch feinen. Glauben an 

die Umbildungsfähigfeit menſchlicher Zuftände bedeutend berabge: 

ſtimmt bat, Fönnte nichts beſſer charakterifieren, als die Erörterung 

der „Gejeße” über die Art und Meije, wie überhaupt die Umge— 

ftaltung der beftehenden Staats: und Geſellſchaftsordnung im Sinne 

idealer Anforderungen praftiich durchführbar fei. 

Mir ſahen, mit welch’ naivem Optimismus fich der Entwurf 

des Idealſtaates über den Gedanken an die gewaltige jozialöfono: 
miſche Revolution hinweggeſetzt hatte, die auf den Trümmern der 

alten Geſellſchaft Raum für einen völligen Neubau ſchaffen jollte. 

Wie verhältnismäßig leicht und einfad) hatte es fich Plato damals 
gedacht, die Einwohner eines ganzen Staates, wenn auch nur eines 

feinen Stadtjtaates unter ganz andere Lebens- und Wirtjchaftsbe- 

dingungen zu verjegen und dadurch nach allen Seiten hin zugleich 

andere Menichen aus ihnen zu machen!) Sm den „Sejegen” ur: 

teilt er über die Möglichkeit einer jolcden Ummälzung weit nüch— 

terner. Er bat erkannt, daß es ein Gejeß der hiſtoriſchen Kon— 

tinuität im Völkerleben gibt, dag «3 verbietet, ohne meiteres in 
einen Bernichtungsfampf mit den bis dahin wirfjamen hiſtoriſchen 

Kräften einzutreten. Er vergegenwärtigt fich jetzt jehr lebhaft die 

Schwierigkeiten, mit denen der Gejeßgeber zu kämpfen bat, der im 

Intereſſe einer wünjchenswerten Ausgleihung der Befigverhältnifie 

lich genötigt fieht, tiefer in die beftehende Eigentumsordnung ein: 

zugreifen. Sobald e3 jemand wagen würde, „an jo etwas auch 

1, ©. oben ©. 419. 
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nur zu rühren“, würde ihm von allen Sciten der Vorwurf ins 

Geficht geichleudert werden, daß er an Dingen rüttle, die unantaft: 

bar jeien. Wollte er vollends zur unbedingt notwendigen Neu- 

regulierung des Grundeigentums und Kaffierung von Schulden 

ichreiten, jo werde er unter der Wucht der allgemeinen Verwün- 

Ihungen in eine ſehr bedenkliche Lage geraten.?) 

Ya Plato geht joweit, angeficht dieſes unausbleiblichen hef- 

tigen Widerſtandes auf ein rajches und radikales Vorgehen in ber 
Frage der Jozialen Reform überhaupt zu verzichten. Eine umfaſſen⸗ 

dere Neform der Gejellichaft jei zwar nicht möglich, ohne den Streit 

um Sandaufteilung und Schuldenerlaß anzufadhen, doch dürfe Fein 

Staat wagen, e8 auf diefen „Furchtbaren und gefährlichen Kampf“ 

ankommen zu lajlen.?) Auch die Emanzipation des weiblichen Ge 

ſchlechts, ohne welche ſich Plato eine radikale Gejellichaftsreform 

nicht denken kann, würde auf unüberwindliche Schwierigkeiten ftoßen. 

„Bewohnt in Verborgenheit und Dunkel zu leben”, würden die 

Frauen jelber dem, der fie „mit Gewalt and Licht ziehen wollte”, 

allen erdenklichen Widerjtand entgegenjegen und gewiß in dieſem 

Kampfe Sieger bleiben.) 
Der Staat, welcher die realen VBerhältniffe würdigt, muß fi 

Daher, wenn nicht mit frommen Wünjchen, jo Doch jedenfalls mit 

einen jehr allmählichen und behutſamen Fortjchritt begnügen, bei 

dent man in langer Zeit nur um ein Geringes vorwärts fommt. Und 
auch Jo hängt das Gelingen noch von bejonders günftigen Um: 

ftänden ab. Es muß nämlich diejenige Gejelichaftsklaffe, auf deren 

Koſten allein die joziale Reform möglich ijt, und welche derjelben 

Opfer zu bringen bat, es müſſen vor allem die Beligenden für bie 

Sache de3 jozialen FortichrittS gewonnen jein. Nur dann, jagt 

) 684e. 

?) Bol. die Bemerkung über die y7s zai yoswvy anoxonns xai vous 
negi deIrıjv xai Enixivduvor Egis . . . ijj vouodereiodnr avayxacdeior 

⸗ 4 » ⸗ - ’» » >» 3 r\ ’ 

noAEL TWP c«pyuiwv oLTE Eiv 0l0v TE aXxivntov ovT’ av xıveiv duraror 

&ori tive poor 736d. 

3) 7SIc. 
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Nlato, wird die Reform Erfolg haben, wenn diejenigen ſich zum 

Träger derfelben machen, welche jelbit viel Grundbefig oder viele 

Schuldner haben und zugleich bereit find, mit dein Armen groß- 
berzig zu teilen, d. h. Schulden zu erlaffen und Ackerland abzu: 

treten.') Und eine folche Opferfähigfeit iſt wiederum nicht denkbar 

ohne eine Wandlung der ſittlichen Anſchauungen über das, was 

im Verhältnis der verjchiedenen jozialen Klaffen das Rechte, „das 

Gerechte” jei. Jeder große Fortichritt in der Geftaltung des Wirt: 
ſchaftslebens wird ftet3 zugleich ein Sieg fittlicher Sdeen fein müffen, 

das Ergebnis eines geläuterten Sittlichkeits- und Gerechtigkeitsge— 
fühles, durch welches allein der Widerjtand des geborenen Gegners 

“aller Reform, des wirtſchaftlichen Egoismus, gebrochen werden 

fann.2) An Stelle der Feine Grenzen fennenden Gemwinnjucht muß 

das Freiwilligfich-genügen:laffen an einem gewiſſen Mittelmaß von 

Gütern treten, die Überzeugung, daß nicht jede Verminderung 
des Beſitzes Verarmung bedeutet, wohl aber jede Zunahme der 

Unerfättlichfeit.3) Erſt wo dieje Gefinnung fi eingebürgert hat, 
kann man jagen, daß ein wirklich guter Anfang zur Nettung des 
Staates gemacht ift, daß das feite und fihere Fundament gelegt ift, 

auf dem ſich ein Neubau von Etaat und Gefellichaft aufführen läßt. ') 

Wo dagegen der moralijche Fortichritt ausbleibt, da tft jede weitere 

jozialpolitiihde Reformarbeit eine mehr oder minder vergebliche.;) 

') ib.: 7 de (sc. ueraßaoıs) TWv xıvovvıwr aei xexınuevwr ulv av 
Ivy yıyy dpdovor Un«oyei, xexınuevwv dE xai Opeideras autois noAdous, 

E9ehoyrwy TE TOoVTwv nn Tois anogovusrors di Enıeixeiay xzowvwvelr, Te 

uEv dgıevras, 1a dE veuoufvovg. 

2) 737a: Eionodw dd wir, or dia Tov un gQioyonuareiv uere 

dians, «An N’ ovx Earıy ovT’ Evgeia oUTE OTEN) INS TÄMVINS unyarı)s 
diaguyn . xai roito utv olov Epum nolews yulv xEi09w Ta vür. 

3) 73606: ... dum yEran TS METgLOTNTog Eroufvovs xai neviay NYoV- 

u£rors Eivar un 10 rıjv ouolay &Adırw noieiv aAAd 1o tiv anAnoriav nieiw, 

+) 7360: OWwrnpias TE yap apyı] ueyioın noAsws avın yiyvere zei 

Eni Tavıns oloy xonnidos uoriuov Enoıxodoueiv duyaror, Ovrıva dv UOTEpoV 

Erorxodoun TiS X00U0» NOALTIXOY IEOGNXOVTR TN TOLRVIN XUTaoTaceı. 

s) 737a: rtavıns dE oadgüus oVans Ts UeIndaoews 0VX EUNOQOS 1) 
uerd ravra noktızı) ngakıs ovdenid yiyvon’ av ode, 
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Kann man die Machtlofigkeit einer Gefeßgebung, die fremb 
und unverntittelt einem Volk oder einer Zeit aufgezwungen wir, 
unumwundener anerfennen? Kann man entjchiedener die Notwendig 

feit betonen, überall an das Beftehende anzufnüpfen, es Schritt für 
Schritt umzubilden, zu reformieren und zu befjern? 

Ton einer gemaltjamen revolutionären Umwälzung, von einer 
„dramatiſchen Löſung“, wie fie die Politie zur Ausführung des 

Staatsideals vorgeichlagen, Tann unter foldden Umftänden feine 

Nede mehr fein. Und wenn auch Plato nicht darauf verzichtet, der 

Welt no ein zweites Mal das Mufterbild eines Staates vor 

Augen zu Stellen, — der Gedanke, auch nur diefen zweitbeften Staat 

ohne weiteres auf dem Boden der gegebenen Zuftände verwirklichen 
zu fönnen, fällt für ihn von vorneherein weg. 

Nun ift aber freilich Plato noch immer viel zu jehr Idealiſt 
und Doktrinär, um ſich mit der völlig unficheren Möglichkeit zu be: 

gnügen, daß die Nation auf jenem langjamen, für die Ungeduld 

de3 Neformeiferd allzu langjamen Wege der Evolution in ideale 

Zuftände hineinwachſen werde. Er will nicht umfonft der harten 

Wirklichkeit Konzeſſionen gemacht haben, er will wenigftens für die 

relativ vollkommenen Zuftände, die ihm in diefer unvolllommenen 

Wirklichkeit noch erreichbar erſcheinen, die Möglichkeit einer vajcheren 
und leichteren Verwirklichung gewinnen. 

Tas führt ihn auf einen Weg, der jeitdem von dem Sozia— 

lismus theoretiih und praftiich immer wieder von neuem betreten 

worden ift. Wenn nämlid die Zufunft3bilder einer glücklicheren 

Gemeinſchaft feinen genügenden Widerhall in der Geſellſchaft finden, 

wenn ſich diejelbe nicht durch einen plötzlichen Umfturz zu einer 

ſolchen Gemeinſchaft ummandeln läßt, jo ſoll der Welt gezeigt 

werden, was ferne von dem materiellen und fittlihen Elend der 

beitehenden Gejellichaft auf dem Wege des freiwilligen Erperiments 

ein Verein von Männern zu leiften vermag, die für das große 

Werk der fozialen Erlöfung gewonnen und zu den nötigen Opfern 

bereit find. Wie in der Neuzeit Cabet ferne von der Berderbnis 

ber gealterten europäischen Kultur fein Ikarien ind Werk zu fegen 
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juchte, wie Hertzkas „Freiland“ im Innern des dunklen Erdteils 

erftehen joll, fo denft fi Plato den zmeitbeiten Staat in Geftalt 

einer Kolonie verwirklicht, die ferne van dem großen Getriebe des 

bellenifchen Verkehrslebens an einer für die Zwecke dieſes Etaates 

befonders günftig gelegenen und ausgeftatteten Exrdenftelle begründet 

werden }oll. 

Plato fieht fich durch diefen Ausweg mit einem Schlag von 
al’ den Hinbernifjen befreit, welche fi im Rahmen des Beftehen- 

den feinen Idealen entgegenftellten. Der Gejeßgeber, der fich außer: 
halb diefes Rahmens befindet, entgeht eben damit „jenem heftigften 

aller Vorwürfe“ und den furchtbaren Gefahren jener Kämpfe, welche 

die Erſchütterung einer fefteingewurzelten Eigentumsordnung ent: 

felleln würde. Er fteht auf nenem Boden, wo ihn fein ererbtes 

Recht und Geſetz behindert. Eine ähnliche glüdliche Lage, wie die, 

in welcher fih die Gründer und Gefeßgeber der peloponneftichen 

Dorerftaaten, „die Kolonien der Herakliden“, befunden hätten, als 

fie ihr Gemeinwejen auf der Grundlage weitgehender Beſitzesgleich— 
beit einrichteten.!) 

Freilich taucht dafür eine Schwierigkeit auf, welche nad) 

Platos Anfiht im beftehenden Staat in diefem Grade nicht vor: ‘ 

handen ift, nämlich die Frage: Wie find von der Koloniftengemeinde 

alle Elemente fern zu halten, welchen die für den Neubau der Ge: 
ſellſchaft unentbehrlichen fittlichen und geiftigen Eigenfchaften fehlen? 

Der Geſetzgeber des beftehenden Staates habe genügende Anhalts- 
punkte, um eine „Säuberung” vorzunehmen. Er ferne die ſchlimm— 

ften Elemente, welche ſich als unbeilbar erwielen, und könne fie 

durch Verbannung und Todesſtrafe befeitigen. Er kenne insbejon- 

1) 7360: tode de un Aavdaveıw yıyyousvoy nuds EULUYNUR, otı 

xadaneo Einousv ı7)v twv ‘Hoaxkeıdavy anoıxiay Eurvyeliv, Ws ys xai 
xvEw» anoxonns zei vouns nepı deiwnv zai Enıxuvdirov Epıv Eeguyer. — 

. » J 8 c ’ 2 ’ >» —2 

684d: Onx mw Tois vouoſsres j UEyloTn ww UueuyEwv, (oornıa avTois 

Tıva xaraoxevaLovcı INS ovGlas, ijneo Ev ahdaıs vouoderovufraus nöAsat 

noAlals yiyverat, Eay dis Inn yñ TE xımoıw xıveiv xal Yocwv didAvow, 

opwv ws oux day duramo dveu Tovrwv yerlsdeaı note To Ivov Ixus, 
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dere den Pobel, der ſich allezeit bereit erwieſen, ſeinen Führern 

zum Kampie gegen die Befitzenden zu folgen, und entierne ibn „al: 
eine im Staat ausgebrodhene Krankheit” auf möglichtt milde Beiic 

durch eine iyitematiiche Urganitation der Austwanderung.!) Eine 

Zäuberung, die um to gründlicher fein werde, je größer die Mach 

des Vetegebers ift, am gründlichiten, wenn er zugleich abtolute: 

Fürjt iſt. 

Anders der Leiter des Unternehmens, welches Plato im Auge 

hat. Er iſt fein allmächtiger Teipot und hat es andererſeits mit 

Elementen zu thun, welde ji ſchwer überiehen larjen, weil fie au: 
verichiedenen Zeilen der helleniihen Welt zuiammengebradit find. 

Tie junge Kolonie wird mit einem See verglichen, in welchem 

Quellen und Gießbäche von allen Zeiten her zuiammenftrömen. Es 

bedarf ganz bejonderer Aufmerfiamfeit, den „Zulammenfluß des 

Waſſers ſo rein als möglich zu erhalten.) Ja eine wirklich be 

friedigende Antwort laſſe fih auf die tage, wie denn die Reini: 

gung am beiten gelingen werde, a priori überhaupt nicht geben. 

Trotzdem zweifelt Plato nicht, — und darin iſt er wieder 

ganz Optimiſt und Toftrinär, — daß die Schwierigkeiten und Ge 
fahren, welche in der Zujammentegung des für jein Erperiment zur 

Verfügung jtehenden Menichenmateriales liegen, von der Praris 

Ihon überwunden werden würden. Er Ichneidet alle weiteren Ein: 

wände durch einen Mactiprud ab, indem er fi) darauf beruft, 

daß es ji für ihn ja zunächſt nur um die litterariiche Darſtellung 
des Grperiments, nicht um deſſen praftiihe Ausführung Handle: 

Er lädt den Leſer ein, vorläufig mit ihm anzunchmen, die Bürger: 
ichaft der neuen Kolonie ſei bereit3 zuſammengebracht und zugleih 

die Säuberung derjelben von allen unlauteren Elementen nad 
Wunſch gelungen. Die ſchlecht gearteten Individuen unter den 

ih Meldenden jeien nad einer genügend langen und ftrengen 

Prüfung beſtimmt worden zurüdzubleiben, tugendhafte Leute aber 

') 735d f. 

FJ :) 736h. 
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nah Kräften durch mwohlmollendes Entgegenfommen für die Be: 
teiligung gewonnen.) 

Wie fi) Plato diefe Prüfung denkt, wird nicht gefagt. immer: 

bin liegt ſchon in der bloßen Forderung, daß jedem derartigen 

Unternehmen eine jorgfältige moralifche Ausleſe vorangehen müffe, 

ein gewiſſer Vorzug der platonijchen Auffaffung vor der jo mandjer 

anderen Sozialiſten. Man vergleiche 3. B. wie leicht der Schöpfer 

von „Freiland“ über das ganze Problem hinweggeht! Eines ſchönen 

Tages läßt er durch die Prefle zweier Weltteile verkünden, daß 
ih eine Anzahl von Männern aus allen Zeilen der zivilifierten 

Welt zu dem Werfe vereinigt hätten, einen praftifchen Verſuch zur 

Löſung des fozialen Problems ins Werk zu ſetzen. Eine völlig ge- 
nügende Bürgichaft für die Qualififation ihrer Mitglieder findet 
dieje internationale Gejellihaft in deren Glauben an die Eegnungen 

des geplanten Gemeinweſens und ihrer opferfreubigen Begeifterung. 

Diejelben leben in dem echt platonischen Gedanken, einen Etaat 
zn gründen, der „Armut und Elend an der Wurzel fallen, und 

mit dieſen zugleich auch al jenen Sammer und die Reihe von Laftern 

vernichten wird, die als Folgeübel des Elends anzujehen find.“ 
Und fie haben diefe Überzeugung nicht bloß in Worten, fondern in 
ihrer Handlungsweife zum Ausdrud gebradt, indem fie — jeder 
nach feinen Kräften — zur Verwirklichung des gemeinfamen Zieles 

beigeftenert. „Diefe Wohlhabenden und Reichen, — jagt der Grün: 

der der Gefellichaft und legt darauf ganz befonderen Nachdruck —, 

die zum Teil mit vielen taufenden von Pfunden an unferer Kaſſe 

erichienen, fie find ung bis auf geringe Ausnahmen nicht bloß als 

Helfer, jondern zugleih als Hilfejuchende beigetreten; fie wollen 

das neue Gemeinwejen nicht bloß für ihre darbenden Mitbrüder, 

ſondern zugleich für ſich Jelbft gründen. Und daraus mehr als aus 

allem Anderem jchöpfen wir die feljenfefte Überzeugung von dem 

Gelingen unjereg Werkes.” 2) 

Plato teilt diefe Hoffnung nit. Er verlangt von dem Ge: 

') Ebd. 
2) Hertzka: Freiland ©. 6. 

Pohlmann, Weich. des antiken Kommunismus u. Sozialiamue. I. 32 3 
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noſſen ſeiner idealen Kolonie ſtärkere Bürgſchaften als den Glauben 

an das verheißene Glück und die Leiſtung der materiellen Opfer, 
die fie um dieſes Glückes willen bringen. Während die Verwirk 

lihung von Freiland geſichert ift, wenn die Mitgliederlifte der inter: 
nationalen Gejellihaft eine genügende Anzahl von Beiträgen auf: 
wert, it Dies bei Platos Kolonie erit danı der Fall, wenn e un: 

zweifelhaft feititeht, daß deren Mitgfteber einen geniigenbew Fon 

von Jittlichen Kräften mitbringen. Auch ſucht Plato noch eine 

weitere Bürgſchaft darin, daß jeine Koloniften in ihren Rechtsan—⸗ 

ſchauungen, ihren fittlihen und religiöjfen Ideen von vorneherein 

ein gewilles einheitliche Gepräge zeigen; er will fie vormiegend 
aus Ländern doriihen Stammes, aus Kreta und dem Peloponnes 

genommen wilfen, !) wo er in Staat und Gejellichaft bereits jo manches 

verwirklicht fand, was fich mit feinen eigenen Idealen berübrte. 

Aber nicht nur das Volkstum, welches zum Träger dieſer 

Ideale berufen wird, muß ganz bejtimmten Vorausſetzungen ent: 

ſprechen, ſondern auch die äußeren, phyfiihen Bedingungen, unter 

denen der neue Staat ing Daſein treten ſoll, müſſen ganz bejonders 

günftige jein. Sorgfältig werden die Einflüffe erwogen, melche die 

erhältniffe der äußeren Natur auf Volksgeiſt und Volksgemüt 
ausüben. Wenn man neuerdings gefordert hat, daß die Willen: 

haft der Politif auf die Naturgefchichte des Volkes im Zuſammen— 
hang mit dem Lande zu begründen fei, jo erjcheint hier Plato als 

einer der Erften, welche dieſer Forderung gerecht zu werden fuchten. 

Seine Crörterungen über das Ineinanderwirken der pbyfiichen und 

moraliichen Welt, über den Kauſalzuſammenhang zwilchen Lande: 

und Volksnatur berühren fich unmittelbar mit den Ergebniffen der 

damaligen Naturwiſſenſchaft, wie fie in den hochbedeutfamen Unter: 

juchungen des Hippofrates über die pſychologiſch-phyſiologiſchen Ein: 

wirkungen von Boden, Klima u. |. w. vorlagen. 

Ganz im Geiſte des großen Arztes von Kos nimmt Plate 
einen Zuſammenhang zwiſchen der Landesnatur und der größeren 

') 7084. 
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oder geringeren fittlichen und intellektuellen Tüchtigfeit des Volkes an. 

Er hebt die einzelnen phyfifaliichen Verhältniffe hervor, die nad) 
feiner Anficht nicht bloß auf den Körper, jondern auch) auf das 

Ceelenleben einen guten oder fchlinnmen Einfluß auszuüben ver: 

mögen: Da3 Syftem der LZuftitrömungen, die Temperatur der At- 

mofphäre, die Befchaffenheit des Waſſers und der Nahrung, !) und 

er fordert daher auch von dem Staatsmann und Gejchgeber eine 

jorgfältige Erwägung aller in Betracht kommenden Naturfaktoren 
und geographiichen Verhältniffe, die feine Bemühungen um die fitt: 

lie und geiftige Hebung der Völker ebenfojehr erleichtern, wie 

erjchweren können.?) 

Bon diefem Geſichtspunkt aus erſcheint als eine der wid): 

tigften Vorfragen die richtige Ortswahl. Plato nimmt an, daß 

auch diefe Frage befriedigend gelöjt ſei. Er weiſt auf einen herren: 

loſen Landftrich im Innern der Inſel Kreta hin,?) mo fich alle die 

geographiſchen Vorausſetzungen finden jollen, die für da3 Gedeihen 

des geplanten Gemeinweſens notwendig jeien. 

Der Pla für die Stadtgründung ift 80 Stadien (zwei geo— 

graphiiche Meilen) von der Meeresfüfte entfernt. Eine nad) Platos 

Anſchauung ſehr günftige Lage! Denn der Staat nad) ſeinem 
Herzen Tann ja nur ein Agrikulturftaat fein, in dem Handel und 

Gewerbe zu möglichſter Bebeutungslofigfeit herabgedrüdt find.*) 
Diefer Staat flieht daher die Nachbarſchaft des Meeres, weil fie 

die Bürger mit Handelsgeiſt und krämeriſcher Gewinnſucht erfülle, 

den Volkscharakter trügeriſch und unzuverläſſig made und jo die 

Bürger im Verkehr unter fich, wie mit anderen Menjchen der Treue 

1) 747d. 

2) Ebd. Dal. meine „Hellenifchen Anfchauungen über ben Zufammen: 
hang zwijchen Natur und Geſchichte“ ©. 59 ff. 

3) Nach Plato war die in Ausficht genommene Gegend einft von 

theflalifchen Magneten bewohnt gewefen, dann aber --- feit deren Auswan— 

derung nad) Afien — unbefiedelt und wüſte Liegen geblieben. Daher be: 

zeichnet er die neue Anlage wiederholt als „Stadt der Magneten“. 704c, 860d. 

ı) ©. oben ©. 218. 

32* 
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und dem Wohlwollen entfremde.') Auch ift Bier gar fein bejon- 

deres Bedürfnis nach Seeverkehr und überjeeiichem Handel vor: 

handen. Tenn das Land bringt faft alle notwendigen Erzeugnifie 

felbjt hervor, e3 bedarf feiner nennenswerten Einfuhr, andererjeit 

ift infolge ſeines gebirgigen Charakters dieſe Ergiebigfeit feine jo 

große, daB fie zu einem lebhaften Ausfuhrhandel Veranlaffung geben 

fönnte. Überhaupt ijt eine maritime und fommerzielle Entwidlung 
außerordentlih dadurch erichwert, daß das Material für den Schiffe 

bau fo gut wie völlig fehlt. Alle die Hölzer, welche derjelbe be 

darf, Die Tanne, die Fichte, die Föhre, die Cyprefle, die Platane, 

find entweder in ungenügender Zahl oder in ungenügender Größe 

vorhanden. Angeficht3 diejer „glücklichen“ Naturverhältniſſe iſt aud 

nicht an eine ftarfe Entwidlung der Geldwirtihaft zu denfen. Mit 

dem auswärtigen Handel fommt die größte Gefahr für die Volfs: 

moral, die Überſchwemmung de3 Landes mit Gold: oder Silbergeld 
von vorneherein in Wegfall?) 

Eo kann denn mit gutem PVertrauen auf die Zukunft die 
Einrichtung des neuen Gemeinweſens in Angriff genommen werben. 

Möglichſt in der Mitte des ganzen Gebietes erhebt fih von einer 
freisrunden Ningmauer umgeben die Zandesburg mit dem Heilig: 

tum der Schußgötter des Staates, der Heltia, des Zeus und der 

Athene. Radial von diefem Zentrum aus wird das anjchließende 

Stadtgebiet in zwölf Quartiere eingeteilt und dementſprechend das 
ganze platte Land in zwölf Flurbezirke, und zwar find die Flur— 

bezirfe ihrer Größe nad) ungleich, d. h. breiter oder fchmäler, in: 
den die mit gutem Boden einen kleineren Umfang befommen, die 
weniger ergiebigen einen größeren. Durch eine weitere Unterabtei: 

lung wird dann — der Zahl der Bürger entſprechend — die ge 
ſamte Landesmarf nach demjelben Prinzip unter genauer Beobad: 
tung der Bodenbeichaffenheit in 5040 ungleih große, aber dem 
Ertrag nach gleiche Grundftüde zerlegt, und von dieſen wieder jedes 

') 7058. 

u \ 2) 7056 f. 



II. 3. 2. Sie fozialöfon. Grundlagen des platon. Gejekesftaates. 501 

in zwei Teile!) Se zwei diefer Teiljtüde werden zu Einem 203 

vereinigt, welches den Landanteil des einzelnen Bürgers repräjentiert 

und zwar in der Weile, daß immer ein in der Nähe der Stadt 

gelegenes Stüd mit einem ferner liegenden kombiniert wird.?) Die 
Zuweifung diefer zweigeteilten Hufen an die Bürger erfolgt durd) 

das Los, fo daß die denkbar vollfommenfte Gleichheit alles Grund: 
beſitzes bergeftellt ift. Aber auch das bewegliche Vermögen, das 
die Koloniften mitbringen, ſoll mit dem Gleichheitsprinzip einiger: 
maßen in Einklang gebracht werden. Es wird öffentlich aufgezeich 
net und dann möglichſt gleihmäßig unter die zwölf Abteilungen 

verteilt, in welche die Bürgerſchaft — entiprechend den zwölf Be: 

zirken des Landes — gegliedert iſt.s) Endlich erhält jeder Bürger 

zwei Häufer, eine® in der Stadt und eines auf dem platten Lande.!) 

Wie das ganze Land feinen Mittelpunkt in der Stadt findet, 

jo jeder der zwölf Bezirke in dem Marktfleden, der in feiner ganzen 

baulichen Einrichtung ein Abbild der Stadt im Kleinen ift. Er hat 
einen Marftplag mit den Heiligtümern der Stadtgötter und der 

beionderen Schußgottheiten des Bezirfes, zu deren Feſten die Be: 

wohner desfelben fich hier zu verfammeln pflegen; er iſt Stüßpunft 

der Zundesverteidigung und zugleich Wirtſchaftszentrum, indem hier 

al3 Beilaßen und Fremde die Gewerbetreibenden zufammenmwohnen, 

deren bie Landwirte der Umgegend bedürfen.) Was die übrige 

) Die Zahl 5040 ift mit Rüdficht auf die komplizierten Teilungen 
gewählt. Da fie durch alle einfachen Zahlen bis 10 und dann wieder durd) 

12 ohne Bruch teilbar ift, jo bietet fie eine bequeme Grundlage für die 

Flurteilung, wie für die politifche und militärifche Gliederung des Volkes. 737 e. 
2) 745d. 
8) jb.: veiuaode de dei xai Tovis avdous dwdexa ueon, ımv ts 

ans ovoiav Eis ion 0 rı uckıora ra dwdex« ucen ovvrafdusvor, ano- 

ypagns nüvrwv yeroukvns. Dieſe Ausgleihung ift allerdings nur eine 
annähernde. (vgl. 745a.) Der reichere Kolonift muß fich mit einem gewiſſen 

Marimum begnügen, damit für den ärmeren ein Minimalbefi zur Verfü: 
gung ftehe. 

+) 745e. cf. 775e. Pie Höfe auf dem platten Lande find inZbejondere 

für die erwachſenen Söhne und Erben der Hufner beftimmt. 

5) 848e. 
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So kann kein mir gutem Nertrauen auf die Zufunft die 
Einrichtung des neuen Gemeinweſens in Angriff genommen werden. 

Möglichſt in der Mitte Des ganzen Gebietes erhebt fi von einer 

freistunden Ningmuuer umgeben die Sandesburg mit den Heilig: 
tum der Schußgötter des Staates, der Heſtia, Des Zeus und Dir 

Athene. Radial von dieiem Zentrum aus wird das unfchließende 

Stadtgebiet in zwölf Quartiere eingeteilt und dementſprechend das 

ganze platte Land in zwölf Flurbezirke, und zwar find die Flur— 

bezirfe ihrer Größe nach ungleid, d. h. breiter oder ichmäler, in: 
dem die mit gutem Boden einen fleineren Umfang bekommen, die 
weniger ergiebigen einen größeren. Durch eine weitere Unterabtei: 
| wird dann — der Zuhl der Bürger entiprecdhend — die ar 

Landesmark nad) demjelben Prinzip unter genauer Beobach 
der Bobenbeichaffenheit in 5040 ungleih große, aber dem 
nach gleiche Grundjtücde zerlegt, und von diefen wieder jede 

ij 7058. 
2) 7056 f. 
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in zwei Teile!) Je zwei diefer Teilftücde werden zu Einem Los 

vereinigt, welches den Landanteil des einzelnen Bürgers repräjentiert 

und zwar in der Weife, daß immer ein in der Nähe der Stadt 
gelegenes Stüd mit einem ferner liegenden fombiniert wird.?) Die 
Zuweiſung dieſer zweigeteilten Hufen an die Bürger erfolgt durd) 

das 208, jo daß die denkbar volllommenfte Gleichheit alles Grund: 

befiges bergeftellt ift. Aber auch das bewegliche Vermögen, das 

die Koloniften mitbringen, ſoll mit dem Gleichheit3prinzip einiger: 
maßen in Einklang gebracht werden. Es wird öffentlich aufgezeich- 
net und dann möglichſt gleihmäßig unter die zwölf Adteilungen 

verteilt, in welche die Bürgerſchaft — entiprechend den zmölf Be: 

zirken des Landes — gegliedert ift.?) Endlich erhält jeder Bürger 
zwei Häufer, eines in der Stadt und eines auf dem platten Zande.') 

Wie das ganze Land feinen Mittelpunkt in der Stadt findet, 

jo jeder der zwölf Bezirke in dem Marktflecken, der in feiner ganzen 

baulichen Einrihtung ein Abbild der Stadt im Kleinen ift. Er hat 
einen Marktplag mit den SHeiligtümern der Stadtgötter und der 

bejonderen Schußgottheiten des Bezirkes, zu deren Felten die Be: 
wohner desfelben fich bier zu verfammeln pflegen; er ift Stützpunkt 

der Landesverteidigung und zugleih Wirtjchaftszentrum, indem hier 

als Beiſaßen und Fremde die Gewerbetreibenden zufammenmwohnen, 

deren die Landwirte der Umgegend bebürfen.’) Was die übrige 

ı) Die Zahl 5040 ift mit Rüdfiht auf die Eomplizierten Zeilungen 
gewählt. Da fie durch alle einfachen Zahlen bis 10 und dann wieder durd) 

12 ohne Bruch teilbar ift, fo bietet fie eine bequeme Grundlage für Die 

Flurteilung, wie für die politifche und militärifche Gliederung des Volkes. 737 e. 
2) 745d. 

K ib.: veiuacdaı de dei xai tous avdoas dwdex« ueon, tiv ıijs 

ads ovciav eis Toa 0 Tı ucdıoıa ra dwdexa ucon ovvrafausvor, dno- 
ypapns navıoy yevoukvns. Dieſe Ausgleichung ift allerdings nur eine 

annähernde. (vgl. 745a.) Der reichere Kolonift muß fich mit einem gewiſſen 
Maximum begnügen, damit für den ärmeren ein Minimalbefig zur Verfü: 
gung ftehe. 

+) 745e. cf. 775e. Die Höfe auf dem platten Lande find insbeſondere 

für die erwadhfenen Söhne und Erben der Hufner beftimmt. 
5) 848e. 
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nur zu rühren“, würde ihm von allen Seiten der Vorwurf ins 

Geſicht geſchleudert werden, daß er an Dingen rüttle, die unantaſt 

bar fein. Wollte er vollends zur unbedingt notwendigen Neu: 

regulierung des Grundeigentums und Kaſſierung von Schulden 
Schreiten, jo werde er unter der Wucht der allgemeinen Verwün- 
Ihungen in eine ſehr bedenkliche Lage geraten.!) 

Ja Plato geht ſoweit, angeficht3 dieſes unausbleiblichen bef- 
tigen Widerſtandes auf ein rajches und radikale Vorgehen in ber 
stage der jozialen Reform überhaupt zu verzichten. Eine umfallen: 

dere Reform der Gejellichaft jei zwar nicht möglich, ohne den Streit 

um Sandaufteilung und Schuldenerlaß anzufadhen, doch dürfe fein 

Staat wagen, e3 auf diefen „furchtbaren und gefährlichen Kampf“ 
anfonmen zu lajlen.?) Auch die Emanzipation des weiblichen Ge: 
Ihlechts, ohne welche fih Plato eine radikale Gejelfchaftsreform 

nicht denken kann, würde auf unüberwindliche Schwierigkeiten ftoßen. 

„Gewohnt in Verborgenheit und Dunkel zu leben“, würden die 

rauen jelber dem, der fie „mit Gewalt and Licht ziehen wollte“, 

allen erdenklichen Widerjtand entgegenfegen und gewiß in dieſem 
Kampfe Sieger bleiben. >) 

Der Staat, welcher die realen Verhältniffe würdigt, muß ji 
daher, wenn nicht mit frommen Wünjchen, jo doch jedenfalls mit 

einem ſehr allmählichen und behutſamen Fortſchritt begnügen, bei 

dem man in langer Zeit nur um ein Geringes vorwärts kommt. Und 

auch To hängt das Gelingen noch von bejonders günjtigen Un: 

ftänden ab. Es muß nämlich diejenige Geſellſchaftsklaſſe, auf deren 

Koften allein die joziale Reform möglich ift, und welche derjelben 

Opfer zu bringen hat, es müſſen vor allem die Befigenden für die 

Sache des jozialen Fortichritt3 gewonnen jein. Nur dann, fugt 

1) 684e. 

°) Bgl. die Bemerkung über die yr7s xei yoewr anoxonnjs xai rouns 
negı deiwnv xei Erixirdvrov Eis... v vouodETeiodgar dvayxasdeiok 

D - . ⸗ > - 2 v⸗ * ⸗ noleı TWv coyulwr olTE Ev 00» TE axivntov ort' au xıveiy dorator 

&oti tive roonov T36d. 

s) 7810. 
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Plato, wird die Neform Erfolg haben, wenn diejenigen fich zum 

Träger derjelben machen, welche ſelbſt viel Grundbefiß oder viele 

Schuldner haben und zugleich bereit find, mit dem Armen groß- 
berzig zu teilen, d. h. Schulden zu erlaſſen und NAderland abzu— 

treten.!) Und eine ſolche Opferfähigfeit ift wiederum nicht denkbar 

ohne eine Wandlung der ſittlichen Anfchauungen über das, was 

im Berhältnis der verjchiedenen jozialen Klaffen das Rechte, „das 

Gerechte” fei. Jeder große Fortichritt in der Geftaltung des Wirt: 
ſchaftslebens wird ftet3 zugleich ein Sieg fittlicher Ideen fein müſſen, 

das Ergebnis eines geläuterten Sittlichleits: und Gerechtigfeitäge- 

fühles, durch welches allein der Widerjtand des geborenen Gegners 
“aller Reform, des wirtichaftlihen Egoismus, gebrochen werden 

kann.) An Stelle der feine Grenzen fennenden Gewinnſucht muß 

das Freimillig-fichgenügen:laffen an einem gewiſſen Mittelmaß von 

Gütern treten, die Überzeugung, daß nicht jede Verminderung 
des Beſitzes Verarmung bedeutet, wohl aber jede Zunahme der 
Unerjättlichfeit.?) Erſt wo diefe Gefinnung fih eingebürgert hat, 
kann man fügen, daß ein wirklich guter Anfang zur Rettung des 

Staates gemadt ift, daß das feite uud fichere Fundament gelegt ift, 

auf dem ſich ein Neubau von Staat und Geſellſchaft aufführen läßt.‘) 

Wo dagegen der moraliſche Fortjchritt ausbleibt, da ift jede weitere 

\ozialpolitiiche Reformarbeit eine mehr oder minder vergebliche.:) 

!) ib.: 7 de (sc. uera@ßacıs) TWv xıvovvrwy «ei XExXTnUulvwr uev av 

TWv yıv ÜgIovov vundoyeı, xexınukvuv ÖL xal opeikdras witols noAlons, 

EIekovrwr TE TovIwv m Tols anogovusrors di’ Enısixeinv xowwveir, Te 

uèêv“ agıevras, ıd de veuouevovg, 

2) 737a: Eienodw dd vor, or Kae Tov un giloypmunteiv uera 

diuns, dA d’ ovx Earıy ovr’ Evgeia oVTE OTEVI) TS TOlavıns unyavı)s 

dıaguyn . xei TovTo ulv olov Egum noAsws yuiv xEi0Iw Ta vür. 

3) 736e: ... «um yEIN INS METQLOTNTos Erouevovs xui nEriav Nyor- 

perovs —2* un To 1ıjv ovoiav &laurıw nosiv ddl 10 iv aninotiav nAtiw, 

+) 7360: Owrnpias TE yap apyı] ueyioın noAews «urn yiyvercet zei 

eni Tavınc olov xonnidos uoviuov Enoıxodoueiv duyatov, OvLiua (iv VOTEROV 

Enorxodoun TIS x00uo» NIOALTIXOY TIEO0NXOVER TN TOLRKVIN XATRoTaseı. 

s) 737a: Tavıns dE oRdgds oVons ı75 Meradacews onx EUNOROS 7 
uerd teure nokrtıxı) ugifıs ovdewd yiyvor’ av noAtı, 
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Kann man die Machtloſigkeit einer Geſetzgebung, die fremd 

und unvermittelt einem Wolf oder einer Zeit aufgezwungen with, 
unumwundener anerkennen? Kann man entichiedener die Notwendig: 

feit betonen, überall an das Beitehende anzufnüpfen, es Echritt für 

Schritt umzubilden, zu reformieren und zu beſſern? 
Von einer gemaltjamen revolutionären Ummwälzung, von einer 

„dramatiſchen Löſung“, wie fie die Politie zur Ausführung des 
Staatsideal3 vorgeihlagen, kann unter ſolchen Umftänden feine 
Nede mehr fein. Und wenn aud Plato nicht darauf verzichtet, der 

Welt noch ein zweites Mal das Mufterbild eine Staates vor 

Augen zu Stellen, — der Gedanke, auch nur dieſen zweitbeſten Staat 

ohne weiteres auf dem Boden der gegebenen Zuftände verwirklichen 
zu fönnen, fällt für ihn von vorneherein weg. 

Nun iſt aber freilich Plato noch immer viel zu jehr Idealiſt 
und Doktrinär, um ji mit der völlig unfiheren Möglichkeit zu be: 

guügen, daß die Nation auf jenem langjamen, für die Ungeduld 

des Neformeifers alu langjamen Wege der Evolution in ideale 

Zujtände hineinwachſen werde. Er will nicht umfonft der harten 

Wirklichkeit Konzelfionen gemacht haben, er will wenigftens für bie 

relativ vollfommenen Zuftände, die ihm in diejer unvolltommenen 

Wirklichkeit noch erreichbar erſcheinen, die Möglichkeit einer rajcheren 

und leichteren Verwirklichung gewinnen. 

Das führt ihn auf einen Meg, der jeitdem von dem Sozia— 
lismus theoretiid) und praftiich immer wieder von neuem betreten 

worden it. Wenn nämlid) die Zukunftsbilder einer glücklicheren 

Gemeinſchaft feinen genügenden Widerhall in der Gejellichaft finden, 
wenn fich diejelbe nicht durch einen plöglihen Umsturz zu einer 

jolden Gemeinſchaft umwandeln läßt, jo ſoll der Welt gezeigt 

werden, was ferne von dem materiellen und fittlichen Elend der 

bejtchenden Gejellihaft auf dem Wege des freiwilligen Erperiments 
ein Verein von Männern zu leijten vermag, die für das große 

Werk der jozialen Erlöfung gewonnen und zu den nötigen Opfern 

bereit find. Wie in der Neuzeit abet ferne von der Verderbnis 

der gealterten europäiſchen Kultur jein Ikarien ins Werk zu fegen 
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fuchte, wie Hertzkas „Freiland“ im Innern des dunklen Erbteils 
erftehen jo, fo denkt fi) Plato den zweitbeiten Staat in Geftalt 
einer Kolonie verwirklicht, die ferne vnn dem großen ®etriebe des 
helleniſchen Verkehrslebens an einer für die Zwecke dieſes Staates 

beſonders günſtig gelegenen und ausgeftatteten Erdenſtelle begründet 

werden joll. 

Plato fieht fich durch diefen Ausweg mit einem Schlag von 

al’ den Hindernifjen befreit, welche fi im Nahmen des Beltehen- 

den jeinen Idealen entgegenftellten. Der Gefeßgeber, der fich außer: 
halb dieſes Rahmens befindet, entgeht eben dumit „jenem heftigiten 

aller Vorwürfe” und den furchtbaren Gefahren jener Kämpfe, welche 

die Erſchütterung einer feiteingewurzelten Eigentumsordnung ent: 

felleln würde. Er ftehbt auf nenem Boden, wo ihn fein ererbtes 

Recht und Geſetz behindert. Eine ähnliche glücliche Lage, wie die, 

in welcher fih die Gründer und Gefetgeber der peloponnefifchen 

Dorerftaaten, „die Kolonien der Herakliden“, befunden hätten, als 

fie ihr Gemeinweſen auf der Grundlage weitgehender Befitesgleich- 
heit einrichteten.!) 

Freilih taucht dafür eine Schwierigfeit auf, melde nad) 

Platos Anfiht im beftehenden Staat in Ddiefem Grade nicht vor: 

handen ift, nämlich die Frage: Wie find von der Koloniftengemeinde 

alle Elemente fern zu halten, welchen die für den Neubau der Ge: 

ſellſchaft unentbehrlichen fittlihen und geiftigen Eigenſchaften fehlen? 

Der Gejehgeber des beftehenden Staates habe genügende Anhalts: 

punkte, um eine „Säuberung” vorzunehmen. Er kenne die ſchlimm— 

ften Elemente, welche fi als unbeilbar erwiefen, und könne fie 

durch Verbannung und Todesſtrafe bejeitigen. Er kenne insbeſon— 

ı) 7360: tode de un Anvdaveın yıyyouevor NUQRs ETUINUR, Ott. 

xadanee Einouev ın» ıov ‘Honxieıduvy anoıxiay Evrvyeiv, Ws yis xei 

x0EWw» anoxonns zei vouns néfot deiwijv xai Enıxuvdirov Egıv Ekepvuyev. — 
684d: Orx mv Tois vouoderaıs 7 ueyiorn tw» uluypewy, loornra autols 

tiva xuraoxevdzongı TS ovGlas, ep Ev whdnıs vouoserorufvaus noAsst 

nokkais yiyverat, Eav TIS Intn ys TE Xıyaıy xıveiv xal Yocwv diakvor, 

veWy Ws onx av duraıo ven TovTwr yEvecdaı note To ivov Ixarus. 

‘ 
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dere den Pöbel, der ſich allezeit bereit erwiejfen, feinen Führern 

zum Kampfe gegen die Befigenden zu folgen, und entferne ihn „als 
eine im Staat ausgebrochene Krankheit” auf möglichft milde Weile 
durch eine fyftematiiche DOrganifation der Auswanderung.!) Eine 
Cäuberung, die um jo grümdlicher fein werde, je größer die Macht 

des Geſetzgebers ift, am gründlichiten, wenn er zugleich abfoluter 

Fürſt ift. 

Anders der Leiter des Unternehmens, welches Plato im Auge 
bat. Er iſt fein allmächtiger Dejpot und hat es andererfeit3 mit 
Elementen zu thun, melde fih ſchwer überfehen laffen, weil fie aus 

verjchiedenen Teilen der helleniſchen Welt zufammengebradt find. 

Die junge Kolonie wird mit einem ce verglichen, in welchen 
Duellen und Gießbäche von allen Eeiten her zujammenftrömen. Es 

bedarf ganz bejonderer Aufmerkjamfeit, den „Zufammenfluß des 

Waſſers jo rein als möglich zu erhalten.”:) Sa eine wirklich be 

friedigende Autwort laſſe fih auf die Frage, wie denn die Reini: 

gung am beten gelingen werde, a priori überhaupt nicht geben. 

Trotzdem zweifelt Plato nicht, — und darin ift er wieder 

ganz Optimiſt und Doktrinär, — daß die Schwierigkeiten und Ge 

fahren, welche in der Zuſammenſetzung des für fein Erperiment zur 

Verfügung ftehenden Menjchenmateriales liegen, von der Praris 

Ihon überwunden werden würden. Er jchneidet alle weiteren Ein: 

wände duch einen Machtſpruch ab, indem er fid) darauf beruft, 

daß cs ih für ihn ja zunächſt nur um die litterariiche Darftellung 

des Erperiments, nicht um deſſen praftiihe Ausführung handle! 

Er lädt den Leſer ein, vorläufig mit ihm anzunehmen, die Bürger: 

ſchaft der neuen Kolonie fei bereit3 zuſammengebracht und zugleid 

die Säuberung derjelben von allen wunlauteren Elementen nad 

Wunſch gelungen. Die ſchlecht gearteten Individuen unter dei 

fi) Meldenden jeien nad) einer genügend langen und ftrengen 

Prüfung beſtimmt worden zurüdzubleiben, tugendhafte Leute aber 

) 735d f. 

N :) 736 b. 
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nad Kräften durch wohlmollendes Entgegenfommen für die Be: 

teiligung gewonnen.') 

Wie fi) Plato dieſe Prüfung denkt, wird nicht gefagt. Immer— 
bin liegt ſchon in der bloßen Forderung, daß jedem derartigen 

Unternehmen eine forgfältige moraliſche Ausleje vorangehen müſſe, 
ein gewiſſer Vorzug der platoniichen Auffaſſung vor der jo mancher 

anderen Sozialiften. Man vergleiche 3. B. wie leicht der Schöpfer 

von „Freiland“ über das ganze Problem hinmweggeht! Eines ſchönen 
Tages läßt er durch die Preſſe zweier Weltteile verfünden, daß 
id) eine Anzahl von Männern aus allen Teilen der zivilifierten 

Melt zu dem Werfe vereinigt hätten, einen praktiſchen Verſuch zur 

Löfung des jozialen Problems ind Werk zu ſetzen. Eine völlig ge: 

nügende Bürgſchaft für die Qualifilation ihrer Mitglieder findet 
diefe internationale Gejelihaft in deren Glauben an die Eegnungen 

des geplanten Gemeinweſens und ihrer opferfreudigen Begeifterung. 

Diejelben leben in dem vcht platonischen Gedanken, einen Staat 

zu gründen, der „Armut und Elend an der Wurzel faſſen, und 

mit diejen zugleich auch all jenen Sammer und die Reihe von Laflern 

vernichten wird, die als Folgeübel des Elend anzujehen find.“ 

Und fie haben diefe Überzeugung nicht bloß in Worten, fondern in 
ihrer Handlungsweife zum Ausdrud gebradt, indem fie — jeder 

nad) feinen Kräften — zur Verwirklichung des gemeinjamen Zieles 

beigefteuert. „Dieje Wohlhabenden und Reichen, — jagt der Grün 
der der Gejellichaft und legt darauf ganz befonderen Nachdruck —, 

die zum Teil mit vielen taufenden von Pfunden an unferer Kaffe 

erichienen, fie find ung bi auf geringe Ausnahmen nicht bloß als 

Helfer, ſondern zugleih als Hilfefuchende beigetreten; fie wollen 

das neue Gemeinweſen nicht bloß für ihre darbenden Mitbrüder, 

Sondern zugleich für ſich felbft gründen. Und daraus mehr als aus 

allem Anderem ſchöpfen wir die feljenfefte Überzeugung von dem 
Gelingen unſeres Werkes.” 2) 

Plato teilt diefe Hoffnung nicht. Er verlangt von dem Ge: 

1) Ebb. 
2) Herhla: Freiland ©. 6. 

Böhlmann, Geſch. des antiken Kommunismus u. Sozialismue. 1. 32 
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nofjen feiner idealen Kolonie ftärfere Bürgſchaften als den Glauben 

an da3 verheißene Glück und die Leiftung der materiellen Opfer, 
bie fie um dieſes Glüdes willen bringen. Während die Verwirk: 
lichung von Freiland geſichert ift, wenn die Mitgliederlifte der inter: 
nationalen Gelelichaft eine genügende Anzahl von Beiträgen auf: 

weiſt, it dies bei Platos Kolonie erft dann der Fall, wenn es un: 

zweifelhaft feitfteht, daß deren Mitglieder emerr genügenber Fon 

von ſittlichen Kräften mitbringen. Auch ſucht Plato noch eine 

weitere Bürgſchaft darin, daß feine Koloniften in ihren Rechtsan— 

ihauungen, ihren fittlichen und religiöfen Ideen von vorneherein 

ein gewiſſes einheitliches Gepräge zeigen; er will fie vorwiegend 

aus Ländern doriihen Stammes, aus Kreta und dem Peloponnes 

genommen willen, !) wo er in Staat und Gejellichaft bereits jo manches 

verwirklicht fand, was ji) mit feinen eigenen Idealen berübrte. 

Aber nicht nur das Volfstum, welches zum Träger dieſer 

Ideale berufen wird, muß ganz beftimmten Vorausfegungen ent: 

\prechen, jondern auch die äußeren, phyſiſchen Bedingungen, unter 

denen der nee Staat ind Dajein treten jol, müſſen ganz beſonders 

günftige jein. Eorgfältig werden die Einflüffe erwogen, melche die 

Rerhältniffe der äußeren Natur auf PVolksgeift und Volksgemüt 

ausüben. Wenn man neuerdings gefordert hat, daß die Wiflen: 

ihaft der Politif auf die Naturgefchichte des Bolfes im Zufammen- 

hang mit dem Lande zu begründen fei, jo ericheint hier Plato als 
einer der Erften, welche diejer Forderung gerecht zu werden fuchten. 

eine Erörterungen über das Ineinanderwirken der phyfifchen und 

moraliichen Welt, über den Kauſalzuſammenhang zwiichen Landes 

und Volksnatur berühren jich unmittelbar mit den Ergebniffen der 
damaligen Naturwiſſenſchaft, wie fie in den hochbedeutſamen Unter: 

ſuchungen des Hippokrates über die pfychologiich-phyfiologifchen Ein: 
wirkungen von Boden, Klima un. ſ. w. vorlagen. 

Sanz im GBeifte des großen Arztes von Kos nimmt Plate 
einen Zujammenhang zwijchen der Landesnatur und der größeren 

N ) 7084. 



IIT. 3. 2. Die fozialöton. Grundlagen des platon. Geſetzesſtaates. 499 

oder geringeren fittlichen und intelleftuellen Tüchtigfeit des Volkes an. 

Er hebt die einzelnen phyſikaliſchen Verhältniffe hervor, die nad) 

jeiner Anfiht nicht bloß auf den Körper, ſondern auch auf das 

Seelenleben einen guten oder fchlimmen Einfluß auszuüben ver: 

mögen: Das Syitem der Quftitrömungen, die Temperatur der At: 

mofphäre, die Befchaffenheit des Waſſers und der Nahrung, !) und 

er fordert daher au) von dem Staatdmann und Gejeßgeber eine 

jorgfältige Erwägung aller in Betracht kommenden Naturfakftoren 
und geographiichen Verhältniffe, die feine Bemühungen um die fitt- 

lihe und geiftige Hebung der Wölfer ebenfofehr erleichtern, wie 

erſchweren können.?) 

Von dieſem Geſichtspunkt aus erſcheint als eine der wich— 

tigſten Vorfragen die richtige Ortswahl. Plato nimmt an, daß 
auch dieſe Frage befriedigend gelöſt ſei. Er weiſt auf einen herren— 

loſen Landſtrich im Innern der Inſel Kreta hin,?) wo ſich alle die 

geographiſchen Vorausſetzungen finden ſollen, die für das Gedeihen 
des geplanten Gemeinweſens notwendig ſeien. 

Der Platz für die Stadtgründung iſt 80 Stadien (zwei geo— 

graphiſche Meilen) von der Meeresküſte entfernt. Eine nach Platos 

Anſchauung ſehr günſtige Lage! Denn der Staat nach ſeinem 

Herzen kann ja nur ein Agrikulturſtaat fein, in dem Handel und 

Gewerbe zu möglichſter Bebeutungslofigkeit herabgedrüdt find.*) 

Diefer Staat flieht daher die Nachbarſchaft des Meeres, weil fie 

die Bürger mit Handelsgeift und krämeriſcher Gewinnſucht erfülle, 

den Volkscharakter trügeriih und unzuverläjfig made und jo die 

Bürger int Verkehr unter fih, wie mit anderen Menjchen der Treue 

1) 747d. 

2) Ebd. Vgl. meine „Hellenischen Anſchauungen über den Zufammen: 
hang zwiſchen Natur und Geſchichte“ ©. 59 ff. 

s) Nah) Plato war die in Ausficht genommene Gegend einft von 

theffalifchen Magneten bewohnt gewefen, dann aber — jeit deren Auswan— 
derung nach Aſien — umnbefiedelt und wüſte Liegen geblieben. Daher be: 

zeichnet er die neue Anlage twiederholt al3 „Stadt der Magneten“. 704c, 860d. 

4) ©. oben ©. 218. 
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noffen jeiner idealen Kolonie ftärfere Bürgschaften al3 den Glauben 

an das verheißene Glüd und die Leiſtung der materiellen Opfer, 

die fie um diefes Glückes willen bringen. Während die Vermirk: 
lihung von Freiland gefichert ift, wenn die Mitgliederlifte der inter: 

nationalen Gejelichaft eine genügende Anzahl von Beiträgen auf: 

wert, it dies bei Platos Kolonie erſt dann der Fall, wenn es um: 

zweifelhaft feititeht, daß deren Mitgfteber einer genägenber Fon 
von ſittlichen Kräften mitbringen. Auch ſucht Plato nod eine 

weitere Bürgſchaft darin, daß jeine Koloniften in ihren Rechtsan— 
Ihauungen, ihren fittlihen und religiöfen Ideen von vorneherein 

ein gewiſſes einheitliches Gepräge zeigen; er will fie vorwiegend 

aus Ländern doriichen Stammes, aus Kreta und dem Peloponnes 

genommen willen, !) wo er in Staat und Gejellichaft bereits fo manches 

verwirklicht fand, was fich mit feinen eigenen Idealen berührte. 

Aber nicht nur das Volkstum, welches zum Träger diejer 

Ideale berufen wird, muß ganz bejtimmten Vorausfeßungen ent: 

ſprechen, ſondern auch die äußeren, phyfiihen Bedingungen, unter 

denen der neue Staat ins Dajein treten ſoll, müſſen ganz befonders 

günftige fein. Sorgfältig werden die Einflüfje erwogen, welche die 

Verhältniffe der äußeren Natur auf Volksgeiſt und Volksgemut 
ausüben. Wenn man neuerdings gefordert hat, daß die Willen: 

Ihaft der Politif auf die Naturgeihichte des Volkes im Zufammen: 

hang nit dem Lande zu begründen fei, jo ericheint bier Plato als 

einer der Erften, welche dieter Forderung gerecht zu werben juchten. 

Seine Erörterungen über das Jneinanderwirken der phyfiichen und 

moraliichen Welt, über den Kaujalzufammenhang zwilchen Landes 
und Volksnatur berühren fih unmittelbar mit den Ergebniffen der 
damaligen Naturwiffenichaft, wie fie in den hochbedeutjamen Unter: 

juchungen de3 Hippofrates über die piychologiih-phyfiologifchen Ein: 

wirfungen von Boden, Klima u. ſ. m. vorlagen. 

Ganz im Geiſte des großen Arztes von Kos nimmt Plate 
einen Zuſammenhang zwiſchen der Landesnatur und Dev größeren 

) 7084. 
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oder geringeren fittlichen und intellektuellen Tüchtigfeit des Volfes an. 

Er hebt die einzelnen phyſikaliſchen Verhältniſſe hervor, die nad) 
jeiner Anficht nicht bloß auf den Körper, jondern auch auf das 

Ceelenleben einen guten oder ſchlimmen Einfluß auszuüben ver: 

mögen: Das Syſtem der Luftjtrömungen, die Temperatur der At: 

moſphäre, die Beſchaffenheit des Waſſers und der Nahrung, !) und 

er fordert daher auch von dem Staatsmann und Gejebgeber eine 

lorgfältige Erwägung aller in Betracht kommenden Naturfaktoren 

und geographiihen Verhältniffe, die feine Bemühungen um die fitt: 

lihe und geiftige Hebung der Völker ebenfojehr erleichtern, wie 

erichweren können.?) 

Von diefem Geſichtspunkt aus erjcheint als eine der mid): 

tigften Vorfragen die richtige Drtswahl. Plato nimmt an, daß 

and) diefe Frage befriedigend gelöft jei. Er weiſt auf einen herren: 

lojen Zandftrich im mern der Inſel Kreta hin,?) wo ſich alle die 

geographiichen Vorausſetzungen finden follen, die für das Gedeihen 

des geplanten Gemeinwejens notwendig feien. 

Der PBlag für die Stadtgründung ift SO Stadien (zwei geo— 
graphiſche Meilen) von der Meeresküfte entfernt. Eine nach Platos 

Anſchauung ſehr günftige Lage! Denn der Staat nach Jeinem 

Herzen kann ja nur ein Agrikulturftaat fein, in dem Handel und 

Gewerbe zu möglichiter Bedeutungslofigkeit herabgedrückt find.*) 

Diefer Staat flieht daher die Nachbarſchaft des Meeres, weil fie 

die Bürger mit Handelsgeift und främerifcher Gewinnfucht erfülle, 

den Volfscharafter trügeriſch und unzuverläffig mache und jo die 

Bürger im Verkehr unter fi, wie mit anderen Menfchen der Treue 

) 747d. 
2) Ebd. DBgl. meine „Hellenifchen Anſchauungen über den Zufammen: 

hang zwifchen Natur und Geſchichte“ ©. 59 ff. 

») Nach Plato war die in Ausficht genommene Gegend einft von 

theffalifchen Magneten bewohnt gewejen, dann aber — feit deren Auswan— 

derung nad) Afien — unbefiedelt und wüſte liegen geblieben. Daher be: 
zeichnet er die neue Anlage wiederholt al3 „Stadt der Magneten“. 704c, 860d. 

ı) ©. oben ©. 218. 
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und dem Wohlwollen entfremde.') Auch ift hier gar Fein bejon- 

deres Bedürfnis nach Seeverfehr und überfeeifhem Handel vor: 

handen. Denn das Land bringt faft alle notwendigen Erzeugniffe 
felbft hervor, e3 bedarf feiner nennenswerten Einfuhr, andererfeits 
ift infolge ſeines gebirgigen Charakters dieje Ergiebigfeit Feine ſo 
große, daß fie zu einem lebhaften Ausfuhrhandel Veranlaſſung geben 
fönnte. Überhaupt ift eine maritime und kommerzielle Entwidlung 
außerordentlich dadurch erſchwert, daß das Material für den Schiffs 
bau fo gut wie völlig fehlt. Alle die Hölzer, welche derfelbe be 

darf, die Tanne, die Fichte, die Föhre, die Cypreſſe, die Platane, 

find entweder in ungenügender Zahl oder in ungenügender Größe 

vorhanden. Angeſichts diejer „glüdlichen” Naturverhältniffe ift aud 

nicht an eine ſtarke Entwidlung der Geldwirtichaft zu denken. Mit 
dem auswärtigen Handel fommt die größte Gefahr für die Volks 
moral, die Überſchwemmung des Landes mit Gold: oder Silbergeld 

von vorneherein in MWegfall.2) 

So kann denn mit gutem Vertrauen auf die Zukunft die 

Einrichtung des neuen Gemeinweſens in Angriff genommen werden. 
Möglichſt in der Mitte des ganzen Gebietes erhebt fich von einer 

Freisrunden Ningmauer umgeben die Landesburg mit dem Heilig: 

tum der Schußgötter des Staates, der Heltia, des Zeus umd ber 

Athene. Nadial von diefem Zentrum aus wird das anjchliehende 

Stadtgebiet in zwölf Quartiere eingeteilt und dementjprechend das 
ganze platte Land in zwölf Flurbezirke, und zwar find die Flur— 

bezirfe ihrer Größe nad) ungleich, d. h. breiter oder fchmäler, in: 

dem die mit gutem Boden einen Eleineren Umfang befommen, die 

weniger ergiebigen einen größeren. Durch eine weitere Unterabtei: 

lung wird dann — der Zahl der Bürger entjprechend — die ge 

ſamte Landesmark nach demjelben Prinzip unter genauer Beobach 
tung der Bodenbejchaffenheit in 5040 ungleich große, aber dem 
Ertrag nad) gleihe Grundſtücke zerlegt, und von diefen wieder jedes 

') 705.. 
N 2) 7056 f. 
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in zwei Teile.) Se zwei dieſer Teilftüde werden zu Einem Los 

vereinigt, welches den Landanteil des einzelnen Bürgers repräjentiert 

und zwar in der Weiſe, daß immer ein in der Nähe der Stadt 
gelegenes Stüd mit einem ferner liegenden kombiniert wird.?) Die 
Zumeilung dieſer zweigeteilten Hufen an die Bürger erfolgt durd) 

das 203, jo daß die denkbar volllommenfte Gleichheit alles Grund: 

bejiges bergeftellt if. Aber auch das bewegliche Vermögen, das 
die Koloniften mitbringen, foll mit dem Gleichheit3prinzip einiger: 

maßen in Einklang gebracht werden. Es wird öffentlich aufgezeich: 
net und dann möglichſt gleihmäßig unter die zwölf Abteilungen 

verteilt, in welche die Bürgerfhaft — entiprechend den zwölf Be: 

zirfen des Lande — gegliedert ijt.?) Endlich erhält jeder Bürger 

zwei Käufer, eines in der Stadt und eines auf dem platten Lande.) 

Wie das ganze Land feinen Mittelpunkt in der Stadt findet, 

jo jeder der zwölf Bezirke in dem Marftfleden, der in feiner ganzen 

baulihen Einrichtung ein Abbild der Stadt im Fleinen ift. Cr hat 
einen Marftplag mit den Heiligtümern der Stadtgötter und der 
bejonderen Schußgottheiten des Bezirkes, zu deren Felten die Be: 

wohner desfelben fich bier zu verfammeln pflegen; er iſt Stützpunkt 

der Landesverteidigung und zugleich Wirtfchaftszentrum, indem bier 

al3 Beilagen und Fremde die Gewerbetreibenden zufammenmwohnen, 
deren die Landwirte der Umgegend bebürfen.:) Was die übrige 

i) Die Zahl 5040 ıft mit Rückſicht auf die komplizierten Teilungen 

gewählt. Da fie durch alle einfachen Zahlen bis 10 und dann twieder durch 

12 ohne Bruch teilbar ift, jo bietet fie eine bequeme Grundlage für bie 

Slurteilung, wie für die politifche und militärische Gliederung des Volkes. 737. 
2) 745d. 
8) jb.: veiunasdeı dE dei xai Toric avdoas dwdex« ufon, ımv ns 

arlns ovalav eis ioa 0 tı uakıora 1a dwdex« uEen ovvrafausvor, Ano- 

ypagns navıwv yevoucvns. Tiefe Ausgleihung ift allerdings nur eine 
annähernde. (vgl. 745a.) Der reichere Kolonift muß fich mit einem gewiſſen 

Marimum begnügen, damit für den ärmeren ein Minimalbefi zur Verfü: 
gung ftehe. 

) 745e. cf. 775e. Die Höfe auf dem platten Lande find insbeſondere 

für die erwacdhjenen Söhne und Erben der Hufner beftimmt. 
5) 848e. 
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baut, ift des Baterlandes Erde, die er nuch forgfältiger hegen und 
pflegen muß, al3 Kinder ihre Mutter.') Eine Auffaffung, die ihren 

rechtlichen Ausdrud darin findet, daß jede Veräußerung, jeder Kauf 

oder Verfauf von Grund und Boden unbedingt ausgejchloffen ift.?) 
Der Landanteil jedes Bürgers ift für alle Folgezeit in den heiligen 

Tempelfataftern auf cyprefienen Tafeln verzeichnet,?) er kann als 

ein unteilbare8 und unveränderliche8 Ganze von dem Vater ftet3 

nur auf einen einzigen Sohn, beziehungsweife Adoptivjohn über- 

gehen, der in allen Stüden, in den Verpflichtungen gegen Haus 

und Staat, gegen Götter und Menjchen, Rechtsnachfolger des Vaters 

iſt.) So joll die Zahl von 5040 Hufen als ebenfovieler Befiges- 

einheiten ftet3 unverrüdt aufrecht erhalten werden. 
Plato verhehlt ſich nicht, daß das feine großen Schwierig: 

feiten haben werde, und er denkt auch auf mancherlei Mittel, den: 

jelben zu begegnen. Die Söhne, die auf der väterlichen Hufe Feine 
Berjorgung finden, follen von anderen Bürgern adoptiert werden, 

die feine männliche Nachkommenſchaft haben und zwar von jolchen, 

„denen fie der Vater am liebften gibt und die fie am liebſten 

nehmen“.s) Wenn fi) das aber auf dem Wege der Freiwilligkeit 

nicht erreichen läßt, oder wenn ein Bürger eine zu große Zahl von 
Söhnen hat oder von Töchtern, die er nicht alle verheiraten kann, 

jo joll die Staatsgewalt die nötigen Maßregeln ergreifen. Ihre 

Sache ift e3 überhaupt, mit allen Mitteln der Übervölferung vor: 

kayovyra ınv Ankıy Tavımy vouileıw uEv xoıynv avınv ı95 noAcws 
Evrunaons xı. 

1) jb.: maropidos d2 oVons ıjs ywoaus Ispaneveiw avınv dei 
ueısovws 7 untege neideas. 

2) 741b. Der Bürger foll bedenken, daß fein Land den Göttern ge: 
heiligt ift (rijs yrjs lepds olons ıWy navımv Hewv) und daß Priefter und 

Prieſterinnen unter Darbringung von nicht weniger al3 drei Opfern im 
Gebete erfleht haben, e3 ınöge den Käufer oder Verkäufer des Landlofes die 

verdiente Strafe treffen. 
3) T4lec. 

4) 740b. 
6) 740c. Die Adoption erfolgt xar« yapır udkıore, 
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ertwuser, zu Kı zu ır em umaddmen Kalle ir ihrer ir: 
Ira mar, men wr chmmhs ver Berölferung midyt acmügen 

telze, nie Boraeribon rodkchin sm erbalten Umer ven „„bl: 

under“ Wen, melde reidliche Zeugunz“ bemmen, oder. 
wenn nis, sur Aufiehumg von Kinn ermumtern vollen, nennt 
ia: Zremihe Audsedmunaem im. Ebrenitrarfen. Ermalmungen 
und Zurebrmetunarm Der jimoeren Männer von leiten der älteren, ') 

unt, menn all Dies veriagt, im ‚alle dauernden Übergewichtes der 
Zterklidteit über die Geburtsziñer Aufnahme von Fremden bi 

sur Hernellung der normalen Bürgersahl,*) im alle der Über: 

volferung Degegen eine ttaatlid organinerte Auswanderung, bei der 

allerdina® von Plato vorausgeiegt werden muß, daß c@ feine 
Zmanges bedürten werde, um diejenigen, welche der Regierung tür 

die Teilnahme an einer Koloniegründung geeignet ericheinen wür— 

ben, sum Verzicht auf Die Heimat zu beitimmen.‘) Um io größer 
itt der Zwang, der — allerdings in Übereinitimmung mit den be 
itehenden Hecdtsanihauungen — dem meibliden Geſchlecht auf: 
erlegt wird. Ter nad dieſer Anſchauung den Verwandten zu: 

jtehende Rechtsanſpruch auf die Hand von Erbtöchtern, über welche 

der Fater nicht legtwillig verfügt bat, wird auch im platoniichen 

Ztaate anerkannt, nur wird diejes Net im Jozialpolitiichen Inter— 

eſſe dahin modifiziert, daß derjenige Nerwandte den Vorzug erhält, 

der nody nicht im Beſitz eines Landloſes ift.*) 
Tanf dieſer Agrar: und Bevölkerungspolitik kann cs unter 

ben Bürgern weder landloie Proletarier, noch Latifundienbeſitzer 

geben. Nur Eine Möglichkeit Jozialer und öfonomijcher Ungleich— 

heit bleibt auch hier: die des mobilen Kapitalbefiges. Sie gar; 

zu bejeitigen, iſt bei der privatwirtichaftlihen Drganijation der 

) 749d. 

2) 74le. 

°») 740e, Auf die gewaltfamen Mittel, welche bie Bevölkerungspolitik 
des dealftantes zur Anwendung bringt (vergl. oben ©. 293), kommt bier 
Plato nicht mehr zurück. 

) 924 0. 
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agrarifchen Betriebe und bei der Ynftitution des Privateigentums 

undenkbar. So ſoll wenigſtens durch Aufftellung eines Minimal: 
oder Marimalbefiges der Entſtehung größerer Gegenſätze vorgebeugt 
werden, und zwar joll al3 kleinſtes Maß beweglichen Vermögens, 
deſſen Verringerung nicht zuläffig ift, der Wert einer Hufe, — 

eines vollen Zosanteiles, — angenommen werden, als Marimum 

das Vierfache dieſes Betrages.!) Was jemand darüber erwirbt, 
ſoll bei Schwerer Strafe dem Staat und feinen Göttern dargebracht 

werden. Eine Vorschrift, mit deren Durchführung eine der höchiten 

Behörden betraut ift, welche forgfältige Aufzeichnungen über das 

. bewegliche Vermögen der Bürger zu führen und jo eine gleich ftrenge 

Kontrole über dasjelbe zu üben hat, wie über das Grundeigentum.?) 

Auch darin erjcheint die Stellung des mobilen Kapital3 den 

Rechtverhältniffen des Grundbeſitzes möglichft angenähert, daß der 
Einzelne nur ein ftarf beſchränktes Verfügungsrecht über feine be— 

wegliche Habe befitt. Bezeichnend ift die Begründung, mit welcher 

Plato die in diefer Hinficht für legtwillige Verfügungen aufgeftell: 

ten Vorſchriften einleitet. 

„Freunde, läßt er den Gejeßgeber zu den Sterbenden jagen, 

es ift Schwer für Euch, Eure Verhältniffe und noch ſchwerer — um 

mit der Pythia zu reden — Euch jelbft zu erkennen. Daher er: 

Eläre denn ich Euch, der ich Euer Gejeßgeber bin, daß nicht ein: 
mal Ihr ſelbſt Euer Eigen ſeid und noch weniger dieſe 

Eure Habe, jondern daß diefelbe Eurem ganzen Gejchlechte ge: 

hört, ſowohl dem, das vor Euch war, als dem, dad nah Euch 

fommen wird, ja noch mehr, daß dieſes ganze Geſchlecht 

jamt feinem Bermögen dem Staate gehört.) Wenn dem 

ı) 744d: Eorw dr) nevias uRv 0006 7 Tod xAngov rıun, 0» dei ueveiv 
xai öv doywv ovdeis ovderi notre nepiowyera EAdıro yıyvouevor. 

2) 745 a. 

3) 923a: Eywy’ ou» vouohrns ν 0" 9’ duds vuav urrarveivau 

ti9nut oüre ıjv oVciay ravımv, Evunavros dE TOD yevovs Tumy ToV TE 

Eungooser xai rou Eneıta Eoouevov, zei Erı uaikov ıns nödews eivaı 

16 ze yE&vos nav xal ınv ovalav. Bol. 877d: ovdeis olxos ıuv 
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ftehe.”) — Ebenſo jollen diejenigen Söhne oder Töchter, welche 

nah der Abfaſſung des Teitamentes durch Adoption bezw. Heirat 

ihre Verſorgung gefunden haben, das ihnen vermachte mobile Kapital 

an den Haupterben abtreten. Kat der Erblaffer nur Töchter, To 

fol er nah freier Wahl einer derjelben einen Gatten bejtimmen, 

der natürlich) noch Feine Hufe befigen darf, und denjelben als Erben 

der Hufe an Sohnes Statt einjegen. Falls eine ſolche Willens: 

erklärung fehlt und unverheiratete Töchter vorhanden find, bejtimmt 

die Vormundfchaftsbehörde für die Erbtochter einen Mann und 

zwar womöglich den nächſten Verwandten des Erblaflers, dem dann 

das Erblos zugeteilt wird. Macht endlich jemand ein Teſtament, 
der völlig kinderlos ift, jo jol er nur über den zehnten Teil des 

zum väterlichen Grundbeſitz hinzuermorbenen Vermögens frei ver: 

fügen können; alles übrige hat er demjenigen zu binterlaffen, den 

er dem Geſetz gemäß adoptieren und zum Erben der Hufe beftellen 

muß, damit er fih jo an ihm in ungejchmälerter Achtung einen 

danfbaren Sohn erhalte?) 

Aber jelbft in diejer umfaflenden, überall den individuellen 

Willen den Zweden der Gemeinschaft unterwerfenden Regelung des 
Vermögensrechtes fieht Plato noch feine genügende Bürgjchaft für 

die volle Verwirklichung diefer Zwecke. Er verbindet damit jenes 

noch ungleich tiefer eingreifende, jede Fapitalijtiiche Entwidlung der 

Rolfswirtfchaft im Keime erftidende Syſtem ftaatliher Wirtichafts- 

politik, weldjes wir bei der Darftellung der antikapitalijtiichen Ge: 

ſamtanſchauung Platos bereit3 in jeinen Grundzügen kennen gelernt 

haben.s) Der Staat läßt nicht zu, daß Silber: oder Goldesreich- 

tum einen feſten Wohnjig in ihm erhalte;t) er duldet daher im 

) 774d. Ausgenommen ift nur die Ausftattung in Kleidern u. ſ. w. 

im Werte von 50, 100, 150, 200 Drachmen (ca. 120 M.) je nad) der 

Cenſusklaſſe. 

2) 923 -924 a. 

3) ©. oben ©. 218 ff. 
4) 801b: ... otrs dpyvpoiv dei nAovroy orte ypvoovy Ev nödet 

idgvusvov Evoixeiv. 
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und dem Wohlwollen entfremde.‘) Auch ift bier gar fein bejon- 
deres Bedürfnis nach Sceverfehr und überfeeiihem Handel vor: 

handen. Denn das Land bringt faft alle notwendigen Erzeugniſſe 
jelbjt hervor, e3 bedarf feiner nennenswerten Einfuhr, andererſeits 

ift infolge feines gebirgigen Charakters dieſe Ergiebigfeit Feine jo 
große, daß fie zu einem lebhaften Ausfuhrhandel Veranlafjung geben 
könnte. Überhaupt iſt eine maritime und kommerzielle Entwicklung 
außerordentlich dadurch erfchwert, daB das Material für den Schiffs 

ban fo gut wie völlig fehlt. Alle die Hölzer, welche derſelbe be 

darf, die Tanne, die Fichte, die Föhre, die Cypreſſe, die Platane, 

find entweder in ungenügender Zahl oder in ungenügenber Größe 
vorhanden. AngefichtS diejer „glüdlichen” Naturverhältniſſe ift aud 

nicht an eine ftarfe Entwidlung der Geldwirtichaft zu denfen. Mit 
dem ausmärtigen Kandel fommt die größte Gefahr für die Voll! 

moral, die Überſchwemmung des Landes mit Gold: oder Silbergeld 
von vorneherein in Wegfall?) 

So fann denn mit gutem Vertrauen auf die Zukunft die 
Einrichtung des neuen Gemeinweſens in Angriff genommen werden. 

Möglichſt in der Mitte des ganzen Gebietes erhebt fih von einer 
freisrunden Ningmauer umgeben die Landesburg mit dem Heilig: 

tum der Schußgötter des Staates, der Heltia, des Zeus und der 

Athene. Radial von diefem Zentrum aus wird das anjchliehende 

Stadtgebiet in zwölf Quartiere eingeteilt und dementjprechend das 

ganze platte Land in zwölf Flurbezirke, und zwar find die Flur— 

bezirke ihrer Größe nad) ungleich, d. h. breiter oder jchmäler, in: 
dem die mit guten Boden einen Fleineren Umfang befomnten, bie 

weniger ergiebigen einen größeren. Durch eine weitere Unterabtei: 

lung wird dann — der Zahl der Bürger entſprechend — die ge 
ſamte Landesmark nad) demjelben Prinzip unter genauer Beobad; 
tung der Bodenbejchaffenheit in 5040 ungleich große, aber dem 
Ertrag nad gleiche Grundſtücke zerlegt, und von diejen wieder jedes 

ı) 7058. 

2) T0ob f. 
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in zwei Teile.!) Se zwei diefer Teilftüde werden zu Einem Los 

vereinigt, welches den Landanteil des einzelnen Bürgers repräjentiert 
und zwar in der Weile, daß immer ein in der Nähe der Stadt 
gelegenes Stüd mit einem ferner liegenden kombiniert wird.?) Die 
Zuweiſung dieſer zmeigeteilten Hufen an die Bürger erfolgt durd) 
das 208, fo daß die denkbar vollfommenfte Gleichheit alles Grund: 

befiges bhergeftellt if. Aber auch das bewegliche Vermögen, das 

die Koloniften mitbringen, fol mit dem Gleichheitspringip einiger: 

maßen in Einklang gebradht werden. Es wird öffentlich aufgezeich- 
net und dann möglichit gleichmäßig unter die zwölf Abteilungen 

verteilt, in welche die Bürgerjchaft — entjprechend den zwölf Be: 

zirfen des Landes — gegliedert ift.3) Endlich erhält jeder Bürger 
zwei Häufer, eines in der Stadt und eines auf dem platten Lande.!) 

Wie das ganze Land feinen Mittelpunkt in der Stadt findet, 
jo jeder der zwölf Bezirke in dem Marftfleden, der in feiner ganzen 

baulichen Einrichtung ein Abbild der Stadt im Eleinen ift. Er hat 

einen Marftplag mit den Heiligtümern der Stadtgötter und der 

befonderen Schußgottheiten des Bezirkes, zu deren Feſten die Be: 

wohner desjelben ſich hier zu verfammeln pflegen; er ift Stützpunkt 

der Zundesverteidigung und zugleich Wirtichaftszentrum, indem bier 

al3 Beilagen und Fremde die Gewerbetreibenden zufammenmwohnen, 

deren die Landwirte der Umgegend bedürfen.) Was die übrige 

1) Die Zahl 5040 ift mit Rüdficht auf die Fomplizierten Zeilungen 
gewählt. Da fie durch alle einfachen Zahlen bis 10 und dann wieder durd) 

12 ohne Bruch teilbar ift, fo bietet fie eine bequeme Grundlage für bie 

Flurteilung, wie für die politifche und militärifche Gliederung des Volkes. 737e. 
) 745d. 
3) jb.: veiuaodaı dE dei xai Tois avdoas dwder« ueon, mv Ts 

“ns ovoiav Eis Toa 0 ri uddıora ra dwdex« ucon ovvrafauevor, ano- 

yongns navrwov yevouevns. Dieſe Ausgleihung ift allerdings nur eine 
annähernde. (vgl. 745 a.) Der reichere Kolonift muß fich mit einem gewiffen 

Maximum begnügen, damit für den ärmeren ein Minimalbefiß zur Verfü: 
gung ftehe. 

) 745e. cf. 775e. Tie Höfe auf dem platten Lande find insbeſondere 

für die erwacdhfenen Söhne und Erben der Hufner beftimmt. 
5) 848e. 
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gewerbliche Bevölkerung betrifft, ſo bewohnt ſie das Weichbild der 
Stadt in eigenen Vororten, die ſich — je einem der zwölf Stadt: 
quartiere entiprehend — rings um die Stadt herumzichen, jo dab 
die in der Stadt mwohnenden Bürger von der gemwerbetreibenden 
Bevölkerung räumlich vollfommen getrennt find. 

Tiere räumlide Trennung toll auch eine wirtichaftliche und 

Klanenicheidung ſein. Denn der Pollbürger bat feinen anderen 
Beruf, als die Pilege der politiiden Tugend. „Die allgemeine 

Ordnung des Staates herzuitellen und zu erhalten ift eine Kunſt, 
welche den Bürger vollitändig in Anſpruch nimmt, viel Übung und 

mannigfache Kenntniſſe erfordert und fi nicht ala Nebenwerk be 

treiben läßt.) — Wer es zum Hauptwerk jeined Lebens mad, 

jeine Keibes: und Seelenkräfte zur Vollkommenheit zu bringen, findet 

zweimal joviel, ja noch weit mehr zu thun, als derjenige, dem das 

Streben nah dem pythiichen oder olympijhen Sieg zu allen andern 

Geichäften des Lebens feine Zeit übrig läßt.?) Daher iſt den Bür- 

gern jeder Betrieb von Handel und Gewerbe auf das ftrengjte unter: 

jagt. Tie wirtichaftlicde Grundlage ihrer Eriltenz ift einzig und allein 

der — von unfreien Zandarbeitern beitellte — Grundbefiß, der für den 

mäßigen Unterhalt einer Familie ausreiht. Auch erhält der Grund: 

befiß eine Joziale Organijation, welche alles jorgfältig fernehält, was 

das Eindringen merfantiler Spekulation und einjeitig kapitaliſtiſcher 

Tendenzen begünftigen, was liberhaupt die einmal fejtgefegte Urd: 
nung ftören könnte. 

Wenn aud) auf den gemeinmwirtichaftlichen Betrieb des Ader: 

banes al3 auf ein unausführbares deal verzichtet wird, jo joll 

doch der Gedanke ftrenge feitgehalten werden, daß aller Grund und 

Boden als Gemeingut des ganzen Staates zu betrachten ift, daß 
daher der Belig, welcher dem Einzelnen durchs Los zugefallen, dem: 

jelben nur ein Nutzungsrecht gewährt.) Der Boden, den er be 

ı) 846d. 
2) 807c. 

:) 7390: veucodwv d’ ovv rowide diavoi« nws, as on dei tir 
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baut, ift des Vaterlandes Erde, die er nuch jorgfältiger hegen und 

pflegen muß, als Kinder ihre Mutter.) Eine Auffalfung, die ihren 

rechtlichen Ausdrud darin findet, daß jede Veräußerung, jeder Kauf 

oder Verkauf von Grund und Boden unbedingt ausgejchloffen ift.?) 
Der Landanteil jedes Bürgers ift für alle Folgezeit in den heiligen 

Tempelfataftern auf cypreſſenen Tafeln verzeichnet,?) er kann als 

ein unteilbare3 und unveränderliches Ganze von dem Vater ftets 

nur auf einen einzigen Sohn, beziehungsweile Adoptivjohn über: 
gehen, der in allen Stüden, in den Verpflichtungen gegen Haus 

und Staat, gegen Götter und Menjchen, Rechtsnachfolger des Vaters 

ift.t) So joll die Zahl von 5040 Hufen als ebenfovieler Befites- 

einheiten ftet3 unverrüdt aufrecht erhalten werden. 
Plato verhehlt fi nicht, daß das feine großen Schwierig: 

reiten haben werde, und er denkt auch auf mancherlei Mittel, den: 

jelben zu begegnen. Die Söhne, die auf der väterlichen Hufe Feine 

Berjorgung finden, jollen von anderen Bürgern adoptiert werden, 

die Feine männliche Nachfommenjchaft haben und zwar von jolden, 

„denen fie der Vater am liebften gibt und die fie am Liebiten 

nehmen“.s) Wenn fid) das aber auf dem Wege der Freiwilligkeit 

nicht erreichen läßt, oder wenn ein Bürger eine zu große Zahl von 

Söhnen hat oder von Töchtern, die er nicht alle verheiraten kann, 

jo ſoll die Staat3gewalt die nötigen Maßregeln ergreifen. Ihre 

Sade ift e3 überhaupt, mit allen Mitteln der Übervölferung vor: 

Aayoyıa ınv Ankıy Tavııv vouiley uEv xoıynv avımv ıns noiswg 

Evunaons x. 

1) jb.: neroidos dE oVons ns XWoas Hepanevew avınv dei 
ueizovws 7 untega naidas. 

2) 741b. Ter Bürger foll bedenken, daß fein Land den Göttern ge: 

heiligt ift (rjç yrjs leous oVons ıwv navıwv Yewv) und daß Priefter und 

Priefterinnen unter Tarbringung von nicht weniger al3 drei Opfern im 

Gebete erfleht haben, e3 möge den Käufer oder Verkäufer des Landlojes Die 

verdiente Strafe treffen. 

») 741. 

4) 740b. 
5) 740c. Die Adoption erfolgt ware yapıy uddora, 
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zubeugen, wie fie auch in dem umgekehrten Falle mit ihrer Für: 
forge eintritt, wenn der Nachwuchs der Bevölkerung nicht genügen 

jollte, die Bürgerſchaft vollzählig zu erhalten. Unter den „zahl: 

reihen” Mitteln, welche „allzu veichlihe Zeugung“ hemmen, oder, 

wenn nötig, zur Aufziehung von Kindern ermuntern follen, nennt 

Plato öffentlihe Auszeichnungen bezw. Ehrenſtrafen, Ermahnungen 
und Zurechtweiſungen der jüngeren Männer von jeiten der älteren, ') 

und, wenn all dies verfagt, im Falle dauernden Übergewichtes ber 

Sterblichkeit über die Geburtsziffer Aufnahme von Fremden bis 

zur Herftellung der normalen VBürgerzahl,?) im Falle der Über: 

völferung dagegen eine ftaatlih organifierte Auswanderung, bei der 

allerdings von Plato vorausgejeßt werden muß, daß es Feines 

Zwanges bedürfen werde, um diejenigen, welche der Regierung für 

die Teilnahme an einer Koloniegründung geeignet erjcheinen wür— 

den, zum Verzicht auf die Heimat zu beftimmen.?) Um fo größer 

ift der Imang, der — allerdings in Übereinftimmung mit den be: 
ftebenden Rechtsanſchauungen — dem weiblichen Geſchlecht auf: 

erlegt wird. Der nad diefer Anſchauung den Verwandten zu: 

ftehende Rechtsanſpruch auf die Hand von Erbtödhtern, über welde 

der Vater nicht legtwillig verfügt hat, wird auch im platonifchen 

Staate anerkannt, nur wird dieſes Necht im fozialpolitifchen Inter— 
effe dahin modifiziert, daß derjenige Verwandte den Vorzug erhält, 
der noch nicht im Befig eines Landloſes ift.*) 

Danf diefer Agrar: und Bevölferungspolitif kann cs unter 
den Bürgern weder landloje Proletarier, noch Latifundienbeſitzer 

geben. Nur Eine Möglichkeit jozialer und ökonomiſcher Ungleid) 

heit bleibt auch hier: die des mobilen Kapitalbefiges. Sie ganz 
zu Dejeitigen, ift bei der privatwirtichaftlichen Organiſation der 

— 

ı) 740d. 

2) 74le. 

3) 740e. Auf die gewaltfamen Mittel, welche bie Bevölkerungspolitik 

des dealftaates zur Anwendung bringt (vergl. oben ©. 293), kommt hier 

Nato nicht mehr zurüd. 

1) 924e. 
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agrarifchen Betriebe und bei der Imititution des Privateigentums 

undenkbar. So fol wenigſtens durch Aufftellung eines Minimal: 

oder Marimalbefites der Entjtehung größerer Gegenfäte vorgebeugt 

werden, und zwar ſoll al3 kleinſtes Maß beweglichen Vermögens, 

deffen Verringerung nicht zuläſſig ift, der Wert einer Hufe, — 

eines vollen Losanteiles, — angenommen werden, als Marimum 

das Vierfache dieſes Betrages.) Was jemand darüber erwirbt, 

ſoll bei Schwerer Strafe dem Staat und feinen Göttern dargebradt 

werden. Eine Vorſchrift, mit deren Durchführung eine der höchiten 

Behörden betraut ift, welche forgfältige Aufzeichnungen über das 
. bewegliche Bermögen der Bürger zu führen und jo eine gleich ftrenge 

Kontrole über dasſelbe zu üben hat, wie über das Grundeigentum.?) 

Auch darin erjcheint die Stellung des mobilen Kapital3 den 

Nechtverhältniffen des Grundbeſitzes möglichſt angenähert, daß der 

Einzelne nur ein ftarf bejchränftes Verfügungsrecht über feine be- 

wegliche Habe befitt. Bezeichnend ift die Begründung, mit welcher 

Plato die in diefer Hinficht für letztwillige Verfügungen aufgeftell- 

ten Vorſchriften einleitet. 

„Freunde, läßt er den Gejeßgeber zu den Sterbenden fügen, 

es ift ſchwer für Euch, Eure Verhältniffe und noch ſchwerer — um 

mit der Pythia zu reden — Euch jelbit zu erfennen. Daher er: 

Eläre denn ich Euch, der ich Euer Geſetzgeber bin, daß nicht ein: 

mal Ihr jelbit Euer Eigen feid und noch weniger dieſe 

Eure Habe, fondern daß diejelbe Euren ganzen Gejchlechte ge: 
hört, ſowohl dem, das vor Euch war, als dem, das nad Euch 

fonımen wird, ja noch mehr, daß dieſes ganze Geſchlecht 

jamt. feinem Vermögen dem Staate gehört.?) Wenn dem 

) 744d: Eorw din nevias udv 0006 7 Tod xAngov tıuun, 0» dei ueveiw 
xai öv doywv ovdeis ovudevi note nepiowera EActta yıyvöueror. 

?) 7458. 
s) 923a: Eywy’ ou» vouodKıns ur on #’ duas Vuav urroveivan 

rißSnut oVTE ımv ovVoiay Tavınv, Evunmavrog dE ToV yEvous tuwvy TOD TE 

Eungoosev xai rou Eneıra Loouevov, xai Erı udAkov ınjs noiewms eivaı 
To ıe yEvos näv xai ınv odciev. Dgl. 877d: ovdeis oixos nv 
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nun aber jo it, jo werde ich es nicht qutwillig Zugeben, daß Euch 

jemand, während Euer Geilt von Krankheit und Alter erjchüttert 

iit, mit Schmeicdheleien umidhleiht und Euch zu Anordnungen be 

ſchwatzt, welche dem gemeinen Bejten widerſprechen. Bielmehr werde 

ih im Hinblid auf dieſes gemeine Bejte, auf das Wohl Eures 

ganzen Gejchlechtes, wie des ganzen Staated Euch durch Geſetze 

beſchränken, indem ih mit vollem Nechte den Vorteil des Einzelnen 

geringer anjchlage, al3 den der Gelamtheit.!) Darum möget Ihr 

in ‚srieden und Wohlmollen gegen ung den Weg gehen, den Ihr 

jest nad) der Ordnung der .menjchlichen Natur betretet und Euch 

darauf verlafjen, daß mir für alles, wa3 Euch gehört, nad) beiten 
Kräften jorgen werben.” 

Nach ſolchem „treundlic ermahnenden” Eingang verfügt da3 
Geſetz: Der Erblaffer hat das Recht, denjenigen jeiner Söhne, 

welchen er für den mwürdigiten erachtet, zum Erben der Hufe und 

de3 gejamten dazu gehörigen Inventars einzufeßen. Hat er nod) 

andere Söhne, die nad) dem Gejeg möglicherweile in eine Kolonie 

ausgejandt werden könnten, jo kann er das übrige Bermögen nad) 

Belieben unter fie verteilen. Dasjelbe gilt für unverlobte Töchter. 

Tagegen dürfen Söhne, die bereits ein Haus haben (al3 Erben der 

väterlichen Hufe oder als Adoptivjöhne von Hufenbefigern), nichts 

von Ddiefem Vermögen erhalten, ebenjowenig Töchter, die bereits 

verlobt find. — Letzteres entiprechend den Gele, das hier gleich 

miterwähnt jei, daß in dieſem Staat niemand eine Mitgift nehmen 

oder geben darf,2) damit nicht „Übermut bei den Weibern und 
jHavifche Krieherei um des Geldes willen bei den Männern ent: 

TETTEQUXOFTa xai NEVraxXtoyLdiwv TOU Evoıxouvros Eoriv ovde Euunantos 
toñ yerovVg 0VTWOS WS TS ToAews dnuocuos TE xal Ädıog . dei dij 

Tv JE od TO'S auris olxous WS OGIWIETOVS TE XML EUTUYEOTATOLS 

xexınadeı xarc devauır. 

) 923b: 0 ru dE Try mode. TE ApIoTov naon xai YErEL, nE0S Nav 

rovto BAenwv vrouoderijow, 10 Evös Exaorov xararıdeis Ev uoipaıs EAdırooi 
dixeiws. 

2) 742c. 
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ſtehe.“) — Ebenſo jollen diejenigen Söhne oder Töchter, welche 

nad der Abfafjung des Teftamentes durch Adoption bezw. Heirat 
ihre Verforgung gefunden haben, das ihnen vermachte mobile Kapital 

an den Haupterben abtreten. Hat der Erblaffer nur QTöchter, fo 

fol er nah freier Wahl einer derjelben einen Gatten beftimmen, 

der natürlich noch Feine Hufe befigen darf, und denfelben als Erben 

der Hufe an Sohnes Statt einjegen. Falls eine ſolche Willens- 

erklärung fehlt und unverbeiratete Töchter vorhanden find, bejtimmt 

die VBormundichaftsbehörde für die Erbtochter cinen Mann und 

zwar womöglich den nächſten Verwandten des Erblafjers, dem dann 

das Erblos zugeteilt wird. Macht endlich jemand ein Teſtament, 

der völlig kinderlos ift, fo fol er nur über den zehnten Teil des 
zum väterlihen Grundbefig hinzuerworbenen Vermögens frei ver: 

fügen können; alles übrige hat er denjenigen zu binterlaffen, den 

er dem Geſetz gemäß adoptieren und zum Erben der Hufe beftellen 

muß, damit er fih jo an ihm in ungeſchmälerter Achtung einen 

dankbaren Sohn erhalte.) 

Aber ſelbſt in dieſer umfaſſenden, überall den individuellen 

Willen den Zweden der Gemeinschaft unterwerfenden Regelung des 
Nermögensrechtes fieht Pluto noch feine genügende Bürgſchaft für 

die volle Verwirklichung diefer Zwecke. Er verbindet damit jenes 

noch ungleich tiefer eingreifende, jede kapitaliſtiſche Entwidlung der 

Volkswirtſchaft im Keime erftidende Syſtem ftaatlicher Wirtjchafts- 

politif, welches wir bei der Darftellung der antikapitalijtiichen Ge: 

ſamtanſchauung Platos bereit in jeinen Grundzügen kennen gelernt 

haben.) Der Staat läßt nicht zu, daß Silbers- oder Goldesreich— 

tum einen fejten Wohnfig in ihm erhalte;*) er duldet daher im 

') 774d. Ausgenommen ift nur die Ausftattung in Kleidern u. |. w. 

im Werte von 50, 100, 150, 200 Drachmen (ca. 120 M.) je nad) der 

Cenſusklaſſe. 
2) 923 -924 a. 
3) ©. oben ©. 218 fi. 
4) 801b: . .. oürs apyugoüv dei nAouroy ol'Tte yovcovy Ev nodeı 

idovusvov Evoixeiv, 



508 Erftes Au. Hellas. 

inländiichen Verkehr unr eine Zandesmünze von unedlem Metall, 

die außerhalb jeiner Grenzen feine Gültigfeit bat. Helleniſches 
Kourant, Gold: und Silbergeld bejigt nur der Staat, der dasjelbe 

für jeinen nicht ganz zu vermeidenden Verkehr mit dem Ausland 

nicht entbehren fanı. Der Privatmann, der ind Ausland reift, 

was er übrigens nur mit Erlaubnis der Regierung thun darf, muß 
fi) ſolches Geld an der Staatskuffe einwechteln. Ebenjo hat er 

alles, was er aus dem Ausland zurüdbringt, an derſelben Kaile 

wieder in Landesmünze umzutaujchen.!) Was den Gebrauch dieſer 
legteren betrifft, fo ift auch er ein außerordentlich beſchränkter. Sie 

dient fait nur als Taufchmittel und Wertmaßftab. Das eigentliche 

Geld- und Kreditgefchäft ift in der bereits früher gejchilderten Meije 

durch die Unklagbarkeit von zinsbaren Darlehen, durch das Per: 

bot des Zinsnehmens überhaupt unmöglich gemadt.?) 
Übrigens würde dasfelbe für den Bürger von vorneherein 

nicht in Betracht fommen. Der Bürger hat fi durchaus mit dem 

Ertrage des Landbaues zu begnügen. Eben deshalb ift ihm ja aud) 
jede Beteiligung an Handelsgeſchäften, an gewerblicher und Hand: 

werfsthätigfeit und ſei e8 auch nur mittelbar durch feine Sklaven 

unter Androhung ſchwerer Strafen unterjagt.3) 

Selbſt in der Verwertung des Ertrages jeiner Grundftüde 

find ihm enge Grenzen geftedt. Zunächſt ift die Ernährung fait 

der ganzen bürgerlichen Bevölkerung Sache des Staates. In öffent: 

lichen Speifchäufern vereinigen fich die Bürger und — infolge der 

grundſätzlichen Gleichftellung des weiblichen Geſchlechtes — auch die 

Bürgerinnen mit ihren Kindern alltäglih zu gemeinfamen Mahl 

1) 742. 
2) 142c. ©. oben ©. 226 f. 

3) 846d: . . . Euywpros undeis Eorw tur nepl Ta dinwiorpyizi 
Teyrnuata dianovovvrwr, umde olxerns crdgös Enıywplov. Bol. 74le 

und die Strafbeitiinmung 919d: Mer irgend ein Gewerbe treibt, da3 in: 

Gebiet des Kleinhandels einfchlägt, macht ſich „ber Beſchimpfung feines Ge— 
ichlechtes" schuldig und wird zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Hilit 
das nicht und wird er rüdfällig, jo wirb die Gefängniäftrafe verboppelt und 
jo in jedem weiteren Falle! 
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zeiten, zu denen nach dem Vorbild des kretiſchen Spyffitieninftitutes 

alle Bürger einen Zeil der Erträge ihrer Landwirtfchaft zu fteuern 

haben.) Aber auch in der Werfügung über das, was dem Ein: 

zelnen nach diefer Abgabe übrig bleibt, ift er durch den Staat viel: 
fach gebunden. 

Handelt es ſich doch hier um ein Gebiet der Volkswirtſchaft, 
welche bereit3 der beftehende Staat vor allen anderen zum Gegen: 
ftand ftaatliher Bevormundung und Leitung gemacht hatte. Die 
ganze Situation der Stadtjtaatwirtihaft mit ihrem beichränften 

Produktionsgebiet, die außerordentliche Größe der Gefahren, die hier 
Schwierigkeiten in der Verjorgung mit den unentbehrlichen Lebens: 

mitteln für den Beitand des Staates felbft enthielten, hatte aud) 

in den fortgejchritteniten Gemeinwejen zu einem Syſtem ftaatlicher 
Ntegulative geführt, welches durch Gejege gegen Auflauf und Korn: 
wucher, durch Ausfuhrverbote, Stapeltechte u. |. m. den Nahrungs: 

mittelverfehr im Intereſſe der Geſamtheit fünftlich zu regeln fuchte.*) 

Der platonijche Idealſtaat, der alle Borausjegungen der Stadt: 

Itaatwirtichaft herübernimmt und die Schwierigkeiten derjelben durd) 

möglichite Iſolierung gegenüber der Außenwelt noch vermehrt, ift 

natürlich genötigt, auch dieſes ſtaatliche Bevormundungsſyſtem nad) 
allen Seiten hin auszubauen und zu verſchärfen. 

Die Grundlage ſeiner Agrarpolitik iſt das unbedingte Verbot 
jeder Ausfuhr von landwirtſchaftlichen Erzeugniſſen, ſowie die volle 

Offentlichkeit der Ernteerträge und Vorräte, ihr Ziel, die lepteren 

ſtets in richtigem Verhältnis zum augenblidlichen und Fünftigen 

Bedarf zu erhalten. Es joll nicht zu wenig und nichts zu tener 

auf den Markt kommen. Zu dem Zwed haben alle Bürger den 
geſamten Sahregertrag ihrer Landwirtichaft in zwölf Teile zu teilen 

und jedes Zmölftel wieder in drei verhältnismäßige Teile nach einem 

Maßftab, der durch das Zahlenverhältnis von Bürgern, Unfreien 

und Beiſaſſen beſtimmt wird.) Der lettere Teil wird wie eine 

') 780% ff. 
2) Bol. Böckh. Staatshaushaltung der Athener I?. 103 ff. 

3) 847e. 



utger in 
ten Teil der zum Kerkauf an Die 

durch eigens dazu beftiimmte Mittel: 

Standes — auf den „Fremdenmarkt 

gewohnte Angebot niemals willkürlich 
Preis der zu Markte gebrachten Borrätı 
bewahrt bleibe.) Was vollends die 
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reiner Agrikulturftaot fi noch etwas darauf zugute thut, daß er 

— dank feinen unentwidelten volkswirtſchaftlichen Verhältniffen — 

„nicht halb fo viel Geſetze“ braucht, wie die meiften anderen Staaten, 

insbefondere „faft fein Gejeß über Eeewefen, über Groß: und Klein: 

handel, über Gafthäufer, über Zölle!) und Bergwerfe, über Darlehen 

und Wucher”, — in einem Staat, der „das alles ruhig von der 

Saul werten lan, weil er es nur mit Acerberuern, Hirten, Bienen: 

züchtern und ſolchen zu thun bat, welche jenen die nötigen Hilfs— 

mittel und Werkzeuge bejorgen.”2) 
Die ganze Thätigkeit von Handel und Gewerbe hat fich eben 

darauf zu bejchränfen, einer aderbauenden Bevölferung die unent- 

behrlichften Handwerkserzeugniſſe und ſonſtigen Bedarfsgegenftände 

zu liefern. Cine Grenze, die Dadurch noch enger gezogen wird, daß 

der Staat jorgfältig darauf bedacht ift, die Lebensbebürfniffe der 
herrſchenden Klaſſe auf einem möglichſt bejcheidenen Niveau zu er: 

halten, und daher von vornherein überhaupt nur jolche Gewerbe 

zuläßt, welche „notwendige” Bedürfniſſe befriedigen.®) 
Der ganze ohnehin im allerengiten Nahmen fi) bewegende 

Ein: und Ausfuhrverfehr fteht unter ſchärfſter ftaatlicher Kontrolle, 

welche nur das ins Land läßt, was nun einmal nicht entbehrt 

werden kann, und andererjeitS jede Ausfuhr der im Innern ver— 

wenbbaren Erzeugnilfe des Landes unmöglich madıt.!) 

Und nicht genug, daß der Kreis der Objekte, an denen fi) 

der geichäftliche Unternehmungsgeiit bethätigen könnte, ein überans 

enger ift, auch innerhalb der ihm thatjächlich zugeftandenenen Sphäre 

ift Gewerbe und Handelsverfehr in hohem Grade gebunden. 

Abgeſehen von den ohnehin jchon ſchwer genug auf ihm laſten— 

den Normen über Geld: und Kreditwejen fieht fih dieſer ganze 

Verkehr einem Syſtem ftaatlicher Negulative unterworfen, welches 

den Handel: und Gewerbetreibenden auf Schritt und Tritt daran 

1) Es gibt in dieſem Staat weder Einfuhr: noch Ausfuhrzölle 347b. 

2) 842d. 

2) 920. 

4) 847b ff. 
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erinnert, daß er nicht3 als ein wirtichaftlicher Funktionär im Dienfte 

des Landes jein ſoll,i) daß er fih daher jeder jpefulativen Aus: 

beutung ſeines Berufes, jedes Gedanfeus der „Bereicherung“ ent: 

ihlagen und mit dem „mäßigen“ Ertrag feiner Arbeit zufrieden jein 

muß, den der Staat al3 zuläjfig anerfennt.”) 

Um alle Überteuerung und Übervorteilung zu verhindern, 
werden die Preije jämtliher Waren nah dem Rate der Sad: 

jtändigen von den ftaatlichen Behörden feſtgeſetzt.)) Dieſelben haben 

zugleich jorgfältig darüber zu wachen, daß der Kapitalismus und 

und die kapitaliſtiſche Spekulation, welche aus dem Hauptnahrungs: 

zweig des Landes, aus der Agrifultur, verbannt find, nicht auf 
anderen Gebieten der Vollswirtihaft emporfomme. Wie e3 feinen 

Großgrundbefig geben joll, fo auch Feine Tapitaliftiichen Großunter: 

nehmungen, die zur Konzentrierung bedeutender Kapitalien im Handel 

und Gewerbe führen könnten. Sie Kleinbetriebe jollen erhalten 

bleiben, aller Handel möglichjt nur Kleinhandel (za, Asia), alk 

Induſtrie nur Handwerk fein. Die kaufmänniſche Vermittlung joll 

möglichjt ausgejchlojfen und zu dem Zweck von Staatswegen auf 

eine ſyſtematiſche Beſchränkung der Zahl der im Zwiſchenhandel 
beichäftigten Judividuen und Gewerbe hingearbeitet werden.) Was 
insbejondere die Handwerke betrifft, fo ſoll die von der kapitaliſtiſchen 

Spekulation der Zeit jo energiſch ausgebeutete Möglichkeit, durch 

Beſchäftigung zahlreicher in verſchiedenen Techniken ausgebildeter 

flaven gleichzeitig mehrere Gewerbebetriebe in der Hand cine 

Unternehmers zu konzentrieren, völlig bejeitigt werden. Jeder joll 

nur das Gewerbe treiben, das er felbft erlernt hat, und nicht etwa 

aus der Thätigkeit zahlreiher Sklaven, die er für ſich in anderen 

Handwerken beichäftigt, größere Einkünfte beziehen, als aus dem 

1) 920e. Bol. oben S. 224 f. 254 f. 

2) 847d. Hier kommen die ©. 224 f. beſprochenen Grundanſchauungen 

Platos über die Befeitigung des jpefulativen Charakters des Handels zum 

prägnanten Ansdruck. 

») 817h, 920c. 

°) 919. 
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Gewerbe, das er jelber verfteht.) ine Beitimmung, die zwar 

durch das auch hier ftrenge durchgeführte Prinzip der Arbeitsteilung 

gefordert ift, die aber unverkennbar — wie ja die von Plato ge: 
wünſchte Arbeitsteilung ſelbſt — ein Kampfmittel gegen das Kapital 
und die Fapitaliftifche Betriebsweiſe bildet. 

Sollte e8 aber troß al’ diejer Schranken einem Handel oder 

oder Gewerbe treibenden Beiſaſſen gelingen, fein Vermögen über 
das Durchſchnittsmaß deſſen zu fteigern, was der grundangefellene 
Bürger befigt, jo ift ſeines Bleibens nicht länger im Lande! 

Mährend für den Bürger der vierfache Wert einer Landhufe als 

Marinıum des Ermerbes feitgejegt ift, wird dem Beilaffen nur das 

Doppelte dieſes Wertes, aljo die Hälfte des für den Bürger erreich— 

baren SKapitalbefiges geftattet.?) Alle Beifaffen, deren Vermögen 

die Schagung der dritten von den vier Zenſusklaſſen der Bürger: 
haft überfteigt, Jolen binnen Monatsfrift von dem Tage an, wo 
dDiefer Vermögenszuwachs eintritt, mit ihrer ganzen Habe das Land 

verlaflen, und es foll den Behörden nicht geftattet fein, ihnen Die 

Erlaubnis zu längerem Bleiben zu gewähren! Wer fih dem zu 
entziehen fucht, fol mit dem Tode beftraft und fein Vermögen für 
den Staatsſchatz eingezogen werden!?) — Übrigens ift dem Ber: 
mögengermwerb der Beiſaſſen ſchon dadurch eine abjolute Grenze ge— 

1)"846e: undeis yeAxevwv aua rexrawveodw, und’ av Textaıvouevos 

yalxevovrıwv aAwv Emiucleio9w MüAdor 7 Ins avrov Teyvns, noogpasıv 

Eywv, ws noAlwv olxerwv Enuuekovuevos EavrW dnulovpyovvrwv EIXOTWS 

udAAov Enıuskeitar Exeivwv die To ıjv n0000do» Exeidev aüro nAeiw 
yiyvsadaı ıjs autov reyyns, aM’ eis uiav Exaoros reyvnv Ev öde 

KEXTNUEVOS ANO TaUINS Aua xal TO Inv xtacdw. 

2) Dasſelbe gilt für den Treigelaffenen, nur daß dieſer injofern einer 

noch größeren Beichränfung unterliegt, ala er auf feinen Fall reicher werden 

darf, als fein Herr, und alles, was er mehr erwirbt, an dieſen abliefern 

mn. 9154. 

3) 915b: day JE TW unelevdegwderr 7 xai twv allwv tw Eivww 

oicia nAclow yiyvnıaı Tod reitov ueyEder Tuumueros 7 dv Tovto yueox 

yEynrası, TELEXOVIE NUEQWv nö TaUTNS ns nuepas Aadov anitw Ta Eav- 

tov xei undeuia 15 uornjs napeitmoıs Er TOVTW nap' doyovrwv yıyveodw, 

Böhlmann, Geſch. des antiken Kommunismus u. Sozialiämuß. 1. 33 
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fÖwierigeren, aber von feinem Stan Aufaaha mixı un - 
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Diefe amtliche Statiftif ift hier zu einer Vollkommenheit aus: 

gebildet gedadht, daß niemand die Art und Weiſe, wie er feine 

Arbeitskraft und fein Kapital verwendet, geheimhalten kann, daß 

alle geichäftlichen Unternehmungen und die Höhe der dabei erzielten 

Erträgnifle bis ing Einzelne hinein den ftaatlichen Gewalten flar vor 

Augen liegen. Es iſt in der denfbar vollfommenften Weije dafür 

geforgt, daß Niemand fich für feine Berfon den Konfequenzen jener 

großen allgemeinen Prinzipien zu entziehen vermag, auf denen fich 
der Staat aufbaut. — 

Daß ein ſolcher Staat auch außerordentliche Mittel anwenden 

wird, um Ehrlichkeit und Solidität im Warenverfehr, im Handel 

und Wandel zu fördern, ift von vorneherein zu erwarten, und es 

wird und in der That eine Anzahl von Beitimmungen aus dem 

Polizeirecht, insbefondere aus der Marktordnung!) des Geſetzesſtaates 

mitgeteilt, die durchaus im Geifte des bisher entwidelten Syſtems 

gehalten find. Es wird da vorgeichrieben, daß aller Kauf und Ver: 

fauf auf dem Markte und an den für die einzelnen Warengattungen 

angewiejenen Stellen jtattfinde und zwar in der Weile, daß die 

Mare fofort von dem Käufer in Empfang genommen und baar 

bezahlt wird.) Mer außerhalb des Marktes oder auf Borg ver: 
fauft, thut dies auf eigene Gefahr, denn das Gejeh gewährt ihm 

fein SKlagerecht gegen den Käufer.) Da ferner die obrigfeitlichen 
Marentaren nur eine Marimalgrenze feitfegen, innerhalb deren dem 

Verkäufer für die Preisbeftimmung immerhin ein gemwiller Spiel: 
raum bleibt, jo werden die Mipftände, die ſich daraus im Verfehr 

ergeben könnten, duch die Vorſchrift befämpft, daß alle Preiſe 

xata Tov vouov, ôg EIONXE N000V NO00YEVOUEVOV xai anoyEvoufvov det 

underega Toutoy noLEiv, dvaypayıta Tor’ IN naga Tois vouopviakı To 
nAkor, 2Ealeıpeodw HE To Evarriov. ra aura de xai nregi ueroixwv Eoıw 
Tjs Avaypapiis negı is ovaias. 

1) Diejelbe ift auf eine Säule vor dem Amtshauſe der Marktaufjcher 

eingegraben. 917e. 
?) 915d, dgl. 849d. 
3) 915e. Eine Ausnahme bilden die auf Beltellung gelieferten Ar: 

beiten. ©. unten. 
33* 
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von jeder Drachme einen Obolus ('/s) alfo jährlich 200% als Zins 
bezahlen, troß des fonft geltenden Grundſatzes der Zinglofigkeit aller 
Schuldfapitalien.!) 

Auch die Religion wird angerufen, um die Zwede dieſer Ge- 
jeßgebung zu erreihen. Es wird ein großer Nachdruck darauf ge: 

legt, daß das Gewerbe unter der Obhut der Götter fteht, des 
Hephäftus und der Athene, in welchen beſonders die Metalltechnif 
und die Gemebeinduftrie ihre Patrone verehrt. Sie erfcheinen ge- 
wiflermaßen als die Ahnherren aller Gewerke, und daher die einzelnen 

Gewerksgenoſſen naturgemäß beitrebt, ihnen durch gejebwidrige 
Handlungen feine Schande zu machen.?) 

3. 

Die Kehensordnung des Bürgerflandes. 

Wie Pluto auf dem gefamten Gebiete der materiellen Intereſſen 

und des wirtichaftlichen Daſeins dem individuellen Leben und 

Streben jeine Bahnen vorjchreibt und jeine Ziele jegt, jo ſoll auch 

auf allen anderen Xebensgebieten, welche für die Erreichung der 

Staat3zwede irgend in Betracht fommen, der einzelne Bürger der 
bejtändigen Zucht und Leitung de3 Staates unterworfen fein. 
Gegenüber dem individualiftiichen Freiheitsprinzip Der Demofratie 

mit feiner einfeitigen Betonung „der Freiheit des individuellen 

Denkens und Handelns” 3) wird hier ebenjo einfeitig das Ordnungs— 

prinzip bis in feine äußerften Konfequenzen zur Geltung gebracht. 

Was Perikles in der Lobrede auf die Demokratie als einen ihrer 

größten Vorzüge gepriefen, daß fie unbejchadet der Gejeglichkeit und 

Sittlichfeit der Bürger alle „Läftige” ſtaatliche Einmiſchung in das 

Privatleben und den Privatverfehr unterlaffen könne,*) das wird 

1) 92lc. 

. 920e: ols (dnusovpyois) dr negi rd roiwir« ov noENovV dv ein 

wevdendaL, JeoUs ngoYyovovs aurwy aldovuevovs. 

3) ]iberty of individual thought and action, liberty and diversity 

uf individual life, wie der moderne Gefchichtfchreiber der hellenifchen Temo— 

fratie dies ihr Prinzip bezeichnet. 
) Thukydides II, 37. 
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hier ohne weitere als eine Illuſion bezeichnet. Wenn man ber 

Anficht fei, daß das Geſetz das PVerhalten der Einzelnen nur ie 

weit zu regeln babe, als Fragen des öffentlichen Nechtes und dei 
fozialen Zuſammenlebens in Betracht kämen, daß es dagegen für 
das Privatleben „nicht einmal der aller dringendften Gejeße bedürfe“, 

jo fei das ein Irrtum. Das Gejeg könne nie Darauf rechnen, 

daß der Einzelne in feinem politifhen und fozialen Verhalten allen 

Anforderungen gerecht werden würde, wenn e3 nicht gleichzeitig 
aud) das Leben des Individuums einer ſyſtematiſchen Drdnung 

unterwerfe, welche Niemandem gejtattet, „feine Tage nad) Belieben 

zu verbringen“.!) 

Darin liegt nad Platos Anficht fein ungerechtfertigter Zwang 
- auch der Sefetesftaat jol ja ein wahrhaft freier Staat jein‘) 
— vielmehr ift nur jo der Anſpruch Aller auf die Erreihung de 

höchſtmöglichen Glüdes durch den Staat realijierbar.) Sollen jie 

durch den Staat glüdlich werden, jo müflen fie, da die VBorbedin- 

gung alles Glückes die Tugend ift, fih auch vom Staate zur Sittlichkeit 
erziehen laſſen.)) Daher erjcheint auch die Hoffnung berechtigt, daß der 
Einzelne in richtiger Erkenntnis der Notwendigkeit und des Segen: 

jolder Negelung des individuellen Lebens dem Geſetze willig gehorchen 

und dabei als Privatmann, wie ald Bürger ji glüdlid 

fühlen wird.5) Das Geſetz ſelbſt jucht diefe richtige Erfenntnis auf alle 

) 780a: ödorıs dr diavositaı nöAeoıy anopaiveodas youovs, nf 1 
Inusora zei xoıva avroüs xon Inv ng«rrovras, twy dE idiuv 60or arayzı, 

unde oleraı Jdeiv, Efovciay de Exiorois eivar Tv nucgav Liv Onws ar 

EIEAn, xui un navıa dia rafews deiv yiyveodaı, ngoguevos de ıu 

idee avouodernta nyeitaı TE Ye xoıva xai dnuooıe EIEAnGEıu aurous sur 

die vouwr, ovx ogsWs dievositar. 

2) 693b: noAıw EAevdepav re eivaı dei. Dal. 719—723 und 
8570. Die Gefeße find für Freie! 

3) Bgl. die Pollamierung bes Glücksprinzips als Grundmotiv der 

Geſetzgebung 742de und 743c. "Huiv de 7 rwv vouwv UnodEoıs Eyranda 

E3dener, 0nNws Ws EudaLuoveoraror Eoovras xaid ve uakara aldrdaıs 
giloı (ol noArten). 

) 742 de. 

>) 7b: rd ww deonorw» ıE xal EAevdigwr Ev Tais nodeoıw 19% 



II. 3. 3. Die Lebensordnung ber Bürger de3 platon. Geſetzesſtaates. 519 

Weile zu fördern, indem es in der liebevollen und verjtändigen 

Art eines Vaters oder einer Mutter zu den Bürgern jpricht, nicht 

im Tone eine Despoten, der ſchlechtweg drohende Befehle gibt, 

die er einfach an der Mauer anfchlagen läßt, ohne irgend etwas 

dazu zu thun, um ihnen gütlich Eingang zu jchaffen.!) In Platos 

Staat wirft die Gejeßgebung ſelbſt aufllärend und erziehend, indem 

den Gefegen eine Einleitung vorausgefchidt wird, melde durch 
ausführliche Darlegung der Motive von Gebot und Verbot Geift 

und Gemüt empfänglih und willig madt.?) 

Überhaupt verbreitet fich die Gejeßgebung, wie fie Plato im 
Auge hat, über vieles, „was mehr auf Belehrung und Ermahnung 

hinausläuft, als wirklichen Gefegen ähnlich fieht.” — Es kommen 

eben im Privatleben und im Innern des Hauſes viele an fich ge 

tingfügige Dinge vor, für welche fich Fein Gejeg mit Strafandrohung 

geben läßt, welche aber bei völligem Gehenlafjfen in den Sitten 
der Bürger leicht Abweichungen von dem allgemeinen Geift der 

Gefeßgebung erzeugen können. Hier, wo der Zmang verjagt, aber 
auch „völliges Schweigen unmöglid iſt“, muß der Gejetgeber 
wenigſtens durch Lehre und Ermahnung der Volksſitte die Richtung 

zu geben fuchen, welche ſeinen Intentionen entjpridht.°). 

Die Einwirkung des Staates anf das Einzelleben beginnt 
bereit3 lange vor der Geburt. Im Intereſſe der ftaatlichen Ge: 
meinfchaft, wie der fünftigen Bürger ſelbſt wird mit allen Mitteln 

darauf hingearbeitet, daß möglichft ſolche Ehen geichloffen werden, 

welche die Erzeugung einer phyſiſch und geiftig tüchtigen Nach: 

kommenſchaft verbürgen. Da diefer Zmed der Ehe leicht dadurch 

tay’ dv axovcavıa Eis Ovvvoray Agpixom’ av Tv 009m, Or Ywols ıjs 

idias diowijaews Ev Tals noAEoıv 0EIMs yıyvouesns uaıny dv TE xowe 

rıs oloıro Efsıv Tıva Beßawınra IEoews vouwv, xui TaUTa EvvoWv MUTOg 

»ouols dv Tois vor Hm9Eicı XEWTo, xal yowuevos eV ı7j» re oixiav xai 

noAıv ua ınv altov dıoıxzWwv Evdaıuovot. 

) 859a. 

2) 720a. 722b. 857e. 

3) 7882 f. 
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gefährdet wird, daß in Folge ungenügender gegenfeitiger Befannt: 

ichaft der eine Ehegatte über die Eigenjchaften des anderen in 

einer Täuſchung befangen ift, jo joll der heranwadjjenden Jugend 

vor allem Gelegenheit gegeben werden „zu jchauen und gefchaut 

zu werden.“ Zahlreiche religiöje Feſte, die zugleich” dazu dienen, 
daß die Bürger mit einander näher befannt und befreundet wer: 
den,t öffentlihe Spiele, bei denen Sünglinge und Mädchen in 

Neigentänzen auftreten, erleichtern e8 dem jungen Bürger „ein 

Mädchen nad teinem Zinn zu finden, von dem er fi für die 

Erzeugung und gemeimjchaftlicde Auferziehung von Kindern Gute 
verſpricht.“?) | 

Bevor er aber wählt, fommt ihm wiederum die ftaatliche 
Fürſorge zur Hilfe, indem er dur die Einleitung in das Che: 
recht Iuitematiich darüber belehrt wird, wie er eine geeignete Ge 
gährtin zu ſuchen habe. — „Mein Sohn”, jagt das Gejeß „du 

mupt eine Che ſchließen, welche auf den Beifall verftändiger Leute 

tehnen darf; und Diele werden dir raten, der Nerbindung mit 

einer ärmeren Familie nicht aus den Wege zu gehen, ja unter 

übrigens gleichen Verhältniſſen gerade einer ſolchen Verbindung jtets 
der Verſchwägerung mit dem Reichtum den Vorzug zu geben. 

Tas wird jowohl den Staate, wie den betreffenden Familien jelbit 

zum Heile gereihen. Dem es liegt im Sinne der Gleichheit und 
Mäpigung und damit auch der Tugend.” — Ferner ijt im Intereſſe 
einer harmoniſchen pſychiſchen Konftitution der Kinder auch auf eine 

richtige Miihung der Temperamente zu jehen, indem möglichſt die 

entgegengelegten Charaftere den Ehebund Ichließen. Überhaupt hut 
der leitende Gedanfe bei der Chejchliegung der zu fein, daß Jeder 

die für den Staat erjprießlichite, nicht die ihm jelbft am meijten 
zujagende Wahl treffe.3) 

Wieweit freilih der Einzelne diejen Direftiven folgen will, 

1) 738c. 

2) TTle. 7724. 
3 mi . * * * * * - ⸗ N * = \ 
) 773h: za xare narTos ES ETW UVdos yauor' 10» yap rn old 

dei avugkoorte urnoreleır yuuor Ixaoror, ov 109 ijdiotor adım, 
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liegt in feiner Sand. Denn „es würde nicht bloß lächerlich fein, 

fondern auch bei Bielen nur Unwillen erregen, wenn das Geleß 

ausdrüdlich vorjchreiben wollte, daß die VBermögenderen und Mäch— 

tigeren nicht wieder die Töchter von ihresgleichen freien, oder daß 

Männer von leidenihaftlihem Naturel fi) nur nad) Frauen von 

ruhiger Gemütsart und ruhigere Männer nur nad) lebhaften Frauen 

umjehen dürfen.” !) 

Mo dagegen die Regelung durch den Staat feine Schwierig: 
feit zu haben ſcheint, da tritt fie auch ein. Dies gilt zunächft für 

die Zeit der Chefchließung. Die in die Ehe Tretenden ſollrn 
einerjeit3 eine gewiſſe Reife erlangt haben, andererjeit3 aber aud) 

nicht zu alt fein. Der Staat geitattet daher feinem Bürger die 

Ehe vor dem 25. Lebensjahre®) und läßt ebenſowenig zu, daß die 

Ehe jpäter, al3 mit 35 Jahren gejchlojfen wird.?) 

Was das eheliche Leben felbit betrifft, jo verzichtet zwar der 

Staat jo lange, al3 der Durchſchnittsſtand der allgemeinen Volks⸗ 

) 773be. 

2) 772d vgl. 785b, wo allerdings im Widerfpruch damit dad 30.—35. 

Jahr als Zeit für die Eheſchließung feftgefeßt wird. Für das Mädchen 

wird hier das 16.—20. Jahr, an einer anderen Stelle (833d) dad 18.—20. 

beftimmt. Ja e3 findet fih fogar völlig abweichend davon im Crbtöcter: 

recht die Beltimmung, dat bie Angemejjenheit des Alters zum Heiraten von 

dem Richter beurteilt werben foll, der zu dem Zweck die Jünglinge ganz 
nadt, die Mädchen bi3 zum Nabel entblößt befichtigen darf. (925a). ine 

Vorſchrift, die übrigen? in den gejchichtlichern Rechten des Altertumg nicht 
ohne Analogie ift. 

Es kann fi hier nur darum handeln, biefe Widerfprüche zu konſta— 

tieren. Inwieweit fie auf Plato felbft und die Unfertigfeit jeines Werkes 

oder auf Interpolation zurücdzuführen find, läßt fich nicht entfcheiden. Über: 

haupt können Fragen, wie die der Kompofition der „Geſetze“ in einer Ge: 

ihichte des Sozialismus nicht erörtert werden. 
3) Es ſoll übrigen? damit zugleich die Ehelofigfeit bekämpft werden. 

Empfindliche, jährlich fich wiederholende Geldftrafen treffen jeden, der nach 

feinem 35. Jahre noch nicht verheirathet if. „Er joll nicht glauben, das 

ledige Leben bringe ihm Erſparnis und Bequemlichkeit. 721b f. Die an 
den Tempelſchatz der Hera zu zahlenden Strafgelder betragen 30, 60, 70, 

100 Drachmen je nad) der Steuerklaſſe. 774a. 



v Ehe wird 

E les die vor allem daraı 

auch wirklid erreicht wird. Dieje $ 

von Matronen, die von der Regieru 

die Ehen“ (zug zov yauas) beftell 
meln ſich alltäglich im Heiligtum der ı 
(Juno Lueina), um fi) gegenfeitig I 
eine von ihnen „einen Ehemann ober 

Zeugung beftimmten Jahren entdedt Hi 
etwas anderes richten, ald auf das, wat 

Opfern und heiligen Handlungen gebot 
verhüten, der „Unerfahrenheit und etwaiı 

Eheleute zu fteuern“, haben die Aufſehen 

Pflicht, diefelben in ihrer Wohnung zu b 
Zureben ober duch Drohungen auf den 
Gelingt ihnen das nicht, fo wenden fie fi 

behörbe, die fogenannten Gejegesbewahrı 
nichts erreichen, erfolgt Anklage vor dem 
ber Verurteilung zur Aberfennung gemiff 
führt.”) Eine Strafe, die da. me -- 

ientro ut, 
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Ärgernis gewordener Konkubinat oder widernatürliche Laſter vor: 
liegen, zu völliger Ehrloserflärung gefteigert werden fann.!) 

Dieſe Beauffihtigung der Ehe dauert zehn Jahre, worauf 
diejenigen, welche kinderlos geblieben find, geichieven mwerden!?) 

Aber auch damit ift das Einmiſchungsrecht des Staates nicht er: 
Ihöpft. Der Wittwer 3. B., der Söhne und Töchter hat, muß 

e3 fich gefallen laſſen, daß ihn das Geſetz zwar nicht zwingt, aber 

ihm doch dringend empfiehlt, jeinen Kindern feine Stiefmutter zu 
geben. Sit er dagegen kinderlos, jo wird er geradezu genötigt, 

fih wieder zu verehelichen, „bi8 er für fein Haus und den Staat 

eine binlängliche Anzahl von Kindern gezeugt hat,“ d. 5. mindefteng 
einen Knaben und ein Mädchen. Stirbt der Mann mit Hinter: 

laſſung diefer Kinderzahl, jo fol die Mutter verpflichtet fein, Wittwe 

zu bleiben und ihre Kinder aufzuziehen. Nur wenn fie noch zu 

jung ift, um ohne Gefahr für ihre Tugend ehelos leben zu fönnen, 

jollen die Angehörigen in gemeinjchaftlicher Beratung mit den Auf: 

jeherinnen der Ehen „mit ihr verfahren, wie e3 ihnen am beiten 

jcheint”. Dasfelbe hat „zum Zweck der erforderlichen Kinder: 

erzeugung” zu gejchehen für den Fall, daß die Ehe Finderlos war.) 
Natürlich tritt die ftaatlihe Fürforge, die ſich bereit3 der 

ungeborenen Generation angenommen, nach der Geburt in erhöhtem 

Maße ein. Wenn auch der Gejeßgeber, „um nicht zum Gelächter 

zu werden” darauf verzichtet, das häusliche Leben durch gejegliche 

Borichriften über das Verhalten der Mütter, die Pflege der Neu: 

geborenen u. ſ. w. zu meiftern und auf Schritt und Tritt mit 

Strafen zu bebrohen,*) To forgt er doch durch ſyſtematiſche öffent: 

liche Belehrung und Aufklärung über die rationellite leibliche und 
pſychiſche Behandlung der Kinder dafür, daß fih in dieſer Hinficht 

vernünftige freiwillig befolgte Sitten herausbilpen.>) 

1) 84le. 
2) 784b. 
s) 930b ff. 
ı) 788a. 90a. 

5) Plato verſchmäht es nicht, jelbft ſolche Anweiſungen zu geben. 789d ff. 



a 
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Auch tritt der häuslichen Erziehung ſo bald als nur immer 
möglich die öffentliche zur Seite. Eine Offentlichkeit, die zugleich 
von Anfang an eine bejondere Steigerung dadurch erhält, daß — 
ähnlich wie in Sparta — alle Bürger zur Mitwirfung an ber 
Sugenderziehung berufen werden, indem jeder nicht nur berechtigt, 
jondern jogar bei eigener jchwerer Verantwortung verpflichtet ift, 

Vergehen der Kinder auf der Stelle durch Törperliche Züchtigung 
zu ahnden. 

Das erite Stadium des jtaatlihen Erziehungsiyftems bilde 
der Kindergarten. ont. vollendeten dritten bis zum vollendeten 

ſechſten Jahre haben ſich die Kinder jede Gemeindebezirfes, Knaben 
und Mädchen, in Begleitung ihrer Wärterinnen alltäglich bei ben 

Gotteshäuſern auf gemeinfamen Spielplägen zu verfammeln, welde 
unter der Jorgfältigen Dbhut öffentlicher Auffeherinnen ftehen.') 
Pit dem jechiten Jahre beginnt dann der ſyſtematiſche Unterricht 

in den beiden Hauptzweigen der Augendbildung: Gymnaſtik und 

Mufif, und zwar für beide Gejchlechter getrennt, obgleich Plato 

auch hier daran feithält, daß das weibliche Geichleht an der Bil: 

bung und Beſchäftigung des männlichen möglichft Anteil haben 

joll?2) und daher auch die Mädchen, die fi) irgend dazu anlaffen, 

im Reiten, Bogen:, Speer, Schleuderfchießen, in jeder Art von 

Waffentanz und Kampfſpiel unterrichtet werden jollen,?) damit bie 

Kraft des Staates ih verdopple. — Die Schulen find durchweg 
Staatsiehulen, die Lehrer von Staat bejoldet und der Beſuch für 

Alle ein obligatorifcher. Denn, „da die Kinder mehr dem Staate 

als ihren Eltern angehören”, darf fie der Etaat zwingen, fi 

möglichit diejenige Bildung anzueignen, die er für notwendig hält, 
und kann es nicht etwa dem Nater freiftellen, feine Kinder die 

'ı) 794b. 

2) 8056: 70 d’ Tueregov diaxelsvun Ev ToVrois 00x anooprjasa ıı 

un ov Akyeır, ws der nadeias ıE xai ww allwv 0 ri Mailaıa xorwreir 
To IyAv zEeros julr TW TWV doperwr yEret, 

3) 794d. Sehr bezeichnend ift dabei der Hinweis auf das Beijpiel 
m % Naturvölfer, vie der Sauromaten 8040. 
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hule befuchen zu laffen oder nicht und fie jo ohne die bier mit: 
teilte Bildung aufwachſen zu lafjen.!) 

Was den Inhalt diefer Bildung felbjt betrifft, jo geben zu— 

ihft die Spiele und die den Leibesübungen gewidmeten Kurje 

elegenheit, die Kinder mit den nötigiten Zahlen: und Raumver: 
Itniſſen fpielend vertraut zu machen. Erſt im zehnten Sabre 

ginnt der fyftematifche Unterricht im Leſen und Schreiben (den 

gen. yoauuara) und im Auswendiglernen von geeigneten Leſe— 

iden in PBoefie und Profa.?) Daran reiht fi dann vom 13. 

3 16. Sahre die im engeren Sinn muſiſche Unterweifung in 

therjpiel und Gefang, und — wahrſcheinlich in derfelben Zeit — 

e Drcheftif, die durch die Verbindung mit Poeſie und Mufik in 

r horijchen Lyrik zugleich zu einem wertvollen ethifchen Erziehungs: 

ittel wird.?) Weitere Gegenftände des Unterrichtes find Arithmetif, 
eometrie und Aſtronomie, welch' legtere Disziplinen allerdings 

ır von den Begabteften in befonderen Kurjen eingehender betrieben 

»rden, während ſich die große Mehrheit mit den für das praf: 

he Leben unentbehrlichen Elementen begnügt.*) 

Den wichtigſten Lehrſtoff aber bilden die Schriften des Geſetz— 

ber3 jelbjt, die — „nicht ohne einen Anhauch göttlicher Begeifte- 

ng” geſchaffens) — den ficheriten Prüfftein für die Beurteilung 

er Fragen des Lebens darbieten.e) Denn diefe Schriften ent: 

Iten nicht bloß Gejeßgebung im eigentlichen Sinne des Wortes, 

1) Vgl. die berühmte Formulierung des Prinzipa der allgemeinen 
hulpflicht 804d: Ev de Tovrois nacı didaoxakovs Exaorwv NENELGUEVOVUS 
7H015 oixovvras Eevovs [dei?] didaaxeım TE navıa 000 ngös Tov noAeuor 

ft uasNjuaTe Tovs YoltWvras 00a TE 005 Movazıv, 0UX Öv ußv dv 
nano BovAntaı, Yortwvıa, 6» d’ av un, Euvra tas naudeias, add 

Aeyousvovr narı' avdoa xai naide xard To duvarov, us ıys noAewg 

tAlovy ı) Tuv yervnnrogwv Övreas, nadevreov t avayıns. 

2) 809e—812b. 
s) 795d f., 812b—813a. 814d f. 

) 817e ff. 

6) 8llc. 

°) 957d. 

—.oni.E"; 

um ‘a u ae en 



Die Srundnorm dieſes Ethik iſt wie in der 

Bemerkung Binzugefügt, daß nicht richtig Wäre, der jet „fich wohl erfühnen dürfe, zu Jũnglingen eine Lüge a ih eine erjinnen, welche nügli fie zu bewirken vermoöchte, daß willig das Rechte thut.“«) Tage, die trotz ihrer Unmancız 
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„Der beite Beweis dafür, daß es dem Geſetzgeber ſchon gelingen 

werde, die Gemüter der Jugend von allem zu überzeugen, 

wa3 er will!”') 
Wie lange diefer Unterricht dauert, wird nicht bemerft. 

Aber in gewillem Sinne fann man jagen, daß die mufiihe Er: 

ziehung der Bürger, wie die Erziehung überhaupt, niemals gänz- 
[ih aufhört.2) Der Gefeßgeber „ſoll jedes nur erdenkliche Mittel 
ausfindig zu machen fuchen, das in irgend einer Art dazu dient, 

daß die ganze Bürgergemeinde über dad vom Gejeßgeber Gehörte 
ihr ganzes Leben hindurch in Lied, Sage und Rede ftet3 Diefelbe 

Sprache führe.” Insbeſondere dienen die allezeit mit Luft ge— 
jungenen Lieder dazu, daß fich gegenfeitig „Alt und Yung, Freier 

und Sklave, Mann und Weib, kurz das ganze Voll dem ganzen 
Volt ohn' Unterlaß die beſprochenen Grundſätze gleichfam wie 

Zauberformeln in den verjchiedenartigften Variationen fozufagen 
einfingt.” °) 

Die ganze Bürgerichaft, Jung und Alt, wird in Chöre ein- 

geteilt, deren Geſänge alle fittlihen Grundfäße, beſonders die 

„KHauptlehre”, daß das angenehmjte und das fittliche Leben nad) 

dem Ausspruch der Götter ein und dasjelbe fei, den Bürgern ſchon 

von zarter Kindheit an einfingen und gemwiffermaßen einzaubern 

. jollen.*) Den Muſen geweiht ift der Neigen der Kinaben, der „mit 

allem Eifer jene Lehren der ganzen Bürgerfchaft vorzufingen hat ;” 

ihm folgt der Chor der Jünglinge, welcher Apoll zum Zeugen für 

die Wahrheit des Borgetragenen aufrufen und ihn anflehen Toll, 

daß er fie gnädig mit dem feiten Glauben an diefe Wahrheit er: 

füllen möge; und die Vollendung der ganzen Einrichtung ftellt der 
dionyfiiche Chor dar, der aus den reifen Männern von 30—60 

Jahren bejteht und nur für dieſen engeren Kreis, nicht für das 

ganze Volk beftimmt ift. 

1) 663. 
2) 631. 
3) 665. 
9) 664b, 
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Mas die Greiſe betrifft, die ſich nicht mehr am Geſiange be 

teiligen können, jo ſollen ſie wenigſtens als „Sagenerzähler“ am 

Werke der Belehrung und Mahnung mitwirken. Sie find dei 

berufene Organ für jene Form der Pädagogik, welche die Fri 
zipien der Ethif im Gemwande der Legende, der aus grauer Vorzeit 
ſtammenden Überlieferung mitteilt, die als jolche geradezu auf 
göttlichen Uriprung zurüdgeführt werden fann.') 

Mit der Ausbildung von Geiſt und Gemüt geht Hand in 

Hand die förperlide Schulung, der gymnaſtiſche Unterricht im 

weitejten Sinn, der mit dem 17. und 13. Jahre zugleih ein mehr 

militäriiches Gepräge erhält. Mit dem 20. beginnt der eigentlidk 

Heerdienit, der den Bürger während der ganzen Tauer der Tienit 

pflicht bis zum 60. Lebensjahre in Anjprudh nimmt. Sieden Monat 
finden mindeſtens einmal größere militäriihe Übungen und Feld 

manöver jtatt, zu welchen die Bürger ſämtlich oder in einzelnen 

Abteilungen einberufen werden. Denn wenn der Staat auch grund 
jüglih ein Staat des Friedens tft, jo iſt er doch eben um ter 

Erhaltung diejes fojtbaren Gutes willen genötigt, jeine Mehrfrait 
auf das äußerſte anzuipannen und fie in der denkbar vollfommeniten 

Weiſe auszubilden.) 

Daher wird aud) das weibliche Gejchleht bis zu einem ge— 

wiſſen Grad an den Übungen beteiligt und für den Krieg vor: 
gebildet. ES gilt für ichimpflich, wenn die ;stauen vor dem un: 

jtürmenden Feind gleih zu den Altären und TQTempeln flüchten, 

jeiger al3 das ſchwächſte Tier, das jtets für jeine Jungen zu käm— 

pfen und zu jterben bereit ijt.3) 

1) 664d: rors dE uerd Tavıa — ov yap Ei duraroi gepeır adas — 

uvdoioyors epi TWv array 79wv dia Ieias gnuns zaraleleigIm. 
2) 785b. 829a f. 

3) 8144. Allerdings ift diefe Verpflichtung des weiblichen Geſchlechte⸗ 
-- im Unterichied vom Zdealftaat - - nur eine jubfidiäre. Sie tritt nn 

in Ausnahmefällen ein, wenn 3. B. die gejamte wehrfähige Bürgerſchaft ins 

Feld rüden muß und zur Bewachung der Stadt nicht die nötigen Kräfte 
vorhanden find. *13e ff. 
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Bon Intereſſe ift die Art und Weiſe, wie Plato diefe An- 

näherung der weiblichen Erziehung an die des männlichen Geſchlechtes 
motiviert. Das weibliche Gejchleht fol nicht die Sklavin des 

Mannes fein, wie etwa bei den Thrafern und anderen Fulturlojen 

Völkern, bei denen die ganze Laſt des Aderbaues und der Vieh: 
zucht anf dem Weibe ruht. Es ſoll auch nicht auf das Haus: 

tegiment, auf Webftuhl und Wollarbeit bejchränft werden, wie bei 

den Athenern. Selbſt die freiere jpartanifche Sitte bleibt hinter 

den höchiten Anforderungen zurüd, jo fehr es zu billigen ift, daß 

fie die Mädchen an mufiichen und gymnaftifchen Übungen beteiligt, 

das Weib von der MWollarbeit befreit und es in würdiger Thätig— 
feit zur Genofjin des Mannes macht, die am Dienfte der Götter, 

der Bermwaltung des Hauſes und der Erziehung der Kinder „man 

darf wohl jagen, den halben Anteil hat.” Es fehlt dem Weibe 

jelbft in Sparta noch vieles: E3 hat nicht gelernt, wenn der Staat 

in Gefahr ift, für Vaterland und Kinder zu fämpfen, in Gemein: 

Ihaft mit den Männern glei) den Amazonen Bogen und Wurf- 

geihoß Funftgerecht zu handhaben, noch aud Schild und Speer 

nah dem Mufter jeiner Göttin zu ergreifen. Sanromatiiche Frauen 

würden im Bergleih mit Spartanerinnen in der Stunde der Gefahr 

wie Männer gegen Weiber erjcheinen. Auch werden die ‘grauen 
dadurd, daß der Staat im jeltfamen Widerjpruch mit feiner Für— 

jorge für das männlihe Gejchleht auf die gejeglihe Regelung 

ihrer Lebensweiſe verzichtet, zu Aufwand und Zügellofigfeit ver: 

führt. Dem Staate aber entgeht jo die Hälfte des Glückes, welches 
ihm zu teil würde, wenn die Bildung und die Thätigfeit des 

weiblichen Gejchlechtes der des Mannes möglichit gleichfäme. !) 
Die Äußerung über die Notwendigkeit einer ftaatlichen Regelung 

der weiblichen Lebensweiſe führt uns über Erziehung und Unterricht 

hinaus zum Leben des erwachjenen Bürgerd, das — wie wir bereits 

an dem Eherecht gefehen — ebenfalls einer ſyſtematiſchen Über: 

wahung dur den Staat und die Öffentlichkeit unterliegen ſoll.?) 

Bose fl 
2) Vgl. 631e. 

Böhlmann, Gefch. des antiken Kommunismus u. Sogialismuß. I. 34 4 
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Tie bedeutſame Thätigkeit, melde der Staat ſeinen Bürgem 
durch die Vefreiung von wirtidhattliden Sorgen und regelmäßige 
mwirtihaftlicher Arbeit ermöglidt und von ihnen fordert, tegt eine 

beitändige Übung des Körvers und ein fietiges Fortſchreiten in 
„Zugend“ und Witten voraus. Sie haben Htet3 Deiten eingaen! 
zu sein, daß fie „zur Arbeit geboren“ find.!) Der ganıe Tag 
und die ganze Naht — meint Plato — würde faum auäreiden, 
um in der Erfüllung dieſes Lebensberufes zur Nofllendung un 
zu einem völlig befriedigenden Ziele zu gelangen.) 

Zaher muß das ganze Leben der Bürger einer ftrengen Ord 
nung unterworfen werden, melde fie anweiſt, wie fie „bie ganz 

‚Zeit — fait von einem Sonnenaufgang zum andern — tagtäglid 
verwenden” tcllen.:) Zwar ſoll ſich dabei der Geſetzgeber nidt 
auf eine Fleinlihe Regelung des Tetail$ einlaffen, 3. B. fein 

Verfügung darüber treren, „wie meit etwa der Bürger, der ur: 

abläſſig und mit aller Sorgfalt für das Wohl des Staates zu 

wachen hat, feine nächtliche Ruhe verkürzen“ müſſe.“) Aber er 

legt dod) einen Schimpf darauf, wenn etwa ein Bürger Die gar 

Nacht ſchlafend zubringen und fi) nit vor allem Hausgeſinde 

ſtets als der Erite beim Aufitehen zeigen wollte, oder wenn die 

Hausfrau ſich von ihren Dienerinnen weden laſſen wollte, itatt 

jelbft alle anderen zu weden:5) Ein Schimpf, deilen zwingende 

Gewalt in diefem Staat gegenüber dem Einzelnen faum ſchwächer 

I), Ei TO noreiv yEYoVOoTESs. 119a. 

2) NyTa fl. 
3, “7 d: orrw di) Torrar aegrxorwr raEıy dei yiyracdaı ca 

ruic Ehevdäipors TyS dıatTgı ins nepi TOV Y00vor anarıa, oyedor 

eg£anerov EI Ew ueygı Ins Erkgus «ei Evvegus Ew TE xai Alov avyaroät:. 
4) SUTe: ν ory xl nuxvd xal ulxoa AEyar av Ts rouo 

HEIIS Koyı;uwmy gaivorto pl Twrv xar oixiav dioixnaewr, va TE (Ada zai 
oa« FUxtog eurwiag eo rofreı Tois uehkoraı dia TEekong grädieıv acer 

zıokty «ixQı das, 

») Wenn, wie MP lato dvorjchreibt, die Kinder jchon mit dem Morgen: 

grauen zur Schule follen (RORe), jo müſſen auch die Erwachjenen frühzeitig 
m‘ Arbeit gehen. 
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wäre, als wenn an Stelle der durch den Geſetzgeber geheiligten 

Sitte das Geſetz jelbft treten würde. Das „ganze Haus”, Die 

Kinder, ja jogar Sklaven und Sflavinnen werden gegen die Zu: 
widerhandelnden zum Nichter aufgerufen. Die engfte Umgebung 

des Bürgers muß der Gemeinſchaft behülflich fein, die Zucht der 

Geſinnung zu fchaffen, die den Einzelnen ihrem Willen unbedingt 
unterwirft.!) 

Mit der ganzen Autorität des poſitiven Geſetzes vollends 

wird jene Offentlichkeit des Lebens erzwungen, wie ſie durch die 

Ausdehnung der Speiſegenoſſenſchaften auf Kinder und Frauen 
erreicht werden ſoll. Dieſes tägliche Zuſammenſein iſt für alle 

Bürger, für Mann und Weib, für Alt und Jung eine ununter— 

brochene ſoziale Schulung zur Pflege des Gemeinſinnes, zur Be— 

kämpfung der Selbſtſucht, überhaupt aller geſellſchafts- und gleich— 

heitswidrigen Inſtinkte, von Unmäßigkeit, Üppigfeit und Ver— 

ſchwendung. 

Unterſtützt wird dieſe Tendenz des Syſſitienweſens durch eine 

ſtrenge Luxusgeſetzgebung. So wenig fröhliche Luſt und heiterer 

Genuß in dieſem Staate verpönt ſein ſoll, der Staat behält ſich 

doch vor, auch hier dem individuellen Belieben gewiſſe Schranken 

zu ſetzen. Über den Weingenuß z. B. enthält das Geſetz weit— 

läufige Vorſchriften. Er iſt dem Soldaten im Felde, dem Beamten 
während ſeines Amtsjahres, dem Richter auf die Dauer ſeiner 

Funktionen ſchlechterdings verboten, ebenſo Jedem, der in einer 

wichtigen Angelegenheit an einer beratenden Verſammlung teilzu— 

nehmen hat. Ja bei Tage ſoll überhaupt Jedermann des Weines 

ſich enthalten, wenn er ihn nicht zur Stärkung in Krankheit oder 

für Leibesübungen bedarf. Um dieſe Einſchränkung des Wein— 
konſums zu erzwingen, ſetzt der Staat, wie der Produktion aller 

anderen Landeserzeugniſſe, ſo auch dem Weinbau eine feſtbeſtimmte 

Grenze, er läßt nur den kleinſten Teil des Kulturbodens mit Reben 

bepflanzen.?) 

80760. 
2) 674c: wors xara 1öv νον roõofror ovd’ auneAuvwr av noAAov 

34 * 
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Hicher gehören aud die Beitimmungen über Hochzeiten und 

Begräbniſſe. Bei eriteren jollen nur fünf Freunde des Bräutigams 
und fünf ;yreundinnen der Braut, ſowie beiderjeit3 ebenjoviele 

Verwandte zugelaiten werden. Der Aufwand, der dabei gemadt 

wird, joll bei der eriten Zenjusflajte den Betrag einer Mine, bei 
der zweiten den einer halben Mine u. }. f. in abjteigender Linie nicht 

überjchreiten. Zuwiderhandelnde werden beitraft als joldhe, die 

„der Geſetze der hochzeitlichen Mujen unfundig ſind“.i) — Bei 

den Begräbnijfen fungiert geradezu ein Vertreter des Staates, der 

von den Verwandten des Verftorbenen aus der Reihe der jogenann: 
ten Geſetzesbewahrer gewählt wird und weldher dafür verantwortlid 

iit, daß Die ganze Xeichenfeier in „maßvoller und löblicher“ Weiſe 

vor ſich geht. Dabei jol der gejamte Aufwand für ein Leichen: 

begängnis je nad) der Zenſusklaſſe nicht mehr als 5, bezw. 3, 2 

und 1 Mine betragen. Der Grabhügel ſoll nicht höher aufgemorten 

werden, al3 es fünf Männer in fünf Tagen vermögen, und der 

Grabſtein joll nur jo groß jein, als Raum nötig ift für ein furzes 

dent ou nur oA, taxıa dE 1a T' alla dv EIN YEnpyYyuara xai con 

7 diere, xui dn Ta ye nepi olrov 0yEdov dnavımvy Euustporatre zei 

oliziora yizrom’ av. — Ich kann mich nicht entſchließen, diefe Ausführung 

über den Wein und die Rebenkultur Plato abzufprehen und dem Redaktor 

zuzufchreiben, wie es Bruns thut. (Platos „Geſetze“ vor und nad ihrer 

Herausgabe durch Thilipp von Oropus ©. 51.) Tagegen verzichte ich aller: 

dings darauf, die fi) durchaus widerjprechenden, auf verjchiedene Entwürfe 

beziehungsweiſe fremde Zujäße zurüdzujührenden Sagungen über die Zrint: 

vereine im erjten Buch und über den dionyfiihen Chor im zweiten (beion: 

ders 649 a }. und 666a F.) für die Charafteriftit des Gejeßesftaates zu ver: 
werten. (Finerjeits handelt es ji) hier um Fragen, von denen wir nidt 

wiſſen, wie fich Plato ſelbſt ihre endgültige Löſung gedacht hat, ander: 

ſeits enthalten fie fein neues charakteriftiiche? Moment für die Gefchichte bei 

Sozialismus. 

') 7758. TDaran ſchließen ſich Ermahnungen zur Mäßigkeit im Sn: 
tereſſe der künftigen Generation, Vorſchriften über Wohnſitz und Haushalt 
des jungen Paares, der von dem der Eltern und Verwandten getrennt ſein 

m jol. Eine Jfolierung, von der Plato zugleich eine Steigerung der Ber: 
ndtenliebe erwartet. 776a. 
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Epigramm auf den Berftorbenen, dag nicht mehr als vier Hera: 
meter enthalten darf.!) 

Wie ſchon aus diejer letzteren Beſtimmung hervorgeht, er: 

ftredt fich die „Jorgfame Aufficht des Staates über jedes Lebens— 

alter” 2) nicht bloß auf die äußere materielle Seite des Lebens. 

Alles, was auf das Gemüt zu wirken vermag, alle redenden und 

bildenden Künfte jollen fih vom Staate die Richtung vorjchreiben 
laffen, welche feinen Zmweden am beften zu entjprechen fcheint. 

Gleich bei der Begründung des Staates wird eine Kommij: 
fion eingejegt, — beitehend aus Männern über fünfzig Jahren, — 

welche die bereit3 vorhandene poetifche und muſikaliſche Litteratur 

einer ftrengen Sichtung‘ unterwirft und alleg den Prinzipien des 

neuen Gemeinwejens Widerftreitende von demjelben unbedingt aus: 

Ihließt. Genügen die zugelaffenen Dichter: und Tonwerfe nicht, 

um alle Anforderungen der mufiihen und choreutifchen Erziehung, 

jowie de3 Kultus zu befriedigen, ſo zieht die Kommiffion tüchtige 

Muſiker und Dichter hinzu, welche genau nach den Antentionen des 

Geſetzgebers und unter möglichſtem Verzicht auf eigene Neigungen 

die nötigen Terte und Melodien zu liefern haben. Alles mas dem 

großen Haufen zuſagt und den Sinnen jchmeichelt, ift aus der bier 

geduldeten Kunft unbedingt verbannt; nur mit der „maßvollen und 
wohlgeregelten” Mufe fol der Bürger Verkehr pflegen, mag fie auch 

dem Ungebildeten froftig und reizlos erjcheinen.®) 

1) 959de. — Man fol fi nicht zu Übermäßigem Aufwand durch 

den Gedanken verführen laſſen, daß „die Fleiſchmaſſe, die da begraben wird, 

ein Anverwandter fet, ſondern Jedermann foll denken, daß fein Sohn oder 

Bruder ober wen er fonft mit Schmerzen zu beftatten ſcheint, in Wahrheit 

vielmehr dahin gegangen ift, um fein Schidfal zu vollenden. Tag was 
jedem von uns fein Dafein verleiht und was er wirklich ift, das unfterbliche 

Mefen, da8 Seele heikt, wandert zu den Göttern, um dort Rechenfchaft ab: 

zulegen, wobei ihm Niemand helfen fanı. Der Dienft, den der Menſch dem 

Toden erweift, gilt nur einem Schatten, einem Nichts. 959a ff. — Weitere 

vielfach an da3 attifche Recht fich anjchließende Beſchränkungen |. 960a. 
2) 959e. 
3) 802a ff. 
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Nachdem ſo die „feſten Typen“ für alle Poeſie und Kunſt 

aufgeſtellt ſind, tritt an die Stelle der außerordentlichen Kommiſſion 

eine ſtändige Zenſurbehörde, welche dafür zu ſorgen hat, daß ſich 

auch in Zukunft alles poetiſche und künſtleriſche Schaffen in den 

vorgezeichneten Bahnen bewege. Der Geſetzgeber kann dem Dichter 

keine Freiheit gewähren, weil derſelbe kein genügendes Urteil darüber 

hat, was er dem Staate für Schaden bringen kann. „Wenn der 

Dichter auf dem Dreifuß der Muſe ſitzt, iſt er nicht mehr bei 

vollem nüchternen Bewußtſein und läßt wie ein Quell ungehemmt 

hervorſprudeln, was da hervorſprudeln mag!“i) 

Das Hauptaugenmerk dieſer Zenſur iſt darauf gerichtet, daß 

niemand in Wort oder Schrift von den ethiſchen Grundwahrheiten 
abweiche, auf die der Staat ſeine Exiſtenz gründet. Der Dichter 

hat von ſeiner Darſtellung alles ferne zu halten, was nicht vom 

Staate als geſetzlich und gerecht, als ſchön und gut anerkannt iſt. 

Auch für die rein poetiſche Darſtellung iſt das Dogma von der 

Koinzidenz der Tugend und Glückſeligkeit, des Gerechten und Nüt: 
lichen unbedingt Negel und Richtſchnur. „So ziemlich die härtefte 

Strafe trifft jeden, der es wagt, die Anficht zu äußern, daß es 

Menſchen geben Fönne, die ein umfittlicheg und Doch dabei angeneh— 

me3 Leben führen, oder daß das Gerechte nicht auch zugleidy das 

Nützliche und Gewinnbringendfte fei.”2) Um ſolche moralijche Ver— 

irrungen ſchon im Keime zu erftiden, müſſen alle dichterijchen Er: 
zeugniſſe vor ihrer Neröffentlihung erſt die Billigung der Zenfur: 

behörde erlangt haben. Nicht einmal privatim dürfen fie vorher 

irgend jemand mitgeteilt werden.?) 

Überaus bezeichnend ift die Motivierung diefer Zenfur, wie 

fie Plato in der Form einer Aniprache an den dramatiichen Dichter 

gibt: „Wir jelbft, — jagt der Gejeßgeber zu dem Fremdling, der um 

Erlaubnis zur Aufführung feiner Dramen bittet, — wir felbjt find 

Dichter eines Dramas, welches, ſoweit wir vermögen, das ſchönſie 

') 719be. 

2) 662». 
3) 801d. 
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und befte werden ſoll. Unſere ganze Staatliche Drdnung bejteht ja 

in der Nachahmung des ſchönſten und beiten Lebens, und eine folche 

jol eben nad) unferen Begriffen das mwahrhafte Drama fein. So 

find wir denn beide Dichter in dem gleichen Fach und Ihr habt 

uns als Nebenbuhler in der Kunft und al3 Mitbewerber um den 

Preis des fchönften Dramas anzufehen, zu deſſen Vollendung, wie 

wir hoffen, ihrer Natur nach allein die richtige Gejeßgebung ge: 

eignet ift. Wähnet daher nicht, daß e3 Euch jemals jo ohne weiteres 

geftattet werden wird, Eure Schaubühne auf unſerem Marfte auf: 

zufchlagen und Eure Schauspieler, die mit ihren ſchönen Stimmen 

die unfrige übertönen würden, zu Knaben und Weibern und zum 

‚ganzen Volke reden uud über diejelben Einrichtungen nicht die gleichen 

Anfichten, wie wir, verkünden zu laſſen, ſondern meiſtens gerade 

das Gegenteil. Denn wir und der ganze Staat müßten ja gänz- 
lid von Sinnen fein, wenn wir Eud) dies alles geftatten und nicht 

vielmehr zuvor durch die Behörde prüfen ließen, ob ihr Schiefliches 
gedacht habt und was fich ziemt, öffentlich vorgetragen zu werden. 

Darum, Ihr Söhne der jchmeichelnden Mufen, werden wir erft 

Eure Gejänge neben den unjrigen!) den Häuptern unſeres Staates 

zur Prüfung vorlegen und erſt, wenn dieje finden, daß die Eueren 

gleiche oder befjere Grundjäße enthalten, Euch einen Chor (zur 

Aufführung) bemilligen, im entgegengejegten Falle aber nicht.” 2) 
Was bier über die Zenfur der Tragödie gejagt wird, gilt 

natürlich in noch höherem Grade für die Komödie, die zudem einer 

ganz bejonderen Beichränfung dadurch unterliegt, daß das Geſetz 
feinem Dichter oder Künftler gejtattet, „fich in Wort oder Bild über 

einen Bürger lujtig zu maden“.?) 

Ähnliche ftrenge Normen gelten ferner für die mufifalifche 

1) D. h. den Geſetzen, die wegen ihrer poetifchechetorifchen Redeweiſe 

mit Tichtungen verglichen werben. 
2) 817 f. 
3) 9350. Cine Ausnahme bilden nur die 8296 f. erwähnten Fälle, 

wo das Zpottlied im Dienſte der Staatspädagogik offiziell zur Antven: 
dung kommt. 
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Produktion !) und für die bildende Kunſt. Wie jene alles zu ver: 

meiden hat, was nur den Sinnen jchmeidelt, jo ift aus der bilden: 

den Kunjt alles verbannt, was nur dem Prunfe dient oder allzu 

großen Aufwand an Mühe und Koften erfordert. Gold und Eilber 
it aud in der Plajtif unbedingt verpönt, ebenſo alle Erzeugnijle 

der Webekunſt, an denen ein Weib länger al3 einen Monat zu 

arbeiten hätte. Auch jollen — abgejehen vom Kriegsihmud — 
alle Gewebe ungefärbt, einfach weiß jein, — die den Göttern an: 

genehmite Farbe. — In Beziehung auf die Malerei wird wenig: 

jtens joviel bemerft, daß die. jchönften Geſchenke für die Götter 

jolche Bilder find, welche ein Maler an Einem Tag vollendet hat. (!) 

Dazu kommen Verbote, welchen die verjchievenartigiten Motive zu. 
Grunde liegen. So joll Elfenbein nicht für die Plajtif verwandt wer: 
den, weil es von einem toten Leibe ſtamme, und daher auch nicht 

für ein reines Weihgeſchenk verwertbar jei. Eijen und Erz iſt aus: 

geichlojfen, weil es für den Gebrauch des Krieges dient. Nur an 

Holz und Stein hat der Bildhauer jeine Kunit zu bethätigen.:) 
Allerdings gelten die meiſten dieſer Beſtimmungen zunächſt 

nur für Kunſtwerke, die in Tempel geweiht ſind. Allein es wird 

am Schluſſe ausdrücklich hinzugefügt, daß „nach dem Vorbilde dieſer 

Weihgeſchenke alles andere zu geſtalten jei“.?) 

Was die Mufif betrifft, jo wird die bloße Inſtrumentalmuſik, 

das Lied ohne Wort verpönt als eine „Gaufelei und Abirrung von 
den Muſen“. Flöten: und Zitherjpiel ſoll nur zur Begleitung des 
Geſanges und Tanzes dienen, wie auch der leßtere nur in Ber: 

bindung mit jenem zugelaſſen wird.*) Ohne die Verbindung mit 

den geſungenen Wort würde das, was die Tonfunft an ethiſchem 
Inhalt zum Ausdrud bringen joll, den Hörern nicht zum Flaren 

Bewußtjein kommen. 

Tap die „feiten Typen“, an welche jo alle Kunftübung ge 

!) &02e: arayxatoy di xui TovTwv Ta oynuaıa Ye vouodereiv. 
2) 95a ff. 

3) Ya6b: zei rulke Earw xard 1d rotadta aradjuute neusurnuere, 
) 669b. 
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bunden fein fol, notwendig zu einer völligen Stagnation alles 

fünftlerifchen Schaffen führen müßten, fümmert Plato nicht. Im 

Gegenteil! Es liegt ja geradezu in der Natur des Idealſtaates, 
daß er eine eigentliche Entwidlung ausſchließt; und fo ift es nur 
fonjequent,!) wenn Plato in feinem doftrinären Eifer ſoweit geht, 

Ägypten als das Mufterbeifpiel ausgezeichneter Staatsklugheit zu 

rühmen, weil es weder Malern, noch Bildhauern, noh Mufitern 

geftatte, „irgend welche Neuerungen zu machen und irgend etwas 

von den hergebrachten vuterländifchen Sitten Abweichendes zu er: 

finden,” jo daß Gemälde und Statuen von heute ganz denen glichen, 
welche vor zehntaufend Jahren entftanden jeien!?) 

Doch was will ſelbſt das bedeuten gegen die Vergewaltiguug 
der Geiftesfreiheit, welche ſich al3 die lete und äußerſte Konjequenz 

dieſes Sozialismus herausftellt? 

Mie wir jahen, war fih Pluto ſehr wohl deffen bemußt, 

daß, um mit Schopenhauer zu reden, Moral predigen leicht, Moral 

begründen ſchwer ift. Insbeſondere bat er fich Feiner Täuſchung 
darüber hingegeben, daß wieder ganz beſonders jchwer vor dent 

natürlichen menſchlichen Empfinden die Prinzipien der jozialen Ethif 

zu begründen find, auf denen ſich fein Staats- und Gejellichafts- 

ideal aufbaut. Alle möglichen Mittel der Belehrung und Über: 
redung werden vorgeſchlagen, um Berftand und Herz der Bürger 

für diefe Grundfäße zu gewinnen und trogdem erjcheinen fie ihm 

zur vollen Erreichung des Zieles nicht genügend! Er fieht ſich 

) Das verfennt Bergk, wenn ee — im Anfchluß an feine Hypotheſe 

von den in ben Xouo angeblich enthaltenen Entwürfen zweier Staat3ideale -- 

die Überwachung der Tichter nur in der (dem beften Staat nädjitftehenden) 
fogen. „devrepn noAıs“ für denkbar hält, während in der rein nodıreia“ 

welche fich „möglichft der allgemeinen Sitte und dem Volksbewußtſein anzu: 

paſſen“ fuche, für diefe Parabdorie fein Raum fei. („Plato® Geſetze“ in den 

„Fünf Abhandlungen zur Geſch. der grieh. Philofophie und Aftronomie” 

©. 85). - - Eine fo weitgehende Anpaffung an das „Volksbewußtſein“, an 

den „freien hellenifchen Geiſt“, wie fie hier Bergk vorausſetzt, wäre für Plato 

mit dem Verzicht auf jedes Staatzibeal gleichbedeutend geweſen. 
2) 6560. 



538 Erſtes Bud. Hellas. 

auch hier, wie in der Politie, mit logiſcher Notwendigkeit dazu ge 

drängt, die Beihilfe von Vorſtellungen anzurufen, deren SHeran: 

ziehung im Grunde genommen den Verzicht auf die Möglichkeit einer 
durchichlagenden Begründung der inneren Vortrefflichfeit feiner Ideale 
bedeutete. Dieſe Vorftellungen liegen auf dem Gebiete der Religion, 
die fih ja mit Platos Sozialphilojophie injuferne enge berührt, als 
auch ihre Ideale weſentlich ftabiler Natur find, ſich als emige 

Wahrheiten geben. Die religiöfe Sanktion ift es, deren fich der 

Gejeßgeber bedient, um jeinen fittlihen und politiſchen Vorjchriften 

die volle Wirkſamkeit im Wollen und Handeln jeiner Bürger zu 
ihern. Er ſucht „die Bewahrheitung feines Prinzips in der Har: 

monie desjelben mit dem Höchiten, was der Menjch zu erfennen 

oder zu ahnen vermag. Don dem bloßen Syftem der Gefellichaft 
wendet er fi) der Gottheit zu.” 1) 

Der Geſetzgeber ijt fich einer befonderen göttlihen Führung 

und Eingebung bewußt.?2) Er fünnte mit Saint Simon jagen: 

„Bott ift es, der zu mir geredet hat.” Wenn er Zuftimmung 

findet, ift e8 wejentli Gottes Werf.?) Alle jeine Sagungen und 

Die Jnftitutionen jeines Staates werden zu göttlichen Ordnungen!) 

und damit jeder Verftoß gegen ſie zu einer Verfündigung gegen 
die Götter jelbjt.?) Dieje göttlihe Sanktion des Staatsgejeges 

wäre aber illujoriich, wenn die Bürger den Glauben daran nicht 

) L. v. Stein von St. Simon: Geſchichte der fozialen Vewegung in 

Frankreich II, 125. 

?) 682e. 722. 

3) 662b. 

) 762e. 

5) 634d wird das fpartanisch-tretifche Geſetz gerühmt, welches „allen 

jungen Leuten verbietet, den Vorzügen ober Mängeln ber bejtehenden Ein: 

richtungen nachzuforschen, ihnen dagegen befiehlt, wie mit Einer Stimme 

und aus Einem Munde einhellig zu bekennen, daß Alles als göttlide 

Sabung in befter Ordnung ſei; — Ein Geſetz, welches nur den Greijen 
geftattet, an dem Beftehenden etwas auszufehen, und auch die nur im der 

Meife, daß fie ſolche Bemerkungen ausfchließlich in Gegenwart eines der 

oberften Magiſtrate und von Alterögenofjen machen, nie dor Jüngeren. 
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teilen, wenn fie der Staatsreligion innerlich ferne ftehen würden. 
Daher fordert der Staat geradezu den Glauben an die Religions: 

vorftellungen, welche durch ihn als die „richtigen” anerkannt find. 

Seine Bürger follen ein ftet3 fich erneuerndes Gejchlecht von „Dienern 

Gottes” jein.!) Opferfeſte und heilige Chöre follen ihr ganzes 

Leben lang das wichtigſte Geſchäft für jie fein,?) und fo fehen wir 
auch hier den Sozialismus dem innerften Zuge ſeines Weſens fol- 
gend zur Religion werden. Ganz ähnliche Tendenzen machen fich 

bemerkbar, wie in der Theofratie Fichtes, in Saint Simons Nou- 

veau christianisme, in Rodbertus’ Kombination des weltlichen 

„utilitären” Brinzipes mit dem religiöjen, in jeiner Berufung „auf 

den Willen des Weltgeiftes”. Was diejer moderne Apoftel der 

ertremen Einbeitsidee al3 notwendige Folgerung aus dem Sozial: 

prinzip proflamiert, die Staatsfirche neben der Staatsſchule, ift be— 

reit3 von der platoniſchen Sozialphilojophie als unabweisbare 

Konfequenz ihres Sozialismus gefordert worden. 

Zwar wird auch hier nicht Jofort mit der ganzen Schroffheit 
ſtaatlichen Zwanges vorgegangen, jondern zunächſt der mildere Weg 

freundlicher Belehrung verfucht, wenigftens ſoweit e3 ſich um Indivi— 

duen handelt, deren jugendliches Alter noch einen Wandel der Ge 

ſinnung erwarten läßt. „Mit Unterdrüdung alles Zornes und in 

aller Sanftmut” ſoll der jugendliche Zweifler etwa in folgendem 

Sinne zurehtgewiejen werden: „Mein Sohn, Du bijt noch jung 

und der Fortſchritt der Zeit wird Dich lehren, über viele Dinge 

ganz anders, ja geradezu entgegengejeßt zu denfen, wie im Augenblid. 

Warte aljo zu, bevor Du über das Allerwichtigite aburteilft. Denn. 

das wichtigſte unter allem ift, wie der Menſch in feinem Leben zu 

den Göttern fteht. Eines aber verhehle ih Dir nicht, worin Du 

mich nicht al3 Lügner erfinden wirft. Du bift nicht der Exfte und 

Einzige, der am Dafein der Götter zweifelt, ſondern es find ihrer 

ftet3 mehr oder weniger, die von dieſer Krankheit befallen find. 

1) 773e. 

2) 803c. 
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auch Hier, wie in der Politie, mit logifcher Notwendigkeit dazu ge 
drängt, die Beihilfe von PVorftellungen anzurufen, deren Heran: 

zichung im Grunde genommen den Verzicht auf die Möglichkeit einer 

durchſchlagenden Begründung der inneren VBortrefflichfeit feiner Ideale 

bedeutete. Dieje Vorftellungen liegen auf dem Gebiete der Religion, 
die fich ja mit Platos Sozialphilojophie injuferne enge berührt, al3 

auch ihre Ideale weſentlich ftabiler Natur find, ſich als ewige 

Wahrheiten geben. Die religiöfe Sanktion iſt e8, deren fich der 

Geſetzgeber bedient, um jeinen fittlicden und politifchen Vorjchriften 

die volle Wirkjamkeit im Wollen und Handeln jeiner Bürger zu 

fihern. Er ſucht „die Bewahrheitung feine Prinzips in der Har: 

monie desjelben mit dem Höchſten, was der Menſch zu erfennen 

oder zu ahnen vermag. Don dem bloßen Syſtem der Gefelljichaft 

wendet er fi) der Gottheit zu.” 1) 

Der Gejeßgeber iſt fich einer befonderen göttlichen Führung 
und Eingebung bewußt.?2) Er könnte mit Saint Simon jagen: 
„Bott ift es, der zu mir geredet hat.” Wenn er Zuftimmung 
findet, ift e8 mwejentlih Gottes Merk.) Alle feine Sagungen und 

die Inftitutionen jeines Staates werden zu göttlichen Ordnungen ®) 

und damit jeder Verftoß gegen fie zu einer Berfündigung gegen 

die Götter jelbft.5) Dieſe göttliche Sanktion des Staatsgeſetzes 

wäre aber illuſoriſch, wenn die Bürger den Glauben daran nicht 

) 8. vd. Stein von St. Simon: Gefchichte der fozialen Bewegung in 

Frankreich 11, 125. 

2) 682e. 722c. 
») 662b. 
) 762e. 

5) 634d wird das fpartanifch-fretifche Gejeh gerühmt, welches „allen 

jungen Leuten verbietet, den Vorzügen oder Mängeln der beftehenden Ein: 
richtungen nachzuforschen, ihnen dagegen befiehlt, wie mit Einer Stimme 

und aus Einem Munde einhellig zu bekennen, daß Alles ala göttlide 
Sabung in befter Ordnung ſei;“ — Gin Gefeß, welches nur ben Greijen 

geftattet, an dem Beftehenden etwas auszufeßen, und auch die nur in der 

Meile, daß fie ſolche Bemerkungen ausjchließlich in Gegenwart eines ber 

oberften Magijtrate und don Alterögenofjen machen, nie vor Jüngeren. 
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teilen, wenn fie der Staatsreligion innerlich ferne ftehen würden. 

Daher fordert der Staat geradezu den Glauben an die Religions: 
vorjtellungen, welche durch ihn als die „richtigen“ anerkannt find. 

Seine Bürger jollen ein ftet3 fich erneuerndes Gejchlecht von „Dienern 

Gottes” jein.‘) Opferfeſte und heilige Chöre jollen ihr ganzes 

Leben lang das wichtigfte Geſchäft für fie fein,?) und jo fehen wir 
auch hier den Sozialismus dem innerften Zuge ſeines Weſens fol- 

gend zur Religion werden. Ganz ähnliche Tendenzen machen fich 

bemerkbar, wie in der Theofratie Fichtes, in Saint Simons Nou- 
veau christianisme, in Rodbertus' Kombination des weltlichen 
„utilitären” Prinzipes mit dem religiöfen, in feiner Berufung „auf 

den Willen des Weltgeiftes”. Was diefer moderne Apoftel der 

ertremen Einheit3idee als notwendige Folgerung aus dem Eozial: 

prinzip proflamiert, die Staatskirche neben der Staatsſchule, ift be: 

reit3 von der platoniihen Sozialphilofophie als unabweisbare 

Konſequenz ihres Sozialismus gefordert worden. 

Zwar wird auch hier nicht jofort mit der ganzen Schroffheit 
ftaatlichen Zmanges vorgegangen, jondern zunächſt der mildere Weg 

freundlicher Belehrung verjucht, wenigſtens ſoweit e3 ſich um Indivi— 

duen handelt, deren jugendliches Alter noch einen Wandel der Ge 

finnung erwarten läßt. „Mit Unterdrüdung alles Zornes und in 
aller Sanftmut” joll der jugendliche Zweifler etwa in folgendem 

Sinne zurechtgewiefen werden: „Mein Sohn, Du bijt noch jung 

und ber Fortfchritt der Zeit wird Dich lehren, über viele Dinge 
ganz anders, ja geradezu entgegengefebt zu denfen, wie im Augenblid. 

Warte aljo zu, bevor Du über das Allerwichtigfte aburteilft. Denmn- 

dus wichtigſte unter allem ift, wie der Menſch in feinem Leben zu 

den Göttern fteht. Eines aber verhehle ih Dir nicht, worin Du 
mich nicht als Lügner erfinden wirft. Tu biſt nicht der Erfte und 

Einzige, der am Dafein der Götter zweifelt, ſondern es find ihrer 

ftet3 mehr oder weniger, die von diefer Krankheit befallen find. 

1) 773e. 
2) 803c. 
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Aber Feiner noch ift jung gemwejen und alt geworden, der bei biejer 

Leugnung beharrt wäre. () Wenn Du alfo mir folgen willit, jo 
warteft Tu ab, bi8 Tu Dir ein zuverläffiges Urteil über bieje 

Fragen gebildet haft, und denkſt zu diefem Zweck erft genau darüber 
nach, wie fi) die Sache verhält, und ziehft auch Andere und vor 

allem den Gejetgeber zu Rate. Inzwiſchen aber erfreche Dich nicht, 

wider die Götter zu freneln.”!) 
So foll der Gejeßgeber fich Feine Mühe verbrießen laſſen, 

alle Gründe aufzufinden, welche geeignet erjcheinen, den Ein: 

zelnen auch nur einigermaßen zu überzeugen; er muß jozujagen 

„ale Töne anfchlagen”, um den Glauben an das Daſein der 

Götter und an die Wahrheit alles deſſen, was er von ihnen aus 
jagt, zu ftügen.?2) In den Schriften des Gefeßgebers, bejonders 

in den Vorreden zu den Geſetzen wider die „Gottloſigkeit“ findet 

der Bürger eingehende religionzphilojophiihe und theologiſche Er: 
örterungen, deren fleißige Lektüre ihm „Gelegenheit zu ruhiger 

Prüfung gibt.“3) Er lernt da, wie der Atheismus im Materiali& 

mus wurzle, dieſer aber leicht als unhaltbar nachzuweiſen jei.*) 

Er findet ferner eine Widerlegung der ftaat2gefährlichen Irrlehre, 

daß es zwar Götter gäbe, diele aber um die menjchlichen Ahr 

gelegenbeiten fich nicht kümmern,“) — ſowie des nicht minder ge 

fährlichen Wahnglaubeng, daß die Götter gegen das Unrecht Feines: 
wegs unerbittlicy jeien, jondern fih dur Opfer und Weihegaben 

zu Gunſten der Schlechten bejtecdhen ließen.*) Er wird endlich nad: 
drüdlid) darauf aufmerffam gemacht, daB des Menſchen — ver: 

möge jeiner Unfterblichfeit — in einer jenjeitigen Welt ein göttliche 

Gericht harrt, weldjes dem Guten herrlichen Kohn an einem para: 

dieſiſchen Wohnſitz verheißt, den Sünder aber mit der Hinabjtopung 

) 888b f. 

>) 890d. 
3) &9la. 

*) 893a--- 8994. 
») 8994 dd. 

— °) 905d—907a. 
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in jene unterirdifhe Hölle bedroht, welche „unter dem Namen des 
Hades und anderen verwandten Bezeichnungen ein gewaltiger 

Schreden der Seelen ift im Wachen, wie im Traume, im Leben, 

wie nach der Ablöjung von dem Leibe.“) — „Du wirft, — hört 

er den Gefeßgeber jagen, — dem Walten der Götter niemals ent: 

rinnen und märeft Du noch fo Hein und verfröcheft Dich in den 

Tiefen der Erde oder erhöbelt Dich noch jo hoch und ſchwängeſt 

Dich in den Himmel empor, Du wirft Doch die verdiente Strafe 

erleiden müſſen.?). 

Wie nun aber, wenn die theologijhe Argumentation des 

Gejeßgeber3 die überzeugende Kraft nicht bewährt, die er fich opti- 
miftifch genug von ihr verjpriht? Wenn ein Anaxagoras, Empe: 
dofles oder Demokrit aufträte und Anfichten über die Natur der 

Himmelsförper, über die ftreng mechanische Gejegmäßigfeit der 

Naturprozeſſe, über das Weſen der in der Natur wirkenden Kräfte 

ausjpräche, welche jener Argumentation die ftärkiten Stüßen ent: 

ziehen würden und daher von dem Geſetzgeber ausdrüdlich zurück— 
gewiejen find??) Wenn ein Protagoras deſſen Beweiſe für das 
Daſein der Götter für nicht bemweijend erklärt, wenn ein Ariftoteleg 

füme und behauptete, e3 mit dem Begriff von einen vollkommenen 
Leben nicht vereinbaren zu können, daß Gott — die reine In— 

telligenz; — jeine Thätigfeit über fich ſelbſt hinaus auf die Weit 

richte; — wenn er jeine Lehre vertreten follte, daß alle bejondere 

Geftaltung der Dinge fi nad) den ihnen innemohnenden Gejegen 
vollziehe und daher von einer überlegenen fittlihen Weltordnung 

und einer Vorſehung nicht die Nede jein könne? — Oder aber, 

wenn ein neuer Neligionslehrer aufträte und den Staatsdogma 

von dem unverſöhnlichen „Nechtsbrauch” der Götter die Lehre ent: 

gegen halten würde, daß die Gottheit auch gegen den Sünder nicht 
unerbittlich jei? — Oder wenn der Berfünder einer rein menſch— 

lien Ethik die Wirkſamkeit der von dem Gejeßgeber zur Bändi— 

1) 904c f. 
2) 9058. 
3) Dgl. 3. B. die Polemik 886c f. und 889b f. 
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gung gerahrdrobender Naturinitinkte für unentbebrlich angetehenen 

teligiöten Zuchtmittel dadurch gefährden würde, daß er die Nor: 

jtellungen über Paradies und Hölle für Ausgeburten der religiöjen 

Phantaſie erklärt? 
Für ſie alle ohne Unterſchied, — ſelbſt für Platos gröften 

Schüler — wäre in dieſem Staate fein Raum! Wenn ji) jemand 

nicht auf gütlihem Wege von dem Daſein der Götter überzeugen 
läßt und troß aller Belehrung ſich nicht Dazu verftehen mil, „die: 
jelben jich gerade jo zu denken und vorzuitellen, wie das Getet 

es ihm gebietet,“') 10 jegt er fih all den Ichlimmen Folgen aus, 

mit welden die harte Strarjuftiz des Geſetzesſtaates den Wider: 
ftand gegen das Geſetz bedroht. Die Gefahren, welche ſchon bie 

im beitehenden Ztaat geltenden Geſetze gegen „Aſebie“ für die Geiſtes⸗ 

freiheit enthielten, man erinnere ih nur an Mraragoras, Prota— 

goras, Sofrates, Arittoteles u. A.,) — ſie würden in dieſem 

Idealſtaat in gewaltig veritärkten Make wiederfehren. Nicht bloß 
der frivole Spötter, welcher die Religion verächtlich macht, Tondern 

auch der ernite Denker, der bloß NAnfichten äußert und verbreitet, 

welche den Dogmen der Staatsreligion widerſtreiten, wird mie ein 

Rerbrecher verfolgt.) Alle, die ſolche Äußerungen hören, find durd 

das Gejeß zur Anzeige verpflichtet, welche eine öffentliche Anklage 

vor dem Gerichtshof für Neligionsfrevel nah fich zicht.‘) Wird 

der Angeklagte verurteilt, fo wird er jelbit in dem letzteren Falle, 
„wenn er etwa nur — wie Plato fich ausdrüdt — aus Unveritand 

und nicht aus Bosheit de3 Herzens und Charafter3 dergeitalt ge: 

fallen ift“, auf nicht weniger als fünf Jahre in dag „Beſſerungs⸗ 

) 890hb: ... 8 u gijoorsım eivar Heods xai diavordricoren 
doldsorres totoúrouę olavg Froiv 0 vouos. 

2) Bgl. Meier: Schömann: Zer attifche Prozeß (2) S. 370, wo alkr: 

dings mit Recht das mejentlich politifche Motiv dieſer Religions: Prozeiie 
betont wird. 

) Und das, obwohl Plato unbefangen genug iſt, anzuerkennen, dat 

auch der, welcher nicht an Götter glaube, eine natürliche Rechtfchaffenheit 
des Charakters befißen föünne! 908b. 

) 907 d. 
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haus” (owgeorsrngiov) eingeihloffen. Während dieſer Zeit darf 
Niemand mit ihm verkehren, ausgenommen jene auf der Höhe philo: 

fophifcher Bildung ftehenden Männer, welche zugleich Mitglieder der 

höchſten ftaatlihen Körperfchaft, des ſogenannten nächtlichen Rates 

find, und die durh Willen und Autorität am meiften befähigt er: 

jcheinen, ihn zu „belehren und feine Seele zu retten.” Nach Ab: 

lauf der Haftzeit Toll er, „wenn er Hoffnung gibt, daß er zur 

Vernunft gefommen jet, auch wieder unter den VBernünftigen wohnen. 

Wenn aber die Belehrungsverfuche fehlichlagen, ſoll ihm von 
neuem der Prozeß gemacht und die Todesftrafe über ihn verhängt 

werden {(!!) | 

Doch nicht bloß der Unglaube, fondern aud) das, was bie 

Etaatsreligion als Aberglaube brandmarkt, wird friminell verfolgt: 

Zauberei aller Art, Totenbejchiwörung, die jogenannte Magie der 
Gebete und Opfer u. dgl. m. Hier tritt an Stelle der Beſſerungs— 

anftalt — zumal wenn Betrug im Spiele ift — das Straf: oder 
Zuchthaus,?) welches — in der ödelten und mwildeften Gegend des 

Landes gelegen — „Ion durch jeinen Namen den Jchimpflichen 

Charakter bezeichnen und einen heiligen Schauder einflößen foll.”) 

Endlid) wird, um diefen und anderen Verirrungen des reli- 
giöfen Lebens von vorneherein vorzubeugen und die Entftehung von 

PBrivatreligionen neben der Staatsreligion zu verhindern, jeder andere 

Kult außer den öffentlichen verboten. Niemand darf in feinem 

Haufe bejondere Heiligtümer oder Privatfapellen haben, Niemand 

feierliche Opfer und Gebete ander? als öffentlich) und im Beifein 

der Prieſter verrichten.) Drängt das religiöfe Bedürfnis den 

Einzelnen zur Stiftung neuer Kulte oder Heiligtümer, jo Tollen 

jene in die öffentlihen Tempel verpflanzt, dieſe zu öffentlichen 

’) Eni vovdernjos TE xei 17 ıns vuxnjß owrngie oudorvres heißt 

es von ihnen mit einer ſchon ganz an das Ehriftentum erinnernden Zerming: 
logie. 909a. 

2) 909b. 
*) 9084. 

+) 909. 
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Heiligtüimern erhoben werden, falls ihre Zulafiung feinen Bedenken 

unterliegt. !) 

Allerdings räumt der Staat der von ihm anerkannten Re 

ligion Ddiejes Monopol nur unter der Vorausſetzung ein, daß fie 

jelbft ihm und feinen Zmweden unbedingt dienftbar bleibt. Er 
nimmt die Rechtgläubigkeit nicht darum unter die Polizeiverordnungen 

auf, um ſich unter das Joch des Trieftertums zu beugen. So 

ausgeprägt bierarchiich der ganze Gedankengang diejes Sozialismus 

ift, von einer Prieſterherrſchaft will er nichts wiſſen. Die Mriefter 

finden bier feinen Boden für die „vünfelvolle Haltung”, die Plato 

an ihnen jo jcharf verurteilt;?) fie jolen nur einfache Diener 

des Staates jein und werden daher durch das Los aus der Zahl 
aller Bürger auf ihren often berufen, um denjelben — in der 

Regel wenigitens — nad) Jahresfriſt wieder zu verlafen.>) 

Top ein Staat, der das ganze äußere und innere Leben des 

Volkes einer derartigen Bevormundung unterwirft, in dem, um mit 

Plato zu reden, „womöglich nicht? ohne Aufficht bleiben Toll“, 

zugleich das lebhaftefte Intereffe daran hat, die Wirkungen jenes 

Erziehungs und Bevormundungsſyſtems nicht duch unkontrollierbare 

Einflüffe von außen gefährden zu laſſen, Liegt auf der Hand. 

Daher bildet den logischen Abſchluß des ganzen Syitens eine Icharte 

Überwadhung des Reiſe- und Fremdenverkehres, welche durd) eine 
weitgehende Beſchränkung der Freizügigkeit jede „Vermengung ber 

Sitten“, jedes Eindringen unliebſamer Neuerungen aus der Fremde 

zu verhüten ſucht.) 

Vor dem vierzigſten Lebensjahre ſoll überhaupt kein Bürger 
außer Landes gehen dürfen und auch dann nur im öffentlichen 

Auftrag oder im öffentlichen Intereſſe. Man reiſt entweder als 

i) 9100 f. 

2) Pol. 290c. 
*) 759d. In dieſer Beziehung berührt fi) die Praxis des Gejche: 

ftantes enge mit der des demofratifchen Athens. 

+) T76Va: aypovpyror dE dr under Eis divanıy Earo, 
5) 94Ye, 

\ 
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Herold, als Gejandter oder als Feftabgeordneter zu den vier großen 

Nationaljpielen, oder man ſucht durd) das Studium der in anderen 

Staaten beftehenden VBerhältniffe und durch die perfönliche Bekannt- 

Ihaft mit hervorragenden Geiftern des Auslandes jeine Kenntniſſe 

und Erfahrungen zu vermehren, um dann deſto erfolgreicher an der 

Vervollkommnung des eigenen Staates mitwirfen zu können: denn 
man erhält jo einerjeit3 die Möglichkeit, daS vereinzelte Gute, das 

die Fremde bietet, ſich anzueignen, andererjeit fehlt es dann nie 

an Männern, welche die Jugend aus eigenen Anſchauungen zu be 

lehren vermögen, daß im großen und ganzen die Jnftitutionen aller 

anderen Staaten jchlechter find, als die heimifchen. 

Die Feltgefandten werden aus der Zahl der förperlid) und 

geiftig tüchtigften Männer von der Regierung ausgewählt. Wer 
al3 „Beobachter“ von Land und Leuten (9s0060) reifen will, hat 

dazu die obrigfeitliche Erlaubnis nötig, die ihm erteilt wird, wenn 

er mindeftens fünfzig und nicht über ſechzig Jahre alt ift und 

durch hervorragende bürgerliche und militärifche Tugenden genügende 
Garantieen dafür bietet, daß er einerjeit3 feine Mitbürger im Aus: 

lande würdig vertreten, andererjeit3 gegen forrumpierende fremde 

Einflüfle unzugänglich fein wird. 

Iſt ein ſolcher Beobachter heimgefehrt, fo hat er fich ſofort 

in die „zur oberften Aufſicht über die Geſetze“ beftehende Rats— 

verfammlung zu begeben, welche wir als den jogenannten nächt— 
lihen Nat noch kennen lernen werden.!) Hier hat er fürmlid) 

Rechenſchaft abzulegen und jeine Erfahrungen über Geleßgebung, 

Erziehung und Jugendbildung mitzuteilen. Iſt der Eindruck des 
Berichte8 auf die Berfammlung ein günftiger, erſcheint ihr der 

Heimgefehrte an Einfiht und Tugend gewachſen, jo werden dem: 

jelben öffentliche Ehren zu teil. Zeigt fi) aber, daß er im Aus: 

land „verdorben” wurde, jo wird er von aller Teilnahme am öffent: 

lichen Leben ausgejchloffen. Er hat in äußerfter Zurüdgezogenheit 

zu leben und fi jorgfältig vor jeder Äußerung oder Handlung zu 

1, ©. u. S. 557 f. 
Böhlmann, Geſch. des antilen Kommunismus u. Sozialismus. I. 35 
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hüten, die ihn in den Verdacht bringen könnte, auf Neuerungen 

in Gejeßgebung und Erziehung zu finnen. Fügt er fich dieſem 

Zwange nicht, jo ſoll er mit dem Tode beftraft werden (!) 
Was den Verkehr mit Fremden im eigenen Lande betrifft, 

jo werden vier Arten von Reiſenden zugelaſſen. Erſtlich die regel: 

mäßig jeden Sommer wiederkehrenden Handelsleute, die „gleich deu 

Zugvögelu über das Meer geflogen fommen” und, nachdem fie ihre 

Geſchäfte erledigt, da3 Land wieder verlaflen. Sie werden von 

der Polizeibehörde in öffentlichen außerhalb der Stadt gelegenen 
Gebäuden untergebracht und einer forgfältigen Heberwachung unter: 
worfen. Dann diejenigen, welche zur Teilname an Feſtdarſtel— 
lungen und mufifchen Aufführungen fommen. Sie follen für die 

Zeit diejer Aufführungen gaftfreundlihe Aufnahme in den zu den 
Tempeln gehörigen Herbergen finden, wo Prieſter und QTempeldiener 
für ihre Bewirtung zu ſorgen haben. Ferner die Gejandten fremder 

Staaten, melde Gäſte des Staates find. Sie follen bei feinem 

andern Bürger Wohnung nehmen, al3 bei den Strategen, Reiter: 

oberften und Hauptleuten, welche ihr Amt ohnehin in nähere Be 

rührung mit den Ausland bringt.) Endlich — die jeltenjte Art 

— Fremde, die zur Bereicherung ihres Wiffens in ähnlicher Abjicht 
reifen, wie die „Beobachter“ des Geſetzesſtaates, und welche für 

die ernſten Abjichten ihrer Neife dem Staate ſchon durch ihr höhere: 

Alter eine gewilfe Bürgichaft gewähren. Sie finden uneingeladen 

gajtfreie Aufnahme bei dem Vorſtande de3 Erziehungsweſens oder 

denjenigen alljeitig erprobten und eine der wichtigsten Vertrauens 

ftellungen im Staate?) einnehmenden Bürgern, welchen jeiner Zeit 
von der gejamten Bürgerſchaft der höchſte Tugendpreis, die Be: 

Fränzung mit dem Lorbeer zuerfannt worden war.t) Durch dieſe 

1) 949 - 952d. 

2) Sie haben die Anflicht über die Ein: und Ausfuhr von Krieg: 
material. 8470. 

*) Als jogen. Euthynen, vor denen die Beamten Rechenfchaft für ihre 
Amtsführung abzulegen haben. ©. u. 

+) 9524 - 953. 
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Negelung des Verkehres hofft der Geſetzesſtaat die rechte Mitte ge: 

funden zu haben zwiſchen der Freizügigkeit in Staaten wie Athen 
und der rigorojen Art der Abfperrung, wie fie von Ägyptern und 

Spartanern gehandhabt werde. Er will ſich nicht dur) die „Ver: 
bannung der Fremden von feinen Tifehen und Altären* oder durd) 

die verhaßte Praxis der Syremdenaustreibungen in den üblen Ruf 

einer rohen und ungejelligen Gefinnung bei der Mitwelt bringen, 

auf deren Achtung er den höchſten Wert legt.!) 

4. 

Dis Verfaffung. 

Wie wir jahen, enthielt der Verzicht Platos auf die im 

philojophiihen Staatsmann verkörperte VBernunftherrichaft zugleich 
den Berzicht auf eine der Geſellſchaft abjolut jelbjtändig gegenüber: 

ftehende Regierungsgewalt. Dieje ideale Selbftändigfeit würde eine 
Machtfülle in fich Jchließen, weldhe in der Hand minder body: 

ftehender Geifter eine allzugrope Gefahr des Mißbrauches enthielte. 

Andererjeit3 erjchien Die unter diefen Umftänden unabweisliche Ver: 

ftärfung des Einfluffes der Geſellſchaft auf die Staatsgewalt oder 

vielmehr des Einfluffes der in der Gejellichaft herrſchenden Klafie 

weniger bedenklich in einem Staatswejen, in welchem, wie im Ge 

feßesftaat, diefe Klaffe dem Intereſſenkampf des Erwerbslebens 

möglichjt entrücdt war, wo eine das ganze Leben ergreifende und 

beherrichende ftaatlihe Schulung und Disziplinierung alle Bürger 
ausſchließlich für den Dienft des Staates erzog, die Mitarbeit an 

der Verwirklichung des Staatsgedankens recht eigentlic zu ihrer 
Lebensaufgabe machte. 

Angefichts dieſer ſyſtematiſchen Anpafjung aller Bürger an 

den fpezifiich politifchen Beruf, die im Grunde einen jeden der: 

jelben zum ftaatlihen Funktionär erhob, glaubte Plato ſich den 

Zuftänden der Wirklichkeit ſoweit nähern zu dürfen, daß der Volfs- 

gemeinde ein Anteil an der gejeßgebenden und richterlichen Gewalt 

1) 950b. 958e. 
35* 
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und dur) das Recht der Beamtenwahl auch ein Einfluß auf die 

Erefutive eingeräumt wird. Die veränderte Auffaffung der Menſchen 

und Dinge und die Rüdficht auf die Verhältniffe des Stadtitaates 

läßt ihm jegt diefe Zugeftändniffe im Intereſſe der „Freiheit“ un: 

abmweislich erjcheinen. 

Freilich werden gleichzeitig auch im Intereſſe der Ordnung 

und des inneren ‘riedens !) ftarfe Schugwehren gegen den Nik: 
brauch diejer Freiheit aufgerichtet. Seine gejeßgebende Gemalt 

teilt das Volk mit allen im Staate überhaupt vorhandenen Autori: 

täten. Kein beftehendes Geſetz fann abgeändert werben, wenn 
neben dem Volke nicht auch alle anderen öffentlichen Körperjchaften, 

alfe in diefem Staate jo überaus zahlreihen Behörden, auch die 
geiftlichen, d. h. „alle Drafel” ihre Zuſtimmung geben.2) Sa in 

al’ den Fällen, wo es ſich nur um die Ausfüllung von Lüden 

in der Gejeßgebung und um jolche Neuerungen handelt, melde 

feine Anderung des bejtehenden Rechtes enthalten, liegt die legis— 
lative Gewalt ganz in den Händen der Magijtratur.?) 

Mus die richterlihe Gewalt betrifft, jo fteht über den rein: 

demofratifchen durch das Los beitellten Bezirksgerichten in Zivilpre: 
zeiten als oberfte Appellinitanz ein Gerichtshof (da8 xorror dıxe- 

oırgıor), der aljährlid auf Grund eined überaus jorgfältigen 

Wahlverfahrens von den Mitgliedern aller Behörden aus ihrer 
eigenen Mitte ernannt wird.*) In Staatd: und Kriminalprozeſſen 
find zwar für eine Neihe von Fällen Volksgerichte zugelaſſen, aber 
gerade für die wichtigiten und jchwierigften find magiſtratiſche Ge: 
richte zujtändig, insbeſondere der höchſte Staatsgerichtshof, der aus 

jenen „auserlejenen” Nichtern des xoror dixaorrigior mit Ju: 
ziehung der jogenannten Gejeesbewahrer gebildet wird.5) Aid 

gibt es von den Gerichten Feine Appellation an das Boll. Xon 

) 744 be. 
2) 712c. 

8) 7120. 

+) T6Te. . 

5) S5hc. Über letztere ſ. u. ©. 554. 
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einem Teile derjelben kann unter Umftänden fogar die Todesftrafe 

verhängt und zum Bollzuge gebracht werden. — Plato geht eben 
nur jo weit, al3 ihm unbedingt nötig erfcheint, um in dem Volke 

das Bemwußtfein lebendig zu erhalten, daß es von der „Gewalt 

mitzurichten” nicht ausgeſchloſſen ift, weil es fich fonft dem gefähr: 

lichen Glauben bingeben könnte, vom Staate überhaupt ausge: 
ſchloſſen zu fein.!) 

Auch dem wichtigſten Rechte der Vollsgemeinde, dem Wahl- 
rechte, wird eine Geſtalt gegeben, welche den demofratifchen Cha— 
rafter mwejentlich modifiziert, obgleich ſchon die Wähler eine Elite 
darftellen, welche in ihrer eigenen Jntelligenz und moraliſchen Tüch— 
tigfeit weitgehende Bürgſchaften für eine richtige Wahl geben. Das 
Wahlverfahren ift für die verjchiedenen öffentlihen Körperfchaften 

und Behörden ein verjchiedened. Entweder wird die Bedeutung 
des allgemeinen Stimmredhtes durch Fünftliche Kombinationen mit 

dem Syſtem der indireften Wahl und fonftige Komplizierung des 

Wahlmodus abgeſchwächt; oder es wird dasjelbe gar mit dem Sy— 

ftem der Klaffenwahl verbunden, das paffive Wahlrecht und die 

aftive Wahlpflicht in eigentümlicher Weile nach den vier Zenſus— 

klaſſen bejchränft; oder es wird von vornherein die Bejegung zahl: 

reiher Beamtenjtellen in die Hände der Behörden gelegt. Endlich 

wird jeder Gewählte einer Prüfung, einer Dofimafie, unterworfen, 

welche fich nicht bloß, wie in der Demokratie, auf feine äußeren 

Berhältniffe, Jondern weſentlich auch auf jeine perfönliche Tüchtig- 

feit richtet und fo jederzeit die Hundhabe zur Korrektur der Mahl 
bietet.2) 

!) 768b: 0 yap axowwunros ww E£ovasins ToV ovvdıxaleıy nyeitas 
Ed napinev Tijs noAews or uEToyog Eivaı. 

2) Ein großes Gewicht legt Plato auch darauf, dab in feinem Staate 

fih die Bürger untereinander genau fennen und ſchon darum in der Lage 
find, den rechten Mann an den gebührenden Plab zu ftellen. 738e: 

. uelLov ovdev moAcı ayasov 7 Yyywmpiuovs aurors aurois eivas . Ortov 
zao un ges dAlmloıs Eoriv aAllnlwv Ev Tois TEONOLS dAAR 0X0ToS, out’ 

av Tuuns ıns fies ode’ apywWv oüre dixns note dis dv Ins NE00NX0LaNS 
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und durch das Recht der Beamtenwahl auch ein Einfluß auf die 

Erefutive eingeräumt wird. Die veränderte Auffaffung der Menjchen 
und Dinge und die Rückſicht auf die Verhältniffe des Stabdtftaates 

läßt ihm jegt dieſe Zugeſtändniſſe im Intereſſe der „Freiheit“ un 
abweislich erjcheinen. 

Freilich werden gleichzeitig auch im Intereſſe der Ordnung 
und des inneren Friedens!) ftarfe Schugmwehren gegen den Miß— 
brauch dieſer Freiheit aufgerichtet. Seine gejebgebende Gemalt 

teilt das Volf mit allen im Staate überhaupt vorhandenen Autori: 

täten. Kein beftehendes Gejeg kann abgeändert werden, wenn 

neben dem Volke nicht auch alle anderen öffentlichen Körperjchaften, 

alle in diefem Staate jo überaus zahlreihen Behörden, auch die 

geistlichen, d. 5. „alle Orakel” ihre Zuftimmung geben.?2) Sa in 
al’ den Fällen, wo es fih nur um die Ausfüllung von Lücken 

in der Gejeßgebung und um ſolche Neuerungen handelt, welde 

feine Anderung des beftehenden Nechtes enthalten, liegt die legis— 

lative Gewalt ganz in den Händen der Magiitratur.?) 

Mus die richterlihe Gewalt betrifft, To fteht über den rein: 

demokratiſchen durch das Los bejtellten Bezirksgerichten in Zivilpro: 
zeſſen als oberfte Appellinftanz ein Gerichtshof (da3 xoror dixa- 

oı,gror), der alljährlid) auf Grund eines überaus forgfältigen 

Wahlverfahrens von den Mitgliedern aller Behörden aus ihrer 
eigenen Mitte ernannt wird.) In Staats: und Kriminalprozefjen 

find zwar für eine Neihe von Fällen Volksgerichte zugelaffen, aber 
gerade für die wichtigften und jchwierigften find magiftratiiche Ge: 

richte zuftändig, insbejondere der höchſte Staatsgerichtshof, der aus 
jenen „auserlefenen” Richtern des xoror dixaoırigior mit Ju: 
ziehung der jogenannten Gejegesbewahrer gebildet wird.) Auch 
gibt e8 von den Gerichten Feine Appellation an das Bolt. Non 

) 744 be. 
2) 772c. 
8) 7724. 

) 767 . 

5) S55c. Über letztere ſ. u. ©. 554. 
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einem Teile derfelben kann unter Umftänden fogar die Todesftrafe 

verhängt und zum Pollzuge gebracht werden. — Plato geht eben 
nur jo weit, al3 ihm unbedingt nötig erjcheint, um in dem Volke 

das Bewußtſein lebendig zu erhalten, daß es von der „Gewalt 

mitzurichten” nicht ausgeſchloſſen ift, weil es fich fonft dem gefähr: 

‚lien Glauben bingeben könnte, vom Staate überhaupt ausge: 
Ihloffen zu jein.!) 

Auch dem wichtigſten Rechte der Volfsgemeinde, dem Wahl- 
rechte, wird eine Geftalt gegeben, welche den demokratischen Cha- 
rakter weſentlich mobdifiziert, obgleich fchon die Wähler eine Elite 
darftellen, welche in ihrer eigenen Intelligenz und moraliſchen Tüch— 
tigfeit weitgehende Bürgichaften für eine richtige Wahl geben. Das 
Wahlverfahren ift für die verjchiedenen öffentlichen Körperjchaften 

und Behörden ein verjchiedenes. Entweder wird die Bedeutung 
des allgemeinen Stimmrechtes durch Fünftlihe Kombinationen mit 

dem Syſtem der indireften Wahl und jonftige Komplizierung des 

Wahlmodus abgeſchwächt; oder es wird dasſelbe gar mit dem Sy- 
ftem der Klaffenwahl verbunden, das paſſive Wahlrecht und die 

aftive Wahlpflicht in eigentümlicher Weile nad) den vier Zenſus— 

klaſſen beichränft; oder es wird von vornherein die Beſetzung zahl: 

reicher Beamtenjtellen in die Hände der Behörden gelegt. Enblid) 

wird jeder Gewählte einer Prüfung, einer Dofimafie, unterworfen, 

welche fich nicht bloß, wie in der Demokratie, auf feine äußeren 
Berhältniffe, jondern weſentlich auch auf feine perfönliche Tüchtig- 

feit richtet und fo jederzeit die Handhabe zur Korrektur der Wahl 
bietet.) 

— 

ı) 768b: 6 yap «dxomwwrnros wv Efouoins Tod ovrdızabew nyeltau 
Lö napanav tig nölsws or ueToyos Eivat. 

2) Ein großes Gewicht legt Plato auch darauf, daß in feinem Staate 

fi) die Bürger untereinander genau fennen und fehon darum in der Lage 
find, den rechten Mann an den gebührenden Pla zu ftellen. 738e: 

... UElLov ovdev moAsı ayasov 7) Yyywpluovs autors autols eivaı . 5rov 

yao un gs aldmloıs Eoriv alimAwv Ev Tois TponoIs Alu 0x0T0oS, ovt’ 

av uns tijs üliag ovur agyuv ovre dixns note us dv Ins ngoamKoUons s 
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Selbſt der „Nat“, der ähnlih dem Rate der yünfhundert 

in Athen die ganze Volksgemeinde repräfentiert und wahrſcheinlich, 

wie Dieter, die oberfte ‚yinanzbehörde ift, geht aus einem Wahl: 

verfahren hervor, welches eine weientliche Beſchränkung bes gleichen 

Stimmrechtes bedeutet. Auf die 360 Natsfite haben näntlich nicht 

alle Bürger gleihen Anſpruch. Die Verteilung der Natzjtellen 

erfolgt vielmehr nach dem Klaſſenſyſtem, indem jeder ber vier 

Cenſusklaſſen dieſelbe Anzahl (90) eingeräumt wird, troß der 

naturgemäß geringeren Zahl der höheren Klaſſen. Die Wahl ſelbſt 

ertolgt in der Weite, daß zunächlt für jede der vier Klaſſen eine 

Kandidatenlite aufgeftellt wird. Dies geihieht durch Volksabſtim⸗ 
mung, dod) jo, daß nur die Mitglieder der zwei erſten Klaſſen bei 

Strafe verpflichtet merden, an den Wahlen teilzunehmen, während 

die der dritten nur die Kandidaten der drei erften, die der vierten 

Klaſſe nur die aus den zwei eriten Klaffen mitzuwählen brauchen. 

Aus diefer Kandidatenlifte werden jodann durch eine aflgemeine 

.Wahl, an der alle Bürger ohne Unterfchied teilnehmen müſſen, 
für jede Klaſſe 150 Männer bezeichnet, von denen die eine Hälfte 

durchs 2003 !) ausgefchieden wird, die andere nach beftandener Prü— 
fung zum Eintritt in den Nat berechtigt ijt.?) 

Das ſonſt durchweg feitgehaltene Prinzip, daß die Wahl eine 

öffentliche Yunktion und daher das Wahlrecht zugleih die Wahl: 

pflicht in ſich jchlicht, wird übrigens auch in einem anderen alle 

modifiziert, wo es fi um Sachverftändigenwahlen handelt. Zo 

jollen zur Teilnahme an den Wahlen der Ordner der muſiſchen 

MWettfämpfe nur die Kunftverftändigen verpflichtet fein.) 

0095 Tuyyavor‘ dei dn narıa avdon Ev ngös Ev ToUro aneudeir dv naoeıs 
noAsaıy, OnWws unte autös xiBdnAos note gaveiraı örworv, ankouc de zei 
ans wel, urjre dAdog Tolodros Wr avıov dianarnacı. 

') Um auch dem Prinzip der „quantitativen“ Gleichheit einigen Ein: 
fluß zu geftatten. 

2) 756e. Die Gewählten verteilen ſich, wie in Athen, in 12 Aus- 
ſchüſſe, von denen jeder einen Monat hindurch die laufenden Geſchäfte beſorgt 

I) 765. 
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Wo eine jolche Unterjcheidung zwiſchen den Wählern nicht 

möglich ift, ſoll wenigfteng die wiederholte Sichtung der zu Wäh: 
Ienden eine gewiſſe Bürgichaft gewähren. So ift 3. B. bei der 
Wahl der jogenannten Gejetesbewahrer, einer der wichtigften und 
einflußreichiten Regierungsbehörden, das Wahlverfahren ein äußerft 

verwideltes. Es ift, wie allerdings jede Beamtenmwahl, mit befon- 

derer Heiligkeit umgeben: Wahllofal ift der Tempel des höchſten 

Gottes. Die Stimmtafeln werden vom Altare entnommen und 

wieder daſelbſt abgegeben, die Wähler aber durch einen heiligen 
Eid verpflichtet, nur nad) beftem Wiffen und Gewiſſen ihre Stimme 

abzugeben.) Die Wahl felbft ift injofern eine öffentliche, al3 jeder 

Wähler auf der Stimmtafel neben dem Namen de3 Kandidaten 
feinen eigenen anzugeben hat, und gleichzeitig jedem Wähler das 

Recht eingeräumt wird, diejenigen Tafeln, mit deren Anhalt er 
nicht einverftanden ift, einfach mwegzunehmen und mindeſtens dreißig 

Tage auf dem Markte auszuftellen! Cine Art Mißtrauensvotum 
gegen den Kandidaten und feinen Wähler, welches zu erneuter 

Prüfung des zu Wählenden auffordert. Dann werden von der 

Behörde die Täfelchen mit den Namen derjenigen dreihundert 

Bürger, welche die meilten Stimmen erhielten, ebenfall3 der ganzen 

Bürgerihaft zur Anficht vorgelegt und diejelbe zu einer neuen 

Mahl aus diejen dreihundert berufen. Die Namen der hundert 
Bürger, welche aus dieſer engeren Wahl als die Meiftgewählten 
hervorgehen, werden in berjelben Weile publiziert, worauf in einem 

dritten Wahlaft aus diefen hundert Erleſenen die definitive Wahl 
der 37 Mitglieder der genannten Behörde erfolgt.?) 

Eine ähnliche Sichtung der Kandidaten findet Statt bei der 
Wahl der jogenannten Euthynen, vor welchen alle Beamten nad) 

) Was allerdings für die Wahlen überhaupt gilt. 948e. 
2) 753b f. Nriftoteled bezeichnet als Konjequenz diefer Einrichtung 

ber nochmaligen Wahl aus den durch Vorwahl Bezeichneten, daß, wenn aud) 

nur eine mäßige Anzahl von Bürgern zufammenhielte, immer nad) deren 

Willen gewählt werden würde. (Pol. IT, 3, 12. 1266a.) Sollte Plato jelbft 

ettvas derartiges beabfichtigt haben? 
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Selbſt der „Nat“, der ähnlih dem Rate der Fünfhundert 

in Athen die ganze Volksgemeinde repräjentiert und wahrſcheinlich, 

wie diejer, die oberite Finanzbehörde ift, geht aus einem Wahl: 

verfahren hervor, welches eine weſentliche Beichränkung des gleichen 
Stimmrechtes bedeutet. Auf die 360 Natsfige haben nämlich nicht 

alle Bürger gleihen Anſpruch. Die Verteilung der Ratsſtellen 

erfolgt vielmehr nad dem Klaſſenſyſtem, indem jeder der vier 

Cenſusklaſſen dieſelbe Anzahl (90) eingeräumt wird, troß der 

ttaturgemäß geringeren Zahl der höheren Klaſſen. Die Wahl jelbit 

erfolgt in der Meife, daß zunächſt für jede der vier Klaffen eine 

Kandidatenlifte aufgeftellt wird. Dies geihieht durch Volksabſtim— 
nung, doc fo, daß nur die Mitglieder der zwei eriten Klaſſen bei 

Etrafe verpflichtet werden, an den Wahlen teilzunehmen, währen 

die der dritten nur die Kandidaten der drei erjten, die der vierten 

Klaſſe nur die aus den zwei erſten Klaffen mitzumählen brauden. 

Aus diefer Nandidatenlifte werden ſodann durch eine allgemein 

.Wahl, an der alle Bürger ohne Unterfchied teilnehmen müſſen, 

für jede Klaffe 180 Männer bezeichnet, von denen die eine Hälfte 

durchs 2008 !) ausgeſchieden wird, die andere nach beftandener Prü: 
fung zum Eintritt in den Nat berechtigt ift.?) 

Das jonft durchweg feitgehaltene Prinzip, daß die Mahl eine 

öffentliche Funktion und daher das Wahlrecht zugleich die Mahl: 
pflicht in ſich jchließt, wird übrigens auch in einem anderen alle 

modifiziert, wo es ſich um Sadverftändigenwahlen handelt. So 

jollen zur Teilnahme an den Wahlen der Ordner der muſiſchen 

Wettkämpfe nur die Kunftverjtändigen verpflichtet fein.>) 

00905 Tuyyaroı' dei dj navra ardon Ev ngös Ev TovrTo anevdeır Ev race: 
NOAECLY, OWE UNTE autos xXiPdMAos note gaveita OTwoUv, anAovc de xal 

aAnIns dei, urjre dAAos ToLloUTos wr avıov dıanaınoet. 
) Um aud dem Prinzip der „quantitativen® Gleichheit einigen Ein: 

fluß zu geftatten. 

2) 7560. Die Gewählten verteilen fi, wie in Athen, in 19 Auf: 
Ihüjfe, von denen jeder einen Monat hindurch die laufenden Gefchäfte bejorgt 

) T6>a. 
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Wo eine joldhe Unterfcheidung zwiſchen den Wählern nicht 

möglich ift, ſoll wenigſtens die wiederholte Sichtung der zu Wäh- 

lenden eine gewiſſe Bürgſchaft gewähren. So ift 3. B. bei der 

Mahl der jogenannten Gefeßesbewahrer, einer der wichtigften und 
einflußreichiten Regierungsbehörden, das Wahlverfahren ein äußerft 
verwideltes. Es ift, wie allerdings jede Beamtenmwahl, mit bejon- 

derer Heiligfeit umgeben: Wahllofal ift der Tempel des höchiten 

Gottes. Die Etimmtafeln werden vom Altare entnommen und 

wieder dafelbft abgegeben, die Wähler aber durch einen heiligen 

Eid verpflichtet, nur nach beftem Willen und Gemifjen ihre Stimme 

abzugeben.!) Die Wahl felbft ift injofern eine öffentliche, als jeder 

Wähler auf der Stimmtafel neben dem Namen de3 Kandidaten 
feinen eigenen anzugeben bat, und gleichzeitig jedem Wähler das 

Recht eingeräumt wird, Diejenigen Tafeln, mit deren Anhalt er 

nicht einverjtanden ift, einfach wegzunehmen und mindeſtens dreißig 

Tage auf dem Markte auszuftellen! Eine Art Mißtrauensvotum 

gegen den Kandidaten und jeinen Wähler, welche zu erneuter 
Prüfung des zu Wählenden auffordert. Dann werden von der 

Behörde die Täfelhen mit den Namen derjenigen dreihundert 
Bürger, welche die meijten Stimmen erhielten, ebenfall3 der ganzen 

Bürgerfchaft zur Anficht vorgelegt und Diefelbe zu einer neuen 

Mahl aus dieſen dreihundert berufen. Die Namen der Hundert 
Bürger, welche aus diejer engeren Wahl als die Meiftgemäbhlten 

hervorgehen, werden in derjelben Weiſe publiziert, worauf in einem 

dritten Wahlaft aus diefen hundert Erlefenen die definitive Wahl 

der 37 Mitglieder der genannten Behörde erfolgt.?) 

Eine ähnlide Sichtung der Kandidaten findet ftatt bei der 
Mahl der jogenannten Euthynen, vor welchen alle Beamten nad) 

) Was allerdings für die Wahlen überhaupt gilt. 948e. 

2) 753b f. NAriftoteles bezeichnet als Konſequenz diefer Einrichtung 

der nochmaligen Wahl aus den durch Vorwahl Bezeichneten, daß, wenn auch 

nur eine mäßige Anzahl von Bürgern zufammenhielte, immer nad) deren 

Willen gewählt werden würde. (Pol. II, 3, 12. 12662.) Sollte Plato felbjt 

eitvas derartiges beabfichtigt haben? 



552 Erſtes Buch. Hellas. 

Ablauf ihrer Amtszeit Nechentchaft abzulegen haben, und welche 

daher Männer von ganz hervorragender ſittlicher Tüchtigkeit ſein 
mütjen.!) 

Alljährlid) nach der Sommerjonnenwende verjammelt fi) die 

Bürgerihaft in dem Haine des Helios und Apollo, und jeder 

Bürger „nennt bier dem Gott“ drei Männer — nicht unter 50 
Jahren — die er in jeder Beziehung für die Ausgezeichnetiten 

hält. Yon den aljo Vorgeſchlagenen werden Diejenigen, welche bie 

meitten Stimmen erhielten, bis zur Hälfte der Gelamtzahl einer 
neuen Mahl unterworfen, au$ der nur drei al3 die definitiv Ge 

wählten bervorgehen.?) Natürlih trägt auch diefe Wahl dasſelbe 
religiöte Gepräge, wie die vorhin bejchriebene, worauf ja ſchon der 
Wahlort und die charakteriftiiche Bezeichnung des Wahlaktes hinweiſt. 

Wird Doch in anderen Fällen die Enticheidung geradezu der 
Gottheit Telbjt anheimgegeben! So werden die „Eregeten der Kultus: 

jagungen“ zwar gewählt, dann aber aus den Gemwählten — zum 

Teil wenigitens — eine Ausleſe durch das delphiſche Orakel vor: 

genommten.?) 

Bei anderen Äntern, wie 3. B. allen militäriichen, ift das 
Wahlrecht beihränkt durch ein Vorſchlagsrecht der Behörden. Bei 

der Mahl der höchſten Offiziere und Militärbeamten bat die mit 

der ftärfiten Grefutivgemwalt befleidete Behörde der Geſetzesbewahrer 

ein Vorjchlagsrecht, während in Bezug auf die Unterbefehlähaber 

die Vorgejegten ſelbſt ein Vorſchlags- ja zum Teil Ernennungs— 

') über die Bedeutung diefer Inftitution vgl. die für bie Gefamt: 

auffafjung Platos charakteriftiiche Stelle 45 d: dv uEr yap ol ToUs aeyorıas 

eievdtrovıes BeÄtlovs wow Exeivwr, xal tour &v dixn TE xai ausuntos. 

7 aaoe otto Yhdeı TE xai Evdeuuorei Ywoa xai nodıs‘ Lav I alkws ul 

ED TÜS EUFUFUS TWV KEXOPTWwy yiyyıtaı, TOTE AUFEIGNS IS a nartu 

nolıtevuara Evveyrovans Eis Ey dixns raum naoe apyn dıeonaodı; 

ywois Eripa an’ dns, zal 0Ux Eis TauTov Erı vevovsaı, noldac ex 

uids Tıjv noAıy ToLovo«t, OT«oEewr Eunänoacm Tayd dinsiscer. 

2) 96a. 

3) 759d. 

9 755h f. 

— 
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recht befigen.*) Überhaupt werden die Unterbeamten in der Regel 
von den oberen Behörden ſelbſt ernannt, jo die Gehilfen der mit 

der Volizeigewalt auf dem platten Lande betrauten Agronomen von 
dieſen jelbft,') die weiblichen Auflichtsbeamten über die Ehen von 

den Geſetzesbewahrern u. f. w.?) 
Doh find e8 auch fehr Hohe Ämter, bei denen die Volfe- 

wahl ausgejchloflen if. Das von Plato al3 das weitaus wichtigfte 

der höchſten Staatsämter bezeichnete Amt des Unterrichtsminiſters, 

des „Vorſtehers des Erziehungsweſens“, ſowie die Richterftellen an 

dem hohen Staatsgerichtshof der „auserleſenen Richter“ werden von 
einem Wahlkörper beſetzt, der nur aus Beamten beſteht.?) 

So iſt Plato unerſchöpflich in der Erfindung immer neuer 

Sicherungsmaßregeln gegen den Demokratismus des allgemeinen 

Stimmrechtes. Er muß in dem der damaligen Wirklichkeit zu— 
gewendeten Geſetzesſtaat dieſem Demokratismus erhebliche Zugeſtänd— 

niſſe machen; um ſo mehr iſt er bemüht, Mittel und Wege zu 

zeigen, wie trotzdem der Staat Organe erhalten kann, welche eine 

Ariſtokratie der Intelligenz und Tugend darſtellen. Er beſchränkt 

daher den Einfluß der Wähler noch weiter dadurch, daß er für die 

höheren Ämter eine höhere allgemeine und ſpezifiſche Fachbildung 

fordert. Wie zum Aufzug andere Wolle genommen werde, als zum 

Einſchlag, ſo müſſe auch zwiſchen denen, welche hohe obrigkeitliche 
Würden im Staate bekleiden ſollen, und denen, welche nur in ge— 
ringem Maße die Probe ihrer Erziehung zu beſtehen haben, ein 
weſentlicher Unterſchied ftattfinden.*) 

Eine Hauptbürgſchaft für die Tüchtigkeit von Regierung und 

Verwaltung ſieht Plato ferner auch hier in der möglichſten Steige— 

rung der Autorität der Magiſtratur, in einer möglichſt ſtarken 

ı) 760b. 
2) 794b. 
3) 765d f. 767c. f. Im erfteren Falle ift felbft der Rat und feine 

Prytanen vom Wahlrecht ausgeſchloſſen. 766b. 
+) 7358. Tas Nähere über diefe Bildung der höheren Beamten 

ſ. unten. 
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Amtsgewalt. Zu diefem Zwed wird für gewiſſe Beamte ein reiferes 
Alter vorgefchrieben, für die Gejegesbewahrer 3. B. und deu Chef 

des Unterrichtsweſens das fünfzigfte Lebensjahr.) Es wird allem 
Anjcheine nad die längere Bekleidung desjelben Amtes durd bie 

einmal bewährten Männer begünftigt, — bei den eben genannten 
Beanıten erjcheint eine Amtsdauer von zehn bis zwanzig Jahren 
offenbar als nicht ungewöhnlid, — oder es wird von vorneherein 

eine längere Amtsdauer geſetzlich vorgejchrieben, jo bei dem Por: 

fteher des Erziehungsweſens fünf Jahre,?) bei den Mitgliedern bes 

hoben Gerichtshofes der Euthynen geradezu Lebenslänglichkeit.’) 

Demjelben Zwede dient die Fülle von Gemalten, welche in den 

Händen der Magiftrate vereinigt wird. Die Juſtizgewalt, die er 

einem Teile derfelben einräumt, vergleicht Plato geradezu mit könig— 
lihen Machtbefugniſſen.!) 

Vergegenmwärtigen wir und nur die imponierende Madhtitel: 
lung, welche die von Plato als die eigentlichen Negenten des Staates, 
als «oxorres ſchlechthin bezeichneten Gejegesbewahrer einnehmen! 
Ihr amtlicher Einfluß erftredt fich fait auf fämtliche Gebiete des 

Lebens. Sie haben in allen oben angedeuteten Fällen geſetzgeberiſche 

Gewalt, jie bilden — zujammen nit den auserlejenen Richtern — 
den höchſten Staatsgerihtshof in Kapitalſachen, haben auch jonit 

bedeutjame richterliche Befugniffe 3. B. bei Vergehungen religiöſer 

Art,5) ſowie die wichtige Jurisdiktion über einen Teil der Beamten, 

insbefondere die bedeutendften vichterlichen Beamten.*) Sie haben 

ı) 7558. 

2) 766b. 

3) Tie Euthynen fungieren folange, als fie dem in fie gefeßten Per: 

trauen entjprechen. 946c. 

) 76le. 

5) 910c. 

°) 7672. 3.8. über die auderlefenen Richter und über die Eythwnen 

948a; über die Ichteren allerding? nur in Verbindung mit den auäcrleienen 

Richtern und den übrigen Euthynen. — Auch bei anderen Gerichten find fie 
wenigſtens beteiligt, jo 3. B. am Eheſcheidungsgericht. 929e. 
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5 ihr Vorſchlagsrecht bei den Strategenwahlen einen ftarfen 

ifluß felbft auf die militärische Gewalt und durd) ein ganz all- 

eines Recht der Oberaufficht !) auf das Beamtentum überhaupt. 
: greifen endlich mit ihrer ausgedehnten polizeilichen Gewalt nach 
n Seiten hin in die Verwaltung ein. In ihrer Hand liegt Die 

tliche Statiftift über die gefamten Vermögensverhältniffe der 

ger und Beifaffen?) und im Zuſammenhange damit die Für: 
ge für die Aufrechterhaltung der Gefete über den unverrüdbaren 
tand der Landlofe und der Bürgerzahl.?) Eben damit hängt 
h zujammen ihr Oberauffichtsrecht über das eheliche Leben der 

rger, das Necht zur Ernennung der Eheaufieherinnen, die Für: 

ze für die Erbtöchter, überhaupt die Obervormundihaft*) und 
ftige Befugniffe auf dem Gebiete des Familienrechtes.5) Der: 
ven Behörde jteht ferner die Handhabung der Luxusgeſetze zu,®) 

ie die Fürforge für die Durhführung der Aus- und Einfuhr: 

Be.) Sie ift aber auch zugleich die Litterariichmufifche Zenfur: 

örde, überhaupt mit der Ausführung aller Geſetze über die 

ſiſche Kunft betraut,?) fie gibt oder verweigert endlich die Er: 
bnis zu Neifen ind Ausland.) 

So werden geflifjentlich gejeßgeberifche, richterliche, exekutive 

walten in bunter Fülle auf ein und dieſelbe Regierungsbehörde 

äuft. Die Allgewalt des alles menfchliche Leben und Streben 
ter Bevormundung unterwerfenden Staates ol fich, ſoweit es 

e die Gefahr des Abfolutismus möglich ift, in der Magiftratur 

derjpiegeln. Wenn auch auf demofratijcher Grundlage erwachlen, 

1) 762e. 

2) 754d. 
3) 740d, 877d, 929c, 930e. 
4) 926e. 

5) 929d, 932b f. 
6) 775b, 959d. 
N) 847e f. 
°) 799b. Hier in Verbindung mit den Prieftern. 801d, 810c, 829d 
v) 951a. 
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ſoll diefelbe doch die Einheitlichkeit, Feitigkeit und Autorität mon- 
archiſchen Regimentes nicht vermiffen laſſen.!) 

Auch der glänzende Nimbus äußerer Ehren fehlt der Magi— 

ſtratur nicht. Dasjenige Amt, deſſen Übertragung zugleich die 
Zuerkennung des höchſten Preiſes für Bürgertugend vorausſetzt, 
die Mitgliedſchaft des hohen Rechenſchaftsrates der Euthynen ge 
währt wenigfteng im Tode Anſpruch auf wahrhaft fürftliche Ehren, 

weldye den Gefeierten weit über das Maß gewöhnlicher Eterblicher 
Dinausheben. In weiße priefterliche Gewänder gehüllt, werden die 

verstorbenen Euthynen aufgebahrt allem Volke zur Schau. Knaben: 
und Mädchenchöre umftehen die Bahre, den ganzen Tag über in 

Wechielgefängen den Toten jelig preifend. Mit Anbruch des nächiten 

Tages findet das feierliche Leichenbegängnis ftatt: Voran die ganze 

waftenfähige Bürgerfchuft zu Fuß und zu Roß in voller Waffen 
rüftung, dann die Bahre von hundert Sünglingen getragen und ge 

leitet von Knaben, die das Nationallied (To rargıor usios) fingen, 
dann Jungfrauen und Matronen, endlich alle Priefter und Prieiter: 

innen. Die Beilegung erfolgt in einem Hain in Steinfärgen und 

in jteinernen wie für die Ewigfeit gebauten Grabgemwölben, über 
welche ein Hügel aufgefchüttet wird, — an die alten Königsgräber 

erinnernd! — Endlich wird das Andenfen der hier Beftatteten all: 

jährlich durch mufifche und gymniſche Wettkämpfe verherrlicht, gleich 

dem der Heroen.?) 
Aber Plato geht noch weiter! Trotz der materiell und ideell 

jo bedeutſamen Ausftattung der Amtsgewalt jucht er der Magi: 

ftratur noch einen ganz befonderen Rückhalt zu ſchaffen in einer 
Inſtitution, deren Bedeutung er fih zunächſt allerdings mehr als 

eine ideale denkt, in welcher er aber die ftärfite Bürgichaft für 

die alljeitige und dauernde Verwirklichung jeine® Staatsgedankens 
erblidt. 

') Die Verfaſſung de3 Geſetzesſtaates fol die Mitte halten zwiſchen 

Monarchie und Demokratie. 756e. 

2) 947b ff. Tiefe Ehren reichen faft an die hinan, welche den phile: 

ſophiſchen Regenten de3 Bernunftftaates zu teil werden. Rep. 540b. 
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Diefe Einrichtung befteht in einem Staatsrat, der — aus 
der geiltigen Elite der Bürgerfchaft zujammengejegt und durch die 

Befugnis der Selbitergänzung völlig unabhängig — recht eigentlich 
dazu berufen ift, die Nepräfentation des Staatsgedankens xay’ 

EEoxnv Darzuftellen, wo e3 gilt, durch die in ihm verkörperte Ein- 

fiht in Wejen und Ziele des Staates auf die öffentliche Meinung 

aufflärend zu wirken, durch feinen Einfluß alle Glieder des Staates, 

Negierende und Negierte auf dem rechtem Wege zum „gemeinjamen 

Ziele aller Gejege” 1) zu erhalten. Erſt durch dieſen Erhaltungs- 
tat, den vvxregirog avAkoyos, wie er nad) der Zeit jeiner Sitzungen 

genannt wird, erjcheint der Beſtand des Staates gefichert, weil der 

Staat in ihm unter allen Umftände ein Organ befigt, welches den 

Zweck desſelben (den oxorzos modırıxos) lebendig erfaßt hat, die 
dem Staate immanente Vernunft in fich verkörpert.) Die „näd)t: 

lihe Verſammlung“ befteht aus einen feiten Kern lebenslänglicher 

Mitglieder: nämlich all’ denen, welche den Preis der Tugend er: 

hielten, d. 5. den Mitgliedern des Nechenjchaftsrates, allen, welche 

das Unterrichts: und Erziehungswejen geleitet, ſowie denjenigen 

Bürgern, welche mit Erfolg politiihe Studien ım Ausland gemacht 
und nad forgfältiger Prüfung von der Verſammlung würdig er: 
funden worden, ihr für immer anzugehören. Dazu fommen, un 

den nächtlihen Rat in ftetiger Fühlung mit den maßgebenden Be: 

hörden zu erhalten, die zehn ältejten Geſetzesbewahrer und der je: 

weilige Vorſtand des UnterrichtSwefens.3) Allgemeine Voraus— 

ſetzung der Aufnahme ift der Belit einer höheren wiſſenſchaftlichen, 

insbejondere philoſophiſchen Bildung,t) die Zurüdlegung eines län- 

geren genau vorgeichriebenen Studienganges,5) welcher „ein wahr: 

haftes Willen von allen wichtigen Dingen” gewähren joll.®) 

1) Der dosti. 9638. 
2) 632c, 961c ff. 965a. 

2) 95lc, 96la. 

*) 966b, 9685 f. 
5) Über den allerdingd nähere Beitimmungen erft für die definitive 

Begründung des Staates vorbehalten werden. 968d. 
6) 966. 
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Wird der Bürger, der öffentlih wählt und durch einen Eid 

verpflichtet ift, nur die „Beſten“ zu wählen, gegen diefe von einer 

unantajtbaren Autorität eben als die Beſten Gefennzeichneten zu 
ftimmen oder fie zu übergehen wagen? Gerade bei den wichtigften 
Ämtern ift dies übrigens auch rechtlich unmöglid. Zum Gejehes- 

bewahrer 3. B. und zum Mitglied des Oberrechenſchaftshofes kann 

von vorneherein überhaupt nur derjenige gewählt werden, welcher 

fih ein höheres Wiſſen erworben, aljo durd die Schule der 

nächtlichen Verfammlung gegangen ift und deren Approbation er: 

balten bat.!) 

Aber auch damit ift die Bedeutung des nächtlichen Rates 

noch keineswegs erſchöpft. Plato behält fih vor, denſelben nod) 

mit ganz bejonderen Bollmachten auszuftatten, wenn er nur erft 

nad Wunſch Tonftituiert jein würde.)) Worin diefe Machtfteigerung 

bejtehen ſoll, wird allerdings nicht gejagt. Aber über ihre allge: 

meine Tendenz fann fein Zweifel fein. Wenn irgendwo, jo trifft 

bier die Behauptung des Ariftoteles zu, daß der Gefetesitaat all- 
gemad) wieder in den Berfaflungsplan des Bernunftitaates einlenfe.?) 
Das abjolute Bhilojophenregiment iſt für ihn unerreihbar, jo ſucht 

er wenigitens einen Erjaß, der diejem Ideale möglich]t nahe kommt. 

Der nächtliche Rat ſoll für den ftaatlichen Organismus wenig: 

ftend annähernd die Bedeutung gewinnen, wie fie der denfende 

Kopf für den menſchlichen Körper befitt. Er ſoll es ermöglichen, 

daß im Zentrum des Staatsförperd ebenjo wie im individuellen 

Organismus Ein Wille, d. h. ein in all feinen Äußerungen auf 

1) 966c. Wer dies höhere Wiſſen nicht hat, ift nicht geeignet für 

ein Regierungsamt, jondern nur für fubalterne Stellen. (968a.) Die Stelle 
632c fteht damit nicht in Widerſpruch, beftätigt vielmehr die hier aufgeftellte 

Forderung, indem fie alle Beamten (denn dieſe find hier unter den „Hütern 

ber Geſetze“ offenbar gemeint, nicht bloß die Gejehesbeivahrer) in zwei Slate: 

gorien einteilt, folche, welche im Befige der Erkenntnis, und folche, welche 

bloß in dem der „wahren Borftellung“ find. 

2) 968c. 

®) Pol. IT, 3, 2. 1265a: xai ravımv PovAouevos xowvoregav TIoliv 
Tais noAcoı xard uixpcy negiayeı nulıy Eis ımy Eregav noAteiav, 
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fönnen daher nur einen Ausbau der Verfaſſung im zentraliftiichen 

Sinne bedeuten. 

Plato deutet das felbit in dem Bilde an, in welchem er den 

ganzen Rat mit dem menjchlichen Haupte, die greifen Mitglieder 

der Verſammlung mit dem rovs und die jüngeren mit dem Seh: 
vermögen vergleiht. Die durch Energie und Schärfe der Beob— 

achtung ausgezeichneten jüngeren Genofjen jollen „gleichſam auf der 

Höhe des Hauptes (gleihjam mie die Augen des Staates) rings 

umber den ganzen Staat beobachten und was fie jo wahrgenommen, 

ihrem Gedächtniſſe einprägen, um jo von Allem, was im Staate 

vorgeht, den älteren Mitgliedern Kunde zu geben.” Dieje erwägen 

al3 der rovs, was die Augen gejehen, und nachdem fie mit den 

Süngeren zu Rate gegangen und ihre Beichlüffe gefaßt, bringen fie 
diejelben durch jene zur Ausführung und erhalten jo den ganzen 

Staat.” Es wird aljo ein Recht der Verfammlung zu Eingriffen 
in die Erefutive anerfanıt, durch welches fie eine Stellung über 

allen Behörden erhält. !) 

Durch all das wird die „götterähnliche Verſammlung“ (0 Yelos 

EvAloyos) geradezu zum „Anker des Staates“.?) „Ihrer Obhut 

fann man getrojt den Staat übergeben und e8 wird ſich dann in 

Mahrheit vollenden, was eben noch wie ein Traum erjchien.”®) 

Mit diefer Verheißung endet der Entwurf des zweitbeften Staates.) 

den »vuxregivos ovAdoyos ein Bruchſtück eines älteren Entwurfes jei, welcher 
dem Staate der Rolitie noch näher ftand, ala der Hauptbeftandteil der „.Nowor“, 
Bei der im Zert vertretenen Auffaffung, die allerdingg von der üblichen 

(3. B. von Zeller ©. 967 ff.) weſentlich abweicht, fallen übrigen? aud) die 

Widerjprüche weg, welche Bruns zwiſchen den verichiedenen Beltimmungen 

über ben nächtlichen Rat findet. 
ı) 964e. 

3) ayxvom naons ıns nolews. 96lc. 

3) 969b. 

+) Der Bollftändigkeit halber ſei zum Schluſſe noch darauf Hinge: 

wiejen, daß die „Geſetze“ Platos auch das Straf:, Privat: und Prozeßrecht 
in einer für den Juriften vielfach ſehr intereffanten Weije behandeln, worauf 

wir hier nicht näher eingehen können. 
Pohlmann, Geſch des antilen Kommunismus u. Sozialismus. 1. 36 
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ig zu Ende geführt bat,“ Tann und fol die Frage der Aus— 

ung erwogen werden.!) 

Aber auch fonft zeigt fih zwischen Vernunft: und Gejekesftaat 
enge Verwandtſchaft. Wenn auch der zmweitbeite Staat darauf 

ichtet, die legten und äußerften Konfequenzen des platonijchen 

ſialismus zu ziehen, an den grundlegenden Gedanken jelbit wird 
, zum Teil wenigſtens entjchieden feftgehalten. Die dee des 

Ben Menjchen in der individuellen Form des Volkes Fehrt auch 

wieder. Auch hier wird der Staat als ein jozialer Organis— 
3 konſtruiert, in den die Individuen als fchlehthin abhängige 

jane, als unbedingt unterthänige Funktionäre und Werkzeuge des 

amtzweckes ſich einzugliedern haben, in dem Bewußtſein, daß fie 

r dem Staate angehören, als ſich ſelbſt. Die Pflicht ift auch 

der foziale Primärbegriff, nicht das Necht der Individuen; 
die Erziehung zur Sittlichkeit ift die erfte und oberfte Aufgabe, 

he ein wahrhaft guter Staat zu löſen hat. 
Eben darum verjpricht aber derjelbe Staat andererjeit3, zu— 

h dem wahren und bleibenden Antereffe der Einzelnen gerecht 

werden, fie glücklich und zufrieden zu machen. Als Erziehungs: 

alt zur Tugend?) erhebt auch er den Anfpruch, den Weg zur 

emeinen Glüdjeligfeit zu zeigen.?) Auch er verheißt dem 
ger: Laß di) vom Gele zum Guten leiten und du wirft das 

enehmjte und glüdlichite Leben führen‘) Die Lehre von der 
nzidenz der Tugend und Glückſeligkeit, in der jo viele Illuſionen 

1) 7460: tov vouoderny I’ Eacaı TEAos Enıdeivar 1 BovAnoeı, ysvo- 
ov dE rovrovu, Tor’ ijon xown mer’ Exeivou axoneiv, 0 Ti TE Evupegei 

' eionuevwy xal Ti NEOGaYLES Elonta TS vouodecias, 

?) 708d: aA’ övıws Eori vouodecin xal noAswr oixıouol Nayıwr 

;Wraror rIE0S dpsınv arvdowv, 963a: noos yap Ev Epauev deiv «ei 
9° njuiv To Tov vouww SAenovr' eivat, Toito d’ dpsınv nov Euve- 

)ovusv navv 009ws Akysodaı 

3) Seine Anftitutionen haben den Zweck, den Bürgern den Erwerb 

„beiderlei Gütern“, den menjchlichen und göttlichen, zu ermöglichen. 

d. Dazu 742de, 743c. ©. oben ©. 518. 

+) 790b. 864a. 

36 * — 
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der Politie wurzeln, iſt auch hier ohne weiteres zu Grunde gelegt 
und zum Staatsdogma erklärt.) Auf ihr vor allem beruht auch 
bier die Hoffnung des „Geſetzgebers“, das Individuum für jeine 

Staatsidee gewinnen und zu dem gemwünjchten jozial-ethiichen Ber: 

halten bejtimmen zu fönnen.:) Auch bier bejteht jene Harmonie 
swiichen dem wohlverſtandenen Selbitinterefje und dem der Gejamt: 

beit, welche mit dem Glücke des Ganzen zugleid das der einzelnen 

Slider verbürgt.') Und wenn aud nicht die vollendete Einheit des 

Vernunftſtaates erreicht wird, jo find doch auch hier die Individuen 

mit ihrem gelamten Daſein in den Lebensprozeß des jozialen Ganzen 

verflochten. Sie vermögen jih in eine Form des Sozialismus 

bineinzuleben, von der Plato jelbit gejagt hat, daß fie in Bezug auf 

die Verwirklichung der Einheitsidee die nächſte Stelle unmittelbar 

nad dem Vernunftſtaat einnimmt.) Ein Ergebnis, das anderer: 

ſeits wieder eine ſo ideale Verwirklichung der verteilenden Geredtig: 
feit voraustegt,S) wie fie eben nur im Vernunftſtaat übertroffen 

werden kann. Es ſoll auf diefe Weite ein Zuſtand erreicht werden, 

in welden „die ganze Gemeinde im gleihen Genuffe der gleichen 

Freuden ſtets unverändert diejelbe bleibt und alle Bürger in mög: 
lichfter Gleichheit ein gutes und glüdjeliges Leben führen.“s) Und 

) GGOe: Tors Tomtes drayxazere ÄEEIT, WE 0 Ur ayados arıo 

oVugowr wr zu dixmos erdaiuwr Eori xai uaxiptos, Eur TE ufzas zei 

ioxrobês Ein TE GUIXxpös zei AodErıs 7, x £av korın xei un’ gun di 

apa adorız ur Kıraega te xaı Mida udddor, 1 SE adızos, asia: T' Eon 

zei rıapeös gu. 1s2e: oyedir ulr zug erdainoras aua xai ayador; 

eräzxn, ziureodat, S. oben S. 518. 

) 653b: orxorr 6 ur um Ywoiswr Aoyos ide TE xai dixwor zei 

azador TE za xakor TIIavos y', El under Eregos, 7005 10 ua EIeksır 

su» 10” v0tor xci Jdixator Bior, WOTE B0uoNeın FE aioyıaros Aozwr zei 

EIEVTIWTRTOS, ÖS ar un gg Tauta orıws Eyeıw' ovdeis yap ar ixor 

EIEROL TEidEOIaL AEKTTEIF ToUTo, 0TO N) TO yaipeır toi 
Arzcsıaodaı aAkor Ereret. 

-) 875b. T90b. 
4) 730e. gl. 942e. 

) 445d. 

6) 81660. 
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jo darf denn der Gejetesftaat mit Necht von fich jagen, daß cr, 

wenn er wirklich ins Leben treten follte, die engfte Annäherung an 

da3 ſelige Dafein im Staate der „Unfterblichfeit” zur Folge haben 
würde. !) 

Man fieht, der Abftand zwischen deal und Wirklichkeit ift 

auch hier noch ein unendlich großer, und der Gedanke einer Reali— 

fierung dieſes Staatsideals faft ebenjo utopifch, wie e8 der Traum 

vom Bernunftitaat geweſen. Es bedarf, um diefen Gedanken zu 

fallen, in der That der ganzen „göttlichen Begeifterung”, mit der 

auch bei minder hochgeftedtem Ziele die ideale Bedeutjamfeit feiner 
Aufgabe die Seele des Verfaſſers erfüllt.?) 

Freilih muß er ſelbſt zugeben, daß unter dem mächtigen 

Anhauch diejer göttlichen Begeifterung feine ganze Darftellung einer 

Dichtung ähnlich geworden ſei!s) Sa er bezeichnet fich geradezu 
al3 den Dichter eined Dramas.*) Und wenn er auf die Hoffnung, 

daß diefe Dichtung jemald Wahrheit werde, nicht verzichten will, 

ja eine ſolche Hoffnung wiederholt ausjpricht,“5) — die Grund: 

ftimmung, in der der Verzicht auf den Vernunftftaat und die dee 

eines nur relativ beiten Staates ſelbſt wurzelt, ift Doch eine zu 

nachhaltige, al3 daß fte alle Bedenken und Zweifel zum Schweigen 
bringen ließe. 

So gibt Plato ohne weiteres zu, daß wenigſtens einzelne 
feiner Sdeen die Probe auf ihre Ausführbarfeit möglicherweise 

nicht beftchen würden. Ja wenn er jich vergegenmwärtigt, was er 

) 739e: Tv de viy nueis Enıxeyeipnxauev, Ein TE dv yEvouevn 
1ws adavasias Eyyiıara xai n ule devrepws. 

2) 8lle: wur yap amopkeyas nngös tous Aoyovs, oüs EE Ew uerpL 

devpo dr; dieAmivgauev nusis, Ws ulv Euoi paıvöueda, oVx üvev Tıvös 

&nınvolas Sea v, Edofar d“ ovv uo Navranacı NolmoEL Tivi NE000UOLWS 

siojodaı. Dgl. 934c, wo die dem Bf. verlichene Gabe der Gejekgebung ala 
ein Gejchent von Göttern und Götterfühnen bezeichnet wird: onws av nuiv 
nageixwor HEol xal HEwv nuides vouodereir. | 

3) ©. die Anmerf. 2 angeführte Stelle. 
+) 817a. 

5) 752a. 859c. 
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doch auch jegt noch für Anforderungen an die Bürger eines idealen 

Gemeinweſens ftellen muß, wenn er am Schluffe feiner Ausführungen 

über die grundlegenden Inftitutionen des zweitbeiten Staates nod) 
einmal al jeine Vorjchläge im Zuſammenhange überblidt: die von 

der Wiege bis zur Bahre alles individuelle Leben beherrjchende 

und regelnde fozialiftiiche Lebensgemeinſchaft, die Beichränkungen 

des Erwerbes, den Verziht auf das Gold, die Fünftlihe Grund- 

befigverteilung, die Zwangspolitik in Beziehung auf das ehelicye 
Leben und jo viele8 Andere, was ihn — wie gelagt — jelbit 

gleid) einem Traume anmutet, — jo muß er fich geradezu ge: 
ftehen, daß auf ein Zufammentreffen jo günftiger Umftände, wie 
fie die vollftändige Verwirklichung feines Entwurfes vorausjegen 

würde, wohl faum jemals zu hoffen fei.!) Er ıft darauf gefaßt, 

daß man bei der Ausführung das eine oder andere Stüd werde 

füllen laſſen mühjen,?) und daß jo das Endergebnis möglicherweile 

nur ein Mufterftaat dritten Nanges jein Fönnte.?) Tas ganze 

Projekt erjcheint ihm wohl als ein verwegenes Wageftüd,') deſſen 

Gelingen genau ebenjo Glüdsjache jei, wie ein Wurf im Würfel: 
ipiel!?) Ja die ganze Crörterung wird wiederholt jelbjt als ein 

Spiel, wenn auch als „verjtändiges” Spiel hingejtellt, als edler 

1) 745e: Errociv dE Njuas To Toiovd’ Eati YosWy Ex narräg tpozar. 

ds TE wir Eipnulra nayra 0vx Gy note Eis TOoVToUS xargpais Evunesar. 

worte Evußivaı xari Aoyov ovıw Fiunavra yevouera aydgas ı€, ol ur, 

duoyegaroücı try Touevınv Euvorxiar, aA vnousrovcı Yprjuarı TE Eyorte 
Taxıa xai uergia dia Jlov nawrös xei naldwv yerkocs ds Eionxauer 

Excotors, xai Yovcod arepöuern xei Erkpwv ww dnjkos d wouodetrs nono- 

TeeEwv Eotiv Ex TovTWwv TWv voy Eignuevov, Eri dE Yupas TE xai üareos. 

WS EIONKE, MEOOTINTES TE xai Ev xUxim olxmoeıs, navın oredor olov orti- 
para AEywv 7 nAdtıwv xadanep Ex xngou riva nody xal noditas, 

:) 7460: @ de adıivarov rı Evußeiveı rovtwv yiyreodei, TovLo uer 

arro Exxhiveiv x um nodtrew, 6 Tu dE Tovron 10» Aoınwr &yyorerd 

Eorı xai Eupzyerestatoy EV Tor NE00NKOFTWF NEKETTEF, TOdT arıod die- 
unguraoda vnws ar zipyira. Bol. 805b. 

) 79a. 

+) S. den Vergleich mit einem höchft gewagten Zug im Brettipiel eb2. 
) Y6Re: 10 Aeyouerov, w gilor, Ev xoiro xui uEow Lorxer nur 
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Zeitvertreib, welcher über die Trübſal des Greifenalters hin⸗ 

weghilft.!) 

Menn wir uns diefe beiden Grundftimmungen vergegenmwär: 
tigen, die fi Durch den gejamten Entwurf hindurchziehen, auf der 
einen Seite den heiligen Eifer „göttlicher Begeifterung”, der ganz 
in der Idee der radikalen Weltverbeſſerung aufgeht und die er: 
jehnten Ideale um jeden Preis verwirklicht jehen möchte, auf ber 

anderen das gejchärfte Gefühl des Alters für die in in der Schwäche 
der Menjchennatur und in den Neibungsmwiderftänden des Lebens 

jelbft Tiegenden Schwierigkeiten der Ausführung, jo wird ung eine 

weitere Eigentümlichfeit des Geſetzesſtaates verftändlich, die derjelbe 

allerdings mit manchen anderen fozialiftiihen Syftemen teilt: näm— 

lich der Widerſpruch zwiſchen der profflamierten Freiheitzidee und 

der Unterwerfung de3 ganzen individuellen Dafeins unter eine bis 
ins äußerfte Detail durchgeführte ftaatlihe Bevormundung. 

Der Bürger des Gejegesftaates jol fich als ein freier Mann 

fühlen; die pädagogiſch-didaktiſche Tendenz der gejamten Gejep- 

gebung ift darauf berechnet, daß die ideale fittliche Ordnung, welche 
bier verwirklicht werden fol, möglichſt von innen heraus, aus der 

Harmonie der Einzelmillen, aus der innerlichen Einheit der Gelin- 
nung der Bürger erblühe, daß die freie Selbitbeitimmung den 
äußern Zwang des Geſetzes thatſächlich überflüſſig mache. Troß- 
dem und troß der naiven Zuverſicht auf die unmiderftehlich über: 

zeugende Kraft des Geſetzeswortes fehlt doch der rechte Glaube an 
die Möglichkeit einer folchen Freiheit. Obwohl jeder Einzelne weiß, 

daß er in einem Staate lebt, der ihm fein individuelles Glüd, fein 

geijtige8 und materielles Wohlbefinden, wie fein anderer verbürgt, 
bedarf doch diefer Staat eines gewaltigen Beamtenheeres, einer in 

xeiodaı, xal EINEQ xınduveveiv niepi rs nolıteias EIEouev Evunaans, 7 

zois EE, guoiv, 7 ıgeis xUßovs BaAdovras, raure nomtEor. 

) 685a: aa unv dei ye nuäs Tovro Ev 1W vyiy axonovvrag xai 
&lerabortus nepi vouwr, neilovres naudıav noEoBvVLLxXnv Gugpova Heideiv 

inv ödov «hrnws, Ws Egauev jvixa noyoueda nogeveodar. Vgl. 6886. 
690d. 769a. 
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Einen oberiten Zweck gerichteter einheitliher Wille vorhanden jei,') 
der — wenn auch nit allmädtig, wie im Pernunftitaat — jo 

body einen über das aanze politiihe und ſoziale Leben fich eritreden: 
den Einfluß zu üben vermag. 

Gegenüber der Vielheit der individuellen Millen, melde nun 

einmal durd die Zulaſſung des allgemeinen Stimmrechtes und der 

IAmterwahl als Machtfaktor im ftaatlihen Leben anerkannt war, 
joll der nächtliche Nat die Einheit des Staates vertreten. Er hat 

die Aufgabe, dahin zu wirfen, daß auch die Magijtratur ſich dauernd 

auf den jtaatlihen Boden ftelle und in ihrem öffentlichen Thun 

nur als Organ der Allgemeinheit fühle. Er fol ferner eine techniſch 
möglichſt vollfommene Turhführung der jtaatlihen Aufgaben von 

jeiten der Magiftratur verbürgen, indem er der qualifizierten be: 

rutsmäßigen Arbeit die ihr gebührende Stellung in Verwaltung und 

Regierung verihafft; und er joll damit endlich zugleih für die 

möglichit weitgehende Verwirklichung des Gerechtigkeits- und Gleich: 

heitsprinzipes Gewähr leiften, welches den geiftig und fittlich Höher: 

itehenden auch höhere Ehre zuerfennt.?) Kurz der nächtlich Rat it 

dazu beitimmt, daß ideale Zentrum des ganzen jtaatlichen Organis— 

mus, das für den Sozialismus unentbehrliche Zentralorgan zu 

werden,3) und die Rechte, welche Plato für ihn in Ausſicht nimmt, 

1) 962d: .. . xci der dr Todrovr (Tv avAdoyor) Taoar apeınr 
£yeır' 75 dege 10 u) nAaracsaı ıgög noAAd Oroyasoucvor, al’ eis er 

BhETOrTa AgÖS TOVTO dei Ta nurta olovr JEAN agıevan. Vgl. 963a über 
den Einen Zweck aller Gejeßgebung: eos yag Ev Egyauer deiv «ei zur 
juiv Te twv vouor Bkkrort’ eivaı, Torro d' apeınv nov Eureywporuer 

Terv —R 2eyeodaı. Dazu 630c, 631a f. 

2) 757d über das Gleichheitäprinzip. Dgl. dazu mit jpezieller Be: 

ziehung auf die Beamten 7150: 05 E’ dr Tois TEdEIaı vouoıs ernetdeotaros 

Un xwi vıxa Tavımr tv rixnu Er 1m nõabt, ro gaulr zei Tı,v ur 

Hesuv (nad) Lrelli ft. Hewr) vn;geciav doreov eivaı mv weyiormr iv 

AQWTW x derregar TO td dEeVTEER xgarovyri, xal xura Äoyor ovTm Tois 

egeins ra use aid" Exucıa anodoreov eivan. 

3) Tiefer Einheit bedarf der Geſetzesſtaat gegenüber der Vielheit ber 

Magiſtratur unbedingt. Es ift daher ſchon aus dieſem Grunde unzuläſſig. 

mit Bruns (S. 220) anzunehmen, daß die Yeftimmungen XII 960b über 
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können daher nur einen Ausbau der Nerfaffung im zentraliftiichen 

Sinne bedeuten. 

Plato deutet das ſelbſt in dem Bilde an, in welchem er den 

ganzen Rat mit dem menſchlichen Haupte, die greijen Mitglieder 

der Perfammlung mit dem rovs und die jüngeren mit den Seh— 
vermögen vergleiht. Die durch Energie und Schärfe der Beob: 
achtung ausgezeichneten jüngeren Genofjen follen „gleichjam auf der 

Höhe des Hauptes (gleihjam wie die Augen des Staates) rings 

umber den ganzen Staat beobachten und was fie jo wahrgenonmen, 

ihrem Gedächtniſſe einprägen, um jo von Allem, mas im Ötaate 

vorgeht, den älteren Mitgliedern Kunde zu geben.” Dieſe erwägen 

als der rovc, was die Augen gejehen, und nachdem fie mit den 

Jüngeren zu Nate gegangen und ihre Beichlüffe gefaßt, bringen fie 
diejelben durch jene zur Ausführung und erhalten jo den ganzen 

Staat.” E3 wird aljo ein Necht der Verfammlung zu Eingriffen 

in die Erefutive anerfannt, durch welches fie eine Stellung über 

allen Behörden erhält.') 

Durd) all das wird die „götterähnliche Verſammlung“ (0 Yeros 

EvAkoyos) geradezu zum „Unter des Staates”.2) „Ihrer ObHut 
kann man getroft den Staat übergeben und e3 wird fi dann in 

Mahrheit vollenden, was eben noch wie cin Traum erjchien.” >) 

Mit diefer Nerheißung endet der Entwurf des zweitbeſten Staates.!) 

ben »uxregtwos ovAAoyos ein Bruchſtück eines älteren Entwurfes jei, welcher 

dem Staate der Politie noch näher ſtand, al3 der Hauptbeitandteil der .„.Nowor“, 

Bei der im Text vertretenen Auffaifung, die allerdingd von der üblichen 

(3. 2. von Zeller ©. 967 ff.) weſentlich abweicht, fallen übrigens auch die 

MWiderfprüche weg, welche Bruns zivifchen den verschiedenen Beſtimmungen 
über den nächtlichen Rat findet. 

) 964e. 

?) eyxvon ndons ın7s noAews. Y6lc. 

3) 969b. 

+) Der BVollftändigkeit halber jei zum Schluſſe noch darauf Hinge: 

wiejen, daß die „Geſetze“ Platos auch das Straf:, Privat: und Prozeßrecht 
in einer für den Juriften vielfach fehr intereffanten Weife behandeln, worauf 

wir hier nicht näher eingehen können. 
Põohlmann, Geſch des antiken Kommunismus u. Sozialiamuß. 1. 36 
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5. 

dur Bearteilung des Geſchesſtaales. 

Kir jahen, daß — nad) der richtigen Beobachtung des An: 

jtoteles — der Entwurf de3 zweitbeiten Staates unmwillfürlich wieder 
in die Bahnen der Boliteia einlenft. E3 wird uns das nicht Wunder 

nehmen, wenn wir un die Geſamtanſchauung vergegenmärtigen, 

au3 der heraus vieles Staatsideal al3 ein Ganzes gedacht iſt. 

Zunächſt finden wir die naturretlihe Metaphyſik der Poli: 
teia auch bier wieder. Der alle beberridende Maßitab ift bier 

wie dort die rein vernunftmäßige Erkenntnis und das Jiel dei 
Erkennens eine möglichſt „natürliche“, d. h. eben vernunftgemäße 
Ordnung des menjhlihen Zuſammenlebens.) Daher auch ein 

ganz ähnlicher Abjolutismus der Löjungen, wie in der Volitie. 

Selbſt auf die Gefahr hin, dem Antchein zu erweden, „al3 ob er 

räume erzähle oder einen Staat und jeine Bürger gleihlam aus 

Wachs formen mwollte”,2) hält Plato auch bier daran feit, daß © 

fi) bei der Konſtruktion eines idealen Mufterbildes einzig umd 

allein um die Erreichung der höchſtmöglichen „Schönheit“ um 

Wahrheit Handle.3) Alles fommt ihm bier wie dort auf die innere 

Wahrheit, d. h. auf die Übereinftinmung mit den dem Mujterbild: 
zu Grunde liegenden Ideen an, auf die logiſche Folgerichtigkeit des 
ganzen Gedanfenbaues, die „ein in allen Stüden in jich jelbit 

harmoniſch zuianımenjtimmendes” und darum ſchönes Ganze cr: 

gibt.) Erſt dann, wenn fo das Ideal die Geftalt eines vollen: 
deten Kunjtwerfes gewonnen, „wenn der Gejeßgeber jeinen Entwurt 

!) xar« Toy troono»r ıns guocws diadıwaoorraı heit es von 

den Bürgern des Geſetzesſtaates 804a. Dal. 690c. 

2) 7462. Dal. 969b. 
i ®) T46b: aa zug Ev Exdoros twv uellövrwr Eaeadaı dixauorator 

oruaı Tode eivat, Tor 15 nagaderıyun deixwirra, 00» dei 16 Erryeipor- 

uerov yiyveodaı, under anokeineıv ıwy xulliotwv TE xai aArIeotatur. 

Dal. 712a. 

8 *) i46c: TO yYup öwokoyovusvovr avıo arıo der ou nartayı 
’ "wo ⁊ . e 2 ⁊ 

unegy«secdu xal Tor Tov gavkorarov Inuroupyov «&ıor Eaoueror Aöyor. 
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ruhig zu Ende geführt hat,” Tann und foll die Frage der Aus- 
führung erwogen werden. ') 

Aber auch fonft zeigt fich zwiſchen Vernunft: und Gejegesitaat 

eine enge Verwandtſchaft. Wenn auch der zmeitbeite Stuat darauf 
verzichtet, die legten und äußerften Konjequenzen des platonijchen 

Sozialismus zu ziehen, an den grundlegenden Gedanken ſelbſt wird 

doch zum Teil wenigſtens entichieden feitgehalten. Die dee des 

großen Menjchen in der individuellen Form des Volkes Fehrt auch 

bier wieder. Auch hier wird der Staat als ein jozialer Organis— 

mus fonftruiert, in den die Individuen als jchlechthin abhängige 

Organe, als unbedingt unterthänige Funktionäre und Werkzeuge des 

Gefamtzwedes fich einzugliedern haben, in dein Bemwußtfein, daß fie 

mehr dem Staate angehören, als ſich jelbft. Die Pflicht ift auch 
bier der foziale Primärbegriff, nicht das Recht der Individuen; 

und die Erziehung zur Sittlichkeit ift die erfte und oberfte Aufgabe, 

welche ein wahrhaft guter Staat zu löfen hat. 
Eben darum verjpricht aber derjelbe Staat andererſeits, zu: 

gleih dem wahren und bleibenden Intereſſe der Einzelnen gerecht 
zu werden, fie glüdlic) und zufrieden zu machen. Als Erziehungs: 

anftalt zur Tugend?) erhebt auch er den Anſpruch, den Weg zur 

allgemeinen Glüdjeligfeit zu zeigen.?) Auch er verheißt dem 

Bürger: Laß dich vom Gejeg zum Guten leiten und du wirjt das 

angenehmjte und glüdlichite Leben führen.) Die Lehre von der 
Koinzidenz der Tugend und Glüdfeligfeit, in der fo viele Illuſionen 

ı) 7460: row vouoderny d’ Eacaı TEAos Enıdeivar ın BovAnaeı, yEvo- 

ueyov JE rovrou, or’ ndn xown uer Exsivov axoneiv, 6 Ti TE Evugegei 

Twv Eipnufvwmy xai Ti NIE0GaVTES Elontar ıns vouosEdias. 

?) 708d: «@AR' övıws Eori vouodscia« xal noAtwv oixıouoi NuyTWv 
teAswrarov noös agpeınv avdeuv. 963a: nrgoös yag Ev Epauev deiv «ei 
nayg’ nulv Ta Twr vouwvy SÄENoVT eivat, Tobto d’ apsıjv nov Evve- 

wpovusv navu 0o9IWs Akysadar 

3) Seine Smftitutionen haben den Zweck, den Bürgern den Erwerb 

von „beiderlei Gütern“, den menfchlichen und göttlichen, zu erinöglichen. 

63ld. Dazu 742de, 743c. ©. oben ©. 518. 
+) 790b. 864. 
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der Rolitie wurzeln, ift auch hier ohne weitere8 zu Grunde gelegt 

und zum Staatsdogma erklärt.) Auf ihr vor allem beruht aud 
hier die Hoffnung des „Geſetzgebers“, das Individuum für feine 

Staatöidee gewinnen und zu den gewünjchten fozial-ethijchen Ver: 
halten beſtimmen zu fönnen.?) Auch bier befteht jene Harmonie 

zwiſchen dem wohlverftandenen Scelbftintereffe und dem der Gejamt: 

heit, welche nit dem Glücke des Ganzen zugleich das der einzelnen 

Hlieder verbürgt.*) Und wenn aud nicht die vollendete Einheit des 
Vernunftjtaates erreicht wird, jo find doch aud) hier die Individuen 

mit ihren gejamten Dafein in den Lebensprozeß des fozialen Ganzen 

verflodhten. Sie vermögen fih in eine Form des Eozialismus 

hineinzuleben, von der Plato jelbft gejagt hat, daß fie in Bezug auf 

die Verwirklichung der Einheitsidee die nächfte Stelle unmittelbar 
nach dem Vernunftſtaat einnimmt.) Ein Ergebnig, das anderer: 
jeit$ wieder eine jo ideale Verwirklichung der verteilenden Gerechtig— 
keit vorausjegt,’) wie fie eben nur im Vernunftftaat übertroffen 

werden kann. Es ſoll auf diefe Weile ein Zuſtand erreicht werden, 

in welchem „die ganze Gemeinde im gleichen Genuffe der gleichen 
Freuden jtet3 unverändert diefelbe bleibt und ale Bürger in mög: 
lichfter Gleichheit ein gutes und glüdjeliges Leben führen.“ s) Und 

') 660e: ToVUs Tomras arayxadere Acyeiv, WS 0 UEv dyadas arıg 

Gugyowr wv xui dixaos eideiuwr Lori xal uaxipıos, Euiv TE ufyas zei 

loyvgos Ev TE auıxpös xal daIerns 7, xai Eav nÄorrn xei Anj Eur de 

apa aAorry uev Kırsoa Te xci Mid uuidor, n dE ddıxzos, dic 7’ eori 

za arteges In. T42e: oyediv ur zug evdaiuorag ua xui ayadors 
arayın yüreodaı, ©. oben ©. 518. 

:) 663b: orxodv 6 ur un yweiswr Aoyos dr TE xai dixaror zu 

«yuador TE xai xadür udaros y', El undev Erepov, 1005 To ua £&delkır 
nr Tor voor xai dixaor gior, ware vouohetn ye aioxgıaros Aoywr zai 
EVRYTIWIATOS, ÖS Av un gi tavta otıwg Eyeiv' ovdeis yaop ar ixur 
EFERoL NEidETIaL ATEKTTEIV TOoVTo, ör® un TO yalpeıy roi 
Avasiodeı nAcor Eneret, 

») 875b. 790. 
1) 39e. VBgl. 912c. 
6) ad. 

u \ ©) 8166. 
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jo darf denn der Geſetzesſtaat mit Recht von fich jagen, daß er, 

wenn er wirklich ins Leben treten follte, die engfte Annäherung an 

das felige Dafein im Staate der „Unfterblichkeit” zur Folge haben 

würde. !) 

Dan Sieht, der Abftand zwischen Ideal und Wirklichkeit ift 

auch hier noch ein unendlich großer, und der Gedanfe einer Neuli- 

fierung dieſes Staatsideals faft ebenjo utopifh, wie e8 der Traum 

vom DVernunftftaat geweſen. Es bedarf, um diefen Gedanken zu 

fallen, in der That der ganzen „göttlichen Begeifterung”, mit ber 
auch bei minder hochgeftedtem Ziele die ideale Bedeutſamkeit feiner 
Aufgabe die Seele des Verfaſſers erfüllt.?) 

Freilih muß er felbft zugeben, daß unter dem mächtigen 
Anhauch dieſer göttlichen Begeifterung feine ganze Darftellung einer 

Dichtung ähnlich geworden ſei!s) Ya er bezeichnet fich geradezu 
al3 den Dichter eined Dramas.*) Und wenn er auf die Hoffnung, 

daß dieſe Dichtung jemals Wahrheit werde, nicht verzichten will, 

ja eine ſolche Hoffnung wiederholt ausfpricht,“5) — die Grund: 

ftimmung, in der der Verzicht auf den Bernunftftaat und die dee 

eines nur relativ beiten Staates ſelbſt wurzelt, ift doch eine zu 

nachhaltige, al3 daß fie alle Bedenken und Zweifel zum Schweigen 
bringen ließe. 

Co gibt Plato ohne weiteres zu, daß menigftens einzelne 
feiner Seen die Probe auf ihre Ausführbarfeit möglicherweife 

nicht bejtehen würden. Ja wenn er fich vergegenmwärtigt, was er 

) 739e: nv de viv nueis Enıxezeipnxauey, Ein TE dv yerouedvn 

nws asavasiag Eyyvrara xai n ula devregwms. 

2) Blle: vor yap anoßkeıyas noös tous Aoyovs, oUs EE Em ufyor 

devgo drj dieAnkvgauev nusis, ws u8Lv &uoi paıwöusde, oUx dvev Tıyös 

enınvoias $euv, Edofar dB ou» uor navranacı nomoeı tivi nE000uolws 

eipyoda. Vgl. 934c, wo die dem Bf. verlichene Gabe der Geſetzgebung ala 
ein Geſchenk don Göttern und Götterfühnen bezeichnet wird: onws av nuiv 

napeixwor Heoi xai Hewv naldes vonodereiv. 

3) ©. die Anmerk. 2 angeführte Stelle. 

+) 817a. 

5) 752a. 859c. 
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doch auch jegt noch für Anforderungen an die Bürger eines idealen 

Gemeinweſens ftellen muß, wenn er am Schluffe feiner Ausführungen 

über die grundlegenden Jnititutionen des zweitbeften Staates noch 
einmal all jeine Vorjchläge im Zuſammenhange überblict: die von 

der Wiege bis zur Bahre alles individuelle Leben beberrichende 
und regelnde fozialiftiiche Lebensgemeinichaft, die Beſchränkungen 

des Ermerbes, den Verzicht auf das Gold, die Fünftlihe Grund- 

bejigverteilung, die Zmangspolitif in Beziehung auf das ehelice 

Leben und jo viele8 Andere, was ihn — wie geſagt — jelbit 

gleih einem Traume anmutet, — jo muß er Sich geradezu ge: 
ftehen, daß auf ein Zufammentreffen jo günftiger Umstände, wie 

fie die vollftändige Verwirklichung feines Entwurfes vorausfegen 

würde, wohl kaum jemals zu hoffen fei.!) Er ift darauf gefaßt, 

daß man bei der Ausführung das eine oder andere Stück werde 

fallen laſſen müſſen,) und daß jo das Endergebnis möglichermeije 

nur ein Mufterftaat dritten Nanges fein Fönnte) Das ganze 
Projekt erſcheint ihm wohl als ein verwegenes Mageftüd,*) deſſen 

Gelingen genau ebenfo Glücksſache ei, wie ein Wurf im Würfel— 

Ipiel!®) Ja die ganze Erörterung wird wiederholt jelbft als vin 

Spiel, wenn auch als „verjtändiges” Spiel Hingejtellt, als edler 

i) 7450: Evvociv de vᷣuos To Towrd’ Eori YocwW» Ex nartös Toonor. 
gs TE viv EIONUEVR nayra oux dv nors Eis TOLOVTOUS xagoVs Evunesor, 

wotEe Evußmjrar xard Aoyov oviw Eiunarıa yevouera avdgas 18, ol ui; 

dvoyeguroicı ımy Tawvıny Fvvorxiar, aAA VNOouEroUcL Yoruare TE Eyortes 

taxıd xal uerpia dia Piov narrös xui naidwr yevkocs üs Eelonzauer 

Exiororc, xai Xousod arepöuern xei Erepwr ww djkos ö vouoderns ene- 

riifwy EOTIVr EX TOVIWV TWV wur EioNuEVvov, Eri dE YWpas TE xai doteos, 

WS EIONXE, HEOOINTAS TE xei Ev xUrlw olxıjasıs, navın oyedov olov orei- 
para Akywv 7 nAatıwy xaFsunteo Ex xpoV zıva noAıw xal noiitas. 

?) 7460: @ dE adıyarov rı Evußeiveı Tovrwv yiyveodat, Tovro uer 

auto Exxdiveiv xai un nocttew, 6 Tu dE Tovrov rwv Aoınwr Eyryporari 

Eotı xai EupjErestatoy Epv IWr NEOCNKOVTWV IQK«TTEIF, roũt' avıo die- 
unyerasda 0105 «ar yiyrnra. Bol. 805b. 

) 7394. 

+) S. den Vergleich mit einem höchſt gewagten Zug i im Brettſpiel ebd. 

5) I6Ne: ro Asyouevor, w gilor, Ev zoo xai usw Eorxer iuir 
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Zeitvertreib, welcher über die Trübſal des Greijenalters hin— 
weghilft.!) 

Wenn wir uns diefe beiden Grundftimmungen vergegenmwär: 
tigen, die jih durch den gejamten Entwurf hindurchziehen, auf der 
einen Seite den heiligen Eifer „göttlicher Begeifterung“, der ganz 

in der Idee der radikalen Weltverbefferung aufgeht und die er: 

jehnten Ideale um jeden Preis verwirklicht ſehen möchte, auf der 

anderen dag geichärfte Gefühl des Alters für die in in der Schwäche 

der Menjchennatur und in den Reibungswiderſtänden des Lebens 
jelbjt liegenden Schwierigfeiten der Ausführung, jo wird ung eine 

weitere Eigentümlichteit des Geſetzesſtaates verftändlich, die derſelbe 

allerdings mit manchen anderen jozialiftifcehen Syftemen teilt: näm— 

li der Widerſpruch zwiſchen der proflamierten Freiheitsidee und 

der Unterwerfung des ganzen individuellen Dajeins unter eine bis 
ins äußerſte Detail durchgeführte ftaatlihe Bevormundung. 

Der Bürger ded Geſetzesſtaates joll fih als ein freier Mann 

fühlen; die pädagogiich -didaftiihe Tendenz der geſamten Gefeß- 

gebung ift darauf berechnet, daß die ideale fittliche Ordnung, welche 

bier verwirklicht werden fol, möglichft von innen heraus, aus der 

Harmonie der Einzelwillen, aus der innerlichen Einheit der Gefin- 

nung der Bürger erblühe, daß die freie Selbftbeftimmung den 

äußern Zwang des Geſetzes thatlächlich überflüjfig made. Trotz⸗ 
dem und troß der naiven Zuverficht auf die unmiderjtehlich über: 

zeugende Kraft de3 Geſetzeswortes fehlt doch der rechte Glaube an 
die Möglichkeit einer folchen freiheit. Obwohl jeder Einzelne weiß, 

duß er in einem Staate lebt, der ihm ſein individuelles Glüd, fein 

geiftige8 und materiellesg Mohlbefinden, wie Fein anderer verbürgt, 

bedarf doch diefer Staat eines gewaltigen Beamtenheeres, einer in 

xeioda, xal EInEeE xivdureveir negi Ins nolıteiasg EIEkouey Evunaons, 7 
tois EE, gasiv, 7 roeis xußoug Behkovras, tavra normteor. 

) 685a: aM unv dei ye nuds Todro Ev rm voy oxonourrag xei 
eferasorrus negl vouwr, aibortas naudıay ngeosrrixiv owuggora dieldeiv 

inv ödov adraws, ds Egausv nvixa npyöusde nogeveoder. Vgl. 688b. 
690d. 769a. 
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bie perfönlichften Beziehungen eindringende Kontrolle, um des ge: 

jeßestreuen Verhaltens feiner Bürger fiher zu fein! Das Indi— 

viduum wird in eine ftraff zentraliftiiche Zucht genommen, welche 

der Freiheit der eigenen Entſchließung die allerengiten Grenzen 
ftedt. Dem Morte des Geſetzgebers, deſſen Idealismus bei aller 

zur Schau getragenen „Sanftmut” etwas Started, Hartes und 

Herrſchſüchtiges hat, kommt ein raffiniert ausgedachtes Syſtem 

mechaniſchen Zwanges zu Hilfe, welches die Individuen mit un— 

widerſtehlicher Gewalt zuſammenſchmiedet, ihr perſönliches, wie ihr 

Familienleben, ihr Denken und Forſchen, wie ihr künſtleriſches 

und religiöſes Empfinden, kurz ihr geſamtes äußeres und inneres 

Sein inhaltlich zu beſtimmen und in die von dem Geſetzgeber ge 
wünjchte Richtung hinein zu zwingen ſucht. Der ausgeprägt hier: 
archiſche Zug des Denkens, den der ertreme Sozialismus ſeitdem nie 

wieder verleugnet hat, tritt uns hier in ganz befonders charafterifti: 

cher Forn entgegen. Und ein joldyes Leben joll für den Kultur- 

mentchen noch Lebenswert, ja die Duelle des höchſten perjönlichen 

Glückes ſein! 

Derſelbe Mann, der individualiſtiſch genug empfindet, um 

offen zuzugeben, daß, „wenn Alles nach Vorſchriften geſchehen 

ſollte, das Leben, das ohnehin ſchon ſchwer genug, völlig unerträg— 

lich würde“, derſelbe Mann erſcheint von einem unüberwindlichen 

Mißtrauen gegen jede Befreiung des Individuums von der Zwangs— 

gewalt äußerer Normen bejeelt. „Alles, was im Staate nad) feiter 

Ordnung und Satzung geſchieht, bringt allen möglichen Segen, aber 

das gar nicht oder ungenügend Geordnete bringt meiſt einen Zeil 

dieſes Wohlgeordneten wieder in Verwirrung“.i) Als ob nidt 
gerade durch die äußerliche ftatutariihe Regelung von Dingen, 

welche durchaus nur aus dem guten Willen der Einzelnen hervor: 

gehen Fünnen, das ideale Ziel der ganzen Geſetzgebung in Frage 

gejtellt würde! In der engen Sphäre, welche diejer platonijche 

) 780d: zer uer yag, 6 Ti neo av Tafews xai vouov uereyor & „4. yag: 0 HETEYO 
oAeı yiyiire, narıa dyada anegyaleraı, Tv dE arextwr n Tav xaxus 

’ .r x Lu) - T * — 

tugYevrwr ve Tor EU TEI«yuerwv aAka Erepe, 
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Sozialftaat von folder Regelung frei läßt, würde Die geiftige 
Spannkraft und Regſamkeit des Individuums, deren gerade diejer 

Staat zu feiner Erhaltung jo notwendig bedürfte, ſyſtematiſch ge: 

lähmt und untergraben; unter dem Zwange der NRegulative, der 

ihn auf Schritt und Tritt begleitet, würde der Einzelne ſchwerlich 

zu jener Selbftändigfeit des Charafter8 und Geijtes gelangen, ohne 

welde die von Plato jelbft gewünjchte wahrhaft freie Selbftbe- 

ftimmung überhaupt nicht möglich ift. 

Es ift ein verhängnisvoller — freilih bis auf den heutigen 
Tag immer und immer wiederfehrender Irrtum —, zu glauben, 

daß bei der Löſung fozialer Aufgaben die private Initiative mög: 

lichſt auszujchließen und durch Rechtsnormen und gejeßgeberijche 

Tehnif zu erjegen fei; ein Prinzip, das folgerichtig durchgeführt, 

die öffentlichen Amftitutionen zu einem geitlojen Mechanismus 

machen würde, der beftändig der Direktion der Werkmeiſter bedürfte. 

Gerade das Umgekehrte de3 genannten platoniſchen Sabes 

it richtig! Nicht diejenige Organiſation des Staates ijt die 

idealfte, weiche das kunſtreichſte Syftem der Negulative ausgebildet 

bat, fondern in welcher — unbeſchadet der Xebensintereffen der 

Geſamtheit — der Zwang aus den menjchlichen Beziehungen mög: 

lichjt hat entfernt werben fönnen. Se mehr die ſpontane Thätig- 
feit der Einzelnen oder der kleineren Kreiſe eine befriedigende Löſung 

der Staatlichen und gejelichaftlichen Aufgaben erwarten läßt, um fo 

beſſer! „Jede Minderung der ſpontanen Thätigfeit des Einzelnen 

ist Kraftverluft unter den Geſichtspunkte der Gefamtheit und Ver: 

luft an Freude und eigentümlicher Bildung für den Einzelnen.“ ') 

Freilih ift gerade dieſe individuelle Bildung, die Mannig- 

faltigfeit individuellen Denkens? und Empfindens ein Gegenftand 

des Mißtrauend für den jozialiftiichen Doktrinär, weil fie die Unter: 

werfung der Geiſter unter feine mit dem Anſpruch auf alleinige 

Wahrheit verfündeten Satungen in höchſtem Grade erfchwert, eine 

ftete Quelle von Konfliften zwiſchen der ftarren Autorität dieſer 

1) Bauljen: Ethik ©. 845. 
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abjoluten Normen und dem Bewußtſein des Einzelnen werden muß. 

Um ſolchen Konflikten Schon im Entjtehen vorzubeugen und die für 

die Aufrechterhaltung des Syſtems unentbehrliche „Einheitlichfeit“ 

der Gefinnung zu erzielen, fieht fi) diefer Sozialismus zu der 

verhängnispollen Konjequenz gedrängt, gerade in diejenigen Gebiete 

des menſchlichen Daſeins regulierend einzugreifen, welche durchaus 
individualifiert und perjönliher Natur find, und deren Wert ganz 

wejentlih auf ihrer Smdividualifierung beruht, — die aber eben 
deshalb aud der Überwahung und Beeinfluffung duch Geſetz und 

Polizei am wenigiten zugänglich find: Die Gebiete geiftigen Schaf: 

fens, moraliſchen und religiöfen Empfindeng, der Sitten und Lebens: 

gewohnbheiten des Haufes u. j. w. 

Daß hier die geringfte Überjpannung ftaatlihen Zwanges 

wahrhaft verderblich und zerjtörend wirken kann, daß da3 einjeitine 

Ordnungsprinzip, von welchem Plato ausgeht, nicht3 weniger als 

geeignet ift, die erträumte Harmonie zwiſchen Staat und Indivi— 

duum zu Ichaffen, das wird im Eifer der radikalen Weltverbeflerung 

vollkommen verkannt. Was foll man vollends zu der ungeheuer 

lichen Verirrung jagen, Metaphyfit, Glauben, Forſchung zur Staats: 

ſache machen zu wollen? Nichts Fönnte die Kulturmidrigfeit des 
doftrinären Sozialismus draftiicher beleuchten, als dieſe Seite de3 

platoniſchen Staatsideals. Das ift in der That die lette Konſe— 

quenz, zu welcher der eimjeitig Jozialiftiiche Staat notwendig ge: 

langen muß: die Knebelung aller Geiftesfreiheit. Daß der moderne 

Sozialismus dies leugnet, ift nur ein Zeichen, feiner Unklarheit 

oder Unmahrhaftigfeit. Die unerbittliche Logik und unbeftechliche 

Mahrheitslicbe des antiken Denkers läßt bier feine Illuſion auf: 
kommen. 

Um ſo größer iſt freilich die Illuſion, in der er ſelbſt ſich 
befindet. Er ſieht nicht, daß ſich in dieſer Frage der extreme 

Sozialismus in einem ewigen Zirkel bewegt. Der einſeitig ſozia— 
liſtiſche Stant kann, ohne ſeinen eigenen Beſtand zu gefährden, 
unmöglich Freiheit des Denkens und Glaubens gewähren; ſeine 

innerſte Natur treibt ihn dazu, auch das geiſtig-perſönliche Leben 
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mit den Mitteln der allmächtigen Staatögewalt zu regeln und zu 
beherrichen. Und doch lehrt andererjeit3 die Geſchichte auf taufend 

Blättern, daß dieſes Bemühen ein erfolglojfes fein muß, weil es 

mit den Lebensbedürfniſſen des Kulturmenſchen in einem unver: 

Jöhnlichen Widerſpruch Steht. 

Günftiger liegt die Sache für den platoniichen Standpunkt 

auf volkswirtſchaftlichem Gebiete. Im wirtichaftlihen Verkehr, 

in der wirtichaftlihen Produktion Handelt es ſich nicht entfernt in 

dem Grade, wie auf geiftigeethiichem Gebiete um die Bethätigung 

des individuellen und perfönlichen Lebens, ſondern — in weiten 

Umfange wenigſtes — um gleichartige und unperjönliche Thätig- 

keit. Wirtſchaftliche Handlungen, wirtichaftliche Leiſtungen find 

daher in ungleich größerem Umfang fontrollierbar und erzwingbar, 

al3 Meinungen, Überzeugungen und Lebensgewoknheiten, und bent: 
nah auch die Bedenken gegen ftaatliche Negulierung weit geringer. 

Freilich ift hier eben deshalb die Verſuchung zu einer über: 
mäßigen Ausdehnung der Staat3iphäre und der Staatlichen Be: 
vormundung eine bejonder8 große. Und in der That ift auch 

Plato diefer Verfuhung erlegen. Sein Ordnungsprinzip, welches 

„womöglich nichts ohne Aufficht“ laſſen möchte, ift jelbft in feiner 

Anwendung auf das volfswirtichaftliche Gebiet eine großartige Ver: 

irrung. So recht er mit feiner Forderung hat, daß die Vernunft 

auch diefe Dinge überjehen und beherrichen, fie nicht einfach dem 

blinden Zufall überlaffen fol, fo verkehrt ift eg, daß er Zwang 

und Negulative, die ohne Schädigung der individuellen Energie 

doch immer mehr nur ald Ausnahme und Nachhilfe eintreten können, 

auch bier zur Regel erhebt und an die Stelle eines lebendigen 

Organismus eine Majchine, einen von einer Stelle aus zu Ienfen- 

den Mechanismus fett. 

Die Art und Weife, wie im Geſetzesſtaate alle ſozialökonomi— 

ſchen Probleme von Staatswegen und von oben her gelöft werden, 

die planmäßig zentralifierte Staatsleitung von Produktion, Kon: 

fumtion und Verkehr, welche über die gefamte Volfswirtichaft wie 

über eine große Hausmwirtihaft ſchaltet, die rücfichtlofe Unterwer: 
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Srieltaum au feiner Berhätigung übrig bleibt, auch nur den 
unaertörten Fortgang und eine genügende Zeittungsfähigfeit des 
Produktions- und Nerfehriprorenes zu erhalten. Solche Fragen 

larien ſich eben nicht to einfach hei Seite ichieben, wie dies bier 

geichehen int, --- menigitens dann nicht, wenn man Norjchläge für 

das praftitche Leben maden will. Und darauf verzichtet ja Plato 
keineswegs, obwohl er die Frage der Ausführbarfeit als eine jefun: 
däre behandelt. 

Tie hier geihilderte Geſetzgebung würde ſchon darum Gefahr 
en, ein toter Buchſtabe zu bleiben oder in unlösbare Wider: 
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ſprüche mit den thatlächlichen Qerhältniffen zu geraten, weil fie in 

unerträglicher Weile jchematifiert und generalifiert. In daS ideale 

Schema feines Syftem3 gebannt fennt Plato die Rückſichten nicht, 

welche der Gejetgeber auf die Mannigfaltigfeit der Dajeinsbedin- 

gungen menſchlicher Wirtichaft, auf die Vielgeftaltigfeit der Be: 

ziehungen zmwijchen den mwirtichaftlihen Intereſſenkreiſen zu nehmen 

hat. Er fieht nicht, daß jede Wirtſchaftspolitik um fo erfolgreicher 

fein wird, je mehr fie individualifiert, um jo wirkungsloſer, je mehr 

fie verallgemeinert. 
Man vergegenmwärtige fih nur das Agrarrecht des Geſetzes— 

ftaates, auf welchem der joziale Aufbau des ganzen Staatsförpers 

beruht! Dasſelbe ift offenbar das Ergebnis einer Reaktion gegen 
die Zuftände, wie fie ji in Platos Zeit im Zufammenhange mit 

der Mobilifierung des Grundeigentums, der Bodenzerjplitterung 

und der Auffaugung des Grundbefiges dur) das Geldkapital her: 

ausgebildet hatten. Das Urteil, das ſich Plato auf Grund dieſer 

Iofalen Beobachtungen über die Erforderniffe einer rationellen Agrar: 
politif gebildet hatte, wird echt doftrinär ohne weiteres zur Höhe 
einer allgemein gültigen Wahrheit erhoben. Das Kennzeichen einer 

gefunden Agrarverfaffung kann von diefem Standpunkte aus nur 

die ftrengfte Gebundenheit jein: Abjolute Unteilbarfeit und Unver: 

äußerlichfeit des Grundbefiges, ſowie ein die ungeteilte Vererbung 

und den mirtichaftlichen Beſtand der Anweſen ſicherndes Zwangs— 

erbenreht. Damit ſoll die Panacee für die Heilung, beziehungs: 

weile Verhütung der ſchlimmſten ſozialen Krankheitserſcheinungen 

gefunden Sein! Daß die Stabilifierung einer gewiſſen Größe der 

Landgüter nur unter der Borausjegung eines ganz beftimmten genau 
und gleihförmig feitgehaltenen Betriebes richtig jein kann, daß 

eine ſchematiſche Feſtſetzung diefer Größe durch die Gejeßgebung 

niemal3 den Verjchiedenheiten von Boden, Klima und Anbauver: 

bältnifjen genügend Rechnung tragen könnte, daß nicht der Geſetz— 
geber, fondern nur der Landwirt felbjt am beften weiß, wie groß 

fein Gut fein muß, um der Volfswirtfchaft die beiten Dienfte zu 

leiften — kurz, daß die ganze Frage der Freiheit und Gebunden: 



574 Erſtes Buch. Hellas, 

heit des Grundeigentums überhaupt nır bedingt, d.h. nur für 
bejtimmte Gegenden und mit Rüdliht auf Die gegebenen Wirt 

ſchafts- und Kulturverhältniffe beantwortet werben kann,!) das 

fommt Plato nicht zum Bemußtjein. 

Obgleich die Volkswirtſchaft eines Staates, der in jeiner 
Iſolierung „fich jelbit genügen” muß, notwendig alle Formen der 

landwirtichaftlihden Produktion, Viehzucht, Aderbau und garten 

mäßige Kulturen umfaßt und daher ſchon durch das Produktion: 

intereffje auf eine Individualifierung des Wirtichaftsrechtes hinge 
wiejen ift, wird doch die ganze Agrarpolitif des Geſetzesſtaates auf 

rein doftrinären Erwägungen und Schlagworten aufgebaut; und 
darnach wird das ganze agrariihe Wirtfchafts- und Verkehrsleben 

ohne Rückſicht auf die Verfchiedenartigfeit der Eriftenzbedingungen 

in jtreng uniformer Weile geregelt, eine ftarre Unbemweglichkeit der 

einmal gegebenen Befigverhältnifje erzwungen. Ebenfowenig wer: 

den die ſchwerwiegenden jozialpolitiichen, privat: und volfswit: 

ihaftlihen Momente gewürdigt, welche auf dem Gebiete des Er: 
werbsrechtes einer doktrinären Gleichheitsmacherei entgegenjtehen. 

Die Mißſtände, welche die allgemeine und ausſchließliche Durch 
führung der Individualſucceſſion (des Anerbenrechtes) unvermeid 

lich zur Folge haben würde, ſcheinen für den platoniſchen Sozial⸗ 
ſtaat nicht vorhanden zu ſein. Über die Schwierigkeiten z. 3. 
welche im Anerbenrecht die Geſtaltung der Abfindungsnorme 
macht, hilft er ſich mit einer ganz ſchablonenhaften Regelung de 
Frage hinweg. Der in der Natur dieſes Nechtsinftitutes liegende 
Intereſſengegenſatz zwiihen Anerben und Geſchwiſtern kommt bie 
fo wenig zum Bewußtjein, der Gemeinfinn und die Überzeugun; 
von der Notwendigkeit des Inſtitutes iſt eine jo ftarfe, daß p 
Gunſten des Anerben die Erbanteile der Geſchwiſter auf ein au 
fümmerliches Maß herabgedrüdt werden Fünnen, ohne den Fam 
lienfrieden und bie ſoziale Harmonie irgendwie zu ſtören! Jam 

) Qgl. die jchönen Ausführungen von Buchenberger: Agrarweſen ai 
Agrarpolitit L, 431 ff. 
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leichtherzige Optimismus mit dem der Gejeßgeber bier der Ent: 

widlung der Dinge entgegenfieht, verjteigt ſich ſogar zu der naiven 

Erwartung, daß die durch die Gejchloffenheit des Grundbefiges 

immer wieder von neuem notwendig werdende Abſtoßung eines 

Teiles der nachwachſenden Generation fi) ohne jeden Zwang werde 
bewerkitelligen lafien, daß die Enterbten in die Entfernung von 

der heimatlichen Erde fich allezeit freiwillig fügen würden! Welchen 

Wert Rechtenormen haben, welche nur unter jolchen utopijchen 

Borausfegungen realifierbar find, bedarf feiner Ausführung. Hier 

gewinnt man in der That den Eindrud, als handle es fi) um 
ein Spiel mit Wachsfiguren, nicht um Menjchen, die von Leiden: 

Ichaften und Intereſſen bewegt find. 

Und was für das Agrarmejen gilt, trifft auch für alle an- 
deren Gebiete der Wirtfchaftspolitif zu: Überall derfelbe Geift der 
Schablone und der Schematifierung, welche den Dingen und Men- 

Ihen, wie fie nun einmal in Wirklichkeit find, fortwährend Gewalt 

anthut, und daher in der Praris falt durchweg an unüberwind: 

lichen techniihen und pigchologifchen Schwierigkeiten ſcheitern würde. 

Die ideale Republik Magnefia würde ihren „Gejeßgeber” wahrjchein- 

lich daſſelbe Schidjal bereitet haben, welches Cabet, der Erfinder, 

Gejeßgeber und Patriarch Ikariens erfuhr, der nach endlofen Strei- 

tigfeiten und allgemeiner Enttäufhung von feinen Ikariern ver: 
trieben, von feinen Freunden verlaffen in Armut und Einſamkeit 
geftorben it! — So zeigt ſchon diefer erfte Entwurf einer ein: 

feitig ſozialiſtiſchen Drganifation der Volkswirtſchaft die Unfähigkeit 
des ertremen Sozialismus, mit feinen einfachen logifchen Formen 

der jozialen Probleme wirklih Herr zu werden. Ein Mißerfolg, 

der uns übrigens nicht abhalten darf, die großen und fruchtbaren 

Gedanken anzuerkennen, die doch auch hier keineswegs fehlen. 

Man hat im Hinblid auf den „geichloffenen Handelſtaat“ 
von Fichte gejagt, derjelbe jei der Erfte gewejen, der die Moral 

in die Nationalökonomie einführte.!) In Wirklichkeit ift dies Das 

) Schmoller: Zur Geſch. u. Lit. ber Staats. 77. Manches von dem, 
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Verdienſt des platoniſchen Staates, der gewiß nicht mit geringerer 
Energie ald der Eozialjtaat Fichte, das hohe Ziel verfolgt, dat 

auch in allen ökonomiſchen Beziehungen immer mehr Recht und 

Billigkeit, Vertrauen und reelle Offenheit an die Etelle von Täu: 
ihung, Betrug und Schwindel trete. 

Auch darin it Plato ein Vorläufer Fichte, daß er in den 

Grundzügen jeined öfonomijchen Syftems Aufgaben zeichnet, die in 

ber That als das wahre Ideal einer richtigen Ökonomie des Güter: 
lebens anzuerkennen find. Wenn die Wirtichaftspolitif des Ge 

jchesftaates ihr Augenmerk vor allem darauf richtet, daß die Be 
völferung nad) den verjchiedenen Erwerbszweigen richtig verteilt ſei 

und daß die Ofonomie des Gattungslebens im Gleichgewicht mit 
der wirtfchaftlichen Eriftenzmöglichfeit bleibe, jo erjcheint fie von 

einer richtigen Einfiht in die Grundbebingungen einer gefunden 
Volkswirtſchaft geleitet. Ebenſo ift ihr Beſtreben, eine allzu große 

Ungleichheit des Beliges zu verhüten, an und für ich ein durch— 
aus berechtigte. Wenn aud) das gegenfeitige Verhältnis der 

Stände in diefem Staate keineswegs idealen Anforderungen ent: 
Ipriht und die Lage der gewerbetreibenden Klaſſe 3. B. eine ge 

radezu unhaltbare und unerträgliche ift, darin liegt doch ein zu: 

kunftsreicher Gedanke, daß in einem gefunden Gemeinwejen die 

Bedingungen für die Erijtenz und dad Gedeihen eines zahlreichen 
befriedigten, fittlih und politiih tüchtigen Mitteljtandes vorhanden 

jein müfjen, — als der beiten Schußwehr gegen das Entjtehen 

einer Übermadht der Ertrene, gegen Mammonismus und Raupe 

rismus, Dligarhie und Ochlofratie und gegen die Tyrannis. Ein 

Sedanfe, der durch die klaſſiſchen Ausführungen der arijtotelifchen 

Politik über die foziale Miſſion des Mitteljtandes zum Gemeingut 

der politiiden Wiſſenſchaften geworden it.) Mit Recht wird 

ferner in dem Geſetzesſtaat der größte Wert darauf gelegt, daß der 

was hier don Fichte gejagt wird, gilt wörtlich auch von Plato und ift daher 

auch im Tert zum Zeil wörtlich wiederholt worden. 

') Man vergißt gewöhnlich, daß Ariftoteles auch hier platonifche Ideen 
weiter ausführt. 
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Gang der wirtichaftichen Entwidlung ein möglichſt ficherer ſei, daß 
ber Verkehrsprozeß ſich möglichit regelmäßig und gleihmäßig ge: 
ftalte, Wert: und Preisſchwankungen und fonftige Hab und Gut 

des Einzelnen gefährdende Störungen immer jeltener werden, daß 

endlich durch dies Alles ein möglichſt hoher Grad von Sicherheit 

des Beliges und der Eriftenz der Einzelnen erreicht werde. Das 

find in der That wahre Aufgaben der wirtjchaftlichen Thätigfeit 

jedes Volkes und Staates. 

Worin PBlato irrt, das find — ähnlich wie bei Fichte, — 

die Mittel der Ausführung; und Häufig befteht jein Irrtum nur 

darin, daß er unter dem Banne jeines einfeitigen Ordnungsprinzipes 

eine Aufgabe für den Staat in Anſpruch nimmt, welche diejer nicht 
von fih aus löjen fann, fondern nur die Gejelichaft von dem 

Cinzelnen aus, und mobei Staat und Recht höchftens mittelbare 

Beihilfe gewähren fönnen. 

Ja ſelbſt die Mittel, welche Plato zur Herftellung gejunder 
ſozialökonomiſcher Berhältniffe empfiehlt, find wenigſtens teilmeije 

und unter der Vorausjegung, daß fie eben nur bedingte Geltung 

beanjpruchen können, in hohem Grade beherzigensmwert. Und ebenſo 

verdienen die allgemeinen Gefichtspunfte, in denen dieſe Borjchläge 

ihren Rechtfertigungsgrund finden, die größte Beachtung. 

Ein Agrarreht 3. B., welches die ungeteilte Erhaltung der 

Heimftätten im Erbweg fichert, kann unter Umftänden ſehr wohl 

durch das Bedürfnis der Produktion und im Intereſſe der Geſamt— 

wohlfahrt des Volkes gefordert fein. Und daß in diefem Falle 

der Staat berufen ift, mit feiner Zwangsgewalt einzugreifen, daß 

e3 eine Illuſion wäre, fi auf einen freiwillig richtigen Eigen: 

tumsgebrauch zu verlaffen, das Hat die Gejchichte zur Genüge 

gezeigt. 
Bon wahrhaft vorbildlicher Bedeutung iſt es, mie die Geſetz— 

gebung des platonijchen Gejeßezftaates den Grund und Boden als 

das Wertvollfte proflamiert, was ein Volk fein Eigen nennt, wie 

fie den innigen Zujammenhang zwiſchen Bodenbefig und Boden: 

wirtſchaft einerjeit$ und den wichtigften Lebensintereſſen des Volkes 
Pohlmann, Geſch. des antifen Stommunismus u. Sozialismus. 1. 37 
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andererteits erkennt und mit rüdjichtslojer Energie das Recht des 

Ztaates geltend madt, dahin zu wirken, daB der Grundbeiig im 

Einklang mit den Bedürfniſſen der Geſamtheit genugt und bewirt: 
Ihaftet werde. So wenig man ſich mit dem Monopole der Bol: 

bürger auf die Grundrente und mit dem Loſe befreunden 
fann, welches den Bebauern de3 Bodens auferlegt wird, jo inm: 

pathiſch berührt es, daB da3 öffentliche Rechtsbewußtſein des Ge: 

ſetzesſtaates dieſes Renteneinfommen nur in der Torausjegung an: 

erfennt, daß es von jeinen Empfängern al$ die Grundlage für 

eine dem öffentlihen Wohle gewidmete raſtſtloſe Thätigfeit, für die 

Übernahme wichtiger öffentlicher Funktionen benügt wird, daß fie 
nicht faule Trohnen, ſondern Männer der ftrengften Arbeit und 

Prlichterrüllung find. 

Nicht minder vorbildlih it die Art und Weile, wie aus 

diejen Grundanſchauungen heraus alles Privateigentum zugleich 

unter den öffentlich rechtlichen Gejichtspunft geitellt wird, mir 

insbejondere das Grundeigentum nirgends als ein blog privatredt: 

liches, jondern als ein Jozialrechtliches Inſtitut aufgefaßt und be: 

handelt wird. Während die rein individualiitiichen Privatrecht: 

iyiteme Anhalt und Umfang des Privateigentums einjeitig durd 

den individuellen Willen des Eigentümers bejtimmt werden laſſen 

und durch die unvermeidlihen Ausnahmen, in denen fie das jtaut: 

lihe Eingreifen „im öffentlichen Intereſſe“ zulaſſen müſſen, eine 

Art Kriegszujtand zwiſchen öffentlichem und Privatrecht herbeiführen, 

wird hier der PBrivateigentunsordnung ein Nechtsprinzip zu Grunde 

gelegt, welches die dem Privateigentum zuitehenden Rechte von 

vorneherein jo umgrenzt, wie e3 dem Bedürfnis der Gemein: 

ſchaft entipridt. 

Es iſt von höchſtem Intereſſe, zu jehen, wie auch hier die 

Neuzeit da, wo fie mit einer ſozialrechtlichen Gejtaltung des Privat: 

eigentums wirklich Ernft macht, ganz von jelbit den bereit3 von 

Plato vorgezeichneten Weg hejchritten hat. Wenn in Platos Sozial: 

ftaat der Bürger fich jtet3 vor Augen hält, daß er in jeinem Grumd 

und Boden ein „gemeinchaftliches Gut de3 ganzen Staates“ be 
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wirtjchaftet, jo hat auch Juſtus Möjer das Necht des jtaatlichen 

Eingreifens in die Bodenbefigverteilung mit den ganz platonijchen 

Worten motiviert: „Die Erde ift des Staates”. Und die modernen 

Beitrebungen, an die Stelle des abjoluten Privateigentumsrechtes 
und der üblichen römisch-rechtlihen Beſtimmung desfelben ein wahr: 

baft joziales Recht zu jegen, haben zur Aufitellung eines Cigen- 

tumsbegriffed geführt, nad) welchem das (Dber-JEigentum an 

Grund und Boden dem Gemeinmejen (Staat, Gemeinde u. ſ. w.) 
äuftehen joll, dem Individuum dagegen nur ein abgeleitetes (aller: 
dings vererbliche8 und veräußerliches) Recht. Ein Eigentumsbe: 
griff, nad) welchem das Individuum nicht mehr Recht hat, 
als ihn eben verliehen iſt. Mit einem ſolchem Recht Hofft man 

eine feite Grundlage zu gewinnen, von der aus Bodenwucher und 

Überſchuldung des Grundbefiges wirkſamer zu befänpfen wäre, 

während dies da, wo man an dem römiſch-rechtlichen Eigentunts: 

begriff in feiner Anwendung auf Grund und Boden feithält, ohne 

Willkür und innere Widerfprüche nicht möglich ilt. 

Es iſt nicht Sache des Hiſtorikers, dieſe Konſtruktion des 

Bodeneigentums als Erblehens auf ihre Haltbarkeit hin zu beur— 
teilen. Die zu Grunde liegende allgemeine dee aber wird er 

ganz und voll anerkennen müfjen, weil jie ſich als eine unabweis— 

bare Forderung des gejhichtlichen Lebens jelbjt herausgeſtellt hat, 
daß wir nämlich einen Eigentumsbegriff brauchen, welcher Die 

Eventualität von gejeßlichen Beſchränkungen der VBerfügungsbefug- 

nifje des Eigentümerd und jelbjt von Verpflichtungen zu einem 

Thun, melde dem letteren Hinfichtlich der Benützung feines Eigen- 

tums auferlegt werden können, mit in fih aufnimmt.i) Diefer 

Forderung wird fih ein wahrhaft nationales und volkstümliches 

Recht auf die Dauer nimmermehr entziehen können, fo ſehr auch 

ein einfeitiger Individualismus und Formalismus ſich dagegen 

fträuben mag. Es würde einen verhängnisvollen Rückſchritt zu 

1) In diefer Beziehung ftimme ich überein mit A. Wagner: Grund: 
Vegung (2) 580 und Pfizer: Soziales Recht (Allgem. Ztg. 1893 Beil. 55). 
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II. 4. Da3 Fragment des ariftotelifchen Staatsideals. 581 

Srrjal und Abgründe führen, immer gelangt man doch aud) 
der auf lichte Höhen und zu Ausbliden, die „voll find von 

unft“. 

Dierter Abſchnitt. 

Das Fragment des ariftotelifhen Staatsideals. 

Wie wir ſahen, hatte die platoniſche Sozialphilofophie auf 

Verwirklichung der legten und äußerften Konfequenzen der 

aliſtiſch-organiſchen Auffaffung von Staat und Gejellichaft zwar 

zut wie verzichtet, diefelbe aber doch grundjäglich als das Ideal 

jehalten, zu welchem die dee der Gemeinfchaft mit logischer 
wenbdigfeit hindrängt. Bei Ariftoteleg wird der thatjächliche 
zicht zu einem prinzipiellen. 

Obgleich auch er die Beurteilung der ftaatlichen Gebilde nach 

Analogie phyfiiher Organismen vollkommen billigt,!) ift er 
) nicht gemwillt, diefen Vergleich mit Plato bis zu der Schluß: 

jerung zu treiben, daß die durch die Konzentration alles Lebens 

Einem Organ erzeugte Einheitlichfeit des phufifchen Organismus 
(eich al3 das Prototyp für die idealfte Form ftaatlicher Gemein: 

ft zu betrachten ſei. Für Ariftoteles ift e8 von vornherein eine 

urwidrige Überjpannung des Gemeinjchaftsprinzipg, wenn Plato 

: derartige Vereinheitlihung des fozialen Organismus für mög- 
oder auch nur für begehrensmwert hält. 

Ariftoteles weift darauf bin, daß der Staat jeiner Natur 

) aus einer Vielheit befteht,2) die nur in gewiſſen Beziehungen 

Einheit werden kann und foll,?) weil fie aus Elementen zu: 

mengejebt ift, Die unter fich verjchieden find; eine Verfchieden- 

1) ©. oben ©. 169. 

:) Pol. I, 2, 4. 126la: nAndog yap Tı ınv Quo Eoriv 7 nödıs, 
uevn TE uin udidov olxia uEv Ex noAews, avdownog d’ EE oixias Earaı. 

®») II, 2, 96. 1263b. 
) 1, 2, 4. 126la: ou uorov de dx nAsormr ardgwnwy dotiv j 

s add xai E& Eidss diagegurtwv" ov yap yiveıaı nohıs EE Öuolwn, 
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heit, welche die von Plato erträumte Einheitlichfeit des Fühlens, 
Denkens und Wollen? unmöglih mad. 

Wenn Plato die joziale Harmonie (ovugwri«) feines deal: 

ftaateg mit dem Zujammenflang der Töne vergleicht, To meint 
Ariftoteles, eine Einheitlichfeit, wie die platonifche, würde die Sym: 

phonie zur Monotonie, die rythmiſche Kompofition zu einem ei: 

zigen Takt unmvandeln!), d. 5. ftatt de3 harmonischen Zujammen- 

wirfens individuell verjchiedener und gerade dank dieſer Verjchieden: 

heit nach gegenfeitiger Ergänzung ftrebender lebendiger Kräfte, würde 

eine rein mechanische Einförmigfeit, eine lebloſe Monotonie ent: 

ftehen, während doch die Harmonie nicht darin befteht, daß immer 

derjelbe Ton, jondern im Einklang viele Töne angeſchlagen 

werden. 

Bortreffli Hat dieſe ariftoteliiche Anſchauung Montesquien 

formuliert: „Was man die Einheit eine® Staatsförpers nennt, -- 

fagt er in der Schrift von den Urſachen der Größe und des Ber 

falles der Nömer,2) — iſt etwas fehr Zweideutiged. Die wahr: 

Geſtalt derjelben ift eine Einheit der Harmonie, welche ichafft, 

daß alle Teile, wie entgegengejegt fie uns erjcheinen mögen, zu: 

ſammenwirken zum allgemeinen Wohl der Gefellichaft, wie in der 

Muſik Diſſonanzen fi auflöfen in der Harmonie des Hauptaffords. 

Es ift damit, wie mit den Teilen des Univerfums, die ewig ver: 

knüpft find durch die Aftion der einen und die Neaktion der 

anderen.” 

Wenn aber die individuelle VBerfchiedenheit der einzelnen 
Perſönlichkeiten, aus denen die Geſellſchaft ſich zufammenfegt, eim 

Einheitlichfeit verbietet, in der — um mit NRodbertus3) zu rede 
— alles individuelle Leben zu ſozialem Leben zufammenjchmilit 

)T, 2, 9b. 1263b: weonso xav Ei is mv Ovupwriar toimaeier 
ösuogwriar 7 to Övduor Bao uiar. 

2) c. 9. 

3) Der bekanntlich die platoniſche Idee des uaxgardownos am ſchäri- 
ſten formuliert hat, allerdings unter gleichzeitiger Übertragung bes Begriffe: 
vom Staat anf die Gattung. Dgl. Tiekel ©. 45. 
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und die Geſellſchaft perfonifiziert ift zu Einem Willen, Einer Ein: 

ficht, Einer Gewalt — das Analogon des Menſchen“, — fo ver: 
bietet dieſelbe Artverichiedenheit nad) der Anſicht des Ariftoteles 
aud) die mechanische Nivellierung, welche der platonifche Sozialis- 

mu3 durch die Aufhebung des Jndividualeigentums und der Einzel— 

ehe herbeizuführen jucht, um jene Einheitlichfeit auf die höchſte 

Ausbildungsftufe zu erheben. Die Bedürfniſſe der einzelnen Indi— 

viduen und die Arten des Genufjes, in denen es Befriedigung 

findet, find überaus verjchieden; und nicht minder ungleich find 

die Leiftungen und die Anſprüche, die der Einzelne eben auf Grund 

diefer Ungleichartigfeit der Arbeitzleiftung zu ftellen berechtigt ift.!) 

Eine Schwierigkeit, die auf Grundlage der Gütergemeinſchaft nie- 

mals gelöjt werden Tann, ganz abgejehen davon, daß gerade Die 

Gemeinſchaft Hier leicht zu einer Duelle von Entzweiungen werden 

fann, zu denen bei Individualwirtſchaft und Individualbeſitz Fein 

Anlaß ift.2) 

Auch injofern wird die Gütergemeinfhaft dem Individuum 

nicht gerecht, al3 „die von der Natur einen SYeden eingepflanzte” 

und eben darum berechtigte Liebe zu fich ſelbſt das Verlangen nad) 

Erwerb und Beſitz perjönlichen Eigentums naturgemäß in ich 

Ihließt. Die Abſchaffung des Privateigentums würde den Menichen 

des „unfäglichen Genuſſes“ berauben, den es für ihn hat, irgend 

etwas fein Eigen nennen zu können.“) Er würde überhaupt fo 

vieler und jo großer Güter verluftig gehen, daß es für ihn gerade- 

zu unmöglid) jein würde, da3 Leben in einem ſolchen Zultande 

zu ertragen.t) 

ı) II, 2, 2. 1263a. 
2) Cbd. 3. Communio est mater discordiarium! Hobbes: De 

cive 1, 6. 

3) ]I, 2, 6. 1263a. ndovn auudnrog! 
*) II, 2,9. 1263b: Erı de dixaov un uovov Akysıyr 00Wr OTEENCor- 

1aı xaxıv xowwenoavtes, dAAR xul 60wv Aayadv " galvermı d’eivaı 
naunavy «duvaros 6 Bios. Wie Gierke angefichtd bdiefer Ausführungen (a. 

a. O. S. 12) behaupten kann, daß Ariftoteles feine ausführliche Polemik gegen 



3% der gleichen Emichiedenhe, mi ber bier aut tie: 

Wfenomidem Gebiet vom Ztondpunli dei Individnums an: ix: 

Ufripannung bes Tosialittiihen Gedantens emgegengetreten mrt.. 
Iommt bas individualittiihe Moment zur Geltung bei ber Daur:: 
und Grundirage aller taatliden Organiiation, der xzaae rad 

bem Träger und ber Ausübung der Zonmeränität 
Kom Ztandpunft des Ganzen aus, im Anteretle ber Ci: 

heitlidyleit des Ztaates und einer techniſch möglihtt vollfommene: 

Ztaatethätigfeit iſt es jedenfall beſſer, wenn „immer dieſelben 

herrſchen“, als wenn die Träger der Amtägewalt beitändig medielr. 

Ariſtoteles gibt dies ausdrüdlich zu.’) Trogdem läßt er in feinen 

„beiten Ztaat” alle Bürger in regelmäßigem Wechſel zur Negic: 
rung und zu den Amtern berufen werden. Und welches ift das 
Motiv? Gin entichieden individnaliftiiches! 

Unter den Vollbürgern des ariftoteliihen Idealſtaates beitehi 

in ſyzialölonomiſcher, wie in fittlich:intelleftueller Hinſicht ein hohes 

Map von Gleichheit. Tarin jchließt ſich derjelbe durchaus dem 
platontschen (Sefegesftaat an. Wie in diefem, ſo ift auch in ihm 

Bürger nur derjenige, welder die volle Muſe zur Entwideluns 

all’ feiner Anlagen und zu bingebender politiſcher Thätigfeit beitt, 
während Die Bebauer des Bodens Xeibeigene oder Hinterſaſſen 

von ungriechiſcher Herkunft find?) und ebenfo, wie aud) die handel 

und gewerbetreibenden Klaſſen vom Bürgerrecht ausgeſchloſſen 

bleiben.) Alle Bürger erfreuen fi) der glei gejicherten und 

ausreichenden wirtichaftlichen Griftenz, indem Jeder einen gleich 

die Frauen, Süter: amd Kindergemeinfchaft durchweg nur auf das wahr: 

Weſen md die wohlverftandenen Intereſſen des Ganzen ſtütze, nirgend: 

aber das Recht der Perfönlichkeit dagegen ins Treffen führe, ift mir unbegreiflid. 

') 11, 1,6. 12614. 

)IV, 8, 5. 13290 f 9. 
") Ebd. Die twirtfchaftliche Arbeit geht ganz in dem Streben nadı 

den Mitteln des Lebens anf, fie ermöglicht nicht das höhere Leben jelbft. 

welches der Führen muß, der das Leben des Staates mitleben will. Vgl. 

Bradley: Die Stantslchre des Ariſtoteles. D. bearb. von Imelmann 

S. 14 ff. 
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großen Anteil am Grund und Boden des Landes befikt.!) Alle 
haben das gleiche Ziel und den gleichen Beruf: die Ausbildung 

zu höchſter fittlicher und geiftiger Tüchtigfeit, zu welcher der Staat 
ihnen in jeinem für Ale gemeinſamen Erziehungs- und Unterrichts: 

ſyſtem die gleihe Möglichkeit gewährt.?) 

Die durchichnittliche Sleichwertigfeit nun der Individuen als 

Menichen und Bürger, welche der beite Etaat auf diefe Meije zu 

erzielen hofft, wird bei Ariftoteles zum Ausgangspunkt für Die 

Behandlung des ganzen Verfaſſungsproblems. Nicht einfeitig aus 

dem Recht und dem Intereſſe des Ganzen leitet er bei der Kon: 

ftruftion der Verfaffung des beiten Staates feine Deduktionen ab; 

er geht vielmehr aus von der angedeuteten Gleichwertigfeit der 

Individuen und ihrem daraus abgeleiteten Anſpruch auf die gleiche 

Beteiligung Aller an der Herrichaft. 

Mo alle Bürger in weſentlichen Stüden von gleicher Be: 

ihaffenheit erjcheinen, wie es im beiten Etaate in Beziehung auf 

allgemeine Bürgertugend der yall ift, da fordert die Gerechtigkeit, 

fraft deren Gleichen Gleiches zu teil werden nıuBß,3) daß Alle ohne 
Unterihied an der Herrichaft Anteil erhalten, mag dies nun für 

die Ausübung derjelben ein Vorzug oder ein Nachteil ſein.!) 

Nicht minder Dezeichnend für die individualiftiiche Tendenz 

i) Nach demfelben Prinzip, wie im platonifchen Gefebesftaat, befitt 

Jeder ein Grundſtück in der Nähe der Stadt und eined nach ber Landes: 
grenze zu. IV, 9, 7b. 1330a. 

2) ber diefe vom 7.—21. Lebensjahre dauernde ftaatliche Erziehung 

ſ. weiter unten. 
s) ]II, 5, 8. 1280a: olo» doxei io» 16 dixaov eivaı xai Earır, 

WR o nacıv aAAu Toig Tooıs. 

4) II, 1, 6. 1261a: d7dov ws ToVs arrous aei BEeiriov apyeır ei 

duvarov ‘ Ev ols dE un) duvarov die TO ıyjv guoıv ioous eivar narras, dua 

dn7 zai dixzaov, Eit’ aya9ov EITE Pavkov TW apyEıv, IAvrag aUTod uErE- 
zeıw xra. Auch das wird von Gierke völlig ignoriert, wenn er meint, daß 

im ariftotelijchen Staat überall Lediglich von ber Gemeinschaft aus und 

um der Gemeinjchaft willen das individuelle Necht zugeteilt und bemeſſen 
wird. (A. a. O. ©. 18.) 

— — 

* 
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andererjeit3 erkennt und mit rüdjichtslofer Energie das Recht des 

Staates geltend macht, dahin zu wirken, daß der Grundbefig in 

Einklang mit den Bedürfniffen der Gejamtheit genugt und bewirt: 
ichaftet werde. So wenig man ſich mit dem Monopole der Boll: 

bürger auf die Grimdrente und mit dem Loſe befreunden 

fan, welches den Bebauern des Bodens auferlegt wird, jo ſym— 

pathiſch berührt es, daB das öffentliche Rechtsbewußtſein des Ge— 

ſetzesſtaates dieſes Renteneinkommen nur in der PVorausjegung an: 

erfennt, daß es von feinen Empfängern als die Grundlage für 

eine dem öffentlichen Wohle gewidmete raſtſtloſe Thätigfeit, für die 

Übernahme wichtiger öffentlicher Funktionen benügt wird, daß jie 
nicht faule Drohnen, fondern Männer der ftrengften Arbeit und 

Pflihterfüllung find. 

Nicht minder vorbildlih ift die Art und Weiſe, wie aus 

diefen Grundanſchauungen heraus alles Privateigentum zugleich 

unter den öffentlich rechtlichen Gejichtspunft geftellt wird, wie 

insbejondere das Grundeigentum nirgends als ein bloß privatrecht: 

liches, jondern als ein fozialrechtliches Inſtitut aufgefaßt und be 

handelt wird. Während die rein individualijtiichen Privatrecht: 

Iyfteme Anhalt und Umfang des Privateigentums einjeitig durch 

den individuellen Willen des Eigentümers beftimnt werden laſſen 

und durch die unvermeidlichen Ausnahmen, in denen jie das ftaat: 

lihe Eingreifen „im öffentlichen Intereſſe“ zulaffen müſſen, eine 

Art Kriegszuftand zwiſchen öffentlichem und Privatrecht herbeiführen, 

wird bier der Privateigentumsordnuung ein Rechtsprinzip zu Grunde 

gelegt, welches die dem Privateigentum zuftehenden Rechte von 

vorneherein jo umgrenzt, wie e8 dem Bedürfnis der Gemein: 

ſchaft entſpricht. 
Es iſt von höchſtem Intereſſe, zu ſehen, wie auch hier die 

Neuzeit da, wo fie mit einer ſozialrechtlichen Geſtaltung des Privat 

eigentums wirflih Ernſt macht, ganz von jelbit den bereits von 

Plato vorgezeichneten Weg heichritten hat. Wenn in Platos Sozial 

ſtaat der Bürger fich ftet3 vor Augen hält, daß er in feinem Grund 

JF und Boden ein „gemeinſchaftliches Gut des ganzen Staates“ be 
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wirtichaftet, jo bat auch Juſtus Möſer das Recht des ftaatlichen 

Eingreifend in die Bodenbejigverteilung mit den ganz platonijchen 

Morten motiviert: „Die Erde iſt des Staates”. Und die modernen 

Beitrebungen, an die Stelle des abjoluten Privateigentumsrechtes 
und der üblichen römiſch-rechtlichen Beftimmung desjelben ein wahr: 

baft ſoziales Recht zu jegen, haben zur Aufftellung eines Eigen- 

tumsbegriffes geführt, nad weldem das (Über-JEigentum an 
Grund und Boden dem Gemeinweien (Staat, Gemeinde u. j. mw.) 
zuftehen jol, dem Individuum dagegen nur ein abgeleitetes (aller: 

dings vererbliche8 und veräußerliches) Recht. Ein Eigentumsbe- 

griff, nach weldem das Individuum nicht mehr Necht hat, 
al3 ihm eben verliehen it. Mit einem ſolchem Necht hofft man 

eine fejte Grundlage zu gewinnen, von der aus Bodenwucher und 
Überfhuldung des Grundbefiges wirkſamer zu befämpfen wäre, 
während dies da, wo man an dem römisch-rechtlichen Eigentums: 

begriff in feiner Anwendung auf Grund und Boden fefthält, ohne 

Willfür und innere Widerfprüche nicht möglich ift. 

Es ift nicht Sache des Hiftorifers, dieſe Konftruftion des 

Bodeneigentums als Erblehens auf ihre Haltbarkeit hin zu beur- 

teilen. Die zu Grunde liegende allgemeine Idee aber wird er 

ganz und voll anerkennen müffen, meil fie fih als eine unabweis- 

bare Forderung des geihichtlichen Lebens ſelbſt herausgeſtellt hat, 
daß wir nämlid) einen Eigentumsbegriff brauchen, weldyer die 

Eventualität von gejeglihen Beſchränkungen der Berfügungsbefug: 

nie des Eigentümerd und ſelbſt von Berpflichtungen zu einem 

Thun, weldhe dem letteren binfichtlid) der Benützung feines Eigen: 

tum3 auferlegt werden können, mit in fi aufnimmt.) Diejer 

Forderung wird fih ein wahrhaft nationales und volfstümliches 

Recht auf die Dauer nimmermehr entziehen Fünnen, jo jehr aud) 

ein einjeitiger Spndividualismus und Formalismus ſich dagegen 

fträuben mag. Es würde einen verhängnisvollen Rüchkſchritt zu 

1) In dieſer Beziehung ftimme ich überein mit A. Wagner: Grund⸗ 
legung (2) 580 und Pfizer: Soziales Recht (Allgem. Ztg. 1893 Beil. 55). 

37* 
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“ einer bereits vom Hellenentum überwundenen Rechtsauffafſung be 
deuten, wenn die Kodifikation des usus modernus Pandectarum. 

die man dem deutſchen Volke als bürgerliches Geſetzbuch darzubieten 
beabjichtigt, wirkliches Recht würde! 

Eine andere dee von ungeheurer Tragweite ift das Prinzin 

der Öffentlichfeit des Gejchäftslebens, das eines der wid- 
tigiten Hilfsmittel der Wirtjchaftspolitif des Geſetzesſtaates bildet. 

So wenig an die ertreme Durchführung dieſes Pranzipes im Sinne 

Platos zu denken ift, darüber kann doch Zweifel bejtehen, dat 

derjelbe Hier mit genialer Intuition einen Gedanken erfaßt hat, 
dem noch eine große Zufunit bevorſteht. Schon ift Vieles und 

Hochbedeutſames in diejer Richtung geichehen. Der moderne Staat 

fordert unbedingte Publizität für die Banfen und Aftiengejellichaften, 

öffentliche Hypothefenbücher, offene über die Kreditbalis des Kauf: 

manns orientierende Handelsregiſter. Nurszettel und Dividenden: 

berichte haben nicht bloß über die Betriebe, die jih der ;sorm ber 

Aftiengejellichaft bedienen, jondern auch über alle verwandten Be 

triebe und über den Ertragreihtum von Handel und Induſtrie 

überhaupt ein jo ungeahntes Licht verbreitet, daß das Bedürfnis 

der Gejellichaft, genau und gut über dad Thun und Treiben ihrer 

einzelnen Mitglieder unterrichtet zu fein, in hohem Grade gewachſen 

ift. Wir haben erfannt, daß die Möglichkeit, die bejigenden und 

namentlid) die gewerbetreibenden Klaſſen ihrer vollen Leiftung: 

fähigkeit entjprechend zu Opfern für joziale Reformen, zu ftaatlicen 

und ſozialen Leijtungen heranzuziehen, wejentlih davon abhängt, 

wieweit wir in der Offenlegung de3 gewerblichen Lebens fortzu: 
jchreiten vermögen. Auch der moderne Staat arbeitet an der jte 

tigen Vervollkommnung einer amtlichen Statijtif, welche unjere 

Einficht in die Verhältniffe der Produktion, der Beliges: und Ein: 

fommensverteilung ftetig erweitert und vertieft und jo ein immer 

wirkſameres Hilfsmittel jtaatliher Wohlfahrt3poltif werden wird. 

AU das muß man ſich vergegenwärtigen, wenn man das hier 
geihilderte Gejellichaftsideal in feiner vollen geichichtlichen Bedeu: 

tung erkennen will. So vielfach die von Plato gewiejenen Wege 

u \ 
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in Irrſal und Abgründe führen, immer gelangt man doch aud) 

wieder auf lichte Höhen und zu Ausbliden, die „vol find von 

Zukunft”. 

Dierter Abjchnitt. 

Das Fragment des ariftotelifhen Staatsidenls. 

Wie wir jahen, hatte die platoniſche Sozialphilofophie auf 

die Verwirklichung der legten und äußerſten Konjequenzen der 

ſozialiſtiſch-organiſchen Auffaffung von Staat und Gejellihaft zwar 

jo gut wie verzichtet, dieſelbe aber doch grundjäglich al3 das Ideal 

feftgehalten, zu welchem die Idee der Gemeinſchaft mit logiſcher 

Notwendigkeit hindrängt. Bei Ariftoteleg wird der thatjächliche 

Verzicht zu einem prinzipiellen. 

Obgleich auch er die Beurteilung der ftaatlichen Gebilde nad) 

der Analogie phyfiiher Organismen vollfommen billigt, ) ift er 

Doch nicht gemillt, diefen Vergleich mit Plato bis zu der Schluß: 

folgerung zu treiben, daß die durch die Konzentration alles Lebens 

in Einem Organ erzeugte Einheitlichfeit des phyfiichen Organismus 
zugleich al3 das Prototyp für die idealjte Form ftaatlicher Gemein: 

ſchaft zu betrachten fei. Für Ariftoteles ift eg von vornherein eine 

naturwidrige Überjpannung des Gemeinfchaftzprinzips, wenn Plato 

eine derartige Vereinheitlihung des jozialen Organismus für mög: 
ih oder auch nur für begehrenswert hält. 

Ariftotelesg weist darauf bin, daß der Staat jeiner Natur 

nach aus einer Vielheit befteht,2) die nur in gewiſſen Beziehungen 

zur Einheit werden kann und foll,3) weil fie aus Clementen zu: 

fammengejeßt ift, die unter fich verfchieden find; eine Verſchieden— 

1) ©. oben ©. 165. 

°) Bol. I, 2, 4. 126la: nA7I0g yap Tu Tv Quow Eativ 7 nölıs, 
yırouvn ıE uia uaAkov olxia uev Ex noAews, ävdgwnos d’ EE oixiag Earat. 

») II, 2, 96. 1263b. 
) I, 2, 4. 126la: ou uovor de &x nAsörwr avdgwnwv Eariv 7 

nölis au zai EE Eid diagepüurrwy‘ ov yap yiveraı noAs E£ Öuolwr, 
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heit, welche die von Plato erträumte Einheitlichleit des Fühlens, 

Denkens und Wollen? unmöglid mad. 
Menn Plato die Joziale Harmonie (ovugwria) Jeines deal: 

Staates mit dem Zuſammenklang der Xöne vergleicht, jo ment 

Ariftoteles, eine Einheitlichkeit, wie die platonifche, würde die Sym: 

phonie zur Monotonie, die rythmiſche Kompofition zu einem ein: 

zigen Takt ummwandeln!), d. h. ftatt de3 harmoniſchen Zufammen: 

wirfens individuell verjchiedener und gerade danf dieſer Verfchieden: 

heit nad) gegenfeitiger Ergänzung ftrebender lebendiger Kräfte, würde 

eine rein mechaniſche Einförmigfeit, eine lebloje Monotonie ent: 

ftehen, während doch die Harmonie nicht darin befteht, daß immer 

derjelbe Ton, jondern im Einklang viele Töne angejchlagen 

werden. 

Vortrefflich Hat diefe ariftoteliihe Anſchauung Montesguien 

formuliert: „Was man die Einheit eines Staatsförperd nennt, -- 

ſagt er in der Edhrift von den Urſachen der Größe und des Ver— 

fulleg8 der Römer,?) — ift etwas ſehr Zweideutiged. Die wahr 

Geftalt derjelben ift eine Einheit der Harmonie, welche Tchaftt, 
daß alle Teile, wie entgegengejeßt fie ung ericheinen mögen, zu: 

ſammenwirken zum allgemeinen Wohl der Getellichaft, wie in der 

Muſik Dillonanzen fi auflöfen in der Harmonie des Hauptakkords. 

Es ift dantit, wie mit den Teilen des Univerfums, die ewig ver: 
fnüpft find durch die Aktion der einen und die Reaktion der 

anderen.” 

Wenn aber die individuelle Verſchiedenheit Der einzelnen 

Perſönlichkeiten, aus denen die Geſellſchaft ſich zuſammenſetzt, ein 

Einheitlichfeit verDietet, in der — um mit Rodbertu33) zu reden 

— alles individuelle Xeben zu fozialem Leben zuſammenſchmilzt 

ı) II, 2, 9b. 1263b: woneo xav Ei Tis IV ovugwriay nomseier 
ouogwriay 7 10» dvduor Baoıy vier. 

2) c. 9. 

3) Ter bekanntlich die platonifche Jdee des uaxpavdoewnos am Ihr: 

ften formuliert hat, allerdings unter gleichzeitiger Übertragung des Begriffe: 

dom Staat auf die Gattung. Dgl. Dietzel ©. 45. 
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und die Geſellſchaft perfonifiziert ift zu Einem Willen, Einer Ein: 

iht, Einer Gewalt — das Analogon des Menfchen”, — fo ver: 

bietet diejelbe Artverjchiedenheit nach) der Anficht des Ariftoteles 

auch die mechaniſche Nivellierung, welche der platonifche Sozialis— 

mu3 durch die Aufhebung des mdividualeigentums und der Einzel- 

ehe herbeizuführen jucht, um jene Einheitlichfeit auf die höchfte 

Ausbildungsitufe zu erheben. Die Bedürfniffe der einzelnen Andi: 
viduen und die Arten des Genufjes, in denen es Befriedigung 

findet, find überaus verfchieden; und nicht minder ungleich find 
die Leitungen und die Anjprüche, die der Einzelne eben auf Grund 

diefer Ungleichartigfeit der Arbeitsleiftung zu ftellen berechtigt ift.!) 

Eine Schwierigkeit, die auf Grundlage der Gütergemeinjchaft nie- 

mals gelöft werden kann, ganz abgejehen davon, daß gerade Die 

Gemeinſchaft hier Teicht zu einer Duelle von Entzweiungen werden 
kann, zu denen bei Individualwirtſchaft und Individualbeſitz fein 

Anlaß ift.?) 

Auch injofern wird die Gütergemeinihaft dem Individuum 
nicht gerecht, ald „die von der Natur einem Seven eingepflanzte“ 

und eben darum berechtigte Liebe zu ſich ſelbſt das Verlangen nad) 

Erwerb und Beſitz perjönlichen Eigentums naturgemäß in fi 

ſchließt. Die Abiehaffung des Privateigentums würde den Menfchen 

des „unfäglichen Genuſſes“ berauben, den e3 für ihn hat, irgend 

etwas fein Eigen nennen zu fönnen.?) Er würde überhaupt fo 

vieler und jo großer Güter verluftig gehen, daß es für ihn gerade- 

zu unmöglich fein würde, das Leben in einem jolchen Zuftande 

zu ertragen.*) 

) II, 2, 2. 1263a. 
2) Ebd. 3. Communio est mater discordiarium! Hobbes: De 

cive I, 6. 
3) ]I, 2, 6. 1263a. ndovn auvsntog! 
*) 11,2, 9. 1263b: Ers de dixawov un uovov Akyeıvy 00wv areoncor- 

Ta, xuxWv xowwrijoavtes, dA xal 60wv ayadıy * paiveraı d’eivaı 

naunavy üduvaros 6 Blos. Wie Gierke angeficht? diefer Ausführungen (a. 
a. O. ©. 12) behaupten kann, daß Ariftoteles feine ausführliche Polemik gegen 
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Mit der gleichen Entſchiedenheit, mit der hier auf ſozial— 

ökonomiſchem Gebiet vom Standpunkt des Individuums aus der 

Überſpannung des ſozialiſtiſchen Gedankens entgegengetreten wird, 
fommt das individualiſtiſche Moment zur Geltung bei der Haupt: 

und Grundfrage aller ftaatliden Organiſation, der Frage nad) 

dem Träger und der Ausübung der Souveränität. 
Bom Standpunft des Ganzen aus, im Intereſſe der Eir: 

heitlichfeit des Staates und einer techniſch möglichit vollfommenen 

Staatsthätigfeit ift es jedenfall befjer, wenn „immer dieſelben 

herrſchen“, als wenn die Träger der Amtsgewalt beftändig wechſeln. 

Aristoteles gibt dies ausdrücklich zu.) Trotzdem läßt er in feinen 

„beiten Staat” alle Bürger in regelmäßigem Wechſel zur Regie: 

rung und zu den Ämtern berufen werden. Und welches ift das 
Motiv? Ein entihieden individualiftiiches! 

Unter den Vollbürgern des ariftoteliichen Idealſtaates befteht 

in jozialöfonomijcher, wie in fittlich:intelleftueller Hinficht ein Hohes 

Maß von Gleichheit. Darin Schließt ſich derjelbe durchaus dem 

platonifchen Gejeßesftaat an. Wie in diefem, jo ift auch in ihm 

Bürger nur derjenige, welcher die volle Muſe zur Entwidelung 

al’ feiner Anlagen und zu bingebender politischer Thätigfeit befigt, 

während die Bebauer des Boden? Leibeigene oder Hinterjaften 

von ungriechiſcher Herkunft find?) und ebenſo, wie aud) die handel: 

und gewerbetreibenden Klaſſen vom Bürgerrecht ausgejchloffen 

bleiben.) Ale Bürger erfreuen fih der gleich geficherten und 

ausreichenden wirtſchaftlichen Eriftenz, inden Jeder einen gleich 

die Frauen-, Güter: und Kindergemeinſchaft durchweg nur auf das wahre 

Weſen und die twohlverftandenen Intereffen de3 Ganzen ftüße, nirgends 

aber das Recht der Perjönlichkeit dagegen ind Treffen führe, ift mir unbegreiflid). 

1) II, 1, 6. 1261a. 
) IV, 8,5. 13298 f. 9. 
3) Ebd. Die wirtſchaftliche Arbeit geht ganz in dem Streben nad) 

den Mitteln des Lebens auf, fie ermöglicht nicht das höhere Leben felbft, 
welches der führen ınuß, der da3 Leben des Ctaates mitleben will. Bol. 
Bradley: Tie Staatälehre des Ariftotelee. D. bearb. von Imelmann 
©. 44 ff. 

1 



II. 4. Das Fragment de3 ariftotelifchen Staatsideals. 585 

großen Anteil am Grund und Boden des Landes befikt.!) Alle 

haben das gleiche Ziel und den gleichen Beruf: die Ausbildung 

zu höchſter fittlicher und geiftiger Tüchtigfeit, zu welcher der Staat 

ihnen in feinem für Alle gemeinjamen Erziehungs: und Unterrichts: 

ſyſtem die gleihe Möglichkeit gewährt.?) 

Die durchſchnittliche Gleichwertigfeit nun der Individuen als 

Menſchen und Bürger, welche der beſte Etaat auf diefe Weile zu 

erzielen hofft, wird bei Nriftoteles zum Nusgangspunft für die 
Behandlung des ganzen Berfaffungsproblems. Nicht einfeitig aus 
dem Recht und dem Intereſſe des Ganzen leitet er bei der Kon: 

ftruftion der Verfaſſung des beiten Staates feine Deduktionen ab; 

er geht vielmehr aus von der angebeuteten Gleichwertigfeit der 

Individuen und ihrem daraus abgeleiteten Anſpruch auf die gleiche 

Beteiligung Aller an der Herrichaft. 

Wo alle Bürger in weſentlichen Stüden von gleicher Be: 

Schaffenheit ericheinen, wie es im beften Etaate in Beziehung auf 

allgemeine Bürgertugend der Fall ift, da fordert die Gerechtigkeit, 

fraft deren Gleichen Gleiches zu teil werden muß,?) daß Alle ohne 

Unterſchied an der Herrſchaft Anteil erhalten, mag dies nun für 

die Ausübung derjelben ein Vorzug oder ein Nachteil fein.) 

Nicht minder bezeichnend für die individualiftiiche Tendenz 
— 

1) Nah demſelben Prinzip, wie im platonifchen Geſetzesſtaat, beſitzt 

Jeder ein Grunbftüd in ber Nähe der Stadt und eines nach ber Landes: 

grenze zu. IV, 9, 7b. 1330a. 

2) Über diefe vom 7.—21. Lebensjahre dauernde ftaatliche Erziehung 

ſ. weiter unten. 
3) ]II, 5, 8. 1280a: olo» doxei icov ro dixao» eivar xai Eorıv, 

wR” ov rraoıy aka Toig Tootg, 

*) II, 1, 6. 1261a: dydo» Ws ToVs aurous dei BeArıov apyeıv ei 
duvarov ' Ev 0/5 de un) duvarov die TO nv vo ioovs Eivau navras, due 

dn7 xai dixmorv, Eid’ uyadov Eite Pavkov rw apyeırm, Nayras aurod UETE- 
zew xra. Auch das wird von Gierke völlig ignoriert, wenn er meint, daß 
im ariftotelifchen Staat überall Lediglich von der Gemeinfchaft au und 

um der Gemeinjchaft willen das individuelle Recht zugeteilt und bemeſſen 
wird. (A. a. O. S. 18.) 
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diefer Organifation ift der Hinweis darauf, daB die genannte 

Gleichheitsidee zugleih der allgemeinen Anſchauungsweiſe ent: 
ſpreche.) Sn diejer Hinficht befteht zwiihen dem Verfaſſungs⸗ 

prinzip des beften Staates und dem der Oligarchie, wie der Demo: 

fratie fein Unterichied. Und es wird ausdrüdlid anerkannt, daß 

eben durch dies Prinzip auch die letzteren Staatsformen „ſich der 

wahren Gerechtigkeit nähern”. Wenn ihnen dag nur bis zu einem 
gewillen Grade gelingt und fie nicht die ganze und volle Gerechtig— 

feit erfaflen,?) jo liegt die nur daran, daß die Vertreter der 

Dligarchie wie der Demokratie fi über das, was die Einzelnen 
gleih oder ungleih macht, in einer Täufhung befinden. Jene 

glauben, wenn gemwille Individuen in Einer Hinficht ungleich feien, 

nämlich an Belit, fo feien fie damit überhaupt ſchon ungleich, — 

die Demokraten dagegen, wenn diejelben in Einem Punkte glei) 
feien, nämlich in Beziehung auf perjönliche Freiheit, To feien jie 

damit jchon überhaupt gleih. Der beſte Staat dagegen bat den 

richtigen Maßſtab gefunden für das, was die Gleichheit oder Un: 

gleichheit der Menſchen ausmacht, auf die es bei Verteilung der 

Rechte und Güter in Staate ankommt.t) Im diefer richtigen Be: 

ftimmung des Inhalts des Gleihheitprinzips, nicht in Beziehung 

auf den grundjäßlichen Ausgangspunkt ſelbſt unterjcheidet er fid) 

von den unvollfommenen Staat3ordnungen der Wirklichkeit. 

Allerdings werden mit Rückſicht auf den Staatszwed im 

beiten Staat die Ämter, überhaupt öffentliche Funktionen, nicht 

) III, 7, 1. 1282b: doxei de naoıy Ioov Ti To dixasor Eivar xai 

ueyoı yE Tıvos Öuodoyovas Tols xara Yilocogiev Aoyoıc, Ev ois dimpiotu 

nepi Twv nIıxWr (Ti yap xai rıoi To dixaov, xai deiv Tois lvo Icor 

eivar gpaoiv). 

2) III, 5, 8. 1280a: Annreov de noWwror Tivas Opovs Adyovar ns. 
oAıyapyias xai dnuoxparias, xai Ti To dixaıov To TE oAıyapyıxzövy xai dr- 

Koxgurtixov ' navres yap ünrovra dixalov Tıyvos, aAAd UEXEL TIvög TIQ08P- 

xorra xui AEyovoıv ov dv 10 xvpiws dixauor, 
s) III, 5, 9. 1280a. 
) III, 7, 1. 1282b: noiw» d’ ioorns Eari xai nolo» avısoıns, dei 

ur Aavdaveıv . Eyeı Yüg tout’ dnopiav xai YıAocopiar moistızıv. 
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Allen ohne Unterſchied, ſondern erſt den Männern im reiferen 

Lebensalter zugänglich, welches dem Staate eine größere Bürgſchaft 
für Wiſſen und Können gewährt,!) allein gerade darin liegt auch 
wieder nur eine Verwirklichung des Gleichheitsprinzips, welches 

eben jedem das ihm Gebührende gewährt und daher die durch 
den Altersunterfchied bedingte Verfchiedenheit der Leiftungsfähigkeit 

notwendig mit berüdfichtigen muß. Auch ift diefe Scheidung eine 

naturrehtlich begründete. Denn fie entjpricht dem von der 

Natur ſelbſt geichaffenen Gegenſatz zwiſchen zwei Generationen, von 
denen e3 der älteren geziemt, zu befehlen, der jüngeren zu gehorcdhen. 

Daher empfindet e8 auch Niemand als eine Rechtöverlegung, um 

jeiner Jugend willen gehorchen zu müſſen, zumal, wenn er weiß, 

daß er felbft einft den Ehrenvorzug, zu befehlen, erhalten wird, 

fobald er das geeignete Alter erreicht hat.) Und das ift eben 

im beften Staate der Fall. Denn das Gleichheitsprinzip ift Hier 

jo ftrenge durchgeführt, daß die durch ihr Alter zum Amt Bes 

fähigten und infofern einander Gleichen ftet3 einander weichen 

müſſen, d. 5. daß fein Amt dauernd in derjelben Hand bleibt, 

jondern bald diefem, bald jenem Bürger zugänglih wird. „Alle 

haben in gleicher Weile Anteil am abmechjelnden Herrichen und 

Beherrſchtwerden.“) 

1) IV, 8, 4. 12294. Erſt nach Ablauf des dienſtpflichtigen Lebens— 

alters, alſo wohl erſt mit dem 50. Lebensjahre erlangt der Bürger Zutritt 

zur Volksverſammlung, zum Geſchwornengericht, die Fähigkeit zur Bekleidung 

eines Amtes. Dem höchſten Alter bleibt die Sorge für den Kultus vorbe— 

halten. Ta der Geift ebenfo altert, wie der Körper (II, 6, 17. 1271a), jo 

fönnen die Greife fo wenig wie dem Epos Ondırıxov, dem (dgos Bovkevri- 
xo» mehr angehören. Sie finden als Prieiter einen angemefjenen „Ruhe: 

poſten“ («vanavaı). IV, 8, 6. 1329a. 

2) IV, 13, 3 f. 1332b: Asineraı Toivvv Tois avrois uev auporepors 
anodıdöraı ınv nodıteiay ravımy, un aua de, aA woneo nepuxev, 7 
utv divauıs Ey vewrepois, 7 de goovnaıs Ev noeosßvräpois Eotiv' ovxoür 
OULWE dugoly veveunjodaı Ovupegei xal dixaıov‘ Eyeı yap avın n diaigesis 
To xar’ afiav. 

») TI, 1, 6. 1261b: 0% u&v yap apyovav ol d’ apyovıaı [xar« uEopos] 
wonep üv aAkoı Yevouevoi, xal Tor avıoy dj TEonov «pyorrwr Erepot 
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Mit der Anerkennung des Gleichheitöprinzipes ift übrigens 

nur ein Teil der Anſprüche befriedigt, welche vom Standpunfte 

des Individuums aus an den Etaat geftellt werden. An der: 

jelben Stelle, wo NAriftoteles die Naturgewalt betont, welche die 

Menſchen inftinktiv in die ftaatliche Gemeinschaft hineinzwingt, fügt 

er die bedeutſamen — noch keineswegs hinlänglich gewürdigten — 

Worte hinzu: „Damit fol jedoch nicht gejagt fein, daß nicht auch 

der gemeinfame Nutzen fie zufammenführt, infofern ja auf jeden 

Einzelnen ein Anteil an der Vervollfommnung und Glücijeligkeit 
des Daſeins fommt, (melche8 eben nur im Staate erreichbar ift.) 

Vielmehr ift dies gerade das eigentliche Ziel, melches fie alle 

in Gemeinſchaft und jeder Einzelne (in der ftaatlichen Vereinigung) 

verfolgen.”!) Das Streben nah Glüd, nad Xuft im weiteſten 

Sinne des Wortes ift für Ariftoteles ein alles durchdringender 

Naturtrieb. „Sanz augenjcheinlich flieht die Natur das Schmerz: 

hafte umd begehrt das Angenehme.““) — Tas Mittel aber zur 

idealſten Befriedigung diefes Strebens nach dem „ev Enr ift die 

Verfaſſung des beften Staates.°) 

ErEpas dpyovow apyas. — IV, 13, 2. 1332b: die noMas alrias arey- 
xalov NETTES 0UOLWS XOLWWVEl? TOV XuTa UEQOS deyEev xai dpyEeodal . To 

Te yao icov [xai ro dixaor nach Eufem. Ergänzung] ravro» Tois öuoios 

xai yalenov ueveiv ınv nokıteiav my Gvvesınzviayr nepa 10 dixwor. 

Bol. III, 4, 6. 1279a: dio xai Tas moAıtızas agyas, ötav 7 xar doorjra 

Tor noALtWr Ovveoınxvia xl x09° OUOLOTNTR, zarte Epos akıovaw apzeır, 
7100TE00v uEv, n negvxev, aeiourtes Ev uEpE AcıTovpyeiv Kal OXoneiv Tira 

naht TO avror dyaIoV, WOETEE NIEOTEEOV AUTOS Aorwv Laxoneı To Exeiron 

ovupe£gor. 

') III, 4, 3. 1278b: ov un» add xai TO zo avupeoov ovvaze, 
x 000» EnıBahkeı uEgos Exaorw Tov [nv xaAwcs; uakıara ur 

ovy tout’ Eoti TEAOG, xai xown nacı xai Ywopis. 

2) Nic. Eth. 1157b 16. Mit Recht bemerkt dazu Euden (Ariſtoteles 

Urteile über die Menſchen. Archiv f. &. der Phil. IIT 546), daß ung von 

Arijtoteleg nirgends zugemutet werde, auf dieſes Streben zu verzichten. 

3) Pol. IV, 12, 2. 1331b: ore uev or Too re eu Lv zei rijs 

evdarnuoviac &giertandvres, gavepov, dAAd TovTwy Tois er L£ovoin 
Tvyyaveır, Tois dE 00, did Tıwva gvaıwn) tuynv...., old’ Eudus oux opdus 
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Kann das individuelle Intereſſe Elarer zum Ausdrud gebracht 
werden? Der Trieb des Individuums nad) Erhaltung und Glüd- 
feligfeit ift e3, deilen Befriedigung durch den Staat al3 das Ziel 

der Natur felbft erjcheint. Derjelbe Trieb, der die niedrigeren 

Formen menſchlicher Gemeinschaft, Familie und Gemeinde erzeugt 
bat, führt die Menjchen zu einem umfafjenden ftaatlicden Verband 

zujammen, weil erjt der Staat die möglichſt vollkommene Erreihung 

ihrer Lebenszwecke verbürgt.!) Daher ericheinen auch diejenigen 

ftaatlihen Inftitutionen, melde den Wohlfahrtszweck befriedigen, 
al3 gerecht, diejenigen, welche ihm widerjprechen, al3 ungeredt. 

Das Verlangen nad) Glüdjeligfeit, „die ja das höchſte Gut 

ift,” beherrſcht Jo ſehr alles Leben und Streben der Menjchen im 

Staat, daß man geradezu jagen fann: Sn ihm ift die legte Urſache 

davon zu fuchen, daß es verjchiedene Formen von Staat und von 

Staatsverfaffung gibt. „Denn indem die Menjchen auf verjchiedene 

Weile und mit verjchiedenen Mitteln jenem Zwecke nadjjagen, 

rufen fie dadurch auch eine Verfchiedenheit der Lebensrichtungen 

und der Staatöverfaffungen bervor.”?) Das Kriterium des beiten 
Staates aber wird demgemäß darin beftehen, daß er feine Bürger 

auf den richtigen Pfad zum Glüde führt und jo eben das er: 
reiht, was die anderen mehr oder minder vergeblich erftreben. Wie 

die wahre Gleichheit, jo verwirkliht er aud) das wahre Glüd. 

&srı Tjv apioınv nodıreiav ddeiv, avın d’ Eatri xa9’ iv apıaı av nolı- 

tevoto nos, apıora D’ dv nodrevoıro za’ ijj Evdaruoveiv ualıor« 
Evdeyera ımv noAıv * dijdov otı ınv evdaruoviav dei, ri Eorı, un Anvdareıy. 

ı) III 5, 14. 1281b: nodıs dm yerwv xai zwuwv xowwria Guns 

TeAEIaS xai avrapxovs <yupiw> roũto d’ Eoriv, Ws gauev, 10 Inv evduu- 
uovws xal xaAws. Vgl. IV, 7, 2b. 1328a: 7 de nodıs xoıwwria tis &orı ur 

öuolwr, Evexer JE Lwns ııjs Evdeyoudvns apioıng. 
2) IV, 7, 3. 1328a: &nei d’ d&oriv evdaıuovia To agıarov, avım 

dè uperns Evepysın zul Yomois Tıs TeAeros, ovußeßnxe DE ourws, Wore Tors 

uev Evdeyeodaı uereyeıw avıns tous de uıxoov 7 under, dijAov ws tour 
aitıov ıw yivsodaı noAsws Eid xai dinpopas xal nroAıteias nAslovs' dAdor 

yap rponov xal Öl allwr Exaotoı TouTo Imgevovtes tous TE Bious EreEgovs 

no0dvyraL xai Tas NoATEias. 
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In ihm ift es in der That „mit jedem Einzelnen aufs Befte be 
ftellt, führt ein Jeder ein glücdliches Leben.” !) 

‘a dieſer individualiftiihe Ydeengang wird von Ariftoteles 

jo weit verfolgt, daß da, wo eine weitgehende Gleichheit zwiſchen 
den einzelnen Bürgern bejteht, — wie in der VBollbürgerichaft des 
beten Staates, — ein Recht auf möglichft gleich mäßige Befrie 

digung ihres Glüdsftrebend anerfannt wird. Das äußere materielle 
Subftrat eines glüdlichen Daſeins, der Beſitz, ift unter fie gleich 

verteilt, nicht bloß, weil e3 im Intereſſe der Erhaltung des Staates 

ift,2) ſondern ebenfojehr deshalb, weil es die Gleichheit und da— 
mit die Gerechtigkeit fo erfordert.?) „Die Glieder ber ftaatlichen 

Gemeinschaft verdienen entweder gar nicht den Namen von Staats— 

bürgern oder aber fie müſſen auch alle den Mitgenuß an den 
Borteilen derjelben haben.” +) 

Trifft anf dieſe Anſchauung nicht in gewiſſem Zinne eben 

das zu, was man neuerdings als ſpezifiſches Kennzeichen eines 

individualiftiiden Kommunismus Hingeftellt hat?:) erlangt nicht 

Ariftoteles ebenfo wie dieler Kommunismus, daß der Staat für 

die Individuen Urſache eines bejtimmten Xebensinhaltes werde, 

ein Gemeingut, an deſſen realen Nußungen alle Individuen einen 
— 

) IV. 2, 3. 1324a: orı ev orv avayxalor eivaı noAıteinv dpiory;r 

Tavınv xu9 iv tukır xev VOTLEOUV Ira nectto xai Sr; Maxapiws. 
garcepor Earıv. Dgl. II, 1, 1. 1260b: Erei nponıpovueda ISeworocı nepi 
Ins xoıvwriag TS NOATIXmS, TIS XEKTIETN naowv Tois dvrauerors Liv 

orı udkıorae xar' euyijv xıl. — IV, 1, 1. 1328a: apıore« yo neet- 
TEIVF NPOONXEL TOVS upIaTa NOATEVOUEVOVS EX TWV UNKETUVTWP aUTois, Ear 

un Tı yiveraı napadoyov, 

2) Megen der größeren Einmütigfeit gegen auswärtige Feinde. 
3) IV, 9, 8. 1330a: ro re yap ivov otrws Eye xal To dixeior xui 

TO 1005 ToUs aorvyeitowag NOAEUOVS ÖUOVONTIXWTEROV xra. 

‘) II, 5, 1b. 1279a: 7 yag ou noditag gareov Eivar tous uereyor- 

tus, n del xoırwvei» Tou Ovugpegovros. 

5) Tiekel a. a. D. ©. 9 ff. In diefer Auffafjung lag fogar die Ber: 
fuchung zu einer übermäßigen Betonung des individualiftiichen Moments. Das 

beweiſt recht drajtiich die Ethik des Ariſtotelikers Eudemos. Vgl. 3. 2. VIIL 

10, 1242, 



III. 4. Das Fragment des ariftotelifchen Staatsideals. 591 

gleihen Anteil haben follen, ein gleiches Mittel für Alle zur mög: 
lichſt gleihen Befriedigung der Intereſſen Aller? Wird nicht aud) 
bier aus der Gleichwertigfeit der Individuen direkt ein Anjprud) 

auf ein bonheur commun gefolgert? Daß der Kreis der Indi— 

viduen, für welche dieſe letztere Deduftion gilt, ein beſchränkter ift, 

weil die im beiten Staate erjtrebte Glüdjeligfeit von vorneherein 

nur für die Bürger desjelben erreichbar erjcheint, macht doch für 

die prinzipielle Auffaffung feinen Unterſchied. Die ganze Schluß— 

folgerung ift darum nicht minder individualiftiih. Und ebenſo— 
wenig verliert fie diefen Charakter dadurd, daß das Glücksziel 
hier ein hohes und ideales und ein mejentlich anderes ift, als der 

vulgäre Hedonismus, um den es fich bei jenem Kommunismus 

handelt. 

Inſofern befteht allerdings ein bedeutjamer Unterfchied, als 

Ariftoteles natürlich ſehr weit von der einfeitigen und ausſchließ— 

lihen Deduktion aus dem Individualintereſſe entfernt ift, wie fie 

die eben nur im Individualismus wurzelnde Anſchauungsweiſe 

jeneg® modernen Kommunismus Tennzeichnet. Mit der Deduftion 

aus dem Einzelintereffe geht überall diejenige aus dem Sozial: 

interefje Hand in Hand. 

Wenn der Staat den Anſpruch des Individuums auf die 

Befriedigung feine® Gleichheits- und Glücksſtrebens anerkennt, To 
thut er dies nicht allein Deswegen, weil er damit eben den Einzelnen 

gerecht wird, ſondern zugleich im Intereſſe des Ganzen, weil dieſe 

Gerechtigkeit gegenüber dem Einzelnen zugleih „ein Gut für den 
Staat und dem Gemeinmwohle förderlih” ift.!) Der Staat felbit 

„will möglichft aus gleichen oder ähnlichen Gliedern beſtehen“,?) 
er will eine Herrſchaft über Freie und möglichſt Gleiche jein.) 

1) TII, 7,1. 1282b: &orı dE noAırızov aya9or To dixaiov, Tovro 

I Eori To xoıyn Ovupego»., 

2) ©. die Erörterung über den Mittelftand VI, 9, 6. 1295. 
3) ],2,21b. 1255b: 7 de noAstıxr) (doyn) &devdepwr xai iowv aoyn. 

Bol. IV, 7, 2b. 1328: 7 de modus xorwrie is &orı Wr Öuoliwv, Evexey 
de Lanjs ıns Evdeyouevns apioıns. 
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Denn nur zwiſchen ſolchen ift jene „Befreundung“ möglich, welde 
die Grundlage jeder wahren Gemeinihaft und insbejondere ver 

„vollendetiten und höchſten“ der ftaatlichen Gemeinſchaft ift.') 

Wenn ferner der bejte Staat allen Bürgern das gleiche Recht 
der Mitbejtimmung gewährt, jo thut er die nur, indem er ihnen 

zugleih Pflichten auferlegt. Er weiß, daß bier „Jeder die ihm 

geitellte Aufgabe gut erfüllen wird,“ weil im beiten Staate jeder 

Einzelne mit der individuellen Tüchtigfeit zugleich die Des guten 

Bürgers verbindet, der die Fähigkeit und den Willen bat, ſich 

regieren zu laffen und zu regieren zum Zwecke eines Lebens in 
geiftiger und fittliher Tüchtigfeit.?) Auch fühlen ſich bier die 

Einzelnen nirgends in einem Gegenjaß zum Ganzen, fondern jtets 

als lebendige Glieder der Gemeinſchaft. Alle Erziehung ift darauf 
gerichtet, diefes Gemeinſchaftgefühl zu entwideln, damit der Staat 

— unbeſchadet jeiner natürlichen Vielheit — in ſich Eins werbde.’) 

Und wenn e3 auch zur Herjtellung dieſer Gemeinſchaft und Einheit 

nicht de3 Kommunismus bedarf, jo wird doc bei den Bürgern 
des Deften Staates eine jo vollkommene „Ausgleihung der Be: 

gierden” +), eine jo intenfive joziale Geſinnung vorausgejeßt, dat 

Keiner mehr jein und mehr haben will, al$ der Andere,5) das 

aller Beſitz — wenn auch Privateigentum — jo doch „durch den 

Nießbrauch zum Gemeingut“ gemacht wird.*) Sogar das Grund: 

1) VI, 9, 5. 1295b heißt e3 von den „entarteten” Staaten: wo9' o. 

ufv dpyew ovx Eniotavrau aA apyeota dovixnvr aoynv, 01 d“ doyeoduı 
utv ovdeud aoyf, doxeıw dE deanorıxzijv apynv . yivaıcı our doviwr xai 

Nesnorwr z1ödıs, aA oUx EAevdegwr, xui TWv ulv gGIovovvıav av di 
xzataggoroivewy' Ü nAELOTOV aneyeı Yihias xai xoiwwviag noAtixis' nn 

yao xorrwria gikızowv. Dal. I, 1. 1. 1252a. 1, 1, 8. 1252b. 

:) III, 7, 9. 12840: 0 devauevos xai npORIEOVUEVOS apyEod« xui 
aoyEıw noos Tor Blor rov xaı’ agpeınv. Vgl. III, 12, 1. 1288a. II, ?, 
3. 1276). 

») II, 2, 10. 1263b. ©. oben ©. 177 Anmerf. 1. 

») II. 4, 5b. 1266b. 
6) II, 4, 12. 1267b. 
°) TI, 2, 5. 1263a. ©. oben ©. 58. 
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prinzip der jozialen Ethik Platos, daß der Bürger jelber „nicht 

fih, jondern dem Stuate gehört”, wird, wie wir jahen, von 

Ariftoteles wörtlich wiederholt.) Und ebenjo wird aus der An: 

Ihauung, daß die Stellung des Einzelnen im Staate die eine!’ 

Gliedes im Organismus ift, hier wie dort der Schluß gezogen, 
daß „die richtige Fürforge für den Einzelnen (als Glied des 
Staates) immer nur diejenige ift, welche dabei die für das Ganze 

im Auge bat.” ?) 

Allerdings meint dies Ariftoteleg ebenfomenig wie Plato in 

dem Sinne, daß das Individuum fih nur noch als Organ des 

Staatsintereſſes fühlen und gänzlich aufhören fol, fich ſelbſt Zweck 

zu fein. Für eine Staatdauffaffung, die in der Anerkennung des 

Individualintereſſes jo weit geht, wie die ariftotelifche, Tann eben 

der Einzelne unmöglich nur um eines Ganzen willen da fein, welches 

ohne Nüdfiht auf Wohl und Wehe des Individuums feiner eigenen 

Vollendung zuftrebt. Wenn daher hier auch die Gemeinfchaft dei 

Einzelnen als dienendes Organ in Pflicht nimntt, jo geichieht dies 

nicht, weil für fie allein die Gejelihaft Zmwed, das Individuum 

nur Mittel, das joziale Ganze Alles, das Individuum nichts ift, 

vielmehr darf jeder Bürger des beiten Staates überzeugt fein, daß 

er, indem er den Zwecken des Ganzen dient, zugleich die eigenen 

Lebensziele am beiten fördert. 

Genau jo, wie im platonifchen Staat löſt fih im beſten 
Staate des Ariftoteles der Gegenfag von Individualismus und 

Sozialismus in einer höheren Einheit auf, in der Koinzidenz des 

Individual- und des Sozialintereſſes. Der Endzwed der ftaat: 

lihen Gemeinſchaft, — die Glüdjeligfeit, welche in der vollendeten 

Bethätigung geiftiger und fittliher Tüchtigkeit befteht, — ift bier 
wirklich ein und der nämliche, wie der des individuellen Dafeins.) 

1) ©, oben ©. 165. 

») V, 1,2.1337a: 7 d’ Enıueleın negvxev Exacrov uogiov Biene 
ngös iv ou OAov Enıuelcar. 

s) IV, 15, 16. 1334a: drei de 10 auto TeAos eivaı Yaiveraı xai 

Bönlmann, Geſch. des antilen Kommunismus u. Sozialismus. J. 38 
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Daher iſt das, was für den Staat das Beſte iſt, zugleich 
auch das Beſte für den Einzelnen und umgekehrt (Tavra ya 
agıota xai idig zai xory;).!) Und wenn es, wie im volllommenen 

Staat, dem Gejeßgeber gelingt, diefe Überzengung den Seelen der 
Menſchen einzuflößen,?) Tann fi der Einzelne fein anderes Ziel 

jteden, al3 die Geſamtheit. Das „Intereſſe Aller” (intsrst de 
tous, der zarres Ws Exaaros!) findet bier ebenjo feine Befriedi: 

gung, wie das Intereſſe der Gemeinichaft als jolcher (interet 

general. der zarres ouolws!)., „Es ift undenkbar, daß das 

Ganze alüdielig jei, wenn nit von Allen oder doch den Meiften 
oder bejtimmten Teilen?) dag Gleiche gilt. Denn mit der Glüd: 
jeligfeit it 8 nicht, wie mit der geraden Zahl: dieje kann recht 
wohl dem Ganzen zulommen, während feiner von den Teilen eine 

ſolche ausmacht, aber bei der Glüdjeligkeit ift jo etwas un: 

möglid.”:) — Wenn daher „die beite Verfaffung diejenige ift, 

durch welche der Staat am glüdlichiten wird,5) jo ift diefe Glüd. 

jeligfeit zugleich diejenige aller Bürger.‘) 
Man fiebt, ſo entichieden Nriftoteles das Recht der Gemein: . 

Ihaft und die Pflicht des Individuums ihr gegenüber zur Geltung 

xoırn xai dig Tois ardgwWrors, zei Tor arIoY 0p09 dvayxalov Eival Ta 
TE agiotw ardpi xei rn apiorn nodtteig xra. 

1) IV, 13, 13. 1333b. ®gl. Nic. Eth. I, 2, 1094b7: .. . rauısor 
&otiv (sc. T0 ayador) Eri xai nnodeı, 

2) 70» vouodEer;v — führt Arijtoteles an der eben gen. Stelle der 

Rolitit fort — Eunoeiv dei Tavra Tais Wouyais Tor avrdpewWrwr. Ganz 
wie Plato! 

3) D. h. den für den Staat überhaupt als Eonftitutive Elemente in 

Retracht fommenden Teilen, wie es die Vollbürger des beften Staates find, 

die allein alä „wahrhafte“ Zeile des Staates gelten. Nur fie allein können 

ja der Glüdjeligfeit teilhaftig werden, welche der Zwed des Staates if. 
+) 11, 2, 16. 1264b: adurarov dE eudaruoveiv oAnv (Tmv aodır) un‘ 

Tuy tAEictwr 7) IarıWwy HEHWP 7) Tivar Eyovımy ı79 Evdatuorier. 

5) IV, 8, 2. 1328b: avın (sc. 7 «piorn nodreia) &ori xa9° vv ı; 
ls av Ein ucitot' Evdaiuwr, 

o) IV, 8,5. 1329a: evdaiuora de noAv ovx Eis MEoos vu Bldıyarız 
dei Aeyesır avıns, aA Eis navras Tous noditag. 

keinen. a0 2 _ 
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bringt, ein Sozialismus in dem Sinne, wie ihn der moderne Er— 

finder des Wortes im Auge hatte, d. h. ein Sozialismus, welcher 

das Individuum der Gemeinſchaft opfert und zwar grundſätzlich 

opfert,i) wird auch von dem ariſtoteliſchen Staat nicht beabſichtigt. 

Allerdings unterwirft auch er ſeine Bürger einer mehr oder minder 

komplizierten Ordnung, welche die Freiheit des Einzelnen aufs 

Außerſte einſchränkt und ihm die weitgehendſten Pflichten auferlegt. 
Allein es geſchieht das nicht bloß um der Entfaltung und Vollen— 
dung des fozialen Ganzen willen, ſondern eben fo fehr darum, 

weil dieſe Ordnung ein beſſeres, ficherer funktionierendes Mittel 

fein fol, um dein naturrechtlich begründeten Intereſſe des Indivi— 

duums an der Vervolllommnung und dem Glüde des eigenen 
Daſeins zu jeinem Nechte zu verhelfen, als die Freiheit der beſte— 

henden Gejellichaftsordnung. Der Zwang, der an dem Einzelnen 
geübt wird, rechtfertigt id auch hier vor dem individuellen Be— 

wußtjein damit, daß er fich zugleich al3 der Weg zum Glüd, zum 

„möglichft wünſchenswerten“ Leben daritellt.2) 

Wie freilih eine politifche Gemeinſchaft möglich fein fol, 

in welcher das Intereſſe der Einzelnen mit dem des Gunzen regel- 
mäßig zufammenfällt, dafür kann von der ariftoteliihen Sozial: 

philoſophie ebenjomwenig ein Beweis erbracht werden, wie von Plato. 

E3 find diejelben unerwiejenen und unbemweisbaren Arionte, die: 
felben Illuſionen, auf denen die aprioriftiihe Konftruftion der ab: 

ftraften Gejellichaft hier wie dort beruft. Die ariftoteliichen Aus: 
führungen beftätigen nur die Schon bei der Darftellung des plato- 

niſchen Staatsideald gemachte Beobachtung, daß im Rahmen der 

!) Une organisation politique dans laquelle I’ individu serait 

sacrifi6 & cette entite, qu’ on nomme la sociöte. Vgl. das Zitat bei 

Dietzel: Rodbertus II, 31. 

2) Bol. VIII, 7, 22. 1310a über dag faljche Prinzip der Demokratie, 

die Freiheit und Gleichheit darin zu fuchen, daß jeder thun kann, was ihm 

beliebt. wore In Ev Tais rommvraıs dnuoxgeriaus Exaaros, ws Bovderaı, 

xai sis ö yonlwr, ws gpnaiv Evginidns‘ roũto d’ Eori pavdov' ou yag 

dsi oisosaı, dovisiav sivau 1o Ijv noös ınv nodırsiav, aAA« 

wrnoia». 
38* ⸗ 
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wear hr er Sesezid Jedertume <srrÄrIt Jon Jade 
ern 1umeälmer IL 

Ye une IA Je Teiche Suatsthberte u den ioialen 

Arıragen Eas anihlient, zeit recht deutlich die It 

am Kers, nme Id Area Venen benen Staat im Etujelnen 
era eat 

4:5 Gier schält die maalihe Gemeimdhert, Die zarurı: 

Tautıer, Ere Lrsandatisn, in meldier die veriönliche ‚Freiheit 

der Einzelnen dur die Geautthett genau ebemo verkhlungen wirt, 
vie :m zlatsniiden. Ztaat. Ter Staat wird uud; bier das oberite 
ki:'zie Acens zur Gertaltung des Schenzinhaltes der Individuen, 
naem er mit teiner Allgewalt ihr geiamtes Taſern in teite, obric- 

kart, noraezeihrete Bahnen ein;mängt. Tie auf der Srundlau: 
bez insıisuchrtitgen Gleichheitsptinzies beruherde Regierung: 
newalt mird in durchaus iozialiftiichem Zinne gehandhabt. u 
ber Seit des Kolizeiitactes tritt uns bier m munder Beziehung 

nsch abitofender entgegen al3 bet Tlato. 

Auh im ariftoteliihen Ztaat it die getamte Volkswirtſchaft 
einer sentralitierten Ztaatzleitung unterworten; Ne toll durch eine 

igitematiihe Hegelung des Umlaufes und der Yerteilung der Güter 

au einer in fih möglich einheitlihen, d. b. von Einem Willen 

gelenften Wirtichaft werden. 

Bie ſich freilih Ariitoteles diele Urganilation der Volkswirt: 
ichaft norgettellt hat, wie er ſich jeine bereit3 ausführlich beiprochene 

antilapitalittiihe Wirtichaftstheorie') in die Prari3 umgeſetzt dachte, 

Darüber erfahren wir nur jehr wenig, jei es, daß Ariftoteles jelbit 

nicht mehr dazu fam, das Wirtſchaftsſyſtem jeines beiten Staates 

Darzulegen, jei es, daß uns die betreffende Partie der Politik ver: 

loren gegangen iſt. Immerhin genügt jedoch das Wenige, was 

wir erfahren, um die angedeutete enge Verwandichaft des urifte: 

teliichen und platoniihen Sozialismus klar zu erkennen. 
Ganz platoniih find die Vorſchläge zur Beſchränkung des 

) S. oben ©. 228 ff. 

u‘ 
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ternationalen Handelsverkehrs,i) die Forderung einer ftrengen 

semdenpolizei, d. h. von Gefeten gegen die Freizügigkeit, „Durch 

(he man bejtimmt, welche Perſonen beiderfeit3 mit einander 

tfehren dürfen und welche nicht,”?) endlich die Vorſchläge zur 

srftellung der Gütergleichheit unter den Bürgern?) und des ge 

einfamen Haushaltes der Speifegenoflenichaften, bei denen Arifto- 

3 da3 gemeinwirtjchaftlihe Prinzip ſogar noch ftrenger durch: 

führt willen will, al3 PBlato, indem er die Syſſitien nicht, wie 

efer, auf Beiträge der einzelnen Bürger bafiert, fondern von 
neherein einen großen Teil des Grund und Bodens als Gemein- 
t erklärt willen will, um aus dem Ertrag desfelben die Koften 

r Syſſitien zu bejtreiten.‘) Nur darin ift er minder radikal als 

lato, das er auf die Beteiligung des weiblichen Gefchlechtes verzichtet. 

Was die Stellung zum mobilen Kapital betrifft, jo findet 

h darüber in der uns erhaltenen Darftellung des Idealſtaates 
chts, als die befannte Forderung, daß aller Beſitz dadurch gemiffer: 

) IV, 5, 5. 1327b. ©. oben ©. 230. Sn der allgemeinen Beurtei- 

ng de3 auswärtigen Handels weicht Ariftoteles allerdings von Plato etwas 
Er will nicht die fehroffe Abſchließung insbefondere gegen den See 

rkehr wie Plato. Dgl. die Erörterung über die geographiſchen Bor: 
3fegungen des beften Staates IV, 5, 1ff. 1327a. 

2) IV, 5, 5. 1327b, wo zur @rleichterung diejer polizeilichen Maß: 
veln die Trennung von Stadt und Hafen verlangt wird. Enei de xai vür 
Wwuey noAAais Unagyovra ywgaıs xai noAcoıy Enivera xal Aukvas Evpvas 
'ueva No0s ımv oA, WOTE UNTE vEueiv avIO TO AOTV UNTE NOEEW 
ww, alic xpareisdar TEiyEoı xai Torovrors aAdoıs Epvuaai, YPavegov ws 

uev ayador tı avußaiveı yivestaı did Ins xoirwvias avıwv, vnagpke 

noAsı Tovro TO ayador, el dE ri Blaßepov, puvAadkacsdaı badıov 

is vouoıs podsovras xal diogibovras rivas ov dei xal tivas 

suioyesodaı dei ngos «AAmkovs. 
8) Die wie bei Plato durch Unteilbarfeit und Unveräußerlichkeit der 

ndlofe aufrecht erhalten wird. ©. die Bemerkung über Lykurg IL 6, 

. 1270a. 

4) Er beruft fi dabei auf das Vorbild Kretas, deſſen Spifitien: 

janifation er wegen ihres gemeinwirtfchaftlicden Charakters der jpartanijchen 

it vorzieht. II, 6, 21. 1271a. IV, 9, 7b. 1330b. ©. oben ©. 69 ff. 77. 
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mafen ein gemeiniamer werben mütle, dab man nd desielben we 
nnter ‚steunden bedient. Wie tekr jedoch Arintoteles ach bier cr 

intcmatithes Cingreiten der Ztaatägemalt tür notewubia bie. 

seiat die Aritif der Norgänger, weldhe er fer Ausrubruna ten 

eigenen Ztaatzideal3 vorausichickt. 
An der Stelle, wo er über die Gütergleichbeit im wealtat 

des Phaleas ipricht, macht er e& demielben zum Normur, nf a 
fih auf die Ausgleihung des Grundberiges beichränft und mE 93€ 
iamte bewegliche Kapital, den Berg an Sklaven, TFieb, Ser. 
Hausrat u. 5. w. bei teiner Reform auber Acht aelanen babe 
Arittoteles meint, entweder lañe man Alles geben, wie es mil, oder 

man muß — {wenn man nämlid wirflih einen durdhgreitenten 

Erfolg erzielen will) — aud in Beziehung auf das bemealick 
Kapital nad) einer gleihen Terteilung oder wenigitens nad) einer. 

feſt beitimmten mittleren Mate itreben.!) QTamit wird eine tea 
listiiche Negelung der Nerhältnitie des mobilen Berges, mie fi 
Plato im Geiegesttaate im Auge Hatte, grundiäglih cls beredtigt 
anerfannt, wenn wir auch nicht wilten, welche Konſequenzen Ir: 
jtoteles aus dieſer prinzipiellen Anerfennung für den ſozialen Aut: 
bau jeines eigenen Idealſtaates gezogen Hat. 

Tab er aber vor den äußerjten und legten Konſequenzen dei 
einmal angenommenen Ztandpunftes nicht zurüdichredte, das ſehen 

wir an der Art und Weite, wie er die Gleichheit und Stabilität 

der Eigentumsverhältniffe in feinem Staate aufrecht erhalten wiiten 

will. Er geht wie Plato von dem Gedanken aus, daB diele Sta: 

bilität des Beſites als ihr Korrelat notwendig auch eine ſolche 

der Bevölferung fordert. Mürde die Zahl der Bürger jemal: 
die für alle Zeit firierte Zahl der Familiengrundſtücke überſchreiten, 
jo würden bei der Unteilbarfeit derjelben die Überzähligen in eine 
Notlage geraten und ein bejiglojes Proletariat entftchen,?) während 
dod im bejten Staate fein Bürger de3 notwendigen LXebenäunter: 

') 11, 4, 12”. 12678: 7 aarıwv oVv roctur dadınra Imınreor ı, 
tafıy TIvd uerglar, 7 navra Larkoy. 

2) II, 3, 6. 1265b. 
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haltes entbehren, jeder ein Recht auf Eriftenz haben jol.!) Die 
unvermeidliche Folge würde Aufruhr und Verbrechen fein;?) jeden- 

falls wäre unter jolchen Umständen da3 ganze Syitem einer ftaat- 

lich geregelten und gebundenen Grundeigentumsordnung nicht auf: 
recht zu erhalten, es müßte unvermeidlih der Auflöjung anheim 

fallen. 3) 

Mit welchen Mitteln läßt fih nun aber verhüten, daß ein 

ſolches Mißverhältnis zwischen den durch das Wirtjchaftsrecht ge- 
Ichaffenen Lebensbedingungen und der Bevölferungszahl entjtehe? 

Plato hatte geglaubt, durch moralifche Einwirfung auf die Einzelnen 

und durch Systematische Regelung der Auswanderung die Bevölferungs- 

zunahme des Geſetzesſtaates genügend in Schranfen halten zu Tönnen. 
Er Hatte aber damit freilich auch zugegeben, daß auf diefem Wege 

eine radikale Verhütung jeder, auch temporären Übervölferung nicht 

möglich fei, daß man fi damit zufrieden geben müſſe, derjelben, 

wenn fie einmal eingetreten, mit einem ficher wirfenden Mittel be- 

gegnen zu können, wie er es eben in der Kolonialpolitif zu befigen 

glaubte. Seinem großen Schüler erjcheint diefer Standpunkt unge: 
nügend und zwar fo jehr, daß er die platonijche Löſung der ganzen 

Frage nicht Scharf genug verurteilen Tann und fchroff bis zur Un- 

gerechtigfeit im Eifer des Widerſpruches diefelbe fälſchlich jo charaf- 

terifiert, al3 hätte fich PBlato bier mit dem Prinzip des. abjoluten 

Gehenlaſſens begnügt und die Illuſion gehegt, daß „die Sache ſich 

Ihon von felbft genügend ausgleichen werde.” 4) 
Hinter dem, was Ariftoteles fordert, bleiben die platonifchen 

Vorſchläge freilih weit zurüd! Nriftoteles ſpricht es mit dürren 
Morten aus, daß eine ftaatlihe Regelung der Vermögens: und 

Einfommenspverteilung, wie er und Plato fie im Auge hatte, nur 

unter der Vorausſetzung durchführbar ift, daß der Staat auch die 

') IV, 9, 6. 1330a: ovre (pausv Jdeiv) anopeiv ovdeva tur noAt- 

Toy TpogpNTs. 

2) 11, 3, 7. 1265b. 
8) IT, 4, 3. 1266b. 
4) II, 3, 6. 12658. 
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Freiheit der Volksvermehrung aufhebt, d. h. „jedem Bürger vor: 

ſchreibt, nicht mehr als eine beſtimmte Anzahl von Kindern zu er—⸗ 

zeugen.”!) — „Wer für die Größe des Einzelbefikes ein beftimm- 
tes Mad aufitellen will, der muß aud die Größe der zuläffigen 
Kinderzahl gejeglich feitlegen;”?) und Ariftoteles zögert nicht die 
unabmweisbare, furchtbare Konjequenz dieſes logiſch unanfechtbaren 

Satzes zu ziehen! ingriffe von empörender Härte und Inhuma— 
nität, die allervingd in den thatjächlichen Lebensgewohnheiten der 
antifen Welt ihr Vorbild fanden, und die ja zum Teil auch von 

Nlato im Bernunftftaat zugelaffen worden waren, fie werden bier 

ohne Weiteres als berechtigt, ja wie etwas Selbftverjtändliches an- 
erfannt. Findet eine Empfängnis flatt, durch welche die für den 

Einzelnen zuläjjige Normalzahl von Kindern überfchritten zu werden 
droht, jo wird die Abtreibung der Leibesfrucht durch das Geſetz 

vorgejchrieben.?) Auch die Ausjegung wird nicht gänzlich zurüd: 

gewiefen. Nur „Gewohnheit und Sitte“, alfo nicht das Geſetz 

verbietet e3, zur Beichränfung der Kinderzahl Neugeborene aus: 

zujeßen; und bei förperlicher Untauglichkeit wird die Ausfegung 

geradezu gefordert.t) 

Wie das freilih im Einzelnen praktiſch durchführbar ift, wie 

ein Syftem der Ueberwachung möglich jein fol, das die Verwirk: 

ı) II, 3, 7. 1265b. 
2) ]I, 4, 3. 1266b: dei de unde Tovro Aurdureıy Tovs ovIw vouo- 

Yeroüyras, 6 Aavduvei vür, Hrı 10 175 ovalag Tarrorıag nANIos ngoONKE 
xai tov Texrwu TC nAjdos Tarreıvy" Eav yap Unegaien 175 ovoias TO uE- 

yEtos 0 TWr TEXYWY GpLFUoS, arcyxn TövV YE vouov Avsotaı, xal ywpic 
Ins Augews Yavkov To noAdous Ex nAovaiwr yiveodaı nevntas' Epyor yüp 

un vewregonotois Eivaı ToUs TOLoVrovc. 

3) Tiejelbe joll allerdings noch dor dem vierten Monat erfolgen, bevor 
das Kind „Empfindung und Leben“ bat. IV, 14, 10. 1355b. 

+ Ebd. - Nriftoteles geht ſoweit, daß er fogar die Frage über bie 

Zuläffigkeit oder VBerwerflichkeit der Päbderaftie als eines Hilfsmittel ber 

Bevölferungspolitit, „damit die Männer fi mehr von den frauen ferne 
halten“, vorläufig wenigſtens als eine offene behandelt und einer fpäteren 
ausführlichen Beſprechung vorbehält (die ung nicht erhalten ift). II,7, 5. 12724. 

—X 
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lihung diefer Forderung verbürgt, darüber hören wir nichts. in 

Machtwort genügt, — darin ift der Schüler ebenjo doftrinär mie 

der Lehrer, — um die ſchwierigſten Probleme mit Einem Echlag 
zu erledigen. 

Nur Eine Frage wird menigftend berührt, woher nämlich 

der Maßitab für die Aufftellung eines Normaletat3 der Bevölfe: 

rung zu entnehmen ſei. Es werden ftatiftifcehe Erhebungen vorge: 

Ihlagen über das Verhältntnis zwischen Geburten und Tobesfällen, 

zwijchen Finderreichen und finderlofen Familien und nad dem ſich 

ergebenden Durchſchnitt fol das Maß der zuläffigen Kinderzeugung 
berechnet mwerden.!) Allein jo fruchtbar der Gedanke an fich wäre, 

Sozialpolitiihe Maßregeln auf ſyſtematiſche Maſſenbeobachtungen zu 

begründen, in der Form, in der er hier auftritt, ift er ebenjowenig 
ausgereift, wie die anderen Vorſchläge. Sein Urheber hat ſich 

offenbar von den technifchen Einzelheiten des ftatiftiichen Problems, 

von dem höchft zweifelhaften Wert der etwa gefundenen mathema- 

tiichen Formeln und den Schwierigkeiten ihrer Anwendung auf 

das praftifche Leben eine klare Vorftellung nicht gebildet. Jeden— 

fall3 würde ein Staat, der nach diefem Rezept eine Regelung der 

Bevölferungsbewegung ind Werk jegen wollte, jehr bald zu der 

Erkenntnis fommen, daß es von vorneherein unmöglich ift, Ber: 

bältniffe, die von fo vielen und jo veränderlichen Faktoren ab: 
hängen, in einer einfachen mathematiſchen Formel zuſammenzufaſſen, 
die Wahstumstendenzen oder die Wachstumsfähigkeiten einer Be 
völferung und darnach das Maß der zuläffigen Volksvermehrung 

mathematifch zu beftimmen. 

Um fo mehr wird man jedoh auf der anderen Seite Die 

Unbefangenheit anerkennen, mit der Ariftoteles zugibt, daß das 
Wirtſchaſtsſyſtem feines Sozialftaates einen viel engeren Bevölfe- 

rungsſpielraum haben würde, al3 die Eigentumsordnung der be 

ftehenden Gefelihaft, daß in ihm das Schredgeipenft der Über: 
völferung nicht verfchwinden werde, wie es der moderne Sozialis: 

) 1, 3, 7. 1265b. 
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mus von feiner Verteilungsordnung erhofft, ſondern fich gerade 

erſt recht fühlbar machen werde. Ariftoteles denkt auch injofern 
nüchterner, wie der legtere, al3 er in feiner neuen Gefellichaft 

feinesweg3 eine jo völlige Umwandlung der phyfiich-finnlichen und 
geiftigzlittlichen Natur des Menſchen erhofft, daß man alles ber 

moraliſchen Selbftbejchränfung anheim ſtellen könnte. Das Wirt 
ihafts: und Berteilungsiyftem ſeines Idealſtaates wäre in der 

That nicht aufrecht zu erhalten ohne abminiftrative Hemmung 

mittel der Volksvermehrung, ohne Reprejjion und Zwang. Daß 

der ariftoteliihe Sozialismus dies offen anerkennt, daß er fid 

nicht vor der Gefahr verjhließt, ſondern rückſichtslos die letzten 

Konfequenzen ſeines Standpunktes zieht, das ift ein Verdienſt. 

Freilih zeigen gerade die bevölkerungspolitiichen Konſequenzen 

des arijtoteliichen Gejelfchaftsideales, wie unhaltbar dieſes Ideal 
ſelbſt ift. 

Daß ſich mit dieſer Kontrolle der Kindererzeugung im beiten 

Staate aud weitgehende Beſchränkungen der Eheſchließung ver: 

binden würden, wäre von vorneherein zu erwarten, auch wenn & 

nicht der uns erhaltene Tert ausprüdlich bezeugtee Das Grund: 

prinzip des im platonischen Geſetzesſtaat geltenden Eherechtes wird 

als durchaus berechtigt anerkannt und die wichtigſte Konjequenz 

desjelben ohne weitere8 angenommen. Der Staat hat dafür zu 

forgen, „daß die LZeiber der jungen Bürger nad) feinem Wunjd 
und Willen ausfallen“, und beſchränkt daher den (fruchtbaren) 

Geſchlechtsverkehr auf dasjenige Lebensalter, welches die beſte Bürg- 

Ihaft für einen phyſiſch und geiltig tüchtigen Nachwuchs gewährt. 

Das Weib darf nicht vor dem achtzehnten, der Manıı nicht vor 

den fiebenunddreißigften Jahre in die Ehe treten.?) Andererjeits 

darf die Kindererzeugung nicht über die Zeit hinaus fortgejegt 

werden, in welcher „ver Geiſt feine höchſte Entwicklungsſtufe er: 

reicht.” Mer das vier: oder fünfundfünfzigjte Lebensjahr über: 

) IV,13,2.1335a: Er d’, (Hev dogouevo devpo uereßnusv, önws 
TE GWURT« TWvy yEerıwuerwy ÜNGEYN nooç Imv TovV vouodErov Bovinoı 

2) IV, 14, 6. 1335a. 
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ichritten Hat, „muß darauf verzichten, Kinder zu zeugen, welche 

wirklich dag Licht der Welt erbliden ſollen;“) mit anderen Wor— 

ten es tritt auch bier der Zwang zur Vernichtung de3 werdenden 
Lebens ein! Endlich ift den Ehegatten — zumal während der zur 

Kinderzeugung bejtimmten Zeit — jeder außerehelihe Geſchlechts— 

verfehr bei Androhung Schwerer Strafe unterfagt.?) 

Selbft in die individnelliten Lebensgewohnheiten dringt der 

Geſetzgeber ein, wenn es gilt, feinen Zwed zu erreihen. Um 3.8. 
die rauen, „denen die Ehre der Schwangerſchaft zu Teil geworden”, 

daran zu verhindern, daß fie ſich einer trägen, für die Leibesfrucht 

ſchädlichen Ruhe hingeben, fchreibt ihnen das Geſetz direkt vor, 

daß fie täglich einen Gang zu den Heiligtümern der Götter machen 

und denſelben ihre Verehrung darbringen jollen!?) Eine Aug: 

dehnung des ftaatlihen Zwanges, die fogar noch das von Plato 

gewollte Maß überjchreitet. 

Wie ſich freilich dieſe durchaus antisindividualiftiiche Geſetz— 

gebung, die in leßter Inſtanz nur aus den Intereſſe der Gemein: 

ihaft begründet werden kann, in den Nahmen einer Auffaſſung 
fügen fol, welche auch den Wünfchen und Bedürfniſſen des Indi— 

viduums gereht werden will, das ift jchwer zu jagen. Was 

Arijtoteles beibringt, um die Vorteile jeiner Vorichläge für den 

Einzelnen zu erweilen*) und jo auch hier die Lehre von der Koin: 

1) apelodaı del ıns Eis TO Yuvepov yervnasos. IV, 14, 11. 1335b. 
») Ebd. 12. 
3) Ebb. 9. 

+ 63 foll im Intereſſe de3 Individuums felbft Liegen, wenn 

der Staat durch gefegliche Vorjchriften dafür forgt, daß zwifchen Dann und 
Weib in Beziehung auf da3 zeugungsfähige Alter ein richtiges Verhältnis 
befteht. Denn e3 würde dadurch all der eheliche Zwiſt vermieden, ber ent: 

ftehen müffe, wenn im DBerlauf der Ehe ein Zeitpunkt eintritt, two der eine 

Teil noch zeugungsfähig ift, der andere nicht. Ferner würde eine allzu große 

und eine allzu geringe Altersdifferenz zwiſchen Eltern und Kindern unmöglich, 

und dadurch einerfeit3 verhütet, daß die Eltern im Alter die Unterftügung 

der Kinder, bie Kinder diejenige der Eltern entbehren müffen, andererfeits, 
daß die Ehrfurdt vor den Eltern leidet oder Ziviftigkeiten über das Ber: 



za tue AU DIE Erztehu 

die wichtigite Aufgabe, welche 

? für den Staat überhaupt q 

wird durchweg aus dem Gefichtspunft d 
dürfnis des fozialen Ganzen zu begründ: 
fationsprinzip und die Organijationsform 

„Verfaſſung“,) fordert umbebingt eine 

Form der Erziehung.?) Denn nur wenn 

der Verfaffung auch der Charakter de 
trägt fie in fi) die Gewähr der Dauer. 
fen nichts, wenn die Jugend nicht im | 

Verfaſſung auferzogen ift. Sie in ſolch 
daher das wichtigſte und wirkſamſte I 

ganzen ftaatlichen Orbnung.?) 
Diefe Erziehung muß für alle Sta 

fein. Denn der Zwed ber ftaatlichen V 
und berjelbe (Allen gemeinfam). Die € 

eine gemeinfame und Sade bed Staates 

mögen entftehen. Endlich würde bad Verbot, i 
Ehe zu fehliegen, für die Gefundheit des Manne 
Borteil fein. IV. 13. 1b #. 13R4h 
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Angelegenheit Aller iſt, das muß auch gemeinfam betrieben werben. 
Es kann unmöglich jo, mie e8 in den meilten Staaten der Fall 

ift, jedem Einzelnen überlaflen bleiben, für feine Kinder in dieſer 

Hinficht Telbft zu ſorgen und fie auf eigene Hand erziehen zu laflen, 

wie es ihm gut dünkt.) Das Recht der Gemeinſchaft aber auf 

ſolche ftaattiche Regelung des gejamten Erziehungsweſens unter: 

liegt feinem Zweifel. Es beruht auf der Anfchauung, daß Jeder 

ein Glied des Staates ift, daß daher fein Bürger nur fich jelbit, 

jondern Alle dem Staate angehören und für Jeden der Satz gilt, 

nach welchem die richtige Sorge für das einzelne Glied eben immer 
nur diejenige fein fann, welche dabei zugleih da8 Ganze im 
Auge hat.?) 

Wie bei diefem Alles umfafjenden und Alles regelnden Er: 

ziehungsfyftem auch das Individuum zu jeinem Rechte fommt, dar: 

auf erhält man feine Antwort. Freilih ift für den Bürger des 

beiten Staates die Frage bereit3 beantwortet, ja fie eriftiert im 

Grunde für ihn gar nit. Er weiß, daß das, was dem Ganzen 

frommt, zugleich auch für ihn das Beſte ift, daß die Durchführung 

des Gemeinfchaftsprinzipg in der Erziehung eben nur der natur: 
gemäße Ausdrud diefer Identität der Intereſſen und Ziele ift. 

Und jo fann das Bewußtſein einer Unterdrüdung feiner Perfön: 

lichkeit und feiner individuellen Wünſche in ihm gar nicht auf: 

fommen, wenn er nur jein Intereſſe richtig verfteht. 

Mas die Einzelheiten diejes Staatlichen Erziehungsſyſtemes 

betrifft, jo macht fih dasjelbe für den Bürger ſchon im zarten 

Kindesalter fühlbar. Wenn auch nicht, wie in den Kindergärten 
Platos die öffentliche Erziehung bereit3 mit dem dritten Lebens— 
jahre beginnt, fondern wie in Sparta exit mit dem fiebenten, fo 

') V, 1, 2b. 1337a: &nei d' &v To 1EAos 17 noleı naon, Yavegiv 
örı xai ı7v nadeiev ulav xei Tv avıny avayxalov eivar ndyıav zei 

tavıns ıjv Emıutleiav eivar xoıwijv xal un xar’ idiav, öv roonov Exaoros 

võy Enıueieitai Toy aurou Texvwr ldie Te xai uasymoıv ldiav, 7v av döfn, 

didaoxwv . dei yap TWv xoıwWv xowrjvy NoLEiodeaL xai Ivy Aaxıaıv. 

2) Ebd. 2. ©. oben ©. 593. 

| 
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wird doch die häusliche Erziehung einer ftrengen ftaatlichen Auf: 

ficht unterworfen, welche jorgfältig darüber wacht, daß den Kin 

dern dieſes Alters eine zwedentiprehende Beichäftigung zu Teil 

werde, und daß ihnen alles ferne bleibe, was fie in moralijcher 

Hinficht Ihädigen könnte!) Bom fiebenten bis einundzwanzigſten 
Jahre nimmt dann der Staat felbit die Jugend in feine Schule. 

Er bejtimmt, mas Gegenftand des Unterrichtes zu fein bat (Gym: 
najtif, Grammatik, Muſik, Zeichenkunſt), was als unvereinbar mit 

dem Ziele der Staatsichule: der Erziehung zum vollendeten Bür: 

gertum, grundſätzlich auszuſchließen iſt. Er ſchreibt genau vor, in 

welchem Sinn und Geift die einzelnen Studien zu betreiben find, 
damit fie die gewünjchte ethiſche Wirkung haben können.?) 

Aber auch damit ift die erzieheriiche Thätigkeit des Staates 
nicht beendigt. Er will ebenjo, wie der platonifche Staat, den 

Bürger nicht nur auf den richtigen Pfad führen, fondern ihn aud 
fernerhin auf demjelben erhalten. Er jchreibt daher ganz im Geijte 

Platos jedem Lebensalter, auch den Erwachſenen, beſtimmte Nor: 

men der Lebensführung durch das Gejeß vor.) Die Erziehung 

des Einzelnen durch den Staat hat als jittliche Leitung durch das 

ganze Leben fortzudauern, und eine eigene Behörde ift zu dem 

Zwede eingejekt, um darüber zu wachen, „daß Niemand eine ber 

) IV, 15, 4 ff. 1336a. Tie oben erwähnte Sontrolle ift Sache ber 

fogen. Knabenaufſeher, welchen nad) fpartanifchem Vorbild die Sittenpolizei 

über die ganze männliche Jugend und deren Erziehung obliegt. Vgl. ebd. 

6». 1336b. -- Was bdiefe Sittenpolizei über die reifere Jugend betrifft, jo 

gehört hierher das Verbot, junge Leute dor ihrer Aufnahme in die Syifitien 
(vor dem 17. Jahre?) an dem Vortrage don Jamben und der Aufführung 
von Komödien ald Zuhörer oder Zufchauer teilnehmen zu laſſen. Ebd. 9. 

?) Bol. die ganz platonisch gedachten Beſchränkungen des Mufitbetriebes 

in Bezug auf die Zuläffigkeit oder Verwerflichkeit gewiſſer Inſtrumente und 

Zonarten V, 6, 4 ff. 134laf. Dazu 2, 1. 1337b über die Ausfchliekung 
„handwerksmäßiger“ Kenntniſſe und Fertigkeiten. 

>) Ethik X, 10. 1180a 1: ovy ixavor d’ isws veous öyras roogns 
xai Enıueitiag tuyeiv 0gdnS, dad Eneıdn xai ardomderrag dei Enurrdevew 
aure xai EIITEoIa, zai negi Taeta deoiued' dv vouw», zei 6Aws dij regi 
ntavıa Töv Dior, 
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ftaatlihen Ordnung zum Schaden gereichende Lebensweiſe führe.” ') 

Freilich gehört auch dieſe Frage zu den vielen Anderen, welche in 

unjerer fragmentariihen PDarftellung nicht mehr zur Erörterung 
fommen.?) 

Diefer fragmentarifche Charakter der Überlieferung ift umfo: 

mehr zu bedauern, al3 gerade einige der wichtigſten Punfte, jo 

j. B. die Frage nad) der Ausführbarfeit des Staatsideals, die 

Frage nach der Regelung von Produktion und Verkehr, nach den 

für die Erwerbsftände geltenden Rechtsnormen unbeantwortet bleiben. 

Angefiht3 der früher gefchilderten Anſchauungen des Arifto- 

tele3 über Handel und Geloverfehr,?) angefichts der im Entmwurfe 

des Idealſtaates mit befonderer Entfchievenheit betonten Anſicht, 
daß im Intereſſe einfacher und maßvoller Sitte die Produktion und 

der Volksreichtum gewiſſe Grenzen nicht überfchreiten dürfe,*) wird 

1) Tiefe Forderung findet fich zwar nicht in der Tarftellung des beiten 
Staates felbft, aber fie wird unter den Maßregeln aufgeführt, welche Ari: 

ftoteles ala Lebensbedingung jeder Verfaſſung erklärt. VIII, 7, 8. 1308b: 
nei de xai dia Tovs Idiovs Biovs vewregißovair, dei E&unorsiv doynv Tıva 

nv Enowouernv Tovs Lwyrag aovugopws 11005 nv noiureiar, Ev uEv 

dnuoxparig noös ı7v dnuoxgatiar, &v de oAıyapyig nods Tıjv oAıyaoyiar, 

ouoiws DE xai Twv aAlwv noAuteioy cuccorn. 

2) Daß auch im beften Staate bed Ariftoteles diefe Regelung des Lebens 

ber Erwachſenen ſehr weit gegangen wäre, zeigen gelegentliche Bemerkungen 
im erhaltenen Teile des Entwurfes jelbft und an anderen Stellen ber Politie. 

3. 3. die Forderung ftaatlicher Auffiht über die frauen II, 5, 6. 1269b, 

bie Anerkennung von Luxusgeſetzen und Mäßigkeitövorjchriften II, 7, 5. 1272a, 

bie Beichränfung des Singen? und Mufizierend Erwachſener V, 4, 7. 1339b, 
bie Anordnung befonderer mufifalifcher Aufführungen für die Bürger einer: 

feit3 und für Handwerker, Yohnarbeiter u. ſ. w. andererjeit3. (Der wahrhaft 

freie Mann wird nur Mufit im höheren Stile hören, die mehr auf dad Sinn: 

liche gerichtete Mufit, in der die Mafle ihre Erholung jucht, ift für ihn ver— 

pönt.) V.7,7.13428. — Vgl. auch die gelegentlichen Außerungen IV, 11 
6. 1331b. -- IV, 15, 7. 1336b. 

3) ©. oben ©. 228. 
* IV, 5, 1. 1326b. Nähere Ausführungen über diefe Frage werden 

einer fpäteren Erörterung über Befit und Volkseigentum vorbehalten, die wir 

leider in unjerem Texte nicht mehr befiten. 
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man ja im allgemeinen nicht darüber zweifelhaft fein können, ba - 
die Lage der wirtſchaftenden Klaffen im ariſtoteliſchen Idealſtaat 

eine ganz ähnliche gewejen wäre, wie im Geſetzesſtaate Platos. 

Allein es wäre doch von hohem Intereſſe, wenn wir die Erörte 

rung, die er jelbit wiederholt über diefe Dinge in Ausficht geftellt 

bat,!) noch bejäßen. Ste würde uns ficherlic) manche Züge bieten, 
die wir bei dem Porgänger nicht finden. 

So hat Ariftoteleg — unter Hinweis auf eine jpätere au& 
führliche Behandlung der Frage — ganz gelegentlich die Bemerkung 
gemacht, daß der beſte Staat allen Hörigen und Sklaven ala Lohn 
für gute3 Verhalten die Freiheit in Ausficht ftellt.2) Schon aus 

dieſer bedeutſamen, — wie gejagt, — ganz gelegentlich hingewor⸗ 
fenen xeformatorifchen dee, einer Idee, die — in ihren Konfe 

quenzen durchdacht — gewiß von größter Tragweite erfcheint, können 
wir den Schluß ziehen, daß der ariltoteliihe Staat auch für bie 

anderen wirtichaftenden Klaffen in jozialreformatorischer Hinficht 

nicht unfruchtbar bleiben follte, troß der untergeordneten Stellung, 

die er ihnen anweift. And eben darauf führt ung noch eine andere 

Erwägung! 

Ariftoteles nennt einmal unter den Mitteln, durch welche eine 

fortgefchrittene Demokratie fih am beiten aufrechterhalteu laſſe, die 

Begründung eine? dauernden Wohlitandes der großen Mafle des 

Volkes;3) und er Ihlägt zur Erreichung dieſes Zieles überaus weit: 

gehende und tiefeingreifende, ja geradezu utopiſche Maßregeln vor. 

Wenn es nach Laſſalle der Staat ſein joll, der mit jeiner Kapital: 

macht den Befiglofen in ihrem Ringen nah wirtichaftlidher Selb: 

ftändigfeit zu Hilfe fommt, wenn nad) Louis Blanc der Staat der 

Banquier der Armen fein fol, fo ift es etwas ganz Ähnliches, in 
gewiſſem Sinne nur noch Nadilaleres, was Ariftoteles von dem 
demofratifchen Staatsmann verlangt, daß er nämlich die Überjchüfie 

ı) IV, 9, 9. 1330a und die eben genannte Stelle. 

2) IV, 9, 9. 1330a. 
°) VII, 3, 4. 1320a: «Ad dei row aAmdıyas dnuorızov ögar Onax 

To nañſocç u) Alcv dnogov y. 
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der Etaat3einfünfte verwende, um möglichft vielen Beliglojen die 

Mittel zum Erwerb eines Gütchend oder wenigftend zur Begrün— 

dung eines Krambandels, zur Übernahme einer Heinen Feldpachtung 

zu gewähren.) Eine Politik, zu deren Unterftügung er weiterhin 

die Befigenden auffordert, die noch übrige Maſſe der Unbemittelten 

„unter ſich zu verteilen“ und Jedem durd) Überlaffung eines kleinen 
Betriebsfapitald den Anreiz und die Möglichfeit zu jelbftändiger 
wirtichaftlicher Thätigfeit zu geben!?) Endlich wird auf das Bei- 

ipiel der befigenden Klaſſe Tarents verwielen, die durch die Be: 

teiligung der Armen an der Nußnießung ihrer Güter die lekteren 

gewiflermaßen zu einem Gemeingut mache. 3) 

Nun bat allerdings Ariftoteleg — wie bereit? angedeutet — 
diefe Vorſchläge in dem Teile jeines Werkes gemacht, der von 

den LXebensbedingungen der radikalen Demokratie handelt, und eg 

wäre daher durchaus unberedtigt, aus dem bier von ihm einge: 

nommenen Standpunft ohne weiteres darauf ſchließen zu wollen, 

wie er fih zu der genannten Frage in beſten Staate geftellt haben 

würde, der ja von dem Volksſtaat durch eine weite Kluft getrennt 

ift und derartiger Maßregeln zu jeiner Erhaltung überhaupt nicht 

bebürfte. Allein ganz ohne Fingerzeig läßt uns die Ausführung 

des Nriftoteles doch nicht! Es werden nämlich jene Forderungen 

keineswegs ausjchließlih als ſolche hingeftellt, denen jich die be: 

figenden Klaffen im Volksſtaat eben nur aus politiicher Klugheit 

und in ihrem mohlverftandenen Intereſſe fügen müſſen, um fid) 

vor den noch weitergehenden Gelüften des jouveränen Pöbels zu 

Ihüßen; Die Opfer, die von ihnen verlangt werden, erjcheinen nicht 

') Ebd.: ... re ulv ano Wr ng000dw» yıröusva ovvadpoiLarıas 
«H9o0@ on diaveueıv Tois anopors, uddora ulv Ei rıs duvaraı Toooutorv 
ovvadgoiLeıv 000» Eis yndiov xıyow, Ei de un, ngös agopunv &unopias 

xal yEwpyias, zei El un naoı duvarov, ala zarad Yukasn Ti uEgos Erepov 
Ev uegeı diareue. 

2) Ebd. 5: yapıEvıwy d' Eoti xai vovy Eyovıwr yrupiuwy xal dia- 
Aaußuvovias ToVs anopovs «popuas didovras TpEneıw En’ Epyaoias. 

3) Ebd. und dazu oben ©. 55. 

Pöhlmann, Geſch. des antilen Kommunismus u. Eozialiämus. 1. 39 + 
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bloß als ein anf dem Boden der Demokratie unvermeidliches Übel, 

fie werden vielmehr von Ariftoteles zugleich als der Ausfluß einer 

edlen „liebreichen“ Gefinnung, als etwas Schönes und Nach— 

ahmenswertes bingeftelt.) Und wir haben ja geſehen, daß 
von einem in jozialer Hinfiht jo Fonfervativ gefinnten Mann, wie 

Sokrates ganz ähnliche Ideen angeregt worden find.?) 

Kann Arijtoteles bei dieſer Auffaflung das ſozialreformato⸗ 

riſche Sntereffe des beiten Staates bloß auf die herrſchende Klafle 
beichränft haben? Gewiß nit! Wir dürfen annehmen, daß wir 

ihm aud) hier auf den Wegen Plato3 begegnen würden, ob frei: 

lih auf minder utopifchen, das wird man angeficht3 des opti- 
miſtiſchen Doktrinarismus, der die genannten Ratjchläge für die 

Demokratie Tennzeichnet, billig bezweifeln dürfen. 

Diertes Kapitel. 

Der Soziale Weltſtaat des Stifters der Ston. 

Aus der Neihe der StaatSideale, von denen uns nichts als 

der Titel oder einzelne völlig ungenügende Notizen erhalten jind,?) 

?) yapıEvrwuv Eori! — xahws d’ Eyaı uiueioder xei Tv Tor 

Tupartivwy «pyıv xra. heißt es an der genannten Stelle. 

6) S. oben ©. 56 und 141. 

+) Ariſtoteles (IT, 4, 1. 1266a) erwähnt eine ganze Ritteratur der Art, 
von der er im allgemeinen bemerkt, daß fie zwar Reformen in Bezug auf die 

Verteilung des Beſitzes enthält, aber feine jo radikalen Neuerungen, wie die 
beiden platonischen Staatzideale, frauen: und Kindergemeinſchaft u. |. w. 

Gine Außerung, die allerdings ſchon nicht mehr für dag Staatsideal Zeno⸗ 

zutrifft. — eiwi dE tires nodıreie xai dAdaı, ai uer ο—ν xai 

idıwrwr al dE noltızWv, nacaı dE Twy xadeoınzuwWr xa za’ ds nol- 

TEvorta vüv EYJUTEROV EiOt TOUTWy ÜUUFoTEgwv . oudeis Yap ovre ımv 
nepl TE TEXFE XorOrnTe xl Tg Juvaixas QAAOg XEXMIVOTOUNXEN, OKTE 

1eEL TE OVOClTıa Tay yuraıkar, dA MIO TWV avayxeiuy apyorral 

uaddkor , doxet zip Tat TO Epi Ts oVaiag eivaı uEYLOToV TerayIaı xadcis. 
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erhebt ſich der „vielbewunderte” !) Sozialſtaat des Stifters der 

Stoa, über den wir wenigſtens fo viel willen, daß wir ihn in Die 

Kette ſozialphiloſophiſcher Gedankenſyſteme als ein neues bebeut: 

ſames Glied einfügen können. 

Allerdings jcheint auch hier in Beziehung auf den prinzi- 

piellen Kern der Theorie ein Kortjchritt über die platonifch-arifto: 

teliſche Sozialphilojophie hinaus nicht vorzuliegen. Wenigſtens 

berührt ſich nad) der Anficht Plutarchs der Staat Zenos in feinen 

Grundprinzipien unmittelbar mit dem Sozialismus des lykurgiſchen 
Sparta und dem Spealftaate Platod. Auch Zeno foll ausgehend 

von der Koinzidenz der Tugend und Glücjeligfeit die Sittlichfeit 
al3 Staatszweck aufgeftellt und damit zugleich das platonijche Ein- 
beit3- und Gemeinschaftsprinzip verbunden haben. Die rolıreiasg 
vrroseoıs jei hier wie dort dieſelbe.?) 

Man Fönnte vielleiht fragen, ob wir berechtigt find, auf 
diejes Zeugnis hin die dogmengejdhichtlihe Stellung der Staats: 

und Epzialtheorie Zenos zu beftimmen. Plutarch war gewiß nicht 

der Mann dazu, Sozialphilojophiihe Theorien auf die ihnen zu 

Grunde liegenden Ideen methodisch zu prüfen, ihren ethijchen Kern 
mit kritiſcher Schärfe zu erfaſſen; und es fragt fi, ob er bei 

feiner Gleichſtellung Platos und Zenos mehr die leitenden und 
treibenden Ideen des Syſtems im Auge hat oder die praftifchen 

Ziele, in denen fid) Zeno mit Plato injoferne nahe berührt, als 

auch er vor Forderungen, wie der Beleitigung de3 Geldes, der 

Frauen- und Kindergemeinſchaft nicht zurüdicheut.3) 

I) 7 noAV Iavualouevn nodıreia Tov Zuvovos, Plutarch De Alex. 
fort. I, 6. 

2) Lykurg 31: (Avxoöpyos) woneg Evos avydoos Biw xai noAewms Ans 
vouitwv evdanuoriay an’ ageins Eyyiyveodaı xai Ouovolas Ts EOS av- 
Inv, npös Tovro ovveıade xui Ovvnguocer, unws ElevdElgios xal KUTapxeıs 

yEvousvor Xu owgporouvres Eni nAcigrov Yoowov diareiwar . Tavınvy xui 
Mdıwy Eia3e ıns noAteiac vnoFeoıw xai Noyevns xal Zyywv zei TIavTes 

vo Ti NED Toviwv Enıyeipmoavres EINEIV Enaivouvrai. 

3) Freilich wiſſen wir nicht, welche Beftalt diefe forderungen bei Zeno 

annahmen. Wenn nach Ziogen. Xaert. (VII, 132) im Staate Zenos, wie in 
39* a 
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beftimmung, deren Bedeutung der römiſche Staatsabfolutismus 
jehr wohl erfannte, al3 er fie für feine Kodififation des Rechtes 

verwandte. Allerdings iſt e8 ein tendenziöjer Mißbrauch, wenn 

bier der ftoifche Begriff des „Geſetzes“ ohne Weiteres auf das 

pojitive Recht des einzelnen gejchichtlichen Staates übertragen und 

für dieſes genau diejelbe Allgewalt in Anſpruch genommen wird, 

wie für jenes, obgleich doch gerade jenes „ewige Geſetz“ der Stoa 

das Individuum unter Umständen geradezu zur Auflehnung gegen 

das Geſetz des beftehenden Staates berechtigt. Allein für Die 

prinzipielle Auffaffung fommt das nit in Betradt. Im 

„beiten“ Staate, in welchem das Vernunftrecht eben wirklich an— 

erfanntes Necht geworden, ift es in der That der abjolute Be: 

herrſcher alles individuellen Lebens und Strebend. Hier gibt es 

nirgends einen Gegenſatz des Willens der Einzelnen gegen den der 

Gemeinſchaft. 
Natürlich gewinnt nun aber auch die Gemeinſchaft ſelbſt 

von dieſem Standpunkt aus eine ganz beſondere Bedeutung für 

das Leben der Einzelnen. Das Recht der Geſellſchaft, die Pflicht 
des Individuums ihr gegenüber wird mit aller Entſchiedenheit 
ſeinen perſönlichen Intereſſen und Anſprüchen vorangeſtellt. Der 

Einzelne erſcheint auch hier ganz weſentlich zugleich um der Anderen 

und um des Ganzen willen da,!) wird betrachtet als dienendes 

Organ?) des ſozialen Organismus. Er kann nicht für ſich leben, 

ohne für andere zu leben;)) und der „Weiſe“ iſt daher für die 

) Cicero De fin. III, 19 (64): mundum autem censent regi numine 

deorum eumque esse quasi communem urbem et civitatem hominum et 

deorum, et unumquemque nostrum ejus mundi esse partem, ex quo 

illud natura consequi, ut communem utilitatem nostrae anteponamus, — 
III, 20 (67): praeclare enim Chrysippus, cetera nata esse hominum causa 

et deorum, eos autem communitatis et societatis suac etc. Vgl. Mark 
Aurel IX. 23. 

?) Gin organifches Glied (ein Eros, nicht bloß ein uepos) an bem 

gemeinfamen Leibe de3 gejellichaftlichen Ganzen. Mark. Aurel. II, 1. VII, 13. 

®) Seneca 47, 3: alteri vivas oportet, si vis tibi vivere haec 

societas . . . nos homines hominibus miscet etc Js 
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Stoa „niemal3 Privatmann“.i) Er fühlt ſich jo ſehr als ein orga- 
niſches Glied des auf möglichſte Pervolllommnung?) gerichteten 
Lebensprozeſſes der Gattung, daß er es als eine unabmweisbare 

Nrlicht anerkennt, „auch für die kommenden Gefchlechter um ihrer 
jelbjt willen Zorge zu tragen; eine Forderung, die fih ja aus 
der organiihen Staats- und Gejellichaftstheorie von ſelbſt ergibt.°) 

Ebenſo iſt es durchaus im Geilte diefer Theorie, wenn — in falt 

wörtlihem Anſchluß an die ſoziale Ethik des Ariſtoteles — die 

Gerechtigkeit als die wefentli auf die Gemeinſchaft bezüglide 

Tugend formuliert wird, wenn fie und die Mentchenliebe als die 

grundlegenden Jozialen Tugenden bingeftellt werden, . welche „die 
menſchliche Gejellichaft zujammenbalten.”) 

Pan wird wohl annehmen dürfen, daß dieſe die ganze Schrle 

beherrichenden Anihaungen bereit3 dem Staatsideale des Etifterd 

der Stoa zu Grunde lagen. Zwar foll Zeno bei der Abfallung 
jeiner Bolitie no) halb im Lager des Cynismus geſtanden jein,’) 

jo daß man wohl zunächft an eine mehr individualiftiiche Färbung 

jeiner Lehre denken könnte. Allein es entipriht doch ganz dem 
angedeuteten Ideengang der jtoiiden Eozialphilojophie, wenn es 

bei Zeno von der bürgerlichen Gejellichaft heißt, daß fie im Ideal— 
ſtaat ein durchaus „einheitliches Leben führt, einen Kosmos dar: 

ftellt, wie eine friedlich zujammenmeidende Herde, daß es der Eros 

it, welcher diefe Gemeinjchaft mit zujammenhält.®) 

') Vgl. den ftoifchen Spruch bei Cic. Tusc. IV, 23 (51): nunquam 

privatum esse sapientem. 

2) Tie Enticheidung ber frage, ob fi) der Weife am Leben des be: 
ſtehenden Ctaates beteiligen foll, ift davon abhängig, ob in demfelben ein 

Hortichritt zur VBollfommenheit wahrzunehmen ift. Stob. Ecl. II, 186. 

3) Ter Gipfel der Verruchtheit iſt für die Stoa dad apr&s nous le 

deluge, das Euod Iarovros yala uyIgro nvoi des ertremen Individualis— 

mus. ©. Cicero De fin. III, 19 (64). 

) Cie. De off. I, 7, 20. 

°) Diog. Laert. VII, 4. 

6) ©. die oben ©. 116 Anmerk. 1 u. 2 angeführten Stellen des Plu: 

tar) und Athenäus. 
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Man Sieht, al das führt uns prinzipiell faum über die ältere 

Sozialphilofophie hinaus, es ift diefelbe Überfpannung des Ge: 
meinjchaftgprinzipg, die uns hier wie dort entgegentritt. Wenn 

wır troßdem den Idealſtaat Zenos al eine neue und bedeutjame 
Erſcheinung bezeichnet haben, jo liegt das daran, daß bier der 
Sozialismus eine ganz andere gejchichtliche Stellung erhält, als 
bisher. 

Der platoniſch-ariſtoteliſche Idealſtaat hält fih durchaus inner: 

halb der Schranken nationaler Abſonderung. Er will in mehr 

oder minder ftrenger Abgefchloffenheit der eigenen Vollendung leben. 

Mag jenjeit3 jeiner Grenzen „der Krieg Aller gegen Alle” die 

Signatur des menfchlihen Daſeins bilden, wenn nur er jelbit in 

feinem Inneren vom Kampf zum Frieden gekommen ift und dadurch 

zugleich die Kraft gewonnen bat, in den auch ihm nichi eripart 

bleibenden Kämpfen mit der feindlichen Außenwelt feine Eriftenz 

zu behaupten. 

Das Tonnte nicht das letzte Ideal und Ziel einer Epoche 

bleiben, in welcher ſich jener gewaltige Vereinigungsprozeß ber 

damaligen Kulturmenjchheit vollzog, der eben in der Zeit Zenos — 

mit der Verſchmelzung von Drient und Decident beginnend --- im 

römischen Weltitaat endete. Zeno, deſſen Wiege auf einem Boden 

geftanden, in welchem fich helleniiches und orientaliiches Volkstum 
auf das Engite berührte, Zeno, der vielleicht jelbit feiner Abſtam— 

mung nad) zweien Nacen angehörte, war vecht eigentlich dazu be: 

rufen, die Schranfen zu durchbrechen, welche das Einheits- und 

Gemeinſchaftsprinzip der antiken Sozialphilojophie bis dahin fich 
ſelbſt gejtedt hatte.) Zwar hat er den Gedanken des Weltbürger- 

tums an fich bereit3 vom Eynismus überfommen, allein das Haupt: 

interefje ift bei dem leßteren doch offenbar ein ganz einjeitig indi- 

vidualiftiiches, nämlich das Beftreben des Philoſophen, die Feſſeln 

ber beſtehenden geſellſchaftlichen und ſtaatlichen Ordnungen abzu— 

) Auf dieſe Differenz wird ſich wohl in erſter Linie beziehen, was 
Plutarch von Zeno ſagt: avreypaye ... . eos Tv Marwvos nolteiar, 

De Stoicorum rep. 8, 2. 



Indem Zeno den geiellichaftlichen 

ftaates als Nosmos bezeichnet, gibt e 

individualijtiichen Ideal des Cynismus 

ausgeprägt fozialiftiichen Inhalt. Er ı 
die fommunalen, politischen, nationalen 
beiten in Necht und Verfafjung nicht 

Menschen nicht bloß darum zu Bürge 
weil die volle Entfaltung der Perfünlid 
Ideals durch die Sprengung jener er 
würde, fondern es ift ihm babei gleid 
thun, fie alle einer höheren objektiven Lel 

und durch die aus der Unterordnung 
gehende Willensgemeinfchaft zu einer | 
alles individuelle zu fozialem Leben zu 

ſchaftsprinzip ift e8, welches hier in dei 
feinen höchften Ausdruck findet. Die xc 
ideale joll ſich zu einer alljeitigen Gemei 

geſchlechtes erweitern, der Eine Menſchh 

ftaat der Zukunft fein. Und innerha 

ſich Hinwiderum die abjolute Einheitlic 
normirBfichon Hanf ham MA hahorriche 
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Alles das erinnert an Ideen, wie fie ung im modernen 

Sozialismus in dem Gottesreich Fichte, in der association uni- 

verselle Saint Simons und in dem fozialen Weltftaat von Nod- 

bertus entgegentreten, in welchem die Menfchheit zum Gipfelpunft 

ihres Daſeins emporfteigen fol, indem fie zu einer immer innigeren 

Verſchmelzung der Individuen mit dem Lebensprozeß der Gattung 

furtichreitet. Freilih mit dem Unterſchied, daß die „Eine Gejell- 

Ihaft” dieſes modernen Sozialismus al3 eine ftreng organifierte 

Gemeinſchaft gedacht ift, während das Zukunfsideal der Stoa zurüd- 

weilt auf ftaatslofe Zuftände und völlig in Eins zufammenfließt 

mit der Vorftellung jenes idealen Naturzuftandes, für den es feines 

anderen al3 des natürlichen Rechtes bedarf. Denn diejes natür- 

lihe Recht ift im Einklang mit den Gejegen der Natur, wie mit 

denen der Vermunft, welche das Weltganze beherrfcht und feinen 

Lauf bejtimmt. Die Herrihaft des Naturrechtes ift daher identiſch 

mit der des ethijchen Geſetzes, wie des Vernunftgeſetzes, das eben 

fein anderes jein kann, als dasjenige, welches in der Natur der 

Dinge jelbft liegt. Daher gibt es in diefem Zuſtand der harmo- 
nijchen Übereinftimmung des Lebens der Gefellihaft mit der all: 

gemeinen Weltordnung feinen Gegenja gegen das Sittengefeb, 
feine Kriminalität. Der beite Staat — jagt Zeno — hat feine 

Gerihtshöfe. Das als erkanntes Naturgefeß in den Gemütern 

lebendig gewordene Geſetz der Vernunft wirkt als allgewaltiges 

organilierendes Prinzip, unter deſſen Herrihaft ſich alles individuelle 

Leben zu einem ſich ſelbſt ordnenden Kosmos harmoniſch zujammen:- 

Ichließt, widerjtrebende Tendenzen von vorneherein nicht auffommen 

können. 

Eine reine Phantasmagorie, durch welche das ganze Staats: 

1) Dabei bleibt freilich der Widerſpruch ungelöſt, daß auch in dieſem 

idealen Staate „Weiſe“ und Thoren ſich ebenſo gegenüberſtehen, wie in der 

Wirklichkeit, und daß die Forderung, alle Menſchen als Mitbürger gelten 

zu laſſen, am Ende wieder dahin modifiziert wird: Nur die „Weiſen“ könnten 

im eigentlichen und wahren Sinne als Freie und Bürger anerkannt werden. 

Diog. Laert. VII, 33, 

Po 
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bloß als ein auf dem Boden der Demokratie unvermeibliches Übel, 
fie werden vielmehr von Ariftoteles zugleich als der Ausfluß einer 

edlen „liebreihen” Gefinnung, al3 etwas Schönes und Nach— 
ahmenswertes bingeftelt.)) Und wir haben ja geſehen, daß 
von einem in ſozialer Hinficht jo Fonfervativ gefinnten Mann, wie 

Sokrates ganz ähnliche Ideen angeregt worden find.?) 

Kann Ariftoteles bei diejer Auffaffung das fozialreformato: 

riſche Intereſſe des beiten Staates bloß auf die herrſchende Klafie 
beichränft Haben? Gewiß nicht! Wir dürfen annehmen, daß wir 

ihm aud) bier auf den Wegen Platos begegnen würden, ob frei: 

lid) auf minder utopifchen, das wird man angeficht3 des opti: 

miſtiſchen Doktrinarismus, der die genannten Ratſchläge für die 

Demokratie fennzeichnet, billig bezweifeln dürfen. 

Diertes Kapitel. 

Der fozinle Weltſtaat des Stifters der Ston. 

Aus der Neihe der Staatsideale, von denen uns nichts al? 

der Titel oder einzelne völlig ungenügende Notizen erhalten find,‘) 
— — — 

6) yapıEvırw» Eori! — xahAws d" Eyeı miuziode xui Tıjv TWr 

Taeparrivwv apyıjv xra. heißt es an der genannten Stelle. 

5) S. oben ©. 56 ımd 141. 

4) Ariftoteles (II, 4, 1. 1266a) erwähnt eine ganze Litteratur der Art, 
von der er im allgemeinen bemerkt, daß fie zwar Reformen in Bezug auf die 

Merteilung des Beſitzes enthält, aber feine fo radikalen Neuerungen, wie die 

beiden platonischen Staatsideale, Frauen- und Kindergemeinſchaft u. ſ. w. 

Eine Äußerung, die allerdings ſchon nicht mehr ſür das Staatsideal Zenos 
zutrifft. — eis de rıwes nodreiu xai dAdcı, al uev Qilosogwr xai 
idiwrwr ai dE noitızWwr, naoaı dE TWy xadEeoınxUVwWr xal xa9’ as noM- 

TEVOrTe. vüy EYJUTEOOP EIGE TOUTWV duForepwv , oudeis Yyap ovre tv 
NEEL TE TEXTE XOLrOVNTa xal Tas yuraixas AAA0S KEXALYOTOUNXEN, OUTE 

NEL TE OVOCLTIa Tay yurvaxov, Al UNO TWY avayxalmy apyortal 
Y“- ‚ doxei yig Tıoı To nepi Tds ouaias Eivar ulyıorov TerdyIas zadag. 
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erhebt ſich der „vielbewunderte” !) Sozialſtaat des Stifter der 
Stoa, über den wir wenigſtens jo viel willen, daß wir ihn in die 

Kette ſozialphiloſophiſcher Gedankenſyſteme als ein neues bebeut: 
ſames Glied einfügen fünnen. 

Allerdings ſcheint auch hier in Beziehung auf den prinzi- 

piellen Kern der Theorie ein Kortichritt über die platonifchzarifto: 

teliſche Sozialphilojophie hinaus nicht vorzuliegen. Wenigſtens 

berührt ſich nach der Anficht Plutarchs der Staat Zenos in feinen 
Grundprinzipien unmittelbar mit dem Sozialismus des Iyfurgifchen 
Sparta und dem Idealſtaate Platos. Auch Zeno fol ausgehend 

von der Koinzidenz der Tugend und Glüdjeligfeit die Sittlichfeit 
als Staatszweck aufgeftellt und damit zugleich dag platonijche Ein- 
beit3- und Gemeinichaftsprinzip verbunden haben. Die molıreias 

vrroseoıs ſei hier wie dort dieſelbe.?) 

Man könnte vielleiht fragen, ob wir berechtigt find, auf 
dieſes Zeugnis bin die dogmengeſchichtliche Stellung der Staats: 

und Sozialtheorie Zenog zu beftimmen. Plutarch war gewiß nicht 

der Mann dazu, ſozialphiloſophiſche Theorien auf die ihnen zu 

Grunde liegenden Ideen methodiſch zu prüfen, ihren ethiſchen Kern 
mit kritiſcher Schärfe zu erfaflen; und es fragt fid), ob er bei 
jeiner Gleichitelung Platos und Zenos mehr die leitenden und 
treibenden Speen des Syftem3 im Auge hat oder die praftifchen 

Ziele, in denen ſich Zeno mit Plato injoferne nahe berührt, als 
auh er vor Forderungen, wie der Bejeitigung des Geldes, der 

Frauen: und Kindergemeinſchaft nicht zurüdicheut.) 
— un — — 

1) 7 noao Iavualouevn noiıteie Tov Zuvovos. Plutarch De Alex. 

fort. I, 6. 
2) Lykurg 31: (Avxoüpyos) wonep Evos avdpos Biw xai nöiews HAns 

vouilay Evdauuoriey an’ «gerns Eyyiyveodaı xai Ouoyolas Ts EOS av- 
Inv, npös Toüro ovverafe zei Gvriguocer, ünws Llevdegio xal KuTapxeıs 

yEyOuEvor xul GwWggovovvres Eni nAeioror ypovov diateiwor . Tavımv xai 
Miatwrv ElaBe Ins noAıreiag vnodeoıw xai Jıoyeyns xal Zyywv xal TIavTes 

vo Lt NEQL TOVTWwv Enıyeignoartss Eineiv Enatvovyrai. 

8) Freilich wiſſen wir nicht, welche Geftalt diefe Forderungen bei Zeno 

annahmen. Wenn nach Diogen. Laert. (VII, 132) im Stante Zenos, wie in 
20* 
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Doch Spricht allerdings das, was wir fonft von der Sozial⸗ 

philojophie der Stoa willen, im weſentlichen für die Auffaflung 

Plutarchs. Gerade die Gemeinſchaftsidee wird hier mit bejon- 
derer Entichiedenheit betont. Das Geſetz der Natur, welches zu: 

gleich das der Vernunft und daher für alle vernunftbegabten Weſen 
ein und dasjelbe ift, verbindet dieſelben zu einer idealen Einheit, 

indem es ihnen allen diejelben fittlichen Ziele ftedt. Jeder Ein: 
zelne hat fi) daher als Teil eines großen, innerlih zujammen- 

gehörigen Ganzen, als Glied einer Gemeinschaft zu fühlen. Der 
Trieb nad) Gemeinſchaft ift allen Vernunftweſen geradezu einge 

boren, fie ift ein Gebot der Natur. 

Die antisindividualiftiihe Tendenz diefer Auffaffung Liegt 

Har zu Tage Schon der abjolute „Kanon“ des Natur: und 

Nernunftgejeßes, welches die Grundlage diefer Gemeintchaft bildet, 

fordert unbedingte Unterwerfung alles individuellen Wollens und 

Tenkens. Es wird von Chryfippus definiert al3 „der König über 

göttlihe und menſchliche Dinge, der Fürſt und Herrſcher über 

Nühmliches und Verwerfliches, die Richtihnur für Gerecht und 

Ungerecht, der Gebieter über Thun und Laffen der von der Natur 

zur Staatlichen Gemeinſchaft geichaffenen Weſen.““) Eine Begriff: 

dem des Chryſippus diefelbe Frauengemeinichaft verwirklicht werden jollte, 

wie im platonifchen Staate, und wenn diefe Gemeinschaft zugleich eine ber: 

artige fein follte, wore Tor Evivyorta Ti Evrvyovon xonjosaı, To liegt das 

Verkehrte dieſes Berichtes auf der Hand. Sein Vf. gehört zu denen, von 

welchen Yucian (Fugitiv. 18) fpricht ald den ovux eidores önws 0 Legös 

exeivos (d. h. Plato) nkiov xomwäs nyeio9ar Tas yuvaixas. Entweder trat 

hier Zeno in die Fußſtapfen Platos, dann kann er nicht in ber genannten 

Weiſe die freie Liebe gepredigt haben, oder er that das Lebtere, dann ift jein 

Standpuntt hier ein anderer als der platonifche. 

!) Seneca ep. 95, 32: membra sumus corporis magni . natura nos 

cognatos edidit. 

2) Fr. 2 Dig. Do legg. 1, 3: 6 vouos navıwv £ori Baaıkers Ieior 
Te xai drIownirwr noeyudtev' dei dE aUTov nEOCLarnv TE eivaı TWr 

xıÄwr zei tar KiELpWwr xl KEyorta xai yyEeuora, xal KAT TOUTO XarOrR 

te eiven dixaior xai adixwr xei av gvosı nolrızev [um NEOGTAXTIXOV 

uev Wr nomteov dneyopevrıxöv dE wv ou noimteor. 
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beftimmung, deren Bedeutung der römiſche Staatsabjolutismus 

ſehr wohl erkannte, als er fie für feine Kodififation des Rechtes 

verwandte. Allerdings ift es ein tendenziöfer Mißbrauch, wenn 

bier der ftoifche Begriff des „Geſetzes“ ohne Weiteres auf das 

pofitive Recht des einzelnen geichichtlihen Staates übertragen und 
für diefe3 genau diejelbe Allgewalt in Anſpruch genommen wird, 

wie für jenes, obgleich doch gerade jenes „ewige Geſetz“ der Stoa 

das Individuum unter Umftänden geradezu zur Auflehnung gegen 

das Geſetz des beftehenden Staates berechtigt... Allein für Die 

prinzipielle Auffaffung fommt das nicht in Betradt. Im 

„beiten“ Staate, in welchem das Vernunftrecht eben wirklich an: 

erfanntes Recht geworden, ift e3 in der That der abjolute Be- 

herrſcher alles individuellen Lebens und Strebens. Hier gibt es 
nirgends einen Gegenſatz des Willens der Einzelnen gegen den der 

Gemeinschaft. 

Natürlich gewinnt nun aber auch die Gemeinschaft felbft 

von dieſem Standpunft aus eine ganz bejondere Bedeutung für 

dag Leben der Einzelnen. Das Recht der Gejellichaft, die Pflicht 

des Individuums ihr gegenüber wird mit aller Entjchiedenheit 
feinen perjönlichen Intereſſen und Anſprüchen vorangeftellt. Der 

Einzelne erfcheint auch hier ganz mwejentlich zugleich) um der Anderen 

und um des Ganzen willen da,!) wird betrachtet als dienendes 
Organ?) des Sozialen Organismus. Er kann nicht für fich leben, 

ohne für andere zu leben;3) und der „Weiſe“ ift daher für die 

!) Cicero De fin. III, 19 (64): mundum autem censent regi numine 

deorum eumque esse quasi communem urbem et civitatem hominum et 

deorum, et unumquemque nostrum ejus mundi esse partem, ex quo 

illud natura consequi, ut communem utilitatem nostrae anteponamus. — 
III, 20 (67): praeclare enim Chrysippus, cetera nata esse hominum causa 

et deorum, eos autem communitatis et societatis suac etc. Vgl. Mart 

Aurel IX. 23. 
2) Fin organifches Glied (ein weRos, nicht bloß ein uEpos) an dem 

gemeinjamen Leibe des gejellichaftlichen Ganzen. Mark. Aurel. II, 1. VII, 13. 

®) Seneca 47, 3: alteri vivas oportet, si vis tibi vivere haec 

societas . . . nos homines hominibus miscet etc 



614 Erſtes Buch. Hellas. 

Stoa „niemals Privatmann”.ı) Er fühlt ſich jo ſehr als ein orga- 

niſches Glied des auf möglichſte Vervollkommnung?) gerichteten 

Lebensprozeſſes der Gattung, daß er e8 als eine unabweisbare 

Pflicht anerkennt, „auch für die kommenden Gefchledhter um ihrer 

jelbft willen Sorge zu tragen;” eine Forderung, die fih ja aus 
der organiichen Staats- und Gejellichaftstheorie von felbft ergibt.) 

Ebenfo ift es durhaus im Geifte diefer Theorie, wenn — in faft 

wörtlihem Anſchluß an die Joziale Ethif des Ariſtoteles — die 

Gerechtigkeit al8 die wefentlih auf die Gemeinſchaft bezüglich 
Tugend formuliert wird, wenn fie und die Menichenliebe als die 

grundlegenden jozialen Tugenden bingeftellt werden, . welche „die 
menſchliche Gefellihaft zufammenhalten.” +) 

Man wird wohl annehmen dürfen, daß dieje die ganze SchrTe 

beherrichenden Anjchaungen bereitS dem Staatsideale des Etifters 

der Stoa zu Grunde lagen. Zwar ſoll Zeno bei der Abfaſſung 

feiner Politie no halb im Lager des Cynismus gejtanden fein,S) 

jo daß man wohl zunächſt an eine mehr individualiftiiche Färbung 

jeiner Lehre denken könnte. Allein es entſpricht doch ganz dem 
angedeuteten Ideengang der ſtoiſchen Eozialphilojophie, wenn es 

bei Zeno von der bürgerlichen Geſellſchaft heißt, daß fie im Speal- 

ftaat ein durchaus „einheitliches“ Leben führt, einen Kosmos dar: 

ftellt, wie eine friedlich zufammenmweidende Herde, daß es der Eros 

ijt, welcher diefe Gemeinihaft mit zujammenhält.*) 

) Dal. ben ftoifchen Spruch bei Cic. Tusc. IV, 23 (51): nunquam 

privatum esse sapientem. 

2) Tie Enticheibung ber frage, ob ſich der Weife am Leben des be: 
ftehenden Staates beteiligen joll, ift davon abhängig, ob in bdemfelben ein 

Hortjchritt zur Vollkommenheit wahrzunehmen ift. Stob. Ecl. IL, 186. 

s) Der Gipfel der Verruchtheit ift für die Stoa das apres nous le 

deluge, da3 Euor Javorros yala uyIntw nvpi des extremen Individualis— 

mus. S. Cicero De fin. III, 19 (64). 

) Cie. De off. I, 7, 20. 

5) Diog. Laert. VII, 4. 

6) S. die oben S. 116 Anmerk. 1 u. 2 angeführten Stellen des Plu— 

tarch und Athenäus. 
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Man Sieht, al das führt uns prinzipiell faum über die ältere 

Sozialpbilofophie hinaus, es ift diefelbe Überjpannung des Ge: 
meinjchaftsprinzips, die ung bier wie dort entgegentritt. Wenn 

wir troßdem den Idealſtaat Zenos als eine neue und bedeutſame 

Erſcheinung bezeichnet haben, jo liegt das daran, daß hier der 

Sozialismus eine ganz andere gejchichtliche Stellung erhält, ala 

bisher. 
Der platonifch-ariftotelifche Idealſtaat hält fich durchaus inner: 

halb der Schranken nationaler Abſonderung. Er will in mehr 
oder minder ftrenger Abgeſchloſſenheit der eigenen Vollendung leben. 

Mag jenjeit3 feiner Grenzen „der Krieg Aller gegen Alle” Die 

Signatur des menſchlichen Daſeins bilden, wenn nur er jelbit in 

jeinem Inneren vom Kampf zum Frieden gekommen tft und dadurch 

zugleich die Kraft gewonnen bat, in den auch ihm nicht eripart 
bleibenden Kämpfen mit der feindlichen Außenwelt jeine Eriftenz 

zu behaupten. 

Das konnte nicht das legte Ideal und Ziel einer Epoche 
bleiben, in welcher fich jener gewaltige Vereinigungsprozeß der 

damaligen Kulturmenjchheit vollzog, der eben in der Zeit Zenos — 

mit der Verfchmelzung von Drient und Dccident beginnend -- im 

römischen Weltitaat endete. Zeno, deſſen Wiege auf einem Boden 

geftanden, in welchem ich bellenijches und orientalifcheg Volkstum 
auf das Engfte berührte, Zeno, der vielleicht jelbft feiner Abſtam— 

mung nad) zweien Nacen angehörte, war recht eigentlich dazu be- 

rufen, die Schranfen zu durchbrechen, welche das Einheit! und 

Gemeinjchaftsprinzip der antifen Sozialphilojophie bis dahin ſich 

jelbft geitedt hatte.!) Zwar hat er den Gedanken des Weltbürger: 

tum3 an fich bereit3 vom Cynismus überfommen, allein das Haupt: 

interefje ift bei dem leßteren doch offenbar ein ganz einjeitig indi- 

vidualiftiiches, nämlich das Beltreben des Philoſophen, die Feſſeln 

ber beftehenden gejellichaftlihen und ftaatlihen Ordnungen abzu: 

. 1) Auf dieſe Differenz wird fi wohl in erfter Linie beziehen, was 

Plutarch von Zeno jagt: avreygaye .. . ngos Tv Ilarwvog nodtteiar, 

De Stoicorum rep. 8, 2. 
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ftreifen, für das Individuum eine größere Freiheit der Bewegung, 

die Möglichkeit zum ſchrankenloſen Ausleben jeiner Eigenart zu 

gewinnen. ine Tendenz, die ja auch im Stoicismus Teinesweg3 
fehlt, — ift doch deſſen Intereſſe an der Heranbildung der Einzel: 
perjönlichkeit zu dem Ideale des Weiſen ein ausgeprägt individue- 

liftifcheg, — die aber doch von Anfang an fich mit der Gemein: 

ichaftsidee verbindet, mit der Idee eines jozialen Kosmos, deſſen 

Mefen eben die Ordnung und Gebundenheit ift. 

Indem Zeno den gejellichaftlichen Organismus - feines deal: 
ftaates als Kosmos bezeichnet, gibt er den rein negativen und 

individualiftiichen deal des Cynismus einen pofitiven und zugleich 

ausgeprägt ſozialiſtiſchen Inhalt. Er will die Sonderungen durch 

die fommunalen, politijchen, nationalen Schranken, die Verſchieden⸗ 

beiten in Recht und Verfaffung nicht bloß darum bejeitigen, Die 

Menſchen nicht bloß darum zu Bürgern Eine Staates machen, 

weil die volle Entfaltung der Berjönlichkeit im Sinne des ftoischen 

Ideals durch die Sprengung jener engeren Verbände begünitigt 
würde, jondern es iſt ihm dabei gleichzeitig ebenſoſehr darum zu 
thun, fie alle einer höheren objektiven Xebensordnung zu unterwerfen 
und durch die aus der Interordnung unter „Ein Geſetz“ hervor: 

gehende Willensgemeinjchaft zu einer jozialen Lebensgemeinſchaft, 

alles individuelle zu jozialem Leben zu verſchmelzen. Das Gemein: 

Ihaftsprinzip ijt es, welches hier in dem Einheitäftaat der Gattung 

jeinen höchſten Ausdrud findet. Die xorwri« der älteren Staats: 

ideale jol ſich zu einer alljeitigen Gemeinſchaft des ganzen Menjchen: 

geichlechtes erweitern, der Eine Menjchheitsitaat zugleich der Sozial 

jtaat der Zukunft fein. Und innerhalb dieſer Gemeinjchaft joll 
ih Hinwiderum die abjolute Einheitfichfeit alles ſozialen Lebens 

verwirklichen, dank dem Alles beherrihenden und Alles umfaſſenden 

Walten des Geſetzes der Vernunft, welches nicht zuläßt, daß die 

Entwidelung des ſozialen Ganzen durch individuelle Willkür ge 

jtört werde. 

') Plutarch De Alex. fort. ], 6. 

u 
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Alles das erinnert an Ideen, wie fie uns im modernen 

Sozialismus in dem Gottesreich Fichtes, in der association uni- 

verselle Saint Simons und in dem fozialen Weltftant von Rob: 

bertu3 entgegentreten, in welchem die Menjchheit zum Gipfelpunkt 

ihres Daſeins emporfteigen fol, indem fie zu einer immer innigeren 

Verjchmelzung der Individuen mit dem Lebensprozeß der Gattung 

furtichreitet. Freilich mit dem Unterfchied, daß die „Eine Gefell- 

Ihaft” diefe8 modernen Sozialismus al3 eiue ftreng organifierte 

Gemeinſchaft gedacht ift, während das Zufunfsideal der Stoa zurüd- 
weift auf ftaatslofe Zuftände und völlig in Eins zujammenfließt 

mit der Vorſtellung jenes idealen Naturzuftandes, für den es Feines 

anderen als des natürlichen Rechtes bedarf. Denn dieſes natür- 

lihe Recht ijt im Einklang mit den Gejegen der Natur, wie mit 

denen der Vernunft, welche das Weltganze beherricht und feinen 

Zauf bejtimmt. Die Herrichaft des Naturrechtes ift daher identiſch 

mit der des ethilchen Geſetzes, wie des Vernunftgejeges, das eben 

fein anderes jein Tann, als dasjenige, welches in der Natur der 

Dinge jelbft liegt. Daher gibt es in diefem Zuftand der harmo— 

nifchen Übereinftimmung des Lebens der Gejellihaft mit der all: 
genteinen Weltordnung feinen Gegenſatz gegen das Sittengefeß, 
feine Kriminalität. Der beite Staat — jagt Zeno — hat feine 

Gerihtshöfe. Das als erkanntes Naturgefeg in den Gemütern 

lebendig gewordene Geſetz der Vernunft wirkt als allgewaltiges 

organiſierendes Prinzip, unter deſſen Herrichaft fich alles individuelle 

Leben zu einem fich felbit ordnenden Kosmos harmonisch zujammen: 

fchließt, widerftrebende Tendenzen von vorneherein nicht auffommen 
fönnen. 

Eine reine Phantadmagorie, durch welche das ganze Staats- 

1) Dabei bleibt Freilich der Widerſpruch ungelöft, daß auch in dieſem 

idealen Staate „Weife* und Thoren fich ebenjo gegenüberftehen, wie in der 

Mirklichkeit, und daß die Forderung, alle Menſchen al3 Mitbürger gelten 

zu lafien, am Ende wieder dahin modifiziert wird: Nur die „Weiſen“ könnten 

im eigentlichen und wahren Sinne als freie und Bürger anerfaunt werden. 

Diog. Laert. VII, 33. ‚ 
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ideal auf das Innerliche und Unſinnliche geitellt wird; was ja 

noch weiterhin feinen Ausdrud darin findet, daß in dieſem Staat, 

wie das Necht Feiner Gerichtöhöfe, ſo der Gottegdienft feiner Tempel, 

die Erziehung feiner Gymnaſien, der Verkehr feines Tauichmittels 
bedürfen toll.) Es verflüchtet fich Hier alles ins Unbeitimmte und 

Nebelhafte. Der jpefulative doftrinäre Geiſt des ertremen Sozia— 
lismus hat mit der Idee des jozialen Menſchheitsſtaates einen 

Höhepunkt erflommen, auf dem ſich die Wirklichkeit und die Be 

dingungen realer Gejtaltung der Ideen jeinen Bliden völlig ent: 
zogen haben. Das utopiiche Element im Sozialismus, fein un: 

widerjtehliher Drang, fih in unermeßliche Perſpektiven zu ver: 
lieren, hat den denkbar reinjten Ausdruck gefunden. 

ı) Diog. Laert. ebd. ©. oben €. 110. 

ze TN 
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